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Kommunaler Klimaschutz – gewusst wie!

Deutschlandweit gehen Kommunen im Klimaschutz mit guten Beispielen voran, diskutieren Klima

schutzziele, gehen Selbstverpflichtungen zur Minderung ihrer Treibhausgasemissionen ein und erstel

len Klimaschutzkonzepte. 

-

-

Längst wird Klimaschutz nicht mehr nur als Herausforderung, sondern auch als Chance begriffen. Kom

munen, die beim Klimaschutz durchdacht und konsequent vorgehen, können dauerhaft Energiekosten 

senken, den Finanzhaushalt entlasten, wertvolle Beiträge zur regionalen Wertschöpfung leisten und die 

Lebensqualität ihrer Bürger erhöhen. Die kommunalen Handlungsmöglichkeiten sind dabei vielfältig: 

Neben Planungs- und Ordnungsaufgaben sind langfristige Strategien im Sinne des Klimaschutzes und 

einer nachhaltigen Daseinsvorsorge erforderlich. Gleichzeitig stehen die kommunalen Klimaschutzakti

vitäten stets in einem ökonomischen und sozialen Kontext.

-

-

Der vorliegende Praxisleitfaden „Klimaschutz in Kommunen“ unterstützt Kommunen bei einem struktu

rierten Vorgehen im Klimaschutz und dient als Arbeitshilfe für die Initiierung und Durchführung von Kli

maschutzaktivitäten. Der Praxisleitfaden bietet Grundlagenwissen sowie eine Vielzahl von sinnvollen 

Handlungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Teilbereichen des kommunalen Klimaschutzes. Den indi

viduellen Bedürfnissen und Kapazitäten der Kommunen entsprechend, werden verschiedene Herange

hensweisen thematisiert. Zahlreiche aktuelle Praxisbeispiele sollen darüber hinaus zur Nachahmung 

oder zu eigenen Aktivitäten anregen.

-

-

-

-

Der Praxisleitfaden wurde 2016 bis 2017 im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, 

Bau und Reaktorsicherheit unter Federführung des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) in Koopera

tion mit dem Institut für Energie- und Umweltforschung (ifeu) und dem Klima-Bündnis inhaltlich und 

strukturell überarbeitet und um aktuelle Schwerpunkte und Handlungsfelder ergänzt.

-

Die drei Teile des Leitfadens

Teil A stellt einleitend die Rahmenbedingungen und relevanten Handlungsfelder des kommunalen 

Klimaschutzes dar und zeigt auf, wie die Organisation der Querschnittsaufgabe Klimaschutz in der 

Kommune gestaltet werden kann. Des Weiteren werden Hinweise zu Kooperationsmöglichkeiten, Fi

nanzierungslösungen, einer erfolgreichen Öffentlichkeitsarbeit sowie zu stadtplanerischen Hand

lungsmöglichkeiten gegeben.

-

-

Teil B widmet sich der Erstellung von Klimaschutzkonzepten als Grundlage für die strategische und 

nachhaltige Verankerung des Klimaschutzes in den Kommunen. Dabei werden zunächst die inhaltlichen 

Anforderungen an Klimaschutzkonzepte vorgestellt und Hinweise für ein idealtypisches Vorgehen gege

ben. Anschließend werden die einzelnen Elemente der Konzepterstellung detailliert beschrieben und mit 

Beispielen ergänzt.

-

Teil C konzentriert sich auf die Aufgaben der unterschiedlichen Planungs- und Fachressorts und zeigt 

detaillierte Handlungsmöglichkeiten in den Bereichen Energie, Verkehr, Abfall, Abwasser, Nachhaltig

keit, Suffizienz und Ernährung auf. In Maßnahmenblättern sind ausgewählte Einzelmaßnahmen, die sich 

in der kommunalen Praxis bewährt haben, übersichtlich beschrieben.

-



Nutzerfreundliche Komponenten

Um Ihnen die Orientierung zu erleichtern und einem speziellen Thema durch den Leitfaden hindurch 

folgen zu können, werden in den Kapiteln  Querverweise auf weitere Kapitel gegeben, die einen wich

tigen Bezug oder weiterführende Informationen zur gerade behandelten Thematik aufweisen. Praxisbei

spiele, Literatur- und Internettipps sowie Hintergrundinformationen und Checklisten ergänzen die in

haltlichen Ausführungen und sind durch folgende Symbole gekennzeichnet:

-

-

-

 
Praxisbeispiele

 
Literaturtipps

 
Internettipps

 
Hintergrundinformationen

 
Checkliste 

 
Praxishinweis

Neben der Printversion steht der Leitfaden in einer barrierefreien Version auch im Internet unter: 

www.leitfaden.kommunaler-klimaschutz.de zum Download zur Verfügung. Ausgewählte Themenblöcke 

werden in der Online-Version des Praxisleitfadens regelmäßig aktualisiert.

 

Ein gutes Gelingen für Ihre Klimaschutzaktivitäten wünschen

Prof. Martin zur Nedden 

(Wissenschaftlicher Direktor 

und Geschäftsführer des 

Deutschen Instituts für Urbanistik)

 

 

Cornelia Rösler 

(Bereichsleiterin Umwelt 

im Deutschen Institut 

für Urbanistik)

Christine Krüger
(Projektleiterin des Service- 

und Kompetenzzentrums: 

Kommunaler Klimaschutz)
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 Klimaschutz als kommunale Querschnittsaufgabe

Das Klima wandelt sich. Seit Ende des letzten 

Jahrhunderts stieg die durchschnittliche Tempe

ratur der Land- und Ozean-Oberflächen um etwa 

0,85  Grad  Celsius an; jedes der letzten drei Jahr

zehnte war sukzessive wärmer als alle vorangegan

gen Jahrzehnte seit 1850 (vgl. SPM 1.1 IPCC 2014a). 

Zu den Folgen dieser globalen Erwärmung zählen 

unter anderem das Schmelzen der Eis- und Schnee

mengen, der Anstieg des Meeresspiegels, das Auf

tauen der Permafrostböden und die Zunahme extre

mer Wetterereignisse. Auch in Deutschland sind die 

Auswirkungen des Klimawandels spürbar: Steigen

de Temperaturen, feuchtere Winter und zunehmen

de Wetterextreme wie Hitzewellen und Starkregen

ereignisse wirken sich bereits heute auf Umwelt und 

Menschen aus (vgl. UBA 2015a).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Laut Weltklimarat (IPCC) ist die Hauptursache 

für die beobachtete Erderwärmung äußerst wahr

scheinlich der von Menschen verursachte Anstieg 

der Treibhausgaskonzentrationen in der Erdat

mosphäre (vgl. SPM  1.2 IPCC 2014a). Um dem 

globalen Phänomen des Klimawandels zu begeg

nen und die Auswirkungen der Erderwärmung 

zu begrenzen, wurden auf internationaler und 

-

-

-

 

 

europäischer Ebene Klimaschutzziele vereinbart 

( Kap.  A1  2.1). Diese Ziele müssen auf EU-, 

Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene umge

setzt, Handlungsfelder identifiziert sowie Maß

nahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemis

sionen entwickelt werden.

-

-

-

Den Kommunen kommt in diesem umfassenden 

Transformationsprozess eine besondere Bedeu

tung zu. Einerseits wird ein großer Teil der klima

relevanten Emissionen in Städten, Gemeinden und 

Kreisen erzeugt (Wohnen, Gewerbe, Industrie, Ver

kehr etc.). Andererseits hat die Kommune mit ihren 

vielfältigen Funktionen als Vorbild, Planungsträge

rin, Eigentümerin, Versorgerin und größte öffent

liche Auftraggeberin weitreichende Handlungsmög

lichkeiten, um den Klimaschutz vor Ort voranzu

bringen ( Kap. A1 3.1). 

-

-

-

-

-

- 

-

In diesem Kapitel werden die wissenschaftlichen 

Grundlagen zum Klimawandel dargestellt, die poli

tischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für 

den Klimaschutz vor Ort aufgezeigt sowie die 

Rolle der Kommunen, die Handlungsfelder sowie 

die Verankerung des Klimaschutzes innerhalb der 

Kommunen erläutert.

-
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Abbildung A1–1: Der anthropogene Treibhauseffekt (Quelle: Eigene Darstellung)
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1. Wissenschaftliche Grundlagen 
zum Klimawandel und Klimaschutz 

 

Die Erforschung anthropogener Klimaänderun

gen und deren Auswirkungen stehen seit den 

1980er-Jahren zunehmend im Fokus der Wissen

schaft. Im Jahr 1988 wurde der Zwischenstaatli

che Sachverständigenrat für Klimaänderungen 

(Intergovernmental Panel on Climate Change, 

IPCC) gegründet. Diesem regierungsunabhängi

gen wissenschaftlichen Gremium – auch Welt

klimarat genannt – gehören zahlreiche Wissen

schaftlerinnen an. Sie beschäftigen sich explizit 

mit der Auswertung der Erkenntnisse der weltwei

ten Klimaforschung zur Verbreitung objektiver 

und politisch neutraler Informationen über Kli

maänderungen. Mit den sogenannten Sach

standsberichten veröffentlicht das IPCC in einem 

Abstand von sechs bis sieben Jahren umfangrei

che Informationen zu den Ursachen und Folgen 

des Klimawandels sowie zu den Möglichkeiten, 

diesem zu begegnen.

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

Der 5. IPCC-Sachstandsbericht
In den Jahren 2013/2014 veröffentlichte der IPCC 

seinen 5. Sachstandsbericht, der – wie auch seine 

vier Vorgänger – aus insgesamt drei Teilbänden 

und einem Synthesebericht besteht. Die Gliede

rung der Teilbände ist in allen Sachstandsberich

ten identisch: Der erste Teilband führt die wissen

-

-

-

schaftlichen Grundlagen des Klimawandels auf, 

während der zweite die Verwundbarkeit von sozio

ökonomischen und natürlichen Systemen gegen

über dem Klimawandel betrachtet und Anpas

sungsmaßnahmen formuliert. Ergänzend hierzu 

erläutert der dritte Teilband unterschiedliche 

Strategien zur Minderung des Klimawandels. 

Die Kernbotschaften der drei Teilbände werden in 

einem Synthesebericht zusammengefasst (vgl. 

BMUB 2015a).

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-
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Abbildung A1–2: Jährlich und global gemittelte kombinierte Land- und Meeresoberflächentemperatur-
Anomalien, bezogen auf das Mittel des Zeitraums 1986 bis 2005. Die Farben geben unterschiedliche  
Datensätze an 

 

(Quelle: Nach Abbildung SPM.1 – Teilgrafik (a) – aus IPCC 2014b)

KLIMASCHUTZ ALS KOMMUNALE QUERSCHNITTSAUFGABE

Der 5. IPCC-Sachstandsbericht bestätigt, dass 

sich das Klima erwärmt ( Abb. A1–2) und dass 

diese Veränderung äußerst wahrscheinlich auf 

den von Menschen verursachten Anstieg der 

Treibhausgaskonzentrationen zurückgeht (vgl. 

SPM 1.2 IPCC 2014a). Zu den wichtigsten anthro

pogen verursachten Treibhausgasen (THG) zäh

len neben Kohlenstoffdioxid (CO2) weitere Gase 

wie Methan (CH4), Lachgas (N2O) und fluorierte 

Kohlenwasserstoffe (F-Gase). In der Erdatmo

sphäre bewirken diese Gase den sogenannten 

Treibhauseffekt: Während Treibhausgase die 

kurzwellige Strahlung der Sonne ungehindert 

passieren lassen, absorbieren sie zum Teil die 

langwellige Wärmestrahlung der Erde und emit

tieren diese in alle Raumrichtungen – unter ande

rem zurück auf die Erdoberfläche, die sich dadurch 

zusätzlich erwärmt ( Abb. A1–1). Der natürliche 

Treibhauseffekt ist lebensnotwendig, seine Ver

stärkung durch den Menschen führt jedoch zu 
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weitreichenden Veränderungen im gesamten Kli

masystem (vgl. UBA 2014). So sind viele der seit 

den 1950er-Jahren beobachteten Veränderungen 

des weltweiten Ökosystems zum ersten Mal seit 

Jahrzehnten bis Jahrtausenden aufgetreten (vgl. 

SPM 2.3 IPCC 2014a).

-

Laut 5. IPCC-Sachstandsbericht stieg der 

Ausstoß von Treibhausgasen von 1970 bis 2010 

weiter an. Trotz aller Klimaschutzbemühungen 

wurden dabei die höchsten absoluten Anstiege 

zwischen 2000 und 2010 verzeichnet ( Abb. 

A1–3) (vgl. SPM 1.2 IPCC 2014a). CO2 wird dabei 

vor allem durch das Verbrennen fossiler Energie

träger (Kohle, Erdöl und Erdgas) bei der Stromer

zeugung, im Verkehr, in Gebäuden und in der In

dustrie sowie durch großflächige Entwaldungen 

freigesetzt. Der Großteil der Methan- und Lachgas

emissionen stammt aus der Land- und Viehwirt

schaft, während fluorierte Treibhausgase bei

spielsweise als Kühl- und Löschmittel oder bei der 

Herstellung von Schallschutzscheiben eingesetzt 

werden (vgl. UBA 2016). Um die Wirkung der ver

schiedenen Treibhausgase vergleichen zu kön

nen, ist es üblich, das Treibhauspotenzial der 

Stoffe in CO2-Äquivalenten auszudrücken( Kap. 

B4 1.3).

 

 

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Abbildung A1–3: Atmosphärische Konzentrationen der Treibhausgase Kohlendioxid (CO2, grün), 
Methan (CH4, orange) und Lachgas (N2O, rot), ermittelt aus Eisbohrkerndaten (Punkte) und aus direkten 
atmosphärischen Messungen (Linien) (Quelle: Nach Abbildung SPM.1 – Teilgrafik (a) – aus IPCC 2014b)

KLIMASCHUTZ ALS KOMMUNALE QUERSCHNITTSAUFGABE

Langfristig haben anhaltend hohe Treibhaus

gasemissionen und die damit verbundene Erder

wärmung negative Folgen für Biodiversität, Öko

systemdienstleistungen und wirtschaftliche 

Entwicklung und erhöhen somit die Risiken für 

Lebensgrundlagen, Ernährungssicherung und 

menschliche Sicherheit (vgl. SPM  2.3 IPCC 

2014a). Das IPCC empfiehlt daher eine tiefgrei

fende Transformation der Gesellschaft hin zu ei

ner kohlenstoffarmen Wirtschaftsweise: Dies er

fordert eine Verdrei- bis Vervierfachung des 

Anteils kohlenstofffreier und kohlenstoffarmer 

Energieversorgung sowie eine verbesserte Ener

gieeffizienz (vgl. Topic 3.4 IPCC 2014a). Für eine 

Begrenzung der Erderwärmung auf zwei Grad Cel

sius müssten die globalen Treibhausgasemissio

nen bis 2050 um 40 bis 70  Prozent gegenüber 

dem Jahr 2010 reduziert werden. Bis 2100 sind 

Emissionen nahe null notwendig (vgl. SPM  3.4 

IPCC 2014a).

Betrachtet man den weltweiten CO2-Ausstoß 

pro Kopf, wird deutlich, dass insbesondere die In

dustrieländer in der Verantwortung stehen, ihre 

Treibhausgasemissionen zu senken. Denn obwohl 

kein anderes Land mehr Kohlenstoffdioxid aus

stößt als China, war im Jahr 2011 der dortige CO2-

Ausstoß pro Kopf mit durchschnittlich 6,7 Tonnen 

deutlich geringer als in Deutschland (8,9 Tonnen 

pro Kopf) oder den USA (17 Tonnen pro Kopf). Die 

fünfzehn Länder mit den niedrigsten Pro-Kopf-

Emissionen liegen dabei alle in Afrika (vgl. The 

World Bank Group 2016).

Empfehlungen des WBGU
Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregie

rung Globale Umweltveränderungen (WBGU) 

wurde 1992 von der Bundesregierung als unab

hängiges wissenschaftliches Beratergremium 
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eingerichtet, um globale Umwelt- und Entwick

lungsprobleme zu analysieren sowie Handlungs- 

und Forschungsempfehlungen zur Lösung dieser 

Probleme zu erarbeiten. 2014 veröffentlichte der 

WBGU das Sondergutachten „Klimaschutz als 

Weltbürgerbewegung“. In diesem Gutachten 

empfiehlt der WBGU, die globalen CO2-Emissio

nen bereits bis 2070 auf null zu senken, um die 

Erderwärmung auf maximal zwei Grad Celsius zu 

begrenzen. Dabei betont er, dass es sich beim Kli

maschutz um eine gesamtgesellschaftliche Auf

gabe handelt, die von jedem Land, jeder Kommu

ne, jedem Unternehmen sowie jedem Bürger zu 

bewältigen ist. Ihren Scheitelpunkt müssen die 

CO2-Emissionen bereits bis 2020, spätestens bis 

2030 erreichen. Die Verantwortung der OECD-

Staaten hebt der WBGU dabei gesondert hervor 

(vgl. WBGU 2014, S. 1). Ende 2015 – nach dem 

Abschluss der UN-Klimakonferenz in Paris 

( Kap.  A1  2.1) – bekräftigte der WBGU diese 

Forderungen erneut (vgl. WBGU 2015).

-

-

-

-

-  

-

-

-

-
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 Hintergrundinformationen, Zusammen

fassungen und weiterführende Links zum 

5. IPCC-Sachstandsbericht: 

KLIMASCHUTZ ALS KOMMUNALE QUERSCHNITTSAUFGABE

www.de-ipcc.de/

media/content/de-ipcc-kompaktinfo_AR5_

web.pdf

Wissenschaftlicher Beirat der Bundes

regierung Globale Umweltveränderungen 

(2014): Sondergutachten. Klimaschutz als 

Weltbürgerbewegung, Berlin.

2. Rahmenbedingungen im 
kommunalen Klimaschutz

Kommunaler Klimaschutz wird durch vielfältige 

Rahmenbedingungen auf internationaler Ebe

ne, auf EU-, Bundes- und Länderebene beein

flusst. Die dazu zählenden politischen Klima

schutzziele sowie gesetzliche Regelungen, die 

die Kommunen direkt betreffen, werden nach

folgend skizziert. 

Abbildung A1–4: Mehrebenensystem im Klimaschutz (Quelle: Eigene Darstellung)

  
- 

  



A 1

2.1 Politische Rahmenbedingungen

Für erfolgreichen Klimaschutz sind alle poli

tischen Ebenen maßgeblich: internationale, EU-, 

Bundes-, Länder- und kommunale Ebene 

( Abb. A1–4).

- 

Internationale Ebene
Den Auftakt für eine kontinuierliche internationa

le Klimapolitik bildete 1992 die UN-Konferenz für 

Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro. Aus 

diesem internationalen Treffen ging die Klima

rahmenkonvention hervor, und es wurde der 

Grundstein für die seit 1995 jährlich stattfinden

den UN-Klimakonferenzen (Conferences of the 

Parties – COP) gelegt. Als Meilenstein der Konfe

renzen gilt das Kyoto-Protokoll. Hierin verpflich

teten sich 1997 die Industrieländer, ihre Treib

hausgasemissionen insgesamt um fünf  Prozent 

im Zeitraum von 2008 bis 2012 gegenüber 1990 

zu senken. Das Kyoto-Protokoll sollte 2009 auf 

der Klimakonferenz in Kopenhagen durch ein 

Folgeabkommen abgelöst werden, wurde jedoch 

zunächst auf den Konferenzen in Cancún, Dur

ban und Doha verlängert.

-

-

-

-

-

-

-

Mit der Klimakonferenz in Paris 2015 wurde 

das Paris-Abkommen auf den Weg gebracht, 

welches das 2020 auslaufende Kyoto-Protokoll 

ersetzt. Das Abkommen verpflichtet die Teilneh

merstaaten dazu, die Erderwärmung auf deutlich 

unter zwei Grad Celsius zu begrenzen, wobei die 

Orientierung in Richtung 1,5 Grad Celsius geht. 

Um dies zu erreichen, sollen die Treibhausgas

emissionen in der zweiten Hälfte des Jahrhun

derts auf null sinken, und nur die nicht vermeid

baren Emissionen (zum Beispiel in der Vieh

wirtschaft) dürfen ausgeglichen werden. Über

prüft werden die Reduktionsziele ab 2020 im 

Fünf-Jahres-Rhythmus. Die Industrieländer blei

ben im Paris-Abkommen weiterhin führend bei 

der Finanzierung und Umsetzung von Klima

schutzmaßnahmen, allerdings übernehmen erst

mals auch Entwicklungsländer, je nach ihren 

Möglichkeiten, konkrete Verpflichtungen (vgl. 

Die Bundesregierung 2015). Am 4. November 

2016 trat das Pariser Klimaschutzabkommen in 

Kraft, 30 Tage, nachdem es von 55 Staaten, die 

mindestens 55 Prozent der globalen THG-Emis

sionen verursachen, ratifiziert wurde.

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-
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Die Vertreter der Teilnehmerstaaten am ersten Tag der UN-Klimakonferenz in Paris (Quelle: https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/COP21_participants_-_30_Nov_2015_%2823430273715%29.jpg)
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Europäische Ebene
Auf europäischer Ebene wird seit 2010 das ver

einbarte Ziel verfolgt, die globale Erwärmung 

auf weniger als zwei Grad Celsius zu begrenzen. 

Um dies zu erreichen, verpflichtete sich die EU 

dazu, ihre Emissionen bis 2050 um 80 bis 
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95 Prozent gegenüber den Werten von 1990 zu 

reduzieren. Auf dem Weg dahin sollen die EU-

Treibhausgasemissionen bis 2020 zunächst um 

mindestens 20 Prozent gegenüber den Werten 

von 1990 reduziert, die Energieeffizienz um 

20 Prozent erhöht und der Anteil der Erneuerba

ren Energien am Gesamtenergieverbrauch um 

20  Prozent gesteigert werden. Aufbauend auf 

diesen sogenannten „20-20-20-Zielen“ einigten 

sich die Staats- und Regierungschefinnen der 

EU 2014 auf weitere verbindliche Klimaschutz- 

und Energieziele bis 2030 (vgl. EU 2015). Diese 

umfassen:

-

•	 die	Reduzierung	der	EU-Treibhausgasemissio
nen um mindestens 40 Prozent gegenüber dem 

Stand von 1990,

-

•	 die	 Erhöhung	 des	 Anteils	 Erneuerbarer	 Ener
gien am Gesamtenergieverbrauch auf mindes

tens 27 Prozent sowie

-
-

•	 die	 Steigerung	 der	 Energieeffizienz	 um	 min
destens 27 Prozent.

-

Das zentrale Instrument zur Umsetzung der Re

duktionsziele ist der EU-Emissionshandel (EU-

ETS), das erste grenzüberschreitende und mittler

weile größte Handelssystem für THG-Emis

sionsberechtigungen (vgl. UBA 2015b). 2013 wur

de der Emissionshandel europaweit angepasst 

und basiert neuerdings auf einer europäischen 

Emissionsobergrenze (Cap) sowie europaweit 

einheitlichen Regeln für Gratiszuteilungen (vgl. 

BMWi 2016a). Aufgrund erheblicher Überschüsse 

handelbarer Emissionszertifikate liegt der Zertifi

katspreis im Emissionshandel derzeit jedoch 

deutlich niedriger, als es für einen effektiven Kli

maschutz erforderlich wäre (vgl. BMUB 2014, 

S.  29). Weitere wichtige Legislativ-Instrumente 

zur Erreichung der EU-Emissionsziele stellen die 

Erneuerbare-Energien-Richtlinie sowie die Effizi

enz-Richtlinie dar.

-

-

- 

-

-

-

-

Um die Folgen des Klimawandels und damit 

verbundene Schäden europaweit abzumildern, 

legte die Europäische Kommission 2013 des Wei

teren eine EU-Strategie zur Anpassung an den Kli

mawandel vor. Drei wesentliche Ziele stehen im 

Fokus der Strategie: Förderung von Anpassungs

aktivitäten in den EU-Mitgliedstaaten, Integration 

von Klimawandelaspekten auf EU-Ebene sowie 

eine besser fundierte Entscheidungsfindung 

durch die Schließung von Wissenslücken und die 

-

-

-

Weiterentwicklung der europäischen Wissens

plattform Climate-ADAPT (vgl. Europäische Kom

mission 2013, S. 6).

-

-

Nationale Ebene
Mit dem Energiekonzept 2010, das auf dem Inte

grierten Energie- und Klimaprogramm von 2007 

aufbaut, hat sich Deutschland ambitionierte Klima

schutzziele gesetzt: Bis 2020 (also zehn Jahre frü

her als auf europäischer Ebene vereinbart) sollen 

die Treibhausgasemissionen um 40  Prozent, bis 

2050 um 80 bis 95  Prozent gegenüber 1990 sin

ken. Zudem sollen bis 2050 der Strom zu 80 Pro

zent aus Erneuerbaren Energien erzeugt und der 

Primärenergieverbrauch um 50  Prozent gesenkt 

werden (vgl. Die Bundesregierung 2010, S. 5). Die

se Ziele wurden von der Bundesregierung im Koali

tionsvertrag der 18. Legislaturperiode erneut be

kräftigt (vgl. CDU, CSU und SPD 2013, Punkt 1.4.).

-

-

-

-

-

-

-

-

Zusätzlichen Auftrieb erhielt der Klimaschutz 

durch die im Sommer 2011 von der Bundesregie

rung beschlossene Energiewende, die den Über

gang von der Nutzung der Kernenergie und fossi

ler Energieträger zu einer nachhaltigen Ener

gieversorgung durch Erneuerbare Energien fest

legte. Zur Erreichung dieser Ziele ist neben dem 

Umbau der Energieversorgung zugleich die Ein

sparung und möglichst effiziente Nutzung der 

Energieressourcen erforderlich.

-

-

-

- 

-

-

Um das 2020-Ziel zu erreichen, legte die Bun

desregierung Ende 2014 ein umfangreiches Maß

nahmenpaket im „Aktionsprogramm Klimaschutz 

2020“ vor. Das Aktionsprogramm setzt sich aus 

folgenden Bausteinen zusammen (vgl. BMUB 

2014, S. 25):

-

-

•	 Emissionshandel,	europäische	und	
internationale Klimapolitik,

 

•	 Klimaschutz	in	der	Stromerzeugung,
•	 Nationaler	Aktionsplan	Energieeffizienz	

(NAPE),

•	 Strategie	„Klimafreundliches	Bauen	und	
Wohnen“,

•	 Klimaschutzmaßnahmen	im	Verkehrssektor,
•	 Minderung	von	nicht	energiebedingten	

Emissionen in den Sektoren Industrie, 

Abfallwirtschaft und Landwirtschaft,

 

•	 Vorbildfunktion	des	Bundes,
•	 Forschung	und	Entwicklung,
•	 Beratung, Aufklärung und Eigeninitiative 

für mehr Klimaschutz.
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Die Umsetzung dieses Aktionsprogramms wird 

vom halbjährlich tagenden Aktionsbündnis Kli

maschutz begleitet. Mit Vertretern aus allen ge

sellschaftlichen Gruppen soll das Aktionsbünd

nis die Durchführung der beschlossenen 

Maßnahmen unterstützen, die Aktivierung der 

Potenziale erleichtern und weitere Handlungs

möglichkeiten identifizieren. Ein Schwerpunkt, 

der im Rahmen der zweiten Sitzung behandelt 

wurde, war das Thema „Klimaschutz in Kommu

nen“ (vgl. BMUB 2016a).

-

-

-

-

-

Zur Erreichung der langfristigen Reduk

tionsziele bis 2050 beschloss die Bundesre

gierung im November 2016 zusätzlich den natio

nalen Klimaschutzplan 2050 (vgl. Die Bundesre

gierung 2016). Unter Berücksichtigung der nati

onalen und europäischen Klimaschutzziele sowie 

der Ergebnisse der Pariser Klimaschutzkonfe

renz 2015 definiert der Klimaschutzplan die wei

teren Reduktionsschritte in den Handlungsfeldern 

Energiewirtschaft, Verkehr, Gebäude, Landwirt

schaft und Landnutzung sowie Industrie, Gewer

be, Handel und Dienstleistungen. Erarbeitet wur

de der Klimaschutzplan in einem breiten 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

Dialogprozess mit den Bundesländern, Kommu

nen und Verbänden sowie Bürgerinnen (vgl. 

BMUB 2016b).

-

Der Klimawandel hat weltweit bereits Auswir

kungen auf die Lebensbedingungen der Men

schen und beeinträchtigt – auch in Deutschland 

– Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Eine zeit

gemäße Klimapolitik sollte daher neben der Ver

meidung von Treibhausgasemissionen auch die 

Anpassung an die Folgen des Klimawandels be

rücksichtigen. Mit der Deutschen Anpassungs

strategie an den Klimawandel (DAS) schaffte die 

Bundesregierung 2008 einen Rahmen für den 

nationalen Anpassungsprozess, in dem gemein

sam mit den Bundesländern und gesellschaft

lichen Akteuren die Risiken des Klimawandels er

kannt, der mögliche Handlungsbedarf benannt, 

die entsprechenden Ziele definiert sowie mög

liche Anpassungsmaßnahmen entwickelt und 

umgesetzt werden sollen. Um diese Strategie mit 

konkreten Maßnahmen zu unterlegen, verab

schiedete die Bundesregierung 2011 den Akti

onsplan Anpassung (APA) (vgl. Die Bundesregie

rung 2011).

-

-

-

-

-

-

-

- 

-

- 

-

-

-

18

Abbildung A1–5: Übersicht der Klimaschutzziele auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene  

Ziel: Begrenzung der globalen Erwärmung auf deutlich unter 2° Celsius, 

wenn möglich auf 1,5° Celsius (alle Zielsetzungen gemessen am Niveau von 1990)

KLIMASCHUTZ ALS KOMMUNALE QUERSCHNITTSAUFGABE

(Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an BMUB 2016c, S. 18)
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Abbildung A1–6: Meilensteine der internationalen, europäischen und nationalen Umwelt- und Klimapolitik 

Meilensteine der Umwelt- und Klimapolitik

Bis 1989

• 1972 UNO-Weltkonferenz 

über die menschliche 

Umwelt in Stockholm, 

Gründung UNEP

•	 1974 Gründung 

Umweltbundesamt

•	 1986 Reaktorkatastrophe

 Tschernobyl

•	 1986 Gründung Bundes

umweltministerium

- 

•	 1987 Brundtland-Kommis

sion, Brundtland-Bericht 

definiert „Nachhaltige 

Entwicklung“

-

•	 1987 Montréal-Protokoll 

zum Schutz der Ozon

schicht

-

•	 1988 Gründung des Welt

klimarates (IPCC)

-

1990 –1999

•	 1990 Bundesregierung 

erklärt CO2-Minderungs

absicht um 25 % bis 2005

-

•	 1991 Stromeinspeise

gesetz tritt in Kraft (EEG-

Vorläufer)

-

•	 1992 UN-Erdgipfel in Rio 

(u. a. Agenda 21, UNFCCC)

 

•	 1993 Gründung Bundes

amt für Naturschutz (BfN)

-

•	 1994 Nachhaltigkeits

klausel im Grundgesetz 

verankert (Art. 20a GG)

-

•	 1997 Kyoto-Protokoll wird 

vereinbart

•	 1999 Ökologische Steuer

reform tritt in Kraft

- 

2000 –2009

• 2000 Erneuerbare-Energien-

Gesetz (EEG) tritt in Kraft

•	 2000 Energieerzeuger und 

Regierung vereinbaren 

Atomausstieg (2002 recht

lich verankert)

-

•	 2002 Weltgipfel für 

nachhaltige Entwicklung 

in Johannesburg (u. a. 

Milleniumsziele)

•	 2005 EU führt Emissions

handel ein

-

• 2005 Kyoto-Protokoll tritt 

für die Industriestaaten 

völkerrechtlich verbindlich 

in Kraft

•	 2007 EU beschließt 

20-20-20-Ziele

•	 2007 Meseberger Be

schlüsse (Integriertes 

Energie- und Klimapro

gramm, IEKP)

-

-

•	 2008 Nationale Klima

schutzinitiative (NKI) startet

-

•	 2008 Deutsche Anpas

sungsstrategie (DAS) wird 

beschlossen

-

•	 2009 Novelliertes EEG tritt 

in Kraft mit dem Ziel, den 

Anteil Erneuerbarer Ener

gien an der Stromversor

gung auf mindestens 30 % 

bis 2020 zu erhöhen

-

-

•	 2009 EU legt Weißbuch 

zur Anpassung an den 

Klimawandel vor

•	 2009 Klima- und Energie

paket der EU tritt in Kraft, 

um 20-20-20-Ziele zu 

erreichen

-

•	 2009 COP 15 in Kopen

 hagen scheitert mit Kyoto-

Nachfolgeabkommen

-

 

2010 –2015

•	 2010 Bundesregierung beschließt 

umfassendes Energiekonzept als 

Gesamtstrategie bis 2050

•	 2010 COP 16 erkennt 2°Celsius-

Ziel offiziell an

 

•	 2011 Reaktorkatastrophe 

Fukushima, folgend beschleunigter 

Atomausstieg bis 2022 beschlos

sen

 

-

•	 2013 EU legt Strategiepaket zur 

Adaptation vor

•	 2014 Kabinett beschließt Aktions

programm Klimaschutz 2020, 

um Klimaziele für 2020 (-40 %) 

zu erreichen

-

 

 

 

•	 2014 EU beschließt Rahmen eines 

neuen Klimapakets, u. a. -40 % 

Treibhausgase bis 2030

•	 2015 COP 21 mit völkerrechtlich 

verbindlichem Ziel für alle Länder, 

die Erderwärmung auf unter 

2°Celsius zu begrenzen 
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(Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an BMUB 2015b)
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Die Nationale Klimaschutzinitiative
Zur Aktivierung und Unterstützung der Akteurinnen 

im Klimaschutz rief die Bundesregierung 2008 die 

Nationale Klimaschutzinitiative (NKI) ins Leben. Im 

Rahmen der NKI fördert und initiiert das Bundes

ministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Re

aktorsicherheit (BMUB) Klimaschutzprojekte in 

ganz Deutschland. Neben Bürgern, Unternehmen 

und Bildungseinrichtungen profitieren insbeson

dere auch Kommunen als eine der wesentlichen 

Zielgruppen von den Förderprogrammen der NKI . 

Von 2008 bis 2016 wurden im Rahmen der NKI 

mehr als 22 .000 Projekte mit einem Fördervolu

men von rund 690 Millionen Euro durchgeführt .

-

-

-

-

Eines der umfangreichsten Programme im 

Rahmen der NKI ist die „Richtlinie zur Förderung 

von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen 

und öffentlichen Einrichtungen“ (Kommunalricht

linie) – ein speziell auf die Anforderungen und Be

dürfnisse der Städte, Gemeinden und Landkreise 

zugeschnittenes Förderprogramm . Des Weiteren 

werden kommunale Klimaschutz-Modellprojekte, 

innovative Einzelprojekte und „Masterpläne 100 % 

Klimaschutz“ im Rahmen der NKI gefördert (Stand 

2017) ( Kap . A3 3 .2) .

-

-

Strategische Unterstützung für ihr Klimaschutz

engagement erhalten Kommunen durch das im 

Auftrag und mit Förderung des BMUB beim Deut

schen Institut für Urbanistik (Difu) eingerichtete 

Service- und Kompetenzzentrum: Kommunaler 

Klimaschutz (SK:KK) . Das SK:KK berät Kommunen 

in allen Fragen des Klimaschutzes, informiert über 

Fördermöglichkeiten, führt Fachveranstaltungen 

durch, unterstützt die Vernetzung der Akteure und 

erstellt Publikationen .

-

-

 

Weitere Forschungs- und Unterstützungs
initiativen auf Bundesebene

- 

Darüber hinaus hat die Bundespolitik in den letzten 

Jahren eine Vielzahl von Forschungsinitiativen mit 

unmittelbarer Relevanz für die Kommunen auf den 

Weg gebracht und begleitet . Ziel dieser Bemühun

gen ist es, sowohl den Ausstoß von Treibhausga

sen weiter zu reduzieren als auch adäquate Anpas

sungsstrategien hinsichtlich der Auswirkungen 

des Klimawandels zu entwickeln .

-

-

-

Zu nennen ist beispielsweise die Leitinitiative 

Zukunftsstadt des vom Bundesministerium für 

Bildung und Forschung (BMBF) initiierten Rah

menprogramms Forschung für Nachhaltige Ent

wicklung (FONA3) . Expertinnen aus Kommunen, 

-

-

Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft er

arbeiteten hierfür in der von der Bundesregierung 

initiierten Nationalen Plattform Zukunftsstadt 

(NPZ) eine übergreifende Forschungs- und Inno

vationsagenda (FINA) . Diese zeigt auf, wie die For

schung zur Entwicklung nachhaltiger urbaner 

Siedlungsräume in Deutschland beitragen kann . 

Die Umsetzung der Forschungsagenda in Förder

programmen (Energieforschung, Städtebauför

derung etc .) erfolgt durch die jeweiligen Ressorts 

(vgl . BMBF 2015, S . 14) .

-

-

-

-

-

Mit dem Forschungsprogramm „Experimentel

ler Wohnungs- und Städtebau“ (ExWoSt) des 

BMUB werden in Form von Forschungsfeldern, 

Studien, Initiativen und Modellvorhaben innovative 

Planungen und Maßnahmen zu wichtigen städte

bau- und wohnungspolitischen Themen gefördert, 

die teilweise einen direkten Bezug zum Klimaschutz 

oder zur Anpassung an den Klimawandel haben . 

Betreut wird das Forschungsprogramm vom Bun

desinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 

(BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raum

ordnung (BBR) (vgl . BBSR 2016) . Kommunen pro

fitieren hierbei von den auf der Webseite des BBSR 

veröffentlichten Forschungsergebnissen .

-

-

-

-

-
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Ebenfalls für Kommunen interessant ist die 

„Forschung für die energieeffiziente Stadt (EnEff: 

Stadt)“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Technologie (BMWi). In Forschungsvorhaben und 

Pilotprojekten wird gezeigt, wie die Energieeffizienz 

in Kommunen durch Einsatz und Vernetzung inno

vativer Technologien entscheidend verbessert wer

den kann. Das Bundesministerium für Verkehr und 

digitale Infrastruktur (BMVI) verfolgt mit dem „For

schungsprogramm Stadtverkehr (FoPS)“ das 

grundlegende Ziel, die Verkehrsverhältnisse in den 

Gemeinden zu verbessern. Kommunale Entschei

dungstragende erhalten so die Möglichkeit – basie

rend auf aktueller und anwendungsorientierter For

schung –, wertvolle Erkenntnisse bei der Stadt- und 

Verkehrsplanung zu berücksichtigen.

 

-

-

-

-

-

-

  
Homepage der Nationalen Klimaschutz

initiative (NKI) der Bundesregierung:  
- 

  

www.klimaschutz.de  

 Angebote des Service- und Kompetenzzent

rums: Kommunaler Klimaschutz (SK:KK) auf 

der Homepage der Nationalen Klimaschutz

initiative: www.klimaschutz.de/service/

das-beratungsangebot-des-skkk

-

-
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Abbildung A1–7: Rechtliche Rahmenbedingungen in Deutschland für den Klimaschutz 

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

 
-

-

-

Allgemeiner Klimaschutz Stromwende Wärmewende

Die rechtsförmlichen Instrumente der Stadtplanung 

sind im Wesentlichen im Baugesetzbuch (BauGB) 
geregelt. Zu nennen ist vor allem die Bauleitplanung, 

die unter anderem eine nachhaltige städtebauliche 

Entwicklung gewährleisten sowie den Klimaschutz 

und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der 

Stadtentwicklung, fördern soll (vgl. § 1 Abs. 5 BauGB).

Das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) regelt die Abnahme und Vergütung von Kraft-Wärme-Kopplungsstrom 

(KWK-Strom) aus Kraftwerken mit KWK-Anlagen auf Basis von Steinkohle, Braunkohle, Abfall, Abwärme, Biomasse, gasför

migen oder flüssigen Brennstoffen sowie die Förderung für den Aus- und Neubau von Wärmenetzen. Ziel ist es, den Beitrag 

der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung in der Bundesrepublik Deutschland auf 110 Terrawattstunden bis zum Jahr 

2020 sowie auf 120 Terrawattstunden bis zum Jahr 2025 zu erhöhen (vgl. § 1 Abs. 1, § 1 Abs. 2 KWKG).

-

Das Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Ge
setz (EVPG) setzt die Ökodesignrichtlinie der Euro

päischen Union auf nationaler Ebene um. Es enthält 

Vorgaben in Bezug auf die umweltgerechte Gestal

tung von energieverbrauchsrelevanten Produkten 

(vgl. § 1 Abs. 1 EVPG).

Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) verfolgt den Zweck, eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, 

effiziente und umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas, die zunehmend 

auf Erneuerbaren Energien beruht, zu gewährleisten (vgl. § 1 Abs. 1 EnWG).

Gebäudesanierung

Die Chemikalienklimaschutzverordnung (Chem-
KlimaschutzV) verfolgt das Ziel, die Emissionen fluo

rierter Treibhausgase zu reduzieren und legt dazu An

forderungen für Anlagen, die fluorierte Treibhausgase 

enthalten, fest (vgl. § 1 Abs. 1 ChemKlimaschutzV).

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ermöglicht 

die nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung im In

teresse des Klima- und Umweltschutzes. Ab 2017 wird die 

Vergütungshöhe des erneuerbaren Stroms nicht wie vorher 

staatlich festgelegt, sondern durch Ausschreibungen am 

Markt ermittelt. Die Grundlagen für die Ausschreibungen 

legt das EEG 2017 (vgl. § 1 Abs. 1, § 2, § 28 ff. EEG).

Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EE-WärmeG) 
hat die nachhaltige Entwicklung der Wärme- und Kältever

sorgung zum Ziel. Hierfür verpflichtet das EEWärmeG private 

und öffentliche Gebäudeeigentümer, die einen Neubau er

richten, zum anteiligen Mindesteinsatz von Wärme aus rege

nerativen Energiequellen (vgl. § 3 Abs. 1 EE-WärmeG).

-

-

-

Das Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG)  
bildet in Deutschland die gesetzliche Grundlage für 

den Handel mit Berechtigungen zur Emission von 

Treibhausgasen in einem gemeinschaftsweiten 

Emissionshandelssystem (vgl. § 1 Abs. 1 TEHG).

Die Biomasseverordnung (BiomasseV) regelt für den 

Anwendungsbereich des EEG, welche Stoffe vergütungs

rechtlich als Biomasse anerkannt sind, welche technischen 

Verfahren zur Stromerzeugung aus Biomasse in den An

wendungsbereich des EEG fallen und welche Umweltanfor

derungen bei der Stromerzeugung aus Biomasse einzuhal

ten sind (vgl. § 1 Abs. 1 BiomasseV).

Das Energieeinsparungsgesetz (EnEG) ermächtigt die 

Bundesregierung durch Rechtsverordnungen mit Zustim

mung des Bundesrates, Anforderungen an den Wärmeschutz 

von Gebäuden festzulegen (vgl. § 1 Abs. 2 EnEG).

-

Das Energiesteuergesetz (EnergieStG) regelt 

die Besteuerung der fossilen wie auch regenerati

ven Energieerzeugnisse, die in der Bundesrepublik 

Deutschland als Heiz- oder Kraftstoffe eingesetzt 

werden (vgl. § 1 Abs. 1 EnergieStG).

Das Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG) schafft 

die Grundlage für einen rechtssicheren, transparenten, effizi

enten und umweltverträglichen Ausbau des Übertragungsnet

zes sowie dessen Ertüchtigung (vgl. § 1 Abs. 1 NABEG).

Die Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) gibt den 

gesetzlichen Rahmen hinsichtlich des Wärmebedarfs von 

Wohngebäuden, Bürogebäuden und gewissen Betriebs

gebäuden vor. Im Kern formuliert die EnEV Standardanfor

derungen zum effizienten Betriebsenergieverbrauch von 

Gebäuden oder Bauprojekten und soll unter anderem dazu 

beitragen, einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand bis 

2050 zu erreichen (vgl. § 1 Abs. 1 EnEV).

-

-
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(Quelle: Eigene Darstellung)

Allgemeiner Klimaschutz Stromwende Wärmewende
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2.2 Rechtliche Rahmenbedingungen

Der kommunale Beitrag zum Klimaschutz wird durch 

gesetzliche Regelungen auf EU-, Bundes- und Lände

rebene flankiert. Die  Abbildung A1–7 zeigt wichtige 

nationale Gesetze und Verordnungen, die in den 

vergangenen Jahren beschlossen beziehungsweise 

novelliert wurden und für die Kommunen relevant sind. 

Zu den Bundesländern, die eigene Klimaschutzgeset

ze erlassen haben, zählen bislang Nordrhein-West

falen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und 

Bremen sowie Hamburg (Stand 2016).

-

 

-

- 

 

3. Die Rolle der Kommunen, 
Klimaschutzziele und -konzepte, 
Handlungsfelder

 

3.1 Rolle der Kommunen im Klimaschutz

Während Aushandlung und Festlegung von Kli

maschutzzielen auf internationaler Ebene sowie 

auf EU, Bundes- und Länderebene erfolgen 

( Kap.  A1  2.1), ist bei der Umsetzung dieser 

Ziele die lokale Ebene in besonderem Maße ge

fragt. So kommt den Kommunen in diesem um

fassenden Transformationsprozess eine beson

dere Bedeutung zu. Einerseits wird ein großer 

Teil der klimarelevanten Emissionen in Städten, 

Gemeinden und Kreisen erzeugt (Wohnen, Ge

werbe, Industrie, Verkehr etc.). Andererseits hat 

die Kommune mit ihren vielfältigen Funktionen 

als Vorbild, Planungsträgerin, Eigentümerin, 

Versorgerin und größte öffentliche Auftraggebe

rin weitreichende Handlungsmöglichkeiten, um 

den Klimaschutz vor Ort voranzubringen. Kom

munen gestalten die lokale Energie- und Ver

kehrspolitik, legen Umweltvorschriften fest und 

fördern eine nachhaltige Flächennutzung, eine 

klimafreundliche Wasserversorgung und Ab

wasserbehandlung, eine effiziente Abfall- und 

Ressourcenwirtschaft sowie eine nachhaltige 

Beschaffung. Nicht zuletzt motivieren sie Bürge

rinnen, Unternehmen, Bildungseinrichtungen 

und weitere lokale Akteure zu eigenen Klima

schutzaktivitäten ( Abb. A1–8).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gemeinsam formulierte Ziele 
der Kommunen

 

Um die kommunale Position im Klimaschutz zu 

stärken, Umsetzungsstrategien im Verbund zu er-

arbeiten und voneinander zu lernen, kann es für 

Kommunen von Vorteil sein, sich zusammenzu

schließen und gemeinsame Ziele zum Ausdruck 

zu bringen ( Kap. C1 1). Beispielsweise haben 

sich mehr als 1.700 Kommunen europaweit durch 

den Beitritt zum Klima-Bündnis in einem Netz

werk zusammengeschlossen, das sich zum 

Schutz des Weltklimas verpflichtet hat. Die Mit

gliedskommunen setzen sich vor Ort für die Redu

zierung von Treibhausgasemissionen ein und ver

pflichten sich unter anderem zu folgenden Zielen 

(vgl. § 2 Klima-Bündnis Satzung 2014): 

-

-

-

-

-

•	 Reduktion	der	CO2-Emissionen um zehn 

Prozent alle fünf Jahre,

•	 Halbierung	der	Pro-Kopf-Emissionen	bis	
spätestens 2030 (Basisjahr 1990),

•	 Schutz	der	tropischen	Regenwälder	durch	
Verzicht auf Tropenholznutzung,

•	 Unterstützung	von	Projekten	und	Initiativen	
der indigenen Partner.

Der Konvent der Bürgermeister ist eine europa

weite Bewegung, im Rahmen derer sich die teil

nehmenden Kommunen freiwillig dazu ver

pflichten, die Nutzung Erneuerbarer Energien 

sowie die Steigerung der Energieeffizienz zu 

fördern und dabei die energiepolitischen Vorga

ben der EU zu übertreffen. Mittlerweile bringt 

der Konvent 6.660 Kommunen zusammen 

(Stand 2016). Ende 2015 sprachen sich die Mit

glieder des Konvents dafür aus, die Klima

schutz- und Energieziele der EU bis 2030 zu un

terstützen und neben dem Klimaschutz auch die 

Anpassung an den Klimawandel verstärkt zu 

fördern (vgl. Konvent der Bürgermeister o.J.).

-

-

-

-

-

-

-

Positionen der kommunalen Spitzenverbände
Das Bundesministerium für Umwelt, Natur

schutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und 

die kommunalen Spitzenverbände (KSV) veröf

fentlichten 2015 eine gemeinsame Erklärung, die 

bestehenden Informations- und Beratungsange

bote im kommunalen Klimaschutz weiterzuent

wickeln, innovative Kooperationen zur Anpas

sung an den Klimawandel zu unterstützen und 

den Erfahrungsaustausch zu verstärken (vgl. 

BMUB, DST, DLT, DStGB 2015). Zusätzlich un

terstützen die KSV die Kommunen in ihrem En

gagement für den Klimaschutz durch die Veröf

fentlichung von Positionspapieren.

-

-

-

-

-

-

-

-
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Abbildung A1–8: Die Rolle der Kommune im Klimaschutz 

Die Kommune als …

Verbraucherin & Vorbild
• Energiemanagement in kommunalen Liegenschaften
• Abfallvermeidung in der kommunalen Verwaltung
• Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
• Bereitstellung verbilligter Job-Tickets oder Dienstfahrräder 

für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
• Fuhrparkumstellung auf klimafreundliche Modelle

Versorgerin & Anbieterin
• Energiesparendes Bauen bei kommunalen 

Wohnungsbaugesellschaften
• Errichtung/Betrieb von Erneuerbaren-Energien-Anlagen
• Ausbau und klimafreundliche Gestaltung des ÖPNV
• Betrieb von Nahwärmenetzen
• Klimaschonende Abfall- und Abwasserentsorgung

Planerin & Reguliererin
• Festlegung energetischer Standards in der 

Siedlungsplanung
• Ausweisung von Vorranggebieten für 

Erneuerbare-Energien-Anlagen
• Einführung von Geschwindigkeitsbegrenzungen, 

Umweltzonen, autofreien Zeiten etc.
• Mengenabhängige Abfallgebühren
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Beraterin & Promoterin
• Energieberatungen für unterschiedliche Zielgruppen
 (Gewerbe, Haushalte, Handel, Industrie etc.)
• Erstellung von Photovoltaik-Potenzialkatastern
• Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger bei der 

Gründung von Energiegenossenschaften
• Förderprogramme für energieeffiziente 

Altbausanierung

(Quelle: Eigene Darstellung, erweitert und ergänzt in Anlehnung an Kern u. a. 2005, S. 11)
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Der Deutsche Städtetag (DST) legte 2014 das Po

sitionspapier „Klimaschutz und Energiepolitik aktiv 

gestalten“ vor. Darin werden zum einen Empfeh

lungen für kommunale Klimaschutzmaßnahmen 

und eine nachhaltige Energiepolitik vorgestellt und 

zum anderen Forderungen gegenüber der EU, dem 

Bund und den Ländern formuliert. Zu folgenden 

kommunalen Handlungsfeldern bei der Umsetzung 

der Energiewende und beim Klimaschutz trifft das 

Positionspapier Aussagen:

-

-

•	 Steigerung	der	Energieeffizienz/
Energieeinsparung

•	 Effiziente	Energieerzeugungsstrukturen
•	 Bedeutung	und	Rolle	kommunaler	Energieversor

gungsunternehmen/Stadtwerke im Klimaschutz

-

•	 Stadt-	und	Quartiersentwicklungsplanung
•	 Planungsinstrumente
•	 Klimafreundliche	Mobilität
•	 Öffentlichkeitsarbeit,	Beratung	und	

Bürgerbeteiligung

Einen Einstieg in die Erfordernisse der Anpassung 

an den Klimawandel bietet außerdem das 2012 

vom DST veröffentlichte Positionspapier „Anpas

sung an den Klimawandel – Empfehlungen und 

Maßnahmen der Städte“. Themenschwerpunkte 

dieses Positionspapiers sind Gesundheit, Katastro

phenschutz, Stadtplanung, Städtebau, Stadtgrün, 

Mobilität und Verkehr, Wasser, Boden sowie Bio

top- und Artenschutz. Darüber hinaus legte der 

DST 2012 einen Beschluss des Präsidiums zur Un

terstützung der Energiewende vor, in dem Forde

rungen an den Bund und die Länder formuliert sind.

-

-

-

-

-

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund 

(DStGB) veröffentlichte 2015 das Positionspapier 

„Klimaschutz, Energieeffizienz, Gebäudesanierung“. 

Zum einen werden darin Empfehlungen zur Steige

rung der Energieeffizienz durch die Umsetzung von 

Maßnahmen im Gebäudebereich, eine integrierte 

Stadtentwicklung und Quartierslösungen gegeben. 

Zum anderen werden Forderungen zur Unterstüt

zung der Kommunen gegenüber dem Bund und den 

Ländern formuliert. Hinweise zur Anpassung an die 

Folgen des Klimawandels bietet unter anderem das 

2016 vorgelegte Positionspapier „Hochwasser

schutz und Schutz vor Extremwetterereignissen wei

ter verbessern“. Die Positionen des DStGB zur Ener

giewende sind in dem 2014 veröffentlichten Papier 

„Energiewende: Netzausbau beschleunigen – Ver

sorgung gewährleisten“ dargestellt.

-

-

-

-

-

-

Auch der Deutsche Landkreistag (DLT) legte 2011 

ein Positionspapier zur Energiewende vor, in dem die 

Rolle der Landkreise im Energiebereich beschrieben 

und aktuelle Herausforderungen (Energieeffizienz, 

ausgewogener Energiemix, Ausbau Erneuerbarer 

Energien, Speicheranlagen, Übertragungsleitungen, 

Verteilernetze etc.) hervorgehoben werden.

   
Deutscher Städte- und Gemeindebund 

(2016): Position. Hochwasserschutz und 

Schutz vor Extremwetterereignissen weiter 

verbessern, Berlin, online verfügbar auf: 

www.dstgb.de/dstgb/Homepage/

Publikationen/Positionspapiere

  

 

Deutscher Städte- und Gemeindebund (2015): 

Position. Klimaschutz, Energieeffizienz, 

Gebäudesanierung, Berlin, online verfügbar 

auf: www.dstgb.de/dstgb/Homepage/

Publikationen/Positionspapiere

Deutscher Städtetag (2014): Positionspapier 

Klimaschutz und Energiepolitik aktiv gestalten, 

Köln, online verfügbar auf: www.staedtetag.de/

imperia/md/content/dst/internet/

presse/2013/positionspapier_klimaschutz_

und_energiepolitik.pdf

 

Deutscher Städte- und Gemeindebund (2014): 

Energiewende, Berlin, online verfügbar auf: 

www.dstgb.de/dstgb/Homepage/

Publikationen/Positionspapiere

Deutscher Städtetag (2012): Energiepolitik. 

Beschluss des Präsidiums auf seiner 

391. Sitzung am 13.11.2012 in Saarbrücken, 

online verfügbar auf: www.staedtetag.de/

imperia/md/content/dst/beschluss_dst_

energiepolitik_2012_akt.pdf

 

Deutscher Städtetag (2012): Positionspapier 

Anpassung an den Klimawandel. Empfeh

lungen und Maßnahmen der Städte, Köln, 

online verfügbar auf: www.staedtetag.de/

imperia/md/content/dst/positionspapier_

klimaanpassung_2012_mittitel.pdf

-

Deutscher Landkreistag (2011): Positionen des 

Deutschen Landkreistages zur Energiewende, 

o. O., online verfügbar auf: www.landkreistag.de/

publikationen/positionspapiere.html
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Weiterführende Informationen zur natio

nalen Klimapolitik, dem Aktionsprogramm 

Klimaschutz sowie dem Klimaschutzplan 2050: 

www.bmub.bund.de/themen/klima-energie/

klimaschutz/nationale-klimapolitik

-

Dialogprozess zum Klimaschutzplan 2050: 

www.klimaschutzplan2050.de

Weiterführende Informationen zur Anpassung 

an den Klimawandel und die Deutsche Anpas

sungsstrategie: www.bmub.bund.de/themen/

klima-energie/klimaschutz/anpassung-an-

den-klimawandel 

-

3.2 Handlungsfelder des kommunalen 
Klimaschutzes

 

Analog der  Abbildung A1–8 reichen die Hand

lungsmöglichkeiten im kommunalen Klimaschutz 

von ordnungsrechtlichen Instrumenten, finanziel

len Anreizen, Beratungsangeboten und Aufgaben 

der öffentlichen Daseinsvorsorge bis hin zur Um

setzung von Maßnahmen innerhalb der eigenen 

Verwaltung. Entsprechend vielseitig sind die 

Handlungsfelder im kommunalen Klimaschutz. Je 

nach Kommunengröße sowie lokalen und regio

nalen Rahmenbedingungen können diese zusätz

lich variieren. Wichtige Handlungsfelder im kom

munalen Klimaschutz sind beispielsweise:

-

-

-

-

-

-

•	 Energieeinsparung, Energieeffizienz und 

kommunales Energiemanagement 

( Kap. A1 4.4,  Kap. B3 3,  Kap. C2)

•	 Förderung und Nutzung Erneuerbarer 

Energien und der Kraft-Wärme-Kopplung 

bei der Strom- und Wärmeversorgung 

(Kap. C2 5, Kap. C2 6)

 

 

•	 Effiziente Abfall- und Ressourcenwirtschaft 

( Kap. C4 1)

•	 Klimaschonende Wasserversorgung und 

Abwasserbehandlung ( Kap. C4 2)

•	 Klimaschonende Verkehrsentwicklung 

( Kap. C3)

•	 Klimaschonende Stadtplanung und Stadt

entwicklung, nachhaltige Flächennutzung 

( Kap. A5,  Kap. A6,  Kap. A7)

- 

•	 Nachhaltige kommunale Beschaffung 

( Kap. C1 3.2)

•	 Interkommunale Zusammenarbeit sowie 

Kooperation mit anderen klimarelevanten 

Akteurinnen ( Kap. A2)

•	 Öffentlichkeitsarbeit, Umweltbildung 

und Beratung ( Kap. A4)

•	 Klimaschonende Nahrungsmittelproduktion 

und Ernährung ( Kap. C4 4)

•	 Förderung und Umsetzung von Suffizienz 

( Kap. B5 10)

Neben dem Klimaschutz (Mitigation) gewinnt die An

passung an die Folgen des Klimawandels (Adaptati

on) zunehmend an Bedeutung. Kommunen sind dabei 

in besonderem Maße betroffen: Starkregenereignis

se, Stürme und Hochwasser gefährden die kommu

nale Infrastruktur, und lang anhaltende Hitzeperioden 

belasten die Gesundheit der Bevölkerung. Zeitgemä

ßer Klimaschutz sollte deshalb stets als Symbiose aus 

Mitigation und Adaptation verstanden werden.

-

-

-

-

-

3.3 Grundlagen für kommunales Handeln 
schaffen – vom Ziel zum Konzept

Kommunale Klimaschutzziele
Ihrer Verantwortung und Bedeutung für den Klima

schutz sind sich die Kommunen in zunehmendem 

Maße bewusst. Immer mehr deutsche Städte, Ge

meinden und Kreise diskutieren Klimaschutzziele, 

gehen Selbstverpflichtungen zur Minderung ihrer 

Treibhausgasemissionen ein und erstellen Klima

schutzkonzepte ( Kap. B1 6). Dabei zählt der Kli

maschutz – trotz vorhandener gesetzlicher Regelun

gen wie zum Beispiel im Baugesetzbuch oder durch 

die Energieeinsparverordnung ( Kap.  A1  2.2) – 

bisher nicht ausdrücklich zu den Pflichtaufgaben 

der Kommunen. 

-

-

-

-

-

Für die Zielsetzung werden unterschiedliche Zeit

räume betrachtet – zum Beispiel THG-Reduktionszie

le bis 2020 beziehungsweise 2030 oder sogar bis 

2050. In der Regel werden diese auf der Grundlage 

von Potenzialstudien ermittelt ( Kap. B1 4). Neben 

der THG-Einsparung legen manche Kommunen auch 

Ziele für den Ausbau Erneuerbarer Energien fest.

-

-

Für die Umsetzung von Klimaschutzzielen ist ein 

verbindlicher politischer Beschluss eine wertvolle 

Voraussetzung ( Kap.  B6  4.3). Dadurch wird die 

Bedeutung des kommunalen Klimaschutzes hervor

gehoben und Maßnahmen können dank des politi

schen Rückhalts ambitionierter umgesetzt werden. 

Der politische Beschluss unterstreicht die kommu

nale Handlungsbereitschaft im Klimaschutz.

-

-

-
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Klimaschutzkonzepte
Mit der Erstellung von Klimaschutzkonzepten kön

nen Kommunen ihre Potenziale in den unterschied

lichen Handlungsfeldern identifizieren, Prioritäten 

festlegen und Synergien zwischen verschiedenen 

Einzelmaßnahmen erschließen und somit eine sys

tematische Herangehensweise im Klimaschutz ver

ankern. Kommunaler Klimaschutz orientiert sich 

nicht ausschließlich an naturwissenschaftlich und 

technisch gebotenen Erfordernissen, sondern ist an 

lokale Rahmenbedingungen – unter anderem auch 

an die finanziellen Möglichkeiten ( Kap. A3) – der 

Kommune gebunden. Diese sind bei der Konzept

erstellung zu berücksichtigen. Die wesentlichen 

Schritte zur Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes 

sind in  Abbildung A1–9 dargestellt.

-

-

-

-

-

 Relevante lokale Partner (insbesondere die 

Bürgerinnen, aber auch ortsansässige Unterneh

men, Energieversorger und andere) frühzeitig in 

die Erarbeitung kommunaler Klimaschutzkonzep

te einzubeziehen, gewährleistet Rückhalt für den 

Klimaschutz und befördert die spätere Umset

zung der Maßnahmen (vgl. Rösler 2014, S.  162) 

( Kap.  B3  3). Um besser auf die spezifischen 

Interessen, Bedürfnisse und Möglichkeiten der 

unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen einge

hen zu können, findet auch der demografische 

-

-

-

-

Wandel zunehmend Berücksichtigung in Klima

schutzkonzepten.

-

Während sich einige Kommunen für die Er

stellung und Umsetzung umfassender Klima

schutzkonzepte, die alle klimarelevanten Berei

che betrachten, entscheiden, bevorzugen es 

andere Kommunen, den Klimaschutz zunächst 

in einzelnen Teilbereichen voranzutreiben 

( Kap. B1 6). 

-

-

-

Details zur Erstellung von Klimaschutzkonzep

ten und was hierbei zu beachten ist, bietet 

 Kapitel B. Unterstützung bei der Ausarbeitung 

eines Masterplans 100 % Klimaschutz erhalten 

Kommunen darüber hinaus durch das „Handbuch 

methodischer Grundfragen zur Masterplan-

Erstellung“, das vom Solar-Institut Jülich der FH 

Aachen in Kooperation mit dem Wuppertal Institut 

und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raum

fahrt erstellt wurde.

-

 

-

Solar-Institut Jülich der FH Aachen, 

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, 

Energie GmbH und Deutsches Zentrum 

für Luft- und Raumfahrt e.V. (Hrsg.) (2016): 

Handbuch methodischer Grundfragen 

zur Masterplan-Erstellung. Kommunale 

Masterpläne 100 % Klimaschutz, o. O.
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Abbildung A1–9: Bestandteile von Klimaschutzkonzepten 

Öffentlichkeitsarbeit

-

-

--
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PRAXISBEISPIEL |  Klimaschutzmanagement in Stralsund

Region/Stadt/Gemeinde: Hansestadt Stralsund

Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern

Einwohnerzahl: 59.139 Einwohner (12/2016)

Zeitrahmen: 07/2012–10/2017

Kurzbeschreibung
Die Hansestadt Stralsund hat sich durch ihren 

Beitritt zum Klima-Bündnis 2009 dazu ver

pflichtet, den CO2-Ausstoß alle fünf Jahre um 

zehn Prozent zu verringern (ausgehend vom 

Basisjahr 2010). 2011 wurde ein integriertes 

Klimaschutzkonzept beschlossen und für des

sen Umsetzung 2012 eine Stelle für das Klima

schutzmanagement eingerichtet. Diese wurde 

nach drei Jahren im Rahmen eines An

schlussvorhabens verlängert. Nach dem Ende 

der Förderung durch die Kommunalrichtlinie 

im Herbst 2017 beabsichtigt die Stadtverwal

tung, die Stelle des Klimaschutzmanagers zu 

verstetigen. Die Arbeit des Klimaschutzman

agements adressiert einerseits die eigene Ver

waltung (Gebäude, Beschaffung, Nutzerverh

alten). Zu seinen Aufgaben gehört aber auch 

die Motivation und Ansprache von Bürgerin

nen und Bürgern, Institutionen und Unterneh

men, am Klimaschutzprozess Stralsunds 

mitzuwirken. Auf diese Weise konnte eine Rei

he strategischer und investiver Maßnahmen 

zielgerichtet auf den Weg gebracht werden: 

Zwischenerfolge und weitere Vorhaben
•	 Umstieg der Stadtverwaltung auf Ökostrom 

(seit 2016)

•	 Anschaffung von E-Fahrrädern und eines 

E-Autos für die Stadtverwaltung

•	 Errichtung eines Energiemanagements in 

kommunalen Gebäuden in Kooperation mit 

dem Zentralen Gebäudemanagement

•	 Einführung von Energiesparmodellen 

in Schulen und Kitas (Zielsetzung: 

zehn Prozent)

•	 Energieeinsparung	durch	angepasstes	
Nutzerverhalten) ab Schuljahr 2017/2018

•	 Erstellung der Broschüre „Klima 

kulinarisch“ zur Aufklärung über 

klimabewusste Ernährung

•	 Durchführung des Tags der Erneuerbaren 

Energien (seit 2013)

•	 Sukzessive Umrüstung der Straßen

beleuchtung auf LED 

•	 Errichtung einer Biogasanlage mit 

drei BHKW (jährliche CO2-Einsparung 

ca. 6.500 Tonnen)

•	 Installation von PV-Anlagen auf kommu

nalen Einrichtungen mit einer Gesamt

leistung von 475 kWp

•	 Erstellung eines Teilkonzepts zur 

Förderung nachhaltiger Mobilität 

„Stralsund steigt um“ mit dem 

Schwerpunkt Radverkehr

•	 Etablierung von Klimaschutz und 

Anpassung an den Klimawandel als 

Grundsätze der städtischen Bauleitplanung

Weitere Informationen
klimaschutz.stralsund.de/

Klimaschutzmanager/

Stralsund: Öffentlichkeitsarbeit für den Klimaschutz
(Quelle: Hansestadt Stralsund)

Klimaschutzmanagement in Stralsund
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 Der Klimaschutz-Planer und 

ECOSPEED Region sind internet

basierte Softwarelösungen, mit denen 

Städte, Gemeinden und Landkreise 

Energie- und THG-Bilanzen nach der 

deutschlandweit standardisierten 

BISKO-Methodik erstellen können: 

www.klimaschutz-planer.de und 

www.ecospeed-deutschland.de/region

 

4. Organisation der Querschnitts
aufgabe Klimaschutz

- 

Die Umsetzung konkreter Klimaschutzmaßnah

men erfordert weitaus mehr als die Überführung 

entsprechender Ratsvorlagen in konkrete Umset

zungsbeschlüsse. Zum einen sind personelle Ka

pazitäten für die Entwicklung von angepassten und 

sektorübergreifenden kommunalen Handlungs

konzepten notwendig. Zum anderen ist die Schaf

fung geeigneter Organisationsstrukturen für den 

Klimaschutz innerhalb der Verwaltung wichtig.

-

-

-

-

-

4.1 Kommunales Klimaschutzmanagement

Kommunales Klimaschutzmanagement umfasst 

im Sinne der Querschnittsaufgabe Klimaschutz 

alle Aspekte des kommunalen Handelns. Die viel

fältigen Leistungen des Klimaschutzmanage

ments sind in Abbildung A1–10 beispielhaft auf

geführt.

-

-

-

Klimaschutzmanagement heißt nicht nur, fach

lich fundiertes Wissen im Bereich Klimawandel, Kli

maschutz und Klimaanpassung zu besitzen, tech

nisches Know-how mitzubringen und Bilanzen und 

Statistiken auswerten zu können. Zusätzlich sind 

Erfahrungen in Veranstaltungsmanagement, Kom

-

-

-

-

munikation und Außendarstellung gefragt. Um 

kommunalen Klimaschutz erfolgreich umzusetzen, 

sollten sich Klimaschutzmanagerinnen daher 

durch ein breites Profil auszeichnen.

Aufgrund der vielseitigen und umfangreichen 

Aufgaben im kommunalen Klimaschutzmanage

ment ist es für Kommunen in der Regel nicht mög

lich, alle Leistungen durch die bestehenden perso

nellen Kapazitäten abzudecken. Daher empfiehlt 

sich die Schaffung einer neuen Stelle für das Kli

maschutzmanagement. Im Rahmen der Umset

zung eines kommunalen Klimaschutzkonzeptes 

erhalten Kommunen seit 2008 durch die Kommu

nalrichtlinie des BMUB finanzielle Unterstützung 

für die Schaffung einer solchen Stelle (www.klima-

schutz.de/kommunalrichtlinie) ( Kap. A3 3.2).

-

-

-

-

-

-

 Damit die kommunalen Klimaschutzaktivitäten 

nicht als Einzelaktionen, sondern als abgestimmtes 

und umfassendes Engagement wahrgenommen 

werden, ist es bei der Planung und Umsetzung kon

kreter Klimaschutzprojekte empfehlenswert, alle re

levanten Abteilungen über ressortübergreifende Ar

beitssitzungen einzubinden ( Kap. A1 4.3). Ebenso 

hilfreich ist die Vernetzung mit dem Klimaschutzma

nagement anderer Kommunen ( Abb. A1–11).

-

-

-

-

Darüber hinaus ist es ratsam, relevante Ak

teursgruppen – insbesondere die Bevölkerung 

frühzeitig und regelmäßig über kommunale Kli

maschutzziele und -maßnahmen und den Stand 

ihrer Umsetzung zu informieren und soweit mög

lich hieran zu beteiligen ( Kap.  A2  2.3.1, 

 Kap.  B1  2). Auf diese Weise kann die Akzep

tanz aktueller und geplanter Maßnahmen erhöht 

und zu eigenem Handeln motiviert werden.

-

-

-

-

    - 

 

 Informationen zur Förderung einer 

Stelle für das Klimaschutzmanage

ment im Rahmen der Kommunalrichtlinie: 

www.klimaschutz.de/kommunalrichtlinie

- 
 
 

 
 
 

 
 

- 

 
 

 

 
 

  
 

- - 

KLIMASCHUTZMANAGEMENT

Abbildung A1–10: Aufgaben des Klimaschutzmanagements 

Klimaschutzmanagement
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von Klimaschutz

zielen

Erstellung/
Umsetzung 

Klimaschutz
konzept

Initiierung und 
Umsetzung von 
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Auswertung 

relevanter 
Daten

Betreuung 
kommunales 

Energiemana
gement

Steigerung 
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Energien
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mit relevanten 

Akteuren

Intensive 
Öffentlich
keitsarbeit

etc.

(Quelle: Eigene Darstellung)
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Abbildung A1–11: Klimaschutzmanagement – Beteiligung und Information 

Klimaschutzmanagement

Akteursbeteiligung                   

•	 ämterübergreifende 

Zusammenarbeit

•	 Beteiligung relevanter 

Akteursgruppen

•	 Vernetzung mit dem 

Klimaschutzmanagement

 anderer Kommunen

• etc.

Öffentlichkeit

• Information

• Beratung

• Mobilisierung

• Veranstaltungsorganisation

• Kommunikation mit 

den Medien

• etc.

(Quelle: Eigene Darstellung)

4.2 Verortung des Klimaschutzes innerhalb 
und außerhalb der Verwaltung

Generell gibt es kein standardisiertes Erfolgsmo

dell für die beste Verwaltungsstruktur, in die Kli

maschutz eingebettet werden sollte. Die Frage 

nach der Organisation von kommunalem Klima

schutz hängt immer ab von der Größe der Kom

mune, den vorhandenen Verwaltungsstrukturen 

sowie den zur Verfügung stehenden personellen 

und finanziellen Ressourcen. Zusätzlich sind die 

Ziele und Inhalte der Klimaschutzbemühungen 

der Kommune zu berücksichtigen. 

In den meisten Städten, Gemeinden und Krei

sen sind die Klimaschutzbeauftragten in einem 

Fachamt angesiedelt - hierbei handelt es sich in 

der Regel um Bau- oder Umweltämter. In Stadt

planungsämtern ist der Klimaschutz dagegen sel

tener verortet (vgl. ifeu 2013, S. 5). Die Integration 

des Klimaschutzmanagements in Fachämter bie

tet den Vorteil, dass im Arbeitsalltag ein direkter 

Austausch mit den Kollegen innerhalb des Amtes 

stattfinden kann. Da die Querschnittsaufgabe Kli

maschutz verschiedene Fachbereiche und Sekto

ren berührt, ist es hierbei besonders empfehlens

wert, die Zusammenarbeit der verschiedenen 

kommunalen Ressorts zu intensivieren und zu 

pflegen ( Kap. A1 4.3).

Eine weitere Möglichkeit für die Verortung des 

Klimaschutzes besteht in der Einrichtung einer 

ämterübergreifenden Stabsstelle, die der Ober

bürgermeisterin, dem Stadtdirektor oder einer 

Dezernentin unterstellt ist ( Kap. C1 2). In eini

gen Kommunen wurden auch eigene Klima

schutzleitstellen geschaffen, die beispielsweise 

für die Entwicklung und Umsetzung von Energie- 

und Klimaschutzkonzepten verantwortlich sind 

( Tab.  A1-1). Diese ämterübergreifenden Ein

heiten ermöglichen es den Kommunen, gezielter 

einen Schwerpunkt auf kommunale Klimaschutz

aktivitäten zu legen und diese innerhalb der Ge

samtverwaltung besser zu koordinieren. Durch 

die direkte Anbindung an die Verwaltungsspitze 

wird darüber hinaus die Wichtigkeit des kommu

nalen Klimaschutzes hervorgehoben, und Maß

nahmen können mit mehr Durchsetzungsvermö

gen gestaltet und umgesetzt werden. 

In einigen Kommunen wurde die Koordinie

rungsstelle für den Klimaschutz außerhalb der Ver

waltung eingerichtet. Hierfür bieten sich beispiels

weise kommunale Unternehmen oder Energie- und 

Klimaschutzagenturen an. Obwohl dadurch einer

Klimaschutzmanagement

Akteursbeteiligung Öffentlichkeit
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seits der Zugriff auf weiteres Expertenwissen er

höht werden kann, beeinträchtigt die externe An

siedlung andererseits den regelmäßigen Austausch 

und die Koordination mit der Verwaltung. Deshalb 

wird eine verwaltungsexterne Verankerung des Kli

maschutzes hier nur für jene Kommunen vorge

schlagen, die für die Integration des Klimaschutz

beauftragten in der eigenen Verwaltung keine 

ausreichenden Kapazitäten bereitstellen können 

oder die explizit von den Kompetenzen beziehungs

weise Ressourcen einer externen Ansiedlung profi

tieren – wie beispielsweise in kleineren Kommunen.

-

-

-

-

-

-

-

Relevant ist in jedem Fall eine enge Zusammenar

beit mit allen Verwaltungseinheiten, die für die Etab

lierung und Umsetzung des Klimaschutzes der Kom

mune relevant sind ( Kap.  A1  4.3). Gelingt dies, 

wird Klimaschutz vielerorts als Chance beschrieben, 

-

-

-

um Verwaltungsstrukturen zu modernisieren und 

Verwaltungsabläufe effizienter zu gestalten.

-

-

-

-

-

-

-

-
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Tabelle A1–1: Rahmendaten ausgewählter Verwaltungseinheiten zum Klimaschutz 

 
 

Stadt/Kreis, Organisationseinheit, 
Einwohner/innen*

Bestehend 
seit

Zahl der Mitarbeiter/
innen (MA) **

Berlin (ca. 3.326.002 Einwohner)
Sonderreferat Klimaschutz und Energie des Berliner Senats

2013 13 MA (Vollzeit)

München (ca. 1.348.335 Einwohner)
Abteilung Energie und Klimaschutz RGU-UW11

2006 20 MA (Voll- und Teilzeit)

Hamburg (ca. 1.706.696 Einwohner)
Leitstelle Klimaschutz

2007 6 MA (Vollzeit)

StädteRegion Aachen (ca. 540.000 Einwohner)
Stabsstelle Klimaschutz

2012 3 MA (Vollzeit)

Hannover (ca. 523.642 Einwohner) 
Klimaschutzleitstelle

1994 10 MA (4 Vollzeitstellen, 
6 Teilzeitstellen)

Duisburg (ca. 485.465 Einwohner)
Stabsstelle Klimaschutz

2013 2 MA (Vollzeit)

Münster (ca. 302.178 Einwohner)  
Koordinierungsstelle Klima und Energie (KLENKO)

1995 4 MA (Vollzeit)

Kiel (ca. 243.148 Einwohner) 
Energieleitstelle

1994 4 MA (2 Vollzeitstellen, 
2 Teilzeitstellen)

Magdeburg (ca. 232.306 Einwohner)  
Stabsstelle Umweltvorsorge/Klimaschutz

1998 4 MA (Vollzeit)

Hansestadt und Landkreis Lüneburg 
(ca. 178.120 Einw.) Klimaschutzleitstelle

2008

 

3 MA (Vollzeit)
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Stadt/Kreis, Organisationseinheit, 
Einwohner/innen*

Bestehend 
seit

Zahl der Mitarbeiter/
innen (MA) **

* Daten aus dem Gemeindeverzeichnis Städte in Deutschland nach Fläche und Bevölkerung auf Grundlage 
des ZENSUS 2011 und Bevölkerungsdichte, Gebietsstand: 21.12.2014. Statistische Ämter des Bundes 
und der Länder (Hrsg.), Wiesbaden 2015.

** Teilweise mit geförderten Klimaschutzmanagern

(Quelle: Eigene Darstellung, erweitert und ergänzt in Anlehnung an Difu 2011, S. 19)

Klimaschutz in kleineren Kommunen
Für die Einrichtung von Klimaschutzstellen müs

sen häufig zusätzliche personelle und finanzielle 

Kapazitäten vonseiten der Kommunen bereitge

stellt werden. Dieser Mehraufwand kann vor al

lem für kleine Kommunen eine Herausforderung 

darstellen. Hilfreich sind hier interkommunale 

Kooperationen sowie die Einstellung eines ge

meinschaftlichen Klimaschutzbeauftragten, der 

entweder in einer der kooperierenden Kommu

nen oder dem Landkreis verortet sein kann. 

Durch Kooperationen erweitert sich der Spiel

raum für alle Beteiligten – Aufgaben und finan

zielle Risiken können auf mehrere Schultern ver
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teilt, Doppelstrukturen vermieden und Syner

gieeffekte genutzt werden ( Kap.  A2). In die

sem Zusammenhang wurden auch schon kreis

weite Energieagenturen gegründet (zum Beispiel 

die Energieagentur des Landkreises Bautzen 

oder die Energieagentur Landkreis Göppingen).

- 

-

-

-

-

- 

-

-

-
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PRAXISBEISPIEL |  Fachbereich Umwelt- und Klimaschutz der Stadt Würzburg

Region/Stadt/Gemeinde: Würzburg

Bundesland: Bayern

Einwohnerzahl: 127.243 Einwohner (2015)

Zeitrahmen: Seit 2010 fortlaufend

Kurzbeschreibung
Im Jahr 2010 entstand auf Initiative des 

Stadtrates der organisatorisch neu gestaltete 

Fachbereich Umwelt- und Klimaschutz der 

Stadt Würzburg. Der Fachbereich bündelt die

jenigen Aufgaben, die zuvor auf das ehemalige 

städtische Umweltamt und den Fachbereich 

Umweltschutz verteilt waren. Durch die Ein

richtung des neuen Fachbereichs wurden die 

notwendigen personellen und organisato

rischen Kapazitäten für eine erfolgreiche inte

grierte Arbeit zu den Themenfeldern Klima

schutz und Klimaanpassung geschaffen.

Zwischenerfolge und weitere Vorhaben
Bisher initiierte Projekte des Fachbereichs sind 

zum Beispiel:

•	 Erstellung eines integrierten Klimaschutz

konzepts für die Stadt Würzburg 

•	 Beteiligungsprozess „Würzburg 2030“ – 

Leitbilder und Ziele für ein umwelt- und 

klimagerechtes Würzburg im Jahre 2030

•	 Erstellung energetischer Quartierskonzepte 

•	 Einrichtung eines Energie- und Klima

zentrums

•	 Errichtung von Mobilstationen für 

Carsharing und Leihfahrräder

•	 Mobil.Pro.Fit.® – Modellprojekt zur 

Entwicklung einer betrieblichen 

Mobilitätsstrategie in Würzburg

•	 Einrichtung einer kommunalen Klima

partnerschaft mit Mwanza, Tansania 

(inkl. Umsetzung von Projekten zur 

Implementierung erneuerbarer Energien)

•	 Erstellung und Verankerung einer gesamt

städtischen Klimafunktionskartierung

•	 Einrichtung eines Klimabeirates im Jahr 

2015, welcher u. a. aus Stadtratsmitglie

dern, dem Klimaschutzbeauftragten, 

dem Oberbürgermeister, Umweltrefe

renten sowie Vertreterinnen und Vertre

tern der Lokalen Agenda 21, der Stadt

werke, der Universität, der IHK und der 

Handwerkskammer besteht

Weitere Informationen
www.wuerzburg.de/klima

4.3 Ressortübergreifende Kommunikati
on und Kooperation in den Kommunen 

Klimaschutz betrifft verschiedene Fachbereiche 

und Sektoren. So wird bereits bei der Identifizie

rung relevanter Handlungsfelder deutlich, dass 

von der Stadtentwicklung, der Verkehrsplanung 

bis hin zum Beschaffungswesen eine Viel

zahl kommunaler Ressorts angesprochen ist 

( Kap.  A1  3.2). Diese sollten daher frühzeitig, 

also schon in der Konzeptphase, einbezogen wer

den. Denn um Potenziale zu identifizieren, Maß

nahmen zu entwickeln und diese schließlich umzu

 Fachbereich Umwelt- und Klimaschutz der Stadt Würzburg
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setzen, bedarf es nicht nur der Akzeptanz, sondern 

auch der kontinuierlichen Zusammenarbeit und 

Unterstützung durch alle betroffenen Ressorts 

(vgl. Rösler 2014, S. 163).

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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(Quelle: cmfotoworks/Fotolia.com)
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Bei der Zusammenarbeit verschiedener Res

sorts im Bereich des Klimaschutzes kann es im 

Verwaltungsalltag jedoch immer wieder zu Heraus

forderungen kommen, die eine erfolgreiche Zu

sammen arbeit erschweren oder sogar verhindern 

können. Diese umfassen mangelnde Kenntnisse 

über Klimaschutzbelange, aber auch Kompetenz- 

und Einflusskonkurrenzen sowie Interessen- und 

Zielkonflikte zwischen den Ressorts. In der Praxis 

können sich folgende Herangehensweisen positiv 

auf die ressortübergreifende Zusammenarbeit 

auswirken:

•	 Kenntnisse	über	Klimaschutzbelange	bei	plan
aufstellenden Behörden sowie (politischen) 

Entscheidungstragenden verbreiten;

•	 Informationen	über	Verfahrensabläufe	und	 In
strumente der jeweils anderen Ressorts einho

len, um Schnittstellen zum Klimaschutz besser 

identifizieren zu können;

•	 Zuständigkeiten	im	Vorfeld	abklären	und	alle	be
troffenen Ressorts in die Planung und Umset

zung von Klimaschutzmaßnahmen einbeziehen;

•	 Interessen-	 und	 Zielkonflikte	 zwischen	 den	
Ressorts offen ansprechen, um gemeinsam Lö

sungsansätze zu entwickeln und sich über die 

weitere Vorgehensweise abzustimmen;

•	 die	 betroffenen	 Ressorts	 rechtzeitig	 über	 an
stehende Termine und Aufgaben in Kenntnis 

setzen, um eine frühzeitige Arbeitsplanung und 

Aufgabenpriorisierung zu ermöglichen;

•	 eine	 ressortübergreifende, verwaltungsinterne 

Arbeitsgruppe zum Klimaschutz etablieren.

Die möglichst frühzeitige Einrichtung einer verwal

tungsinternen Arbeitsgruppe zum Klimaschutz hat 

sich in vielen Kommunen als essentiell für eine res

sortübergreifende Kommunikation und Kooperati

on beim Klimaschutz erwiesen. Alternativ können 

auch entsprechend dem jeweiligen Umfang und der 

Dauer anstehender Klimaschutzvorhaben Arbeits

gruppen für einzelne Projekte eingerichtet werden. 

Dies empfiehlt sich insbesondere für die Erstellung 

kommunaler Klimaschutzkonzepte ( Kap. A1 3.3, 
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 Kap. B). Die Einrichtung solcher Koordinations

gremien kann also ein projektbezogenes Einzelvor

haben betreffen, aber auch – wie etwa im Bereich 

der Stadtentwicklungsplanung und der dortigen 

Berücksichtigung von Klimaschutzbelangen – zur 

Daueraufgabe werden ( Kap. C1 2).

-

-

Klimaschutzmaßnahmen 
im Rahmen von Planungsverfahren
Besondere Bedeutung kommt der ressortübergrei

fenden Zusammenarbeit bei der Berücksichtigung 

von Klimaschutzbelangen im Rahmen von Pla

nungsverfahren zu. Analog dem BauGB ist eine 

frühzeitige Behördenbeteiligung vorgeschrieben, 

um die Behörden aufzufordern, sich zum erforderli

chen Umfang und Detaillierungsgrad der Umwelt

prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB zu äußern (vgl. § 4 

Abs. 1 Satz 1 BauGB). Hiermit wird die Notwendig

keit der frühzeitigen Zusammenarbeit verschiede

ner Ressorts vor allem im Hinblick auf Umweltbe

lange betont ( Kap. A5 1).

-

-

-

-

-

-

-

Frühzeitige Beteiligung der politischen 
Entscheidungstragenden 
Parallel zur verwaltungsinternen Abstimmung 

sollten die Stadtparlamente, Landkreistage oder 

andere politische Entscheidende an der Entwick

lung kommunaler Handlungsprogramme zum Kli

maschutz beteiligt werden, um politischen Rück

halt sicherzustellen ( Kap.  B2  1). Durch den 

Austausch über verschiedene Interessenlagen 

können zudem Konfliktpotenziale frühzeitig er

kannt, Lösungsansätze entwickelt und das weite

re Vorgehen geplant werden.

-

-

-

-

-

„Chefsache“ Klimaschutz 
Wünschenswert ist es, dass kommunaler Klima

schutz unabhängig von kommunalpolitischen 

Grundsatzentscheidungen als eine „Chefsache“ in

nerhalb der Verwaltung gesehen wird, d. h. die Be

lange des Klimaschutzes sollten offensiv in den obe

ren kommunal-administrativen Führungsgremien, 

zum Beispiel in Dezernenten- oder Bürgermeisterin

nenkonferenzen, vertreten werden. Zudem ist ein 

regelmäßiger Austausch zwischen den Führungs

gremien und der fachlichen Ebene über den Stand 

der Klimaschutzaktivitäten und das weitere Vorge

hen empfehlenswert. Unterstützend bietet sich da

bei als Informations- und Dokumentationsinstru

ment ein kommunaler Klimaschutzbericht an, der 

kontinuierlich fortgeschrieben wird.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.4 Fokus: Kommunales 
Energiemanagement 

Während das kommunale Klimaschutzmanage

ment die Treibhausgasemissionen aller Sektoren 

im Blick hat, befasst sich das kommunale Ener

giemanagement (KEM) mit dem effizienten Ein

satz von Wärme, Strom und Wasser – häufig mit 

Fokus auf die kommunalen Liegenschaften 

( Kap. B3 3). Je nach Kommune sind hier aber 

auch noch weitere Bereiche (zum Beispiel Stra

ßenbeleuchtung) subsumiert. Hierdurch können 

Einsparpotenziale erschlossen, Energiekosten re

duziert und wichtige Beiträge zum Klimaschutz 

geleistet werden.

-

-

-

-

-

Aufgaben im kommunalen 
Energiemanagement
Das Energiemanagement umfasst den gesamten 

Lebenszyklus der kommunalen Gebäude und 

bündelt dabei Aufgaben, die in der Regel keines

wegs neu sind, sondern einer besseren Abstim

mung bedürfen. Damit erfordern alle Tätigkeiten 

im Rahmen des Energiemanagements ein hohes 

Maß an Kommunikations- und Koordinationsfä

higkeiten.

-

-

-

Das Tätigkeitsspektrum des kommunalen Ener

giemanagements ist weit gefächert und basiert im 

Wesentlichen auf einem systematischen Energie

controlling. Darunter versteht man die strukturierte 

Erfassung und Analyse der Strom-, Wärme- und 

Wasserverbräuche und der daraus resultierenden 

Kosten sowie die fortlaufende Dokumentation der 

Anlagenleistungen und Wartungsintervalle. Basie

rend auf diesen Daten können Energielieferverträ

ge optimiert, Energiesparmaßnahmen durchge

führt, die Nutzer über den Verbrauch informiert, 

Energieausweise ausgestellt und Energieberichte 

veröffentlicht werden (vgl. Arbeitskreis „Energie

einsparung“ des DST 2010a, S. 2).

-

-

-

-

-

-

Aufbauend auf dem Energiecontrolling kön

nen sieben Tätigkeitsschwerpunkte benannt 

werden:

-

•	 Erarbeitung	von	Energieleitlinien	(inklusive	Zie
le, Verantwortlichkeiten, Planungsregelungen 

für den Bau und die Sanierung von Gebäuden 

und Anlagen sowie Anweisungen für den Be

trieb von energietechnischen Anlagen etc.);

-

-

•	 Betriebsoptimierung (Erhebung des Betriebszu

standes, Messung und Kontrolle von Verbräuchen, 

-

33
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Maßnahmen zur Betriebsoptimierung unter Be

rücksichtigung der Nutzungserfordernisse 

etc.);

-

•	 Beeinflussung	 des	 Nutzerverhaltens	 (positive	
Beeinflussung durch Information, finanzielle 

Anreize, Sichtbarmachung von Erfolgen – ins

besondere in Schulen, Kindergärten etc.);

-

•	 Gebäudeanalysen,	 Energiekonzepte	 im	 Be
stand (Analyse der Energie- und Wasserver

bräuche, Identifizierung der Potenziale für Er

neuerbare Energien sowie energie- und 

wassersparende Technologien, Erstellung von 

Energiekonzepten etc.);

-

-

-

•	 Berücksichtigung	 des	 kommunalen	 Energie
managements bei Planung, Bau und Sanierung 

(Kriterien des baulichen Wärmeschutzes, Art 

der Energie- und Wärmeversorgung, Einsatz 

effizienter Technik und Erneuerbarer Energien, 

wirtschaftliche Bewertung von Energiespar

maßnahmen etc.);

-

-

•	 Energiebeschaffung	(Bezug	von	Ökostrom,	ge
gebenenfalls Installation eigener regenerativer 

Energien oder Bereitstellung von Flächen für 

Solaranalagen, Förderung der Gründung von 

Bürgerenergiegenossenschaften unter ande

rem zur Wahrnehmung der kommunalen Vor

bildfunktion);

-

-

-

•	 Kommunikation	 und	Öffentlichkeitsarbeit	 (un
ter anderem durch Zusammenarbeit mit beste

henden Arbeitskreisen, Nutzung bestehender 

kommunaler Kommunikationsstrukturen, inter

ne und externe Verbreitung von Zielen, geplan

ten und erfolgreich umgesetzten kommunalen 

Maßnahmen, Beratung von Bürgerinnen sowie 

Unternehmen etc.).

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

-
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Abbildung A1–12: Tätigkeitsschwerpunkte des kommunalen Energiemanagements 
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Erarbeitung 
von Energie

leitlinien

(Quelle: Difu 2011, 
verändert in Anlehnung an den Arbeitskreis „Energieeinsparung“ des Deutschen Städtetages 2010a, S. 2)

Personalaufwand 
Die Aufgaben des Energiemanagements wer

den in der Regel von einem Energiebeauftrag

ten übernommen, dessen Stelle beispielsweise 

im Baureferat oder im Liegenschaftsamt ange

siedelt sein kann. Insbesondere kleine Kom

munen verfügen jedoch oft nicht über aus

reichende Personalkapazitäten. Um den Per

sonalaufwand zu minimieren, kann es daher 

sinnvoll sein, mit den Nachbargemeinden zu 

kooperieren ( Kap. A2 3) und gemeinschaft

lich eine Energiebeauftragte einzustellen (vgl. 

Kienzlen 2009, S.  150). Eine Alternative wäre 

auch, in Abstimmung mit dem Landkreis eine 

kooperative Lösung zu suchen. In der Regel 

sind die Einsparungen, die durch konsequen

tes kommunales Energiemanagement erzielt 

werden, jedoch bei weitem höher als die hierfür 

aufgewandten Kosten.

(Quelle: H.-J. Paulsen/fotolia.com)

Energiecontrolling
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 Zentrales Energiemanagement in München

Region/Stadt/Gemeinde: München

Bundesland: Bayern

Einwohnerzahl: 1.531.737 (2016)

Zeitrahmen: Seit 1997

PRAXISBEISPIEL | 

Kurzbeschreibung
Seit 1997 hat die Landeshauptstadt München 

ihr zentrales Energiemanagement für die stad

teigenen Gebäude sowie die elektrische 

Verkehrsinfrastruktur kontinuierlich aufgebaut 

und erweitert. Aufgaben und Ziele des im 

Baureferat angesiedelten Aufgabenbereichs 

sind die Entwicklung von Bau- und Energie

standards, die die Steigerung der Energieeffi

zienz beim Neubau und im Gebäudebestand er

möglichen und den Einsatz erneuerbarer 

Energien fördern. Die Maßnahmen des Energie

managements sind an die Inhalte des 2010 be

schlossenen Integrierten Handlungsprogramms 

Klimaschutz in München (IHKM) gebunden, 

welches die Aktivitäten der Stadtverwaltung im 

Klimaschutz referatsübergreifend bündelt.

Bisher konnten die Endenergieverbräuche 

bei stadteigenen Gebäuden und der elek

trischen Verkehrsinfrastruktur bezogen auf 

das Basisjahr 1990 um 34 Prozent gesenkt und 

die CO2-Emissionen um 39 Prozent reduziert 

werden. Durch die damit einhergehenden Ener

giekosteneinsparungen wird der städtische 

Haushalt jährlich um 22 Mio. Euro entlastet.

Aufgabenspektrum
•	 Qualitätsvorgaben wie z. B. Entwicklung 

von Bau-, Energie- und Betriebsstandards

•	 Energieberatung bei Planung und Bau

•	 Entwicklung und Betreuung von 

Energiesparprogrammen

•	 Nachhaltige Energiebeschaffung

•	 Energiecontrolling

•	 Betriebsoptimierung

•	 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Weitere Informationen
www.muenchen.de/rathaus/

Stadtverwaltung/baureferat/

energiemanagement/em_allgemeines.html

 

-

 Arbeitskreis „Energieeinsparung“ des 

Deutschen Städtetages (2010): Das 

Energiemanagement im Rahmen der kommu

nalen Gebäudewirtschaft, in: Hinweise zum 

kommunalen Energiemanagement, Ausgabe 

1.1 (alte Ausgaben 4, 5, 6, 12), Köln.

KLIMASCHUTZ ALS KOMMUNALE QUERSCHNITTSAUFGABE

 Regelmäßig aktualisierte Hinweise des 

Deutschen Städtetages zum kommunalen 

Energiemanagement: www.staedtetag.de/

fachinformationen/energie/061541/

index.html

 Zentrales Energiemanagement in München
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 Kommunaler Klimaschutz durch Kooperation

Binden Kommunen verschiedene Partner in ihre 

Klimaschutz-Aktivitäten ein, liegt darin eine große 

Chance für den kommunalen Klimaschutz. Von der 

ressortübergreifenden Zusammenarbeit innerhalb 

der kommunalen Verwaltung ( Kap. A1 4.3) über 

die Einbindung lokaler Akteurinnen bis hin zur inter

kommunalen oder internationalen Kooperation: 

Austausch, Vernetzung und Zusammenarbeit sind 

auf vielen Ebenen ein Schlüssel zu erfolgreichem 

Klimaschutz.

-

1. Gemeinsam mehr erreichen – 
Erfolgsfaktoren

 

Kooperationen bieten für viele Problemstellungen 

im kommunalen Klimaschutz Lösungsansätze. 

Sie können als Chance gesehen werden, um

•	 den	kommunalen	Einflussbereich	im	
Klimaschutz zu erweitern,

•	 Investitionsmittel	zu	generieren,
•	 die Effizienz von Klimaschutzaktivitäten zu steigern,

•	 Wissenslücken	zu	schließen	und	Unterstützung	
auszubauen,

•	 durch	Nachahmung	einen	Multiplikatoreffekt	
zu erreichen,

 

•	 Ressourcen	für	Projekte	und	Maßnahmen	
gemeinschaftlich zu teilen oder

•	 die Akzeptanz bei potenziellen Skeptikern 

zu erhöhen.

 

Die nachfolgenden Kapitel behandeln die Zusam

menarbeit mit Partnerinnen vor Ort, die interkom

munale Kooperation sowie den Erfahrungsaus

tausch zwischen Fachleuten.

-

-

-

-

-

-

-
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Abbildung A2–1: Stufenmodell der Akteursbeteiligung (Quelle: Eigene Darstellung)

Stufen der Zusammenarbeit
Einführend sei erwähnt, dass sich die Zusammen

arbeit nach dem Grad der Einbindung eines Part

ners – analog zu nachfolgendem Stufenmodell 

der Akteursbeteiligung ( Abb.  A2–1) – in vier 

Intensitätsstufen unterteilen lässt.

Während Information und Motivation, zum Bei

spiel durch die Vorstellung geplanter oder umge

setzter Klimaschutzprojekte, zur Meinungsbildung 

A 2



A 2

37

Abbildung A2–2: Schritte auf dem Weg zu einer erfolgreichen Kooperation 

Auswahl Kooperations
partnerinnen und -partner

-

Für eine erfolgreiche Kooperation ist es sinnvoll, vorab die Notwen
digkeit zu prüfen und die Partner sorgfältig auszuwählen. Bei der 

Suche und Auswahl sollten vorhandene Kontakte genutzt werden, um 

bestehende Netzwerke langfristig auf- und auszubauen.

-

Erwartungen und Ziele

Haben sich geeignete Kooperationspartnerinnen gefunden, gilt es zu

nächst, die gegenseitigen Erwartungen herauszustellen, um Ziele und 
Inhalte klar zu definieren und die Aktivitäten und Beiträge aller Be

teiligten festzulegen. Von Beginn an sollte genau aufgezeigt werden, in 

welchem Umfang Ressourcen, d. h. Arbeitskraft, Finanzen oder Zeit, 

eingebracht werden können beziehungsweise müssen. Der Kooperati
onsaufwand sollte beiden Partnern bekannt sein, klar begrenzt werden 

und auf einem langfristig ausgewogenen Kosten-Nutzen-Verhältnis 

fußen. Nicht zuletzt hängt der Erfolg einer Kooperation davon ab, inwie

weit die Kooperationspartner von ihr profitieren.

-

-

-

-

Auswahl

Neben diesen Grundvoraussetzungen für eine Kooperation ist ein 

regelmäßiger Austausch für die Dauer der Zusammenarbeit not

wendig. So können Ziele und Aufgaben zur kontinuierlichen Opti
mierung des gemeinsamen Projektes frühzeitig angepasst werden. 

Im Rahmen der Struktur- und Prozessorganisation spielen auch die 

Kommunikationsfähigkeiten der einzelnen Partnerinnen bezie

hungsweise der Kommunikationsbedarf der geplanten Koope

ration eine wichtige Rolle. In einigen Fällen empfiehlt es sich, eine 

Moderation oder einen Mediator einzubeziehen.

-

-

-

-

Erfolgskontrolle

Die regelmäßige Erfolgskontrolle (Monitoring, Controlling oder Eva

luierung) ermöglicht ein rechtzeitiges Einlenken im Falle etwaiger Fehl

entwicklungen sowie die Anpassung der Kooperationsvereinbarung an 

veränderte Rahmenbedingungen. So ist es durchaus interessant, beste

hende Kooperationen dahingehend zu überprüfen, ob und inwieweit sie 

den ursprünglichen Zielen noch entsprechen beziehungsweise ob die 

Wirtschaftlichkeit der Zusammenarbeit noch gewährleistet ist.

-

-

-

 KOMMUNALER KLIMASCHUTZ DURCH KOOPERATION

(Quelle: verändert nach Floeting 2010, S. 13)

Auswahl Kooperations
partnerinnen und -partner

Erwartungen und Ziele

Auswahl

Erfolgskontrolle



und Nachahmung anregen, geht es bei der Konsul

tation von Akteuren um den Austausch von Fachwis

sen. Kooperationen entstehen durch das Mitwirken 

und die aktive Teilhabe von Dritten an Projekten und 

Aktivitäten. Dabei handelt es sich um Aushandlungs- 

und Entscheidungsprozesse, die die Kooperations

partnerinnen gemeinsam, mit unterschiedlichen 

Rollen und Gewichtungen, gestalten (vgl. Bischoff 

u. a. 2005, S. 172). Bei der intensivsten Form der Be

teiligung, dem „Ermächtigen“, können beispielswei

se kreisangehörige Städte und Gemeinden Kompe

tenzen und Entscheidungsbefugnisse in bestimmten 

Aufgabenbereichen an ihre Landkreise oder an ko

operierende Kommunen übertragen und sie damit 

ermächtigen, stellvertretend für sie zu handeln. Die 

Intensität der Zusammenarbeit ist in erster Linie von 

der Zielsetzung des konkreten Projekts, aber auch 

von den rechtlichen Rahmenbedingungen, den Res

sourcen der Kommune sowie den Positionen der Ko

operationspartner abhängig. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Erfolgsfaktoren für Kooperationsvorhaben
Leitlinien der Zusammenarbeit sind in jeder Phase 

eines Kooperationsvorhabens förderlich – unabhän

gig davon, ob es sich um ein einzelnes Projekt mit 

dem lokalen Energieversorger oder die Gründung 

eines kommunalen Zweckverbandes handelt. Fol

gende Kriterien ( Abb. A2–2) können hierbei hilf

reich sein und je nach Bedarf angepasst werden:

-

-

-

2. Zusammenarbeit mit 
Akteuren vor Ort

Um die kommunalen Klimaschutzziele zu errei

chen, sind neben der Kommunalverwaltung, die 

öffentliche Aufgaben wahrnimmt sowie planeri

sche und politische Entscheidungen der kommu

nalpolitischen Beschlussgremien im Rahmen der 

gesetzlichen Bestimmungen umsetzt ( Kap. A1 3), 

weitere Akteure vor Ort relevant.

-

-

-
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Abbildung A2–3: Potenzielle lokale Akteursgruppen im Klimaschutz  
(Quelle: Eigene Darstellung, verändert und ergänzt nach Difu 2010)
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2.1 Übersicht über wichtige Akteursgruppen

Prinzipiell kommen alle in der  Abbildung A2–3 

dargestellten kommunalen Akteursgruppen als 

Kooperationspartner für kommunalen Klima

schutz in Frage.

-

Aufgrund variierender lokaler Rahmenbedingun

gen sind je nach Kommune unterschiedliche Akteu

rinnen für den kommunalen Klimaschutz relevant. 

Um wichtige Akteure zu identifizieren sowie deren 

Ansprache und Einbindung zu planen und zu priori

sieren, empfiehlt sich als Entscheidungsgrundlage 

zunächst eine Akteursanalyse ( Kap.  B3 3). Ein 

Brainstorming zusammen mit Kolleginnen innerhalb 

der Verwaltung oder mit ausgewählten Akteursgrup

pen kann ein erster Schritt hierfür sein. Wichtig sind 

Fragestellungen wie: Welche Akteurinnen führen be

reits klimarelevante (und nicht notwendigerweise 

Klimaschutz-)Aktivitäten in der Kommune durch? 

Welche Akteure fehlen bislang bei der Berücksichti

gung von kommunalen Klimaschutzzielen oder bei 

der Planung und Umsetzung spezifischer Klima

schutzmaßnahmen und -projekte ( Kap. B6–3.2)? 

-

-

-

-

-

-

-

•	Bürgerinnen und Bürger sowie Bürgerinitia
tiven: Die an der Planung mitwirkenden Bürger 

können sich mit den Klimaschutzprojekten aus

einandersetzen und identifizieren. Vorteilhaft ist 

es, diese innerhalb bestehender Netzwerke wie 

beispielsweise Vereine anzusprechen, ihr Ver

antwortungsbewusstsein zu stärken und sie für 

das Thema Klimaschutz zu sensibilisieren und 

zu aktivieren ( Kap.A2 2.3.1). Im Idealfall orga

nisieren engagierte Gruppen selbst Projekte.

-

-

-

-

• Fraktionen und Parteien: Damit Klimaschutz in 

politisches Handeln einfließen kann, sollte das 

Thema in die wichtigen politischen Gremien, Frak

tionen und Parteien getragen werden (zum Bei

spiel durch die Teilnahme an relevanten Aus

schuss- und Fraktionssitzungen oder Parteitagen).

-

-

-

•	Gewerbe, Handel und Dienstleistungen 
(GHD): Durch branchenspezifische Informa

tions- und Beratungsangebote können Kom

munen den Sektor GHD für das Thema Ener

gieeinsparung sensibilisieren und zur Nutzung 

energieeffizienter Technologien (Heizung, Be

leuchtung, Lüftung, Kühlung etc.) motivieren. 

Einerseits kann durch die Übertragbarkeit der 

Technologien eine Breitenwirkung erzielt wer

den. Andererseits können Maßnahmen in die

sem Sektor mitunter starke Auswirkungen auf 

-

-

-

-

-

-

das Konsumverhalten der Verbraucherinnen 

haben ( Kap. C2 3.1). Bei der Konzeption der 

Beratungsangebote ist es hilfreich, die Verbin

dung von ökologischem und ökonomischem 

Nutzen zu verdeutlichen. 

-

• Industrie: Energieeinsparungen, die Nutzung 

energieeffizienter Technologien und der ver

mehrte Einsatz Erneuerbarer Energien ermög

lichen erhebliche Treibhausgaseinsparungen. 

Die Kommune kann den Klimaschutz in diesem 

Sektor vor allem durch Beratungsangebote und 

finanzielle Anreize für die Nutzung Erneuerba

rer Energien sowie der Kraft-Wärme-Kopplung 

fördern ( Kap. C2 3.2). Unternehmen bieten 

sich darüber hinaus als Sponsoring-Partner für 

Klimaschutzprojekte an ( Kap. A2 2.3.3).

-

-

-

•	Hochschulen und Bildungseinrichtungen: In 

gemeinsamen Forschungsprojekten mit Hoch

schulen können Kommunen von wissenschaftli

chem Know-how profitieren sowie neue Klima

schutzmaßnahmen entwickeln und erproben. Im 

gleichen Zug können Potenziale im Bereich Er

neuerbare Energien ausgeschöpft werden, indem 

Photovoltaikanlagen auf den Dächern öffentlicher 

Bildungseinrichtungen installiert werden. Darü

ber hinaus können Kommunen durch Klima

schutzprojekte und finanzielle Anreizsysteme die 

Nutzerinnen unterschiedlicher Bildungseinrich

tungen für Themen wie Energieeinsparung und 

Erneuerbare Energien sensibilisieren.

-

-

-

-

-

-

-

• Kommunale Unternehmen: Kommunale Unter

nehmen sind traditionell eng mit ihren Kommunen 

verbunden und stellen strategisch wichtige Part

ner für die Weiterentwicklung und Anpassung der 

Daseinsvorsorge dar. Um den Klimaschutz vor Ort 

effektiv zu gestalten, können beispielsweise kom

munale Energieversorger frühzeitig in die Planung 

und Umsetzung der Energieversorgung bei Sanie

rungs- und Siedlungsvorhaben eingebunden wer

den. Gemeinsam Umweltbildungseinrichtungen 

und Energieberatungen einzurichten, ist eine wei

tere Möglichkeit. Auch für die erfolgreiche Planung 

und Umsetzung eines klimafreundlichen Ver

kehrskonzepts ist es empfehlenswert, frühzeitig 

mit den Verkehrsunternehmen in Dialog zu treten.

-

-

-

-

-

-

-

•	Land- und Forstwirtschaft: Kooperationen mit 

der Land- und Forstwirtschaft bieten sich vor al

lem beim Ausbau Erneuerbarer Energien an, bei

spielsweise indem die Dächer land- oder forst

wirtschaftlicher Betriebe für Photovoltaikanlagen 

genutzt werden. Auch der Ausbau von Wind

-

-

-

-
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kraftanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen 

birgt großes Potenzial. Zusätzlich lohnen ge

meinsame Vorhaben zur Nutzung von Biomasse 

(Waldrestholzpotenziale, Gülle für Biogaserzeu

gung etc.). Auch im Bereich Ernährung können 

Kommunen durch eine Zusammenarbeit mit der 

regionalen Landwirtschaft einen Beitrag zum Kli

maschutz leisten, indem sie beispielsweise die 

Nutzung regionaler und nachhaltig angebauter 

Lebensmittel in kommunalen Einrichtungen 

(Schulen, Kindertagesstätten etc.) fördern.

-

-

-

-

-

-

-
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Tabelle A2-1: Beispiele für Beteiligungsformen und -methoden im kommunalen Klimaschutz

Intensität der 
Zusammenarbeit

Form/Methode Charakteristik

Informieren und 
motivieren

Informationsschriften Schriftliche Materialien für interessierte Bürgerinnen 
wie Aushänge, Beilagen in lokalen Tageszeitungen 
oder Wurfsendungen

Vortrags- und Diskussions
veranstaltungen

- Gezieltes Informations- und Fortbildungsangebot für 
verschiedene Akteursgruppen zu speziellen Themen

Ausstellungen/
Exkursionen

 Anschauliche, leicht verständliche Informationen 
unter anderem in öffentlichen Räumen; Ideen und 
Handlungsmöglichkeiten werden aufgezeigt und 
der Erfahrungsaustausch gefördert

Kampagnen Auf ein klares Ziel ausgerichtete, zumeist zeitlich 
begrenzte und gebündelte Informations- und Über
zeugungsarbeit zur Mobilisierung der Bevölkerung, 
häufig in Verbindung mit Aktionen

Social Media Bereitstellung von Informationen, Austausch von 
Meinungen, gezielte Interaktion in offenen oder 
geschlossenen Foren 

Konsultieren

Anhörungen Gelegenheit für Interessengruppen, sich zu bestimm
ten Projekten, Konzepten oder Themen zu äußern

Beiräte Beratende Funktion, Anregungen und Empfehlungen 
für Politik und Verwaltung

Arbeitskreise ohne 
Entscheidungsbefugnis

Gemeinsame, kontinuierliche Arbeit an inhaltlich klar 
definierten Themen und Fragestellungen

Runde Tische und Foren Beratende Entscheidungsvorbereitung (Empfeh
lungen und Vorschläge für Politik und Verwaltung) 
sowie aktives Einwirken und Umsetzungsbegleitung

Kooperieren

Arbeitskreise mit 
Entscheidungsbefugnis

 Gemeinsame, kontinuierliche Arbeit an inhaltlich 
klar definierten Themen und Fragestellungen 
mit Entscheidungsbefugnis (beispielsweise zur 
Verwendung von Fördergeldern)

Beteiligungsgesellschaften

 

 

-

- 

- 

 
 

 

Möglichkeiten für Bürger, sich als Anteilseigner 
öffentlicher Anlagen zur Stromerzeugung aus 
Erneuerbaren Energien für den Klimaschutz zu 
engagieren (zum Beispiel Bürgersolaranlagen)
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Quelle: Eigene Darstellung, verändert und ergänzt in Anlehnung an Bischoff u. a. 2005

•	Lokale Energieversorger: Die Energieversor

gungsunternehmen bringen Kenntnisse über 

die örtliche Versorgungsstruktur und aktuelle 

Entwicklungsvorhaben mit. Ihre Einbindung 

bietet beste Voraussetzungen für die spätere 

Umsetzung einer Energie- und Klimaschutz

strategie ( Kap. A2 2.3.2). 

•	Religionsgemeinschaften: Durch die energieef

fiziente Bewirtschaftung der eigenen Liegenschaf

ten oder deren energieeffiziente Sanierung können 

Religionsgemeinschaften einen wichtigen Beitrag 

Intensität der 
Zusammenarbeit

Form/Methode Charakteristik
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zum Klimaschutz leisten. Als Träger von Bildungs- 

und Jugendfreizeiteinrichtungen wirken sie außer

dem als Multiplikatoren. Durch Informations- und 

Beratungsangebote und gemeinsame Aktionstage 

zum Thema Klimaschutz können Kommunen Reli

gionsgemeinschaften bei diesen Aktivitäten unter

stützen und den Klimaschutz vor Ort fördern.

-

-

-

• Vereine und Verbände: Deutschlandweit sind 

zahlreiche Vereine und Verbände im Klimaschutz 

aktiv. Ihre Erkenntnisse und Erfahrungen können 

für die Kommunen bei der praktischen Umsetzung 

von Klimaschutzmaßnahmen hilfreich sein. Zudem 

pflegen Verbände häufig gute Kontakte zum Wirt

schaftssektor, sodass finanzielle Unterstützungen 

aus einer solchen Kooperation entstehen können.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(Quelle: Difu)
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2.2 Formen der Zusammenarbeit

Um Kooperationen im kommunalen Klimaschutz 

erfolgreich zu gestalten, bedarf es verschiedener 

kommunikativer und partizipatorischer Methoden. 

Wie in  Tabelle A2–1 dargestellt, variieren diese 

je nach Akteursgruppe sowie nach angestrebter In

tensität der Zusammenarbeit ( Kap. A2 1). 

Ausgewählte Beteiligungsformen
Nachfolgend werden beispielhaft einige der oben 

genannten Beteiligungsformen erläutert. 

Kampagnen

Klimaschutzkampagnen sind thematisch ausgerich

tete und koordinierte Aktivitäten, mit denen bei

spielsweise Kommunen, Gemeinde- und Stadtwerke 

oder andere Akteursgruppen das Ziel verfolgen, Bür

gerinnen für den Klimaschutz zu gewinnen. In der 

Regel sind Kampagnen zeitlich begrenzt. Viele Städ

te, Gemeinden und Landkreise nutzen Informations

kampagnen zum Beispiel dazu, die Bevölkerung über 

Energieeinsparmöglichkeiten – etwa durch den 

Tausch verbrauchsintensiver Glühlampen gegen 

LED im Rahmen von Energiesparwochen – aufzuklä

ren. Allgemeiner gehaltene Kampagnen können dar

über hinaus wichtige Beiträge leisten, das Thema 

Klimaschutz aufzuwerten und im Zusammenhang 

mit Imagekampagnen positiv in das öffentliche Be

wusstsein zu tragen ( Kap. A4 3.3,  Kap. C1 3.1). 

Klimaschutzbeiräte

Als Klimaschutzbeiräte werden beispielsweise fach

lich kompetente Institutionen, Initiativen sowie Ver

treterinnen von betroffenen Bevölkerungsgruppen 

beratend hinzugezogen, um die konzeptionelle Ar

beit sowie die Entwicklung und Durchführung kom

munaler Klimaschutzprojekte zu diskutieren. 

Anhörungen zum Klimaschutzkonzept 

oder zu einzelnen geplanten Maßnahmen

Immer mehr Kommunen binden lokale Akteure früh

zeitig in die Erarbeitung kommunaler Klimaschutzkon

zepte ein, um die Akzeptanz für Maßnahmen zu si

chern und die spätere Umsetzung zu erleichtern 

( Kap.  B1  2). Im Rahmen von Workshops und Ar

beitsgruppentreffen können die verschiedenen Schrit

te eines Klimaschutzkonzeptes vorgestellt werden. 

Dies gibt Kommunen die Möglichkeit, für Akzeptanz zu 

werben bzw. möglichen Widerstand gegen geplante 

Maßnahmen frühzeitig zu erkennen. Außerdem kön

nen geeignete Kooperationen identifiziert und initiiert 

werden. Auch Anhörungen zu einzelnen geplanten Kli

maschutzmaßnahmen wie beispielsweise die Umge

staltung von Straßen zugunsten des Radverkehrs sind 

wichtige Maßnahmen der Akteursbeteiligung.

Arbeitskreise

Während Klimaschutzbeiräte vorrangig eine bera

tende Funktion haben sowie Anregungen und Emp

fehlungen für Politik und Verwaltung geben, zeich

nen sich Arbeitskreise durch eine gemeinsame 

Arbeit an inhaltlich klar definierten Themen und Fra

gestellungen aus. Häufig bestehen diese Arbeits

kreise aus einem „harten Kern“ Ehrenamtlicher, die 

sich regelmäßig treffen und gezielt weitere Personen 

und Institutionen in die Arbeit einbinden. Vorteilhaft 

ist zudem eine feste Ansprechperson in der Verwal

tung, die an den Arbeitskreissitzungen teilnimmt und 

somit den Ergebnistransfer gewährleistet. Häufig 

bilden sich innerhalb eines Arbeitskreises verschie



dene Arbeitsgruppen, die sich Einzelthemen intensiv 

widmen. In Ausnahmefällen können Arbeitskreise 

auch entscheidungsbefugt sein – zum Beispiel zur 

Verwendung von Fördergeldern. 

Runde Tische, Energie- und Klimaschutzforen

In zahlreichen Kommunen haben sich Runde Ti

sche oder Energie- und Klimaschutzforen heraus

gebildet, in denen unterschiedliche Schwerpunk

te zum Klimaschutz diskutiert werden. Diese Form 

der Beteiligung deckt ein breites Spektrum ab – 

vom lokalen Dialog bis hin zur Ausarbeitung von 

konkreten Projekten. In Frage kommende Ak

teursgruppen werden mit geeigneten Instrumen

ten und Veranstaltungsformen angesprochen. 

-

-

-

-

-
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PRAXISBEISPIEL |  Kommunaler Klimaschutz im Kreis Steinfurt

Region/Stadt/Gemeinde: Kreis Steinfurt

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Einwohnerzahl: 443.374 (2015)

Zeitrahmen: Seit 2009

Kurzbeschreibung
Der Kreis Steinfurt hat in den vergangenen 

Jahren im Rahmen des Masterplan-Prozesses 

die Marke „energieland2050“ entwickelt und 

intensiv kommuniziert. Bereits 2009 wurde im 

Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit ein 

Unternehmernetzwerk gegründet, dem mitt

lerweile 50 Mitgliedsunternehmen angehören. 

Sie verbindet das Commitment, die regionale 

Wertschöpfung zu erhöhen, bis 2050 den End

energieverbrauch zu halbieren sowie nahezu 

THG-emissionsfrei und energieautark zu wer

den. Regelmäßige Netzwerktreffen dienen 

dem Austausch und der Zusammenarbeit, um 

konkrete Projekte umzusetzen oder als Praxis

partner und Pilotanwender in verschiedenen 

Forschungs-vorhaben mitzuarbeiten. Aktuelle 

Fragestellungen beschäftigen sich beispiels

weise mit der Nach-nutzung von Windenergie

anlagen zur elektrolytischen Erzeugung von 

Wasserstoff, der als Kraftstoff und Brennstoff 

regional vermarktet wird („Steinfurter Flex

kraftwerke“). Themen wie Corporate Social 

Responsibility von Unternehmen (CSR), Ener

gieeinspeicherung oder regionale Stromnetze 

stehen ebenfalls auf der Agenda. Mitte 2017 

wird das Netzwerk Teil des Vereins „energie

land2050 e. V.“, der zudem auch Dienstleister 

für Kommunen und Zivilgesellschaft ist. 

Leistungen des Vereins
•	 Beiträge	zur	regionalen	Klimaschutz

strategie

•	 Entwicklung	und	Qualifizierung	eines	
regionalen Beraternetzwerks

•	 Vernetzung	von	Firmen	und	
Entscheidungstragenden

•	 Aufbau	von		Kompetenzclustern	entlang	
der Wertschöpfungskette

•	 Wissens-	und	Innovationstransfer	mit	
praxisorientierter, unternehmensnaher 

Forschung

•	 Kampagnen	und	Marketingstrategien
•	 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Weitere Informationen
www.kreis-steinfurt.de

www.energieland2050.de

Die Organisation und Durchführung von Ak

teursbeteiligungen sind zeit- und ressourcen

intensiv – sowie mehr oder weniger sensibel 

(Wer sollte als erstes angesprochen werden? 

Wer muss beteiligt werden?). Es ist ratsam, 

auf bestehende Netzwerke zurückzugreifen, 

anerkannte Einzelpersonen zu mobilisieren 

sowie Kooperationen langfristig anzulegen 

und kontinuierlich auszubauen. Von Vorteil 

sind auch Kooperationen mit lokalen Instituti

onen, die zum Beispiel Räumlichkeiten und 

Mitarbeitende zur Verfügung stellen können.

-

-

 

-
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2.3 Akteursgruppen im Fokus

2.3.1 Zusammenarbeit mit 
Bürgerinnen und Bürgern
Bei der Entwicklung von Klimaschutzmaßnahmen 

und der Umsetzung einer erfolgreichen kommu

nalen Energie- und Klimaschutzpolitik spielt die 

Bürgerbeteiligung eine entscheidende Rolle. Dies 

wurde bereits bei der Verabschiedung der Loka

len Agenda 21 im Jahr 1992 auf der UN-Konferenz 

für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro er

kannt, in der Kommunalverwaltungen dazu aufge

rufen wurden, die lokale Entwicklung gemeinsam 

mit ihren Bürgerinnen sowie anderen lokalen Ak

teuren nachhaltig zu gestalten.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-
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-
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Formelle und informelle Bürgerbeteiligung
Um die Akzeptanz für Klimaschutzmaßnahmen zu 

steigern und die Identifikation mit geplanten Projekten 

zu fördern, ist es hilfreich, Bürger nicht nur über Pro

zesse zu informieren, sondern sie auch bei der Planung 

und Entscheidungsfindung einzubinden. Grundsätz

lich werden zwei Arten von Beteiligungsverfahren un

terschieden: formelle, also gesetzlich vorgeschriebe

ne, und informelle, das heißt freiwillige Verfahren. 

Die gesetzlich vorgeschriebenen Formen der 

Bürgerbeteiligung ragen in viele Handlungsfelder 

des kommunalen Klimaschutzes hinein – beispiels

weise bei Bebauungsplanverfahren oder Genehmi

gungsverfahren nach dem Bundesimmissions

schutzgesetz (vgl. Zschiesche 2009, S. 28). 

Wenn nicht bereits im Vorfeld der Planungen Ak

zeptanz für vorgesehene Maßnahmen aufgebaut 

wurde, greifen enttäuschte Bürger nicht selten auf 

Verfahren der direkten Demokratie (Bürgerbegeh

ren, Bürgerentscheide, Volksbegehren, Volksent

scheide etc.) zurück, um geplante Projekte zu verhin

dern. Daher initiieren viele Kommunen bereits bei 

der Erstellung von Klimaschutz- und Energiekonzep

ten einen Partizipationsprozess, der gewährleistet, 

dass Bürgerinnen später die von ihnen mitgeplanten 

Maßnahmen unterstützen (vgl. Rösler 2012, S. 57).

Informelle Beteiligungsverfahren reichen von 

Bürgerversammlungen über Planungswerkstätten 

bis hin zu Ideenwettbewerben und Bürgerhaushal

ten – je nach Ziel der Bürgerbeteiligung und ge

wünschter Einflussnahme der Bürger.

Informations- und Beratungsangebote 
Um Bürgerinnen zu eigenverantwortlichem Handeln 

zu motivieren, gilt es, sie über konkrete Handlungs

möglichkeiten zu informieren. Im Rahmen gezielter 

Informations- und Beratungsangebote (Haus-zu-

Haus-Beratungen, Energiesparwochen etc.) können 

Kommunen beispielsweise darüber aufklären, wie der 

Energieverbrauch gesenkt, Abfall vermieden, Res

sourcen eingespart und der motorisierte Individual

verkehr durch alternative Verkehrsformen reduziert 

werden kann. Um Informations- und Beratungsange

bote ( Kap. A4 3) in einer zentralen Anlaufstelle zu 

bündeln, bietet sich die Gründung von Vereinen an, 

deren Mitgliederstruktur und Ausrichtung variieren 

können. So wurden beispielsweise viele kommunale 

Energieagenturen als Vereine gegründet.

Kooperationen für klimafreundliche 
Energieerzeugung
Kooperationen mit Bürgern bieten sich insbeson

dere beim Ausbau Erneuerbarer Energien (EE) an 

( Kap.  A7). Nahezu die Hälfte aller installierten 

EE-Anlagen befindet sich in der Hand von Einzelei

gentümerinnen, Bürgerenergiegesellschaften und 

Bürgerbeteiligungen (vgl. Agentur für Erneuerbare 

Energien 2014, S. 1). Um die Solarenergienutzung 

voranzutreiben, können Kommunen beispielsweise 

ihre Dachflächen für Bürgersolaranlagen zur Verfü

gung stellen. Darüber hinaus sind Kooperationen 

bei Windkraft-, Biomasse- und Wasserkraftanlagen 

denkbar. Generell sind bei solchen Kooperationen 

die aktuell geltenden Vergabekriterien zu berück

sichtigen, die über bundes- und landesrechtlichen 

Bestimmungen, wie beispielsweise das Erneuerba

re-Energien-Gesetz, geregelt sind. 

Grundsätzlich kann zwischen finanzieller und 

planerischer Bürgerbeteiligung unterschieden wer

den. Als Organisationsform einer finanziellen Bür

gerbeteiligung erfreuen sich vor allem Energiege



nossenschaften für EE-Anlagen großer Beliebtheit. 

Auf diese Weise werden Privatpersonen Miteigen

tümer der Energieanlagen, profitieren mit ihrer 

Geldanlage von der Rendite und die Wertschöpfung 

bleibt vor Ort (vgl. Agentur für Erneuerbare Energi

en 2012, S. 14). Aber auch für den Umbau des Ener

giesystems (zum Beispiel Neubau von Stromtras

sen) kann die finanzielle Beteiligung von Bürgerinnen 

sinnvoll und akzeptanzfördernd sein.

-

-

-

-

Die Beteiligung an der Planung von EE-Anlagen 

ermöglicht es den Bürgern, ihr Lebensumfeld aktiv 

mitzugestalten. Die formelle Planungsbeteiligung 

der Öffentlichkeit ist im Baugesetzbuch (BauGB) 

und dem Raumordnungsgesetz (ROG) geregelt. 

Die Verfahren der informellen Beteiligung gewin

nen jedoch zunehmend an Bedeutung (vgl. Agentur 

für Erneuerbare Energien 2012, S. 16).

-

Förderung privater Solarprojekte

Während die Bevölkerung solare Freiflächenanla

gen oft aufgrund der Veränderung des Landschafts

bildes bzw. der Versiegelung ablehnt, zeichnen sich 

solare Dachanlagen durch eine vergleichsweise 

hohe Akzeptanz aus (vgl. Agentur für Erneuerbare 

Energien 2012, S.  11). Damit interessierte Haus

eigentümer feststellen können, ob ihr Dach für eine 

Photovoltaik- oder solarthermische Anlage geeig

net ist, stellen bereits mehrere Kommunen Solar

dachkataster zur Verfügung. Als europaweit erste 

-

-

- 

-

-

Stadt ließ die Stadt Osnabrück 2008 ein Solardach

kataster erstellen. Im Jahr 2012 wurde es basierend 

auf aktuellen Laserscandaten als „Solardachpoten

zial Osnabrück 2012“ neu aufgelegt.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Region/Stadt/Gemeinde: Magdeburg

Bundesland: Sachsen-Anhalt

Einwohnerzahl: 238.212 (2015)

Zeitrahmen: Seit 2009 fortlaufend

Kurzbeschreibung
Die Helionat Energiegenossenschaft ist 2009 aus 

der 1. Bürger-Solaranlage Magdeburg GbR auf 

Initiative engagierter Bürgerinnen und Bürger so

wie des Stadtrats der Landeshauptstadt Magde

burg entstanden. Ziel der Energiegenossenschaft 

ist die aktive Teilhabe der vor Ort lebenden Bür

gerschaft an der Nutzung und dem Vertrieb 

Erneuerbarer Energien. Die auf kommunalen 

Dächern und einer Freifläche installierten Bür

gersolaranlagen üben einen unmittelbaren 

Einfluss auf die lokale Energiepolitik aus und 

stärken zugleich regionale Wirtschaftskreisläufe, 

indem bevorzugt Technik aus Sachsen-Anhalt 

zum Einsatz kommt. Die Wertschöpfung aus dem 

Stromverkauf verbleibt somit in der Region. Aktu

ell wird die Umsetzung des ersten Bürgerwind

projektes in Sachsen-Anhalt geplant.

Weitere Informationen
www.helionat.de

Klimafreundliches Nutzerverhalten 
in öffentlichen Gebäuden 
Neben der klimafreundlichen Energieerzeugung 

gewinnt die Reduzierung der Nachfrage nach 

Strom und Wärme zunehmend an Bedeutung. 

Kommunen beschäftigen in ihren Einrichtungen 

und Betrieben zahlreiche Mitarbeitende und kön

nen durch die Förderung eines klima- und ener

giegerechten Verhaltens den Energieverbrauch in 

den eigenen Liegenschaften reduzieren. Zusätz

lich zur Information des Personals (zum Beispiel 

durch das Intranet) haben sich Fortbildungsver

anstaltungen (zum Beispiel Hausmeisterschulun

gen) und interne Energiesparprojekte zur Be

wusstseinsbildung bewährt. Die Beeinflussung 

des Nutzerverhaltens im kommunalen Bereich 

kann auf deren Energieverwendung (Raumwärme, 

Beleuchtung, Elektrogeräte) sowie auf deren Ver

kehrsmittelwahl ausgerichtet sein. Das kommu

nale Energiemanagement beziehungsweise die 

kommunalen Energiebeauftragten nehmen hier

bei eine wichtige strategische und koordinierende 

Funktion ein ( Kap.  A1  4.4,  Kap.  B3  3, 

 Kap. C2 1).

 Helionat Energiegenossenschaft



Klimaschutzprojekte in Bildungseinrichtungen

Klimaschutzprojekte in Schulen und Kindergärten 

ermöglichen es, Lehrkräfte, Schülerschaft sowie 

pädagogisches Personal für Themen wie Energie

einsparung und Nutzung Erneuerbarer Energien 

zu sensibilisieren. Auch wenn die Kommunen kei

nen Einfluss auf den Lehrplan haben, so können 

sie Schulen dennoch mit Lehrmaterialien versor

gen, die die Lehrkräfte z. B. bei Projekttagen oder 

-wochen nutzen können. Bei der Installation einer 

Solaranlage auf dem Schuldach können zum Bei

spiel jahrgangsübergreifende Projektgruppen ge

bildet werden, die den gesamten Projektablauf be

gleiten und mitorganisieren. Eine Anzeige, die an 

zentraler Stelle im Gebäude über die THG-Einspa

rung und Anlagenleistung informiert, ist ein wichti

ger Baustein, um auch nach der Installation Moti

vation und Interesse zu wecken und den Nutzen 

der Anlage zu veranschaulichen (vgl. DStGB, 

BSW-Solar, DUH 2007, S. 16).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Motivation durch finanzielle Prämien

Ein weit verbreitetes Instrument zur Energieein

sparung in öffentlichen Gebäuden sind sogenann

te Prämien- und Anreizmodelle, beispielsweise 

das an Hamburger Schulen entwickelte und inzwi

schen von vielen anderen Kommunen übernom

mene fifty/fifty-Modell. Im Vordergrund steht der 

Lerneffekt durch das Aufzeigen von eigenen Hand

lungsmöglichkeiten. Die Prämierung der Einspa

rungen in Schulen und Kindertagesstätten fördert 

langfristige Änderungen des Nutzerverhaltens. Die 

Ein- und Weiterführung solcher Energiesparmo

delle in Bildungs- und Jugendfreizeiteinrichtun

gen sowie Sportstätten wird unter anderem im 

Rahmen der Kommunalrichtlinie des Bundesmi

nisteriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Re

aktorsicherheit (BMUB) gefördert ( Kap. A3 3.2). 

Prämienmodelle bieten sich auch zur Motivierung 

kommunaler Mitarbeiter an.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   
Die Plattform www.beteiligungskompass.

org ist ein Projekt der Bertelsmann Stif

tung und der Stiftung Mitarbeit. Sie stellt neben 

Modellen, Methoden und Instrumenten zur 

Bürgerbeteiligung auch beispielhafte Projekte 

und Maßnahmen aus dem In- und Ausland vor.

-

Das Unabhängige Institut für Umweltfragen gibt 

hilfreiche Praxistipps für die Einführung von fifty/

fifty-Modellen in Schulen: www.fifty-fifty.eu

   
Servicestelle: Kommunaler Klimaschutz 

beim Deutschen Institut für Urbanistik 

(Hrsg.) (2015): Klimaschutz & Partizipation. 

Akteursbeteiligung im kommunalen Klimaschutz, 

Köln, online verfügbar auf: difu.de/publikationen/

2015/klimaschutz-partizipation.html

  

 

Krause, Johannes, Dominique Pannke und David 

Wagner (2013): Praxisleitfaden Bürgerbeteiligung. 

Die Energiewende gemeinsam gestalten, Berlin 

(Impuls – Agentur für angewandte Utopien e.V.).

Agentur für Erneuerbare Energien (Hrsg.) (2012): 

Akzeptanz und Bürgerbeteiligung für Erneuer

bare Energien. Erkenntnisse aus Akzeptanz- 

und Partizipationsforschung, Renews Spezial, 

Ausgabe 60, Berlin.

-

 

2.3.2 Zusammenarbeit 
mit lokalen Energieversorgern

 

Im Bereich der Energieversorgung erweisen sich 

Kooperationen mit Gemeinde- und Stadtwerken so

wie anderen lokalen Energieversorgern als Erfolgs

faktor für den Klimaschutz. Sie bringen umfassen

des energiewirtschaftliches und technisches Know-

how für die Planung und Umsetzung von Klima

schutzprojekten mit sowie häufig auch personelle 

und finanzielle Ressourcen. Besonders gefördert 

werden sollte die Zusammenarbeit der Kommune 

mit den eigenen Gemeinde- oder Stadtwerken. 

-

-

-

 

-

 

Energie- und Klimaschutzkonzepte
Für die Entwicklung und Umsetzung kommunaler 

Energie- und Klimaschutzkonzepte ( Kap.  B) 

sind Gemeinde- und Stadtwerke ideale Partner: 

Sie zeichnen sich durch langjährige Erfahrungen 

bei der Bereitstellung energiewirtschaftlicher 

Leistungen aus und verfügen über gute Kenntnis

se der kommunalen Gegebenheiten (vgl. DST 

2014, S.  10). Teil B des vorliegenden Leitfadens 

gibt einen Überblick, was bei der Erstellung von 

Klimaschutzkonzepten zu beachten ist und wie 

idealtypisch dabei vorgegangen wird.

-

Ausbau Erneuerbarer Energien
Die bestehende dezentrale kommunalwirtschaftliche 

Versorgungsinfrastruktur eignet sich besonders gut 

für die Einbindung Erneuerbarer Energien (vgl. DST 

2014, S. 10). Dadurch bietet sich die Chance einer Er

neuerung beziehungsweise Stärkung der kommuna

-

-
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len Rolle in der Energieversorgung. Für einen syste

matischen Ausbau der Erneuerbaren Energien 

( Kap. A7) und deren Einbindung in die kommuna

le Versorgungsinfrastruktur sind die lokalen Ener

gieversorgungsunternehmen aufgrund ihres Know-

hows und ihrer wirtschaftlichen Potenziale 

unentbehrlich. Als strategisch bedeutsame Partner 

für die Kommunen gelten vor allem diejenigen kom

munalen Energieversorger, die ihre Kundinnen mit 

Wärme und Strom aus eigener Erzeugung versorgen. 

Im Gegensatz zu reinen Verteilungsunternehmen 

können sie den Ausbau Erneuerbarer Energien direkt 

fördern. Um die Versorgungssicherheit in einem 

durch Erneuerbare Energien dominierten Energie

system sicherzustellen, ist es wichtig, ihren Ausbau 

durch Speicher und flexible, konventionelle Kraftwer

ke zu ergänzen (vgl. DST 2014, S. 11).

-

-

-

-

-

-

Auch ohne eigene Gemeinde- und Stadtwerke ist 

es empfehlenswert, mit dem lokalen oder regionalen 

Energieversorgungsunternehmen Ziele einer strate

gischen Energiepolitik zu erarbeiten und damit 

Fachwissen einzuholen. In Konzessions- und Ener

gielieferverträgen können beispielsweise gemeinsa

me Förderziele für Erneuerbare Energien festgelegt 

werden. Zur Vermeidung bzw. Klärung von Fragen 

des Natur- und Artenschutzes steht das Kompe

tenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE) 

als neutraler Ansprechpartner und Plattform für den 

Austausch der Beteiligten zur Verfügung.

-

-

-

-

-

-

-

-

  

-

-

-

-

-

-

     - 

- 

-

-
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Rekommunalisierung der Energieversorgung
Im Rahmen des kommunalen Selbstverwaltungs

rechts haben Kommunen die Möglichkeit, über den 

Konzessionsvertragspartner für den Betrieb der 

Strom- und Gasnetze zu entscheiden. Vor dem Hin

tergrund auslaufender Konzessionsverträge ent

schlossen sich in den letzten Jahren einige Kommu

nen dazu, die Netz- und Energieversorgung wieder in 

die eigenen Hände zu nehmen (vgl. DST 2014, S. 10). 

Die Rekommunalisierung kann von der Kommune 

als Chance genutzt werden, um die Energiewende 

vor Ort aktiv mitzugestalten und voranzutreiben.

Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
Bei der Wärmeversorgung kann die Erhöhung des 

KWK-Anteils einen Beitrag zum Klimaschutz leis

ten ( Kap. A5 4). Insbesondere neue Siedlungs

projekte bieten die Chance, Lösungen auf Basis 

Erneuerbarer Energien zu entwickeln und auf 

Energieeinspareffekte und Effizienzgewinne zu 

achten. Durch sogenannte LowEx-Systeme kann 

die Wärmeversorgung an die steigende Effizienz 

im Wärmebereich angepasst werden. Daher emp

fiehlt es sich, die lokalen Energieversorger früh

zeitig in die Planung neuer Siedlungsstrukturen 

einzubinden. 

Energieberatungen und Bereitstellung 
von Förderprogrammen 
Einige lokale Energieversorger beteiligen sich an 

der Finanzierung und Durchführung von Energie

beratungen ( Kap.  A4  3.5) und fördern so den 

Bewusstseinswandel hin zu einem nachhaltigen 

Umgang mit Energie. Auch bei der Gestaltung 

und Finanzierung von Förderprogrammen für lo

kale Klimaschutz- und Energiesparmaßnahmen 

sind Energieversorgungsunternehmen wertvolle 

Partner für die Kommunen ( Kap. A3 5).

Verband kommunaler Unternehmen e. V. 

(Hrsg.) (2016): Stadtwerke und Bürger

beteiligung – Energieprojekte gemeinsam um

setzen, Berlin.

Arbeitskreis Energiemanagement des Deutschen 

Städtetages (2015): Anwendung Erneuerbarer 

Energien in der Kommune, in: Hinweise zum 

kommunalen Energiemanagement – Nr. 3.7, Köln.

Agentur für Erneuerbare Energien (Hrsg.) (2014): 

Kom:mag. Das Jahresmagazin zu Erneuerbaren 

Energien in Kommunen. Erneuerbare Energien in 

kommunaler Hand. Klimaschutz und Wertschöp

fung, Berlin.

Verband kommunaler Unternehmen e.V. (Hrsg.) 

(2012): Konzessionsverträge – Handlungsoptio

nen für Kommunen und Stadtwerke, Berlin.



Libbe, Jens (2013): Rekommunalisierung in Deutsch

land – Eine empirische Bestandsaufnahme, in: Claus 

Matecki und Thorsten Schulten (Hrsg.): Zurück zur 

öffentlichen Hand? Chancen und Erfahrungen der 

Rekommunalisierung, Hamburg, S. 18–36.

-

Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.) (2010): 

Nutzung erneuerbarer Energien durch die 

Kommunen. Ein Praxisleitfaden, Köln.

 

     

 Agentur für Erneuerbare Energien: 

www.unendlich-viel-energie.de

Informationsportal www.erneuerbare-

energien.de des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Energie  

 

 

Kompetenzzentrum Naturschutz und Energie

wende: www. naturschutz-energiewende.de 

- 

-

-

-

-

-

  

-
-
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 Starke Partner im kommunalen Klimaschutz – 
Stadtwerke Dessau

Region/Stadt/Gemeinde: Dessau-Roßlau

Bundesland: Sachsen-Anhalt

Einwohnerzahl: 83.304 (2015)

Zeitrahmen: Seit 2010
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PRAXISBEISPIEL  | 

Kurzbeschreibung
Die Stadtwerke Dessau engagieren sich auf 

unterschiedlichen Ebenen als maßgeblicher 

Mitstreiter und Unterstützer für den Klima

schutz in der Stadt und der Region. Durch ihre 

gute regionale Vernetzung und als ein großer 

Arbeitgeber in Sachsen-Anhalt füllen sie eine 

verantwortungsvolle, aber auch einflussreiche 

Funktion aus. Die konsequente Umweltorien

tierung schlägt sich in einer Reihe von 

Maßnahmen nieder, die mit den Klima

schutzzielen der Stadt nicht nur übereinstim

men, sondern diese mitunter finanziell auch 

erst ermöglichen.

Maßnahmen
•	 Anteilige	Finanzierung	der	Erstellung	eines	

integrierten Klimaschutzkonzeptes für die 

Stadt Dessau-Roßlau (2010)

•	 Gründungsbeteiligung	an	der	Standort-	

 und Innovationsoffensive „Energie

avantgarde Anhalt“

•	 Beteiligung	an	der	Schaffung	eines	
regionalen Stromsystems

•	 Förderung	nachhaltiger	Mobilität	durch	
erdgasbetriebenen Nahverkehr

•	 Beteiligung	bei	der	Zertifizierung	durch	
den European Energy Award ©

•	 Angebot	unterschiedlicher	Beratungs
angebote für Bürgerinnen und Bürger 

zu den Themen: 

 - Energieeffizienz- und Einsparpotenziale 

im Haushalt

 - Verleih von Stromverbrauchsmessgeräten

•	 Erstellung	eines	Energieausweises	für	
Immobilien

Weitere Informationen
www.dvv-dessau.de

2.3.3 Zusammenarbeit mit Unternehmen
Einerseits sind Unternehmen Verursacher klimare

levanter Emissionen, andererseits verfügen sie über 

Innovationsfähigkeit, vielfältiges Know-how, perso

nelle und finanzielle Ressourcen sowie wichtige Inf

rastrukturen, die bei der Umsetzung gemeinsamer 

Umwelt- und Klimaschutzprojekte genutzt werden 

können – gute Gründe, um Kooperationen mit Un

ternehmen anzustoßen. 

Bei der Ansprache von Unternehmen kann es sich 

anbieten, an bestehende kommunale Verbindungen 

mit der Privatwirtschaft anzuknüpfen. Wichtige 

kommunale Akteure bei der Ansprache und Aktivie

rung von Unternehmen sind unter anderem:

•	 kommunale	Wirtschaftsämter,	Wirtschafts
förderungsgesellschaften und andere kommu

nale Einrichtungen, die Unternehmen bei der 

Suche, Entwicklung und Verlagerung von 

 Starke Partner im kommunalen Klimaschutz – 
Stadtwerke Dessau



Standorten unterstützen, zur Vernetzung 

ansässiger Unternehmen beitragen und sie 

über Fördermöglichkeiten informieren;

•	 Stadtplanungsämter,	die	mit	einer	nachhalti
gen Stadtentwicklungspolitik die Vorausset

zungen für zukunftsfähige Unternehmenss

tandorte schaffen und Unternehmen 

wirtschaftliche Anreize bieten, klimaschonende 

Technologien und Produkte zu entwickeln.

-

-

-

•	 Umweltämter	als	Genehmigungs-	und	Überwa
chungsbehörde für Umwelt- und Klimaschutz 

(Immissionsschutz, Wasser, Abfall, Altlasten, 

Boden etc.).

-

Durch die gemeinsame Nutzung vorhandener Instru

mente, Kontakte und Erfahrungen können Handlungs

spielräume aufgezeigt und Ziele erreicht werden (vgl. 

Servicestelle: Kommunaler Klimaschutz beim Difu 

2012, S. 8). Kooperationsmöglichkeiten sind z. B.:

-

-

•	 Unternehmen	als	Partner	für	die	Entwicklung	
und Durchführung gemeinsamer Projekte,

•	 Unternehmen	als	Sponsoren	für	ein	klar	
abgestecktes Vorhaben,

•	 Motivierung	von	Unternehmen	zu	
nachhaltigem Wirtschaften.

 

-

-

-

-

-
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 „Unternehmen für Ressourcenschutz“ in Hamburg

Region/Stadt/Gemeinde: 
Freie und Hansestadt Hamburg

Bundesland: Hamburg

Einwohnerzahl: 1.787 408 (2015)

Zeitrahmen: Seit 2001

Kurzbeschreibung
Mit dem Programm „Unternehmen für Ressour

censchutz“ motiviert und fördert die Freie und 

Hansestadt Hamburg seit 2001 kleine und mittlere 

Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung 

effektiver Klimaschutzmaßnahmen. Das Pro

gramm der Behörde Umwelt und Energie (BUE) hat 

drei Projektbausteine: Vor-Ort-Beratungsangebo

te, „Effizienz-Netzwerk“ und finanzielle Förderung.

Projektverlauf
•	 Vor-Ort-Analyse der Gegebenheiten in 

Unternehmen durch Beraterinnen und Berater 

der Investitions- und Förderbank Hamburg 

sowie Fachbetriebe und Fachplaner

•	 Technikbezogene Überprüfungen: 

„WärmeCheck“ und „EnergieSystemCheck“

•	 Energie- und Einsparpotenzialberatung 

im Bereich Energie, Wasser, Rohstoffe: 

„EffizienzCheck“ 

•	 Prüfung auf Fördermöglichkeiten

Projektpartner
IFB Hamburg, Handelskammer, Hand

werkskammer, Industrieverband Hamburg, 

Unternehmensverband Hafen Hamburg 

sowie weitere Partner aus Wirtschaft, 

Technik und Wissenschaft

Weitere Informationen
www.hamburg.de/ressourcenschutz

Bei der Ansprache ist es ratsam, die Motivation 

und Eigeninteressen der Unternehmen, deren 

Größe, Branche und Unternehmensstruktur zu 

berücksichtigen. Für Kooperationen bieten sich 

vor allem Projekte mit positiver Außenwirkung 

an - wie beispielsweise das Sponsoring der Ins

tallation von Solaranlagen auf kommunalen 

oder betrieblichen Dachflächen. Erfolg verspre

chend ist vor allem die Ansprache von Unter

nehmen, die unter dem Stichwort „Corporate 

Social Responsibility“ bereits einen Beitrag zur 

Nachhaltigkeit leisten. Da aus Sicht der Unter

nehmen Engagement für den Klimaschutz mit 

der Chance auf positive Außendarstellung und 

Imagegewinn verbunden wird, ist im Rahmen 

der Kooperation eine begleitende Öffentlich

keitsarbeit (Printmaterialien, Konferenzen mit 



hochrangigen Firmenvertreterinnen etc.) ziel

führend ( Kap. A4). Um Unternehmen zu öko

logisch nachhaltigem Wirtschaften und damit 

auch zu klimafreundlichem Handeln zu motivie

ren, ist die Verbindung von ökologischem und 

ökonomischem Nutzen hilfreich. Unterstützen 

Kommunen kleine und mittlere Unternehmen 

außerdem bei der Entwicklung und Umsetzung 

effektiver Klimaschutzmaßnahmen oder der 

Einführung von Energiemanagementsystemen, 

können sie aktiv dazu beitragen, die lokalen 

THG-Emissionen zu reduzieren.

-

-

-

    
Deutscher Städtetag und Deutsches 

Institut für Urbanistik (Hrsg.) (2015): 

Kommunale Impulse für Nachhaltiges Wirt

schaften, Berlin (Difu-Impulse, Bd. 1/2015)

   

- 

Servicestelle: Kommunaler Klimaschutz beim 

Deutschen Institut für Urbanistik (Hrsg.) (2012): 

Klimaschutz und Unternehmen. Praktische 

Ansätze der Kommunen zur Förderung nach

haltigen Wirtschaftens, Köln, online verfügbar  

auf: difu.de/publikationen/2012/klimaschutz-

unternehmen.html

- 

3. Interkommunale Kooperation

3.1 Erste Schritte auf dem Weg 
zur Kooperation

 

Klimaschutz ist ein globales Thema und lässt 

sich nicht auf das Gebiet einer Kommune be

grenzen. Einerseits beruht eine Vielzahl der kli

marelevanten Vorgänge auf den Austauschbe

ziehungen mit angrenzenden Städten, 

Gemeinden und Kreisen (Pendlerströme, CH4-

Emissionen aus gemeinsamen Abfalldeponien 

etc.). Andererseits können durch interkommu

nale Kooperationen Engpässe überwunden und 

Herausforderungen gemeistert werden, zum 

Beispiel durch gemeinsame Energiedienstleis

tungen oder die kommunenübergreifende Er

schließung von Biomassepotenzialen. Zusätz

lich lassen sich durch interkommunale 

Kooperationen häufig Kosten sparen und Per

sonalressourcen bündeln. Um Ideen für strate

gisch sinnvolle Kooperationsvorhaben mit an

deren Kommunen zu entwickeln, können 

folgende Fragen hilfreich sein:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•	 Welche	Handlungsfelder/Vorhaben	erfordern	
einen Stadt-, Gemeinde- und Kreisgrenzen 

überschreitenden Ansatz?

•	 Mit	welchen	Kommunen	bestehen	Über
schneidungen hinsichtlich der Ziele im Klima

schutz? Wo liegen Potenziale für Synergien?

-

-

•	 Mit	wem	hat	sich	die	Zusammenarbeit	in	der	
Vergangenheit bewährt? Mit welchen Kommu

nen besteht bereits guter Kontakt, auch im 

Rahmen anderer Handlungsfelder?

-

•	 Gibt	es	in	der	Nähe	bestehende	Netzwerke,	
an denen eine Beteiligung möglich ist?

 

Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit sind klare 

Entscheidungsstrukturen und Zuständigkeiten so

wie eine transparente Kostenplanung wichtig. Wei

tere Erfolgsfaktoren entsprechen im Wesentlichen 

den Leitlinien zur Zusammenarbeit in  Abbil

dung A2–2. Eine klare Zieldefinition, der regelmäßi

ge Austausch zwischen Kooperationspartnerinnen 

sowie definierte Erfolgskontrollen helfen, häufig 

auch konkurrierende Interessenlagen und unter

schiedliche finanzielle Voraussetzungen zwischen 

den beteiligten Kommunen ausreichend zu berück

sichtigen und gemeinsame Lösungsansätze und ge

eignete Kooperationsstrukturen zu entwickeln.

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-
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3.2 Formen der interkommunalen 
Zusammenarbeit

Laut Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumfor

schung umfasst der Begriff der interkommunalen 

Kooperation „[…] alle Formen der Zusammenarbeit 

zwischen kommunalen Gebietskörperschaften 

(Städte, Gemeinden, Gemeindeverbände, Land



kreise), bei denen zwei oder mehr Partner bei glei

chen Kompetenzen freiwillig zusammenarbeiten, 

um Belange von gemeinsamem Interesse wahrzu

nehmen, die eine regionale Bedeutung haben“ 

(BMVBS/BBR 2008, S. 12). Damit ist weit mehr als 

die vertraglich geregelte, formelle Zusammenar

beit zwischen Kommunen gemeint. Tatsächlich 

sind die Möglichkeiten zur Kooperation im Klima

schutz aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher  

Klimaschutzbereiche, Maßnahmen und Projekte 

vielfältiger denn je. 

-

-

-

-

Kooperierende Ebenen
Die Kooperation von Kommunen ähnlicher Grö

ßenordnung in unmittelbarer Nachbarschaft (hori

zontale Kooperation) ist die am weitesten verbreite

te Kooperationsform. In der Regionalentwicklung 

hat sich die Stadt-Umland-Kooperation, eine Son

derform der horizontalen Kooperation, als für beide 

Partner sinnvoller Schritt zur Förderung nachhalti

ger Planung etabliert. In anderen Fällen bietet sich 

eine Zusammenarbeit unterschiedlicher Ebenen 

(vertikale Kooperation) an, beispielsweise zwischen 

einem Landkreis und seinen kreisangehörigen 

Städten und Gemeinden. Insbesondere wenn es in 

kleinen Kommunen an Personal und Fachwissen 

fehlt, um Aufgaben im Klimaschutz wahrzuneh

men, kann die Übertragung von Aufgaben oder Ko

ordinationsbefugnissen an den Landkreis eine Lö

sung sein ( Kap. A2 3.4).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Abbildung A2–4: Kooperation zwischen verschiedenen Gebietskörperschaften 

Horizontale Kooperation

… zwischen 
Metropolregionen

… zwischen 
ländlichen Kommunen
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Stadt-Umland-
Kooperation

Vertikale Kooperation 

… zwischen Landkreisen und allen oder 
einigen kreisangehörigen Kommunen

(Quelle: Eigene Darstellung)

Rechtliche Formen 
Kooperationen variieren im Hinblick auf die Inten

sität der Zusammenarbeit und den Grad ihrer Ver

bindlichkeit.

Der Erfahrungsaustausch im Rahmen von Run

den Tischen oder Projektbeiräten zählt zu den in

formellen Kooperationsformen, ist jedoch in seiner 

Bedeutung nicht zu unterschätzen. Der fachliche 

Austausch benachbarter Kommunen ist einerseits 

besonders naheliegend, da ähnliche regionale Ein

flussfaktoren die Bedingungen für Klimaschutz

maßnahmen prägen. Andererseits stellt er eine 

Möglichkeit zum Anstoß zukünftiger, intensivierter 

Kooperationsvorhaben dar. Informelle Koopera

tionsformen können außerdem dazu dienen, ge

meinschaftliche Vorhaben zu koordinieren und ei

nen Konsens zwischen kooperierenden Akteuren 

herzustellen. Aus der losen beziehungsweise infor

mellen Zusammenarbeit können auch formelle 

Gremien beispielsweise in Form eines Vereins oder 

einer Arbeitsgemeinschaft entstehen.

Grundlage dieser formellen Kooperationsform 

bildet ein rechtlich gültiger Vertrag. Die Rahmen

bedingungen für die vertraglichen Regelungen 

bilden die Gesetze auf Landesebene sowie die 

Gemeindeverordnungen auf kommunaler Ebene. 

Dabei findet der Grundsatz der kommunalen 

Selbstverwaltung Anwendung (vgl. Art. 28 Abs. 2 

GG). Je nach Intention und Vertragspartnerin 

können Kommunen unterschiedliche Formen der 

formellen Zusammenarbeit wählen. Übergeord

net findet eine Differenzierung zwischen öffent

lich-rechtlichen und privatrechtlichen Rechtsfor

men statt (vgl. Frick/Hokkeler 2008, S. 51).

Öffentlich-rechtliche Rechtsformen finden aus

schließlich Anwendung bei öffentlich-rechtlichen 

Vertragspartnern. Im Fall der interkommunalen 

Kooperation beispielsweise zwischen Gemeinden 

und Gemeindeverbänden (vgl. Rösler/Trapp 2001, 

S. 12). Dabei ist die Art der Zusammenarbeit von 

der jeweiligen kommunalen Aufgabenstellung so

wie der Intention der Kooperation abhängig. Zur 

Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerfül

Horizontale Kooperation Vertikale Kooperation 



lung, wie beispielsweise im Bereich der Abfall- 

und Wasserwirtschaft, können Zweckverbände 

gegründet oder öffentlich-rechtliche Vereinba

rungen getroffen werden (vgl.  Frick/Hokkeler 

2008, S. 51).

-

Die Anwendung privatrechtlicher Organisa

tionsformen stellt vor allem in Handlungsfeldern, 

in denen Städte, Gemeinde und Landkreise wirt

schaftlich tätig sind, eine Option dar. Dazu zäh

len im Bereich der Energieversorgung unter an

derem Tätigkeiten wie die Installation und der 

Betrieb einer Solaranlage (vgl.  ebenda). Aber 

auch Projekte mit ökologischen, ökonomischen 

und sozialen Zielstellungen können mittels pri

vatrechtlicher Kooperationen durchgeführt wer

den. So können beispielsweise die Gründung 

- 

-

-

-

-

-

von Energieagenturen oder Energiesparprojekte 

an Schulen und anderen öffentlichen Einrichtun

gen, bei denen eine Beratung seitens der Kom

mune erfolgt, über eine GmbH oder über privat

rechtliche Vereinbarungen realisiert werden 

(vgl. Rösler/Trapp 2001, S. 17). 

-

-

-

 

-

-

-
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Region/Stadt/Gemeinde: Stadt Beckum

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Einwohnerzahl: 37.314 (2015)

Zeitrahmen: Herbst 2012–06/2013

Kurzbeschreibung
Um Synergieeffekte bei Arbeitsabläufen und Aus

stattung zu nutzen, entschlossen sich die Städte 

Beckum und Warendorf 2010 zum Bau eines ge

meinsamen energieautarken Baubetriebshofs.  

Im Juni 2013 wurde das Gebäude in Betrieb ge

nommen. Die klimafreundliche Bauweise sorgt 

für erhebliche CO2-Einsparungen. Mitglieder 

der Projektgruppe waren neben Bürgermeister, 

Kämmerer und Umweltdezernenten auch der 

Landrat, die Leitungen des jeweiligen Amtes für 

Umweltschutz sowie die Betriebsleiter der vor

herigen Bauhöfe.

Synergieeffekte
•	 Gemeinsame	Nutzung	der	Kraftfahr

zeug-Werkstadt und des Fuhrparks

•	 Gemeinsame	Beschaffung	und	Lagerung	
von Gebrauchsgütern

•	 Kooperation	der	Mitarbeiterinnen	und	
Mitarbeiter

Effekte
•	 Einsparung	von	ca.	100.000	Euro	pro	Jahr	

pro Kommune

•	 Einsparung	von	ca.	136	Tonnen	CO2 pro 

Jahr insgesamt

Weitere Informationen
www.beckum.de/de/umwelt/staedtische-

betriebe-beckum/interkommunaler-bauhof.html

Stadt Beckum: Photovoltaikanlage auf dem Dach des 
energieautarken Baubetriebshofs 

A 2 KOMMUNALER KLIMASCHUTZ DURCH KOOPERATION

(Quelle: Stadt Beckum)

3.3 Handlungsfelder für interkommunale 
Zusammenarbeit im Klimaschutz

Welche Aufgabenfelder Kommunen im Klima

schutz gemeinsam angehen, ergibt sich aus vielen 

Faktoren, die mit den lokal gewachsenen Struktu

ren und der besonderen Eignung einiger kommu

naler Handlungsfelder für Kooperationsvorhaben 

 Interkommunaler und energieautarker Baubetriebshof
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Abbildung A2–5: Mögliche Handlungsfelder für interkommunale Kooperationsvorhaben im Klimaschutz und bei der Anpassung an den Klimawandel 

 

Abfall- und Wasserwirtschaft
• Abwasserentsorgung und -aufbereitung: Steigerung 

der Energieeffizienz und Nutzung regenerativer Energien 

bei der Wasseraufbereitung etc.

• Städteübergreifende Abfallentsorgung: klimafreundliche 

Gestaltung unterschiedlicher Entsorgungswege, verbesserte 

Abfallverwertung und Wiederverwendung von Produkten

 

• Wasserversorgung: Effizienzsteigerung in der Trinkwasser

aufbereitung und -versorgung, Verringerung des Trinkwasser

verbrauchs durch Öffentlichkeitsarbeit etc.

-

- 

Verkehr
• Stärkung des ÖPNV und des Regionalverkehrs: regionale 

Koordination und Integration, Verbesserung der Qualität, 

Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit, Image-Pflege etc.

• Nachhaltige Energienutzung: Ausbau Elektromobilität im 

ÖPNV etc.

• Verbesserung der regionalen Radverkehrsinfrastruktur, Ausbau 

und Instandhaltung von Radwegen, bessere Beschilderung etc.

• Güterverkehr/Logistik: Lkw-Routenplanung, regionale 

Güterverteilzentren etc.

Energie
• Ausbau und gemeinsame Nutzung Erneuerbarer Energien: 

Erstellung gemeinsamer Leitlinien, Potenzialstudien sowie 

regionaler Klimaschutzkonzepte, Planung und Errichtung von EE-

Anlagen, regionale Energieversorgungsunternehmen etc.

• Kooperationen im lokalen Netzbetrieb: Ausbau und Verdichtung von 

Speicher- und Verteilnetzen, Realisierung von Nahwärmenetzen etc.

• Stadt-Umland-Partnerschaften: z. B. kleine Gemeinden als Ener

gielieferanten für große Ballungsräume

-

• Gemeinsame Energieberatungs- und Informationsangebote

Weitere Handlungsfelder
• Regionale Flächennutzungskonzepte, Hitzevorsorge: 

Sicherung regionaler Grünzüge, Kalt- und Frischluftschneisen, 

Hochwasservorsorge: Sicherung von Überschwemmungs

gebieten, Renaturierung, Auenbildung

-

• Entwicklung regionaler Konzepte: klimagerechte Wald- 

und Forstwirtschaft, Naturschutz und Biologische Vielfalt etc.

• Gemeinsamer Betrieb und Nutzung von kommunaler 

Infrastruktur: Gebäude, Ver- und Entsorgung etc.

• Regionaler Katastrophenschutz

A
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zusammenhängen. Unter anderem bieten sich die 

in  Abbildung  A2–5 dargestellten Handlungs

bereiche des Klimaschutzes und der Anpassung 

an den Klimawandel für eine interkommunale be

ziehungsweise regionale Zusammenarbeit an.

-

-

3.4 Große Chancen für kleine Kommunen

Durch Kooperationen mit anderen Städten, Ge

meinden und Kreisen ergeben sich viele Vorteile: 

Neben einem fachlichen Austausch über Maß

nahmen, Hemmnisse und Potenziale bei Klima

schutz und Klimaanpassung können Synergien 

erzeugt, Lasten gemeinsam geschultert und Dop

pelstrukturen vermieden werden. Insbesondere 

kleinen oder von Schrumpfung betroffenen Kom

munen bieten Kooperationen die Möglichkeit, 

Personalkapazitäten und finanzielle Mittel zu bün

deln. Im ländlichen Raum hat sich die Kooperation 

von Kommunen mit engen finanziellen Spielräu

men bereits als Instrument zur Sicherung der Da

seinsvorsorge bewährt (vgl. BLE 2012).

-

-

-

-

-

-

-

-

In kleineren, ländlichen Gemeinden ist der Ein

satz Erneuerbarer Energien weit fortgeschritten, 

da es dort meist genug Platz für Windräder, Frei

flächenphotovoltaik- und Biogasanlagen gibt. Da

mit leisten sie einen entscheidenden Beitrag zur 

Energiewende. Einige kleine Gemeinden sind be

reits energieautark, beispielsweise das Bioener

giedorf Jühnde in Niedersachsen, andere Kom

munen möchten dieses Ziel noch erreichen. 

Klimaschutz- und Energiekonzepte, die die regio

nalen Potenziale zur Einsparung von Treibhaus

gasen und zur Nutzung Erneuerbarer Energien 

ermitteln, stellen für benachbarte Kommunen 

eine gute Grundlage zur Entwicklung gemeinsa

mer Projekte dar.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Landkreise in wichtiger Funktion
Um Personalkapazitäten, Know-how und finanzi

elle Mittel zu bündeln, ist insbesondere für kleine 

Gemeinden die Zusammenarbeit auf Landkreise

bene interessant. Einige klimaschutzrelevante Be

reiche fallen bereits in den Aufgabenbereich von 

Landkreisverwaltungen, beispielsweise die Ein

richtung von Nahverkehrsbetrieben, die Beseiti

gung und Verwertung von häuslichem Abfall so

wie die Einrichtung von Deponien oder 

Recycling-Anlagen (vgl. DLT 2016). Zusätzlich 

können kreisangehörige Kommunen weitere Be

-

-

-

-

-

-

-

lange mit dem Ziel des Klimaschutzes an den 

Landkreis übertragen – zum Beispiel die Erstel

lung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes 

( Kap. B Einführung).

-

Darüber hinaus können Landkreise eine koordi

nierende Funktion einnehmen, indem sie den 

kreisangehörigen Städten und Gemeinden bera

tend zur Seite stehen oder Abstimmungsprozesse 

zwischen ihnen moderieren. Auch ein auf Land

kreisebene angesiedeltes Klimaschutzmanage

ment zur Umsetzung eines Klimaschutzkonzepts 

erleichtert es den Kommunen, sich zu vernetzen, 

Erfahrungen auszutauschen und gemeinsame 

Leistungen, wie den Aufbau zentraler Beratungs

angebote oder die Durchführung von Klima

schutzkampagnen, zu erbringen.

-

-

-

-

-

-

Fördermittelgeber begrüßen Anträge von 

Landkreisen sowie Zusammenschlüsse mehrerer 

Kommunen oft explizit – so beispielsweise das 

Bundesumweltministerium im Rahmen der Kom

munalrichtlinie ( Kap. A3 3.2). Anträge können 

dabei entweder für alle oder für ausgewählte zu

gehörige Kommunen gestellt werden.

-

-

   
Institut für angewandtes Stoffstrom

management (IfaS) und Deutsche Umwelt

hilfe (DUH) e. V. (Hrsg.) (2015): Interkommunale 

Kooperation als Schlüssel zur Energiewende. 

Erfolgsfaktoren und Handlungsempfehlungen 

für Kommunen, Neubrücke und Radolfzell.

- 

  -

 

Service- und Kompetenzzentrum: Kommunaler 

Klimaschutz beim Deutschen Institut für 

Urbanistik (Hrsg.) (2015): Kleine Kommunen – 

Groß im Klimaschutz. Die Förderung kleiner 

und mittlerer Kommunen im Rahmen der 

Nationalen Klimaschutzinitiative, Berlin, 

online verfügbar auf: difu.de/publikationen/

2015/kleine-kommunen-gross-im-

klimaschutz.html

 

 

 

 

 

 

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 

(BLE) (Hrsg.) (2012): Interkommunale Koope

ration im ländlichen Raum. Untersuchung des 

Instruments hinsichtlich der Sicherung der 

Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen, Bonn. 

- 

Büttner, Hannah, Carola Kantz und Timo Peters 

(2012): Auf die Plätze, fertig, Energiewende! 

Kommunen zwischen Startblock und Ziellinie, 

IFOK GmbH, Weimar.
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4. Erfahrungsaustausch 
unter Fachleuten

 

Hinweise zu Handlungsmöglichkeiten und kon

kreten Vorgehensweisen aus anderen Städten, 

Gemeinden und Kreisen erleichtern die Arbeit in 

der eigenen Kommune und fördern neue Ideen für 

Klimaschutzprojekte. Zugleich eröffnet der Erfah

rungsaustausch mittels verschiedener Veranstal

tungs- und Beratungsangebote auch den Zugang 

zu interessanten Fachinformationen.

-

-

-

Fach- und Vernetzungsveranstaltungen 
Bei der Suche nach geeigneten Angeboten sind die 

für Klimaschutz zuständigen Abteilungen in den 

Landesministerien oder die Energieagenturen hilf

reiche Ansprechpartner. Unter anderem bieten fol

gende Einrichtungen regelmäßig Informations- 

und Vernetzungsveranstaltungen an:

-

-

•	 Umwelt- und Wirtschaftsministerien der Länder,

•	 Energieagenturen,	
•	 Umweltakademien,
•	 Verwaltungsakademien,
•	 Weitere	Einrichtungen	(Difu	–	Deutsches	

Institut für Urbanistik, ICLEI – Local Govern

ments for Sustainability, Klima-Bündnis etc.).

-

Das im Auftrag und mit Förderung des Bundesum

weltministeriums eingerichtete Service- und Kom

petenzzentrum: Kommunaler Klimaschutz (SK:KK) 

beim Difu veranstaltet regelmäßig und bundesweit 

Fach- und Vernetzungsveranstaltungen für das 

kommunale Klimaschutzmanagement. Bei den 

Treffen werden gemeinsame Strategien erarbeitet 

und Werkzeuge erprobt, um daraus konkrete neue 

Handlungsmöglichkeiten und Kompetenzen zur 

Bewältigung der komplexen Aufgabenstellungen 

im kommunalen Klimaschutz abzuleiten.

-

-

Als Austauschplattform für kommunale Energiebe

auftragte – und inzwischen auch für Klimaschutzma

nagerinnen – gilt der seit 1995 jährlich stattfindende 

„Deutsche Fachkongress für kommunales Energie

management“, der vom Difu in Kooperation mit einer 

Gastgeberstadt, dem Arbeitskreis „Energiemanage

ment“ des Deutschen Städtetages (DST) und den 

kommunalen Spitzenverbänden ausgerichtet wird.

-

-

-

-

Zusätzlich haben sich in zahlreichen Regionen 

Klimaschutzmanagement-Netzwerke gebildet. Bei

spiele sind das „Netzwerk der Niedersächsischen 

Klimaschutzmanager“, das „Klimaschutz-Netzwerk-

-

Schleswig-Holstein“, das „Landesnetzwerk Klima

schutzmanager Rheinland-Pfalz“, das „klimanetz

werk.südwestfalen“ oder der „Lenkungskreis für 

Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung der Me

tropolregion Nürnberg“.

-

-

-

Praxisbeispiele im Internet
Vorbildliche kommunale Klimaschutzprojekte werden 

von unterschiedlichen Akteuren im Internet veröffent

licht. Das SK:KK beispielsweise veröffentlicht regel

mäßig nach Themen sortierte Praxisbeispiele auf der 

Seite der Nationalen Klimaschutzinitiative. Die Ener

gieAgentur.NRW betreibt im Auftrag des Ministeriums 

für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 

Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen 

die Plattform „KommEN – Kommunale Energie NRW“, 

die Praxisbeispiele dokumentiert, Lösungsansätze 

vermittelt und lokale Akteurinnen bei der Realisierung 

ihrer Klimaschutzprojekte unterstützt. Auch die Klima

schutz- und Energieagentur in Niedersachsen stellt 

auf ihrer Webseite eine regelmäßig aktualisierte Aus

wahl nachahmenswerter kommunaler Projekte zur 

Verfügung, die thematisch sortiert sind.

-

-

-

-

-

Das von der Agentur für Erneuerbare Energien 

betreute Portal „Föderal Erneuerbar“ zeigt Praxis

beispiele für den Ausbau Erneuerbarer Energien 

und informiert über die aktuellsten Entwicklungen 

in den Bundesländern. Mit Blick auf eigene Pro

jekte erleichtern es diese Beispielsammlungen, 

geeignete Ansprechpersonen zu identifizieren 

und Kontakt aufzunehmen.

-

-

Ebenfalls hilfreich für die Suche nach Projekten ist 

der öffentlich zugängliche Förderkatalog des Bun

des. Hier lässt sich gezielt nach einzelnen Förderpro

grammen (zum Beispiel die Nationale Klimaschutzin

itiative) sowie nach bestimmten Förderschwerpunkten 

(zum Beispiel geförderte Klimaschutzkonzepte) in 

den einzelnen Bundesländern suchen. Eine Möglich

keit des Online-Austausches mit anderen Klima

schützern bietet darüber hinaus die „Klimaschutz-

Community“ des SK:KK.

-

-

-

-

-

Wettbewerbe zum Klimaschutz
Auf Bundes- und Landesebene sowie in einigen 

Kommunen werden Wettbewerbe ausgerichtet, die 

vorbildliche Projekte im kommunalen Klimaschutz 

auszeichnen. Die Bandbreite der Gewinnerprojekte 

beim jährlichen bundesweiten Wettbewerb „Kli

maaktive Kommune“ (ehemals Wettbewerb „Kom

munaler Klimaschutz“) reicht vom Klimaschutz in 

kommunalen Liegenschaften über Kooperations

-

-

-
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strategien mit anderen relevanten Akteuren bis hin 

zu Klimakampagnen zur Motivation der Bevölke

rung. Beispiele für Wettbewerbe auf Landesebene 

sind unter anderem der Thüringer Umweltpreis, 

der Wettbewerb „Klima kommunal“ in Niedersach

sen oder der Wettbewerb „ErneuerbareEnergien.

NRW“ in Nordrhein-Westfalen.

-

-

Arbeitsgruppen und Arbeitskreise
Neben öffentlichen Veranstaltungen und Bera

tungsangeboten existieren auf Bundes-, Länder- 

und regionaler Ebene verschiedene Arbeitsgrup

pen und -kreise zum Thema Klimaschutz und 

Energie. 2015 initiierte das Difu mit finanzieller För

derung des BMUB den bundesweiten Arbeitskreis 

„Kommunaler Klimaschutz“, in dem neben den 

kommunalen Spitzenverbänden über 20 Städte, 

Gemeinden und Landkreise vertreten sind. Ziel des 

Arbeitskreises ist es, Know-how zu bündeln, Erfah

rungen zu reflektieren, neue Herausforderungen zu 

identifizieren und anderen Kommunen wichtige 

Impulse für Klimaaktivitäten zu geben.

-

-

-

-

Die Vertreterinnen deutscher Großstädte kom

men darüber hinaus in der Fachkommission Umwelt, 

der Amtsleitertagung, dem Umweltausschuss und 

den Arbeitskreisen „Energiemanagement“ und 

„Energiepolitik“ des Deutschen Städtetages (DST) 

zusammen. Die Mitglieder des Deutschen Land

kreistages (DLT) tauschen sich unter anderem im 

Umwelt- und Planungsausschuss und die Mitglieder 

des Deutschen Städte- und Gemeindebundes 

(DStGB) im Ausschuss für Städtebau und Umwelt 

über kommunalen Klimaschutz aus. Neben der Ver

netzung dienen diese Gremien der Erarbeitung fach

spezifischer Empfehlungen und Hinweise, die an die 

Mitglieder der Verbände weitergegeben werden.

-

-

-

-

Die Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft „Klima, 

Energie, Mobilität – Nachhaltigkeit“ (BLAG KliNa) 

wurde 2007 von der Umweltministerkonferenz ins 

Leben gerufen. Die ihr zugeordneten Ständigen 

Ausschüsse stellen im Internet Informationsmate

rialien und Best-Practice-Beispiele zu verschiede

nen klimarelevanten Themen zur Verfügung.

-

-

Darüber hinaus gibt es auf Landesebene eine Viel

zahl an Gremien, die kontinuierlich zusammenkom

men. Angesiedelt bei Landesverbänden, Energie

agenturen oder Fachverbänden sind in zahlreichen 

Bundesländern Arbeitsgruppen kommunaler Ener

gie-, Umwelt- und Klimaschutzbeauftragter tätig, in 

denen Verwaltungsmitarbeiterinnen gemeinsam An

sätze für Klimaschutzmaßnahmen erarbeiten.

-

-

-

-

-

Internationaler Erfahrungsaustausch
Auch der internationale Austausch von Erfahrun

gen und Ideen sowie die gemeinsame Entwick

lung von konkreten Projekten im Rahmen von 

Städtepartnerschaften können einen bedeuten

den Beitrag zum Klimaschutz leisten (vgl. Hutter/

Link 2009, S. 7). Zur Unterstützung stehen Kom

munen internationale Netzwerke zur Verfügung, 

unter anderem das Klima-Bündnis/Alianza del 

Clima e. V., der Verband ICLEI – Local Govern

ments for Sustainability und Energy Cities. Ihr Ziel 

ist es, einen regelmäßigen kommunalen Erfah

rungsaustausch zu THG-Minderungsstrategien 

zu fördern. Der Konvent der Bürgermeister er

möglicht das auf europäischer Ebene. In diesem 

Rahmen richtete Klima-Bündnis 2011 den „Co

venant Club Deutschland“ ein. Dieser bildet eine 

Plattform zum Erfahrungsaustausch und für ge

meinsames Handeln zur Umsetzung kommunaler 

Energie- und Klimaschutzziele ( Kap. A1 3.3).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   
Angebote des SK:KK auf der Homepage 

der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI), 

darunter auch die Klimaschutz-Community: 

www.klimaschutz.de/kommunen

 

Förderkatalog des Bundes: 

foerderportal.bund.de/foekat

 

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 

„Klima, Energie, Mobilität – Nachhaltigkeit“: 

www.blag-klina.de

 

 

Plattform „KommEN – Kommunale Energie NRW: 

www.kommen.nrw.de

Praxisbeispielsammlung der Klimaschutz- 

und Energieagentur Niedersachsen: 

www.klimaschutz-niedersachsen.de/kommunen/

klimaschutzmanagement/gute-beispiele

 

 

Portal Föderal Erneuerbar der Agentur für Erneu

erbare Energien: www.foederal-erneuerbar.de

-

 

Datenbank mit Wettbewerben auf Bundes- und 

Landesebene: 
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www.klimaschutz.de/wettbewerbe

Covenant Club Deutschland auf der Webseite  

des Klima-Bündnis: http://www.klimabuendnis.org/

aktivitaeten/konvent-der-buergermeister.html 



A 3

 Finanzierung kommunaler Klimaschutzmaßnahmen

Ihrer Verantwortung und Bedeutung für den Klima

schutz sind sich die Kommunen in zunehmendem 

Maße bewusst. Dennoch werden Klimaschutzmaß

nahmen infolge knapper personeller und finanzieller 

Ressourcen oft für konkurrierende oder dringlichere 

Maßnahmen zurückgestellt. Dabei haben Klima

schutzmaßnahmen neben dem ökologischen auch 

vielfach einen ökonomischen Nutzen. So können 

Kommunen, die im Klimaschutz durchdacht und 

konsequent vorgehen, dauerhaft ihre Energiekosten 

senken und den kommunalen Haushalt entlasten. 

Die Handlungsmöglichkeiten sind dabei vielfältig 

und reichen vom Einbau einer Gebäudeleittechnik 

über den Austausch technischer Anlagen bis hin zu 

Änderungen des Nutzerverhaltens ( Kap. A1 4.4). 

Zusätzlich können sie wertvolle Impulse für die regi

onale Wertschöpfung auslösen ( Kap. B5 8), wel

che sowohl der lokalen Wirtschaft als auch der Kom

mune selbst – beispielsweise über höhere Steuer

einnahmen – zugutekommen. 

-

-

-

-

-

-

- 

Bevor Investitionen getätigt werden, sind die 

Städte, Gemeinden und Landkreise nach der je

weils gültigen Haushaltsordnung verpflichtet, die 

-

wirtschaftlichste Lösung zu finden. Eine sorgfälti

ge und ergebnisoffene Analyse der Wirtschaftlich

keit der heutigen Situation und zukünftiger Al

ternativen ist hierbei zu empfehlen. Denn Ent

scheidungen für oder gegen kommunale Klima

schutzmaßnahmen sind stark von den damit ver

bundenen Kosten abhängig, die auf die Stadt, die 

Gemeinde oder den Landkreis zukommen. Zur Fi

nanzierung von Klimaschutzprojekten stehen den 

Kommunen unterschiedliche Möglichkeiten und 

Instrumente zur Verfügung. Insbesondere für 

finanzschwache Kommunen sind alternative Fi

nanzierungen wichtig, die den kommunalen Haus

halt entlasten und Klimaschutz vor Ort fördern. 

-

-

- 

-

-

-

-

 

-

-

-
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Abbildung A3–1: Akteure der Klimaschutzfinanzierung 
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(Quelle: Eigene Darstellung)

Folgende Finanzierungsmöglichkeiten werden 

in diesem Kapitel behandelt:

•	 Eigenfinanzierung	von	Klimaschutzmaßnah
men (Kap. A3 1),

•	 Finanzierung	im	Rahmen	von	Contracting-
Projekten (Kap. A3 2),

•	 Inanspruchnahme	von	Förderprogrammen	
(Kap. A3 3),

A 3



•	 Alternative	Finanzierungsformen	
(Kap. A3 4), 

•	 Förderung lokaler Klimaschutz- und Energie

sparmaßnahmen durch Kommunen 

( Kap. A3 5),

-

•	 Exkurs	Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen	
(Kap. A3 6).

Die finanzielle Situation der Kommunen
Ob und wie Kommunen Klimaschutz- und Ener

gieeffizienzmaßnahmen realisieren, kann unter 

anderem von ihrer finanziellen Situation abhän

gen. Diese variiert zwischen den einzelnen Städ

ten, Gemeinden und Landkreisen je nach Region 

und Bundesland stark.

-

-

-

Einerseits konnten die Kommunen 2015 in 

Summe einen deutlichen Überschuss ihrer Kern

haushalte verzeichnen. Andererseits ist der Anteil 

-

der Kommunen, die ihren Haushalt nicht ausglei

chen konnten, 2015 um vier Prozent gestiegen. 

Negativ entwickelte sich ebenso die Gesamtver

schuldung der Kommunen. 2015 stieg diese ge

genüber dem Vorjahr und bezogen auf die Kern

haushalte um ca. 5,3  Mrd.  Euro auf insgesamt 

129,5 Mrd. Euro an. Gleichzeitig vergrößerte sich 

der Investitionsstau in den Städten, Gemeinden 

und Landkreisen auch im Jahr 2015 weiter auf 

136 Mrd. Euro (vgl. KfW 2015; KfW 2016; Bertels

mann Stiftung 2015, S. 56). 

-

-

-

-

-

-

-

-
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Tabelle A3–1: Stabilitäts- und Entschuldungsprogramme der Länder

Bundesland Programm Inhalt

Bayern Stabilisierungshilfen Rückzahlbare Überbrückungsbeihilfen oder 
Zuweisungen

Hessen Kommunaler Schutzschirm, 
Laufzeit 2013–2047

Das Land übernimmt knapp die Hälfte der bis zum 
31.12.2009 aufgelaufenen kommunalen Kassenkredite

Mecklenburg-
Vorpommern

Kommunaler Konsolidierungs
fonds, Laufzeit 2012–2020

Sondervermögen mit 100 Mio. Euro ausgestattet. Bis 
2015 jährlich 20 Mio. Zinszuschüsse, danach jährlich 
15 Mio. Euro zum Erreichen des Haushaltsausgleichs

Niedersachsen Zukunftsvertrag, Laufzeit 
2012–2029

Kommunen können vom Land Zins- und Tilgungs
hilfen von bis zu 75 % ihrer bis zum 31.12.2009 
aufgelaufenen Kassenkredite erhalten

Nordrhein-Westfalen Stärkungspakt Stadtfinanzen, 
Laufzeit 2011–2020

Zusätzliche Finanzmittel für überschuldete Kommunen

Rheinland-Pfalz Kommunaler Entschuldungs
fonds, Laufzeit 2012–2026

Land stützt die Haushaltslage der Kommunen 
durch zusätzliche Tilgungsmittel für Kassenkredite

Saarland Kommunaler Entlastungsfonds, 
Laufzeit 2013–2019

Finanzmittel in Form von zusätzlichen Tilgungs
mitteln, Unterstützung mit dem Ziel der Einhaltung 
der kommunalen Schuldenbremse

Sachsen-Anhalt STARK-II-Programm, Laufzeit 
2012–2016

Anschlussfinanzierung für Kommunalkredite, 
deren Laufzeit oder Zinsbindungsfrist ausgelaufen 
ist oder bis 2014 ausläuft

Schleswig-Holstein

-

-

Konsolidierungsfonds Laufzeit 
2012–2018

-

- 

 

Öffentlich-rechtliche Verträge zwischen Kommunen 
und Land. Zahlung von zusätzlichen Konsolidie
rungshilfen

- 

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf Informationen der Bundesländer und Kommunaler Finanzreport 
der Bertelsmann Stiftung 2015
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Bundesland Programm Inhalt

 Um finanzschwache Kommunen zu unterstüt

zen, haben einige Bundesländer Stabilitäts- und 

Entschuldungsprogramme entwickelt, die in 

 Tabelle A3-1 aufgeführt sind. Diese sollen dazu 

beitragen, Kommunen beim Abbau ihrer Schul

den zu unterstützen und durch länderspezifische 

Maßnahmen langfristig eine finanziell stabile Situ



ation zu erreichen. Neben dieser positiven Wir

kung ist die Inanspruchnahme dieser Schutzschir

me auch mit Anforderungen an die Kommunen 

verbunden, die sich unter anderem auf die Nutzung 

von Förderprogrammen ( Kap. A3 3) auswirken 

können. Dazu gehört beispielsweise die Beach

tung von Vorschriften der Kommunalaufsicht bei 

der Genehmigung von investiven Maßnahmen, 

die auch Kommunen betreffen, die über einen 

Nothaushalt oder einen nicht genehmigten Haus

halt verfügen.

-

-

-

-

   
Informationen zu Gemeindefinanzen: 

www.dstgb.de/dstgb/Homepage/

Schwerpunkte/Kommunalfinanzen/Finanzen/ 

 

  

Kommunaler Finanzreport 2015 der Bertelsmann 

Stiftung: www.bertelsmann-stiftung.de/de/

publikationen/publikation/did/kommunaler-

finanzreport-2015

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1. Eigenfinanzierung

Die Eigenfinanzierung ist die gängigste Finanzie

rungsform kommunaler Maßnahmen. Alle Ein

nahmen, die einer Kommune ohne Verpflichtung 

zur Rückzahlung zur Verfügung stehen, zählen zur 

Eigenfinanzierung. Kommunen, die ihre Klima

schutz- und Energieeffizienzmaßnahmen mit 

eigenen Finanz- und Personalmitteln umsetzen, 

können auf vielfältige Weise profitieren und insbe

sondere ihren Einfluss auf Art und Umfang der 

Mittelverwendung vollumfänglich geltend ma

chen (vgl. UBA 2013, S. 28).

Eigenfinanzierung durch 
stadtinternes Contracting
Das stadt- oder verwaltungsinterne Contracting 

bietet als Sonderform der Eigenfinanzierung 

Kommunen die Möglichkeit, Klimaschutz- und Ef

fizienzmaßnahmen ohne Fremdfinanzierung zu 

verwirklichen. In der Grundform läuft das stadtin

terne Contracting in der Regel folgendermaßen 

ab: Eine Organisationseinheit innerhalb der Ver

waltung übernimmt die Rolle des Vertragspart

ners (stadtinterner Contractor), der die Finanzie

rung, Planung und Durchführung einer Ener

giesparmaßnahme für eine andere Organisations

einheit realisiert. Beim Einsatz von stadtinternen 

Contractingmodellen zur Finanzierung von Klima

schutz- und Energieeffizienzmaßnahmen werden 

die eingesparten Energiekosten, die durch die 

Umsetzung einer technischen oder baulichen 

Maßnahme erzielt wurden, zur verwaltungsinter

nen Refinanzierung genutzt (Kap. C2 5). 

Voraussetzung für die Eigenfinanzierung durch 

ein stadtinternes Contracting ist, dass die Kommune 

eine Vorfinanzierung der Einsparinvestitionen täti

gen kann. Im Idealfall gelingt es nach dieser einma

ligen Anschubfinanzierung, einen eingerichteten 

Energiesparfonds über die Rückflüsse aus einge

sparten Energiekosten wieder mit neuen Mitteln 

auszustatten ( Abb.  A3–2). Dieser Kreislauf er

möglicht es der Kommune, weitere Energiespar

maßnahmen zu planen und umzusetzen, ohne dabei 

auf Fremdkapital angewiesen zu sein (vgl. Arbeits

kreis „Energieeinsparung“ des DST 2010b, S.  2). 

Das stadtinterne Contracting wird zurzeit haupt

sächlich zur Umsetzung kommunaler Energie- und 

Wassersparmaßnahmen eingesetzt, es kann jedoch 

auch auf Landesebene oder für Wohnungsbauge

sellschaften sinnvoll genutzt werden. (vgl. Wuppertal 

Institut 2009, S. 1; Otto/Brummer 2015, S. 224). 

Verschiedene stadtinterne 
Contracting-Modelle
Neben der beschriebenen Grundform des stadtin

ternen Contractings können drei weitere Modelle 

unterschieden werden (vgl. Wuppertal Institut 

1998): 

•	 stadtinternes	Contracting	als	Profitcenter,	
•	 die	unechte	Privatisierung	und	
•	 eine	Mischform	von	Contracting	und	

stadt-internem Contracting. 
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Im Modell des Profitcenters werden alle den 

Energiebereich betreffenden Aufgaben gebündelt 

und in einem eigenständigen Budgetrahmen zu

sammengefasst. Das Profitcenter wird demnach zu 

einem quasi-separaten Verwaltungsbereich mit ei

gener Ergebnisrechnung, wodurch weitgehende 

Dispositionsfreiheit für die Energieeffizienzsparte 

entsteht. Leitung und Mitarbeiterinnen des Profit

centers entscheiden im vorgegebenen Handlungs

spielraum selbst über die Mittelverwendung und 

tragen im Gegenzug die Verantwortung für das er

wirtschaftete Ergebnis. Dadurch kann eine hohe 

Motivation bei den Mitarbeitern erreicht werden. 

Außerdem können durch die separate Ergebnis

rechnung mögliche Erfolge nach innen wie außen 

deutlich dargestellt und kommuniziert werden. 

-

-

-

-

-

-

Bei der unechten Privatisierung wird eine 

GmbH gegründet, die für die Energiebewirtschaf

tung und die Umsetzung von Energiesparmaß

nahmen in den kommunalen Liegenschaften zu

-

-

-

ständig ist. Alleiniger Gesellschafter der GmbH ist 

die Stadt, Gemeinde oder der Landkreis. Die 

GmbH ist nicht in erster Linie gewinnorientiert, 

sondern unterliegt der politischen Vorgabe, ein

gesparte Energiekosten zu reinvestieren. Somit 

verbleiben die wirtschaftlichen Vorteile und die 

Kontrolle über die Anlagen bei der Kommune und 

die Gewinne werden nicht vom Unternehmen ab

geschöpft. Ein Vorteil der unechten Privatisierung 

liegt in der Schaffung einer externen Stelle, die 

zum einen die Verwaltung entlastet und zum an

deren zusätzliches Know-how in die Umsetzung 

der Energiesparmaßnahmen einbringt. 

-

-

-

Bei der Mischform von Contracting und 
stadtinternem Contracting werden beide For

men kombiniert. Es werden sowohl Contracting-

Maßnahmen innerhalb der Verwaltung durchge

führt als auch Energiesparinvestitionen an externe 

Contractoren im Rahmen einer öffentlich-privaten 

Partnerschaft (ÖPP) durchgeführt.

-

-

Abbildung A3–2: Stadtinternes Contracting-Modell – Grundform 
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(Quelle: Eigene Darstellung)



60

Das Zusammenwirken verschiedener verwal
tungsinterner Akteure beim Intracting

-

Bei der Grundform des stadtinternen Contractings 

treten üblicherweise die Ämter Umwelt, Energie 

oder Hochbau als stadtinterne Contractoren auf. 

Zu den Aufgaben des Contractors gehören die Pla

nung der Energiesparmaßnahmen, die Kostener

mittlung und die Errechnung der erzielbaren Ener

gieverbrauchs- und Kosteneinsparungen sowie die 

Kapitalrückflusszeit. Darüber hinaus liegt die Ver

antwortung für den Mitteleinsatz, der durch die 

Kämmerei bereitgestellt wird, beim Contractor. 

Eine Vereinbarung zwischen Contractor und Nut

zeramt legt die geplanten Energieeinsparmaßnah

men und die dafür aufzuwendenden Investitionen, 

Referenzwerte, errechneten Einsparziele sowie 

Amortisationszeiten fest. Zudem werden die Kapi

-

-

-

-

-

-

-

talrückflüsse aus den Energiekosteneinsparungen 

geregelt: Je nach Vereinbarung geht der Rückfluss 

während des Amortisationszeitraums ganz oder 

teilweise an den Contractor. Nachdem die Investiti

on vollständig refinanziert ist, kann das jeweilige 

Nutzeramt über die darüber hinaus zurückfließen

den Energiekosteneinsparungen im Rahmen sei

ner Aufgabenerfüllung frei verfügen. Zu den Vortei

len dieses Contracting-Modells gehören die 

vergleichsweise unkomplizierte Durchführung und 

der entstehende Anreiz für die Nutzerämter, sich 

für Energieeinsparmaßnahmen in ihrem Ressort 

einzusetzen (vgl. Walderbach 2007, S. 113).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

- 

- 

 

- 

 

- 
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 Stadtinternes Contracting der Landeshauptstadt Stuttgart

Region/Stadt/Gemeinde: Stuttgart

Bundesland: Baden-Württemberg

Einwohnerzahl: 609.133 (Stand 2017)

Zeitrahmen: Seit 1995

Kurzbeschreibung
Die Landeshauptstadt Stuttgart entwickelte 1995 

das stadtinterne Contracting, um notwendige En

ergiesparinvestitionen verwaltungsintern finan

zieren zu können. Das Amt für Umweltschutz 

vergibt zinslose Darlehen an andere Verwaltung

seinheiten, die das bereitgestellte Kapital über er

zielte Energieeinsparungen in den eingerichteten 

Contracting- bzw. Energiesparfonds zurück

führen. Der Fonds wird dazu verwendet, weitere 

Energieeffizienzmaßnahmen zu finanzieren. Das 

Stuttgarter Modell entwickelte sich schnell zu ei

nem erfolgreichen Finanzierungskonzept und 

wurde seither bundesweit vielfach übernommen.

Bisherige Erfolge
•	 Seit	Initiierung	des	internen	Contractings	

1995 wurden bis 2014 in Stuttgart rund 

340 Maßnahmen zur Energie- und Kosten

einsparung realisiert. Die Summe aller 

Investitionen betrug 17,8 Mio. Euro. 

•	 Eingespart	wurden	17.260	MWh/a	Heiz
energie, 6.310 MWh/a Strom und  

44.400 m³/a Wasser. Die CO2-Einsparungen 

aller Projekte betrugen 11.500 t/a.

•	 Bis	2015	konnten	hierdurch	Kostenein
sparungen in Höhe von 22,3 Mio. Euro 

realisiert werden.

•	 Die vom Amt für Umweltschutz bereitgestellten 

Finanzmittel fließen durchschnittlich nach etwa 

sieben Jahren an das Amt zurück und stehen 

dann für weitere Projekte zur Verfügung.

Maßnahmen (u. a.)
•	 Wärmedämmung	städtischer	Gebäude,	

insbesondere der obersten Geschossdecke

•	 Finanzierung	von	Holzhackschnitzel
heizungen, zum Beispiel vier Anlagen zur 

Beheizung mehrerer Schulzentren, einer 

Stadtgärtnerei und eines Hallenbads

Weitere Informationen
www.stuttgart.de/item/show/442568

www.energy-cities.eu/db/stuttgart_136_de.pdf

Stadtinterne Contracting-Modelle sind immer mit 

einem Vor-Finanzierungsaufwand für Planung und 

Organisation in der Initiierungsphase verbunden. 

Darüber hinaus können die ermittelten Kostener
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-

-

-

 

 

- 
- 

- 

 

sparnisse hinter den Erwartungen zurückbleiben 

und die weitere Finanzierung des Fonds erschweren. 

Trotz der Nachteile stellen stadtinterne Contracting-

Projekte für die kommunale Verwaltung eine Chance 

dar. Sie kann auch kleinere Maßnahmen durchfüh

ren, die für Contracting-Partner unattraktiv sind, und 

muss keine aufwändigen öffentlichen Ausschrei

bungsverfahren durchführen. Darüber hinaus kann 

sie die Verstetigung des Klimaschutzes vor Ort durch 

die Einrichtung eines Energieeinsparfonds voran

bringen und sich hierdurch als Vorbild auch im Um

gang mit den knappen finanziellen Ressourcen profi

lieren (vgl. UBA 2013, S. 29).

Nachdem das stadtinterne Contracting 1995 in 

Stuttgart in seiner Grundform entwickelt und vom 

dortigen Amt für Umweltschutz erstmalig erfolg

reich umgesetzt wurde ( Praxisbeispiel Stutt

gart), haben einige bundesdeutsche Kommunen, 

wie zum Beispiel die Stadt Kornwestheim, dieses 

Modell auf ihre Verwaltungsstrukturen übertra

gen beziehungsweise weiterentwickelt ( Praxis

beispiel Kornwestheim).

PRAXISBEISPIEL |  Stadtinternes Contracting in Kornwestheim

Region/Stadt/Gemeinde: Kornwestheim

Bundesland: Baden-Württemberg

Einwohnerzahl: 33.153 (Stand 2015)

Zeitrahmen: Seit 2011

Kurzbeschreibung
Die Stadt Kornwestheim stellte von 2011 bis 

2013 jährlich 50.000 Euro für interne Contract

ing-Maßnahmen im Haushaltsplan zur Verfü

gung. Gefördert wird dies über die Klimaschutz- 

und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA) 

in Höhe von einem Drittel der Gesamtausgaben. 

Ein Energiemanager befasst sich mit der Aus

wahl und Betreuung geeigneter Projekte. 

Bisherige Erfolge
•	 Zwischen	2011	und	2016	konnten	

24 Projekte finanziert werden

•	 Das	Investitionsvolumen	betrug	dabei	
rund 390.000 Euro

•	 Erwartete	Rückflüsse	durch	Energie
einsparungen belaufen sich im Haus

haltsjahr 2017 auf rund 35.000 Euro

Maßnahmen (u. a.)
•	 Energetische	Sanierung	der	Heizungs

anlagen diverser Schulen

•	 Sanierung	der	Beleuchtung	in	der	
Stadionsporthalle

•	 Installation	einer	Photovoltaikanlage	auf	
dem städtischen Gymnasium

Weitere Informationen
www.kornwestheim.de/kornwestheim/

umwelt-klima/klima-energie/

klimaschutzstrategie.html

2. Finanzierung im Rahmen 
von Contracting-Projekten 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Um die eingangs erwähnten Potenziale von Klima

schutz- und insbesondere Energieeffizienzmaß

nahmen zu erschließen, bieten sich neben klassi

schen Modellen wie der Finanzierung durch 

Eigenmittel, Fördermittel und/oder Fremdkapital 

(Kredite) Contracting-Modelle an. Diese können 

auch für finanzschwache Kommunen, die in der 

Regel nicht über ausreichende Eigenmittel für die 

Einführung eines stadtinternen Contracting-Mo

dells verfügen, eine interessante Alternative dar

stellen. Als Erfolgsfaktoren gelten die richtige 

Auswahl und sorgfältige Vorbereitung der Projek

te sowie die Verwendung einschlägiger Contrac

ting-Leitfäden (Schlopsnies 2016).

-

-

-

-

-

-

-

Grundsätzlich ist es jedoch ratsam, die Contrac

ting-Varianten vor der Entscheidung für ein Modell 

sorgfältig zu prüfen. Je nach Vertrag sind die Ein

flussmöglichkeiten der Kommune auf Art und 

Durchführung der Maßnahme sowie die verwendete 

-

-

A 3 FINANZIERUNG KOMMUNALER KLIMASCHUTZMASSNAHMEN

 Stadtinternes Contracting in Kornwestheim
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Technik begrenzt. Außerdem muss bedacht wer

den, dass der Serviceanbieter Wagniszuschläge 

und Renditeerwartungen in sein Angebot ein

preist, sodass die durch Energieeinsparungen er

zielten Rückflüsse an die Kommune geringer aus

fallen können als bei einer Eigenfinanzierung. 

Weiterhin sind die vergaberechtlichen Rahmen

bedingungen zu prüfen und müssen bei der Pla

nung und Finanzierung mit berücksichtigt wer

den. Nichtsdestotrotz können Contracting-

Maßnahmen wertvolle Beiträge dazu leisten, die 

nicht nur die Klimaschutz- und Effizienzziele der 

Politik unterstützen, sondern auch die kommuna

len Energiekosten langfristig senken.

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(Quelle: fizkes/shutterstock.com)

Funktionsweise des Contractings 
Mit dem Contracting bietet sich Kommunen inzwi

schen eine Möglichkeit der Finanzierung und Ausla

gerung von kostenpflichtigen Fachdienstleistungen 

beispielweise für Energieeffizienzmaßnahmen, aber 

auch für Erneuerbare Energien ( Kap.  A7). Durch 

Kooperation mit einem externen Partner (Contractor), 

der in Abhängigkeit vom jeweiligen Contracting-Mo

dell die Planung, Finanzierung und/oder Umsetzung 

von Projekten und Dienstleistungen übernimmt, kön

nen Städte, Gemeinden und Landkreise externes 

Know-how und Kapital erschließen, über das sie unter 

Umständen aufgrund begrenzter Haushaltsmittel 

und/oder Personalressourcen nicht selbst verfügen. 

Refinanzierung und Vergütung des Contractors erfol

gen in der Regel durch regelmäßige Zahlungen des 

Contracting-Nehmers auf Basis vereinbarter Preise 

(vgl. Arbeitskreis „Energieeinsparung“ des DST 

2010b, S. 4). Diese Contracting-Raten (oder Aufpreise 

bei der Energielieferung) liegen in ihrer Höhe meist 

unter den erzielten Einsparungen, sodass sich sowohl 

für die Kommune als Auftraggeberin Nettoersparnis

se nach der Maßnahmenumsetzung ergeben als auch 

der Contractor gleichzeitig Investitionskosten, Wag

nisse sowie Gewinn abdecken kann. Nach der verein

barten Vertragslaufzeit entfallen Aufpreise oder Raten 

an den Contractor, sodass sich die Netto-Ersparnisse 

für die Kommune entsprechend erhöhen.

Abbildung A3–3: Grundidee des Contractings am Beispiel des Energiespar-Contractings 
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(Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf GIZ 2017)
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Contracting-Modelle 
Für die Finanzierung kommunaler Klima

schutz- und Energieeinsparmaßnahmen 

bieten sich vor allem das Energiespar-Con

tracting (ESC) und das Energieliefer-Con

tracting (ELC) an, wobei das Energieliefer-

Contracting – auch Anlagen-Contracting 

genannt – mit knapp 90 Prozent die mit Ab

stand am weitesten verbreitete Variante vor 

dem Energiespar-Contracting in Deutsch

land darstellt (vgl. VfW 2016). Zwei weitere, 

jedoch in den Kommunen weniger verbrei

tete Modelle sind das Finanzierungs- und 

das Betriebsführungs-Contracting. Diese 

vier genannten Modelle sind die in der 

DIN  8930 Teil  5 aus dem Jahr 2003 defi

nierten Grundvarianten des Contractings. 

Eine Definition mit Festlegung klarer Be

grifflichkeiten war notwendig geworden, 

nachdem zahlreiche Unklarheiten über die 

verschiedenen Dienstleistungspakete beim 

Contracting dessen Umsetzung teilweise 

erschwert hatten (vgl. ASUE 2005a, S.  4). 

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Sonder- 

und Mischformen des Contractings, die 

hier jedoch nicht behandelt werden. Alle 

Contracting-Modelle unterliegen dem 

Wettbewerb und somit dem deutschen und 

europäischen Vergaberecht. Zu beachten 

ist die Reform des Vergaberechts aus dem 

Jahr 2016, die den Rechtsrahmen für die 

Vergabe öffentlicher Aufträge oberhalb der 

sogenannten EU-Schwellenwerte verein

facht und anwenderfreundlicher gestaltet 

(vgl. VgV 2016; BMWI 2016b). 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

Abbildung A3–4: Contracting-Partner der Kommune am 
Beispiel des Energieliefer-Contractings  
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(Quelle: Eigene 
Darstellung, in Anlehnung an ASUE 2005b, S. 2)

Contracting-Partner der Kommunen
Potenzielle Contracting-Partner der Kom

munen können die lokalen und regionalen 

Energieversorgungsunternehmen (EVU), 

aber auch andere externe Unternehmen 

und Dienstleister wie Anlagenbauer oder 

Energieagenturen sein. Beim Einspar

Contracting kommen angesichts der um

fangreichen Dienstleistungen, die von der Planung 

über den Bau und Betrieb bis hin zur Risikoüber

nahme und zur Vorfinanzierung reichen können, 

eher größere, umsatzstärkere Unternehmen als 

Contracting-Partner in Frage. Lokale Handwerks

betriebe können durch Aufträge zur Sanierung und/

oder Errichtung von Anlagen ebenfalls profitieren 

und zur kommunalen Wertschöpfung beitragen. 

Die Contracting-Praxis zeigt aber deutlich, dass vor 

allem große Marktteilnehmer wie Gemeinde- oder 

Stadtwerke und andere EVU mit zusammen rund 

70 Prozent Marktanteil die beiden wichtigsten Con

tracting-Varianten (ESC und ELC) bedienen (vgl. 

KEA 2007, S. 20; Prognos 2013, S. 109).
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2.1 Energieliefer-Contracting

Beim Energieliefer-Contracting liegen die Pla

nung, die Errichtung und der Betrieb einer Anlage 

zur Wärme- und gegebenenfalls zur Kälteversor

gung, Dampf- oder Strombereitstellung in der 

Verantwortung des Contractors, der eine definier

te Quantität und Qualität an Energie (beispiels

weise Wärme und/oder Strom) an die Kommune 

liefert. In der Regel ist der Contractor für die Mo

dernisierung oder Errichtung der Energieerzeu

gungsanlagen, zum Beispiel Heizkessel oder 

Blockheizkraftwerke, zuständig, die üblicherweise 

in dessen wirtschaftlichem Eigentum verbleiben 

-

-

-

-

-

-

(oder ggf. nach einer bestimmten Laufzeit an die 

Kommune übergehen). Darüber hinaus können 

auch nachgeschaltete Anlagenkomponenten wie 

Pumpen oder Regelungsanlagen von Contracto

ren mit finanziert werden. 

-

Kommunen können mit diesem Modell die voll

ständige Sanierung oder Neuerrichtung von Anla

gen finanzieren. Es ist besonders bei akutem Sa

nierungsbedarf der Heizzentrale kommunaler 

Liegenschaften geeignet. Häufig lässt sich auf

grund des wirtschaftlichen Eigeninteresses des 

Contractors im Vergleich zur Eigenfinanzierung 

durch die Kommune eine energieeffizientere Wär

meversorgung umsetzen.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Stadtwerke Leipzig

Region/Stadt/Gemeinde: Leipzig

Bundesland: Sachsen

Einwohnerzahl: 567.846 (2015)

Zeitrahmen: Seit 2002

PRAXISBEISPIEL | 
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 Stadtwerke Leipzig

Kurzbeschreibung
Seit mehr als 15 Jahren bieten die Stadtwerke 

Leipzig Contracting-Lösungen für Unternehmen, 

Kommunen und Institutionen an, welche für 

jeden Kunden individuell ausgearbeitet werden. 

Dabei übernehmen die Stadtwerke die Anfangs

investitionen in neue technische Anlagen, welche 

von den Kunden erst später über jährliche Zah

lungen refinanziert werden. Die Kunden profitie

ren nicht nur von größerer Liquidität, sondern von 

Anfang an von geringeren Energieverbräuchen 

und -kosten. Den Stadtwerken kommt als Auf

tragnehmer eine Gewinnbeteiligung über die En

ergieeinsparungen zugute.

Leistungsangebot
Das Angebot reicht vom Contracting in einem 

einzelnen Bereich, etwa Licht, Wärme, Kälte 

oder Strom, bis hin zur kompletten Versorgung 

im Rahmen des Anlagen-Contracting. 

Licht-Contracting

Beim Licht-Contracting setzen die Stadtwerke 

Leipzig auf LED-Technik. Durch den Austaus

ch veralteter Technik können Lebensdauer 

und Leuchtkraft erhöht werden, so dass von 

vornherein weniger Lampen installiert werden 

müssen. Aufgrund der verlängerten Nutzungs

dauer der Lampen sinken zugleich die Kosten 

für Wartung und Ersatz der Lampen erheblich. 

Insgesamt sind Kosteneinsparungen von bis 

zu 40 Prozent möglich.

Anlagen-Contracting

Beim Anlagen-Contracting liegt die komplette 

Versorgung mit Wärme, Kälte, Strom und 

Druckluft in den Händen der Stadtwerke Leipzig. 

Diese übernehmen sowohl nötige Umrüstung

smaßnahmen, technische Neuerungen und die 

bedarfsgerechte Versorgung als auch die Ga

rantie für alle technischen Anlagen während der 

Vertragslaufzeit. Bei der Leipziger Verlags- und 

Druckereigesellschaft konnten die Stadtwerke 

durch ein umfassendes Anlagen-Contracting 

die Energiekosten – etwa für Druckluft und 

Wärme – beim Kunden um 20 Prozent senken.

Weitere Informationen
www.l.de/stadtwerke/geschaeftskunden
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Um seine Investitionen zu refinanzieren, stellt der 

Contractor einen Leistungs- beziehungsweise 

Grundpreis in Rechnung, der seine sämtlichen Auf

wendungen (Kapital-, Wartungs- und Instandhal

tungskosten) deckt. Die verbrauchte Endenergie ist 

zudem über einen für die gesamte Vertragslaufzeit 

kalkulierten Arbeitspreis von der Kommune aus den 

Mitteln ihres Verwaltungshaushalts an den Con

tractor zu entrichten. Insbesondere der zu zahlende 

Leistungspreis stellt einen finanziellen Mehr

aufwand für den kommunalen Haushalt dar 

( Praxisbeispiel Leipzig). Um die Gesamtkosten 

von Eigen- und Contractor-Leistung zu vergleichen, 

sollten interessierte Kommunen Kostenvergleiche 

in Form von Vollkostenrechnungen auf Basis der 

VDI  2067 „Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer 

Anlagen – Grundlagen und Kostenberechnung“ 

aufstellen und dabei den verwaltungsinternen Per

sonalaufwand über die gesamte Laufzeit des Con

tracting-Vertrags berücksichtigen (vgl. Arbeitskreis 

„Energieeinsparung“ des DST 2010b, S. 4).
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Abbildung A3–5: Funktionsprinzip Energiespar-Contracting (Quelle: dena 2016, S. 8)
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2.2 Einspar-Contracting 

Das Einspar-Contracting ist ein Instrument, um in 

öffentlichen oder anderen Liegenschaften langfris

tig Kosten und Energie zu sparen. Dabei investiert 

ein Contractor (in der Regel ein Energiedienstleis

tungsunternehmen) in die Energietechnik einer 

oder mehrerer Liegenschaften (Gebäudepool) und 

garantiert eine bestimmte Energieverbrauchs- und 

Energiekosteneinsparung. Darüber hinaus trägt der 

Contractor das technische und wirtschaftliche Risi

ko während der Vertragslaufzeit, die in der Regel 

fünf bis zwölf Jahre beträgt. Im Gegenzug erhält der 

Contractor von der Kommune aus den erzielten Ein

sparungen eine Vergütung. Das Fachwissen und 

das wirtschaftliche Eigeninteresse des Contractors 

tragen, ähnlich wie beim Energieliefer-Contracting, 

zur optimalen Ausschöpfung der Einsparmöglich

keiten bei (vgl. Arbeitskreis „Energieeinsparung“ 

des DST 2010b, S. 5;  Praxisbeispiel Chemnitz).

Die Vertragslaufzeiten von fünf bis zwölf Jahren 

verlangen eine langfristige, stabile und transpa

rente Partnerschaft. Aus diesem Grund müssen 

die unterschiedlichen Interessenlagen der Partner 

– langfristige Interessen und Ziele der Kommune 

versus kurzfristige Erfolge und Vertragslaufzeiten 

beim Contractor – bereits bei der Vertragsgestal

tung thematisiert werden. Die Einbindung eines 

externen Dienstleiters zur Unterstützung des Pro

jektmanagements bei der Vorbereitung und der 

Umsetzung dieser Projekte kann hilfreich sein und 

wird über das Bundesamt für Wirtschaft und Aus

fuhrkontrolle (BAFA) gefördert (siehe unten). 
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Das Einspar-Contracting kommt oft für die ener

getische Optimierung oder Erneuerung von Ener

gieversorgungs- und gebäudetechnischen Anlagen 

zum Einsatz. Aber auch kleinere Wärmeschutzmaß

nahmen, wie die Optimierung von Blockheizkraft

werken oder die Erneuerung von Gaskesselanlagen, 

können mithilfe des Einspar-Contractings realisiert 

werden (vgl. KEA 2007, S. 4). In der Regel fällt die 

Wahl auf das Einspar-Contracting, wenn zusätzlich 

zur energetischen Verbesserung des Anlagenbe

stands umfangreiches externes Fachwissen benö

tigt wird. Die Kommune muss jedoch die energeti

schen Ziele für ihre Gebäude eigenständig festlegen 

und gemeinsam mit dem Contractor die beste Lö

sung zur Energieeinsparung finden (vgl. Arbeitskreis 

„Energieeinsparung“ des DST 2010b, S. 8).

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-
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-
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 Städtisches Theater Chemnitz gGmbH

Region/Stadt/Gemeinde: Chemnitz

Bundesland: Sachsen

Einwohnerzahl: 246.654 (2016)

Zeitrahmen: 01/2015–12/2025

PRAXISBEISPIEL | 
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 Städtisches Theater Chemnitz gGmbH

Kurzbeschreibung
Die Stadt Chemnitz und die Städtische Theater 

Chemnitz gGmbH haben einen Energiespar-

Garantievertrag mit der privaten WISAG Ener

giemanagement GmbH & Co. KG abgeschlos

sen, um auf diese Weise Einsparpotenzia

le im Bereich Strom und Wärme zu erschließen. 

Vertragsbedingungen
•	 Die	WISAG	Energiemanagement	GmbH	

als Contractor der Stadt Chemnitz hat 

im Jahr 2014 930.400 Euro in neue, 

energieeffiziente Anlagen im Opern- 

und Schauspielhaus investiert. Sowohl 

das gesamte Lüftungs- und Heizungs

system, die Warmwasserversorgung 

als auch die Beleuchtung wurden moder

nisiert. 

•	 Der	Contractor	garantiert	eine	Verrin
gerung der Energiekosten um ein Drittel – 

beziehungsweise um mindestens 121.700 

Euro jährlich – im Vergleich zu 2013. 

Einsparungen, die über der vertraglich 

vereinbarten Garantie liegen, teilen sich 

beide Vertragspartner. Für den Fall, dass 

die Einsparungen nicht im kalkulierten 

Maß erfolgen, liegt das finanzielle Risiko 

allein bei der WISAG. 

•	 Darüber	hinaus	übernimmt	der	Contractor	
auch die Wartung der Technik über eine 

Vertragslaufzeit von elf Jahren. Die neuen 

bzw. modernisierten Anlagen vor Ort gehen 

unmittelbar in das Eigentum des Theaters 

über.

•	 Die	Städtische	Theater	gGmbH	zahlt	dafür	
über den Zeitraum der Vertragslaufzeit 

jährlich 135.000 Euro an die WISAG inkl. 

Wartungs- und anteilige Investitionskosten. 

Nach Ablauf des Vertrages fließen die 

Einsparungen bei Strom und Wärme 

vollständig in die Chemnitzer Stadtkasse.

Weitere Informationen
www.theater-chemnitz.de

www.wisag.de

Förderung von Energiespar- und 
Energieliefer-Contracting-Verträgen
Das BAFA unterstützt Kommunen, die ein Ener

giespar- oder Energieliefer-Contracting zur Er

schließung der Einsparpotenziale in ihren Liegen

schaften nutzen wollen. Gefördert werden die 

Ausgaben für Orientierungs-, Umsetzungs- und 

Ausschreibungsberatungen für Contracting-Vor

haben durch einen Projektentwickler durch einen 

nicht rückzahlbaren Zuschuss. Die jährlichen 

Energiekosten der Antragstellerin müssen sich für 

eine oder mehrere Liegenschaften auf mindes

tens 100.000 Euro belaufen (Stand April 2016). 

Darüber hinaus fördert das BAFA mit dem Anreiz

programm Energieeffizienz (APEE) den Austausch 

einer oder mehrerer ineffizienter Altanlagen durch 
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eine moderne Biomasseanlage oder effiziente Wär

mepumpe bzw. der Einbindung einer heizungsun

terstützenden Solarthermieanlage durch einen Zu

schuss. Neben Contractoren sind auch Kommunen, 

kommunale Gebietskörperschaften und kommuna

le Zweckverbände antragsberechtigt.

-

-

-

-

Weiterhin unterstützt das BAFA mit folgenden 

Förderprogrammen die Durchführung von Con

tracting-Projekten:

-

•	 Förderung	von	Maßnahmen	an	Kälte-	und	
Klimaanlagen

•	 Förderung	von	KWK-Anlagen	bis	20	kW	el	
(Mini-KWK-Richtlinie)

•	 Investitionszuschüsse	zum	Einsatz	hoch
effizienter Querschnittstechnologien

- 

•	 Energieberatung	und	Energieeffizienz
netzwerke für Kommunen und gemeinnützige 

Organisationen

- 

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW bietet eben

falls im Rahmen folgender Förderprogramme zins

günstige Kredite für die Umsetzung von Energie

spar- und Energieliefer-Contracting-Verträgen an:

•	 IKU	Investitionskredit	Kommunale	und	Soziale	
Unternehmen

•	 KfW-Energieeffizienzprogramm	Energie
effizient Bauen und Sanieren

Klimaschutz- und Energieagentur 

Baden-Württemberg, Überblick über 

das Portfolio und die Fördermöglichkeiten: 

www.kea-bw.de/unser-angebot/angebot-

fuer-kommunen/contracting

BAFA-Förderung von Beratungen zum Energie

spar-Contracting: www.bafa.de/DE/Energie/

Energieberatung/Contracting_Beratung/

contracting_beratung_node.html

2.3 Finanzierungs-Contracting

Das Finanzierungs-Contracting – auch Anlagen

bau-Leasing oder Third-Party-Financing genannt – 

ist in der kommunalen Praxis eher selten anzutref

fen. Bei diesem Modell übernimmt der Contractor, 

in der Regel ein Unternehmen aus dem Anlagen- 

oder Komponentenbau, die Planung, die Finanzie

rung und die Errichtung (gegebenenfalls auch die 

-

-

-

Sanierung) einer zumeist gut abgegrenzten techni

schen Versorgungsanlage, zum Beispiel einer Wär

merückgewinnungsanlage. Die Refinanzierung sei

ner Investition erfolgt über festgelegte Miet- oder 

Ratenzahlungen durch den Contracting-Nehmer, 

das heißt die Kommune als Nutzerin beziehungs

weise Objekteigentümerin. Ziel dieser besonderen 

Form des Contractings ist die Optimierung der In

vestitionskosten. Da jedoch die Höhe der zu zahlen

den Entgelte – ähnlich wie beim Leasing – von der 

Vertragslaufzeit und dem Investitionsvolumen ab

hängt, können die Effizienzgewinne dieses Modells 

gegenüber einer traditionellen Finanzierung für die 

Kommune auch vergleichsweise gering ausfallen 

(vgl. EnergieAgentur.NRW 2016).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Die Besonderheit dieses Modells im Vergleich zu 

dem Energieliefer- und dem Einspar-Contracting 

liegt darin, dass die Betriebs- wie auch die Instand

haltungsverantwortung nicht beim Contractor, 

sondern bei der Kommune als Contracting-N eh

merin liegen. Dem Vorteil der Anlagenerrichtung 

beziehungsweise -modernisierung ohne Eigenka

pital steht somit neben den häufig langen Vertrags

laufzeiten auch das Risiko des Betriebs der Anlage 

gegenüber. Es besteht aber die Möglichkeit, so

wohl Aufgaben als auch das technische und wirt

schaftliche Risiko über Wartungsverträge oder den 

Abschluss von Versicherungen auf Dritte zu über

tragen (vgl. EnergieAgentur.NRW 2016).

2.4 Betriebsführungs-Contracting

Das Betriebsführungs-Contracting wird auch als 

technisches Anlagemanagement oder technisches 

Gebäudemanagement bezeichnet. Der Contractor 

übernimmt für die Kommune als Contracting-Neh

merin die Verantwortung für den wirtschaftlich und 

technisch optimierten Betrieb einer – neuen oder 

auch bereits bestehenden – abgegrenzten techni

schen Versorgungsanlage. Die Anlage selbst bleibt 

dabei in kommunalem Eigentum. Die Finanzierung 

beziehungsweise Leistungsvergütung des Con

tractors kann bei dieser Form ausgesprochen flexi

bel gestaltet werden und von fixen, an Vertragslauf

zeiten gebundenen Pauschalen bis hin zu Entgelten 

in Abhängigkeit vom jeweiligen Aufwand (Arbeits

zeit und eingesetztes Material) reichen (vgl. Ener

gieAgentur.NRW 2016). 

Das Ziel ist eine Optimierung der Betriebskosten 

bei gleichzeitigem Funktions- und Werterhalt der 

n

R KLIMASCHUTZMASSNAHMEN
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Abbildung A3–6: Contracting und stadtinternes Contracting 

Contracting/Stadtinternes Contracting
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Contracting

+
•	 Externes	Know-how	und	finanzielle	Mittel	fließen	in	das	Projekt
•	 Finanzierung	der	Anlagensanierung	ohne	Belastung	des	kommunalen	Investitionshaus

halts
•	 Risikoteilung	(technisch/wirtschaftlich)
•	 Auch	für	finanzschwache	Kommunen	geeignet
•	 Entlastung	der	kommunalen	Mitarbeiter	bei	der	Planung	und	Durchführung	von	

Sanierungsmaßnahmen

–
•	 Abhängig	vom	Schwerpunkt	und	Umfang	des	Projekts	langfristige	Bindung	an	den	

Contractor (8 bis 14 Jahre)
•	 Finanzierung	des	Projekts	ist	abhängig	von	den	erzielten	Energieeinsparungen	->	

Problematisch, wenn diese nicht im geplanten Maß erreicht werden
•	 Zusätzlicher	Aufwand	für	die	Kommune	durch	jährliche	Prüfungen	der	Einspar

abrechnungen und bei Nutzungsänderungen
•	 Durch	den	Contractor	veranlasste	Einsparmaximierungen	können	zu	Problemen	

im Betrieb führen
•	 Entstehung	zusätzlicher	Schnittstellen,	z.	B.	in	der	Störungsbeseitigung
•	 Interessenkonflikte	zwischen	Contractor	und	Kommune	möglich	

(kurzfristige maximale Einsparungen vs. langfristige Einsparziele)

Stadtinternes Contracting

+
•	 Interne	Finanzierung
•	 Eingesparte	Mittel	finanzieren	den	Energiesparfonds.	Aus	dem	Energiesparfonds	

können weitere Energiesparprojekte gefördert werden, so dass die Energiekosten 
der Kommune weiter gesenkt werden können

–
•	 Die	Anschubfinanzierung	des	Energiesparfonds	muss	durch	die	Kommune	geleistet	

werden  schwierig für finanzschwache Kommunen

(Quelle: Eigene Darstellung unter Bezug auf UBA 2013, S. 61, Schlopsnies 2016)

Contracting/Stadtinternes Contracting

+

–

+

–
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Anlage. Vorteilhaft ist, dass das Know-how des 

Contractors (häufig Energiedienstleistungsun

ternehmen oder Unternehmen des Anlagenbaus) 

in der Regel eine qualitativ gute Betriebsführung 

sicherstellt und eine hohe Versorgungssicherheit 

gewährleisten kann. Der Contractor trägt – bei 

zumeist kurzen Vertragslaufzeiten und daraus re

sultierend geringer Planungssicherheit – das al

leinige Betriebsrisiko (vgl. EnergieAgentur.NRW 

2007, S. 10).

-

-

-

Risiken und Nachteile für die Kommune beste

hen zum einen in der vergleichsweise geringen 

Leistungsvergütung, der hohe Investitions- bezie

hungsweise Kapitalkosten bei der Errichtung der 

Anlage gegenüberstehen. Zum anderen sind be

dingt durch die Alleinverantwortung des Betrei

bers/Contractors bei Bedienung und Instandhal

tung der Anlage die Kostentransparenz und der 

Anreiz, Energie zu sparen, ausgesprochen gering, 

obwohl eine hohe technische Qualität durch das 

Know-how des Contractors sichergestellt werden 

kann (vgl. EnergieAgentur.NRW 2007, S. 10).

-

-

-

-

-

2.5 Vor- und Nachteile der unterschiedli
chen Contractingformen für Kommunen

-

Alle Formen des Contractings weisen Stärken und 

Schwächen auf, mit der sich der Auftraggeber vor 

der Planung und Auftragsvergabe befassen sollte. 

Die  Abbildung A3–6 zeigt zum einem die Flüs

se von Know-how und finanziellen Mitteln auf und 

bietet zum anderen einen Überblick über die Vor- 

und Nachteile von Contracting und stadtinternem 

Contracting.

-

   
Kompetenzzentrum Contracting: 

www.kompetenzzentrum-contracting.de 

 

  

Deutscher Städtetag, Hinweise zum kommunalen 

Energiemanagement: www.staedtetag.de/

fachinformationen/energie/061541/index.html 

Berliner Energiesparpartnerschaften als 

Modell für effizientes Energiespar-Contracting: 

www.berliner-e-agentur.de/projekte/berliner-

energiesparpartnerschaften 

 

Portal der EnergieAgentur.NRW zum Thema 

Contracting: www.energieagentur.nrw/tool/

contracting/

Umweltbundesamt, Praxisbeispiele Contracting: 

www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-

konsum/umweltfreundliche-beschaffung/

gute-praxisbeispiele/energiespar-contracting 

Das Bayerische Staatsministerium des Innern,  

für Bau und Verkehr bietet Leitfäden und bear

beitbare Vorlagen für das Energiespar- und 

Energieliefer-Contracting zum Download an: 

www.stmi.bayern.de/buw/hochbau/

programmeundinitiativen/cib/

-

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Einen Mustervertrag für das Energiespar

contracting bietet der Verband Deutscher 

Bürg schaftsbanken an: www.vdb-info.de/

aktuelles/contracting-buergschaften 

3. Förderprogramme 

Neben der Eigenfinanzierung und dem Contracting 

können Kommunen Förderprogramme in An

spruch nehmen. Zur Unterstützung der kommuna

len Aktivitäten im Bereich des Klimaschutzes – und 

somit auch zur Erreichung der nationalen wie euro

päischen Klimaschutzziele ( Kap.  A1  2.1) – ha

ben sowohl der Bund als auch die Europäische Uni

on eine Reihe von Förderprogrammen aufgelegt. 

Darüber hinaus bieten auch die Bundesländer, die 

gleichermaßen zur Erreichung von Klimaschutzzie

len verpflichtet sind und hierfür auf die Mitwirkung 

der Kommunen angewiesen sind, eigene Förder

programme (teilweise verknüpft mit EU-Förderpro

grammen) an.

Die Förderprogramme unterliegen jeweils un

terschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen 

und unterscheiden sich sowohl hinsichtlich ihres 

Förderzwecks, der Fördermodalitäten, der An

tragstellung und der Anforderungen an die Um

setzung. In der Regel können Kommunen Finan

zierungshilfen in Form von nicht rückzahlbaren 

Zuschüssen oder zinsvergünstigten Darlehen für 

Personal- und/oder Sachkosten beantragen. Die 

Höhe der Zuschüsse und zinsvergünstigten Kre

dite ist abhängig von den Konditionen der jeweili

gen Förderprogramme, oftmals wird auch ein 

Mindestfördervolumen oder eine Förderhöchst

summe festgelegt. Um nicht rückzahlbare Zu

schüsse zu erhalten, muss die Antragstellerin bei 

der Antragstellung in der Regel einen Eigenanteil 

zur Finanzierung seines Projekts nachweisen. 

-

R KLIMASCHUTZMASSNAHMEN
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Abbildung A3–7: Beispiele zu Förderbereichen im kommunalen Klimaschutz 

A 3
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-
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•	 Masterplankommunen
•	 Klimaschutz
  Modellprojekte
•	 etc.

Management, Zerti
fizierung, Wettbewerbe

•	 European-Energy
award

-

•	 Öko-Audits	
(1400 EMAS)
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•	 etc.
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Investive  
Maßnahmen

Konzepte 
und Personal

Leuchtturm
vorhaben

Management, Zerti
fizierung, Wettbewerbe

(Quelle: Eigene Darstellung)

Die Gewährung von Fördermitteln ist meist mit 

konkreten Anforderungen an den Gegenstand des 

Vorhabens verknüpft, die in den Richtlinien fest

gelegt werden. Anforderungen an ein zu fördern

des Projekt liegen zum Beispiel in der Erreichung 

definierter Treibhausgas-Minderungswerte oder 

bei Gebäudesanierungsprogrammen der KfW in 

der Einhaltung der jeweiligen KfW-Effizienzhaus-

Standards (die die gültigen Anforderungen der 

Energieeinsparverordnung (EnEV) ( Kap. A5 3.1, 

 Kap. A2 2.2) unterschreiten).

Nachfolgend sind die für den kommunalen Kli

maschutz wichtigsten aktuellen Förderprogramme 

der EU, des Bundes und der Länder zusammenge

stellt (Stand Dezember 2016). Aufgrund der wech

selnden Vielfalt an Fördermöglichkeiten und häufi

gen Anpassungen der Fördermodalitäten kann hier 

kein umfassender und detaillierter Einblick in alle 

Programme gegeben werden. Für eine umfangrei

che Übersicht aller Förderprogramme der EU, des 

Bundes und der Bundesländer sei daher auf die 

Förderdatenbank des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Energie verwiesen. Weiterführende 

Informationen und Links sind am Ende dieses Ka

pitels zusammengestellt. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass Kommu

nen eigene Förderprogramme auflegen, um beispiels

weise Bürgern eine Energieberatung zu ermöglichen. 

Diese zielen auf die Aktivierung der Akteurinnen inner

halb einer Kommune ( Kap. A4 3.5).

(Quelle: Difu)

3.1 Fördermittel der EU

Die Europäische Union ist seit 1990 eine wichtige 

Kraft beim Klimaschutz und hat seither zahlreiche 

Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgas

emissionen und damit der Erreichung ihrer 

20-20-20-Ziele ( Kap.  A1  2.1) umgesetzt. Für 

den Zeitraum 2014 bis 2020 hat sie im Bereich Kli

maschutz und nachhaltige Energiepolitik ver

schiedene Programme aufgelegt, die sich auch an 

Kommunen richten. In  Tabelle   A3-2 sind die 

wichtigsten Programme dargestellt.
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Tabelle A3–2: Förderprogramme der Europäischen Union

A 3 FINANZIERUNG KOMMUNALER KLIMASCHUTZMASSNAHMEN

Programm Kurzbeschreibung Link

 

LIFE*
Teilprogramme Umwelt und Klimapo

litik. Maßnahmenbezogene Zuschüsse 

für unter anderem Pilot-, Demonstra

tions- und Best-Practice-Projekte

ec.europa.eu/environment/

life/contact/nationalcontact/

index.htm

Europäischer 

Energieeffizienzfonds 

(EEEF) 

 Unterstützung von EU-Mitgliedstaaten 

bei der Umsetzung der 20-20-20-Ziele 

der EU (Kap. A1 2.1) in Form von 

Darlehen, Nachrangdarlehen, Garan

tien, Beteiligungen und anderen 

Finanzprodukten

www.eib.org 

Europäischer Fonds für 

regionale Entwicklung 

(EFRE*) 

Ein Schwerpunkt ist die Verrin

gerung der THG-Emissionen in allen 

Bereichen der Wirtschaft sowie die 

Anpassung an den Klimawandel. 

Ko-Finanzierung von regionalen 

Programmen.

http://www.foerderdatenbank.

de/Foerder-DB/Navigation/

Foerderrecherche/suche.

html?get=views;document&

doc=2650

Europäischer Land

wirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des 

ländlichen Raums 

(ELER*)

- Ziel ist die Gewährleistung der 

nachhaltigen Bewirtschaftung der 

natürlichen Ressourcen und des 

Klimaschutzes. Ko-Finanzierung 

von nationalen und regionalen 

Programmen.

Weitere Informationen sind in 

den einzelnen Bundesländern 

in den jeweils zuständigen 

Ministerien zu erhalten.

Horizont 2020 Element zur Umsetzung des Eu

ropäischen Forschungsraums (EFR). 

3. Förderschwerpunkt, „Ge

sellschaftliche Herausforderungen“, 

unter anderem Klimaschutz, Umwelt, 

Ressourceneffizienz und Rohstoffe. 

Es erfolgen regelmäßige Aufrufe zur 

Bewerbung. 

www.horizont2020.de

INTERREG B

-

-

-

-

 

-

-

Verschiedene europäische Koopera

tionsräume werden angesprochen, 

zum Beispiel Ostsee- oder Alpen

raum. Unter anderem sind Klimawan

del und Klimaschutz Themen dieser 

Förderung.

-

-

-

www.interreg.de/

INTERREG2014/DE/Home/

home_node.html

* Diese Mittel werden durch die Bundesländer administriert.

Quelle: Eigene Darstellung, Stand 2016

Programm Kurzbeschreibung Link



Die Fördermodalitäten, Förderquoten sowie das 

Antrags- und Berichtsverfahren sind sehr formali

siert und variieren je nach Programm. Durch einige 

Programme wird ein erheblicher Anteil der förder

fähigen Kosten übernommen (zum Teil bis zu 

75 Prozent). Je nach Programm werden Mindest

anforderungen bezüglich der Anzahl der zu beteili

genden Projektpartner sowie der zu beteiligenden 

Mitgliedsstaaten gestellt. Einen hohen Nutzen bie

tet neben Einblicken in die Politik und Praxis ande

rer EU-Staaten hierdurch auch der themenbezoge

ne internationale Erfahrungsaustausch ( Kap. 

A2  4) mit den Projektpartnerinnen. Die gewonne-

nen Informationen und Kenntnisse über Strukturen 

und Arbeitsweisen in anderen europäischen Insti

tutionen können über die Projektlaufzeit hinaus 

zum Beispiel bei der Bearbeitung transnationaler 

Herausforderungen wertvolle Quellen darstellen. 

Damit geht allerdings auch eine der Herausforde

rungen von europäischen Förderprojekten einher: 

Die Anzahl der beteiligten Projektpartner sowie de

ren Herkunftsländer erhöhen den Kommunika

tions- und Koordinationsaufwand in den Projekten 

teilweise erheblich.

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

3.2 Bundesprogramme

Auf Bundesebene wurde in den vergangenen Jah

ren eine Reihe von Programmen mit teilweise er

heblichen Mittelausstattungen etabliert, um die 

Erreichung der nationalen Klimaschutzziele vor

anzubringen – allen voran die Nationale Klima

schutzinitiative (NKI) des Bundesministerium für 

Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

(BMUB). 

-

-

-

-

-

-

-

-
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Abbildung A3–8: NKI-Förderprogramme, Stand Januar 2017 
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Fördermöglichkeiten über die Nationale 
Klimaschutzinitiative des BMUB
Unter dem Dach der NKI vereint das BMUB seit 

2008 verschiedene Förderprogramme, um Klima

schutzprojekte von Kommunen, Verbraucherin

nen, Unternehmen sowie Bildungseinrichtungen 

in ganz Deutschland zu initiieren und zu fördern. 

Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis 

hin zu konkreten Hilfestellungen und Investitionen 

decken die Förderprogramme der NKI ein breites 

Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab (vgl. 

BMUB 2015c, S. 19). Die Förderinhalte, Förderkri

terien und Fördersummen variieren je nach Pro



gramm. Die Programme werden regelmäßig an 

sich verändernde Bedarfe der jeweiligen Zielgrup

pen und neue Rahmenbedingungen (wie beispiels

weise sinkende Preise für Energiesparmaßnah

men) angepasst. Einen Überblick über die derzeit 

(Stand Januar 2017) für Kommunen relevanten 

Förderprogramme der NKI gibt  Abbildung 

A3–8.

-

-

-

 

Die Kommunalrichtlinie
Als wichtigstes Förderprogramm steht Städten, 

Gemeinden und Kreisen sowie weiteren kommu

nalen Antragstellern die „Richtlinie zur Förderung 

von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen 

und öffentlichen Einrichtungen“ (sog. „Kommu

nalrichtlinie“) zur Verfügung, auf deren Grundlage 

sie finanzielle Zuwendungen für ein breites Spekt

rum an Klimaschutzmaßnahmen erhalten können 

(Stand Juli 2016). Die Kommunalrichtlinie um

fasst die folgenden Förderschwerpunkte:

-

-

-

-

•	 Einstiegsberatung	und	Klimaschutzkonzepte	
sowie Teilkonzepte ( Kap. A1 3.3, 

 Kap. B1 6)

•	 Klimaschutzmanagement	und	Energiespar
modelle mit Starterpaket ( Kap. A1 4.1)

- 

•	 Investive	Maßnahmen:	Umstellung	der	
Außen-, Straßen-, Innen- und Hallenbeleuch

tung sowie Lichtsignalanlagen auf LED, 

raumlufttechnische Anlagen und nachhaltige 

Mobilität sowie Rechenzentren

 

-

•	 Investive	Maßnahmen	für	Bildungsträger,	
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 

sowie Sportvereine. Diese umfassen die 

Umstellung der Außen-, Innen- und Hallen

beleuchtung auf LED, raumlufttechnische 

Anlagen sowie Rechenzentren, ergänzt 

um weiße Ware und weitere investive Maß

nahmen.

-

 

-

Neben Kommunen richtet sich die Kommunal

richtlinie auch an relevante andere lokale Akteure 

wie beispielsweise Bildungsträger und Einrich

tungen der Kinder- und Jugendhilfe, Sportvereine 

und Unternehmen in überwiegend kommunaler 

Trägerschaft. Das Bundesumweltministerium legt 

mit der Kommunalrichtlinie außerdem besonde

res Augenmerk auf finanzschwache Kommunen: 

Sie erhalten je nach Förderschwerpunkt erhöhte 

Zuwendungen. Weiterhin wird die interkommuna

le Kooperation besonders begrüßt, um Synergien 

-

-

-

-

zu heben und die regionale Wertschöpfung zu 

stärken. Seit 2008 wurden mit der Förderung 

durch die Kommunalrichtlinie über 10.000 Projek

te in rund 3.500 Kommunen realisiert (Stand De

zember 2016). Einen Einblick in die Vielfalt bereits 

geförderter kommunaler Klimaschutzmaßnah

men ist auf der Webseite der NKI im Bereich Kom

munen und Klimaschutz zu finden. 

-

-

-

-

Weitere Förderprogramme der NKI sind unter 

anderem:

•	 Kommunale	Klimaschutz-Modellprojekte:	
zur Umsetzung von modellhaften investiven 

Projekten zur Treibhausgasminderung in 

Kommunen und im kommunalen Umfeld

 

•	 Kurze	Wege	für	den	Klimaschutz:	Förderung	
für Klimaschutzprojekte auf Nachbarschafts

ebene zur Realisierung klima- und ressourcen

schonenden Alltagsverhaltens

-

-

•	 Klimaschutz	im	Alltag
•	 Kommunale Netzwerke Richtlinie inklusive der 

Energieanalysen für öffentliche Abwasseranlagen

•	 Sowie spezielle Richtlinien, mit denen bestimmte 

Investitionen gefördert werden, unter anderem 

Mini-KWK-Anlagen, Maßnahmen an Kälte- und 

Klimaanlagen oder auch Hybrid-Busse

    
Webseite der Nationalen Klima

schutzinitiative (NKI) für Kommunen: 

- 

   

www.klimaschutz.de/kommunen

Interaktive Projektdatenbank mit zahlreichen 

Praxisbeispielen: www.klimaschutz.de/

projektkarte

 

Broschüre zur Förderung kleiner und 

mittlerer Kommunen als Download: 

www.difu.de/9844

 

Broschüre mit 16 ausführlich dargestellten 

Praxisbeispielen als Download: 

www.difu.de/9821

Andere Bundesprogramme 
Neben dem BMUB haben weitere Bundesministe

rien in den Bereichen Klimaschutz, Anpassung an 

den Klimawandel und Erneuerbare Energien För

derprogramme aufgelegt: Von Studien zu For

schungsfragen bis zu Investitionszuschüssen 

können Kommunen von vielfältigen Förderpro

grammen profitieren, die zum Teil in sektorüber

-

-

-

-

-
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greifenden Initiativen eingebettet sind – wie bei

spielsweise in das Schaufenster Elektromobilität, 

einer Initiative der Bundesregierung. 

-

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist eine 

weitere wichtige Anlaufstelle für Zuschüsse und kre

ditbasierte Finanzierungsmöglichkeiten. Sie bietet 

im Auftrag des BMUB sowie des Bundesministeri

ums für Wirtschaft und Energie (BMWi) verschie

dene Förderprogramme für Kommunen und kom

munale Unternehmen an. Eine Zuschussförderung 

erhalten Kommunen etwa durch das Programm 

432 Energetische Stadtsanierung für Quartierskon

zepte und Quartiersmanager. Pilotprojekte werden 

auf der Seite der Begleitforschung vorgestellt (www.

energetische-stadtsanierung.info/pilotprojekte). 

-

-

-

-

-

Andere Programme wie zum Beispiel das Pro

gramm 217 IKK – Energieeffizient sanieren und 

bauen für Nichtwohngebäude stellt zinsgünstige 

Darlehen und Tilgungszuschüsse zur Sanierung 

von Nichtwohngebäuden im kommunalen Bestand 

zur Verfügung. 

-

Das Marktanreizprogramm (MAP) des BAFA 

bietet Investitionszuschüsse für öffentliche und 

private Antragsteller sowie Unternehmen in fol

genden Bereichen: Wärmepumpen, Solarthermie 

in Mehrfamilienhäusern und solare Prozesswär

me, Solarthermieanlagen und Biomasseanlagen. 

Darüber hinaus bietet das Anreizprogramm Ener

gieeffizienz (APEE) als Zusatz zur Förderung von 

Maßnahmen zur Nutzung Erneuerbarer Energien 

im Wärmemarkt Unterstützung beim Heizungs

austausch bei gleichzeitiger Verbesserung der 

Energieeffizienz.

-

-

-

-

Ebenfalls über das BAFA wird die seit Anfang 

2017 beim BMUB angesiedelte Energieberatung 

für energetische Sanierungskonzepte und den 

Neubau von Nichtwohngebäuden angeboten. 

Mit der deutschen Anpassungsstrategie an den 

Klimawandel (DAS) wurde 2008 ein Rahmen für 

einen mittelfristigen Prozess bei der Anpassung 

an die Folgen des Klimawandels geschaffen 

( Kap. A1 2.1). Bei einer maximalen Projektlauf

zeit von 24 bis 36 Monaten können Antragssteller 

in drei Förderschwerpunkten Zuwendungen be

antragen, um einen Beitrag zur Erreichung des 

zentralen Ziels des Aktionsplans zu leisten: die 

systematische Berücksichtigung der Risiken und 

Chancen des Klimawandels bei Planungs- und 

Entscheidungsprozessen öffentlicher wie privater 

Akteurinnen. Die drei Förderschwerpunkte der 

DAS umfassen:

-

-

•	 Anpassungskonzepte	für	Unternehmen,
•	 die	Entwicklung	von	Bildungsmodulen	zu	

Klimawandel und Klimaanpassung sowie 

•	 kommunale	Leuchtturmvorhaben	und	
der Aufbau von lokalen und regionalen 

Kooperationen.

 

 

Der Bund stellt regelmäßig zusätzliche, an aktuel

le Entwicklungen angepasste Förderprogramme 

bereit, die auch über Klimaschutzmaßnahmen hi

nausgehen. Ein Beispiel ist das „Gesetz zur För

derung von Investitionen in finanzschwachen 

Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungs

gesetz)“, das finanzschwachen Gemeinden und 

Gemeindeverbänden im Jahr 2016 Fördermittel 

für Investitionen in die Infrastruktur und Bildungs

infrastruktur bereitstellte. Ein Schwerpunkt lag 

auf der energetischen Sanierung von zum Beispiel 

kommunalen Einrichtungen und Einrichtungen 

der Schulinfrastruktur.

-

-

-

-

-

3.3 Landesprogramme

Die Bundesländer legen durch EU-, Bundes- oder 

eigene Mittel finanzierte Förderprogramme für 

den kommunalen Klimaschutz auf. Diese Förder

programme spiegeln die individuellen Anforde

rungen an den Klimaschutz in den Bundesländern 

und die durch die EU und den Bund formulierten 

klimapolitischen Themenschwerpunkte wider.

-

-

In der aktuellen Haushaltsperiode der Europäi

schen Union (2014 bis 2020) werden den Bundes

ländern aus dem Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung (EFRE) finanzielle Mittel zur Verfügung 

gestellt, um Förderprogramme unter anderem im 

Bereich des Klimaschutzes für Kommunen, aber 

auch für andere Akteursgruppen wie Unternehmen 

und Privathaushalte zu entwickeln. Die Bundeslän

der setzen in Bezug auf den Mitteleinsatz inhaltlich 

eigene Schwerpunkte, aus denen sich von Land zu 

Land für die Zielgruppen unterschiedliche Mög

lichkeiten ergeben, Klimaschutzprojekte fördern zu 

lassen. 

-

-

-

-

Der Europäische Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) stellt 

ebenfalls Mittel für Klimaschutz und nachhaltige 

ländliche Entwicklung zur Verfügung. Die Förde

rung erfolgt dezentral in den einzelnen Mitglied

staaten durch sogenannte „Entwicklungspro

gramme für den ländlichen Raum (EPLR)“. In- 

-

-

-
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formationen über die Entwicklungsprogramme in 

den einzelnen Bundesländern stellen die zustän

digen Länder-Ministerien zur Verfügung.

-

Einige Bundesländer bieten ihren finanzschwa

chen Kommunen erhöhte Förderquoten im Rahmen 

ihrer eigenen Programme an. Darüber hinaus stellen 

mehrere Bundesländer Mittel zur Ergänzung von 

zum Beispiel Zuschüssen im Rahmen der Kommu

nalrichtlinie zur Verfügung. Hier empfiehlt sich eine 

genaue Prüfung der Vorgaben, um eine Doppelför

derung und gegebenenfalls eine Rückforderung von 

Fördermitteln zu vermeiden (Hintergrundinfor

mation Kumulierung Kap.  A3  3.4) (vgl. UBA 2013, 

S. 44).

-

-

-

-

3.4 Informationen zu Förderprogrammen 

Aufgrund der Vielfalt an Fördermöglichkeiten, der 

umfangreichen Spezifika sowie der häufigen An

passung selbiger unterliegen die Förderinformati

onen ständigen Änderungen. Vor der Sondierung 

passender Fördermöglichkeiten ist daher ein Blick 

in umfassende Förderdatenbanken hilfreich. Auf 

dem Internetportal der Nationalen Klimaschutzin

itiative ist unter anderem eine Datenbank kommu

naler Klimaschutzprogramme zu finden, die nach 

Förderinhalten und Zielgruppen durchsucht wer

den kann. Darüber hinaus bündeln verschiedene 

weitere Akteure Informationen über Förderpro

gramme im kommunalen Klimaschutz für interes

sierte Personen und Institutionen in öffentlich zu

gänglichen Datenbanken. Diese gewähren einen 

Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten und 

bieten einen guten Einstieg in die Suche und den 

Vergleich potenziell geeigneter Förderprogram

me. Einen Überblick bieten die  Internettipps 

am Ende dieses Kapitels. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Neben diesen aufgeführten Datenbanken stel

len auch landeseigene Internetportale und die re

gionalen und lokalen Energieagenturen weitere 

Informationen zur Verfügung, beispielweise die 

EnergieAgentur.NRW, die Klimaschutz- und Ener

gieagenturen in Baden-Württemberg und Nieder

sachsen oder die Energieagentur der Investitions

bank Schleswig-Holstein.

-

-

-

-

-

Ausführliche Informationen und detaillierte Bera

tungen zu einzelnen Förderprogrammen stellen die 

jeweils zuständigen Projektträger zur Verfügung. 

Darüber hinaus bietet das Service- und Kompe

tenzzentrum: Kommunaler Klimaschutz (SK:KK), 

-

-

angesiedelt beim Deutschen Institut für Urbanistik, 

im Auftrag des BMUB umfangreiche Beratung zur 

Kommunalrichtlinie und Informationen zu weiteren 

Förderprogrammen an. Viele regionale und lokale 

Energieagenturen stellen ebenfalls Informationen 

und Beratungen zur Verfügung, um einen Überblick 

über Fördermöglichkeiten zu geben.

Antragstellung
Abhängig vom Förderprogramm sind bereits bei 

der Antragstellung sehr umfangreiche Informatio

nen zum geplanten Vorhaben und zur Antragstel

lerin erforderlich. Um sich über die detaillierten 

Fördermodalitäten zu informieren und zur Klärung 

offener Fragen, sollte frühzeitig der Kontakt zu be

ratenden Institutionen gesucht werden. Häufig 

werden Fördermittel durch einen von der mittel

gebenden Institution beauftragten Projektträger 

verwaltet, der in der Regel die Anträge und die 

ordnungsgemäße Verwendung und Abrufung der 

Mittel prüft. Die Projektträgerin steht Antragstel

lern auch beratend zur Seite. Für die Kommunal

richtlinie und andere durch die NKI geförderte 

Förderprogramme wie zum Beispiel die Förde

rung von Maßnahmen zur Anpassung an den Kli

mawandel ist der Projektträger Jülich (www.ptj.

de) Ansprechpartner für interessierte Kommunen 

und Antragstellerinnen.

-

-

-

-

-

-

-

-

Wichtige, vor der Antragstellung zu klärende 

Fragen sind unter anderem:

•	 Die	Art	der	Förderung	(Zuschuss	oder	
Darlehen),

 

•	 die	Höhe	der	Förderung	und	des	zu	
erbringenden Eigenanteils, 

 

•	 Möglichkeiten	der	Kumulierung	mit	anderen	
Fördermitteln (Hintergrundinformation 

Kumulierung) und 

•	 die	Nutzung	von	Finanzierungsmodellen	
wie beispielsweise Contracting. 

 

Darüber hinaus ist zu beachten, ob der Antrag vor 

dem Maßnahmenbeginn gestellt werden muss 

oder die Maßnahme bereits vor dem Erhalt des 

Bewilligungsbescheids begonnen werden kann. 

Für die Bearbeitung des Förderantrags bis zur Be

willigung der beantragten Maßnahme durch eine 

Projektträgerin ist ausreichend Zeit einzuplanen.

-

Insgesamt binden ein solcher Antrag und die 

anschließende Umsetzung von Maßnahmen zeitli

che und personelle Ressourcen in der Verwaltung. 

-
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Weiterhin sind die Ausweisung von Eigenmitteln 

im Haushalt beziehungsweise die Bereitstellung 

der Eigenmittel mit der Aufstellung und Verab

schiedung des kommunalen Haushalts verbun

den. An dieser Stelle müssen die oft langwierigen 

Abstimmungsvorgänge, insbesondere bei Dop

pelhaushalten, berücksichtigt werden, um die 

fristgerechte Bereitstellung der Mittel zu sichern.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

    
 

   

 

 

 

 

- 
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Kumulierung
Für viele Kommunen stellt die Kumulierung von 

Fördermitteln, das heißt die Kombination von För

dermitteln aus unterschiedlichen Fördertöpfen zur 

Realisierung einer Klimaschutzmaßnahme, eine 

Chance dar, ihren Eigenanteil an der Finanzierung 

zu minimieren und diese damit auf mehrere Säulen 

zu verteilen. 

Ein Großteil der Förderprogramme, auch die 

Kommunalrichtlinie, legt unter anderem eine Min

desthöhe für den Eigenanteil fest. Vor Beginn der 

Antragstellung ist es wichtig, zum einen die Höhe 

des jeweiligen mindestens erforderlichen Eigen

anteils zu prüfen und dessen Finanzierung durch 

das Einstellen von Mitteln im Haushalt sicherzu

stellen. Zum anderen ist eine Prüfung der Kumu

lierbarkeit mit anderen Fördermitteln sinnvoll. In 

Richtlinien und/oder Merkblättern zu den einzel

nen Förderprogrammen finden sich häufig Infor

mationen, mit welchen Förderprogrammen eine 

Kumulierung möglich oder nicht möglich ist. An

tragsteller müssen damit rechnen, dass der jewei

lige Projektträger eine Einzelfallprüfung durchfüh

ren wird, um die Kumulierbarkeit feststellen zu 

können. Es wird eine frühzeitige Kontaktaufnahme 

mit den Zuwendungsgebern empfohlen, um 

grundsätzliche Möglichkeiten der Kumulierung 

abzusichern. Dies ist auch gerade dann sinnvoll, 

wenn eine Kumulierung im Förderprogramm nicht 

ausgeschlossen oder nicht erwähnt wird. Darüber 

hinaus sind bei der Nutzung von unterschiedlichen 

Fördertöpfen für eine Klimaschutzmaßnahme 

Nachweise hinsichtlich des Erhalts von Fördermit

teln aus anderen Quellen gegenüber den verschie

denen Fördermittelgebern verpflichtend zu erbrin

gen. Informationen, welche Nachweise in welchem 

Zeitraum erbracht werden müssen, sind in den 

Bewilligungsbescheiden beziehungsweise den 

Nebenbestimmungen vermerkt.

Der EU-Kommunal-Kompass bietet weiterge

hende Informationen und hilfreiche Werkzeuge für 

eine fallbezogene Prüfung von Kumulierungsmög

lichkeiten. Hiermit kann der entstehende Mehrauf

wand für Programmrecherche und -analyse für die 

Kommunen deutlich reduziert werden: www.eu-

kommunal-kompass.de/index.php/mittelkombination

Einhaltung von Fördermodalitäten
In den Richtlinien zu Förderprogrammen werden oft

mals nicht nur technische Ansprüche und Standards 

an die Vorhaben selbst, sondern auch formale Anfor

derungen bezüglich der einzureichenden Antrags

unterlagen, der Durchführungsnachweise und der 

Abrechnungsmodalitäten formuliert. Programm

spezifische Antragsfristen sind zwingend einzuhal

ten und sollten bei der Vorbereitung von Förderan

trägen daher frühzeitig berücksichtigt werden. 

In den in der Regel mit dem Bewilligungsbescheid 

versandten Nebenbestimmungen werden für die ein

zelne Antragstellerin relevante Anforderungen durch 

den jeweiligen Projektträger formuliert, die bei der 

Maßnahmenumsetzung zwingend zu beachten sind.

Förderkatalog des Bundes 

(Förderprogamme von EU, Bund 

und Ländern): www.foerderinfo.bund.de/

de/Bekanntmachungen-53.php 

Förderdatenbank des SK:KK auf der Webseite 

der Nationalen Klimaschutzinitiative des BMUB 

(Förderprogramme von EU, Bund und Ländern): 

www.klimaschutz.de/förderung 

Förderprogramme der Kreditanstalt für 

Wiederaufbau: www.kfw.de/inlandsfoerderung/

Öffentliche-Einrichtungen/index-2.html 

Bine-Informationsdienst (kostenpflichtig) 

(Förderprogramme von EU, Bund, Ländern, 

Kommunen und Energieversorgungsunter

nehmen): www.bine.info/publikationen/

bestellen/foerderinformationen 

Förderdatenbank der Deutschen Energieagentur 

(Förderprogramme von EU, Bund, Ländern und 

Energieversorgern): www.energieeffiziente-

kommune.de/praxishilfen/foerdersuche/  



Webseite der Nationalen Klimaschutzinitiative für 

Kommunen: www.klimaschutz.de/kommunen

Interaktive Projektdatenbank mit zahlreichen 

Praxisbeispielen: www.klimaschutz.de/

projektkarte 

 

Schaufenster Elektromobilität: http://schaufenster-

elektromobilitaet.org/de/content/index.html

   
Broschüre zur Förderung kleiner und 

mittlerer Kommunen als Download: 

www.difu.de/9844 

 

Broschüre mit 16 ausführlich dargestellten 

Praxisbeispielen als Download: www.difu.de/9821 

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raum

forschung (2010): Urbane Strategien zum 

Klimawandel. Dokumentation der Auftakt

konferenz 2010 zum ExWoSt-Forschungsfeld, 

online verfügbar auf: www.bbsr.bund.de/

BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BMVBS/

Sonderveroeffentlichungen/2010/

UrbaneStrategienKlimawandel.html  

- 

- 

 

 

 

Zwicker-Schwarm, Daniel, u. a. (2010): 

Wettbewerbsfähige und nachhaltige Stadt- 

und Regionalentwicklung durch INTERREG. 

Der Beitrag transnationaler Projekte in den 

Themenfeldern Innovationsförderung sowie 

Klimaschutz und Klimaanpassung zur Um

setzung der Territorialen Agenda der EU in 

Deutschland, hrsg. vom Bundesinstitut für Bau-, 

Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundes

ministerium für Verkehr, Bau und Stadtent

wicklung (BMVBS), Berlin (BMVBS-Online-

Publikation 33: d-nb.info/1009369032/34)

 

 

 

- 

-

- 

 

4. Alternative Formen der Finanzierung

Zur Umsetzung von Klimaschutz- und Energie

sparmaßnahmen wenden viele Kommunen be

reits verschiedene andere Finanzierungsmodelle 

an. Diese ergänzen die klassische kommunale Ei

gen- und Fremdfinanzierung und werden oftmals 

in Kooperation mit Akteuren vor Ort, wie Bürgerin

nen oder Unternehmen, umgesetzt. Dazu zählen 

beispielsweise folgende alternative Finanzie

rungsmöglichkeiten:

-

-

-

-

-

•	 Bürger	können	als	Kapitalgeber	zum	Beispiel	
für Investitionen in Windräder, Biogas-, Solar- 

oder Holzpelletanlagen gewonnen werden 

( Kap. A2 2.3.1,  Kap. A7).

•	 Kommunen	können	auf	der	Initiative	von	
Bürgerinnen beruhende Betreibergesellschaf

ten beispielsweise durch die Verpachtung von 

Dachflächen auf kommunalen Liegenschaften 

für Photovoltaikanlagen unterstützen 

( Kap. A2 2.3.1).

-

•	 Kommunen	können	Unternehmen	als	Spon
soren für Klimaschutzprojekte (beispielsweise 

an Schulen) gewinnen ( Kap. A2 2.3.3).

-

•	 Interkommunale	Kooperationen	zur	gemein
samen Umsetzung von Klimaschutz- und 

Klimaanpassungsmaßnahmen ( Kap. A2 3).

-

•	 Öffentlich-private	Partnerschaften	(ÖPP)	
bzw. Public Private Partnership (PPP).

 

Nachfolgend wird auf öffentlich-private Partner

schaften eingegangen. Die weiteren in der Auflis

tung genannten Finanzierungsmöglichkeiten wer

den in den jeweiligen Referenzkapiteln näher 

erläutert.

-

-

-

    
Vorbildliche Praxisbeispiele zum 

Nachahmen: www.klimaschutz.de/

praxisbeispiele

 

  

Bürgersolaranlagen in Recklinghausen: 

www.sola-re.de 

 

Checkliste des Umweltministeriums Baden-

Württemberg zum Sponsoring: www4.um.baden-

wuerttemberg.de/servlet/is/47101  

 

 

Bürgerwindrad Wülknitz: www.kommunal-

erneuerbar.de/de/energie-kommunen/

energie-kommunen/wuelknitz.html

 

Public Private Partnership
Öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP, oder ge

läufiger aus dem Englischen: Public Private Part

nership – PPP) bieten eine weitere Finanzierungs

möglichkeit für Klimaschutzmaßnahmen. Hierbei 

handelt es sich um vertraglich geregelte Koopera

tionen zwischen dem öffentlichen und dem priva

ten Sektor. Während die öffentliche Hand bei der 

Umsetzung des Vorhabens die Orientierung am 

Gemeinwohl garantiert, übernimmt das private 

-

-

-

-

-
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Unternehmen in der Regel die Verantwortung für 

die Durchführung der Maßnahmen. Es wird davon 

ausgegangen, dass private Unternehmen Know-

how, Management- und Personalkapazität bei

steuern. 

-

Die beteiligten Akteurinnen bringen ihr jeweili

ges Know-how und Finanzpotenzial in die Part

nerschaft mit ein. Für eine Kommune als Beteiligte 

bedeutet dies im Gegensatz zur vollständigen Pri

vatisierung oder dem reinen Contracting, weiter

hin Teil der Aufgabenerfüllung zu bleiben und Ein

fluss bei der Steuerung geltend machen zu können 

(vgl. Thom/Ritz 2008, S. 236). Herausforderungen 

bestehen für die Kommunen unter anderem in der 

Vertragsgestaltung und -prüfung und in der lau

fenden Kontrolle während der Projektlaufzeit. Dies 

bedeutet, dass Chancen und Risiken dieser Fi

nanzierungsform gründlich erörtert und abgewo-

gen werden müssen.

-

-

-

-

-

-

-

In der Praxis haben sich PPP beispielsweise im 

Bereich der klimafreundlichen Straßenbeleuch

tung bewährt: So modernisiert die Stadt Hagen 

die öffentliche Beleuchtung bereits seit 2004 im 

Rahmen einer PPP. Innerhalb von zwölf Jahren 

konnten dadurch rund 700.000 kWh, 5.000 Ton

nen CO2 und weit mehr als eine Mio. Euro einge

spart werden. 

-

-

-

Grundsätzlich wird zwischen institutionellen 

(auch Organisations-)PPP und Vertrags-PPP un

terschieden, wie  Abbildung A3–9 zeigt.

-

   
 

  

 

 

 

 
 

-

-
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Abbildung A3–9: Grundformen öffentlich-privater Partnerschaften  

A 3

Institutionelles PPP
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Vertrags-PPP

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Otto/Brummer 2015, S. 227)

Die ÖPP Deutschland AG ist mehrheitlich 

im Besitz von Bund, Ländern sowie 

Kommunen und bietet umfassende Beratungs- 

und Managementleistungen für öffentliche 

Auftraggeber bei PPP-Vorhaben an: 

www.partnerschaften-deutschland.de 

Die Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-

Westfalen hat zahlreiche Broschüren von der 

Beurteilung der Eignung von Maßnahmen als 

PPP-Projekt, den ersten Schritten bis zum 

Vertrags- und Vergaberecht veröffentlicht: 

www.finanzverwaltung.nrw.de/de/

broschuerenservice-0 

5. Förderung lokaler Klimaschutz- 
und Energiesparmaßnahmen 
durch Kommunen 

Kommunen sind nicht nur eine Zielgruppe der För

deraktivitäten des Bundes und der Länder, sondern 

können ihrerseits selbst Klimaschutzmaßnahmen 

anderer lokaler Akteure initiieren und unterstützen. 

Viele Kommunen haben für Wohnungseigentüme

rinnen, Unternehmen und weitere Akteursgruppen 

eigene Förderprogramme, zum Beispiel im Bereich 

der energetischen Gebäudesanierung, aufgelegt 

( Kap.  C2  4). Auch kommunale Eigenbetriebe 



treten als Fördermittelgeber auf und initiieren Ener

gieeinsparmaßnahmen. Viele Gemeinde- oder 

Stadtwerke fördern beispielsweise nachhaltige 

Mobilität über Zuschüsse beim Erwerb von Pede

lecs, E-Rollern oder Elektroautos durch ihre Kun

den ( Praxisbeispiel Lüdenscheid). In Großstäd

ten wie München, Frankfurt oder Stuttgart wurden 

inhaltlich und finanziell zum Teil umfängliche För

derprogramme aufgelegt. Auch kleinere Kommu

nen wie die Stadt Isernhagen (Niedersachsen) oder 

die Gemeinde Dauchingen (Baden-Württemberg) 

haben in der Vergangenheit Klimaschutz- und 

Energieeinsparmaßnahmen bezuschusst. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

 

-

-

-

-
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PRAXISBEISPIEL  |  Förderung lokaler Klimaschutzmaßnahmen 
in Lüdenscheid und Hagen/Märkischer Kreis     
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Region/Stadt/Gemeinde: 
Lüdenscheid und Hagen/Märkischer Kreis

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Einwohnerzahl: Lüdenscheid: 76.414 (2016)

Hagen: 193.298 (2015)

Zeitrahmen: 
Programmstart Lüdenscheid: 2008

Programmstart Hagen: 2000

Kurzbeschreibung
Unter einer gemeinsamen Dachmarke werden 

über die Stadtwerke Lüdenscheid in Lüden

scheid und des Energiedienstleisters Mark-E in 

Hagen zahlreiche Klimaschutz- und Ener

giesparmaßnahmen gefördert. Beide Förder

programme wurden in Zusammenarbeit mit der 

städtischen Verwaltung erarbeitet. Sie bezu- 

schussen den Erwerb energieeffizienter 

Haushaltsgeräte oder den Einbau moderner 

Heiztechnik in Privathäusern. Auch im Bereich 

der Elektromobilität werden Fördermittel an Pri

vatkunden vergeben. In Lüdenscheid gelten für 

einkommensschwache Bürgerinnen und Bür

ger begünstigte Förderkonditionen. Die Zusam

menarbeit der beiden überwiegend kommu

nalen Unternehmen ermöglicht eine größere 

Reichweite der „Energiespar-Förderung“ in der 

Region und erzeugt Synergieeffekte in der 

dazugehörigen Administration und bei der 

Öffentlichkeitsarbeit. 

Weitere Informationen
www.stadtwerke-luedenscheid.de

www.mark-e.de/Home/privatkunden.aspx

Die Förderschwerpunkte und die Höhe der Zu

schüsse kommunaler Programme sollten den lo

kalen Erfordernissen entsprechen. Es ist wichtig, 

das Förderkonzept klar zu formulieren und den 

Nutzen für die Kommune, aber auch für weitere 

wichtige Akteursgruppen vor Ort, deutlich zu ma

chen. Dies erleichtert es, die Unterstützung des 

Stadt- oder Gemeinderates oder des Kreistages 

sowie weiterer lokaler Akteurinnen zu gewinnen. 

So müssen kommunale Förderprogramme für 

den Klimaschutz in der Regel durch die politische 

Spitze einer Stadt/Gemeinde oder des Landkrei

ses getragen werden. Das Auflegen lokaler För

derprogramme sowie deren Aufrechterhaltung 

sind abhängig vom politischen Willen und den fi

nanziellen wie personellen Möglichkeiten einer 

Kommune. Klimaschutz ist eine Querschnitts

aufgabe – daher sollten auf Verwaltungsebene je 

nach Kompetenzen und Zuständigkeiten die ver

schiedenen Ämter und Stellen in die Zielfindung 

eingebunden werden ( Kap. A1 4.3). Aber auch 

die Information, Ansprache und Motivation infra

ge kommender lokaler Zielgruppen – wie etwa 

Jugendeinrichtungen, Nachbarschaftsinitiativen, 

Vereine, Stiftungen oder private Hausbesitzer – ist 

essentiell, damit die bereitgestellten Mittel dann 

tatsächlich auch abgerufen werden.  

Legt eine Kommune eigene Förderprogramme 

auf, kann sie ihre Rolle als Vorbild im Klimaschutz 

unterstreichen und gegebenenfalls andere Akteu

re neben einem ideellen auch zu einem finanziel

len Engagement bewegen. Als Partner und Unter

stützer kommen hier etwa Banken, Gemeinde- und 

Stadtwerke, Energieversorger sowie in der Kom

mune ansässige Betriebe in Frage. 
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Synergieeffekte durch kommunale 
Förderprogramme
Bei kommunalen Förderprogrammen für den Kli

maschutz, zur Energieeinsparung und zur energe

tischen Sanierung sollte der effizienten Mittelver

wendung höchste Priorität eingeräumt werden. 

Insbesondere vor dem Hintergrund enger finanzi

eller Spielräume ist es ratsam, die Mittelverwen

dung unter dem Gesichtspunkt des Kosten-Nut

zen-Verhältnisses zu erörtern. Dabei bleibt aller

dings ein sensibles Vorgehen im Spannungsgefü

ge technisch machbarer, klimaschutznotwen

diger, kommunalwirtschaftlich gebotener und 

finanziell möglicher Maßnahmen wichtig. Neben 

einer rein ökonomischen Betrachtungsweise von 

Förderprogrammen ist es demnach sinnvoll, wei

tere positive Wirkungen bei der Entscheidungs

findung zu berücksichtigen. Mit Maßnahmen zur 

Energieeinsparung und zum Klimaschutz können 

die regionale Wertschöpfung gesteigert sowie Sy

nergieeffekte in den Bereichen Klimaanpassung, 

Umweltschutz, Beschäftigung, ökologisch orien

tierte Wirtschaftsförderung, Stadtbildverschöne

rung, Verkehrsberuhigung, Verbesserung der Le

bensqualität und vielen mehr erreicht werden.

-

-

-

-

-

-

- 

-

- 

 

-

-

-

-

-

-

   
Stadt Isernhagen, Förderprogramme 

für Maßnahmen des Umwelt- und 

Klimaschutzes: www.isernhagen.de/staticsite/

staticsite.php?menuid=731

 

   

Gemeinde Dauchingen, Umweltförderprogramm: 

www.dauchingen.de/,Lde/Startseite/Rathaus/

Klimaschutz.html

Gute Praxisbeispiele für die Arbeit von Klima

schutzmanagerinnen sind unter den Projekten 

des Monats auf der Seite der NKI zu finden: 

www.klimaschutz.de/praxisbeispiele

-

 

6. Exkurs Wirtschaft
lichkeitsbetrachtungen

- 

Die jeweils gültige Gemeindehaushaltsverordnung 

verpflichtet Kommunen, Investitionsentscheidungen 

genau zu prüfen und die jeweils wirtschaftlichste Lö- 

 

sung zu realisieren. In der Bundeshaushaltsordnung 

(BHO) ist das Prinzip der Wirtschaftlichkeit fest ver

ankert und spiegelt sich auf Länder- und Kommunal

ebene in den jeweils gültigen Haushaltsordnungen 

wider1. Finanzwirksame Investitionsentscheidungen 

sind also in hohem Maße davon geleitet, welche Kos

ten der öffentlichen Trägerin entstehen, aber auch, 

welche Rückflüsse sich durch eine Investition erge

ben – zum Beispiel in Form eingesparter Energieko

sten. Nicht selten werden Kosten jedoch als das ent

scheidende Kriterium bei der Bewertung von 

Investitionen herangezogen, so dass der Blick für 

langfristige Vorteile verloren gehen kann. Denn die 

kostengünstigste Alternative muss keineswegs auch 

die wirtschaftlichste sein. Investive Klimaschutz

maßnahmen können beispielsweise dazu beitragen, 

die Energiekosten einer Kommune langfristig zu 

senken und so den Finanzhaushalt nachhaltig ent

lasten. Eine vorurteilsfreie und ergebnisoffene Wirt

schaftlichkeitsanalyse ist deshalb unbedingt zu 

empfehlen, um die bestmögliche Nutzung kommu

naler Ressourcen auch langfristig zu gewährleisten.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Grundlagen
Der Begriff Wirtschaftlichkeit stellt in der öffentlichen 

Haushaltswirtschaft ein zentrales Element dar, wo

nach die günstigste Relation zwischen verfolgtem 

Zweck und den dafür eingesetzten Mitteln anzustre

ben ist (vgl. BMF 2013). Vereinfachend lässt sich sa

gen, dass eine Investition zumindest dann wirtschaft

lich ist, wenn die entstehenden Kosten niedriger sind 

als die Erträge. Für Städte, Gemeinden und Landkrei

se ist damit vor allem das Sparsamkeitsgebot (Mini

malprinzip) eng verknüpft, wonach ein bestimmtes 

Ergebnis stets mit dem geringstmöglichen Aufwand 

zu erzielen ist. Bei der Ermittlung der Wirtschaft

lichkeit finanzwirksamer Investitionsentscheidungen 

müssen in der Praxis meist vielfältige Faktoren be

rücksichtigt werden. So ergeben sich bei der An

schaffung von energiesparsamen LED-Systemen für 

die Straßenbeleuchtung beispielsweise folgende 

Einflussfaktoren: Investitionskosten, Brenndauer, Le

bensdauer, Wartungs- und Instandhaltungskosten, 

Inflation beziehungsweise Energiepreissteigerung, 

Kapitalkosten, Fördermittel etc. 

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

In der Praxis stehen sich bei der Wirtschaftlich

keitsbetrachtung von Klimaschutzinvestitionen 

-
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1 Vgl. z.B. Bundeshaushaltsordnung § 7; Berliner Haushaltsrecht § 7; Gemeindehaushaltsverordnung 

Rheinland-Pfalz § 10; Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung Niedersachsen § 12.



oftmals zwei Perspektiven gegenüber: die be

triebswirtschaftliche (bzw. einzelwirtschaftliche) 

und die volkswirtschaftliche (bzw. gesamtwirt

schaftliche). Angelehnt an das obige Beispiel lässt 

sich vereinfacht betrachtet annehmen, dass bei 

einer Sanierung der kommunalen Straßenbe

leuchtung etwa direkte Kosten in Höhe des An

schaffungspreises, Kosten beim Einbau der neu

en Leuchten durch eine beauftragte Fachfirma 

sowie Kosten durch genutzte Energie beim Be

trieb der Leuchten anfallen. Dem werden die un

mittelbar messbaren Vorteile durch verfügbare 

Marktpreise (z. B. für Energie) gegenübergestellt. 

Mittelbare Effekte wie beispielsweise eine gestei

gerte regionale Wertschöpfung durch verbesserte 

Auftragslagen in den örtlichen Betrieben, dadurch 

gesicherte Arbeitsplätze und eine stabilere örtli

che Kaufkraft, eine verbesserte Verkehrssicher

heitslage und nicht zuletzt auch wertvolle Steuer

einnahmen sind für Städte, Gemeinden und 

Landkreise ebenfalls zu berücksichtigende Krite

rien bei der Entscheidungsfindung. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Im Rahmen von Wirtschaftlichkeitsberechnun

gen werden in der Regel jedoch die betriebswirt

schaftliche Rentabilität einer Maßnahme und nicht 

die Auswirkungen auf die Volkswirtschaft unter

sucht. Im betriebswirtschaftlichen Sinn geht es 

beispielsweise beim Ergreifen von Klimaschutz

maßnahmen lediglich um die Kosten und Erträge 

des Ausführenden, also zum Beispiel eines privaten 

oder öffentlichen Unternehmens oder einer Kom

munalverwaltung. Externe Kosten und Erträge wer

den somit in der einzelwirtschaftlichen Betrach

tung vernachlässigt. In den Verwaltungen gelten 

auch die Kosten und Erträge getrennter Haushalts

posten – etwa Vermögens- und Verwaltungshaus

halt – jeweils als externe Kosten und Erträge. Bei 

einer volkswirtschaftlichen Betrachtung werden 

hingegen auch die externen Kosten und Erträge ei

ner Klimaschutzinvestition berücksichtigt. Für 

Städte, Gemeinden und Landkreise ist es daher 

ratsam zu prüfen, ob einer einzelwirtschaftlichen 

Sicht eine umfassendere volkswirtschaftliche Be

trachtung gegenübergestellt werden kann. Damit 

könnte das Ziel erreicht werden, eine Entscheidung 

für oder gegen Klimaschutzmaßnahmen auf Basis 

vollständigerer Informationen zu treffen.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bei der Entscheidungsfindung sollten auch die 

Co-Benefits bedacht werden. Investive Klima

schutzmaßnahmen im kommunalen Gebäudebe

stand schaffen beispielsweise für die lokalen Hand

-

-

-

werksbetriebe zusätzliche Beschäftigung. Über 

Steuerrückflüsse kommt dies später auch den 

Kommunen und damit der bereits angesprochenen 

regionalen Wertschöpfung zugute. Darüber hinaus 

gibt es zahlreiche Faktoren, die an sich nur schwer 

oder gar nicht monetarisierbar, aber dennoch nutz

bringend sind. Durch den Einsatz von Elektromobi

len in der kommunalen Flotte ergeben sich zum 

Beispiel positive externe Effekte wie eine geringere 

Lärmbelästigung oder eine verbesserte Luftquali

tät. Um auch solche Vorteile zu berücksichtigen, 

sind weitaus anspruchsvollere Betrachtungen (z. B. 

Kosten-Nutzen-Analysen) notwendig (vgl. BMF 

2013, S. 21). In der kommunalen Praxis können sol

che Co-Benefits, auch wenn sie schwer oder nicht 

monetarisierbar sind, gerade dann den positiven 

Ausschlag geben, wenn durch Wirtschaftlichkeits

betrachtungen keine eindeutige Entscheidung ge

troffen werden kann. 

-

-

-

-

-

-

    
Die Energieagentur Rheinland-Pfalz 

bietet mit ihrer Broschüre über eine 

energieeffiziente Straßenbeleuchtung einen 

informativen Leitfaden für kommunale Akteure, 

die einen umfassenden Einstieg in das Thema 

suchen: www.energieagentur.rlp.de/fileadmin/

verwaltung/uploads/brochure/download/

130/Energieeffiziente_Strassenbeleuchtung_-

_Ein_Leitfaden_fuer_Kommunen_2015.pdf 

 

  

 

 

Die Deutsche Energieagentur hat sowohl für 

die Innen- als auch für die Außenbeleuchtung 

einen interaktiven Online-Leitfaden entwickelt, 

der Interessierten wertvolle Hilfestellungen 

und Informationen zu allen Prozessschritten 

bei Modernisierungsvorhaben bietet: 

www.lotse-innenbeleuchtung.de 

 

 

 

 

Für Effizienzmaßnahmen im kommunalen Ge

bäudebereich bietet co2online eine reichhaltige 

Datenbank mit umfassenden Informationen zu 

bereits umgesetzten Best-Practice-Beispielen: 

www.co2online.de/service/energiesparchecks/

bestpractice-archiv 

- 

Anhand von bundesweiten Durchschnittswerten 

für typische Beispielanlagen errechnet der 

Wertschöpfungsrechner positive Effekte auf 

die regionale Wirtschaft: www.kommunal-

erneuerbar.de/de/kommunale-wertschoepfung/

rechner.html
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Berechnungsverfahren zur Ermittlung 
der Wirtschaftlichkeit 

 

Dieses Kapitel soll öffentlichen Entscheidenden le

diglich einen ersten Einblick in das komplexe Feld 

der Wirtschaftlichkeitsberechnungen bieten. Je 

nach Berechnungsmethode ergibt sich für die 

kommunalen Akteurinnen bei der Durchführung ei

ner Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ein bestimmter 

Aufwand, der stets am Prinzip der Verhältnismä

ßigkeit ausgerichtet werden sollte. Die Haushalts

ordnungen sowie jeweilige Verwaltungsvorschrif

ten und -anweisungen regen dies über den 

Grundsatz der „Wirtschaftlichkeit der Wirtschaft

lichkeitsuntersuchung“ ausdrücklich an (vgl. BMF 

2013, S. 3). Weniger komplexe Methoden, wie bei

spielsweise die Amortisationsrechnung, gehen 

zwar von vereinfachten Annahmen aus. Dennoch 

kann dies im Einzelfall trotz begrenzter methodi

scher Tiefe aussagekräftig genug sein, um die 

kommunalen Entscheidungstragenden von Klima

schutzinvestitionen zu überzeugen. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Statische versus dynamische Verfahren 
Im Rahmen von statischen Wirtschaftlichkeitsbe

trachtungen werden überschlägig Kosten und Er

träge des ersten Betriebsjahres errechnet und 

-

-

über die Nutzungsdauer konstant fortgeschrie

ben. Für die Betrachtung kurzer Zeiträume und 

eine Einschätzung der Tendenzen sind diese Ver

fahren geeignet. Da Anlagen zur Energieversor

gung und zum effizienten Energieeinsatz jedoch in 

der Regel viel längere Nutzungsdauern von über 

20 Jahren haben, greifen statische Wirtschaftlich

keitsberechnungen oftmals zu kurz und können zu 

Fehleinschätzungen führen. Um dies zu vermei

den und um genauere Ergebnisse und Tendenzen 

ableiten zu können, sollten vor allem bei längeren 

Nutzungsdauern dynamische Verfahren (z.B. Ka

pitalwertmethode) eingesetzt und damit auch 

Preissteigerungen, Zinsen und Tilgung sowie un

terschiedliche Zeitpunkte, an denen Kosten und 

Erlöse anfallen, einbezogen werden (vgl. Jagnow/

Wolff o.J., S. 1).

-

-

-

-

-

-

-

Im Folgenden werden exemplarisch vier Be

rechnungsmethoden zur Ermittlung der Wirt

schaftlichkeit von Energiesparmaßnahmen vorge

stellt. Für interessante Beispielrechnungen und 

um einen tieferen Einblick in die aufgezeigten Me

thoden zu gewinnen, sei auf das Handbuch „Kli

maschutz trotz knapper Kassen“ des Umweltbun

desamtes sowie auf die  Literaturtipps am Ende 

des Kapitels verwiesen. 

-

-

-

-

-

-
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Tabelle A3–3: Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen im Vergleich 

Statische Amortisationsrechnung

Vorteile •	 Geringer	Informationsbedarf
•	 Meist	einfache	Beschaffung	notwendiger	Daten	möglich
•	 Einfache	Berechnung
•	 Ergebnis	(Amortisationszeit)	leicht	verständlich	auch	für	Außenstehende
•	 Kurze	Amortisationszeiten	stellen	ein	besonders	attraktives	

Überzeugungsargument dar

Nachteile •	 Es	wird	mit	Durchschnittswerten	gerechnet	(sofern	prognostizierte	
Rückflüsse keine großen Schwankungen aufweisen)

•	 Unterschiedlich	hohe	Rückflüsse	zu	unterschiedlichen	Zeiten	werden	
somit nicht realitätsnah berücksichtigt

•	 Verzinsung	wird	nicht	berücksichtigt;	künftige	Rückflüsse	werden	nicht	
auf den Gegenwartswert abgezinst

•	 Nur	ein	Teil	der	gesamten	Nutzungsdauer	wird	betrachtet
•	 Sekundäre	monetäre	Effekte	wie	beispielsweise	regionale	Wertschöpfung	

werden nicht berücksichtigt
•	 Nicht-monetäre	Kriterien	bleiben	unberücksichtigt	

(z. B. Bedienungsfreundlichkeit)

Anwendung •	 Besonders	bei	geringinvestiven	Maßnahmen	geeignet
•	 Bei	kürzeren	Betrachtungszeiträumen	und	Maßnahmen	mit	

kurzen Amortisationszeiträumen geeignet
•	 Wenn	Risikominimierung	durch	kurze	Amortisationszeit	Hauptkriterium	ist
•	 Kann	als	Hilfsinstrument	zur	verbesserten	Anschaulichkeit	dienen,	

ergänzend zu komplexeren Berechnungsmethoden
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Statische Amortisationsrechnung
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Kapitalwertmethode

 

 

 

Vorteile •	 Hoher	Realitätsbezug
•	 Unterschiedlich	hohe	Rückflüsse	zu	unterschiedlichen	Zeiten	werden	berücksichtigt
•	 Verzinsung wird berücksichtigt; künftige Rückflüsse werden auf den Gegenwartswert abgezinst
•	 Gesamte	Nutzungsdauer	der	Investition	wird	betrachtet
•	 Rechenaufwand	relativ	gering
•	 Einfache	Darstellung,	ob	eine	Investition	lohnenswert	ist

Nachteile •	 Rückflüsse werden geschätzt und unterliegen bei weit in der Zukunft liegenden Erträgen der Unsicherheit
•	 Bestimmung	des	Kalkulationszinssatzes	kann	problematisch	sein
•	 Zinssatz	wird	über	gesamte	Nutzungsdauer	konstant	angenommen
 Kapitalwertmethode errechnet keine Renditen
•	 Besagt	somit	lediglich,	ob	sich	eine	Investition	lohnt	oder	nicht	lohnt	(Totalerfolg)
•	 Sekundäre	monetäre	Effekte	wie	beispielsweise	regionale	Wertschöpfung	werden	

i. d. R. nicht berücksichtigt 
•	 Nicht-monetäre	Kriterien	bleiben	unberücksichtigt	(z. B. Imagegewinn)

Anwendung •	 Hoher	Realitätsbezug
•	 Unterschiedlich	hohe	Rückflüsse	zu	unterschiedlichen	Zeiten	werden	berücksichtigt
•	 Verzinsung wird berücksichtigt; künftige Rückflüsse werden auf den Gegenwartswert abgezinst
•	 Gesamte	Nutzungsdauer	der	Investition	wird	betrachtet
•	 Rechenaufwand	relativ	gering
•	 Einfache	Darstellung,	ob	eine	Investition	lohnenswert	ist
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Kapitalwertmethode

Annuitätenmethode

Vorteile •	 Weist den Periodenerfolg aus
•	 Im Gegensatz zum Totalerfolg (Kapitalwertmethode) somit anschaulicher
•	 Unterschiedlich hohe Rückflüsse zu unterschiedlichen Zeiten werden berücksichtigt
•	 Verzinsung wird berücksichtigt
•	 Gesamte Nutzungsdauer der Investition wird betrachtet
•	 Rechenaufwand relativ gering, basiert auf Kapitalwertmethode

Nachteile •	 Rückflüsse werden geschätzt und unterliegen bei weit in der Zukunft liegenden 
Erträgen der Unsicherheit

•	 Bestimmung des Kalkulationszinssatzes kann problematisch sein 
•	 Annuitätenmethode errechnet keine Renditen
•	 In der Praxis weniger stark verbreitet als bspw. die Kapitalwertmethode
•	 Sekundäre monetäre Effekte wie beispielsweise regionale Wertschöpfung 

werden i. d. R. nicht berücksichtigt
•	 Nicht-monetäre Kriterien bleiben unberücksichtigt 

(z. B. Störung des Stadtbildes)

Anwendung •	 Bei längeren Betrachtungszeiträumen
•	 Wenn Interesse an konstanten jährlichen Entnahmen bzw. Kosten besteht (Periodenerfolg)
•	 Bei unterschiedlich hohen Ein- und Auszahlungen zu unterschiedlichen Zeiten

Äquivalenter Energiepreis

Vorteile •	 Gute Anschaulichkeit des Preises je eingesparter kWh
•	 Verbreitet in der Energieberatung
•	 Unterschiedliche Preissteigerungsszenarien können anschaulich dargestellt werden

Nachteile •	 Bei unterschiedlichen Energieträgern ist der Vergleich nicht aussagekräftig
•	 Generell kaum geeignet zum Vergleich von Investitionsalternativen
•	 Künftige Energiepreise werden geschätzt und unterliegen damit der Unsicherheit

Anwendung •	 Wenn eine Sanierungsmaßnahme im Vergleich zum Zustand vor der Maßnahme verglichen werden soll
•	 Wenn die Sanierungsmaßnahme den gleichen Energieträger betrifft
•	 Bei der Beurteilung von Einzelmaßnahmen

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Ott 2011, BMF 2012, BMF 2013, UBA 2013

Äquivalenter Energiepreis

Annuitätenmethode
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A 4

 Öffentlichkeitsarbeit und Beratung 
im kommunalen Klimaschutz

Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Auf

gabe. Die notwendige Verringerung der Treibh

ausgasemissionen kann nur durch die Mitwirkung 

der Bevölkerung erreicht werden. Neben planeri

schen, rechtlichen und technischen Maßnahmen 

bedarf es auch einer Veränderung des menschli

chen Verhaltens. Dabei geht es darum, sowohl kli

maschädigendem Handeln entgegenzuwirken als 

auch klimaschützendes Verhalten zu fördern.

-

-

-

-

-

Umfragen und Studien zeigen: Der Großteil der 

Bevölkerung sieht Umwelt- und Klimaschutz als 

eine bedeutende politische Aufgabe an (vgl. BMUB 

2017). Dieses vorhandene Umwelt- und Klimabe

wusstsein mündet jedoch leider nicht zwangsläufig 

in umweltfreundlichem und klimaschonendem 

Handeln. An den Entwicklungen im Verkehrssektor 

lässt sich dies gut ablesen: So wird prognostiziert, 

dass das Verkehrsaufkommen bis 2030 weiter zu

nimmt (vgl. BMVI 2016, S. 30).

-

-

Oft scheitert klimafreundliches Handeln an feh

lendem Wissen über die Zusammenhänge zwischen 

dem eigenen Verhalten und Klimaschutz sowie über 

konkrete Lösungs- und Handlungsmöglichkeiten. 

Vielfach wird Klimaschutz mit Verzicht, einer Ein

-

-

schränkung der Lebensqualität und der persönli

chen Freiheit oder höheren Kosten assoziiert. Dabei 

kann klimafreundliches Verhalten auch einen Ge

winn an Lebensqualität bedeuten. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Abbildung A4–1: Kommunikations- und Informationsinstrumente (Quelle: Eigene Darstellung)

A 4

Vor diesem Hintergrund ist es hilfreich, sich mit 

den Determinanten des Verhaltens zu befassen: 

Ein konkretes Verhalten ist das Ergebnis einer Ver

haltensabsicht (Intention), die wiederum aus der 

Einstellung der Person gegenüber dem betrachte

ten Verhalten sowie der wahrgenommenen sozia

len Norm resultiert (vgl. Fishbein/Ajzen 2010, 

S.  22). Um eine positive Einstellung der Bevölke

rung gegenüber klimafreundlichem Verhalten zu 

fördern und Handlungsabsichten anzuregen, die in 

das gewünschte Verhalten münden, sind im kom

munalen Klimaschutz Kommunikation und Öffent

lichkeitsarbeit wichtig ( Kap. B6 3.1). 

Die wichtigsten Instrumente einer erfolgrei

chen Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit im 

kommunalen Klimaschutz werden in den folgen

den Kapiteln ausführlich dargestellt. Neben der 

Bereitstellung von umfangreichen Informations

materialien und der Nutzung verschiedener Infor

mationsmedien spielen zielgruppenspezifische 



und öffentlichkeitswirksame Aktionen, Veranstal

tungen sowie gezielte Beratungsangebote durch 

die Kommunen eine wichtige Rolle.

-

1. Kommunikations- und Informations
instrumente im Klimaschutz

- 

Ob es sich um Broschüren und Flyer mit Energie

spartipps oder um Aktionstage zur nachhaltigen 

Mobilität handelt – den Kommunen bieten sich 

vielfältige Möglichkeiten, aktiv mit ihren Bürgern 

in Kontakt zu treten. Dieses Kapitel gibt einen 

Überblick über die wichtigsten Kommunikations- 

und Informationsinstrumente sowie deren An

wendungsmöglichkeiten im kommunalen Klima

schutz. Der Blick in die kommunale Praxis zeigt, 

dass erfolgreiche Klimaschutzkommunikation un

ter ganz unterschiedlichen finanziellen und perso

nellen Voraussetzungen realisiert werden kann.

-

-

-

-

-

Die Instrumente zur Kommunikation und Infor

mation lassen sich grob einteilen in solche, die 

mehr der Öffentlichkeitsarbeit und solche, die mehr 

der Beratung zuzuordnen sind ( Abb. A4–1).

-

2. Öffentlichkeitsarbeit mit Konzept 

Geeignete Kommunikationsmaßnahmen berück

sichtigen stets die unterschiedlichen lokalen Rah

menbedingungen. Für Kommunen ist es daher 

hilfreich, die Ausgangssituation zu analysieren 

und Kommunikationsziele zu definieren. Folgende 

Eckpunkte bieten sich für ein Kommunikations

konzept an ( Kap. B6 3.1):

-

-

-

Analyse der Ausgangssituation: Vor der Planung 

konkreter Kommunikationsmaßnahmen ist eine Si

tuationsanalyse empfehlenswert, beispielsweise im 

Rahmen eines Brainstormings mit Kolleginnen in

nerhalb der Verwaltung oder mit ausgewählten Ak

teuren. Wichtig sind Fragen wie: Wo stehen wir im 

Klimaschutz? Ist die bisherige Öffentlichkeitsarbeit 

zielgruppengerecht? Werden die gewünschten Ef

fekte erreicht? Wo liegen Stärken und Schwächen in 

der Information und Kommunikation?

-

-

-

-

Ein hilfreiches Instrument für die Identifikation der 

Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken ist eine 

sogenannte SWOT-Analyse, die auch bei der Be

standsaufnahme der kommunalen Klimaschutzkon

zepterstellung Anwendung findet ( Kap. B3 4). Für 

eine SWOT-Analyse im Bereich der Kommunikation 

-

-

und Öffentlichkeitsarbeit sind unter anderem folgen

de Fragestellungen relevant: Wer ist für die Öffent

lichkeitsarbeit im Klimaschutz zuständig? Verfügt 

die Kommune über eine Pressestelle? Gibt es Kon

takte zur lokalen Presse? Wie viel Budget steht zur 

Verfügung? Wird regelmäßig über den kommunalen 

Klimaschutz informiert? Welche Medien werden ge

nutzt beziehungsweise nicht genutzt? Verfügt die 

Kommune über eine übersichtliche und gut funktio

nierende Homepage zum Klimaschutz?

-

-

-

-

-

Festlegung der Kommunikationsziele: Nachdem 

die Potenziale und Herausforderungen der Klima

schutzkommunikation identifiziert wurden, gilt es 

im zweiten Schritt, Kommunikationsziele zu definie

ren. Dabei können operative, kurzfristige Ziele von 

strategischen, langfristigen Zielen unterschieden 

werden. Letztere ergeben sich aus der grundsätzli

chen Ausrichtung der kommunalen Klimaschutzpo

litik. Konkretisiert werden die strategischen Lang

zeit- durch operative Kurzzeitziele, die messbar und 

inhaltlich klar definiert sind. Kurzfristige Ziele der 

Kommunikation, die nicht mit den Klimaschutzzie

len zu verwechseln sind, sollten realistisch, zeitlich 

terminiert und nicht zu komplex sein. Konkrete 

Maßnahmen sollten sich aus ihnen ableiten lassen. 

Zielgrößen der Kommunikation sind beispielsweise 

Aufmerksamkeit, Akzeptanz, gestiegene Besucher

zahlen einer Webseite oder regelmäßige Berichter

stattung in den Medien.

-

-

-

-

-

-

-

-

Zielgruppenanalyse: Im Mittelpunkt der Kommu

nikationsstrategie stehen die Zielgruppen. Neben 

jenen Akteurinnen, die direkt durch Aktivitäten und 

Botschaften zum Klimaschutz angesprochen wer

den, empfiehlt es sich, zusätzlich Multiplikatoren wie 

Presse, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft, Verei

ne oder Kultureinrichtungen einzubeziehen. Auch 

die örtlichen Gemeinde- und Stadtwerke sowie 

Energieversorger können als Unterstützer und Multi

plikatoren wirken. Bei der Definition der Zielgruppen 

helfen folgende Fragen: Welche Akteure sind zur 

Einsparung von Treibhausgas-Emissionen beson

ders wichtig? Wo finden Klimaschutzmaßnahmen 

Zuspruch, wo ist mit Widerstand zu rechnen? Wer 

kann als Multiplikator eingebunden werden?

-

-

-

-

-

Im Rahmen der Zielgruppenanalyse ist es au

ßerdem hilfreich zu prüfen, inwieweit das Thema 

Klimaschutz in den jeweiligen Zielgruppen bereits 

verankert ist (Ist-Zustand) und welche Rolle es in 

Zukunft spielen soll (Soll-Positionierung).

-

Leitidee und Markenbildung: Um den Klima

schutz in der Kommune längerfristig zu fördern, 

-
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können die Formulierung einer kreativen Leitidee 

und die Entwicklung einer Dachmarke mit hohem 

Wiedererkennungswert hilfreich sein.

Entwicklung von Kommunikationsmaßnahmen: 

Für die Umsetzung des Kommunikationskonzepts 

stehen vielfältige Kommunikationsmaßnahmen zur 

Verfügung ( Abb. A4–1). Die Auswahl richtet sich 

nach der Zielgruppe, dem Kommunikationsziel so

wie den finanziellen und personellen Ressourcen. 

Empfehlenswert ist stets eine gute Maßnahmen-

Mischung. Um private Haushalte zum Energiespa

ren anzuregen, lassen sich beispielsweise konkrete 

Energiespartipps in Broschüren mit öffentlichkeits

wirksamen Aktionstagen und persönlichen Ener

gieberatungen kombinieren.

-

-

-

-

Maßnahmen kombinieren und 
Handlungsanreize schaffen
Erst in Verbindung mit anderen Maßnahmen ent

faltet Öffentlichkeitsarbeit ihre volle Wirksamkeit: 

So kann eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit in 

der Bevölkerung zwar eine positive Einstellung 

zum Fahrradfahren bewirken, der Umsetzung ei

ner verkehrssicheren Radverkehrsinfrastruktur 

bedarf es aber natürlich gleichermaßen.

-

-

Oft gehen Entscheidungen für klimafreundliches 

Verhalten mit konkreten wirtschaftlichen Vorteilen 

einher. Informationsangebote mit Energiespartipps, 

die den Verbrauch und damit die Kosten verringern, 

können hier die Wirkung technischer Maßnahmen 

verstärken. Direkte finanzielle Anreize oder Instru

mente (Preisgelder bei Wettbewerben, Zuschüsse 

im Rahmen von Förderprogrammen oder Gebüh

renordnungen) generieren ebenfalls positive Effekte 

( Kap. A3 5). Auch öffentliche Anerkennung, bei

spielsweise die Bekanntgabe von Wettbewerbsge

winnerinnen oder „Energiesparern des Monats“, 

motiviert zu klimaschonendem Verhalten.

-

-

-

-

Zusätzlich sind Ge- und Verbote relevant. Die 

Kombination aus harten und weichen Maßnah

men kann dabei ein vielversprechender Ansatz 

sein, um Wirksamkeit und Akzeptanz zu errei

chen. Eine kommunale Parkraumbewirtschaf

tung zur Senkung des Verkehrsaufkommens 

kann beispielsweise durch eine begleitende 

Kampagne vor und während der Einführung flan

kiert werden, um die Bevölkerung der Maßnahme 

gegenüber positiv zu stimmen. Inhaltlich ließe 

sich eine Begleitkampagne an den Zusammen

hängen von verkehrsbedingten Emissionen, di

rekten gesundheitlichen Schadwirkungen, um

-

-

-

-

-

-

-

welt- und klimabelastenden Effekten sowie 

steigender Lebensqualität durch ein verminder

tes Verkehrsaufkommen ausrichten.

-

Die Kommune als Vorbild 
Motivation zum Handeln beziehungsweise zum 

Hinterfragen gängiger Entscheidungsmuster wird 

in erheblichem Maße durch Vorbilder geprägt. 

Dies lässt sich auch auf die kommunale Ebene 

übertragen: Je klimabewusster die Kommune 

selbst handelt und als Vorbild agiert, desto glaub

würdiger kann sie die Bedeutung des Klimaschut

zes in der Öffentlichkeit kommunizieren und zu 

klimafreundlichem Handeln motivieren. Neben 

der Information über Klimaprobleme, deren Ursa

chen, Lösungs- und Handlungsmöglichkeiten 

sollten daher vor allem kommunale Klimaschutz

bemühungen im Fokus stehen. Empfehlenswert 

ist es, die Öffentlichkeit frühzeitig, konkret und 

transparent über klimapolitische Ziele, geplante 

kommunale Maßnahmen sowie damit verbunde

ne Herausforderungen, Chancen und Erfolge bei 

der Umsetzung zu informieren. Dadurch wird 

verdeutlicht, dass Klimaschutz machbar und in 

vielen Fällen – zum Beispiel durch Energieeffizi

enzmaßnahmen oder durch die Nutzung Erneu

erbarer Energien in kommunalen Liegenschaften 

( Kap. A1 4.4,  Kap. C2 1) – auch profitabel 

ist. Dies kann weitere Akteure dazu motivieren, 

dem Vorbild der Kommune zu folgen.

-

-

-

-

-

-

-

Kommunikation und Beteiligung 
schaffen Akzeptanz 
Bei der Akzeptanzsicherung klimapolitischer Ent

scheidungen spielen Kommunikation und Beteili

gung eine besondere Rolle. Es ist ratsam, die rele

vanten Akteurinnen rechtzeitig über geplante 

Klimaschutzmaßnahmen zu informieren und – 

wenn möglich – am Prozess der Entscheidungs

findung zu beteiligen.

-

-

-

-

In der Praxis haben sich frühzeitige und trans

parente Beteiligungsverfahren zum Beispiel bei 

der Planung und Umsetzung öffentlicher Grünan

lagen bewährt, um die Planungsqualität zu ver

bessern, Akzeptanz zu sichern und eine schnellere 

Umsetzung zu gewährleisten. Der kommunale Kli

maschutz sollte sich daher nicht auf die Experten- 

und Verwaltungsebene beschränken, sondern 

stärker als bisher die Rückkopplung mit der Be

völkerung, organisierten Interessengruppen und 

weiteren relevanten Akteuren suchen.

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

- 

  

-

-

-

-

-

88

Abbildung A4–2: Klimaschutzslogans der Städte Mann
heim, Dortmund und Dresden 

-

A 4 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND BERATUNG IM KOMMUNALEN KLIMASCHUTZ

(Quellen: Stadt Mannheim 
2017, Stadt Dortmund 2017, Stadt Dresden 2017)

Kommunikation nach innen und außen
Neben der Kommunikation mit verwaltungsexter

nen Akteurinnen ist es ratsam, die Mitarbeiter der 

Kommunalverwaltung anzusprechen: Sie unter

stützen die Umsetzung von Klimaschutzmaßnah

men, setzen sich nach außen für die klimapoliti

schen Ziele ihrer Verwaltung ein und können im 

Büro und im Alltag helfen, Energie und Ressour

cen einzusparen. Mit ihrem Klimaschutz-Aktions

programm „FlurfunkE“ zeigt die Stadt Mannheim, 

wie die Beschäftigten von Kommunalverwaltun

gen praxisnah und kreativ zu mehr Klimaschutz 

motiviert werden können ( Praxisbeispiel Mann

heim Kap. A4 3.4).

Klasse statt Masse: 
Informationsflut vermeiden
Informationen sind heute über moderne Medien 

immer und überall verfügbar, was zu einem emp

fundenen Überangebot zulasten der Aufmerksam

keit geht. Eine besondere Herausforderung für er

folgreiche Öffentlichkeitsarbeit im Klimaschutz ist 

es deshalb, sich aus dieser Informationsflut in ge

eigneter Weise hervorzuheben und die Aufmerk

samkeit der Zielgruppen zu gewinnen.

Gefragt sind attraktiv und ansprechend gestaltete 

Materialien mit möglichst konkreten lokalen Hand

lungsoptionen, passgenauen Beratungsangeboten 

sowie bürgernahen Beteiligungsmöglichkeiten. In 

Kombination mit Aktionstagen, Infoständen, Ausstel

lungen oder Mitmach-Aktionen entfaltet Klimaschutz

kommunikation eine besonders große Wirkung. Da

bei sollte stets die Bedeutung des Klimaschutzes für 

die eigene Kommune hervorgehoben und möglichst 

mit lokalen Besonderheiten und Alleinstellungsmerk

malen verbunden werden. Der Bezug zum Alltagsle

ben der Zielgruppe stärkt das Wir-Gefühl.

Ein Slogan für den Klimaschutz 
Durch einen öffentlichkeitswirksamen Slogan, un

ter dem verschiedene Klimaschutzaktivitäten an

gesiedelt sind, können Kommunen die Aufmerk

samkeit der Zielgruppen sichern und einen 

Wiedererkennungseffekt erzielen. Durch den Slo

gan sollen sich Bürgerinnen mit den Klimaschutz

kampagnen vor Ort identifizieren und zu eigenem 

Handeln motiviert werden. Beispiele dazu gibt es 

unter anderem in den Städten Mannheim, Dort

mund und Dresden ( Abb. A4–2).
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  und ifeu (Hrsg.) (2015): Öffentlichkeits

arbeit für den kommunalen Klimaschutz, online 
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klimaschutz.de/fileadmin/inhalte/Dokumente/

StarterSet/Coaching_DurchStarterPaket_5_

Oeffentlichkeitsarbeit.pdf

Puttenat, Daniel (2012): Praxishandbuch Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit. Der kleine PR-Coach, 

Wiesbaden.

Deutsche Energie-Agentur (Hrsg.) (2011): 

Klimaschutz in der Kommune. Strategien für Ihre 

Öffentlichkeitsarbeit zu Erneuerbaren Energien 

und Energieeffizienz, Berlin, online verfügbar 

auf: www.shop.dena.de/fileadmin/denashop/

media/Downloads_Dateien/bau/9121_

Broschuere_Klimaschutz_in_der_Kommune.pdf

Franck, Norbert (2011): Praxiswissen Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit. Ein Leitfaden für 

Verbände, Vereine und Institutionen, Wiesbaden.
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3. Elemente der Öffentlichkeitsarbeit 
und Beratung

In den jeweiligen Landespressegesetzen ist die Infor

mationspflicht der Ämter und Behörden gegenüber 

der Presse – und damit indirekt gegenüber den Bür

gern – fest verankert. Eine erfolgreiche Öffentlichkeits

arbeit geht jedoch deutlich über diese gesetzliche 

Pflicht hinaus. Vielerorts gilt umwelt- und klimabezo

gene Öffentlichkeitsarbeit heute als unverzichtbare 

kommunale Aufgabe. Denn durch erfolgreiche Kom

munikation kann es gelingen, zu umwelt- und klimage

rechtem Handeln zu motivieren und somit Schaden 

von Mensch, Umwelt und Klima abzuwenden.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Europaweite Kampagne „Gutes Leben ist einfach“

Region/Stadt/Gemeinde: Europaweit Zeitrahmen: Seit 2015

PRAXISBEISPIEL | 

Kurzbeschreibung
Die europaweite Kampagne „Gutes Leben ist 

einfach/Good life is simple“ des Klima-Bündnis 

gibt alltagsnahe Empfehlungen für einen nach

haltigen und ressourcenschonenden Lebens

stil. Eine progressive Ansprache von Bürgerin

nen und Bürgern bildet dabei die Grundlage für 

eine Auseinandersetzung mit dem Thema Kli

maschutz. Zum Themenspektrum gehören Mo

bilität, Ernährung, Konsum und Energie. Das 

Klima-Bündnis stellt Kommunen die vielfältigen 

Kampagnenmotive kostenlos zur Verfügung.

Kampagnendetails
•	 Kampagnenelemente	sind	Plakate,	Postkar

ten und Swing Cards (Anhänger für Gepäck

ablagen und Haltestangen im ÖPNV).

•	 Kommunen können ihr individuelles Logo/

Stadtwappen sowie das ihrer Partner in die 

Motive einbauen.

•	 Kampagnenelemente	sind	 in	allen	europäi
schen Sprachen verfügbar.

•	 Die	Kampagne	ist	Teil	des	von	der	EU	geförder
ten Projektes „EYD2015: The future we want – 

Local Authorities for Sustainable Development“.

Weitere Informationen
www.overdeveloped.eu

-

-

-

-

-

-
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Frei erhältliche Plakat
motive zu den Themen 
Ernährung und Konsum

-

 Europaweite Kampagne „Gutes Leben ist einfach“

(Quelle: http://overdeveloped.eu/en/deutsch.html)
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 Klimaschutzkampagne „Tübingen macht blau 2.0“

Region/Stadt/Gemeinde: Stadt Tübingen

Bundesland: Baden-Württemberg

Einwohnerzahl: 86.500 (2016) 

Zeitrahmen: Seit 2008

PRAXISBEISPIEL | 

Kurzbeschreibung
Die Klimaschutzkampagne „Tübingen macht 

blau“ wurde im Jahr 2008 vom Tübinger Oberbür

germeister ins Leben gerufen und 2015 unter dem 

Titel „Tübingen macht blau 2.0“ fortgesetzt. Ziel ist 

es, bis 2022 die energiebedingten CO2-Emissio

nen pro Kopf um 25 Prozent gegenüber dem Wert 

von 2014 zu reduzieren. Die Stadt beabsichtigt 

damit, den Beitrag zum Klimaschutz zu erbringen, 

den der Weltklimavertrag von Paris einfordert. Mit 

Aktionstagen im Rathaus, Informationen zur öko

logischen Mobilität für Neubürgerinnen und Neu

bürger oder einer Abwrackprämie für fossile 

Zweitakter setzt die Stadtverwaltung Anreize, ein

en persönlichen Beitrag für den blauen Himmel 

über Tübingen zu leisten. Gleichzeitig werden 

Treibhausgase und Geld eingespart, wie die bish

erige Bilanz zeigt: Die aktuelle Energie- und CO2-

Bilanz ergab, dass der CO2-Ausstoß pro Kopf im 

Zeitraum von 2006 bis 2014 bereits um 20 Prozent 

gesenkt werden konnte.

Ausgewählte Projekte
•	 Betriebliches	Mobilitätsmanagement
•	 Social-Media-Kampagne	„Blauer	Montag“	

auf der städtischen Facebook-Seite

•	 Neubürger-	und	Neubürgerinnen-
Marketing „ökologisch mobil“

•	 Eigenstrom-	und	Mieterstrom-Initiative	
(Photovoltaik- & KWK-Anlagen)

•	 Beratungen	zur	Gebäudesanierung	
und Sanierungsprämie

•	 Abwrackprämie	für	fossile	Zweiräder	
bei Anschaffung eines E-Zweirades

•	 Energie-	und	Klimatage
•	 Klimawerkstätten
•	 Beratung	für	Unternehmen

Weitere Informationen
www.tuebingen-macht-blau.de

-

-

-

-

-

-

-

-
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Mit einem großen Plakat am Gerüst der Rathausfassade 
warb die Universitätsstadt im Sommer 2016 für die 
Energiewende (Quelle: Stadt Tübingen)

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND BERATUNG IM KOMMUNALEN KLIMASCHUTZ

 Klimaschutzkampagne „Tübingen macht blau 2.0“

3.1 Klassische Informationsmaterialien 
und -medien

Gedruckte Informationen in Form von Broschüren, 

Faltblättern, Ratgebern oder Beiträgen in der lokalen 

Tageszeitung spielen im kommunalen Klimaschutz 

eine wichtige Rolle. Im Gegensatz zu digitalen Kommu

nikationsformen werden sie unter dem Begriff der klas

sischen Informationsmaterialen zusammengefasst. 

Faltblätter, Broschüren & Co.
Um die Bevölkerung und andere relevante Akteurin

nen über kommunale Klimaschutzaktivitäten zu infor

mieren, sind zielgruppenspezifisch aufbereitete Infor

mationsmaterialien hilfreich. Idealerweise folgen sie 

dabei dem Leitbild: So einfach und anschaulich wie 

möglich, so ausführlich und tiefgründig wie nötig. Es 

kommt weniger auf wissenschaftliches Detailwissen 

als auf die Vermittlung leicht verständlicher Informati

onen an. Mag für ein Ingenieurbüro die technische 

Funktionsweise eines LED-Leuchtmittels interessant 

sein, so sind für die meisten Verbraucher eher die Ein

sparungen durch die Umrüstung auf LED entschei

dend. Einfache Grafiken können ganze Textpassagen 

ersetzen, Zeichnungen, Fotos oder Comics lockern 

auf und vermitteln Informationen sehr anschaulich.



Um Kosten zu sparen, empfiehlt es sich, professio

nell gestaltete Layout-Vorlagen („Templates“) einzu

kaufen, die nach Bedarf mit klimarelevanten Themen

schwerpunkten und Informationen zu Ansprechper

sonen versehen werden können. Mittels gleichblei

bender Layout-Elemente wird zudem ein Wiederer

kennungseffekt bei der Leserschaft erzielt. Eine ande

re Möglichkeit sind Mappen, die für verschiedene 

Zielgruppen spezifisch zusammengestellt werden.

-

-

-

- 

-

-

-

             

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Bei knappen finanziellen und personellen Kapazitä

ten kann es sinnvoll sein, auf Informationsmateria

lien anderer Anbieter (Energieversorgungsunter

nehmen oder Verbände) zurückzugreifen. Auch 

das Bundesumweltministerium und die Landesmi

nisterien haben unterschiedliche Themen an

schaulich für die Öffentlichkeitsarbeit aufbereitet. 

Diese Broschüren können meist kostenfrei bestellt 

und auf eigenen Veranstaltungen oder in den Foy

ers von Rathäusern, Landratsämtern oder Gemein

deverwaltungen ausgelegt werden.

Zusammenarbeit mit lokalen Medien
Die lokalen Medien (lokale Tageszeitungen, Lokal

radio, örtliche Fernsehsender), die regelmäßig 

über aktuelle Entwicklungen vor Ort berichten, sind 

wichtige Partner im kommunalen Klimaschutz. 

Diese gilt es, gezielt anzusprechen und einen Pres

severteiler zu erstellen. Die Adressen und Telefon

nummern sind im Internet und im Impressum des 

jeweiligen Mediums schnell zu finden. Ein kurzer 

Anruf bei den Redaktionen genügt, um die An

sprechperson für Klima- und Energiethemen oder 

das lokale Geschehen in Erfahrung zu bringen. Für 

die Verwaltung des Presseverteilers reichen gängi

ge Tabellenkalkulationsprogramme wie Excel aus. 

In großen Kommunen kann in der Regel die eigene 

Pressestelle bei der Erstellung und Pflege eines 

Presseverteilers unterstützen.

Die Zusammenarbeit mit Lokalredaktionen bie

tet vielfältige Möglichkeiten: Neben Sonderseiten 

und Anzeigen ist beispielsweise eine regelmäßige 

Serie denkbar, die vorbildliche Projekte aus der 

Kommune vorstellt. Darüber hinaus ist es sinnvoll, 

mit eigenen Pressemitteilungen ( Checkliste 

Pressemitteilung), beispielsweise beim Start oder 

Abschluss von Klimaschutzprojekten, an die örtli

che Presse heranzutreten. Dabei muss das Rad 

selten neu erfunden werden: Vorhandenes Mate

rial (zum Beispiel eine frühere Pressemitteilung) 

zu aktualisieren beziehungsweise umzuformulie

ren, sind adäquate Methoden. Das Angebot, als 

Expertin für Interviews zu Klimaschutz-Themen 

zur Verfügung zu stehen, ergänzt die eigene Pres

se- und Öffentlichkeitsarbeit.

Erfolgversprechende Pressemitteilungen 
berücksichtigen folgende Aspekte:
•	 Aussagekräftige	Überschrift	wählen
•	 Kernaussage	der	Mitteilung	im	ersten	Satz	

nennen

•	 Beantwortung	der	sechs	„Ws“:	Wer	macht	
was, wann, wo, wie und warum?

•	 Weitere	Informationen	folgen	mit	abneh
mender Relevanz (Journalisten streichen 

von hinten!)

•	 Klare	und	verständliche	Sprache	(Schach
telsätze und Fremdwörter vermeiden)

•	 Nicht	mehr	als	eine	DIN-A4-Seite
•	 Zitate	einfließen	lassen	und	einer	Person	

klar zuordnen – Freigaben einholen

•	 Ansprechperson	und	Kontaktdaten	für	
Rückfragen angeben

•	 Wenn	möglich,	Fotos	zur	Verwendung	mit	
anbieten (beispielsweise Porträtaufnah

men bei ausführlichen Zitaten)

3.2 Multimediale Kommunikationsformen

Die Informationsbeschaffung und -bereitstellung 

über klassische Medien wie Tages- und Wochenzei

tungen ist in den vergangenen Jahren zunehmend 

durch das Angebot sogenannter Neuer (internetba

sierter) Medien ergänzt worden Kommunen können 

von dieser Entwicklung profitieren und das Potenzial 

multimedialer Kommunikationsformen für sich nut

zen. Ob Internetauftritt, regelmäßige Newsletter, Fa

cebook oder Twitter: Der Kommune bieten sich viel

fältige Möglichkeiten, mit ihren Bürgern in Dialog zu 

treten. Um Netzeffekte zu heben und die Reichweite 

zu erhöhen, ist es bei internetbasierter Kommunika

tion ratsam, mithilfe von Hyperlinks auf andere elekt



ronische Medien zu verweisen. Ein Newsletter kann 

so beispielsweise direkt auf einen ausführlichen Arti

kel auf der eigenen Homepage weiterleiten.

-

-
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-

Internetauftritt 
Auf der eigenen Internetseite kann eine Stadt, Ge

meinde oder ein Kreis anschaulich und verständlich 

über kommunale Klimaschutzaktivitäten informieren. 

Neben der Integration von Informationen zu ihren Kli

maschutzaktivitäten auf der kommunalen Homepage 

pflegen viele Kommunen auch eine eigene Klima

schutz-Webseite. Hier können neben Hintergrundin

formationen, Energiespartipps, Projektberichten und 

Klimaschutzkonzepten auch kurzfristig Beratungster

mine und Aktionen, neue Fördermöglichkeiten und 

Gesetzesänderungen veröffentlicht werden. Eine eige

ne Klimaschutz-Webseite ist insbesondere dann sinn

voll, wenn die Klimaschutzaktionen der Kommune viel

fältig sind und es regelmäßig Neues zu berichten gibt 

(erzielte Erfolge durchgeführter Klimaschutzmaßnah

men, aktuell geplante Projekte etc.). Darüber hinaus 

bietet sich eine eigene Webseite bei Klimaschutzkam

pagnen mit einem öffentlichkeitswirksamen Slogan 

an, da dadurch der Wiedererkennungswert erhöht 

wird – wie beispielsweise www.mannheim-auf-klima

kurs.de oder www.ich-mach-klima.de

Um möglichst viele Menschen zu erreichen, ist es 

sinnvoll, die kommunale Klimaschutz-Webseite an 

verschiedenen Stellen zu bewerben: in Veröffentli

chungen zum kommunalen Klimaschutz, auf Klima

schutz-Aktionstagen, bei Kampagnen, Seminaren 

und Workshops, in den sozialen Netzwerken oder 

thematisch relevanten Foren und Blogs. Auch eine 

Suchmaschinen-Optimierung kann helfen, die eige

ne Seite bei passenden Suchanfragen möglichst weit 

oben in den Ergebnissen zu platzieren. Zudem kann 

ein von der Kommune bereitgestellter RSS-Feed 

(eine Technologie zum Abonnement von Webseiten-

Inhalten) Interessierte über neue Einträge informie

ren, ohne dass sie die Webseite aufrufen müssen.

Webanalytik-Werkzeuge geben Auskunft über 

Nutzerzahlen und die am häufigsten abgerufe

nen Inhalte einer Webseite. Weniger klickstarke 

Seiten des Internetauftritts können so identifi

ziert und optimiert werden.

Newsletter
Mit einem Newsletter kann die Öffentlichkeit re

gelmäßig über aktuelle Themen informiert wer

den. Im Vergleich zu Printmaterialien sind News

letter kostengünstiger und können zeitsparender 

konzipiert und versendet werden.



Vormittags werden Newsletter in der Regel 

häufiger gelesen als nachmittags; ein Versand au

ßerhalb gängiger Bürozeiten sollte die Ausnahme 

sein. Die Tage Dienstag, Mittwoch und Donners

tag eignen sich besonders gut für den Versand: 

Montags werden häufig E-Mails der vorangegan

gen Woche abgearbeitet und unwichtig erschei

nende Nachrichten aussortiert, während freitags 

der Arbeitstag in vielen Einrichtungen kürzer ist 

und viele bereits mit den Gedanken im bevorste

henden Wochenende sind.

-

-

-

-

-

Um Abonnentinnen zu gewinnen, empfiehlt es 

sich, den Newsletter über alle gängigen Kanäle zu 

bewerben: Auf der Webseite, auf Veranstaltun

gen, in E-Mail-Signaturen, in Printmedien, auf 

Briefbögen etc. Hierbei sind Informationen zu den 

Vorteilen eines Abonnements, zur Versandfre

quenz, dem vertraulichen Umgang mit persönli

chen Daten und Möglichkeiten zur Abbestellung 

wichtig. Je einfacher zudem das Anmeldeformular 

zum Newsletter gestaltet ist desto besser. 

-

-

-

Die Reichweite des Newsletters erhöht sich, 

wenn er an Multiplikatoren (Energieagenturen, 

kommunale Landesverbände, regionale Bil

dungsnetzwerke oder Gruppen der Lokalen 

Agenda 21) versendet wird, die die Inhalte wie

derum über ihre Verteiler verbreiten können. Ge

treu dem Motto „Klimaschutz als Querschnitts

aufgabe“ sollten Schnittstellen zu Themen wie 

Mobilität, Soziales oder Bildungs- und Jugend

arbeit genutzt werden. Ein enger Austausch mit 

anderen kommunalen Ressorts, die über Fach

wissen und Kontakte zu relevanten Akteursgrup

pen und Multiplikatoren verfügen, ist in diesem 

Zusammenhang sinnvoll.

-

-

-

-

-

-

-

Wenngleich sich die Nutzer freiwillig für einen 

Newsletter anmelden, sollte auch bei dieser Kom

munikationsart eine Informationsüberflutung ver

mieden werden. Eine angemessene Frequenz des 

Versands hängt vom Vorhandensein neuer The

men ab; üblich sind etwa alle sechs bis acht Wo

chen. Unabhängig von der gewählten Frequenz ist 

eine gewisse Regelmäßigkeit empfehlenswert. 

-

-

-

-

Um den Erfolg des Newsletters nachzuhalten, 

können Angaben wie die Klickrate auf Links inner

halb des Newsletters evaluiert werden. Klicks wei

sen nach, dass die Empfangenden den Newsletter 

erhalten, geöffnet und damit voraussichtlich min

destens einen Teil des Inhalts wahrgenommen 

haben. Unterstützung bei der Newsletter-Auswer

tung bieten verschiedene Softwareangebote.

-

-

-

-

Soziale Netzwerke – Facebook, Twitter & Co. 
Neben der Webseite einer Kommune eröffnet vor al

lem das Web 2.0 attraktive Möglichkeiten der Infor

mationsvermittlung und Bürgerbeteiligung im Kli

maschutz (vgl. Habbel/Huber 2008): Hier erfolgt der 

Informationsfluss nicht länger nur vom Informati

onsanbietenden zum Konsumenten. Facebook, 

Twitter und Co. ermöglichen es, dass jeder Informa

tionen erstellen, bearbeiten und verbreiten kann. Die 

Bürgerinnen haben zudem die Möglichkeit, mit der 

Kommunalverwaltung in direkten Kontakt zu treten, 

Fragen zu stellen und ihre Meinung zu äußern. Um

gekehrt haben Kommunen die Chance, ihre Ziel

gruppe direkt und ortsunabhängig anzusprechen.

-

-

-

-

-

-

-

Während die Nutzung der sozialen Netzwerke an 

sich gebührenfrei ist, entstehen dennoch Kosten für 

die Verwaltung, die ihr Profil regelmäßig pflegen und 

zeitnah auf Kommentare, Anregungen und Kritik re

agieren sollte. Oft besteht auch Sorge vor einer nicht 

zu bewältigenden Anzahl kritischer Äußerungen, so 

dass einige Kommunen die sozialen Medien skep

tisch sehen. Dem stehen aber wertvolle Chancen ge

genüber, beispielsweise von der Kritik mancher Bür

ger unmittelbar zu erfahren und sie konstruktiv zu 

nutzen, um Klimaschutzmaßnahmen weiterzuentwi

ckeln und so ihre Akzeptanz zu erhöhen. 

-

-

-

-

-
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Um die Reichweite in den sozialen Medien zu er

höhen, sind folgende Tipps hilfreich:

•	 Relevante, pointierte und humorvolle Inhalte blei

ben im Gespräch und verbreiten sich schneller als 

lange Texte mit vielen fachlichen Details.

•	 Fotos,	(Info-)Grafiken	und	Videos	sind	anspre
chender und werden wesentlich häufiger „ge

liked“ und geteilt als reine Texte.

•	 Anderen	 Akteurinnen	 und	 Multiplikatoren	 im	
Bereich Klimaschutz zu folgen und ihren Con

tent zu teilen, trägt zur Vernetzung bei und för

dert Austausch und Dialog.

•	 Hashtags	 wie	 #Klimaschutz,	 Location-	 und	
Personen-Tags (zum Beispiel für Kooperati

onspartnerinnen) sowie Verlinkungen eignen 

sich zur Verbreitung der Inhalte.

•	 Um möglichst viele Menschen zu erreichen, soll

ten Inhalte dann veröffentlicht werden, wenn die 

Zielgruppe online ist (Interaktionsraten lassen sich 

z. B. mithilfe von Facebook Insights einsehen).



Erfolgsfaktoren für die Nutzung sozialer Medien
•	 Klare Zuständigkeiten in der Verwaltung bestimmen

•	 Technische	Voraussetzungen	schaffen
•	 Medienkompetenz	erwerben
•	 Aktuelle	Themen	interessant	aufbereiten
•	 Inhalte	regelmäßig	aktualisieren	(„Füttern“)
•	 Kontinuierlich	berichten	(„Geschichten	erzählen“)
•	 Zeitnah	und	sachlich	auf	Kommentare	und	

Fragen reagieren

 

•	 Mit	anderen	Ressorts	und	Multiplikatoren	
zusammenarbeiten

 

•	 Datenschutz,	Urheberrechte	und	Impressum
pflicht beachten

-
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Das Handbuch für Kommunikationsprofis, Köln. 

 Grabs, Anne, u. a. (2014): Follow me! 

Erfolgreiches Social Media Marketing mit 

Facebook, Twitter und Co., Bonn.

Solmecke, Christian, und Jakob Wahlers 

(2014): Recht im Social Web, Bonn.

 

Habbel, Franz-Reinhard, und Andreas 

Huber (2008): Web 2.0 für Kommunen 

und Kommunalpolitik, Boizenburg, 

online verfügbar auf: 

www.kommune20.de

 

 

 

 

     

 

 Tipps und Tricks zum Thema 

kommunale Öffentlichkeitsarbeit 

bietet der Blog www.kommunale-

oeffentlichkeitsarbeit.de/blog 
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 Interaktive Klimaschutzkampagne 
„Ich mach Klima ... du machst mit?“

Region/Stadt/Gemeinde: Stadt Karlsruhe

Bundesland: Baden-Württemberg

Einwohnerzahl: 304.561 (2016)  

Zeitrahmen: 02/2014 – 11/2014

PRAXISBEISPIEL |  

Kurzbeschreibung
Das Ziel der Kampagne „Ich mach Klima … du 

machst mit?“ der Stadt Karlsruhe war es, Bürge

rinnen und Bürger mittels leicht umsetzbarer und 

praktischer Maßnahmen über Klimaschutz im 

Alltag zu informieren und Lust auf eine klimage

rechte Lebensweise zu machen. Dazu fanden fünf 

kreative, zielgruppenorientierte Aktionstage un

ter den Mottos „Konsumtag“, „Lerntag“, „Ideen

tag“, „Mobilitätstag“ und „Alltag“ statt.

Finanzierung und Projektpartner
•	 Für	die	Umsetzung	der	Klimaschutz-Akti

onsreihe stellte der Karlsruher Gemeinderat 

60.000 Euro zur Verfügung.

•	 Weitere	Kosten	wurden	über	Sponsoring	
gedeckt.

•	 Zahlreiche	lokale	Partner	beteiligten	sich	
an den Aktionstagen, z. B. der Einzelhandel 

in der Fußgängerzone, Forschungs

einrichtungen und Schulen.

Weitere Informationen
www.karlsruhe-macht-klima.de/

klimaschutzarchiv.de

Kampagnenelement im Stadtzentrum

 

A 4

  
(Quelle: Stadt Karlsruhe)

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND BERATUNG IM KOMMUNALEN KLIMASCHUTZ

 Interaktive Klimaschutzkampagne 
„Ich mach Klima ... du machst mit?“
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Region/Stadt/Gemeinde: Bad Hersfeld

Bundesland: Hessen

Einwohnerzahl: 30.411 (2015)

Zeitrahmen: Seit 2010

Kurzbeschreibung
Seit 2010 finden in Bad Hersfeld alle zwei Jahre 

die „Klima- und Energietage“ (EKT) statt. Bei 

der nicht kommerziellen Messeveranstaltung 

mit rund 60 regionalen und überregionalen 

Ausstellenden aus der Region können sich die 

Besucherinnen und Besucher über Erneuer

bare Energien, Energieeffizienz, Energieein

sparung und umweltfreundliche Mobilität in

formieren und die neuesten Produkte aus 

diesen Bereichen kennenlernen.

Finanzierung und Projektpartner
•	 Kreisstadt	Bad	Hersfeld
•	 Stadtwerke	Bad	Hersfeld	GmbH
•	 Kreishandwerkerschaft Hersfeld-Rotenburg 

•	 Hessische	Energiespar-Aktion	
des Landes Hessen 

•	 Wirtschaftsförderungsgesellschaft	
Hersfeld-Rotenburg

Weitere Informationen
www.e-punkt-hersfeld.de

3.3 Zielgruppenspezifische und 
öffentlichkeitswirksame Aktionen

Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz ist besonders er

folgsversprechend, wenn unterschiedliche Instrumente 

und Aktionen genutzt werden ( Abb. A4-1). Zielgrup

penansprache, direkte Kontakte und die Unterbreitung 

konkreter Handlungsangebote sind besonders wir

kungsvoll. Der Schwerpunkt sollte auf einer sorgfältigen 

Vorbereitung und Durchführung einzelner Aktionen und 

Projekte liegen. Für längerfristige öffentliche Kampag

nen wird oftmals ein spezielles Logo oder Motto ent

wickelt, um einen Wiedererkennungseffekt zu erzielen.
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 Energie- und Klimatage

Um Synergien zu nutzen und Doppelarbeit zu ver

meiden, ist es unter Umständen sinnvoll, sich an Ak

tionen und Kampagnen anderer Akteurinnen zu be

teiligen. Gleich ob es sich um geplante Aktions-tage 

in den Bereichen Kultur, Soziales, Jugend, Bildung, 

Mobilität oder Energie handelt: Den Kommunen bie

ten sich im Rahmen von Angeboten anderer Multi

plikatoren vielfältige Möglichkeiten, auf das Thema 

Klimaschutz aufmerksam zu machen. Dabei gilt es, 

die Organisatoren frühzeitig anzusprechen, um sich 

über Schnittstellen, Synergien und eine mögliche 

Beteiligung auszutauschen.

Klimaschutzkampagnen
Aktionen zur Motivation der Öffentlichkeit sind in zahl

reichen Kommunen mittlerweile in umfangreiche 

Kampagnen eingebettet. Karlsruhe betreibt beispiel

weise im Rahmen der Kampagne „Karlsruhe macht 

Klima!“ eine Plattform mit Informationen rund um den 

Klimaschutz. Zudem gibt es Mitmach-Aktionen wie die 

„KlimaschutzTage“ zu den Themen Klimaschutz bei 

Konsum, Lebensmittel, Klimaschutz-Ideen, Mobilität 

und Alltag. In Nürnberg wird die Bevölkerung über die 

Kampagne „Klimaschutz-Botschafter“ in den kommu

nalen Klimaschutz einbezogen: Mit ihrem Foto und ei

ner Botschaft zum Klimaschutz können Bürgerinnen 

auf öffentlichen Plakatwänden werben.

Aufgrund des finanziellen und personellen Auf

wands sind umfangreiche Kampagnen nicht in allen 

Kommunen möglich. In der Regel ist dies vor allem 

in größeren Kommunen, gegebenenfalls gemein

sam mit den kommunalen Unternehmen, realisier

bar. Zunehmende Bedeutung gewinnen auch ein

zelne öffentliche Veranstaltungen und Aktionen wie 

Umweltmärkte, „Tage der Erneuerbaren Energien“, 

Ausstellungen, Vortragsveranstaltungen, Wettbe

werbe, Umwelt- und Klimaschutzpreise, Exkursio

nen und Besichtigungen sowie Infomobile.

Aktionstage
Ein wichtiges Instrument der Öffentlichkeitsarbeit 

sind zielgruppenspezifische Aktionen. Viele Kommu

nen führen regelmäßig Umwelt-, Klima- oder Ener



giespartage/-wochen mit Markt-, Messe- und 

Festcharakter durch. Diese Veranstaltungen werden 

entweder von der Kommune allein oder gemeinsam 

mit Gemeinde- und Stadtwerken oder ortsansässi

gen Vereinen und Verbänden vorbereitet. Thema

tisch sind viele Facetten des Klimaschutzes denkbar, 

um das Klimabewusstsein der Bevölkerung zu stär

ken und zu eigenem Handeln zu motivieren.

 

-

-

-

Informationsstände und Ausstellungen
Zumeist bieten Kommunen Informationsstände 

zum Thema Klimaschutz im Zusammenhang mit 

öffentlichen Festen, Events und Veranstaltungen 

an. Dabei werden vor allem allgemeine Hand

lungsansätze vermittelt und die Bevölkerung ein

geladen, an Klimaschutzprojekten mitzuwirken. 

Strategisch ratsam ist es, Bürger dort anzuspre

chen, wo sie Konsum- beziehungsweise Investiti

onsentscheidungen treffen – zum Beispiel mit ei

nem Informationsstand vor Baumärkten, auf 

öffentlichen Märkten, vor Einkaufszentren etc.

-

-

-

-

-

Alternativ können Kommunen auch Ausstellun

gen nutzen, um die Bevölkerung für das Thema Kli

maschutz zu sensibilisieren. Solche Ausstellungen 

müssen nicht immer neu konzipiert, sondern können 

gegebenenfalls auch von anderen Institutionen oder 

Kommunen ausgeliehen werden. Kosten und Orga

nisationsaufwand können sich dadurch verringern.

-

-

-

Mitmach-Aktionen
Im Zusammenhang mit Veranstaltungen wie 

Energiespartagen oder anderen Aktionstagen 

zum Thema Klimaschutz bieten sich zielgruppen

spezifische Mitmach-Aktionen an. So können 

Bürgerinnen klimaschonende Verhaltensalterna

tiven ausprobieren. Beispiele sind:

-

-

•	 Energiesparlampen-Aktionen:	Eintausch	
alter Glühlampen gegen Energiesparleuchten 

•	 Thermografie-Aktionen	zur	Energieeinsparung
•	 Stadtradeln
•	 Wettbewerbe	oder	Preisausschreiben

Neue Marketing-Formen
In den letzten Jahren erfreut sich bei Werbe- und 

Kommunikationsagenturen das sogenannte „Gue

rilla-Marketing“ zunehmender Beliebtheit. Hierbei 

handelt es sich um eine kreative Werbeform, die 

mit geringen finanziellen Mitteln die größtmögliche 

Aufmerksamkeit erzielen soll. Der Kern ist eine un

konventionelle, meist sehr einfache Idee. Die Band

-

-

-

breite der zum Einsatz kommenden Instrumente ist 

groß: Von Reverse Graffiti (temporäre Graffiti) über 

Sticker bis hin zu Lichtprojektionen auf öffentlichen 

Gebäuden oder Social Media Clips.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Folgende Aspekte sind bei der Konzeption 
von Aktionen empfehlenswert:

Abstraktes begreifbar machen: Die Notwendigkeit 

des Klimaschutzes ist für viele Bürger schwer vor

stellbar, da die Folgen steigender Durchschnitts

temperaturen größtenteils in der Zukunft liegen. Es 

ist deshalb wichtig, die direkten Verknüpfungen mit 

dem Lebensalltag bewusst zu machen und allge

meinverständlich aufzuzeigen, welche konkreten 

Konsequenzen sich aus dem Klimawandel ergeben. 

Positive Nebeneffekte hervorheben: Klimaschutz

maßnahmen tragen nicht nur zur Minderung der 

Treibhausgasemissionen bei, sondern schaffen 

auch wertvolle Synergien zu anderen Bereichen 

des Lebens (Vorteile für die Gesundheit, eine höhe

re Lebensqualität, Steigerung der regionalen Wert

schöpfung, Einsparung von Energiekosten etc.).

Handlungsanreize bieten: Klimaverträgliches Ver

halten lohnt sich auch individuell. Persönliche Vor

teile, zum Beispiel durch nachhaltige Kostenerspar

nisse, können Bürgerinnen dazu motivieren, sich 

klimagerecht zu verhalten. Auch Mitmach-Aktionen 

wie „Alt gegen Neu“ aktivieren Verbraucher.

Verhaltensalternativen aufzeigen: Klimaverträgliche 

Alternativen gibt es in allen Lebensbereichen, oft 

werden sie jedoch nicht wahrgenommen. Hier kann 

die „Strategie der kleinen Schritte“ greifen: Prakti

sche Demonstrationen, öffentlichkeitswirksame Ak

tionen oder Selbstverpflichtungen vermitteln er

reichbare Ziele. 

Erfolge messbar machen und Rückmeldung geben: 

Die eigenen Beiträge zum Klimaschutz werden oft 

falsch eingeschätzt. Daher ist es wichtig, die positi

ven Effekte des eigenen Handelns sichtbar zu ma

chen, beispielsweise über Angaben zu eingesparten 

Kilowattstunden, Energiekosten oder Treibhausga

semissionen. Ein positives Feedback zu erzielten 

Erfolgen zu geben, wirkt zudem unterstützend. 



Wir-Gefühl stärken: Häufig ist die Einsicht in die 

eigene Verantwortlichkeit wenig ausgeprägt – 

„andere“ (Produzenten, der Handel, der Staat, 

die Kommunalverwaltung etc.) sollen erst einmal 

etwas tun. Darüber hinaus sehen viele Menschen 

ihren eigenen Beitrag zum Klimaschutz als uner

heblich beziehungsweise als Tropfen auf den 

heißen Stein an. Klimaschutz braucht jedoch die 

Unterstützung aller und sollte daher als Gemein

schaftaufgabe kommuniziert werden.

-

-

Breitenwirksamkeit erzielen: Um möglichst viele 

Menschen zu motivieren, sollten erfolgreiche Pro

jekte durch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit 

begleitet werden. So können auch neue Klima

schutzakteurinnen angesprochen und gewonnen 

werden.

-

-

Spaß haben: Trotz aller Pflichten, die mit dem Kli

maschutz einhergehen, sollte eins nicht in Ver

gessenheit geraten: Klimaschutz soll Spaß ma

chen. Gemeinsame Aktionen und Erlebnisse 

schweißen zusammen, fördern gesellschaftliches 

Engagement und motivieren zu eigenem Handeln.

-

-

-

      

 Klug, Katharina, und Stefan Hoffmann 

 (2014): Professionelles Guerilla-Marketing. 

Grundlagen – Instrumente – Controlling, Wiesbaden.

Service- und Kompetenzzentrum: Kommunaler 

Klimaschutz beim Deutschen Institut für Urba

nistik (Hrsg.) (2013): Klimaschutz wird öffentlich, 

Berlin, online verfügbar auf: www.difu.de/9137

-
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 Klimaschutz-Aktionsprogramm „FlurfunkE“

Region/Stadt/Gemeinde: Stadt Mannheim

Bundesland: Baden-Württemberg

Einwohnerzahl: 317.744 (2015)

Zeitrahmen: Seit 03/2015 

(jährlich neu gestaltete Angebote)

Kurzbeschreibung
Mit dem Klimaschutz-Aktionsprogramm „Flur

funkE“ motiviert die Stadt Mannheim die Be

schäftigten von Stadtverwaltung und städtischen 

Eigenbetrieben praxisnah und kreativ zu mehr 

Klimaschutz – im Büro und im Alltag. Zu den The

men Energie, Mobilität und Ernährung/Konsum 

bietet die Stadt jeweils ein Paket aus Informa

tionen, darauf aufbauenden Aktionen und Wett

bewerben für die Beschäftigten. Für einen hohen 

Bekanntheitsgrad – möglichst durch einen inten

siven „Flurfunk“ – sorgt eine abwechslungsre

iche interne Kommunikationsstrategie. 

Maßnahmen
•	 Energiecheck	im	Büro
•	 Abwrackprämie	für	alte	Elektrogeräte	zur	

Anschaffung neuer energieeffizienter 

Kühlschränke oder Kaffeemaschinen

•	 Spritspartraining	und	Fahrradcheck
•	 Faires	Klimafrühstück	und	Klima-Kochkurs
•	 Durchführung	von	Wettbewerben,	Quiz,	

Fragebogenaktionen mit attraktiven Preisen

•	 Broschüre	zum	Thema	„Energiesparen	am	
Arbeitsplatz“

•	 Vielfältige Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel 

Klimaschutz-Einleger bei der Gehaltsab

rechnung, Artikel in der Mitarbeiterzeitung

Weitere Informationen
www.mannheim.de/buerger-sein/

klimaschutzleitstelle



3.4 Bildungs- und Diskussions
veranstaltungen 

- 

Neben der Erstellung und Verbreitung von Informa

tionsmaterialien sowie der Planung und Umsetzung 

von Aktionen und Kampagnen ist die Durchführung 

von Bildungs- und Diskussionsveranstaltungen ein 

wesentlicher Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit 

in Kommunen. Diese Veranstaltungen richten sich 

meist an die breite Öffentlichkeit, das heißt an inter

essierte Bürger, ortsansässige Institutionen, aber 

auch Initiativen und Unternehmen.

-

-

 

Generelle Fragestellungen
Oft geht es bei diesen Veranstaltungen eher um 

generelle Fragen wie die Erarbeitung, Vorstellung 

und Diskussion eines kommunalen Klimaschutz

konzeptes, eines Klimaschutz-Aktionsprogramms 

oder konkreter Einzelmaßnahmen. Bei der Erstel

lung ihres Energie- und Klimaschutzprogramms 

hat zum Beispiel die Stadt Berlin gezeigt, wie wich

tig ein von Anfang an breit angelegter Beteiligungs

prozess für den Erfolg des Programms ist. In zwei 

Stadtdialogen und einer Online-Beteiligungsphase 

war die Bevölkerung eingeladen, von Expertinnen 

vorgeschlagene Maßnahmen zu diskutieren, zu 

kommentieren sowie eigene Maßnahmenvorschlä

ge einzubringen. Von den letztlich 101 eingereich

ten Vorschlägen floss rund ein Drittel ganz oder 

teilweise in den Endbericht mit ein (vgl. Hirschl u. a. 

2015). Oft ist es jedoch nicht einfach, Bürger zur 

Beteiligung zu motivieren. Eine frühzeitige beglei

tende Öffentlichkeitsarbeit ist hier ausschlagge

bend für den Erfolg.

-

-

-

-

-

-

-

-

Fachveranstaltungen
Eine Reihe von Kommunen führt Fachveranstaltun

gen als Fortbildungsangebote durch. Diese richten 

sich an klar definierte Zielgruppen und beantworten 

spezifische Fragestellungen. Mögliche Veranstal

tungsformate sind Tagungen, Vortragsabende, Work

shops (zum Beispiel im Rahmen der Mülheimer Initia

tive für Klimaschutz) oder Seminare (zum Beispiel 

„10x10 Lernstunden für das Klima – auf den Spuren 

des schlauen Energiesparfuchses“ im Kindergarten 

Wahlbach der Gemeinde Burbach, Siegerland).

-

-

-

-

Wahlweise können auch ganz konkrete Themen 

wie die Nutzung von Solarenergie oder die energeti

sche Altbausanierung im Vordergrund stehen. So 

organisierte das Dienstleistungszentrum Energieef

fizienz und Klimaschutz des Umweltamtes der Stadt 

-

-

Dortmund ein Beratungsforum unter dem Motto 

„Tag der Altbau-Modernisierung“. Hier konnten 

sich Interessierte zu Themen wie Wärmedämmung, 

Klima- und Umweltschutz oder Erneuerbare Energi

en beraten lassen.

-

Neben der Kommune selbst sind oft Kooperati

onspartnerinnen an Veranstaltungen beteiligt. Die

se können bereits bei der Planung und Organisation 

eingebunden werden oder als Fortbildungsträger 

(zum Beispiel Wirtschaftsverbände, Kammern, In

nungen, Vereine und Verbände) bei der Durchfüh

rung für inhaltliche Inputs und Impulse sorgen. 

-

-

-

-

Verwaltungsinterne Öffentlichkeitsarbeit 
und Fortbildungen
Damit die Öffentlichkeitsarbeit erfolgreich ist, soll

ten die Mitarbeiterinnen der Kommune mit gutem 

Beispiel vorangehen. Deshalb beginnt Öffentlich

keitsarbeit bereits mit der Schulung der Verwal

tungsangestellten zu eigenem bewussten Handeln 

sowie zu informativem, kooperativem und unter

stützendem Verhalten gegenüber der Bevölkerung.

-

-

-

-

3.5 Beratungsangebote durch 
die Kommunen

 
 

Kommunen können relevante Akteure durch spezifi

sche Beratungsangebote gezielt ansprechen und ih

nen auf ihre Bedarfe abgestimmte Handlungsmög

lichkeiten für den Klimaschutz aufzeigen. Individuelle 

Tipps helfen, Unsicherheiten aus dem Weg zu räu

men und den Einzelnen dazu zu motivieren, selbst 

einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten: So können 

die Zusammenhänge zwischen eigenem Verhalten 

und Klimaschutz im persönlichen Gespräch erklärt, 

Fragen bezüglich Kosten und Nutzen von Klima

schutzmaßnahmen beantwortet sowie konkrete Hin

weise für die Finanzierung und Umsetzung gegeben 

werden. Gleichzeitig sind Beratungsangebote eine 

gute Möglichkeit, Feedback zu geplanten Maßnah

men einzuholen und Verbesserungsvorschläge zu 

sammeln. Die eigenen Strategien können so evalu

iert und gegebenenfalls angepasst werden.

-

-

-

-

-

-

-

-

Ziele der Klimaschutzberatung
Folgende Leitziele gilt es, durch kommunale Kli

maschutzberatungen zu vermitteln:

-

•	 Suffizienz: den Ressourcen- und Energiebedarf 

durch veränderte Verhaltensweisen und Lebens-
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stile senken. So tragen beispielweise Nachbar

schaftsinitiativen zur gemeinschaftlichen Nut

zung von Autos, Waschmaschinen etc. dazu bei, 

Ressourcen zu sparen ( Kap. B5 10).

-

-

•	 Effizienz: den Ressourceneinsatz für einen festge

legten Output optimieren. Neben der Energieeffizi

enz ist die Effizienz im Materialverbrauch und Was

sereinsatz von Bedeutung für den Klimaschutz. 

-

-

-

•	 Konsistenz:	Stoff-	und	Energieströme	durch	eine	
Kreislaufwirtschaft umwelt- und klimaverträglich 

gestalten und Abfälle vermeiden. Neben der För

derung regenerativer Energiequellen umfasst 

dies auch die Nutzung wiederverwertbarer, kli

mafreundlicher Arbeitsstoffe.

-

-
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 Checkliste Umweltgerechte Organisation von Veranstaltungen

Auswahl des Veranstaltungsortes 

(bzw. -gebäudes) im Hinblick auf Mobilität:

 

•	 Erreichbarkeit	mit	nicht	motorisierten	und	
öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖPNV), Prinzip 

der „kurzen Wege“

•	 Wahl von Veranstaltungszeiten (Beginn/Ende), 

die den Teilnehmenden eine problemlose An- 

und Abreise mit dem ÖPNV ermöglichen

• Informationen zur Benutzung umweltverträg

licher Verkehrsmittel (Wegbeschreibung, Fahr

planauskünfte) durch Hinweise in der Einladung 

und Aushänge am Veranstaltungsort

- 

- 

•	 Schaffen von Anreizen für die Nutzung 

öffentlicher und/oder klimafreundlicher 

Verkehrsmittel, zum Beispiel durch Kom

bitickets (Eintrittskarte zur Veranstaltung 

beinhaltet die kostenlose Nutzung des ÖPNV) 

-

•	 Organisation	eines	Shuttle-Services	oder	
von Fahrgemeinschaften für die Wege 

zwischen Hotel, Veranstaltungsort und/oder 

Ankunfts-/Abreiseort 

•	 Prüfung	von	Alternativen	zum	Treffen	vor	Ort	
(Webinare, Video- und Telefonkonferenzen, 

Zuschaltung einzelner Teilnehmender)

Auswahl des Veranstaltungsortes 

(bzw. -gebäudes) im Hinblick auf Energie

versorgung und -verbrauch:

 

- 

•	 Orientierung	an	EMAS-Registrierung,	
Europäischem Umweltzeichen (EU Ecolabel) 

oder Viabono-Lizenz

•	 Nutzung	von	Erneuerbaren	Energien,	
Ökostrom, Kraft-Wärme-Kopplung

•	 Keine	maschinelle	Kühlung	der	Räume
•	 Einsatz	energieeffizienter	Geräte

Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen:

•	 Berücksichtigung der Umweltkriterien des Um

weltzeichens „Blauer Engel“ oder „EU Ecolabel“

- 

•	 Papiersparen	(doppelseitiger	Druck,	Mini
mierung der Zahl der verteilten Handouts, 

digitale Bereitstellung von Informationen), 

Nutzung von Recyclingpapier

-

Catering:

•	 Bevorzugung	von	Produkten	aus	öko
logischem Landbau

- 

•	 Verwendung	von	saisonalen,	regionalen	
und umweltschonend transportierten 

Lebensmitteln (kurze Transportwege)

 

•	 Bereitstellung	von	leitungsgebundenem	
Trinkwasser in Karaffen

Abfallmanagement:

•	 Aufstellen	von	Abfallinseln	für	die	getrennte	
Abfallsammlung

•	 Einsatz	ökologisch	vorteilhafter	Verpackun
gen, zum Beispiel Mehrweg

-

•	 Verwendung	von	Mehrweggeschirr

Umgang mit Wasser:

•	 Einsatz	wassersparender	Armaturen	
und Spülkästen in Hotels und Konferenz

gebäuden

	
 - 

•	 Einsatz	wassersparender	Geräte	in	Küchen

Kompensation:

•	 Finanzielle	Beteiligung	der	Veranstalter	oder	
Teilnehmenden an Klimaschutzprojekten auf 

Grundlage der ermittelten Treibhausgas

emissionen der Veranstaltung

-

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an BMUB/UBA 2015.
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Abbildung A4–4: Ziele der Klimaschutzberatung 
(Quelle: Eigene Darstellung)

Zielgruppenorientierte Beratungsangebote

Ob es sich um Bildungseinrichtungen, Wohnungs

unternehmen, Religionsgemeinschaften, verschie

dene Haushaltstypen oder Gewerbebranchen han

delt: Die Potenziale und Hemmnisse zur 

Durchführung von Klimaschutzmaßnahmen variie

ren je nach Zielgruppe. Während für Gebäudeei

gentümerinnen beispielsweise umfangreiche ener

getische Sanierungen interessant sind, bieten sich 

für einkommensschwache Haushalte kostenlose 

Energiesparberatungen in Kombination mit Ab

wrackprämien für ineffiziente Elektrogeräte an. In 

Kindertagesstätten und Schulen ist es ratsam, ne

ben dem Gebäudemanagement auch die Nutzer 

der Einrichtungen für Themen wie Energieeinspa

rung und Erneuerbare Energien zu sensibilisieren.

Kommunale Beratung

Mit ihren Beratungen gewährleisten Kommunen 

Unabhängigkeit: Sie verfolgen kein kommerzielles 

Interesse, nehmen die Beratung als öffentliche Auf

gabe wahr und sind nicht auf eine spezielle Klientel 

festgelegt. Die Möglichkeiten, Informationen und 

Beratungen zum Thema Klimaschutz und Energie 

anzubieten, sind vielfältig: Die Kommune kann bei

spielsweise im Rathaus eine zentrale Anlaufstelle 

einrichten, die regelmäßig (Initial-)Beratungen 

durchführt, umfangreiche, möglichst zielgruppen

spezifische, Informationsmaterialien bereithält und 

weiterführende (Vor-Ort-)Beratungen vermittelt. 

Auch telefonische Beratungen und zunehmend 

das Internet als allgemeine Informationsplattform 

spielen eine wichtige Rolle. Viele Umweltämter nut

zen bereits verschiedene Instrumente für ein brei

tes Informations- und Beratungsangebot. Auf

grund personeller und finanzieller Engpässe 

können nur wenige Kommunen Beratungen durch 

Verwaltungsmitarbeiterinnen, beispielsweise kom

munale Energiebeauftragte, anbieten. Unter Um

ständen können hier externe Beratende vermittelt 

werden, die bestimmte Kriterien wie Unabhängig

keit, fachliche Kompetenz und Transparenz erfül

len ( Praxishinweis). Durch die kostenlose Be

reitstellung von Räumlichkeiten kann die Kommune 

unterstützend wirken.

 Kriterien für eine gute Beratung

Unabhängigkeit: Beratungen sollten unabhängig und 

produktneutral durchgeführt werden. 

Fachliche Kompetenz: Eine qualifizierte Ausbildung, 

einschlägige Berufserfahrung und Zusatzqualifikati

onen zeugen von fachlicher Kompetenz und erhö

hen das Vertrauen in die Beraterin oder den Berater.

Umsetzungsorientierung: Ein auf Umsetzung orien

tiertes Beratungsgespräch erfasst die Hemmnisse 

für einzelne Klimaschutzmaßnahmen beim Ratsu

chenden und gibt konkrete Handlungsempfehlungen 

– wenn möglich unter Berücksichtigung des Kosten-

Nutzen-Verhältnisses.

Transparenz: Die transparente Datenaufnahme so

wie kundengerechte Präsentation der Zwischen

schritte und Arbeitsergebnisse erhöhen die Nach

vollziehbarkeit.

Kosteneffizienz: Bei einer kostenpflichtigen Beratung 

empfiehlt es sich, den finanziellen Nutzen von Klima

schutzmaßnahmen im Vorfeld für die Kundin ersicht

lich zu machen.

Evaluation: Eine nach der Beratung durchgeführte 

Evaluation kann Erkenntnisse über die umgesetzten 

Maßnahmen und die damit einhergehenden Treib

hausgas-Einsparungen sowie die Zufriedenheit der 

Kundin liefern. Beratungen lassen sich so gegebe

nenfalls optimieren.



Kooperationspartnerinnen und -partner

Um Personalkapazitäten und Finanzmittel zu bün

deln, bieten sich Kooperationsvereinbarungen an, 

die sowohl inhaltlicher als auch zeitlicher (Öff

nungszeiten) Natur sein können. Eine weitere 

Möglichkeit ist die Gründung einer gemeinsamen 

Beratungseinrichtung.

-

-

Für Klimaschutzberatungen wird eine Vielzahl 

von Informationsmaterialien (Merkblätter oder Bro

schüren) benötigt. Werden die Materialien gemein

sam erstellt, lassen sich Zeit und Kosten sparen. Als 

Kooperationspartner eignen sich beispielsweise fol

gende Akteursgruppen:

-

-

-

•	 benachbarte	Kommunen,
•	 lokale	Energieversorger,
•	 Krankenkassen,
•	 Entsorgungsbetriebe,
•	 lokale	und	regionale	Energieagenturen,
•	 Verbraucherzentralen,
•	 Mietervereine,
• Handwerksbetriebe und Fachhandel 

(beziehungsweise die dazugehörigen Verbände),

 

•	 Schornsteinfegerinnen	(für	eine	Initialberatung),
•	 Ingenieur-	und	Architekturbüros,
•	 Umwelt-	und	Naturschutzverbände,
•	 selbständige	Berater.
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 Kostenlose Energieeffizienzberatung für Unternehmen

Region/Stadt/Gemeinde: Stadt Offenbach

Bundesland: Hessen

Einwohnerzahl: 133.827 (2016)

Zeitrahmen: 2012 bis voraussichtlich 2020

PRAXISBEISPIEL | 
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Kurzbeschreibung
Die Energieeffizienzberatung der Stadt Offen

bach richtet sich gebietsbezogen an alle jeweils 

ansässigen Unternehmen. Eine kostenlose und 

anbieterneutrale Vor-Ort-Beratung zur Umset

zung von Energiesparmaßnahmen, der Nut

zung Erneuerbarer Energien und mehr Energie

effizienz soll den ansässigen Unternehmen bei 

THG- und Kosteneinsparungen helfen.

Projektverlauf
•	 Beratung	wird	als	Aktion	in	ausgewählten	

Projektgebieten angeboten

•	 Auftaktveranstaltung	mit	zuständigem	
Dezernenten, Umweltamtsleiterin und 

Projektpartnern zum Aktionsstart 

•	 Vor-Ort-Beratung	inklusive	Sensibilisie
rungsgespräch mit den Unternehmen und 

anschließendem Auswertungsbericht

•	 Finanzielle	Zuschüsse	für	die	ersten	zehn	
bzw. fünf Unternehmen, die Maßnahmen 

aktiv umsetzen

•	 Begleitende	Öffentlichkeitsarbeit	in	den	
Medien der Projektpartner (IHK-Magazin, 

KH-Newsletter, Veranstaltungskalender der 

Stadt) sowie Tagespresse und Facebook

•	 Broschüre	und	Flyer	mit	Informationen	zum	
Angebotspaket

•	 Austausch	teilnehmender	Unternehmen	in	
eigens eingerichtetem Netzwerk 

Projektpartner und -beteiligte
Amt für Umwelt, Energie und Klimaschutz 

(Projektleitung) und Amt für Wirtschaftsförde

rung und Liegenschaften der Stadt Offenbach, 

IHK Offenbach, Kreishandwerkerschaft Offen

bach 

Einspareffekte
Ca. 1.354 Tonnen CO2 pro Jahr1

Weitere Informationen
www.offenbach.de/microsite/klimaschutzaktion/

Energie/Energieberatung/Energieeffizienzbera

tung_fuer_Unternehmen/Kostenlose-

Energieeffizienzberatung-fuer-Unternehmen.php

-

1 Projektgebiete 2013–2016; dies stellt nicht das Gesamtpotenzial dar, sondern die durch 

beispielhafte Berechnung ermittelten Potenziale ausgewählter Maßnahmenumsetzung.

 

   

 Kostenlose Energieeffizienzberatung für Unternehmen



Kommune als Koordinatorin

Da die Beratungsleistungen verschiedener Anbie

terinnen nicht immer aufeinander abgestimmt 

sind, ist es empfehlenswert, dass die Kommune 

die Koordination übernimmt – auch um ihre eige

nen klimapolitischen Ziele umzusetzen. Ziel ist es, 

die vorhandenen Beratungsangebote zu bündeln 

und nach den jeweiligen Leistungen aufzuschlüs

seln, beispielsweise mithilfe einer Liste (Beratungs

leistungen, Anbieter, Kontaktdaten und weiterfüh

rende Links) auf der kommunalen Internetseite. 

Auch ein Verweis auf externe Berater-Datenban

ken, die mittlerweile vielfach im Internet zu finden 

sind, ist möglich. Wichtig ist hierbei, auf die Auf

nahmekriterien dieser Datenbanken (beispielswei

se eine Zertifizierung als Energieberaterin durch 

die BAFA) zu achten: So lässt sich die Qualität der 

gelisteten Personen verifizieren.

-

-

-

-

-

-

-

-

Kosten für Beratungsangebote

Die Informations- und Beratungsangebote der 

Kommunen, bei denen es sich zumeist um telefoni

sche oder persönliche Initialberatungen handelt, 

sind in der Regel kostenfrei. Bei einer Zusammenar

beit mit Kooperationspartnern wird teilweise ein ge

ringer Kostenbeitrag erhoben.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Umfangreichere und damit kostenintensivere 

Angebote wie Vor-Ort-Beratungen werden insbe

sondere dann wahrgenommen, wenn die Initial

beratung bereits erhebliche Einsparpotenziale auf

gezeigt hat. Einen Anreiz zur Wahrnehmung 

weiterführender Beratungsgespräche bieten au

ßerdem Zuschüsse zur Beratung, die Kommunen 

in Kooperation mit anderen Akteuren, wie etwa lo

kalen Energieversorgern oder Stiftungen, anbieten 

können. Die Mainzer Stiftung für Klimaschutz und 

Energieeffizienz bietet Sanierungsinteressierten 

zum Beispiel ein Intensiv-Beratungsangebot zu ei

nem vergünstigten Festpreis an. Auch die Verbrau

cherzentrale Bundesverband e.V. hat Vor-Ort-Be

ratungen für private Verbraucherinnen in ihrem 

Portfolio. Je nach gewünschtem Check vor Ort (Ba

sis-, Gebäude oder Brennwert-Check) ergeben 

sich durch die Förderung des Bundesministeriums 

für Wirtschaft und Energie lediglich Kosten in Höhe 

von zehn bis 30 Euro. Darüber hinaus können Pri

vathaushalte Förderprogramme wie etwa Zuschüs

se für Vor-Ort-Beratungen des Bundeswirtschafts

ministeriums (BMWi) und des Bundesamts für 

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) (www.

bafa.de/DE/Energie/Energieberatung/energiebe

ratung_node.html) nutzen ( Kap. A3 3.2). Durch 

gezielte Informationen zu Förderangeboten kön

nen Kommunen dazu beitragen, die energetische 

Sanierung privater Wohnhäuser voranzutreiben. 

Beratungsgespräch auf der 9. Kommunalen 
Klimakonferenz in Berlin (Quelle: Difu)
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Themenspezifische Beratungsangebote
Im Rahmen lokaler Klimaschutzberatungen wer

den zentrale Themen wie „Energie“ und „Mobili

tät“, aber auch „Abfall“ oder „Gesundheit und Er

nährung“ abgedeckt.

Energieberatungen

Neben den Verbraucherzentralen beteiligen sich oft

mals die lokalen Energieversorgungsunternehmen 

an der Finanzierung und Durchführung von Energie

beratungen sowie der Bereitstellung von Informati

onsmaterialien ( Kap.  C2  2). Vorteilhaft ist, dass 

den Energieversorgungsunternehmen die meisten 

Verbrauchsdaten bereits vorliegen. Kundinnen kön

nen somit direkt angesprochen und individuelle 

Energiesparmaßnahmen identifiziert werden. Außer

dem verfügen Energieversorgungsunternehmen in 

der Regel über ausreichende Ressourcen zur Finan

zierung größerer Projekte, in denen Fördergelder, 

Bonussysteme und Öffentlichkeitsarbeit kombiniert 

werden können. Für viele Energieversorgungsunter

nehmen ist die Energieberatung zu einer wichtigen 

Dienstleistung geworden. 

Unterstützung bei der Energieberatung erhal

ten Kommunen zudem durch eine Vielzahl regio

naler Energieagenturen, die sowohl Bürger als 

auch Unternehmen informieren und beraten. Mitt

lerweile hat sich in vielen Bundesländern – nicht 

zuletzt mithilfe von Landeszuschüssen – ein flä

chendeckendes Netz regionaler Energieagentu

ren gebildet. Auch die Kommunen selbst erhalten 

dort wertvolle Informationen.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Die Beratung sollte neben dem Energiesparen im

mer auch über die Nutzung Erneuerbarer Energien 

informieren. Viele Städte, Gemeinden und Kreise 

nutzen in ihren Liegenschaften bereits Erneuerbare 

Energien und können öffentlichkeitswirksam darüber 

informieren. In vielen kommunalen Gebäuden zeigen 

beispielsweise Anzeigetafeln, wie viel Strom durch 

die Photovoltaikanlage auf dem Dach produziert wird. 

Auch ein Solardachkataster in Verbindung mit einer 

Solardachbörse auf der Homepage der Kommune 

kann die Bevölkerung motivieren, selbst in Erneuer

bare Energien zu investieren ( Kap. A2 2.3.1). Über 

ein konkretes Praxisbeispiel, etwa eine Photovoltaik

anlage auf einem privaten Wohnhaus, kann mit ho

hem Identifikationswert („Mein Nachbar erzeugt grü

nen Strom“) in lokalen Medien oder auf der 

kommunale Internetseite berichtet werden.

-

-

- 
 

 

 
„Besser mobil. Besser Leben“ – 

Kampagne zur Förderung nachhaltiger Mobilität

Region/Stadt/Gemeinde: Potsdam

Bundesland: Brandenburg

Einwohnerzahl: 167.505 (2015)

Zeitrahmen: Seit 09/2015

PRAXISBEISPIEL |  
  

-

-

-

-

-

Kurzbeschreibung
Die Kampagne „Besser mobil. Besser Leben“ der 

Landeshauptstadt Potsdam verfolgt das Ziel, na

chhaltige Mobilität in allen Lebensbereichen der 

Bevölkerung zu fördern. Sie zeigt Alternativen zur 

Fortbewegung mit dem privaten Pkw auf und the

matisiert zugleich dessen positive Wirkung auf die 

Lebensqualität in der Stadt. Langfristig setzt die 

Kampagne auf den Dialog mit der Bevölkerung 

sowie auf flankierende Infrastrukturmaßnahmen.

Kampagnenelemente
•	 Auftaktveranstaltung	mit	Informations

angeboten im verkehrsberuhigten 

Innenstadtbereich (4.000 Besucherinnen 

und Besucher)

•	 Plakataktion

•	 Mediale	Unterstützung	über	stadteigene	
Website, Twitter, Facebook und Hörfunk

•	 Stakeholder-Forum	mit	Vertreterinnen	und	
Vertretern aus Verwaltung, Zivilgesellschaft 

und Wirtschaft

Kooperationspartner
•	 Verkehrsbetriebe	Potsdam
•	 Landesverband	Brandenburg	des	

Verkehrsclubs Deutschland e. V.

•	 Radstation	Potsdam
•	 Verkehrsmanagementzentrale	der	

Stadtverwaltung

Weitere Informationen
www.potsdam.de/besser-mobil-besser-leben

-
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- 
-

-
(Quelle: 

Stadt Potsdam)

„Besser mobil. Besser Leben“ – 
Kampagne zur Förderung nachhaltiger Mobilität

Beratungen im Wohngebäudebereich

In vielen bundesdeutschen Kommunen werden 

zunehmend Beratungen im Wohngebäudebereich 

angeboten, da hier erhebliche THG-Minderungs



potenziale existieren: Energiesparmaßnahmen in 

Altbauten können den Energieverbrauch um bis 

zu 60 Prozent senken und größere klimaschädli

che Emissionen vermeiden, die durch Verluste bei 

Raumheizung oder Warmwasserbereitung ent

stehen. Um zu Energiesparmaßnahmen im Wohn

gebäudebestand zu motivieren, bietet es sich für 

Kommunen an, möglichst viele Akteurinnen des 

Baubereichs an einem Tisch zu versammeln. 

-

-

-

Im Wohngebäudebereich ist es wichtig, auf den 

Informations- und Beratungsbedarf unterschiedli

cher Zielgruppen (Hauseigentümerinnen, Bauher

ren, Mieterinnen) einzugehen. Auch innerhalb der 

jeweiligen Zielgruppen sind spezifische Herange

hensweisen sinnvoll. So werden beispielsweise 

verstärkt Projekte und Programme für einkom

mensschwache Haushalte angeboten. Zusammen 

mit dem Bundesverband der Energie und Klima

schutzagenturen bietet die Caritas Arbeitslosen

geld-II-, Wohngeld- und Sozialhilfeempfängern 

sowie einkommensschwachen Rentnerinnen bun

desweit kostenfreie Vor-Ort-Beratungen an. So 

leistet das vom BMUB geförderte Stromspar-

Check-Programm einen wichtigen Beitrag dazu, 

die von steigenden Energiekosten besonders be

troffenen unteren Einkommensschichten zu ent

lasten. Insbesondere beim Thema „Energiesparen“ 

bietet die Verknüpfung von Klimaschutz- und sozi

alpolitischen Handlungszielen wertvolle Synergie

effekte.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mobilitätsberatung

Eine klimafreundliche Verkehrsmittelwahl setzt 

umfassende Informationen über die Alternativen 

zum Pkw voraus. Auskünfte über Fahrpläne, Um

steigemöglichkeiten und Anschlüsse im ÖPNV 

sind ebenso wichtig wie Informationen zu Carsha

ring sowie Fuß- und Radverkehr. In einer persönli

chen Mobilitätsberatung können die Bedürfnisse 

der Bürger erfasst und Handlungsmöglichkeiten 

aufgezeigt werden. Auch die Information und Moti

vation über das Internet, Printmedien oder soziale 

Netzwerke tragen zu Verhaltensänderungen bei.

-

-

-

-

Auch können Unternehmen und öffentliche Ein

richtungen zum Thema „Verkehr“ beraten werden. 

Hier bestehen große Potenziale, das Verkehrsauf

kommen zu reduzieren und damit zum Klimaschutz 

beizutragen. Ziele eines betrieblichen Mobilitäts

managements in Unternehmen und öffentlichen 

Einrichtungen sind etwa die Stärkung des Umwelt

verbundes im Berufsverkehr (zum Beispiel durch 

-

-

-

-

Job-Tickets) und die Förderung gemeinschaftli

cher Formen der Mobilität (Carsharing, Mitfahrge

meinschaften etc.) ( Kap. C3 3).

-

-

Abfallberatung

Einige Bürgerinnen nutzen lokale Klimaschutzbe

ratungen zur Klärung von Fragen im Abfallbereich, 

beispielsweise die nach der Produktauswahl (Ge

tränkeflasche, Dose oder Tetrapack) oder der 

Auswahl von Materialien (Naturprodukte oder 

Kunststoffe). Ein weiteres wichtiges Handlungs

feld ist die Abfallvermeidung mit ihren ener

gierelevanten Aspekten.

-

-

-

-

Ziel der Abfallberatung ist es unter anderem, 

private Haushalte, Betriebe und Bildungseinrich

tungen zu Themen wie „Sammelsystemoptimie

rung“, „Konsumverhalten“ oder „Entsorgungs

verhalten“ zu informieren und so die Energie- und 

Stoffströme nachhaltig zu gestalten. In der Regel 

können Fragen am Telefon beantwortet werden, 

daneben stehen Informationsveranstaltungen 

und das Zusammenstellen von Informationsmate

rial im Vordergrund.

-

-

-

-

Gesundheits- und Ernährungsberatung

Lebensmittelproduktion und -versorgung tragen 

erheblich zur Bildung von Treibhausgasen bei 

( Kap. C4 4). Empfehlungen zur Ernährung mit 

weniger tierischen Fetten und Eiweißen haben 

nicht nur gesundheitliche, sondern auch klima

schützende Vorteile. Zusätzlich vermeidet der Be

zug regionaler Lebensmittel klimaschädigende 

Transportkilometer und hat zudem beschäfti

gungspolitische Vorteile. Mehrere Städte wie Bre

men, Magdeburg oder Münster haben bereits ei

nen „vegetarischen Wochentag“ („Veggie-Day“ 

beziehungsweise „Veggie-Tag“) eingeführt. An 

diesem Tag verpflichten sich die Kommunen und 

die teilnehmenden öffentlichen Einrichtungen, in 

ihren Großküchen nur vegetarisches Essen anzu

bieten. Darüber hinaus beteiligen sich viele Hoch

schulmensen an vegetarischen Initiativen.

-

-

-

-

-

-

-

104

A 4 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND BERATUNG IM KOMMUNALEN KLIMASCHUTZ



A 5

 Baulandentwicklung und Klimaschutz

Ein wichtiges Handlungsfeld für den kommunalen 

Klimaschutz besteht bei der Entwicklung neuer 

Baugebiete. 

Bausteine im Überblick
In energetischer Hinsicht geht es dabei im We

sentlichen um zwei Ziele:

-

Minimierung des Wärmebedarfs von 

Gebäuden insbesondere durch

 

•	 kompakte	Bauweise,	
• technische Vorkehrungen gegen Wärmeverluste 

(Wärmedämmung) mit Regelungen zum energe

tischen Gebäudestandard analog zu den Energie

effizienzstandards der einschlägigen Förderpro

gramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), 

-

-

-

•	 eine	auf	eine	optimale	passive	Nutzung	von	
Sonneneinstrahlungen ausgerichtete Stellung 

der Baukörper sowie 

•	 die	Vermeidung	von	Verschattung.

Möglichst treibhausgasfreie Deckung des verblei

benden Wärmeenergiebedarfs entweder durch

-

 

•	 die Erzeugung und Nutzung Erneuerbarer Energi

en (zum Beispiel Solarthermie, Geothermie etc.),

-

•	 CO2-minimierte Heizsysteme oder 

•	 die	Nutzung	von	Wärmenetzen	(Nah-	oder	
Fernwärme aus Kraft-Wärme-Kopplungs-

Anlagen oder anderen Wärmequellen).

Daneben kann auch die Erzeugung von Strom aus Er

neuerbaren Energien, zum Beispiel durch Photovol

taikanlagen oder Kleinwindkraftanlagen, zur Einspei

sung ins Netz eine gewisse Rolle spielen. Und 

übergreifend geht es auch um die Auswirkungen auf 

die Mobilität und die treibhausgasarme Organisation 

des Verkehrs ( Kap.  C3). Zentrale Anliegen dabei 

sind die Förderung des Umweltverbundes sowie die 

Schaffung besserer Rahmenbedingungen für Elek

tromobilität. Wichtig sind deshalb unter anderem die 

stadtstrukturelle Einbindung (Nutzungsmischung, 

kurze Wege), die Anbindung an bestehende oder neu 

zu schaffende ÖPNV-Netze, die Gestaltung des öf

fentlichen Raums und der Wegeverbindungen im Sin

ne einer optimalen Gestaltung des Umweltverbundes 

sowie die Schaffung von Infrastruktur zur Förderung 

-

-

-

-

-

-

des Umweltverbundes (Carsharing, Mobilitätsstatio

nen, Fahrradabstellanlagen, Elektroladesäulen).

-

 

-

-

-

-

-

-

-

105

(Quelle: Difu)
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Städtebauliches Konzept 
übernimmt Schlüsselfunktion
Die energetische Bilanz der einzelnen Baugebiete 

wird durch die konkreten städtebaulichen Konzepte 

und deren Umsetzung beeinflusst. Hierbei geht es 

zum einen um die Realisierung kompakter städte

baulicher Strukturen, indem der Wärmebedarf der 

Gebäude unter anderem durch Baukörperstellung 

und die Nutzung passiver solarer Strahlungsenergie 

reduziert wird. Zum anderen kann die Wärmeversor

gung mehr oder weniger effizient auf der Grundlage 

Erneuerbarer Energien oder von KWK-Anlagen und 

Wärmenetzen organisiert werden. Und schließlich 

geht es auch um die Frage, ob und in welchem Maße 

neue Baugebiete einen darüber hinausgehenden 

Beitrag zur Energiegewinnung leisten können.

Bauleitpläne sollen auch dazu beitragen, den Kli

maschutz und die Klimaanpassung, insbesondere in 

der Stadtentwicklung, zu fördern (§ 1 Abs. 5 Satz 2 

BauGB). Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll 

sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel 

entgegenwirken, als auch durch solche, die der An

passung an den Klimawandel dienen, Rechnung ge

tragen werden (§ 1a Abs. 5 BauGB). Mit diesen An

passungen im Baugesetzbuch hat der Gesetzgeber 

2011 geregelt, dass die Bauleitplanung an den Zielen 

des globalen Klimaschutzes ausgerichtet werden 

kann. Als Belang ausdrücklich genannt sind die Nut

zung Erneuerbarer Energien sowie die sparsame und 

effiziente Nutzung von Energie (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. f 

BauGB). Auch wenn der Belang des Klimaschutzes 

unter den Vorbehalt der Abwägung der öffentlichen 



und privaten Belange gestellt bleiben muss, geht von 

der Regelung eine wichtige Anstoßfunktion aus. Die 

Gemeinden müssen sich grundsätzlich mit der Frage 

auseinandersetzen, ob und, wenn ja, welche Maß

nahmen zum Klimaschutz in einem Bauleitplan auf

gegriffen werden sollen (vgl. Söfker 2011, S. 541). Es 

besteht ein Erfordernis zur „besonders sorgfältigen 

Abwägung“ (vgl. Battis u. a. 2011, S. 897-899).

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

-
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 Energetische Standards bei Neuplanungen
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 Energetische Standards bei Neuplanungen

Kurzbeschreibung
Basierend auf der Beschlusslage ihres Ge

meinderates hat die Stadt Freiburg im Breis

gau die von ihr formulierten energetischen 

Standards für die Neuplanung von Gebäuden 

mit Wohnungen und Büro- oder büroähnlichen 

Nutzungen mehrfach fortgeschrieben.

Definierte Standards
•	 Bei	größeren	Bauvorhaben	im	Rahmen	der	

Bauleitplanung muss ein Energiekonzept 

mit verschiedenen Varianten zur Energie

versorgung erstellt werden.

•	 Die	Umsetzung	der	Variante	mit	den	
niedrigsten CO2-Emissionen ist erforder

lich, sofern die Kosten max. zehn Prozent 

über der definierten Basisvariante liegen.

•	 Ein Anschluss an vorhandene Wärmenetze, 

Versorgungsanlagen oder eine in Verbind

ung mit dem umliegenden Gebäudebestand 

gemeinschaftliche Lösung ist zu prüfen.

•	 Freiburger	Effizienzhaus-Standard	55:	
Wird festgelegt in städtebaulichen Ver

trägen für Wohnbaugrundstücke in neuen 

Bebauungsplänen und in Kaufverträgen 

für städtische Wohnbaugrundstücke.

•	 Freiburger	Effizienzhaus-Standard	70:	Gilt	
für neue Büro- und Dienstleistungsgebäude 

und wird ebenfalls festgelegt in städtebau

lichen Verträgen bei der Entwicklung von 

neuen Bebauungsplänen und in Kaufver

trägen für städtische Grundstücke.

Weitere Informationen
Mehr Informationen und Kontakt unter: 

www.freiburg.de/effizienzhaus

Hilfreiche Infos zum Start einer Sanierung: 

www.freiburg.de/waermeschutz

Baulandpolitische Grundsätze der Stadt 

Freiburg: www.freiburg.de/pb/,Lde/

435150.html

Schon bei der vorbereitenden Bauleitplanung 

(Flächennutzungsplanung) werden wichtige Wei

chen für die energetischen Optionen neuer Bauge

biete gestellt. Hierbei geht es unter anderem dar

um, eine kompakte und energieeffiziente Sied

lungsstruktur zu erreichen, indem zum Beispiel der 

Innenentwicklung gegenüber der Siedlungserwei

terung grundsätzlich Vorrang eingeräumt wird, 

Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung bei der Nut

zung von Wärmeenergie gesucht werden, natur

räumliche und klimatologische Rahmenbedingun

gen der Standorte sowie deren Anschlussfähigkeit 

an vorhandene Infrastrukturen, insbesondere auch 

an Wärmenetze, angemessen gewürdigt werden. 

Der Flächennutzungsplan kann durch entspre

chende Darstellungen und eine restriktive Auswei

sung von Zuwachsflächen auf eine kompakte Sied

lungsstruktur hinwirken, die unter dem Ge

sichtspunkt der Energieeffizienz generell vorteil

haft erscheint. Auch können geeignete Standorte 

für die Gewinnung Erneuerbarer Energien festge

legt und insoweit bestehende Nutzungskonflikte, 

zum Beispiel mit Zielen des Natur- und Artenschut

zes, gelöst werden ( Kap.  A7). Durch Auswei

sung von Flächen zur Aufforstung zum Beispiel 

im Zusammenhang mit Ausgleichserfordernis

sen bei Eingriffen in Natur und Landschaft oder 

auch unabhängig hiervon kann ein Beitrag zur 



CO2-Bindung geleistet werden. Kompakte Sied

lungsstrukturen können schließlich auch zu einer 

Reduzierung von Verkehr und den damit verbunde

nen Treibhausgas-Emissionen beitragen.

-

-

 

(Quelle: Difu)

1. Vorüberlegungen zur Strategie

1.1 Übergreifendes Handlungskonzept

Die Baulandentwicklung sollte grundsätzlich in ein 

übergreifendes Energie- und Klimaschutzkonzept 

eingebettet sein, das wiederum Eingang in die 

Stadtentwicklungsplanung gefunden haben sollte. 

Wechselseitig gut abgestimmtes Handeln der Ver

waltungsbereiche ist Voraussetzung, um Synergi

en zu nutzen, die zum Beispiel zwischen den Berei

chen Energieversorgung, Verkehr und Städtebau 

auf der Hand liegen. Dies stärkt die Legitimität und 

die Überzeugungskraft der in jedem Planungsfall 

neu zu treffenden Entscheidungen. Anzustreben ist 

deshalb ein konsistentes Handlungsprogramm für 

die energetischen Ziele im Rahmen der Bauleitpla

nung, welches eine Leitschnur für die kommunale 

Bauleitplanung über den Einzelfall hinaus ist. Ein 

solches Handlungsprogramm sollte durch die Ge

meindevertretung beschlossen sein, um ihm die 

erforderliche politische Kraft zu verleihen. Nur be

schlossene Konzepte sind nach § 1 Abs. 6 Nr. 11 

BauGB abwägungserheblich.

-

-

-

-

-

-

Ein übergreifendes Handlungskonzept bedeu

tet nicht, dass in jedem Baugebiet die gleichen 

Maßnahmen zum Tragen kommen sollten, da die 

Bedingungen von Fall zu Fall unterschiedlich sind. 

So hängt die Sinnhaftigkeit des Anschlusses an 

Fern- und Nahwärmenetze von der bestehenden 

Netzstruktur und von der erwarteten Auslastung 

ab und kann nur einzelfallbezogen bewertet wer

den. Ebenso von Bedeutung sind die bauliche 

Dichte und die naturräumlichen Gegebenheiten, 

die Kostenwirksamkeit der Maßnahmen und 

schließlich auch die Akzeptanz bei Bauträgerin

nen, Erwerbern und Mieterinnen.

-

-

-

In Anbetracht der unterschiedlich weit reichen

den Kostenwirksamkeit energetischer Optimie

rungsmaßnahmen sollte festgelegt werden, wel

che Maßnahmen und energetischen Standards 

regelmäßig durchgesetzt und welche eher im Ein

zelfall bei günstigen Rahmenbedingungen und bei 

einem entsprechenden Interesse eines Vorhaben

trägers umgesetzt werden können.

-

-

-

-

-

Wichtige Impulse durch Pilotprojekte
Auch wenn ein übergreifendes Handlungspro

gramm fehlt, können energetische und klima

schutzbezogene Ziele im Bebauungsplan aufge

griffen werden. Soweit Planungen als Pilotvorhaben 

verstanden werden, können diese aber wichtige 

Impulse setzen und die Basis für ein regelmäßiges 

Verwaltungshandeln im Sinne einer energieopti

mierten und klimaschützenden Planungspraxis lie

fern. Der Erarbeitungs- und Begründungsaufwand 

ist bei fehlender eingeführter Praxis und insbeson

dere auch bei Pilotprojekten allerdings erfahrungs

gemäß deutlich höher und die Planung vergleichs

weise anfälliger für fachliche und rechtliche Fehler.

-

-

-

-

-

-

-

-

Begleitung durch Information und Beratung
Strategien zur Umsetzung energetischer und kli

maschutzbezogener Ziele bei Neubaugebieten 

sollten sich nicht allein auf ordnungs- und pla

nungsrechtliche Instrumente stützen. Wichtig ist 

daneben eine zielgerichtete Information und Be

ratung der Vorhabenträger und Bauwilligen, denn 

diese müssen die vorgesehenen Maßnahmen 

nicht nur akzeptieren, sondern auch fachgerecht 

umsetzen bzw. weiterverfolgen. Das beste Ener

giekonzept wird sich nicht durchsetzen lassen, 

wenn am Immobilienmarkt keine ausreichende 

Nachfrage für diese Qualitäten besteht. Gegen

stand der Beratung sollten zum Beispiel die tech

nischen Gestaltungsoptionen, die ökonomischen 

Effekte (Mehrkosten und finanzielle Einspar

potenziale) sowie die bestehenden finanziellen 

Förderprogramme sein ( Kap. A3 3).

-

-

-

-

-

-

- 

Umsetzung „mitdenken“
Das beste Konzept nutzt nichts, wenn die Umset

zung nicht gelingt. Deshalb gilt es bei der Festle

-

-
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gung von energetischen und klimaschutzbezoge

nen Zielen und Maßnahmen für neue Baugebiete 

grundsätzlich auch zu bedenken, wer die Maß

nahmen umsetzt und wie eine fachgerechte Um

setzung sichergestellt werden kann. Die Erfah

rung zeigt, dass insbesondere in Bezug auf 

Wärmeschutzstandards die Fehlerquote aufgrund 

nicht sachgerechter Ausführung und auch Prü

fung hoch ist. Aus diesem Grund kann es sinnvoll 

sein, die Luftdichtigkeit der errichteten Gebäude 

mit einem Blower-Door-Test zu prüfen und eine 

entsprechende Nachweispflicht vertraglich mit 

den Vorhabenträgern oder Bauherren zu verein

baren. Der mit einem Controlling verbundene Auf

wand ist ressourcenrelevant und muss sich in der 

Personalausstattung niederschlagen.

-

-

-

-

-

-

-

 

1.2 Energetische Optimierung 
der städtebaulichen Entwürfe

 

Bereits bei der Entwicklung des städtebaulichen 

Konzeptes werden die Weichen für die Minimie

rung des Energiebedarfs im Gebäudesektor und 

eine optimierte Nutzung solarer Strahlungsener

gie gestellt. Bei der optimierten Nutzung der sola

ren Strahlungsenergie geht es vor allem darum, 

möglichst hohe solare Einträge, die dem Gebäude 

als Wärme zur Verfügung stehen, zu erreichen 

(Gewinnmaximierungsprinzip). Kompakte Sied

lungsstrukturen und Bauformen verringern dane

ben den Wärmeverlust und damit auch den Wär

meenergiebedarf. Um die Möglichkeit hierfür 

wirkungsvoll nutzen zu können, müssen die Be

dingungen einer energetisch effizienten Entwick

lung des Baugebiets bereits frühzeitig geklärt 

werden. Dies erfolgt sinnvollerweise in Energiekon

zepten für die jeweiligen Baugebiete. Die für das 

Planungsverfahren zuständigen Stellen in der Ge

meinde sollten sich deshalb frühzeitig mit den für 

Fragen der Energieeffizienz und des Klimaschut

zes zuständigen Stellen abstimmen. Falls bei 

kreisangehörigen Gemeinden keine Kompetenz

stelle für Energieeffizienz und Klimaschutz vor

handen sein sollte, kann Unterstützung durch die 

zuständigen Stellen auf Landkreisebene erbeten 

werden.

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

Gebietsbezogene Energiekonzepte
Mit einem Energiekonzept werden die Vorausset

zungen und Gestaltungsmöglichkeiten ermittelt für:

-

•	 die	Reduzierung	des	Wärmeenergiebedarfs	
von Gebäuden (Wärmeschutz, passive 

Solarenergienutzung),

 

•	 die	effiziente	klimagerechte	Energienutzung	
einschließlich der Nutzung Erneuerbarer 

Energien.

Dabei sind die klimatologisch relevanten Voraus

setzungen (Himmelsrichtungen, Topografie, 

Baumbestände, Hauptwindrichtung) genauso zu 

berücksichtigen wie die Potenziale für die Nut

zung Erneuerbarer Energien (zum Beispiel Geo

thermie, Wasserkraft, Nutzung solarer Strah

lungsenergie) und einer energieeffizienten Ver

sorgung (zum Beispiel BHKW, Nah- und Fernwär

menetze, Abwärmenutzung). Die Wahl der geeig

neten Energieversorgung ist abhängig von den 

örtlichen Standortbedingungen, der Größe und 

dem Energiebedarf des zu versorgenden Gebie

tes. Maßgeblich sind daher auch die Bebauungs

dichte und der energetische Standard der Gebäu

de. Bereits bei der städtebaulichen Planung sollte 

daher geprüft werden, ob ein zentrales System 

wirtschaftlicher ist als mehrere dezentrale Anla

gen. Für den wirtschaftlichen Betrieb der Systeme 

ist vor allem ein konstanter Energiebedarf erfor

derlich. Sinnvoll ist es daher, im Rahmen des 

energetischen Gesamtkonzepts auch die ergän

zende Nutzung von Photovoltaik und Solarther

mie sowie den verringerten Energiebedarf von 

Niedrigenergiegebäuden zu betrachten.

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soweit ein städtebaulicher Vertrag mit einem 

Bauträger oder Grundstücksentwickler abge

schlossen wird, kann auch vereinbart werden, dass 

der Vertragspartner der Gemeinde das Energie

konzept nach dem inhaltlichen Anforderungsprofil 

der Stadt selbst erstellt. Vereinbart werden kann 

auch, dass das Energiekonzept von der Gemeinde 

in Auftrag gegeben wird, der Vertragspartner der 

Gemeinde aber die Kosten hierfür erstattet.

-

-

Entscheidend ist es, dass die Ergebnisse des 

Energiekonzeptes frühzeitig in das Planungsver

fahren eingespeist werden. Denn nur dann, wenn 

das städtebauliche Konzept noch offen ist, kön

nen die aufgezeigten Potenziale des Energiekon

zeptes in der städtebaulichen Konzeption wir

kungsvoll aufgegriffen werden. Es wird daher in 

der Regel sinnvoll sein, die Erarbeitung des städ

tebaulichen Konzeptes und die des Energiekon

zeptes miteinander zeitlich und inhaltlich zu ver

zahnen.

-

-

-

-

-

-

-
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2. Verringerung des Energiebedarfs 
durch kompakte, energieeffiziente 
Siedlungsformen

Bei der Minimierung des Energiebedarfs geht es 

vor allem um die möglichst weitgehende Vermei

dung von Wärmeverlusten. Die zu beachtenden 

Rahmenbedingungen weisen regionale, aber 

auch kleinräumige Unterschiede auf, so dass es 

keine Patentrezepte gibt, sondern angepasste Lö

sungen im Einzelfall gesucht werden müssen. Da

bei dürfen auch die historisch gewachsenen 

Strukturen, die etwa in einer regionalen Baukultur 

ihren Ausdruck finden, bestehende Sichtbezie

hungen und Nutzungszusammenhänge und an

dere lokale und regionale Besonderheiten nicht 

außer Acht gelassen werden.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

	

	  

 

-

-

-

-

-

-

-

-
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Abbildung A5–1: Typische A/Ve-Verhältnisse unterschiedlicher Gebäudetypen 
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(Quelle: Goretzki 2007, S. 43)

2.1 Einflussfaktoren 

Einflussfaktoren für die Minimierung des Energie

bedarfs im Gebäudesektor und eine optimierte 

Nutzung solarer Strahlungsenergie sind insbeson

dere die Stellung bzw. Ausrichtung des Baukörpers 

und die Vermeidung von Verschattung. Kompakte 

Baustrukturen mit hoher Dichte können den Wär

mebedarf der Einzelgebäude erheblich reduzieren. 

Mit dem städtebaulichen Konzept werden Vor

stellungen zur Kubatur neuer Baugebiete entwi

ckelt. Diese beeinflussen ganz maßgeblich den 

späteren Energiebedarf der Gebäude. Zentrale 

Einflussfaktoren hierfür sind:

•	 die	Bauweise	(offen	oder	geschlossen,	
Reihenhäuser etc.), 

•	 die	überbaubare	Grundstücksfläche	
(Baulinien und Baugrenzen),

•	 die	Höhe	der	Gebäude,
•	 die	Dachform	und	Dachausrichtung,
•	 die	Abmessung	der	Baukörper	und	das	Maß	

an Kompaktheit.

A/Ve-Wert für Kompaktheit
Die Kompaktheit eines Baukörpers kann durch 

das Verhältnis von Wärme abstrahlender Außen

hülle (A) zu dem zu beheizenden Volumen (Ve) 

ausgedrückt werden. Ein kompakter Baukörper 

mit niedrigem A/Ve-Wert hat einen geringeren 

Heizwärmebedarf als ein weniger kompakter Bau

körper mit einem höheren A/Ve-Wert, da die 

Transmissionswärmeverluste durch die Reduzie

rung der Außenhaut des Gebäudes im Verhältnis 

zu seinem Volumen verringert werden. Die Trans

missionswärmeverluste gegenüber der Bodenflä

che sind entsprechend den geringeren Tempera

turunterschieden geringer als gegenüber der Luft, 

so dass bei einem identischen A/Ve-Wert ein fla

cheres Gebäude weniger Wärme verliert als ein 

höheres. Der Einfluss der Höhe des Gebäudes auf 

das A/Ve-Verhältnis ist allerdings nicht linear 

( Abb. A5–1). Während bei einer bis zu fünfge



schossigen Bebauung der A/Ve-Wert mit jedem 

weiteren Geschoss deutlich verbessert wird, fal

len die Verbesserungen darüber nur noch in ge

ringerem Maße ins Gewicht (vgl. Oberste Bau

behörde 2010, S. 23).

-

-

-

Auch Tiefe und Länge von Gebäuden haben 

Einfluss auf den A/Ve-Wert. Grundsätzlich ver

bessert sich das A/Ve-Verhältnis mit zunehmen

der Tiefe und Länge des Gebäudes. Wird die Län

ge des Gebäudes über 25  Meter ausgedehnt, 

sinkt der Einfluss auf die Kompaktheit deutlich ab 

(vgl. ebenda). In der Praxis bewährt haben sich 

Bebauungstiefen von zehn Metern bis 14 Metern. 

Größere Bebauungstiefen lassen sich in der Regel 

nur durch Atrien erreichen, die wiederum die Ge

bäudeaußenfläche und damit den Transmissions

wärmeverlust erhöhen.

-

-

-

-

-

Eine Erhöhung des Raumvolumens durch steile 

Dächer ist energetisch nur dann sinnvoll, wenn 

hierdurch auch die nutzbare Fläche vergrößert 

wird. Dies kann zum Beispiel durch einen Knie

stock erreicht werden. 

-

Investitions- und Verbrauchskosten
Die Kompaktheit des Gebäudes ist nicht nur maß

geblich für die Energiebilanz. Sie hat auch ent

scheidenden Einfluss auf die Kosten, und zwar 

sowohl in Bezug auf die Herstellung (erhöhte Auf

wendungen für Wärmedämmung) als auch in Be

zug auf Betrieb und Unterhaltung. Das Gebäude 

ist umso wirtschaftlicher, je geringer die kostenin

tensive Außenhaut eines Gebäudes ist.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

110

Prüfpunkte für den 
städtebaulichen Vorentwurf

 

Geometrie der Baukörper 

(Kompaktheit der Baukörper)

 

•	 Tiefe/Länge/Höhe
•	 Dachform
•	 Gliederung

Orientierung der Baukörper

•	 Ausrichtung	der	Hauptfassade 

 (passive Solarenergienutzung)

Verschattung durch Baukörper

•	 Abstand	der	Hauptfassade	
zur Verschattungskante

 

•	 Staffelung der Baukörper von Süd nach Nord

Verschattung durch Bepflanzung

•	 Abstand der Bepflanzung zur Hauptfassade

Integration von Versorgungseinrichtungen

•	 Leitungsnetz
•	 Stufenweise	Erschließbarkeit
•	 Standort	Wärmeerzeugung/-speicher
•	 Flexibilität	der	Versorgung	

für zukünftige Innovationen

 

Nutzung Erneuerbarer Energien

•	 Orientierung	des	Gebäudekörpers	
und der Dachneigung 

(aktive Solarenergienutzung)

 

 

•	 Substitution	von	Energieträgern	
durch den Einsatz CO2-armer bzw. 

CO2-neutraler Energien

 

 

Experimentelles Wohnen

•	 Teilnahme an Förderprogrammen (Einhaltung 

von Baustandards, Solarenergienutzung)

Quelle: Stadt Augsburg (2007), S. 21.
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Passive Nutzung von Sonnenenergie
Der Heizwärmebedarf eines Gebäudes wird auch 

wesentlich dadurch bestimmt, ob und in welchem 

Maße es der Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. 

Man spricht insoweit von passiver Sonnenenergie

nutzung. Eine geringe passive Sonnenenergienut

zung führt zu einem erhöhten Heizwärmebedarf. 

Ungünstige Besonnungsverhältnisse müssen durch 

eine verstärkte Wärmedämmung ausgeglichen wer

den und führen so zu höheren Baukosten. Der Um

fang der passiven Sonnenenergienutzung wird im 

Wesentlichen von folgenden Faktoren beeinflusst:

•	 Orientierung	bzw.	Stellung	der	Gebäude,
•	 Verschattung	durch	Nachbargebäude,
•	 Verschattung	durch	Vegetation	und
•	 Verschattung	durch	die	topografischen	

Verhältnisse.

Auf die passive Sonnenenergienutzung wirkt sich 

eine Südausrichtung der Gebäude grundsätzlich 

günstig aus. Die Verschattung durch Nachbarge

bäude kann durch angemessene Abstände mini

miert werden. Bei geschlossenen Zeilen sollte der 



Abstand zwischen der schattenwerfenden Kante 

und der Solarfassade mindestens das 2,7-fache der 

Höhe der schattenwerfenden Kante betragen. Kei

ne wesentlichen Verbesserungen der Solargewinne 

sind ab einer Vergrößerung der Abstände über die 

3,5-fache Gebäudehöhe hinaus zu erwarten. Um 

Verschattungen an der Südseite bzw. Solarfassade 

eines Gebäudes zu vermeiden, sollten dort mög

lichst wenige Bäume gepflanzt werden. Dies gilt 

auch für laubabwerfende Bäume, da diese ihr Laub 

häufig erst weit in der Heizperiode verlieren.

-

-

 

-

-

-

-
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Abbildung A5–2: Verfügbares passiv-solares Potenzial während der Heizperiode in Anhängigkeit von der 
Verschattung durch parallele Gebäudezeilen 
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(Quelle: Goretzki 2007, S. 43)

Oberste Baubehörde im Bayerischen 

Staatsministerium des Innern (2010): 

Energie und Ortsplanung, Arbeitsblätter für 

die Bauleitplanung Nr. 17, München, online 

verfügbar auf: www.bestellen.bayern.de

Wirtschaftsministerium des Landes Baden-

Württemberg (2007): Solarfibel, Städtebau

liche Maßnahmen, Energetische Wirkung, 

Zusammenhänge und Anforderungen, 

5. Auflage, Stuttgart.

2.2 Umsetzungsaspekte

Standardfestsetzungen 
im Bebauungsplan nutzen
Das städtebauliche Konzept einer klimagerechten, 

energieeffizienten und luftaustauschbegünstigen

den Bebauung kann durch folgende Bebauungs

planinhalte grundstücksbezogen umgesetzt werden:

•	 Maß der baulichen Nutzung, insb. die Festlegun

gen der Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 

BauGB i.V.m. § 16 Abs. 1 und 4, § 18 BauNVO),

•	 Bauweise, Stellung baulicher Anlagen sowie die 

nicht überbaubaren Grundstücksflächen (§ 9 

Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. §§ 22 und 23 BauNVO),

•	 Mindestmaße	von	Baugrundstücken,	mit	dem	
Ziel, einer zu großen Verdichtung entgegen

zuwirken (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB).

Höhenstaffelung oder Höhenbegrenzungen aus 

Gründen der optimalen Gebäudebesonnung (bspw. 

in Hanglagen) sind über Festsetzung zum Maß der 

baulichen Nutzung nach §  9 Abs.  1 Nr.  1 BauGB 

-



i. V. m. §§ 16, 18 BauNVO planerisch bestimmbar; 

die Höhe baulicher Anlagen kann als Höchst- oder 

Mindestmaß bzw. zwingend festgesetzt werden. 

Die Nutzung passiver Sonnenenergie kann zum 

Beispiel auch durch eine geschickte Festlegung 

von Baugrenzen gefördert werden, wenn etwa Win

tergärten, die der Nutzung solarer Strahlungsener

gie dienen, in einem eigens ausgewiesen Bereich 

zulässig sind.

-

-

Ergänzende Festsetzungen 
nach Landesbauordnung

 

Gebäudeoptimierungen, wie die Begrenzung aus

kragender Bauteile der Fassade oder der Dächer, 

sowie ggf. die Ausrichtung der Dachfirste (zur Er

möglichung aktiver Solaranlagen) sind zudem 

nach den Bestimmungen der Landesbauordnun

gen als örtliche Bauvorschriften unter bestimmten 

Voraussetzungen möglich und können gestützt 

auf die Landesrechtliche Ermächtigung gemäß 

§ 9 Abs. 4 BauGB auch als Festsetzung im Bebau

ungsplan aufgenommen werden.

-

-

-

-

Festsetzungen zur Bepflanzung
Vorgaben zur Begrünung, Anpflanzung, Wind

schutzpflanzung, welche die Wärmeverluste zu

sätzlich mindern und somit im weiteren Sinne zu 

energiesparender Bauweise gezählt werden kön

nen, sind über §  9 Abs.  1 Nr.  15 und 25 BauGB 

festsetzbar.

-

-

-

Die Festsetzungen zum Nutzungsmaß, zu Bau

weisen und Grundstücksflächen sollten für eine 

klimawirksame Gestaltung mit Maßnahmen zur 

Grünflächensicherung und zur Begrünung ver

knüpft werden (überbaubare Grundstücksflächen, 

von Bebauung freizuhaltende Flächen, öffentliche 

und private Grünflächen, Pflanzbindungen u. a.).

-

-

Ergänzende Regelungen in 
städtebaulichen Verträgen

 

Nach § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 BauGB sind auch die 

Anforderungen an die energetische Qualität von 

Gebäuden ein möglicher Gegenstand eines städte

baulichen Vertrags. Ebenso können gestalterische 

Anforderungen vereinbart werden, die der Umset

zung der Ziele des Bauleitplans dienen, also auch 

solche, die der energetischen Optimierung dienen 

(§ 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB). Solche Vereinba

rungen sind vor allem dann von Bedeutung, wenn 

es um ergänzende Anforderungen geht, die nach 

den Bestimmungen des BauGB nicht festgesetzt 

-

-

-

werden können, oder wenn über die Festsetzungs

möglichkeit rechtliche Zweifel bestehen. Dies setzt 

selbstverständlich die Mitwirkungsbereitschaft der 

Bauträger oder Eigentümerinnen als potenzielle 

Vertragspartner der Kommune voraus.

-

Ergänzende Regelungen 
in Grundstückskaufverträgen

 

Entsprechende Vereinbarungen können auch in 

Grundstückskaufverträge beim Verkauf von Grund

stücken durch die Gemeinde bzw. Stadt an Bau

trägerinnen oder sonstige Bauwillige aufgenom

men werden.

-

-

-

 
 

-

-

-

- 

-

-

-

- 

-

-
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3. Besserer Wärmeschutz und 
Reduzierung des Wärmebedarfs 
von Gebäuden

3.1 Die Anforderungen nach EnEV

Anlagentechnik und baulicher Wärmeschutz
Bereits aus der Energieeinsparverordnung (EnEV) 

ergeben sich bautechnische Standardanforde

rungen zum effizienten Betriebsenergiever

brauch. Die Faktoren Anlagentechnik und bauli

cher Wärmeschutz werden nach dem Berech

nungsverfahren der EnEV in der Gesamtbilanz 

eines Gebäudes kombiniert. Auf diese Weise 

kann zum Beispiel eine schlechte Wärmedäm

mung mit einer effizienten Heizanlage ausgegli

chen werden. Bemessungsmaßstab für Neubau

ten ist der Jahresprimärenergiebedarf im Ver

gleich zu einem Referenzgebäude gleicher Geo

metrie und Abmessung und vorgegebenen tech



nischen Eigenschaften. Zudem werden vom Ge

bäudetyp abhängige Grenzwerte für den Trans

missionswärmeverlust der Wärme übertragen

den Umfassungsfläche geregelt.

-

- 

-

 

EU-Richtlinie zur Gesamtenergieeffizienz 
von Gebäuden

 

Die Effizienzanforderungen für Neubauten wur

den in 2016 erneut angehoben. Mit weiter stei

genden Anforderungen ist zu rechnen. Hinter

grund ist die Neufassung der Richtlinie 2002/91/

EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 16.12.2002 über die Gesamtenergieeffizi

enz von Gebäuden (GEEG-Richtlinie bzw. EPBD 

–  European Directive Energy Performance of 

Buildings), die am 1.6.2010 in Kraft trat (RL 

2010/31/EU). Danach sind ab dem 1.1.2021 alle 

neuen Gebäude als Niedrigstenergiegebäude (in 

-

-

-

-

den Entwürfen auch als Fast-Nullenergiegebäu

de bezeichnet) auszuführen (öffentliche Gebäu

de bereits ab 2019). Niedrigstenergiegebäude 

sind nach der Gebäuderichtlinie Gebäude mit ei

ner sehr hohen Energieeffizienz. Der fast bei null 

liegende oder sehr niedrige Energiebedarf sollte 

zu einem ganz wesentlichen Teil durch Energie aus 

erneuerbaren Quellen gedeckt werden. Der Nie

drigstenergiegebäudestandard soll in Deutsch

land in einem neuen Gesetz, welches Energieein

sparverordnung und Erneuerbare-Energien-Wär

megesetz zusammenführt, zunächst für zu er

richtende Nichtwohngebäude definiert werden, 

die im Eigentum der öffentlichen Hand stehen 

und von Behörden genutzt werden sollen. Für 

alle übrigen Neubauten soll der Niedrigstener

giegebäudestandard zu einem späteren Zeit

punkt definiert werden.

-

-

-

-

- 

-

- 

-

-

- 
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 Energiestandards in öffentlich-rechtlichen Verträgen

Region/Stadt/Gemeinde: 
Landeshauptstadt Hannover

Bundesland: Niedersachsen 

Einwohnerzahl: 532.163 (2015)

Zeitrahmen: Seit 06/2008
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 Energiestandards in öffentlich-rechtlichen Verträgen

Kurzbeschreibung
Die Stadt Hannover strebt durch die Festlegung 

von Energiestandards in öffentlich-rechtlichen 

Verträgen eine Reduktion des CO2-Ausstoßes 

bei Neubauten an.

Vertragsinhalt
Die Wärmeversorgung und, wo möglich, auch der 

Klimakälte-Bedarf (Grundlast) soll über Kraft-

Wärme-Kopplungsanlagen gedeckt werden.

Wird eine Fernwärmeversorgung angeboten, ist 

das Objekt an die Fernwärmeleitung anzu

schließen. Ist keine Versorgung mit Fernwärme 

möglich, ist ein Blockheizkraftwerk (BHKW) vor

zusehen. Eine Ausnahmeregelung kann zum Bei

spiel bei Unwirtschaftlichkeit getroffen werden.

•	 Jeder	Vertragspartner	wird	durch	die	
Klimaschutzleitstelle der Stadt zum Thema 

Energieeffizienz beraten. In der Beratung 

wird möglichst der durch den lokalen 

Förderfonds proKlima geförderte Passiv

hausstandard umgesetzt, mindestens aber 

sollen die Transmissionswärmeverluste/

mittleren U-Werte der Außenbauteile von 

Gebäuden um 15 Prozent über den gesetz

lichen Anforderungen liegen. Weitere 

Details, z. B. die Verwendung besonders 

effizienter technischer Anlagen, können 

Vertragsinhalt werden. 

•	 Teil	der	Vertragsverhandlung	ist	die	Nutzung	
der Dachflächen für aktive Solarenergie, 

auch in Kombination mit einer Dachbe

grünung. Seit 2016 sind Ladepunkte für 

Elektrofahrzeuge Thema der Beratung.

Weitere Informationen
www.hannover.de/Leben-in-der-Region-

Hannover/Umwelt/Klimaschutz-Energie/Akteure-

und-Netzwerke/Die-Klimaschutzleitstelle-

der-Landeshauptstadt-Hannover



3.2 Verbesserte Energieeffizienz 
gegenüber der EnEV

 

Effizienzsteigerungen gegenüber der EnEV sind 

gleichwohl möglich, obwohl die Spielräume mit 

zunehmenden gesetzlichen Anforderungen zur 

Energieeffizienz geringer werden. Die Kommunen 

können bei der Entwicklung neuer Baugebiete 

dementsprechend weitergehende Ziele hinsicht

lich der Energieeffizienz von Gebäuden anstre

ben. Als Anknüpfungspunkt für entsprechende 

Zielsetzungen bietet sich das Förderprogramm 

„Energieeffizient Bauen“ der Kreditanstalt für 

Wiederaufbau (KfW) an. 

-

-

KfW-Effizienzhaus-Standards
Dieses KfW-Förderprogramm dient der zinsgünsti

gen langfristigen Kreditfinanzierung der Errichtung 

oder des Ersterwerbs von KfW-Effizienzhäusern 

mit niedrigem Energieverbrauch und CO2-Aus

stoß. Die KfW formuliert in ihren Förderprogram

men differenzierte Energieeffizienzstandards und 

gestaltet die Förderkonditionen gestaffelt nach 

dem jeweiligen Standard. Mit Stand 2015 wird im 

Bereich Neubau zwischen folgenden Standards 

unterschieden: dem „KfW-Effizienzhaus 55“, dem 

„KfW-Effizienzhaus 40“ sowie dem „KfW-Effizienz

haus 40 Plus”. Die damit formulierten Effizienz

hausstandards orientieren sich an den Vorgaben 

der EnEV. Das der EnEV zugrunde liegende Refe

renzgebäude für Neubau geht von der Referenzzahl 

100 aus. Hieran orientiert sich die Förderlogik der 

KfW. Ein KfW-Effizienzhaus 55 beispielsweise un

terschreitet diese Vorgaben um 45 Prozent.

-

-

-

-

-

-

-

Eine Anknüpfung an die KfW-Standards ist für 

die operationelle Umsetzung der gebäudebezo

genen energetischen Ziele aus mehreren Grün

den empfehlenswert. Zum einen bieten die defi

nierten Standards eine gute Basis für eine 

rechtlich hinreichend bestimmte Fixierung der 

Anforderungen. Zum anderen werden damit zu

gleich die finanziellen Förderanreize nutzbar ge

macht, welche die aus der Erhöhung der Baukos

ten resultierenden Mehrbelastungen mindestens 

teilweise kompensieren und so zur Verbesserung 

der Akzeptanz beitragen.

-

-

-

-

-

-

Wirtschaftlichkeit im Blick
Ob sich der mit einer optimierten Energieeffizienz 

verbundene finanzielle Mehraufwand lohnt, ist 

zum einen eine Frage des Energiekonzeptes. So 

kann eine mit einem Wärmenetz verbundene 

hocheffiziente KWK-Anlage zum Beispiel auch 

energetisch in der Gesamtbilanz sinnvoller sein, 

als die letzten Prozentpunkte an Energieeinspa

rung mit erheblichem bautechnischen Aufwand zu 

erreichen. Auch ist die Wirtschaftlichkeit der Ener

gieeinsparung in den Blick zu nehmen, denn un

wirtschaftliche Anforderungen stoßen zwangsläu

fig auf Vermarktungs- und Umsetzungsprobleme. 

Die insoweit bestehenden Spielräume auszuloten, 

ist eine nur gemeinsam mit den Akteurinnen am 

Immobilienmarkt zu bewältigende Aufgabe. Dem

entsprechend zeigt sich in der kommunalen Praxis 

ein sehr buntes Bild an Ansätzen.

-

-

-

-

-

Während in einigen Städten Effizienzhaus-

Standards auf besondere Modellprojekte be

schränkt bleiben, haben andere Städte diese 

Standards für den Regelfall eingeführt und setzen 

diese sowohl beim Verkauf aus dem kommunalen 

Grundbesitz als auch im Rahmen städtebaulicher 

Verträge durch. Dabei ist es auch möglich, Stan

dards für gewerbliche Vorhaben zu entwickeln.

-

-

3.3 Umsetzungsaspekte 

Städtebauliche Verträge 
und Grundstückskaufverträge
In der kommunalen Praxis zeigt sich, dass Energie

effizienzstandards für Gebäude vor allem auf der 

Basis von Vereinbarungen mit einem Investor im 

Rahmen eines städtebaulichen Vertrags oder bei 

der Veräußerung von Grundstücken aus dem kom

munalen Grundvermögen im Rahmen der abzu

schließenden Kaufverträge rechtlich umgesetzt 

werden ( Praxishinweis „Textvorschlag für Bin

dung an bestimmte Energiestandards“). § 11 Abs. 1 

Satz 2 Nr. 5 BauGB erlaubt ausdrücklich, Anforde

rungen an die energetische Qualität von Gebäuden 

in städtebaulichen Verträgen zu vereinbaren. Vor

aussetzung ist allerdings, dass sich diese Anforde

rungen aus den mit der städtebaulichen Planung 

verfolgten Zielen und Zwecken ableiten lassen. Die

se Ableitung wird bei Zugrundeliegen eines energe

tischen Gesamtkonzeptes immer möglich sein.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Festsetzungsmöglichkeiten
Daneben hat die Festsetzung von Energieeffizienz

standards wegen bestehender rechtlicher Unsi

cherheiten in Bezug auf die Tragweite von § 9 Abs. 1 

Nr. 24 BauGB kaum eine praktische Bedeutung. 

-

-
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Textvorschlag für Bindung an bestimmte Energiestandards 

Baulicher Wärmeschutz, Gebäudeheizung

§ … Energiekonzept

1. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist 

ein spezifisches Energiekonzept erarbeitet wor

den. Dieses wurde mit dem Vorhabenträger ein

gehend erörtert. Die Vertragsparteien beabsichti

gen, die Empfehlungen dieses Konzeptes zur 

Verbesserung der Energieeffizienz des geplanten 

Baugebietes umzusetzen, und treffen folgende 

Vereinbarung:

Wohngebäude sollen mindestens mit dem 

Standard „KfW-Effizienzhaus 70“ entsprechend 

den Förderbestimmungen der KfW-Bankengrup

pe realisiert werden. 

In Anlehnung an das „GreenBuilding-Pro

gramm“ der Europäischen Kommission sollen 

Nichtwohngebäude den Primärenergiebedarf der 

aktuell gültigen Energieeinsparverordnung um 

mindestens 25 Prozent unterschreiten. Diese ver

tragliche Vorgabe ist ähnlich flexibel wie die KfW-

Standards für Wohngebäude. Es werden keine 

konkreten Maßnahmen vertraglich vorgeschrie

ben. Es bleibt die Entscheidung des Investors, die 

für ihn beste technische Lösung zur Einhaltung 

der Vorgaben zu finden. 
Im Bebauungsplan werden diesbezüglich keine 

Festsetzungen getroffen. 

Darüber hinaus soll die Vorhabenträgerin mit 

den späteren Erwerbern der Grundstücke Bera

tungsgespräche durchführen, welche Möglich

keiten zur Realisierung der weitergehenden KfW-

Effizienzhaus-Standards 55 und 40 bestehen. 

Die Vertragsparteien streben an, 50 Prozent der 

Einfamilienhäuser im KfW-40-Standard zu reali

sieren.

2. Zur Wärmeversorgung wird Folgendes verein

bart:

Wird im Neubaugebiet eine Fern- oder Nahwärme

versorgung zu Konditionen angeboten, die nicht un

günstiger sind als im übrigen Stadtgebiet bei ver

gleichbaren Objekten, sind die Bauvorhaben in dem 

Gebiet an das Wärmeversorgungssystem anzu

schließen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn Passiv

häuser erstellt werden oder wenn zum Zeitpunkt der 

Bauantragstellung bzw. Bauanzeige erkennbar ist, 

dass die Wärmeversorgung des Gebäudes über das 

Wärmeversorgungsnetz nicht zum Beginn des Heiz

betriebes sichergestellt werden kann.

Soweit kein Anschluss an das Wärmeversor

gungssystem erfolgt, dürfen nur Heizsysteme ver

wendet werden, deren Emissionswerte nicht hö

her sind als die von Gas-Brennwert-Anlagen. 

Ausgenommen hiervon sind automatisch be

schickte Biomasse-Heizkessel (zum Beispiel Pel

letkessel), welche die Emissionsgrenzwerte des 

Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 

(BAFA) einhalten. Um bei dem Einbau von Wärme

pumpen zu gewährleisten, dass die Emissions

werte des Heizsystems nicht höher sind als die 

von Gas-Brennwert-Anlagen, sind Anforderungen 

auf Grundlage der geltenden Förderrichtlinie des 

BAFA einzuhalten. Zulässig sind zurzeit Wärme

pumpen mit einer Jahresarbeitszahl von mindes

tens 3,5 (bezogen auf reale Arbeitszeittemperatu

ren). Die Jahresarbeitszahl ist nach der geltenden 

Fassung der VDI 4650 (2009) unter Berücksichti

gung der Jahresarbeitszahlen für Raumwärme 

und für Warmwasser zu bestimmen.

Quelle: Arno Bunzel u. a. (2013): Städtebauliche Verträge – Ein Handbuch, 4. Auflage, Berlin (Edition Difu – 
Stadt Forschung Praxis, Bd. 12), S. 183. Textvorschlag auf der Basis verschiedener Vertragsbeispiele u. a. 
aus den Städten Erlangen, Dortmund und Hannover.



Die Anforderungen müssen im konkreten Fall 

verhältnismäßig und zumutbar sein. Neben den 

Verhältnismäßigkeitserwägungen können sich 

Anforderungen aus dem Gleichbehandlungsge

bot ergeben. Insbesondere sollte nachvollziehbar 

sein, dass die Gemeinde Festsetzungen oder ver

tragliche Vereinbarungen nicht willkürlich in eini

gen Fällen trifft, in anderen demgegenüber unter

lässt. Auch deshalb ist die Entwicklung eines 

Energiekonzeptes für die Entwicklung neuer Bau

gebiete dringend zu empfehlen.

-

-

-

-

-

Die rechtsförmliche Umsetzung sollte durch ein 

Beratungsangebot zu weiteren Möglichkeiten der 

Senkung des Energiebedarfs (Passivhausbauwei

se und Niedrigenergiehaus-Plus-Standard, Ein

satz von Primärenergie sparender Technik für 

Heizung, Kühlung, Beleuchtung, Lüftung sowie 

Optimierung der eingesetzten Technik) begleitet 

werden. Auch kann auf bauliche Maßnahmen für 

die Nutzung von elektrischer und/oder thermi

scher Solarenergie sowie auf Fördermittel hinge

wiesen werden.

-

-

-

-

4. Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) kann einen bedeu

tenden Beitrag zur Reduzierung der Treibhaus

gase leisten. 

-

-

4.1 Aufbau und Funktionsweise von 
Wärmenetzen und KWK-Anlagen

Bei der Stromerzeugung ohne KWK werden er

hebliche Wärmepotenziale ungenutzt an die 

Umwelt abgegeben. KWK-Anlagen nutzen die 

anfallende Abwärme systematisch aus. Die 

Wärme kann zum Heizen genutzt oder auch als 

Prozessdampf in industriellen Fertigungsver

fahren benutzt werden. Es werden also gleich

zeitig zwei Energieprodukte erzeugt: Strom und 

Wärme. Der Einsatz von Primärenergien wird 

auf diese Weise ganz erheblich reduziert. Damit 

verbunden ist eine Reduktion des Ausstoßes 

von klimaschädlichen Treibhausgasen wie Koh

lendioxid.

-

-

-

-

Unterschiedlicher Umfang der Wärmenetze
Große KWK-Anlagen speisen in Fernwärmenetze 

ein und versorgen damit ganze Stadtteile oder 

industrielle Verbraucher. Blockheizkraftwerke 

(BHKW) werden zur Nahwärmeversorgung über

wiegend für ganze Häuserblocks, zusammen

hängende Wohngebiete, Industriebetriebe oder 

Gewerbeparks über ein gemeinsames Leitungs

netz eingesetzt. Kleine BHKW können auch ein

zelne Gebäude, wie beispielsweise Kliniken oder 

Schwimmbäder, versorgen.

-

-

-

-

Der Aufbau der Wärmenetze kann sehr unter

schiedlich aussehen. Eine Variante ist die zent

rale Struktur, in der eine große, zentrale KWK-

Anlage – in der Regel ein Kohlekraftwerk – einen 

ganzen Stadtteil oder einen industriellen Wär

meverbraucher versorgt. Alternativ können viele 

kleinere KWK-Anlagen  – meist BHKW  – in ei

nem Netzverbund ebenfalls einen größeren 

Wärmebedarf decken. Kleine isolierte Insellö

sungen können zur Wärmeversorgung im ländli

chen Raum dienen. Dabei wird oft eine Wärme

quelle aus erneuerbaren Quellen, zum Beispiel 

Biogas-BHKW, genutzt. Aufgrund der Hetero

genität der regionalen Gegebenheiten ist eine 

optimale Abstimmung auf kommunaler Ebene 

notwendig.

-

-

-

-

-

-

-

-

Integriertes Gesamtkonzept für 
die Energieversorgung erforderlich

 

Bei der Entwicklung von Energiekonzepten darf die 

KWK nicht isoliert betrachtet werden. Sie stellt viel

mehr eine von mehreren möglichen Bausteinen 

einer energieeffizienten und klimaschonenden 

Wärmeversorgung von Baugebieten dar. Die ge

bäude- und gebietsbezogenen Maßnahmen zur Re

duzierung des Wärmebedarfs sind daneben genau

so in den Blick zu nehmen wie die Möglichkeiten zur 

Deckung des verbleibenden Energiebedarfs aus 

Erneuerbaren Energien, also insbesondere durch 

solarthermische oder geothermische Anlagen. Um 

die optimale Lösung hinsichtlich der Wärmeversor

gung zu finden, empfiehlt sich eine diese Optionen 

berücksichtigende integrierte Energiekonzeption.

-

 

- 

-

-

-

4.2 Umsetzungsaspekte

Anschluss- und Benutzungszwang
Heute sehen sämtliche Bundesländer die Möglich

keit eines Anschluss- und Benutzungszwangs für 

Fernwärme vor, wobei lediglich Bayern dies auf 

Neubauten und Sanierungsgebiete beschränkt. 

Die Voraussetzungen und Gestaltungsmöglichkei

-

-
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ten sind in den Bundesländern unterschiedlich ge

regelt. Unterstrichen wird diese Option durch die 

bundesrechtliche Klarstellung in § 16 EEWärmeG. 

Danach können die Gemeinden und Gemeindever

bände von einer Bestimmung nach Landesrecht, 

die sie zur Begründung eines Anschluss- und Be

nutzungszwangs an ein Netz der öffentlichen Nah- 

oder Fernwärmeversorgung ermächtigt, auch zum 

Zwecke des Klima- und Ressourcenschutzes Ge

brauch machen. So kann die Gemeinde zum Bei

spiel nach § 11 GemO BW bei öffentlichem Bedürf

nis durch Satzung für die Grundstücke ihres 

Gebiets den Anschluss an und die Versorgung mit 

Nah- und Fernwärme und ähnliche der Volksge

sundheit oder dem Schutz der natürlichen Grund

lagen des Lebens einschließlich des Klima- und 

Ressourcenschutzes dienende Einrichtungen (An

schlusszwang) und die Benutzung dieser Einrich

tungen (Benutzungszwang) vorschreiben.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Die Anschluss- und Benutzungssatzung kann 

bestimmte Ausnahmen zulassen. Auch kann der 

Zwang auf bestimmte Teile des Gemeindegebiets 

oder auf bestimmte Gruppen von Grundstücken 

(zum Beispiel bestimmte Neubaugebiete) be

schränkt werden. Die Gemeinde darf bei entspre

chender landesrechtlicher Ermächtigungsvor

schrift den Anschluss an ein Nah- oder Fern

wärmenetz und dessen Nutzung auch aus Grün

den des globalen Klimaschutzes im Wege einer 

solchen Anschluss- und Benutzungssatzung an

ordnen (BVerwG Urt. v. 25.1.2006–8 C 13.05). Die 

Gemeinde hat allerdings zur Begründung darzule

gen, dass der Ausstoß an klimaschädlichen 

Schadstoffen hierdurch verringert wird (OVG 

Magdeburg, Urt. V. 10.4.2014 – 4 L 180/12).

-

-

-

- 

-

-

-

Städtebauliche Verträge und 
Grundstückskaufverträge

 

§  11 Abs.  1 Satz  2 Nr.  4 BauGB erwähnt die 

Nutzung von Netzen und Anlagen der KWK aus

drücklich als einen möglichen Gegenstand städte

baulicher Verträge. Diese Möglichkeit ergänzt das 

nach dem Gemeinderecht bestehende Instrumen

tarium des Anschluss- und Benutzungszwangs. Im 

städtebaulichen Vertrag und beim Verkauf von ge

meindeeigenen Baugrundstücken an Bauwillige 

kann vereinbart werden, dass zur Wärmeversor

gung der geplanten Vorhaben ein bestimmtes be

stehendes Fernwärme-Versorgungsnetz genutzt 

wird. Auch kann der Anschluss an bestehende oder 

noch zu errichtende BHKW vereinbart werden 

 

-

-

-

-

-

-

(Hintergrundinformation „Vertragliche Ver

pflichtung zur Nutzung eines Fernwärmenetzes“). 

Unschädlich dürfte es dabei generell sein, wenn 

die KWK-Anlage von der Gemeinde selbst oder von  

einem von ihr beherrschten privatrechtlichen Un

ternehmen betrieben wird.

-

 

-

 

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-
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Vertragliche Verpflichtung zur 
Nutzung eines Fernwärmenetzes
Der Erwerber verpflichtet sich, keine festen, flüs

sigen und gasförmigen Stoffe und keine elektri

sche Energie zur Beheizung und Warmwasserbe

reitung seiner baulichen Anlage einschließlich 

evtl. Nebeneinrichtungen zu verwenden. Er ver

pflichtet sich vielmehr, den Kaufgegenstand aus

schließlich an die Wärmeversorgung der Stadt – 

oder an das Netz eines von der Stadt – zu be

nennenden Dritten (in beiden Fällen künftig Fern

wärmelieferant genannt) anzuschließen und sei

nen Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser

bedarf ausschließlich aus einem Heizwerk der o.g. 

Wärmeversorger zu beziehen. Diese Überlas

sungsverpflichtung steht unter der Bedingung, 

dass die Versorgung des Gebäudes auf dem Kauf

gegenstand mit Wärme zur Raumheizung und/

oder zur Bereitung von Brauchwarmwasser im 

erforderlichen Umfang und zu angemessenen, 

marktüblichen Bedingungen gewährleistet ist. 

Dies gilt insbesondere für den Fernwärmepreis.

Quelle: Bunzel u. a. 2013, S. 178.

Ergänzende Festsetzungen
Der Anschluss an eine und die Benutzung von einer 

Nah- oder Fernwärmeversorgung kann im Bebau

ungsplan nicht festgesetzt werden. Allerdings können 

im Bebauungsplan Festsetzungen getroffen werden, 

die den Anschluss an eine Fern- oder Nahwärmever

sorgung unterstützen oder die Voraussetzung hierfür 

erst schaffen. Zu denken ist dabei an die Festsetzung 

von Leitungsrechten auf privaten Grundstücken zu

gunsten der Versorgungsträger und der zu versor

genden Grundstücke (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB). Auch 

kann der Standort für ein BHKW mit KWK durch die 

Festsetzung einer Versorgungsfläche mit einer ent

sprechenden Zweckbestimmung gesichert werden 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB).



Fördermöglichkeiten
Nach dem KWK-Gesetz bestehen verschiedene 

Fördermöglichkeiten, insbesondere der gestaffel

te KWK-Bonus für KWK-Strom und der Zuschuss 

zum Bau von Wärmenetzen.

-

    
Bundesverband Kraft-Wärme-Kopp

lung e.V. (2009): Kraft-Wärme-Kopplung. 

Chancen für Wirtschaft und Umwelt, 2. Aufl., 

Berlin, S. 4–6, online verfügbar auf: www.bkwk.de/

fileadmin/users/bkwk/aktuelles/Broschur/

BKWK_Chance_fuer_Wirtschaft_und%20

Umwelt_Broschuere_A4_web.pdf

- 

  

Sperlich, Volker (2006): Kraft-Wärme-Kopplung 

– Was ist das?, online verfügbar auf: www.

uni-due.de/imperia/md/content/energie/

aufs_kwk.pdf

Umweltbundesamt (2007), Netzgebundene 

Wärmeversorgung – Anregungen für Kommunen 

und andere Akteure, online verfügbar auf: 

www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/

medien/publikation/long/3503.pdf

 

5. Nutzung Erneuerbarer Energien 
zur Wärme- oder Stromerzeugung

Die Nutzung von Erneuerbaren Energien zur Wärme

gewinnung ist neben der Reduzierung des Wärmebe

darfs der Gebäude der entscheidende Ansatz einer 

klimaschutzgerechten Wärmeversorgung. Unter Wär

meenergiebedarf versteht das Erneuerbare-Energien-

Wärmegesetz (EEWärmeG) die jährlich benötigte 

Wärmemenge sowohl zur Deckung des Wärmebe

darfs für Heizung und Warmwasserbereitung als auch 

zur Deckung des Kältebedarfs für Kühlung, jeweils ein

schließlich der Aufwände für Übergabe, Verteilung 

und Speicherung. Der Wärmeenergiebedarf wird nach 

den technischen Regeln der Anlagen 1 und 2 zur Ener

gieeinsparverordnung EnEV berechnet.

-

-

-

-

-

-

Daneben kann auch bei der Errichtung von Bau

gebieten der Stromerzeugung und Einspeisung ins 

Netz eine gewisse Bedeutung zukommen.

-
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Grundstückskaufverträge mit Pflicht 
zur Stromerzeugung aus Solarenergie

Region/Stadt/Gemeinde: Stadt Erlangen

Bundesland: Bayern

Einwohnerzahl: 111.056 (2016)

Zeitrahmen: Projektgebunden

Kurzbeschreibung
Die Stadt Erlangen hat in einem Baugebiet eine 

Energie-Plus-Siedlung konzipiert und in den 

Grundstückskaufverträgen Regelungen zur 

Nutzung von Solarenergie zur Stromerzeu

gung getroffen. Die Käufer wurden zunächst 

verpflichtet, vor Beantragung der Baugeneh

migung eine kostenfreie Energieberatung 

durch das städtische Umweltamt in Anspruch 

zu nehmen. Vereinbart wurde, dass die Grund

stückskäuferinnen und -käufer flächig Solar

anlagen zur Elektrizitätserzeugung auf sämt

lichen Dachflächen der Wohngebäude er

richten. Diese Verpflichtung wird verbunden 

mit Bindungen in Bezug auf die Bauausführung 

(eben bzw. plan zum Dach oder aufgeständert 

bis zu einer Neigung von max. zwölf Prozent). 

Weitere Informationen
Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung 

der Stadt Erlangen: www.erlangen.de/

desktopdefault.aspx/tabid-1353/1773_

read-30719/

Amt für Umweltschutz und Energiefragen 

der Stadt Erlangen: www.erlangen.de/

desktopdefault.aspx/tabid-1745/

5.1 Die Anforderungen nach EEWärmeG 

Nach dem EEWärmeG ist ein bestimmter Anteil 

des Wärmeenergiebedarfs von Gebäuden durch 

die Nutzung Erneuerbarer Energien zu decken. 

Der Anteil variiert je nach Energiequelle.



Bei der Nutzung solarer Strahlungsenergie muss 

der Anteil mindestens 15 Prozent betragen, bei der 

Nutzung von gasförmiger Biomasse mindestens 

30 Prozent, bei der Nutzung von flüssiger oder fester 

Biomasse sowie bei der Nutzung von Geothermie 

und Umweltwärme mindestens 50 Prozent. Anstelle 

der Nutzung Erneuerbarer Energien erlaubt das EE-

WärmeG auch die Deckung des Wärmeenergiebe

darfs aus Anlagen zur Nutzung von Abwärme und 

aus KWK-Anlagen (mindestens 50  Prozent) sowie 

die Deckung des Wärmeenergiebedarfs unmittelbar 

aus Netzen der Nah- oder Fernwärmeversorgung. 

Dem gleichgestellt sind Maßnahmen zur Energieein

sparung nach Maßgabe der Nr.  VI der Anlage zum 

EEWärmeG. Dabei müssen die zum Zeitpunkt der 

Beurteilung zugrunde liegenden Anforderungen der 

Energieeinsparverordnungen, ggf. auch weiter

gehende Anforderungen, um mindestens 15 Prozent 

in Bezug auf den Jahres-Primärenergiebedarf und 

die Wärmedämmung unterschritten werden.

-

-

- 

Den Eigentümern verbleibt ein Wahlrecht zwi

schen den genannten Umsetzungsoptionen. Die 

Pflicht gilt für alle Gebäude mit einer Nutzfläche 

von mehr als 50 Quadratmetern, die unter Einsatz 

von Energie beheizt oder gekühlt werden. Nur be

stimmte, explizit aufgeführte besondere Gebäu

detypen (zum Beispiel Betriebsgebäude, die über

wiegend zur Aufzucht oder zur Haltung von Tieren 

genutzt werden) sind von der Verpflichtung gene

rell freigestellt.

-

-

-

-

-

5.2 Gestaltungsoptionen 
für die Kommunen

 

Die Anforderungen nach dem EEWärmeG gelten 

in generalisierender Weise unabhängig von den 

im Einzelfall vorliegenden städtebaulichen Ziel

setzungen auf der Ebene der Kommunen. Vor die

sem Hintergrund kann es Ziel einer klimagerech

ten Baulandentwicklung sein,

-

-

-

•	 eine	bestimmte	Form	der	Erneuerbaren	Ener
gien umzusetzen, weil dies bezogen auf die Ge

samtenergieeffizienz eines Gebietes oder aus 

städtebaulichen oder gestalterischen Erwä

gungen vorteilhafter ist ( Praxisbeispiel „Am 

Ackermannbogen“ in München“),

-
-

-

•	 einen	 höheren	 Deckungsbeitrag	 Erneuerbarer	
Energien in Bezug auf den Wärmeenergiebe

darf der Gebäude zu erreichen oder

-

•	 die	Stromerzeugung	insbesondere	aus	solarer	
Strahlungsenergie entweder im Eigenbetrieb 

oder auf der Basis von Contracting-Modellen 

vorzusehen ( Praxisbeispiel „Kaufverträge 

mit Pflicht zur Stromerzeugung aus Solarener

gie – Stadt Erlangen“).

-

Zu Contracting-Modellen siehe auch  Kap. A3 2.

5.3 Umsetzungsaspekte

Städtebauliche Verträge 
und Grundstückskaufverträge

 

Zur Umsetzung entsprechender Konzepte bieten 

sich vor allem städtebauliche Verträge oder Ver

einbarungen im Rahmen von Kaufverträgen über 

Grundstücke aus dem kommunalen Liegen

schaftsvermögen an. Gegenstand städtebauli

cher Verträge können nach §  11 Abs.  1 Satz  2 

Nr.  4 BauGB insbesondere auch die Errichtung 

und Nutzung von Anlagen und Einrichtungen zur 

dezentralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, 

Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme 

oder Kälte aus Erneuerbaren Energien sein. Als 

potenzieller Vertragsgegenstand kommen sämt

liche Formen Erneuerbarer Energien in Betracht. 

Zu denken ist dabei insbesondere an solare Strah

lungsenergie, Geothermie, Biomasse und Wind

energie (auch in der Form von Kleinwindrädern). 

In den Verträgen können die näheren Bedingun

gen mit den Vertragspartnern ausgehandelt und 

so passgenaue und akzeptierte Regularien er

reicht werden. Verträge haben deshalb erhebliche 

Vorteile gegenüber hoheitlichen Festsetzungen in 

Bebauungsplänen.

-

-

-

-

-

-

-

-

Ergänzende Festsetzungen
Als Regelung im Bebauungsplan kommt grund

sätzlich die Festsetzung von Gebieten in Betracht, 

in denen bei der Errichtung von Gebäuden oder be

stimmten sonstigen baulichen Anlagen bestimmte 

bauliche und sonstige technische Maßnahmen für 

die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von 

Strom, Wärme oder Kälte aus Erneuerbaren Ener

gien oder KWK getroffen werden müssen (§  9 

Abs. 1 Nr. 23 lit. b BauGB). Danach kann zum Bei

spiel auch der Einbau von Solarthermie- oder Pho

tovoltaikanlagen festgesetzt werden. 

-

-

-

-

-

Mit Blick auf die generell geltenden Anforde

rungen nach dem EEWärmeG bedürfen hiervon 

-
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abweichende, die Anforderungen verschärfende 

oder die nach dem EEWärmeG bestehende Wahl

freiheit einschränkende Regelungen der Begrün

dung. Aus dem EEWärmeG ergibt sich kein ge

setzliches Verbot, solche Regelungen zu treffen. 

Mit Blick auf die auch unter Angemessenheitser

wägungen ausgeloteten bundeseinheitlichen ge

setzlichen Vorgaben sind weitergehende vertrag

liche Regelungen allerdings insbesondere auch in 

Bezug auf die Einhaltung des Angemessenheits

gebotes sorgfältig vorzubereiten. Es empfiehlt 

sich in jedem Fall eine Ableitung aus einem fach

lich fundierten Energiekonzept.

-

-

-

-

-

-

-

-

Im Bebauungsplan können die notwendigen 

bodenrechtlichen Voraussetzungen für die Nut

zung bestimmter nach dem EEWärmeG vorgese

hener Erneuerbarer Energien geschaffen wer

-

-

-

den. So können zum Beispiel Versorgungsflächen, 

Leitungsrechte etc. festgesetzt werden, um die 

gemeinsame Nutzung von Geothermie durch 

mehrere Grundstückseigentümerinnen zu ermög

lichen. Gleiches gilt auch für die gemeinschaft

liche Nutzung von solarer Wärmeenergie, wenn 

diese zum Beispiel auf Schul- oder Verwaltungs

gebäuden installiert wird, die gewonnene Wärm

energie aber auch für andere Gebäude genutzt 

werden soll. Die Erforderlichkeit der Festlegun

gen sollte sich aus dem zugrunde liegenden 

Energiekonzept ergeben. Soweit dieses Konzept 

in sich schlüssig und ein konsistenter Bestand

teil einer übergreifenden gemeindlichen Wärme

versorgungsstrategie ist, wird die Darlegung der 

zugrunde liegenden städtebaulichen Gründe 

ohne Weiteres möglich sein.

- 

-

-

-

-

-

-

 Sonnenenergie im Stadtquartier „Am Ackermannbogen“

Region/Stadt/Gemeinde: 
Landeshauptstadt München

Bundesland: Bayern

Einwohnerzahl: 1.531.737 (2016)

Zeitrahmen: 1996–2014

Kurzbeschreibung
Im neuen Stadtquartier „Am Ackermannbogen“ 

entwickelt die Stadt München 2.200 Wohnungen 

und rund 500 Arbeitsplätze. Im Nordwesten des 

Quartiers wurde 2007 das Modellprojekt „Solare 

Nahwärme am Ackermannbogen“ realisiert, das 

die Nutzung von Solarenergie und Fernwärme 

verbindet. Über die Solaranlage sollen 50 Prozent 

des Warmwasser- und Heizwärmebedarfs der 

Siedlung gedeckt werden.

Maßnahmen
•	 Errichtung	von	Sonnenkollektoren	auf	

drei Geschosswohnungsbauten mit 

ca. 3.000 m2 Gesamtfläche zur 

Versorgung von 319 Wohneinheiten 

 

 

•	 Einspeisung	von	überschüssiger	
Sonnenenergie in einen saisonalen 

Wärmespeicher (5.700 m3 Wasserinhalt), 

um Wärme im Winter über ein Nahwärme

netz zu nutzen

 

 

-

•	 Speicher	ist	als	Hügel	in	die	Grünanlagen	
integriert

•	 Restwärme	des	Speichers	wird	durch	eine	
Absorptionswärmepumpe – angetrieben 

mittels Fernwärme – zu Heizzwecken genutzt

Weitere Informationen
www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/

Referat-fuer-Stadtplanung-und-Bauordnung/

Projekte/Ackermannbogen.html
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 Energetische Quartierserneuerung

1. Handlungsfelder der ener
getischen Quartierserneuerung

- 

Die klimagerechte Entwicklung des Siedlungsbe

standes stellt für Kommunen eine besonders kom

plexe Herausforderung dar. Einerseits sind hier die 

größten Effekte zu erreichen, denn allein auf den 

Wärmebedarf der Gebäude entfällt ein Anteil von 

etwa 40 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs, und 

die allermeisten Gebäude wurden vor der Einführung 

von Wärmeschutzstandards errichtet. Andererseits 

geht es hier – anders als bei neuen Baugebieten – um 

die Veränderung bestehender Strukturen. Eigentü

merkonstellationen, wohnungswirtschaftliche Impli

kationen, eine zum Teil sehr heterogene Siedlungs- 

und Gebäudestruktur, Anknüpfungspunkte bzw. die 

Anschlussfähigkeit an vorhandene oder zu entwi

ckelnde Versorgungsinfrastrukturen sind wichtige 

Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt. Wechselwir

kungen aber auch die möglichen Synergien sind viel

fältig und erfordern integriertes konzeptionelles Her

angehen. Dabei sind funktionale und räumliche 

Bezüge genauso wichtig wie die Einbindung von Ak

teuren ( Kap. C2 4).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Energetische Effizienz setzt voraus, dass die 

Wechselwirkungen gebäudebezogener und quar

tiersbezogener Maßnahmen in den Blick genommen 

werden. Die Sinnhaftigkeit von Fern- und Nahwärme

netzen, Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), des Anteils 

Erneuerbarer Energien, von Energiespeichermög

lichkeiten, gebäudeübergreifenden Energieerzeu

gungslösungen und die baukulturellen und sozialen 

Implikationen der in Betracht kommenden Maßnah

men lassen sich erst bei einer übergreifenden, quar

tiersbezogenen Perspektive umfassend bewerten. 

Insbesondere sind die Zusammenhänge zwischen 

Wärmebedarf und effizienter Wärmeversorgung 

zwingend in den Blick zu nehmen.

-

-

-

-

-

-

1.1 Nachträgliche Wärmeschutz
maßnahmen im Gebäudebestand 

- 

Große Energieeinsparpotenziale liegen im Gebäu

debestand, vor allem bei den etwa 17 Mio. vorhan

denen Wohngebäuden. Drei Viertel dieses Bestan

des sind vor der ersten Wärmeschutzverordnung 

errichtet worden, vielfach noch unsaniert und daher 

-

-

-

oftmals in einem energetisch schlechten Zustand. 

Um diese Potenziale zu erschließen, bedarf es einer 

energetischen Optimierung älterer Gebäude. Hier

zu gehören insbesondere folgende Maßnahmen:

-

•	 Wärmedämmung	der	Wände,	Dachflächen	
und Geschossdecken,

•	 Erneuerung	der	Fenster,
•	 Einbau	einer	Lüftungsanlage,
•	 Austausch	der	Heizung	einschließlich	Einbau	

einer Umwälzpumpe der Energieeffizienz

klasse A und gegebenenfalls einer hoch

effizienten Zirkulationspumpe.

- 

- 

(Quelle: alphaspirit/shutterstock.com)

Anforderungen nach EnEV
Bereits aus der Energieeinsparverordnung (EnEV) 

ergeben sich anlassgebundene Pflichten zur 

energetischen Modernisierung vorhandener Ge

bäude. Erfasst werden Änderungen an:

-

•	 Außenwänden,
•	 Fenstern,	Fenstertüren,	Dachflächenfenstern	

und Glasdächern,

•	 Außentüren,
•	 Decken,	Dächern	und	Dachschrägen,
•	 Wänden	und	Decken	gegen	unbeheizte	

Räume, Erdreich und nach unten an Außenluft,

•	 die	Neuverputzung	und	Verschalung	von	
Fassaden.

Einzelheiten zu den Anforderungen an diese Bau

teile und den Wärmedurchgangskoeffizienten 

sind in Anlage 3 der EnEV im Detail beschrieben.

-
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Aus § 10 EnEV ergeben sich zudem Anforderun

gen hinsichtlich der Heizkessel und der Wärme

dämmung von Leitungen. So dürfen Eigentümer 

von Gebäuden Konstanttemperatur-Heizkessel, 

die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen 

beschickt werden und nach dem 1. Januar 1985 

eingebaut oder aufgestellt worden sind, nach Ab

lauf von 30 Jahren nicht mehr betreiben.

-

-

-

Die Länder können weitergehende Anforderun

gen an die Energieeffizienz bestehender Gebäude 

gesetzlich anordnen. Von dieser Möglichkeit hat bis 

2015 lediglich das Land Hamburg Gebrauch ge

macht. Die Hamburgische Klimaschutzverordnung 

(HmbKliSchVO) vom 11. Dezember 2007 (HmbGV-

Bl. 2008, S. 1) trat noch zu Zeiten der EnEV 2007 in 

Kraft. Durch die danach erfolgten Änderungen der 

EnEV ist die Hamburger Regelung in Teilen überholt.

-

-

Information und Beratung durch die Kommune
Jenseits der gesetzlichen Modernisierungspflich

ten haben die Kommunen eigene Handlungsoptio

nen. Vor allem können sie durch Information und 

Beratung dazu beitragen, dass sich die Eigentüme

rinnen von Gebäuden zu einer energetischen Er

neuerung entschließen ( Kap.  A4  3.5). Dabei 

sind sowohl Hinweise zu den technischen Voraus

setzungen und Kosten von Bedeutung als auch zu 

den Einspareffekten und den Fördermöglichkeiten. 

Auch eine Kooperation mit dem einschlägigen 

Fachhandwerk kann sinnvoll sein ( Kap. A2 2).

-

-

-

-

-

Synergien mit anderen Erfordernissen 
der städtebaulichen Erneuerung suchen
Um Ressourcen räumlich zu bündeln, sollten die 

Kommunen ihre Aktivitäten zur energetischen 

Modernisierung räumlich konzentrieren und mit 

anderen städtebaulichen Zielsetzungen kombi

nieren. So können in städtebaulichen Sanierungs

gebieten – auch unterstützt durch die einschlägi

gen Städtebauförderprogramme und durch die 

Möglichkeit der steuerlichen Abschreibung – Mo

dernisierungsmaßnahmen zur energetischen Er

tüchtigung genutzt werden ( Kap. A6 3.2).

-

-

-

-

-

Baukulturelle Implikationen 

Der nachträgliche Einbau von Wärmeschutz an 

Fassaden kann das historisch gewachsene Stra

ßenbild erheblich verändern. Deshalb kann auch 

hier Handlungsbedarf für die Kommunen bestehen. 

Dies gilt nicht nur für denkmalgeschützte Ensemb

les oder Einzelobjekte, sondern auch zum Beispiel 

-

-

für die charakteristische Fassadengestaltung der 

gründerzeitlichen Bebauung mit Stuckatur und an

deren Gestaltungselementen. Diese zu erhalten, ist 

ein wichtiger Belang der Stadtentwicklung.

-

Es gibt bereits zahlreiche gute Beispiele für intel

ligente Lösungen, die auf die unterschiedlichen Er

fordernisse denkmalgeschützter Gebäude einge

hen. Die Lösungsmöglichkeiten sind abhängig von 

den Erfordernissen des jeweiligen Objektes. Die in 

den  Literatur- und Internettipps aufgeführten 

Leitfäden und Untersuchungen zeigen eine breite 

Palette unterschiedlicher Lösungsansätze auf und 

dokumentieren zahlreiche gute Beispiele.

-

-

-

Die Kommunen können dies zum einen durch 

eine intensive Beratung, zum anderen aber auch 

durch eigene Förderprogramme begleiten. Um 

Fehlentwicklungen entgegensteuern zu können, ist 

der Erlass einer städtebaulichen Erhaltungssatzung 

empfehlenswert. Auch Gestaltungssatzungen nach 

den Landesbauordnungen können hilfreich sein, 

um eine den baukulturellen Erfordernissen gerecht 

werdende energetische Erneuerung zu gewährleis

ten. Daneben sind auch die Möglichkeiten einer 

effizienten quartiersbezogenen Wärmeversorgung 

als partielle Alternative zur weiteren Optimierung 

des Wärmeschutzes in den Blick zu nehmen.

-

 

Flexibilität bei den bauordnungs- und 
bauplanungsrechtlichen Anforderungen

 

Die nachträgliche Anbringung von Wärmedäm

mung an den Fassadenwänden führt dazu, dass 

der Baukörper insgesamt eine größere Ausdeh

nung hat und deshalb der nach Bauordnungsrecht 

einzuhaltende Grenzabstand ebenso wie die im Be

bauungsplan festgesetzte zulässige Größe der 

Grundfläche oder die festgesetzten Baulinien und 

Baugrenzen tangiert sind. Die Landesgesetzgeber 

haben dem in den Landesbauordnungen genauso 

Rechnung getragen wie der Bund im Bauplanungs

recht. Die Landesbauordnungen sehen zumeist 

vor, dass die an der Fassade befestigte Wärme

dämmung nicht auf die Abstandsfläche angerech

net wird. Zum Teil ist dies auf Wärmedämmungen 

bis zu einer bestimmten Stärke beschränkt.

-

-

-

-

-

-

Nach § 248 des Baugesetzbuches (BauGB) wer

den bei Energieeinsparungsmaßnahmen an beste

henden Gebäuden geringfügige Abweichungen von 

dem in einem Bebauungsplan (oder einer Satzung 

gemäß §  34 Abs.  4 BauGB) festgesetzten Maß der 

baulichen Nutzung, der Bauweise und der überbau

baren Grundstücksfläche zugelassen. Eine Befrei

-

-

-

-
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ung nach § 31 Abs. 2 BauGB ist nicht erforderlich. 

Voraussetzung ist allerdings, dass die Abweichung 

mit nachbarlichen Interessen und baukulturellen Be

langen vereinbar ist. Dies gilt entsprechend für Ab

weichungen vom Erfordernis des Einfügens in die 

Eigenart der näheren Umgebung (§ 34 Abs. 1 Satz 1).

-

-

Straßenrechtliche Implikationen 
bei Wärmedämmung an Fassaden

 

Soweit ein Gebäude bereits unmittelbar an den Stra

ßenraum angrenzt, greift eine nachträgliche Außen

dämmung an der straßenseitigen Fassade in den 

gewidmeten Straßenraum ein. Es stellt sich daher 

die Frage, ob eine entsprechende Nutzung des Stra

ßenraumes als genehmigungspflichtige Sondernut

zung anzusehen ist. Ob dies der Fall ist, ergibt sich 

aus den Bestimmungen der Straßen- und Wegege

setze der Länder. So enthält zum Beispiel das Baye

rische Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) eine 

Regelung, der zufolge die Benutzung der Straßen 

über den Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzung) 

der Erlaubnis der Straßenbaubehörde, in Ortsdurch

fahrten der Erlaubnis der Gemeinde, nur dann be

darf, wenn durch die Benutzung der Gemeinge

brauch beeinträchtigt werden kann. Würden also 

zum Beispiel die Benutzbarkeit von Gehwegen durch 

die Wärmedämmung und die damit verbundene Ein

engung der Breite spürbar verringert, würde dies ein 

Genehmigungserfordernis begründen. In Hamburg 

wird von der Erhebung von Gebühren für die Benut

zung der öffentlichen Wege, Grün- und Erholungs

anlagen für nachträglich angebrachte Wärmedäm

mungen bis 0,2 Metern abgesehen. Wichtig ist der 

Hinweis, dass Eingriffe in den Straßenraum durch 

Wärmedämmung nicht schrankenlos zulässig sind, 

sondern die straßen- und wegerechtlichen Belange 

im Einzelfall einer Zulassung entsprechender Maß

nahmen im Wege stehen können. Es bedarf deshalb 

insbesondere bei bereits sehr engen Straßenquer

schnitten einer sorgfältigen Abwägung und Abstim

mung mit den zuständigen Stellen.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

    
Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
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(BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raum

ordnung (BBR) (Hrsg.) (2009): Wärmeschutz 

für Sonderfälle (BBSR-Online-Publikation 

Nr. 01/2009: www.bbsr-energieeinsparung.de/

EnEVPortal/SharedDocs/Downloads/DE/DL_

ON012009.pdf?__blob=publicationFile&v=1)

 

 -

-

 

Bundesministerium für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung (BMVBS) (Hrsg.) (2013): 
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online verfügbar auf: www.bbsr.bund.de/

BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BMVBS/

Sonderveroeffentlichungen/2013/

DL_MassnahmenKlimaschutz.pdf?__

blob=publicationFile&v=2

 

 

 

 

1.2 Effiziente Wärmeversorgung

Die effizientere Gestaltung und Anpassung der 

Wärmeversorgung an den zukünftigen Verbrauch 

ist neben der Minderung des Wärmebedarfs ein 

weiterer wichtiger Baustein für mehr Energieeffi

zienz. Durch gebietsbezogene Maßnahmen kön

nen auch in bestehenden Quartieren trotz der oft 

schwierigen Rahmenbedingungen Potenziale für 

die effiziente Wärmeversorgung geschaffen wer

den. Zu diesem Zweck kommen neben der Aus

wechslung von Einzelheizanlagen auch andere, 

gebäudeübergreifende und quartiersbezogene 

Maßnahmen in Betracht:

-

-

-

-

•	 der	Anschluss	an	Nah-	und	Fernwärmenetze,
•	 die	Errichtung	eines	Blockheizkraftwerkes	

mit Kraft-Wärme-Kopplung,

 

•	 der	nachträgliche	Einbau	von	Solarzellen	
zur Wärmeversorgung,

 

•	 der	Einbau	von	Geothermieanlagen	zur	
Wärmeversorgung von Einzelgebäuden und 

Gebäudegruppen.

Faktor „Eigentümerstruktur“ 
Vor allem in relativ homogenen Bestandsgebieten, 

die einem oder nur wenigen Wohnungsunterneh

men gehören, bietet es sich an, auf eine quartiers

bezogene, energieeffiziente Wärmeversorgung 

umzustellen. In der Regel wird dies auf der Basis 

eines BHKW als KWK-Anlage für die Wärmege

winnung mit Stromproduktion und einem Nahwär

menetz zur Wärmeversorgung der angeschlosse

nen Gebäude erfolgen. Eine gebietsbezogene 

Wärmeversorgung kann allerdings auch auf der 

Basis von Erdwärmenutzung oder der Nutzung so

larer Strahlungsenergie erfolgen. Im räumlichen 

Kontext gewerblicher oder industrieller Nutzung 

kommt auch die Einbindung von Abwärme (zum 

Beispiel Bäckereibetrieb) in die Wärme-/Kältever

sorgung in Betracht.

-

-

-

-

-

-

-
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Verlässliche Einschätzung des Wärmebedarfs
Grundlage für die Umstellung auf energieeffiziente 

Wärmeversorgungssysteme ist eine verlässliche 

Einschätzung der zu erwartenden Abnahmemen

gen. Das Wechselverhältnis zwischen Wärmeab

nahme und Wärmebereitstellung ist in Überein

stimmung zu bringen. Je größer der Erfolg bei der 

Wärmedämmung der Gebäude ist, desto geringer 

ist der Wärmebedarf und damit die Abnahme aus 

der Wärmebereitstellung eines Wärmenetzes. Die 

Verlässlichkeit der Annahmen über die Entwick

lung des Wärmebedarfs ist von essenzieller Bedeu

tung. Das Wärmeversorgungskonzept ist deshalb 

mit dem Sanierungsfahrplan für den Gebäudebe

stand abzustimmen.

-

-

-

-

-

-

Contracting-Modelle als Option
Wohnungsunternehmen bzw. Eigentümer können 

sich selbst als Energieerzeuger und -versorger 

aufstellen. Vielfach wird es allerdings sinnvoll sein, 

die Energieerzeugung und Wärmeverteilung ei

nem in diesem Bereich professionell aufgestellten 

Energieversorger auf der Basis von Contracting-

Modellen zu überlassen. Der Contracting-Partner 

sichert mit langfristigen Wärmelieferverträgen sei

ne Investitionen ab und garantiert den Eigentüme

rinnen Versorgungssicherheit. Das Risiko für die 

Wohnungsunternehmen in Bezug auf die Gewähr

leistung des Betriebs, die Instandsetzung und Mo

dernisierung ist dadurch erheblich reduziert. 

-

-

-

-

-

1.3 Nutzung Erneuerbarer Energien 
im Gebäudebestand

 

Durch gebietsbezogene Maßnahmen können Po

tenziale für die Nutzung Erneuerbarer Energien auch 

in bestehenden Quartieren trotz der oft schwierigen 

Rahmenbedingungen geschaffen werden. Während 

der Bereich der thermischen Energie vor allem in 

Bezug auf die Wärmeversorgung innerhalb der Ge

biete von Bedeutung ist, dient die Erzeugung von 

elektrischer Energie in der Regel der Einspeisung in 

das Netz. Innerhalb des Siedlungsgefüges kommen 

vor allem folgende Anlagen in Betracht:

-

-

•	 Solarthermie:	zur	Deckung	des	Wärmebedarfs	
im unmittelbaren Umfeld,

•	 Photovoltaik:	Erzeugung	von	elektrischem	
Strom aus solarer Strahlungsenergie vor allem 

zur Einspeisung ins Stromnetz,

•	 Geothermie:	zur	Deckung	des	Wärmebedarfs	
im unmittelbaren Umfeld,

•	 Kleinwindkraftanlagen:	zur	Stromerzeugung	
und Einspeisung ins Stromnetz.

Ermittlung der Potenziale 
für Erneuerbare Energien

 

Grundlegend ist eine systematische Ermittlung der 

Potenziale für die Nutzung Erneuerbarer Energien. 

Diese sollte fester Bestandteil des Konzeptes für 

die energetische Erneuerung von Quartieren sein. 

Für die Nutzung solarer Strahlungsenergie ist da

bei vor allem die Erfassung der Dachlandschaft mit 

Dachneigung und Dachausrichtung von Bedeu

tung. Auch Südfassaden können als Potenzialflä

chen für die Nutzung solarer Strahlungsenergie 

relevant sein. Eine solche Bestandserfassung kann 

dann zum Beispiel auch in ein Solardach-Kataster 

eingespeist werden, mit dem sich die Eigentümer 

über die Potenziale ihrer Gebäude für die Nutzung 

von Solarenergie informieren können.

-

-

-

Für die Nutzung von Erdwärme kommt es vor 

allem auf die terrestrischen Verhältnisse an. Zu

dem kann Erdwärmenutzung nur dann sinnvoll 

sein, wenn ein ausreichender Wärmebedarf über 

ein effizientes Wärmenetz gedeckt werden kann.

-

Kleinwindkraftanlagen haben bislang für die ener

getische Quartierserneuerung keine ins Gewicht fal

lende Bedeutung erlangt. Sie spielen praktisch der

zeit lediglich für die Versorgung solitärer Gebäude 

im Außenbereich eine gewisse Rolle. Dies schließt 

allerdings nicht aus, dass solche Windkraftanlagen 

insbesondere auf den Dächern von Gebäuden in Zu

kunft eine größere Relevanz erlangen. Lärmschut

zerfordernisse und optische Beeinträchtigungen 

sind dabei allerdings immer zu berücksichtigen.

-

-

-

-

-

Keine Verpflichtung nach EEWärmeG 
für Bestandsgebäude
Das Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien 

im Wärmebereich (EEWärmeG) enthält keine An

forderungen in Bezug auf Änderungen und Erwei

terungen bestehender Gebäude. §  3 Abs.  2 EE

WärmeG eröffnet jedoch die Möglichkeit, solche 

Anforderungen durch Landesgesetz zu regeln. 

Von dieser Ermächtigung hat das Land Baden-

Württemberg Gebrauch gemacht.

-

-

-

Vorreiter Baden-Württemberg
Nach § 4 Abs. 1 des Gesetzes zur Nutzung Erneuer

barer Wärmeenergie des Landes Baden-Württem

-

-
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berg (EWärmeG) (GBl. v. 20.3.2015, S. 151) müssen 

beim Heizungsanlagentausch in bestehenden Ge

bäuden 15  Prozent der Wärme durch Erneuerbare 

Energien gedeckt oder Ersatzmaßnahmen nachge

wiesen werden. Die Pflicht gilt pauschal als erfüllt, 

wenn bei Wohngebäuden mit höchstens zwei Wohn

einheiten eine solarthermische Anlage mit einer Grö

ße von 0,07 Quadratmetern Aperturfläche pro Quad

ratmeter Wohnfläche genutzt wird oder wenn bei 

Wohngebäuden mit mehr als zwei Wohnungen solar

thermische Anlagen mit einer Fläche von 0,06 Quad

ratmetern Aperturfläche pro Wohnfläche genutzt 

werden. Beim Einsatz von Vakuumröhrenkollektoren 

verringert sich die Mindestfläche um 20 Prozent.

-

-

-

-

-

-

-

Abhängig von der Gebäudeart (Wohngebäude, 

Nichtwohngebäude) bestehen unterschiedliche Um

setzungsmöglichkeiten. Die Verpflichtung entfällt, 

wenn andere öffentlich-rechtliche Vorschriften entge

genstehen, die genaue Umsetzung der Nutzungs

pflicht baulich oder technisch unmöglich ist, die Woh

nungseigentümerinnen bereits in der Vergangenheit 

zugunsten erneuerbarer Wärmeenergie investiert ha

ben oder die Verwirklichung der Pflicht für den Betrof

fenen eine unbillige Härte bedeuten würde.

-

-

-

-

-

-

Einspeisevergütung nach EEG
Wesentliche Rahmenbedingungen für die wirt

schaftliche Tragfähigkeit der Erzeugung von Strom 

aus Erneuerbaren Energien ergeben sich aus dem 

Gesetz für den Ausbau Erneuerbarer Energien (EEG) 

und den dort geregelten Einspeisevergütungen.

-

Flexibilität bei den bauplanungs
rechtlichen Anforderungen

-

Nach § 248 BauGB werden bei Einbau von Anlagen 

zur Nutzung solarer Strahlungsenergie in, an und 

auf Dach- und Außenwandflächen an bestehenden 

Gebäuden geringfügige Abweichungen von dem in 

einem Bebauungsplan (oder einer 34er-Satzung) 

festgesetzten Maß der baulichen Nutzung, der 

Bauweise und der überbaubaren Grundstücksflä

che zugelassen. Eine Befreiung nach §  31 Abs.  2 

BauGB ist nicht erforderlich. Voraussetzung ist 

allerdings, dass die Abweichung mit nachbarlichen 

Interessen und baukulturellen Belangen vereinbar 

ist. Dies gilt entsprechend für Abweichungen vom 

Erfordernis des Einfügens in die Eigenart der nähe

ren Umgebung (§ 34 Abs. 1 Satz 1).

-

-

Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Solar

anlagen und von KWK-Anlagen wurde durch Ände

rungen im BauGB und der Baunutzungsverordnung 

-

-

(BauNVO) weiter erleichtert. Soweit baulich unterge

ordnete Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungs

energie in, an oder auf Dach- und Außenwandflächen 

oder KWK-Anlagen innerhalb von Gebäuden nicht 

bereits nach den §§ 2 bis 13 BauNVO zulässig sind, 

gelten sie nach § 14 Abs. 3 BauNVO auch dann als 

zulässige Nebenanlagen, wenn die erzeugte Energie 

vollständig oder überwiegend in das öffentliche Netz 

eingespeist wird und es sich insoweit um eine ge

werbliche Nutzung handelt. Die Nutzung solarer 

Strahlungsenergie in, an und auf Dach- und Außen

wandflächen von zulässigerweise genutzten Gebäu

den wird als privilegiert zulässiges Außenbereichs

vorhaben eingestuft (§ 35 Abs. 1 Nr. 8 BauGB). Bei 

anderen Anlagen zur Nutzung Erneuerbarer Energien 

ist häufig auf den Begriff der mitgezogenen Anlage 

eines landwirtschaftlichen Betriebs abzustellen. Um 

eine solche handelt es sich, wenn die nicht landwirt

schaftliche Anlage im weiteren Sinne dem landwirt

schaftlichen Betrieb dient und diesem äußerlich er

kennbar zu- und untergeordnet ist und gegenüber 

dem Betrieb eine „bodenrechtliche“ Nebensache 

bleibt (BVerwG, NVwZ 1986, S. 200; BVerwG, NVwZ

RR 1999, S. 106).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4 Klimagerechte Mobilität 

20  Prozent der energiebedingten Treibhausgas

emissionen in Deutschland sind dem Verkehr zuzu

schreiben. Diesen Anteil zu reduzieren, hängt nicht 

nur von den gesetzgeberischen Rahmenbedingun

gen etwa in Bezug auf Fahrzeugeffizienz und alter

native Antriebskonzepte ab. Auch die Kommunen 

haben wesentliche Einflussmöglichkeiten, die sich 

zum Teil übergeordnet, zum Teil aber auch im Rah

men der Quartiersentwicklung ergeben. Die plane

rische Beeinflussung von Mobilität ist seit je her 

eine Aufgabe der Stadtplanung und damit auch der 

Stadterneuerung. Hier kommt wiederum ein gan

zes Bündel von planerischen, investiven und ord

nungsrechtlichen Maßnahmen in Betracht. Grund

legend ist zum einen die Schaffung von Stadt

strukturen, die den Mobilitätsbedarf der Bevölke

rung rein quantitativ verringern. Kompakte und 

nutzungsgemischte Stadtstrukturen bieten inso

weit erhebliche Vorteile. Zum anderen kann die 

Kommune durch gezielte Maßnahmen den Anteil 

des motorisierten Individualverkehrs reduzieren. 

Zu diesem Zweck können insbesondere das Ange

bot des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

-
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verbessert und die Bedingungen für den Fuß- und 

Fahrradverkehr attraktiver gestaltet werden. Vor al

lem die zuletzt genannten Maßnahmen betreffen 

die Ebene der Quartiersentwicklung.

-

 Maßnahmen zur Erneuerung bestehender Stadt

quartiere zielen in aller Regel auch auf die Verbesse

rung der Qualität der öffentlichen Räume. Öffentli

che Räume sollen attraktiver gestaltet und funktional 

aufgewertet werden. In diesem Zuge geht es immer 

auch darum, Mobilitätskonzepte für den nicht moto

risierten Fuß- und Fahrradverkehr zu integrieren. In 

den Blick zu nehmen sind vor allem die Wegeverbin

dungen sowie die Möglichkeiten zum sicheren Ab

stellen von Fahrrädern. Dabei ist insbesondere auf 

lückenlose Wegeverbindung auch in die angrenzen

den Quartiere zu achten. Auch Fahrradverleihsyste

me können eine Bedeutung haben. Schließlich sollte 

auch geprüft werden, welche Möglichkeiten zum 

Ausbau der Elektromobilität im Zuge der Quartier

serneuerung sinnvoll sind.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

- 
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2. Rahmenbedingungen der 
energetischen Sanierung

Die Rahmenbedingungen für die Initiierung der ener

getischen Sanierung des Siedlungsbestandes sind in 

verschiedener Hinsicht schwierig. Neben den sich 

aus der Eigentumsordnung und dem Bestandsschutz 

ergebenden rechtlichen Restriktionen ist dabei vor 

allem an die große Spannbreite unterschiedlicher In

teressen der Eigentümer, an die Eigentümer-Nutzer-

Konstellationen mit der Frage der Verteilung der Vor- 

und Nachteile der energetischen Sanierung sowie an 

die Auswirkungen auf andere städtebauliche Belange 

(zum Beispiel Denkmalschutz) zu denken.

2.1 Einflussfaktoren auf das Potenzial 
zur energetischen Erneuerung

Siedlungsstruktur und Qualität der Gebäude
Es liegt auf der Hand, dass die energetische Bilanz 

genauso wie die Potenziale für eine energetische 

Optimierung von städtebaulichen Parametern wie 

Dichte, Kompaktheit, Nutzungsart sowie von der 

architektonischen Qualität der Gebäude abhängt. 

Jedes Quartier stellt deshalb eine besondere Her

ausforderung dar. Patentrezepte, welche überall 

hin übertragbar sind, gibt es nicht – aber es gibt 

eine Reihe von Regelmäßigkeiten, die es zu be

achten gilt. So wird zum Teil auf exemplarische 

Siedlungstypen hingewiesen, welche jeweils spe

zifische Potenziale für energetische Verbesse

rungsmaßnahmen bieten (siehe Infobox).

Historische Innenstadt

Dieser Siedlungstyp ist durch die Bauweisen der 

historischen Innenstadt und deren teilweise mit

telalterliche Baustrukturen gekennzeichnet. In einer 

Mischnutzung ist er überwiegend geprägt von klein 

strukturierten Mehrfamilienhäusern und Einfamil

ienhäusern in mindestens 2-geschossiger Bau

weise. Die hohe städtebauliche Dichte bedingt 

zusammen mit Bautypologie und -alter im unsanier

ten Zustand eine hohe Energiebedarfsdichte. Der 

allgemeine Erhaltungs- bzw. Erneuerungsstand dif

feriert jedoch stark in Bezug auf Gebäude wie auch 

Wärmeversorgungssysteme. Da in diesen Bestän

den energetische Standards, zum Beispiel durch 

Denkmalschutzauflagen, tendenziell geringer blei

ben werden, eignen sich Fern- und Nahwärme

konzepte, die allerdings in eine heterogene Ei

gentümerstruktur einzubringen sind.

Gründerzeitliche Altstadtbebauung

Die Bebauung der gründerzeitlichen Stadt besteht 

aus großen Mehrfamilienhäusern. Die Bebauung 

weist eine hohe städtebauliche Dichte auf. Die 

Wärmeversorgung der in der Gründerzeit errich

teten Mehrfamilienhäuser erfolgt überwiegend 

über individuelle Heizungsanlagen. Aufgrund der 

hohen Energiebedarfsdichte im unsanierten Zu

stand, des größeren zu beheizenden Raumvolu

mens (Raumhöhe) und des auch nach einer ener

getischen Sanierung vergleichsweise hohen Wär



meenergiebedarfs wäre die Wärmeversorgung gut 

über Fernwärme oder Blockheizkraftwerke (Nah

wärme) abzuwickeln. Auch hier stellt sich das Pro

blem der heterogenen Eigentümerstruktur.

-

-

Siedlungen der 1950er- und frühen 1960er-Jahre 

in 3- bis 4-geschossiger Bauweise

Die Wohngebäude dieser Zeit sind geprägt von 

kostengünstigen, einfachen Bauweisen. Die Außen

wände weisen zum Beispiel sehr kleine Querschnitte 

mit besonders schlechten Wärme- und Schallschutz

eigenschaften auf. Die Wohnungen werden zum Teil 

noch dezentral über Einzelfeuerstätten beheizt. 

Dadurch ergeben sich ein außerordentlich hohes 

Potenzial für Energieeinsparung und -effizienz, aber 

auch besondere Anforderungen an die energetische 

Sanierung. Die Wohnungsgrößen und -zuschnitte 

sind häufig beengt und nicht mehr zeitgemäß. 

Gerade wenn es darum geht, die Wohnungen alten

gerecht bzw. barrierefrei zu gestalten, kann der Be

standsersatz die wirtschaftlichere Alternative zur 

Komplettmodernisierung bilden.

-

- 

-

-

Reihen- und Einfamilienhaussiedlungen 

unterschiedlichen Baualters

Reihen- und Einfamilienhaussiedlungen wurden 

seit den 1920er-Jahren bis heute in offener Bau

weise mit niedriger bis mittlerer Dichte errichtet. 

Viele dieser Quartiere, insbesondere die der 

1960er- und 1970er-Jahre, befinden sich in einem 

Umbruch. Sie müssen dem Bedarf der älter ge

wordenen Bewohnerschaft angepasst werden bzw. 

ein Generationenwechsel steht an. Diese baulichen 

Anpassungen sind mit der energetischen San

ierung der Gebäude zu verbinden. Die kleinteilige 

Eigentümerstruktur macht es allerdings schwierig, 

strategische Handlungsansätze zum Umgang mit 

dem spezifischen Bedarf zu entwickeln. Aufgrund 

der abnehmenden Energiebedarfsdichte nach ein

er energetischen Sanierung werden Wärmever

sorgungssysteme eher dezentral zu planen sein. In 

Siedlungen mit mittlerer Dichte sind aber auch In

sellösungen mit Blockheizkraftwerken denkbar.

-

-

-

-

-

-

Die „klassische“ Großsiedlung 

der 1960er- bis 1980er-Jahre

Die Großsiedlungen der 1960er- bis 1980er-Jahre 

sind durch Betonfassaden und industrielle Fer

tigteilbauweise geprägt. An die Stelle der Ofen

heizung ist die Zentralheizung getreten. Wärmes

chutzmaßnahmen sind im großen Umfang bereits 

-

-

-

realisiert, so dass hier das Potenzial für Energie

einsparung und -effizienz gering ist. Viele Ge

bäude sind teilsaniert. Inzwischen stehen in ihrem 

Lebenszyklus weitere grundlegende Sanierungen 

an. Die energetische Modernisierung bietet hier 

eine Chance für Betriebskostensenkung. 

- 

-

Quelle: Niedersächsisches Ministerium für Soziales, 
Frauen, Familie, Gesundheit und Integration (o.J.): 
Energetische Quartierserneuerung. Planungshilfe 
für niedersächsische Städte und Gemeinden, S. 9.

 
 

Neben dem spezifischen Energieeinsparpotenzial 

bestimmter Gebäudetypen gibt es eine Reihe wei

terer Faktoren, die Einfluss auf die Erfolgschan

cen spezifischer Maßnahmen haben.

-

-

Faktor „Modernisierungszyklen“
Relevant sind unter anderem auch wohnungswirt

schaftliche Aspekte. Hierzu gehört vor allem auch 

die Beachtung der Modernisierungszyklen. Denn 

die energetische Sanierung sollte nach Möglich

keit mit den auch sonst anstehenden Modernisie

rungserfordernissen synchronisiert werden. Eine 

gerade durchgeführte Modernisierung wird in der 

Regel einer baldigen erneuten, dann energetisch 

optimierten Modernisierung im Wege stehen.

-

-

-

Faktor „Mietpreisniveau 
am örtlichen Wohnungsmarkt“ 
Sehr relevant ist auch das Mietpreisniveau. Las

sen sich die durch energetische Modernisie

rungsmaßnahmen bedingten Mieterhöhungen 

am örtlichen Wohnungsmarkt nicht durchsetzen, 

helfen auch die bestehenden rechtlichen Mög

lichkeiten zur Umlage der Aufwendung nicht. Bei 

Wohnungsüberhängen und niedrigem Mietpreis

niveau wird deshalb vorrangig die Bestandssiche

rung im Vordergrund stehen. Ansatzpunkte für 

energetische Erneuerung sind dann nur ohnehin 

anstehende Instandhaltungsmaßnahmen. Die Ent

wicklung auf dem Wohnungsmarkt ist deshalb 

frühzeitig im Rahmen von Sanierungs- und Wär

meversorgungskonzepten zu berücksichtigen.

-

-

-

-

-

- 

-

Energetische Sanierung ist schließlich langfristig 

nur wirtschaftlich, wenn die betreffenden Wohnungs

bestände den zukünftigen Anforderungen an das 

Wohnen (zum Beispiel Barrierefreiheit) insgesamt 

entsprechen oder angepasst werden können, zum 

Beispiel in Bezug auf das altengerechte Wohnen.

-
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Niedersächsisches Ministerium für 

Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und 

Integration (Hrsg.) (o.J.): Energetische Quartier

serneuerung. Planungshilfe für niedersächsische 

Städte und Gemeinden, Hannover, online verfüg

bar auf: www.klimaschutz-niedersachsen.de/

_Resources/Persistent/16b32ec7966933f20e38b

ef8a56e8a258ab249dd/MSoziales_Planungshilfe_

Energetische_Quartierssanierung.pdf

 

   

-

-

 

 

Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft 

des Landes Brandenburg (Hrsg.) (2014): Energeti

scher Umbau im Quartier, Großbeeren, online ver

fügbar auf: www.mil.brandenburg.de/media_fast/

4055/Energetischer_Umbau_im_Quartier_web.pdf

-

- 

 

2.2 Akteure

Energetische Quartierserneuerung kann ganz unter

schiedliche Akteure betreffen. Bei gebäudebezoge

nen Maßnahmen sind vor allem die Eigentümerinnen 

der Gebäude (zum Beispiel auch Erbbauberechtigte, 

Nießbrauchberechtigte) gefordert, mittelbar aber 

auch die Mieter sowie Käuferinnen von Immobilien 

und als Anstoßgeber und Koordinator auch die 

öffentlichen Akteure wie Energiebeauftragte, Sanie

rungsträger und die Kommunalverwaltung.

-

-

 

-

Faktor „Eigentümerstruktur“ 
Häufig ist bei Wohnungsunternehmen bzw. privaten 

Gebäudeeigentümern Zurückhaltung gegenüber 

Maßnahmen der energetischen Gebäudesanierung 

festzustellen. Die Ursachen hierfür sind ebenso viel

fältig wie die Interessenlagen und spezifischen Ein

stellungen der Eigentümerin selbst. Unterschiedliche 

Lebenssituationen, unterschiedliches wirtschaft

liches Leistungsvermögen, unterschiedliche Investi

tionsbereitschaft oder einfach nur unterschiedliche 

Werthaltungen führen zu ebenso unterschiedlicher 

Bereitschaft in Bezug auf energetische Sanierungs

maßnahmen. Wenn Gebäude in der Hand von Erben

gemeinschaften liegen oder wenn Erben unbekannt 

verzogen sind, sind die Probleme noch schwerwie

gender. Die anzutreffenden Konstellationen sind aus 

dem Bereich der Stadterneuerung und des Stadtum

baus hinlänglich bekannt und dort beschrieben. 

Patentrezepte, diesen zu begegnen, gibt es nicht.

-

-

-

-

-

-

-

-

Die Anbieterstruktur am Wohnungsmarkt er

fordert in jedem Fall eine differenzierte Strategie. 

Von den derzeit knapp 39 Mio. Wohnungen in 

-

Deutschland entfallen nach Angaben des Bun

desverbandes deutscher Wohnungs- und Immo

bilienunternehmen (GdW) rund 15,1 Mio. auf 

Selbstnutzerinnen (also Wohneigentümer), rund 

13,8 Mio. auf die Kategorie „Private Kleinanbieter/

Amateurvermieter“ und nur rund 9,8 Mio. auf 

„Professionell-gewerbliche Anbieter“. Auch quan

titativ ins Gewicht fallende Erfolge bei der energe

tischen Sanierung wird man am schnellsten mit 

der Gruppe der professionellen gewerblichen An

bieter erreichen können. Demgegenüber sind 

Maßnahmen, welche die Mitwirkung von Kleinei

gentümerinnen erfordern, besonders aufwändig.

-

-

-

-

-

-

Die Rolle der Kommune
Die Rolle der Stadt bzw. Gemeinde ist zunächst 

einmal eine begleitende und unterstützende. So 

können städtische Immobilien selbst im Sinne von 

guten Beispielen energetisch saniert werden. Es 

können Beratungsstellen eingerichtet und Infor

mationsbroschüren sowie Informationsangebote 

im Internet bereitgestellt werden. Auch kann über 

Fördermöglichkeiten informiert und bei deren Be

antragung unterstützt werden. Diese Aufgaben 

werden nicht in erster Linie die Aufgaben der Stadt

planung sein, sondern die für den Klimaschutz zu

ständigen Stellen in der Kommunalverwaltung be

treffen. Soweit aus dem KfW-Förderprogramm 

„Energetische Stadtsanierung“ die Stelle einer Sa

nierungsmanagerin geschaffen wurde, soll diese 

die Planung sowie die Realisierung der in den ener

getischen Quartierskonzepten vorgesehenen Maß

nahmen begleiten und koordinieren.

-

-

-

-

-

-

-

-

Örtliche Energieversorger als Partner
Von großer Bedeutung vor allem für die quartiersbe

zogenen Maßnahmen der energetischen Sanierung, 

insbesondere in Bezug auf eine effizientere Wärme

versorgung, sind die örtlichen Energieversorger. In 

dieser Funktion können die Stadtwerke ein ent

scheidender Motor als Partner der Städte sein. So 

kann zum Beispiel die verstärkte Nutzung von KWK 

für die Städte ein zentrales Handlungsfeld sein. Viele 

ostdeutsche Großstädte haben zum Beispiel nach 

1990 entscheidende Fortschritte bei der Treibhaus

gas-Minderung durch entsprechende Maßnahmen 

erreicht. In Dresden konnten die Wärmeversorgung 

bei 45  Prozent der Wohnungsbestände auf mo

dernste KWK-Anlagen umgestellt und auf diese 

Weise der Treibhausgas-Ausstoß um mehr als der 

Hälfte reduziert werden (Deutscher Städtetag 2008).

-

-

-

-

-
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2.3 Eigentümer-Nutzer-Konstellationen 

Spezifische Hemmnisse für energetische Erneu

erungsmaßnahmen im Gebäudebestand ergeben sich 

aus der Verteilung von Lasten und Vorteilen bei Miet

wohnungen, die plakativ als Investor-Nutzer-Dilemma 

oder auch als Vermieter-Mieter-Dilemma bezeichnet 

werden. Dieses Dilemma ist dadurch gekennzeichnet, 

dass eine objektiv sinnvolle Investition unterbleibt, weil 

deren finanzieller Nutzen nicht bei dem Investor liegt, 

sondern bei einem Dritten (im Falle der energetischen 

Sanierung in Gestalt der Einsparung von Brennstoff

kosten bei der Mieterschaft), so dass auf der Vermie

terseite der wirtschaftliche Anreiz fehlt, die Investition 

zu tätigen. Dieses Dilemma tritt nachvollziehbar vor 

allem dann auf, wenn sich auf dem lokalen Wohnungs

markt nach erfolgter energetischer Sanierung kein 

Spielraum für eine die Mehrinvestition mittel- bis lang

fristig amortisierende Erhöhung der Miete ergibt – sei 

es, weil die Erhöhungsmargen der örtlichen Ver

gleichsmiete bereits ausgeschöpft sind, sei es, weil 

sich kein Mieter zu Konditionen findet, die eine Refi

nanzierung der Investitionen ermöglichen würden. In 

Regionen mit überdurchschnittlichen Wohnungsleer

ständen (Wohnungsüberhängen) wird Letzteres häu

fig der Fall sein. Insoweit hilft auch nicht die nach § 559 

BGB bestehende Möglichkeit weiter, die Miete um 

jährlich elf Prozent der anteilig auf die jeweilige Woh

nung entfallenden Kosten der energetischen Sanie

rung zu erhöhen.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Die durch den Energieausweis nach der EnEV ge

schaffene Transparenz im Hinblick auf den energeti

schen Standard und die Kosten der Wärmeversor

gung von Gebäuden soll dazu beitragen, dass der 

Energiestandard für die Marktteilnehmerinnen mehr 

und mehr ein Entscheidungsfaktor bei der Wahl einer 

neuen Mietwohnung oder beim Erwerb eines Gebäu

des wird. Dies kann durch die Kommunen dadurch 

unterstützt werden, dass ein ökologischer Mietspie

gel eingeführt wird, der explizit auf den energetischen 

Standard des jeweiligen Objektes abstellt. In wel

chem Maße dieser Faktor gegenüber anderen Ent

scheidungsfaktoren (Lage-, Ausstattungsmerkmale 

etc.) an Bedeutung gewinnen wird, ist nicht abseh

bar. Der Bedeutungszuwachs wird jedenfalls auch 

von der Entwicklung der Energiepreise abhängen.

-

-

-

-

-

-

-

-

Bevor ein solcher Einfluss am Markt nicht deut

lich spürbar ist, werden viele Vermieter von vornher

ein gar keinen Anlass sehen, sich mit der Frage einer 

energetischen Sanierung intensiver auseinanderzu

setzen, weil sie bislang aus eigener Sicht recht gut 

-

-

-

zurechtgekommen sind und dies auch für die Zu

kunft so annehmen. Vermieterinnen können die Ver

brauchskosten für Heizung und Warmwasser ohne 

Weiteres auf die Mieterschaft umlegen. Demgegen

über erfordern Maßnahmen der energetischen Sa

nierung in erheblichem Umfang Investitionen, deren 

Refinanzierung am Markt durchgesetzt werden 

müssten. Damit ergibt sich ein strukturelles Investi

tionshemmnis, weil es zumindest bei entsprechen

den Marktbedingungen häufig wirtschaftlich gün

stig erscheinen wird, „alles beim Alten zu belassen“.

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-
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2.4 Anreize durch Förderung 
und steuerliche Abschreibung

Von großer Bedeutung sind die verschiedenen För

derprogramme, weil diese Anreize für die privaten 

Akteurinnen setzen. Neben den im Folgenden ange

sprochenen KfW-Förderprogrammen können die 

Kommunen abhängig von den Gestaltungsspielräu

men und der Schwerpunktsetzung im Haushalt auch 

eigene Förderprogramme auflegen ( Kap. A3 5).

KfW-Förderprogramme für Bestandsimmobilien
Im Programm „Energieeffizient Sanieren“ gewährt 

die KfW Darlehen für die energetische Sanierung 

von Altbauten oder Einzelmaßnahmen zum Ener

giesparen. Zu den geförderten Maßnahmen zählen 

beispielsweise die Modernisierung der Heizung, 

der Austausch von Fenstern und Außentüren sowie 

die Dämmung der Fassade von Altbauten. Geför

dert werden sowohl Einzelmaßnahmen als auch 

umfassende Sanierungen zum KfW-Effizienzhaus.

Das Programm „Erneuerbare Energien – Stan

dard“ vergibt Kredite an Eigentümer, die Photovol



taik- oder KWK-Anlagen installieren wollen. Dabei 

wird zum einen der Kauf von neuen Photovoltaikanla

gen gefördert. Zum anderen erhalten aber auch sol

che Eigentümerinnen eine finanzielle Unterstützung, 

die bereits gebrauchte Anlagen aufbauen oder erwei

tern wollen – sofern sie hierdurch eine deutliche Leis

tungssteigerung erzielen können. Mit dem Programm 

„Erneuerbare Energien – Speicher“ wird außerdem 

die Installation von Batteriespeichern in Kombination 

mit der Neuinstallation von Photovoltaikanlagen oder 

zur Nachrüstung bestehender Anlagen gefördert.

-

-

-

-

KfW-Förderprogramme 
„Energetische Stadtsanierung“

 
 

Zudem hat die KfW-Bank ein Förderprogramm 

„Energetische Stadtsanierung“ aufgelegt, aus dem 

Kommunen seit 2011 Zuschüsse zur Erstellung in

tegrierter Quartierskonzepte für energetische Sa

nierungsmaßnahmen einschließlich Lösungen für 

die Wärmeversorgung, Energieeinsparung, -spei

cherung und –gewinnung erhalten. Dabei werden 

städtebauliche, denkmalpflegerische, baukulturel

le, wohnungswirtschaftliche ebenso wie auch so

ziale Belange mitbetrachtet. Ebenfalls gefördert 

wird ein Sanierungsmanagement, das die Planung 

sowie die Realisierung der in den Konzepten vorge

sehenen Maßnahmen begleitet und koordiniert.

-

-

-

-

-

-

Detaillierte Informationen zu den Förderprogram

men „Energetische Stadtsanierung – Zuschuss, Zu

schüsse für Quartierskonzepte und Sanierungsma

nager“(432 und „Energetische Stadtsanierung – Quar

tiersversorgung“ (201/202, Darlehensprogramme 

mit Tilgungszuschuss) finden sich auf der Webseite 

der KfW (www.kfw.de) (ausführlich auch zu anderen 

Förderprogrammen des Bundes und der Länder 

 Kap. A3 3).

-

-

-

- 

Bei Gebäuden in Sanierungsgebieten besteht 

die Möglichkeit der erhöhten steuerlichen Abset

zungen nach § 7h des Einkommensteuergesetzes 

(EStG) auch für energetische Modernisierungs

maßnahmen, soweit durch diese ein zeitgemäßer 

Modernisierungsstand erreicht wird.

-

-

3. Instrumente

3.1 Energetische Quartierskonzepte 

Die Komplexität der Aufgabe macht es erforderlich, 

die energetische Quartierserneuerung als integrier-

tes energetisches Entwicklungskonzept vorzuberei

ten. Ein solches Konzept bietet die Möglichkeit, die 

Interessen der betroffenen Akteure und die unter

schiedlichen Zielsetzungen innerhalb der Kommu

nalverwaltung sowie in der Zivilgesellschaft zu einem 

kohärenten Gesamtkonzept zusammenzuführen.

-

-

-

Notwendige Inhalte des energetischen Quar

tierskonzeptes sind:

-

•	 Bestandsaufnahme,
•	 Potenzialanalyse,
•	 Zielformulierung,
•	 Monitoring.

Die Bestandsaufnahme ist grundlegende Voraus

setzung, um in Bezug auf den aktuellen energe

tischen Zustand eines Quartiers und die bestehen

den Potenziale aussagefähig zu sein ( Kap. B4 6). 

Im Rahmen der Begleitforschung zum KfW-För

derprogramm „Energetische Stadtsanierung“ sind 

hierfür geeignete Tools und Hinweise erarbeitet 

sowie dokumentiert worden (siehe Hinweise auf 

weiterführende Literatur).

-

- 

-

-

Aufbauend hierauf ist auch über die räumliche 

Schwerpunktsetzung und den räumlichen Zu

schnitt der Quartierserneuerung zu entscheiden. 

Dabei sollte die Kommune sich von folgenden 

Fragen leiten lassen:

-

•	 Wo	sind	die	potenziellen	Einsparpotenziale	
am größten?

 

•	 Wo	stehen	zum	Beispiel	wegen	eines	städte
baulichen, funktionalen oder gestalterischen 

Handlungsbedarfs Entwicklungen an bzw. 

wo sind Umstrukturierungsprozesse im 

Gange, in die energetische Erneuerungs

maßnahmen eingebunden werden können?

-

 

- 

•	 Wo	sind	eine	möglichst	hohe	Mitwirkungsbe
reitschaft und Umsetzungswahrscheinlichkeit 

zu erwarten?

-

•	 Wo	sind	Mehrwerte	und	Synergien	für	
verschiedene Beteiligte zu erwarten 

(Win-win-Situationen)?

 

 

Wichtig für die Anschlussfähigkeit an andere Ent

wicklungen und die Akzeptanz ist ein integrativer, 

transparenter und offener Planungsprozess. Die 

betroffenen Akteure innerhalb der Verwaltung 

sind genauso einzubinden wie Anwohnerinnen, 

Eigentümer und die örtlichen Energieversorger. 

Eine besondere Bedeutung kommt deshalb dem 

-
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Management des Verfahrens zu. Für den Prozess 

können Zuschüsse aus dem KfW-Förderpro

gramm „Energetische Stadtsanierung“ für die 

Erstellung integrierter Quartierskonzepte und für 

Sanierungsmanager genutzt werden.

-

 

Insbesondere in den Fällen, in denen die Städte 

oder Gemeinden zugleich Sanierungsmaßnah

men oder Stadtumbaumaßnahmen nach dem 

BauGB durchführen, bietet sich ein integriertes 

Vorgehen unter Einbeziehung der Ziele der ener

getischen Sanierung an (siehe im Folgenden).

-

-

3.2 Stadtumbau- und Sanierungs
maßnahmen nach dem BauGB

- 

Wichtige instrumentelle Ankerpunkte für die ener

getische Quartierserneuerung können Stadtum

baumaßnahmen und Sanierungsmaßnahmen nach 

den Bestimmungen des BauGB sein. Als städtebau

liche Gesamtmaßnahmen können diese auch Fra

gen der energetischen Modernisierung aufgreifen.

-

-

-

-

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sollen 

unter anderem auch dazu beitragen, dass die bauli

che Struktur nach den allgemeinen Anforderungen 

an den Klimaschutz und die Klimaanpassung entwi

ckelt wird (§  136  Abs.  4 Nr.  1 BauGB). Städtebau

liche Sanierungsmaßnahmen dienen insbesondere 

zur Behebung städtebaulicher Missstände. Ob ein 

städtebaulicher Missstand zu beheben ist, hängt un

ter anderem auch von der energetischen Beschaf

fenheit, der Gesamtenergieeffizienz der vorhande

nen Bebauung und der Versorgungseinrichtungen 

des Gebiets unter Berücksichtigung der allgemeinen 

Anforderungen an den Klimaschutz und die Klima

anpassung ab (§ 136 Abs. 3 Nr. 1 lit. h BauGB).

-

-

- 

-

-

-

-

Stadtumbaumaßnahmen betreffen Gebiete, 

die von erheblichen städtebaulichen Funktions

verlusten gekennzeichnet sind. Sie bezwecken die 

Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Struktu

ren durch Anpassungsmaßnahmen. Erhebliche 

städtebauliche Funktionsverluste liegen insbe

sondere vor, wenn die allgemeinen Anforderun

gen an den Klimaschutz und die Klimaanpassung 

nicht erfüllt werden (§ 171a Abs. 2 BauGB).

-

-

-

-

Wesentlich für die Einbindung der Ziele der 

energetischen Quartierserneuerung ist vor allem 

der integrative Ansatz der genannten städtebauli

chen Gesamtmaßnahmen. Grundlage bildet ein 

integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept 

(Stadtumbaukonzept, Sanierungskonzept). In die

-

-

ses sind die energetischen Ziele einzubinden. Po

tenziale einer energetischen Quartierserneuerung 

sind dementsprechend grundsätzlich bei der Vor

bereitung zu ermitteln, genauso wie die sich daraus 

ableitenden Ziele in das Gesamtkonzept einzubin

den sind. Kooperationen und Förderungen sind da

bei auch für die Umsetzung von klimaschutzbezo

genen Maßnahmen hilfreich. Die Programme der 

Städtebauförderung und der energetischen Be

standsentwicklung können sich sinnvoll ergänzen.

-

-

-

-

-

-

     
 Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 

Raumforschung (BBSR) im Bundesamt 

für Bauwesen und Raumordnung (BBR) (Hrsg.) 

(2015): Energetische Sanierung von Großwohn

siedlungen – Vertiefende Modellprojekte der 

Umsetzung integrierter Stadtteilentwicklungs

konzepte, BBSR-Online-Publikation 06/2015, 

Bonn, online verfügbar auf: www.bbsr.bund.de/

BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BBSROnline/2015/

DL_ON062015.pdf?__blob=publicationFile&v=4

  

-

-

 

3.2 Bebauungsplan

Die Aufstellung eines Bebauungsplans kommt als 

Überplanung des Siedlungsbestandes immer 

dann in Betracht, wenn die vorhandene Nutzbar

keit der Grundstücke geändert werden soll. Zu 

denken ist insbesondere an Sanierungsbebau

ungspläne, welche die Grundlage für die Neuord

nung der Blockinnenbereiche schaffen und zum 

Beispiel auch Flächen für BHKW oder andere An

lagen und Einrichtungen für Erneuerbare Ener

gien planungsrechtlich sichern (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 

BauGB). Auch die damit im Zusammenhang ste

henden Leitungen können durch Festsetzung von 

Leitungsrechten gesichert werden (§  9 Abs.  1 

Nr. 21 BauGB). Ergänzend ist insoweit aber noch 

die Eintragung einer entsprechenden Baulast 

oder einer Grunddienstbarkeit erforderlich.

-

-

-

-

-

-

In Bezug auf die bestehenden Gebäude löst die 

Festsetzung eines Bebauungsplans keine Ver

pflichtung zur Anpassung aus. Es besteht grund

sätzlich Bestandsschutz. Festsetzungen in Bezug 

auf den energetischen Standard der Gebäude 

( Kap.  A5  2.2) sind deshalb nur dann sinnvoll, 

wenn der Bebauungsplan den rechtlichen Rah

men für eine Neubebauung schaffen soll.

-

-

-
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3.3 Städtebauliche Verträge 

Maßnahmen zur energetischen Erneuerung eines 

Quartiers können auch Gegenstand von Stadt

umbauverträgen (§  171b BauGB) und anderen 

städtebaulichen Verträgen sein. So können sich 

zum Beispiel Wohnungsunternehmen gegen

über der Gemeinde oder einem Energieversorger 

verpflichten, die Wärmeversorgung ihrer Mietbe

stände in einem bestimmten Quartier umzustel

len und Wärme aus einem effizienten Wärmenetz 

abzunehmen. Auch die Bereitstellung von Dach

flächen für den Betrieb von Solarzellen kommt in 

Betracht. Die Gestaltungsmöglichkeiten für ver

tragliche Vereinbarungen im Zusammenhang 

mit der energetischen Quartierserneuerung sind 

dementsprechend ausgesprochen vielfältig. Der 

Gegenstand der Vereinbarung muss allerdings 

grundsätzlich im direkten Sachzusammenhang 

mit den verfolgten städtebaulichen Zielen ste

hen. Weitere Schranken ergeben sich insbeson

dere aus dem Verbot unangemessener Vereinba

rungen. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.4 Satzungen über die Nutzung Erneuer
barer Energien nach Landesbauordnung

-
 

Die Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) sieht 

die Möglichkeit zum Erlass örtlicher Bauvorschriften 

durch Satzung auch in Bezug auf klimaschutzbezo

gene Anforderungen vor. Nach §  81  Abs.  7 BbgBO 

kann die Gemeinde durch örtliche Bauvorschriften 

für vor dem 1. Januar 2009 fertiggestellten Gebäude 

die anteilige Nutzung von Erneuerbaren Energien 

festsetzen, wenn die erforderlichen Maßnahmen 

technisch und rechtlich möglich, wirtschaftlich zu

mutbar und verhältnismäßig sind, zu einer Verminde

rung des Energiebedarfs beitragen und die Aufwen

dungen durch die eintretenden Einsparungen in

nerhalb angemessener Fristen erwirtschaftet werden 

können. Die Gemeinde kann dabei insbesondere:

-

-

-

-

- 

•	 Mindestflächen	für	Sonnenkollektoren	und	
Photovoltaikanlagen festsetzen,

•	 die	Nutzungspflicht	abhängig	machen	von	
Änderungen am Gebäude, wie der vollstän

digen oder teilweisen Erneuerung der Dach

eindeckung, der Dächer oder der Fassaden 

oder dem Austausch von Heizkesseln oder 

Anlagen zur Wärmeerzeugung.

-

-

Die Regelung nimmt Bezug auf §§ 2, 4 und 6 bis 

11 EEWärmeG sowie auf die Anlage (zu §§ 5 und 

7) und erklärt diese Regelungen für entsprechend 

anwendbar.

Soweit ersichtlich fehlen in allen anderen Bun

desländern entsprechende Satzungsbefugnisse. 

Eine ähnliche Regelung im Land Hessen wurde 

zwischenzeitlich abgeschafft.

-

3.5 Eigentümerstandortgemeinschaften

Für die Umsetzung gebäude-, aber auch gebiets

bezogener Maßnahmen kommt es in starkem 

Maße auf das Engagement der in dem jeweiligen 

Gebiet wohnenden und lebenden Menschen an. 

Dieses zu wecken und zu fördern, ist ein wichtiges 

Anliegen in der Stadterneuerung und im Stadtum

bau und gilt auch für die Ziele einer klimagerech

ten Stadterneuerung. In diesem Zusammenhang 

wird vermehrt das Modell sogenannter Eigentü

merstandortgemeinschaften diskutiert. Dabei 

handelt es sich um private Initiativen, die der Auf

wertung des jeweiligen Quartiers dienen. Solche 

Initiativen sind insbesondere auch denkbar, um 

etwa eine quartiersbezogene Nutzung Erneuer

barer Energien zu erreichen. Im Rahmen des 

ExWoSt-Forschungsfeldes des Bundesinstituts 

für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) zu 

Eigentümerstandortgemeinschaften wurden trag

fähige Ansätze für solche privaten Initiativen der 

Stadterneuerung erprobt.

-

-

-

-

-

-

 

- 

    
Bundesministerium für Verkehr, 

Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.) 

(2011): Empfehlungen zur Gründung 

und Begleitung von Eigentümerstandort

gemeinschaften, Berlin, online verfügbar 

auf: www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/

Veroeffentlichungen/BMVBS/

Sonderveroeffentlichungen/2011/DL_

LeitfadenESG.pdf?__blob=publicationFile&v=2

    

 

- 

 

 

 

 

 

Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) und Heidel

berger Institut für Energie- und Umweltforschung 

(ifeu) (2015): Wärmewende in Kommunen: 

Leitfaden für den klimaneutralen Umbau 

der Wärmeversorgung, Berlin, online 

verfügbar auf: 

- 

www.boell.de/sites/default/

files/waermewende-in-kommunen_

leitfaden.pdf
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 Standortentwicklung für Erneuerbare Energien

Die Standortentwicklung für Erneuerbare Energien 

ist ebenfalls Aufgabe der Stadtplanung. Die Städte 

und Gemeinden leisten dabei einen unverzichtbaren 

Beitrag zur Erreichung der klima- und energiepoliti

schen Zielsetzung, den Anteil Erneuerbarer Energien 

an der Energieerzeugung in Deutschland auszubau

en. Denn abgesehen von den Offshore-Windparks 

und den der Fachplanung unterworfenen Anlagen 

wie insbesondere Wasserkraftwerke sind Anlagen 

zur Gewinnung und Nutzung Erneuerbarer Energien 

Bodennutzungen, die dem Planungsvorbehalt der 

Gemeinde unterliegen. Die Gemeinden können im 

Rahmen der Bauleitplanung die Zulässigkeit dieser 

Anlagen räumlich steuern. In vielen Fällen (insbeson

dere bei der Errichtung von Solarparks und großen 

Biomasseanlagen) ist es zudem erforderlich, dass 

die Gemeinde die Zulässigkeit dieser Anlagen durch 

die Aufstellung eines Bebauungsplans erst eröffnet. 

Neben gesonderter Standortplanung spielen auch 

in den Kontext der Baulandentwicklung integrierte 

Ansätze eine Rolle, wie zum Beispiel solarunterstütz

te Nahwärmenetze ( Kap. A5 5.3).

-

-

-

 

-

Für die Gemeinden stellen solche Vorhaben vor 

allem auch wichtige private Investitionen dar, die 

vor Ort Arbeitsplätze schaffen und das Gewerbe

steueraufkommen und damit die Einnahmen der 

Gemeinden erhöhen. Klimapolitische Ziele und die 

Ziele der kommunalen Wirtschaftsförderung treffen 

sich also. Gleichwohl sind Anlagen zur Nutzung Er

neuerbarer Energien in der Bürgerschaft häufig 

nicht unumstritten, da Befürchtungen hinsichtlich 

nachteiliger Auswirkungen dieser Anlagen auf die 

Umwelt bestehen. Solche Auswirkungen hängen 

naturgemäß vom Anlagentyp und von den unter

schiedlichen räumlichen Gegebenheiten ab. Sie rei

chen von Immissionen (zum Beispiel Schattenwurf, 

Diskoeffekte und Lärm bei Windkraftanlagen, Gerü

che, Verkehrslärm bei Biomasseanlagen, Blendef

fekte bei Solarparks) über die Verschlechterung 

des Landschaftsbildes und damit einhergehenden 

Imageverlusten (zum Beispiel in Tourismusregio

nen) bis hin zu nachteiligen Auswirkungen auf den 

Naturhaushalt (insbesondere auf den Artenschutz).

-

-

-

-

-

-

 

-

Stadtplanung leistet einen wichtigen Beitrag dazu, 

diese Konflikte zu erkennen und einen angemessenen 

Interessenausgleich mit dem Ziel der Konfliktminimie

rung zu leisten. Zu diesem Zweck bedient sich die 

Stadtplanung der Instrumente der Bauleitplanung. 

-

Daneben stehen ergänzend auch städtebauliche Ver

träge als Instrument zur Verfügung. Durch ein transpa

rentes Verfahren kann die Akzeptanz der Bevölkerung 

in Bezug auf das Vorhaben in der Regel verbessert 

werden. Zur Versachlichung von Debatten und zur 

Vermeidung bzw. Klärung von Konflikten im Bereich 

des Natur-, Arten- und Landschaftsschutzes bietet 

das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energie

wende (KNE) als neutrale Einrichtung eine Plattform, 

um die Beteiligten vor Ort durch die Organisation von 

entsprechenden Klärungsprozessen zu unterstützen. 

-

-

-

 

 

- 

-

-

-

-

-

-
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1.1 Gesetzlicher Zulässigkeitsrahmen 
im Überblick

Der gesetzliche Zulässigkeitsrahmen ist für An

lagen zur Nutzung Erneuerbarer Energien unter

schiedlich gefasst. Die wichtigste Fallgruppe be

trifft die Entwicklung von Standorten im bisherigen 

Außenbereich. Aber auch innerhalb von im Zusam

menhang bebauten Ortsteilen gewinnt die Nutzung 

Erneuerbarer Energien an Bedeutung, nicht nur 

weil nach dem EEWärmeG bei der Errichtung von 

Gebäuden regelmäßig ein bestimmter Anteil des 

Wärmebedarfs des Gebäudes durch Erneuerbare 

Energien gedeckt werden muss ( Kap. A5 5.1).

Die Schlüsselvorschrift für Vorhaben im Außen

bereich ist §  35 BauGB. Die Vorschrift regelt den 

Zulässigkeitsrahmen für Vorhaben im Außenbe

reich und schützt diesen grundsätzlich vor Bebau

ung. Von diesem Grundsatz ausgenommen sind 

nach Absatz  2 Vorhaben, die öffentliche Belange 



nicht beeinträchtigen. Die in Absatz 1 der Vorschrift 

aufgeführten Anlagen genießen eine Privilegierung, 

da der Gesetzgeber für diese Vorhaben davon aus

geht, dass sie typischerweise in den Außenbereich 

gehören. Zwar ist auch hier von Bedeutung, ob öf

fentliche Belange und insbesondere die in Absatz 3 

der Vorschrift aufgeführten Belange von dem Vor

haben nachteilig berührt werden. Privilegierte Vor

haben sind nach § 35 Abs. 1 BauGB aber erst dann 

unzulässig, wenn die berührten öffentlichen Belan

ge dem Vorhaben entgegenstehen. Bei der Prüfung 

der Zulässigkeit ist im Rahmen einer nachvollzie

henden Abwägung festzustellen, ob im Einzelfall die 

berührten Interessen des Vorhabenträgers an der 

Realisierung des Vorhabens schwerer wiegen als 

der Schutz der berührten öffentlichen Belange. Je

der einzelne der in § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB bei

spielhaft genannten öffentlichen Belange ist unab

hängig davon, ob er durch andere noch verstärkt 

wird, für sich genommen geeignet, eine Zulassung 

zu verhindern. Für planerisches Ermessen verbleibt 

kein Raum. Eine Beeinträchtigung lässt sich auch 

nicht durch positive Auswirkungen auf andere 

öffentliche Belange kompensieren (BVerwG, Urt. v. 

1.8.2002 – 4 C 5/01 –, Urt. v. 14.3.1975 – IV C 41.73).  

Unter den erleichterten Voraussetzungen des § 35 

Abs. 1 BauGB zulässige Vorhaben sind:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

•	 Vorhaben	zur	Entwicklung	und	Nutzung	von	
Windenergie, § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB,

•	 Vorhaben	zur	Entwicklung	und	Nutzung	von	
Wasserenergie, § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB,

•	 Vorhaben	zur	energetischen	Nutzung	von	
Biomasse im Rahmen eines land- oder forst

wirtschaftlichen Betriebs, eines Gartenbaube

triebes oder eines Tierhaltungsbetriebs, soweit 

dieser wegen seiner besonderen Zweckbe

stimmung nur im Außenbereich durchgeführt 

werden kann unter den im Gesetz genannten 

Voraussetzungen, § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB, 

-

-

-

•	 Anlagen	zur	Nutzung	von	Geothermie,	soweit	
standortgebunden im Außenbereich, § 35 

Abs. 1 Nr. 4 BauGB.

Unter den normalen Voraussetzungen des §  35 

Abs. 2 BauGB zulässige Vorhaben sind: 

•	 andere	Vorhaben	zur	energetischen	Nutzung	
von Biomasse,

• nicht an bestimmte Standorte im Außenbereich 

gebundene Anlagen zur Nutzung von Geothermie,

•	 Solarparks	und	Solaranlagen	(Ausnahme:	
mitgezogene Anlagen zum Beispiel auf 

Hausdächern).

 

Hinsichtlich der nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 BauGB 

privilegierten Vorhaben kann die Gemeinde durch 

Darstellung von Flächen für entsprechende Vorha

ben Einfluss auf deren Zulässigkeit im Außenbereich 

nehmen. Aus § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB ergibt sich, 

dass diese Vorhaben außerhalb der für sie im Flä

chennutzungsplan dargestellten Flächen regelmä

ßig unzulässig sind, weil die positive Flächenauswei

sung in der Regel als entgegenstehender öffentlicher 

Belang zu werten ist. Die gleiche Wirkung entfalten 

Raumordnungspläne, wenn darin Eignungsflächen 

für solche privilegierten Außenbereichsvorhaben als 

Ziel der Raumordnung festgelegt sind.

-

-

-

-

Ist ein Außenbereichsvorhaben nach §  35 BauGB 

unzulässig, kann seine Zulässigkeit nur durch Aufstel

lung eines Bebauungsplans erreicht werden. Soweit 

der Grund für die Unzulässigkeit in entgegenstehen

den Darstellungen des Flächennutzungsplans liegt, 

kann auch eine Änderung des Flächennutzungsplans 

ausreichen, um die planungsrechtlichen Vorausset

zungen für die Realisierung des Vorhabens zu schaffen.

-

-

-

2. Errichtung und Repowering 
von Windenergieanlagen

 

Die Stromproduktion aus Windenergieanlagen 

(WEA) zählt zu den wirtschaftlichsten Formen der 

Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Wachstum

simpulse werden vor allem im Bereich der Offshore-

Anlagen und durch das Ersetzen von Altanlagen 

durch leistungsstärkere neue Anlagen (Repowe

ring) erwartet. Auch der Ausbau in Waldgebieten 

hat eine wachsende Bedeutung. Aber auch die Pla

nung von neuen Anlagen bleibt in vielen Regionen 

eine Aufgabe, da das Windkraftpotenzial zurzeit re

gional noch sehr unterschiedlich genutzt wird. Für 

alle Planungsprozesse gleichermaßen wichtig ist, 

die Belange des Natur- und Artenschutzes frühzei

tig einzubeziehen und damit die Umsetzung einer 

naturverträglichen Energiewende zu unterstützen.

-

-

-

-

-

Akzeptanzförderung durch 
Öffentlichkeitsbeteiligung 

 

Die Errichtung von WEA kann im konkreten Einzel

fall bei der ortsansässigen Bevölkerung erhebliche 

Konflikte und Widerstände auslösen. Durch eine 

-
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transparente und ergebnisoffene Gestaltung des 

Verfahrens zur Realisierung des Vorhabens sollte 

von vornherein versucht werden, Misstrauen und 

Widerstände erst gar nicht entstehen zu lassen. 

Hierzu gehört auch die Bereitschaft, auf Nutzungs

konflikte konstruktiv im Sinne von Konfliktlösung 

zu reagieren. Die Planungsverfahren sollten daher 

transparent und offen gestaltet werden. Generell 

gilt: je mehr Transparenz, aktive Mitwirkungsmög

lichkeiten und Beteiligung am Ertrag desto mehr 

-

-

Vertrauen. Die Beteiligung der Öffentlichkeit und 

insbesondere der Betroffenen kann jenseits der ge

setzlichen Mindestanforderungen nach § 3 BauGB 

unterschiedlich ausgestaltet werden.

-

Akzeptanzfördernde Instrumente (DStGB 2009, 

S. 42, geringfügig geändert):

•	 Bürgergespräche	oder	-versammlungen,
•	 moderierte	Workshops,
•	 Visualisierungen	der	Landschaftsgestaltung	

mit WEA und

•	 Mediationsverfahren,	soweit	Interessen
konflikte bestehen.

-
 

-

-

-

-

-

135

Abbildung A7–1: Zeitliche Entwicklung der installierten On- und Offshore Windleistung in Deutschland 
(Quelle: Fraunhofer IWES 2016, S. 11)

Bürgerwindparks
Diskutiert werden auch weitergehende Modelle der 

Einbindung der ortsansässigen Bürger. Diese ba

sieren auf dem Gedanken, die Bürgerinnen an den 

wirtschaftlichen Erträgen aus der Anlage unmittel

bar teilhaben zu lassen (Ertrags- bzw. Gewinnbe

teiligung). Auf diese Weise ist es möglich, den Be

trieb von WEA auf eine breite örtliche Basis zu 

stellen. Es kann sich anbieten, einen solchen „Bür

gerwindpark“ auch aus Anlass des Repowering 

erstmals einzurichten (vgl. DStGB 2009, S. 46).

(Quelle: goodluz/shutterstock.com)
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Vogel, Michael (2005): Akzeptanz von 

 Windparks in touristisch bedeutsamen 

Gemeinden der deutschen Nordseeküstenregion, 

Bremerhaven (Institut für Maritimen Tourismus 

der Hochschule Bremerhaven).

  

windcomm Schleswig-Holstein Netzwerkagentur 

Windenergie (o.J.): Leitfaden Bürgerwindpark. 

Mehr Wertschöpfung in der Region, 3. Aufl., 

online verfügbar auf: www.windcomm.de/

Downloads/Leitfaeden/Leitfaden-

Buergerwindpark.pdf

 

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirt

schaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes 

Nordrhein-Westfalen (MKULNV) (2012): Rahmen

bedingungen für Windenergieanlagen auf Wald

flächen in Nordrhein-Westfalen, online verfügbar 

auf: www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/

PDFs/klima/leitfaden_wind_im_wald.pdf

- 

-

-

 

2.1 Planungsrechtliche Zulässigkeit

Nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB gehören Anlagen, 

die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung 

der Wind- oder Wasserenergie dienen, zu den 

privilegierten Vorhaben im Außenbereich. Dies 

gilt auch für das Ersetzen alter Anlagen durch 

neue, leistungsstärkere Anlagen.

Einschränkungen in Bayern
Eine hiervon abweichende Rechtslage gilt für Bay

ern. Der dortige Landesgesetzgeber hat nach 

Schaffung der bundesrechtlichen Voraussetzun

gen in § 249 Abs. 3 Satz 1 BauGB eine massive Ein

schränkung der Zulässigkeit von WEA im Außenbe

reich durch die Einführung einer Abstandsregelung 

in Art.  82 BayBauO bewirkt. Danach findet §  35 

Abs.  1 Nr.  5 BauGB auf Vorhaben, die der Erfor

schung, Entwicklung oder Nutzung der Windener

gie dienen, nur Anwendung, wenn diese Vorhaben 

einen Mindestabstand vom zehnfachen ihrer Höhe 

zu Wohngebäuden einhalten. Dies gilt für Wohnge

bäude in Gebieten mit Bebauungsplänen (§ 30 

BauGB), innerhalb im Zusammenhang bebauter 

Ortsteile (§ 34 BauGB) – sofern in diesen Gebieten 

Wohngebäude nicht nur ausnahmsweise zulässig 

sind – und im Geltungsbereich von Satzungen nach 

§ 35 Abs. 6 BauGB, nicht jedoch für andere Wohn

gebäude im Außenbereich.

-

-

-

-

-

-

-

-

Alte Konzentrationszonenplanungen vor dem 21. 

November 2014 haben Bestand, soweit die Gemein

de oder eine betroffene Nachbargemeinde nicht bis 

zum 21. Mai 2015 widersprochen hat. Die vom baye

rischen Landesgesetzgeber vorgenommene Ein

schränkung entwertet die an sich geltende privile

gierte Zulässigkeit nahezu vollständig. Faktisch führt 

dies dazu, dass in Bayern in den meisten Fällen die 

Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich sein 

wird, um einen Windpark zu errichten. Soweit dabei 

ein geringerer als der in der Bauordnung verlangte 

Mindestabstand festgesetzt werden soll, ist im Rah

men der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB auf eine 

einvernehmliche Festlegung mit betroffenen Nach

bargemeinden hinzuwirken (Art. 82 Abs. 5 BayBauO).

-

-

-

-

-

-

2.2 Standortplanung im 
Flächennutzungsplan

 

Der Flächennutzungsplanung kommt für die Festle

gung geeigneter Standorte für WEA eine große prakti

sche Bedeutung zu. Denn die Darstellung von Eig

nungsflächen für diese Vorhaben schafft Planungs- und 

Investitionssicherheit. Zugleich kann durch die vor

ausschauende, auf das gesamte Gemeindegebiet 

bezogene Planung auf die berührten öffentlichen Be

lange – also insbesondere auf den Schutz des Land

schaftsbildes, den Naturschutz, den Nachbarschutz 

(Lärm, Schattenwurf, Diskoeffekt) und den Fremden

verkehr – Rücksicht genommen werden. Die Standort

festlegung berücksichtigt also nicht nur die Faktoren 

eines effizienten Betriebs der Anlagen (Windhöffigkeit, 

gute Erschließung, gute Anbindung an ein Stromnetz), 

sondern auch das Ziel, die genannten öffentlichen Be

lange möglichst wenig zu beeinträchtigen. Bei der 

Standortfestlegung kommen also sowohl positive als 

auch negative Kriterien zum Tragen. Diese dienen der 

transparenten und fachlich nachvollziehbaren Bewer

tung von Standorten.

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

Erforderlich für eine Steuerung ist ein schlüssi

ges Planungskonzept, das auf das gesamte Ge

meindegebiet bezogen sein muss (BVerwG, Urt. v. 

17.12.2002 – 4 C 15/01). Mit Blick auf die von § 35 

Abs. 3 BauGB ausgehende Ausschlusswirkung der 

Darstellung von Eignungs- bzw. Konzentrationsflä

chen reicht eine teilräumliche Planung nicht aus. 

-

-

-

Weiche und harte Tabuzonen unterscheiden
Das Plankonzept ist schrittweise zu entwickeln. Die 

Rechtsprechung unterscheidet zwischen „harten“ 

136

A 7 STANDORTENTWICKLUNG FÜR ERNEUERBARE ENERGIEN



und „weichen“ Tabuzonen, welche in einem abge

stuften Prozess zu definieren und in der Begrün

dung zu erläutern sind (BVerwG, Beschluss v. 

15.9.2009 – 4  BN  25.09; Urteile v. 13.12.2012 – 

4 CN 1.11 und 4 CN 2.11). Als harte Tabuzonen gel

ten solche, die sich für die Nutzung der Windenergie 

nicht eignen, also solche, in denen die Errichtung 

und der Betrieb von WEA aus tatsächlichen und/

oder rechtlichen Gründen schlechthin ausgeschlos

sen sind. Harte Tabuzonen sind mithin einer planeri

schen Abwägung von vornherein entzogen. Demge

genüber handelt es sich um weiche Tabuzonen, 

wenn die Errichtung und der Betrieb von WEA zwar 

tatsächlich und rechtlich möglich sind, die Gemein

de aber zur Umsetzung der von ihr verfolgten städ

-

-

-

-

-

-

-

-

tebaulichen Ziele anhand von nachvollziehbaren Kri

terien die Errichtung von WEA vermeiden möchte.

-

-

-

-

-

-
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 Fragestellungen und Kriterien für die 
Ausweisung von Konzentrationszonen 
für Windenergieanlage

Windpotenzial/Windhöffigkeit:

Ist ausreichend Potenzial für einen Windpark 

vorhanden? Die Windhöffigkeit ist der entschei

dende Faktor bei der Frage, ob ein Windpark 

wirtschaftlich und im Sinne des Klimaschutzes 

effektiv betrieben werden kann. Die Windhöffig

keit ergibt sich aus dem durchschnittlichen jähr

lichen Windaufkommen, das abhängig ist von 

Windrichtung und Oberflächenprofil. Für einen 

wirtschaftlich tragbaren Windpark wird i.  d.  R. 

eine Windhöffigkeit von mindestens 5  m/s vor

ausgesetzt (gemessen in 30 Metern Höhe).

-

-

-

-

Ergänzungs-/Arrondierungsmöglichkeiten:

Besteht die Möglichkeit, WEA an vorhandenen 

Standorten ergänzend hinzuzufügen?

Potenzial für Repowering:

Können alte WEA durch neue, leistungsstärkere 

ersetzt werden?

Netzanschluss:

Kann der Anschluss zur Einspeisung des erzeug

ten Stroms in das Netz mit vertretbarem Aufwand 

erfolgen? Diesbezüglich ist die Abstimmung mit 

den örtlichen Netzbetreibern erforderlich.

-

Immissionsschutz:

Werden die nach dem Immissionsschutzrecht 

erforderlichen Abstände hinsichtlich der Lärm

entwicklung und des Schattenwurfes eingehal

ten? Diesbezüglich sind Abstandserlasse bzw. 

Empfehlungen der Länder zu beachten.

-

-

Natur- und Artenschutz:

Würde der Windpark Lebensräume von ge

schützten Arten (insbesondere Vogel- und Fle

dermausarten) erheblich beeinträchtigen? 

Können solche Beeinträchtigungen vermieden 

werden?

-

-

Landschaftsbild:

Wird das Landschaftsbild durch die Errichtung 

von Windkraftanlagen beeinträchtigt? Die Verän

derungen des Landschaftsbildes bei Errichtung 

der WEA müssen erfasst und bewertet werden. 

Gerade in sensiblen landschaftlichen Situationen 

empfiehlt sich eine Computersimulation.

-

 

Vorrangige Berücksichtigung von bereits belas

teten Standorten:

-

Können die Eignungsflächen bereits vorhande

nen technischen Anlagen, wie zum Beispiel In

dustrieanlagen, Schornsteinen und Sendemas

ten, zugeordnet werden und auf diese Weise die 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes gering 

gehalten werden?

-

-

-
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Quelle: Eigene Zusammenstellung

Für die Gemeinden ist diese aus dogmatischen 

Gründen von der Rechtsprechung eingeforderte 

Unterscheidung zwischen harten und weichen Ta

buzonen schwierig. Denn auch in Landschafts

schutzgebieten muss zum Beispiel die Errichtung 

von WEA nicht zwingend rechtlich ausgeschlos

sen sein, sondern kann im Einzelfall auf der Basis 

einer Befreiung nach den naturschutzrechtlichen 

Bestimmungen ermöglicht werden. Die daraus re

sultierenden rechtlichen Unsicherheiten lassen 

sich vermeiden oder zumindest reduzieren, wenn 

die Gemeinde in der Abwägung mit Hilfserwägun

gen argumentiert. So kann etwa zum Ausdruck 



gebracht werden, dass eine als harte Tabuzone 

eingestufte Fläche auch dann von WEA freigehal

ten werden soll, wenn es sich um eine weiche Ta

buzone handeln sollte. Hilfsweise sind zur Be

gründung dann auch die maßgeblichen Kriterien 

für diese Bewertung anzuführen.

-

-

-

Nach Abzug dieser Tabuzonen bleiben soge

nannte Potenzialflächen übrig, die für die Darstel

lung von Konzentrationszonen in Betracht kom

men. Die Gemeinde ist nicht per se gezwungen, 

sämtliche dieser Potenzialflächen als mögliche 

Konzentrationszone für Windenergie auszuwei

sen. Vielmehr hat sie das durch die Privilegierung 

von WEA zum Ausdruck gebrachte Interesse mit 

den Interessen konkurrierender Nutzungen in Be

ziehung zu setzen und abzuwägen. Eine gezielte 

Verhinderungsplanung ist ausgeschlossen, da die 

Rechtsprechung verlangt, dass der Windenergie 

in substanzieller Weise Raum geschaffen wird.

-

-

-

-

-

Darstellungsmöglichkeiten 
Die Eignungsflächen können im Flächennutzungs

plan als „Vorrangflächen“ oder „Konzentrations

zonen“ für Windkraftanlagen dargestellt werden. 

-

-

Dabei wird es sich in der Regel als erforderlich er

weisen, diese als überlagernde Darstellung zu fas

sen, da unter der Windenergienutzung häufig eine 

andere Nutzung möglich bleibt (zum Beispiel land

wirtschaftliche Nutzung).

-

-

-

    
- 

  

 

-

 

- 
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Abbildung A7–2: Darstellung von Windkonzentrationszonen im Flächennutzungsplan 
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(Quelle: Stadt Bocholt 2017)
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Planung von Windenergieanlagen im Bebauungsplan

Beurteilungsgrundlage Konsequenzen

Betriebsgeräusche TA Lärm •	 Schallimmissionsprognose
•	 Festlegung	entsprechender	Abstände	

und technischer Anforderungen

Schattenwurf WEA-Schattenwurf-Hinweise •	 Abschaltautomatik	bei	Überschreitung	
der Obergrenzen

Turbulenzen •	 Zulassung	bestimmter	Anlagenhöhen	
mit Blick auf Windertrag und Vermeidung 
von Turbulenzen

Luftverkehr AVV Kennzeichnung von 
Luftfahrthindernissen

•	 Kennzeichnungspflicht
•	 Nachtbefeuerung

Lichtimmissionen HIWUS-Studie 2008

 

 

 

•	 Vermeidung	von	Diskoeffekten	durch	
Nachtbefeuerung
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Beurteilungsgrundlage Konsequenzen

2.3 Standortplanung durch Bebauungsplan

Die Aufstellung eines Bebauungsplans kann er

forderlich sein, wenn die Steuerung durch Stand

ortfestlegung im Flächennutzungsplan und die 

immissionsschutzrechtliche Überprüfung im Ge

nehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immis

sionsschutzgesetz (BImSchG) als nicht ausrei

chend erscheinen, um die von der Gemeinde 

verfolgten städtebauliche Ziele zu erreichen, ins

besondere auch um die durch das Vorhaben auf

geworfenen Nutzungskonflikte angemessen zu 

lösen. Die Gründe, welche die Aufstellung eines 

Bebauungsplans erforderlich machen können, 

sind vielfältig, u. a. kommen folgende Gründe in 

Betracht:

•	 Die	Höhe	der	Anlagen	soll	geregelt	werden,	
soweit diese im Flächennutzungsplan nicht 

dargestellt wurde bzw. vom Flächennutzungs

plan abgewichen werden soll.

•	 Die	Lage	der	einzelnen	Anlagen	soll	präziser	
vorgegeben werden als im Flächennutzungs

plan (Freihaltung von Bereichen, Schaffung 

ausreichender Abstände).

•	 Hinsichtlich	der	Erschließung	und	der	Reali
sierung von Nebenanlagen bedarf es einer 

planerischen Koordination und Steuerung 

durch Festsetzung.

•	 Die	Auswirkungen	auf	Natur-	und	Landschaft	
sollen im Rahmen eines Planungsverfahrens 

aufbereitet werden und Ausgleich und Ver

meidung auf der Grundlage einer planerischen 

Konzeption erfolgen.

•	 Das	Planungsverfahren	soll	eine	breite	Be
teiligung der Öffentlichkeit ermöglichen, um 

die Akzeptanz des Vorhabens zu erhöhen.

•	 Im Fall des Repowerings sollen die Neuordnung der 

Standorte und die Koppelung an den Rückbau von 

Altanlagen planungsrechtlich gesichert werden.

Diese Aufzählung ist nur beispielhaft und keines

falls abschließend. Die städtebaulichen Gründe 

sind von den Bedingungen vor Ort im Einzelfall 

und von den städtebaulichen Zielsetzungen, die 

die Gemeinde Kraft ihrer Planungshoheit verfolgt, 

abhängig.



    
Allgemeine Verwaltungsvorschrift 

(AVV) zur Kennzeichnung von Luft

fahrthindernissen, online verfügbar auf: 

www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/

bsvwvbund_08052007_LF156116410.htm

  -
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Berücksichtigung der Vereinbarkeit der Aspekte 

Umweltverträglichkeit sowie Sicherheit des Luft- 

und Seeverkehrs, Studie im Auftrag des Bundes

verbandes Windenergie e.V. (BWE), online 

verfügbar auf: www.wind-energie.de/presse/

pressemitteilungen/2008/bwe-effizientere-

befeuerung-verschafft-der-windenergie-land-mehr

-

-

-

 

 

Länderarbeitsgemeinschaft Immissionsschutz 

(LAI) (2002): Hinweise zur Ermittlung und Be

urteilung der optischen Immissionen von Wind

energieanlagen (WEA-Schattenwurf-Hinweise), 

verabschiedet auf der 103. Sitzung des Länder

ausschusses für Immissionsschutz (LAI), 

6.–8.5.2002, online unter anderem verfügbar 

auf: www.lung.mv-regierung.de/dateien/

wea_schattenwurf_hinweise.pdf

-

-

-

 

 

 

2.4 Ergänzende Regelungen durch 
städtebauliche Verträge

 

In städtebaulichen Verträgen können grundsätzlich 

ergänzende Regelungen getroffen werden. Zu den

ken ist hierbei vor allem an solche Vereinbarungen,

-

•	 die der Vorbereitung und Umsetzung eines 

geplanten Vorhabens dienen, also insbesondere 

die Erarbeitung der notwendigen grundlegen

den Gutachtens, die Erarbeitung des Flächen

nutzungsplans bzw. des Bebauungsplans,

-

-

•	 die	die	Ziele	der	Bauleitplanung	sichern,	zum	
Beispiel hinsichtlich bestimmter technischer 

Anforderungen, Betriebsabläufe, Ausgleichs- 

und Vermeidungsmaßnahmen etc.,

•	 die	die	Finanzierung	der	durch	das	geplante	
Vorhaben veranlassten Aufwendungen der 

Gemeinde regeln.

    
Bunzel, Arno, Diana Columas 

und Gerd Schmidt-Eichstaedt 

(2013): Städtebauliche Verträge – Ein 

Handbuch. Mit Berücksichtigung der 

BauGB-Novelle 2013, 4. Aufl., Berlin 

(Edition Difu – Stadt Forschung Praxis, 

Bd. 12), S. 171–184.

 

   

 

 

 

 

Hagebölling, Clemens (2014): Klimaschutz 

durch städtebauliche Verträge. Klimawandel

gerechtes Städtebaurecht vor dem Hintergrund 

des Gebäudeenergiefachrechts, Marburg.

 

-

2.5 Sonderaspekte bei Repowering

Unter Repowering wird das Ersetzen bestehender 

älterer WEA durch neue leistungsstarke WEA ver

standen. Hierdurch kann der Energieertrag er

heblich gesteigert werden, was für den Betreiber 

zu einer Verbesserung des wirtschaftlichen Er

gebnisses führt. Gleichzeitig kann der Beitrag der 

Gemeinde zur Stromerzeugung aus Erneuerbaren 

Energien erheblich gesteigert werden. WEA der 

2- bis 3-MW-Klasse können etwa das Fünffache 

des Jahresenergieertrags einer 600-kW-Anlage 

erzeugen.

-

-

-

In Betracht kommen unterschiedliche Fallge

staltungen:

-

•	 Eine	Einzelanlage	wird	abgebaut	und	am	
selben Standort wieder aufgebaut.

•	 Einzelne	oder	sämtliche	Anlagen	in	einem	
Windpark werden abgebaut und auf der zuvor 

bereits genutzten Fläche durch neue WEA 

ersetzt. 

•	 Eine	Vielzahl	verschiedener	Einzelanlagen	wird	
in einer Region (zum Beispiel Gemeinde, 

Landkreis oder angrenzende Landkreise) 

abgebaut und durch neue WEA an wenigen 

Einzelstandorten ersetzt.

•	 Eine	Vielzahl	verschiedener	Einzelanlagen	wird	
in einer Region (zum Beispiel Gemeinde, 
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Landkreis oder angrenzende Landkreise) 

abgebaut und ersetzt durch neue WEA in 

einem neu ausgewiesenen Gebiet.

•	 Einzelne	oder	sämtliche	Altanlagen	in	einem	
Windpark werden auf der bereits genutzten 

Fläche durch neue WEA ersetzt; zusätzlich 

erfolgt eine Erweiterung der ausgewiesenen 

Fläche, um bestehende Einzelanlagen durch 

moderne Anlagen zu ersetzen.

Repowering eröffnet auch die Chance, zurücklie

gende Fehlentwicklungen bei der räumlichen Ver

teilung der WEA zu bereinigen. Neue Anlagen wei

sen zudem deutliche Verbesserungen im Bereich 

Lärmschutz auf und haben einen reduzierten 

Schattenwurf.

-

-

-

Wichtige Bewertungskriterien für das Repowering 

aus Betreibersicht (DStGB 2009, S. 32):

•	 Gesamtzustand	des	Altanlagenbestandes	
(Aufwand für Wartung und Instandhaltung)

•	 Finanzierungssituation	(Restlaufzeit	der	
Kredite für die Altanlagen, Finanzierbarkeit 

des Repowering)

 

•	 Verfügbarkeit	eines	planungsrechtlich	gesi
cherten Windenergiestandorts mit ausreichen

den Windbedingungen und einem geeigneten 

Flächenzuschnitt

-

-

•	 Eignung	des	Standorts	für	einen	wirtschaft
lichen Betrieb moderner Anlagen (Netzan

schlussmöglichkeiten, eventuelle Höhen

beschränkungen)

-
-

- 

•	 Restwert	der	Altanlagen	und	die	Möglichkeit	
eines Verkaufs (Zweitmarkt)

Die rechtlichen Rahmenbedingungen der Inbe

triebnahme einer neuen Windenergieanlage als 

Ersatz für eine Altanlage entsprechen der bei Er

richtung einer Neuanlage. Die Besonderheit be

steht darin, dass Bindungen in Bezug auf die Kop

pelung von Rückbau der Altanlage und Er

satzneubau rechtlich fixiert werden müssen. Die

se Kopplung an den Rückbau einer oder mehrerer 

Altanlagen kann durch Festsetzung im Bebau

ungsplan oder durch Vereinbarung im Rahmen 

eines städtebaulichen Vertrags erfolgen.

-

-

-

-

- 

-

-

Grundlage einer entsprechenden Bindung im 

Bebauungsplan ist § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB. 

Danach kann unter anderem geregelt werden, 

dass die Errichtung der neuen leistungsstärkeren 

WEA erst zulässig wird, wenn bestimmte Altanla-

gen stillgelegt und beseitigt sind (aufschiebende 

Bedingungen). Die Festsetzung könnte zum Bei

spiel wie folgt gefasst werden:

-

„Die im Bebauungsplan festgesetzten Wind

energieanlagen sind nur unter der Bedingung zu

lässig, dass die Altanlagen ... (diese sind in der 

Festsetzung nach Lage, Ort und Anzahl genau zu 

bezeichnen) stillgelegt und beseitigt sind.“

-

-

Auch eine schrittweise Umsetzung kann durch 

Festsetzung geregelt werden, wenn zum Beispiel 

die Zulässigkeit für jeweils eine neue Windener

gieanlage in Abhängigkeit vom Rückbau einer 

oder einer bestimmten Anzahl der genau zu be

zeichnenden Altanlagen gesetzt wird.

-

-

Die für den Rückbau vorgesehenen Altanlagen 

müssen nicht im Geltungsbereich des Bebau

ungsplans liegen. Der Bebauungsplan trifft keine 

Aussage zur Zulässigkeit dieser Altanlagen, son

dern nimmt deren Rückbau lediglich als Bedin

gung für die Festsetzungen in seinem Geltungs

bereich in Bezug. Deshalb können auch Altanlagen 

in die Planung einbezogen werden, die in benach

barten Gemeinden liegen. Dabei können die Be

lange der Nachbargemeinde berührt sein, so dass 

der gemeindenachbarlichen Abstimmung dann 

eine wichtige Bedeutung zukommt.

-

-

-

-

-

-

Die planungsrechtliche Absicherung des Re

powering kann auch auf der Grundlage einer 

Kombination von Flächennutzungsplanung und 

städtebaulichem Vertrag erreicht werden. Diese 

Kombinationsmöglichkeit bietet sich an, wenn

-

•	 ein	konkretes	Investitionsbegehren	für	eine	
neue Anlage an die Gemeinde herangetragen 

wird und die Gemeinde dieses nicht ohne 

Neuordnung unter Einbeziehung von Rück

baumaßnahmen zulassen will, 

-

•	 die	Gemeinde	im	Rahmen	der	Aufstellung	
oder Änderung des Flächennutzungsplans 

eine Neuordnung hinsichtlich der Windener

gieanlagen erreichen und dabei die Möglich

keit eines Repowering eröffnen will.

 

-

-

Die verbindliche Koppelung der Neuerrichtung 

leistungsstärkerer Anlagen an den Rückbau von 

Altanlagen erfolgt hier durch städtebaulichen Ver

trag. Dabei ist es erforderlich, die maßgeblichen 

Akteurinnen in den Vertrag einzubeziehen. Dies 

bedeutet, dass sich der Vorhabenträger einer 

neuen Anlage verpflichten muss, diese erst dann 

zu errichten, wenn bestimmte Altanlagen stillge

-

-
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legt und zurückgebaut sind. Sinnvollerweise wird 

man die Betreiber der Altanlagen in den Vertrag 

einbeziehen, um die Umsetzung des Repowering 

zu gewährleisten.

Fehlt eine konkrete Investitionsanfrage, kom

men als Vertragspartner der Gemeinde für das Re

powering nur die Betreiber der Altanlagen in Be

tracht. Diese müssen sich verpflichten, nach Lage 

und Anzahl bestimmte Altanlagen zurückzubauen, 

bevor sie neue Anlagen errichten. Um diese Bin

dung auch für den Fall des Betreiberwechsels ab

zusichern, ist diese Bindung dinglich abzusichern. 

Als Sicherungsinstrument hierfür kommt die Ein

tragung einer Grunddienstbarkeit ins Grundbuch 

oder die Eintragung einer Baulast ins Baulasten

verzeichnis (nicht möglich in Bayern und Branden

burg) in Betracht. Für beides sind die Mitwirkung 

der betroffenen Grundstückseigentümerinnen und 

deren Einbeziehung in den Vertrag erforderlich.

-

-

-

-

-

-

-

-

    
Deutscher Städte und Gemeindebund 

(Hrsg.) (2012): Kommunale Handlungs

möglichkeiten beim Ausbau der Windenergie – 

unter besonderer Berücksichtigung des 

Repowering, Dokumentation Nr. 111, online 

verfügbar auf: www.dstgb.de/dstgb/Homepage/

Publikationen/Dokumentationen

 

  - 

 

 

 

Deutscher Städte und Gemeindebund (Hrsg.) 

(2009): Repowering von Windenergieanlagen – 

Kommunale Handlungsmöglichkeiten, 

Dokumentation Nr. 94, online verfügbar auf: 

www.clearingstelle-eeg.de/files/private/active/

0/Leitfaden_Repowering_DStGB.pdf

 

 

 

2.6 Zulässigkeit von Kleinwindkraftanlagen

Der Einsatzbereich von sogenannten Kleinwind

energieanlagen liegt bislang vorwiegend in der 

Energieversorgung von abgelegenen Gebäuden 

und Anlagen sowie in der Rand- und Zwischenbe

bauung von Windparks. Ob die Nutzung solcher 

Anlagen auch für andere Konstellationen in Be

tracht kommt, wird von der weiteren technischen 

Optimierung und von der Entwicklung der Ener

giepreise abhängen.

-

-

-

-

Eine verbindliche rechtliche Definition von 

Kleinwindenergieanlagen fehlt bislang. Das EEG 

sieht bei bis zu 30  kW installierter Leistung die 

Grenze für den Hausanschluss als wirtschaftlichs-

tem Anschlusspunkt (§ 8 Abs. 1 Satz 2 EEG) vor 

und zieht damit eine Grenze für die private Eigen

versorgung. Andere Definitionen gehen von einer 

überstrichenen Rotorfläche bzw. Windangriffsflä

che (EN 61400-2) von 200 Quadratmetern (maxi

male Leistung von 50–70  kW) aus (vgl. Bundes

verband Kleinwindanlagen o.J.).

-

-

-

-

Eine Genehmigung nach dem BImSchG ist 

bei Anlagen unter 50 Metern nicht erforderlich. In 

einigen Bundesländern sind Kleinstanlagen zur 

Eigenversorgung auch von der Genehmigungs

pflicht nach dem Bauordnungsrecht ausdrücklich 

freigestellt. Umstritten ist, ob Kleinenergiean

lagen, die elektrische Energie in das öffentliche 

Stromnetz einspeisen, als Anlagen anzusehen 

sind, die der öffentlichen Versorgung mit Elektri

zität dienen. Auch solche Anlagen sind nach den 

Landesbauordnungen nicht genehmigungspflich

tig. Insoweit bedarf es einer Klärung mit der zu

ständigen Bauaufsichtsbehörde vor Ort.

 

-

- 

-

-

-

Hinsichtlich der von solchen Anlagen ausge

henden Immissionen (Lärm, Lichteffekte durch 

Schattenwurf und Lichtreflexionen) werden Klein

windanlagen als nicht genehmigungspflichtige 

Anlagen im Rahmen einer wirtschaftlichen Unter

nehmung behandelt und sind nach §  22 Abs.  1 

BImSchG zu beurteilen. Die planungsrechtliche 

Zulässigkeit bestimmt sich nach den allgemeinen 

Regeln. Bei Anlagen, die überwiegend der Selbst

versorgung dienen, handelt es sich um Nebenan

lagen im Sinne von § 14 BauNVO, soweit es sich 

um ein Vorhaben innerhalb des Geltungsbereichs 

eines Bebauungsplans oder innerhalb des unbe

planten Innenbereichs handelt. Bei Vorhaben im 

Außenbereich kann es sich um mitgezogene un

tergeordnete Anlagen privilegierter Vorhaben 

handeln.

-

-

-

-

-

-

-

   
 Bundesverband Kleinwindanalagen: 

www.bundesverband-kleinwindanlagen.de

    
Bovet, Jana (2010): Ausgewählte 

Probleme bei der baulichen Errichtung 

von Kleinwindanlagen, in: ZUR, S. 9–15.

 

   

Köck, Wolfgang, und Jana Bovet (2012): 

Zulässigkeit von Kleinwindanlagen in reinen 

Wohngebieten, in: NVwZ 2012, S. 153–157. 
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3. Entwicklung von Biomasseanlagen

3.1 Zulässigkeit im Außenbereich

Nach § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB gehören Anlagen, 

die der energetischen Nutzung von Biomasse so

wie dem Anschluss solcher Anlagen an das öffent

liche Versorgungsnetz dienen, unter folgenden 

Voraussetzungen zu den privilegierten Außenbe

reichsvorhaben:

-

-

-

•	 Die	Anlagen	müssen	im	Rahmen	eines	land-	
oder forstwirtschaftlichen Betriebs, eines 

Gartenbaubetriebs oder eines Tierhaltungs

betriebs im Sinne von § 35 Abs. Nr. 1, 2 oder 

4 BauGB betrieben werden.

-

• Das Vorhaben muss in einem räumlich-funktio

nalen Zusammenhang mit dem Betrieb stehen.

- 

•	 Die	Biomasse	muss	überwiegend	aus	dem	
Betrieb oder überwiegend aus diesem und aus 

nahe gelegenen Betrieben der oben genannten 

Art stammen.

•	 Es	darf	je	Hofstelle	oder	Betriebsstandort	nur	
eine Anlage betrieben werden.

•	 Die	Kapazität	einer	Anlage	zur	Erzeugung	von	
Biogas darf 2,3 Mio. Normkubikmeter Biogas 

pro Jahr nicht überschreiten, die Feuerungs

wärmeleistung anderer Anlagen darf 2,0 MW 

nicht überschreiten.

-

Soweit diese Voraussetzungen nicht vorliegen, be

urteilt sich die Zulässigkeit entsprechender Außen

bereichsvorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB. Wegen 

der Größe der Anlagen und wegen der typischer

weise mit dem Betrieb von Anlagen zur Gewinnung 

und energetischen Nutzung von Biomasse verbun

denen Auswirkungen (zum Beispiel Geruchs- und 

Lärmimmissionen) werden in der Regel Beeinträch

tigungen öffentlicher Belange vorliegen mit der Fol

ge, dass diese Anlagen nicht nach §  35 Abs.  2 

BauGB genehmigungsfähig sind. Das Vorhaben 

muss dann auf der Grundlage eines Bebauungs

plans realisiert werden, in dem die aufgeworfenen 

Konflikte angemessen gelöst werden können.

-

-

-

-

-

-

-

Typische Auswirkungen von Biomasseanlagen 

sind:

•	 Geruchsimmissionen	vor	allem	im	Bereich	
der Hauptwindrichtung,

 

•	 Lärmimmissionen	vor	allem	durch	den	
Zulieferverkehr von Biomasse,

 

•	 Beeinträchtigung	des	Landschaftsbildes	durch	
untypische industrieartige Bauwerke und 

hochwüchsige Energiepflanzen, insbesondere 

Energiemais,

•	 Beeinträchtigung	des	Naturhaushalts	und	
der biologischen Vielfalt (Grünlandumbruch, 

Lebensraumverluste),

 

•	 Belastung	von	Böden	und	Gewässern	
(Gärresteausbringung).

 

3.2 Instrumente der Standortplanung 

Darstellung im Flächennutzungsplan
Im Flächennutzungsplan können – wie für andere 

privilegierte Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 

BauGB – Standortfestlegungen mit Ausschluss

wirkung für andere Flächen getroffen werden. 

Wichtiger noch als die Frage der räumlichen Kon

zentration entsprechender Vorhaben ist die 

Standortplanung für größere nicht privilegierte 

Vorhaben. Auch diese wird sinnvollerweise im 

Kontext einer Planung für das gesamte Gemein

degebiet zu diskutieren sein. Bei der Standort

suche werden die infrage kommenden Flächen 

hinsichtlich ihrer Eignung einer vergleichenden 

Analyse zu unterwerfen sein. Bei Biomassean

lagen kommen vor allem folgende Kriterien für die 

Standortfestlegung zum Tragen:

-

-

-

-

- 

•	 vorhandene	ausreichende	Erschließung,
•	 Vermeidung	und	Minderung	der	Beeinträch

tigungen aufgrund von Gerüchen und Lärm, 

zum Beispiel durch ausreichenden Abstand 

zu schutzwürdigen Nutzungen,

-

 

•	 Vermeidung	und	Minderung	von	Beein
trächtigung von Natur und Landschaft, 

insbesondere von Beeinträchtigungen 

geschützter Arten,

- 
 

 

•	 Vermeidung	und	Minderung	von	Beein
trächtigungen des Landschaftsbildes.

- 

Häufig wird eine Gemeinde sich erstmals auf der 

Grundlage einer konkreten Investitionsanfrage 

mit der Planung für eine große Biomasseanlage 

konfrontiert sehen. In diesem Fall können die Än

derung des Flächennutzungsplans und die erfor

derliche Aufstellung eines Bebauungsplans im 

Parallelverfahren durchgeführt werden. Grundla

ge hierfür bildet § 8 Abs. 3 BauGB.

-

-

-
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Aufstellung von Bebauungsplänen
Die Realisierung von Anlagen zur energetischen 

Nutzung von Biomasse macht, soweit die Anlage 

die sich aus § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB ergebenden 

Obergrenzen übersteigt, in aller Regel die Aufstel

lung eines Bebauungsplans erforderlich. Die 

durch das Vorhaben ausgelösten Nutzungskon

flikte können in diesem Verfahren sachgerecht er

mittelt, bewertet und gelöst werden. Das Aufstel

lungsverfahren ermöglicht auch die Einbeziehung 

-

-

-

-

der Öffentlichkeit und kann so zu einer Verbesse

rung der Akzeptanz des Vorhabens in der Bevöl

kerung beitragen.

-

-

Bei der Aufstellung des Bebauungsplans ist das 

Verhältnis zu dem gegebenenfalls erforderlichen 

Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG zu 

beachten. Dies führt dazu, dass viele anlagebe

zogenen Festlegungen, die sinnvollerweise im 

Rahmen des Genehmigungsverfahrens als Aufla

ge aufgegeben werden, im Bebauungsplan nicht 

-

-
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 Sondergebiet „BioEnergie Park“ in Güstrow

Region/Stadt/Gemeinde: 
Landkreis Rostock – Stadt Güstrow

Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern

Einwohnerzahl: 30.087 (2015)

Zeitrahmen: Seit 2009

Kurzbeschreibung
Die IGB NAWARO BioEnergie GmbH & Co. KG 

betreibt seit 2009 den „BioEnergie Park“ 

Güstrow, welcher mit einem Einzugsbereich von 

etwa 10.000 Hektar landwirtschaftlicher Nutz

fläche die weltweit größte Anlage zur Erzeugung 

elektrischer Energie aus Biomasse darstellt.

•	 Konzeption:	Fünf	„Kleeblätter“	mit	je	vier	
Fermentern, Einspeisung von Bioerdgas, 

Druckwasserwäsche mit autothermer 

Restgasbehandlung; mechanische Gärreste

aufbereitung, intensive Abwärmenutzung 

und zusätzliches Biomasseheizkraftwerk

•	 Verarbeitung	von	über	420.000 t	Biomasse	
aus Maissilage (364.000 t), Getreide 

(10.000 t), Getreide-Ganzpflanzensilage 

(50.000 t) und Grassilage

•	 Bei	der	Verarbeitung	entstehen	rund	
43 Mio. m³ Bioerdgas, 85.000 t Press

kuchen und 90.000 t Flüssigdünger; 

Anlieferung über Lkw

Maßnahmen
•	 Ansiedlung	des	„BioEnergie	Parks“	

erforderte Aufstellung eines Bebauungs

plans sowie Genehmigung nach Bundes-

Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

•	 Festsetzung	des	Gebiets	im	
Bebauungsplan als Sondergebiet 

„Bioenergiepark“ (SO)

•	 Zulässig	sind	nur	Anlagen,	die	der	
Erzeugung von Bioenergie dienen, 

sowie Anlagen zur Nutzung der 

Reststoffe und Wärmeenergie zur 

Herstellung von Düngemitteln

Weitere Informationen
www.nawaro.ag/de/unternehmen/

bioenergiepark-guestrow

Abbildung A7–3: Biomassekraftwerk in Güstrow 
(Quelle: Nawaro BioEnergie AG)

 Sondergebiet „BioEnergie Park“ in Güstrow



getroffen werden müssen. Eine solche Problem

verlagerung ist allerdings nur dann zulässig, wenn 

nachvollziehbar sichergestellt ist, dass das Vorha

ben an diesem Standort mit entsprechenden Auf

lagen der Genehmigungsbehörde realisiert wer

den kann. Die enge Abstimmung mit dieser 

Behörde ist also erforderlich.

-

-

-

-

3.3 Ergänzende Regelungen durch 
städtebauliche Verträge 

Auch hier können städtebauliche Verträge eine wich

tige Funktion als Ergänzung zum Bebauungsplan ha

ben. Insbesondere mit Blick auf die möglichen Um

weltauswirkungen wird es in vielen Fällen sinnvoll 

sein, das Beibringen der erforderlichen Gutachten 

und die sich insoweit ergebenden Bindungen, etwa in 

Bezug auf den Betrieb der Anlage, durch städtebauli

chen Vertrag zu regeln. Im Übrigen steht das gesamte 

Spektrum möglicher Vereinbarungen zur Verfügung, 

um im Einzelfall angemessene Regelungen zu finden. 

-

-

-

-

    
Agatz, Monika (2014): Biogas Handbuch, 

1. Ausgabe, o.O., online verfügbar auf: 

 

   

www.windenergie-handbuch.de/wp-content/

uploads/2014/10/Biogas-Handbuch-2014.pdf

Josch, Cindy, und Veronica Spampinato (2015): 

Biogasanlagen und ihre Geruchsemissionen, in: 

Verwaltungsrundschau 10/2015, S. 334–341.

4. Entwicklung von Solarparks  

Die Stromerzeugung aus Solarenergie (Photovol

taik) ist vergleichsweise flächenintensiv. Dabei ist 

allerdings zu unterscheiden zwischen Anlagen an 

oder auf Gebäuden und solchen, die auf Freiflächen 

untergebracht sind. Bei Ersteren führt die Photovol

taik zu keinem ins Gewicht fallenden zusätzlichen 

Flächenverbrauch, sondern wird in die ohnehin vor

handene bzw. zu errichtende Baulichkeit integriert. 

Bei Letzteren ist der Flächenverbrauch allerdings 

gravierend. Einspeisevergütungen für Strom aus 

solarer Strahlungsenergie werden nach § 48 Abs. 1 

EEG nur in folgenden Fallkonstellationen gewährt:

-

-

-

•	 Anlagen	in,	an	oder	auf	einem	Gebäude	oder	
einer sonstigen baulichen Anlage, wenn das 

Gebäude oder die sonstige bauliche Anlage 

vorrangig zu anderen Zwecken als der Erzeu

gung von Strom aus solarer Strahlungsenergie 

errichtet worden ist,

-

•	 Anlagen,	die	auf	einer	Fläche	errichtet	worden	
sind, für die ein Verfahren nach § 38 Satz 1 

BauGB durchgeführt worden ist, oder

•	 unter bestimmten Voraussetzungen Anlagen, die 

im Bereich eines beschlossenen Bebauungsplans 

im Sinne § 30 BauGB errichtet worden sind.

Der zuletzt genannte Fall einer Anlage im Bereich 

eines beschlossenen Bebauungsplans im Sinne 

§ 30 BauGB kennt wiederum drei Fallvarianten: 

•	 Der	Bebauungsplan	ist	vor	dem	1.	September	
2003 aufgestellt und später nicht mit dem 

Zweck geändert worden, eine Anlage zur 

Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungs

energie zu errichten.

-

•	 Der	Bebauungsplan	hat	vor	dem	1.	Januar	
2010 für die Fläche, auf der die Anlage errich

tet worden ist, ein Gewerbe- oder Industriege

biet im Sinne der §§ 8 und 9 BauNVO ausge

wiesen, auch wenn die Festsetzung nach dem 

1. Januar 2010 zumindest auch mit dem Zweck 

geändert wurde, eine Anlage zur Erzeugung 

von Strom aus solarer Strahlungsenergie zu 

errichten.

-

-

-

•	 Der	Bebauungsplan	ist	nach	dem	1.	Septem
ber 2003 zumindest auch mit dem Zweck der 

Errichtung einer Anlage zur Erzeugung von 

Strom aus solarer Strahlungsenergie aufge

stellt oder geändert worden und die Anlage 

befindet sich auf Flächen,

-

-

- die längs von Autobahnen oder Schienenwe

gen liegen, und die Anlage in einer Entfernung 

bis zu 110 m, gemessen vom äußeren Rand 

der befestigten Fahrbahn, errichtet worden ist,

-

- die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die 

Aufstellung oder Änderung des Bebauungs

plans bereits versiegelt waren, oder

-

- auf Konversionsflächen aus wirtschaftlicher, 

verkehrlicher, wohnungsbaulicher oder 

militärischer Nutzung und diese Flächen 

sind zum Zeitpunkt des Beschlusses über 

die Aufstellung oder Änderung des Bebau

ungsplans nicht rechtsverbindlich als 

Naturschutzgebiet im Sinne des § 23 des 

Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) 

oder als Nationalpark im Sinne des § 24 

des BNatSchG festgesetzt worden.

 

 

-
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Die Errichtung von ebenerdigen flächigen Solar

anlagen bietet sich danach vor allem als Nutzungs

option für brachliegende Flächen an, die aufgrund 

ihrer Vornutzung bereits ganz oder teilweise versie

gelt sind. Typische Potenzialflächen sind folgende:

-

-

-

•	 ehemalige	Flugplätze,
•	 aufgegebene	Kasernenbereiche	außerhalb	der	

Ortslagen und ohne realistische Möglichkeit 

einer anderweitigen städtebaulichen Nutzung,

•	 aufgegebene	Industrieareale,	soweit	diese	
nicht für andere städtebauliche Nutzung 

vorrangig in Betracht kommen,

•	 stillgelegte	Deponien,
•	 Randstreifen	entlang	von	Schienenwegen	und	

Bundesautobahnen in einer Breite von 110 m.

Dabei sollte berücksichtigt werden, dass die Er

richtung von Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach 

aus Umwelt- und Naturschutzsicht gegenüber 

Freiflächenanlagen vorzugswürdig ist. Denn Pho

tovoltaik-Freiflächenanlagen weisen aufgrund der 

Flächenkonkurrenz und dem daraus entstehen

den Druck auf ökologisch sensible Flächen erheb

lich höhere externe Kosten auf.

-

-

-

-

4.1 Planungsrechtliche Zulässigkeit 
von Photovoltaikanlagen 

 

Nicht nur weil das EEG den Anspruch auf Einspeise

vergütung von der Aufstellung eines Bebauungs

plans bzw. einem Verfahren nach § 38 BauGB (zum 

Beispiel Bau einer Straße oder eines Schienenwe

ges im Wege der Planfeststellung) abhängig macht, 

ist die Frage nach der Zulässigkeit von ebenerdigen 

flächenhaften Anlagen eher von theoretischer Be

deutung. Die Zulässigkeit einer Photovoltaikanlage 

im Außenbereich beurteilt sich grundsätzlich nach 

§ 35 Abs. 2 BauGB. Da wegen der erheblichen Bo

denversiegelung bei ebenerdigen flächenhaften An

lagen regelmäßig öffentliche Belange im Sinne von 

§ 35 Abs. 3 BauGB beeinträchtigt werden, liegen die 

Voraussetzungen für eine Genehmigung häufig 

nicht vor. In aller Regel ist daher die Aufstellung 

eines Bebauungsplans rechtlich geboten, um ein 

solches Vorhaben zur Realisierung zu bringen.

-

-

-

-

-

-

 

Bei Anlagen auf oder an Gebäuden handelt es sich 

häufig um eine Nebenanlage, die sich dem originä

ren Zweck des Gebäudes unterordnet. Soweit die 

Solaranlage die Voraussetzungen des §  35 Abs.  1 

-

Nr.  8 BauGB erfüllt, gilt sie selbst als privilegiertes 

Vorhaben im Außenbereich. Bei Vorhaben im Gel

tungsbereich eines Bebauungsplans oder im unbe

planten Innenbereich richtet sich die Zulässigkeit 

nach den allgemeinen Regeln. Photovoltaikanlagen 

an oder auf Gebäuden sind als gewerbliche Anlagen 

deshalb zulässig, soweit nach den Bestimmungen 

der BauNVO in dem jeweiligen Baugebiet solche 

Nutzungen zulässig sind bzw. die Eigenart der nähe

ren Umgebung entsprechend geprägt ist. Soweit 

baulich untergeordnete Anlagen zur Nutzung solarer 

Strahlungsenergie in, an oder auf Dach- und Außen

wandflächen oder KWK-Anlagen innerhalb von Ge

bäuden nicht bereits nach den §§ 2 bis 13 zulässig 

sind, gelten sie nach § 14 Abs. 3 BauNVO auch dann 

als Nebenanlagen, wenn die erzeugte Energie voll

ständig oder überwiegend in das öffentliche Netz 

eingespeist wird. Ob es sich in diesen Fällen um einen 

Gewerbebetrieb handelt, ist dabei unerheblich.

-

-

-

-

-

-

4.2 Instrumente der Standortplanung

Darstellung im Flächennutzungsplan
Die Gemeinden können – wie im Falle der Wind

energie – geeignete Standorte für die Photovoltaik 

erkunden und durch Darstellung der geeigneten 

Bereiche im Flächennutzungsplan die Standort

suche von Anlagenbetreibern entsprechend steu

ern. Allerdings hat die Darstellung entsprechender 

Eignungsflächen nicht die gleiche Relevanz wie bei 

der Windenergie, denn anders als bei dieser fehlt 

es an der generellen Privilegierung.

-

-

-

Bei der Suche nach geeigneten Standorten 

gilt es, die sich aus dem EEG ergebenden Vor

aussetzungen zu berücksichtigen. In den Blick 

zu nehmen sind also vor allem bereits versiegel

te Standorte, Konversionsflächen aus wirt

schaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbaulicher 

oder militärischer Nutzung sowie Versiegelun

gen, Beeinträchtigungen und Flächen längs von 

Autobahnen oder Schienenwegen bis zu einer 

Entfernung von 110 m. Als weitere wichtige Vor

aussetzung müssen die Möglichkeiten der Netz

einspeisung berücksichtigt werden. Schließlich 

wird es entscheidend auch auf die Umweltaus

wirkungen ankommen, wobei durch Aufstände

rung der unmittelbare Eingriff in den natürlich 

anstehenden Boden verringert werden kann 

( Praxisbeispiel „Hausmülldeponie Greiz-

Gommla“). Auswirkungen auf das Landschafts

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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bild sind gemessen an den landschaftsbildprä

genden Faktoren zu bewerten.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 
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 Hausmülldeponie Greiz-Gommla

Region/Stadt/Gemeinde: Greiz-Gommla

Bundesland: Thüringen

Einwohnerzahl: 22.243 (2012)

Zeitrahmen: Seit 08/2012

Kurzbeschreibung
In Greiz-Gommla wurde 2012 ein Solarener

giepark auf einer Teilfläche der ehemaligen Müll

deponie errichtet, welcher durch rund 23.000 

monokristalline Photovoltaik-Module mehr als 

1.000 Haushalte mit Solarstrom versorgt.

• Deponiealtteil, auf dem der Solarenergie

park errichtet wurde, ist etwa 8,2 ha groß

•	 Rekultivierung	der	Deponie	wurde	2002	abge
schlossen, seit 2006 Nachsorge der Deponie 

•	 Der	aktuelle	Pachtvertrag	der	Teilfläche	
läuft bis 31.12.2032 und kann um bis 

zu zehn Jahre verlängert werden (öffent

liche Nutzung daher nicht vor 2032) 

•	 Einspeisung	des	im	Solarpark	erzeugten	
Stroms erfolgt über eine Mittelspannungs-

Trafostation

Maßnahmen
•	 Aufstellung	eines	Bebauungsplans	in	

Verbindung mit städtebaulichen Verträgen 

stellt rechtliche Vorrausetzungen für 

bauliche Genehmigung und Förderung 

der Stromerzeugung nach Energie

einspeisungsgesetz sicher

•	 Netzverträglichkeitsuntersuchung für 

Mittelspannungs-Trafostation ermöglicht 

Errichtung der Mittelspannungs-Trafostation 

im nördlich angrenzenden Gewerbegebiet

•	 Bestätigung	der	abfallrechtlichen	
Unbedenklichkeit auf der Deponie durch 

besonderen Bescheid der Abfallbehörde 

(Plangenehmigung)

•	 Festsetzung	eines	Sondergebiets	„Solar
park“, das der Unterbringung von Photo

voltaik-Modulen, technischen Vorkehrun

gen und Einrichtung auf ehemals als 

Deponie genutzten Flächen dient

Weitere Informationen
www.nawaro.ag/de/unternehmen/

bioenergiepark-guestrow

Aufstellung von Bebauungsplänen
Bei der Aufstellung eines Bebauungsplans können die 

Auswirkungen der geplanten ebenerdigen flächigen 

Photovoltaik umfassend geprüft und geeignete Maß

nahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich der nach

teiligen Auswirkungen, zum Beispiel auf den Natur

haushalt und das Landschaftsbild, festgesetzt werden. 

In Betracht kommt die Festsetzung eines Sonderge

biets, zum Beispiel mit der Zweckbestimmung Solar

park. Details der dort zulässigen Anlagen sind dann 

nach den örtlichen Erfordernissen ebenfalls festzuset

zen ( Praxisbeispiel „Hausmülldeponie Greiz-

Gommla“). Die Festsetzungen können nach Bedarf 

durch einen städtebaulichen Vertrag ergänzt werden.

Bei Flächen entlang von Bundesautobahnen 

und Schienenwegen werden zumindest die un

mittelbaren Randbereiche vom Planfeststellungs

beschluss zu den Verkehrsflächen mit umfasst 

worden sein. Es muss daher geprüft werden, ob 

nach dem Planfeststellungsbeschluss die Errich

tung von Photovoltaikanlagen möglich ist. An

dernfalls ist eine Änderung des Planfeststellungs

beschlusses erforderlich. Die Aufstellung des 

Bebauungsplans bleibt unabhängig hiervon erfor

derlich, soweit das Photovoltaikvorhaben nicht 

ausnahmsweise nach § 35 Abs. 2 BauGB geneh

migt werden kann. Die Zulässigkeit der Anlage un

mittelbar durch den Planfeststellungsbeschluss 

zu begründen, wird in der Regel nicht in Betracht 

kommen, da die Anlage in keinem Zusam

menhang mit der Verkehrsanlage steht.



Eine ähnliche Konstellation ergibt sich auch bei 

anderen Flächen, die dem Regelungsregime einer 

Fachplanung unterliegen. So sperrt etwa auch bei 

nicht mehr genutzten militärischen Flächen die vor

malige Nutzung ehemals militärisch genutzter Flä

chen die Aufstellung von Bebauungsplänen bis zur 

Freigabe und Entwidmung der Fläche. Bei einer still

gelegten Deponiefläche gilt weiterhin der Vorbehalt 

der abfallrechtlichen Genehmigung ( Praxisbeispiel 

„Hausmülldeponie Greiz-Gommla“). Im Rahmen des 

Bebauungsplanverfahrens ist daher eine Abstim

mung mit den jeweils zuständigen Fachbehörden zu 

suchen, und die erforderlichen Entscheidungen die

ser Behörden sind herbeizuführen.

-

-

-

-

-

4.3 Ergänzende Regelungen durch 
städtebauliche Verträge 

Häufig wird es zweckmäßig sein, ergänzend zum 

Bebauungsplan mit dem Betreiber der Anlage 

einen städtebaulichen Vertrag zu schließen. In Be

tracht kommen Regelungen, die der Umsetzung 

der Planungsziele dienen. Aber auch Vereinba

rungen über Planungsleistungen, die Erschlie

ßung und die Übernahme von Kosten, die der Ge

meinde aus dem Vorhaben entstehen, können 

Gegenstand städtebaulicher Verträge sein.

 

-

-

-

-

5. Entwicklung von 
Geothermieanlagen

 

Während Deutschland bei der Wärmeerzeugung 

aus Geothermieanlagen europaweit einen vorde

ren Platz einnimmt, wird Strom aus dieser Energie

quelle noch in relativ geringem Maße erzeugt. Einer 

Prognose des Bundesverbands Erneuerbare Ener

gie zufolge soll die installierte Leistung für die 

Stromerzeugung allerdings erheblich wachsen. Die 

wichtigste Unterscheidung besteht zwischen ober

flächennahen geothermischen Anlagen (weniger 

als 100 Meter tief) und Anlagen der Tiefengeother

mie, die hydrogeothermische, hydrothermale und 

petrophysikalische Systeme nutzen.

-

-

-

-

-

Vorteile der Geothermie:

•	 Gegenüber	anderen	erneuerbaren	Energie
trägern ist die Geothermie unabhängig von 

der Tages- und Jahreszeit sowie von Wind 

und Wetter vor Ort ständig verfügbar.

-
 

 

•	 Mit dem vorhandenen geothermischen Potenzial 

kann eine Wärmeversorgung aus regenerativer 

Energie langfristig (über 50 Jahre) gewährleistet 

werden.

•	 Die Nutzung zumindest der oberflächennahen Geo

thermie ist besonders umweltschonend, da keine 

Lärmemissionen, keine Schadstoffe und keine kli

maschädlichen Treibhausgase freigesetzt werden. 

Bei Tiefengeothermie mit Luftwärmepumpen sind 

nicht unerhebliche Lärmemissionen zu erwarten.

- 

- 

•	 Es	lässt	sich	eine	preisgünstige	Wärme
versorgung für die angeschlossenen 

Wärmeabnehmer realisieren.

- 
 

•	 Da keine Kaminkehrer- und kaum Wartungs- 

bzw. Reparaturkosten anfallen, werden hier 

Kosten gespart.

•	 Es besteht nur geringer Platzbedarf für die 

Wärmeübergabestation, die anstelle von Einzel

feuerstätten (zum Beispiel Öl-, Gaskessel-, 

Holzpelletheizungen) installiert werden.

-

•	 Unabhängiger vom Weltmarkt für Erdöl und Erdgas 

wird ein regionaler Wirtschaftskreislauf gefördert.

Zu unterscheiden sind einerseits kleinere Anlagen, 

die der Wärmeversorgung einzelner Gebäude oder 

Gebäudegruppen dienen, und solche, die der Ein

speisung in ein Fernwärmenetz bzw. der Stromer

zeugung dienen. Während Erstere in der Regel ober

flächennah Wärmegewinnung betreiben, kommt bei 

Letzteren auch die Gewinnung aus größeren Tiefen 

von mehr als 100 Metern in Betracht.

-

-

-

5.1 Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit 
von Anlagen zur Nutzung von Geothermie

Ein eigener Privilegierungstatbestand für Anlagen 

zur Nutzung von Geothermie findet sich in §  35 

Abs. 1 BauGB nicht. Gleichwohl können insbeson

dere Anlagen zur Nutzung von Geothermie aus grö

ßeren Tiefen im Einzelfall als ortsgebundene ge

werbliche Anlagen im Sinne von § 35 Abs. 1 Nr. 3 

BauGB privilegiert zulässig sein. Voraussetzung 

hierfür ist allerdings, dass die geologischen Ver

hältnisse die Standortgebundenheit des Vorhabens 

nach den tatsächlichen Verhältnissen im Einzelfall 

begründen. Da häufig auch größere Entfernungen 

zwischen ober- und unterirdischen Anlagenteilen 

technisch unproblematisch überwindbar sind, wird 

allerdings in der Regel keine entsprechende Stand

ortgebundenheit vorliegen. Die planungsrechtliche 

-

-

-

-

-
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Zulässigkeit von Anlagen zur Nutzung von Geother

mie im Außenbereich beurteilt sich daher in der Re

gel nach § 35 Abs. 2 BauGB. Soweit öffentliche Be

lange (insbesondere die in §  35 Abs.  3 BauGB 

aufgeführten) von dem Vorhaben beeinträchtigt 

werden, ist das Vorhaben unzulässig. In diesem Fall 

müssen die Voraussetzungen für die Zulässigkeit 

durch Aufstellung eines Bebauungsplans erst durch 

die Gemeinde geschaffen werden. In dem Pla

nungsverfahren kann dann ein angemessener Inte

ressenausgleich zwischen den berührten öffent

lichen Belangen erreicht werden.

-

-

-

-

-

- 

Kleinere Anlagen zur Nutzung von Geothermie, 

die im Wesentlichen der Wärmeversorgung eines 

im Außenbereich privilegiert zulässigen Vorhabens 

dienen, können als mitgezogene (untergeordnete) 

Anlagen ebenfalls in den Genuss der privilegierten 

Zulässigkeit kommen.

Bei der Nutzung von Geothermie innerhalb der 

im Zusammenhang bebauten Ortsteile und im 

Geltungsbereich von Bebauungsplänen gelten 

die allgemeinen Zulässigkeitsregeln. Soweit die 

Anlage nicht nur der Wärmeversorgung auf dem 

Grundstück oder im Baugebiet dient, sondern in 

ein allgemeines Netz gegen Entgelt eingespeist 

wird, handelt es sich um einen Gewerbebetrieb, 

andernfalls um eine untergeordnete Nebenanlage 

im Sinne von § 14 BauNVO.

-

-
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Region/Stadt/Gemeinde:  
Oberbayern/München, Gemeinden  

Aschheim, Feldkirchen, Kirchheim 

Bundesland: Bayern

Einwohnerzahl: Aschheim 7.965 (2016) 

Feldkirchen 7.190 (2015)

Kirchheim 12.981 (2015)

Zeitrahmen: (seit 10/2009–laufend)

Kurzbeschreibung
Die Gemeinden Aschheim, Feldkirchen und 

Kirchheim betreiben seit Oktober 2009 ge

meinsam ein geothermisches Heizwerk, wel

ches durch gefördertes Thermalwasser das 

Nahwärmewasser erhitzt und auf diesem Weg 

die Wärmeversorgung erschließt. 

• Förderung von 85 Grad heißem Wasser aus 

ca. 2.200 Metern Tiefe durch zwei Bohrungen

•	 Erwärmung	der	errichteten	Heizzentrale	
über Wärmetauscher

•	 Erhitztes	Nahwärmewasser	wird	im	
(auszubauenden) Nahwärmenetz verteilt

•	 Versorgung	der	Wärmeabnehmer	über	
Hausanschlussleitung 

•	 Wärmeversorgungssicherheit	ist	durch	
Reserve- bzw. Spitzenlastenheizkessel 

gewährleistet 

•	 Restwärmenutzung durch gasbetriebene 

Absorbtionswärmepumpe (seit 11/2016) und 

•	 Eigenstromerzeugung	über	gasbetriebenes	
Blockheizkraftwerk (seit 11/2016)

Maßnahmen
Aschheim, Feldkirchen und Kirchheim wollen in 

den nächsten Jahren rund 80 Prozent ihrer ins

gesamt 26.000 Einwohner mit Erdwärme ver

sorgen. Dem innovativen Geothermieprojekt 

gewährte die KfW-Bankengruppe ein Darlehen 

über 19,2 Mio. Euro aus dem Förderprogramm 

„Erneuerbare Energien“.

Weitere Informationen
www.kommunal-erneuerbar.de/de/energie-

kommunen/energie-kommunen/aschheim-

feldkirchen-kirchheim.html

www.erdwerk.com/projekte/geothermie-afk

5.2 Spezielle Genehmigungserfordernisse

Anlagen zur Nutzung von Geothermie bedürfen 

häufig spezieller Genehmigungen nach dem Berg

recht und dem Wasserrecht. Welche Anforderun

gen zu beachten sind, richtet sich danach, ob es 

 Geothermisches Heizwerk



sich um oberflächennahe geothermische Anlagen 

(weniger als 100 Meter tief) oder Anlagen der Tie

fengeothermie, die hydrogeothermische, hydro

thermale und petrophysikalische Systeme nutzen, 

handelt. Bei oberflächennahen geothermischen 

Anlagen sind das Bergrecht und die danach erfor

derlichen Genehmigungen und Betriebspläne nicht 

erforderlich, wenn die Anlage auf einem Grund

stück liegt und im Zusammenhang mit dessen bau

licher Nutzung steht (zum Beispiel für die Behei

zung). Für größere Anlagen und für Anlagen der 

Tiefengeothermie greifen demgegenüber die An

forderungen des Bergrechts. Neben der bergrecht

lichen Bewilligung ist dann regelmäßig auch ein 

bergrechtlicher Betriebsplan erforderlich.

-

-

-

-

-

-

-

-

Bei geothermischen Systemen wird regelmäßig 

von einer Grundwasserbenutzung auszugehen 

sein, weil die Anlagen in den Grundwasserbereich 

eingebracht werden. Aus diesem Grund wird in 

der Regel eine wasserrechtliche Erlaubnis bzw. 

Bewilligung erforderlich sein. Kritisch ist dabei 

unter anderem, wenn Bodenschichten durchsto

ßen werden, die verschiedene Grundwasser

schichten voneinander trennen. Eine solche 

Durchbohrung von Grundwasserschichten be

gründet die Gefahr, dass schädliche Veränderun

gen des Grundwassers eintreten. Die Genehmi

gungspraxis der Wasserbehörden ist in diesen 

Fällen zum Teil sehr zurückhaltend.

-

-

-

-

-

    
-

   

-

 Lühl, Thorsten (2015): Genehmigungs

erfordernisse und nachbarrechtliche 

Fragestellungen im Zusammenhang mit Geo

thermieanlagen, in: Maic Verbücheln (Hrsg.): 

Nutzung von oberflächennaher Geothermie im 

urbanen Raum, Berlin (Difu-Impulse, Bd. 5/2015).

5.3 Standortplanung durch Darstellung 
im Flächennutzungsplan

Grundwasser- und Bodenschutz machen es des

halb erforderlich, bei der Beurteilung der Potenzi

ale für die Nutzung von Geothermie und der Loka

lisierung von geeigneten Standorten für solche 

Anlagen das gesamte Gemeindegebiet und die 

unterschiedlichen geologischen und hydrologi

schen Voraussetzungen in den Blick zu nehmen. 

Dabei können und sollten auch andere der Nut

zung im Wege stehende Restriktionen berück

sichtigt werden, wie etwa die Anforderungen des 

-

-

-

-

-

-

Natur- und Artenschutzes und der Vorrang ande

rer Nutzungen. Die Ergebnisse einer solchen Eig

nungsuntersuchung können dann als überlagern

de Darstellung in den Flächennutzungsplan 

aufgenommen werden. Eine solche Darstellung 

schafft Planungs- und Investitionssicherheit.

-

-

-

5.4 Standortplanung durch Bebauungsplan

Soweit eine Geothermieanlage im Außenbereich er

richtet werden soll, die nach §  35 Abs.  2 BauGB 

nicht genehmigt werden kann, weil öffentliche Be

lange beeinträchtigt werden, ist die Aufstellung 

eines Bebauungsplans erforderlich. Als Bauge

bietstyp kommt die Festsetzung eines Sondergebiets 

mit entsprechender Zweckbestimmung in Betracht. 

Durch ergänzende Festsetzung zur Begrünung, zum 

Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft, 

zur Vermeidung von Emissionen und zu weiteren im 

Einzelfall betroffenen Belangen kann ein Ausgleich 

zwischen den Belangen erreicht werden. Gleichzei

tig schafft der Bebauungsplan Rechtssicherheit.

-

-

 

-

-

Die Aufstellung des Bebauungsplans ersetzt die 

ggf. nach dem Bergrecht und nach dem Wasser

recht erforderlichen Genehmigungen, Erlaubnisse 

und Betriebspläne nicht. Im Planungsverfahren ist 

mit den für diese Verfahren zuständigen Behörden 

allerdings die grundsätzliche Eignung der entspre

chenden Standorte zu klären, da der Bebauungsplan 

ansonsten möglicherweise undurchführbar wäre.

-

-

5.5 Ergänzende Regelungen 
durch städtebauliche Verträge

 
 

Im Zusammenhang mit einem konkreten Vorhaben 

zur Errichtung einer größeren Geothermieanlage 

kann es zudem zweckmäßig sein, begleitend zu ei

nem Bebauungsplan eine vertragliche Vereinba

rung zu treffen, die etwa die Umsetzung des Bebau

ungsplans, die Einhaltung bestimmter Bindungen 

oder die Übernahme der Planungs- und Realisie

rungskosten, die der Gemeinde entstehen, regelt. 

-

-

-

-

     -

-

 

 Umweltbundesamt (2012): Klimaschutz 

 in der räumlichen Planung – Gestaltungs

möglichkeiten der Raumordnung und der Bau

leitplanung, Dessau-Roßlau, online verfügbar 

auf: www.umweltbundesamt.de/publikationen/

klimaschutz-in-raeumlichen-planung
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 Einführung

Kommunale Energie- bzw . Klimaschutzkonzepte 

dienen als strategische Leitfäden für eine kom

munale Klimaschutzpolitik . Häufig wird oder wur

de im Rahmen der Erstellung eines solchen stra

tegischen Konzepts Klimaschutz zum ersten Mal 

als Querschnittsthema ämter- und aufgabenüber

greifend in einer Kommune diskutiert . Durch ver

tiefende Teilkonzepte wurden in den letzten Jah

ren die Klimaschutzkonzepte thematisch oder 

räumlich ausgearbeitet und damit noch stärker 

mit konkreten Umsetzungsschritten verknüpft . 

Zudem weisen erste Konzepte mit dem Zieljahr 

2050 eine wirkliche Langfristperspektive in Rich

tung Dekarbonisierung der Gesellschaft auf . 

Grundlage für diese Konzepte ist ein politischer 

Beschluss, der schon vorab deutlich macht, dass 

eine solche integrative Herangehensweise auch 

„von oben“ gewünscht wird und die Ergebnisse 

aus dieser Arbeit in der zukünftigen kommunalen 

Praxis berücksichtigt werden sollen .

Egal ob es sich um ein kommunales Klima

schutzkonzept oder ein Klimaschutzteilkonzept 

handelt, diesen geht häufig die Formulierung von 

politischen Zielen voraus, die sich an städteüber

greifenden Zielen (zum Beispiel des Klima-Bünd

nisses) und lokal relevanten Gegebenheiten (zum 

Beispiel lokale Energieversorgung) orientieren .

Die Formulierung quantitativer Ziele im kommuna

len Klimaschutz allein greift aber zu kurz . Es ist emp

fehlenswert, dass bei der Erstellung kommunaler 

Klimaschutz(teil)konzepte die langfristigen Ziele einer 

nachhaltigen und umweltverträglicheren Stadtpolitik 

berücksichtigt werden . Kommunale Aktionspläne 

sollten deshalb nicht in kurzfristigem Aktionismus en

den, sondern auf ein solides und langfristiges Planen 

und Handeln ausgerichtet sein . Sie bedürfen der Un

terstützung durch nahezu alle gesellschaftlichen Inter

essengruppen . Aufgabe der gewählten Analyse- und 

Planungsinstrumente ist es, diese Anforderungen  

widerzuspiegeln und zu unterstützen .

Abbildung B1: Überblick über die Rahmenbedingungen verschiedener Konzeptarten (Quelle: Eigene Darstellung)
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Dieses Kapitel B soll einen Überblick ge

ben, was bei der Erstellung von Klima

schutzkonzepten zu beachten ist und wie 

idealtypisch dabei vorgegangen wird .

Dabei werden die folgenden Aspekte be

trachtet:

•	 Grundsätzliche	inhaltliche	Anforderungen	
an Klimaschutzkonzepte

•	 Rahmenbedingungen	(Kosten	und	
Personal) und idealtypisches Vorgehen

•	 Vorstellung	der	drei	wesentlichen	
Bausteine: 

- Analyse der Ist-Situation 

(qualitativ und quantitativ) 

- Berechnung von Potenzialen 

und Szenarien 

- Entwicklung eines umsetzungs

orientierten Maßnahmenkatalogs 

•	 Politischer	Beschluss	des	Konzepts
•	 Klimaschutzcontrolling

Zunächst sollte geklärt werden, welches Kli

maschutzkonzept für die Kommune am ge

eignetsten ist, um kommunalen Klimaschutz 

strategisch anzugehen . Dazu gibt es zahl

reiche Möglichkeiten bzw . Konzepttypen,  

die alle gemein haben, Klimaschutzaspekte 

strukturiert und auf Basis wissenschaftlicher 

Erkenntnisse in die tägliche kommunale Ar

beit einfließen zu lassen . In  Abb . B1 soll 

zunächst eine Übersicht gegeben werden, 

welche Rahmenbedingungen für welche Art 

von Konzepten welche Konsequenzen ha

ben . Bei den Rahmenbedingungen handelt 

es sich vor allem um die Motivation, Vorer

fahrungen, vorhandene Kapazitäten, den ge

wünschten zeitlichen Rahmen, um thema

tische Schwerpunkte und die räumliche 

Spezifikation des Konzepts .

Im Folgenden liegt zwar der Fokus auf 

der Erstellung und Umsetzung integrierter 

kommunaler Klimaschutzkonzepte . Für 

Teilkonzepte, Quartierskonzepte und lang

fristige Klimaschutzkonzepte kann jedoch 

die gleiche Vorgehensweise genutzt wer

den . Je nach Konzepttyp werden die einzel

nen Bausteine mehr oder weniger intensiv 

angewandt .  Tab . B1–1 in  Kap . B1 6 

gibt einen Überblick über die verschiedenen 

Konzepte und deren Charakteristika . 

 Landkreise und kommunale Klimaschutzkonzepte
Auch Landkreise können kommunale Klimaschutzkon

zepte erstellen lassen . Unabhängig von den Wirkungs

möglichkeiten gibt es derzeit zwei Ausprägungen von 

Konzepten auf Landkreisebene . 

1 . Klimaschutzkonzepte, die vor allem die Landkreisver

waltung und deren Handlungsspielraum im Fokus ha

ben . Dabei werden konkret die Aufgaben und Möglich

keiten des Kreises berücksichtigt . Für die einzelnen 

Gemeinden und Städte gibt es keine eigenen Maßnah

menpläne .

2 . Klimaschutzkonzepte, die sowohl Landkreise als auch 

dazugehörige Gemeinden und Städte berücksichtigen . 

Neben Maßnahmen des Kreises werden hier auch 

Maßnahmen für die einzelnen Kommunen entwickelt . 

Beim ersten Konzepttyp orientieren sich die inhaltlichen 

Schwerpunkte an den Handlungsmöglichkeiten der Land

kreisverwaltung (Regionale Vernetzung, Abfall/Abwasser, 

Verkehr, eigene Gebäude, regionale Unterstützung vor al

lem von kleinen und mittleren Gemeinden, Regionalpla

nung) . Vorteil an diesem Konzept ist, dass der Fokus auf den 

Möglichkeiten des Landkreises als Akteur liegt und dieser 

entsprechend effizient und effektiv untersucht werden kann .

Da im zweiten Konzepttyp zusätzlich die Städte und 

Gemeinden betrachtet werden, erhöht sich der Erstel

lungsaufwand entsprechend . Vorteil an diesem Konzept 

ist, dass das Klimaschutzkonzept eine einheitliche Linie 

für den strategischen Klimaschutz vorantreiben kann und 

die Gemeinden und Städte besser in ein Netzwerk einge

bunden werden können . Je mehr Gemeinden und Städte 

jedoch ein Landkreis hat, desto oberflächlicher bzw . allge

meiner werden die Maßnahmenkataloge auf Gemeinde- 

und Stadtebene gefasst sein, ohne dass auf die verschie

denen Spezifika eingegangen werden kann . Attraktiv ist 

solch ein Klimaschutzkonzept vor allem dann, wenn sehr 

viele kleine Kommunen im Landkreis vorhanden sind, die 

ohne dieses Konzept keine Klimaschutzkonzepte erstellen 

würden, da es ihre Kapazitäten überschreiten würde . Wer

den jedoch nur Teilaspekte (zum Beispiel Erneuerbare 

Energien) im Konzept untersucht, kann die Zahl der Ge

meinden und Städte auch höher liegen . Finden sich grö

ßere Gemeinden mit hoher Motivation zu Klimaschutz

maßnahmen, könne diese zusätzlich eigene integrierte 

Klimaschutzkonzepte erarbeiten . Die Vorgehensweise 

bei einer parallelen Erarbeitung eines Kreiskonzepts und 

separaten Klimaschutzkonzepten von Einzelkommunen 

sollte gut abgestimmt werden, um keine widersprüch

lichen Umsetzungsstrategien zu fördern .
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Vorstellung von Klimastadt
Die Umsetzung der oben genannten Aspekte wird 

am Beispiel der modellhaften „Klimastadt“ an

hand verschiedener Praxisbeispiele in den einzel

nen Unterkapiteln verdeutlicht . Falls nötig werden 

Besonderheiten für größere oder kleinere Kom

munen separat betrachtet .

Die in diesem Kapitel vorgestellte Kommune Kli

mastadt lässt ein gefördertes Klimaschutzkonzept 

entwickeln, nachdem das erste Konzept aus dem 

Jahr 2007 weitestgehend umgesetzt worden war . 

Auch diesmal wird das Klimaschutzkonzept von ei

nem externen Berater erstellen . Klimastadt reprä

sentiert ein Mittelzentrum in Nordwestdeutschland . 

Klimaschutz war seit Mitte der 1990er-Jahre in der 

Kommunalpolitik schon immer am Rande ein The

ma . Nach guten Erfahrungen mit Lokale- Agenda

Gruppen wurde im Jahr 2002 im Umweltamt eine 

halbe Stelle für das Thema Klimaschutz geschaffen . 

2007 konnte im Rahmen der Umsetzung des ersten 

Klimaschutzkonzeptes eine weitere halbe Stelle ge

schaffen werden . Nachdem Erfolge bei der Umset

zung erzielt wurden, möchte die Stadt nun ein ambi

tioniertes Klimaschutzkonzept bis 2030 inklusive 

Ausblick darüber hinaus erstellen lassen . 

Die 2008 mit den Stadtwerken gegründete Ener

gieagentur konnte zu zahlreichen Erfolgen beitra

gen . Die Energieberatung wurde Stück für Stück 

ausgebaut, und ein jährlicher Wettbewerb zu Ener

gieeinsparung verzeichnet weiterhin rege Teilnah

me . Die Energieagentur wird in Zukunft noch weite

re Aufgaben übernehmen, daher wird das Konzept 

die Rolle der Energieagentur stärker in den Fokus 

nehmen . Darüber hinaus soll geklärt werden, in wel

chen Bereichen sich die Stadt zukünftig in Hinblick 

auf das Langfristziel verstärkt engagieren kann .

Der folgende Steckbrief zeigt verschiedene Fakten zu Klimastadt auf:

Steckbrief zur Klimastadt 

Stadt  Klimastadt

Einwohnerzahl (Erstwohnsitz) 77 .473

Haushalte  34 .940

Wohnfläche 3 .420 .010 m2

Nettogeschossfläche in kommuneneigenen Gebäuden  136 .250 m2

Wohngebäude 14 .089

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte gesamt 44 .200

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte Industrie 9 .800

Angestellte im Öffentlichen Dienst 800

Gemeldete Pkw 45 .287

Radwegelänge 18 km

Siedlungsmüllaufkommen (Hausmüll) 33 .559 t/a

Konzessionsnehmer 

Konzessionsnehmer Erdgas

•		Stadtwerke	Klimastadt	
(75-prozentige Tochter der Stadt, 25 Prozent in Hand der Überregional AG)

Konzessionsnehmer Strom

•		Überregional	AG

Hauptenergieversorger Wärme (Vier Nahwärmenetze und ein kleines Fernwärmenetz)

•		Stadtwerke	Klimastadt	(75-prozentige	Tochter	der	Stadt,	
25 Prozent in Hand der Überregional AG)

Steckbrief zur Klimastadt 

Konzessionsnehmer 

Hauptenergieversorger Wärme (Vier Nahwärmenetze und ein kleines Fernwärmenetz)
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B 1

 Inhaltliche Anforderungen

Kommunale Klimaschutzkonzepte können nur 

Wirkung entfalten, wenn lokale Gegebenheiten 

und der reale Handlungsspielraum von Kommu

nen berücksichtigt werden . Es ist sinnvoll, die Ent

wicklung und Formulierung von Zielen und Teil

zielen in Konzepten daran auszurichten und so 

nach außen zu kommunizieren . Ist dies nicht der 

Fall und bleiben Erfolge aus, wird die Motivation 

für die Umsetzung weiterer Aufgaben innerhalb 

der Kommune sinken . Es ist deshalb ratsam, eini

ge Punkte zu berücksichtigen, die im Folgenden 

kurz dargestellt werden .

1. Sektorübergreifender Ansatz

Klimaschutz als globales Thema stellt die Verwal

tung vor neue Herausforderungen . Neben der 

Betrachtung des Themas innerhalb der klassi

schen Verwaltungsaufgaben, wie zum Beispiel 

dem Energiemanagement der eigenen Gebäude 

(

-

  Kap . A1 4 .4) oder der Stadtplanung, ist die 

Kommune auch als Initiatorin von Klimaschutzak

tivitäten aller anderen Verbrauchssektoren ge

fragt . Von Einzelinteressen unabhängig, kann sie 

so Klimaschutzmaßnahmen bei anderen lokalen 

Akteuren anregen und günstige Bedingungen für 

deren Umsetzung schaffen .

Energieverbrauchssektoren in Kommunen
In diesem Leitfaden werden folgende Sektoren 

definiert:

•	 Kommunale	Einrichtungen	( Kap . C2 1)

•	 Gewerbe,	Handel,	Dienstleistungen	und	
Kleinverbrauch (GHD) ( Kap . C2 3 .1)

•	 Industrie/Verarbeitendes	Gewerbe	
( Kap . C2 3 .2)

•	 Private	Haushalte	( Kap . C2 2)

•	 Verkehr	( Kap . C3)

Diese Sektoren lassen sich darüber hinaus noch 

weiter differenzieren . So können Großverbrau

cherinnen, wie zum Beispiel Universitäten und 

Landesbehörden, separat untersucht und eigene 

Maßnahmen dafür ausgearbeitet werden .

Abbildung B1–1: Eigenschaften von Klimaschutzkonzepten (Quelle: Eigene Darstellung)

B 1

Der Bereich „Energieversorgung“ ( Kap . C2 5) 

sollte in Klimaschutzkonzepten differenziert be

trachtet werden . In der THG-Bilanz werden die 

Emissionen der Produkte dieses Bereiches 

(Strom/Wärme) den oben genannten Sektoren 

zugeordnet . Damit soll der Blick verstärkt auf 

den Verbraucher und Nutzer von Energie gelenkt 

werden, so dass zum Beispiel Effizienzmaßnah

men in diesem Bereich besser dokumentiert 

werden können . Bei der Maßnahmenerstellung 

wird neben Einsparmöglichkeiten im Energie
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verbrauch auch untersucht, wie die Energiever

sorgung vor Ort effizienter und klimafreundli

cher gestaltet werden kann . In einem Teilkonzept 

zur Wärmeplanung oder zum Ausbau Erneuer

barer Energien steht wiederum die Energiever

sorgung mit Blick auf die Verbrauchsstrukturen 

im Fokus . Im Bereich Abfall ( Kap . C4 1) und 

Abwasser ( Kap . C4 2) steht mit Rücksicht auf 

Kreislaufprozesse in der Regel der energetisch 

relevante Aspekt (Klärgas-, Deponiegasnutzung, 

Müllverbrennung) im Vordergrund . Dieser Be

reich wird damit im Querschnittsbereich Ener

gieversorgung behandelt . Auch das Thema Ab

fall und Abwasser kann in einem Teilkonzept 

untersucht werden .

Für eine effektive Maßnahmenumsetzung kann 

schon bei der Maßnahmenentwicklung für einzel

ne Zielgruppen und Sektoren parallel geprüft wer

den, inwieweit die Einzelmaßnahmen verschiede

ner Zielgruppen miteinander vernetzt werden 

könnten (zum Beispiel bei Beratungsangeboten) .

Dementsprechend müssen alle Akteure von 

Anfang an in die verschiedenen Phasen des Kli

maschutzkonzepts eingebunden werden .

Parallel zu Einzelmaßnahmen für bestimmte 

Zielgruppen oder Sektoren sollte in allen Kon

zepttypen besonderes Gewicht auch auf sektor

übergreifende Maßnahmen gelegt werden . Diese  

beinhalten häufig Kommunikationsmaßnahmen 

(  Kap . A4) oder die Entwicklung von Struktu

ren, von denen alle Sektoren profitieren können . 

Zudem werden häufig spezielle Angebote für die 

Zielgruppe der Multiplikatoren (Handwerk, Archi

tektinnen, Vereine, Kirchen, Planer) entwickelt, 

die dann aus eigenem Antrieb in den jeweiligen 

Sektoren übergreifend beraten .

Dieser übergreifende Ansatz garantiert, dass 

die Einzelmaßnahmen miteinander vernetzt und 

Synergieeffekte erzielt werden . Damit wird die 

kommunale Treibhausgas(THG)-Minderung ver

stärkt . Das Aufgabenfeld Klimaschutz wird darü

ber hinaus innerhalb der Verwaltung strukturiert 

und das Thema kann dadurch effizienter und ef

fektiver bearbeitet werden . Bei integrierten Kli

maschutzkonzepten und Quartierskonzepten ist 

der Fokus auf diesen Aspekt stärker als bei Teil

konzepten .

In Teilkonzepten liegt dabei der Fokus auf dem 

spezifischen Thema des Teilkonzepts (zum Bei

spiel Erneuerbare Energien, Wärmenutzung oder 

Klimaanpassung) .

Der Sektor Kommunale Einrichtungen ist in der 

Regel lediglich für ein bis drei Prozent der THG-

Emissionen einer Kommune verantwortlich . Bis

weilen betrachten daher die Kommunen den Bei

trag in ihrem eigenen Bereich als untergeordnet . 

Allein schon im Interesse einer zukünftigen Haus

haltsentlastung sollten die eigenen Liegenschaf

ten und Handlungsbereiche genauer untersucht 

werden . Vielfach werden bei der Erstellung des 

Konzepts erstmalig Verbräuche zentral dokumen

tiert und Einsparpotenziale identifiziert . Mit ent

sprechenden Maßnahmen und der Reduktion der 

THG-Emissionen kann die Kommune zudem ihre 

Vorbildfunktion in ihrem eigenen spezifischen 

Aufgabenbereich erfüllen und trägt so zur Glaub

würdigkeit der kommunalen Bestrebungen bei . 

2. Partizipative Erstellung

Klimaschutz ist in den letzten Jahren zu einem zentra

len gesellschaftsrelevanten Thema geworden . Bürger

schaft, Wirtschaft und Verwaltung beschäftigen sich 

mit verschiedenen Aspekten des Klimaschutzes . Ziel 

eines Klimaschutzkonzepts ist es daher, die Expertise 

der Akteure vor Ort zu nutzen und zusammenzuführen . 

Bei den meisten Maßnahmen handelt es sich um Vor

schläge und Ideen, die seit Jahren im Zusammenhang 

mit einer umweltfreundlichen Energie- und Verkehrs

politik im Gespräch sind . In Klimaschutzkonzepten 

werden sie jedoch in einen neuen inhaltlichen Kontext 

gestellt und aufgrund der Bedeutung für den Klima

schutz bewertet . Ein Klimaschutzkonzept gibt damit 

einen Überblick über den Stand der Aktivitäten der 

Kommune und zeigt Entwicklungsmöglichkeiten auf . 

Es dient der Zusammenführung, Weiterentwicklung 

und Ergänzung vorhandener Planungen und Ideen .

Viele der Ideen und Planungen sind wirtschaft

lich sinnvoll, wurden aber aus verschiedenen 

Gründen bisher nicht umgesetzt . Neben der Zu

sammenführung in einem Gesamtkonzept sollte 

deswegen mit den Akteuren diskutiert werden, wo 

die bisherigen Hemmnisse lagen und wie sie über

wunden werden können . Deswegen muss bereits 

die Erarbeitung eines Klimaschutzkonzepts als ein 

beteiligungsorientierter Prozess verstanden wer

den . Denn nicht ein ausgefeiltes Gutachten oder 

ein gut gestalteter Bericht sind Beleg für den kom

munalen Klimaschutz, sondern der planerische 

und gesellschaftliche Prozess, der durch die Dis

kussion der Inhalte in Gang gesetzt wird . Dieser 
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Prozess kann nur durch eine ernsthafte Koopera

tion, die auch die intensive Diskussion strittiger 

Themen einschließt, bewältigt werden .

Wie bei allen Maßnahmenempfehlungen han

delt es sich auch bei Klimaschutzkonzepten um 

eine Diskussionsgrundlage, an der die für die Um

setzung relevanten Akteure und die Öffentlichkeit 

beteiligt werden müssen . Der Beteiligungsprozess 

in der Erstellungsphase ist für die Kommune eine 

Chance, die beteiligten Akteure in Aktionspläne 

oder in ein Handlungskonzept einzubinden und für 

die Umsetzungsphase zu gewinnen . Um Befürch

tungen entgegenzuwirken, dass hier ein Prozess 

außerhalb des demokratisch gewählten Gremiums 

(Stichwort Schattenparlament) entsteht, ist es rat

sam, die Politik einzubinden und regelmäßig über 

den Prozess zu informieren . Die sich aus einem sol

chen Prozess ergebenden Vorteile wiegen die da

mit verbundenen Kosten und den Zeitaufwand auf .

Erfolgsfaktoren für partizipative Prozesse 
(nach Renn 2003, Wiener/Riehm 2002) 

•	 Politische Legitimation und Zielsetzung

Die politischen Vertreter, insbesondere die Spitze 

(Oberbürgermeisterin, Bürgermeister), müssen ein 

unmissverständliches politisches Signal senden .

•	 Kompetenz der Ersteller

Der Prozess sollte professionell gemanagt wer

den . Dabei gibt es eine klar erkennbare Projektor-

ganisation . Die Initiierung und Koordination eines 

solchen partizipativen Prozesses erfordert ein ho

hes Maß an kommunikativen Fähigkeiten des 

Konzepterstellers . Er tritt sowohl als Ersteller als 

auch als Moderator und häufig auch als Mediator 

gegenüber den beteiligten Akteuren auf . Es ist 

deswegen von Vorteil, wenn der Ersteller von allen 

Beteiligten als neutraler Mittler gesehen wird .

•	 Kompetenz der Beteiligten

Die Beteiligten leisten konstruktiven fachlichen 

Input . Ziel der Beteiligten ist die Entwicklung 

von Win-win-Maßnahmen für den Klimaschutz .

•	 Effizienz

Der Aufwand (Zeit und Kosten) sollte geringer 

sein als Nutzen und Ergebnis .

•	 Fachliche Begleitung durch die Verwaltung

Die Verwaltung muss sich am Prozess beteili

gen – einerseits um den Prozess fachlich abzu

stützen, anderseits um zwischen Politik und 

weiteren Akteuren zu vermitteln .

3. Handlungsorientierung

Handlungs- und umsetzungsorientierte Klima

schutzkonzepte umfassen die auf kommunaler 

oder lokaler Ebene realisierbaren Maßnahmen . All

gemeine Forderungen an höhere Verwaltungs- und 

politische Entscheidungsebenen sind weder effek

tiv noch helfen sie, lokale Aktivitäten zu initiieren .

Bei der Maßnahmenentwicklung ist es ratsam, 

gleich zu Beginn die entsprechende Zielgruppe 

der Maßnahme genau zu definieren (Haushalte, 

kleine Gewerbebetriebe, Berufspendler) . Dane

ben sollte – in Abstimmung mit dem jeweiligen 

Akteur – ein Hauptverantwortlicher für die Umset

zung der Maßnahme genannt werden (Ämter, 

Stadtwerke, Verbände, Vereine usw .) . Dieser ist 

aufgerufen, die Initiative für die Realisierung zu 

übernehmen und Träger der jeweiligen Maßnah

me zu werden .

Für eine erfolgreiche Umsetzung ist es empfeh

lenswert, schon bei der Maßnahmenerstellung 

konkrete Zielsetzungen zu definieren . Gleichzeitig 

sollten mit den Akteuren die ersten Schritte be

sprochen und abgeklärt werden, was die jeweili

gen verantwortlichen Akteure für die Umsetzung 

benötigen . Dies ist auch von Bedeutung für eine 

spätere Überprüfung des bisher Geleisteten im 

kommunalen Klimaschutz . Allgemeine Forderun

gen nach Maßnahmen (zum Beispiel „Optimie

rung des Nutzerverhaltens“ ohne Nennung von 

Zielgruppe, Akteur und Instrument) lassen sich 

selten umsetzen und überhaupt nicht überprüfen .

4. Ziele im kommunalen Klimaschutz

Die aktuellen und zukünftigen Anstrengungen im Kli

maschutz werden unternommen, um das globale 

Ziel einer für die Menschheit noch allgemein verträg

lichen Klimaerwärmung zu erreichen . Dazu werden 

auf den unterschiedlichsten Ebenen Ziele zur Minde

rung der THG-Emissionen, zur Energieeinsparung 

oder zum Ausbau Erneuerbarer Energien formuliert . 

Wenn auf kommunaler Ebene von Zielen ge

sprochen wird, müssen zwei verschiedene Heran

gehensweisen betrachtet werden ( Kap . A1 3 .3):
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•	 Klimaschutzziele	als	politisches	Ziel
Nahezu alle Ziele im kommunalen Klimaschutz 

beruhen heute auf einer politischen Willensbe

kundung . Aus unterschiedlicher Motivation he

raus werden hier verschiedene ambitionierte 

Ziele definiert (zum Beispiel 100 Prozent Er

neuerbare Energien, Null-Emissions-Kommu

ne, -10 Prozent THG-Emissionen alle fünf Jah

re) . Nur selten sind die Ziele schon mit 

konkreten Maßnahmen hinterlegt . Dazu bedarf 

es der Erstellung eines kommunalen Klima

schutzkonzepts . In diesem sollte darauf geach

tet werden, dass die lokalen Potenziale mit 

konkreten und umsetzbaren Maßnahmen hin

terlegt werden . Gute Klimaschutzkonzepte 

zeichnen sich dadurch aus, dass sie der Kom

mune einen realistischen Weg aufzeigen, wie 

sie ihre Ziele erreichen kann ohne dabei unan

genehme Wahrheiten (Kosten, Ausbau unpo

pulärer Erneuerbarer Energien) auszublenden . 

Hier liegt es dann schließlich primär am politi

schen Willen, die eigenen Ziele zu erreichen 

und das Konzept umzusetzen .

•	 Klimaschutzziele	als	Ergebnis	wissenschaft
licher Potenzialstudien
Vielfach zeigen Potenzialstudien, dass bereits 

heute ein Großteil der THG-Emissionen mit mo

dernen Techniken und Verfahren vermieden wer

den könnte . Diese Potenziale können auf einzel

ne Kommunen heruntergerechnet und angepasst 

werden . Der wissenschaftlichen Ermittlung kom

munaler Potenziale liegen dabei realistische  

Annahmen (Berücksichtigung von Sanierungs

zyklen, Preissteigerungsraten, Wirtschaftlichkeit 

der Maßnahme etc .) zugrunde . Idealerweise wer

den in den Potenzialstudien verschiedene Einzel

bereiche des Klimaschutzes gesondert betrach

tet (Erneuerbare Energien, KWK, Wärmenetze, 

Effizienz), die für die Zielsetzungen der Kommu

nen wichtig sind . Auf Basis der Potenzialstudien 

können dann Szenarien entwickelt und Klima

schutzziele abgeleitete werden, welche die kon

krete Situation vor Ort berücksichtigen . 

Bei der Klimaschutzzielsetzung in Kommunen sollte 

zudem bedacht werden, dass die Handlungsmög

lichkeiten einer Kommune begrenzt sind . Neben  

finanziellen und personellen Kapazitäten hat die 

Kommune nur begrenzte Möglichkeiten, auf andere 

Akteure einzuwirken . Daher bedarf es immer auch 

der Unterstützung, Förderung und Begleitung höhe

rer Ebenen (Land, Bund, EU  Kap . A1 2 .1) .

Die Einflussmöglichkeiten der Kommunen auf 

die einzelnen Sektoren sind sehr unterschiedlich . 

Dies ist bei der Maßnahmenauswahl zu berück

sichtigen . Direkte Einflussmöglichkeit besteht bei 

den eigenen kommunalen Einrichtungen . Durch 

spezielle Instrumente kann zum Beispiel der Ener

gieverbrauch von privaten Haushalten beeinflusst 

werden . Der Gewerbe- und insbesondere der In

dustriesektor entziehen sich aber weitgehend 

dem direkten Einfluss der Kommunen .

Zielgruppenspezifische Ansätze bezogen auf 

die Wirtschaft sind nur in größeren Städten vorzu

finden . In Bezug auf das produzierende Gewerbe 

sind für eine kompetente Beratung spezielle Kennt

nisse erforderlich, weshalb Kommunen diese Auf

gabe nur sinnvoll mit Unterstützung von Spezialis

ten (Energieagenturen, Stadtwerke, spezialisierte 

Beratungsunternehmen usw .) durchführen kön

nen . Darüber hinaus kann die Kommune vor allem 

als Moderator auftreten und über Information und 

Netzwerkarbeit die Akteure erreichen .

Die Quintessenz ist also, dass die Kommune es 

nicht alleine schaffen kann, in den Verbrauchs

sektoren vor Ort alle technischen und zugleich 

wirtschaftlichen Potenziale der Akteure zu nutzen . 

Drei wesentliche Punkte außerhalb des Einfluss

bereichs der Kommunen spielen hier zusätzlich 

eine entscheidende Rolle:

•	 die	richtige	Weichenstellung	durch	die	
Setzung politischer Rahmenbedingungen  

auf höheren Ebenen (EU-, Bundes- oder 

Landesebene) ( Kap . A1 2 .1),

•	 das	Engagement	und	der	Wille	der	Bürger
schaft und Firmen in der Kommune, die 

Aufgabe des Klimaschutzes ernst zu nehmen 

und umzusetzen sowie

•	 mittelfristig ein anderer Lebens- und Wirt

schaftsstil der Akteure . Dabei muss es nicht 

(nur) um Verzicht gehen . Veränderungen 

sollen und können auch diskutiert werden, 

um volkswirtschaftlich, gesundheitlich 

und sozial nachhaltiger zu leben, als 

das derzeit der Fall ist .

Differenzierung von Zielen
Viele Kommunen setzen sich ein THG-Einsparziel 

für 2025 oder 2030 . Einige gehen weiter und setzen 

sich sogar Ziele für 2050 . Es besteht allerdings die 



172

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

    

 

 

 -

-

 

B 1 INHALTLICHE ANFORDERUNGEN

Problematik, dass THG-Einsparziele auch deutlich 

von der Bilanzierungssystematik abhängen . Fol

gende Beispiele sollen dies transparent machen:

Berechnung mit veränderbarem Bundesstrom

mix bis 2025: Die Bundesregierung hat sich eben

falls Ziele zum Ausbau Erneuerbarer Energien ge

setzt (vgl . Energiekonzept der Bundesregierung 

2010) . Das EEG soll Sicherheiten schaffen und 

den Ausbau entsprechend weiter vorantreiben . 

Das bedeutet gleichzeitig, dass sich der Bundes

strommix verändern wird – und demnach auch der 

Emissionsfaktor des Stroms . Multipliziert man 

den Emissionsfaktor mit dem Energieverbrauch, 

erhält man die THG-Emissionen, welche durch 

diesen Energieverbrauch entstehen .

Durch eine Verbesserung des bundesweiten 

Emissionsfaktors für Strom würde also ohnehin 

eine Emissionsminderung eintreten, ohne dass 

die Kommune Maßnahmen umsetzt . Deshalb 

kann es beispielsweise im Strombereich zu Min

derungen der THG-Emissionen kommen, obwohl 

kaum Energieeinsparmaßnahmen umgesetzt 

wurden . Allerdings tragen Kommunen deutlich 

zum Ausbau Erneuerbarer Energien (zum Beispiel 

PV-Dächer auf Schulen, Biogasanlagen mit  

kommunaler Beteiligung etc .) bei . Andersrum ver

hält es sich mit dem Braunkohleboom der letzten 

Jahre . Hier sieht man, dass Kommunen nur bedingt 

auf den Bundesstrommix einwirken können .

Für ein Erreichen der nationalen Energiewen

de müssen jedoch alle regionalen Potenziale 

ausgeschöpft werden, um die anspruchsvollen 

Ziele zu erreichen . Nur durch die Kooperation al

ler Regionen kann dieses nationale Ziel erreicht 

werden . Deswegen ist es wichtig, dass sich  

Kommunen das Ziel setzen, 100 Prozent des 

Energieverbrauchs mit Erneuerbaren Energien 

zu decken, selbst wenn dies im Strombereich nur 

ein theoretischer Wert ist ( Kap . B4) . Haben 

die Kommunen noch mehr Potenziale, können 

sie als Energieexporteur wirtschaftliche Vorteile 

genießen . Zudem gilt zu berücksichtigen: Je effi

zienter und sparsamer vor Ort mit der Energie 

umgegangen wird, desto früher wird eine voll

ständige Versorgung mit 100 Prozent Erneuer

baren Energien erreicht .

Daher reicht es nicht aus, lediglich THG-Ein

sparziele zu definieren . Um Klimaschutzziele um

fassend zu verfolgen, ist es notwendig, dass sich 

die Kommunen auch ein Ziel zur Endenergieein

sparung setzen und dieses regelmäßig überprü

fen . Darüber hinaus wird empfohlen, sich Versor

gungsziele, wie eine Erhöhung des Anteils von 

Strom und Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplungs-

Anlagen oder des Anteils Erneuerbarer Energien, 

zu setzen . Lag der Fokus in der Vergangenheit vor 

allem auf der Erzeugung regenerativen Stroms 

(Energiewende), werden künftig zunehmend eine 

klimaverträgliche Wärmeerzeugung (Wärmewen

de) sowie eine Minderung des Primär- und End

energieverbrauchs (Heizen, Verkehr etc .) von 

Bedeutung sein . Denn während in Deutschland 

derzeit 33 Prozent des Bruttostromverbrauchs 

über regenerative Energien gedeckt werden, sind 

es beim Primärenergieverbrauch lediglich zwölf 

Prozent (Böckmann/Eder 2016, S . 1) .

Synergien mit anderen kommunalen Zielen
Bei der Formulierung von Zielen darf nicht vergessen 

werden, dass mit der Umsetzung von Klimaschutz-

Maßnahmen und der Erreichung von Klimaschutz-

Zielen auch andere kommunale Bestrebungen ge

fördert werden . So steigern sich die Wohn- und 

Aufenthaltsqualität durch Verringerung des motori

sierten Verkehrs und eine Sanierung der Gebäude . 

Zudem sinkt die Lärmbelästigung, und die Luftquali

tät wird aufgrund der geringeren Emissionen aus der 

Kraftstoffverbrennung verbessert . Klimaschutz bie

tet zudem die Möglichkeit, Stadtplanung integriert 

und ämterübergreifend anzugehen . Nicht zuletzt 

wird das regionale Handwerk gestärkt und die Ver

braucherin hat geringere Energiekosten . Somit wer

den auch Anforderungen der Wirtschaftsförderung 

berücksichtigt .

Solar-Institut Jülich der FH Aachen, 

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, 

Energie GmbH und Deutsches Zentrum für 

Luft- und Raumfahrt e . V . (Hrsg .) (2016): 

Handbuch methodischer Grundfragen  

zur Masterplan-Erstellung . Kommunale 

Masterpläne 100 % Klimaschutz:  

www .klimaschutz .de/sites/default/files/

page/downloads/handbuch_methodischer_

grundfragen_bf_cps_final_0 .pdf

Heinrich Böll Stiftung (Hrsg .) (2016): Wärme

wende in Kommunen . Leitfaden für den 

klimafreundlichen Umbau der Wärmeversor

gung, Bd . 41 der Schriftenreihe Ökologie, 

Berlin: www .boell .de/de/2015/09/30/

waermewende-kommunen
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B 1INHALTLICHE ANFORDERUNGEN

 Konzept einer Masterplan-Kommune 
„100 Prozent Klimaschutz“
Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung des 

Klimaschutzes und der Festlegung ambitionierter THG-

Reduktionsziele auf Bundesebene können Kommunen, 

die Klimaschutz integrieren wollen, bei der Zielsetzung 

noch einen Schritt weiter gehen und sich auf den Weg 

zu einer „Null-Emissions-Kommune“ oder „Klimaneu

tralen Kommune“ begeben . Viele Kommunen haben 

das bereits getan und wollen „CO2-frei“, „klimaneutral“ 

oder „100 Prozent-erneuerbare-Energien-Kommune“ 

werden .

Obwohl realistischer Weise eine Reduktion der 

Emissionen auf null nicht möglich ist, haben sich den

noch diese Begriffe etabliert, hinterlegt mit verschie

densten Strategien und Maßnahmen . Doch was ist not

wendig, um in die Nähe einer Null-Emissions-Kommune 

zu kommen, sowohl in kleinen als auch in großen Kom

munen? Diese Frage hat sich das Bundesumweltminis

terium gestellt und eine umfassende Definition für ge

förderte Masterplan-Kommunen erarbeitet, die im 

Folgenden beschrieben wird .

Was ist eine Masterplan-Kommune „100 Prozent 

Klimaschutz“? Angestrebt werden soll eine Reduktion 

der THG-Emissionen bis 2050 um 95 Prozent gegen

über dem Bezugsjahr . Damit einhergehend muss der 

Verbrauch an Endenergie deutlich reduziert werden 

(Richtwert 50 Prozent Endenergieeinsparung) . Die vier 

Säulen einer solchen Strategie sind langfristig ökolo

gisch und ökonomisch sinnvolle Maßnahmen in diesen 

Bereichen

•	 Ausschöpfung	der	Potenziale	zur	Steigerung	
der Energieeffizienz und des Energiesparens,

•	 Förderung	eines	nachhaltigen	Lebensstiles	von	
Nutzern und Konsumentinnen sowie eines nach

haltigen Wirtschaftens in lokalen Unternehmen  

im Rahmen von entwickelten Suffizienz-und 

Konsistenzstrategien,

•	 Nutzung	Erneuerbarer	Energien	und	von	Kraft-
Wärme-Kopplung, insbesondere aus regionalen 

Quellen, und

•	 Aufbau	von	nachhaltigen	regionalen	Stoffkreisläufen.

Einbezogen werden die Energieverbräuche und THG-

Emissionen in den von der Kommune beeinflussbaren 

Bereichen: öffentliche Einrichtungen, private Haushal

te, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (GHD), In

dustrie und Verkehr . Energierelevante Stoffströme wie 

zum Beispiel Biogaserzeugung oder verschiedene Me

thoden der Abfallverwertung können bei der Emissions

Bilanzierung berücksichtigt werden .

Um die Ziele zu erreichen, muss die Kommune eine 

langfristige Strategie entwickeln und Klimaschutz in 

alle Bereiche integrieren . Dies führt mittel- und langfris

tig zu einem umfassenden Strukturwandel . Ein zentra

ler Punkt der Strategie ist die Optimierung der lokalen 

Energiesysteme in der Kommune . An erster Stelle ste

hen daher Maßnahmen zur Energieeinsparung, zur Effi

zienzsteigerung und zur Nutzung lokaler Ressourcen . 

Maßnahmen der Emissions-Kompensation sowie des 

„Imports“ von Strom aus Erneuerbaren Energien (zum 

Beispiel von Wind-Offshore-Strom) werden nur in be

grenztem Umfang auf die Einsparungen angerechnet .

Dadurch soll gewährleistet werden, dass in Master

plan-Kommunen lokale Strukturen gestärkt werden 

und die regionale Wertschöpfung gesteigert wird . 

Langfristig werden durch den geringeren Energiever

brauch Kosten eingespart und die Kommune wird un

abhängiger von fossilen Energieträgern . Kommunen, 

die sich bereits jetzt für eine Masterplan-Strategie ent

scheiden, nehmen international eine Vorreiterrolle ein . 

Die Lebensqualität in der Kommune wird entscheidend 

verbessert und die Attraktivität insgesamt erhöht .

Wie kann dieses langfristige Ziel verfolgt werden? 

Insgesamt ist es notwendig, dass ein Entwicklungs

pfad, d . h . eine Minderungslinie der THG-Emissionen 

und des Endenergiebedarfs, ermittelt wird . Um das 

Vorgehen in überschaubare Schritte einzuteilen, wer

den, ausgehend von den im Jahr 2050 zu erreichenden 

Energie- und THG-Reduktionszielen, Zwischenziele 

ermittelt . Die aus dieser Zielsetzung abgeleiteten 

Maßnahmen müssen sich an den Zwischenzielen ori

entieren . In einer Masterplan-Kommune müssen lang

fristige Managementprozesse in Gang gesetzt wer

den . In regelmäßigen Abständen ist eine Energie- und 

THG-Bilanz zu erstellen, und es muss kontinuierlich 

geprüft werden, ob die Maßnahmen wie geplant um

gesetzt und Zwischenziele erreicht wurden . Entspre

chend dieser Notwendigkeit müssen das Klimaschutz

management ( Kap . A1 4 .1) bzw . begleitende 

Institutionen wie zum Beispiel ein Klimaschutzrat vom 

Gemeinde- oder Stadtrat mit ausreichenden Kompe

tenzen ausgestattet werden .
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B 1 INHALTLICHE ANFORDERUNGEN

5. Erfolgskontrolle

Die Umsetzung kommunaler Klimaschutzkonzep

te muss effizient und effektiv erfolgen, da Klima

schutz noch eine freiwillige Aufgabe ist und die 

Belastung für die Kommunen in den letzten Jah

ren stetig zugenommen hat . Dies erfordert die 

Etablierung eines Verfahrens, mit dem in regel

mäßigen Abständen überprüft wird, ob die formu

lierten Ziele im Klimaschutz erreicht wurden . 

Durch das Klimaschutzkonzept werden auch 

Prozesse angestoßen, die sich nicht nur an den 

THG-Minderungen messen lassen . Eine Erfolgs

kontrolle kann beispielsweise qualitativ überprü

fen, ob Maßnahmen, die ursprünglich zum Zwe

cke des Klimaschutzes vorgesehen waren, 

inzwischen realisiert wurden – und wenn nicht, 

woran sie gescheitert sind und ob neue Hemmnis

se ausgeräumt werden müssen . Wichtiger An

sprechpartner ist hier der bei der Maßnahmener

stellung benannte verantwortliche Akteur . Ge

gebenenfalls kann auch die Korrektur eines Hand

lungskonzepts notwendig werden, weil sich Maß

nahmen als nicht realisierbar erwiesen haben oder 

neue Handlungsideen hinzugekommen sind .

Die Festlegung aufwändiger quantitativer Inst

rumente zur Erfolgsbilanz ist nur dann effektiv, 

wenn auch auf planerischer und politischer Ebene 

die kontinuierliche Prüfung des bisher Erreichten, 

zum Beispiel durch ein Berichtswesen, gewünscht 

wird . Wie ein solches Konzept aussehen kann, 

wird in  Kap . B7 2 .2 genauer erläutert .

6. Klimaschutzkonzepte und  
andere Konzepttypen

Breit angelegte themenübergreifende Klima

schutzkonzepte können in unterschiedlicher Tiefe 

erarbeitet werden . Bei kleineren Kommunen kann 

eine Einstiegsberatung (Coaching) als erste Ori

entierung sinnvoll sein . Größere Kommunen wer

den in der Regel mit einem umfangreichen Klima

schutzkonzept beginnen . Weiter fortgeschrittene 

Kommunen können ihre Aktivitäten im Rahmen 

von Masterplan-Konzepten auf die großen Heraus

forderungen bis zum Jahr 2050 ausrichten .

Neben diesen breit angelegten Klimaschutz

konzepten besteht bei Kommunen häufig auch 

der Bedarf, spezielle, für den Klimaschutz der 

Kommune wichtige Themen zu analysieren . Im 

Gegensatz zum Gesamtkonzept konzentriert sich 

das Teilkonzept auf konkrete Themengebiete . In 

der Praxis geläufige Teilkonzeptbereiche sind un

ter anderem:

•	 Sektorenübergreifende	Teilkonzepte	(Wärme
nutzungskonzept, Potenzialanalyse Erneuer

bare Energien, klimafreundliche Mobilität, 

Klimaanpassung)

•	 Themenspezifische	Teilkonzepte	(Energie
management in der Kommune, strategische 

Sanierungsplanung, Verkehrskonzept etc .)

•	 Technische	Konzepte	für	strukturiertes	
Vorgehen in einem technisch abgegrenzten 

Rahmen (Abwasser, Trinkwasser, Deponien 

etc .); kann auch Teil des Teilkonzepts sein

•	 Räumliche	Teilkonzepte	(Quartierskonzept)

Ziel eines Teilkonzepts ist es, konzeptionelle Ana

lysen für diese abgegrenzten Bereiche durchzu

führen und Maßnahmen zu entwickeln, die gezielt 

Klimaschutz in diesem Teilbereich voranbringen . 

Es kann nicht allgemein gesagt werden, dass Teil

konzepte auch weiter ins (planerische) Detail ge

hen . So kann beispielsweise ein Wärmenutzungs

konzept den Fokus auf eine strategische 

Planungsgrundlage richten . Durch das Wärme

nutzungskonzept erhält die Kommune Hinweise, 

wo gegebenenfalls Nahwärmenetze sinnvoll ein

gesetzt werden könnten . Anschließend werden 

diese Informationen im Rahmen von Machbar

keitsstudien konkret mit Vor-Ort-Daten unterfüt

tert, um darauf aufbauend Umsetzungsentschei

dungen treffen zu können, wodurch wiederum die 

Planungsphase initiiert wird .  Tab . B1–1 bietet 

einen Überblick über die verschiedenen Konzept

typen und vergleicht diese in verschiedenen Kate

gorien .

 

Das Projekt „Coaching Kommunaler 

  Klimaschutz“ unterstützt Kommunen 

beim Einstieg in die strukturierte Klima

schutzarbeit . Es bietet einen Ansatz, um das 

Thema Klimaschutz in einer Kommunen zu 

verankern und erste Maßnahmen umzusetzen:  

www .coaching-kommunaler-klimaschutz .net
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Tabelle B1–1: Eigenschaften verschiedener Konzepttypen 

Klimaschutz
konzept

Beratungs
leistung

Teilkonzept Technisches  
Konzept

Quartiers
konzept

Masterplan
konzept 2050

Ziel Analysen und 
integrierte 
Maßnahmen
entwicklung für 
alle Sektoren

Erste Analyse 
von Möglich
keiten der 
Kommune im 
Klimaschutz; 
Unterstützung 
der Kommune 
bei Entwicklung 
von Strukturen 
und ersten 
Maßnahmen

Analyse 
detaillierter 
Maßnahmen
entwicklung 
(Vorbereitung 
der Umsetzung) 
in einem 
Spezialthema 
(zum Beispiel 
Wärmever
sorgung)

Direkte Um
setzung von 
investiven und 
nicht-investiven 
Maßnahmen 
mit THG-Min
derung in kom
plexen, aber 
abgegrenzten 
Bereichen 
(z . B . Deponie)

Entwicklung von 
zugeschnittenen 
energetischen 
Lösungen und 
Prozessen auf 
Quartiersebene 
in einem 
gemeinsamen 
Prozess mit 
den Akteuren

Entwicklung 
von langfristigen 
Strategien 
unter Berück
sichtigung 
aller Zukunfts
aspekte in allen 
Sektoren

Ziel
gruppe

Ambitionierte 
Kommunen mit 
integrierten 
Klimaschutz
zielen (idealer
weise ab 
20 .000 
Einwohner)

Ambitionierte 
Kommunen mit 
integrierten 
Klimaschutz
zielen (idealer
weise ab 
20 .000 
Einwohner) 

Alle 
Kommunen

Alle 
Kommunen

Kommunen 
mit konkretem 
Handlungs
bedarf für be
stimmte Sied
lungstypen und 
einer bereits 
gesamtkom
munalen ent
wickelten Klima
schutzstrategie

Hoch ambi
tionierte 
Kommunen, 
die bereits 
erfolgreich ein 
Klimaschutz
konzept 
umgesetzt 
haben

Zeit
hori
zont

Ca . 10 Jahre Ca . 2–5 Jahre Ca . 10 Jahre Ca . 3 Jahre Ca . 10 Jahre Bis zu 35 Jahre 
mit Fokus auf 
die ersten 
10 Jahre

Integra
tion von 
ande
ren 
Kon
zepten

Das kommunale 
Klimaschutz
konzept dient 
als Grundlage 
für alle weiteren 
Analysen und 
Konzepte im 
Bereich Energie 
und Klimaschutz

Das Coaching 
dient als Ein
stieg in den all
gemeinen Klima
schutz mit ersten 
Maßnahmen; ein 
Ergebnis kann 
sein, dass die 
Kommune sich 
in einem Bereich 
vertieft beschäf
tigen möchte

Entweder 
Weiterentwick
lung eines 
Klimaschutz
konzepts oder 
des Coachings 
– oder Einstieg 
in den strate
gischen 
Klimaschutz

Individuell 
erstellbar oder 
als Ergebnis 
anderer 
Konzepte (z . B . 
Klimaschutz
konzept)

Quartiers
konzept zur 
Unterstützung 
der gesamt
kommunalen 
Klimaschutz
oder -teil
strategie

Alle bisherigen 
Konzepte 
sollen/müssen 
eingebunden 
werden

Auf
wand 
für die 
Kom
mune 

Gering: 
Begleitung  
der Konzept
erstellung 
(durch externen 
Dienstleister)
Mittel-Hoch: 
Eigenverant
wortliche 
Erstellung mit 
vereinzelten  
externen Unter
stützungs
leistungen 
(Bilanz, 
Potenziale, 
Moderation)

Mittel: fünf 
Treffen mit 
Coach, an 
denen idealer
weise Verwal
tung und Politik 
beteiligt sind

Gering bis 
mittel: detail
lierte Beglei
tung (vor allem 
Datenbereit
stellung) der 
Konzept
erstellung 
(durch externen 
Dienstleister)

Gering: 
Begleitung 
der Konzept
erstellung

Mittel: Beglei
tung der Kon
zepterstellung 
(durch externen 
Dienstleister), 
Bereitstellung 
von Informa
tionen und 
Daten, Aus
wahlprozess 
der Quartiere, 
Begleitung der 
Partizipation

Hoch: Beglei
tung, Einbin
dung aller 
Akteure, 
regelmäßige 
Veranstaltun
gen; enge 
Kooperation 
mit externem 
Dienstleister

Klimaschutz
konzept

Beratungs
leistung

Teilkonzept Technisches  
Konzept

Quartiers
konzept

Masterplan
konzept 2050
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Klimaschutz-
konzept

Beratungs-
leistung

Teilkonzept Technisches
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Grund
lage

Energie- und 
CO2-Bilanz und 
Potenziale/
Szenarien, 
Aktivitätsprofil

Erste qualitative 
Strukturanalyse

Energiebilan
zen, Potenzial
analyse im 
Spezialbereich

Systemanalyse, 
Potenzialanaly
sen im Spezial
bereich

Detaillierte Be
darfsanalyse und 
Versorgungsana
lyse auf Bau
block- bzw . Ge
bäudeebene, 
Akteurs- und 
Strukturanalyse

Energie- und CO2- 
Bilanz und Lang
fristpotenzialsze
narien, detaillier
te qualitative Ana
lysen und Entwick
lungen der Rah
menbedingungen

Ein
gebun
dene 
Ak
teure

Schwerpunkt 
Verwaltung 
(ämterüber
greifend) und 
lokale Schlüs
selakteure 
(unter anderem 
Stadtwerke, 
Handwerksge
nossenschaften) 
– Eine Bürger
beteiligung 
kann, muss aber 
nicht erfolgen 

Schwerpunkt 
lokale Politik und 
Verwaltung (wich
tigste Ämter, 
u . a . Umweltamt, 
Hauptamt, Stadt
planungsamt, 
Bauamt) – Ggf . 
lokale und regio
nale Schlüssel
akteure (vor allem 
für Vernetzung) 
– Bürgerbeteili
gung kann, muss 
aber nicht erfolgen

Alle relevanten 
Ämter sowie 
lokalen Stake
holder zu 
diesem Thema; 
– Gegebenen
falls Bürger
beteiligung zur 
Steigerung der 
Akzeptanz

Technische 
Betreiber des 
Systems, 
Fachämter

Kommune (Küm  
merer), Bürger
schaft, Woh
nungswirtschaft, 
private Eigentü
mer/innen, Mie
ter/innen und 
Energieversorger 
– Eine Bürgerbe
teiligung wird zur 
Steigerung der 
Akzeptanz von 
Anfang an 
empfohlen

Schwerpunkt 
Verwaltung 
(ämterüber
greifend) und 
lokale Schlüs
selakteure 
(unter anderem 
Stadtwerke, 
Handwerks
genossen-
schaften) –
Eine Bürgerbe
teiligung wird 
empfohlen

Externe 
Leis
tung

Komplette ex
terne Erstellung 
oder in Eigenre
gie und Koopera
tion mit externem 
Dienstleister in 
Einzelfällen

Versuch 
der Hilfe zur 
Selbsthilfe in 
fünf Terminen

Komplette ex
terne Erstellung 
oder in Eigenre
gie und Koope
ration mit exter
nem Dienstleis
ter in Einzelfällen

Komplette 
externe 
Leistung

Komplette 
externe 
Erstellung

Komplette 
externe 
Erstellung

Ergeb
nis 

Bilanz, Potenziale, 
Gesamtstrategie 
integrierter Maß
nahmenkatalog

Strategieentwick
lung zum weite
ren Vorgehen im 
Klimaschutz

Bilanz, Teilpoten
ziale, Teilstrategie, 
detaillierter Maß
nahmenkatalog

Status quo, Be
rechnung und 
Ableitung einer 
Umsetzungsvari
ante, Maßnah
menkatalog (inkl . 
nicht technische 
Maßnahmen)

Detaillierte 
energetische 
Analyse des 
Quartiers, 
Strategie, 
spezifischer 
Maßnahmen
katalog

Bilanz, Strate
giepapier für 
die nächsten 
Jahrzehnte

Weite
res 
Vorge
hen

Klimaschutzma
nagement-Stelle 
setzt Maßnahmen 
des Konzepts um, 
führt Controlling 
durch . Schwer
punkt der Arbeit 
liegt auf Informa
tion von Akteuren 
sowie Vernetzung 
und Koordination 
lokaler Akteure 
und Initiierung 
von Maßnahmen . 
Einzelne Bereiche 
können bei Teil
konzepten vertieft 
betrachtet werden . 

Nach dem 
Coaching setzt 
die Kommune 
die ersten iden
tifizierten Maß
nahmen um und 
prüft, in welchem 
Feld sie sich ver
stärkt betätigen 
möchte

Verwaltung 
entwickelt auf 
Basis der Maß
nahmen kon
krete Umset
zungsstrategien 
von vor allem 
technischen 
Maßnahmen 
(Einleiten der 
Machbarkeits
studie)

Kommune 
beauftragt 
Fachabteilung/
externes 
Ingenieurbüro 
für technische 
Umsetzung 
(Entwurfs- und 
Genehmigungs
planung)

Sanierungsma
nager/in hat die 
Möglichkeit, in 
der Folge das 
Quartierskon
zept mit den 
Akteuren um
zusetzen . Der 
Schwerpunkt 
der Arbeit liegt 
auf Vernetzung 
und Öffentlich
keitsarbeit . 

Kommune setzt 
Maßnahmenka
talog mit den 
dafür eingerich
teten Stellen um, 
baut Verwaltung 
für Zielerreichung 
entsprechend 
um, bindet alle 
lokalen Akteure 
mit ein und prüft 
regelmäßig die 
Strategieumset
zung . Nach 7–10 
Jahren wird der 
Maßnahmenka
talog aktualisiert .

Quelle: Eigene Darstellung
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B 2

 Idealtypisches Vorgehen

1. Einbindung des Klimaschutzkon
zepts in die kommunalen Aktivitäten

Kommunaler Klimaschutz ist für jede Kommune eine 

Herausforderung ( Kap . A1 3) . Neben einer lang

fristigen Perspektive werden verschiedene Akteure 

eingebunden und es wird ämterübergreifend auf die

ses Ziel hingearbeitet . Dabei ist entscheidend, dass 

die konkreten technischen Umsetzungsmaßnahmen 

am Ende eines Prozesses stehen, in dem alle wichti

gen Weichenstellungen erfolgt sind .  Abb . B2–1 

zeigt, dass es bei einem strategischen Vorgehen im

mer wieder eine Rückkopplung mit dem Kommunal

parlament (rot) und dem konkreten Umsetzungspro

zess (blau) geben muss . Erfolgreicher Klimaschutz 

wird eine Kommune weitreichend prägen, und Bür

gerinnen und Bürger sollten deswegen regelmäßig 

in passenden Formaten eingebunden werden . 

Zu Beginn steht der politische Beschluss, dass 

kommunaler Klimaschutz in der Kommune aktiv 

angegangen werden soll . Die Ziele können dabei 

schon als Leitbild formuliert sein und dann in der 

Potenzialanalyse eines beauftragten Konzepts de

tailliert berechnet und geprüft werden . 

Abbildung B2–1: Vom politischen Beschluss zur technischen Ausführung (Quelle: Eigene Darstellung)

Beschluss  
Konzept •	 Festlegung	von	ersten	Zielen	im	kommunalen	Klimaschutz

•	 Prüfung,	welches	Konzept	zielführend	sein	kann
•	 Bereitstellung	von	Mitteln	für	eine	Konzeptentwicklung	(z.	B.	über	Förderprogramme)

Konzept
entwicklung •	 Analyse	Status	quo

•	 Potenzial-Analyse
•	 Maßnahmenempfehlungen

Strategie
beschluss •	 Festlegung	von	Grundstrategie	und	umzusetzenden	Maßnahmen

•	 Bereitstellung	von	Ressourcen	(finanziell/personell)	
(z . B . über Förderprogramm)

Umsetzungs
planung •	 Start	der	Detailplanung	(gegebenenfalls	Machbarkeits

und Wirtschaftlichkeitsanalysen)
•	 Einbindung	von	verschiedenen	Akteuren

Umsetzungs
beschluss

•	 Bewilligung	von	Einzelprojekten

Technische  
Maßnahmen

umsetzung •	 Bau	von	Anlagen/Netzen

Beschluss  
Konzept

Strategie
beschluss

Umsetzungs
beschluss

Konzept
entwicklung

Umsetzungs
planung

Technische  
Maßnahmen

umsetzung
-

B 2
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2. Projektkoordination

Die Erstellung eines Konzepts ist eine umfangrei

che Projektarbeit, bei der eine Vielzahl von Aufga

ben zu bewältigen ist und verschiedenste Perso

nen an der Entwicklung beteiligt werden . Ein 

Großteil der Projektarbeit wird in der Regel von 

externen Dienstleistern übernommen . 

Zur Koordination des Ablaufs wird ein verwal

tungsinterner Projektleiter benannt, der die Fäden 

in der Hand hält . Er sollte die Strukturen der Kom

mune gut kennen und zudem über kommunikative 

Fähigkeiten verfügen . Der verwaltungsinterne Pro

jektleiter ist Ansprechpartner für den externen 

Dienstleister . Eine enge Kooperation und ein regel

mäßiger Austausch zwischen den beiden sind für 

die Konzepterstellung elementar .

Zudem ist zu klären, inwieweit die Erstellung des 

Konzepts strukturell begleitet werden kann . Auch 

über die Erstellung des Konzepts hinaus haben sich 

in verschiedenen Kommunen neu geschaffene Gre

mien und Arbeitskreise gebildet, die das Thema Kli

maschutz in der Kommune begleiten . Mitglieder 

können verschiedene Entscheidungsträgerinnen, 

Multiplikatoren und Experten sein . Die Zusammen

setzung ergibt sich aus der Aufgabenstellung und 

kann an die lokalen Anforderungen angepasst wer

den . In der Praxis setzt sich ein solcher Kreis über

wiegend aus Verwaltungsmitgliedern zusammen . 

Das Projektteam trifft sich im Erstellungsprozess 

regelmäßig, um erste Ergebnisse und vorgeschla

gene Maßnahmen zu diskutieren . Für die Zielfin

dung und die Umsetzungsdiskussion sollte der Kreis 

über die Verwaltung hinaus erweitert werden .

Tabelle B2–1: Aufgaben und Verwaltung des Erstellers bei externer Bearbeitung des Konzepts

Ansprechpartner  
Verwaltung

Externer Ersteller Arbeitskreis  
Klimaschutz

Projektmanagement  
während des Konzepts

Projektmanagement während 
des Konzepts

Definition von Zielsetzungen 
und inhaltlichen Anforderungen

Unterstützung bei der 
Datenzusammenstellung 
(Ist-Analyse)

Inhaltliche Auswertung der 
Ist-Analyse, CO2-Bilanz und 
Potenzialberechnungen

Kritische Diskussion von 
Zwischen- und Endergebnissen

Auswahl von Interviewpartner/innen 
und Workshopthemen und Vermitt
lung von Kontakten (Anschreiben, 
Akteursauswahl etc .)

Durchführung und Analyse der 
Interviews und Workshops 

Maßnahmenauswahl 
und -bewertung

Maßnahmenideen entwickeln und 
diskutieren

Maßnahmenideen entwickeln 
und diskutieren

Betreuung des Arbeitskreises Inhaltlicher Input für 
den Arbeitskreis

Verwaltungsinterne Koordination Moderation des Arbeitskreises 
in der Konzeptphase

Organisation der begleitenden 
Öffentlichkeitsarbeit

Quelle: Eigene Darstellung

Ansprechpartner  
Verwaltung

Externer Ersteller Arbeitskreis  
Klimaschutz
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3.  Zeit- und Kostenaspekte

Der Zeitbedarf für Klimaschutzkonzepte hängt im 

Wesentlichen davon ab, inwieweit schon während 

der Konzepterstellung Strukturen und Maßnah

men vertieft werden .

Für eine idealtypische Vorgehensweise muss 

von der Gründung des Arbeitskreises bis zum Be

schluss des Konzepts ein Zeitraum von einem 

(kleine Kommune) bis zu zwei (große Kommune) 

Jahren veranschlagt werden (siehe auch Praxis

beispiel „Zeit- und Kostenplanung in Klimastadt“ 

 Kap . B2 4) . Die Umsetzung wird bei Berück

sichtigung tiefgreifender, zum Teil erst langfristig 

realisierbarer Maßnahmen eine Daueraufgabe 

bleiben . Der Zeithorizont für die Zieljahre sollte 

dies berücksichtigen und eine Zeitspanne von 

zehn bis 20 Jahren umfassen .

Die Kommune sollte bei externer Erstellung die 

Daten, die in der Kommunalverwaltung und in 

kommunalen Betrieben vorhanden sind, selbst 

zusammentragen . So können hohe Ingenieur

honorare für die Datensuche vermieden und eige

nes Wissen aufgebaut werden . Bei bereits vorlie

genden Konzepten bzw . Daten sollte die Aktualität 

geprüft werden . Gegebenenfalls werden erneute 

Erhebungen oder Schätzungen erforderlich .

Mit der Erstellung eines Konzepts kommen ver

schiedene Kosten auf die Kommune zu . Neben 

konkreten Kosten für Workshops und Veranstal

tungen sind dies vor allem die internen und exter

nen Personalkosten, die für die Erarbeitung des 

Konzepts anfallen . Intern sollte für eine Verwal

tungsmitarbeiterin im Rahmen der Projektlaufzeit 

mindestens eine halbe Stelle veranschlagt wer

den, unter anderem für eine optimale Zusammen

arbeit mit einem externen Ersteller .

Die Kosten für eine externe Bearbeitung von 

Klimaschutzkonzepten können nur grob veran

schlagt werden . Auf dem Markt gibt es ein breites 

Spektrum an Konzepten, je nachdem wie detail

liert und umfassend die Schritte bearbeitet wer

den . Folgende Preise können in etwa veranschlagt 

werden .

4. Bausteine eines Klimaschutz
konzepts

Die einzelnen Projektschritte und Bausteine des 

Projekts sind im Vorfeld mit den Verantwortlichen 

zu klären und in einem Zeitplan festzuhalten . Der 

Erstellung von Klimaschutzkonzepten liegen im 

Wesentlichen drei Bausteine zugrunde:

Tabelle B2–2: Kosten für die Erstellung von Konzepten

Einstiegsberatung 
 (Coaching)

Integriertes kom
munales Klima
schutzkonzept

Klimaschutz-
Teilkonzepte

Quartiers
konzepte

Klimaschutz
konzept 2050

1–3 Euro pro 
Einwohner (ohne 
Förderung)

Kommunen über 
100 .000 Einwohner: 
1–1,5 Euro/ 
Einwohner* 

Kommunen über 
30 .000 Einwohner: 
ca . 1–2 Euro/
Einwohner*

Ca . 3–9 Euro/
Einwohner (ohne 
Förderung)

Kommunen unter 
30 .000 Einwohner 
ca . 3–8 Euro pro 
Einwohner

Kommunen unter 
100 .000 Einwohner: 
1,5–3 Euro/Einwoh
ner* 

Kommunen unter 
30 .000 Einwohner: 
ca . 1–3 Euro/
Einwohner*

Kommunen bis 
100 .000 Einwohner: 
2–5 Euro pro 
Einwohner

Kleine Kommunen 
(unter 20 .000 
Einwohner): > 3 
Euro/Einwohner*

Kommunen über 
100 .000 Einwohner: 
1–2 Euro pro 
Einwohner

*Ohne Förderung *Je Teilkonzept und 
ohne Förderung

Quelle: Eigene Darstellung

1. Ist-Analyse
Grundlage des Konzepts ist die Ist-Analyse, die ei

nen qualitativen Teil (Bestandsaufnahme) und einen 

Einstiegsberatung 
 (Coaching)

Integriertes kom
munales Klima
schutzkonzept

Klimaschutz-
Teilkonzepte

Quartiers
konzepte

Klimaschutz
konzept 2050
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quantitativen Teil (Energie- und THG-Bilanz) hat . 

Die Bestandsaufnahme beinhaltet einen Rückblick 

auf das bereits Geschehene: Welche Klimaschutz

maßnahmen wurden bislang in der Kommune um

gesetzt? In welchen Sektoren ist die Kommune be

reits sehr aktiv? Bei der THG-Bilanz wird ermittelt, 

wie viel Energie (Strom, Heizenergie, Prozesswär

me, Kraftstoffe etc .) in den jeweiligen Sektoren ver

braucht wird und welche Energieträger zur Strom- 

und Wärmeversorgung eingesetzt werden . Je nach 

Kommunengröße und Zielen sind unterschiedliche 

Bilanzierungsmethoden empfehlenswert .

Abbildung B2–2: Strukturelle Elemente beim kommunalen Klimaschutz: Vorbereitung, Konzept, Diskussion und 
Umsetzung (Quelle: Eigene Darstellung)

2. Potenzial- und Szenarienermittlung
Aufbauend auf den Informationen aus der Energie- 

und THG-Bilanz wird eine Potenzialanalyse für die be

trachteten Sektoren erstellt . Dabei wird das technisch 

und wirtschaftlich umsetzbare Potenzial in den einzel

nen Sektoren dargestellt, und zwar in den Bereichen 

Energieeinsparung, Effizienzsteigerung, Ausbau der 

Kraft-Wärme-Kopplung, Wärmenetze sowie Nutzung 

Erneuerbarer Energien . Als Option können auch Sze

narien entwickelt werden, die der Kommune helfen, 

ihre Klimaschutzziele genauer zu definieren . Für die 

Szenarien wird die Potenzialanalyse um Faktoren wie 

zum Beispiel Ausbauraten, Sanierungszyklen und 

Energiekostenentwicklung erweitert . Neben einem 

Referenzszenario (Wie entwickeln sich der Energie

verbrauch und die THG-Emissionen ohne zusätzliche 

Klimaschutzanstrengungen?) wird ein Klimaschutz

szenario erstellt, das die Entwicklung unter Berück

sichtigung konsequenter Klimaschutzpolitik aufzeigt . 

Das Referenzszenario wird auch Trendszenario oder 

Minimalszenario genannt und berücksichtigt sehr 

wahrscheinliche Veränderungen, zum Beispiel eine 

künftige Verschärfung von gesetzlichen Regelungen 

wie Effizienzstandards . Hier sollte man vom reinen 

Business As Usual (BAU)-Szenario abgrenzen, bei 

dem der aktuelle Status fortgeführt wird und somit le

diglich ein „wie bisher“-Trend projiziert wird . Im Kli

maschutzszenario (auch Zielszenario oder Maximals

zenario) werden unter Ausschöpfung des erfassten 

Potenzials die optimalen Annahmen konsequenter 

Klimaschutzpolitik berücksichtigt und projiziert .

3. Maßnahmenkatalog
Der zentrale Bestandteil eines Klimaschutzkon

zepts ist der Maßnahmenkatalog ( Kap . C Ein
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führung) . Darin finden kommunale Instrumente 

zur Förderung THG-mindernder Techniken und 

Strukturen Berücksichtigung . Welche Maßnah

men in der Kommune kurz-, mittel- und langfristi

umgesetzt werden sollen, ergibt sich einerseits 

aus den Arbeitsschritten Bilanz, qualitative Ist-

Analyse und Potenzialanalyse, andererseits aus 

den gesammelten Informationen aus Gesprä

chen, Interviews und Diskussionen mit den Akteu

ren vor Ort . In Ergänzung zu rein technischen 

Maßnahmen (wie zum Beispiel der Gebäude-

dämmung) werden in Klimaschutzkonzepten 

überwiegend Umsetzungsmaßnahmen erarbeitet, 

die Hemmnisse abbauen bzw . Umsetzungs- 

voraussetzungen für Maßnahmen schaffen und zu 

Verhaltensänderungen anregen (zum Beispiel In

formationskampagnen, Anschubförderung oder 

Qualitätssicherung) .

Mit der Erarbeitung der Maßnahmen beginnt die 

politische Diskussion (Arbeitskreis, Ausschüsse, Rat 

der Kommune) sowohl des Gesamtkonzepts als auch 

einzelner Maßnahmen . Die Gremien erarbeiten und 

verabschieden Beschlüsse zur Umsetzung der Maß

nahmen bzw . ausgewählter Maßnahmenpakete .

Im Anschluss daran fängt die eigentliche Arbeit 

an: die Umsetzung der getroffenen Entscheidungen . 

Dies stellt sich in der Praxis zumeist schwieriger dar 

als zunächst angenommen . Hier zahlt es sich umso 

mehr aus, wenn bei vorangegangenen Schritten 

möglichst alle relevanten Gruppierungen der Kom

mune integriert waren . So kann vermieden werden, 

dass Hemmnisse erst sukzessive erkannt werden .

Gegen Ende einer externen Beratertätigkeit in 

den Kommunen sollte somit immer das methodi

sche Grundgerüst der Umsetzung des gesamten 

Klimaschutzkonzepts, aber auch des zukünftigen 

Controllings und der Evaluierung einzelner Maß

nahmen vorliegen . Grundlage dieses Controllings 

könnte beispielsweise ein THG-Bilanzierungstool 

sein, mit dessen Hilfe die Kommune oder Stadt

werke die Energie- und THG-Bilanzierung eigen

ständig fortsetzen können .

Praxisbeispiel: Zeit- und 
Kostenplanung in Klimastadt

In  Tab . B2–3 dargestellt ist ein Zeit- und Umset

zungsplan für das Klimaschutzkonzept von Kli

mastadt (die jeweiligen Arbeitsschritte sind in den 

Monatskästchen markiert) . Die Erstellung des Kon

zepts war aufgrund einer Förderung auf ein Jahr 

begrenzt . Die Ferienzeiten (Juli/August) wurden für 

die im Konzept zugrunde liegenden Berechnungen 

genutzt . Insgesamt waren neben Gesprächen für 

das Konzept vier Workshops angesetzt .

Die Kosten des neuen Konzepts für eine externe 

Bearbeitung (inkl . Verkehr) beliefen sich auf 84 .620 

Euro brutto, was in etwa 1,10 Euro pro Einwohner 

entsprach . Ausschlaggebend für die Beauftragung 

war nicht zuletzt auch eine Konzeptförderung sei

tens des Bundes in Höhe von 60 Prozent und dass 

im neuen Konzept vielfach auf Informationen aus 

dem alten Konzept zurückgegriffen werden konnte .

Tabelle B2–3: Zeitplanung in Klimastadt

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Rahmenbedingungen u . Projektsteuerung X X X X X X X X X X X X

Analyse des IST-Zustands X X X X X

Ermittlung Einsparpotenziale X X X X

Maßnahmenentwicklung und -plan X X X X

Potenzialanalyse und Szenarien X X X X

Integrative Konzepterarbeitung X X X X X X X X X X

Gespräche X X X X X X X X

Verwaltungsworkshop  X

Workshop Energieversorgung X

Workshop Verkehr X

Abschlussworkshop  X

Endbericht X 

Quelle: Eigene Darstellung

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
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B 3

 Qualitative Ist-Analyse

Grundlage der zukünftigen Handlungsvorschläge 

bildet eine Ist-Analyse, die am Anfang des Kon

zepts steht . Erste für das Konzept relevante Fragen 

sollen dabei geklärt werden: Wo steht die Kommu

ne heute im Klimaschutz? Wo gibt es Ansatzpunkte 

für zukünftige Klimaschutzaktivitäten oder inwie

weit ist eine Umsetzung bisheriger Konzepte er

folgt? Den Bearbeiterinnen stehen dabei qualitative 

und quantitative Möglichkeiten zur Verfügung .

Dem kommunalen Klimaschutzbeauftragten 

hilft eine regelmäßige Ist-Analyse allerdings auch 

dabei, den Überblick zu behalten und die Situation 

neu zu bewerten .

Als wichtige Basis für ein Handlungskonzept 

dient eine Übersicht darüber, welche Aktivitäten 

der Stadt bisher schon zum Klimaschutz beigetra

gen haben und welche Akteure vor Ort noch aktiv 

sind . Dabei kann einerseits aus Fehlern der Ver

gangenheit gelernt werden, andererseits lassen 

sich Anknüpfungspunkte für weitere Schritte fin

den . Die qualitative Ist-Analyse zeigt der Erstelle

rin auf, welche Schwerpunkte sie bei der Konzept

entwicklung setzen muss und was in einer 

Kommune möglich ist . Bei bisher im Klimaschutz 

sehr aktiven Kommunen kann anders vorgegan

gen werden als bei Kommunen, die beim Klima

schutz Neuland betreten . Während bei bereits ak

tiven Kommunen alle kommunalen Akteure in die 

Analyse einbezogen werden können, sollte der 

Fokus der ersten Analyse beim Start kommunaler 

Aktivitäten auf die Verwaltung selbst gelegt wer

den . Die qualitative Ist-Analyse hilft zudem, die 

Lage vor Ort einzuschätzen und die Kommune so

wie deren Akteure kennen zu lernen .

Abbildung B3–1: Bestandteile einer Ist-Analyse (Quelle: Eigene Darstellung)

Zu einer Ist-Analyse gehören:

Bestands
analyse •	 Analyse	der	Struktur	in	der	Kommune	und	Darstellung	der	Entwicklung	

( Kap . B3 1)

Aktivitäts
profil •	 Feststellung	der	bisher	durchgeführten	Klimaschutzmaßnahmen,	ihrer	

Wirkung und Erfolge und der daraus gesammelten Erfahrungen ( Kap . B3 2)

Akteurs
analyse •	 Identifikation	der	relevanten	Akteure,	Bestimmung	ihrer	Beziehungen	

und Einflussmöglichkeiten ( Kap . B3 3)

SWOT- 
Analyse •	 Optional:	daraus	ableitend	eine	Stärken-Schwächen-Analyse	( Kap . B3 4)

THG-
Bilanz •	 THG-Bilanz	als	quantitative	Analyse	( Kap . B4)

Zur Erarbeitung eines Klimaschutzkonzepts ist 

auch eine quantitative Analyse ( Kap . B4) in Form 

von Energie- und THG-Bilanzen von entscheidender 

Bedeutung . Darauf aufbauend können die Potenzia

le und Szenarien für eine Kommune berechnet wer

den . Zudem dient die THG-Bilanz der Entwicklung 

B 3

Bestands
analyse

Akteurs
analyse

THG-
Bilanz

Aktivitäts
profil

SWOT- 
Analyse



183

-

-

-

-

B 3QUALITATIVE IST-ANALYSE

-

-

 

-
-

-

- 
- 

-
-

- - 

-

- 
-

-

-

-

-
-

von Indikatoren, wie beispielsweise der Anteil von 

KWK und Erneuerbaren Energien in der Kommune . 

Diese sind für einen detaillierten Vergleich sowie eine 

Erfolgskontrolle nötig . Ausgehend von der quantita

tiven und qualitativen Ist-Analyse werden wiederum 

Maßnahmen abgeleitet, ein Handlungskonzept ent

wickelt und ein Prioritätenkatalog erstellt .

1. Struktur der Kommune

Am Anfang steht eine allgemeine Sammlung von 

Informationen, um die Struktur in der Kommune 

zu beschreiben und um zukünftige Entwicklungs

potenziale zu erkennen .  Tab . B3 1 zeigt die ver

schiedenen Informationen dazu auf .

Tabelle B3–1: Erforderliche Informationen für die Entwicklung eines Klimaschutzkonzepts

Informationen Verwendung der Daten

Demografische Entwicklung: aktueller Stand und 
zukünftige Entwicklung der Bevölkerungszahlen 
unter Berücksichtigung der Altersverteilung und 
differenziert nach Ortsteilen/Siedlungen

Berücksichtigung von Entwicklungen, die zum Bei
spiel Gebäudeleerstände, erhöhte Wohnraumnach
frage, Änderung der Ver- und Entsorgungsstruktur 
nach sich ziehen (zum Beispiel für Szenarios)

Siedlungsstruktur: erwartete zukünftige Entwick
lung in Ortsteilen und Gebäudekategorien, 
Gebäudetypologien

Grunddaten für Planungsansätze wie Ortskern
verdichtung, Neuausweisung von Wohngebieten

Sozialstruktur: Beschäftigungsstruktur, Arbeits
losigkeit, Ausländeranteil, Sensibilität für um
weltrelevante Themen, mittlere Haushaltsgröße

Basisinformationen für Motivations- und Sensi
bilisierungsaktivitäten und für die Einschätzung 
von Wertschöpfungspotenzialen

Regionale Identität: Interaktion, Abgrenzung, 
Konkurrenz mit angrenzenden Regionen, admi
nistrative Zuordnung 

Beschreibung der Kommune hinsichtlich ihrer 
Planungsmöglichkeiten, Systemgrenzen und 
potenziellen Wechselwirkungen zu angrenzenden 
und übergeordneten Räumen

Flächenangaben und Entfernungen: aktuelle 
Flächenverteilung und -nutzung, geplante Ver
änderungen, Naturschutzrestriktionen, Entfer
nungen zu relevanten externen Arbeitsräumen

Bewertung der Nachhaltigkeit der Landnutzung 
und zur geografischen Einbindung in überregio
nale Räume zum Beispiel hinsichtlich Mobilitäts
nachfrage

Wirtschaftsstruktur: Anteil Großbetriebe, GHD, 
Land- und Forstwirtschaft, kommunalwirtschaft
liche Unternehmen 

Feststellung von Wertschöpfungspotenzialen 
und spezifischen Wirtschaftsinteressen, Rahmen
bedingung für Festlegung von Systemgrenzen, 
Abgrenzung oder Einbindung von Industrie, 
Ansatzpunkte für Klimaschutz-Sonderverein
barung, Möglichkeiten der Integration in KSK

Verkehrsstruktur: Verkehrsinfrastruktur (Stra
ßennetz, Rad- und Fußwegenetz, ÖPNV-Netz), 
ÖPNV-Angebot, Modal Split, Kfz-Dichte, Park
situation, Verkehrsplanung der Kommune, 
Entfernungen zu relevanten externen Arbeits
räumen (Pendlerwege), Bedeutung und Vernet
zung der Kommune in der Region (zum Beispiel 
Oberzentrum mit hohem Einpendleranteil) etc . 

Einschätzung der Ausgangssituation,  
Bewertung von kommunalen Handlungsfeldern 
(Optimierungsbedarf und -potenziale) 

Quelle: Eigene Darstellung

Informationen Verwendung der Daten
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2 . Aktivitätsprofile

2 .1 Analyse der Gesamtkommune

Bei dieser Analyse werden die bisher durchgeführten 

Aktivitäten und Klimaschutzmaßnahmen zusammen

getragen . Ziel ist es, die bereits vorhandenen Informa

tionen und Erfahrungen sowie erfolgversprechende 

Ansätze zu nutzen und mögliche Hemmnisse und Um

setzungsvoraussetzungen zu erkennen . Es soll ein 

Überblick gegeben werden, in welchen Bereichen die 

Kommune bisher aktiv war und welche Maßnahmen 

durchgeführt wurden . Im Rahmen von Akteursgesprä

chen und/oder Workshops wird die Liste von kommu

nalen Aktivitäten im Klimaschutz ergänzt, vervollstän

digt und sortiert .  Tab . B3–2 bietet Orientierung für 

eine Sortierung anhand der vier wichtigsten Hand

lungsfelder im kommunalen Klimaschutz . In den ein

zelnen Handlungsfeldern finden sich wiederum Fra

gen, die bei der Maßnahmensammlung helfen sollen .

Tabelle B3–2: Verschiedene Bereiche des kommunalen Klimaschutzes

Klimapolitik

•	 Welche	THG-	bzw.	Energie-Reduktionsziele	wurden	festgelegt	und	welche	Visionen	wurden	entwickelt?	
Welche Leitbilder, Initiativen und Slogans gibt es?

•	 Wurde	eine	Energie-	und	THG-Bilanz	erstellt	und	werden	die	Werte	regelmäßig	gemessen,	überprüft	 
und dokumentiert?

•	 Wurden	bereits	Untersuchungen	bzw.	Studien	zu	dem	Thema	Umwelt,	Nachhaltigkeit,	Energie	 
und Klimaschutz erstellt?

•	 Wie	wurde	die	Klimaschutzpolitik	institutionalisiert?	Wurde	z.	B.	eine	ämterübergreifende	Stabsstelle	eingerich
tet, eine Klimaschutz- oder Energieagentur gegründet, erfolgt regelmäßige Information aller Beteiligten?

•	 Wurde	ein	Aktionsprogramm	erarbeitet	und	welche	Maßnahmen	wurden	bereits	umgesetzt?
•	 Wie	oft	und	für	welche	Zielgruppen	werden	Informationsveranstaltungen	zum	Thema	Klimaschutz	und	

Klimapolitik durchgeführt? Welche Klimaschutzkampagnen gibt es?

•	 Welche	Strukturen	und	Modelle	für	die	aktive	Beteiligung	von	lokalen	Akteuren	gibt	es	 
(zum Beispiel Arbeitskreise mit Bürgerbeteiligung, langfristige Kooperationen mit Unternehmen und 

Stakeholdern oder Pilotprojekte mit aktiver Beteiligung von einzelnen Zielgruppen)? 

•	 Wie	werden	Klimaschutzaktivitäten	über	die	Stadtgrenzen	hinaus	ausgeweitet,	z.	B.	in	internationalen	Netzwer
ken, durch Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen, Planung und Umsetzung regionaler Klimaschutzmaßnah

men? Ist die Kommune Mitglied bei Initiativen, wie z . B . Klimabündnis oder hat an Wettbewerben teilgenommen?

Energie

•	 In	welchen	eigenen	Gebäuden	und	Anlagen	wird	ein	Energiemanagement	durchgeführt?	Wie	regelmäßig	
und in welchen Gebäuden werden Energie-Audits durchgeführt und Energieberichte erstellt? Welche  

Effizienzstandards gibt es für kommunale Gebäude im Neubau und im Bestand?

•	 Welche	Maßnahmen	zur	Information	und	Motivation	kommunaler	Mitarbeiter	zu	energiebewusstem	
Verhalten wurden durchgeführt?

•	 Welche	Maßnahmen	zur	Förderung	einer	nachhaltigen	Energieversorgung	wurden	umgesetzt	
(zum Beispiel Bezug von Ökostrom oder Versorgung mit Strom und Wärme aus auf Erneuerbaren Energien 

oder KWK basierenden Anlagen vor Ort)? 

•	 Welche Maßnahmen gibt es, um die Gebäudeeffizienzpotenziale in den privaten Haushalten und im Gewerbe 

zu erschließen (zum Beispiel Förderprogramme und Beratungs- und Informationsangebote)? 

•	 Welche	Maßnahmen	zur	Förderung	Erneuerbarer	Energien	und	von	KWK,	wie	Standort-	und	Potenzial
analysen und Berücksichtigung bei Neubau- und Sanierungsprojekten, gibt es? 

•	 Welche	Beratungs-	und	Informationsangebote	zur	kommunalen	Energiepolitik	und	zu	Energieeffizienz	
gibt es für die Bürger?

•	 Welche	Strukturen	für	eine	Zusammenarbeit	mit	kleinen	und	mittelständischen	Unternehmen	(KMU),	großen	
Energieverbrauchern (Industrie) und Energieversorgern gibt es? Das können Beratungsangebote, die gemein

same Entwicklung und Durchführung von Effizienzprojekten, Zielvereinbarungen oder auch Förderangebote sein . 

•	 Wie	sind	die	Kriterien	der	Energieeffizienz	in	die	Stadtplanung	integriert?	

Klimapolitik

Energie
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Verkehr

•	 Gibt	es	eine	städtische	Zielsetzung/Strategie	zum	Klimaschutz	für	den	Verkehr?
•	 Durch	welche	Kriterien	und	Maßnahmen	in	der	Stadt-	und	Verkehrsplanung	wird	eine	Reduzierung	der	

Verkehrsbelastung erreicht (zum Beispiel Aktivitäten im Bereich Stadtentwicklung zur Vermeidung neuer 

Verkehre, Verbesserung des Anschlusses von Quartieren an den ÖPNV und ein gesamtstädtisches Rad

wegenetz)? Wo gibt es positive Entwicklungen (zum Beispiel autoarmes/-freies) Wohnen? Wo gibt es 

gegenläufige Entwicklungen (zum Beispiel Konkurrenz umliegender Gemeinden durch Ausweisung von

Bau- und Gewerbegebieten)?

•	 Welche	Maßnahmen	wurden	durchgeführt	oder	sind	geplant,	um	das	ÖPNV-Angebot	zu	verbessern	sowie	
die Attraktivität von Rad- und Fußverkehr zu steigern (Erhöhung des Modal Split des Umweltverbunds)? 

Wie wird dies mit verkehrslenkenden Maßnahmen im MIV verknüpft (zum Beispiel Parkraummanagement, 

Park&Ride-Angebote, Verkehrsfluss, Zufahrtsbeschränkungen bei gleichzeitigem Ausbau des ÖPNV)?

•	 Gibt	es	Kooperationen	mit	benachbarten	Kommunen,	zum	Beispiel	beim	Nahverkehrsplan	oder	mit	einer	
regionalen Verkehrsplanung, mit dem Ziel der umweltverträglichen Optimierung von Stadt-Umland-

Verkehren?

•	 Welche	Maßnahmen	zur	Förderung	nachhaltiger	Mobilität	gibt	es	für	die	kommunalen	Mitarbeiter	
(zum Beispiel Job-Ticket, Fahrradstellplätze, Umstellung des kommunalen Fahrzeugparks auf emissions

arme Fahrzeuge)? 

•	 Welche	Aktivitäten	zur	Reduktion	der	Emissionen	im	Berufs-	und	Wirtschaftsverkehr	werden	bereits	
durchgeführt (zum Beispiel Mobilitätsmanagement, Flottenmanagement)?

•	 Welche	Aktivitäten	gibt	es	zur	Reduktion	der	Emissionen	durch	innerstädtischen	Güterverkehr	(zum	Beispiel	
Citylogistik, Förderung für elektrisch betriebene oder hybridisierte Lieferfahrzeuge sowie Lastenfahrräder 

und -pedelecs)? 

•	 Gibt	es	Aktivitäten	im	Rahmen	der	Umweltbildungsarbeit	(zum	Beispiel	Schulwegpläne,	städtische	Projekte	
zur Mobilitätserziehung an Schulen, Spritsparkurse etc .)?

•	 Welche	Möglichkeiten	nutzt	die	Kommune,	um	eine	klimaverträglichere	Pkw-Nutzung	zu	fördern	
(zum Beispiel Förderung der Anschaffung besonders effizienter Fahrzeuge, Unterstützung von Carsharing 

und Fahrgemeinschaften)?

•	 Wie	unterstützt	die	Kommune	eine	Steigerung	der	Elektromobilität	(zum	Beispiel	öffentliche	Ladesäulen,	
Anschaffung elektrisch betriebener Busse, Abstellanlagen für Pedelecs)?

•	 Welche	verkehrsbezogenen	Maßnahmen	in	anderen	Bereichen	(zum	Beispiel	Luftreinhaltung,	Lärmschutz,	
Verkehrssicherheit) gibt es, die gleichzeitig den Klimaschutz unterstützen, aber ggf . auch Zielkonflikte für 

einen klimaverträglichen Verkehr bedeuten?

Abfall und Abwasser

•	 Welche	Maßnahmen	führt	die	Kommune	zur	Reduktion	des	Abfallaufkommens	und	zur	Optimierung	des	
Recyclings in städtischen Einrichtungen, privaten Haushalten sowie Gewerbe und Industrie durch?

•	 Welche	Maßnahmen	gibt	es	zur	Optimierung	der	energetischen	Verwertung	von	Abfall	(KWK-Anlagen),	
Klär- und Deponiegas und zur Optimierung der Biogaserzeugung?

•	 Welche	Maßnahmen	zur	Erhöhung	der	Energieeffizienz	in	Kläranlagen	und	durch	Abwasserwärmenutzung	
gibt es? 

Klimagerechtigkeit

•	 Gibt	es	einen	konkreten	Ansprechpartner	in	der	Kommune	für	das	Themenfeld	„Klimagerechtigkeit“?	
•	 Wo	wird	bereits	auf	verantwortliche	und	faire	Beschaffung	geachtet	(zum	Beispiel	Verzicht	auf	Tropenholz,	

Nutzen von Recycling-Papier, Kauf von fairen Lebensmitteln)?

•	 Wie	wird	Klimagerechtigkeit	von	der	Kommune	als	Thema	nach	innen	und	außen	kommuniziert?

Quelle: Eigene Darstellung

Verkehr

Abfall und Abwasser

Klimagerechtigkeit
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2 .2 Analyse der Verwaltungstätigkeiten 
im Klimaschutz

Wird der Klimaschutz in einer Kommune erstmals 

strukturiert angegangen, sollte der Fokus zu

nächst auf die Verwaltungsaktivitäten in den ver

schiedenen Bereichen gerichtet werden . Auf die 

kommunalen Handlungsmöglichkeiten (zum Bei

spiel in der Rolle als Vermittler) und klassischen 

Möglichkeiten der Verwaltung im Klimaschutz 

(zum Beispiel beim Energiemanagement eigener 

Liegenschaften) wurde bereits eingegangen . Eine 

strukturierte Analyse und Bewertung der Klima

schutzaktivitäten war bislang jedoch nur Teil der 

übergeordneten Analyse der Gesamtkommune .

Im Rahmen des Projekts „Coaching Kommuna-

ler Klimaschutz“ (siehe Internettipp  Kap . B1 6) 

wurde ein kostenloses und transparentes Tool zur 

umfangreichen Erfassung der Verwaltungsaktivi

täten mit dem Namen „Mini-Benchmark“ entwi

ckelt . „Mini“ bedeutet in diesem Fall, dass der 

Schwerpunkt vor allem auf den Klimaschutzaktivi

täten der kommunalen Verwaltung liegt . Deutlich 

wird durch die Bezeichnung, dass kommunaler 

Klimaschutz aber im Grunde alle kommunalen Ak

tivitäten berücksichtigen sollte . 

Acht Handlungsfelder der kommunalen Ver

waltung werden im Rahmen dieses Mini-Bench

marks genauer untersucht . Dazu findet sich in je

dem Handlungsbereich jeweils eine Checkliste, in 

der mit Hilfe von gewichteten Ja/nein-Fragen Zie

le und Aktivitäten abgefragt und entsprechend 

Punkte vergeben werden . In jedem Fragebogen 

können maximal 100 Punkte erreicht werden . Zu

dem erhält die Kommune Ideen und Vorschläge, 

welche Aktivitäten zu einer Verbesserung der Er

gebnisse beitragen .

Die Bearbeitung der Checklisten sollte inner

halb der Verwaltung erfolgen und in einem Ar

beitskreis oder Workshop vorgestellt werden . Es

ist ratsam, die Checklisten mit einer externen Be

raterin gemeinsam auszufüllen, um zusätzliche

Objektivität zu gewährleisten . Die Vorstellung der 

Ergebnisse und die daraus folgenden Diskussio

nen zu Detailfragen führen zudem häufig zu einer 

Kalibrierung der Ergebnisse . 

Zwei Kernbereiche sollten in Kommunen, die 

am Beginn ihrer Klimaschutzaktivitäten stehen, 

intensiver betrachtet werden, da sie als wertvolle 

Grundlage für die Umsetzung weiterer Aktivitäten 

dienen können: 

•	 Energiemanagement 

Inwieweit kann die Kommunen für ihre eigenen 

betreuten Objekte bereits als Vorbild wirken? 

( Kap . A1 4 .4)

•	 Institutionalisierung 

Inwieweit wurden in der Kommune bereits erste 

strategische und organisatorische Grundlagen 

für Klimaschutz geschaffen? Dazu zählen die 

Festlegung von Zielen, die verwaltungsinterne 

Organisation, Umsetzung und Finanzierung des 

Klimaschutzcontrollings .

Daneben können weitere Aspekte kommunalen 

Klimaschutzhandelns in der Verwaltung über die 

Checklisten analysiert werden:

•	 Energieversorgung

Welche kommunalen Ziele, Grundsätze und 

Strategien zum Ausbau von Erneuerbaren Ener

gien und klimafreundlicher Energieversorgung 

(zum Beispiel KWK) gibt es? ( Kap . A5 4, 

 Kap . A7,  Kap . C2 5) Inwieweit sind kom

munale Liegenschaften ein Vorbild? Liegen Ko

operationen der Verwaltung mit dem Energie

versorger vor? Gibt es Unterstützung seitens der 

Verwaltung beim Ausbau Erneuerbarer Energi

en und von KWK für die lokalen Akteure? 

•	 Siedlungsentwicklung 

Ist Klimaschutz in der Stadtplanung verankert (Ziele, 

konkrete Planungen) und wie sehen Beteiligungs

prozesse aus? Existieren Qualitätssicherungssys

teme? Wie wird bei Neubau, Sanierungs- und Ener

gieversorgungsplanungen in Hinblick auf Klima

schutz vorgegangen? (  Kap . A5,  Kap . A6)

•	 Verkehr

Gibt es Ziele, Strategien und regionale Kooperati

onen in Hinblick auf den Klimaschutz? Welche Ak

teure sind an der kommunalen Verkehrsplanung 

beteiligt? Gibt es eine Vorbildwirkung der Verwal

tung und ihrer Eigenbetriebe durch dienstliches 

Mobilitätsmanagement und umweltorientierte 

Fahrzeugbeschaffung? ( Kap . C3)

•	 Öffentlichkeitsarbeit 

Fragen zu Zielen und Strategien, Organisation/

Vernetzung innerhalb der Verwaltung, genutzte 

Kooperationen sowie Abfrage konkreter Aktivi

täten ( Kap . A4) .
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•	 Kommunale Beschaffung 

Welche Ziele und Strategien gibt es in der kom

munalen Beschaffung mit Fokus Klimaschutz? 

Wie sind die konkreten Beschaffungsroutinen 

organisiert? ( Kap . C1 3 .2)

•	 Klimagerechtigkeit

Inwieweit können lokale Strategien, Ziele und 

Maßnahmen des kommunalen Klimaschutzes 

um einen greifbaren globalen Ansatz – beispiels

weise durch Nord/Süd-Partnerschaften – erwei

tert werden?

Aktivitätsprofil von Klimastadt
Klimastadt nutzte für eine erste Analyse den Klima

schutz-Benchmark des Klima-Bündnisses . Im Akti

vitätsprofil konnte die Verwaltung in fünf klima

schutzrelevanten Bereichen auf einer Skala von 0–4 

Punkten ihre bisherigen Aktivitäten bewerten . Die 

Auswertung (Stand 15 .10 .2015) zeigt, dass ver

schiedene Maßnahmen im Bereich Verkehr (53 Pro

zent der möglichen Punkte) und Klimapolitik (42 Pro

zent) bereits erfolgreich umgesetzt werden konnten . 

Im Bereich Energie konnten bisher 40 Prozent der 

möglichen Punkte erreicht werden . Wesentliche Ak

tivitäten lagen hier bislang in den Bereichen Förde

rung von Erneuerbaren Energien, Mitarbeitermotiva

tion und Vorbildrolle der Stadt .

Abbildung B3–2: Aktivitätsprofil von Klimastadt 2015 (Quellen: Klima-Bündnis und ifeu)

3 . Akteurs- und Netzwerkanalyse

Klimaschutz wird von Menschen vorangebracht . 

Deshalb ist es wichtig, die entscheidenden Akteu

re der Kommune in den Prozess einzubeziehen . 

Ziel der Akteursanalyse ist es, die für die Umset

zung eines Klimaschutzkonzepts relevanten Ak

teure und Gruppen zu identifizieren, diese gezielt 

anzusprechen und aktiv in den Klimaschutzpro

zess einzubinden . Relevanz haben Akteure, die 

den Klimaschutz durch ihr Handeln in entschei

dender Weise beeinflussen können, insbesondere 
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wenn sie den Klimaschutz vor Ort aktiv vorantrei

ben und ideell oder finanziell unterstützen können . 

In jeder Kommune herrschen andere lokale Rah

menbedingungen . Auch die Akteure, die in den 

Kommunen im Bereich Klimaschutz aktiv bzw . für 

die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts von Be

deutung sind, können sich unterscheiden .

Die richtigen Akteure zu finden, ist eine bedeu

tende Erfolgsgrundlage des Klimaschutzkonzepts . 

Dies kann nur unter Einbeziehung des lokalen 

Know-hows geschehen . Gemeinsam mit Verwal

tungsmitarbeitern wird der relevante Personen

kreis bestimmt . Im Laufe des Klimaschutzprozes

ses und durch weiterführende Gespräche wird 

diese Liste erweitert und ergänzt . Es gibt eine Viel

zahl von Akteuren, die für die Umsetzung des Kli

maschutzkonzepts relevant sein können:

•	 Verwaltungen:	Gemeinderat,	Umweltamt,	
Städtebau, Gebäudemanagement

•	 Verbände	und	Initiativen:	Umwelt-,	Verkehrs-,	
Bürgerverbände und -initiativen, Vereine

•	 Öffentliche	Einrichtungen:	Schulen,	Universi
täten, Militäreinrichtungen, Landes- und 

Bundesbehörden, Kirchen

•	 Wirtschaft:	lokale	Firmen,	Unternehmen,	
Handwerkskammern, Energieversorger, 

Abfall- und Abwasserentsorger, Land- und 

Forstwirte, Architektenverbände, Wasser

versorger, Stadtwerke

•	 Regional:	Regionale	Energieagenturen,	
Landkreiseinrichtungen, Nachbarkommunen 

mit ähnlichen Zielen

•	 Wissenschaft:	Hochschulen,	Forschungsinstitute
•	 Finanzwesen:	Geld-,	Kreditinstitute,	Investoren
•	 Lokale	Medien
•	 Sonstige:	Verbraucherberatung,	

Haus- und Grundbesitzervereinigung

Der Kommune selbst kommt als Initiator des Kli

maschutzkonzepts eine besondere Rolle zu . Sie 

wird als zentraler Akteur gesondert betrachtet .

Die Struktur und Organisation innerhalb der 

Verwaltung ist in den Kommunen unterschiedlich . 

Wichtig ist die Beantwortung folgender Fragen: 

•	 Wer	ist	innerhalb	der	Kommune	zuständig	
für Belange des Klimaschutzes? 

•	 Wie	sind	die	zeitlichen,	finanziellen	und	
personellen Kapazitäten und welches  

Know-how ist vorhanden? 

•	 Welche	Stellen/Personen	sind	von	der	Umset
zung eines Klimaschutzkonzepts betroffen 

bzw . haben Einfluss darauf? 

•	 Welche	Kompetenzen	sind	vorhanden?

Zur Identifikation der Akteure können unter ande

rem die im Aktivitätsprofil gesammelten Informatio

nen herangezogen werden . Wer ist innerhalb der 

Verwaltung für die Planung und Initiierung der 

Maßnahme, die Durchführung, Finanzierung sowie 

für die Überprüfung der Ergebnisse verantwortlich?

Wie am Beispiel des Energiemanagements gezeigt 

wird, gibt es nicht nur eine zentrale Stelle, die sich mit 

dem Thema Klimaschutz beschäftigt ( Kap . A1 4) . 

Ganz im Gegenteil: In vielen Bereichen muss das The

ma Klimaschutz aufgegriffen und integriert werden .

Es ist empfehlenswert, die Akteure außerhalb 

der Verwaltung frühzeitig zu identifizieren und von 

Anfang an in den Klimaschutzprozess zu integrie

ren . Hierfür ist es wichtig, dass die Bearbeiter des 

Klimaschutzkonzepts einen Überblick über die 

Akteure und deren Rolle beim kommunalen Kli

maschutz erhalten . Wichtige Kriterien sind zum 

Beispiel ihre Ziele und Interessen, ihre Einfluss

möglichkeiten sowie bisherigen Aktivitäten .

Bei kleineren Kommunen mit geringen Kapazitä

ten ist es ratsam, den Blick in die Region zu richten . 

Existieren gegebenenfalls regionale Energieagen

turen, die als neutraler Dienstleister Klimaschutz

aufgaben bereits übernommen haben oder über

nehmen können? Ist der Landkreis aktiv im 

Klimaschutz und unterstützt die Gemeinden in ihrer 

Klimaschutztätigkeit? Existieren in anderen Berei

chen (zum Beispiel Wirtschaft, Tourismus) bereits 

Verwaltungskooperationen, kann geprüft werden, 

ob dies auch beim Thema Klimaschutz möglich ist .

Eine Zusammenstellung der Ziele, Interessen und 

Motive der Akteure schafft einen Überblick über 

günstige Anknüpfungspunkte für eine Zusammenar

beit . Ebenso lassen sich sensible Bereiche identifi

zieren, in denen Strategien für die Umsetzung der 

Maßnahmen erarbeitet werden müssen, um Hemm

nisse, zum Beispiel fehlende finanzielle oder perso

nelle Kapazitäten, abzubauen . Ziele und Interessen 

des Akteurs entscheiden über dessen Kooperations

bereitschaft oder geben Aufschluss über mögliche 

zukünftige Konflikte . In beiden Fällen gilt es, die Ak

teure geschickt in ein Gesamtkonzept einzubinden .

Für eine Einschätzung des Einflusses des Ak

teurs auf die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts 

ist zum Beispiel relevant, wie viele Personen erreicht 
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werden (Multiplikatorenwirkung), wie groß das 

THG-Einsparpotenzial ist und welche finanziellen 

und personellen Ressourcen zur Verfügung stehen .

Kommunales Energiemanagement: 
Wer macht eigentlich was?
Energetische Belange in kommunalen Gebäuden lie

gen im Grunde nie in nur einer Hand . Wie das Energie

management (EM) organisiert ist bzw . wie es organi

siert werden kann, ist abhängig von den jeweiligen 

Verwaltungsstrukturen, den bisherigen Erfahrungen, 

der personellen und finanziellen Situation und den vor

liegenden Rahmenbedingungen . Für eine Optimie

rung muss deswegen Klarheit darüber bestehen, wer 

welche der folgenden Aufgaben innehat (die Aufgaben 

werden häufig nicht nur von verwaltungsinternen Ste

len erfüllt, sondern zum Teil auch von externen Institu

tionen wie zum Beispiel Ingenieurbüros, Wartungsfir

men, Stadtwerken etc . bearbeitet) .

Verbrauchskontrolle: Wo liegen die Daten 

zum Energieverbrauch und zu Energiekosten vor? 

Wer wertet die Daten aus?

Gebäudeanalyse: Wichtig ist zunächst festzu

stellen, welche Gebäude und Anlagen beim kom

munalen Energiemanagement betrachtet werden 

müssen . Wer verfügt über die wichtigen Gebäu

dedaten wie Nutzungsart, Baujahr, Informationen 

zum Heizungssystem, Energie- und Wasserver

brauchsdaten und Energiekosten der letzten Jah

re, Zählernummern und Kontaktdaten des Be

triebspersonals vor Ort und der zuständigen 

Wartungsfirmen? Werden Energiekennwerte er

mittelt und, wenn ja, von wem? Für welche Gebäu

de wurden bereits Grob- oder Feindiagnosen 

durchgeführt und wer ist dafür verantwortlich?

Planung von Einsparmaßnahmen: Wer ent

scheidet darüber, welche Einsparmaßnahmen oder 

Sanierungen in welchen Gebäuden durchgeführt 

werden und welche Kriterien sind dafür ausschlagge

bend? Wer verfügt über Informationen, welche Sa

nierungen sowieso anstehen, damit unter Umständen 

die Chance zur Kopplung von Maßnahmen besteht 

(sogenanntes Kopplungsprinzip, wobei Energiespar

maßnahmen aufwandseffizient zusammen mit ohne

hin durchzuführenden Modernisierungsmaßnahmen 

durchgeführt (gekoppelt) werden)? Wer ist verant

wortlich für die Finanzierungsplanung? Wer achtet 

bei der Planung von Neubauten auf den Energiever

brauch?

Betriebsführung von Anlagen: Wer ist ver

antwortlich für die Betriebsüberwachung (Rege

lungseinstellungen, Wartung und Instandhaltung) 

der Anlagen und für Beratung und Kontrolle des 

Betriebspersonals?

Energiebeschaffung: Wer ist verantwortlich 

für den Energieeinkauf, für Abschluss und Prüfung 

von Lieferverträgen mit Energieversorgungsunter

nehmen und für die Kontrolle der Abrechnungen?

Nutzungsoptimierung: Dazu gehören eine 

unter energetischen Gesichtspunkten optimierte 

Belegung von Gebäuden und auch der rationelle 

Umgang mit Energie durch die Gebäudenutzer . 

Wer ist verantwortlich für die Erstellung von Bele

gungsplänen und für die Information und Motiva

tion der Gebäudenutzer?

Begleitung investiver Maßnahmen: Wer be

gleitet die Umsetzung technischer Maßnahmen 

und wer ist verantwortlich für die optimale Funk

tion neuer Anlagen?

Kommunikation: Wer ist verantwortlich für 

Schulung und Motivation des Betriebspersonals 

und der Verwaltungsangestellten? Wer ist verant

wortlich für die Erstellung von Energieberichten? 

Gibt es eine Plattform für den Erfahrungsaus

tausch von Energiebeauftragten und wer ist ver

antwortlich für die Koordination?

Für die Bedeutung eines Akteures beim kommu

nalen Klimaschutz spielen seine bisherigen Aktivi

täten eine wesentliche Rolle . Vorreiter mit einer 

Vielzahl an Aktivitäten sind bei der Erstellung eines 

Klimaschutzkonzepts unbedingt einzubeziehen . 

Zurückhaltende oder abwartende Akteuren werden 

dagegen schwierig zu motivieren sein . Hier sollte 

von Fall zu Fall entschieden werden, wie mit den  

Akteuren umgegangen werden soll . Idealerweise 

werden sie aber im Prozess berücksichtigt .

Anhand der zusammengetragenen Informatio

nen können dann aus der Vielzahl von Akteuren 

Schlüsselakteure bestimmt werden, die eine Um

setzung des Konzepts bzw . der Klimaschutzmaß

nahmen maßgeblich beeinflussen können .
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Wie die  Abb . B3–3 aufzeigt, haben ideale 

Akteure sowohl Wissen als auch Macht und Legi

timität in einer Kommune und unterstützen Klima

schutzaktivitäten . 

Für die erfolgreiche Umsetzung des Konzepts 

ist es sinnvoll, Akteure mit geringem Einfluss den

noch einzubeziehen, wenn sie in ihrem Teilbereich 

eine wichtige aktive Rolle spielen können . Genau

so wichtig ist es Akteure, die aufgrund ihrer Ziele 

und Interessen bisher nicht im Klimaschutz aktiv 

sind und eine geringe Kooperationsbereitschaft 

aufweisen, zu motivieren, wenn sie großen Ein

fluss auf kommunale Klimaschutzmaßnahmen 

haben . Hier können neue Ansatzpunkte im Kon

zept geschaffen werden, um Klimaschutz auch für 

diese Akteure attraktiv zu gestalten .

Die Kommune und ihre Möglichkeiten: 
kommunale Beteiligungen
Kommunen verfügen häufig über Beteiligungen 

an Unternehmen und Einrichtungen und haben 

damit Möglichkeiten, dort Interessen im Sinne 

des Klimaschutzes zu vertreten . Wie die Kommu

ne Einfluss nehmen kann, ist abhängig von Anteil 

und Art der Beteiligung sowie der Rechts- und Or

ganisationsform (unter anderem Eigenbetriebe, 

GmbH, KG, GbR, Genossenschaften, Zweckver

bände, Wasser- und Bodenverbände) . In folgen

den Bereichen ist kommunale Beteiligung üblich:

•	 Messen,	Märkte,	Touristik,	Wirtschafts
förderung (zum Beispiel Stadtmarketing)

•	 Ver-	und	Entsorgung,	Verkehr	(zum	Beispiel	
Stadtwerke, Stadtreinigung, Flugplatz, Abfall

wirtschaftsunternehmen, Verkehrsverbund, 

Abwasserentsorgung, Energieversorgung)

•	 Kultur	und	Freizeit	(zum	Beispiel	Theater,	Bäder)
•	 Wohngebäude,	Städtebau	und	Grundstücks

verwaltung (Baugenossenschaften)

•	 Sonstige	(zum	Beispiel	Kliniken,	 
Rechenzentren)

Abbildung B3–3: Akteursprofile und Eigenschaften (Quelle: Eigene Darstellung)

Die Steuerung der Beteiligungen (Beteiligungsma

nagement) erfolgt über Fachämter, die Kämmerei 

oder eigens eingerichtete Beteiligungsverwaltungen 

(Referat oder Abteilung Beteiligungen) . Einen guten 
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Überblick gibt der jährliche Beteiligungsbericht . Vor

gaben dazu sind in den Gemeindeordnungen gere

gelt . Aus den Beteiligungsberichten gehen unter an

derem der Umfang der Beteiligungen, Gewinn und 

Verlust, Aufgaben und Personalbestand, Wirt

schaftspläne und Pläne für die kommenden Jahre 

hervor . Durch Investitionen der städtischen Beteili

gungen können die Klimaschutzaktivitäten der Stadt 

unterstützt werden, zum Beispiel durch Investitionen 

in Erneuerbare Energien, den Ausbau des ÖPNV 

oder die energetische Sanierung von Gebäuden .

Netzwerkanalyse für Klimastadt
In  Abb . B3–4 werden anhand der Kästen Ak

teure, Aktivitäten und Nähe der Akteure zueinan

der (durch Kooperation und Kontakte) dargestellt .

Die Analyse zeigt auf, dass bereits nach kurzer 

Zeit die Mitarbeitenden der Energieagentur mit allen 

Akteuren in Kontakt stehen . Die Stadtwerke hatten 

bisher mit wenigen Akteuren vor Ort Kontakt und 

konzentrieren sich auf ihr Kerngeschäft . Das Um

weltamt und die Agenda-Gruppe hatten im Zuge 

mehrerer Veranstaltungen und Aktivitäten Kontakt . 

Die Energieagentur versucht sich als Koordinatorin 

von Aktivitäten und bemüht sich, mit bisher weniger 

eingebundenen Akteuren Kontakt aufzunehmen .

4. SWOT-Analyse 

Um die Ausgangslage für die Implementierung 

des Klimaschutzes in einer Kommune besser be

urteilen zu können, kann eine SWOT-Analyse 

durchgeführt werden . Diese vereint eine Stärken

Schwächen-Analyse (Strengths and Weaknesses) 

und eine Chancen-Risiken-Analyse (Opportuni

ties and Threats) . SWOT ist ein Instrument, um die 

Ergebnisse vorangegangener Analysen über

sichtlich zusammenzustellen und die Entwicklung 

einer Klimaschutzstrategie zu unterstützen .

Abbildung B3–4: Im kommunalen Klimaschutz agierende Akteure in Klimastadt (Quelle: Eigene Darstellung)
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Dabei werden sowohl die intern vorhandenen Fä

higkeiten und Ressourcen (Stärken und Schwächen) 

betrachtet als auch die externen Chancen und Risi

ken, die sich aus dem Umfeld der Kommune ergeben 

und auf die diese keinen Einfluss hat . Kriterien für 

Stärken beziehungsweise Schwächen können zum 
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Beispiel die Personalausstattung in der Kommune, 

die Organisationsstrukturen oder die Arbeit einer 

kommunalen Energieagentur sein . Chancen bzw .  

Risiken können sich beispielsweise auf staatliche 

Fördermittel, rechtliche Rahmenbedingungen

( Kap . A1 2 .2) oder technische Entwicklungen be

ziehen . Aus einer Gegenüberstellung der identifizier

ten Kriterien können Potenziale, Handlungsmöglich

keiten und Handlungsbedarf abgeleitet werden .

Die Erkenntnisse aus den vorangegangenen Ana

lysen (Akteursanalyse, SWOT-Analyse, Aktivitäts

profil) dienen als Grundlage für die Maßnahmenpla

nung ( Kap . B6) . Es werden geeignete Maßnahmen 

definiert, um die Ergebnisse umzusetzen (bezie

hungsweise die angestrebten Ziele zu erreichen) . 

5. Nutzung der Analysen im Alltag 
des Klimaschutzmanagements

Alle vorgestellten Instrumente der qualitativen 

IST-Analysen können im Rahmen des Controllings 

( Kap . B7) seitens des kommunalen Klima

schutzmanagements (KSM) genutzt werden . 

Das KSM besteht aus einem oder mehreren ver

waltungsinternen Akteuren, welche damit be

auftragt sind, das Klimaschutzkonzept umzuset

zen und mit Leben zu füllen ( Kap . A1 4 .1) . In 

der Regel ist es sinnvoll, der Person das Klima

schutzmanagement zu übertragen, die auch die 

verwaltungsinterne Projektleitung während der 

Konzepterstellung innehatte .

Es ist ratsam, die im Prozess der Erstellung 

des Klimaschutzkonzepts genutzten Instrumen

te fortzuführen, soweit dies für das Controlling 

zielführend bzw . der damit verbundene Aufwand 

gerechtfertigt ist . In  Tab . B3–3 findet sich 

eine Zusammenfassung der bislang vorgestell

ten Instrumente und wie sie im Rahmen der Um

setzung des Klimaschutzkonzeptes fortgeführt 

werden können . Ergänzend ist in der Übersicht 

auch der European Energy Award (eea ©) aufge

führt, der als Managementtool die IST-Analyse 

zu Beginn des Prozesses im Fokus hat .

Tabelle B3–3: Qualitative Analyse-Instrumente im Klimaschutz

 
Struktur
analyse

eea© Aktivitäts
profil 
Benchmark

Mini-
Benchmark

Akteurs
analyse

SWOT-
Analyse

Ziel des 
Instruments

Darstellung 
der Struk
turen und 
Bedingun
gen, welche 
den kom
munalen 
Klimaschutz 
beeinflussen

Extern 
zertifizierte 
Analyse der 
Klimaschutz
aktivitäten in 
Kommune 
und Verwal
tung und 
Manage
menttool für 
weiteres 
Vorgehen

Analyse der 
Klimaschutz
aktivitäten in 
Kommune 
und Verwal
tung inkl . 
Vergleich mit 
anderen 
Kommunen

Analyse der 
Klimaschutz
aktivitäten in 
der Verwal
tung inkl . 
Hinweisen, in 
welchen 
Bereichen 

Identifikation 
der Schlüs
selakteure 
sowie deren 
Beziehungen 
zueinander

Analyse der 
internen und 
externen 
Rahmenbe
dingungen

Weiterfüh
rungsmög
lichkeiten

Es können im 
Zusammen
hang mit den 
quantitativen 
Ergebnissen 
der Bilanz 
Indikatoren 
entwickelt 
werden bzw . 

Weiterfüh
rung ist Teil 
des Prozes
ses (Nach 
der IST- 
Analyse 
erfolgt die 
Erstellung 
des Arbeits

Die Fortfüh
rung zeigt 
Fortschritte 
in den 
einzelnen 
Bereichen . 
Die Frage
stellungen 
liefern dabei 

Beim Ausfül
len der 
Checklisten 
können 
konkret 
nächste 
Schritte bei 
Zielen, 
Strategien 

Wichtig vor 
allem im 
KSK-Erstel
lungspro
zess . Im 
Rahmen 
einer Weiter
führung 
können die 

Nutzung der 
anderen 
Instrumente 
zur Analyse . 
Überprüfung, 
ob sich die 
Rahmenbe
dingungen 
intern und 

Struktur
analyse

eea© Aktivitäts
profil 
Benchmark

Mini-
Benchmark

Akteurs
analyse

SWOT-
Analyse
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Entwick
lungen bei 
Energie und 
THG-Emis
sionen den 
Entwick
lungen der 
Rahmenbe
dingungen 
gegenüber
gestellt 
werden

programms, 
die Umset
zung und 
Zertifizierung 
und Aus
zeichnung)

auch konkre
te Hinweise 
zur Verbes
serung

und Maß
nahmen 
herausgele
sen werden 
und als 
Ideeninput 
genutzt 
werden . 
Mit dem 
Neuausfüllen 
der Check
liste können 
konkrete 
Weiterent
wicklungen 
dokumentiert 
werden

Akteursbe
ziehungen 
genauer 
analysiert 
werden 
(projektbe
zogen) oder 
auch die  
Bürgerschaft 
als Akteur 
mit einbezo
gen werden

extern 
verbessert 
haben

Häufigkeit Indikatoren 
ohne größe
ren Aufwand 
jährlich, 
größerer 
Aufwand alle 
fünf Jahre

Alle drei 
Jahre 
(Zertifi
zierung)

Etwa alle  
drei Jahre

Jährlich 
möglich, 
da einfache 
Hand
habung . 
Mindestens 
alle drei 
Jahre

Große 
Akteuers
analyse 
frühestens 
alle fünf 
Jahre

Frühestens 
alle fünf 
Jahre

Wer führt  
es durch

KSM KSM/
Energie
team/
eea-Berater

KSM KSM/
Arbeitskreis

KSM/
externer 
Berater

KSM, 
Empfehlung 
jedoch 
externer 
Berater mit 
Außenblick

Externe 
Kosten

Nein Ja, Beteili
gung und 
eea-Berater

Nein Nein Nein, außer 
bei externen 
Beratern

Nein, außer 
bei externen 
Beratern

Trans
parenz

Vorhanden 
(allgemein 
verfügbare 
Daten)

Bedingt 
(interne 
Evaluation, 
Methodik 
und erhobe
ne Daten 
werden nicht 
veröffent
licht, extern 
werden nur 
Ergebnisse 
kommuni
ziert)

Vorhanden, 
inkl . Ver
gleich mit 
anderen 
Kommunen 
gleicher 
Größen
klasse

Vorhanden, 
Checklisten 
sind frei 
zugänglich

Bedingt, je 
nach Analyse
methode

Vorhanden, 
 wenn alles 

erläutert wird

Quelle: Eigene Darstellung
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 Quantitative Ist-Analyse: 
Energie- und Treibhausgas-Bilanz

Die Bilanzierung ist Hilfsmittel, nicht Selbstzweck 

bei der Erstellung und Umsetzung von Klimaschutz

konzepten . Sie soll die Kommune bei ihren Planun

gen unterstützen, Prioritäten aufzeigen und Ent

scheidungen begründen . Grundsätzlich können 

solche Entscheidungen teilweise auch aufgrund 

positiver Beispiele aus anderen Kommunen getrof

fen werden . Die komplexen Zusammenhänge erfor

dern allerdings oftmals eine fundierte Absicherung 

von Entscheidungen auf Basis einer Bilanzierung – 

insbesondere dann, wenn die Entscheidungen un

bequem oder politisch umstritten sein könnten . 

Wird über mehrere Jahre bilanziert, können festge

legte Klimaschutzstrategien überprüft werden .

Im Rahmen der Bilanzierung werden die klimarele

vanten Treibhausgasemissionen, wenn möglich nach 

ihren Verursachern aufgeschlüsselt, ermittelt . Sie ist 

zudem Grundlage für die Berechnung der möglichen 

Minderungspotenziale und der Szenarien .

Wenn eine Bilanzierung durchgeführt wird, muss 

sie gewissen Mindeststandards genügen . Sie sollte:

•	 abgesicherte	und	in	der	Fachwelt	akzeptierte	
Methoden und Daten verwenden;

•	 transparent	und	nachvollziehbar	sein,	wichtige	
Annahmen aufführen und Quellen angeben;

•	 klimaschutzwirksame Maßnahmen richtig ab

bilden und nicht zu Fehlentscheidungen führen;

•	 zielführend	sein.	Das	heißt,	Methodik,	Umfang	
und Detaillierung der Bilanz sollten sich 

adäquat an der Fragestellung ausrichten;

•	 einen	Vergleich	mit	anderen	Kommunen	
ermöglichen .

Aus den dargestellten Ansprüchen entstehen 

gewisse Zielkonflikte zwischen Konsistenz, Ver

gleichbarkeit und Maßnahmenschärfe innerhalb 

der Bilanzierungsmethodik, welche in  Abb . 

B4–1a dargestellt sind . Bei der Wahl der Metho

dik ist es sinnvoll, den Fokus nicht nur auf einem 

Aspekt zu richten, sondern möglichst zwischen 

den verschiedenen Ansprüchen ausbalanciert 

zu sein .

Abbildung B4–1a: Zielkonflikte bei der Methodenwahl (Quelle: Eigene Darstellung)

B 4
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 Im Folgenden werden die Einzelschritte bei der 

Erstellung einer THG-Bilanz erläutert und auf die je

weiligen Besonderheiten eingegangen ( Abb . B4–

1b) . Neben grundsätzlichen Entscheidungsoptionen 

werden auch die einzelnen Schritte bei der Erhebung 

von Grunddaten aufgezeigt . Anhand von vorliegen

den oder selbst berechneten Emissionsfaktoren las

sen sich mit diesen Grunddaten wiederum die THG-

Emissionen einer Kommune berechnen . Anzumerken 

ist, dass die Erstbilanz in der Regel von externen Auf

tragnehmern erstellt wird . Den kommunalen An

sprechpartnern bietet sich dabei die Gelegenheit, 

das methodische Vorgehen mit den Erstellern zu dis

kutieren und während der Erstellung auch zu kont

rollieren . Die THG-Bilanz als dauerhaftes Control

ling-Instrument sollte zudem nicht nur seitens ihrer 

Erstersteller, sondern auch durch die kommunalen 

Vertreter bewertet und fortgeführt werden können . 

Die folgenden Ausführungen werden im Anschluss 

um hilfreiche Tipps und Hinweise zur Bewertung vor

liegender THG-Bilanzen erweitert ( Kap . B4–5) .

1. Grundsätzliches vorab klären

Vor der Erstellung einer THG-Bilanz sollte zu

nächst einmal geklärt werden, welche Ziele mit 

ihrer Erstellung erreicht werden sollen . Geht es 

vorrangig darum, die Bürgerinnen und Bürger im 

Rahmen eines Klimaschutzkonzeptes zu informie

ren und zu motivieren, oder will die Kommune wis

sen, wo ihre Handlungsschwerpunkte bei einem 

Klimaschutzkonzept liegen? Je nach Zielsetzung 

der Handlungskonzepte muss die THG-Bilanz den 

Anforderungen entsprechend erstellt werden .

Die strukturellen Verhältnisse einer Kommune 

entscheiden auch über den Energieverbrauch der 

Kommune . Unterschiede in der THG-Bilanz erge

ben sich aus den Rahmenbedingungen, beispiels

weise ob die Kommune ein wichtiger Industrie-, 

Handels- oder Dienstleistungsstandort ist, mehr 

alte oder neue Bausubstanz besitzt, über eine um

weltfreundliche Verkehrsinfrastruktur verfügt oder 

stark auf den Individualverkehr ausgerichtet ist .

Abbildung B4–1b: Einzelschritte bei der Entwicklung einer kommunalen THG-Bilanz (Quelle: Eigene Darstellung)
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Für die Aussagekraft der Bilanzen ist die Qua

lität der verfügbaren und genutzten lokalen Da

ten entscheidend (Datengüte) . Je mehr lokale 

Daten für die Bilanz herangezogen werden, des

to genauer kann die Bilanz die Energieversor

gungsstruktur und den Energieverbrauch und 

die damit verbundenen THG-Emissionen abbil

den . 

Es ist ratsam, bei der Erstellung der THG-Bi

lanz der Bilanzierungssystematik kommunal 

(BISKO) zu folgen . Mit der Einführung der BIS

KO-Systematik existiert bei der kommunalen 

THG-Bilanzierung erstmals eine einheitliche 

Methodik, die bundesweit angewendet wird . Die 

BISKO-Systematik wurde im Rahmen des vom 

BMUB geförderten Vorhabens „Klimaschutz-

Planer – Kommunaler Planungsassistent für 

Energie und Klimaschutz“ vom ifeu erstellt und 

findet sich in der webbasierten Software „Klima-

schutz-Planer“ wieder . Auch das Bilanzierungs

tool ECOSPEED Region ermöglicht die Erstel

lung einer kommunalen THG-Bilanz nach 

BISKO-Methodik . 

 Institut für Energie- und Umwelt

forschung Heidelberg (2014): Empfeh

lungen zur Methodik der kommunalen 

Treibhausgasbilanzierung für den Energie- 

und Verkehrssektor in Deutschland: 

http://docplayer .org/17375418-

Empfehlungen-zur-methodik-der-kommunalen-

treibhausgasbilanzierung-fuer-den-energie-

und-verkehrssektor-in-deutschland .html

Der Klimaschutz-Planer ist eine internet

basierte Software zum Monitoring des 

kommunalen Klimaschutzes. Städte, Gemein

den und Landkreise können damit Energie- 

und THG-Bilanzen nach der deutschlandweit 

standardisierten BISKO-Methodik erstellen: 

www.klimaschutz-planer.de

ECOSPEED Region ist eine internetbasierte 

Softwarelösung zur Bilanzierung von Energie

verbrauch und THG-Emissionen, die die 

Anforderungen nach BISKO-Methodik erfüllt: 

www.ecospeed-deutschland.de/region 

Abbildung B4–2: Berücksichtigte Emissionen einer Quellenbilanz (Quelle: Eigene Darstellung)
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B 4QUANTITATIVE IST-ANALYSE

1 .1 Bilanzierungsprinzip

Zwischen zwei grundsätzlichen Bilanzierungs

prinzipien kann derzeit bei der kommunalen Bilan

zierung in Deutschland unterschieden werden: 

dem Territorialprinzip und dem Inländerprinzip .

Territorialprinzip (Inlandsbilanz)
Bei der Territorialbilanz ( Abb . B4–3) werden End

energieverbrauch bzw . THG-Emissionen berück

sichtigt, die innerhalb des Territoriums (Gemarkung 

der Kommune) entstehen . Dieses Territorialprinzip 

ist auch Basis für die weltweiten Klimarahmenkon

ventionen . Allerdings können dort im Rahmen des 

Zertifikathandels in gewissem Umfang auch treib

hausgasmindernde Maßnahmen außerhalb des Ter

ritoriums angerechnet werden . Innerhalb des Terri

torialprinzips kann noch einmal zwischen zwei 

Varianten unterschieden werden: der Quellenbilanz 

und der endenergiebasierten Territorialbilanz .

Quellenbilanz
Klassisches Beispiel für eine Territorialbilanz ist 

die Quellenbilanz, die im Rahmen der Emissions

kataster angewandt wird . Hierbei werden die 

Emissionen aller Quellen im betrachteten Territo

rium aufsummiert . Damit kann der Grad der loka

len Schadstoffbelastung (Immissionen) berechnet 

werden . Die gesamten direkten Emissionen lokaler 

Kraftwerke und des Verkehrs vor Ort sind bei

spielsweise bei diesem Prinzip berücksichtigt . Die 

Quellenbilanz ist als Basis für kommunale Klima

schutzkonzepte allerdings nicht geeignet, da 

Kraftwerke recht willkürlich in die Bewertung ein

gehen . Nutzen beispielsweise die Einwohner und 

Unternehmen in der Kommune A Strom, welcher 

in Kommune B produziert wird, wäre die Nutzung 

dieses Stroms bei der Quellenbilanz für A emissi

onsfrei . Kommune B wiederum, auf deren Gemar

kung das Kraftwerk steht, werden die Emissionen 

des Kraftwerks zu 100 Prozent angerechnet, selbst 

wenn Einwohner und Unternehmen keinen Strom 

von diesem Kraftwerk beziehen .

Abbildung B4–3: Berücksichtigte Emissionen einer endenergiebasierten Territorialbilanz (Quelle: Eigene Darstellung)

Endenergiebasierte Territorialbilanz
Als Basis für kommunale Klimaschutzkonzepte hat 

sich die endenergiebasierte Territorialbilanz als prak

tikabel erwiesen, welche auch Anwendung in der 
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B 4 QUANTITATIVE IST-ANALYSE

BISKO-Methodik findet . Es werden alle im betrachte

ten Territorium anfallenden Energieverbräuche auf 

Ebene der Endenergie (Energie, die zum Beispiel am 

Hauszähler gemessen wird) berücksichtigt und den 

verschiedenen Verbrauchssektoren zugeordnet . 

Über spezifische Emissionsfaktoren werden die mit 

dem Endenergieverbrauch verbundenen THG-Emis

sionen berechnet (unabhängig davon, ob diese Emis

sionen im Territorium oder außerhalb anfallen) . Graue 

Energie (die zum Beispiel in Produkten steckt) und 

Energie, die außerhalb der Stadtgrenzen benötigt 

wird (zum Beispiel bei einem Hotelaufenthalt), wer

den nicht bilanziert .

Vorteil dieses Bilanzierungsprinzips ist, dass die 

Energieverbraucherinnen im Mittelpunkt der Bilan

zierung stehen . Maßnahmen des Konzepts können 

deswegen auf die einzelnen Verbrauchssektoren 

zugeschnitten werden, die Erfolge können in der 

Bilanz zielgruppenspezifisch dargestellt werden .

Abbildung B4–4: Berücksichtigte Emissionen bei einer Bilanz nach dem Verursacherprinzip (Inländerbilanz) 
(Quelle: Eigene Darstellung)

Inländerbilanz (Verursacherbilanz)
Bei der Inländerbilanz werden die Emissionen bi

lanziert, die durch die Bevölkerung, die in dem be

treffenden Gebiet lebt, verursacht werden . Diese 

Emissionen müssen nicht in dem betrachteten 

Gebiet entstehen . So sind auch der Energiever

brauch außerhalb des Territoriums (zum Beispiel 

bei Hotelaufenthalten und Fernreisen) und damit 

verbundene THG-Emissionen enthalten ( Abb . 

B4–4) . Im Bedürfnisfeld Konsum und Ernährung 

( Kap . C4 4) werden die Emissionen der konsu

mierten Güter, die hauptsächlich außerhalb des 

Territoriums produziert wurden, einberechnet . 

Dafür entfallen die Emissionen der produzieren

den Betriebe der Kommune, sofern sie nicht der 

Versorgung der Einwohner dienen . Im Bereich 

Mobilität werden Energieverbrauch und Emissio

nen der Einwohner durch Fahrten innerhalb eben

so wie außerhalb der Kommune einbezogen . Da

gegen wird der Energieverbrauch von auswärtigen 

Pendlerinnen, die in der Kommune arbeiten, und 

anderen auswärtigen Besuchern sowie der Durch

gangsverkehr nicht erfasst . Die Erfassung des 

Güterverkehrs ( Kap . C3 5) erfolgt üblicherwei

se vereinfacht durch Einwohnerdurchschnitts

werte des gesamten nationalen Güterverkehrs, da 
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B 4QUANTITATIVE IST-ANALYSE

in den wenigsten Fällen kommunenspezifische 

Informationen vorliegen, welche Güterverkehre 

den Einwohnern zuzurechnen sind . 

Die Ermittlung des tatsächlichen Energiever

brauchs der einzelnen Bewohner wäre beim Inlän

derprinzip nur mit extrem hohem Aufwand mög

lich . Daher wird häufig mittels bundesweiter 

Kennzahlen hochgerechnet . Lokale Erfolge bei 

der Emissionsentwicklung sind dann aber nicht 

mehr erkennbar, da in diesem Fall Emissionsre

duktionen nur durch eine Verringerung der Ein

wohnerzahlen oder durch Veränderungen auf 

Bundesebene möglich wären .

Im Sektor Verkehr gibt es neben der Territori
albilanz und der Inländerbilanz noch weitere 

Möglichkeiten der Abgrenzung des Bilanzraums 

(  Abb . B4–5) .

In einer Binnen-Quell-Ziel-Bilanz (vereinfacht 

„BQZ”-Bilanz) werden Energieverbrauch und Emis

sionen aller Verkehrsaktivitäten erfasst, die durch 

Funktionen der Kommune (Wohnen, Arbeiten, Pro

duktion, Versorgung, Freizeit …) verursacht werden . 

Binnenverkehre werden vollständig, Quell-/Zielver

kehre (Start oder Ziel außerhalb der Kommune) 

werden anteilig der Kommune zugerechnet . Auch 

die BQZ-Bilanz kann somit als „Verursacherbilanz” 

bezeichnet werden . Sie erfasst die Kommune mit 

ihren verkehrserzeugenden Funktionen als Start 

und/oder Ziel von Verkehrsaktivitäten . Dieses  

Bilanzierungsprinzip bildet somit auch die kommu

nalen Handlungsmöglichkeiten prinzipiell am ge

nauesten ab . Es erfordert allerdings eine sehr  

hohe kommunenspezifische Datenverfügbarkeit 

und wurde daher in der Vergangenheit nur in sehr 

wenigen Ausnahmefällen angewandt .

In einer Energieabsatzbilanz werden alle Ver

kehrsaktivitäten mit in der Kommune abgesetzter 

Energie (Kraftstoff, Strom) erfasst, unabhängig vom 

Verbrauchsort . Dieses Bilanzierungsprinzip findet in 

der internationalen Klimaberichterstattung für den 

Verkehr Anwendung . Für kommunale Bilanzen ist 

dieses Bilanzierungsprinzip allerdings eher unge

eignet, da entsprechende Basisdaten nur in Stadt

staaten mit eigenen Energiestatistiken vorliegen 

und der Kraftstoffabsatz keinen Aufschluss über die 

Ursachen der Treibhausgasemissionen gibt . 

Abbildung B4–5: Bilanzierungsprinzipien im Verkehr (Quelle: Eigene Darstellung)Abbildung B4–5: Bilanzierungsprinzipien im Verkehr (Quelle: Eigene Darstellung)
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B 4 QUANTITATIVE IST-ANALYSE

1 .2 THG-Bilanzierung im Strombereich

Auch bei Anwendung des endenergiebasierten 

Territorialprinzips, das für die kommunale Bilan

zierung empfohlen wird, ergeben sich methodi

sche Fragestellungen . Die wichtigste davon ist die 

Frage nach dem Strommix (  Kap . B4 4 .2) . Zur 

besseren Vergleichbarkeit der kommunalen Bi

lanzen wird bei BISKO die Anwendung des Bun

desstrommixes (Territorialbilanz BUND) als offizi

elle Bilanz einer Kommune empfohlen . Für die 

Darstellung der Wirkung der lokalen Anlagen kann 

daneben ein Vergleich mit dem regionalen Mix 

(Territorialbilanz REGIO) erstellt werden . 

•	 Territorialbilanz BUND (Bundesmix)
Bei der Territorialbilanz BUND werden die 

Emissionen im Strombereich mit dem Bundes

strommix berechnet . Die THG-Emissionen wei

terer Energieträger werden auf Basis des ter

ritorialen Endenergieverbrauchs und ihrer 

spezifischen Emissionsfaktoren ermittelt . Bei 

den (Heiz-)Kraftwerken im Territorium wird le

diglich die Wärmeauskopplung (z . B . über eine 

exergetische Bewertung   Kap . B4 4 .2) be

rücksichtigt . Der lokale Emissionsfaktor für 

Strom wird nicht verwendet, da diese Stromer

zeugung in der Regel schon im Bundesstrom

mix enthalten ist . Dies gilt auch für die lokale 

Erzeugung aus Erneuerbaren Energien . Diese 

kann über weitere Indikatoren in die Bewertung 

integriert werden (  Kap . B7 2 .2) .

•	 Territorialbilanz REGIO (Regionalmix)
Bei der Territorialbilanz REGIO werden die 

strombedingten Emissionen als Produkt des 

Stromverbrauchs im Territorium mit dem regi

onalen Strommix berechnet . Dieser Mix ergibt 

sich aus dem gewichteten Mittel der THG-

Emissionsfaktoren aller (Heiz-)Kraftwerke in

nerhalb des Territoriums . Sofern die lokale 

Stromlieferung nicht den gesamten lokalen 

Stromabsatz deckt, wird der verbleibende 

Stromabsatz mit dem Bundesmix berechnet . 

Die THG-Emissionen weiterer Energieträger 

werden auf Basis des territorialen Endenergie

verbrauchs und ihrer spezifischen Emissions

faktoren ermittelt . Bei der Territorialbilanz  

REGIO können die Emissionen aus der Strom

anwendung höher (zum Beispiel bei Kohlekraft

werken) oder niedriger (zum Beispiel bei Wind

kraftanlagen) als bei der Territorialbilanz BUND 

liegen .

Anmerkung: Die Territorialbilanz REGIO hat me

thodische Schwächen . So ist die Summe der 

strombedingten Emissionen aus solchen Terri

torialbilanzen REGIO nicht mit den Emissionen 

auf Bundesebene kompatibel . Zum Teil fällt die 

Bilanz auch ohne Einfluss der Kommune 

schlechter (zum Beispiel Kohlekraftwerk eines 

überregionalen Versorgers) oder besser (zum 

Beispiel Wasserkraftanlage) aus als bei der Bi

lanz BUND . Wir empfehlen die Anwendung der 

REGIO-Bilanz daher nur in Ergänzung zur Bilanz 

BUND . Dadurch kann aufgezeigt werden, wie die 

lokale Kraftwerksstruktur gegenüber dem Bun

desmix aussieht .

• Territorialbilanz CoM (Covenant of Mayors)
Die EU-weiten Bilanzierungsempfehlungen für 

Kommunen im Rahmen des Covenant of May

ors sehen im Kern auch die endenergiebasierte 

Territorialbilanz vor . Die CO2-Emissionen wer

den auf Basis des territorialen Endenergiever

brauchs und ihrer spezifischen Emissionsfak

toren ermittelt . Allerdings sollen nach dem 

Akteursprinzip Einrichtungen (Industrieanlagen/

Kraftwerke), die dem Emissionshandel unterlie

gen und nicht im Einflussbereich der Kommu

nen sind, nicht einbezogen werden . Sind Kraft

werke im Besitz kommunaler Stadtwerke und 

sind gleichzeitig im Konzept Umbau-/Erweite

rungsmaßnahmen für diese geplant, werden 

die strombedingten Emissionen der Kraftwerke 

angerechnet, ansonsten wird der Bundesmix 

genommen . 

Anmerkung: Durch die teilweise Berücksichti

gung des Akteursprinzips sind CoM-Bilanzen 

untereinander nur schwer vergleichbar . Wir 

empfehlen die Anwendung der CoM-Bilanz da

her nur in Ergänzung zur Bilanz BUND .

1 .3 CO2 als Leitindikator

Wichtigste Größe bei Treibhausgasbilanzen ist 

die Emission von Kohlendioxid (CO2), das bei 

der Verbrennung fossiler Brennstoffe (Kohle, Erd

öl, Erdgas etc .) freigesetzt wird . CO2 leistet den 

größten Beitrag zum Treibhauseffekt und wird 

deshalb oftmals als Leitindikator für die Treib

hausgase verwendet bzw . auch im allgemeinen 
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B 4QUANTITATIVE IST-ANALYSE

 Klimaschutz durch Ökostrom?
Im Rahmen des Projekts zur Harmonisierung 

der Energie- und THG-Bilanzierung (BISKO-

Systematik) wurde das Thema Ökostrom (bzw . 

Händlermix) intensiv mit Wissenschaftlern und 

Praktikerinnen diskutiert . Ökostrom gilt bei vie

len Akteuren als ein wichtiger Beitrag zum Kli

maschutz . Drei verschiedene Aspekte haben 

sich aus den Diskussionen ergeben: 

1 . Händlermix statt Bundesstrommix oder Ter

ritorialmix in der kommunalen Bilanz: Dieses 

Thema wurde im Rahmen der Ökostrom-Dis

kussion kurz besprochen . So stellte sich die 

Frage, ob beispielsweise der jährliche Einkaufs

mix der lokalen Stadtwerke als Strommix der 

kommunalen THG-Bilanz genutzt werden könn

te . Dieser Vorschlag wurde aus unterschiedli

chen Gründen verworfen . Zunächst gilt der Mix 

des lokalen Energieversorgers nur für die Kun

den des Energieversorgers . Für andere Kunden 

müsste der Strommix der von ihnen präferier

ten Energieversorger genutzt werden . Diese 

Daten liegen nicht vor, so dass eine konsistente 

Systematik nicht möglich wäre . Zudem handelt 

es sich hier nicht um einen physischen Bezug, 

sondern um einen betriebswirtschaftlichen . Je 

nach Einkauf am Energiemarkt kann sich dieser 

jährlich ändern und zu Sprüngen in den Bilan

zen zwischen verschiedenen Jahren führen . 

Strom würde dann nicht einheitlich bewertet 

werden und ein Vergleich sowohl zwischen den 

Bilanzen einzelner Jahre einer Kommune als 

auch zwischen Kommunen nicht ermöglichen . 

Für einzelne Akteure kann nachrichtlich der 

Hinweis erfolgen, welcher Händlermix, zum 

Beispiel als Ökostrom, bezogen wurde . 

2 . Die Wirkung von Ökostrom auf den Klima

schutz und die Energiewende sind aktuell diffe

renziert zu betrachten . Eine im März 2014 vom 

Umweltbundesamt veröffentlichte Studie zeigt, 

dass der Konsum von Ökostrom zurzeit nur ei

nen geringen Beitrag zum Klimaschutz leistet . 

Hintergrund ist, dass EEG-Strom, welcher 80 

Prozent der erneuerbaren Stromerzeugung in 

Deutschland ausmacht, nicht als Ökostrom ver

kauft werden darf . Der Bedarf wird über nicht 

EEG-Anlagen (zumeist alte Wasserkraftanla

gen) sowie erneuerbaren Strom aus dem Aus

land über Herkunftsnachweise gedeckt . Quint

essenz der Studie ist, dass aktuell das Angebot 

die Nachfrage bei weitem übersteigt und mit 

dem Bezug von Ökostrom aus bestehenden An

lagen ein Ausbau von Erneuerbaren Energien 

im Inland und im Ausland nur marginal voran

getrieben wird . Mit der Veränderung des EEG 

und einer verstärkten Nutzung der Eigenver

marktung und Eigenversorgung könnte sich die 

Rolle von Ökostrom in Zukunft jedoch ändern . 

3 . Grundsätzlich sollte bei Ökostromprodukten 

auch zwischen den verschiedenen Angeboten 

unterschieden werden . Neben Angeboten, wel

che vor allem von den günstigen Herkunftsnach

weisen profitieren und welche nicht zum Ausbau 

von Erneuerbaren Energien beitragen, gibt es 

Modelle, bei denen der Kunde durch seinen Tarif 

Veränderungen im Energiesystem initiieren 

kann . Einige Anbieter garantieren beispielsweise 

dem Kunden, dass durch einen geringen Preis

aufschlag beim Stromtarif die zusätzlichen Gel

der in den Ausbau von Erneuerbaren Energien 

investiert werden . Neue Ökostrom-Geschäfts

modelle versuchen, den Ausbau Erneuerbarer 

Energien mit anderen gesellschaftlichen Zielen 

zu verbinden (zum Beispiel www .ok-power .de; 

www .gruenerstromlabel .de) .

Ökostrom oder der lokale Händlermix werden 

für die Bilanzierung auf kommunaler Ebene 

nicht empfohlen . Gleichwohl setzt ein Akteur 

mit der Umstellung auf einen qualitativen hoch

wertigen Ökostrom (vgl . Punkt 3) das Signal, 

dass Klimaschutz in jedem Bereich ein wichti

ges Thema in der Kommune sein soll . Zudem 

können über einige Ökostromtarife reale neue 

Klimaschutzprojekte initiiert werden . 
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Sprachgebrauch mit THG-Emission gleichgesetzt . 

Neben Kohlendioxid haben weitere Gase Einfluss 

auf den Treibhauseffekt . Um die Wirkung der ver

schiedenen Treibhausgase vergleichen zu können, 

wird das Treibhauspotenzial dieser Stoffe auf die 

Treibhauswirkung von CO2 bezogen (  Tab . B4–1) . 

Tabelle B4–1: Treibhausgaspotenziale

CO2-
(Äquivalente)-
Emissionen in 
Mrd. t weltweit 
2010

Anteile der CO2-
Äquivalente

Global Warming Potential 
in CO2-Äquivalenten 

(gemäß 4 . Sachstandsbericht 

des IPCC von 2007 auf 100 

Jahre bezogen – Werte werden 

ständig aktualisiert)

CO2 38 (± 3,8) 76 Prozent 1

CH4 7,8 (± 1,6) 16 Prozent 25

N2O 3,1 (± 1,9) 6 Prozent 298

F-Gase 1,0 (± 0,2) 2 Prozent 124–14 .800

Gesamt 49 (± 4,5) 100 Prozent

Quelle: IPCC 2014, S. 6

Abbildung B4–6: Entwicklung der weltweiten THG-Emissionen nach Gasen, 1970–2010 (Quelle: IPCC 2014, S. 7)

Die Methanemissionen werden dann zum Beispiel 

nicht in kg Methan, sondern in kg CO2-Äquivalente 

angegeben . Da Methan die 25-fache Treibhausgas

wirkung von Kohlendioxid hat, wird der Ausstoß von 

einer Tonne Methan daher in 25 Tonnen CO2-Äqui

valente umgerechnet . An dritter Stelle steht das 

Lachgas (N2O), das insbesondere in der Landwirt

schaft eine große Rolle spielt . Lachgas hat sogar 

eine 298-fache Treibhausgaswirkung gegenüber 

CO2 . Wird im Leitfaden von THG-Emissionen ge

CO2-
(Äquivalente)-
Emissionen in 
Mrd. t weltweit 
2010

Anteile der CO2-
Äquivalente

Global Warming Potential 
in CO2-Äquivalenten 

(gemäß 4 . Sachstandsbericht 

des IPCC von 2007 auf 100 

Jahre bezogen – Werte werden 

ständig aktualisiert)
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sprochen, sind damit die Treibhausgasemissionen 

in CO2-Äquivalenten gemeint . 

2010 erreichten die weltweiten jährlichen THG-

Emissionen einen Höchststand von 49 Mrd . Ton

nen CO2-Äquivalente, der jährliche Ausstoß ist 

seit 2000 um rund zehn Mrd . Tonnen gestiegen . 

Wie   Tab . B4–1 zeigt, hat Kohlendioxid weiter

hin den größten Anteil an den weltweiten THG-

Emissionen (76 Prozent), gefolgt von Methan  

(16 Prozent), Lachgas (ca . sechs Prozent) und flu

orierten Kohlenwasserstoffen (zwei Prozent) .

Neben den CO2-Äquivalenten sollten bei der Be

rechnung der THG-Emissionen auch die Vorketten 

der Energiebereitstellung berücksichtigt werden . 

Dies bedeutet, dass nicht nur die direkten Emissio

nen bei der Verbrennung eines Energieträgers be

rechnet werden, sondern auch die Emissionen, wel

che durch die Gewinnung, Umwandlung und den 

Transport des Energieträgers entstehen . Dies ist vor 

allem für den Energieträger Strom relevant, da die 

Stromerzeugung häufig nicht in den Kommunen 

stattfindet und daher die Emissionen der Erzeugung 

über die Vorkette einberechnet werden . Zudem füh

ren Vorketten dazu, dass erneuerbare Energieträger, 

wie zum Beispiel Biomasse, nicht komplett emis

sionsfrei sind, da hier auch Emissionen fossiler  

Energieträger (zum Beispiel Benzinverbrauch beim 

Transport) in der Vorkette berücksichtigt werden . 

Die direkten THG-Emissionen aus regenerativen 

Brennstoffen (zum Beispiel Holz) werden dabei nicht 

eingerechnet, da diese als klimaneutral angesehen 

werden . Das bei der Verbrennung freiwerdende THG 

wurde vorher bei der Entstehung der Biomasse der 

Luft entnommen und, unter Freisetzung von Sauer

stoff, als Kohlenstoff in die Pflanze eingebaut .

1 .4 Energiebasierte THG-Bilanz oder 
umfassende Kohlenstoffbilanz?

Dieser Leitfaden konzentriert sich auf die CO2-

Emissionen (inkl . Äquivalente) aus dem stationären 

und nicht stationären Energieverbrauch (Verkehr) . 

Etwa 80 Prozent der THG-Emissionen sind in 

Deutschland in den letzten Jahren auf diese Quel

len zurückzuführen . Weitere nicht energiebedingte 

THG-Emissionen verteilen sich laut UBA-Emis

sionsberichten für das IPCC anteilig nach den in  

  Tab . B4-2 dargestellten Emissionsquellen .

Eine vollständige Erhebung dieser Daten zur An

wendung des IPCC-Standards für kommunale 

THG-Bilanzen wäre mit erheblichem Aufwand und 

hohen Kosten verbunden . Außerdem liegen in eini

gen Bereichen auf kommunaler Ebene keine Daten 

vor und könnten nur über bundesweite Kennwerte 

abschätzbar sein . Darüber hinaus unterschiedet 

sich die Relevanz je nach Art der Kommune (zum 

Beispiel Industrieprozesse oder Landwirtschaft) .

Tabelle B4–2: THG-Emissionen in Deutschland nach Sektoren, 2012

Sektor Anteile an 
THG-Emissionen 
(ohne Vorketten)

Energie 83,66 Prozent

Industrieprozesse (mineralische Produkte, chemische Industrie, 

Herstellung von Metall)

7,27 Prozent

Landwirtschaft (Fermentation, Düngerwirtschaft, 

landwirtschaftliche Böden

7,4 Prozent

Abfall (Abfalldeponierung, Abwasserbehandlung, andere) 1,44 Prozent

Lösemittel und andere Produktverwendung 0,18 Prozent

N2O bei Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft 

(Wälder und Ackerland)
0,05 Prozent

Quelle: UBA 24/2014, S. 63

Die kommunale THG-Bilanzierung sollte des

wegen zunächst den Fokus auf den stationären 

Energieverbrauch und den Verkehrsbereich rich

ten . Für Kommunen, die darüber hinaus zu Infor

mationszwecken noch weitere THG-Emissionen 

erheben möchten, finden sich in   Kap . B4 4 .2 

Sektor Anteile an 
THG-Emissionen 
(ohne Vorketten)
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Kurzanleitungen zur Bilanzierung von Landwirt

schaft, Industrie und Abfall (inkl . Abwasser) .

Waldbestand wird im Rahmen der kommunalen 

THG-Bilanz nicht als Kohlenstoffsenke berücksich

tigt . Der THG-Bindungseffekt des Waldes wird aber 

durch die „THG-neutrale“ thermische Verwertung 

zum Beispiel des Waldrestholzes einberechnet .

Tabelle B4–3: Branchen im Wirtschaftszweig Verarbeitendes Gewerbe

•	Herstellung	von	Nahrungs-	und	Futtermitteln
•	Getränkeherstellung
•	Tabakverarbeitung
•	Herstellung	von	Textilien
•	Herstellung	von	Bekleidung
•	Herstellung	von	Leder,	Lederwaren	und	Schuhen
•	Herstellung	von	Holz-,	Flecht-,	Korb-	und	Korkwaren	(ohne	Möbel)
•	Herstellung	von	Papier,	Pappe	und	Waren	daraus
•	Herstellung	von	Druckerzeugnissen,	Vervielfältigung	von	bespielten	Ton-,	Bild-	und	Datenträgern
•	Kokerei	und	Mineralölverarbeitung
•	Herstellung	von	chemischen	Erzeugnissen
•	Herstellung	von	pharmazeutischen	Erzeugnissen
•	Herstellung	von	Gummi-	und	Kunststoffwaren
•	Herstellung	von	Glas	und	Glaswaren,	Keramik,	Verarbeitung	von	Steinen	und	Erden
•	Metallerzeugung	und	-bearbeitung
•	Herstellung	von	Metallerzeugnissen
•	Herstellung	von	DV-Geräten,	elektronischen	und	optischen	Erzeugnissen
•	Herstellung	von	elektrischen	Ausrüstungen
•	Maschinenbau
•	Herstellung	von	Kraftwagen	und	Kraftwagenteilen
•	Sonstiger	Fahrzeugbau
•	Herstellung	von	Möbeln
•	Herstellung	von	sonstigen	Waren
•	Reparatur	und	Installation	von	Maschinen	und	Ausrüstungen

Quelle: Statistisches Bundesamt 2008

1 .5 Definition von Verbrauchssektoren

Um anhand von THG-Bilanzen handlungsorien

tierte und verursacherbasierte Konzepte erstellen 

zu können, sollten die THG-Emissionen den ver

schiedenen Endenergieverbrauchssektoren zu

gerechnet werden . Prinzipiell wird empfohlen, 

nach folgenden Verbrauchssektoren bei einer 

THG-Bilanz zu unterscheiden (die Emissionen des 

Sektors Energieversorgung werden mit seinen 

Produkten Strom und Fernwärme den verschie

denen Verbrauchssektoren zugeschrieben):

•	 Private Haushalte: Der Sektor Private Haus

halte berücksichtigt den Endenergiebedarf  

aller privaten Nutzerinnen und Nutzer in der 

Kommune . Dies beinhaltet auch die Bewohner

schaft von gewerblichen oder städtischen Im

mobilien . Auch die Mischnutzung von Gebäu

den sollte dabei berücksichtigt werden .

•	 Verarbeitendes Gewerbe/Industrie: Aufgrund 

der Systematik der Statistischen Landesämter 

wird der Sektor Industrie folgendermaßen unter

teilt: Energieverbrauch des Verarbeitenden Ge

werbes, Bergbau und Gewinnung von Steinen 

und Erden . Darunter fallen alle Betriebe aus die

sen Wirtschaftszweigen gemäß der in  Tab . 

B4–3 dargelegten Branchen mit mindestens 20 

Beschäftigten (einzelne Bereiche werden bereits 

ab zehn Mitarbeitern erfasst, sofern sie Mehrbe

triebsunternehmen zugehören, die insgesamt 

mehr als 20 Mitarbeiter haben) . Im Folgenden 

wird dieser Sektor vereinfacht Industrie genannt .
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•	 Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und 
Sonstiges (GHD): In diesen Sektor fallen alle 

Energieverbräuche aller bisher nicht erfassten 

wirtschaftlichen Betriebe (außerdem Betriebe des 

Bergbaus, der Gewinnung von Steinen und Erden 

sowie des Verarbeitenden Gewerbes mit weniger 

als 20 Mitarbeitern) .  Kap . B4 2 .1 beinhaltet 

eine detaillierte Beschreibung dieser Betriebe . 

•	 Kommunale Einrichtungen: Diesem Sektor 

sind zunächst die Energieverbräuche der kom

munalen Liegenschaften zuzuordnen . Eine Dif

ferenzierung nach Verwaltungsgebäuden, kom

munalen Schulen und Kindertagesstätten sowie 

der Straßenbeleuchtung ist für die Darstellung 

von Kennwerten im Benchmark kommunaler Kli

maschutz anzustreben . Kommunale Gebäude 

mit dem Nutzungszweck Wohnen sind heraus

zurechnen . Darüber hinaus zählen zu diesem 

Sektor auch noch andere kommunale Gebäude 

sowie der Energieverbrauch von kommunalen 

Infrastrukturanlagen unter anderem aus den Be

reichen Wasser/Abwasser, Straßen und Abfall 

und dem kommunalen Fuhrpark . 

•	 Verkehr: Der Sektor Verkehr (  Kap . C3) bein

haltet grundsätzlich die Emissionen sämtlicher 

motorisierten Verkehrsmittel im Personen- und 

Güterverkehr . Im Fokus der kommunalen Bilan

zierung stehen insbesondere der Straßenver

kehr (Personen- und Güterverkehr) sowie der 

Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV, Linien

busse, Straßenbahn und Schienenpersonen

nahverkehr), die im direkten Handlungsfeld der 

Kommune liegen und daher in jedem Fall in der 

Bilanz zu erfassen sind . Öffentlicher Personen

fernverkehr (Bahn, Reise- und Fernlinienbus, 

Flugzeug) sowie Güterverkehre mit Bahn und 

Binnenschiff sind kaum durch Kommunen be

einflussbar . Ihre Erfassung in der kommunalen 

Bilanz sollte aus Gründen der Vollständigkeit al

ler Endenergieverbräuche im Territorium den

noch angestrebt werden .

Der Energieverbrauch privater Haushalte lässt 

sich aufgrund seiner Homogenität von den Ener

gieversorgern relativ gut abschätzen . Die Ver

brauchsdaten der kommunalen Einrichtungen 

und gegebenenfalls der Industrie werden separat 

erhoben (  Kap . B4 2 .1) . Sofern es möglich und 

sinnvoll ist, können zum Beispiel Bundes- und 

Landeseinrichtungen auch als gesonderte Ver

brauchssektoren abgebildet werden .

Aktuell unterscheiden sich bei den verschiede

nen Datenbereitstellern (Energieversorgungsun

ternehmen, Statistische Landesämter etc .) jedoch 

noch die Definitionen zu diesen Sektoren . Die obi

gen Definitionen stellen daher eine Empfehlung 

bei Anfragen an die verschiedenen Datenbereit

steller dar . Bei den Informationen der Energiever

sorger wird der Sektor Gewerbe, Handel, Dienst

leistungen und Sonstiges manchmal dem 

Haushaltssektor, manchmal dem Industriesektor 

zugeordnet . Durch Nachfragen ist es zumeist 

möglich, den Sektor dennoch separat darzustel

len . Im Folgenden wird der Sektor vereinfacht als 

GHD-Sektor (Gewerbe, Handel, Dienstleistung 

und Sonstiges) bezeichnet .

1 .6 Bezugsjahr

THG-Bilanzen sollten den Anspruch einer größt

möglichen Aktualität haben . Wie aktuell Energie- 

und THG-Bilanzen sind, hängt meist jedoch von 

der Datenverfügbarkeit bei den Datenlieferanten 

ab . Häufig liegen validierte und veröffentlichungs

fähige Daten erst ein bis zwei Jahre nach einem 

Bezugsjahr vor . Dies gilt es, bei der Erstellung von 

CO2-Bilanzen zu beachten . In der Praxis wird der

zeit mit einer etwa anderthalbjährigen „Verspä

tung“ der Bilanz gerechnet . So kann mit Daten für 

das Bilanzjahr 2014 beispielsweise frühestens 

Mitte 2016 gerechnet werden .

Retrospektive THG-Bilanzierung
Wird eine Bilanz zum ersten Mal erstellt, fehlen in 

der Kommune die Vergleichswerte zu früheren 

Jahren . Trotzdem wird oft der Vergleich zu einem 

früheren Bezugsjahr gesucht oder gewünscht . Die 

Erstellung früherer Bilanzen bzw . eine Rückrech

nung anhand aktueller Werte ist jedoch mit einigen 

Schwierigkeiten verbunden . Vielfach liegen die Da

ten nicht mehr in der benötigten Form bzw . nicht in 

einheitlicher Methodik vor . Es empfiehlt sich des

wegen, bei einer Retrospektive nur eine überschlä

gige Berechnung durchzuführen und darauf deut

lich in der Emissionsberichterstattung hinzuweisen .

Wurde bereits eine Bilanz in der Kommune er

stellt, sind für Vergleichbarkeit und konkrete Aus

sagen eine einheitliche Methodik und Datenkon

sistenz von hoher Bedeutung .
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Deswegen sollte die alte Bilanz genau geprüft 

werden:

•	 Welche	Daten	wurden	erhoben,	wer	hat	diese	
bereitgestellt, und sind diese in der damals vor

liegenden Form noch zu erhalten?

•	 Welche	Methodik	wurde	angewandt,	und	ent
spricht diese heutigen Standards?

Ergeben sich in dieser Analyse Unterschiede, 

muss geprüft werden, inwieweit die Daten ver

gleichbar sind . Ist das nicht der Fall, empfiehlt es 

sich, die neue Bilanz mit verfügbaren Daten und 

Methodik als Standard festzulegen und die alte 

Bilanz mit den vorliegenden alten Daten soweit 

möglich an die neue Bilanz anzupassen .

1 .7 Ermittlung und Aufbereitung der 
benötigten Daten

Wird eine THG-Bilanz zum ersten Mal erstellt, ist 

die Sammlung und Ermittlung der Grunddaten mit 

einer längerfristigen Suche verbunden . Ansprech

partner müssen gefunden und die Daten müssen in 

geeigneter Form von diesen zur Verfügung gestellt 

werden . Um die Fortschreibungsfähigkeit einer  

Bilanz zu gewährleisten, sollte zudem die dauerhaf

te Verfügbarkeit der Daten geklärt werden .

Die zu ermittelnden Grunddaten des stationären 

Endenergieverbrauchs sind die leitungsgebunde

nen Energieträger (Gas, Strom, Fernwärme) und 

die nicht leitungsgebundenen Energieträger, wie 

beispielsweise Heizöl . Bei der nicht-stationären 

Nutzung (Verkehrsbereich) werden dagegen die 

Verkehrsmengen (Fahr- bzw . Verkehrsleistungen) 

verschiedener Verkehrsmittel benötigt . Aus den 

Verkehrsmengen lassen sich anhand von spezi

fischen Faktoren die THG-Emissionen und der 

Endenergiebedarf ermitteln (  Kap . B4 3) .

Die im folgenden Kapitel vorgestellten Quellen 

für eine kommunale THG-Bilanz sind vielfältig . Die 

Ersteller müssen vorab festlegen, welche Daten 

sie mit welchem Ziel für die THG-Bilanz nutzen 

wollen . Kommunale THG-Bilanzen beruhen häu

fig auf Annahmen und Abschätzungen und haben 

mehrere unterschiedliche Quellen . Hierbei ist 

darauf zu achten, dass Doppelzählungen vermie

den und bestenfalls die Daten mit der höchsten 

Güte genutzt werden, um eine möglichst exakte 

Wiedergabe der Wirklichkeit zu gewährleisten .

Die zusammengestellten Daten bedürfen vor der 

weiteren Nutzung noch einmal einer Kontrolle . Da 

sie vielfach aus unterschiedlichen Quellen stam

men, ist zunächst noch einmal zu prüfen, ob alle 

Daten dem Bilanzjahr zugeordnet werden können 

bzw . ob bei Fortschreibungen das Bilanzjahr als  

aktuelles Jahr angegeben ist . Zudem werden die 

Daten häufig in unterschiedlichen Einheiten er

fasst . Zur besseren Vergleichbarkeit sollte die Bilanz 

sich auf eine Basiseinheit beziehen . Für Kommunal

bilanzen bietet sich für den Endenergieverbrauch 

die Grundeinheit kWh mit den abgeleiteten Einhei

ten (je nach Bedarf) MWh oder GWh an .

Die Berechnung der THG-Emissionen basiert 

auf den jeweiligen Endenergieverbrauchsdaten, 

die in der Regel auf Basis des Heizwertes Hi (früher 

unterer Heizwert Hu) erfasst sind . Allerdings gibt 

es Ausnahmen . Die Gasversorger rechnen den 

Verbrauch zumeist auf Basis des Brennwertes Hs 

(früher oberer Heizwert Ho) ab, der für die Erstel

lung der THG-Bilanz auf den Heizwert umgerech

net werden muss . Da sich zwischen Brenn- und 

Heizwertangaben bis zu zehn Prozent Differenz 

ergeben können, ist hier eine genaue Erfassung 

der Daten von hoher Relevanz .

  Tab . B4–4 zeigt für verschiedene Energie

träger, wie sich aus den ermittelten Daten Heiz

wertangaben aus den Brennwertangaben um

rechnen lassen .

Tabelle B4–4: Umrechnungsfaktoren Brennwert und Heizwert für verschiedene Energieträger

Erdgas Heizöl Flüssig
gas

Stein
kohle

Braun
kohle

Heizwert  Brennwert 1,11 1,06 1,09 1,04 1,07

Brennwert  Heizwert 0,901 0,943 0,917 0,962 0,935

Quelle: Eigene Darstellung

Erdgas Heizöl Flüssig
gas

Stein
kohle

Braun
kohle
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Bei der Ermittlung von Bilanzen kann auf zwei 

unterschiedliche Weisen vorgegangen werden . So 

können entweder zunächst lokale Daten gesam

melt und fehlende Daten mit regionalen oder bun

desweiten Kennzahlen ergänzt werden, oder es 

können zunächst erste Ergebnisse über allgemeine 

Kennwerte ermittelt und diese über lokale bzw . re

gionalspezifische Detaildaten verfeinert werden . 

Beide Wege führen zu einer kommunalen THG-

Bilanz, die im Idealfall bei beiden Wegen dasselbe 

Ergebnis hat ( Abb . B4–7) . In diesem Leitfaden 

wird vor allem auf die erste Variante eingegangen . 

Bilanzierung über Kennzahlen
Eine Modifikation des Inländerprinzips ( Kap . B4 

1 .1) erfolgt in manchen Bilanzierungstools über eine 

Berechnung der THG-Emissionen mittels Einwoh

nerzahlen und Anzahl der sozialversicherungspflich

tig Beschäftigten . Anhand von bundesweit ermittel

ten Kennzahlen wird der Energieverbrauch für den 

privaten Sektor und die Wirtschaft berechnet . So 

lässt sich anhand weniger statistischer Zahlen eine 

erste überschlägige kommunale Bilanz erstellen .

Um Doppelungen des Energieverbrauchs mit 

dem der Wirtschaft zu vermeiden, wird beim Ener

gieverbrauch der privaten Haushalte nur der Vor

Ort-Verbrauch ermittelt (lokaler Strom- und Wär

meverbrauch) . Verbräuche außerhalb der Kom

mune oder durch Konsum werden hier nicht be

rücksichtigt . Im Grunde wird bei dieser Bilanzie

rungsform also das Inländerprinzip im privaten 

Sektor um ein „In-Arbeiter“-Prinzip erweitert .

Auch im Verkehr erfolgt in einigen Bilanzie

rungstools eine vereinfachte Berechnung der 

THG-Emissionen über bundesweite Kennzahlen, 

im Wesentlichen über die mittleren Fahr- und Ver

kehrsleistungen pro Einwohner im gesamtdeut

schen Durchschnitt . Das Ergebnis entspricht einer 

weitgehend kommunenunspezifischen Inländer

bilanz . Für den Kfz-Verkehr wird teilweise auch 

statt der Einwohnerzahlen die in der Kommune 

zugelassene Kfz-Anzahl (Pkw, LNF, Lkw) verwen

det und mit Bundesdurchschnittswerten der Jah

resfahrleistung je Kfz-Kategorie verknüpft . 

Abbildung B4–7: Möglichkeiten zur Ermittlung einer kommunalen CO2-Bilanz (Quelle: Eigene Darstellung)

Das Vorgehen mit Kennzahlen hat den Vorteil, 

dass mit wenigen Werten bereits THG-Emissio

nen aufgezeigt werden können . Da diese THG-

Emissionen jedoch auf bundesdurchschnittlichen 

Kennwerten basieren, hat diese erste Bilanz nicht 

viel mit der realen lokalen Situation vor Ort zu tun . 

Die Datengüte liegt in der Regel bei D (=0   Kap . 

B4 1 .8) . Es wird deswegen dringend empfohlen, 
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diese Bilanzen mit lokalen Daten aufzuwerten . Ge

schieht dies nicht, werden die Datengüte und da

mit die Aussagekraft der Bilanz sehr gering blei

ben . Deswegen sollte mit der Erstellung der ersten 

Bilanz gleich abgeklärt werden, inwieweit und mit 

welchen lokalen Daten die erste Kennzahlenbilanz 

ergänzt werden kann .

Der optimale Bilanzierungsvorgang
Je nach Datenlage gibt es mehrere Möglichkeiten 

(Optionen), um den Energieverbrauch der einzel

nen Energieträger in den jeweiligen Sektoren zu 

ermitteln . Lokal erhobene primärstatistische Da

ten haben meist eine sehr hohe Datengüte und 

sind bevorzugt zu verwenden, wobei wichtig ist, 

dass diese Daten fortschreibungsfähig sind . Sind 

diese Daten nicht verfügbar, kann auf nachrangi

gere Optionen zurückgegriffen werden, wie bei

spielsweise über Hochrechnungen des Energie

verbrauchs mithilfe von Kennwerten . Bei der 

Ersterstellung einer Bilanz ist es zudem hilfreich, 

lokal erhobene sowie statistische Daten zu ver

wenden, um einen Abgleich zu gestatten und 

mögliche größere Abweichungen zu erkennen . 

Die Bilanzierungssoftware „Klimaschutz-Planer“ 

zeigt beispielsweise die verschiedenen Optionen 

zur Ermittlung der einzelnen Energieträger auf 

und greift dabei immer auf die Option zurück, wel

che die höchste hinterlegte Datengüte besitzt .

Tabelle B4–5: Stationärer Energieverbrauch einer Kommune und die daraus ermittelte Datengüte für die Gesamtbilanz

Daten Quelle Datengüte Wertung 
Datengüte

Anteil am 
Endenergie
verbruach

Datengüte 
anteilig (Wer
tung x Anteil)

Strom
verbrauch

EVU A 1 30 Prozent 0,3

Erdgas
verbrauch

EVU A 1 30 Prozent 0,39

Heizölverbrauch 
Haushalt und 
Gewerbe

Kennzahlen,  
Wohn- und  
Nutzflächen

C 0,25 8 Prozent 0,02

Heizöl
verbrauch 
Industrie

Daten  
Statistisches 
Landesamt und 
Kennzahlen

B 0,5 20 Prozent 0,1

Biomasse Bundesweiter 
Kennwert pro 
Einwohner

D 0 2 Prozent

Solarthermie Absorberflächen 
über BAFA

B 0,5 1 Prozent 0,005

Gesamt 100 Prozent 0,615

Quelle: Eigene Darstellung

1 .8 Datengüte

Für alle kommunalen Energie- und THG-Bilanzen 

wird empfohlen, eine Datengüte der Bilanz anzuge

ben . Die Datengüte ist ein Maßstab für die Aussage

kraft einer Energie- und THG-Bilanz . Eine Kommune 

sollte im Erstellungsprozess der Bilanz eine mög

lichst hohe Datengüte erreichen und auf diesem Ni

veau ihre Bilanzen in Zukunft auch fortschreiben bzw . 

versuchen, diese weiter zu verbessern . Bei Kommu

nen mit einem geringen Anteil von leitungsgebunde

Daten Quelle Datengüte Wertung 
Datengüte

Anteil am 
Endenergie
verbruach

Datengüte 
anteilig (Wer
tung x Anteil)



209

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

 
 

-

-

B 4QUANTITATIVE IST-ANALYSE

nen Energieträgern (welche die Aussagekraft einer 

Bilanz erhöhen) ist jedoch zu berücksichtigen, dass 

hier eine Verbesserung der Datengüte nur mit schwer 

vertretbarem Aufwand (zum Beispiel Befragung von 

Haushalten) erreicht werden kann . Es gilt zudem zu 

bedenken, dass dieser Aufwand bei einer Fortschrei

bung ebenfalls wieder betrieben werden muss . 

Um die eigenen Bilanzen, auch für spätere Bear

beiter, transparent zu gestalten, wird vorgeschla

gen, für die jeweiligen Datenquellen und die jeweili

gen Energieverbräuche sowohl des Gesamtver- 

brauchs als auch bei der Ermittlung des Verbrauchs 

für die einzelnen Verbrauchssektoren die Datengü

te zu notieren . Anhand der verschiedenen Anteile 

der Daten am Endenergieverbrauch kann schnell 

ermittelt werden, auf welcher Datengüte eine Bi

lanz überwiegend basiert .  Tab . B4–5 zeigt ein 

solches Beispiel für den stationären Energiever

brauch einer Kommune auf .

Die Wertung der Datengüte A bis D erfolgte fol

gendermaßen:

• Datengüte A (Regionale Primärdaten) -> Faktor 1

•	 Datengüte	B	(Primärdaten	und	Hochrechnung)	
-> Faktor 0,5

•	 Datengüte	C	(Regionale	Kennwerte	und	
Statistiken) -> Faktor 0,25

•	 Datengüte D (Bundesweite Kennzahlen) -> Faktor 0

In dem in  Tab . B4-5 aufgezeigten Beispiel basiert 

der überwiegende Anteil der Energieverbräuche auf 

leitungsgebundenen Energieträgern für die Ge

samtbilanz und kann mit Datengüte A erhoben wer

den . Bei den nicht leitungsgebundenen Energieträ

gern wurde der Energieverbrauch über Kennwerte 

und Nutz- bzw . Wohnflächen abgeschätzt (Daten

güte B und C) . Bei Solarthermie lag ein Solarkatas

ter mit den Solarflächen vor, die mit gemittelten  

spezifischen Energieerträgen multipliziert wurden 

(Datengüte B) . Lediglich bei der Biomasse wurden in 

diesem Fall der Bundesdurchschnitt über die Ein

wohnerschaft hochgerechnet (Datengüte D) .

Insgesamt ergibt sich so eine anteilige Daten

güte von 0,82 . Für die Interpretation der Aussage

kraft der Bilanz können die Ergebnisse einer 

Gesamtbilanz bei der Datengüte gemäß der Ein

teilung in   Tab . B4–6 differenziert werden .

Analog zur Datengüte der Gesamtbilanz kann auch 

eine Datengüte für die einzelnen Sektoren ermittelt 

werden . Da eine Aufteilung aktuell noch auf vielerlei 

Annahmen und selten auf exakten Quellen basiert, ist 

bei der sektoralen Datengüte von niedrigeren Werten 

auszugehen als für die Gesamtbilanz . Dementspre

chend sollte die Interpretation der Ergebnisse auf

grund der Aussagekraft mit Vorsicht erfolgen .

Im Verkehrsbereich kann anhand der verwen

deten Daten analog zum stationären Bereich vor

gegangen werden . Für eine Bewertung der Ge

samtbilanz müssen die Daten dann auf Basis ihrer 

jeweiligen Anteile zusammengefügt werden .

2. Ermittlung der THG-Bilanz 
im stationären Bereich

Im Folgenden wird dargestellt, welche Daten von 

welchen Institutionen für eine THG-Bilanzierung 

der stationären Sektoren bereitgestellt werden 

können . Datenquellen, die Daten mit der höchsten 

Datengüte für eine Detailbilanz bereitstellen, wer

den zuerst benannt, sodann Alternativen zur Er

hebung von Daten mit geringerer Güte . 

Tabelle B4–6: Aussagekraft der Bilanz nach Datengüte

Prozent Datengüte des Endergebnisses

> 80 Prozent Gut belastbar

> 65–80 Prozent Belastbar

> 50–65 Prozent Relativ belastbar

bis 50 Prozent Bedingt belastbar

Quelle: Eigene Darstellung

Prozent Datengüte des Endergebnisses
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-

2 .1 Datenquellen für die Bilanzierung

Die Datenquellen für die Erstellung einer Endener

giebilanz können sehr vielfältig sein . In einigen 

Bundesländern gibt es bereits verschiedene Unter

stützungsangebote seitens des Landes, der Lan

desenergieagenturen oder von anderen Stellen . 

Grundsätzlich ist die Erhebung konsistenter 

Daten bei der Erstellung der Erstbilanz mit größe

rem Aufwand verbunden . Ziel ist es, sowohl für 

leitungsgebundene Energieträger (zum Beispiel 

Erdgas) als auch für nicht leitungsgebundene 

Energieträger (zum Beispiel Heizöl) den Endener

gieverbrauch aufgeteilt nach den verschiedenen 

Verbrauchssektoren (unter anderem private Haus

halte) zu erhalten .

Wichtige Datenquellen sind in    Tab . B4–7 

dargestellt .

Leitungsgebundene Energieträger
Die Ermittlung des Gesamtenergieverbrauchs von 

leitungsgebundenen Energieträgern (Erdgas, Strom, 

Fern- und Nahwärme) ist in der Regel kein Problem 

und deswegen für alle Bilanzen obligatorisch .

Tabelle B4–7: Übersicht über Quellen und Daten für eine stationäre THG-Bilanz

Datenquelle Inhalt Berücksichtigte 
Sektoren

Daten
güte

Netzgesellschaft Energieverbrauch Strom und Erdgas 
der Gesamtkommune

Alle A

Energieversorger Fern- und Nahwärmeverbrauch Alle A

Eigenerhebungen 
für nicht leitungsgebun
dene Energieträger

Energieverbrauch (Heizöl, Solarthermie, 
Biomasse- und Geothermieanlagen) 

Je nach 
Erhebung

A

Lastprofile des 
Netzversorgers

Wärmeerzeugung aus elektrischen Wärmepumpen, 
Heizstromverbrauch

Alle A

Schornsteinfegerdaten Ermittlung Heizölverbrauch über Leistung der Kessel Private Haus
halte, GHD

B

Förderprogramme Ermittlung für verschiedene Energieträger 
(vor allem Erneuerbare Energien) 

Je nach Förder
programm, meist 
jedoch Private 
Haushalte, GHD

B

Gebäudekennzahlen Wärmeerzeugung aus nicht leitungsgebundene 
Energieträger (keine Aufteilung) auf Basis von Gebäu
detypologien und angenommenen Verbräuchen

Private Haus
halte, GHD

C

Heizölverbrauch 
über Kennzahlen

Berechnung des Wärmeverbrauchs (Heizöl) über Wärme
verbrauch über Einwohner- und SV-Beschäftigten-Kenn
werte

Private Haus
halte, GHD

C–D

Ermittlung des Energie
verbrauchs der Industrie 
über Kennzahlen

Berechnung des Wärmeverbrauchs in der Industrie 
über Kennzahlen der Beschäftigtenzahlen

Industrie C–D

Kommunale Daten zur 
sektorspezifischen 
Auswertung

Strom- und Wärmeverbrauch kommunaler Gebäude Kommune A

Betriebsbefragungen Strom und Wärmeverbrauch nach Energieträgern Industrie A

Quelle: Eigene Darstellung

Wichtigste Ansprechpartner zur Ermittlung der 

leitungsgebundenen Energieträger sind die Netz

betreiber der lokalen Verteilnetze Strom und Erd

gas, die auch die Konzession besitzen . Die Daten 

Datenquelle Inhalt Berücksichtigte 
Sektoren

Daten
güte
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zum Strom- und Erdgasverbrauch liegen der Netz

gesellschaft über die Konzessionsabgabenzah

lungen zumindest als Gesamtverbräuche vor . 

Die Netzbetreiber regeln ihre Netze mit Hilfe von 

Lastprofilen verschiedener Kundengruppen (Stan

dardlastprofile) . Großverbraucher werden hier auch 

separat erfasst (Registrierende Leistungsmessung 

(RLM)-Kunden) . Auf Anfrage sind die Netzbetreiber 

vielfach bereit, eine detaillierte Verbrauchserfassung 

zur Verfügung zu stellen . Dabei orientiert sich die Auf

schlüsselung der Sektoren an den Lastprofilen des 

Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft 

e . V . (BDEW) . Folgende Aufteilungen können idealer

weise seitens der Netzbetreiber bereitgestellt werden:

Strom

Haushalte

•	 Stromverbrauch	der	privaten	Haushalte:	Sum
me der Stromverbräuche der BDEW-Standard

lastprofile (bzw . spezifisch betrieblich vergleich

bare) des Netzbetreibers: H0_Haushalt

GHD

•	 Stromverbrauch	Gewerbe,	Handel,	Dienstleistun
gen und Sonstiges: Summe der Stromverbräuche 

der BDEW-Standardlastprofile (bzw . spezifisch 

betrieblich vergleichbare) des Netzbetreibers: L0_

Landwirtschaftsbetriebe allgemein; L1_Landwirt

schaft Milch/Nebenerwerb; L2_Landwirtschaft 

übrige; G0_Gewerbe allgemein; G1_Gewerbe 

werktags; G2_Gewerbe Verbrauch Abend; G3_

Gewerbe durchlaufend; G4_Laden/Friseur; G5_

Bäckerei mit Backstube; G6_Wochenendbetrieb 

+	 RLM	 Kunden	 (GHD-Großbetriebe,	 unter	 an
derem Universität, Verwaltung, Rechenzentren, 

Softwareunternehmen etc .), die nicht dem verar

beitenden Gewerbe zuzurechnen sind .

Industrie

•	 Stromverbrauch	 Industrie	und	Großverbrau
cher: Summe aller Stromverbraucher mit regis

trierender Leistungsmessung von Industriebe

trieben gemäß der Branchen des verarbeitenden 

Gewerbes ( Kap . B4 1 .5)

Weitere Aufteilungen

•	 Stromverbrauch	 Wärmepumpen:	 Summe	 der	
Stromverbräuche der BDEW-Standardlastpro

file (bzw . spezifisch betrieblich vergleichbare) 

des Netzbetreibers: WP1_Heizungsprofil; HZ2_

Wärmepumpen

•	 Stromverbrauch	Nachtspeicherheizungen:	Sum
me der Stromverbräuche der BDEW-Standard

lastprofile (bzw . spezifisch betrieblich vergleich

bare) des Netzbetreibers: HZ0_Speicherheizung, 

getrennte Messung; HZ1_Speicherheizung ge

meinsame Messung; NS0_Heizungsprofil

•	 Straßenbeleuchtung:	 Summe	 des	 Lastprofils	
LS0_Straßenbeleuchtung

Erdgas

Private Haushalte

•	 Erdgasverbrauch der privaten Haushalte: Summe 

der Erdgasverbräuche der Standardlastprofile 

(bzw . spezifisch betrieblich vergleichbare) des 

Netzbetreibers: EFH Einfamilienhaus < 50 .000 

kWh; MFH Mehrfamilienhaus > 50 .000 kWh; 

HK3_Kochgas

GHD

•	 Erdgasverbrauch	 Gewerbe,	 Handel,	 Dienst
leistungen und Sonstiges: Summe der Erd

gasverbräuche der Standardlastprofile (bzw . 

spezifisch betrieblich vergleichbare) des Netz

betreibers, die nicht den Haushaltskunden 

(s . o .) zuzuordnen sind: unter anderem GBA 

Bäckereien; GBD sonstige betriebliche Dienst

leistungen; GBH Beherbergungen; GGA Gast

stätten, GGB Gartenbau; GHA Einzel- und 

Großhandel; GKO Gebietskörperschaften; 

GMF Haushaltsähnlicher Betrieb; GMK Metall 

und KFZ; GPD Papier und Druck; GWA Wä

schereien	+	RLM	Kunden	(GHD-Großbetriebe,	
unter anderem Universität, Verwaltung, Re

chenzentren, Softwareunternehmen etc .), die 

nicht dem verarbeitenden Gewerbe zuzurech

nen sind .

Industrie

•	 Erdgasverbrauch	 Industrie	 und	 Großkunden:	
Summe aller Erdgasverbraucher mit registrie

render Leistungsmessung von Industriebetrie

ben gemäß der Branchen des verarbeitenden 

Gewerbes ( Kap . B4 1 .5) (Kraftwerkseinsatz 

möglichst separat) .

Sonstige Aufteilungen

•	 Erdgasverbrauch	Erzeugung:	Summe	des	Erd
gasverbrauchs der Anlagen mit Erdgasnutzung 

in KWK-oder Fernwärme-Betrieb kleiner 100 

kW und Anlagen mit Erdgasnutzung in KWK-

oder Fernwärme-Betrieb größer 100 kW
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Zudem sollte geprüft werden, ob Strom- und 

Erdgasverbrauch eventuell vom Verteilnetzbe

treiber nicht erfasst sind (zum Beispiel durch 

Stichleitungen oder durch Strom-Eigenerzeu

gung von Industriebetrieben) . Daten zu Stromein

speisungen aus Erneuerbaren Energien sind 

ebenfalls beim Netzbetreiber erhältlich oder alter

nativ im Internet abrufbar (zum Beispiel unter 

netztransparenz .de oder energymap .info) .

Wer Netzbetreiber auf dem Gebiet der Kommune 

ist, kann den Konzessionsverträgen entnommen wer

den . In manchen Fällen gibt es innerhalb des Gemein

degebiets zwei oder mehrere Netzgesellschaften . Die 

Konzessionsabgabenzahlungen der Netzgesellschaft 

liegen dem Kämmerer vor . Vom Netzbetreiber über

mittelte Daten sind mit den Verbräuchen der Konzessi

onsabgaben zu vergleichen und sollten mit diesen 

übereinstimmen . Ist dies nicht der Fall, sollte geprüft 

werden, ob alle für die Kommune relevanten Bilanz

kreise für die Bilanz vom Netzbetreiber erfasst wurden . 

Die Konzessionsdaten haben sich für eine Aufteilung 

auf die Verbrauchssektoren nicht bewährt . 

Der lokale Energieversorger ist häufig auch der 

Betreiber von Nah- und Fernwärmenetzen . Aus 

Bilanzierungssicht interessieren neben den Er

zeugungsdaten die Verbrauchsdaten nach Ver

brauchssektoren . Dazu muss geklärt werden, wel

che Objekte und Gebiete innerhalb der Kommune 

mit Nah- und Fernwärme versorgt werden .

Zudem ist zu prüfen, ob es sich um Fernwärme 

(Wasser) oder Ferndampf handelt . Dementspre

chend sind alle Verbräuche innerhalb des Gebiets 

der Kommune für die Bilanz zu erfassen .

Um Doppelzählungen zu vermeiden, ist bei den 

Erdgasverbrauchsdaten zudem zu prüfen, ob und 

inwieweit das Erdgas zur Energieumwandlung 

(Strom, Fernwärme) in Kraftwerken oder BHKWs 

genutzt wird . Diese Mengen sind von den Ver

brauchswerten der Sektoren abzuziehen .

Umgang mit Daten der Energieversorger 
in Klimastadt
Die Überregional AG als lokaler Netzbetreiber 

schickte auf Anfrage zunächst nur die für die Kon

zessionsabgabe relevanten Daten . Auf Nachfrage 

konnten hier jedoch über Standardlastprofile 

Haushalte und über registrierte Leistungsmessun

gen (RLM) Großkunden (Industrie) separat dar

gestellt werden . Die Differenz zum Gesamtstrom

verbrauch wurde dem Sektor GHD zugeordnet .

Die Stadtwerke stellten bei ihren Daten neben 

Verbrauchsdaten (Erdgas und Wärme) der Indus

trie/Großverbraucher auch noch Daten zum Ver

brauch städtischer Liegenschaften und des Sektors 

Gewerbe/Haushalte zur Verfügung . Auf Nachfrage 

konnten Nahwärmenetze in der Stadt komplett als 

Anlagen der städtischen Wohnungsbaugesellschaft 

identifiziert werden . Da es sich bei den Fernwärme

kunden meist um Kunden in Häusern mit Mischnut

zung handelte, wurde hier ein Kundenverhältnis zwi

schen Haushalten und GHD von 3:1 angenommen . 

Nicht leitungsgebundene Energieträger
Die Erfassung nicht leitungsgebundener Energie

träger (Heizöl, Kohle, Biomasse, Solarthermie, Wär

mepumpe) auf kommunaler Ebene ist mit Schwie

rigkeiten verbunden, da es hierfür keine zentrale 

Datensammlung gibt (Ausnahme: Industrie) .

Wärmeerzeugung mit Umweltwärme
Relativ einfach lässt sich die aus elektrischen 

Wärmepumpen gewonnene Wärme ermitteln, 

falls beim Energieversorger dafür ein gesondertes 

Lastprofil vorliegt . Anhand einer gemittelten Ar

beitszahl (zwischen 2,8 und 3,8) kann der Energie

verbrauch hochgerechnet werden . Die für Wär

mepumpen genutzte Strommenge muss jedoch 

vom Gesamtstromverbrauch abgezogen werden, 

um Doppelungen zu vermeiden .

Tabelle B4–8: Daten zum Energieverbrauch der Energieversorger (Stadtwerke und Überregional AG) für Klimastadt 2015

in GWh Private Haushalte GHD Industrie Gesamt

Strom 120 108 245 473

Erdgas 309 54 122 485

Fernwärme 69 25 40 134

Nahwärme 18 18

Gesamt 516 187 407 1 .110

Quelle: Eigene Darstellung

in GWh Private Haushalte GHD Industrie Gesamt
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Kommunale Eigenerhebungen
Vielfach erheben Umweltämter oder Stadtpla

nungsämter im Rahmen anderer Untersuchungen 

auch Daten zu Energieträgern, die über statis

tische Daten nur unscharf oder gar nicht zu erfas

sen sind . Dazu zählen:

•	 Heizölverbrauch
•	 Solarthermieanlagen
•	 Biomasseanlagen
•	 Geothermieanlagen

Liegen solche Studien vor, ist zu prüfen, inwieweit 

sie aktuell sind und eine Fortschreibbarkeit ge

währleistet ist .

Schornsteinfegerdaten
Eine Abschätzung des Heizölverbrauchs und der 

Festbrennstoffanlagen (zum Beispiel Brennholz 

oder Kohle) kann über Statistiken der Schorn

steinfeger erhoben werden . Von den Schornstein

fegern werden in der Regel kleinere Heizungsan

lagen jährlich oder mehrjährig geprüft . Dabei 

werden zum Beispiel die Anzahl der Heizungsan

lagen nach Leistungsklassen bzw . sogar nach ge

nauen Leistungen sowie die jeweiligen Abgasver

luste und teilweise die Rußzahl auf Ebene der 

Kehrbezirke erfasst . Eine Kommune setzt sich aus 

mehreren Kehrbezirken zusammen . Die Grenzen 

der Kehrbezirke können allerdings im Einzelfall 

auch über die Kommunengrenzen hinaus reichen .

Die Daten der Bezirksschornsteinfeger werden 

auf Kreisebene zusammengefasst und über den 

Landesinnungsverband des Schornsteinfeger

handwerks (LIV) an die zuständigen Ämter auf 

Landesebene weitergeleitet .

Die Anfrage nach Daten sollte sich auf rudimen

täre Basisdaten beschränken, um den Aufwand ge

ring zu halten und um datenschutzrechtlichen Pro

bleme zu vermeiden . Das im Praxis-Beispiel 

dargestellte Erhebungsraster ist in der Regel für 

eine kommunale CO2-Bilanzierung ausreichend . 

Schornsteinfegerdaten in Klimastadt
1 . Schritt: Ermittlung Heizölverbrauch = ∑Mittlere 

Leistung der Ölkessel x Anzahl x Vollbenutzungs

stunden (1 .400 h) = 208 GWh

2 . Schritt: Ermittlung theoretischer Gasverbrauch 

über Heizkessel (analog zu Heizöl): 325 GWh

3 . Schritt: Abgleich mit Erdgasverbrauchsdaten 

von Versorgern für die Sektoren Private Haushalte 

und GHD: zehn Prozent Differenz . Kein weiterer 

Abgleich nötig, wenn die Abweichung nicht mehr 

oder weniger als etwa 15 Prozent beträgt .

Diese Daten sind datenschutzrechtlich ohne 

Einschränkungen auf Ebene der Kehrbezirke zu 

erhalten . Eine Lieferung auf Datenträgern ist sinn

voll, aber nach § 19 des Schornsteinfegergeset

zes nicht verpflichtend .

Tabelle B4–9: Schornsteinfegerdaten in Anzahl der Anlagen nach Leistungsklassen

Anzahl der Anlagen nach 

Leistungsklassen (kW)

4–11 15–25 25–50 50–100 > 100 Summe

Heizöl-Verdampfungs
brenner ohne Brenn
wertkessel

4 25 2 1 32

Heizöl-Zerstäubungs
brenner ohne Brenn
wertkessel

2 845 1 .559 218 354 2 .978

Gasbrenner mit Gebläse 2 .524 770 324 196 3 .814

Gasbrenner ohne Gebläse 440 456 120 291 1 .307

Raumluftunabhängige 
Gasfeuerstätten

15 910 36 19 22 1 .002

Summe 21 4 .744 2 .823 682 863 9 .133

Quelle: Eigene Darstellung

Für die Zuordnung der Daten zu den Sektoren Pri

vate Haushalte und GHD können folgende Daten he

rangezogen werden: Netzbetreiberzahlen (z . B . Stan

Anzahl der Anlagen nach 

Leistungsklassen (kW)

4–11 15–25 25–50 50–100 > 100 Summe
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dardlastprofile Haushalte Erdgas-Haushaltstarife), 

Hausanschlusszahlen, landesweite wohnflächenspe

zifische Verbrauchswerte (Gebäudetypologie) zusam

men mit der Gesamtwohnfläche in der Kommune .

Vorsicht: Bei den nicht leitungsgebundenen 

Energieträgern (Heizöl und Holz) handelt es sich 

nicht um Primärdaten . Die Bilanz ist daher immer 

mit Unsicherheiten behaftet . Dies gilt in der Regel 

auch für die Aufteilung nach Sektoren .

Förderprogramme als Datenquellen
Kommunen, Länder und Bund haben in der Ver

gangenheit vielfach Förderprogramme zum Aus

bau der Erneuerbaren Energien im Wärmebereich 

aufgelegt . Eine Zusammenfassung der dort gelis

teten Anlagen kann zumindest einen Überblick 

über die in der Region geförderten Anlagen geben .

Beispielhaft sei hier das Marktanreizprogramm 

(MAP) des Bundes genannt . Hier kann das Bundes

amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)  

Informationen zu geförderten Biomasseanlagen, 

Solarthermieanlagen sowie Wärmepumpen ge

ben . Dem BAFA liegen die Zahlen der geförderten 

Anlagen in verschiedenen Postleitzahlbezirken für 

einzelne Jahre vor . Geht man davon aus, dass der 

überwiegende Teil der Anlagen gefördert wurde, 

geben die Zahlen des BAFA einen guten Überblick 

über diese schwierig zu erhebenden Energiesyste

me in den letzten Jahren .

Folgende Daten werden seit dem Jahr 2001 er

fasst:

•	 Wärmepumpen	(Pumpentyp,	Anzahl)
•	 Biomasseanlagen	(Anzahl	und	Art,	Leistung,	

Sektor)

•	 Solarthermieanlagen	(Anzahl	und	Kollektortyp,	
Größe, Sektor, Nutzungsart)

Tabelle B4–10: Energieverbrauch des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland 2014  

Bundesdurchschnitt Energieverbrauch pro sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigtem	in	den	industriellen	Branchen	(Abschnitten)	für	das	Jahr	2014	

Strom 
[kWh/a]	

Erdgas
[kWh/a]

10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln 31 .476 63 .745

11 Getränkeherstellung 34 .620 58 .670

13 Herstellung von Textilien 30 .523 40 .099

14 Herstellung von Bekleidung 4 .922 5 .228

15 Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen 7 .433 7 .161

16 Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) 53 .204 20 .909

17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus 149 .059 224 .663

18 Herstellung von Druckerzeugnissen, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild-, Datenträgern 24 .171 21 .563

19 Kokerei und Mineralölverarbeitung 375 .962 843 .218

20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen 154 .873 323 .094

21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen 17 .935 22 .242

22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 36 .238 16 .699

23 Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden 65 .341 158 .097

24 Metallerzeugung und -bearbeitung 157 .747 134 .781

25 Herstellung von Metallerzeugnissen 25 .422 14 .655

26 Herstellung von DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen 16 .478 5 .227

27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen 17 .687 6 .346

28 Maschinenbau 11 .211 6 .306

29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen 21 .464 12 .741

30 Sonstiger Fahrzeugbau 11 .461 11 .580

31 Herstellung von Möbeln 11 .639 3 .635

32 Herstellung von sonstigen Waren 9 .270 8 .312

33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen 3 .935 3 .115

Quelle: Eigene Zusammenstellung, angelehnt an Statistisches Bundesamt 2014

Diese Marktdaten können außerdem in verschie

denen Online-Portalen, wie dem Wärmepumpen

Bundesdurchschnitt Energieverbrauch pro sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigtem	in	den	industriellen	Branchen	(Abschnitten)	für	das	Jahr	2014	

Strom 
[kWh/a]	

Erdgas
[kWh/a]
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atlas, Biomasseatlas und Solaratlas abgerufen 

werden . Auf regionaler Ebene gab es, insbeson

dere für Solarthermieanlagen und Wärmepum

pen, bereits vor 2001 Förderprogramme, deren 

Daten noch hinzugezogen werden können .

Gebäudekennzahlen
Ein sehr differenzierter Ansatz zur Ermittlung des 

Heizenergieverbrauchs ist die Abschätzung über 

eine regionale Gebäudetypologie . Anhand des 

über die Gebäudetypologie hochgerechneten 

Wärmeenergiebedarfs und des vorliegenden Gas

verbrauchs (s . o .) kann der Anteil weiterer Ener

gieträger abgeschätzt werden . Auf dieser Basis 

können später auch bauteilscharfe Szenarien für 

Sanierungsstrategien entwickelt werden . 

Der Anteil des Stromverbrauchs am Gesamt

energieverbrauch (Wärme und Strom) in Deutsch

land ist im GHD-Sektor und im Haushaltssektor 

relativ homogen . Im Haushaltssektor betrug der 

Stromanteil im Mittel der Jahre 2005–2009 etwa 

20 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs der 

Haushalte (nicht witterungskorrigiert) . Im GHD-

Sektor betrug der Stromanteil im gleichen Zeit

raum 34 Prozent . Da der Erdgas- und Stromver

brauch über den Energieversorger bekannt ist, 

können anhand der Stromanteile die Summe der 

restlichen Energieträger grob abgeschätzt werden .

Heizölverbrauch über Kennzahlen
Erhalten die Kommunen keine Daten von den Statisti

schen Landesämtern zum Energieverbrauch des Ver

arbeitenden Gewerbes (Industrie), kann dieser, neben 

der direkten Befragung relevanter Betriebe, auch über 

branchenspezifische Kennzahlen abgeschätzt wer

den . Werden über die Daten der Energieversorger bei

spielhaft für Großverbraucher die Verbrauchsdaten zu 

Erdgas, Fernwärme und Strom abgefragt, lassen sich 

die verbleibenden Energieverbräuche anhand der 

hochgerechneten branchenspezifischen Kennzahlen 

und die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Be

schäftigen im Wirtschaftszweig „Verarbeitendes Ge

werbe“ berechnen (  Tab . B4–10) .

Sektorspezifische Sonderauswertungen
Die oben abgeschätzten Daten können noch 

durch eigene Abfragen der Sektoren Industrie und 

Energieverbrauch der kommunalen Liegenschaf

ten ergänzt werden .

Die Kommunen sind in den bislang ermittelten 

Verbrauchswerten dem Sektor GHD zugeordnet . 

Eine Bestandsaufnahme des Energieverbrauchs 

der kommunalen Liegenschaften sollte im Rah

men eines Energiemanagements in jeder Kom

mune obligatorisch sein und ist mit wenig Auf

wand bei der Erhebung realisierbar ( Kap . A1 

4 .4) . Liegen die Daten noch nicht gesammelt vor, 

bietet sich mit der Erstellung die Möglichkeit, ein 

einheitliches Controlling der Liegenschaften zu 

initiieren . Die Ergebnisse sind vom ermittelten 

Energieverbrauch des GHD-Sektors abzuziehen .

Zunächst sollte geklärt werden, wer innerhalb der 

Verwaltung für welche Liegenschaften zuständig ist . 

Dabei sind möglichst alle Verbräuche von Liegen

schaften zu erfassen, welche im Eigentum und in Ei

gennutzung der Kommune sind . Nicht dazu zählen 

die Gebäude städtischer selbstverwalteter Betriebe 

(zum Beispiel Stadtwerke), von der Stadt verpachtete 

Gebäude und kommunaleigene Wohngebäude . Die

se werden dem Sektor private Haushalte zugeordnet .

Während von den Energieversorgern der Strom- 

und Erdgasverbrauch von Großverbraucher bereits 

abgebildet wird, werden nicht leitungsgebundene 

Energieträger bei Industriebetrieben bisher nur 

durch die Erhebungen der Statistischen Landes

ämter erfasst . Drei Möglichkeiten ergeben sich da

durch: 

1 . Die erste Möglichkeit ist, den Energieverbrauch 

der Industriebetriebe direkt in einer Befragung 

zu ermitteln . Die Identifikation größerer Betrie

be kann über das Emissionshandelskataster 

(Betriebe mit Anlagen größer 20 MW), das Ge

werbeaufsichtsamt oder mittels Ortskenntnis 

der lokalen Akteure erfolgen .

2 . Alternativ erheben die Statistischen Landesämter 

verschiedene Datensätze zu Energieverbrauch 

und Energieumwandlung in den Kommunen . Pri

märstatistisch werden jährlich vom Statistischen 

Landesamt Energieverbrauchs- und Erzeugungs

daten des Verarbeitenden Gewerbes erhoben . 

Diese können für Kreise und kreisfreie Städte zur 

Verfügung gestellt werden, sofern keine daten

schutzrechtlichen Einschränkungen vorliegen .

Bei den erhobenen Daten ist zu berücksichti

gen, dass Brennstoffe, die zur Stromerzeugung 

in Industrieunternehmen genutzt werden, neben 

dem ermittelten Eigenverbrauch des Stroms 

ebenfalls aufgelistet werden . Ist ein solcher Be

trieb, beispielsweise über die Gewerbeaufsichts

ämter vor Ort, bekannt, sollte eine Datenan



216

-

-

-

-

-

-
  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  

-

-

-

-

-

  
-

-

-

-

-

B 4 QUANTITATIVE IST-ANALYSE

frage an ihn gestellt werden, um die Statistik 

mit den entsprechenden Daten des Betriebs zu 

bereinigen und so Doppelzählungen zu vermei

den .

Auch hier ist zu berücksichtigen, dass die 

Energieangaben für die leitungsgebundenen 

Energieträger bei den befragten Betrieben von 

den jeweils zur Verfügung gestellten Daten der 

Energieversorger abzuziehen sind .

3 . Die dritte Variante ist, anhand von bundeswei

ten Kennzahlen der sozialversicherungspflich

tig Beschäftigten in diesem Sektor überschlä

gig den Energieverbrauch nach Energieträgern 

zu ermitteln (s . o .) . Da gerade im Industriesek

tor der Energieverbrauch sehr heterogen ist 

und bereits in gleichen Branchen Betriebe sehr 

unterschiedlich produzieren, ist diese Methode 

mit sehr großen Unsicherheiten behaftet .

Berücksichtigung von Emissionshandels
betrieben und weiteren Industriebetrieben
In verschiedenen Bilanzierungsverfahren (zum Bei

spiel beim Covenant of Mayors) werden Betriebe, 

welche unter das Treibhausgas-Emissionshandels

gesetz (TEHG) fallen, gesondert betrachtet und in der 

kommunalen Bilanz nicht berücksichtigt . Dies hat 

den Hintergrund, dass diese überregional produzie

renden Betriebe mit dem Emissionshandel bereits 

einem Klimaschutzinstrument „untergeordnet“ sind . 

Zudem wird argumentiert, dass diese Betriebe mit ih

ren hohen Emissionen die kommunale THG-Bilanz 

häufig verzerren . Im Covenant of Mayors wurde darü

ber hinaus festgelegt, dass Industriebetriebe nur Teil 

der Bilanzierung sein sollen, falls diese auch mit Maß

nahmen im Klimaschutzkonzept verknüpft sind . Dies 

gilt auch für die Bilanzierung von Emissionen aus Ab

fall- und Abwasserbehandlung (  Kap . B4 4 .2) .

Um die emissionshandelspflichtigen Betriebe in 

den THG-Bilanzen separat unberücksichtigt zu las

sen, müssen diese bei Betriebsbefragungen ge

kennzeichnet werden . Erfolgt die Bilanzierung über 

andere Quellen, müssen die THG-Emissionen, die 

für das Bilanzjahr im Emissionshandelsregister für 

die entsprechenden Betriebe verzeichnet sind, vom 

Sektor Industrie abgezogen werden . Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass die Emissionen im Emissi

onshandelsregister ohne Vorkette und THG-Äqui

valenten gerechnet werden . In der BISKO-Syste

matik wird empfohlen, die betreffenden Betriebe in 

die Bilanz einzubeziehen . 

Lokale Anlagen und Netze
In   Kap . B4 1 wird empfohlen, die kommunale 

THG-Bilanz mit Treibhausgasemissionsfaktoren 

zu berechnen, die bei Strom auf bundesdurch

schnittlichen Werten beruht (Territorialbilanz 

BUND) . Soll die Bilanz zusätzlich noch die regio

nalen Energieversorgungsstrukturen berücksich

tigen, werden die Input- und Output-Daten der 

lokalen Anlagen und Netze benötigt, die die Kom

mune versorgen . Diese Daten können beim loka

len Energieversorger und den Anlagenbetreibern 

abgefragt werden . Die Bilanz mit dem ermittelten 

regionalen Strommix kann nachrichtlich darge

stellt werden (Territorialbilanz REGIO) . Sofern es 

leitungsgebundene Wärme in der Kommune gibt, 

wird der lokale Fern- bzw . Nahwärmefaktor auch 

in der Territorialbilanz BUND benötigt .

Es gibt verschiedene Bewertungsmöglichkeiten, 

inwieweit die entstehenden THG-Emissionen aus 

KWK-Anlagen den Produkten Strom und Wärme 

zugeordnet werden können . Die Bilanzierungssoft

ware Klimaschutz-Planer und ECOSPEED Region 

verwenden die exergetische Berechnung, bei der 

die Gesamtemissionen des KWK-Prozesses ent

sprechend dem Exergiegehalt (= hochwertiger 

Energieanteil) der Koppelprodukte aufgeteilt wer

den . Das System ist leicht zu handhaben und be

rücksichtigt auch die Wertigkeit der Energie .

2 .2 Einsatz der THG-Emissionsfaktoren

Mit der im vorangegangenen Unterkapitel darge

stellten Ermittlung der Grunddaten ist die Haupt

arbeit bei der Ermittlung der Energie- und THG-

Bilanz bereits erfolgt . Die Daten müssen nun noch 

abgeglichen, auf Plausibilität geprüft, gegebe

nenfalls angepasst und mit Hilfe von Emissions

faktoren abschließend als THG-Emissionen dar

gestellt werden .

Emissionsfaktoren Energie
Die Emissionsfaktoren sind entscheidende Para

meter für die Erstellung von Emissionsbilanzen, 

da sie die technischen Systeme und die Beson

derheiten, aber auch bestimmte Zustände, in de

nen diese Systeme genutzt werden, abbilden . 

Deshalb sollten die Quellen bzw . die Randbedin

gungen und Annahmen, die Emissionsfaktoren 

zugrunde liegen, bei der Angabe der Faktoren im

mer mit genannt werden .
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Als Datenquelle für die Emissionsfaktoren kön

nen GEMIS- (Globales Emissions-Modell inte

grierter Systeme) oder ecoinvent-Daten herange

zogen werden . Folgende Aspekte sind durch die 

Datenbanken weitestgehend abgedeckt:

•	 Es	liegt	eine	Datenbasis	von	1990	bis	heute	vor.
•	 Faktoren	 gelten	 für	 den	 Endenergieverbrauch	

(Zeitpunkt der Nutzung) und sind unterteilbar in 

reines CO2, CO2-Äquivalente und Vorketten .

•	 Die	 Berechnung	 der	 Emissionsfaktoren	 ist	
transparent und nachvollziehbar .

•	 Faktoren	wurden	oder	werden	regelmäßig	an
hand verschiedener Qualitätskriterien geprüft . 

•	 Die	Emissionsfaktoren	 liegen	 für	 unterschied
liche Anwendungen (zum Beispiel Haushalte, 

Industrie und Erzeugung) vor .

•	 Für	folgende	Energieträger	sollten	im	Energiebe
reich Emissionsfaktoren vorliegen: Heizöl, Fern

wärme (Durchschnittswert Deutschland), Erd

gas, Umweltwärme, Sonnenkollektoren, Biogas, 

Flüssiggas, Biomasse, Braunkohle, Steinkohlen .

Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit von Bilan

zen wird empfohlen, einheitliche Emissionsfaktoren 

zu nutzen . Im Folgenden werden zuerst die Emissi

onsfaktoren dargestellt, die bei Verbrennungspro

zessen entstehen, danach die Emissionsfaktoren für 

Strom . In diesen Faktoren sind die vorgelagerten 

Emissionen für die Förderung und den Transport des 

Erdgases und die CO2-Äquivalenten enthalten . Die 

Emissionen lassen sich einfach durch Multiplikation 

mit dem jeweiligen Endenergieverbrauch ermitteln . 

Emissionsfaktoren bei Verbrennungsprozessen
Man unterscheidet zwischen Emissionsfaktoren, 

die bei der Endenergieversorgung der Sektoren 

Haushalte, GHD und Industrie entstehen, und 

Emissionsfaktoren, die bei der Wärmeerzeugung 

entstehen .

Tabelle B4–11: Emissionsfaktoren Endenergie Wärme (t/MWh) in CO2-Äquivalenten  

Zeiträume 2000–2004 2005–2009 2010–2014 Quelle Genaue Prozessbezeichnung

Erdgas 0,257 0,258 0,250 Gemis 4 .94 Gas Heizung Brennwert DE 
(Endenergie)

Heizöl 0,320 0,321 0,320 Gemis 4 .94 Öl-Heizung DE (Endenergie)

Biomasse 0,036 0,028 0,027 Gemis 4 .94 Holz Pellet Holzwirt . 
Heizung 10kW (Endenergie)

Flüssiggas 0,277 0,278 0,267 Gemis 4 .94 Flüssiggasheizung-DE  
(Endenergie)

Steinkohle 0,464 0,443 0,444 Gemis 4 .94 Kohle Brikett Heizung DE 
(Endenergie)

Braunkohle 0,437 0,436 0,434 Gemis 4 .94 Braunkohle Brikett Heizung DE 
(Mix Lausitz/rheinisch)

Solarthermie 0,049 0,047 0,025 Gemis 4 .94 Solarkollektor Flach DE

Fernwärme 0,270 0,270 0,270 eigene Berechnung Fernwärme aus Kohle-KWK

Sonstige 
erneuerbare 
Energieträger

0,025 0,025 0,025 ifeu (Annahme) individuell veränderbar

Sonstige 
konventionelle 
Energieträger

0,330 0,330 0,330 ifeu (Annahme) individuell veränderbar

Quelle: Eigene Darstellung gemäß genannter Quellen

Zeiträume 2000–2004 2005–2009 2010–2014 Quelle Genaue Prozessbezeichnung
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Tabelle B4–12: Emissionsfaktoren ohne Brennstoffinputinformationen in t/MWh in CO2-Äquivalenen für KWK-Wärme

Zeiträume 2000–2004 2005–2009 2010–2014 Quelle Genaue Prozessbezeichnung

Feste Bio
masse (KWK) 0,077 0,077 0,077 

UBA 2009, 
UBA 2013 

Waldholz-DT-HKW 

Flüssige 
Biomasse 0,108 0,108 0,154 

UBA 2009, 
UBA 2013 

Palmöl-BHKW-gross-DE-2010 
(IST) (anpasst an UBA 2013)

Biogas 0,052 0,052 0,056 UBA 2009, 
UBA 2013 

Biogas-Gülle-BHKW-
500 kW 2010 (IST)

Quelle: Eigene Darstellung gemäß genannter Quellen

Tabelle B4–13: Emissionsfaktoren für die Energieversorgung (t/MWh) in CO2-Äquivalenten  

Zeiträume 2000–2004 2005–2009 2010–2014 Quelle Genaue Prozessbezeichnung

Erdgas 0,235 0,237 0,235 Gemis 4 .94 Gas Kessel DE (Endenergie)

Heizöl 0,313 0,314 0,311 Gemis 4 .94 Öl leicht Kessel DE (Endenergie)

Steinkohle 0,448 0,440 0,436 Gemis 4 .94 Kohle Kessel WSF DE (Endenergie)

Braunkohle 0,469 0,487 0,465 Gemis 4 .94 Braunkohle WSK Kessel DE 
rheinisch (Endenergie)

Abfall 0,121 0,121 0,121 ifeu Berechnungen   

Biomasse 0,029 0,034 0,024 Gemis 4 .94 Holz HS Waldholz Heizung 50 kW 
(Endenergie)

Sonstige 
erneuerbare 
Energieträger 0,050 0,050 0,050 ifeu (Annahme) individuell veränderbar

Sonstige 
konventionelle 
Energieträger 0,330 0,330 0,330 ifeu (Annahme) individuell veränderbar

Quelle: Eigene Darstellung gemäß genannter Quellen

Möchte man besondere Genauigkeit erzielen, 

lassen sich darüber hinaus auch die Emissions

faktoren wesentlich detaillierter auf die Struktur 

und Ausprägung der verschiedenen Systeme vor 

Ort darstellen . Anhand des GEMIS-Systems las

sen sich für verschiedene Prozesse und Energie

träger spezielle Emissionsfaktoren berechnen .

Emissionsfaktor für Strom
Strom kann sowohl aus konventionellen Anla

gen, Erneuerbaren-Energien-Anlagen als auch 

Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen in das öffent

liche Stromnetz eingespeist werden . Die Ein

speisung in ein öffentliches Verteilnetz fließt 

wiederum in die Berechnung eines bundes

deutschen Strommixes ein, anhand dessen ein 

Emissionsfaktor für Strom erstellt und die 

THG-Bilanz des Stromverbrauchs berechnet 

werden .

Die folgenden Emissionsfaktoren für den Bun

desstrommix wurden mit dem Strommaster des 

ifeu für alle einzelnen Jahre berechnet . 

Zeiträume 2000–2004 2005–2009 2010–2014 Quelle Genaue Prozessbezeichnung

Zeiträume 2000–2004 2005–2009 2010–2014 Quelle Genaue Prozessbezeichnung
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Tabelle B4–14: Zeitreihe Strom Bundesmix in t/MWh in CO2-Äquivalenten

Jahr Jahr Jahr Jahr

1990 0,872 1997 0,752 2004 0,700 2011 0,633

1991 0,889 1998 0,738 2005 0,702 2012 0,645

1992 0,830 1999 0,715 2006 0,687 2013 0,633

1993 0,831 2000 0,709 2007 0,656 2014 0,620

1994 0,823 2001 0,712 2008 0,656 2015 0,600

1995 0,791 2002 0,727 2009 0,620

1996 0,774 2003 0,732 2010 0,614

Quelle: ifeu Strommaster

Abbildung B4–8: Endenergieverbrauch 2015 für Klimastadt in GWh, nicht witterungskorrigiert (Quelle: Eigene Darstellung)

Energieverbrauch 2015 für Klimastadt (ohne Verkehr)

Tabelle B4–15: Endenergieverbrauch 2015 für Klimastadt

Endenergieverbrauch 

2015 nach Sektor und 

Energieträger,	in	GWh	

Private 

Haushalte 

GHD Industrie Städtische 

Liegen

schaften

Gesamt 

Strom 120 100 245 8 473

Erdgas 309 42 122 12 485

Nah- und Fernwärme 87 23 40 2 152

Heizöl 159 15 10 6 190

Sonstige Energieträger 37 15 26 0 78

Gesamt 712 195 443 28 1 .3860,620

Quelle: Eigene Darstellung

Endenergieverbrauch 

2015 nach Sektor und 

Energieträger,	in	GWh	

Private 

Haushalte 

GHD Industrie Städtische 

Liegen

schaften

Gesamt 

Energieverbrauch 2015 für Klimastadt (ohne Verkehr)

Jahr Jahr Jahr Jahr
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Endenergieverbrauch für Klimastadt  
(stationär) nach Zusammenfassung und 
Aufbereitung der Daten
Die Daten aus den vorherigen Kapiteln wurden im 

vorliegenden Ergebnis zusammengefasst . Unter 

„Sonstige Energieträger“ finden sich neben Bio

masse (40 GWh) noch 5 GWh Wärme aus Wärme

pumpen, 6 GWh aus Solarthermie, 6 GWh aus 

Kohle sowie 6 GWh aus sonstigen konventionel

len Energieträgern und 16 GWh aus sonstigen er

neuerbaren Energien . Die Werte für Erneuerbare 

Energien wurden aus den BAFA-Daten der ver

gangenen Jahre hochgerechnet . Zudem sollte 

beim Energieversorger nachgefragt werden, ob in 

den Erdgasverbräuchen Werte zur Strom- und 

Wärmeerzeugung enthalten sind . Ist dies der Fall, 

müssen diese Werte gegebenenfalls vom Gesam

terdgasverbrauch bzw . vom Erdgasverbrauch der 

Sektoren GHD oder Industrie abgezogen werden .

3 . Ermittlung der THG-Bilanz 
im Verkehrsbereich

3 .1 Berechnung von THG-Emissionen 
und Bedeutung kommunenspezifischer 
Grunddaten für die THG-Bilanzierung

Eine THG-Bilanz für den Verkehr einer Kommune 

entspricht der Summe der THG-Emissionen durch 

alle Verkehrsaktivitäten, die der Kommune über das 

festgelegte Bilanzierungsprinzip und die erfassten 

Verkehrsmittel zugerechnet werden ( Kap . B4 1) . 

Die Höhe von THG-Emissionen hängt dabei von der 

Höhe der Verkehrsaktivitäten mit den einzelnen 

Verkehrsmitteln ab, vom spezifischen Endenergie

verbrauch der Verkehrsmittel pro Verkehrsaktivität 

und von den spezifischen Treibhausgasemissionen 

durch die eingesetzten Endenergieträger . 

Die Emissionsberechnung erfolgt somit nach der 

Formel:

Treibhausgasmenge = Verkehrsaktivität x 
spez . Endenergieverbrauch x Emissionsfaktor

•	 Verkehrsaktivität	 umfasst	 die	 Fahrleistung	 (Fzg-
km) bzw . Verkehrsleistung (Personen-km, Ton

nen-km) der Verkehrsmittel . Höhe der Verkehrsak

tivitäten und Anteile verschiedener Verkehrsmittel 

(Modal Split) können je nach Kommune erheblich 

variieren, da sie von zahlreichen kommunenspezi

fischen Einflüssen abhängen (z . B . Einwohnerzahl, 

Verkehrsinfrastruktur, wirtschaftliche Situation) . 

• Der spezifische Endenergieverbrauch beschreibt 

den Energiebedarf pro Verkehrsaktivität (kWh/

Fzg-km, kWh/Pkm, kWh/tkm) . Dieser ist unter 

anderem von Fahrzeuggröße, Antriebstechnolo

gie und Auslastung sowie den Einsatzbedingun

gen (zum Beispiel Geschwindigkeit, Fahrdyna

mik) abhängig . 

•	 Der	Emissionsfaktor	 (g	CO2-Äquivalente/kWh) 

ist abhängig vom eingesetzten Endenergieträ

ger (vor allem Benzin, Diesel, Strom) .

Die Berechnungsparameter sind dabei in unter

schiedlichem Maße kommunenspezifisch . Je stär

ker die kommunenspezifischen Unterschiede eines 

Parameters, umso wichtiger ist die Verwendung 

kommunenspezifischer Grunddaten . Daraus ergibt 

sich folgende Priorität für die Verwendung kommu

nenspezifischer Grunddaten für die THG-Bilanzie

rung des Verkehrs: 

•	 Fahr-	und	Verkehrsleistungen	sowie	der	Modal	
Split zwischen den Verkehrsmitteln sind grund

sätzlich stark kommunenspezifisch, je nach Grö

ße einer Kommune, ländlicher/städtischer Lage, 

wirtschaftlicher und demografischer Situation, 

Attraktivität der Verkehrssysteme (Kfz, ÖPNV, 

Rad …), lokaler Verkehrspolitik etc . 

•	 Der	 spezifische	 Endenergieverbrauch	 der	 Ver
kehrsmittel hängt von den Fahrzeugeigenschaften 

sowie von den Betriebsbedingungen der Fahrzeuge 

ab . Die Effizienzentwicklung von Fahrzeugflotten 

wird überwiegend durch nationale und europäische 

Rahmenbedingungen vorgegeben (z . B . verfügbare 

Kfz-Technologien, CO2-Grenzwerte) und welche 

Anteile Fahrzeuge mit verschiedenen Verbrauchs

eigenschaften in der gesamten Fahrzeugflotte ha

ben . Der Einfluss der Betriebsbedingungen auf den 

spezifischen Energieverbrauch betrifft im Wesentli

chen die gefahrenen Geschwindigkeiten und die 

Fahrdynamik (stetige Fahrweise vs . häufige Brems- 

und Beschleunigungsvorgänge) . Kommunale Ein

flussmöglichkeiten auf die Fahrzeugflotte sind eher 

begrenzt (z . B . Optimierung kommunaler Fuhrparks 

und ÖPNV-Flotten, Ladeinfrastruktur für Elektro

fahrzeuge, Werben für kraftstoffsparendes Fahren, 

Verkehrsflussoptimierungen) . Dementsprechend 

sind auch Unterschiede im mittleren spezifischen 

Endenergieverbrauch eines Verkehrsmittels zwi

schen den Kommunen vergleichsweise gering . 

•	 Die energieträgerspezifischen Emissionsfaktoren 

können durch Kommunen nicht beeinflusst werden . 
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Für die kommunale THG-Bilanzierung im Verkehrs

sektor ist demnach insbesondere die kommunen

spezifische Erfassung der Verkehrsaktivitäten für 

alle Verkehrsmittel erforderlich . Im Einzelfall können 

kommunenspezifische Anpassungen der Energie

verbrauchsfaktoren für einzelne Verkehrsmittel (zum 

Beispiel Pkw, Busflotte) sinnvoll sein, falls Flotten

zusammensetzungen oder Verkehrssituationen in 

einer Kommune erheblich vom Bundesdurchschnitt 

abweichen . Im Allgemeinen ist eine solche Anpas

sung jedoch für die Genauigkeit der kommunalen 

THG-Bilanz nicht notwendig, wie  Abb . B4 9 bei

spielhaft für unterschiedliche Dieselanteile in kom

munalen Pkw-Flotten (Bandbreite 25 Prozent bis 59 

Prozent) zeigt . Energieträgerspezifische Emissions

faktoren sollten für die THG-Bilanz in allen Kommu

nen einheitlich als nationale Kennwerte (analog zu 

den stationären Sektoren) verwendet werden .

3 .2 Ermittlung der Verkehrsmengen 
in der Kommune

Für die THG-Bilanzierung müssen Verkehrsmen

gen aller motorisierten Verkehrsmittel im Perso

nen- und Güterverkehr im Territorium der Kommu

ne in geeigneter Differenzierung ermittelt werden . 

•	 Im	 Straßenverkehr	 werden	 Fahrleistungen	
(Fahrzeug-km) differenziert nach Fahrzeugka

tegorien (motorisierte Zweiräder (MZR), Pkw, 

Lkw < 3,5t, Lkw > 3,5t, Linien- und Reisebus) 

und nach Straßenkategorien (innerorts, außer

orts, Autobahn) benötigt . 

•	 Im	öffentlichen	Personennahverkehr	(Linienbus,	
Straßen- und Stadtbahnen, Schienenpersonen

nahverkehr) erfolgt die Berechnung auf Grund

lage der angebotenen Verkehrsleistungen 

(Platz-km) oder der erbrachten Verkehrsleistun

gen (Personen-km) . Bei Linienbussen ist auch 

die Berechnung über die Betriebsleistungen 

(Fahrzeug-km, siehe Straßenverkehr) möglich . 

Falls entsprechende Informationen vorliegen, ist 

auch eine Differenzierung nach Energieträgern 

(Kraftstoffe, Strom) sinnvoll . 

•	 Eine	 Erfassung	 von	 Schienenpersonenfernver
kehr und Schienengüterverkehr sowie Binnen

schifffahrt erfolgt über die Höhe der Verkehrs

leistungen (Personen-km, Tonnen-km) . Da diese 

Verkehrsmittel kaum im Handlungsfeld des 

kommunalen Klimaschutzes liegen, sondern vor 

allem nachrichtlich erfasst werden, ist auch eine 

direkte Ermittlung des Endenergieverbrauchs 

(zum Beispiel bei der DB AG) möglich . 

•	 Flugverkehr sollte in der kommunalen THG- 

Bilanz nur einbezogen werden, falls sich in der 

Kommune ein Flughafen mit relevantem gewerb

lichem Flugverkehr befindet . In der BISKO-Sys

tematik wird der Flugverkehr über den Endener

gieverbrauch und die Emissionen der Starts und 

Landungen auf dem Territorium (LTO-Zyklus) 

einbezogen, da diese Methodik dem bei den üb

rigen Verkehrsmitteln und in den stationären 

Sektoren verwendeten endenergiebasierten Ter

ritorialprinzip am nächsten ist . 

Abbildung B4–9: Auswirkungen unterschiedlicher Dieselanteile in der kommunalen Pkw-Flotte 

0auf die Höhe der Treibhausgasemissionen in der Bilanz (Quelle: Eigene Darstellung)

Territorialbilanz 2008 Beispielstadt mit 500.000 Einwohnern



222

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B 4 QUANTITATIVE IST-ANALYSE

Straßenverkehr
In Deutschland gibt es eine Vielzahl von Datenerhe

bungen und Modellierungen zum Straßenverkehr, 

aus denen Fahrleistungen in Kommunen ermittelt 

werden können . Im Rahmen des Vorhabens zur Har

monisierung der kommunalen CO2-Bilanzierung 

wurde eine Übersicht ausgewählter Datenquellen 

erstellt, die bereits heute regelmäßig verfügbar sind 

und auch zur Ableitung kommunenspezifischer Ver

kehrsdaten für alle Kommunen verwendet werden 

können (vgl . Hintergrund-Information) . In den Bilan

zierungssoftwares Klimaschutz-Planer und ECOS

PEED Region stehen gemeindefeine Vorgabewerte 

für die Fahrleistungen in allen Kommunen zur Ver

fügung . Diese basieren auf Daten der in einem For

schungsvorhaben des Umweltbundesamtes ent

wickelten Software GRETA (UBA 2016a) zur 

Bereitstellung räumlich aufgelöster Daten aller nati

onalen Schadstoffemissionen in Deutschland .

 Bundesweite Straßenverkehrszählungen 
und davon abgeleitete regionale Verkehrs
mengen- und Fahrleistungsdaten
Zentrale Grundlage für Verkehrsdaten für den Stra

ßenverkehr sind Verkehrszählungen . In Deutschland 

gibt es insgesamt ca . 3 .000 automatische Dauerzähl

stellen von Bund und Ländern, vor allem auf Autobah

nen und Bundesstraßen, die jährlich stundenfein den 

Kfz-Verkehr differenziert nach Kfz-Kategorien erfas

sen . Weiterhin finden alle fünf Jahre deutschlandweit 

manuelle Straßenverkehrszählungen (SVZ) statt . Bei 

der SVZ 2010 wurden insgesamt über 34 .000 Stra

ßenquerschnitte auf Autobahnen, Bundes-, Landes- 

und Kreisstraßen erfasst . In einigen Bundesländern 

wurde 2010/2011 von der manuellen SVZ auf ein Mo

nitoring mit „intelligenten Leitpfosten“ umgestellt, 

wodurch in diesen Ländern Verkehrsdaten nun für 

eine hohe Anzahl von Zählquerschnitten jährlich vor

liegen (zum Beispiel 3 .100 in BaWü, 1 .000 in RLP) . 

Auf Basis der Verkehrszähldaten werden 

deutschlandweite Verkehrsmengenkarten erstellt, 

die Verkehrsbelastungen aller Streckenabschnitte 

auf Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen so

wie z . T . auf Kreisstraßen abbilden (  Abb . B4–10) 

und so für eine Regionalisierung von Fahrleistun

gen genutzt werden können . 

Verkehrszählungen und Verkehrsmengenkarten 

werden bereits heute vielfach zur Ermittlung regio

nalisierter Fahrleistungen eingesetzt . In Baden-

Württemberg berechnet das Statistische Landes

amt jedes Jahr Fahrleistungen auf Gemeindeebene, 

differenziert nach Straßentypen und Fahrzeugkate

gorien . Für größere Städte sowie auf Ebene der 

Landkreise sind die Informationen direkt über eine 

Regionaldatenbank im Internet abrufbar . Kleineren 

Kommunen werden diese Informationen auf Anfra

ge zur Verfügung gestellt . In einigen anderen Bun

desländern werden regelmäßig georeferenzierte 

Emissionskataster für den Verkehr auf Basis regio

nalisierter Fahrleistungsdaten erstellt . 

Seit dem Frühjahr 2016 gibt es beim Umwelt

bundesamt einen deutschlandweiten Datensatz 

regionalisierter Emissionsdaten für den Straßen

verkehr . Dieser Datensatz im UBA-Software-Tool 

GRETA (Gridding Emission Tool for ArcGIS) ba

siert auf der Berechnung räumlich aufgelöster 

Kfz-Fahrleistungen und ermöglicht auch die Ab

grenzung von Fahrleistungen auf Gemeindeebene 

für jede Kommune in Deutschland .

Verwendung lokal erhobener Verkehrsdaten 
zur Ermittlung der Fahrleistungen
Wenn für eine Kommune keine Fahrleistungen von 

übergeordneter Stelle verwendet werden sollen, 

sondern eine individuelle Ermittlung der Kfz-Fahr

leistungen im Gemeindegebiet durchgeführt wer

den soll, erfolgt dies auf der Grundlage lokaler Zähl

daten zum Verkehrsaufkommen im Straßennetz und 

ggf . ergänzender Informationen zu den Verkehrsbe

dingungen auf den einzelnen Straßenabschnitten . 

Vor allem für größere Städte liegen lokale Verkehrs

daten oft schon aus anderen Untersuchungen vor, 

zum Beispiel aus kommunalen Verkehrsmodellen für 

Verkehrsentwicklungsplanung oder Lärmkartierung . 

Diese Daten sind grundsätzlich auch für die kommu

nale THG-Bilanzierung verwendbar und können dann 

bei Bedarf durch begrenzte zusätzliche Erhebungen 

ergänzt und vervollständigt werden . Entscheidend für 

die direkte Verwendbarkeit der vorhandenen Daten 

sowie den Zusatzaufwand für Datenanpassungen und 

ergänzende Erhebungen sind die Vollständigkeit und 

der Differenzierungsgrad der Daten: 

•	 Sind	alle	Straßen	mit	relevanten	Verkehrsmen
gen im Stadtgebiet erfasst oder nur Teile davon 

(zum Beispiel nur Innenstadt oder nur überge

ordnete Hauptstraßen)?
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•	 Liegen	die	Verkehrsdaten	als	Summe	aller	Kfz	
vor oder differenziert nach verschiedenen Fahr

zeugkategorien (Pkw, Lieferwagen, Lkw …)?

•	 Sind die Daten differenziert nach Straßentypen 

(Autobahn, Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemein

destraßen), Straßenfunktionen (Haupt-, Sammel-, 

Erschließungsstraßen …), Geschwindigkeitsrege

lungen (> 50 km/h, Tempo-30-Zone…) o . Ä .?

Abbildung B4–10: Beispiele für 
Verkehrsmengenkarten des 
Straßenverkehrs in Deutschland 
(Quellen: BASt, Hessen Mobil, 
Geoportal.Bund)

Für die Emissionsberechnungen ist eine Differen

zierung der Fahrleistungen nach Fahrzeugkatego

rien notwendig . Dies sollte möglichst anhand loka

ler Verkehrsdaten geschehen, weil sich die 

Fahrleistungsaufteilung zwischen einzelnen Kom

munen insbesondere für überregional bedeutende 

Straßen erheblich unterscheiden kann . Daten loka

ler Verkehrsmodelle beinhalten allerdings häufig 

nur Gesamtmengen des Kfz-Verkehrs oder unter

scheiden nur zwischen Leichtverkehr (bis 3,5t zGG) 

und Schwerverkehr (> 3,5t zGG) . Falls keine diffe

renzierten lokalen Daten vorliegen, muss daher die 

weitergehende Differenzierung anhand von Durch

schnittswerten abgeschätzt werden .   Tab . B4–16 

zeigt beispielhaft für das Jahr 2010 bundesmittlere 

Kennwerte für Fahrleistungsanteile des Schwer

verkehrs	(Lkw	+	Bus	>	3,5t)	am	Gesamtverkehr	auf	
verschiedenen Straßenkategorien sowie für die 

Aufteilung des Leichtverkehrs < 3,5t zwischen mo

torisiertem Individualverkehr (MIV) und leichten 

Nutzfahrzeugen . Die weitergehende Differenzie

rung des Schwerverkehrs, insbesondere der Anteil 

von Linienbussen, sollte ortsspezifisch, zum Bei

spiel anhand von Informationen der ÖPNV-Anbie

ter oder Fahrplandaten, ermittelt werden .
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Tabelle B4–16: Bundesmittlere Aufteilung der Fahrleistungen nach Fahrzeugkategorien im Jahr 2010

 Autobahn Außerortsstraßen Innerortsstraßen

Anteile des Schwerverkehrs 
> 3,5 t im Straßenverkehr 14,8 Prozent 6,2 Prozent 4,1 Prozent

Fahrleistungsaufteilung	
im Leichtverkehr < 3,5 t
MIV (Pkw, Zweiräder) 93,8 Prozent 96,0 Prozent 92,5 Prozent
LNfz (Lieferwagen etc .) 6,2 Prozent 4,0 Prozent 7,5 Prozent

Quelle: TREMOD

Auch eine Differenzierung der Fahrleistungen nach 

Verkehrssituationen ist erforderlich, da Geschwin

digkeiten und Fahrdynamik und damit die fah

zeugspezifischen Emissionen abhängig von der 

Verkehrssituation stark variieren . Bei detaillierter 

Kenntnis des Verkehrsgeschehens können prinzipi

ell sehr hohe Differenzierungsgrade gewählt wer

den, die dann auch die Beantwortung spezieller 

Fragestellungen, zum Beispiel zum Einfluss von 

Verkehrssteuerungsanlagen auf die Emissionen, 

ermöglichen . Für die meisten Zwecke der THG-

Bilanz reicht jedoch eine vereinfachte Unterteilung 

über ihren Ortsbezug in verschiedene Straßenkate

gorien (innerorts, außerorts, Autobahn) . 

Erweiterte Differenzierungen der Fahrleistun
gen und THG-Emissionen im Straßenverkehr
Eine Ableitung von kommunalen Maßnahmen ist al

lein auf Basis der Gesamtfahrleistungen im Territo

rium und damit verbundenen THG-Emissionen nur 

eingeschränkt möglich . Um die unterschiedlichen 

Handlungsfelder und Einflussmöglichkeiten der 

Stadt darzustellen sowie Minderungspotenziale für 

konkrete, zielgruppenspezifische Maßnahmenbün

del abzuschätzen, sollten bei entsprechender Ver

fügbarkeit kommunenspezifischer Informationen 

zusätzliche Differenzierungen der Verkehre ange

strebt werden, insbesondere nach

•	 Verkehrsarten:	Binnenverkehr,	
Quell-Ziel-Verkehr, Durchgangsverkehr

•	 Verkehrszwecken:	Berufsverkehr,	
Einkaufsverkehr, … 

Eine entsprechende Differenzierung wird nur in 

seltenen Fällen direkt vorhanden sein, kann aller

dings bei Vorliegen geeigneter Zusatzinformatio

nen (zum Beispiel Mobilitätsbefragungen, Kor

donzählungen, Pendlerstatistik u . Ä .) zumindest 

überschlägig erfolgen . 

Mit einer solchen zusätzlich differenzierten Bi

lanz können beispielsweise die Änderung der 

THG-Emissionen einzelner Teilverkehre (zum Bei

spiel berufsbedingter Einpendlerverkehr) durch 

bestimmte Maßnahmen und die dadurch erreich

te Änderung der gesamten THG-Emissionen der 

Kommune berechnet werden . 

Regelmäßige Aktualisierung 
der Fahrleistungsdaten
Eine Fortschreibung der THG-Bilanz ist nur bei 

Verwendung regelmäßig aktualisierter Verkehrs

daten möglich . Da die Fahrleistungen im Allgemei

nen nicht direkt für die THG-Bilanzierung ermittelt 

werden, hängen mögliche Aktualisierungszeiträu

me vom jeweiligen Hauptverwendungszweck der 

Daten ab . Aktiv in der kommunalen Verkehrspla

nung eingesetzte Verkehrsmodelle können im Op

timalfall bei kontinuierlicher Erfassung von Ände

rungen des Straßennetzes und der Verkehrsmengen 

jährlich aktualisierte Daten bereitstellen . Emissi

onskataster werden je nach Bundesland alle zwei 

bis fünf Jahre aktualisiert, bei Verkehrsentwick

lungsplänen sind auch Zeiträume von zehn bis 

15 Jahren üblich . 

Um die THG-Bilanz auch bei langen Aktualisie

rungszeiträumen der ortsspezifischen Verkehrsda

ten zumindest vorläufig fortschreiben zu können, ist 

eine Extrapolation ausgehend vom letzten Daten

jahr möglich (zum Beispiel mittels Orientierung an 

Landes- bzw . Bundesprognosen und Auswertung 

der Entwicklung an ausgewählten automatischen 

Zählstellen) . Mit dem Vorliegen aktueller lokaler 

Verkehrsdaten sollte dann jedoch eine Korrektur 

der extrapolierten Zwischenjahre erfolgen . 

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Für die THG-Bilanzierung des ÖPNV werden An

gaben zu den Verkehrsleistungen bzw . zum Ver

kehrsleistungsangebot benötigt . Die Datenquel

Autobahn Außerortsstraßen Innerortsstraßen
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len unterscheiden sich nach Öffentlichem 

Straßenpersonenverkehr (ÖSPV) und Schienen

personennahverkehr (SPNV) . 

Unter den ÖSPV fallen Linienbusse sowie Stra

ßen-, Stadt- und U-Bahnen (SSU) . Deutschland

weite Angaben auf Kreisebene zur Fahrplanleis

tung (Fahrzeug-km) gibt es beim Statistischen 

Bundesamt (StBA-Publikation „Personenverkehr 

mit Bussen und Bahnen“) . Kommunenspezifische 

Informationen zum Verkehrsangebot (Platz-km) 

und zur erbrachten Verkehrsleistung (Personen-

km) sind üblicherweise bei den lokalen Verkehrs

unternehmen verfügbar . Gegebenenfalls kann 

das Verkehrsangebot auch anhand des Fahrplan

angebots (Fahrleistungen/„Betriebsleistungen“ 

in Fahrzeug-km, Wagen-km) mit ergänzenden An

nahmen zur Beförderungskapazität der einge

setzten Fahrzeuge hochgerechnet werden . Da das 

Fahrplanangebot im ÖSPV im Allgemeinen kom-

munenfein abgerechnet wird, dürften in den meis

ten Fällen bei den Verkehrsunternehmen bzw . 

-verbünden auch bei einem Betrieb über die Ge

meindegrenzen hinaus kommunenfein abge

grenzte Informationen vorliegen . Notfalls kann 

jede Kommune mit geringem Aufwand selbst Ver

kehrsdaten für Bus- und Bahnfahrten auf dem 

Territorium näherungsweise über die Auswertung 

von Fahrplänen (Fahrtenhäufigkeit pro Linie) und 

Netzplänen (Fahrtlänge pro Linie) berechnen .

Für den SPNV gibt es deutschlandweite Angaben 

auf Kreisebene zum Verkehrsangebot (Platz-km) 

und zur Fahrleistung (Zug-km) durch das Statisti

sche Bundesamt (StaBA-Publikation „Personenver

kehr mit Bussen und Bahnen“) . Gemeindefeine An

gaben auch für Einzelgemeinden in Landkreisen 

kann im Allgemeinen der jeweilige Verkehrsverbund 

bereitstellen . Die DB AG hat ein streckenfeines, jähr

lich aktualisiertes Emissionskataster des Schienen

verkehrs in Deutschland mit Erfassung verschiede

ner Zuggattungen im Personen- und Güterverkehr, 

welches auch Informationen zu Betriebsleistungen 

(Zug-km, Wagen-km) und Energieverbräuchen, dif

ferenziert nach Elektro- und Dieseltraktion, umfasst . 

Diese gemeindefeinen Daten der DB AG sind bei

spielsweise im Klimaschutz-Planer und in ECO-

SPEED Region integriert bzw . können für einzelne 

Gemeinden auf Anfrage bereitgestellt werden . Auch 

ohne Verwendung der genannten Datenquellen 

können Einzelgemeinden analog zum ÖSPV mit ge

ringem Aufwand selbst den SPNV auf dem Territori

um näherungsweise über die Auswertung von Fahr

plänen (Fahrtenhäufigkeit pro Linie) und Netzplänen 

(Fahrtlänge pro Linie) berechnen . 

Übrige Verkehrsmittel
Auch Verkehrsmittel, die nicht direkt im kommu

nalen Handlungsfeld liegen, sollten mit dem Ziel 

einer vollständigen Erfassung aller Endenergie

verbräuche und THG-Emissionen im Territorium 

nach Möglichkeit in der kommunalen Bilanzierung 

berücksichtigt werden, soweit der damit verbun

dene Zusatzaufwand für die Kommune leistbar ist . 

Schienenpersonenfernverkehr und Schienen

güterverkehr: Die DB AG hat ein streckenfeines, 

jährlich aktualisiertes Emissionskataster des 

Schienenverkehrs in Deutschland mit Erfassung 

verschiedener Zuggattungen im Personen- und 

Güterverkehr . Auf dieser Grundlage kann die DB 

AG gemeindefeine Endenergieverbrauchsdaten 

differenziert nach Strom und Diesel für Fernver

kehr und Güterverkehr ermitteln, welche direkt für 

die Berechnung der damit verbundenen THG-

Emissionen eingesetzt werden können . Für den 

Personenfernverkehr besteht grundsätzlich auch 

die Möglichkeit, Betriebsleistungen in der Kom

mune anhand von Fahrplandaten abzuschätzen . 

Binnenschiffverkehr: Für alle Wasserstraßen in 

Deutschland liegen streckenabschnittsfeine Daten 

zu den Gütertransportmengen im Binnenschiffver

kehr jährlich aktualisiert beim Statistischen Bun

desamt vor (StaBA FS8 R4) . Über den Anteil einer 

Kommune an den jeweiligen Streckenabschnitten 

können damit die Verkehrsleistungen (Tonnen-km) 

der Kommune an einer Binnenwasserstraße zuge

rechnet werden . Auf dieser Grundlage werden in 

dem Modell TREMOD Energieverbräuche und 

Emissionen aus dem Binnenschiffverkehr jährlich 

kommunenfein berechnet und u . a . über die Bilan

zierungssoftwares bereitgestellt .

Flugverkehr: Über das Modell TREMOD (ifeu 

2016) liegen für die 27 wichtigsten Verkehrsflughä

fen in Deutschland jährliche Informationen zur An

zahl der Starts und Landungen sowie Berechnun

gen von damit verbundenem Energieverbrauch 

und Emissionen unter Verwendung flugzeugtyp

spezifischer Emissionsfaktoren vor . Falls eine 

Kommune mit einem kleineren Flughafen beab

sichtigt, diesen in der THG-Bilanzierung zu erfas

sen, kann versucht werden, über den Flughafenbe

treiber Informationen zum Endenergieverbrauch 

der Starts und Landungen (LTO-Zyklus) zu ermit

teln .
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3 .3 Energieverbrauchs- und 
THG-Faktoren für den Verkehr

Zur Berechnung von Endenergieverbrauch und 

THG-Emissionen des Verkehrs einer Kommune 

werden zu den Verkehrsmengen (Fahrleistungen, 

Verkehrsleistungen) passende Emissionsfaktoren 

benötigt . An diese bestehen verschiedene gene

relle Anforderungen: 

•	 Aktualität:	Durch	neue	Fahrzeugtechniken	und	
rechtliche Vorschriften ändern sich die spezifi

schen Emissionen im Zeitverlauf . Die Emissi

onsfaktoren müssen daher die Kfz-Bestände 

und Fahrzeugtechnologien (insb . Kraftstoffeffi

zienz) sowie andere Einflüsse auf die spezifi

schen Emissionen (zum Beispiel Biokraftstoffe) 

im jeweiligen Bezugsjahr abbilden . 

•	 Energetische	 Vorkette:	 Neben	 den	 direkten	
Emissionen der Fahrzeuge im Fahrbetrieb sind 

auch die Aufwendungen zur Bereitstellung der 

Energie von Bedeutung (Förderung der Primär

energieträger, Aufbereitung und Umwandlung 

in Raffinerien und Kraftwerken) . Bei Elektro

fahrzeugen (Schienenverkehr, Elektro-Pkw …) 

entstehen die THG-Emissionen ausschließlich 

in der energetischen Vorkette . Auch beim Ein

satz alternativer Kraftstoffe (insbesondere Bio

kraftstoffe und strombasierte Kraftstoffe) sind 

die Emissionen der Vorkette ausschlaggebend 

für die gesamte Klimawirkung . 

•	 Verwendung	von	CO2-Äquivalenten: Treibhaus

gasemissionen im Verkehr entstehen bisher 

fast vollständig als Kohlendioxid CO2 . In gerin

gem Umfang werden auch Methan (CH4) und 

Lachgas (N2O) emittiert . Zukünftig könnte sich 

der Anteil anderer Treibhausgase erhöhen (Bio

kraftstoffe, Elektromobilität) . Die Emissionsan

gaben sollten sich daher auch im Verkehr stets 

auf CO -Äquivalente beziehen .

In Deutschland liegen mit dem Modell TREMOD 

harmonisierte und regelmäßig aktualisierte Ener

gieverbrauchs- und Emissionsfaktoren für alle 

motorisierten Verkehrsmittel in Deutschland vor 

(siehe Hintergrund-Information zu TREMOD – 

Transport Emission Model) . 

 TREMOD – Transport Emission Model
Aktuelle und differenzierte Emissionsfaktoren lie

gen für alle motorisierten Verkehrsmittel durch das 

im Auftrag des Umweltbundesamtes vom ifeu Hei

delberg entwickelte und fortlaufend aktualisierte 

Emissionsberechnungsmodell TREMOD (Trans

port Emission Model) vor . TREMOD bildet den ge

samten motorisierten Verkehr in Deutschland hin

sichtlich seiner Verkehrs- und Fahrleistungen, 

Energieverbräuche und zugehörigen Emissionen 

für den Zeitraum 1960 bis 2050 ab . Das Modell ist 

Grundlage für alle diesbezüglichen Berechnungen 

und für die offizielle Berichterstattung der Bundes

regierung (Kyoto-Protokoll, NEC-Protokoll) . 

In TREMOD werden der durchschnittliche tech

nische Stand der Fahrzeugflotten in Deutschland 

im jeweiligen Bezugsjahr sowie Einflüsse der Ver

kehrssituationen auf fahrleistungsspezifische Ener

gieverbräuche und Emissionen berücksichtigt . 

Weiterhin sind Randbedingungen wie die THG-

Minderungsziele der Europäischen Kommission, 

Beimischung von Biokraftstoffen etc . berücksich

tigt . TREMOD wird in enger Verknüpfung mit dem 

„Handbuch für Emissionsfaktoren des Straßenver

kehrs HBEFA“ entwickelt und enthält damit für den 

Straßenverkehr stets die aktuellen HBEFA-Emissi

onsfaktoren . Gleichzeitig stellt TREMOD die Kfz-

Flottenzusammensetzungen für HBEFA bereit .

Straßenverkehr
Für den Straßenverkehr stehen neben national 

gewichteten mittleren Emissionsfaktoren auch 

hoch differenzierte Emissionsfaktoren für alle 

Fahrzeugschichten und vielfältigen Verkehrssi

tuationen über HBEFA zur Verfügung . Damit be

steht für Kommunen prinzipiell die Möglichkeit, 

die Genauigkeit der THG-Bilanz für den Stra

ßenverkehr mit lokalspezifischen Anpassungen 

der Kfz-Flottenzusammensetzung bzw . der Ver

kehrsabläufe zu erhöhen . Entsprechend detail

lierte Informationen zum Verkehr dürften aller

dings auch zukünftig nur in wenigen Kommunen 

zur Verfügung stehen, die Bedeutung entspre

chender Verfeinerungen für die Gesamtbilanz 

ist zudem nur gering . Der damit verbundene er

hebliche Zusatzaufwand für die Bilanzierung er

scheint daher vor allem sinnvoll, falls 
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a) eine sehr spezielle lokale Situation bekannt ist 

(zum Beispiel haben Regionen mit Automobil

industrie tendenziell jüngere Kfz-Flotten),

b) die Bilanz auch Grundlage zur Bewertung loka

ler Maßnahmen zur Effizienzsteigerung im 

Straßenverkehr sein soll (zum Beispiel Ver

kehrsflussverbesserungen, lokale Förderung 

von besonders energieeffizienten Kfz, …) .

In diesem Fall sollten Endenergieverbrauchsfak

toren in der erforderlichen Differenzierung direkt 

aus HBEFA ermittelt und damit die Endenergie

verbräuche berechnet werden . Anschließend 

werden durch Verknüpfung mit passenden  

energieträgerspezifischen Emissionsfaktoren 

( Tab . B4–19) die Treibhausgasemissionen 

berechnet . 

Tabelle B4–18: Bundesdurchschnittliche Endenergieverbrauchs- und THG-Emissionsfaktoren im Straßenverkehr

Kfz-
Kategorie

Straßen
kategorie

Endenergie 
kWh/Fz-km  

THG-Emission
g CO2-Äqu./Fz-km

2010 2015 2020 2010 2015 2020

Motorisierte 

Zweiräder

Autobahnen 0,55 0,54 0,51 168 165 151

Außerortsstraßen  0,36 0,36 0,35 110 109 104

Innerortsstraßen 0,31 0,33 0,32 96 100 94

Pkw Autobahnen 0,73 0,69 0,64 227 213 192

Außerortsstraßen  0,57 0,54 0,51 175 167 152

Innerortsstraßen 0,83 0,78 0,74 256 244 221

Leichte Nutz

fahrzeuge

Autobahnen 0,90 0,85 0,78 279 269 237

Außerortsstraßen 0,72 0,68 0,62 222 214 189

Innerortsstraßen 0,86 0,82 0,75 268 257 226

Lkw > 3,5t Autobahnen 2,74 2,74 2,67 855 868 808

Außerortsstraßen 2,50 2,51 2,44 781 795 741

Innerortsstraßen 2,73 2,73 2,64 852 864 800

Linienbus Autobahnen 2,70 2,80 2,68 835 879 808

Außerortsstraßen 3,29 3,44 3,31 1 .018 1 .080 1 .000

Innerortsstraßen 4,33 4,44 4,24 1 .341 1 .394 1 .281

Reise- und 

Fernlinienbus

Autobahnen 2,81 2,84 2,70 877 897 818

Außerortsstraßen 2,79 2,85 2,75 869 901 835

Innerortsstraßen 4,08 4,11 3,91 1 .273 1 .301 1 .186

Quelle: TREMOD, alle THG-Emissionsangaben inkl. energetische Vorkette

Tabelle B4–19: Emissionsfaktoren nach Kraftstoffen im Verkehr unter Berücksichtigung der Beimischung  
von Biokraftstoffen (in CO2-Äquivalenten) für das Jahr 2010

Benzin Diesel Erdgas (CNG)* LPG**

g CO2-Aqu ./kWh 304 312 255 286

*CNG = compressed natural gas, **LPG = liquefied petroleum gas (zum Beispiel Propan)

Quelle: TREMOD

Kfz-
Kategorie

Straßen
kategorie

Endenergie 
kWh/Fz-km  

THG-Emission
g CO2-Äqu./Fz-km

2010 2015 2020 2010 2015 2020

Benzin Diesel Erdgas (CNG)* LPG**
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ÖPNV
Im öffentlichen Personennahverkehr hängen die 

spezifischen Emissionen von einer Vielzahl von 

Einflüssen ab (Fahrzeuggrößen, Alter des Fahr

zeugbestands, Haltestellenabstände, Fahrverhal

ten der Fahrzeugführer, Topografie etc .) . Damit 

gibt es in der Realität große Schwankungsbreiten 

zwischen verschiedenen Kommunen . 

Wenn von den lokalen Verkehrsbetrieben aktu

elle Daten über den Kraftstoffverbrauch (Linien

bus, Dieselzug) bzw . den Fahrstromverbrauch 

(Straßen-, U-Bahn, Regionalzüge, Elektrobus) 

vorliegen, können die THG-Emissionen des ÖPNV 

in der Kommune direkt durch Multiplikation der 

Verbrauchsangaben mit energieträgerspezifi

schen Emissionsfaktoren bestimmt werden . Ent

sprechende energieträgerspezifische THG-Emis

sionsfaktoren für Kraftstoffe zeigt  Tab . B4–20 . 

Für Strom gelten die gleichen Emissionsfaktoren 

wie im stationären Bereich (  Kap . B4 2 .2) . Über 

die Verknüpfung des Energieverbrauchs und der 

berechneten THG-Emissionen zur angebotenen 

(Platz-km) bzw . realen Verkehrsleistung (Perso

nen-km) der öffentlichen Verkehrsmittel sind dar

über hinaus Aussagen zur Energie- bzw . THG-Ef

fizienz pro beförderte Person im öffentlichen 

Verkehr möglich . 

Falls keine lokalen Energieverbrauchsangaben 

vorliegen bzw . keine Abgrenzung des Fahrbe

triebs vom übrigen Energieverbrauch der Ver

kehrsunternehmen möglich ist, können die Emis

sionen im ÖPNV ausgehend von den Ver

kehrsmengen über bundesdurchschnittliche 

Emissionsfaktoren (siehe die folgenden Tabellen) 

berechnet werden .

4. THG-Bilanz für Klimastadt

4 .1 Darstellung der Gesamtbilanz

Im Folgenden wird aufgezeigt, wie eine THG-Bi

lanz grafisch dargestellt werden kann . Grundlage 

der Ergebnisse ist die ermittelte Endenergiebilanz 

von Klimastadt für die stationären Sektoren sowie 

den Verkehrsbereich . 

Die  Abb . B4–11 zeigt die THG-Bilanz für Kli

mastadt . Mit Hilfe dieser Darstellungsform lassen 

sich neben der Aufteilung der Emissionen auf die 

einzelnen Sektoren auch die Anteile an den THG-

Emissionen für einzelne Energieträger darstellen . 

Die Bilanzierung erfolgte für alle Sektoren nach 

dem Territorialprinzip BUND .

4 .2 Weitere nachrichtliche Informationen 
der Energie- und THG-Bilanz

Neben dem bereits erwähnten territorialen Strom

mix können auch weitere nachrichtliche Informa

tionen für die kommunale Bilanz bereitgestellt 

werden . Dazu zählen die Witterungskorrektur der 

Bilanz sowie die Darstellung der nicht-energe

tischen Emissionen aus Landwirtschaft, Industrie, 

Abfall und Abwasser .

Tabelle B4–20: Bundesdurchschnittliche Endenergieverbrauchs- und THG-Emissionsfaktoren für den ÖPNV 

 Endenergieverbrauch THG-Emission

kWh/Pkm kWh/Platz-km g/Pkm g/Platz-km

2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020

Linienbus 0,26 0,24 0,22 0,051 0,050 0,046 79 73 66 15,6 15,0 13,7

Straßen-, Stadt- 
und U-Bahnen

0,12 0,11 0,10 0,021 0,020 0,019 74 65 39 13,7 12,0 7,2

Schienenperso
nennahverkehr

0,15 0,13 0,12 0,038 0,037 0,034 80 64 43 20,0 18,0 12,0

Quelle: TREMOD, alle Angaben inkl. energetische Vorkette

Territorialmix Strom
Alternativ zur Bilanz Territorialmix BUND können die 

regionalen Einspeisungen auch in der Bilanz mit ei

nem sogenannten Territorialmix errechnet werden . 

Dieser Territorialmix Strom soll darstellen, inwieweit 

die regionale Energieversorgungsstruktur überregio

nal zu THG-Einsparungen beiträgt . Es wird empfoh

Endenergieverbrauch THG-Emission

kWh/Pkm kWh/Platz-km g/Pkm g/Platz-km

2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020
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len, zunächst in einem ersten Schritt mit dem Bun

desmix zu rechnen . In einem zweiten Schritt kann 

eine Bilanz mit territorialem Mix berechnet werden, 

anhand dessen man nachrichtlich einen Vergleich 

ziehen kann, ob und wie sich die Stromerzeugungs

anlagen im Kommunengebiet im Vergleich zum Bun

desmix positiver oder negativer auf den Klimaschutz 

auswirken . Es soll damit keine zweite THG-Bilanz mit 

einem zweiten Wert der Emissionen erzeugt werden, 

sondern die Einsparung/Steigerung der THG-Emis

sionen in Relation zur Bilanz mit Bundesmix darge

stellt werden . In  Abb . B4–12 ist dies für Klimastadt 

erfolgt und im rechten Balken dargestellt .

Abbildung B4–11: THG-Emissionen 2015 für Klimastadt (Quelle: Eigene Darstellung)

Darstellung der THG-Bilanz mit 
Bundesmix und REGIO-Mix
Es ist zu erkennen, dass sich aufgrund des älteren 

noch in Betrieb befindlichen Kohleblocks in Kli

mastadt eine Bilanz mit dem Regiomix schlechter 

darstellt als mit dem Bundmix für Strom .

Mit dem Ausbau Erneuerbarer Energien und der 

Inbetriebnahme des neuen GuD-Kraftwerks (Gas 

und Dampf) wird sich der Regiomix für Strom in Kli

mastadt deutlich verbessern . Dieser Beitrag zum 

Klimaschutz sollte in Zukunft in einer Gegenüber

stellung der beiden Bilanzen dokumentiert werden .

Bei Nutzung des Bundesmixes ist darauf zu ach

ten, dass sich dieser mit der Zeit verändert . Auf die 

kommunale THG-Bilanz kann beispielsweise des

halb ein bundesweiter Ausbau von Erneuerbaren 

Energien in Zukunft also einen positiven Effekt auf 

die kommunale THG-Bilanz haben, ohne dass die 

Kommune etwas selbst getan hat . Es empfiehlt sich 

deswegen, diesen externen Effekt bei Fortschrei

bungen gesondert auszuweisen, um deutlich unter

scheiden zu können, welche THG-Effekte auf Maß

nahmen in der Kommune und welche auf 

Veränderungen beruhen, die außerhalb ihres Ein

flussbereichs liegen . Die zukünftige Entwicklung 

des Bundesstrommixes kann zudem nicht exakt 

„vorhergesagt“ werden .

Unabhängig von der Nutzung des Strommixes 

wird für die Berechnung kommunaler Bilanzen ein 

Emissionsfaktor für die Nutzung von Nah- und Fern

wärme benötigt . Nah- und Fernwärme werden regi

onal bzw . lokal produziert und bereitgestellt . Ein ei

gener Emissionsfaktor kann und sollte dafür 

berechnet werden . Für Heizzentralen lassen sich 

anhand der Wirkungsgrade und der eingesetzten 

Brennstoffe die sich daraus ergebenden Emissions

faktoren schnell berechnen .

In KWK-Anlagen werden gleichzeitig Strom und 

nutzbare Wärme erzeugt . In größeren Anlagen wie 

zum Beispiel Heizkraftwerken erfolgt dies über 

Dampf und/oder Gasturbinen . In kleinen Anlagen 

(zum Beispiel BHKW) wird dazu ein Motor einge
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setzt . In beiden Fällen wird ein Teil der bei der Strom

erzeugung anfallenden Wärme in Wärmenetze ein

gespeist . Im Vergleich zur getrennten Strom- und 

Wärmeerzeugung lassen sich so die THG-Emissio

nen bei gleicher Energieträgerart verringern, da eine 

verbesserte Primärenergieausnutzung erreicht wird .

Abbildung B4–12: Beitrag des regionalen Strommixes zu THG-Emissionen 2015 für Klimastadt 
(Quelle: Eigene Darstellung)

Falls keine genaueren Daten über die tatsächlich 

eingesetzten KWK-Anlagen und Brennstoffe exis

tieren, sollte auf eine (evtl . falsche) Aufteilung auf 

Strom und Wärme verzichtet und die Emissionen 

über den Brennstoffeinsatz berechnet werden .

Berechnung des Regionalmix Strom
Die Berechnung eines Regionalmix in der Territo

rialbilanz REGIO (  Kap . B4 1) hängt unter ande

rem davon ab, welche lokalen Erzeugungsanlagen 

in welchem Umfang berücksichtigt werden . Dabei 

wird bei der Berechnung folgendes Vorgehen vor

geschlagen:

•	 Der	Regionalmix	berücksichtigt	Anlagen	auf	
dem Territorium der Kommune 

•	 Berechnung	der	Stromerzeugung	aus	gekop
pelten Prozessen über exergetische Allokation 

(Zuordnung) der THG-Emissionen (vgl . zur 

Ermittlung auch  Tab . B4–11 mit Brenn

stoff-Emissionsfaktoren)

•	 Berücksichtigung	der	in	der	weiteren	Strom
erzeugung ermittelten THG-Emissionen 

( Tab . B4–21) 

•	 Abgleich	zwischen	Stromerzeugung	und	
Verbrauch in der Kommune

- Liegt der Gesamtstromverbrauch im Territo

rium höher als der territorial „erzeugte“ 

Strom, werden zunächst die THG-Emissio

nen des lokalen Kraftwerkparks bilanziert .

- Die verbleibende Differenz („verbrauchte“ 

Strommenge, subtrahiert von der „erzeugten“ 

Strommenge) wird mit dem Bundesmix 

berechnet .

- Sollten die Anlagen mehr als 100 Prozent des 

lokalen Stromverbrauchs erzeugen, wird der 

regionale Stromverbrauch mit einem Emissi

onsfaktor-Mix der lokalen Anlagen berechnet . 

Stromproduktionen darüber hinaus bleiben 

bei der THG-Bilanzierung unberücksichtigt . 

Für eine Darstellung des regionalen Strommixes 

wird der Gesamtstromverbrauch der Kommune 

der lokalen Stromerzeugung gegenübergestellt . 
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Tabelle B4–21: Stromerzeugung ohne Brennstoff (input) (t/MWh) in CO2-Äquivalenten zur Berechnung des Territorialmixes

Zeiträume 2000–2004 2005–2009 2010–2014 Quelle Genaue Prozessbezeichnung

Windenergie 0,017 0,017 0,009 Gemis 4 .9 Wind KW DE 2010 

Binnenland und Wind

 

KW-Park klein DE 2000
 

Geothermie 0,218 0,218 0,218 Gemis 4 .9 Geothermie-KWK-SMB-DE

Wasserkraft 0,004 0,004 0,003 Gemis 4 .9 Wasser KW groß DE

PV-Anlagen 0,128 0,128 0,061 Gemis 4 .9 Solar PV multi
Rahmen mit Rack DE

Deponiegas,  
Klärgas, 
Grubengas 

0,051 0,051 0,026 UBA 2009, 
UBA 2013 

Deponiegas-BHKW-
GM 1 MW 2010/brutto,
 (angepasst an UBA 2013)

Feste Bio
masse (KWK) 

0,021 0,021 0,025 UBA 2009, 
UBA 2013 

Altholz-DT-KW

Flüssige 
Biomasse 

0,274 0,274 0,316 UBA 2009, 
UBA 2013 

Palmöl-BHKW-
gross-DE-2010 (IST) 
(angepasst an UBA 2013)

Biogas 0,323 0,323 0,216 UBA 2009,
UBA 2013 

Biogas-Gülle-
BHKW-500 kW 2010 (IST)

(angepasst an UBA/ZSE 2013)

Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung B4–14: Lokale Stromerzeugung und Stromverbrauch in Masterstadt 2015 (Quelle: Eigene Darstellung)

Zeiträume 2000–2004 2005–2009 2010–2014 Quelle Genaue Prozessbezeichnung
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Zur lokalen Stromerzeugung zählen erneuerbare 

Energieträger (unter anderem Photovoltaik, Wind, 

Wasser, Biomasse, Deponie-, Gruben- und Klär

gas) sowie konventionelle Energieträger, bei de

nen wiederum zwischen der Stromerzeugung aus 

KWK-Anlagen und Kondensationskraftwerken 

unterschieden wird . Zudem kann durch diese Dar

stellung der Anteil der erneuerbaren Strompro

duktion an der gesamten lokalen Stromerzeugung 

abgebildet werden .  Abb . B4–14 zeigt beispiel

haft, wie die regionale Stromversorgung einer 

Kommune dargestellt werden kann .

Ermittlung des regionalen Strommixes 
für Klimastadt
Die Stadtwerke haben im Jahr 2009 ihr Kohlekraft

werk weitestgehend stillgelegt, um an gleicher Stel

le im Jahr 2014 ein neues GuD-Kraftwerk zu errich

ten . Für die Fernwärmeversorgung wird noch ein 

verbliebener Block (50 MW) mit Kohle in Kraft-Wär

me-Kopplung betrieben . Bei einem Input von 450 

GWh Steinkohle wurden noch 150 GWh Strom und 

120 GWh Wärme eingespeist bzw . an den Endkun

den geliefert . Aus Erneuerbaren Energien wurden 

4,5 GWh Strom aus Wind, 10 GWh aus Wasserkraft 

und 1,8 GWh aus PV-Anlagen eingespeist .

Neben KWK-Strom sollte auch die Stromerzeu

gung aus Erneuerbare-Energien-Anlagen bei der 

Berechnung des regionalen Strommixes berück

sichtigt werden . Dazu können beim Netzbetreiber 

die Werte der jährlichen Einspeisungen zu

•	 Windenergie,
•	 Geothermie	(Einspeisung	Wärmebonus	gesondert),
•	 Wasserkraft,
•	 PV-Anlagen	(Einspeisung	inkl.	Eigennutzung),
•	 Deponiegas,	Klärgas,	Grubengas,
•	 Biomasse	(Einspeisungen	mit	KWK-Bonus	

gesondert),

bezogen werden .

Tabelle B4–22: Ermittlung des regionalen Emissionsfaktors

1.	Schritt:	Ermittlung	des	Stromfaktors	aus	Kohlekraft	(Ergebnisse	gerundet)

Emissionen 
Steinkohle 

Input: 450 
GWh 

Emissionsfaktor 
Kohle: 436 g/kWh 

CO2-Emissionen = 450 GWh * 436 g/kWh = 
196 .200 Tonnen

Output  
Strom/Wärme	

150 GWh 
120	GWh		

Wirkungsgrad 
Strom:	33,3	
Prozent 
Wirkungsgrad  
Wärme:	26,7		
Prozent 

Exergiefaktor 
Strom:	1	
Wärme:  
0,1723 

Anteil Exergie Strom: 
0,333	*	1	/	(1	*	0,333	+
0,17 * 0,266) = 0,88 Anteil 
Exergie Wärme: 0,266 * 
0,17	/	(1	*	0,333	+	0,17	*	
 0,333) = 0,116

Emissions
faktor Strom 

 CO2-Emissionen Strom = 0,88 * 
 196 .200 Tonnen = 172 .656 Tonnen 

Emissionsfaktor Strom: 172 .656 t/150 GWh = 
1 .151 g/kWh

2. Schritt: Ermittlung des regionalen Emissionsfaktors

Quelle Menge Anteil Emissionsfaktor

Strom aus Kohleblock Stadtwerke 150 GWh 31,7 % 1 .151 g/kWh

Windkraft 4,5 GWh 1,0 % 9 g/kWh

Wasserkraft 10 GWh 2,1 % 3 g/kWh

PV-Anlagen  1,8 GWh 0,4 % 61 g/kWh

Strom aus öffentlichem Netz 
(Bezug)  

306,7 GWh 64,8 % 633 g/kWh (2013 Bundesmix)

Strommix Stadt  473 GW 100 % 776 g/kWh

Quelle: Eigene Darstellung

Anhand der verschiedenen Stromeinspeisungen 

lässt sich daraus ein regionaler Emissionsfaktor für 

1.	Schritt:	Ermittlung	des	Stromfaktors	aus	Kohlekraft	(Ergebnisse	gerundet)

2. Schritt: Ermittlung des regionalen Emissionsfaktors
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die Stromerzeugung berechnen . Liegt die regional 

bereitgestellte Stromerzeugung unter dem regio

nalen Stromverbrauch, wird für den darüber hinaus 

verbrauchten Strom der Emissionsfaktor für den 

deutschen Bundesmix herangezogen .

Witterungskorrektur
Korrekturmöglichkeiten werden in der kommunalen 

Bilanzierung kontrovers diskutiert . Zwar können 

diese eine Glättung der Bilanz erzielen und so eine 

bessere Vergleichbarkeit über die Jahre ermögli

chen . Gleichzeitig ist die Witterung neben Konjunk

tur und Bevölkerungsentwicklung nur ein Aspekt, der 

eine kommunale Bilanz beeinflusst ( Kap . B4 5) . 

Viel wichtiger ist es daher, die Schwankungen inter

pretieren zu können und mögliche Ursachen wie 

Witterung und Konjunktur zu kennen . Offizielle 

Energie- und THG-Bilanzen werden auf Landes- 

und Bundesebene nicht korrigiert . So sieht nun 

auch die Methodik im Rahmen des Harmonisie

rungsprozesses von einer Witterungskorrektur ab . 

Stattdessen wird empfohlen, den Einfluss der Wit

terung anhand einer Gegenüberstellung der witte

rungskorrigierten mit der nicht witterungskorrigier

ten Territorialbilanz BUND darzustellen .

Bei der Witterungskorrektur werden die Anteile 

des Heizenergieverbrauchs am Wärmeverbrauch in 

den verschiedenen Sektoren (also ohne Warmwas

ser und Kochen) witterungskorrigiert . Dafür wird 

der Verbrauch gemäß VDI 2067 mit dem Gradtags

zahlverhältnis des langjährigen Mittels mit dem je

weiligen Bilanzjahres multipliziert . Das Ergebnis ist 

der witterungsbereinigte Heizenergieverbrauch . 

Finden sich demnach bei Bilanzen über mehrere 

Jahre größere unerklärliche Schwankungen des 

Energieverbrauchs, könnte eine nicht vorgenom

mene Witterungskorrektur die Ursache sein .

Der Heizenergieanteil (ohne Warmwasser) ist je 

nach Sektor und Energieträger sehr unterschied

lich .  Tab . B4–23 gibt eine Übersicht über die 

durchschnittlichen Heizwärmeenergieanteile für 

verschiedene Energieträger und Sektoren .

Als Grundprinzip gilt, dass derjenige Heizener

gieverbrauch mittels Witterungsbereinigung be

rechnet wird, der im gleichen Zeitraum und am 

gleichen Ort bei einer langjährigen, durchschnitt

lichen Witterung aufgetreten wäre .

Für die Berechnung der Witterungskorrektur 

nach VDI 2067 sind die Gradtagszahlen (GTZ) für 

das Bilanzjahr sowie das langjährige Mittel der 

GTZ erforderlich .

Diese Daten können beim Deutschen Wetter

dienst gegen eine geringe Gebühr für etwa 400 

Stationen in Deutschland erworben werden . Bei 

der Auswahl der Wetterstationen empfiehlt der 

Deutsche Wetterdienst (DWD 2016), Stationen in 

der Nähe zu suchen, die in etwa auch die gleiche 

Höhenlage aufweisen, um hier zwischen den Sta

tionen auftretende Unterschiede zu berücksichti

gen . Mit den Daten wird auch das langjährige Mit

tel der letzten zehn Jahre zur Verfügung gestellt . 

Die Berücksichtigung der letzten Jahre hat sich 

für das langjährige Mittel als praktikabel erwiesen . 

Das offizielle langjährige Mittel zwischen 1971 

und 1990 eignet sich dagegen besser für Verglei

che über einen längeren Zeitraum . Wichtig ist, 

dass in den Einzeljahren mit dem gleichen lang

jährigen Mittel gerechnet wird, um eine Vergleich

barkeit der Daten herzustellen .

Tabelle B4–23: Heizwärmeenergieanteile für verschiedene Energieträger und Sektoren 

 Strom Erdgas Fern
wärme

Heizöl Holz Solar Umwelt
wärme

Kohle Sonstige

Haushalte 8 % 83 % 91 % 86 % 94 % 13 % 97 % 100 % 80 %

GHD/Sonstiges 7 % 86 % 82 % 80 % 74 % 20 % 70 % 100 % 70 %

Industrie 5 % 12 % 18 % 18 % 17 % 17 % 17 % 2 % 3 %

Quelle: Arge Energiebilanzen, eigene Annahmen

Die GTZ stellen den Zusammenhang zwischen 

der Außenlufttemperatur und dem Heizenergie

verbrauch her . Dazu wird die Differenz zwischen 

der üblichen Raumtemperatur (20 °C) und der 

durchschnittlichen Außentemperatur eines Tages 

gebildet . Die Berechnung erfolgt nur, wenn die 

Außentemperatur niedriger als 15 °C ist, da ab 

dieser Temperatur von der Verwendung einer Hei

zung ausgegangen wird . Die GTZ eines Jahres ist 

Strom Erdgas Fern
wärme

Heizöl Holz Solar Umwelt
wärme

Kohle Sonstige
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die Summe der Differenzen von Innen- zu Außen

temperatur aller Heizungstage . Mit den GTZ und 

dem langjährigen Mittel der GTZ kann nun der wit

terungsbereinigte Heizenergieverbrauch bspw . im 

Jahr 2015 berechnet werden, und zwar mit:

Ev(2015) = witterungsbereinigter Heizenergie

verbrauch im Jahr 2015 in kWh

Evg(2015) = gemessener Heizenergieverbrauch 

im Jahr 2015 in kWh

GTZ15m = langjähriges Mittel der GTZ am Ort 

in Kd (Kelvin*d)

G15(2015) = GTZ des Jahres 2015 am Ort in Kd

Wenn Raumheizung und Warmwasserbereitung 

über ein gekoppeltes Heizungssystem erfolgen, 

darf nur der Energieverbrauch, welcher der 

Raumheizung zuzuordnen ist, witterungsberei

nigt werden .

Analog zur Witterungskorrektur mittels der 

GTZ gibt es ein weiteres Verfahren nach der neue

ren VDI-Richtlinie 3807 . Statt mit den GTZ zu 

rechnen, werden die Heizgradtage (HGT) verwen

det . Die HGT werden genau wie die GTZ berech

net, mit dem Unterschied, dass der Ausgangswert 

nicht die übliche Raumtemperatur von 20 °C, son

dern die Heizgrenztemperatur von 15 °C ist .

In der Praxis hat sich die Berechnung mittels 

der GTZ durchgesetzt . Mit den HGT lassen sich 

jedoch häufiger plausible Ergebnisse erzielen, da 

die Wärmegewinne durch die Sonneneinstrah

lung und innere Wärmequelle (Personen und Ge

räte) bei den HGT besser berücksichtigt werden . 

Bei bekannten GTZ können die HGT mittels einer 

in der VDI-Richtlinie 3807 angegebenen Glei

chung berechnet werden .

Treibhausgasemissionen 
nicht-energetischer Sektoren
Wie bereits beschrieben, liegt der Schwerpunkt in 

diesem Leitfaden auf den energetisch bedingten 

THG-Emissionen, da diese den Großteil abbilden 

und relativ einfach zu ermitteln sind . Aufgrund 

spezieller Strukturen (zum Beispiel landwirt

schaftliche Prägung), lokaler Spezialfälle (zum 

Beispiel Chemische Industrie) oder extrem lang

fristiger Ziele (zum Beispiel bis 2050) wollen man

che Kommunen auch nicht-energetisch bedingte 

THG-Emissionen berücksichtigen . 

Für die kommunale Bilanzierung wird emp

fohlen, bei der Erstellung der Bilanz nur eine 

überschlägige Ermittlung der nicht-energeti

schen THG-Emissionen vorzunehmen und 

nachrichtlich darzustellen . Diese empfiehlt sich 

vor allem für Landkreise, für welche die Datenla

ge derzeit größtenteils ausreicht . Diese Erhe

bung und Darstellung dient zunächst zur Infor

mation und sollte im Gegensatz zur Bilanz auf 

Basis der Energieverbräuche nicht Teil der kom

munalen Klimaschutzziele sein . Dies bedeutet 

nicht, dass die Kommune keine THG-mindern

den Maßnahmen in diesen Bereichen durchfüh

ren soll . Allerdings sollten Ziele überprüfbar 

sein, was eine eindeutige Messung dieser Emis

sionen auch auf Gemeindeebene beinhaltet . Die 

Datenlage ist derzeit auf dieser Ebene für solche 

Berechnungen nicht ausreichend .

Tabelle B4–24: Witterungskorrektur im Sektor Private Haushalte in Klimastadt

 Erdgas Heizöl Nah- und Fernwärme

Verbrauch 2015 in GWh 309 159 69

Anteil Heizenergie in Prozent 80 85 85

Berechnung	 =	0,8	x	309	x	1,07	+		
0,2 x 309 

=	0,85	x	159	x	1,07	+	
0,15 x 159 

=	0,85	x	69	x	1,07	+	
0,15 x 69

Witterungskorrigierter 
Verbrauch in GWh 326 169 73

Quelle: Eigene Darstellung

Im Folgenden werden Methoden erläutert, wie 

für diese Sonderbereiche eine Nebenbilanz über

schlägig erstellt werden kann . Damit wird Kom

munen die Möglichkeit gegeben, aufzuzeigen, 

welche Größenordnung die weiteren Emissions

quellen für die Gesamtemissionen vor Ort ausma

Erdgas Heizöl Nah- und Fernwärme
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chen . Sollte in diesen Bereichen eine Detailbilanz 

erstellt werden, wird eine Beauftragung von spezi

alisierten, externen Dienstleistern empfohlen .

Abbildung B4–15: Beispiel für eine nachrichtliche Berücksichtigung von nicht-energetischen Emissionen 
(Quelle: ifeu 2014a, S. 41)

Nicht-energetische Emissionen 
im Industriebereich
Mit der Berechnung der Emissionen aus industri

ellen Prozessen sollen Emissionen erfasst wer

den, die nicht durch die Verbrennung von Produk

ten, sondern im Rahmen von industriellen 

Prozessen bzw . Anwendungen emittiert werden . 

Die prozessbedingten THG-Emissionen lagen 

ohne Berücksichtigung der Stahlindustrie in der 

Größenordnung von 58 Mio . Tonnen CO2Äq im 

Jahr 2010 (UBA 7/2014, S . 138) .

Für eine Abschätzung der nicht-energetischen 

Treibhausgasemissionen kann auf verschiedene 

Quellen zurückgegriffen werden . Eigene größere 

Recherchen sind hier deswegen nur bedingt not

wendig .

•	 Emissionshandelskataster:	Neben	Energiever
sorgungsunternehmen mit größeren Kraft

werksstandorten sind auch Industrieunterneh

men mit größeren CO2-Emissionen Teil des 

europäischen CO2-Zertifikathandels . Im Emis

sionshandelsregister haben Kommunen zu

nächst die Möglichkeit, Unternehmen inner

halb ihrer Gemarkung zu identifizieren, die 

emissionshandelspflichtig sind . Nicht-energe

tisch bedingte Emissionen aus Industriefeue

rungen finden sich für die Chemische, Metall 

und Mineralien verarbeitende Industrie sowie 

für weitere industrielle Anlagen im Emissions

handelsgesetz, Anhang I, Nr . VI-XVIII . Bei den 

angegebenen Emissionen ist zu berücksichti

gen, dass diese ohne Vorketten und CO2-Äqui

valente berechnet werden . 

•	 Befragung:	Die	dritte	und	aufwändigste	Varian
te ist die direkte Befragung von Unternehmen 

zu ihrer nicht-energetisch genutzten Feuerung 

von Energieträgern . Sollten im Rahmen der 

Energiebilanz Industrieunternehmen nach ihrem 

Rohstoffverbrauch befragt werden, kann bei 

Unternehmen relevanter Branchen darüber  

hinaus noch die nicht-energetische Nutzung 

abgefragt werden . 

Abfall und Abwasser
In Deutschland wurde die Abfall- und Abwasse

rentsorgung in den letzten Jahren durch Etablie

rung einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft 

erheblich verbessert . Vielfach werden nun Abfälle 

stofflich verwertet (zum Beispiel Metalle, Kunst

stoffe) oder energetisch genutzt (zum Beispiel 

Müllheizkraftwerke) . Dies führte zu einer Minde
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rung der direkten Treibhausgasemissionen in die

sem Sektor, da die entstehenden Emissionen in 

den jeweiligen Bilanzierungsbereichen (Energie, 

Industrie) berücksichtigt werden .

Aufgrund der etablierten Kreislaufwirtschaft 

und des Ausbaus der energetischen Nutzung fal

len bei der Abfallbilanzierung kaum noch Emissio

nen an, welche dem Abfallsektor zugerechnet 

werden können . Dies bewirkt, dass derzeit vom 

Aufkommen an Hausmüll und hausmüllähnlichen 

Gewerbeabfällen lediglich die Treibhausgas-

Emissionen aus der Behandlung von Bio- und 

Grünabfällen berechnet werden müssen . Seit 

2014 wurden im Nationalen Inventarbericht auch 

die THG-Emissionen aus der Behandlung der ge

werblichen Organikabfälle, Speiseabfälle, überla

gerte Lebensmittelabfälle und Fettabscheider

inhalte, einbezogen . Die Bilanzierung für die Be

handlung kann anhand von mittleren Emissions

faktoren für die Kompostierung und für die Ver

gärung erfolgen . Die Informationen zur Ver

wertungsart sind gegebenenfalls seitens der 

Kommune beim zuständigen Abwasserzweckver

band oder Abfallwirtschaftsverband abzufragen . 

Die gewerblichen Organikabfälle werden generell 

vergoren . Eine Bilanzierung in diesem Sektor 

macht vor allem aufgrund der Zuständigkeiten 

und Datenverfügbarkeit (zum Beispiel Abwasser

zweckverbänden) auf Landkreisebene Sinn, bei 

der gegebenenfalls mittels Kennzahlen auf die 

Gemeindeebene heruntergerechnet werden kann .

Für die Kompostierung von Bio- und Grünabfall 

wird empfohlen, mit 57 kg CO2-Äquivalente pro 

Tonne Abfall (feucht) zu rechnen und für die Vergä

rung mit 90 kg CO2-Äq/t Organikabfall (spezifische 

Werte berechnet aus Emissionsfaktoren und Akti

vitätsraten nach UBA 2016a) . Diese Werte beinhal

ten die direkten Emissionen aus der Behandlung 

(Methan, Lachgas) . Gutschriften für Strom und 

Wärme aus Biogas oder für Kompost sind nicht 

berücksichtigt . Im Jahr 2014 wurden bundesweit 

111 kg Organikabfälle pro Einwohner kompostiert 

und 70 kg pro Einwohner vergoren (berechnet nach 

Zahlen des Statistischen Bundesamtes) .

Um eine schnelle Übersicht über die absehbare 

Größenordnung von THG-Emissionen aus Abfall 

in einer Kommune (im Verhältnis zu den energeti

schen Emissionen) zu erhalten, wird empfohlen, 

mit den aus dem nationalen Treibhausgasinventar 

spezifischen Emissionen pro Einwohner zu rech

nen . Hier gilt es zu beachten, dass nicht mehr 

nach dem Territorialprinzip, sondern nach dem 

Inländerprinzip gerechnet wird . Hier werden THG-

Emissionen aus Deponien also eventuell einer 

Kommune zugerechnet, auf deren Gebiet keine 

Deponie zu finden ist . Der bundesweite Kennwert 

beträgt im Jahr 2014 hierfür 113 kg CO2-Äquiva

lente pro Einwohner .

Im Abwasserbereich sind nicht-energetische 

Emissionen in Deutschland vor allem Lachgas

emissionen aus biologischen Abbauprozessen 

von Proteinen im Abwasser . Methanemissionen 

aus abflusslosen Gruben sind demgegenüber 

deutlich nachrangiger, da es hiervon nur noch 

sehr wenige in Deutschland gibt . Abgeleitet aus 

der Berechnungsformel im NIR 2014 (UBA 

2/2016) können Kommunen die Methanemis

sionen mit folgendem Faktor berechnen: Pro an 

Gruben angeschlossene Person entstehen jähr

lich 57 kg CO2-Äq .

Die Berechnung der Lachgasemissionen ge

mäß Nationalem Inventarbericht wurde seit 2010 

verfeinert und ist nunmehr deutlich komplexer . Es 

werden direkte (aus der Abwasserbehandlung) 

und indirekte (aus im Abwasser verbliebenem 

Stickstoff nach Reinigung in der Kläranlage) Lach

gasemissionen unterschieden und Einflussfakto

ren einbezogen, die eine höhere Genauigkeit der 

Berechnung erlauben . Für die kommunale Bilan

zierung wird empfohlen, analog zum Inländeran

satz bei der Abfallbehandlung, auch für Lachgas

emissionen aus der Abwasserbehandlung aus 

dem nationalen Treibhausgasinventar einen 

Kennwert pro Einwohner zu bilden . Für das Jahr 

2014 beträgt dieser 5,4 kg CO2-Äqivalente pro 

Einwohner . Für den gesamten Abwasserbereich 

(d . h . inkl . o . g . Methanemissionen) wurden im Jahr 

2014 6,2 kg CO2-Äq pro Einwohner freigesetzt . 

Zusätzlich zur Bilanzierung können Kommunen 

ausgewählte qualitative Kenngrößen erheben und 

darstellen . Relevant sind das spezifische Abfallauf

kommen von Hausmüll, hausmüllähnlichem Gewer

beabfall, getrennt erfassten trockenen Wertstoffen 

und getrennt erfassten Bio- und Grünabfällen . Diese 

Zahlen sollten mit den entsprechenden Bundeswer

ten als Benchmark verglichen werden . Ziel ist eine 

möglichst umfassende getrennte Wertstofferfas

sung . Zudem sollten die Kommunen den Behand

lungsweg der Abfälle darlegen .

Ein Spezialfall ergibt sich bei der Bilanzierung 

von bestehenden Deponien bzw . in der Vergan

genheit deponierten organischen Abfällen . Hier 
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wird ein anlagenbezogener Ansatz vorgeschla

gen, da ein verursacherbezogener Ansatz ex post 

Zuordnungsschwierigkeiten verursacht und Kom

munen bei den Standorten folgende Optimie

rungsmöglichkeit haben, auf die an dieser Stelle 

hingewiesen werden sollte: Bestehende, stillge

legte Deponien gasen weiterhin Methan aus (er

wartungsgemäß noch 20–40 Jahre), das tech

nisch nur zum Teil erfasst werden kann . Durch 

Deponiebelüftung kann der Methanbildungspro

zess umgangen werden, so dass in bestimmtem 

Umfang diffuse Methanemissionen durch diese 

Maßnahme vermieden werden . Diese Maßnahme 

wird aktuell auch im Teilkonzept „Klimafreund

liche Abfallentsorgung“ der „Richtlinie zur Förde

rung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kultu

rellen und öffentlichen Einrichtungen im Rahmen 

der Nationalen Klimaschutzinitiative“ (Kommu

nalrichtlinie) gefördert ( Kap . A3 3 .2) . 

Landwirtschaft
Gemessen an den Gesamtemissionen Deutsch

lands verursachte die Landwirtschaft 2012 laut 

Nationalem Treibhausgasinventarbericht 2014 

(NIR) 7,4 Prozent der THG-Emissionen . In Anleh

nung an den NIR werden dabei die Gruppen Nutz

tierhaltung, Düngemittel-Management sowie

Landwirtschaftliche Böden unterschieden .

Für die Berechnung der Treibhausgasemissio

nen wird ein vereinfachtes Verfahren mit den  

Daten des Thünen-Instituts empfohlen . Das Thü

nen-Institut ermittelt jährlich im Auftrag des Bun

desministeriums für Ernährung und Landwirt

schaft die nicht-energetischen Treibhausgas

emissionen aus der Landwirtschaft . Im Rahmen 

dieser Berechnung wurden zunächst einmalig für 

das Jahr 2008 die Emissionen für Lachgas und 

Methan aus Tierhaltung und Landnutzung für die 

Landkreisebene regionalisiert . Datenbasis hierfür 

war die Erfassung von Tier- und Flächenzahlen, 

anhand derer Landkreiswerte ermittelt werden . 

Bisher existieren kaum kommunale Bilanzen für 

den Bereich Landwirtschaft . Aufgrund von Unsi

cherheiten und dem Mangel an Daten wird auf 

Bundesebene vielfach kaum mehr als eine unge

fähre Größenordnung der Emissionen angege

ben . Für die kommunale Bilanzierung, die häufig 

auf diesen Daten basiert, gilt dies in verstärktem 

Maße . Für eine umfangreiche Abschätzung der 

Treibhausgasemissionen empfiehlt sich die Be

auftragung spezialisierter Büros .

5. Interpretation und Bewertung 
von THG-Bilanzen

Kommunale Energie- und THG-Bilanzen sind in den 

letzten Jahren vielfach entwickelt worden . Für eine 

Bewertung der Bilanzen muss zunächst die Qualität 

dieser Bilanzen ermittelt werden . Folgende Qualitäts

kriterien haben sich mit der Zeit herauskristallisiert: 

•	 Transparenz	der	Methodik,	Ergebnisse	
(Tabellen/Indikatoren), Annahmen, Daten

erhebung und Darstellung der Datengüte

•	 Gute	Dokumentation	(Datenerhebung	und	
Berechnungen)

•	 Maßnahmenorientierte	Darstellung	(Ergeb
nisse nach Sektoren und Energieträgern)

•	 Konsistenz	innerhalb	der	gewählten	Methodik
•	 Fortschreibbarkeit	der	Bilanz
•	 Einbindung	der	Bilanz	in	das	Monitoring-

Konzept (zum Beispiel über Maßnahmen)

Ein weiteres Qualitätskriterium sind bei Bilanzfort

schreibungen Erläuterungen und Interpretationen 

zu den Entwicklungen seitens des Erstellers . Viele 

Kommunen möchten ihre aktuellen THG-Emissio

nen mit Ergebnissen früherer Bilanzen oder mit de

nen anderer Städte vergleichen . Dies ist allerdings 

nur möglich, wenn jeweils mit einer einheitlichen 

Methode und transparent gerechnet wurde . 

Bei dem Vergleich zweier Bilanzen sollten dem 

Leser immer folgende Dinge bekannt sein:

•	 Methodik	der	Bilanzierung
•	 Datengrundlagen
•	 Entwicklung	von	Rahmenbedingungen	

(Wirtschaft, Witterung etc .)

•	 Auswirkungen	von	Maßnahmen	auf	
Energie- und THG-Bilanzen

Dieses Kapitel ist als Orientierung und Hilfestellung 

gedacht, indem es Besonderheiten aufzeigt, die bei 

der Interpretation und Bewertung von Energie- und 

THG-Bilanzen beachtet werden müssen . 

5 .1 Auswirkungen unterschiedlicher 
Bilanzierungsmethoden

In der Regel geht aus bestehenden Bilanzen nicht 

direkt hervor, welches Bilanzierungsprinzip zu

grunde liegt . Im vorliegenden Leitfaden wird das 
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Prinzip der Territorialbilanz BUND empfohlen 

( Kap . B4 1) . Bei diesem Prinzip werden alle 

THG-Emissionen auf Basis des Endenergiever

brauchs im Gebiet der Kommune (einschließlich 

Strom und Fernwärme) berücksichtigt . Emissio

nen aus dem Stromverbrauch werden mit dem 

Bundesstrommix hochgerechnet .  Abb . B4–16 

zeigt, dass je nach angewendetem Bilanzierungs

prinzip die Ergebnisse der Bilanz stark voneinan

der abweichen können .

Um zu erkennen, welches Prinzip ( Kap . B4 1) 

der in der  Abb . B4–16 dargestellten Unter

schiede in einer Bilanz verwendet wurde, können 

folgende Punkte geprüft werden .

Um zu prüfen, ob mit dem Quellenbilanz-Prin

zip gerechnet wurde, kann geprüft werden, ob 

beispielsweise der Sektor „Energieversorgung“ 

als THG-emittierender Sektor genannt ist . Ist dies 

der Fall, ist die Erzeugung von Strom und Fern

wärme als eigener Sektor angenommen worden 

und die Emissionen aus Strom- und Fernwär

meerzeugung sind nicht den Endenergieverbrau

chern zugeordnet worden . 

Ob mit dem Inländerprinzip gerechnet wurde, 

ist aus einer Bilanz nur schwer ablesbar . Plausi

bilitätschecks können dabei helfen zu prüfen, ob 

beispielsweise vorwiegend mit Bundeswerten ge

rechnet wurde . Hier könnten Abgleiche der Ver

brauchswerte des relativ homogenen Sektors 

Haushalte mit den Ergebnissen der eigenen Bilanz 

sinnvoll sein . Weichen die Ergebnisse deutlich von

einander ab, kann dies trotzdem noch mehrere Ur

sachen haben (zum Beispiel falsche Aufteilung der 

Sektoren) . Hier sind zunächst die anderen Mög

lichkeiten auszuschließen, oder es empfiehlt sich, 

direkt mit dem Bearbeiter der Bilanz Kontakt aufzu

nehmen . Deswegen ist es empfehlenswert, die 

Bilanzierungsgrundlage bei der Erstellung neuer 

Bilanzen immer transparent darzustellen .

Ob mit einem regionalen Mix gerechnet wurde 

oder mit dem Bundesmix, zeigt sich bei den strom

verbrauchsbedingten Emissionen . Teilt man die 

dort resultierenden Emissionen durch den Strom

verbrauch, kann der genutzte Emissionsfaktor ab

gelesen werden . Anhand der  Tab . B4–14 kann 

überprüft werden, ob der ermittelte Wert in etwa 

dem Bundesmix entspricht, was für eine Nutzung 

des Bundesstrommixes spricht .

Abbildung B4–16: CO2-Emissionen in Klimastadt: Vergleich unterschiedlicher Berechnungsmethoden 
(ohne Verkehr) (Quelle: Eigene Darstellung)

Inwieweit für die Bilanz eine Witterungskorrek

tur ermittelt wurde, kann nicht anhand einer Bilanz 

geprüft werden . Liegt dagegen ein Zeitverlauf vor, 

kann geprüft werden, ob größere Sprünge zwi
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schen den Bilanzen mit den Gradtagszahlen für 

die jeweiligen Jahre korrelieren .

Tabelle B4–25: THG-Emissionsfaktoren mit und ohne Vorkette für einzelne Energieträger

THG-Emissions
faktoren in g/kWh

Inkl. CO2-Äquivalente 
und Vorketten Inkl. Vorketten Nur CO2

Erdgas-Hzg 100 % 250 228 202

Heizöl-Hzg 100 % 320 316 266

Flüssiggas-Hzg 100 % 270 266 230

Quelle: Eigene Darstellung

Die Emissionsfaktoren eines Energieträgers 

können sich um bis zu 25 Prozent unterscheiden . 

Im Rahmen dieses Leitfadens wird empfohlen, bei 

den Emissionsfaktoren CO2-Äquivalente und Vor

ketten zu berücksichtigen . Dadurch kann die Kli

marelevanz verschiedener Aktivitäten miteinander 

verglichen werden .

Beim Vergleich von THG-Bilanzen können die ge

nutzten Emissionsfaktoren, soweit sie nicht bereits in 

einem Bericht dokumentiert sind, durch Rückrech

nung aus dem Endenergieverbrauch und den damit 

verbundenen THG-Emissionen ermittelt werden . 

 Tab . B4–25 zeigt beispielhaft auf, dass mit der 

Wahl der Emissionsfaktoren deutliche Unterschiede 

entstehen können, je nachdem, ob Vorketten und 

Äquivalente einbezogen werden . Für die Prüfung, 

was die THG-Emissionen der Bilanz berücksichtigen, 

empfiehlt sich der Energieträger Erdgas . 

Anhand eines Beispiels für eine Kommune soll 

auch hier erläutert werden, welche Auswirkungen 

unterschiedliche Bilanzierungsprinzipien haben 

können . Kommune A ist ein Oberzentrum, in dem 

Schwerindustrie mit entsprechend hoher Zahl an 

Beschäftigten und den damit verbundenen Pend

lerströmen vorhanden ist . Zudem steht vor Ort 

noch ein altes Kohlekraftwerk des Vorversorgers, 

das doppelt so viel Strom erzeugt, wie in der Stadt 

benötigt wird . Bei der Quellenbilanz werden unter 

anderem auch alle Emissionen der Schwerindust

rie und des Kraftwerks bilanziert . Dementspre

chend hoch sind die THG-Emissionen im Stadt

gebiet . Wird die empfohlene Territorialbilanz 

BUND als Basis genommen, liegen die THG-

Emissionen niedriger, da das Kohlekraftwerk nicht 

einberechnet wird . Die Emissionen des Stromver

brauchs werden mit dem Bundesstrommix be

rechnet . Bei der Territorialbilanz REGIO wird das 

Kohlekraftwerk nur soweit berücksichtigt, wie es 

dem Stromverbrauch in der Kommune entspricht . 

Die THG-Emissionen liegen zwischen denen der 

beiden anderen Fälle . Bei der Bilanz für den Co

venant of Mayors würden weder das Kraftwerk 

noch die Schwerindustrie berücksichtigt werden, 

sofern sie dem Emissionshandel unterliegen . Die 

THG-Emissionen würden am niedrigsten liegen .

5.2 Auswirkungen der 
zugrunde liegenden Daten

Unterschiedliche Datengüten
Die Güte der verwendeten Daten ist für die Aussa

gekraft der Bilanzen entscheidend . Eine Bilanz, die 

anhand von bundesweiten Kennzahlen, wie Ein

wohner- bzw . Beschäftigtenzahlen, hochgerechnet 

ist, kann schnell erstellt werden, hat aber eine gerin

ge Aussagekraft . Im Idealfall wird eine Bilanz mög

lichst detailliert erstellt, um lokale Gegebenheiten 

und zukünftige Erfolge auch abbilden zu können . 

Die Erstellung einer solchen Bilanz, in der nahezu 

ausschließlich lokale Daten verwendet werden, ist 

allerdings mit höherem Aufwand verbunden . Bei 

der Fortschreibung der Bilanz sowie bei dem Ver

gleich von Bilanzen muss darauf geachtet werden, 

mit welcher Datengüte die Bilanz erstellt wurde . 

Bevor die Ergebnisse bewertet werden, sollte 

geprüft werden, inwieweit die Bilanzen anhand 

des Dateninputs überhaupt miteinander ver

glichen werden können . Nur bei einer ähnlichen 

Datengüte ist eine Vergleichbarkeit möglich .

 Abb . B4–17 zeigt die Endenergiebilanz einer 

Beispielkommune, aufgeteilt nach Sektoren der 

Jahre 1990 bis 2011 . Die Kommune hat ein Klima

schutzkonzept für das Jahr 2008 und dafür eine 

Bilanz für das Jahr 2007 erstellen lassen, welche 

nun jährlich fortgeschrieben wurde . Die Daten la

gen ab dem Jahr 2007 vor und wurden von 1990 

bis 2006 mit bundesweiten Daten aus Kennwer

THG-Emissions
faktoren in g/kWh

Inkl. CO2-Äquivalente 
und Vorketten Inkl. Vorketten Nur CO2



240

-

-

-

-

 

	

-

-

-

-

-

-

  

-

-

-

-

B 4 QUANTITATIVE IST-ANALYSE

ten ergänzt . Man erkennt an dieser Bilanz einen 

eindeutigen Sprung zwischen den Bilanzjahren 

2006 und 2007, der auf der unterschiedlichen Da

tengrundlage basiert . Die Jahre 1990 bis 2006 

enthalten durch die Hochrechnung mit bundes

weiten Daten eine wesentlich niedrigere Datengü

te als die Jahre 2007 bis 2011, für die lokale Daten 

genutzt wurden . Dieses Beispiel verdeutlicht, 

dass bei der Interpretation einer Bilanz die Daten

grundlage und Datengüte bekannt sein müssen 

und eine Vergleichbarkeit von Bilanzen bei großen 

Unterschieden nur bedingt gegeben ist .

Abbildung B4–17: Endenergiebilanz einer Beispielkommune, aufgeteilt nach Sektoren in MWh, 1990–2011,  
mit unterschiedlicher Bilanzierungsmethodik (bis 2006 und ab 2007) (Quelle: Eigene Darstellung)

Aufteilung	der	Verbrauchssektoren
Der Vergleich der Entwicklungen einzelner Sektoren 

aus verschiedenen Bilanzen macht nur Sinn, wenn 

die Sektoren einheitlich definiert wurden . Die im Leit

faden empfohlene Aufteilung im stationären Ener

gieverbrauch umfasst die vier Sektoren Private 

Haushalte, Gewerbe/Kleinverbrauch, Industrie und 

Kommunale Einrichtungen . Inwieweit diese Auftei

lung möglich ist, hängt auch von dem Datenumfang, 

der -tiefe sowie den Definitionen des jeweiligen 

Energieversorgers ab . In einigen Fällen wird der Ge

werbesektor dem Haushaltssektor, in anderen Fällen 

dem Industriesektor zugeordnet . Manchmal ist der 

Bereich Energieversorgung als eigener Sektor dar

gestellt . Zudem wird nicht immer dieselbe Definition 

für einzelne Sektoren verwendet (beispielsweise:  

Industriesektor mit unterschiedlichen Branchen) . 

Sind die Sektoren unterschiedlich definiert, 

muss bei einem Vergleich der Bilanzen die höhere 

Aggregationsebene (notfalls alle Sektoren im sta

tionären Bereich zusammen) gewählt werden .

5 .3 Entwicklung von Rahmenbedingungen

Eine Reihe von Rahmenbedingungen kann die Bilanz 

deutlich verändern und Minderungseffekte durch lo

kale Maßnahmen verschleiern .  Abb . B4–18 gibt 

hierzu einen Überblick .

Lokale Klimaschutzaktivitäten, welche Auswir

kungen auf die kommunalen Energieverbräuche ha

ben, können die Aktivitäten der Energieversorgungs

unternehmen, die Maßnahmen der kommunalen 

Verwaltung sowie das Handeln der lokalen Akteure 

selbst sein . Beeinflusst werden deren Aktivitäten 

aber auch von Rahmenbedingungen, auf die sie nur 

bedingt Einfluss haben . Dazu zählen unter anderem: 

•	 Witterung
•	 Konjunktur,	inkl.	Ab-	und	Zuwanderung	 

von Betrieben
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•	 Ab-	und	Zunahme	der	Bevölkerungszahl	und	
andere strukturelle Entwicklungen

•	 Veränderung	des	allgemeinen	Verbrauchsver
haltens (neue Anwendungen, Trend zur 

Vergrößerung des Wohnraums)

•	 Veränderungen	der	Rahmenbedingungen	auf	
höheren Ebenen ( Kap . A1 2)

Abbildung B4–18: Einflussfaktoren auf Endenergieverbrauch und Treibhausgasemissionen (Quelle: Eigene Darstellung)

Abbildung B4–19: Beispiel einer Endenergiebilanz im Sektor Industrie 1990–2005 (Quelle: Eigene Darstellung)

Eine Umgestaltung in der lokalen Wirtschaft kann zum 

Beispiel starke Veränderungen in der Bilanz verursa

chen .  Abb . B4–19 zeigt eine Bilanz für den Indust

riebereich der Jahre 1990 bis 2005 . Durch Abwande

rung/Schließung eines oder mehrerer energieintensiver 

Industriebetriebe hat sich der Energieverbrauch meh

rerer Energieträger drastisch verringert . Um diese Bi
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lanz richtig interpretieren zu können, müssen deswe

gen viele andere Rahmenbedingungen bekannt sein . 

 Diese Effekte lassen sich nur bedingt korrigieren 

( Kap . B4 4 .2) . Deswegen empfiehlt es sich, für 

die weitere Interpretation Indikatoren zu entwickeln . 

Diese können entwickelt werden, indem der End

energieverbrauch ins Verhältnis zu statistischen 

Werten gesetzt wird, welche die Rahmenbedingun

gen wiedergeben . Beispielhaft könnte der Energie

verbrauch pro Einwohner bzw . SV-Beschäftigtem 

oder der Energieverbrauch pro Euro Bruttowert

schöpfung ermittelt werden . Soll eine Interpretation 

dieser Indikatoren auch im Vergleich mit anderen 

Kommunen gleicher Größenklasse erfolgen, emp

fiehlt sich das Indikatorenset des Klimaschutz

Benchmarks ( Kap . B7 2 .4) .

 Relevanz von kommunalen Maßnahmen in der 

kommunalen Energie- und THG-Bilanz

Die dargestellten Beispiele zeigen auf, dass es eine Viel

zahl an Einflussfaktoren auf die kommunale Energie- und 

THG-Bilanz gibt . Alle kommunalen Klimaschutzmaßnah

men haben auch Auswirkungen auf die Bilanz . Die Quanti

tät der eingesparten THG-Emissionen kann im Verhältnis 

zu den Absolutwerten der Bilanz jedoch zunächst einmal 

gering erscheinen . 

Schnelle und größere Auswirkungen auf die Bilanz 

haben Maßnahmen bei großen Industriebetrieben 

(zum Beispiel durch Energieträgerumstellung) oder 

beim lokalen Energieversorger (Erdgas statt Kohle bei 

der Fernwärmebereitstellung) . Bei der Sanierung des 

Rathauses wird auf die bisher dort emittierten THG-

Emissionen bezogen relativ viel eingespart, allerding 

wird dies in der Gesamtbilanz kaum wirksam sein . 

Daraus lassen sich zwei Punkte folgern:

1 . Um kommunale Klimaschutzerfolge darzustellen, be

darf es eines Bottom-up-Monitorings der Maßnahmen . 

Einerseits können die Erfolge dann auch in THG-Minde

rungen gemessen werden, andererseits können diese 

Erfolge von anderen Einflussfaktoren getrennt werden .

2 . Technische Einzelmaßnahmen ergeben vielleicht keine 

größeren THG-Minderungen in Bezug auf die Gesamtbi

lanz . Die Sanierung des Rathauses kann aber ein wichti

ges Signal sein . Sowohl die Vorbildwirkung als auch die 

daraus resultierenden Nachahmungseffekte in der Breite 

durch lokale Akteure können in der Bilanz über die Jahre 

sichtbar werden . 

5 .4 Vergleich persönliche CO2-Bilanz 
und Kommunalbilanz

Grundlage für die THG-Bilanzierung auf kom

munaler Ebene ist eine endenergiebasierte Terri

torialbilanz . Hier werden auf Basis des Endener

gieverbrauchs innerhalb der Grenzen der Ge

bietskörperschaft die THG-Emissionen für 

verschiedene Sektoren berechnet . Damit wird das 

Handlungsfeld der einzelnen Kommune einge

grenzt . Will die Kommune auch den gesamten 

Wirkungsbereich ihrer Bürgerinnen und Bürger 

beeinflussen, reicht dieser Ansatz nicht mehr aus .

So sind zum Beispiel die THG-Emissionen bei 

Herstellung der Konsumprodukte nicht enthalten, 

wenn diese außerhalb der Kommune produziert 

worden sind . Um die Handlungsfelder des Einzel

nen aufzeigen zu können, sollte auf die persönliche 

CO2-Bilanz (siehe Internettipp) verwiesen werden . 

Hier können die CO2-Emissionen jedes Einzelnen 

nach Bedürfnisfeldern dargestellt werden .  Abb . 

B4-20 zeigt eine solche Bilanz für den durchschnitt

lichen Bundesbürger im Jahr 2016, der knapp zwölf 

Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr verursacht . Die

se Emissionen entstehen nicht nur innerhalb der 

Kommune, sondern weltweit .

Die Emissionen des Bürgers zu Hause (in  Abb . 

B4–20 links als Heizung & Strom bezeichnet) ma

chen nicht ganz drei Tonnen pro Jahr aus (2,56 Ton

nen) und sind nahezu deckungsgleich mit dem Sek

tor Private Haushalte in der Kommunalbilanz .

Der Verkehrsbereich der Kommunalbilanz un

terscheidet sich stärker von der persönlichen Bi

lanz, da hier die verkehrsbedingten Emissionen 

der einzelnen Bürger durch deren individuelles 

Mobilitätsverhalten und den Transport von Gü

tern unabhängig vom Ort ihrer Erbringung bilan

ziert werden . Insbesondere Fernreisen, inkl . Flug

verkehr, haben einen erheblichen Einfluss auf die 

persönliche Bilanz . 

Die größten Unterschiede ergeben sich bei den 

Bedürfnisfeldern Ernährung und Sonstiger Kon

sum . In beiden Feldern entsteht ein Großteil der 

Produkte und damit auch der CO2-Emissionen 

außerhalb der Gebietskörperschaft . Diese können 

damit den kommunalen Sektoren Industrie und 

Gewerbe (oder auch Landwirtschaft) nur zum ge

ringen Teil zugeordnet werden .

Der Bereich „Öffentliche Emissionen“ beinhal

tet die Aktivitäten des Staates im Auftrag und zu

gunsten der Bürger . Hierunter fallen sowohl das 
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Bildungs- als auch das Sozialsystem sowie der 

Bereich Recht, Ordnung und Sicherheit . Zum Teil 

finden sich diese Emissionen in der Kommunalbi

lanz wieder . CO2-Emissionen von Kindergärten 

und Schulen findet man bei den Städtischen Ein

richtungen, die der Landes– und Bundeseinrich

tungen im Sektor Gewerbe .

Abbildung B4–20: Vergleich der persönlichen (links) mit der kommunalen (rechts) CO2-Bilanz 
(Quellen: UBA 2016 und ifeu)

Bei der Kommunikation dieser beiden Bilanzie

rungsverfahren muss ganz klar herausgestellt 

werden, dass die Bilanzarten sich nicht wider

sprechen, sondern gegenseitig ergänzen . Wäh

rend die Kommunalbilanz auf das Controlling der 

Aktivitäten der Institutionen vor Ort zielt, dient die 

persönliche CO2-Bilanz der Motivation Einzelner . 

Darüber hinaus kann Letztere auch Hintergrund

informationen für Öffentlichkeitskampagnen (zum 

Beispiel im Schulbereich) bereitstellen . 

In welchem Lebensbereich verursache 

ich CO2-Emissionen? Wo spare ich 

bereits Emissionen ein? Welche Aktivitäten 

fallen dabei am meisten ins Gewicht? Mit dem 

CO2-Rechner des Umweltbundesamtes kann 

jeder auf einfache Weise seinen persönlichen 

CO2-Fußabdruck ermitteln . Mit der Erweite

rung um individuelle CO2-Szenarien werden 

Handlungsoptionen für den Klimaschutz 

bis ins Jahr 2050 aufgezeigt: http://uba .co2-

rechner .de/de_DE 
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6. Quartierskonzepte

Die bisher beschriebene THG-Bilanzierung be

zieht sich auf die gesamte Kommune . Im Unter

schied zur kommunalen THG-Bilanz umfasst die 

quartiersbezogene Bilanz einen kleinräumigeren 

Bereich von flächenmäßig zusammenhängenden 

privaten und/oder öffentlichen Gebäuden sowie 

öffentlicher Infrastruktur . Die Energie- und THG-

Bilanzierung muss dabei in der Datenerfassung 

und Datenanalyse auf die Besonderheiten des je

weiligen Quartiers eingehen, da jedes Quartier an

ders ist . Die Berechnungsmethodik folgt wie in 

der kommunalen THG-Bilanz dem endenergieba

sierten Territorialprinzip .

Erhebung von Daten
Die Betrachtung auf Quartiersebene kann sowohl 

gegenüber der gesamtkommunalen als auch der 

Einzelbetrachtung von Gebäuden folgende Vorteile 

aufweisen: Auf der Ebene der gesamten Kommune 

ist es oft schwierig, die unterschiedlichen Interes

sen und Prioritäten in Übereinstimmung zu brin

gen, da einerseits die Gebäudestrukturen und  

andererseits die einhergehende technische Infra

struktur in den unterschiedlichen Quartieren und 

Siedlungen stark voneinander abweichen können . 

Wenn man hingegen nur einzelne Gebäude ener

getisch modernisiert, lassen sich an diesen zwar 

teilweise große Einspareffekte erzielen, ohne je

doch mögliche Synergieeffekte mit der umliegen

den Infra- und Siedlungsstruktur abzurufen . Auf 

Quartiersebene lassen sich die Bedarfe einzelner 

Gebäude mit den Potenzialen ihrer infrastrukturel

len und baulichen Umgebung sinnvoll miteinander 

verknüpfen . Quartiersbezogene Energiekonzepte 

können den Gebäudebestand zielgerichtet erfas

sen und eine detailliertere Analyse zur Wärme- und 

Elektrizitätsversorgung darstellen .

Abbildung B4–21: Beispiel eines Wärmeatlas (Quelle: ifeu 2013a, S. 160)

Erster Schritt für die Erstellung eines Quartiers

konzepts ist die sinnvolle Abgrenzung eines oder 

mehrerer Quartiere – unter möglicher Integration 

von Gewerbegebieten –, die zugleich das Untersu

chungsgebiet definieren . Hierbei sollten auch 
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städtebauliche Entwicklungsziele Berücksichti-

gung finden . Anhand eines Wärmeatlas lässt sich 

ein erster Überblick über den flächenspezifischen 

Jahresenergieverbrauch, abgegrenzt nach Baublö

cken, verschaffen ( Abb . B4–21) . Daraus erge

ben sich bereits erste Erkenntnisse über Quartiere 

bzw . Quartiersabschnitte mit einem besonders ho

hen Energieverbrauch und somit einem erhöhten 

Handlungsbedarf bezüglich energetischer Sanie

rungs- und Infrastruktureller Optimierungsmaß

nahmen . Weitere Informationsquellen stellen 

Bebauungspläne, Flächennutzungspläne sowie 

kartographische Materialien der Versorgungsnetz

betreiber dar . Eine Analyse sozialer und wirtschaft

licher Rahmenbedingungen ist notwendig, um die 

Umsetzungspotenziale sowie die generelle Mach

barkeit von Maßnahmen bewerten zu können . Bei 

der Auswahl der Quartiere sollten neben den ge

nannten harten Faktoren auch „weiche“ Kriterien, 

wie zum Beispiel die Bereitschaft der Akteure bei 

der Mitwirkung, einen hohen Stellenwert besitzen . 

Sobald ein Quartier ermittelt werden konnte, be

ginnt die gebäude- und versorgungsinfrastruktur

scharfe Analyse innerhalb des Quartiers ( Kap . 

A6) .

Die  Tab . B4–26 bietet einen Überblick über 

Daten, die bei der Erstellung von Quartierskon

zepten erhoben werden sollten . Die Datenquellen 

können sich je nach Kommune unterscheiden . 

Tabelle B4–26: Benötigte Daten zur Erstellung von Quartierskonzepten

Bereich Dateninhalte Mögliche Datenquellen

Gebäudebestand Gebäudealter, Gebäudeart,  
Wohnfläche

Kommunales Planungs-/Bauamt, Landes
vermessungsämter, GIS, Statistische 
Daten (zum Beispiel Zensus 2011)

Baustruktur Typische Baustruktur  
(zum Beispiel Flachdächer)

Kommunales Bau-/Planungsamt,  
Vor-Ort-Begehungen

Leitungsgebundene 
Energieträger

Abgeschätzte Anschlussleistung, spezifi
scher Endenergieverbrauch von Baublöcken

Stadtwerke, Netzbetreiber, Kommunales  
Bauamt, Wärmeatlas

Nicht leitungsgebun
dene Energieträger

Energieversorgung (zum Beispiel  
Anteil an Heizöl, Biomasse)

Schornsteinfegerinnung,  
statistische Daten (Zensus 2011)

Bestandsanalyse  
Heizungen

Alter der Heizungen und  
Energieverbrauch

Schornsteinfegerinnung, 
statistische Daten (Zensus 2011)

Sanierungsstandard Sanierungsrate und  
Sanierungstiefe

Kommunale Konzepte, Vor-Ort-
Begehungen, Befragungen

Struktur des  
Quartiers

Siedlungstypen, Entwicklung des Gebiets, 
sozio-ökonomische Strukturen

Kommunales Planungsamt, 
Landesvermessungsämter

Besitzverhältnisse Zum Beispiel Anteil von  
Wohnungsbaugesellschaften

Befragung der Eigentümerinnen, Internet
recherche, kommunales Planungs-/Bauamt

Mobilität Verkehrsinfrastruktur, ÖPNV-Angebot, 
Mobilität der Einwohnerschaft (Wege, 
Weglängen, Modal Split), Verkehrsauf
kommen durch ansässige Unternehmen

Kommunale Verkehrszählungen, 
Mobilitätsbefragungen der Einwohner
schaft bzw . Mobilitätserhebungen bei 
ansässigen Unternehmen, kommunales 
Mobilitätskonzept, ÖPNV-Anbieter

Quelle: Eigene Darstellung

Aufgrund der sehr individuellen Situation in 

Quartieren ist als Grundlage zur Ableitung ver

kehrsbezogener Maßnahmen im Quartierskon

zept in jedem Fall die Ermittlung quartiersspezifi

scher Mobilitäts- bzw . Verkehrsinformationen 

erforderlich . Da üblicherweise nur ein geringer 

Anteil des mit dem Quartier verbundenen Ver

Bereich Dateninhalte Mögliche Datenquellen
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kehrs innerhalb des Quartiers stattfindet, ist an

stelle einer territorialen Abgrenzung eher ein Ver

ursacherprinzip (Verursacher = Einwohner bzw . im 

Quartier ansässiges Unternehmen) sinnvoll .

In einem Quartier mit sehr unterschiedlichen 

Wohnbauten kann sich die Analyse des Gebäude

bestandes als sehr aufwändig erweisen . Es emp

fiehlt sich die Nutzung einer Gebäudetypologie 

zur Ermittlung des Heizenergieverbrauchs . Der 

Grundgedanke der Typologie ist eine Differenzie

rung des Gebäudebestands nach energierelevan

ten Kriterien und bestimmten Größen- und Baual

tersklassen, die den gesamten Bestand des 

Quartiers in baulich-konstruktiver Hinsicht um

fassen . Im Rahmen des EU-Projekts „TABULA“ 

entwickelte das IWU zusammen mit anderen eu

ropäischen Partnern eine Gebäudetypologie zur 

energetischen Bewertung des Wohngebäudebe

stands (IWU 2015), deren Typologie als Basis 

empfohlen wird . Anhand des über die Gebäudety

pologie hochgerechneten Wärmeenergiebedarfs 

und des vorliegenden Gasverbrauchs kann der 

Anteil weiterer Energieträger abgeschätzt wer

den . Darüber hinaus können Befragungen und 

Einzelerhebungen – gerade im Hinblick auf vor Ort 

ansässige Gewerbe – ein wichtiges Fundament 

der Verbrauchsanalyse darstellen, ohne dabei da

tenschutzrechtliche Aspekte aus dem Fokus zu 

verlieren . Auf dieser Grundlage können später 

auch bauteilscharfe und objektbezogene Szenari

en für Sanierungsstrategien entwickelt werden . In 

einem Quartier mit einem sehr homogenen Ge

bäudebestand bietet es sich an, den Sanierungs

zustand der Einzelgebäude und die Wärmever

bräuche noch detaillierter zu untersuchen . 

Um die Potenziale im Wärmeversorgungssys

tem richtig abzuschätzen, ist es wichtig, Informa

tionen zu den aktuell im Quartier eingesetzten 

Heizsystemen zusammenzutragen . Dies kann bei

spielsweise über die bereits erwähnten Befragun

gen im Quartier oder eine Zusammenarbeit mit 

den örtlichen Schornsteinfegern erfolgen . Stich

probenbefragungen sind sowohl im Verkehrs- als 

auch im Gebäudebereich ein wichtiges Instru

ment . Weitere Möglichkeiten zur Datenerhebung 

und Potenzialabschätzungen sind Gespräche und 

Workshops mit den jeweiligen Planungsämtern . 

Diese Gespräche sind eine der wichtigsten Vor

gänge, um Informationen über die sozialen und 

wirtschaftlichen Strukturen vor Ort und Entwick

lungen des Gebiets zu erhalten . Um die erarbeite

ten Maßnahmen zielgerichteter umzusetzen und 

Strategien langfristig zu verankern, bietet es sich 

an, eine verantwortliche Ansprech- und Begleit

person beispielsweise in Form einer Quartiersma

nagerin innerhalb der Kommunalverwaltung zu 

ernennen und diese mit der Aufgabe der Evaluati

on zu betrauen . 

Ein wichtiges Förderprogramm, das auf Quar

tiersebene greift, ist zum Beispiel das KfW-Pro

gramm Energetische Stadtsanierung (Förderpro

gramm 432), welches darauf abzielt, die 

Energieeffizienz im Quartier zu verbessern 

( Kap . A6 3 .1) .
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B 5

 

 Potenzialanalysen und Szenarien

1. Grundsätzliches

Potenziale und Szenarien sind auf die Zukunft bezo

gene Berechnungen anhand verschiedener Annah

men und des Status quo (Energie- und THG-Bilanz) . 

Ähnlich der Ist-Analyse müssen Potenziale und Sze

narien an die unterschiedlichen Voraussetzungen 

und Strukturen der jeweiligen Kommune angepasst 

werden . Mit Hilfe dieser Berechnungen können mög

liche energetische Entwicklungen einer Kommune 

aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden . 

Während Potenziale einzelne Technologie- und Maß

nahmenfelder betrachten, werden in den Szenarien 

die verschiedenen Einzelpotenziale miteinander ver

knüpft und so dargestellt, auf welchen Wegen eine 

Kommune ihre Klimaschutzziele erreichen kann . 

Entwicklungen in den letzten Jahren
In den letzten Jahren wurde im Rahmen der Er

stellung von Klimaschutz- und Klimaschutzteil

konzepten eine Vielzahl an kommunalen Potenzia

len und Szenarien berechnet . Somit wissen viele 

Kommunen bereits heute, in welchen Bereichen 

ihre technischen Möglichkeiten bei Energiefragen 

liegen und welche Wege im Klimaschutz sinnvoll 

erscheinen . Darüber hinaus ermöglichen es flä

chendeckende internetbasierte Potenzialatlanten 

in verschiedenen Bundesländern, einen ersten 

schnellen Eindruck über verschiedene Potenziale 

zu erhalten . 

Vom Ziel her denken
Daneben finden sich immer mehr Kommunen, die 

nicht nur kurz- und mittelfristige Szenarien für die 

nächsten zehn bis 15 Jahre entwickeln lassen . Im 

Rahmen von Langfristszenarien lassen sich die 

Kommunen einen Weg aufzeigen, inwieweit lang

fristige Klimaschutzziele wie zum Beispiel die 

2000-Watt-Gesellschaft oder THG-Emissionen von 

zwei Tonnen pro Einwohner erreicht werden kön

nen . Diese Szenarien ermöglichen es der Kommune 

bereits heute, die richtigen Strategien und die dar

aus folgenden Schritte einzuleiten, um diese lang

fristigen ambitionierten Ziele zu erreichen . 

Abbildung B5–1: Zusammenhang zwischen Zielen, Strategien und Maßnahmen (Quelle: Eigene Darstellung)

Ziele •	 Meist	durch	Politik	vorgegeben
•	 Wo	soll	die	Kommune	stehen	(Leitziele	und	Entwicklungsziele)?
•	 z.	B.	Ziel:	Stromverbrauch	-50	%

Strategien •	 Entwicklung	durch	Politik	(und	Verwaltung)
•	 Was	bedeuten	Ziele	für	konkrete	Handlungsanleitungen	

(technische und kommunale Vorgehensstrategien)
•	 z.	B.	Strategie:	Stromverbrauch	in	privaten	Haushalten	senken

Maßnahmen •	 Umsetzung	durch	Verwaltung	und	lokale	Akteure
•	 Wie	können	die	Strategien	durch	konkrete	Maßnahmen	mit	Leben	gefüllt	werden?
•	 z.	B.	weiche	Maßnahme:	Stromsparwettbewerb
•	 z.	B.	technische	Maßnahme:	Wechsel	auf	LED-Beleuchtung

2. Ziele und Nutzen

Potenziale und Szenarien helfen den Kommunen,

•	 Ziele	für	einzelne	Bereiche	und	die	gesamte	
Kommune festzulegen, 

•	 Bereiche	und	Sektoren	mit	hohen	THG-
Minderungspotenzialen zu identifizieren,

B 5

Ziele

Strategien

Maßnahmen
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B 5 POTENZIALANALYSEN UND SZENARIEN

•	 Strategien	und	Prioritäten	bei	der	Bestimmung	
der Klimaschutzmaßnahmen festzulegen,

•	 einen	Einblick	in	verfügbare	technische	
Entwicklungen und deren Auswirkungen auf 

die Energie- und THG-Bilanz zu bekommen,

•	 Einzelmaßnahmen	bzgl.	Minderungspotenzial	
und Wirtschaftlichkeit zu bewerten und

•	 für	ein	langfristiges	Controlling	geeignete	
Voraussetzungen schaffen .

Die Potenzial- und Szenarienberechnung ist die we

sentliche Grundlage für die Entscheidung, mit wel

cher Strategie die Kommune in Zukunft Klimaschutz 

betreiben möchte . Die kurz-, mittel- und auch lang

fristige Klimaschutzstrategie der Kommune basiert 

auf den ermittelten Szenarien . Aus der festgelegten 

Strategie wiederum entsteht der zu erarbeitende 

Maßnahmen- und Prioritätenplan . Neben der Identi

fikation der Handlungsschwerpunkte werden da

durch auch Kosten und THG-Minderungseffekte 

sowie die Effizienz der Maßnahmen abgeleitet . 

In den Szenarien sollten THG-Einsparpoten

ziale auf möglichst allen Wirkungsfeldern ausge

wiesen werden . 

So gibt es Potenziale unter anderem durch

•	 Reduktion	der	Nachfrage	nach	Energiedienst
leistung (Suffizienz),

•	 verändertes	Nutzerverhalten	bei	gleicher	
Energiedienstleistung,

•	 Erhöhung	der	Energieeffizienz	(sowohl	bei	
Anlagentechnik als auch bei Gebäuden und 

Fahrzeugen),

•	 primärenergiesparende	Energieumwandlung	
(zum Beispiel durch Kraft-Wärme-Kopplung), 

•	 Energieträgerumstellung	(zum	Beispiel	auf	
Erneuerbare Energien), 

•	 veränderte	Verkehrsmittelwahl	(Verkehrsverla
gerung) und Wahl näher gelegener Fahrtziele 

(Verkehrsvermeidung) .

3 . Definitionen bei den Berechnungen

3 .1 THG-Minderungspotenziale

Die Potenziale leiten sich vom Status quo der Kom

mune ab . Das heißt, es werden die Potenziale ermit

telt, die sich zum Beispiel in der aktuellen techni

schen Ausstattung, dem aktuellen Gebäudebestand 

und der Verkehrssituation vor Ort finden lassen .

Der Potenzialbegriff wird in vielfältiger Form ge

nutzt . Die ermittelten Potenziale innerhalb der ver

schiedenen Ebenen der Potenzialpyramide ( Abb . 

B5–2) sind sehr unterschiedlich, daher können sich, 

bei gleicher Ausgangslage, sehr unterschiedliche 

Aussagen zu Potenzialen ergeben . 

Die einzelnen Pyramidenabschnitte aus  Abb . 

B5–2 lassen sich wie folgt erklären:

•	 Das	 theoretische	Gesamtpotenzial	 ist	 das	ge
samte physikalisch nutzbare Energieangebot 

eines Energieträgers oder einer Energietechnik 

innerhalb des Untersuchungsgebietes zu einem 

bestimmten Zeitpunkt . Bei der Solarenergie 

wäre dies zum Beispiel die gesamte Global

strahlung auf die betrachtete Region . Bei Ge

bäuden wäre es die Sanierung auf Passiv-

hausstandard ohne Rücksicht auf technische/

wirtschaftliche Restriktionen .

•	 Das	 technische	 THG-Reduktionspotenzial	 kann	
durch den aktuell am Markt verfügbaren Stand der 

Technik umgesetzt werden . Das wären zum Bei

spiel bei der Solarenergie eine Betrachtung aller 

geeigneten Dach- und Freiflächen oder die erziel

baren Energieeinsparungen bei der Sanierung al

ler Gebäude auf den aktuellen Stand der Technik .

•	 Das wirtschaftliche Potenzial umfasst den Teil 

des technischen Potenzials, der unter ökonomi

schen Gesichtspunkten die Nutzung erlaubt . Das 

heißt, die Investition in energieeffiziente Techno

logien bzw . in Erneuerbare Energien muss sich 

innerhalb einer definierten Lebensdauer, unter 

Berücksichtigung eines definierten Zinssatzes 

amortisieren . Bei der Solarenergie bedeutet das, 

dass eventuell kleinere Anlagen auf ungünstig 

ausgerichteten Dächern keinen wirtschaftlichen 

Einsatz ermöglichen . Bei der Gebäudedämmung 

können unter Umständen relativ neue Gebäuden 

nicht wirtschaftlich saniert werden .

• Die letzte Stufe der Potenzialpyramide nimmt das 

realistisch maximal umsetzbare Emissionsredukti

onspotenzial ein . Dieses erschließbare Potenzial ist 

in der Regel kleiner als das wirtschaftliche Potenzial 

und wird durch verschiedene Restriktionen wie 

rechtliche Begrenzung, mangelnde Information, In

vestor-Nutzer-Dilemma, beschränkte Herstellerka

pazitäten eingeschränkt . Dieses Erschließungspo

tenzial kann aber auch größer als das wirtschaftliche 

Potenzial sein . So investiert manche Bürgerin aus 

Umwelt- und Prestigegründen in Solaranlagen, ob

wohl sie im Einzelfall nicht immer wirtschaftlich sind . 
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Abbildung B5–2: Potenzialpyramide (Quelle: Eigene Darstellung)

Erschließ
bares 

Potenzial

Solarenergie: Solarertrag pro m2  

zukünftig realisierter Kollektorfläche
Wärmedämmung: 10 % der Gebäude 
sanieren auf 70 KWh/m2a

Wirtschaftliches
 Potenzial

Solarenergie: Solarertrag pro m2 

Kollektorfläche auf Süddächern mit 
entsprechender Einbaumöglichkeit
Wärmedämmung: Sanierung der 
Wohngebäude auf 70 KWh/m2a

Technisches Potenzial

Solarenergie: Solarertrag pro m2 

Kollektorfläche auf allen Dächern
Wärmedämmung: Sanierung der 
Wohngebäude auf 50 KWh/m2a

Theoretisches Gesamtpotenzial

Solarenergie: Globalstrahlung 
pro m2 Fläche
Wärmedämmung: Sanierung der 
Wohngebäude auf 15 KWh/m2a

Bei der Berechnung der THG-Minderungspoten

ziale im Rahmen von Klimaschutzkonzepten wird 

empfohlen, das maximal erschließbare Potenzial 

auszuweisen, das aus aktueller technischer und 

wirtschaftlicher Sicht umgesetzt werden kann .

Bei der Betrachtung von längerfristigen Zeit

räumen kann darüber hinaus auch das technische 

Potenzial ausgewiesen werden, da die Wirtschaft

lichkeit in diesen langen Zeiträumen noch nicht 

absehbar ist . Dadurch werden mögliche zukünf

tige Handlungsspielräume aufgezeigt .

Die Potenzialberechnung bezieht sich auf den 

Ist-Zustand . Zukünftige veränderte Rahmenbe

dingungen, zum Beispiel die Veränderung der 

Einwohnerzahl oder der Zubau von Gebäuden, 

werden in den Szenarien berücksichtigt . Zum Teil 

beeinflussen sich die THG-Minderungspotenziale 

gegenseitig . So verringert sich das KWK-Poten

zial mit zunehmender Gebäudeeffizienz . Umge

kehrt verringert ein besserer Energieträgermix die 

absolute Höhe der THG-Minderung durch Effizi

enztechniken . Diese komplexen Abhängigkeiten 

können bei Potenzialanalysen in der Regel nicht 

abgebildet werden . Dazu bedarf es der Szenarien

betrachtung .

3 .2 THG-Szenarien

Grundlage der kurz- und mittelfristigen Szenari

enberechnung sind die wirtschaftlichen THG-Re

duktionspotenziale, die im Rahmen der Potenzial

betrachtung ermittelt wurden . Diese werden 

durch weitere strukturelle Rahmenbedingungen 

ergänzt und in einer Zeitreihe bis hin zum anvisier

ten Zieljahr dargestellt . Im Rahmen der Szenarien 

werden sowohl Sanierungs-, Erneuerungs- und 

Ausbauraten als auch die Wechselwirkungen zwi

schen den Handlungsfeldern (zum Beispiel Ener

gieeffizienz und Energieversorgung) berücksich

tigt . In Szenarien werden zunächst die Reduzierung 

des Energieverbrauchs, dann Energieeffizienz

aspekte und erst dann die Energieversorgung 

betrachtet . Aufgrund der vielfältigen Wechsel

wirkungen ist dies in der Berechnungspraxis 

schwierig zu gewährleisten, das Grundprinzip 

sollte aber weitestgehend eingehalten werden .

Existieren in einer Kommune langfristige Ziele 

(zum Beispiel 95 Prozent THG-Reduzierung bis 

2050) kann anhand der Potenzial- und Szenarien

berechnungen überprüft werden, ob und auf wel

chem Weg diese Ziele erreicht werden können . 
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Dabei können ab einem Betrachtungshorizont von 

mehr als 15 Jahren auch vermehrt technische Po

tenziale, die heute noch nicht wirtschaftlich sind, 

in den Szenarien berücksichtigt werden . Für eine 

erste Analyse sollte die Berechnungsgrundlage 

die ermittelten Potenziale auf Basis des Status 

quo sein . Im nächsten Schritt ist zu prüfen, ob die 

Ziele erreicht werden können . Sollte dies nicht der 

Fall sein, können in der Folge Varianten berechnet 

werden, in welchen gegebenenfalls mit ambitio

nierteren Potenzialen und Annahmen nachge

steuert werden kann . 

Bei der Berechnung von Szenarien können  

neben einem Zieljahr auch Zwischenjahre und 

Zwischenziele dargestellt werden . So kann die 

Kommune im Rahmen ihres Klimaschutz-Cont

rollings prüfen, inwieweit sie sich auf dem im 

Szenario vorgegebenen Pfad befindet .

Da es eine Vielzahl von Stellgrößen gibt, welche 

die Emissionsentwicklung in der Zukunft beein

flussen können, ist es sinnvoll, unterschiedliche 

Szenarien abzubilden . Es sollte zumindest ein Mi

nimal-Szenario (TREND- oder Business As Usual 

(BAU)-Szenario) und ein Maximal-Szenario (Ziel

szenario, hier KLIMA-Szenario genannt) erstellt 

werden ( Kap . B5 7) .

Nach Bedarf können die Szenarien durch weite

re ergänzt werden . Szenarien sind keine Prognosen 

und sollen daher die Zukunft auch nicht präzise 

voraussagen . Die Szenarien zeigen vielmehr den 

Handlungsspielraum und die resultierenden THG-

Emissionen auf . Aus den Szenarien zugrunde lie

genden Annahmen können wiederum kurz-, mittel- 

und langfristige Klimaschutzstrategien entwickelt 

werden, welche Basis für die Maßnahmenauswahl 

sind . 

 Unterschied Potenziale – Szenarien
In einer Siedlung mit kleinen Mehrfamilienhäusern 

(Baujahr 1968–1972) liegt der durchschnittliche 

Energiekennwert bei 165 kWh/(m2*a) . Bei 15 Ge

bäuden und einer Fläche von 600 m2 pro Gebäude 

ergibt sich damit ein Energieverbrauch von insge

samt 1 .485 MWh/a . Alle Gebäude werden mit ei

nem separaten Heizölkessel beheizt . Bei einem 

Emissionsfaktor von 319 g/kWh ergeben sich THG-

Emissionen von knapp 474 Tonnen pro Jahr .

Die Siedlung hat sowohl ein THG-Minderungspo

tenzial im Bereich Effizienz als auch bei der Versor

gung . Können alle Gebäude das volle technisch-wirt

schaftliche Effizienzpotenzial ausschöpfen, reduziert 

sich der Energieverbrauch auf insgesamt nur noch 

630 MWh im Jahr . Darüber hinaus können die Gebäu

de auch an ein Fernwärmenetz angeschlossen wer

den, welches von einem Gas- und Dampf-Kraftwerk 

(GuD) gespeist wird und einen entsprechend niedri

gen THG-Emissionsfaktor aufweist (108 g/kWh) . Bei

de Potenziale können unabhängig voneinander mit 

entsprechenden THG-Minderungen betrachtet wer

den (Effizienz -273 Tonnen, Fernwärme -315 Tonnen) .

Im Szenario werden diese beiden Potenziale ge

nutzt und gegenübergestellt . Es wird das Zieljahr 

2050 festgelegt, in dem beide Potenziale für sich 

technisch und wirtschaftlich vollständig umgesetzt 

sein könnten . Jedoch ist ein wirtschaftlicher Betrieb 

eines klassischen Fernwärmenetzes in einem kom

plett sanierten Bestand kaum möglich .

Im Szenario wird nun aus Gründen der Nach

haltigkeit der Effizienz der Vorrang gewährt . Das 

heißt, dass für den Zeitverlauf des zu sanierenden 

Bestands Versorgungspfade und ein Ziel auf

gezeigt werden müssen . Im Beispiel sähe das fol

gendermaßen aus:

1 . Phase: Mit Umsetzung des Klimaschutzkon

zeptes wird ein Nahwärmenetz aufgebaut, das von 

einer Heizzentrale (Erdgas) gespeist wird . Die teil

weise sanierten Gebäude werden damit versorgt .

2 . Phase: Sind alle Gebäude saniert und die 

Heizzentrale abgeschrieben, wird das Nahwärme

netz an das Fernwärmenetz angeschlossen und in 

diesem zum Beispiel von einem niedertemperier

ten Fernwärmerücklauf gespeist . Diese Low-Ex-

Wärme hat einen Emissionsfaktor von 59 g/kWh .

In diesem Szenario können nun durch die Kombi

nation von Effizienz und Versorgung insgesamt 

437 Tonnen CO2–Äquivalente eingespart werden . 

Dabei musste jedoch das technisch-wirtschaftliche 

Potenzial auf Versorgungseite gegenüber dem Aus

gangspotenzial angepasst werden .
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4. Berechnung von THG-Minderungs
potenzialen im stationären Bereich

Basis für die Szenarienberechnung und die Bewer

tung der Maßnahmen ist unter anderem die Poten

zialermittlung . Daher werden in den folgenden Ka

piteln beispielhaft Potenziale in den Bereichen

•	 Reduzierung	des	Stromverbrauchs	und
•	 Reduzierung	des	Energieverbrauchs	für	

Heizung und Trinkwassererwärmung

berechnet .

Im stationären Bereich erfolgt die Potenzialbe

rechnung immer auf Basis des Endenergiebedarfs 

einer Kommune . Die Endenergieentwicklung zeigt 

die Effekte der Energieeinsparung und die auf dieser 

Endenergieentwicklung aufbauende Energieträger

verteilung zeigt das gesamte THG-Minderungspo

tenzial auf .

4 .1 Grundlagen zur Potenzialberechnung

Basis jeder Emissionsreduktionsberechnung 

stellt die Energie- und THG-Bilanz für ein be

stimmtes Ausgangsjahr dar . Emissionsredukti

onspotenziale im stationären Bereich (Haus

haltsstrom, Wärme, Motoren etc .) werden auf 

Basis des Energieverbrauchs berechnet . Durch 

die Verknüpfung dieser Daten mit den Emissi

onsfaktoren kann das THG-Reduktionspotenzial 

ermittelt werden .

Abbildung B5–3: Aufteilung des Stromverbrauchs im Jahr 2012 im Sektor Private Haushalte und im Sektor GHD 
(Quelle: AG Energiebilanzen 2013, S. 14 und S. 22)

Einer der ersten Schritte der Potenzialberech

nung ist die Festlegung eines Zieljahres . Sinnvoll 

sind Berechnungen für die nächsten zehn bis 15 

Jahre . Zeiträume darüber hinaus sind wegen der 

ungewissen Entwicklung von Rahmenbedingun

gen schwierig berechenbar . Das heißt aber auch, 

dass bei einem angenommenen Sanierungszyklus 

einer Gebäudehülle von ca . 50 Jahren in zehn Jah

ren lediglich 20 Prozent des gesamten Gebäude

potenzials ausgeschöpft werden kann . Bei der 
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Heizungs- und Anlagentechnik sind es, bei einem 

angenommenen Sanierungszyklus von 15 Jahren, 

etwa zwei Drittel des Potenzials . Bei längerfristi

gen Betrachtungen muss geprüft werden, welcher 

Anteil des technischen Potenzials in die Berech

nungen mit einfließen soll . 

Zur Berechnung der THG-Reduktionspotenzia

le werden zur Verfügung stehende Daten aus der 

Bilanz weiter differenziert . So wird beispielsweise 

der Stromverbrauch des Sektors Private Haushal

te weiter aufgeteilt in relevante Anwendungen wie 

Raumwärme, Warmwasserbereitung, Kochen, 

Beleuchtung, Informations- und Kommunikati

onstechnologie, Kühlen usw .

Dazu notwendige Informationen werden aktuellen 

Studien entnommen . Als Beispiele seien hier die Ar

beitsgruppe Energiebilanzen (bezieht sich auf Ener

gieverbrauchsdaten des Jahres 2012), der Energie

report des Bundeswirtschaftsministeriums sowie 

Auswertungen des Bundesverbandes für Energie- 

und Wasserwirtschaft e . V . (BDEW) genannt . Ähnlich 

differenzierte Daten zum Energieverbrauch wie in 

 Abb . B5–3 gibt es auch für den Sektor Industrie .

Bei der Industrie variieren die Anwendungsberei

che des Energieverbrauchs stark nach Industrie

zweig und Produktionsprozess . Zudem handelt es 

sich hier um jenen Sektor, für den spezifische kom

munale Daten nur selten zur Verfügung stehen . Al

lerdings stellt das Fraunhofer-Institut überschlägige 

Informationen zur Verteilung des Energieverbrauchs 

auf Anwendungen zur Verfügung, die beispielsweise 

über die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigten in der Branche hochgerechnet wer

den können (Fraunhofer ISI 2013) .

Die Kommunen, die ein Energiemanagement 

für die eigenen Gebäude aufgebaut haben 

( Kap . A1 4 .4), verfügen über detaillierte Ener

gieverbrauchsdaten ihrer eigenen Gebäude und 

kennen die Einsparpotenziale in den einzelnen An

wendungsbereichen (zum Beispiel Beleuchtung, 

Warmwasser) . Diese Daten und Informationen 

fließen in die Potenzialberechnung ein .

Zur Potenzialberechnung werden statistische 

Daten gesammelt, die bei der Charakterisierung 

der Kommune helfen . Notwendige Zusatzinforma

tionen sind:

•	 Einwohner- und Haushaltsanzahl, Informationen zu 

Wohnflächen (Quellen: Statistisches Landesamt)

•	 Gebäude-	und	Wohnungszahl	sowie,	wenn	mög
lich, Wohnflächen in der Kommune nach Ein- und 

Zweifamilienhäuser, 3- bis 6-Familienhäusern und 

großen Mehrfamilienhäusern (Quellen: Kommune, 

Statistisches Landesamt)

•	 Informationen	 zu	 Geräte-Ausstattungsgraden	 in	
den Haushalten (Quelle: Statistisches Bundesamt)

•	 Informationen	zu	vorhandenen	Industriezweigen	
in der Stadt, sozialversicherungspflichtig Be

schäftigten (Quellen: Kommune, Statistisches 

Landesamt)

•	 Daten	zu	durchschnittlichen	Erneuerungs-	und	
Sanierungszyklen für Geräte, Gebäudetechnik, 

Heizungsanlagen, Wärmedämmung etc . (Quel

len: Praxiserfahrungen, Studien)

Zur Bewertung der Wirtschaftlichkeit verschiede

ner THG-Minderungsmaßnahmen werden Daten 

zu Energiepreisen und Energiepreisentwicklun

gen gesammelt (siehe auch Exkurs Wirtschaftlich

keitsbetrachtungen,  Kap . A3 6) . Der sinnvoll

ste Zeitpunkt für eine Klimaschutzmaßnahme ist 

normalerweise die ohnehin nötige Neuanschaf

fung oder Sanierung . Alle zehn Jahre wird in etwa 

der Kühlschrank ausgetauscht, alle 50 Jahre wird 

eine Außenwand saniert . Werden ein neues Gerät 

angeschafft oder eine Außenwand energetisch 

saniert, fließen lediglich die Mehrkosten für die 

höhere Energieeffizienz in die Wirtschaftlichkeits

berechnung mit ein (Kopplungsprinzip) .

Studien und Veröffentlichungen, die unter 
anderem als Grundlage zur Potenzial
berechnung dienen können:

Brosowski, A ., et al . (2015): Biomasse

potenziale von Rest- und Abfallstoffen – 

Status quo in Deutschland, Leipzig .

Bürger, V . (2009): Identifikation, Quantifizie

rung und Systematisierung technischer und 

verhaltensbedingter Stromeinsparpotenziale 

privater Haushalte, Transpose Working Paper 3, 

Freiburg .

Fraunhofer ISI et al . (Hrsg .) (2004): Energie

verbrauch der privaten Haushalte und des 

Sektors Gewerbe, Handel, Dienstleistungen 

(GHD), Karlsruhe .

Fraunhofer ISI et al . (Hrsg .) (2011): Möglichkeiten, 

Potenziale, Hemmnisse und Instrumente zur 

Senkung des Energieverbrauchs und der CO2-

Emissionen von industriellen Branchentechnolo
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gien durch Prozessoptimierung und Einführung 

neuer Verfahrenstechniken, Karlsruhe/Berlin .

Fraunhofer ISI et al . (Hrsg .) (2013): Energie

verbrauch und CO2-Emissionen industrieller 

Prozesstechnologien – Einsparpotenziale, 

Hemmnisse und Instrumente, Karlsruhe .

ifeu (2010): Die Nutzung industrieller Abwärme 

– technisch-wirtschaftliche Potenziale und 

energiepolitische Umsetzung, Heidelberg .

Institut für Wohnen und Umwelt (2007): 

Potentiale zur Reduzierung der CO2-Emissio

nen bei der Wärmeversorgung von Gebäuden 

in Hessen bis 2012, Darmstadt .

Institut für Wohnen und Umwelt (2007): 

Querschnittsbericht Energieeffizienz im Wohn

gebäudebestand – Techniken, Potenziale, 

Kosten und Wirtschaftlichkeit, Darmstadt .

Prognos (2007): Potenziale für Energieeinspa

rung und Energieeffizienz im Lichte aktueller 

Preisentwicklungen, Basel .

Prognos, Öko-Institut (2009): Model Deutschland 

– Klimaschutz bis 2050, erstellt im Auftrag des 

World Wide Fund for Nature (WWF), Berlin/Bern .

Informationen zu aktuellen Geräte

standards: www .ecotopten .de oder 

www .topten .ch

4 .2 Energieeinsparpotenziale bei 
Geräten und Anlagen

Sowohl im Strom- als auch im Wärmebereich be

stehen große Potenziale durch den Einsatz effizien

ter Geräte und Anlagen . Der Stromverbrauch im 

Sektor Private Haushalte lässt sich stark durch effi

zientere Kühlgeräte oder Leuchtmittel reduzieren . 

Im Sektor GHD und Industrie besteht zudem gro

ßes Einsparpotenzial bei Motoren und Pumpsyste

men . Der Energieverbrauch dieser Geräte wird da

her zum Teil bereits auf EU-Ebene reguliert, 

beispielsweise durch die ErP-Richtlinie (Energy-

related Products) . Eine Kommune kann zusätzlich 

unterstützend tätig sein, um besonders effiziente 

Geräte schneller in den Umlauf zu bringen .

Mit den detaillierten Daten zum Stromver

brauch in den Sektoren, aufgeteilt nach Anwen

dungen (zum Beispiel Beleuchtung, Kühlung, Wa

schen, Information und Kommunikation, Kraft wie 

zum Beispiel Motoren etc .), können, orientiert am 

aktuell verfügbaren technisch-wirtschaftlichen Best-

Standard, die Potenziale berechnet werden . Die 

Berechnung erfolgt folgendermaßen:

Abbildung B5–5: Berechnung des Stromeinsparpotenzials von Privaten Haushalten (Quelle: Eigene Darstellung)

Summe Stromverbrauch Kühlen/Gefrieren im Sektor Private Haushalte in Kommune XY [kWh/a]

Anzahl der Haushalte (HH) in Kommune XY

Durchschnittlicher spezifischer Stromverbrauch für Kühlen/Gefrieren [kWh/(HH*a)]

Aktueller Best-Standard für Kühl-/Gefriergeräte [kWh/a]

Spezifisches absolutes Einsparpotenzial während des gesamten Ersatzzyklus [kWh/(HH*a)]

Anzahl der Haushalte in Kommune XY

Ersatzzyklus Kühl-/Gefriergerät (a)

Einsparpotenzial pro Jahr (kWh/a)
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B 5 POTENZIALANALYSEN UND SZENARIEN

Sollte der betrachtete Zeitraum kürzer als der je

weilige Ersatzzyklus der Maßnahme sein, kann nur 

ein Teil des gesamten Potenzials in dieser Zeit aus

geschöpft werden . Ist der betrachtete Zeitraum je

doch länger als ein gesamter Ersatzzyklus, müssen 

Annahmen getroffen werden, wie sich die Techno

logien nach dem aktuellen Produktzyklus weiter

entwickeln . Bei diesen Annahmen kann man gege

benenfalls auf Entwicklungen der letzten Jahre 

zurückgreifen und diese im Trend fortführen .

4 .3 Energieeinsparpotenziale bei 
Raumwärme und Warmwasser

Große Einsparpotenziale bestehen durch die ener

getische Gebäudesanierung in allen Sektoren . Der 

heute durchschnittliche Energieverbrauch für die 

Gebäudebeheizung kann unter technisch-wirt

schaftlichen Gesichtspunkten deutlich reduziert 

werden . Auch hier greifen EU-, bundes- und landes

spezifische Maßnahmen in die Potenzialausschöp

fung ein, beispielsweise durch die EU-Energieeffizi

enz-Richtlinie (EED), darunter besonders die 

Gebäudeenergieeffizienz-Richtlinie (EPBD) . Die 

Kommune kann entscheidend zur Erhöhung der Sa

nierungsrate und zur Steigerung der Sanierungs

qualität beitragen (zum Beispiel durch die Etablie

rung eines Sanierungsstandards) . Ideales Hilfsmittel 

zur Berechnung bauteilspezifischer Einsparpoten

ziale ist eine Gebäudetypologie ( Kap . B4 6) .

Die Berechnung der Energieeinsparpotenziale 

im Bereich Wärmeversorgung ist komplex . An

hand statistischer Daten zur Gebäudestruktur 

(Anzahl Ein- und Mehrfamilienhäuser, Verteilung 

der Wohnfläche) ist es möglich, den in der Bilanz 

ermittelten Heizenergieverbrauch für den Sektor 

Private Haushalte auf die Wohnfläche umzulegen . 

Diese spezifischen Verbrauchswerte können mit 

spezifischen Heizenergiebedarfswerten vergli

chen werden, die mittels technisch-wirtschaft- 

licher Maßnahmen erreichbar sind . Allerdings 

liegt der Sanierungszyklus bei Gebäuden bei rund 

50 Jahren, das heißt, dass bis 2050 nur rund zwei 

Prozent der Gebäude jährlich saniert werden .

Weitere Minderungspotenziale bietet der Einsatz 

effizienter Wärmeerzeuger (Heizungsoptimierung) . 

Energieeinsparungen durch die Optimierung des Hei

zungssystems, hydraulischen Abgleich und durch ver

besserte Regelung und Steuerungen sollten ebenfalls 

in der Einsparberechnung berücksichtigt werden .

 Sanierungsrate
Der Begriff der Sanierungsrate wird häufig im Rah

men von Einsparpotenzialen genannt und spielt 

auch im Energiekonzept der Bundesregierung eine 

tragende Rolle . Trotz dieser Popularität gibt es ak

tuell noch keine einheitliche Definition für die Sanie

rungsrate (Diefenbach/Cischinsky 2015) . Sie wird 

aktuell sowohl für die Sanierung einzelner Bauteile 

als auch die Summierung aller Wärmeschutzmaß

nahmen an der Gebäudehülle oder auch für den 

Austausch von Anlagen genutzt . Auch die Messbar

keit der Sanierungsrate ist aufgrund fehlender re

gelmäßig erhobener Basisdaten bereits auf Bun

desebene kaum möglich . Für die kommunale Ebene 

wird eine Erhebung ungleich schwieriger .

Trotzdem ist das politische Ziel, die Sanierungsra

te zu erhöhen, für alle kommunalen Akteure ein Zei

chen, dass Sanierungen von Bestandsgebäuden in 

der Kommune intensiviert werden sollten . Diese Initi

alwirkung sollte jedoch nicht nur mit der Geschwin

digkeit von Sanierungen (Quantität), sondern auch 

mit der Qualität (Sanierungstiefe) verbunden sein .  

Ermittlung der Energie-Einsparpotenziale  
in Klimastadt
In  Abb . B5–5 werden die Energieeinsparpoten

ziale für verschiedene Sektoren und Technologien 

für Klimastadt dargestellt . Bei den Ergebnissen 

handelt es sich um die technisch-wirtschaftlichen 

Potenziale für Wärme- (oben) und Stromanwen

dungen (unten) im betrachteten Zeitraum . Sanie

rungszyklen wurden hier ebenso wie eine modera

te Energiepreissteigerung (1,5 Prozent jährlich) 

berücksichtigt . Diese Potenziale liegen vor, wenn 

Akteure vor Ort bei anstehenden Investitionsent

scheidungen alle technischen/wirtschaftlichen 

Potenziale umsetzen würden . Da dies nicht immer 

so ist, werden die ermittelten Potenziale auch 

nicht automatisch erschlossen
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B 5POTENZIALANALYSEN UND SZENARIEN

Abbildung B5–5: Endenergiepotenziale für die einzelnen Sektoren (Quelle: Eigene Darstellung)

5. Berechnung von Potenzialen 
in der Energieversorgung

Durch die Umstellung auf Erneuerbare Energien 

oder durch den Wechsel von einer Ölheizung auf 

einen Fernwärmeanschluss mit KWK können THG-

Emissionen reduziert werden . Der Ausbau der Er

neuerbaren Energien ist auf EU-Ebene beschlos

sen . Auf Bundes- und Landesebene wurden 

beispielsweise Gesetze entwickelt, die eine Nutzung 

Erneuerbarer Energien unter bestimmten Voraus

setzungen vorschreiben ( Kap . A1 2 .2) . Außer

dem werden diese Energieträgerumstellungen 

durch verschiedene Förderinstrumente unter

stützt . Wie beim Ausbau der KWK (  Kap . A5 4) 

können auch hier die Kommune sowie Energiever

sorgungsunternehmen entscheidend dazu beitra

gen, dass vermehrt Erneuerbare Energien einge

setzt werden ( Kap . A5 5,  Kap . A7) .

THG-Minderungspotenziale in der Energiever

sorgung können in der ersten Stufe über techni

sche Angebotspotenziale berechnet werden . Da

bei wird unter anderem auf Flächendaten, 

Anbauarten und Tierbestände zurückgegriffen, 

diese mit Potenzialen pro Einheit verknüpft und so 

Potenziale ausgewiesen . Diese technischen An

gebotspotenziale sind im Rahmen eines mittelfris

tig angelegten Klimaschutzkonzepts nur bedingt 

aussagekräftig, da die konkreten Umsetzungs

möglichkeiten und die bisherigen Ausbauraten 

nicht berücksichtigt sind . 

Deshalb sollten im zweiten Schritt Angebot

spotenziale mit realistischen Ausbauraten ermit

telt werden (Hintergrund-Information „Realisti

sche Ermittlung von Potenzialen“) . Orientiert man 

sich bei dezentralen Anlagen an den bisherigen 

Ausbauraten, können für das Zieljahr des Klima

schutzkonzeptes an der bisherigen Ausbau-Re

alität angepasste Potenziale ermittelt werden .  

Erhöhte Ausbauraten können mit einer im Klima

schutzkonzept umgesetzten lokalen Ausbaustra

tegie begründet werden .

Im Rahmen eines Klimaschutzkonzepts ist es 

zudem schwierig, Wirtschaftlichkeitsanalysen für 

einzelne Nahwärmenetze oder den Ausbau der 

Fernwärme in einer Kommune zu erstellen . Dazu 

bedarf es Machbarkeitsstudien für jeden Einzel

fall . Gespräche mit den lokalen Energieversorgern 

eröffnen jedoch Rückschlüsse über Strategien im 

Ausbau von Erdgas-, Fern- und Nahwärmenetzen . 

Bei der Ermittlung der Potenziale kann man sich 

wiederum an Ausbauraten und Zielerreichung in 

vergleichbaren Städten mit hohem Erdgas- oder 

Fernwärmeanteil orientieren .
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 Realistische Ermittlung von Potenzialen

Beispiel Solarthermie:

Der durchschnittliche Wert der fünf besten 

Kommunen in der jeweiligen Kategorie (zum 

Beispiel „Mittelstadt“) der Solar-Bundesliga 

wird als Ausbaupotenzial zugrunde gelegt . Mit 

einer Trendextrapolation werden bundesweite 

jährliche Steigerungen fortgeschrieben . Der 

vorherrschende Energieträgermix wird durch 

Solaranlagen verdrängt .

Beispiel Kraft-Wärme-Kopplung (KWK):

Das Ausbaupotenzial der KWK ( Kap . A5 4) 

hängt stark von vorhandenen Energieversor

gungsstrukturen in der Kommune sowie von ge

planten Aktivitäten und Zielen der Energiever

sorger, Stadtwerke oder der Bürgerschaft ab . 

Durch Gespräche mit Energieversorgern kön

nen KWK-Ausbaupotenzial der nächsten Jahre 

abgeschätzt werden . In ländlichen Gebieten 

ohne Stadtwerke können Gespräche mit Land

und/oder Forstwirten (wegen Waldrestholzpo

tenzialen oder Gülle für Biogaserzeugung) bzw . 

mit weiteren Akteuren geführt werden . Aufbau

end auf den Gesprächsergebnissen können An

nahmen getroffen werden, mit welchen Ener

gieträgern die KWK-Anlage betrieben wird .

Beispiel Energieträgerumstellung 

von Öl auf Gas, Pellets etc.:

Der Kesseltausch birgt nicht nur Potenziale zur 

Effizienzsteigerung, sondern auch zum Energie

trägerwechsel . Häufig wird ein Ölkessel gegen 

einen	 Gas-	 oder	 Festbrennstoffkessel	 (Pellets	
oder Hackschnitzel) getauscht . Das Potenzial 

dieser Energieträgerumstellung kann an bun

desweite Entwicklungen oder an Planungen des 

Gasversorgers der Stadt angepasst werden . 

Das Ausbaupotenzial der Pelletkessel orientiert 

sich nicht an Biomasse-Potenzialen der Stadt, 

sondern ebenfalls an bundesweiten Entwicklun

gen der letzten Jahre . Daten dazu können zum 

Beispiel vom Bundesamt für Ausführkontrolle 

(BAFA) aus Förderinformationen zum Marktan

reizprogramm abgleitet werden .

6. Berechnung von Potenzialen 
im Sektor Verkehr

Die Höhe von Treibhausgasemissionen aus dem 

Verkehr hängt von der Höhe der Verkehrsaktivitäten 

(Fahrleistung, Verkehrsleistung) ab, vom spezifi

schen Endenergieverbrauch des eingesetzten Ver

kehrsmittels und von den spezifischen Treibhaus

gasemissionen der eingesetzten Endenergieträger . 

Die Emissionsberechnung erfolgt nach der Formel:

Treibhausgasmenge = Verkehrsaktivität x 
spez . Endenergieverbrauch x Emissionsfaktor

Damit gibt es folgende grundsätzliche Pfade, 

um den Energieverbrauch und die THG-Emissio

nen im Verkehr zu reduzieren ( Kap . C3) . 

•	 Verkehr	vermeiden:	Eine	Verminderung	der	mit	
motorisierten Verkehrsmitteln zurückgelegten 

Strecken reduziert unmittelbar die einherge

henden Energieverbräuche und THG-Emissio

nen und bietet langfristig die größten Minde

rungspotenziale . 

•	 Verkehr verlagern: Die Verlagerung von Fahrten 

auf emissionsärmere und emissionsfreie Ver

kehrsmittel des Umweltverbunds hat ebenfalls 

ein großes Minderungspotenzial . Mit einer Verla

gerung vom Pkw auf öffentliche Verkehrsmittel 

(Bus, Bahn) werden die THG-Emissionen pro 

Fahrt um 40–70 Prozent reduziert . Beim Rad- 

und Fußverkehr werden die Emissionen der 

Fahrzeugnutzung fast komplett vermieden . Auch 

im Güterverkehr können durch die Verlagerung 

von Lkw-Transporten auf die klimafreundliche

ren Verkehrsmittel Bahn und Binnenschiff sowie 

durch eine Erhöhung der Lkw-Auslastung die 

THG-Emissionen deutlich reduziert werden .

•	 Energieeffizienz verbessern und Erneuerbare 

Energien einsetzen: Um die spezifischen THG-

Emissionen der Verkehrsmittel zu reduzieren, kön

nen zum einen die fahrzeugspezifische Energieef

fizienz verbessert werden (zum Beispiel Leichtbau, 

Elektroantrieb) und zum anderen die Nutzung von 

Kraftstoffen und alternativen Energieträgern mit 

niedrigeren spezifischen THG-Emissionen geför

dert werden (zum Beispiel Strom aus zusätzlichen 

Erneuerbaren Energien) . Darüber hinaus kann die 

Energieeffizienz auch durch Verhaltensänderun

gen (Fahrweise, Wartung, Kleinwagen statt Mittel- 

oder Oberklasse etc .) optimiert werden . 
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Die Rahmenbedingungen der technischen Ent

wicklung und damit der fahrzeugspezifischen 

Energieeffizienz sowie des Einsatzes erneuer

barer Energieträger sind im Verkehr vor allem 

durch die EU (zum Beispiel CO2-Grenzwerte Kfz, 

Erneuerbare-Energien-Richtlinie) sowie auf Bun

des- und Landesebene (zum Beispiel Kfz-Steuer) 

gelegt . Kommunen können innerhalb der fest

stehenden technischen Rahmen in begrenztem 

Umfang zusätzliche Beiträge zur Steigerung der 

Energieeffizienz (zum Beispiel Kauf möglichst effi

zienter Markt-verfügbarer Kfz) und dem Einsatz 

erneuerbarer Energieträger (zum Beispiel lokale 

Maßnahmen zur Unterstützung der Elektromobili

tät) leisten .

Im Fokus kommunaler Maßnahmen stehen da

her Maßnahmen zur Beeinflussung des Verhaltens 

der Verkehrsteilnehmer, insbesondere Verbesse

rungen der Rahmenbedingungen zur Verlagerung 

und Vermeidung von Verkehr . Grundsätzlich hängt 

bei diesen Maßnahmen die Höhe der Einsparpo

tenziale entscheidend davon ab, welcher Anteil der 

jeweiligen Zielgruppe und damit der Fahr- und Ver

kehrsleistungen erreicht wird .

Vermeidung und Verlagerung von Verkehr
Den größten Anteil an den THG-Emissionen aus 

dem Verkehr hat der motorisierte Individualverkehr 

(MIV) . Deshalb haben vor allem Maßnahmen zur 

MIV-Vermeidung bzw . zur Verlagerung auf emissi

onsärmere und emissionsfreie Verkehrsmittel des 

Umweltverbunds ein großes Minderungspotenzial . 

Auch die Erhöhung der Fahrzeug-Besetzungsgra

de (zum Beispiel Fahrgemeinschaften) bzw . der 

Lkw-Auslastung (zum Beispiel City-Logistik) ist ein 

wichtiges kommunales Handlungsfeld, da die 

THG-Emissionen der Fahrzeugnutzung im Umfang 

der eingesparten Fahrleistung komplett wegfallen . 

Steigerung der Energieeffizienz und Erhöhung 
des Anteils Erneuerbarer Energien im Verkehr
Der motorisierte Straßenverkehr wird auch bei ei

ner signifikanten Verlagerung von Fahrten auf Rad 

und öffentlichen Verkehr weiterhin einen hohen 

Anteil am Verkehr im Stadtgebiet haben . Deshalb 

ist es notwendig, den verbleibenden Verkehr 

möglichst energieeffizient zu gestalten . Die Kom

mune kann in begrenztem Umfang eine zusätzli

che Steigerung der Energieeffizienz im Verkehr 

erreichen, indem ein möglichst energieeffizientes 

Verhalten der Verkehrsteilnehmer gefördert wird . 

Im Pkw-Verkehr sind Verbrauchseinsparungen 

möglich durch eine verkehrsangepasste, kraft

stoffsparende Fahrweise sowie durch eine op

timierte Fahrzeugausrüstung (Leichtlaufreifen, 

-öle) und -wartung (zum Beispiel Reifendruckkon

trolle) . Maßnahmen zur Verbrauchsoptimierung 

sind vor allem für Vielfahrer interessant, die über

proportional zu den Fahrleistungen beitragen . 

Auch beim Neuwagenkauf können durch Wahl 

eines sparsameren Pkw-Modells mit Verbren

nungsmotor (zum Beispiel niedrigere Motorisie

rung, kleineres Pkw-Modell) oder den Wechsel auf 

einen Elektro-Pkw (bei gleichzeitiger Nutzung von 

erneuerbar erzeugtem Strom) größere Verbrauchs- 

und THG -Einsparungen erreicht werden . 

Berechnung von THG-Einsparpotenzialen im 
Verkehr durch kommunale Maßnahmen
Die spezifischen Emissionsminderungen im Ver

kehr durch die übergeordnete technische Ent

wicklung werden bereits über die Emissionsfakto

ren für verschiedene Bezugsjahre ( Kap . B4 3 .3) 

abgebildet . Die Kommune muss im Rahmen der 

Potenzialanalyse darüber hinaus abschätzen, wel

che Emissionsminderungen durch zusätzliche 

Maßnahmen, insbesondere zur Verkehrsvermei

dung und -verlagerung, aber auch zur Effizienz

steigerung möglich sind . Nachfolgend werden 

daher Grundlagen zur Berechnung von zusätzli

chen THG-Einsparpotenzialen im Verkehr durch 

kommunale Maßnahmen erläutert . 

Bei der Vermeidung von motorisiertem Verkehr 

oder der Verringerung der Fahrleistungen durch 

Erhöhung der Fahrzeugauslastung ist die Berech

nung einfach:

THG-Einsparung = eingesparte Fahrleistung x 
THG-Emissionsfaktor

Bei einer Verlagerung von Straßenverkehr auf ande

re Verkehrsmittel mit niedrigeren spezifischen Emis

sionen muss die Berechnung den Unterschied der 

spezifischen Emissionen zwischen den Verkehrsmit

teln berücksichtigen . Entscheidend ist nicht die 

Emission pro Fahrzeug, sondern pro Nutzeneinheit 

(Verkehrsleistung in Personen-km bzw . Tonnen-km):

THG-Einsparung = verlagerte Verkehrsleistung x 
(THG-Emissionsfaktor bisheriges Verkehrsmittel minus 

THG-Emissionsfaktor neues Verkehrsmittel)
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Bei Effizienzverbesserungen durch eine optimier

te Fahrzeugnutzung ist für das Emissionseinspar

potenzial entscheidend, welcher Anteil der Fahr

leistungen wie stark optimiert wurde:

THG-Einsparung = optimierte Fahrleistung x 
THG-Emissionsfaktor x prozentuale  

Effizienzverbesserung

Einsparpotenziale durch die Wahl überdurch

schnittlich energieeffizienter Fahrzeugmodelle mit 

Verbrennungsmotor beim Neuwagenkauf hängen 

neben der spezifischen Effizienzsteigerung gegen

über einer unbeeinflussten Kaufentscheidung von 

der Maßnahmendauer ab, da pro Jahr nur ca . sie

ben Prozent der Pkw-Flotte und deren Fahrleistun

gen durch neue Fahrzeuge ersetzt werden:

THG-Einsparung = Fahrleistung x  
optimierter jährlicher Neuzulassungsanteil x  

7 Prozent jährliche Flottenerneuerung x  
Maßnahmendauer (Jahre) x THG-Emissionsfaktor x 

prozentuale Effizienzverbesserung

Einsparpotenziale einer zusätzlichen Erhöhung 

der Pkw-Fahrleistungsanteile im Elektrobetrieb 

(batterieelektrische und Plug-in-Hybrid-Pkw) 

hängen von der Flottenumschichtung ab sowie 

von der spezifischen THG-Minderung durch einen 

Elektro-Pkw gegenüber den THG-Emissionen 

neuer Pkw mit Verbrennungsmotor . Beim THG-

Emissionsfaktor des Stromverbrauchs der Elek

trofahrzeuge ist in der Regel der gleiche Emis

sionsfaktor wie bei den übrigen Stromverbrauchern 

in der Kommune anzuwenden . Ein Elektro-Pkw 

ersetzt nicht nur im Neuzulassungsjahr, sondern 

über die komplette Lebensdauer ein Fahrzeug mit 

Verbrennungsmotor . Gleichzeitig werden die An

teile Erneuerbarer Energien im Strommix zukünf

tig weiter steigen, wodurch der spezifische THG-

Vorteil des Elektro-Pkw in den Folgejahren 

ansteigt . Daher kann es ggf . auch sinnvoll sein, in 

den Potenzialanalysen einen gleitenden Durch

schnitt der spezifischen THG-Emissionen der 

Stromerzeugung über die mittlere Pkw-Nutzungs

dauer (oder vereinfacht für die kommenden zehn 

Jahre) anzusetzen . 

Abbildung B5–6: Beispiel für Emissionsminderungspotenziale im Verkehr in Abhängigkeit von der Wirksamkeit 
kommunaler Maßnahmen (Quelle: Eigene Darstellung)
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THG-Einsparung = Fahrleistung x 
optimierter jährlicher Neuzulassungsanteil x 

7 Prozent jährliche Flottenerneuerung x Maß
nahmendauer (Jahre) x (THG-Emissionsfaktor 

Pkw-NZL Verbrennungsmotor minus 
THG-Emissionsfaktor Elektro-Pkw)

Bei allen auf das Verhalten der Verkehrsteilneh

mer abzielenden Maßnahmen hängt die Höhe der 

Einsparpotenziale entscheidend davon ab, wel

cher Anteil der Zielgruppe und damit der Fahr- 

und Verkehrsleistungen durch die Maßnahmen 

erreicht wird . Hierfür ist neben der generellen 

Wirksamkeit der Maßnahme (reine Information 

wirkt schwächer als Angebotsverbesserungen) 

vor allem die Intensität der Maßnahmenumset

zung entscheidend . 

Zur Veranschaulichung zeigt  Abb . B5–6 

beispielhaft, wie groß THG-Minderungspoten

ziale – zusätzlich zur übergeordneten techni

schen Entwicklung – kommunaler Klimaschutz

aktivitäten sein können, wenn eine bestimmte 

Maßnahmenwirkung (fünf bis zehn Prozent der 

jeweiligen Zielgruppe ändern ihr Verhalten) er

zielt wird . Die größten Emissionsminderungen 

sind durch eine Vermeidung von MIV-Fahrten 

(bspw . auch durch Erhöhung der Pkw-Auslas

tung) und durch Verlagerung auf die emissions

freien Verkehrsmittel Rad- und Fußverkehr zu 

erreichen . Hohe Potenziale bietet weiterhin 

auch die Verlagerung von MIV-Fahrten auf den 

Öffentlichen Verkehr . Auch im Güterverkehr 

kann eine Vermeidung von Lkw-Fahrten rele

vante THG-Minderungen bewirken . Die Ein

sparpotenziale durch Effizienzverbesserungen 

sind gering, da durch kommunale Maßnahmen 

keine technischen Entwicklungen besonders ef

fizienter Verkehrsmittel angestoßen werden 

können, sondern nur innerhalb des bestehen

den Kfz-Markts der Kauf möglichst effizienter 

Fahrzeuge und ein effizienteres Fahrverhalten 

angeregt werden kann . Allerdings kann eine 

Verbesserung der Rahmenbedingungen für die 

Elektromobilität und damit erreichte beschleu

nigte Durchdringung der lokalen Pkw-Flotte mit 

Elektrofahrzeugen signifikant zur THG-Minde

rung beitragen, vorausgesetzt, die Elektrofahr

zeuge werden mit zusätzlich erzeugtem regene

rativem Strom betrieben .

7. Berechnung der Emissions
minderungsszenarien

Szenarienberechnungen basieren auf vielen Annah

men über Entwicklungen in der Zukunft und sind da

her keine Prognosen, sondern bilden Grundlagen für 

eine kommunale Strategie . Sie bieten aber Anhalts

punkte, wie sich der Energieverbrauch und die THG-

Emissionen in den nächsten Jahren entwickeln kön

nen, wenn alle Ebenen (Bund, Länder und Gemeinden) 

beim Klimaschutz die gleichen Ziele verfolgen . 

Die Potenzialberechnung zeigt auf, welche Energie- 

und Emissionsminderungen technisch-wirtschaftlich 

und in Bezug auf realistische Umsetzungsraten mög

lich wären . In der Realität werden diese Potenziale 

nicht ausreichend ausgeschöpft, da Investitionsent

scheidungen außer von Energieeffizienz- und Klima

schutzzielen auch von weiteren Rahmenbedingungen 

beeinflusst werden . Zudem sind Verhaltens- und Ein

stellungsänderungen in Richtung klimaschonendes 

Verhalten noch nicht berücksichtigt . 

In den Szenarien werden die Potenziale verknüpft, 

sodass Effizienz- und Versorgungspotenziale nicht 

mehr parallel stehen, sondern miteinander interagie

ren . Anhand der Wärmeversorgung zeigt  Abb .  

B5–7 auf, wie sich Effizienz und Versorgungsoptionen 

beeinflussen können und entsprechende Entschei

dungen nach sich ziehen . Ziel ist dabei die kommuna

le Wärmewende, in der möglichst effiziente Häuser 

mit einer primärenergieschonenden Wärmeversor

gung beheizt werden . Bei gleicher Ausgangslage 

können sowohl der Zielzustand (zum Beispiel mehr 

Effizienz oder mehr Erneuerbare Energien) als auch 

der Weg dahin unterschiedlich sein . Im Bestand, bei 

dem eine nachhaltige Sanierung nicht immer sofort 

umsetzbar ist, kann der Weg über ein Nahwärmenetz 

mit Biomasse der richtige sein . Die Gebäude werden 

dann nach und nach saniert . Im Neubau ist sofort ein 

hoher Effizienzstandard erreichbar . 

Neben den Ergebnissen aus den Potenzialbe

rechnungen fließen in die Szenario-Berechnung 

Annahmen zu den strukturellen Entwicklungen in 

der Kommune mit ein . Diese Daten sind:

•	 Bevölkerungsentwicklung
•	 Geplanter	Wohnungsneubau:	Die	spezifische	

Wohnfläche pro Einwohnerin hat in den letzten 

Jahren sukzessive zugenommen . Der Anteil von 

Haushalten mit weniger Bewohnern ebenfalls . 

Diese Entwicklung hat großen Einfluss auf den 

Energieverbrauch .
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•	 Entwicklung	der	Ausstattungsgrade	 (Rebound-
Effekte): Insbesondere beim Stromverbrauch 

konnten bereits einige Effizienzerfolge erreicht 

werden (zum Beispiel Computerbildschirme ver

brauchen deutlich weniger Energie), die jedoch 

durch erhöhte Ausstattungsgrade im Haushalt 

(jeder Bewohner verfügt über einen eigenen PC, 

ein Mobiltelefon, MP3-Player etc .) aufgehoben 

wurden .

• Entwicklung der Beschäftigungsstruktur: Hier 

müssen Annahmen getroffen werden, wie sich die 

Sektoren GHD und Industrie weiter entwickeln . 

Dabei kann man sich auf bundesweite Wirt

schaftsprognosen beziehen und diese auf die 

kommunalen Verhältnisse umlegen . Kommunale 

Entwicklungen (zum Beispiel aus Gesprächen mit 

der Wirtschaftsförderung etc . entnommen) soll

ten in der Prognose Berücksichtigung finden .

•	 Veränderung	der	Emissionsfaktoren	(zum	Bei
spiel der Fernwärme vor Ort, Emissionsfakto

ren für verschiedene Verkehrsträger) bei bereits 

feststehenden Maßnahmen, die die Emissions

faktoren beeinflussen .

•	 Annahmen zur zukünftigen Entwicklung der Fahr- 

und Verkehrsleistungen

•	 Annahmen zum zukünftigen Bundesmix Strom: 

Weil einzelne Sektoren schwierig vorherzusagen 

sind (Ausbau Erneuerbare Energien, KWK-Strom 

bzw . Rückgang Kernenergie und Kohlestrom), 

wird empfohlen, über den Betrachtungszeitraum 

entweder den Strommix auf unverändertem Ni

veau anzusetzen oder anhand der Entwicklungen 

der letzten Jahre fortzuschreiben .

Abbildung B5–7: Mögliche Pfade zur Zielerreichung im Gebäudebestand (Quelle: ifeu 2015, S. 27)

An den genannten Punkten wird deutlich, dass die 

Szenarienentwicklung auf verschiedenen Rech

nungen mit vielen Variablen aufbaut . Meist wer

den dazu speziell entwickelte Modelle verwendet .

Szenarien beziehen sich auf festgelegte Ziel

jahre und werden mindestens mit zwei verschie

denen Entwicklungsoptionen berechnet:

TREND-Szenario: Den Trend fortzuschreiben 

heißt, vergangene Entwicklungen in die Zukunft wei

ter abzubilden („Business as usual“ = BAU) . Zudem 

werden absehbare Entwicklungen wie zum Beispiel 

Umsetzung der EU-Effizienzrichtlinie in den TREND 

einbezogen . Für die Effizienzseite bedeutet dies, dass 

der Zubau (also Neubau von Wohn- und Gewerbeflä

chen) und die Anschaffung von Neugeräten sich an 

gesetzlichen Bestimmungen orientieren . Auf Versor
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gungsseite werden der TREND der vergangenen 

Jahre fortgesetzt bzw . bereits bestehende Planungen 

umgesetzt . Im Verkehr werden mit dem TREND ab

nehmende spezifische THG-Emissionen aufgrund 

der technischen Verbrauchsminderungen zukünfti

ger Kfz erfasst, ebenso aber auch zukünftig anstei

gende Fahrleistungen, zum Beispiel im Güterverkehr .

KLIMA-Szenario: Hier wird vorausgesetzt, 

dass zusätzlich zu den Maßnahmen im TREND-

Szenario weitreichende Maßnahmen im Effizienz

bereich und im Bereich der Energieversorgung 

(Energieträgerwechsel, Einsatz der Kraft-Wärme-

Kopplung, Erneuerbare Energien) durchgeführt 

werden . Im Effizienzbereich werden dann die be

schriebenen technisch-wirtschaftlichen Maßnah

men im Rahmen ihrer Sanierungs- und Erneue

rungszyklen umgesetzt . Gleichzeitig werden auf 

der Versorgungsseite die Substitution THG-in

tensiver Energieträger sowie der Ausbau der KWK 

und Erneuerbarer Energien erheblich stärker als 

im TREND vorangetrieben . Auch durch geeignete 

Maßnahmen angeregte klimafreundliche Verhal

tensänderungen gegenüber der Trendentwick

lung, zum Beispiel eine stärkere Nutzung umwelt

freundlicher Verkehrsmittel anstelle des Pkw, 

werden im KLIMA-Szenario unterstellt . Darüber 

hinaus wird davon ausgegangen, dass überge

ordnete Regelungen und Fördermöglichkeiten 

weiter ausgebaut und verschärft werden und alle 

Akteure klimaverträglich handeln .

Die beiden im Praxis-Beispiel aufgezeigten 

Szenarien für Klimastadt bilden den Entwick

lungskorridor für den zukünftigen Endenergiever

brauch und die zukünftigen THG-Emissionen der 

Stadt ab . Für die positiven Entwicklungen im KLI

MA-Szenario und die Umsetzung der technisch

wirtschaftlichen Potenziale müssen sich die Rah

menbedingungen auf höheren Ebenen weiter 

verbessern ( Kap . A1 2) und die kommunalen 

Maßnahmen mit diesen optimal verknüpft sein .

Aber auch der Beitrag der Stadt durch Umset

zung des Klimaschutzkonzepts wird sich in den zu

künftigen THG-Minderungen zeigen . Würden sich 

beispielsweise die äußeren Rahmenbedingungen 

nicht ändern, würden die kommunalen Maßnahmen 

in Klimastadt im Jahr 2030 immer noch bewirken, 

dass die THG-Emissionen geringer sind, als im 

TREND-Szenario angenommen . Welchen genauen 

Beitrag die kommunalen Maßnahmen dabei haben 

werden, ist ex ante nicht zu bewerten . Je nach Erfolg 

bei der Umsetzung der Maßnahmen kann dies erst 

mit einer Evaluation nachträglich ermittelt werden .

Abbildung B5–8: Szenarien des Endenergieverbrauchs (Quelle: Eigene Darstellung)

Szenarienentwicklung für Klimastadt

 Abb . B5–8 zeigt die Entwicklung des Endener

gieverbrauchs in beiden Szenarien auf . Im KLIMA-
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Szenario nimmt der Strom-, Erdgas- und Heizöl

verbrauch stark ab, während eine leichte Zunahme 

der Nah- und Fernwärme sowie sonstiger Ener

gieträger zu erkennen ist .

 Abb . B5–9 stellt die Entwicklung der THG-

Emissionen für die zwei Szenarien dar . Im Ver

gleich zum Endenergieszenario sind deutlich hö

here Einsparungen zu erkennen . Sowohl im 

KLIMA-Szenario als auch im TREND-Szenario 

profitiert Klimastadt im Gesamtergebnis von der 

Annahme, dass sich der Strommix Bund bis zum 

Jahr 2030 verbessert . Zusätzlich hat der Rück

gang des Heizölverbrauchs aufgrund des hohen 

Emissionsfaktors einen starken Einfluss auf die 

THG-Minderung in beiden Szenarien .

Abbildung B5–9: THG-Szenarien für Klimastadt 2030 (Quelle: Eigene Darstellung)

Ausgehend vom Jahr 2015 werden also 2030 im 

KLIMA-Szenario Klimastadt 44 Prozent THG-Emis

sionen weniger ausgestoßen . Etwa 19 Prozent-

Punkte basieren auf der Endenergieeinsparung . 

Die aufgeführten Szenarien zeigen auf, was in 

Klimastadt in den nächsten 15 Jahren an THG-

Einsparungen möglich ist . Neben Berücksichti

gung der sich verändernden Rahmenbedingun

gen (gleichbleibende Bevölkerungszahl bei 

steigendem Wohnflächenbedarf und Ausbau des 

Dienstleistungssektors) fließen in die Berechnung 

auch die Energieeinsparpotenziale und Änderun

gen im Versorgungsbereich ein .

Im TREND-Szenario kann der Energieverbrauch 

gegenüber dem Bilanzjahr nur unwesentlich gesenkt 

werden . Weder die Sanierungszyklen noch die Effizi

enzkriterien bei Neuanschaffungen werden der Wirt

schaftlichkeit angepasst . Die Energieeinsparungen 

im KLIMA-Szenario sind deutlich höher und orientie

ren sich an den ermittelten technisch-wirtschaftli

chen Einsparpotenzialen ( Kap . B5 4) . 

Folgende Details lassen sich darüber hinaus 

feststellen:

•	 Verkehr:	 Energieverbrauchsreduktionen	 und	
damit verbundene THG-Emissionsminderun

gen im Verkehrsbereich sind im TREND-Szena

rio zu großen Teilen auf Effizienzentwicklungen 

auf Bundes- und EU-Ebene zurückzuführen 

(Fahrzeugeffizienz, alternative Antriebe) . Im 

KLIMA-Szenario kommen zusätzliche Minde

rungen insbesondere durch im kommunalen 

Handlungsfeld erzielte Verkehrsverlagerungen 

auf klimafreundlichere Verkehrsmittel (ÖPNV, 

Rad- und Fußverkehr) hinzu . 

•	 Im	 Versorgungsbereich	 (Wärme)	 wiederum	
werden im KLIMA-Szenario in Klimastadt ver
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stärkt Anstrengungen unternommen . Nah- und 

Fernwärmenetze werden ausgebaut, Heizöl 

wird mit Erdgas substituiert und Erneuerbare 

Energien verstärkt eingesetzt . Auch im TREND-

Szenario wird angenommen, dass die beschrie

benen Maßnahmen stattfinden . Dies erfolgt 

aber mit der bisherigen Geschwindigkeit, so 

dass es bis zum Zieljahr kaum Auswirkungen 

auf die THG-Emissionen haben wird .

8. Regionale Wertschöpfung

Klimaschutz ist in erster Linie Umwelt- und Res

sourcenschutz . Die Folgen unseres Wirkens sind 

bei Klimaschutzmaßnahmen jedoch nicht unmit

telbar sichtbar . Es bleibt deswegen häufig ein 

schwieriges Unterfangen, Klimaschutz in der Öf

fentlichkeit als relevantes und interessantes The

ma zu präsentieren . Mit der Weiterentwicklung 

von Effizienztechnologien und steigenden Ener

giepreisen sind Klimaschutzmaßnahmen heute 

aber in weiten Bereichen wirtschaftlich und somit 

für alle Sektoren und Akteure interessant gewor

den . Durch das wirtschaftliche Handeln profitie

ren neben den Endnutzerinnen auch eine Vielzahl 

von Akteuren und nicht zuletzt die Kommune 

selbst . Vielfach wird in diesem Zusammenhang 

auch von der regionalen Wertschöpfung durch 

Klimaschutz gesprochen .

Regionale Wertschöpfung umfasst alle in einer 

Region erbrachten wirtschaftlichen Leistungen . 

Werden Häuser saniert ( Kap . A6 1 .1) und Er

neuerbare Energien ausgebaut ( Kap . A7), 

kommt dies direkt der betreffenden Kommune 

und den Akteuren vor Ort, wie dem Handwerk, zu

gute . Die Wertschöpfungsschritte reichen auf re

gionaler Ebene zumeist von der Planung über die 

Umsetzung, Wartung und Reparatur bis zum 

Rückbau von Anlagen . Gibt es produzierende Un

ternehmen vor Ort, werden diese auch berück

sichtigt .

Das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung 

(IÖW 2010, S . 1) definiert regionale Wertschöpfung 

als die Schöpfung von ökonomischen Werten auf 

kommunaler Ebene in Zusammensetzung aus:

•	 den	erzielten	Gewinnen	(nach	Steuern)	
beteiligter Unternehmen,

•	 den	Nettoeinkommen	der	beteiligten	
Beschäftigten und

•	 den	auf	Basis	der	betrachteten	Wertschöp
fungsschritte gezahlten Steuern (Gewerbe

steuer, Steuer auf Einkommen und Umsatz

steuer) .

Dieser unternehmerisch geprägten Betrachtungs

weise kann zum einen noch die Betrachtung aus 

Endverbrauchersicht hinzugefügt werden, zum an

deren der Standpunkt zur Regionalisierung der 

Geldströme . Während der Endverbraucher also 

durch seine Investitionen Geld einspart (Effizienz) 

oder verdient (Erneuerbare Energien), profitieren 

gleichermaßen lokale Handwerksbetriebe durch 

das erhöhte Auftragsvolumen wie auch die Kom

munen durch vermehrte Steuereinnahmen .

Die Umsetzung und Förderung von Klima

schutzmaßnahmen ist heute also mehr denn je 

auch regionale Wirtschaftsförderung .

Für die Berechnung der wirtschaftlichen Poten

ziale durch Klimaschutz bietet es sich an, sich an 

den ermittelten THG-Einsparpotenzialen durch Ef

fizienz und Erneuerbare Energien zu orientieren . 

Anhand der im KLIMA-Szenario zusätzlich getätig

ten Investitionen und des für die Region angenom

menen Umsatzanteils für regionale Unternehmen 

lassen sich das Auftragsvolumen und die benötig

ten Arbeitsplätze abschätzen . Dadurch wird für die 

lokalen Akteure und Vor-Entscheider deutlich, was 

auch wirtschaftlich möglich ist, wenn die End

verbraucherinnen alle technisch-wirtschaftlichen 

Potenziale nutzen . Für den Bereich Erneuerbare 

Energien bietet sich der vom IÖW entwickelte  

Online-Rechner der Agentur für Erneuerbare Ener

gien an (siehe Internettipp unten) .

Regionale Wertschöpfungspotenziale 
in Klimastadt
In einer IÖW-Studie (IÖW 2010) wurden für eine 

Kommune, die in etwa Klimastadt entspricht und 

eine durchschnittliche Ausbauquote von Erneuer

baren Energien hat, beispielhaft die damit verbun

denen Auswirkungen auf die regionale Wert

schöpfung berechnet . Der Anteil von Strom aus 

Erneuerbaren Energien liegt bei 16,1 Prozent, im 

Bereich Wärme bei 8,4 Prozent und beim Kraft

stoffverbrauch bei 5,5 Prozent .

Insgesamt liegt die Wertschöpfung bei etwa 

drei Mio . Euro, welche zu großen Teilen die Net

toeinkommen der beteiligten Beschäftigten und 

die Gewinne der beteiligten Unternehmen dar

stellen . Für die Kommune konnten Steuerein
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nahmen von 235 .000 Euro nachgewiesen wer

den . Hinzu kommen Pachteinnahmen von etwa 

200 .000 Euro für Flächen zur Erzeugung aus 

Windenergie und Biogasanlagen hinzu .

Windkraftanlagen und Installationen von PV-

Anlagen trugen mit mehr als 60 Prozent der ge

samten Wertschöpfung am meisten zur regio

nalen Wertschöpfung bei . Dies ist einerseits auf 

die hohen regionalen Anteile an der Wertschöp

fungskette, andererseits auf die hohen Anteile 

dieser Technologien im Vergleich zu anderen 

Energieträgern zurückzuführen .

Zudem konnten die Geldströme in der Region 

gehalten werden, indem etwa 2,9 Mio . Euro an 

Ausgaben für fossile Brennstoffimporte vermie

den werden konnten . Gleichzeitig wurden in 

dem Modell 50 Arbeitsplätze durch Erneuerbare 

Energien geschaffen .

In einer zweiten IÖW-Studie (IÖW 2014) wurden 

die Effekte zudem für energetische Gebäudesanie

rung bis 2030 ermittelt . Auch hier wurden die bun

desweiten Ergebnisse für Beispielkommunen be

rechnet . In der Kommunenklasse von Klimastadt 

basieren die Grundannahmen der Beispielstadt aus 

den Zensusergebnissen 2011 (Verhältnis von Einfa

milienhäusern zu Mehrfamilienhäusern, Fernwär

meanteile, Anteil der Beschäftigten am Dienst- 

leistungssektor), Ableitungen aus Bundeswerten 

(Anzahl der Betriebe) und eigenen Annahmen zu Er

höhung der Sanierungsrate (110 Prozent bis 400 

Prozent gegenüber dem Szenario „Standard“) . 

Es wird berechnet, dass mehr als 50 Prozent der 

Wertschöpfungseffekte in den Bereichen Dach- und 

Außenwanddämmung erfolgen . Die verbleibenden 

Effekte finden sich zu etwa gleichen Teilen in der 

technischen Gebäudeausstattung, Kellerdecken

dämmung und dem Fensteraustausch . 95 Prozent 

der kommunalen Wertschöpfungseffekte finden 

sich im Jahr 2030 in der Ausführung, nur fünf Pro

zent der Effekte werden durch die Planung erzeugt . 

Förderlich für die Wertschöpfungseffekte ist ein ho

her Einfamilienhausanteil . Ein hoher Prozentsatz be

reits sanierter Gebäude senkt dagegen die zukünfti

gen Wertschöpfungseffekte .

Für die Beispielkommune wird nur die Diffe

renz zwischen dem Standard-Szenario und dem 

ambitionierten Szenario ermittelt, da dies in 

etwa den zusätzlichen Effekten durch verstärkte 

kommunale Klimaschutzbemühungen und einer 

damit verbundenen Steigerung der regionalen 

Wertschöpfung entspricht . 

In der Beispielkommune mit einem relativ niedrigen 

Verhältnis von Einfamilien- zu Mehrfamilienhäusern 

(2,17) und noch relativ viel vorhandenem Sanierungs

potenzial konnten im ambitionierten Szenario 163 Vol

zeitäquivalente an Arbeitsplätzen mehr geschaffen wer

den als im Standardszenario (insgesamt 432) . Auch die 

Wertschöpfung konnte sich um 4,3 Mio . Euro mehr im 

ambitionierten Szenario erhöhen (insgesamt 11,5 Mio . 

Euro) . Dabei spielt das Nettojahreseinkommen mit 2,9 

Mio . Euro mehr (insgesamt 7,6 Mio . Euro) zusammen mit 

dem Gewinn (nach Steuer) von 1,1 Mio . Euro mehr (ins

gesamt 3,1 Mio . Euro) die größte Rolle . Die kommunalen 

Steuern belaufen sich nach der Studie auf ca . 300 000 

Euro mehr und liegen insgesamt bei 800 000 Euro . 

Auch für die Endverbraucher können sich eine Sa

nierung oder der Austausch von Elektrogeräten zu

gunsten energieeffizienter Geräte lohnen . Geht man 

von der bestehenden Energieträgerverteilung in Kli

mastadt und den damit verbundenen aktuellen Ener

giepreisen aus, werden im Sektor Private Haushalte 

und Gewerbe aktuell 111 Mio . Euro pro Jahr für Strom 

und Wärmeenergieträger ausgegeben . Können alle Po

tenziale im KLIMA-Szenario umgesetzt werden, können 

trotz einer jährlich angenommenen Energiepreiserhö

hung von 2,5 Prozent in 15 Jahren die Energiekosten 

sogar um 13 Prozent reduziert werden . Werden jedoch 

nur die Sanierungen und Geräteerneuerungen im 

TREND-Szenario umgesetzt, steigen die Kosten ge

genüber dem Basisjahr um 15 Prozent . 

Online-Wertschöpfungsrechner der  

Agentur für Erneuerbare Energien:  

www .kommunal-erneuerbar .de/de/

kommunale-wertschoepfung/rechner .html

9. Bewertung von und Umgang 
mit Szenarien

Potenziale und Szenarien werden zumeist von exter

nen Gutachtern erstellt . Es ist deswegen umso wich

tiger, dass bei der Arbeit mit Szenarien in der Stra

tegieentwicklung und -umsetzung die dahinter 

liegenden Berechnungen und Annahmen seitens der 

kommunalen Klimaschutzbeauftragten verstanden 

werden . Dieses Verständnis hilft zudem bei der An

passung von Szenarien aufgrund neuer Rahmenbe

dingungen oder der Berechnung von Zwischenzielen . 

Transparenz von Annahmen, Einzelergebnissen 

und Berechnungen ist aus diesem Grund ein wichti

ges Qualitätskriterium für ein Klimaschutzkonzept . 
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Im Zweifel müssen diese Punkte durch Nachfragen 

beim Gutachter geklärt werden . Dem kommunalen 

Bearbeiter sollten folgende Punkte bekannt sein:

•	 Berechnungen	
- Art und Definition der zugrunde liegenden Po

tenziale (zum Beispiel technisch-wirtschaftliche)

- Berücksichtigte Potenziale in den verschie

denen Szenarien (zum Beispiel BAU- und 

KLIMA-Szenario)

- Prioritätensetzung bei der Szenarienentwick

lung (zum Beispiel Effizienz vor Versorgung) 

•	 Annahmen
- Bevölkerungsentwicklung und damit verbundene 

Bedarfsentwicklung, zum Beispiel Wohnflächen

- Wirtschaftliche Entwicklung und  

Energieproduktivität

- Entwicklung weiterer Rahmenbedingungen (zum 

Beispiel Haushaltsgrößen, Beschäftigtenzahlen)

- Darstellung der Wirkkette bei nicht techni

schen Potenzialen (zum Beispiel Suffizienz)

- Entwicklung der Energiepreise

- Versorgungsstrategien bei Alt- und Neubau 

sowie bei gewerblichen Immobilien

- Sanierungstiefe und Sanierungsrate

- Entwicklung von Emissionsfaktoren

•	 Ergebnis
- Sämtliche sektoralen Ergebnisse zu  

Energieverbrauch und Energieversorgung 

(idealerweise in Tabellenform)

Tabelle B5–1: Mögliche Handlungsfelder in der Szenarienberechnung für den Zeitraum bis 2050  

Energieeinspar-
Handlungsfelder

Energieversorgungs-
Handlungsfelder

Weitere Handlungsfelder*

Strom und Wärmeeffizienz 
Private Haushalte
(> 70 Prozent Reduktion/EW)

Erneuerbare Stromproduktion
(> 50 Prozent Anteil am Verbrauch)

Strom und Wärmeeffizienz GHD
(> 50 Prozent Reduktion/SVB)

Erneuerbare Wärmeproduktion
(> 40 Prozent Anteil am Verbrauch)

Umlandbeziehungen
(wesentlicher Anteil der Klimaschutz
strategie bei Import von Biomasse)

Strom und Wärmeeffizienz 
Industrie
(> 30 Prozent Reduktion/SVB) 

KWK-Wärmeproduktion
(> 60 Prozent Anteil am  
Wärmeverbrauch)

Speicher-Aspekte
(wesentlicher Erfolgsfaktor beim 
Fernwärmeausbau)

Suffizienzaspekte
(> 10 Prozent Anteil bei den 
Reduktionen) 

Beteiligungen
(Beteiligung der lokalen Stadtwerke 
an Offshore-Anlagen decken 50 Pro
zent des lokalen Stromverbrauchs)

Reduktion der motorisierten 
Personenverkehrsleistung  
(> 15 Prozent Reduktion  
ggü . Trend) 

Elektromobilität
(> 50 Prozent Anteil am Gesamt
verbrauch Pkw im Jahr 2050)

Strombezug
(100 Prozent Ökostrombezug der 
kommunalen Einrichtungen) Keine 
Berücksichtigung in der Bilanz

Verbesserung Modal Split
(> 50 Prozent Verkehrsleistungs
anteil klimafreundlicher Verkehrs
mittel im Personenverkehr;  
inkl . Quell-Ziel-Verkehr) 

Grüne Investments (0,5 Prozent 
des Haushaltsbudgets fließen in 
Nachhaltigkeitsprojekte)

Effizienz Fahrzeuge
(> 50 Prozent Reduktion spezifischer 
Verbrauch von Pkw; > 30 Prozent 
Reduktion spezifischer Verbrauch 
von Lkw von 2010 bis 2050) 

* Diese Handlungsfelder haben keine unmittelbare Wirkung auf die Energie- und THG-Bilanz, 
unterstützen aber auf verschiedene Arten die Klimaschutzarbeit in der Kommune und andernorts. 

Quelle: Eigene Darstellung

Energieeinspar-
Handlungsfelder

Energieversorgungs-
Handlungsfelder

Weitere Handlungsfelder*
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Neben der Transparenz zeichnen sich qualitativ 

hochwertige Szenarien dadurch aus, dass diese 

eng mit dem Konzept bzw . der Strategie- und 

Maßnahmenentwicklung verbunden sind . Sollte 

dies nicht bereits im Konzept erfolgt sein, sind 

die wesentlichen Strategien aus den Szenarien 

zu extrahieren . 

Dabei wird aufgezeigt, wie ambitioniert die 

verschiedenen Potenziale in den einzelnen 

Handlungsfeldern der Szenarien jeweils sind . 

Eine Übersicht von zu untersuchenden Hand

lungsfeldern gibt  Tab . B5–1 . In den Klam

mern ist beispielhaft angegeben, was in Kli

mastadt mit großen Ambitionen bis zum Jahr 

2050 erreicht werden kann . Diese Werte variie

ren mit den lokalen Strukturen (zum Beispiel 

ländlich/städtisch) .

Wird deutlich, wo die Schwerpunkte bzw . der 

Ambitionsgrad in den Szenarien/Strategien lie

gen, kann dies bei der Auswahl bzw . Priorisie

rung von Maßnahmen ( Kap . B6 3) berück

sichtigt werden .

Ob die auf Basis der Szenarien festgelegten 

politischen Strategien in einer Kommune erfolg

reich umgesetzt werden, kann mittels der Bilanz 

und Indikatoren regelmäßig überprüft werden .

10 . Langfristszenarien und Suffizienz

Die technischen Potenziale im Bereich Effizienz 

und Konsistenz (Erneuerbare Energien) können 

durch sogenannte Reboundeffekte teilweise wie

der aufgehoben werden . Direkte Reboundeffekte 

treten unmittelbar bei der Anwendung auf, bei der 

die Effizienzverbesserung erfolgt ist . Sie können 

sich unter anderem durch die Zunahme der Flä

che (Beispiele: Wohnfläche, Bildschirmfläche), 

des Volumens (Kühl- und Gefriergeräte), des Aus

stattungsgrades (mit Computern), der Nutzungs

dauer oder -häufigkeit (von Fernsehgeräten, Lam

pen, Haushaltsgeräten) sowie der Erweiterung der 

Gerätefunktionen (Unterhaltungselektronik) erge

ben (Brischke/Spengler 2011) . Werden die durch 

Energieeinsparung frei werdenden Gelder für zu

sätzlichen, mit Energieverbrauch verbundenen 

Konsum eingesetzt (zum Beispiel Flugreisen), 

liegt ein indirekter Reboundeffekt vor .

Verbesserungen der Effizienz mindern also häu

fig nicht den Energieverbrauch, weil resultierende 

direkte und indirekte Reboundeffekte, Einkom

menszuwächse und – damit einhergehend – stei

gende Komfortansprüche neue Verbrauchssteige

rungen verursachen . 

Um solche Effekte zu begrenzen, ist Suffizienz der 

zentrale Ansatz . Dieser wird nicht nur bei Langfrist

szenarien eine immer wichtigere Rolle spielen . 

Suffizienzstrategien adressieren im Gegensatz 

zu Effizienz- und Konsistenzstrategien (Erneuer

bare Energien) explizit die absolute Senkung des 

Aufwandes durch Veränderung des Nutzens . 

Bei der Konzeption von Suffizienzstrategien all

gemein und speziell im Energiebereich stehen 

deshalb folgende Fragen im Mittelpunkt:

•	 Wie	wollen	wir	 leben,	was	und	wieviel	müssen	
wir dafür konsumieren? Wofür und wann ver

wenden wir technische Energie?

•	 Was	ist	das	richtige	Maß	für	Konsum,	und	wie	
können sowohl Mangel als auch Übermaß ab

gebaut oder ausgeglichen werden?

•	 Was	 sind	 unsere	 individuellen,	 ökologischen	
und gesellschaftlichen Grenzen und wie setzen 

wir unsere individuellen Bedürfnisse und Wün

sche dazu ins Verhältnis? Welche Bedarfe und 

Wünsche müssen wir mit Hilfe von Energie

dienstleistungen befriedigen? Wann und wa

rum konsumieren wir Techniknutzen, der mit 

Energieverbrauch verbunden ist?

Suffizienz bezeichnet somit Strategien, die die Nach

frage nach technischem Nutzen, Gütern und Dienst

leistungen so verändert, dass eine absolute Redukti

on des Energie- und/oder des Ressourcenverbrauchs 

resultiert . Das Ziel von Suffizienzstrategien ist es, per

sönliche Bedürfnisse, Bedarfe und Wünsche mit per

sönlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Gren

zen in Einklang zu bringen . Suffizienz basiert damit 

auf individuellen Entscheidungen, die einen entspre

chenden gesellschaftlichen Rahmen brauchen, d . h . 

eine Suffizienzpolitik, die individuelle Entscheidungen 

zu suffizienten Praktiken und Lebensstilen ermög

licht, erleichtert und bestärkt (Linz/Scherhorn 2011) .

Bei der Konzeption von Energiesuffizienzstra

tegien ergeben sich folgende Fragestellungen: 

 Wieviel Energie nutzen wir tatsächlich?

 Welche Eigenschaften müssten nutzungs

adäquate Geräte und Dienstleistungen haben?

 Welche Änderungen sozialer Praktiken, 

Alltagsroutinen oder des Lebensstils sind nötig 

und in welchem Zeithorizont umsetzbar?
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Kommunen haben grundsätzlich zwei Ansatz

punkte für die Förderung und Umsetzung von Suf

fizienz, die jeweils flankiert werden sollten durch 

Sensibilisierung, Information, Aufklärung, Bera

tung und Bildung der Bürgerinnen und Bürger:

1 . Schaffung und Unterstützung von Angeboten 

und Infrastrukturen, die energiesparende, res

sourcenleichte Konsumentscheidungen, Prak ti

ken, Lebensstile und Wirtschaftsweisen ermögli

chen oder erleichtern, zum Beispiel komfortable 

Fahrrad- und Fußgängerinfrastruktur, Stadtpla

nung unter der Prämisse von kurzen Wegen, at

traktive, klimafreundliche Quartiersgestaltung 

( Kap . A6) und Freizeitangebote, Wohnraum

lenkung, Förderung saisonaler und regionaler 

Nahrungsmittel, Reparaturmöglichkeiten für Pro

dukte, strukturelle Erleichterung der gemein

schaftlichen Nutzung von Räume, Flächen, Gü

tern und Dienstleistungen .

2 . Schaffung von Rahmenbedingungen und Ge

staltung von Infrastrukturen, die die Nachfrage 

nach energie- und ressourcenintensiven Gütern 

und Dienstleistungen erschweren oder begren

zen, zum Beispiel Parkraumverknappung, Ge

schwindigkeitsbegrenzung, Umweltzonen, auto

freie Zeiten, Beschränkung der Werbung, 

Besteuerung oder Verbot energieintensiver oder 

klimaschädlicher Produkte (zum Beispiel Heiz

pilze) .

Beispiele für kommunale Suffizienzpolitik finden 

sich in vielen Handlungsfeldern (unter anderem 

Landwirtschaft/Ernährung, Verkehr) und sollten 

bei der Entwicklung einer Gesamtstrategie in je

dem Fall berücksichtigt werden . Ein wichtiger 

Schwerpunkt einer kommunalen Suffizienzstra

tegie sollte auch das Themenfeld Bauen und 

Wohnen adressieren . Eine Suffizienzstrategie in 

diesem Bereich hat direkte Auswirkungen auf 

den Heizenergieverbrauch in der kommunalen 

Energie- und THG-Bilanz . Ein zentraler Ansatz

punkt der Suffizienz ist es dabei, (beheizte) 

Wohnfläche zu reduzieren . Dabei kann dieses 

Ziel über die Kombination verschiedener Ansät

ze (Flexibilisierung, Substitution und Reduktion) 

angegangen werden . 

Das Suffizienzthema ist bewusst am Ende die

ses Kapitels platziert, da hier auch die Wechsel

wirkung zwischen der Potenzial- und Szenarien

berechnung und der Entwicklung von Strategien 

und Maßnahmen deutlich wird . Sind in einer Kom

mune das Bewusstsein und die Bereitschaft für 

Suffizienzstrategien vorhanden, werden zum ei

nen die Potenziale im Bereich Effizienz und Kon

sistenz nicht überschätzt, zum anderen werden 

aber auch grundsätzlich Stellschrauben der Suffi

zienz (zum Beispiel die gesamte „share econo

my“/das gemeinschaftliche Nutzen oder die nach

haltige Wohnflächenentwicklung) berücksichtigt . 

Diese hat wiederum Einfluss auf die Basisannah

men der Szenarien .

Tabelle B5–2: Suffizienz-Ansätze zur Minimierung der Wohnfläche

Bauen Wohnen

Anpassung
(Flexibilisierung)

•	 Flexible	Wohnungen
•	 Innenverdichtung
•	Multifunktionale	Räume

•	Mehrfachnutzung
•	Umnutzung
•	Zwischennutzung

Substitution
(suffiziente Wohnformen)

•	Wohnheime
•	Gemeinschaftlich	nutzbare
 Bereiche und Räume

•	Wohngemeinschaften
•	Gemeinschaftliche	Nutzung	

von Räumen und Einrichtung

Reduktion •	 Tiny	Houses
•	Mini-Apartments
•	Wohncontainer,	Wohnwagen

•	Organisatorisch	(zum
 Beispiel Home Office)
•	Virtuelle	Räume

Quelle: Bierwirth/Steffen 2015

Bauen Wohnen
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B 6

  Maßnahmenkatalog

1. Grundlagen der Maßnahmen
entwicklung

Die Erstellung des Maßnahmenkatalogs ist das 

Kernelement eines Klimaschutzkonzepts . Er setzt 

sich aus einzelnen umsetzungsorientierten Maß

nahmen in verschiedenen Handlungsfeldern zu

sammen . Wenn möglich, bauen diese Maßnahmen 

auf bereits bestehenden Erfahrungen innerhalb der 

Kommune auf oder ergänzen diese .

Grundlage der Maßnahmenentwicklung sind 

Strategien, die beschreiben, in welchen Hand-

lungsfeldern mit welchem Ambitionsgrad lokaler 

Klimaschutz betrieben werden soll . Die Strategien 

werden auf Basis der berechneten Szenarien mit 

kommunalen Vertreterinnen abgeleitet und dar

aus die Handlungsschwerpunkte für die nächsten 

Jahre festgelegt . Im nächsten Schritt konkretisie

ren diese Maßnahmen die Strategien als konkrete 

operative Handlungsanweisungen . 

Die jeweiligen Einzelmaßnahmen werden in 

Maßnahmenblättern beschrieben, als Ergebnis in 

einem Maßnahmenkatalog zusammengefasst und 

mit weiteren Hinweisen (Kommunikationskonzept, 

Wertschöpfungspotenziale, Zeit- und Finanzplan) 

flankiert . Die Maßnahmenbeschreibungen sollten 

so detailliert wie nötig und so übersichtlich wie 

möglich gehalten werden .

Bei der Maßnahmenentwicklung werden zu

nächst Ideen gesammelt, nach Maßnahmenfeldern 

sortiert, anhand verschiedener Kriterien bewertet, 

ausgewählt und schließlich in einem Zeit- und Fi

nanzplan in einer sinnvollen Reihenfolge umgesetzt . 

2. Maßnahmensammlung 
und -entwicklung

Die Entwicklung eines Maßnahmenkatalogs beginnt 

mit der Auswertung der kommunalen Klimaschutz-

Strategien zur Minderung der THG-Emissionen in 

einer Kommune . Sind die einzelnen Schwerpunkte 

dieser Strategien identifiziert, kann die eigentliche 

Maßnahmensammlung initiiert werden . 

Maßnahmenvorschläge werden vor allem dann 

erfolgreich umgesetzt, wenn sie an die spezifischen 

Voraussetzungen vor Ort angepasst werden . Zu die

sen Voraussetzungen zählen unter anderem Ak

teursstruktur, lokale Potenziale, Größe der Kommu

ne, Lage der Kommune (Stadt/Land) und vorhandene 

Ressourcen . Es ist daher ratsam, Maßnahmenideen 

aus anderen Kommunen immer anzupassen . 

Die Maßnahmensammlung ist ein interaktiver Pro

zess . Kein Gutachter sollte in seinem Klimaschutzkon

zept Maßnahmenvorschläge machen, die nicht mit 

den lokalen Akteuren diskutiert und abgestimmt wur

den . Denn nach der Konzepterstellung werden letzt

endlich die lokalen Akteure das Klimaschutzkonzept 

umsetzen . Dies gelingt nur, wenn die Akteure ihre  

Ideen im Konzept wiederfinden und hinter ihm stehen .

Die Sammlung der Maßnahmen erfolgt in fol

genden Stufen ( Abb . B6–1):

Abbildung B6–1: Quellen für die Maßnahmensammlung (Quelle: Eigene Darstellung)

Maßnahmensammlung

Ergebnisse der  
Ist-Analyse

 THG-Bilanz,
 Potenziale/Szenarien
 Qualitative Analyse

Vorschläge 
lokaler Akteure

 Workshops
 Gespräche

Ergänzung durch  
Bearbeiter

B 6

Maßnahmensammlung
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B 6MASSNAHMENKATALOG

• Als Ergebnisse der qualitativen Ist-Analyse 

werden alte Konzepte, umgesetzte und nicht 

umgesetzte Maßnahmen gesichtet und bewertet .

• Im Rahmen der partizipativen Konzepterstellung 

werden Ideen und konkrete Maßnahmenvorschlä

ge wichtiger kommunaler Akteure gesammelt . 

•	 Im	letzten	Schritt	ergänzen	Erfahrungen	und	
Recherchen des Konzepterstellers die Maß

nahmensammlung .

2 .1 Ergebnisse der Ist-Analyse nutzen

Ein Klimaschutzkonzept muss den Klimaschutz in 

einer Kommune nicht neu erfinden . Die meisten 

Kommunen haben bereits vor der Konzepterstel

lung Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt . 

Die bestehende Maßnahmen und Netzwerke 

sind die Ansatzpunkte, auf denen ein neu zu entwi

ckelndes Konzept aufbaut . Mit der qualitativen Ist-

Analyse ( Kap . B3) wurde aufgezeigt, welche 

Maßnahmen in welchem Umfang und mit welchen 

Effekten bereits umgesetzt wurden . Dabei werden 

auch Vorschläge früherer Energie- und Klima

schutzkonzepte aufgegriffen und aus den Erfahrun

gen der Umsetzung weitere Schlüsse gezogen . 

Gleichzeitig werden Strukturen und Akteursnetz

werke des Klimaschutzes analysiert .

Bei der Analyse der bestehenden Maßnahmen und 

Maßnahmenkataloge werden zunächst die weniger er

folgreichen Maßnahmen analysiert . Dabei ist es sinn

voll zu prüfen, welche Faktoren eine erfolgreiche Um

setzung gebremst haben . Aufgrund dieser Analyse 

wird entschieden, ob eine Maßnahme modifiziert wird 

oder ein komplett anderer Ansatzpunkt gewählt wer

den muss . Erfolgreiche Maßnahmenumsetzungen 

bieten die Möglichkeit, ambitionierte Ziele in einem 

Bereich zu entwickeln und dabei die bisherigen Erfah

rungen sowie die lokalen Erfolgsfaktoren zu nutzen .

Die Ergebnisse der THG-Bilanz und die Ein

sparpotenziale zeigen parallel auf, in welchen 

Strategiefeldern das größte Klimaschutzpotenzial 

vorhanden ist . An den Ergebnissen sollte sich 

deswegen die Auswahl der Handlungsfelder und 

Maßnahmen ebenfalls orientieren .

2 .2 Ergebnisse des partizipativen 
Prozesses nutzen

Kommunaler Klimaschutz wird von Akteuren und 

Netzwerken vor Ort getragen . In der Ist-Analyse 

sind die Strukturen und Schlüsselakteure identifi

ziert worden ( Kap . B3) . 

Auch für die Entwicklung der Maßnahmen 

müssen die lokalen Akteure einbezogen werden . 

Deren Know-how, Erfahrungen und Einfluss wer

den für die Entwicklung und Präzisierung, aber 

auch für die Akzeptanz der Maßnahmen von ent

scheidender Bedeutung sein und schaffen somit 

optimale Grundlagen für die zukünftige Umset

zung der Klimaschutzmaßnahmen .

Abbildung B6–2: Ebenen im Partizipationsprozess (Quelle: Stimpel 2014)

Zudem sollte nicht auf die Kreativität und den 

Ideenreichtum der lokalen Fachkräfte oder Küm
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B 6

merer verzichtet werden . Dieses lokale Wissen zu 

erschließen, nutzbar zu machen und in das Konzept 

zu integrieren, ist eine der wesentlichen Aufgaben 

bei der Erstellung eines Klimaschutzkonzepts .

Partizipation kann verschiedene Tiefen und Ziele 

haben ( Abb . B6–2) . Es hängt nicht zuletzt von den 

bisherigen Erfahrungen in einer Kommune ab, wie 

weit eine Partizipation gehen soll . Es wird empfohlen, 

dass bei der partizipativen Entwicklung eines Klima

schutzkonzepts neue Wege ausprobiert werden . Auf 

diese Weise wird der kommunale Klimaschutz von 

Anfang an als innovativ und basisdemokratisch wahr

genommen . Von der Tiefe her sollte nach Stimpel 

(2014) im Rahmen eines Klimaschutzkonzeptes min

destens die Ebene der Konsultation bei einem Partizi

pationsprozess angestrebt werden . 

Aus den Zielen der Partizipation resultieren die 

zu beteiligenden Akteursgruppen . Bei der Maßnah

mensammlung kann zwischen zwei verschiedenen 

Akteurseinbindungen unterschieden werden:

•	 Breite Bürgerbeteiligung: Im Rahmen der Maß

nahmensammlung können im Rahmen einer 

Konsultation ( Abb . B6–2) sehr gut erste Ideen 

aus einem breiten Akteurskreis gesammelt wer

den . Dies kann im Rahmen einer Veranstaltung 

(zum Beispiel einer Zukunftswerkstatt), mithilfe 

des Internets oder durch Befragungen gesche

hen . Auch die Maßnahmenpriorisierung kann im 

Rahmen einer Bürgerbeteiligung erfolgen .

•	 Stakeholder-Ansatz: Möchte man neben einer 

Maßnahmensammlung und -priorisierung auch 

den Fokus auf Maßnahmenumsetzung und Koope

ration richten, sollten im Partizipationsprozess 

wichtige lokale Schlüsselakteure beteiligt werden . 

Welche Akteure konkret bei der Erstellung des Kon

zepts mit einbezogen werden sollen, kann aus den 

Ergebnissen der Netzwerkanalyse gefolgert werden 

( Kap . B3 3) . Diese Einbindung kann durch Ein

zelgespräche oder themenspezifische Workshops 

erfolgen . Ziel sollte es dabei sein, möglichst alle Ak

teure bzw . Institutionen einzubinden, die bereits ak

tiv bei Energie- und Klimaschutzthemen in der 

Kommune mitgewirkt haben oder mitwirken .

Bei der partizipativen Bearbeitung sollte darauf ge

achtet werden, dass mit Arbeitsgruppen oder 

Workshops keine parallelen Aktivitäten oder Ent

scheidungsstrukturen entwickelt werden . Stattdes

sen sollten neue Akteure in die vorhandenen Struk

turen mit eingebunden und Vorschläge gemacht 

werden, wie in Zukunft eine effektive und effiziente 

Organisationsstruktur aufgebaut werden kann .

Partizipationsprozess Klimastadt
Im Folgenden wird am Beispiel Klimastadt ein mögli

ches Vorgehen beim Partizipationsprozess erläutert: 

Schritt 1: Vorab-Gespräche mit 
Schlüsselakteuren
Um einen guten Einblick in die örtlichen Gegeben

heiten zu bekommen, wurden zu Beginn des Pro

zesses wichtige Akteure im Rahmen eines ersten 

Gesprächs/Interviews direkt angesprochen . Ne

ben dem Sachverstand innerhalb der Verwaltung 

wurden auch Meinungen und Ideen von Akteuren 

außerhalb des Verwaltungsbetriebs einbezogen .

Ziel dieser Gespräche war es, einen umfassen

den Überblick über die Klimaschutzaktivitäten der 

Akteure vor Ort zu erhalten und Ideen für kommu

nale Klimaschutzmaßnahmen zu sammeln . Anhand 

der Gespräche konnte festgestellt werden, wer rele

vante Akteure für Klimaschutz vor Ort sind oder wer 

zusätzlich in Zukunft eingebunden werden sollte .

Diese Auswahl der Gesprächspartner erfolgte in 

Abstimmung mit der Ansprechpartnerin in der Ver

waltung und wurde in einem Fall durch Informationen 

aus den Gesprächen ergänzt . Folgende Gesprächs

partner wurden in Klimastadt diskutiert: relevante 

Ämter der Verwaltung (Umweltamt, Stadtplanungs

amt, Hochbauamt etc .), Energieversorger, Umwelt

verbände, Agenda- und Energiearbeitsgruppen, 

Energieagenturen, Verbände (Handwerk, Planer, 

Haus und Grund) und Wohnungsbaugesellschaften .

Das konkrete Vorgehen für solche Gespräche kann 

individuell gestaltet werden . Zielführend ist es, durch 

offene Fragestellungen (keine Ja- und Nein-Fragen) 

möglichst viele eigene Ideen der Gesprächspartner zu 

erhalten . Den Teilnehmern wird zugesichert, dass sie 

nur auf Wunsch mit Namen genannt werden und an

sonsten die Ergebnisse anonym in die Maßnahmen

entwicklung einfließen . So wird die notwendige Offen

heit im Gespräch gewährleistet . Zur Vorinformation der 

Interviewpartner diente ein allgemeiner Gesprächsleit

faden, mit dem die groben Themenblöcke des Ge

sprächs umrissen wurden . Das Gespräche wurden so

wohl telefonisch als auch Vor-Ort durchgeführt . 

Folgende Punkte wurden im Rahmen des Ge

sprächs beachtet:

Vor dem Gespräch  

•	 Ansprache	und	Terminvereinbarung
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•	 Rahmen	klären	(Anonymität,	Verwendung	
der Ergebnisse)

• Informationen zum Gesamtprojekt und Ge

sprächsleitfaden vorab zuschicken (bei externen 

Akteuren auch Anschreiben der Kommune)

•	 Analyse	und	Sammlung	der	bisherigen	Aktivitä
ten der Akteure anhand vorliegender Materialien

Während des Gesprächs

•	 Orientierung	am	Fragebogen
•	 Offene	Fragen
•	 Gegebenenfalls	Nachfragen	und	gemeinsame	

Ideenentwicklung

•	 Weiteres	Vorgehen	erläutern	(Workshops	etc.)

Nach dem Gespräch

•	 Auswertung	des	Gesprächsprotokolls	
(Akteure, Strukturen, durchgeführte Maß

nahmen, Maßnahmenideen)

•	 Fragen	klären,	die	sich	im	Gespräch	ergeben	
haben, weitere Recherchen

Neben allgemeinen Gesprächen mit verschiedenen 

Akteuren gibt es die Möglichkeit, zusätzlich vertie

fende Fachgespräche zu führen . In diesen werden 

zum Beispiel Workshops detailliert vorbereitet oder 

einzelne Maßnahmen weiter ausgearbeitet .

Schritt 2: Workshops mit lokalen Stakeholdern
Im Rahmen eines Klimaschutzkonzepts wurden in 

Klimastadt auch mehrere Workshops durchge

führt . Mit der Kommune wurde vereinbart, dass 

für diese Workshops themenspezifisch entspre

chende lokale Stakeholder eingeladen werden . 

Die Workshops verfolgten dabei folgende Ziele:

•	 die	Erarbeitung	des	Klimaschutzkonzepts	
bekannt zu machen und

•	 mit	den	wesentlichen	Akteuren	zu	diskutieren	sowie
•	 den	Maßnahmenplan	zu	konkretisieren	und	

abzustimmen .

Als Rahmen für ein Klimaschutzkonzept bieten sich 

erfahrungsgemäß mindestens ein verwaltungsinter

ner Auftaktworkshop (siehe „Startschuss Klima

schutz: der verwaltungsinterne Auftaktworkshop“) 

sowie ein Abschlussworkshop an . Letzterer ist Teil 

der Maßnahmenauswahl und Bewertung und wird 

deswegen in  Kap . B6 3 .2 beschrieben . Darüber 

hinaus sollten weitere Workshops mit speziellen Zie

len durchgeführt werden . Die Themenauswahl kann 

anhand der Akteursgespräche und der Gespräche 

mit der Verwaltung erfolgen .

Startschuss Klimaschutz: der verwaltungs

interne Auftaktworkshop 

Zum verwaltungsinternen Auftaktworkshop wur

den alle relevanten Ämter eingeladen . Das Quer

schnittsthema Klimaschutz wird innerhalb der 

Verwaltung oft unabhängig voneinander bearbei

tet . Ziel des Workshops war es, anhand der Aktivi

täten innerhalb der Verwaltung Synergien zu iden

tifizieren, aber auch Hemmnisse anzusprechen .

Gemeinsam mit den Akteuren wurden zunächst 

alle bestehenden Maßnahmen gesammelt und dar

gestellt . In diesem Zusammenhang konnten die Kli

maschutzmaßnahmen der Kommune zum ersten 

Mal übergreifend dargestellt und den jeweiligen Äm

tern aufgezeigt werden . Die Sammlung der Maßnah

men erfolgte anhand von Kategorien (zum Beispiel 

Zielgruppen der Maßnahmen) . Bestehende aufge

zeigte Lücken wurden mit den Teilnehmern bespro

chen und in der zweiten Hälfte des Workshops dar

auf aufbauend erste Maßnahmenideen gesammelt .

Nicht immer verlaufen solche Workshops reibungs

los . Finden sich bereits in dieser Phase strukturelle 

Probleme innerhalb der Verwaltung, gilt es, diese zu

nächst anzusprechen und gemeinsam zu identifizie

ren . Im Anschluss können gemeinsame Oberziele ver

einbart werden und im Laufe der Erstellung im Rahmen 

von Einzel- und Gruppengesprächen erste Möglich

keiten zur Erreichung dieser Ziele diskutiert und kon

krete nächste Schritte vereinbart werden .

Bei der Durchführung der Workshops in Klima

stadt wurden folgende Punkte beachtet:

Vor dem Workshop

•	 Auswahl	des	Themas	in	Abstimmung	mit	dem	
Auftraggeber

•	 Festlegung	des	Ziels	des	Workshops
Sollen im Workshop Maßnahmen präsentiert 

und diskutiert, gesammelt oder weiterentwi

ckelt werden oder bedarf es grundsätzlicher 

Entscheidungen seitens der Teilnehmer?

•	 Festlegung	des	Rahmens	(Zeitraum,	Ort)
Für eine ausreichende Vertiefung der Thematik 

sollte für den Workshop etwa ein halber Tag 

mit Pausen eingeplant werden . Bis zu maximal 

vier Stunden haben sich hier als praktikabel 

erwiesen .

•	 Entwicklung	eines	Ablaufplans	(Medienwahl,	
Methodenwahl)
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MASSNAHMENKATALOGB 6

•	 Auswahl	der	Teilnehmer:	Je nach strategischem 

Ziel des Workshops sollten die Teilnehmer aus

gesucht werden . Werden technisches Lösungen 

diskutiert, sollte die technisch-operative Ebene 

eingeladen werden . Sind jedoch Grundsatzbe

schlüsse zu fällen, sollte die Geschäftsführer-/

Amtsleiter-Ebene eingeladen werden .

•	 Teilnehmerzahl:	Die Teilnehmerzahl sollte 20 

nicht überschreiten . Es sind deswegen nur die 

für das Thema relevanten Akteure einzuladen, 

welche bei der Weiterentwicklung von Maßnah

men mit eingebunden werden oder auf deren 

Expertise oder deren Ressourcen nicht verzich

tet werden kann .

•	 Gegebenenfalls	vorbereitende	Fachgespräche

Während des Workshops

•	 Begrüßung	und	Vorstellungsrunde	als	formel
ler Einstieg und Möglichkeit, Teilnehmer und 

Interessen kennen zu lernen

•	 Erläuterung	von	Agenda	und	Ziel	des	Work
shops, um Teilnehmern aufzuzeigen, was sie 

erwarten und zu welchem Zeitpunkt sie in 

welchem Rahmen einen Input geben können

•	 Empfohlen:	Mix	von	Methoden	(aktiv:	Einbin
dung aller Teilnehmer, zum Beispiel durch 

Punktebewertungen; passiv: externer Vortrag 

zu Beginn zur Abgrenzung des Themas und 

als Diskussionsgrundlage)

•	 Visualisierung	und	Festhalten	der	Ergebnisse

Nach dem Workshop

•	 Erstellung	und	Versand	eines	Protokolls
•	 Auswertung	des	Workshops	nach	relevanten	Er

gebnissen (Akteure, Strukturen, umgesetzte 

Maßnahmen, Maßnahmenideen für das Klima

schutzkonzept)

Existieren in der Kommune bereits partizipative Ele

mente zum Thema (Energietische, Energieforen, 

Agenda-Gruppe), können diese in den Beteiligungs

prozess des Klimaschutzkonzepts integriert werden 

oder, leicht modifiziert, sogar im Rahmen bestehen

der Foren durchgeführt werden . Werden solche be

stehenden Netzwerke genutzt, sollten dort auch wei

tere Akteure eingebunden werden, die für die 

Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen Relevanz 

besitzen . Eine separate Recherche zu solchen Akteu

ren wird deswegen dringend empfohlen . Ist im Rah

men des Klimaschutzkonzepts ein Arbeitskreis gebil

det worden ( Kap . A2 2 .2), sollte dieser in 

regelmäßigen Abständen mit einbezogen werden .

Wie können Schlüsselakteure durch die  

Verantwortlichen im lokalen Klimaschutz 

identifiziert, aktiviert und zum Handeln moti

viert werden? Diese Fragen wird das zwei

jährige Forschungsprojekt „Schlüsselakteure 

bewegen kommunalen Klimaschutz“ beant

worten . In diesem Projekt wird u . a . eine Tool

box entwickelt, um lokale Schlüsselakteure 

zu identifizieren: http://schluesselakteure .de/ 

 Einbindung der Politik
Ohne politische Entscheidungen und Vorgaben ist 

kommunaler Klimaschutz nicht umsetzbar . Im Rah

men der Klimaschutzkonzepte stellt sich daher die 

Frage, inwieweit Politikerinnen und Politiker oder poli

tische Gremien in den Erstellungsprozess mit einge

bunden werden .

Mit dem partizipativen Erstellungsprozess in Form 

von Gesprächen, Workshops und Arbeitskreisen soll 

keinesfalls der Eindruck von neuen Gestaltungsforen 

innerhalb einer Kommune entstehen, die parallel zu 

gesetzlich legitimierten Gremien agieren .

Ziel des Beteiligungsprozesses ist es vielmehr, Ex

pertenwissen und lokales Know-how für das gemein

same Ziel Klimaschutz zu bündeln . Die in einem Klima

schutzkonzept vorgeschlagenen Maßnahmen und 

Strukturen sollten idealerweise langfristig, also auch 

über mehrere Legislaturperioden, wirken .

Eine enge Einbindung der Parteien und der politi

schen Gremien kann allerdings auch den Entwick

lungsprozess behindern, wenn parteipolitisches Kal

kül die Sachdiskussion erschwert oder unmöglich 

macht . Politisch legitimierte Gremien (Gemeinderat, 

Umweltausschuss) sollten stattdessen regelmäßig 

und vor allem vor Abschluss des Konzepts über den 

Projektfortschritt informiert werden und dabei die 

Möglichkeit besitzen, Anmerkungen und Ergänzun

gen vorzubringen . Eine Einbeziehung der Parteien 

kann zudem über Gespräche erfolgen .

Ein Sonderfall ist die Einbindung der Verwaltungs

spitze (Bürgermeisterin bzw . Amtsleiter) . Da diese Vor

sitzende politischer Gremien (und zum Teil der Stadt

werke) sein können und einen entscheidenden Einfluss 

auf die Umsetzung des Konzepts haben, sollten auch 

mit dieser Ebene Strategiegespräche geführt werden .



273

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 
 

-

-

-

-

-

B 6MASSNAHMENKATALOG

2 .3 Ergänzung des Maßnahmenmixes 
durch den Bearbeiter

Der partizipative Prozess bildet eine wichtige 

Grundlage, um Maßnahmenideen von lokalen Ak

teuren zu sammeln . Es ist Aufgabe des Gutach

ters, die Ideen in einem Maßnahmenpool zu struk

turieren . Er muss einschätzen, ob aus den 

gesammelten Maßnahmenvorschlägen ein um

setzbares und wirkungsvolles Klimaschutzkon

zept entwickelt werden kann . Gegebenenfalls wird 

der Maßnahmenpool um Maßnahmen erweitert, 

die für ein Klimaschutzkonzept unabdingbar sind . 

Informations- und Ideenquellen hierfür können 

bundesweite Maßnahmendatenbanken mit Bei

spielen aus anderen Kommunen sein ( Teil C) . 

Ob die gesammelten Maßnahmen ausreichen, 

soll anhand der folgenden Kriterien geklärt werden . 

•	 Maßnahmen	 unterstützen	 die	 Kommunen	 bei	
der Strategieumsetzung . Es ist zu prüfen, ob 

der Schwerpunkt (Anzahl und Intensität) der 

Maßnahmen sich in der Höhe der ermittelten 

Potenziale und der relevanten Handlungsfel

dern (siehe Praxis-Hinweis „Handlungsfelder, 

Akteure und Zielgruppen“) widerspiegelt und 

gleichzeitig auch der begrenzte Einflussbereich 

der Kommune berücksichtigt wird .

•	 Es	 existieren	 neben	 inhaltlichen	 Maßnahmen	
auch Maßnahmen, welche gut funktionierende 

Strukturen schaffen . Dazu gehören institutio

nalisierende Maßnahmen wie neue Personal

stellen für Energiemanagement und Klima

schutz, Definition von Zuständigkeiten, eine 

dauerhaft gesicherte Finanzierung sowie ein 

Monitoring der Klimaschutzarbeit .

 Handlungsfelder, Akteure und Zielgruppen
Bei der Aufgliederung der Maßnahmen nach 

Handlungsfeldern hat es sich bewährt, diese an 

den in der THG-Bilanz betrachteten Sektoren 

(zum Beispiel Stadteigene Einrichtungen, Private 

Haushalte, Gewerbe) auszurichten . Darüber hin

aus gibt es übergreifende Handlungsfelder, die 

alle Verbrauchssektoren betreffen und im Rah

men von Maßnahmen gesondert unterteilt wer

den können . Beispiele für sektorübergreifende 

Maßnahmen sind Klimaschutzwettbewerbe, Kli

matage, Qualifizierungsangebote (zum Beispiel 

für Handwerk, Ingenieure und Architektinnen) 

oder die Verpflichtung zu Effizienzstandards .

Im Rahmen dieses Leitfadens werden die 

Handlungsfelder für Maßnahmen in  Kap . C 

noch einmal genauer erläutert .

In jedem Fall sollten die Maßnahmen aus den 

betrachteten Handlungsfeldern einzelnen Ziel

gruppen zugeordnet sein, um deutlich zu machen, 

wer letztendlich die CO2-Minderung umsetzt . 

Ebenso ist es empfehlenswert, den Akteur bzw . 

den Initiator zu nennen, der direkt an der Planung 

und Umsetzung der Maßnahme beteiligt ist . Ak

teur und Zielgruppe können bisweilen identisch 

sein (zum Beispiel Einführung des Energiema

nagements durch das Hochbauamt) . In der Regel 

handelt es sich aber um verschiedene Personen

gruppen, zum Beispiel bei Energiesparkampag

nen, bei denen die Zielgruppe die privaten Haus

halte, die Akteure aber die Stadtverwaltung, 

Stadtwerke usw . sind .

Bisweilen sind die Zielgruppen ihrerseits wie

derum Akteure, die weitere Personen zu Klima

schutzmaßnahmen motivieren . Zum Beispiel kann 

die Stadt als Hauptakteur und Initiator den Sport

vereinen Zuschüsse für Klimaschutzmaßnahmen 

ihrer Mitglieder geben .

3. Maßnahmenauswahl 
und -bewertung

Da die Mittel der Kommune für die Umsetzung 

meist begrenzt sind, beginnt bereits während 

der Maßnahmensammlung und -entwicklung 

ein Auswahlprozess . Grundsätzlich gilt, dass 

die Maßnahmen nicht für sich alleine stehen, 

sondern aufeinander aufbauen bzw . interagie

ren . Die verschiedenen Wirkungsansätze, die 

Wirkungsdauer sowie die beeinflussten Akteure 

gilt es dabei zu berücksichtigen ( Kap . B6 

3 .1) . 

Viele Maßnahmen können ihre Wirkung erst 

als Verbund verschiedener koordinierter Aktivi

täten entfalten („lnstrumenten-Mix“) . So kön

nen Informationsangebote und die Vernetzung 

relevanter Akteure beispielsweise bei der Ein

führung eines kommunalen Förderprogramms 

zur erfolgreichen Umsetzung eines solchen bei

tragen .
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MASSNAHMENKATALOGB 6

 

Neben dem Mix der Instrumente spielt es auch 

eine Rolle, inwieweit Klimaschutz bereits Be

standteil der Kommunalpolitik ist . In einer Kom

mune, die das Thema gerade erst für sich ent

deckt hat, müssen Öffentlichkeit und Verwaltung 

zunächst sensibilisiert und die notwendigen 

Strukturen geschaffen werden . War die Kommu

ne bereits verstärkt tätig, sollten bestehende 

Strukturen auf ihre Wirksamkeit überprüft und 

gegebenenfalls modifiziert oder ausgebaut wer

den . Die bereits aktivierte Öffentlichkeit kann in 

der neuen Phase insbesondere zu Spezialthe

men vertieft informiert werden .

3 .1 Wirkungsansätze von Maßnahmen

Im Rahmen der Daseinsvorsorge und mit dem 

Ziel der nachhaltigen Entwicklung der Kommune 

sollte das Thema Klimaschutz auf breiter Ebene 

unterstützt werden . Deswegen ist es umso wich

tiger, dass die Kommunen erkennen, dass es 

eine Vielzahl an Maßnahmen mit verschiedenen 

Wirkungsansätzen gibt ( Tab . B6–1) . Nur sel

ten schafft es ein Wirkungsansatz alleine, die er

wünschten Ergebnisse zu erreichen . Erst der Mix 

und die Interaktion aus verschiedenen kombi

nierten Wirkungsansätzen können die notwendi

gen Änderungen bei den jeweiligen Zielgruppen 

erreichen .

Die strukturierenden Maßnahmen bilden 

das Fundament einer effizienten und effektiven 

Klimaschutzarbeit . Dazu gehören die Bereitstel

lung von personellen und finanziellen Ressour

cen und die Definition von Zuständigkeiten . Die 

zukünftige Einbindung der Klimaschutzverant

wortlichen in den bestehenden Verwaltungsap

parat und die kommunalen Netzwerke spielt da

bei eine wesentliche Rolle .

Manche Kommunen beginnen hier praktisch 

bei null, und es bedarf des Aufbaus solcher 

Strukturen als Basis des Konzepts . Bei bereits 

aktiven Kommunen sollte geprüft werden, inwie

weit bestehendes Personal, aktuell bereitge

stellte finanzielle Mittel und ausgewiesene Zu

ständigkeiten für die Umsetzung eines neuen 

Klimaschutzkonzepts ausreichen ( Kap . A1 4) .

In beiden Fällen sollte beachtet werden, dass 

es sich bei den im Konzept vorgeschlagenen 

Maßnahmen zu großen Teilen um zusätzliche 

Maßnahmen und Belastungen handelt . Es ist 

davon auszugehen, dass deswegen bereits in 

dem Themenfeld aktive Mitarbeiter und auch 

die finanzielle Ausstattung nicht oder nur be

dingt im Konzept eingeplant werden können . 

Deswegen wird empfohlen, schon im Konzept 

darzustellen, welche Mittel sowohl personeller 

als auch finanzieller Art für die Umsetzung des 

Konzepts zusätzlich nötig oder bereits abge

deckt sind .

Tabelle B6–1: Übersicht über Wirkungsansätze von Maßnahmen

Maßnahmen Ziel/Schwerpunkt

Strukturierende 
Maßnahmen

Grundlagen für die Umsetzung von Klimaschutz in der Kommune;  
Bereitstellung von personellen und finanziellen Ressourcen;  
Definition der Zuständigkeiten

Ordnungsrecht/Politik Festlegung von Standards/Rahmenbedingungen

Technische Maßnahmen Umsetzung an eigenen Gebäuden

Flankierung (unter  
anderem Vernetzung

Synergien durch Akteursvernetzung mit der Kommune als 
einer neutralen Moderatorin

Finanzierung Direkte Förderung von technischen Maßnahmen

Öffentlichkeitsarbeit und 
Information

Bewusstseinsbildung und Information

Quelle: Eigene Darstellung

Maßnahmen Ziel/Schwerpunkt
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B 6MASSNAHMENKATALOG

Ein anderer Wirkungsansatz ist das Ord
nungsrecht, welches in Teil A ( Kap A1 3 .1) 

erläutert wird . Das Themenfeld Klimaschutz ist 

derzeit noch nicht als kommunale Pflichtaufga

be verankert . Die Kommunen haben aber in tra

ditionellen Teilbereichen wie beispielweise der 

Stadt- und Regionalplanung ordnungspoliti

sche Gestaltungsmöglichkeiten .

Auf den ersten Blick mit hohen Kosten, aber 

auch direkten THG-Einsparungen verbunden 

sind rein technische Einzelmaßnahmen an 

Gebäuden . Werden bei diesen Maßnahmen je

doch nur die energetischen Mehrkosten und der 

Gesamtkostenansatz berücksichtigt, relativie

ren sich die Investitionskosten deutlich . Aus Kli

maschutzsicht wird bei dem jeweiligen Objekt 

eine direkte THG-Minderung erreicht . Ohne Öf

fentlichkeitsarbeit und weitere Maßnahmen zur 

Verbreitung des Standards auf andere Gebäude 

ist die Wirkung auf die gesamten THG-Emissio

nen einer Kommune aber gering .

Kommunen haben begrenzte Kapazitäten, 

um Klimaschutz zu fördern . Umso wichtiger 

sind hier flankierende Maßnahmen der Kom

mune, die andere Akteure befähigen, aktiven 

Klimaschutz zu betreiben . Ziel dieser Maßnah

men ist es, die Klimaschutzarbeit von lokalen 

Akteuren effizienter und effektiver zu machen . 

Dazu kann die Kommune beispielsweise als Mo

derator von Netzwerken auftreten . Zudem hat 

die Kommune die Möglichkeit, durch die Bereit

stellung kommunaler Infrastruktur die Klima

schutzarbeit der Akteure zu unterstützen . Vor

teil der flankierenden Maßnahmen ist, dass 

keine investiven Kosten entstehen und gleich

zeitig eine große Zahl an Multiplikatoren erreicht 

wird .

Die direkte Finanzierung von Klimaschutz

maßnahmen sollte in der Regel nur in Kombina

tion mit anderen Maßnahmen gezielt eingesetzt 

werden ( Kap . A3) . Kommunen haben hier 

nicht die Möglichkeiten, die überregionale Brei

tenförderung mit eigenen Förderprogrammen 

in ähnlicher Größenordnung zu ergänzen . Statt

dessen kann die direkte Förderung dafür einge

setzt werden, überregionale Förderstandards zu 

erhöhen, um beispielsweise einen lokal entwi

ckelten Sanierungsstandard aufzubauen . Auch 

bieten lokale Förderungen die Möglichkeit, 

Kampagnen zielgerichtet und innerhalb eines 

begrenzten Zeitraums zu einem bestimmten 

Thema (zum Beispiel Heizungspumpentausch) 

zu unterstützen .

Informations- und Öffentlichkeitsarbeits
maßnahmen ( Kap . A4) sind nicht nur ver

gleichsweise günstig, sondern bieten im kom

munalen Klimaschutz auch verschiedene 

Vorteile . Kommunen haben gegenüber überge

ordneten Ebenen den Vorteil, dass sie unmittel

bar und regelmäßig in Kontakt mit den Akteuren 

vor Ort stehen und zumeist als neutraler Akteur 

gesehen werden, der keine Eigeninteressen ver

folgt . Zudem werden seitens der Akteure lokale 

Aktivitäten verstärkt wahrgenommen und ha

ben eine direktere Wirkung als „abstrakte“ Akti

onen auf Landes-, Bundes- oder EU-Ebene .

Die Wirkung der Maßnahmen ist zwar nur be

grenzt messbar, verschiedene Evaluationen zei

gen aber, dass durchaus konkrete Aktivitäten 

infolge der Angebote entstehen . Auch für einen 

dauerhaften gesellschaftlichen Wandel und für 

eine Bewusstseinsbildung zum Thema seitens 

der Akteure sind diese Maßnahmen unersetz

lich . Zudem ist Informations- und Öffentlich

keitsarbeit notwendig, um Klimaschutzaktivitä

ten vor Ort bekannt und auf Vorteile und 

Handlungsmöglichkeiten aufmerksam zu ma

chen . Um eine breitere Wirkung der Maßnahmen 

zu erzielen, sollten Informations- und Öffentlich

keitsarbeitsmaßnahmen andere Klimaschutz

maßnahmen ergänzen .

Der Form der Öffentlichkeitsarbeit, zum Bei

spiel Veranstaltungen, Beratungsangebote, 

Broschüren, Demonstrationsobjekte oder Web

seiten, sind im Grunde keine Grenzen gesetzt . 

Es sollte stets darauf geachtet werden, dass klar 

ist, wer die Zielgruppe einer Maßnahme ist, um 

die Angebote dementsprechend zu gestalten . 

Professionelle Hilfe von außen, in Abstimmung 

mit dem Öffentlichkeitsarbeitsreferat oder in 

Kooperation mit Partnern, erhöht die Erfolgs

chancen (Hintergrundinformation „Kommuni

kationskonzept“) .
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MASSNAHMENKATALOGB 6

 Kommunikationskonzept
Klimaschutz wird nur zum Teil von der Kommune, 

im Wesentlichen aber von allen lokalen Akteuren 

umgesetzt . Deswegen muss das Thema auch die 

breite Öffentlichkeit erreichen . Kommunikations

konzepte im Rahmen des Stadtmarketings oder 

die tägliche Öffentlichkeitsarbeit der Verwaltung 

sind dazu geeignete Instrumente .

Der Vorteil der direkten Ansprache der Akteure 

ist neben den geringen investiven Kosten (im Ge

gensatz zu einem Förderprogramm), dass sich die 

Stadt mit der Besetzung eines Zukunftsthemas 

einen Standortvorteil verschaffen kann . Gleichzei

tig können sich die Bürgerinnen und Bürger mit 

einer zukunftsfähigen Stadt gut identifizieren .

Im Folgenden werden die Eckpunkte darge

stellt, die in einem solchen Kommunikationskon

zept enthalten sein sollten:

Analyse der Ausgangssituation: Als Instrument dient 

eine SWOT-Analyse, die auch schon Grundlage der 

qualitativen Ist-Analyse sein kann . Eine kurz gefasste 

SWOT-Analyse erlaubt es, schnell die Stärken und 

Schwächen sowie die Chancen und Risiken der Aus

gangslage zum Klimaschutz zu erfassen . Dies bildet 

eine gut zugängliche Basis für die Festlegung der 

Zielgruppen und der Kommunikationsziele .

Zielgruppenanalyse: In einem zweiten Schritt muss 

geklärt werden, welche Zielgruppen mit welchen 

Mitteln angesprochen werden können . Neben den 

Akteuren, die direkt mit Maßnahmen angespro

chen werden, sind Multiplikatoren wie Presse, Poli

tik, Wirtschaft, Vereine oder Kultureinrichtungen 

mit einzubeziehen . Auch sollten die allgemeine Öf

fentlichkeit und die benötigten Kommunikations

mittel in die Analyse mit einbezogen werden .

Positionierung des Themas Klimaschutz: Mit der 

Zielgruppenanalyse wird zunächst geprüft, inwie

weit das Thema in den jeweiligen Zielgruppen ver

ankert ist (Ist-Zustand) und welche Rolle es in Zu

kunft spielen sollte (Soll-Positionierung) . Dazu 

muss auch geklärt werden, welche Botschaften 

kommuniziert werden sollen . Die Entwicklung ei

ner Dachmarke mit hohem Wiedererkennungs

wert kann zudem hilfreich sein, Klimaschutz in der 

Kommune zu institutionalisieren .

Maßnahmenentwicklung und Verknüpfung mit 

Maßnahmenkatalog: Auf Grundlage des vorliegen

den Maßnahmenkataloges werden nun konkrete 

Kommunikationsmaßnahmen formuliert . Ein mo

dularer Aufbau ist hier wichtig . Es empfiehlt sich 

deswegen, in einer Starterkampagne Klimaschutz 

zu einem Thema zu machen . Dies sollte gemein

sam und in Verbindung mit der Umsetzung von ein

fachen und öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen 

des Maßnahmenkataloges geschehen .

Instrumentenplanung: Für die Umsetzung des 

Kommunikationskonzepts steht eine Vielzahl von 

möglichen Instrumenten zur Verfügung . Die Aus

wahl richtet sich nach der angesprochenen Ziel

gruppe, dem Kommunikationsziel und natürlich 

den finanziellen und personellen Möglichkeiten . 

Folgende Instrumente können exemplarisch zum 

Einsatz kommen: Pressearbeit, Internetangebo

te, Klimaschutzstadtplan, Energietage, Plakate, 

Infoflyer zum Klimaschutz, Klimaschutz-Newslet

ter, Projekt-Datenblätter für Best-Practice-Pro

jekte im Klimaschutz, Infostand auf Messen oder 

öffentlichen Veranstaltungen etc .

Nahezu alle lokalen Akteure haben in irgendeiner 

Weise Kontakt zur kommunalen Verwaltung . Die 

kommunale Verwaltung verfolgt in ihrem Handeln 

keine konkreten Eigeninteressen, sondern orien

tiert ihr Handeln am Nutzen für das Allgemein

wohl . Dies kann der Kommune in Prozessen die 

Möglichkeit verschaffen, als relativ neutral ange

sehener Akteur zwischen verschiedenen Interes

senlagen zu vermitteln .

Dadurch kann die Kommune, ähnlich wie in 

Agenda-Prozessen, auch im kommunalen Klima

schutz Prozesse initiieren und Akteure zusam

menführen . Ihre Rolle ist dabei eine Mischung 

aus Moderator, Mediator und auch Initiator . Sie 

kann auf Akteure zugehen und diese zum Mitwir

ken motivieren oder auch längerfristige Prozesse 

durch dauerhafte Präsenz „am Leben erhalten“ .

Auch Klimaschutzagenturen, die mehrheitlich 

im Besitz der Kommunen sind, können diese Netz

werkfunktion übernehmen, wenn die Anbindung 

an die Kommune gegeben ist und die Umsetzung 

des Klimaschutzkonzepts in enger Abstimmung 

mit der Kommune erfolgt .
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B 6MASSNAHMENKATALOG

In  Kap . A1 3 .1 werden die verschiedenen ho

heitlichen Möglichkeiten aufgezeigt, die Kommu

nen besitzen . Derzeit ist der Gestaltungsrahmen für 

Kommunen in diesem Bereich noch relativ gering . 

Die Kommune wird deswegen auch neben den 

rechtlichen Potenzialen vor allem die privatwirt

schaftlichen Möglichkeiten ausnutzen und gegen

über Akteuren als Geschäftspartnerin auftreten .

Zudem werden Akteure für den Klimaschutz 

nicht unbedingt durch zusätzliche Auflagen und 

Eingriffe motiviert . Das Instrument der rechtlichen 

Regulierung sollte deswegen sparsam eingesetzt 

werden und durch Öffentlichkeitsarbeit vorbereitet 

werden, um eine hohe Akzeptanz dafür zu erhalten .

In Zeiten knapper Kassen sind Förderprogram

me seitens der Kommune politisch schwer dar

stellbar . Allerdings spielt auch hier die Vermark

tung des Themas eine wichtige Rolle . Wird 

Klimaschutz vom Bürger als wesentliche Aufgabe 

der Kommune gesehen, ist er eher dazu bereit, 

dafür auch finanzielle Beiträge zu leisten .

Eine Breitenförderung der Kommune ist nicht 

notwendig, da es bereits umfangreiche Program

me auf Landes- und Bundesebene gibt . Überregi

onale Förderprogramme könnten durch die Kom

mune zum Beispiel „optimiert“ werden, indem 

höhere energetische Standards zusätzlich geför

dert werden . Eine weitere Option der finanziellen 

Förderung ist die Unterstützung der Einführung 

regionaler Standards . Werden diese eingehalten, 

können die Umsetzer mit einer finanziellen Förde

rung rechnen . Dies kann die Akzeptanz erhöhen 

und die schnellere Umsetzung solcher Standards 

zur Folge haben .

Damit die finanzielle Förderung nicht von der 

Kommune alleine getragen wird, sollte nach Ko

operationspartnern und Unterstützern gesucht 

werden ( Kap . A2) . Diese sind vermehrt zur Un

terstützung bereit, wenn diese durch die Förde

rung Vorteile, wie zum Beispiel zusätzliche Aufträ

ge, erwarten können .

Die Kommune kann und sollte im Rahmen des 

Konzepts auch selbst technische Maßnahmen ini

tiieren und umsetzen . Technische Maßnahmen, 

wie beispielsweise die Gebäudesanierung der ei

genen Liegenschaften oder die Modernisierung 

der Straßenbeleuchtung, sollten dabei die Ener

gieeffizienz als wichtiges Kriterium berücksichti

gen . Bei der Berechnung der Wirtschaftlichkeit 

(  Kap . A3 6) zeigt sich, dass die energieeffizien

teste Lösung bei einer Betrachtung der Kosten 

über die gesamte Lebensdauer und unter Berück

sichtigung steigender Energiepreise auch zumeist 

die wirtschaftlichste Lösung ist .

Im Hinblick auf die Vorbildwirkung der Stadt und 

die Außendarstellung machen diese Klimaschutz

aktivitäten die Kommune als Akteur glaubhaft . Ge

treu dem Motto „Tue Gutes und rede darüber“ soll

ten solche Maßnahmen auch mit einer damit 

verbundenen Öffentlichkeitsarbeit verknüpft sein .

3 .2 Bewertungsmöglichkeiten 
von Maßnahmen

Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, Klima

schutzmaßnahmen zu bewerten . Neben wirtschaft

lichen Kriterien (zum Beispiel Höhe der Investiti

onskosten, Betriebs- oder Volkswirtschaftlichkeit 

oder THG-Vermeidungskosten) spielen die Höhe 

der THG-Minderung über die Laufzeit der Maßnah

me und der Grad der Erreichung vorgegebener 

Ziele eine Rolle . Dazu kommen Sozialverträglich

keit, Faktoren der Akzeptanz bei Politik, Verwal

tung, externen Akteuren und der Bevölkerung ge

nerell . Nicht zuletzt sollte auch berücksichtigt 

werden, ob Maßnahmen dazu beitragen, Strategi

en umzusetzen, und den kommunalen Handlungs

spielraum ausnutzen . Zur besseren Handhabbar

keit wird im Folgenden auf wenige Faktoren als 

Kernelemente zur Bewertung von Maßnahmen ein

gegangen . Diese können jederzeit durch weitere 

Kriterien ergänzt werden .

Priorität einer Maßnahme
Als ein Kriterium, das im Grunde alle Bewertung

saspekte berücksichtigt, wird die Priorität einer 

Maßnahme aus Sicht des Gutachters aufge

nommen . In diese (subjektive) Bewertung gehen 

neben dem Ausmaß der Klimaschutzeffekte, 

dem Beitrag zur Umsetzung der lokalen Klima

schutzstrategie und wirtschaftlichen Kriterien 
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MASSNAHMENKATALOGB 6

auch quantitativ schwer zu bewertende Kriterien 

ein . Dazu gehören beispielsweise die Akzeptanz 

in Politik und Verwaltung, die Sozialverträglich

keit sowie weitere Umweltwirkungen (zum Bei

spiel Schadstoffemissionen in Inversionsgebie

ten) . Auch die Dringlichkeit auf der Zeitskala 

wird dabei berücksichtigt . Oft gibt es für die Um

setzung einer Maßnahme günstige Zeitpunkte, 

die eine Umsetzung Erfolg versprechend ma

chen (zum Beispiel finanzielle Unterstützung 

durch ein zeitlich begrenztes Bundes- oder Lan

desförderprogramm) .

Aber auch die aktuelle Motivation und Einstel

lung von lokalen Akteuren verändert sich über die 

Zeit und muss bei der Betrachtung von Einzel

maßnahmen berücksichtigt werden . Manche 

Maßnahmen besitzen Relevanz für viele andere 

Maßnahmen und bilden mitunter die Grundlage 

zu deren Umsetzung, was sich wiederum auf ihre 

Prioritätsbewertung auswirkt .

Die endgültige Prioritätenfestlegung erfolgt in 

Abwägung der verschiedenen Faktoren durch den 

Ersteller des Konzepts in Absprache mit dem Auf

traggeber oder in einem Abschlussworkshop 

(Praxis-Hinweis „Prioritätenfestlegung im Ab

schlussworkshop“) . Auf Maßnahmen mit hoher 

Priorität sollte die Kommune bei Beginn der Um

setzung ein besonderes Augenmerk legen .

Prioritätenfestlegung 
im Abschlussworkshop
In einem Abschlussworkshop werden die bisheri

gen Ergebnisse sowie der vorläufige Maßnah

menkatalog präsentiert . Die Teilnehmer haben die 

Möglichkeit, ihre Anregungen und Ergänzungen 

beizusteuern . Zudem sind abschließend Priorität 

der Maßnahmen, Finanzierung, Aufgabenvertei

lung und sich daraus ergebende nächste Schritte 

zu klären .

Die Auswahl der Teilnehmerinnen ist mit dem 

Ansprechpartner aus der Kommune zu klären . 

Idealerweise werden die Teilnehmer aus den Ge

sprächspartnern und Teilnehmerinnen der bishe

rigen Workshops ausgewählt . Möchte die Kom

mune eine möglichst breite Beteiligung, ist auch 

eine Veranstaltungsform mit offener Beteiligung 

möglich . Besteht andererseits großer Klärungs

bedarf bezüglich der Aufgabenverteilung und der 

Entwicklung zukünftiger Strukturen in der Verwal

tung, können diese Fragen in einem verwaltungs

internen Workshop abschließend anhand des vor

liegenden Maßnahmenkataloges geklärt werden .

Wirkungstiefe
Für die Qualität von Maßnahmen soll im Folgen

den der Begriff der Wirkungstiefe eingeführt wer

den . Sie ist gering bei Maßnahmen der Gefahren

abwehr, mittel bei Maßnahmen der technischen 

Vorsorge und groß bei strukturellen Maßnahmen .

Umwelthandeln, das an kurzfristigen Erfolgen 

orientiert ist, insbesondere unter dem Einfluss der 

politischen Wahlzyklen, wird deshalb meist an den 

Maßnahmen geringer oder mittlerer Wirkungstiefe 

ansetzen . Die Erfolge werden allerdings nicht von 

Dauer sein, da die zugrunde liegenden Strukturen 

nicht verändert wurden . Technische Einzelmaß

nahmen, die keine Änderung im Nutzerverhalten 

bewirken, haben eine geringe Wirkungstiefe, auch 

dann, wenn ihr quantitativer Beitrag zu einer THG-

Minderung groß sein kann . Die Wirkungstiefe einer 

Energieträgersubstitution muss ebenfalls als ge

ring angesehen werden .

Dagegen haben Maßnahmen, die auf eine Opti

mierung der Energieumwandlung, eine Wirkungs

gradverbesserung oder eine Verringerung des 

Nutzwärmebedarfs durch zum Beispiel Wärme

dämmung abzielen, eine mittlere Wirkungstiefe . 

Der Einsatz regenerativer Energien hat eine mitt

lere Wirkungstiefe, da er an der Nutzenergienach

frage primär nichts ändert .

Die größte Wirkungstiefe haben Maßnahmen, 

die auf eine grundsätzliche Verringerung des 

Energiebedarfs beim Verbraucher abzielen . Das 

können strukturelle Maßnahmen sein, wie zum 

Beispiel die Wandlung eines EVU zu einem Ener

giedienstleistungsunternehmen oder die Einfüh

rung integrierter Planungsansätze . Insbesondere 

sind es Maßnahmen im Bereich des Wertewan

dels (zum Beispiel geändertes Konsum- oder 

Verkehrsverhalten) . Maßnahmen können unter 

verschiedenen Aspekten auch unterschiedliche 

Wirkungstiefen haben . So gilt beispielsweise das 

Austauschen von Glühlampen gegen Energie

sparlampen etwa in einer Verwaltung als punktu

elle Maßnahme von geringer Wirkungstiefe . Wird 

jedoch ein Programm „Energiesparlampe“ mit 

dem Ziel durchgeführt, die Bevölkerung für das 



279

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 
       
    

B 6MASSNAHMENKATALOG

- 
-

-

- 

- 

Thema „rationelle Energieverwendung“ zu sensi

bilisieren, dann ist die Energiesparlampe sozu

sagen der Aufhänger für ein weiter reichendes 

Anliegen und die Aktion hat eine große Wirkung

stiefe .

Ein Klimaschutzkonzept sollte aus einer Mi

schung von Maßnahmen mit geringer, mittlerer 

und großer Wirkungstiefe bestehen . Die Maß

nahmen mit geringer Wirkungstiefe zielen auf 

eine schnelle Umsetzung mit – meistens – weni

gen Hemmnissen ab, um mit sofort erzielbaren 

Erfolgsmeldungen die Stimmung für den lokalen 

Klimaschutz und weitergehende Maßnahmen zu 

verbessern . Die Maßnahmen mit großer Wir

kungstiefe stehen für eine langfristige Klima

schutzpolitik, erfordern aber mehr Hemmnisbe

seitigung, strukturelle Veränderungen usw .

3 .3 Beitrag zu Strategieumsetzung und 
kommunale Handlungsmöglichkeiten

Die ermittelten Szenarien geben klare Strategien 

bzw . Schwerpunkte in verschiedenen Handlungs

feldern vor . Bei der Auswahl der Maßnahmen müs

sen sowohl die aus den Szenarien abgeleiteten 

Schwerpunkte als auch der spezifische kommuna

le Handlungsspielraum berücksichtigt werden . 

Dazu werden in  Tab . B6–2 die verschiedenen 

Technologiefelder der Szenarien den Wirkungsan

sätzen gegenübergestellt . Bei den Wirkungsansät

zen sind strukturelle Maßnahmen nicht aufgeführt, 

da diese die Grundlage für die erfolgreiche Umset

zung aller Maßnahmen sind . Die Farben zeigen, in 

welchen Handlungsfeldern die Kommune effizient 

und effektiv Klimaschutz betreiben kann .

Tabelle B6–2: Maßnahmenmatrix* 

Ordnungsrecht 
(Fordern)

Finanzierung 
(Fördern)

Flankieren (u. a. 
Vernetzung, 
organisa
torische 
Maßnahmen)

Information 
und Öffentlich
keitsarbeit

Technische 
Maßnahmen

Lokale 
Verwaltung

Orange bis grün Grün Grün Grün Grün

Kommunale 
Einrichtungen

Orange bis grün Grün Grün Grün Grün

Haushalte Rot bis Orange Orange Orange bis grün Orange bis grün Rot
GHD Rot bis Orange Orange Orange bis grün Orange bis grün Rot
Industrie Orange Orange Orange Orange Rot
Bauen/
Sanieren, 
Siedlungsent
wicklung

Orange Orange Orange bis grün Grün Rot

Energie
versorgung

Orange bis grün Rot bis orange Grün Grün Orange bis grün

Energie
erzeugung

Orange bis grün Rot bis orange Grün Grün Orange bis grün

Verkehr
Effizienz & 
Kraftstoffe

Rot Rot bis orange Orange Grün Orange (eigene 
Fahrzeuge)

Verlagern und 
Vermeiden

Grün Grün Grün Grün Orange bis grün

Nicht-energetische Sektoren
Abfall Orange Orange Orange Grün Grün
Abwasser Orange Orange Orange Grün Grün
Landwirtschaft Rot Orange Grün Grün Rot 
Nachhaltigkeit, 
Suffizienz

Rot Orange Grün Grün Orange (eigene 
Anschaffungen)

Ernährung Rot Orange Grün Grün Orange (eigene 
Anschaffungen)

*  rot: keine größeren Einflussmöglichkeiten durch kommunale Maßnahmen, gelb: bedingte Einflussmöglichkeiten 
durch kommunale Maßnahmen, grün: gute Voraussetzungen und Einflussmöglichkeiten für kommunale 
Maßnahmen

Quelle: Eigene Darstellung

Ordnungsrecht 
(Fordern)

Finanzierung 
(Fördern)

Flankieren (u . a . 
Vernetzung, 
organisa
torische 
Maßnahmen)

Information 
und Öffentlich
keitsarbeit

Technische 
Maßnahmen
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 Sollte beispielsweise die Effektivität im Bereich 

Wärme der privaten Haushalte eine wesentliche 

Strategie sein, sollten bei der Maßnahmenbewer

tung vor allem Maßnahmen aus den grünen Feldern 

genutzt werden . Maßnahmen aus den gelben und 

roten Feldern dagegen müssen im Rahmen eines 

Mehrebenensystems nicht auf kommunaler Ebene, 

sondern verstärkt auf Ebene der EU, des Bund oder 

des Bundeslands angegangen werden ( Abb . 

B6–3) . Die kommunalen Maßnahmen ergänzen die

se übergeordneten Maßnahmen zumeist .

Die Relevanz für die Strategieumsetzung unter

scheidet sich in jeder Kommune . Eine Bewertung an

hand der Relevanz für die Berücksichtigung in der 

Strategie kann quantitativ mit 3 = hoch, 2 = mittel 

und 1 = gering bewertet werden . Auch die kommu

nalen Möglichkeiten in den verschiedenen Techno

logiefeldern können anhand der Einteilung in  Tab . 

B6–2 quantifiziert werden (grün = 5, orange = 3, rot = 

1) . Multipliziert man Strategieumsetzung und kom

munale Relevanz der Maßnahmenumsetzung, erhält 

man Werte zwischen drei und 15 Punkten .

EXKURS: Kommunaler Klimaschutz 
im Mehrebenensystem
Bei der konkreten Umsetzung von Klimaschutz

strategien kann die Kommune auf Unterstützun

gen übergeordneter Ebenen (EU, Bund, Land) 

zurückgreifen . Erfolgreicher Klimaschutz findet 

dann statt, wenn sich die jeweiligen Aktivitäten 

gegenseitig ergänzen . Nur ein zwischen den Ebe

nen aufeinander abgestimmter Maßnahmenmix 

schafft für die Endverbraucherin den richtigen 

Rahmen, damit sie am Ende dieser Kette auch die 

richtigen Maßnahmen umsetzen wird . 

Die Kommune nimmt dabei eine Sonderrolle 

ein, denn sie hat mit den Zielgruppen vor Ort di

rekten Kontakt . Es hat deswegen keine Priorität, 

die auf höheren Ebenen vorgegebenen Rahmen

bedingungen ( Kap . A1 2) zu „übertreffen“, 

sondern diese mit den beschriebenen speziellen 

Möglichkeiten der Kommune zu verknüpfen . So 

zeigt das Beispiel in der  Abb . B6–3 auf, dass 

vor allem das Instrument „Information“ bei der 

Sanierung von Einfamilienhäusern eine sinnvolle 

Ergänzung sein kann . So werden Maßnahmen 

auf höherer Ebene (vor allem Förderungen und 

administrative Vorgaben) für lokale Akteure be

kannt gemacht und die Kommune kann bei

spielsweise zu Förderungen und möglichen Ku

mulierungen beraten und informieren .

Abbildung B6–3: Maßnahmen im Mehrebenensystem für das Beispiel Sanierung 
von Ein- und Zweifamilienhäusern (Quelle: Eigene Darstellung)
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Die Ergebnisse können bei der Maßnahmenbe

wertung helfen: Maßnahmen mit mehr als acht 

Punkten sind sowohl für die Strategieumsetzung 

als auch in Bezug auf die kommunalen Möglich

keiten sehr positiv zu bewerten . Vier bis acht 

Punkte entsprechen einer mittleren Bewertung; 

weniger als vier Punkte deuten auf nur geringe Re

levanz zur Strategieumsetzung und geringe kom

munale Handlungsmöglichkeiten hin . 

THG-Einsparung
Die Emissionsmenge an THG, die mit einer Maß

nahme eingespart werden kann, ist ein weiterer 

zentraler Leitindikator . Indirekt werden damit 

auch die Verbrauchsminderung von fossilen Ener

gieträgern und die Emissionsminderung bei an

deren Schadstoffen angezeigt .

In der kommunalen Praxis können zur Verstär

kung der Argumentation auch die vielen weiteren po

sitiven Umweltentlastungseffekte in prägnanter Form 

genannt und in die Argumentation integriert werden . 

Dieser sich örtlich auswirkende Zusatznutzen von 

Energiespar- und Verkehrsvermeidungsmaßnah

men ( Kap . C2,  Kap . C3) trägt erheblich zur 

Verbesserung der urbanen Lebensqualität bei (Ver

besserung von Luftqualität und Stadtklima, Lärm

minderung, Verkehrssicherheit, Aufenthaltsqualität 

usw .) .

Die Abschätzung der THG-Minderung einer 

Einzelmaßnahme kann allerdings von sehr unter

schiedlicher Güte sein . Es müssen die verschiede

nen Wirkungsansätze von Maßnahmen beachtet 

werden . Technische Maßnahmen, wie zum Bei

spiel der Tausch einer Heizungskesselanlage ge

gen eine neue und effizientere, lassen sich leicht 

hinsichtlich ihres Minderungseffektes berechnen . 

Schwieriger wird dagegen die Abschätzung, wie 

viele Kesselanlagen in einer bestimmten Zeitspan

ne umgestellt werden könnten . Sie hängt wesent

lich von der Sanierungsrate und wirtschaftlichen 

Faktoren, aber auch von der Akzeptanz dieser 

Maßnahme ab .

Sehr schwer quantifizierbar sind Maßnahmen, 

die auf gezielte Verhaltensänderung bauen oder 

bei denen Rückkopplungs- und Verlagerungsef

fekte in der Wirkungskette erwartet werden . Es 

sind hier nur qualitative Aussagen möglich . Allge

mein kann festgestellt werden, dass die Emissi

onsminderung von Maßnahmen umso schwerer 

zu quantifizieren ist, je stärker diese auf langfristi

ge Verhaltensänderungen abzielen .

Bei denjenigen Maßnahmen, bei denen eine 

quantitative Abschätzung vorgenommen werden 

kann, wird das THG-Minderungspotenzial nach 

Ende der Laufzeit bzw . im Zieljahr (zum Beispiel 

2030) ermittelt . Läuft die Maßnahme mehrere 

Jahre, werden die jährlichen zusätzlichen Minde

rungseffekte addiert (nicht kumuliert) und erge

ben somit das Einsparpotenzial der Einzelmaß

nahme im letzten Jahr der Maßnahmenumsetzung . 

Das berechnete absolute THG-Minderungspo

tenzial einer Maßnahme wird dann auf die gesam

ten THG-Emissionen aller Sektoren in der Kom

mune bezogen .

THG-Minderungspotenziale verschiedener Maß

nahmen sind nicht direkt zu addieren . Die theoreti

sche Summe der Einzelpotenziale kann sonst grö

ßer werden als die tatsächlich erreichte Minderung 

bei Realisierung aller Maßnahmen . Dies betrifft 

hauptsächlich technische Maßnahmen mit überlap

penden Wirkungsbereichen . Bei strukturellen oder 

auf das Verhalten abzielenden Maßnahmen ist es 

umgekehrt auch möglich, dass die Minderung bei 

Maßnahmenbündeln größer ist als die rechnerische 

Summe der Einzelmaßnahmen .

Bewertung	der	Wirtschaftlichkeit	
von Maßnahmen

Anschubkosten und THG-Vermeidungskosten

Obwohl sich die vorgeschlagenen Maßnahmen in 

der Regel betriebswirtschaftlich rechnen, werden 

sie häufig nicht umgesetzt . Um die Investoren in die

sen Fällen zu einer Maßnahme zu bewegen, müssen 

daher zusätzliche Anreize geschaffen werden .

Den Aufwand für diese Anreize werden als „An

schubkosten“ bezeichnet . Diese beinhalten die 

gesamten Programmkosten einer Maßnahme und 

enthalten sowohl Geldleistungen (zum Beispiel für 

Förderung oder Studien) als auch Personalkosten 

(die über die reguläre Verwaltungstätigkeit hin

ausgehen) . Diese Kosten werden auf die über die 

Nutzungszeit der initiierten Maßnahme einge

sparte Menge der THG-Emissionen bezogen .

Ein anderer Wirtschaftlichkeitsaspekt sind die 

THG-Vermeidungskosten . Diese lassen sich aus 

unterschiedlicher Perspektive berechnen (vgl . 

Öko-Institut 1998) .

•	 Bei	der	volkswirtschaftlichen	Perspektive	wer
den die Gesamtkosten über alle Elemente des 

jeweils betrachteten Systems ermittelt .
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•	 Der	 gesellschaftliche	 Ansatz	 geht	 über	 die	
volkswirtschaftliche Perspektive noch hinaus, 

indem er auch externe Kosten (zum Beispiel 

Umweltschäden) berücksichtigt .

•	 Die	einzelwirtschaftliche	Betrachtung	erfolgt	auf	
Grundlage einer Rentabilitätsrechnung für den 

Einzelnen . Darin sind auch alle Zuwendungen 

von außen für den Einzelnen berücksichtigt . 

•	 Im	 Budgetansatz	 werden	 nur	 diejenigen	 Kos
ten- und Ertragselemente berücksichtigt, die 

für die öffentlichen Haushalte relevant sind 

(entspricht bei Ausgaben für den allgemeinen 

Klimaschutz der Effizienz von Anschubkosten) .

Welches Modell genutzt wird, hängt von der Aus

gangsfragestellung ab . Im Rahmen von kommu

nalen Klimaschutzkonzepten wird der Budgetan

satz (s . o .) empfohlen, da sich hierbei die Effizienz 

von Maßnahmen aus Sicht der Kommune über

schlägig darstellen lässt .

Investitionskosten und Wirtschaftlichkeit

Für die Umsetzung der Maßnahmen ist die Wirt

schaftlichkeit der Einzelmaßnahmen aus Sicht 

des Investors von entscheidender Bedeutung . 

In der Regel betrachten wir im Rahmen dieses 

Konzepts nur Maßnahmen, die sich betriebswirt

schaftlich rechnen . Das heißt, dass über die rechne

rische Nutzungsdauer der umgesetzten Maßnahme 

mehr Energiekosten eingespart werden, als für die 

Klimaschutzinvestition zusätzlich bezahlt wurde .

Die Bewertung der Wirtschaftlichkeit geschieht 

anhand der Amortisationszeit, d . h . der Zeit, nach 

der die (zusätzlichen) Aufwendungen durch die 

Summe der Einsparungen ausgeglichen sind . 

Eine gerade noch wirtschaftliche Maßnahme ent

spricht dann einer Amortisationszeit, die etwas 

kürzer als die Nutzungsdauer der Investition ist . 

Eine sehr wirtschaftliche Maßnahme entspricht 

einer Amortisationszeit von ein bis zwei Jahren .

Sehr wirtschaftlich sind gering investive Maßnah

men mit hohen Einspareffekten wie zum Beispiel Op

timierung der Heizungsregelung . Gut wirtschaftlich 

sind zumeist Investitionen in die Anlagentechnik . 

(Noch) wirtschaftlich sind zum Beispiel in den meisten 

Fällen die Mehrkosten einer Außenwanddämmung .

Zusammenfassung der Bewertungen

Bei der Bewertung dieser Maßnahmen handelt es 

sich um eine Ex-ante-Bewertung und damit um 

eine Abschätzung zukünftiger Effekte . Je nach

dem, wie die Umsetzung erfolgt, können sich die 

vorab getroffenen Bewertungen verschieben . Da 

die Bewertung mit Unsicherheiten behaftet ist, wird 

empfohlen, die verschiedenen Kriterien nicht num

merisch darzustellen, sondern sie in ein vorab defi

niertes Raster mit Kategorien einzuordnen . Da

durch wird die Grundaussage der jeweiligen 

Kriterien gut erfasst . Die Maßnahmen können leicht 

verglichen werden, ohne sich im Detail zu verlieren .

Um die Übersichtlichkeit zu bewahren wird 

empfohlen, etwa fünf Bewertungseinheiten für je

des Kriterium zu entwickeln, welche die Erfüllung 

des Kriteriums widerspiegeln . Bei der Vorstellung 

der Kriterien werden dazu jeweils Beispiele ge

nannt, inwieweit die Kriterien sortiert werden kön

nen, und anhand eines Punkterasters erläutert . Je 

umfassender das Kriterium erfüllt ist, umso mehr 

Punkte werden erreicht .  Tab . B6–3 zeigt für ein 

qualitatives und drei quantitative Kriterien im 

Energiebereich Bewertungsmöglichkeiten für Maß

nahmen in Klimastadt auf .

Für die Umsetzung von Maßnahmen sind In

vestitionskosten sowie laufende Personal- und or

ganisatorische Kosten der Einzelmaßnahmen zu

mindest im Vergleich mit anderen Maßnahmen 

von Bedeutung . Vor allem zusätzlicher personeller 

Aufwand stellt in vielen Fällen auch eines der 

wichtigsten Hemmnisse für die Umsetzung von 

Maßnahmen dar .

Zusätzliche Bewertungen im Verkehrsbereich

Bewertung von Nebeneffekten

Im Gegensatz zu den Maßnahmen im stationären 

Bereich, wo in der Regel nur wirtschaftliche Maß

nahmen betrachtet werden, ist eine solche Bewer

tung und Auswahl für den Bereich Verkehr sehr 

viel schwieriger . Hier hängt es entscheidend da

von ab, welche positiven „Nebeneffekte“ die Maß

nahmen zusätzlich haben (Gesundheitsförderung, 

Luftreinhaltung, Lärmminderung etc .) und wie 

diese finanziell zu bewerten sind .

Die aufgeführten Maßnahmenkosten beziehen 

sich auf die Kosten für die Kommune . Sie sind in 

den meisten Fällen nicht allein dem Ziel des Kli

maschutzes zuzurechnen, sondern entsprechen 

den Kosten für alle positiven Wirkungen der Maß

nahme (Luftreinhaltung, Lärmschutz, Wohn- und 

Aufenthaltsqualität, Verkehrssicherheit etc .) . Kos

ten bzw . Einsparungen für die Maßnahmenziel

gruppen (zum Beispiel zusätzliche Betriebskosten 
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für ÖPNV-Anbieter, Ersparnisse oder zusätzliche 

Anschaffungskosten für Privatperson) sind darin 

nicht enthalten .

Tabelle B6–3: Bewertungsmöglichkeiten für Maßnahmen

Punkte Priorität  
(Beispiele)

Wirkungstiefe Beitrag zur 
Umsetzungsstra
tegie und Aus
reizung der Hand
lungsmöglichkeiten

Einspar
potenzial	
(in Prozent 
des Gesamt
potenzials)

Effizienz von 
Anschub
kosten (in 

 Euro pro 
Tonne)

Betriebswirt
schaftlichkeit  
(Amortisations
zeit in Prozent 
der Nutzungszeit)

5 Förderung 
„Energetische 
Altbausanierung“

Gesamtkonzept 
Klimaschutz
kommunikation

15 Punkte > 0,6 % ≤ 0 0 bis < 20 %

4 Unterstützung 
kommunales 
Handwerk

Klimaschutz
stadtplan

8-14 Punkte > 0,4 % 0–10 20 bis < 40 %

3 Effiziente Technik 
in städtischen 
Gebäuden

Einführung 
eines 
Wärmesiegels

6-7 Punkte > 0,2 % 10–25 40 bis < 60 % 

2 Nicht für Kon
zept relevant 

Klimaschutz 
in der Stadt
planung

4-5 Punkte > 0,1 % 25–40 60 bis < 80 %

1 Nicht für Kon
zept relevant 

Solaranlagen 
auf städtischen 
Liegenschaften

1-3 Punkte > 0,01 % > 40 80 bis 100 %

Quelle: Eigene Darstellung

Akzeptanzaspekte im Verkehrsbereich

Im Bereich Verkehr spielen bei der Auswahl geeig

neter Maßnahmen die Umsetzungshemmnisse 

eine wichtige Rolle . So haben beispielsweise rest

riktive Maßnahmen (auch harte, ordnungsrechtli

che oder Push-Maßnahmen genannt) wie Tempo

limits und Verkehrsbeschränkungen unter

Klimaschutzaspekten ein günstiges Kosten-Nut

zen-Verhältnis, scheitern jedoch häufig an der Ak

zeptanz der Entscheidungsträger und der Ziel

gruppe der Kraftfahrzeugnutzer . Auch finanzielle 

oder personelle Kapazitäten sowie der organisa

torische Aufwand, zum Beispiel durch die Not

wendigkeit von (z . T . ressortübergreifenden) Ab

stimmungsprozessen und Kooperationen, können 

Hürden darstellen . Jedes der Kriterien für Umset

zungshemmnisse wird in der Bewertungsmatrix 

mit einem Punkt aufgeführt, dabei wird die Matrix 

von unten mit Punkten „aufgefüllt“ . Geringe 

Hemmnisse bestehen also, wenn möglichst viele 

der nachfolgenden fünf Punkte erfüllt sind . 

•	 Hohe	Akzeptanz	bei	Zielgruppe
•	 Hohe	Priorität	bei	Akteuren
•	 Klare	Zuständigkeiten	bei	Akteuren
•	 Geringer	organisatorischer	Aufwand
•	 Geringer	finanzieller	Aufwand

4 . Erstellung und Beschluss eines 
Maßnahmenkatalogs

4 .1 Erstellung von Maßnahmenblättern

Anhand der Bewertung von Maßnahmenwirkun

gen wurden die Maßnahmen für das Klimaschutz

konzept ausgewählt . Im Konzept selbst werden 

diese Maßnahmen in einer Übersicht zunächst 

aufgeführt . Für jede Einzelmaßnahme empfiehlt 

es sich, weitere Informationen, die die Umsetzung 

betreffen, aufzuführen .

Diese Informationen können für jede Maßnah

me übersichtlich in Maßnahmenblätter auf maxi

mal einer Seite zusammengefasst werden, um ei

nen schnellen Überblick zu gewährleisten, wie ihn 

vor allem Entscheidungsträger in Stadträten und 

-verwaltungen benötigen .

Punkte Priorität  
(Beispiele)

Wirkungstiefe Beitrag zur 
Umsetzungsstra
tegie und Aus
reizung der Hand
lungsmöglichkeiten

Einspar
potenzial	
(in Prozent 
des Gesamt
potenzials)

Effizienz von
Anschub
kosten (in 

 Euro pro 
Tonne)

Betriebswirt
schaftlichkeit  
(Amortisations
zeit in Prozent 
der Nutzungszeit)
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   - 
   

Das Praxis-Beispiel „Maßnahmenblatt für Kli

mastadt“ zeigt eine Variante für ein solches Maßnah

menblatt, das im Folgenden kurz erläutert werden soll .

Die Maßnahme wird kurz beschrieben, eventuelle 

Zielgruppen und der Umsetzungszeitraum mit den 

jährlichen Anschubkosten genannt . Die jährlichen An

schubkosten der Stadt stellen die voraussichtlich nöti

gen Anschubkosten dar, welche die Stadt als Initiato

rin für die Dauer der Maßnahme aufbringen sollte, 

damit die Maßnahme zielführend umgesetzt werden 

kann . Kosten für zusätzliche Personalstellen sind in 

den Maßnahmenblättern enthalten . Aufwendungen 

anderer Akteure (Stadtwerke, andere Firmen, private 

Haushalte etc .) können zusätzlich aufgeführt werden .

Der mögliche Initiator und weitere Akteure sowie 

Maßnahmen, die zur Ergänzung sinnvoll erschei

nen, werden aufgeführt . Schlussendlich können 

Hinweise auf ähnliche Projekte, Beispiele, Effekte 

der Maßnahme oder ergänzende Empfehlungen 

zur Maßnahmenumsetzung gegeben werden .

Abbildung B6–4: Maßnahmenblatt für Klimastadt (Quelle: Eigene Darstellung)

Handlungsfeld: 
E = Energie

Maßnahmen-
Nummer: E9

Maßnahmen-Typ: 
Vernetzung und Öf
fentlichkeitsarbeit 

Dauer der 
Maßnahme: 
laufend

Einführung der 
Maßnahme: 
Kurzfristig vor 2020

Maßnahmen – Titel: Personalisiertes Energieportal im Internet 

Ziel und Strategie: Sensibilisierung der Bürger hinsichtlich ihres Energieverbrauchs und Aufzeigen von 
Ansätzen zur Verbrauchsreduktion (Effizienzstrategie)
 
Ausgangslage: Vorarbeiten der Arbeitsgemeinschaft im VKU sind vorhanden . Fernablesbare Zähler sind bei 
einigen Verbrauchern bereits installiert .

Beschreibung: Verbrauchsanalyse und Online-Energieberatung (Pilotprojekt) . Der Privatkunde kann an 
seinem Computer die aktuelle Energieverbrauchsentwicklung ablesen und bewerten . Zusätzlich erhält er 
konkrete Informationen zur Verbrauchsminderung bzw . zur Beschaffung effizienter Geräte .

Initiatorin: Stadt

Akteure: Stadtwerke/Energieversorger . Das Projekt soll als Gemeinschaftsprojekt mit anderen EDLs realisiert werden .

Zielgruppe: Bürgerschaft

Handlungsschritte und Zeitplan:
1) Kooperationspartner suchen
2) Antrag für ein Pilotprojekt stellen (Land/EU)

3) Einführung des Systems mit TEST-Haushalten
4) Evaluation der Erfahrungen

Erfolgsindikatoren/Meilensteine: Der Erfolg und Fortschritt der Maßnahme kann quantitativ an der Anzahl 
der teilnehmenden Haushalte (Anmeldungen im Onlineportal) und dem eingesparten Energieverbrauch 
(MWh/a) gemessen werden . Qualitativ kann der Erfolg zum Beispiel anhand von Kommentaren im Forum des 
Onlineportals bewertet werden .

Aufwand/(Anschub-)Kosten für die öffentliche Hand: ca . 25 .000 Euro über die gesamte Laufzeit
Wirtschaftlichkeit	und	Wertschöpfung: Bürger können aus diesem Projekt einen direkten ökonomischen 
Nutzen ziehen, indem die Nebenkosten für Strom, Heizen und Warmwasser gesenkt werden .

Finanzierungsansatz: Prüfung und Nutzung der Finanzierungsmöglichkeiten durch Förderungen und Fonds 
zum Klimaschutz .

Welche Energieeinsparungen (MWh/a) werden durch die Maßnahmenumsetzung erwartet?
Bei einer Teilnahme von 100 Haushalten wird mit einer jährlichen Energieeinsparung von etwa 40 MWh gerechnet .
Welche THG-Einsparungen (t/a) werden durch die Maßnahmenumsetzung erwartet?
Bei einer Teilnahme von 100 Haushalten wird mit einer jährlichen THG-Einsparung von etwa 20 Tonnen gerechnet .
Flankierende Maßnahmen: E5 und E14 sowie K7 .
 
Hinweise: Pilotprojekt „Smart Metering“ der Stadtwerke Climacity

Handlungsfeld: 
E = Energie

Maßnahmen-
Nummer: E9

Maßnahmen-Typ: 
Vernetzung und Öf
fentlichkeitsarbeit 

Dauer der 
Maßnahme: 
laufend

Einführung der 
Maßnahme: 
Kurzfristig vor 2020
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B 6MASSNAHMENKATALOG

4 .2 Prioritäten- und Zeitplan

Sind die Maßnahmen ausgewählt, bewertet und in 

Maßnahmenblättern ausgearbeitet, werden sie 

zur besseren Übersicht in einem Prioritäten- und 

Zeitplan für die nächsten Jahre aufgelistet .

Ziel des Prioritäten- und Zeitplans ist es aufzu

zeigen, was kurz und mittelfristig für den kommu

nalen Klimaschutz an finanziellen und personellen 

Ressourcen innerhalb der Verwaltung benötigt 

wird . Zudem kann anhand der Übersicht eine bes

sere Abstimmung des Gesamtpakets Klima

schutzkonzept erfolgen .

Für die Politik wird mit diesem Plan eine Über

sicht geschaffen, wie viele Gelder für konkrete 

Maßnahmen in Zukunft zusätzlich bereitgestellt 

und wann möglichst neue Personalstellen ge

schaffen werden sollten . Der Ausschnitt aus dem 

Prioritäten- und Zeitplan von Klimastadt zeigt, dass 

im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes in den Jah

ren 2016 bis 2030 etwa fünf Mio . Euro pro Jahr zur 

Verfügung stehen sollen . Dabei handelt es sich um 

zusätzliche Kosten, welche zu bestehenden Ausga

ben für Maßnahmen und Personal hinzugerechnet 

werden sollten . Dies entspricht Ausgaben im 

Schnitt von etwas mehr als fünf Euro pro Einwoh

ner und Jahr .

Abbildung B6–6: Zeit- und Finanzplan für Klimastadt (Quelle: Eigene Darstellung)

Da Klimastadt bereits in den vergangenen Jahren 

im Klimaschutz aktiv war, wird der Schwerpunkt der 

Maßnahmen im Ausbau und in der Qualitätsverbes

serung der bestehenden Strukturen liegen . Um Kli

maschutz zu einem Breitenthema zu machen, werden 
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MASSNAHMENKATALOGB 6

die Investitionen in Maßnahmen, welche Multiplika

toren betreffen, weiter ausgebaut . Alte Instrumente 

(zum Beispiel im Haushaltsbereich) werden ange

passt, bilden weiterhin einen Schwerpunkt der Aktivi

täten, sind aber nicht mit hohen Kosten verbunden .

Was Klimaschutz in einer Kommune über den Um

setzungszeitraum oder pro Jahr kosten darf, muss in 

jeder Kommune neu entschieden werden . Die Politik 

sollte in jedem Fall dafür sorgen, dass die Gelder dau

erhaft zur Verfügung stehen, damit Planung und Um

setzung der Maßnahmen sichergestellt werden .

In der Praxis haben sich folgende Orientierungs

größen bei kommunalen Konzepten bewährt: Dau

erhaft sollten mindestens drei bis fünf Euro pro 

Einwohner und Jahr bereitgestellt werden . Die 

Kosten sollten über die Einzeljahre gestaffelt sein .

•	 Ambitionierte Städte kalkulieren vor allem zu Beginn 

erhöhte Ausgaben, um Strukturen zu verbessern 

und gleich größere Aufgaben angehen zu können .

•	 Klimapolitisch	 „verhaltenen“	 Kommunen	 wird	
empfohlen, in den ersten Jahren mit schnellen  

und kostengünstigen Maßnahmen Erfolge und 

Wirtschaftlichkeit der Klimaschutzbemühungen 

aufzuzeigen (zum Beispiel durch Schulungen von 

Hausmeistern öffentlicher Gebäude) und dann die 

Aufwendungen nach wenigen Jahren zu erhöhen .

Ambitionierte Städte geben bis zu zehn Euro pro 

Einwohner und Jahr aus .

Klimaschutzvorreitern wurde bereits empfohlen, 

bis zu 30 Euro pro Einwohner und Jahr auszugeben 

(hier allerdings finanziert über einen externen Bür

gerfonds), um die potenziellen Klimaschutzerfolge 

vor Ort in erster Linie nicht nur an bundespolitische 

Rahmenbedingungen zu knüpfen .

In der Kostenaufstellung sollte zudem eine Auflis

tung des durch das Konzept entstehenden Personal

bedarfs erfolgen . Dazu wird im Idealfall aufgelistet, in 

welchen Ämtern und Bereichen neue Personalstel

len ab welchem Jahr bereitgestellt werden müssten . 

Dies sollte im Zeitplan berücksichtigt sein .

4 .3 Beschluss des kommunalen 
Klimaschutzkonzepts

Der Beschluss des Konzepts und umsetzender Maß

nahmenprogramme ist unverzichtbare Grundlage für 

die anschließende Realisierungsphase . Die Be

schlussfassung auf politischer Ebene schafft die not

wendige Verbindlichkeit für die weiteren Aktivitäten 

der Stadtverwaltung, da Klimaschutz und Energie

einsparung im engeren Sinne zunächst keine kom

munalen Pflichtaufgaben darstellen . Neben Grund

satz- und Zielbeschlüssen, die zunächst generelle 

Handlungsvorgaben enthalten und den politischen 

Willen dokumentieren, stellt der Ratsbeschluss des 

Klimaschutzkonzepts den Auftakt für die Umsetzung 

der im Konzept beschriebenen Maßnahmen dar .

Hierbei kann unter Umständen ein stufenweises 

Vorgehen sinnvoll sein, das dem Grundsatzbe

schluss eines Gesamtmaßnahmenpakets einzelne 

maßnahmenbezogene Umsetzungsbeschlüsse fol

gen lässt, die den Vorteil der politisch einfacheren 

Durchsetzbarkeit haben . Das Klimaschutzkonzept 

dient damit als Klammer für einen kontinuierlichen 

Innovationsprozess .

Eine wichtige Vorbereitung der Umsetzungsbe

schlüsse ist die gezielte Einbindung der Ratsfraktionen . 

Wichtige Zwischenergebnisse zur Erhebung des Ist-

Zustands, zu Maßnahmenvorschlägen und ihren posi

tiven Auswirkungen vor Ort müssen im regelmäßigen 

Dialog der Kommunalpolitik vermittelt werden, um den 

Konsens zum Klimaschutzkonzept herbeizuführen .

In diesen beschlussvorbereitenden Arbeitsschritten 

werden aus der Fülle der vorgeschlagenen Maßnah

men lokal umsetzbare Maßnahmenpakete identifiziert . 

Die letztlich verbindliche Festlegung der prioritären 

Maßnahmenpakete und zeitlichen (d . h . kurz-, mittel- 

und langfristigen) Umsetzungsschritte erfolgt in den 

kommunalpolitischen Gremien (Räte, Ausschüsse) . 

Gemeinderäte setzen sich aufgrund des umfangrei

chen kommunalpolitischen Tagesgeschäfts meist we

niger intensiv mit den Erfordernissen des Klimaschut

zes auseinander als mit anderen Themenbereichen .

Zur Beschlussvorbereitung ist darum eine über

sichtliche, für Laien nachvollziehbare Aufbereitung der 

Ziele, Ausgangslage (Ist-Bilanz) und Ergebnisse (Maß

nahmenvorschläge) erforderlich . Den unter Zeitdruck 

stehenden Entscheidungsträgerinnen muss ein 

schneller Überblick ermöglicht werden . Zur übersicht

lichen Darstellung der einzelnen vorzuschlagenden 

Maßnahmen bieten sich die in diesem Leitfaden ent

haltenen Maßnahmenblätter ( Kap . B6 4 .1) an .

Für „interne“ Angelegenheiten, wie z . B . verhal

tensbezogene Ansätze oder die umwelt- bzw . kli

mafreundliche Beschaffung ( Kap . C1 3 .2), kön

nen von den Verwaltungsspitzen entsprechende 

Dienstanweisungen, Verwaltungsvorschriften oder 

Beschaffungs- bzw . Vergabeverordnungen erlassen 

werden . Es hat sich als sinnvoll erwiesen, im Be
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B 6MASSNAHMENKATALOG

schluss zum Klimaschutzkonzept einen regelmäßi

gen Umsetzungsbericht der Verwaltung vorzusehen . 

Darin kann, auch wenn noch keine fortschreibbare 

Bilanzierung betrieben wird, über den Stand der Um

setzung Bericht erstattet werden ( Kap . B7 3) .

Ferner wird in den kommunalpolitischen Beschlüs

sen der finanzielle Rahmen geklärt . Häufig stehen je

doch die Beschlüsse zu kommunalen Klimaschutz

konzepten unter dem Vorbehalt der Erschließung von 

Finanzierungsmöglichkeiten oder anderen Einschrän

kungen, was durch Zusätze wie „Die Umsetzung des 

Konzepts darf keine zusätzlichen Finanzmittel bean

spruchen“ oder „Durch Klimaschutzmaßnahmen dür

fen keine Arbeitsplätze vernichtet werden“ deutlich 

gemacht wird . Die enge Finanzsituation erlaubt es vie

len kommunalen Verwaltungen, nur kostenneutrale 

Projekte zu starten . Hier können beispielsweise alter

native Finanzierungsmodelle wie das Contracting für 

Kommunen interessant sein ( Kap . A3 2) .

Kommunale Ansätze zum Klimaschutz bedürfen 

daher verstärkt externer Partner zur Finanzierung 

von Klimaschutzmaßnahmen . Neben den kommu

nalpolitischen Beschlüssen zur Klimaschutzaktivität 

der Stadt sollten die Ergebnisse des Konzepts auch 

gegenüber Dritten kommuniziert und dementspre

chend in Beschlüsse umgesetzt werden . Als (Mit-)

Eigentümer von kommunalen Betrieben können 

Städte in relevanten Bereichen (zum Beispiel Ener

gieversorgung, öffentlicher Nahverkehr, Abfallbe

handlung, Abwasserbeseitigung, sozialer Woh

nungsbau usw .) die Verbindlichkeit der politisch 

beschlossenen Klimaschutzziele herbeiführen .

5. Umsetzung des 
Maßnahmenkataloges

Kommunale Klimaschutzarbeit ist verwaltungsinter

ne Querschnittsarbeit . Während der Erstellung des 

Klimaschutzkonzeptes wurden idealerweise die Auf

gabenverteilung dargestellt und für die Umsetzung 

weitere Aufgaben und Zuständigkeiten definiert .

Mit Beschluss des Klimaschutzkonzeptes soll

ten seitens der Politik und der Verwaltungsspitze 

folgende Dinge geklärt sein:

•	 Wer	koordiniert	das	Klimaschutzkonzept	
(KSM oder Mitarbeitende im bestehenden 

Verwaltungsapparat)?

•	 Welche	Rolle	sollen	Klimaschutzaspekte	bei	
Verwaltung und der Zusammenarbeit mit 

lokalen Akteuren spielen?

•	 Wie	viele	Mittel	stehen	zur	Verfügung?
•	 Was	sind	die	politischen	Präferenzen	bei	

der Maßnahmenumsetzung?

5 .1 Klimaschutzbeauftragte

Die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes ist Teamar

beit . Die Gesamtkoordination sowie das Controlling 

sollten von einer Stelle, dem KSM, zentral durchgeführt 

werden . Umfragen (ifeu 2013b) zeigen, dass der Aus

tausch zwischen den Ämtern doppelt so groß ist, wenn 

eine solche Koordinierungsstelle vorhanden ist . Kom

petenzen und Ansiedlung innerhalb der Verwaltung 

können dabei sehr unterschiedlich sein (siehe Beispiel 

Klimastadt in  Abb . B6–7) . Laut einer Befragung von 

Klimaschutzmanagern und -managerinnen sind 83 der 

111 befragten Personen Sachbearbeiter und Sachbe

arbeiterinnen in einem Amt, 22 sind in einer Stabsstelle 

angesiedelt und sechs Personen gaben eine „sonstige“ 

Ansiedlung an (ifeu 2013b) . Von den 83 Sachbearbei

tern und Sachbearbeiterinnen sind über die Hälfte (47) 

beim Bau- oder Umweltamt angesiedelt, neun beim 

Stadt-/Regionalentwicklungsamt, elf beim Gebäude

management und 15 bei sonstigen Ämtern .

Unterschiedliche Modelle können dabei Vor- und 

Nachteile haben: 

•	 Vorteile einer Stabsstelle

- Klimaschutz als Querschnittsaufgabe 

wird erkannt

- Direkte Anbindung an Verwaltungsspitze

- Gute Koordinierungsmöglichkeiten 

innerhalb der Gesamtverwaltung

- Neutrale Position bei Abstimmung 

zwischen Ämtern

•	 Nachteile einer Stabsstelle

- Häufig nur bedingte Weisungsbefugnis

- Nur geringes eigenes Budget 

- Kein direkt verfügbares Expertenwissen

- Schaffung zusätzlicher Strukturen und 

Koordinierungsaufwand

- Keine Ansiedlung in den Ämtern und entspre

chende Anbindung an den Arbeitsalltag

Wird die Stelle in ein bestehendes Amt integriert, er

geben sich nicht die Nachteile einer Stabsstelle . Soll 

Klimaschutz als Querschnittsthema innerhalb der 

Gesamtverwaltung integriert werden, wird empfoh
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MASSNAHMENKATALOGB 6

len, die Stelle mit zusätzlichen Befugnissen, gerade 

in der operativen Arbeit mit anderen Ämtern, auszu

statten . Eine Ansiedlung der Stelle außerhalb der 

Verwaltung (zum Beispiel im Rahmen einer Energie

und Klimaschutzagentur) kann ebenfalls erfolgen . 

Hier kann dann zwar gegebenenfalls auf weiteres 

Expertenwissen zurückgriffen werden, aber die Ko

ordination mit und die Anbindung an die reguläre 

Verwaltung wird deutlich erschwert .

Die Aufgaben im Bereich Klimaschutz sind bei 

der Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes sehr 

arbeitsintensiv . Entsprechend sollten die personel

len Kapazitäten für die Umsetzung geplant werden . 

Für eine zentrale Koordination innerhalb der Ver

waltung werden folgende Kapazitäten empfohlen:

•		 Unter	15.000	Einwohner:	Kooperation	mit	
anderen Kommunen oder Koordination der 

regionalen Energie- und Klimaschutzagentur

•	 ab	15.000	Einwohner	mindestens	halbe	Stelle
•	 pro	50.000	Einwohner	eine	Vollzeitstelle	

Aktuell besitzen 40 Prozent der kleinen und mittleren 

Kommunen noch keine eigenen Stellen für den Klima

schutz . Jede Kommune muss hier für sich klären, ob 

dies zu einer Mehrbelastung der bestehenden Mitar

beiterschaft und zu einer Verringerung der Effektivität 

anderer Verwaltungstätigkeiten führen kann .

5 .2 Maßnahmenumsetzung als 
Projektmanagement

Das KSM steht zu Beginn der Umsetzung des Maßnah

menkatalogs einer Vielzahl an Maßnahmen gegenüber . 

Gegebenenfalls gibt es einen Zeitplan und es wurden 

konkrete erste Umsetzungsschritte empfohlen . Zudem 

ist zu klären, welche Finanzierungsmöglichkeiten für 

die Einzelmaßnahmen bestehen ( Kap . A3) . Die Ein

arbeitung in den Maßnahmenkatalog beansprucht 

Zeit, und es wird empfohlen, die bei der Konzepterstel

lung erstellten Protokolle einzusehen und gegebenen

falls direkt Rücksprache mit den Erstellern zu halten .  

Abbildung B6–7: Organigramm von Klimastadt mit Maßnahmen (Quelle: Eigene Darstellung)
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B 6MASSNAHMENKATALOG

Prinzipiell ist zu klären, welche Maßnahmen po

litisch und seitens der Verwaltungsspitze direkt 

umgesetzt werden sollen . Liegen hier keine Präfe

renzen vor, sollte das KSM eine Prioritätenliste 

erstellen . Folgende Kriterien sollten bei der Priori

sierung eine Rolle spielen:

•	 Aspekt „Windows of opportunity“: Gibt es aktu

elle Zeitpunkte, welche die Umsetzung einer 

Maßnahmen besonders fördern (aktuelle För

derzeiträume und -inhalte, lokale Gegebenhei

ten und Ereignisse, zum Beispiel Naturschutz

jahr, anstehende Sanierungen)?

•	 Aspekt Arbeitseffizienz: Welche Maßnahmen 

lassen sich relativ schnell und einfach umset

zen und bedürfen nur eines geringen Auf

wands?

•	 Aspekt Erfolgsschnelligkeit: Bei welchen Maß

nahmen können schnell erste Erfolge präsen

tiert werden?

•	 Aspekt Erfolgssichtbarkeit: Können die Klima

schutzerfolge öffentlich dargestellt werden?

•	 Aspekt Breitenwirkung: Kann mit der Maßnah

me eine größere Zahl von lokalen Akteuren er

reicht werden? 

•	 Aspekt Mehrwert: Können Maßnahmen die an

gesprochenen Akteure davon überzeugen, dass 

Klimaschutz für sie lohnenswert sein kann? 

•	 Aspekt der Strategieumsetzung: Ist die Maß

nahme Teil einer Strategie um die festgelegten 

kommunalen Klimaschutzziele zu erreichen 

( Kap . B5 9)?

Die Aspekte Schnelligkeit und Sichtbarkeit von 

Erfolgen sind vor allem darauf ausgelegt, mög

liche Kritiker von der Sinnhaftigkeit der Klima

schutzarbeit zu überzeugen . Ist die kommunale 

Klimaschutzarbeit in der Kommune schon etab

liert, kann der Fokus mehr auf Maßnahmen mit 

entsprechender Breitenwirkung und zur Strate

gieumsetzung gelegt werden . 

Von der Theorie der Erstellung zur Praxis der 

Umsetzung ist es ein weiter Weg . Zunächst sollte 

geprüft werden, ob die bei der Erstellung identifi

zierten Akteure und festgestellten Umstände, wie 

sie im Maßnahmenblatt dargestellt sind, auch in 

dieser Form noch vorhanden sind . In der Folge sind 

die jährlichen Kapazitäten zu klären und zu prüfen, 

welche Maßnahmen einmalig durchgeführt wer

den und welche dauerhaft die Kapazitäten des 

KSM Klimaschutzmanagerin beanspruchen .

Ist aus den obigen Kriterien ein Arbeits- und 

Prioritätenplan erstellt, beginnt die eigentliche 

Maßnahmenumsetzung . Jede einzelne Maßnah

me sollte als Projekt mit dem KSM als Projektlei

tung betrachtet werden . Seitens der Projektlei

tung müssen vor der Umsetzung ein Projektziel, 

ein Projektzeitplan, konkrete operative Schritte 

und die benötigten Kapazitäten (einzubindende 

Akteure und Finanzierung) definiert werden . Da

bei sollte das Projektziel idealerweise mit konkre

ten Erfolgsfaktoren belegt sein, die von Beginn an 

gemessen werden können ( Kap . B7) . 

Mit Beginn dieses Projektmanagements wird 

empfohlen, nicht nur viele Gespräche mit den Ein

zelakteuren zu führen, sondern mindestens verwal

tungsintern einen Auftaktworkshop zur Umsetzung 

zu initiieren . Ziel des Workshops ist die Klärung der 

Maßnahmenprioritäten, der Verantwortlichkeiten 

und des benötigten Abstimmungsbedarfs . Ein sol

cher Workshop kann in ähnlicher Form auch mit 

lokalen Akteuren erfolgen, die bereits bei der Er

stellung des Klimaschutzkonzeptes beteiligt waren 

und nun im Rahmen eines Konkretisierungswork

shops wieder eingebunden werden . 

Gleichzeitig gilt es, sowohl Kritikern der kom

munalen Klimaschutzarbeit als auch Klimaschutz

akteuren und Partnern regelmäßig die erreichten 

Fortschritte zu präsentieren . Nicht nur das Maß

nahmencontrolling, sondern auch die gesamte 

Klimaschutzarbeit selbst sollten deswegen regel

mäßig evaluiert werden . Durch das Controlling 

wird sichergestellt, dass sich die Kommune bei 

der Umsetzung ihrer Klimaschutzstrategie auf 

dem richtigen Weg befindet . 

Schlussendlich heißt Klimaschutzarbeit auch, 

Klimaschutz in den Köpfen und im Alltag der Men

schen zu verankern und deren Handeln im Sinne 

des Klimaschutzes positiv zu beeinflussen . Die 

Etablierung nachhaltiger Lebensstile auf kommu

naler Ebene, die nicht immer über ein Maßnah

mencontrolling oder eine Energie- und THG-Bi

lanz messbar sind, sollte das Ziel der langfristigen 

kommunalen Klimaschutzarbeit sein . Das beginnt 

mit Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bür

gern, der Begleitung von lokalen Aktionen, die 

nicht auf den ersten Blick etwas mit dem Klima

schutz zu tun haben, und mündet in vielen Kleinig

keiten der verwaltungsübergreifenden Entschei

dungen, welche die Kommune nicht nur für den 

Klimaschutz, sondern auch für Bürgerinnen und 

Bürger und lokale Unternehmen attraktiver macht .
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B 7

 Klimaschutzberichtswesen/Controlling

1. Grundsätzliches

Um aktuelle Entwicklungen und daraus folgende 

Handlungsoptionen abschätzen zu können, bedarf es 

im kommunalen Klimaschutz einer regelmäßigen Po

sitionsbestimmung als langfristige Aufgabe . Nur so 

kann gesichert werden, dass die bereitgestellten per

sonellen und finanziellen Mittel effizient und effektiv 

für das gemeinsame Ziel Klimaschutz genutzt wer

den . Aus diesem Grund ist die Einführung eines Con

trollingsystems wesentlicher Bestandteil eines Kli

maschutzmanagementprozesses ( Abb . B7–1), der 

alle anderen Bereiche beeinflusst .

Controlling geht dabei über den bloßen Ver

gleich von Ist- und Soll-Zustand hinaus . Es ist das 

Steuerungs- und Koordinierungsinstrument inner

halb des Klimaschutzmanagementprozesses und 

liefert Informationen zur Entscheidungsfindung 

und zielgerichteten Steuerung .

Wie  Abb . B7–1 zeigt, sollte das Controlling 

bereits im Klimaschutzkonzept und dessen Be

schluss zur Umsetzung angelegt sein . Zum einen 

werden Prozesse auf Ebene der Kommunalstruktur 

(zum Beispiel mittels Aktivitätsprofil) bewertet, zum 

anderen wird die Umsetzung der Maßnahmen über 

ein Bottom-up-Monitoring (siehe Hintergrundin

formationen) geprüft . Die Rückkopplung der Zieler

reichung kann dann zum Beispiel über Indikatoren 

erfolgen . Mit einer Anpassung der Ziele auf Basis 

der rückgekoppelten Ergebnisse beginnt der Ma

nagementkreislauf von neuem . 

Abbildung B7–1: Klimaschutzmanagement – Kreislauf und Controlling (Quelle: in Anlehnung an UBA 2015, S. 29)

Im Rahmen des Controllings wird die Situation 

in der Kommune regelmäßig analysiert . Es wer

den dann Empfehlungen für eine Modifikation 

oder die Beibehaltung bisheriger Instrumente ge

geben . Darauf aufbauend werden die Grob- oder 

Feinziele neu justiert und die Klimaschutzkonzep

tion und -planung an die neuen Erkenntnisse an

B 7
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B 7KLIMASCHUTZBERICHTSWESEN/CONTROLLING

gepasst . Falls es gravierende Änderungen gibt, ist 

gegebenenfalls ein neuer Beschluss auf höherer 

Ebene (kommunale Gremien) nötig . Nach der Um

setzung der Maßnahmen beginnt der Kreislauf 

von neuem .

 Was ist Controlling nicht?
Das Controlling ist von anderen, in diesem Zusam

menhang häufig genutzten Begriffen abzugrenzen:

Indikator: Hinweis auf einen bestimmten Sachver

halt (zum Beispiel Anzeigen eines Zustands mit

tels einer Kennzahl)

Benchmark: Vergleichende Analyse von Ergebnissen 

mit einem festgelegten Bezugswert (zum Beispiel Ver

gleich der realen Energiekennzahl einer Grundschule 

mit Richtwerten aus der VDI 3807/ages GmbH)

Evaluation: Beurteilung des Wertes eines „Objek

tes“ bzw . die genaue Bewertung der Effekte von 

Aktionen/Maßnahmen (Beispiel: Evaluation der 

Nationalen Klimaschutzinitiative)

Monitoring: Betrachtung und Bewertung der Ef

fekte von Aktionen/Maßnahmen

Mithilfe dieser Instrumente können im Rahmen 

des Controllings Schlüsse für das weitere Vorge

hen gezogen werden . 

Zur Einrichtung eines effizienten Controllings 

sind verschiedene Aspekte zu beachten, die im 

Folgenden dargestellt werden .

Wesentlich für die Umsetzung des Controllings 

sind die Festlegung und die zeitliche Fixierung von 

konkreten und überprüfbaren Zielen und Detail

zielen . Detailziele helfen, den Klimaschutzprozess 

in überschaubare Schritte einzuteilen . Dabei kann 

es sich um maßnahmenorientierte Meilensteine 

oder konkrete quantifizierbare Kennwerte han

deln . Wichtig ist vor allem, dass die Ziele messbar 

und damit überprüfbar sind . Daher muss das 

Controlling bereits bei der Erarbeitung des Klima

schutzkonzepts sowohl bei der Zielformulierung 

als auch bei der Maßnahmengestaltung berück

sichtigt werden .

Ein Ziel kann zum Beispiel sein, eine THG-Min

derung von jährlich zwei Prozent im Bereich der 

kommunalen Einrichtungen zu erreichen oder den 

Anteil Erneuerbarer Energien und der Kraft-Wär

me-Kopplung in der gesamten Kommune in den 

nächsten zehn Jahren zu verdoppeln .

Ein Detailziel kann sein, konkrete Energiekenn

werte der Schulen oder der öffentlichen Beleuch

tung zu erreichen, die Sanierungsrate von Ein

und Zweifamilienhäusern um einen bestimmten 

Prozentsatz zu erhöhen oder die spezifischen 

THG-Emissionen des kommunalen Fuhrparks un

ter einen Zielwert zu bringen .

Auf der operativen Ebene können Detailziele 

zum Beispiel die Einführung eines Energiemanage

ments in öffentlichen Gebäuden ( Kap . A1 4 .4), 

die Gründung eines Energieberatungszentrums, 

die Einführung eines Sanierungsstandards bis zu 

einem bestimmten Zeitpunkt oder die Festlegung 

von Klimaschutzleitlinien für die Erstellung von 

Bebauungsplänen sein . Das Controlling umfasst 

daher nicht nur den Bereich der physikalisch prüf

baren Basiswerte, sondern den Umsetzungsstand 

aller vorgeschlagenen Maßnahmen . Es müssen 

zudem die tatsächlich aufgewendeten Kosten, 

Personalaufwand und Material- und Sachmittel 

im Vergleich zur Planung und im Verhältnis zum 

erzielten Ergebnis analysiert werden .

Es sollte klar geregelt sein, welche Stelle oder 

Person für das Controlling verantwortlich ist . Wird 

eine entsprechende Stelle geschaffen, bietet sich 

das KSM oder die Energiebeauftragte an . Klima

schutzberichte, Maßnahmenberichte und Bilan

zen werden von dieser Stelle einem Entschei

dungsgremium (zum Beispiel dem Gemeinderat) 

vorgelegt und Vorschläge für das weitere Vorge

hen entwickelt .

Beim Controlling einzelner Maßnahmen ist es 

empfehlenswert, dass dies durch die jeweils für 

die Umsetzung Verantwortlichen geschieht bzw . 

diese eng in den Prozess mit einbezogen werden . 

Die Verantwortlichen tragen die einzelnen Ergeb

nisse zusammen und erhalten damit einen Über

blick über die Gesamtheit der Maßnahmen und 

den Stand der Zielerreichung .

Die Bereitstellung von finanziellen und perso

nellen Mitteln bedeutet nicht automatisch eine er
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folgreiche Umsetzung eines Konzepts . Oftmals 

finden sich Hemmnisse trotz ausreichender Mit

tel in einer mangelnden Management- und Orga

nisationsstruktur . Auf diese sollte im Rahmen 

des Controllings deswegen ein besonderes Au

genmerk gerichtet werden . Die Strukturen und 

Zuständigkeiten können sich zwischen Kommu

nen deutlich unterscheiden . Für eine erfolgreiche 

und effiziente Klimaschutzarbeit gibt es kein 

standardisiertes Erfolgsmodell . In manchen 

Kommunen ist der Klimaschutz zum Beispiel in 

einem einzelnen Amt verankert, manchmal ist er 

als Stabsstelle bei der Verwaltungsspitze organi

siert . Im Rahmen des Controllings sollten diese, 

eventuell wechselnden, Zuständigkeiten abge

bildet werden . 

2. Controllingelemente

Das Controlling bietet lokalen Akteuren die Mög

lichkeit, Entwicklungen systematisch zu erfas

sen, um bei Fehlentwicklungen rechtzeitig ge

gensteuern zu können . 

2 .1 Top-down und Bottom-up

Klimaschutzcontrolling sollte parallel auf zwei 

Ebenen stattfinden .

•	 Top-down:	Der	mittel-	 und	 langfristige	Rah
men zur Minderung des Endenergiebedarfs 

und der THG-Emissionen einer Kommune 

wird durch das KLIMA-Szenario abgesteckt . 

Ob diese Ziele tatsächlich eingehalten wer

den, muss durch ein Controlling auf Ebene 

der Sektoren und der Gesamtkommune zeit

nah geprüft werden . Dabei werden auf dieser 

aggregierten Ebene (Top-down) auch Detail

ziele anhand weiterer Indikatoren berück

sichtigt .

•	 Bottom-up:	Im	Rahmen	der	Maßnahmenent
wicklung wurden konkrete Umsetzungs

schritte zur Erreichung der Klimaschutzziele 

vorgeschlagen und bewertet . Um nachzuprü

fen, ob die Effekte der Maßnahmen den Pla

nungen entsprechen, ist ein Feincontrolling 

notwendig . Dabei werden einzelne Maßnah

men (Bottom-up) auf ihre Wirksamkeit über

prüft .

Für beide Ebenen gilt, dass die Basisdaten zur 

Durchführung des Controllings bereits im Rah

men des Klimaschutzkonzepts dargestellt sein 

müssen . Die Bilanzen und Indikatoren müssen 

für die Top-down-Betrachtung transparent zur 

Verfügung stehen . Für Einzelmaßnahmen müs

sen Zeitrahmen, benötigte finanzielle und per

sonelle Ressourcen sowie die zu erwartenden 

Effekte ausgewiesen sein .

Tabelle B7–1: Möglichkeiten des Klimaschutz-Monitorings in Kommunen

Quantitativ Qualitativ

Kommunale Ebene  
(Top-down)

Energie- und THG-Bilanz
Benchmark-Indikatoren

Benchmark Aktivitätsprofil
Mini-Benchmark (Coaching  
Kommunaler Klimaschutz)

Maßnahmenebene  
(Bottom-up)

Technische Maßnahmen
effekte (Konkrete Berechnungen)

„Weiche“ Maßnahmeneffekte  
(zum Beispiel Beratungszahlen 
 gegebenenfalls Berechnung 
der Einsparungen über Ableitung 
verschiedener Studienergeb
nisse möglich)

Quelle: Eigene Darstellung

Die Summe der THG-Minderungseffekte aller 

Maßnahmen (Bottom-up-Betrachtung) ist in der 

Regel nur ein Teil des tatsächlich erreichten Min

derungspotenzials (Top-down) . Das Gesamt

Quantitativ Qualitativ
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potenzial wird nicht nur durch Maßnahmen der 

Gebietskörperschaft erreicht, sondern auch 

durch Klimaschutzmaßnahmen weiterer Akteure 

auf allen Ebenen (EU, Bund, Land, Kommune) .

Monitoring von Aktivitäten ist ein wichtiger 

Ansatzpunkt des Klimaschutzcontrollings . Ne

ben einer Top-down- und Bottom-up-Betrach

tung sollte sich das Controlling allerdings auch 

mit den qualitativen Monitoring-Ergebnissen be

schäftigen und diese in die Analyse mit einfließen 

lassen .  Tab . B7–1 zeigt auf, welche Möglich

keiten im Rahmen des Monitorings in verschie

denen Bereichen bestehen . Alle Instrumente 

werden in der Folge genauer dargestellt . Nur 

durch die umfassende quantitative als auch qua

litative Betrachtung der kommunalen Aktivitäten 

und der daraus resultierenden Ergebnisse kann 

das Controlling die richtigen Schlüsse ermögli

chen . 

2 .2 THG-Bilanz und Indikatoren

Ein wichtiges Instrument des Controllings ist die 

Energie- und THG-Bilanz, welche über die Jahre 

fortgeschrieben wird . Mit Hilfe der Bilanz lassen 

sich Aussagen zur Entwicklung der kommunalen 

THG-Emissionen und des Energieverbrauchs in 

einzelnen Sektoren treffen .

Grundlage für eine THG-Bilanz ist eine Viel

zahl an Informationen, welche eine differenzier

tere Betrachtung von Bilanzen ermöglicht . So 

lassen sich über die Jahre weitere Entwicklungen 

verfolgen und selbst gesteckte Unterziele an

hand von folgenden beispielhaft aufgeführten In

dikatoren überprüfbar machen:

•	 Anteil	Erneuerbarer	Energien	im	Strom	und	
Wärmebereich

•	 Anteil	Kraft-Wärme-Kopplung	an	Strom	und	
Wärme

•	 Endenergieverbräuche	für	einzelne	Sektoren

Während THG-Bilanzen aus unterschiedlichen 

Gründen schwierig zu vergleichen sind ( Kap . 

B4 5), bieten diese Indikatoren die Basis für eine 

differenzierte Einschätzung der eigenen Ent

wicklung .

Mit dem Klimaschutz-Benchmark ( Kap . B7 2 .4) 

kann darüber hinaus ein Vergleich mit dem 

Durchschnittswert von Deutschland und von 

Kommunen gleicher Größenklassen gezogen 

werden .

Mit der Endenergie- und THG-Bilanz sowie 

weiteren Indikatoren kann somit die Gesamtent

wicklung im Klimaschutz dargestellt werden . Al

lerdings ist oft schwer feststellbar, auf welche 

Ursachen diese zurückzuführen ist, da es sich 

immer um die Auswirkungen eines Bündels an 

Maßnahmen auf den verschiedenen organisato

rischen Ebenen Bund, Länder und Kommunen 

oder infolge wirtschaftlicher Entwicklungen han

deln kann . Für eine genauere Betrachtung der 

eigenen Klimaschutzerfolge müssen die Einzel

maßnahmen untersucht werden (Bottom-up) .

2 .3 Maßnahmencontrolling

Um den Erfolg von Einzelmaßnahmen darstellen 

zu können, sollte regelmäßig deren Wirkung un

tersucht werden . Entscheidend für die Beurtei

lung der Effizienz und Effektivität einer Maßnah

me ist dabei, mit welchem Aufwand an Kosten, 

Personal und Ressourcen wie viel THG vermie

den bzw . Energie eingespart wurde . Eine ge

naue Analyse ist sehr aufwändig und kann nur 

im Rahmen einer umfangreichen wissenschaft

lichen Evaluation durchgeführt werden . Dabei 

könnte auch der tatsächliche Einfluss der kom

munalen Maßnahme auf das Handeln der loka

len Akteure sichtbar gemacht werden . Im Rah

men von Befragungen von Vergleichsgruppen 

können Mitnahmeeffekte eruiert und weitere 

Anschubinstrumente (zum Beispiel Förderung 

auf Bundesebene) berücksichtigt werden . Für 

ein kommunales Maßnahmencontrolling ist die

se Methode in der Regel nicht finanzierbar . Hier 

sollte stattdessen ein einfaches Controlling 

durchgeführt werden, das zumindest die Effekte 

der angestoßenen Maßnahmen überschlägig 

darstellt .

Der Erfolg kann gerade bei „harten“ techni

schen Maßnahmen noch relativ gut und einfach 

dargestellt werden . So lassen sich z . B . bei der 

Sanierung eines Rathauses oder bei der Um

stellung der Wärmeversorgung in einem Stadt

teil oder Gebäudekomplex die Ergebnisse an

hand von Kennwerten wie dem Energieverbrauch 

in kWh/m2 nachverfolgen . Auch technisch ori

entierte Förderprogramme lassen sich gut eva

luieren .



294

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KLIMASCHUTZBERICHTSWESEN/CONTROLLINGB 7

 Was gibt es bei der Evaluation 
harter Maßnahmen zu berücksichtigen?
Prinzipiell ist zu klären, ob die Einsparungsberechnungen mit 

der kommunalen Energie- und THG-Bilanz interagieren sol

len . Vor dem Hintergrund, dass Maßnahmen sich auf die kom

munale Bilanz auswirken, sollten deswegen Ansätze gewählt 

werden, die mit der Methodik der kommunalen Energie- und 

THG-Bilanzierung im Einklang stehen . Weitere Bilanzierungs

möglichkeiten werden im Folgenden erläutert . 

•	 Referenzsystem	 bei	 Einsparungen:	 Energieeinsparun
gen werden häufig mit eingesparten THG-Emissionen 

belegt . Sollen Einsparungen bilanzkonform gerechnet 

werden, sind Stromeinsparungen mit dem Bundes

strommix zu rechnen und allgemeine Wärmeeinsparun

gen mit dem lokalen Wärmemix der aktuellen Bilanz (alle 

THG-Emissionen im Wärmebereich dividiert durch die 

Endenergieverbräuche im Wärmebereich) . Sollten im 

Wärmebereich Informationen zur genauen Substitution 

vorliegen (zum Beispiel Erdgas- statt Heizölkessel), kön

nen anhand der spezifischen Unterschiede der beiden 

Emissionsfaktoren die Einsparungen genau berechnet 

werden .Wird der überregionale Strommarkt als Refe

renzsystem genommen, kann im Fall der Erneuerbaren 

Energien auch ein Verdrängungsmix bzw . der Vermei

dungsfaktor des Umweltbundesamts angesetzt werden 

(UBA 29/2014) . Dieser ist für die erneuerbaren Energie

träger derzeit aufgrund der Verdrängung von konventio

nell erzeugtem Strom zumeist höher als der in der kom

munalen Bilanz angesetzte Bundesstrommix . Allerdings 

ist die Bottom-Up-Berechnung der Maßnahmeneffekte 

dann nicht mehr mit dem Top-Down-Monitoring der 

Gesamtbilanz vergleichbar . Für den Wärmebereich soll

ten diese Vermeidungsfaktoren aufgrund der spezifi

schen lokalen Situation nicht angewandt werden .

•	 Bei	 der	 gleichzeitigen	 Berechnung	 von	 Einsparungen	
und Energieträgerwechseln ist darauf zu achten, Dop

pelzählung zu vermeiden . Diese passieren, indem Ein

sparungen und Klimawirkungen des Energieträger

wechsels separat gerechnet werden . Deswegen sollten 

Maßnahmen in diesem Fall als Gesamtsystem betrach

tet werden, deren THG-Emissionen vor und nach der 

Maßnahme betrachtet werden .

•	 Verschiedene	Berechnungen	 (unter	 anderem	die	Kos
ten pro eingesparter Tonne THG-Emission) berücksich

tigen die gesamten Einsparungen über den Lebenszyk

lus einer Maßnahme . Dazu werden die jährlichen 

Einsparungen kumuliert betrachtet . Sollte eine Maß

nahme über mehrere Jahre durchgeführt werden (zum 

Beispiel Förderprogramm Heizungspumpentausch), 

sollten die kumulierten THG-Einsparungen über  

den gesamten Förderzeitraum betrachtet werden . Bei 

der Bewertung von weichen Maßnahmen sind darüber 

hinaus weitere Dinge zu beachten (s . u .) . 

•	 Sind	 die	 THG-Einsparungen	 berechnet,	 stellt	 sich	 die	
Frage, wem diese Einsparungen zuzurechnen sind . Hier 

gilt es, darauf zu achten, dass nicht der Umsetzer der 

Maßnahme, die Kommune, mit ihrer Unterstützung oder 

übergeordnete Ebenen aufgrund von Förderung oder 

Gesetzgebung ihrem Handeln jeweils die volle THG-Ein

sparung zuordnen . Hier empfiehlt es sich, die berechne

ten THG-Einsparungen der Maßnahme zu benennen und 

darauf zu verweisen, dass höchstwahrscheinlich nur 

durch das Wirken aller Akteure diese Einsparung erreicht 

werden konnte . 

Schwieriger ist dies bei „weichen“ Maßnahmen 

wie Informations- und Fortbildungskampagnen, der 

Gründung eines Energieberatungszentrums oder der 

Schaffung einer Personalstelle für eine Klimaschutz

beauftragte . Diesen Maßnahmen können nicht ohne 

Weiteres THG-Minderungen zugeordnet werden .

Zielführender ist es bei solchen Maßnahmen, 

leicht quantifizierbare Werte zu erheben (zum Bei

spiel die Anzahl der Beratungen pro Jahr in einer 

Energieagentur) und anhand von selbst festgeleg

ten Indikatoren/Kennwerten die Entwicklung in den 

Zielbereichen zu beobachten . Hierzu können auch 

Vergleichswerte anderer Kommunen mit ähnlichen 

Strukturen herangezogen werden .

Um die konkrete Maßnahmenwirkung von wei

chen Maßnahmen bewerten zu können, bedarf es 

einer weiter reichenden Evaluation . In dieser könnte 

zum Beispiel mittels stichprobenartiger Kurzinter

views der Beratungsempfänger oder Fragebögen 

erhoben werden, inwieweit eine Beratung zu Inves

titionen bzw . Verhaltensänderungen geführt hat .

Die bisherigen Beispiele belegen, dass, egal um 

welche Maßnahmen es sich handelt, bereits zu Be

ginn der Maßnahmenumsetzung die Ziele und Er
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folgsfaktoren der Maßnahmen klar dargestellt und 

diese durch ein Monitoring messbar gemacht wer

den müssen . Nur so können erfolgreiche und weni

ger erfolgreiche Maßnahmen unterschieden wer

den . Im Rahmen der Ziele können auch die 

gewünschten Wirkketten angesprochen und wäh

rend der Maßnahmenumsetzung der Fokus der Be

wertung auf diesen Teilbereich gerichtet werden .

Abbildung B7–2: Maßnahmencontrolling in den verschiedenen Ebenen (Quelle: Eigene Darstellung)

  Quantifizierung von qualitativen Maßnahmen
Weiche Maßnahmen haben gegenüber technischen Maß

nahmen einen schweren Stand, da sie häufig nicht mit kon

kreten Einsparungen verknüpft werden können und somit 

ihr direkter Klimaschutznutzen nicht ersichtlich wird . Ver

schiedene Möglichkeiten bieten sich an, um dennoch THG-

Einsparungen mit den weichen Maßnahmen zu verknüp

fen . Wichtig ist, dass das jeweilige Vorgehen transparent 

beschrieben wird .

•	 Weiche	Maßnahmen	unterstützen	zumeist	quantifizier
bare Maßnahmen . Technische Maßnahmen werden 

ohne die Begleitung der weichen Maßnahmen häufig 

gar nicht erst umgesetzt . Deswegen gilt es, diese zu

sammenhängenden Maßnahmen als Maßnahmenpake

te mit den ermittelten THG-Einsparungen zu quantifizie

ren . Übergreifenden Maßnahmen, wie eine KSM-Stelle, 

können so mit THG-Einsparungen belegt werden, da sie 

zur Umsetzung anderer technischer Maßnahmen bei

tragen . Dieses Vorgehen führt zu einem vernetzten Den

ken eines integrativen Klimaschutzes und spielt Einzel

maßnahmen nicht gegeneinander aus . 

•	 Eine häufig genutzte Möglichkeit ist eine Kurzevaluati

on seitens der Kommune selbst (vgl . Beispiel aus Kli

mastadt) . Dabei werden lokale Endverbraucher befragt, 

inwieweit eine weiche Maßnahme Verhaltensänderung 

oder Sanierungen initiiert hat . Daraus lassen sich wie

derum konkrete Energie- und THG-Einsparungen ab

leiten . Diese Einsparungen sollten in Hinblick auf die 

oben beschriebenen Maßnahmenpakete und die nur 

schwer nachweisbare direkte Kausalität zwischen Maß

nahme und Verhalten mit Vorsicht betrachtet werden . 

Hinweise zur Wirkung solcher Maßnahmen liefern grö

ßer angelegte Evaluationen, in denen aufgrund um

fangreicher Befragungen eine Kausalität zwischen 

Maßnahmen und Handeln nachgewiesen werden kann 

(vgl . ifeu 2014b) .

In allen Fällen sollte zudem die Wirkdauer von weichen 

Maßnahmen berücksichtigt werden . Verhaltensänderun

gen aufgrund einer weichen Maßnahme sollten nicht län

ger als drei Jahre angesetzt werden . Werden solche Maß

nahmen nicht durch andere Maßnahmen begleitet, 

müssen sie also regelmäßig wiederholt werden, um die 

Effekte längerfristig zu gestalten . Werden durch weiche 

Maßnahmen dagegen Akteure zu effizienten Investitionen 

motiviert, können diese Einsparungen über die Lebens

dauer berücksichtigt werden . Je länger eine solche weiche 

Maßnahme weitergeführt wird, desto mehr THG-Einspa

rungen können dadurch über die Jahre erzielt werden . 
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Maßnahmencontrolling am Beispiel 
der Energieagentur Klimastadt
Im Vorfeld der Erstellung des ersten Klimaschutz

konzepts für Klimastadt wurde mit der Gründung 

einer Energieagentur eine Anlaufstelle für Klima- 

und Umweltschutz für private Haushalte und Un

ternehmen geschaffen . Im Klimaschutzkonzept 

wurde vorgeschlagen, dass die Verwaltung im 

Rahmen der Umsetzung des Klimaschutzkon

zepts die Aktivitäten der Energieagentur regelmä

ßig einem Controlling unterzieht .

Zunächst sollten hierfür Ziele und Detailziele 

formuliert werden . Detailziele könnten beispiels

weise sein:

•	 Durchführung	von	Bürgerberatungsstunden	
im Rathaus an zwei Tagen pro Woche

•	 Durchführung	einer	Informationsveranstaltung	
pro Monat

•	 Durchführung	einer	Mindestanzahl	an	
Gewerbeberatungen pro Jahr

Dauerhaft sollte die Energieagentur eine Anlaufstel

le mit täglichen Öffnungszeiten sein . Ziel des Bera

tungsangebots war es, mit zwei abgestellten Stellen 

seitens der Stadtwerke und einer kommunalen 

Stelle etwa 300 Haushaltskunden pro Jahr über 

Energieberatungen (Initialberatung) zu erreichen .

Gleich mit Beginn der Energieberatungen für 

private Haushalte wurden kleine Fragebögen mit 

acht Fragen verteilt, in denen nach der Zufrieden

heit mit der Beratung, dem Beratungsinhalt und 

geplanten Maßnahmen anonymisiert gefragt wur

de . Zudem konnten sich die Befragten durch An

gabe der Kontaktdaten für eine weitere Befragung 

nach ca . einem Jahr bereit erklären und bei einem 

Gewinnspiel mitmachen . Im ersten und zweiten 

Jahr erhielt die Kommune auf diesem Weg pro 

Jahr knapp 100 Rückmeldungen seitens der Bera

tenen . Das generelle Feedback auf das Bera

tungsangebot war sehr positiv, dieses wurde im 

persönlichen Umfeld weiterempfohlen . Schwer

punkt der Beratungen waren erste Sanierungs- 

und Fördermöglichkeiten im eigenen Haus sowie 

Energiesparen im Alltag .

In der telefonisch von einer Aushilfskraft durch

geführten Befragung wurden nach einem Jahr mit 

Hilfe eines standardisierten Leitfadens die tat

sächlich umgesetzten Maßnahmen, ungefähre 

Auswertungen beim Energieverbrauch sowie der 

subjektiv eingeschätzte Anteil der Initialberatung 

an der Umsetzung abgefragt . Zudem wurden wei

tere Wünsche und Ideen zur Beratung abgefragt . 

Pro Jahr beteiligten sich etwa 20 Befragte . 

Anhand der Auswertungen konnte festgestellt 

werden, dass vor allem gering investive Maßnah

men im Strombereich umgesetzt und weitere Über

legungen für eine Gebäudesanierung angestellt 

(aber nur in einem Fall umgesetzt) wurden . Anhand 

der Angaben der Befragten konnte eine Stromver

brauchsminderung von 300 kWh pro Jahr ermittelt 

werden . Bei der Auswertung wurde bewusst offen 

gelassen, ob dies auch für die anderen Beratenen 

veranschlagt werden kann und inwieweit dies allei

ne auf die Beratung zurückzuführen ist (da hier die 

subjektiven Angaben sehr differenziert waren) . 

Insgesamt kann im Hinblick auf die gesetzten 

Ziele von einer erfolgreichen Maßnahmenumset

zung gesprochen werden . Beim Maßnahmencon

trolling wurde zudem auf das Feedback eingegan

gen, dass in Zukunft eher vertiefende und 

aufsuchende Beratungsangebote benötigt wer

den . In Klimastadt ist deswegen geplant, BAFA-

Energieberaterinnen in das kommunale Angebot 

miteinzubeziehen und hier das bestehende Bera

tungsangebot weiter auszubauen .

2 .4 Controlling- und 
Managementsysteme

Eine Kontrolle der Effekte kommunaler Klima

schutzaktivitäten kann durch Anwendung stan

dardisierter Controllingsysteme erleichtert wer

den . Ähnlich wie bei der Erstellung der THG-Bilanz 

müssen hier Aufwand und Nutzen abgewogen 

werden . Während zum Beispiel für große Kommu

nen ein aufwändiges System wie das EMAS (Eco-

Management and Audit Scheme nach ISO 14001 

– EMAS 2015) zur Anwendung gelangen kann, 

benötigen kleine Kommunen einfachere Control

lingsysteme . Zwei dieser einfacheren Systeme 

sind im Folgenden kurz dargestellt .

Das Benchmark Kommunaler Klimaschutz (Cli

mate Cities Benchmark) wurde im Rahmen eines 

internationalen Projektes des Umweltbundsamtes 

entwickelt und steht seit Ende 2009 im Internet zur 

Verfügung . Es dient als Hilfsmittel für ein eigenes 

Controlling der Kommunen ohne externen Berater .

Als Einstieg dient ein Aktivitätsprofil, in welches 

die Kommune den Stand der Aktivitäten in den 

Bereichen Klimapolitik, Energie, Verkehr und Ab
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fall als Eigeneinschätzung einträgt (Praxis-Beispiel 

„Aktivitätsprofil von Klimastadt“  Kap . B3 2) . Als 

Ergebnis erhält die Kommune eine Kurzbewer

tung des Profils mit Hinweisen auf Optimierungs

möglichkeiten und beispielhafte Maßnahmen an

derer Kommunen .

Außerdem können die Endenergiebilanzen der 

Kommune eingegeben werden, die dann in stan

dardisierter vergleichbarer Form als THG-Bilanz

reihen dargestellt werden . Zusammen mit weite

ren Eingaben der Kommune dienen diese als 

Basis für die Berechnung der Indikatoren .

Die Indikatoren liegen auf Ebene der Gesamt

stadt ( Abb . B7–3) und der stadteigenen Lie

genschaften ( Abb . B7–4) vor . Mit Hilfe der In

dikatoren können Detailziele abgeprüft werden . 

Zur einfacheren Darstellung und Vergleichbarkeit 

sind alle Indikatoren in einem 10-Punkte-System 

dargestellt (0 Punkte schlecht, 10 Punkte sehr 

gut) .

Aufgrund der Komplexität des Themas THG-

Bilanzierung ( Kap . B4 1) gibt es bei den ge

samtstädtischen Indikatoren, die alle Sektoren ei

ner Stadt einbeziehen, zwei Werte für 

THG-Emissionen . Der erste Wert ist mit dem Bun

desstrommix (Bilanz BUND), der zweite mit dem 

lokalen Strommix (Bilanz REGIO) berechnet . Au

ßerdem gibt es Indikatoren für den Anteil Erneuer

barer Energien und der Kraft-Wärme-Kopplung 

sowie Kennwerte in den Bereichen Private Haus

halte, Verkehr und Abfall . Allen Indikatoren wer

den das jeweilige Bezugsjahr und die Datengüte 

( Kap . B4 1) zugeordnet .

Die Indikatoren im Bereich Städtische Einrich

tungen, die sich explizit auf die kommunalen Ein

richtungen beziehen, sind teilweise detaillierter . 

Hier werden zum Beispiel mittlere Energiekenn

werte von Schulen, Verwaltungsgebäuden und 

Straßenbeleuchtung und der spezifische THG-

Ausstoß der öffentlichen Pkw-Flotte bewertet .

Abbildung B7–3: Beispiel für gesamtstädtische Indikatoren des Benchmark Kommunaler Klimaschutz  
(Quelle: Eigene Darstellung)

Daten
güte

Bezugs
jahr

Wert Einheit

CO2/Einwohner (Gesamtstadt) B 2015 9,3 [t/EW]

CO2/Einwohner (Sektor Haushalte) B 2015 2,0 [t/EW]

Erneuerbare Energien Strom A 2015 4,2 [%]

Erneuerbare Energien Wärme B 2015 1,2 [%]

Kraft-Wärme-Kopplung (Wärme) B 2015 11,2 [%]

Energieverbrauch Private Haushalte B 2015 8 .879 [kWh/EW]

Energieverbrauch DL & LW B 2015 15 .347 [kWh/Besch .]

Modal Split C 2015 71,0 [%]

Energiebedarf Personenverkehr C 2015 4 .589 [kWh/EW]

0 Punkte = schlecht – 10 Punkte = sehr gut
www .benchmark-kommunaler-klimaschutz .net
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Abbildung B7–4: Beispiel für Indikatoren des Benchmark Kommunaler Klimaschutz (Quelle: Eigene Darstellung)

Daten
güte

Bezugs
jahr

Wert Einheit

THG-Emissionen/Einwohner B 2015 102 [kg/EW]

Erneuerbare Energien Wärme B 2015 5,8 [%]

Kraft-Wärme-Kopplung (Wärme) A 2015 17,1 [%]

Energiekennwert Schulen etc . B 2015 107 [kWh/qm*a]

Energiekennwert Verwaltung B 2015 145 [kWh/qm*a]

Straßenbeleuchtung B 2015 30 [kWh/EW]

Öffentliche Pkw-Flotte B 2015 149 [g/km]

0 Punkte = schlecht – 10 Punkte = sehr gut
www .benchmark-kommunaler-klimaschutz .net

Der European Energy Award© wurde im Rahmen ei

nes EU-weiten Forschungsprojekts entwickelt und 

wird seit längerem als standardisiertes Controlling- 

und Managementtool angeboten (eea©) . Bei der 

Umsetzung des Programms wird das sogenannte 

Energieteam der Kommune durch einen externen 

Berater unterstützt . Wichtiges Werkzeug des Euro

pean Energy Award© ist die Erarbeitung eines Maß

nahmenkataloges . Erfolgreiche Kommunen können 

mit dem European Energy Award© oder European 

Energy Award©Gold ausgezeichnet werden .

Zur Erfassung des Ist-Zustandes werden an

hand von Fragebögen folgende sechs Maßnah

menbereiche behandelt:

•	 Kommunale	Gebäude	und	Anlagen
•	 Kommunale	Entwicklungsplanung
•	 Ver-	und	Entsorgung
•	 Mobilität	und	Verkehr
•	 Interne	Organisation
•	 Externe	Kommunikation

Die Fragebögen können durch die Kommunen 

selbst ausgefüllt werden . Der eea-Berater über

trägt die Information danach in das Audit-Tool . 

Dadurch werden die Bewertung sowie die Über

prüfung durch den eea-Auditor erleichtert . Das 

Ergebnis wird unter anderem mit Hilfe einer 

Netzgrafik visualisiert ( Abb . B7–5) .

Neben der maßnahmenorientierten Bewertung 

enthält der European Energy Award© auch ein 

Wirkungstool zur Abschätzung des THG-Minde

rungspotenzials ausgewählter Maßnahmen bzw . 

Projekte . Die Ziele des Wirkungstools sind unter 

anderem:

•	 die	Erhebung	von	Indikatoren,
•	 der	Vergleich	mit	Benchmark-	und/oder	

Best-Practice-Werten,

•	 die	Definition	von	Einsparzielen,
•	 die	Berechnung	der	daraus	resultierenden	

Energie- und THG-Einsparungen .
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Abbildung B7–5: Beispiel für den Erfüllungsgrad im Rahmen des European Energy Award© (Quelle: Eigene Darstellung)

					 	 	

Das Wirkungstool orientiert sich in seiner 

Struktur und seinem Aufbau an dem eea-Maß

nahmenkatalog . Aus jedem Bereich sind stellver

tretend Indikatoren ausgewählt worden .

3. Dokumentation

Für eine regelmäßige Übersicht der Aktivitäten 

bietet es sich an, jährlich einen kurzen Maßnah

menbericht mit einfach zu erhebenden Zahlen und 

deren Entwicklung zu erstellen . Dieser dient pri

mär der Information der internen Entscheidungs

träger . Dies kann allgemein verfügbar und inter

aktiv auf der Internetseite der Kommune erfolgen . 

Alle zwei bis vier Jahre sollte darüber hinaus ein 

ausführlicher Klimaschutzbericht erstellt werden . 

In diesem werden neben dem wichtigsten Stand 

der bisherigen Maßnahmenumsetzung auch 

Strukturen und übergreifende Ergebnisse des Kli

maschutzes dargestellt . Inhalte sind demnach:

•	 Einleitung mit kurzer und verständlicher Einführung 

zur Klimaproblematik, ihrer globalen Entwicklungs

tendenzen sowie die Darstellung des Zusammen

hangs von Klimaschutz und Kommune .

•	 Bestandsaufnahme-	und	Analyseteil	mit	Daten,	
welche die Ausgangslage (Ist-Zustand) und je 

nach Möglichkeit jährliche Entwicklungen und 

ggf . Prognosen aufzeigen . Die auf dem Klima

schutzkonzept beruhende Berichterstattung 

enthält aktuelle Daten zum lokalen Energiever

brauch sowie THG-Bilanzen .

•	 Aktualisierung	der	Akteursanalyse	und	SWOT-
Analyse, Ableitung von Handlungsempfeh

lungen . Hierzu können auch standardisierte 

Controlling-Tools genutzt werden .

•	 Stand	 der	 Maßnahmenumsetzung,	 Koordina
tion der Maßnahmen und Zielerreichung .

Ziel des Berichts ist es, bei Bedarf die Strategie auf 

Grundlage der erhobenen Informationen neu anzu

passen und Maßnahmen und Organisationsstruk

turen zu modifizieren bzw . neue Maßnahmen zu 

entwickeln . Alle oben genannten Inhalte können 

separat bei Bedarf auch häufiger erhoben werden .

Neben einer internen Version sollte auch eine 

für die Öffentlichkeit bestimmte Version erstellt 

werden . Dazu werden die wichtigsten Ergebnisse 

und Erfolge in einer anschaulichen Kurzfassung 

zur Information der Bevölkerung und der Akteure 

übersichtlich dargestellt und öffentlichkeitswirk
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sam kommuniziert . Eine kontinuierliche Informati

on hilft, den Klimaschutzprozess im Bewusstsein 

der Bürgerinnen und Bürger und bei Unterneh

men präsent zu halten, stärkt die Motivation und 

hilft somit, die Unterstützung des Klimaschutz

prozesses zu sichern .

Abbildung B7–6: Übersicht über das kommunale Klimaschutz-Controlling (Quelle: Eigene Darstellung)

Beim ausführlichen Klimaschutzbericht ist dar

auf zu achten, dass er von den Inhalten sowie von 

der Form her als Element der Öffentlichkeitsarbeit 

einsetzbar ist, um die Akteure sowohl zu informie

ren als auch zu motivieren . Eine Kooperation mit 

der städtischen Abteilung für Presse- und Öffent

lichkeitsarbeit empfiehlt sich ( Kap . A4) .

Klimaschutzbericht von Klimastadt
Klimastadt hat im Laufe der Umsetzung eine ei

gene Homepage zum Klimaschutz in Klimastadt 

entwickelt . Dort wird über laufende Veranstal

tungen informiert und der aktuelle Stand der 

Maßnahmen dargestellt . Der Zwischenstand der 

Klimaschutzaktivitäten wird im Rahmen einer 

jährlich stattfindenden „Bilanzkonferenz“ der 

Öffentlichkeit dargestellt . Vor dem Hintergrund 

der neuesten Energie- und THG-Bilanz wird über 

die Erfolge in den einzelnen Handlungsfeldern 

berichtet und der städtische Klimaschutzpreis 

verliehen . Nach vier Jahren wurde ein umfassen

der, knapp 150-seitiger Bericht entwickelt, in 

dem alle Maßnahmen und deren bisheriger Bei

trag zum lokalen Klimaschutz dargestellt wur

den . Interessierte Bürgerinnen und Bürger kön

nen am Ende des Berichts einen detaillierten 

Blick auf die bisherigen Entwicklungen der Bi

lanzen werfen . Klimastadt hat für die Erstellung 

eine Grafikagentur engagiert und den Bericht 

professionell umgesetzt . 

Klimaschutzbericht der Stadt  

Esslingen: www .esslingenundco .de/

site/Esslingen-und-CO/get/params_

E1972646597/6647559/Bilanzbericht-

2011-2013_DRUCKVERSION .pdf 
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4. Qualitätskriterien für das Controlling 
der kommunalen Klimaschutzarbeit 

Allgemein
•	 Zentrale	Stelle,	die	das	Controlling	der	Um

setzung der kommunalen Klimaschutzarbeit 

als Ganzes betreut

•	 Amtsübergreifende	festgelegte	Verfahren	
des Monitorings

•	 Regelmäßiger	Austausch	zwischen	Politik	
und Verwaltung zum Stand des Klimaschutzes 

(mindestens einmal im Jahr)

•	 Alle	2–3	Jahre	größerer	Klimaschutzbericht
•	 Für	das	Controlling	wird	ein	Management

system (Klimaschutz-Benchmark, eea, 

Mini-Benchmark o . Ä .) genutzt

•	 Es	erfolgen	externe	Bewertungen	durch	
Expertinnen und Experten

•	 Ein	Vergleich	mit	anderen	Kommunen	
findet statt

Instrument Energie und THG-Bilanz
•	 Erstellung	eines	regelmäßigen	(alle	2–3	Jahre)	

Bilanzberichts

•	 Transparente	Bilanz
- Methodik

- Berechnungen und Datengrundlagen

- Erläuterung der Bilanz für Laien

•	 Auswertung	der	Bilanzen	auf	mehreren	
Ebenen (Indikatoren)

•	 Bilanz	wird	als	Monitoring-Tool	bei	der	
Strategieumsetzung genutzt (sind wir 

ins-gesamt auf dem richtigen Weg?)

•	 Unterziele	der	Strategie	(zum	Beispiel	Aus
bau Erneuerbare Energien) werden geprüft

Controlling der Institutionalisierung
•	 Ein	regelmäßiger	(ca.	einmal	pro	Jahr)	

verwaltungsinterner Austausch zur 

Optimierung der Institutionalisierung

•	 Regelmäßig	(ca.	alle	drei	Jahre)	findet	
ein nachvollziehbares Monitoring der 

bestehenden Strukturen (Kompetenzen, 

Weisungsbefugnisse, Abläufe) statt

•	 Austausch	der	Monitoring-Ergebnisse	
mit Verwaltungsspitzen

Maßnahmencontrolling
•	 Qualitative	und	quantitative	Maßnahmen	

werden im Rahmen integrativen Klima

schutzes als Ganzes gesehen

•	 Ziele	und	Erfolgsfaktoren	für	alle	Maßnahmen	
sind festgelegt

•	 Ein	begleitendes	Monitoring	der	Maßnahmen	
findet statt

•	 Übersicht	über	die	aktuelle	Maßnahmen
umsetzung wird jährlich aktualisiert 

•	 Bei	nicht	funktionierenden	Maßnahmen	
werden die Ursachen untersucht und 

dokumentiert 

•	 Maßnahmen	werden	bei	Nicht-Zielerreichung	
nach der Analyse modifiziert oder eingestellt
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C  

Einführung

C

Klimawandel und Energiewende stellen Heraus

forderungen dar, die nahezu alle Bereiche der Ge

sellschaft betreffen . Städte und Gemeinden sind 

dabei wichtige Akteure bei der Umsetzung globa

ler und nationaler Klimaschutzziele . Sie gestalten 

die lokale Energie- und Verkehrspolitik, beeinflus

sen die Klimarelevanz der Energieversorgung, 

entscheiden über kommunale Umweltvorschrif

ten und spielen als bürgernächste Politik- und 

Verwaltungsebene eine entscheidende Rolle 

durch Information und Mobilisierung der Öffent

lichkeit . Kommunen haben die Möglichkeit, über 

ordnungsrechtliche Instrumente, finanzielle An

reize und „weiche“ Maßnahmen den Klimaschutz 

lokal voranzutreiben .

Rolle der Kommunen
Kommunaler Klimaschutz beinhaltet eine breite 

Vielfalt von Handlungsfeldern, in denen Kommu

nen in unterschiedlichster Form tätig werden kön

nen . In den verschiedenen Handlungsbereichen 

des lokalen Klimaschutzes kann die einzelne Kom

mune dabei unterschiedliche Rollen einnehmen 

( Kap . A1 3 .1) . 

Kommune als Verbraucherin und Vorbild

Städte und Gemeinden erfüllen eine wichtige Vor

bildfunktion, wenn sie den Energieverbrauch in 

ihren kommunalen Gebäuden reduzieren, selbst 

Ökostrom beziehen oder eigene Wälder nachhal

tig bewirtschaften . Die Einflussmöglichkeiten sind 

hier am größten, weil das eigene Handeln im Mit

telpunkt steht .

Kommune als Planerin und Reguliererin

Durch die Planung von klimafreundlichen Wohn

und Gewerbegebieten und einer klimafreund

lichen Verkehrsplanung haben Städte und Ge

meinden viele Möglichkeiten, das Verhalten der 

Wirtschaft oder der Verbraucher im Sinne des Kli

maschutzes zu beeinflussen .

Kommune als Versorgerin und Anbieterin

Im Energie- und Verkehrssektor, bei der Wasser

ver- und Entsorgung oder im kommunalen Woh

nungsbau bieten Städte und Gemeinden Dienst

leistungen an . Diese sollten klimafreundlich 

gestaltet werden .

Kommune als Beraterin und Promoterin

Kommunen als bürgernächste Verwaltungsebene 

können durch Bewusstseinsbildung oder die fi

nanzielle Förderung von Klimaschutzmaßnahmen 

Bürgerinnen für den Klimaschutz motivieren . 

Ohne privates Engagement der Mehrzahl der Bür

ger wird kein ehrgeiziges THG-Minderungsziel 

umzusetzen sein . Deshalb ist ein gutes Bera

tungsangebot für die Bevölkerung durch kommu

nale Stellen ein zentraler Baustein der Klima

schutzaktivitäten . Bei diesem können unter 

anderem auch Handwerkskammer, Banken, örtli

che Energieversorger und Baugesellschaften zu 

ihrem eigenen Nutzen mit eingebunden werden . 

Eine enge Abstimmung mit Initiativen, Landes- 

oder Bundesprogrammen ist dabei wichtig .

Ökologische und ökonomische Vorteile 
durch Klimaschutz
Bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen 

nehmen Städte, Gemeinden und Kreise eine zent

rale Rolle ein . Sie können durch engagierte Aktivi

täten nicht nur ihrer kommunalen Verantwortung 

gerecht werden, sondern auch eine Vorbildfunkti-

on erfüllen . Wenn Kommunen ihre Energie- und 

Verkehrskonzepte an der THG-Minderung orien

tieren und auf die Verringerung des Energiever

brauchs setzen, erzielen sie über einen Imagege

winn hinaus eine ganze Reihe ökologischer und 

ökonomischer Vorteile: Verringerung der Abhän

gigkeit vom (teuren) Import fossiler Brennstoffe, 

Schadstoff- und Lärmemissionen, Einsparung 

von Betriebskosten und Ermöglichung günstiger 

regionalwirtschaftlicher Effekte, zum Beispiel 

Schaffung von Arbeitsplätzen ( Kap . B5 8) .

Grundpfeiler einer Klimaschutzstrategie, die 

auf die Minimierung aller Risiken und Umweltfol

gen setzt, sind:

•	 Energieeinsparung	und	Energieeffizienz	bei	
der Anwendung von Energie (Energieeinspa

rung in kommunalen Liegenschaften, privaten 

Haushalten sowie Industrie und Gewerbe, 

energieeffizientes Bauen und Sanieren)

•	 Nutzung	regenerativer	Energiequellen,	klima
schonende Mobilität (Förderung der Nahmobi

lität und der Mobilität im ländlichen Raum, 

Mobilitätsmanagement, Elektromobilität, 
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Wirtschafts- und Güterverkehr)

•	 Integrierte	Stadt-	und	Verkehrsplanung
•	 Abfall-	und	Abwasserwirtschaft
•	 Übergang	zu	einer	nachhaltigen	Wirtschafts

weise (Beschaffung)

•	 Nachhaltigkeit	und	Suffizienz
•	 Ernährung

Zahlreiche Hemmnisse behindern die Ausschöp

fung von Einsparmöglichkeiten, zum Beispiel feh

lende Kontrolle über den Energieverbrauch, unge

nügende Kenntnisse über Effizienztechnologien 

und ihre Wirtschaftlichkeit, mangelnde Investiti

onsmöglichkeiten für Nutzende von Gebäuden 

und Anlagen usw . Viele dieser Probleme können 

durch Information, Beratung und neue Angebote 

für die Energieverbraucher gelöst werden, und 

zwar dort, wo die Energie verwendet wird – also 

dezentral, auf kommunaler Ebene .

Kommunaler Erfahrungsaustausch
Die Vielfalt der möglichen kommunalen Ansätze 

im Klimaschutz ist groß . Sinnvoll ist es daher, 

wenn die Kommunen ihre Erfahrungen auswerten 

und untereinander austauschen . Maßnahmen 

können so rasch optimiert und weiterentwickelt 

werden, was zu einer höheren Effektivität des 

kommunalen Klimaschutzes führt ( Kap . A2 4) .

Gleichzeitig kann und sollte der kommunale Kli

maschutz ein Ausgangspunkt für den ökologischen 

Umbau der Stadt mit dem Ziel einer „zukunftsfähi

gen“ Stadt sein . Klimaschutz und Energiewende 

sind nicht nur ein technisches Problem, sondern 

bedürfen einer gesellschaftlichen Umsetzung .

Erschwerend kommt hinzu, dass Klimaschutz 

nicht zu den kommunalen Pflichtaufgaben im en

geren Sinne gehört . Die Verpflichtung zur Da

seinsvorsorge kann und sollte zwar weitgehend so 

ausgelegt werden, oft betrachten die Kommunen 

allerdings den Schutz des globalen Klimas als 

„Kür“, und falls dafür Stellen geschaffen werden, 

sind sie bei knappen Kassen immer von Strei

chungen bedroht .

Klimaschutz als Querschnittsthema umfasst vie

le kommunale Bereiche und Zuständigkeiten . 

Gleichzeitig stellt es für Kommunen eine freiwillige 

Aufgabe dar . Aus diesen Gründen gibt es in 

Deutschland große Unterschiede, mit welcher In

tensität und Aktivität Klimaschutz verfolgt wird . Re

gionale Strukturen und Besonderheiten spielen 

hierbei eine wichtige Rolle . Die Ausgangslage der 

Kommunen für Klimaschutz und Energiewende ist 

also sehr heterogen, und deshalb lassen sich verall

gemeinerbare Vorschläge für praktische Maßnah

men des kommunalen Klimaschutzes nur bis zu ei

nem gewissen Konkretisierungsgrad beschreiben .

Maßnahmenblätter
Teil C dieses Leitfadens beschreibt detaillierte 

Handlungsmöglichkeiten zur Erarbeitung und 

Umsetzung von Maßnahmen in den Handlungs

feldern lokale Verwaltung, Energie, Verkehr sowie 

Abfall, Abwasser, Nachhaltigkeit und Suffizienz 

sowie Ernährung . In Form von Maßnahmenblät

tern – veranschaulicht anhand umgesetzter Pra

xisbeispiele – werden ausgewählte Einzelmaß

nahmen übersichtlich dargestellt, die sich in der 

kommunalen Praxis bewährt haben und gut über

tragbar sind . Dabei ist die Beschreibung der Maß

nahmen allgemein gehalten, da sich lokale Vor

aussetzungen, Bedingungen und Umsetzbarkeit 

von Kommune zu Kommune deutlich unterschei

den können . Ein Maßnahmenblatt gliedert sich in 

folgende Abschnitte auf:

•	 Maßnahmennummer
- MK = Handlungsmöglichkeiten 

innerhalb der lokalen Verwaltung

- ME = Handlungsfeld Energie

- MV = Handlungsfeld Verkehr

- MW = Weitere Handlungsfelder

•	 Maßnahmentitel
•	 Beschreibung:	Erläuterung	der	Wirkungsweise	

und der Zielsetzung der Maßnahme

•	 Erfolgsindikatoren:	Anhand	der	Erfolgsindika
toren kann überprüft werden, ob die angege

bene Maßnahme erfolgreich umgesetzt wurde .

•	 Akteure:	Auflistung	der	verschiedenen	Akteu
rinnen, die für die Umsetzung der Maßnahme 

relevant sind

•	 Aufwand	(finanziell,	materiell,	zeitlich):	Eine	
allgemeine Abschätzung des Aufwandes zur 

Umsetzung der Maßnahme wird gegeben .

•	 Verknüpfung	mit	anderen	Maßnahmen:	
Verweis auf flankierende Maßnahmen, die im 

Verbund die Klimaschutzwirkung der Maßnah

me verstärken

•	 Handlungsschritte:	detaillierte	Handlungsan
weisungen zur Umsetzung der Maßnahme

Weitere allgemeine Hinweise zur Erstellung 

eines Maßnahmenkatalogs gibt  Kapitel B6 .
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C EINFÜHRUNG

Maßnahmenmatrix
Um vor allem Entscheidungsträgerinnen, Kommunal

räten und -verwaltungen einen schnellen Überblick 

über die Handlungsmöglichkeiten zu geben, werden 

die Maßnahmenblätter in einer Matrix dargestellt 

( Tab . C1–1) . Jedem Handlungsfeld (senkrechte 

Spalte) sind Maßnahmenblätter zugeordnet, die wie

derum nach den Möglichkeiten der Kommune im Rah

men ihrer Maßnahmenmöglichkeiten (Wirkungsan

sätze  Kap . B6 3 .1) sortiert sind (Tabellenkopf) .

Um Kommunen einen Anhaltspunkt zu geben, 

welche Maßnahmenvorschläge für sie passend 

sind, kann als ein mögliches Kriterium die Kom

munengröße mit der daraus abgeleiteten Aus

gangssituation dienen . Dieser Ansatz stellt Städ

ten, Gemeinden und Landkreisen besondere

Anforderungen an die Erstellung ihrer Energie- 

und Treibhausgasbilanzen. Damit diese zukünftig 

methodisch einheitlich berechnet werden, förder

te das BMUB die Entwicklung eines standardisier

ten Instrumentenansatzes. Ergebnis des Harmo

nisierungsprozesses ist die „Bilanzierungs-

Systematik Kommunal (BISKO)“. Aufgrund der 

methodischen Konsistenz der Berechnung ist es 

nun möglich, die Energie- und THG-Bilanzen von 

Kommunen miteinander zu vergleichen sowie den 

Erfolg von kommunalen Klimaschutzmaßnahmen 

zu dokumentieren.

Derzeit können Kommunen mit der internetba

sierten Software Klimaschutz-Planer und ECO

SPEED Region kommunale Energie- und THG

Bilanzen nach BISKO-Standard erstellen. Mit 

beiden Bilanzierungsinstrumenten lassen sich auf 

Basis der lokalen Bedingungen und Potenziale der 

Aktivitätsstand der Kommune in Bezug auf Klima

schutz ( Kap. B3 2) und Maßnahmenbündel ab

leiten. Letztere werden im Klimaschutz-Planer 

zusätzlich mit einer Projektdatenbank mit kom

munalen Umsetzungsbeispielen verknüpft. Auch 

vom Aktivitätsprofil aus gelangen Nutzerinnen zu 

der Projektdatenbank, um Anregungen für die 

Umsetzung zu erhalten .

Für kleinere Kommunen bietet sich das Coa

ching Kommunaler Klimaschutz an ( Kap . B1–6) . 

Hier werden die wichtigsten Maßnahmen für 

„Starterkommunen“ dargestellt und des Weiteren 

Checklisten zur Erfassung der lokalen Klima

schutzbemühungen angeboten .

Tabelle C1–1: Die Maßnahmenmatrix gibt einen Überblick über die kommunalen Handlungsmöglichkeiten

ThemaThema Ordnungsrecht Ordnungsrecht 
(fordern) (fordern) 

FinanzierungFinanzierung
(fördern)(fördern)

Flankieren Flankieren (u. a. 
Vernetzung,  
organisatorische 
Maßnahmen)

(u. a. 
Vernetzung,  
organisatorische 
Maßnahmen)

Information
und 
Öffentlichkeits
arbeit

Information
und 
Öffentlichkeits
arbeit

Technische  
Maßnahmen
Technische  
Maßnahmen

Lokale Verwaltung MK7, MK9, MK10 MK1, MK2, MK3, 
MK4, MK5, MK6

MK8

Kommunale Einrichtungen ME4 ME1 ME2 ME3

Haushalte ME5, ME6, ME7

GHD/Industrie ME8 ME10 ME9

Bauen/Sanieren, 
Siedlungsentwicklung

ME11, ME12 ME13 ME14

Energieversorgung ME17, ME18 ME15, ME16 ME19 ME15, ME18

Energieerzeugung ME21 ME20

Verkehr MV1, MV2, MV5, 
MV6, MV7, 
MV14, MV18

MV12 MV4, MV9, MV10, 
MV14, MV15, 
MV17

MV3, MV8 MV11, MV16

Abfall MW1, MW2 MW2 MW1, MW2

Abwasser MW3, MW4, 
MW5

Nachhaltigkeit, Suffizienz MW8 MW6, MW7

Ernährung MW9, MW10

Quelle: Eigene Darstellung
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C 1 

Handlungsmöglichkeiten innerhalb 
der kommunalen Verwaltung

C 1 

Auf der 21 . Vertragsstaatenkonferenz der UN-Klima

rahmenkonvention 2015 in Paris unterzeichneten nach 

langer Vorbereitung und intensiven Verhandlungen 

195 Staaten ein neues Klimaabkommen mit dem Ziel, 

den globalen Klimawandel einzudämmen . Kommunen 

werden an verschiedenen Stellen als wichtige Akteure 

genannt, die die Regierungen bei ihren Anstrengungen 

unterstützen sollen . In den Artikeln 134 und 135 kommt 

der Pariser Vertrag auf diese Wurzeln des Klimaschut

zes zurück, indem er die geleisteten Beiträge der Städ

te würdigt und sie auffordert, ihre Anstrengungen wei

ter zu intensivieren . Damit wird deutlich, dass, wie 

wichtig Entscheidungen auf nationaler und internatio

naler Ebene auch sein mögen, Städte, Gemeinden und 

Kreise entscheidende Akteure für eine wirkungsvolle 

Umsetzung von Klimaschutzpolitiken und somit ein 

wichtiger Schlüssel zur Lösung der globalen Aufgabe 

Klimaschutz sind . Aktiver Klimaschutz heißt, die kom

munalen Handlungsmöglichkeiten auszuschöpfen: als 

Energieverbraucher, als Planungs- und Genehmi

gungsinstanz, in der Wirtschaftsförderung, als Eigen

tümerin von Wald und Boden und als Vorbild für Unter

nehmen, Bürgerinnen . Der Leitfaden betrachtet in 

diesem Kapitel die Handlungsmöglichkeiten der loka

len Verwaltung, die sich auf den in  Abb . C1–1 dar

gestellten Ebenen ergeben .

1. Politische Maßnahmen/ 
Grundsatzbeschlüsse

Die Energiepreissteigerungen der letzten Jahre 

und zunehmende Umweltkatastrophen haben 

dazu geführt, dass der Klimaschutz wesentlich 

stärker in das Bewusstsein von Öffentlichkeit 

und Politik gerückt ist . Im März 2007 hat der Eu

ropäische Rat erstmals europäische Klima- und 

Energieziele vereinbart . Im Klima- und Energie

paket 2020 verpflichten sich die EU-Mitglieds

staaten, ihre Treibhausgasemissionen bis 2020 

gegenüber 1990 um mindestens 20 Prozent ge

genüber dem Basisjahr 1990 zu vermindern (auf 

Bundesebene um 40 Prozent) . Im Oktober 2014 

wurde – den 2020-Zielen nachfolgend – der 

Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 

2030 beschlossen . Der Beschluss beinhaltet die 

Vorgabe, die Treibhausgasemissionen in Euro

pa gegenüber 1990 um mindestens 40 Prozent 

zu vermindern . Dabei soll der nationale Treibh

ausgasausstoß gegenüber dem Basisjahr 1990 

bis 2050 um 80 bis 95 Prozent gemindert wer

den . Die Bundesregierung bekräftigt ihrerseits 

dieses Langfristziel mit der Vorlage des Klima

schutzplans 2050 ( Kap . A1 2 .1) .

Abbildung C1-1: Übersicht der Maßnahmenblätter im Handlungsfeld Kommunale Verwaltung

Politische Maßnahmen und GrundsatzbeschlüssePolitische Maßnahmen und Grundsatzbeschlüsse

MK1 Klimaschutz politisch verankern

MK2 Konzepte und Programme zum Klimaschutz erarbeiten

MK3 Kommune beteiligt sich an nationalen und internationalen Initiativen und Bündnissen 

zum Klimaschutz

Organisatorische MaßnahmenOrganisatorische Maßnahmen

MK4 Personelle Ressourcen zum Klimaschutz optimieren – Leitstelle und Gremien

MK5 Agentur zum Klimaschutz einrichten

MK6 Netzwerkaktivitäten wichtiger kommunaler Akteure

MK7 Klimaschutzfonds

Kommune als VorbildKommune als Vorbild

MK8 Anreize und Motivation – nicht monetär

MK9 Energieeffiziente Bürogeräte und Gebrauchsgüter und kommunaler Fuhrpark

MK10 Lebensmittel und Catering-Dienstleistungen

(Quelle: Eigene Darstellung)
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C 1 HANDLUNGSFELD KOMMUNALE VERWALTUNG

Klimaschutz in Kommunalpolitik 
und Kommunalverwaltung
So wichtig Entscheidungen auf nationaler und in

ternationaler Ebene auch sind, ambitionierte Kli

maschutzziele sind ohne engagierte Kommunen 

nicht zu erreichen . Bei der praktischen Umsetzung 

der THG-Reduktionsziele spielen Städte und Ge

meinden eine zentrale Rolle: Sie sind maßgebliche 

Akteurinnen bei der Umsetzung globaler Klima

schutzvereinbarungen . Zudem können sie als bür

gernahe Ebene Privathaushalte und Unternehmen 

für Beiträge zum Klimaschutz gewinnen und eine 

wichtige Vorbildfunktion ausüben .

Klimaschutz zählt – trotz vorhandener gesetzli

cher Regelungen wie zum Beispiel im Baugesetz

buch oder durch die Energieeinsparverordnung 

( Kap . A1 2 .2) – bisher nicht ausdrücklich zu 

den Pflichtaufgaben der Kommunen . Problema

tisch sind zudem die finanziellen Restriktionen, 

die kommunale Klimaschutzpolitik von Städten 

und Gemeinden einschränken . Viele deutsche 

Städte sind kaum noch in der Lage, Mittel in den 

Klimaschutz zu investieren ( Kap . A3) . Daher 

konkurriert Klimaschutz mit anderen freiwilligen 

Aufgaben wie der Instandhaltung und dem Be

trieb von Schwimmbädern oder der Subventionie

rung des örtlichen Theaters . Deshalb sind Schritte 

erforderlich, um dem Klimaschutz als Ziel und 

Aufgabenstellung sowohl in der Kommunalpolitik 

als auch in der Kommunalverwaltung einen ad

äquaten	Stellenwert	einzuräumen.
Grundlage und Maßstab für alle Klimaschutz

maßnahmen einer Kommune – von der Erstellung 

eines Klimaschutzkonzeptes über die Umsetzung 

von Maßnahmen bis zu Evaluationsprozessen – ist 

ein politischer Beschluss zur Erreichung von Kli

maschutzzielen . Als Zeichen kommunaler Hand

lungsbereitschaft wirkt er sich zudem positiv auf 

die Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen in der 

Bürgerschaft aus und regt die öffentliche Diskussi

on über Klimaschutzthemen an . Impulse hierzu 

können von den Bürgern ausgehen, indem sie bei

spielsweise über Petitionen oder Nachfragen bei 

den Abgeordneten ihre Forderungen in die Politik 

einbringen . Diese Strategie verfolgt zum Beispiel 

die Fossil-Free-Bewegung, die über Kampagnen 

den Abzug kommunaler Investitionen aus ethisch 

bedenklichen Industrien unter dem Aspekt des Kli

ma- und Umweltschutzes einfordern (Divestment) .

Eine Kooperation mit umliegenden Gemeinden 

bietet die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch 

und zur Entwicklung gemeinsamer Strategien in 

einer Region ( Kap . A2 3) . Durch regionale Ko

operationen können Kräfte und Ressourcen ge

bündelt werden (zum Beispiel Installierung 

Fördermanagement/-beratung), um die Entwick

lung hin zu einer energieautarken Region zu initi

ieren oder die Qualität von öffentlichem Nahver

kehr und Radinfrastruktur zu verbessern . 

Unterstützung für Kommunen bietet zum Beispiel 

das Netzwerk der „100 % Erneuerbare-Energie-

Regionen“-, in dem Regionen, Kommunen und 

Städte, die ihre Energieversorgung auf lange Sicht 

vollständig auf Erneuerbare Energien umstellen 

wollen miteinander vernetzt sind . Die Zusammen

arbeit von Gemeinden in einer Region kann so be

trächtlich zur Reduktion von Emissionen und zur 

Sensibilisierung der Bevölkerung beitragen . 

Nachhaltiges Handeln in Bezug auf Energie, Mo

bilität und Boden wird gefördert und ein ökonomi

scher, ökologischer und gesellschaftlicher Mehr

wert für die gesamte Region geschaffen .

Beitritt zu Bündnissen und Erarbeitung 
von Konzepten und Programmen
Wird Klimaschutz von höchster politischer Stelle 

unterstützt, kann neben der Vernetzung mit Ge

meinden in der unmittelbaren Umgebung auch 

der Beitritt zu nationalen und internationalen Kli

maschutz-Netzwerken hilfreich sein . Gerade glo

bale Netzwerke bieten Kommunen den Rahmen 

für gemeinsame Überlegungen, wie sie sich von 

nationalstaatlich bestimmter Politik unabhängi

ger machen und dem Klimawandel durch lokales 

politisches Handeln und internationale Vernet

zung entgegentreten können . Ebenso können na

tionale, europäische oder internationale Projekte 

mit begrenzter Laufzeit und Finanzierung Partner

schaften und Kooperationen zwischen Kommu

nen initiieren und unterstützen .

Ehrgeizige Klimaschutzziele sind sowohl in 

Bündnissen als auch für einzelne Kommunen 

wichtig; sie sollten aber differenziert betrachtet 

werden . So ist es zum Beispiel für Kommunen im 

ländlichen Raum leichter möglich, Energie zu 

100 Prozent aus erneuerbaren Quellen zu bezie-

hen: Sie verfügen über wesentlich mehr Fläche 

als urbane Zentren, um Windkraftanlagen aufzu

stellen, können Energie aus landwirtschaftlichen 

Biogasanlagen beziehen und haben insgesamt 

einen geringeren Energiebedarf als Städte . Für 

Städte ist es dagegen deutlich schwieriger, ihren 
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C 1HANDLUNGSFELD KOMMUNALE VERWALTUNG

PRAXISBEISPIEL | Klimakommune SaerbeckPRAXISBEISPIEL Klimakommune Saerbeck

Region/Stadt/Gemeinde: Saerbeck

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Einwohnerzahl: 7 .174 (2016)

Zeitrahmen: Seit 2009

Kurzbeschreibung
Per Ratsbeschluss hat Saerbeck 2009 ent

schieden, die Energieversorgung bis zum Jahr 

2030 auf regenerative Energien und nach

wachsende Rohstoffe umzustellen und damit 

einen nachhaltigen und umfassenden Beitrag 

zum Klimaschutz zu leisten . Die Grundlage 

hierfür bildet das Integrierte Klimaschutz- und 

Klimaanpassungskonzept (IKKK) . Inzwischen 

erfährt die Klimakommune Saerbeck nationale 

und internationale Anerkennung durch zahlrei

che Preise .

Maßnahmen
Leitprojekte des IKKK Saerbecker Sonnenseite

•	 Im	Rahmen	einer	Studie	werden	die	Poten
ziale zur Steigerung der Energieeffizienz 

und zur Nutzung Erneuerbarer Energien im 

privaten und gewerblichen Gebäudebe

stand in den Blick genommen .

Saerbecker Einsichten

•	 Den	Kern	bildet	eine	neue	Heizzentrale	im	
Bereich des Schul- und Sportzentrums der 

Gemeinde, die auf Basis nachwachsender 

Rohstoffe ein Nahwärmenetz beliefert und 

regenerative Energien mit einem innovati

ven Umweltbildungskonzept erlebbar 

macht (Energie-Erlebnis-Pfad) .

Saerbecker Stoffströme (Bioenergiepark)

•	 Die	Umnutzung	eines	90	Hektar	großen	
ehemaligen Munitionsdepots zu einem 

Bioenergiepark mit einem Nutzungsmix  

aus Wind-, Sonnen- und Bioenergie .

•	 Darüber	hinaus	sollen	in	den	Biogasanla
gen die anfallenden Gärreste zu Stickstoff- 

und Phosphatdünger veredelt werden .

Weitere Fakten zur Klimakommune:

•	 Die	größtmögliche	Beteiligung	der	Bürge
rinnen und Bürger, maximale örtliche 

Wertschöpfung sowie eine begleitende 

klimaschützende Bildungsarbeit sind 

integrativer Bestandteil der Projektumset

zung und stellen eine hohe Akzeptanz der 

Projekte vor Ort sicher .

•	 Leuchtturmprojekt	der	Bildungsarbeit	
sind die „Saerbecker Energiewelten“, ein 

außerschulischer Lernstandort, der seit 

2015 Bildungsangebote zu Klimaschutz, 

Energiewende und Anpassung an den 

Klimawandel im Bioenergiepark bietet .

•	 Mittlerweile	hat	Saerbeck	eine	370-prozen
tige Deckung des Eigenstrombedarfs .

Seit 2014 ist die Gemeinde auch KWK-Modell

kommune des Landes . Hier wird aus Überka

pazitäten der Wärmegewinnung der Biomas

seanlagen des Bioenergieparks ein lokales 

Nahwärmenetz für etwa 50 Prozent des Orts

kerns aufgebaut .

Weitere Informationen
www .klimakommune-saerbeck .de
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C 1 HANDLUNGSFELD KOMMUNALE VERWALTUNG

PRAXISBEISPIEL |  Stadtrat Münster beschließt DivestmentPRAXISBEISPIEL Stadtrat Münster beschließt Divestment

Region/Stadt/Gemeinde: Münster

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Einwohnerzahl: 305 .235 (2016)

Kurzbeschreibung
Mit Beschluss des Stadtrats im November 

2015 zieht die Stadt Münster als erste deut

sche Kommune ihr Kapital aus Unternehmen 

ab, die auf Atomkraft oder auf nicht nachhalti

ge und klimaschädliche Energien setzen. Da

mit schließt sie sich der weltweiten Divest

ment-Bewegung an, die über den Kapitalmarkt 

Druck für einen Ausstieg aus den fossilen In

dustrien machen will.

Beschlussinhalt des Stadtrats
Grundlage für den Beschluss ist ein Erlass des 

Innenministeriums NRW zur Modifizierung von 

Grundsätzen einer mittel- und langfristigen 

Kapitalanlage der Gemeinden und Gemeinde

verbände . Damit kann die Stadt Münster in ei

gener Verantwortung über die Grundsätze der 

Kapitalanlagen entscheiden . Auf Grundlage 

dieses Erlasses hat der Rat beschlossen:

•	 dem Haupt- und Finanzausschuss den Erlass 

einer örtlichen Anlagerichtlinie für kommuna

le Finanzrücklagen zur Entscheidung vorzule

gen, damit die Richtlinien auch für städtische 

Beteiligungen und Konzerntöchter gelten;

•	 Prinzipien	zu	vereinbaren	wie	Beschränkung	
der Anlagemöglichkeiten auf Banken und 

Spezialfonds, direkter Zugriff der Stadt auf 

die Anlagestrategie, keine direkten oder indi

rekten Finanzanlagen der Stadt an solchen 

Unternehmen, deren Rendite auf ethisch 

und/oder ökologisch besonders problemati

schen Geschäftspraktiken beruhen, usw .;

•	 ethische	 und	 ökologische	 Mindeststan
dards vorzugeben .

Weitere Informationen
www .muenster .de

hohen Energiebedarf ohne Unterstützung aus 

ländlichen Regionen zu 100 Prozent regenerativ 

zu decken . Wie ambitionierte und zugleich diffe

renzierte Ziele im Klimaschutz festgelegt werden 

können, wird in Teil B ( Kap . B1 4) beantwor

tet . Dort finden sich auch Informationen zur Null

Emissions-Kommune .

Klimaschutzkonzepte geben den strategischen 

und instrumentellen Rahmen für kommunale Kli

maschutzmaßnahmen vor . Dabei wird unterschie

den zwischen integrierten Klimaschutzkonzepten, 

die alle relevanten Handlungsfelder erfassen, und 

Klimaschutzteilkonzepten, die sich auf einen ein

zelnen klimarelevanten Bereich beziehen (  Kap . 

B1 6) . Die Verbindung strategischer Einsparziele 

mit der Abschätzung lokaler Umsetzungsmög

lichkeiten verhindert, dass trotz Durchführung 

sinnvoller Einzelaktivitäten das erforderliche 

THG-Einsparziel in der Summe nicht erreicht 

wird . Zusätzlich zum Klimaschutzkonzept sollten 

Aktionsprogramme erarbeitet werden, zum Bei

spiel in den Bereichen Energie und Verkehr . Sie 

liefern „Klimaschutzfahrpläne“ mit konkreten Um

setzungsstrategien für die entsprechenden Berei

che . Detailinformationen zu kommunalen Kon

zepten, idealtypischem Vorgehen, Analysen, zur 

Erstellung eines Maßnahmenkataloges und zum 

Berichtwesen finden sich in  Kap B .
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C 1HANDLUNGSFELD KOMMUNALE VERWALTUNG

PRAXISBEISPIEL |  KliKER – Klimaschutz in Kommunen 
in der Euregio Rhein-Waal

PRAXISBEISPIEL   KliKER – Klimaschutz in Kommunen 
in der Euregio Rhein-Waal

Region/Stadt/Gemeinde: Rheinberg

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Einwohnerzahl: 32 .308 (2011)

Zeitrahmen: 2012–2015

Kurzbeschreibung
Mit der Idee und Umsetzung des Kooperations

projekts „KliKER – Klimaschutz in Kommunen in 

der Euregio Rhein-Waal“ knüpfte die Stadt Rhein

berg an das Forschungsprojekt KliK an in dem es 

darum ging, wie Kommunen ganzheitlich optimal 

Klimaschutz organisieren, kommunizieren und 

den Prozess moderieren können. Durch die inter

kommunale und grenzüberschreitende Zusam

menarbeit zwischen fünf deutschen und sechs 

niederländischen Kommunen entstand ein inten

siver Austausch mit dem Ziel, die lokalen Aktivitä

ten im Klimaschutz zu stärken und die Zusammen

arbeit der Euregio Rhein-Waal bei diesem Thema 

auszubauen. Um das zu erreichen, wurden zahlrei

che Projekte, Initiativen und Angebote umgesetzt. 

So wurden zum Beispiel für die teilnehmenden 

Kommunen externe Beratungen angeboten, mit 

deren Unterstützung jede Kommune ein gänzlich 

neu erarbeitetes oder aktualisiertes Klimaschutz

konzept zur Umsetzung vor Ort erhielt.

Im Jahr 2015 erhielt Rheinberg stellvertre

tend für die insgesamt elf KliKER-Kommunen 

den nationalen Klimaschutzpreis im Bereich 

Kooperation.

Umsetzung
Aus den kommunalen Klimaschutzkonzepten 

und der inhaltlichen Projektarbeit der Partner 

haben die KliKER-Kommunen eine euregionale 

Klimaschutz-Roadmap entwickelt, die konkrete 

Projektanregungen zur Energie- und THG-Ein

sparung sowie zum Ausbau der erneuerbaren 

Energien im Euregiogebiet bietet. Im Projekt

zeitraum wurden drei Pilotprojekte entwickelt:

1. Erarbeitung eines Workshop-Konzepts zum 

Thema „Anpassung an den Klimawandel“

2. Erstellung von Plänen zur energetischen Sa

nierung öffentlicher Gebäude

3 . Initiierung von Nachbarschafts- und Quar

tiersinitiativen zu energetischen Sanierungen

Weitere Informationen
https://www .klimaschutz .de/de/zielgruppen/

kommunen/wettbewerbe/preistraeger/

stadt-rheinberg-nordrhein-westfalen-kliker-

klimaschutz-kommunen-der-euregio-

rhein-waal

Um Anreize zu schaffen, das Klimaschutzkon

zept und entsprechende Maßnahmen umzusetzen, 

eignen sich kommunale Wettbewerbe . In bundes

weiten Wettbewerben wie der Solarbundesliga, 

beim Deutschen Solarpreis, dem Climate Star des 

Klima-Bündnisses oder Klimaaktive Kommune des 

BMUB können Kommunen den Anreiz nutzen, ihre 

Leistungen im Klimaschutz zu verbessern, bzw . 

Strategien anderer Kommunen kennenlernen und 

diese eventuell selbst realisieren . Einige Bundes

länder schreiben eigene Landeswettbewerbe für 

ihre Kommunen aus, so zum Beispiel Niedersach

sen „Klima kommunal“ und Nordrhein-Westfalen 

„ErneuerbareEnergien .NRW“ .
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MK1 

Klimaschutz politisch verankern

MK1

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Klimaschutz soll als strategisches Ziel auf allen 

Ebenen der Gemeindepolitik mit hoher Priorität 

verankert sein . Ein verbindlicher politischer Be

schluss dient als Leitbild für kommunales Han

deln . Er ist Voraussetzung für die Verwaltung, 

Maßnahmenvorschläge auf Grundlage der örtli

chen Situation zu entwickeln .

Bei allen Entscheidungen muss Klimaschutz 

ein wichtiges Kriterium sein . Die Kommunalpoli

tik, insbesondere auch die kommunalpolitische 

Spitze, sollte sich mit dem Klimaschutzziel identi

fizieren . Ein Beschluss, sich im Klimaschutz zu en

gagieren, sollte von Beginn an intensiv mit der Be

völkerung rückgekoppelt werden, um Know-how 

zu nutzen, Akzeptanz zu schaffen und mögliche 

Konflikte mit anderen Handlungsfeldern zu lösen .

In diesem Beschluss sollten bereits ein Leitbild 

sowie die wesentlichen klimapolitischen Ziele der 

Kommune formuliert sein . Die Ziele sollten im Pro

zessverlauf weiter konkretisiert und nach ver

schiedenen Themenbereichen wie Bauen, Mobili

tät, Konsum usw . differenziert werden . Bildung 

und wirkungsvolle Kommunikation auf allen Ebe

nen sollten als Umsetzungsstrategien im politi

schen Beschluss berücksichtigt werden . 

Beschlüsse bzw . Beschlussvorlagen zu ver

schiedenen Themenbereichen: siehe Serviceteil .

Erfolgsindikatoren
•	 Ein	allgemeiner	Beschluss	zum	Klimaschutz	

sowie nach verschiedenen Themenbereichen 

differenzierte Beschlüsse liegen vor .

Akteure
•	 Kommunalpolitik

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Zeitlicher	Aufwand	zur	Erarbeitung	der	

Beschlüsse und bei der Einbeziehung der 

Bevölkerung .

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Konzepte	und	Programme	zum	Klimaschutz	

erarbeiten (MK2)

•	 Organisatorische	Maßnahmen	(MK4–MK7)

Handlungsschritte
•	 Beschluss	der	Kommune,	Klimaschutz	als	Ziel	

der Kommune zu definieren .

•	 Festlegung	eines	quantitativen	und	zeitlichen	
Reduktionsziels für Treibhausgase, um 

Maßstäbe für das weitere kommunale Handeln 

zu setzen (zum Beispiel Reduktion der THG-

Emissionen um zehn Prozent alle fünf Jahre; 

Halbierung der Pro-Kopf-Emissionen bis 

spätestens 2030 (Basisjahr 1990)) .

•	 Beschluss	zur	Erarbeitung	eines	integrierten	
THG-Minderungskonzepts, das mindestens 

die Bereiche Energie, Verkehr, Raumplanung 

und Beschaffung enthält .

•	 Betrachtung	aller	Möglichkeiten,	Treibhausga
semissionen zu vermindern, d .h . auch weitere 

Bereiche wie Abfall, Abwasser, Landwirtschaft, 

Ernährung, Erhaltung bzw . Erweiterung von 

THG-Senken .

-

-

-
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MK2  

Konzepte und Programme zum Klimaschutz erarbeiten

MK2

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Ein systematisches Konzept zum Klimaschutz in der 

Kommune soll gewährleisten, dass 1 .) realistische 

und kostengünstige Wege aufgezeigt werden, um ein 

gesetztes THG-Minderungsziel zu erreichen, dass 2 .) 

Zielgruppen und Akteure benannt werden und die 

Grundlage für einen möglichst breiten Konsens über 

zu treffende Maßnahmen geschaffen wird . Ein Klima

schutzkonzept sollte sowohl den Energie- als auch 

den Verkehrsbereich umfassen . Auf Basis einer Ist

Analyse soll das Konzept die technischen und nicht

technischen Maßnahmen zur THG-Reduktion inklusi

ve ihrer Kosten und Umsetzungsschritte aufzeigen . 

Das Gesamtziel zur THG-Reduktion muss dabei ent

sprechend der verschiedenen Verbrauchssektoren 

und Anwendungsbereiche von Energie aufgeschlüs

selt werden . Zusätzlich sollten mögliche Wege für die 

zukünftige Entwicklung ermittelt werden .

Sind die Einsparpotenziale bzw . THG-Minderungs

potenziale in der Kommune ermittelt, muss mit Akti

onsprogrammen eine auf die lokale Situation ange

passte Strategie entwickelt werden, wie diese 

Potenziale in welchem Zeitrahmen ausgeschöpft wer

den können . Orientiert am gesamten THG-Minde

rungsziel der Kommune müssen Einzelziele für die 

verschiedenen Bereiche wie Energie und Verkehr 

festgelegt werden . Das kommunale Aktionspro

gramm muss auf diese Ziele hinführen und geeignet 

sein, Hemmnisse organisatorischer, struktureller und 

finanzieller Art gegen die Umsetzung der ermittelten 

Potenziale zu überwinden . Außerdem müssen Me

chanismen und Kontrollinstrumente zur Überprüfung 

der Zeit-Ziel-Punkte eingeführt werden .

Erfolgsindikatoren
•	 Klimaschutzkonzept	und	Aktionsprogramme	

liegen in der Kommune vor und werden umgesetzt .

Akteure
•	 Kommune,	Energieversorgungsunternehmen	

und Verkehrsbetriebe

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Finanzieller	und	personeller	Aufwand	zur	

Erstellung von Klimaschutzkonzept und 

Aktionsprogrammen

•	 Zeitlich:	ein	halbes	bis	ein	Jahr,	abhängig	von	
der Größe der Kommune und dem Umfang des 

Konzeptes (Enthält das Konzept alle Bereiche 

oder eine Auswahl?)

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Klimaschutz	politisch	verankern	(MK1)
•	 Personelle	Ressourcen	zum	Klimaschutz	

optimieren (MK4)

•	 Netzwerkaktivitäten	wichtiger	kommunaler	
Akteure (MK6)

•	 Klimaschutzfonds	(MK7)
•	 Einrichtung	einer	Abteilung	für	das	

kommunale Energiemanagement (ME1)

•	 Mobilitätsmanagement	(MV7	MV8)

Handlungsschritte
•	 Festlegen	von	Zielen,	Arbeitsprogramm	und	

Zeitrahmen für das Klimaschutzkonzept 

(abzudeckende Bereiche, Methodik, Kriterien 

für Potenziale (technische Potenziale, wirt

schaftliche Potenziale), Vorgaben für Wirt

schaftlichkeitsrechnungen usw .)

•	 Festlegung	einer	zuständigen	Stelle	in	der	
Verwaltung für die Betreuung bzw . Erstellung 

des Konzepts

•	 Festlegung	der	Vorgehensweise	zur	Einbin
dung wichtiger Partner (zum Beispiel Energie

versorger) und zur Rückkopplung mit Interes

sengruppen und Bevölkerung, gegebenenfalls 

Einrichtung eines Beirates

•	 Ausschreibung	an	geeignete	Fachleute	bzw.	
Beauftragung einer fachkundigen Stelle 

innerhalb der Verwaltung

•	 Bereitstellung	der	erforderlichen	Datenbasis	
(für leitungsgebundene Energieträger von 

Energieversorgungsunternehmen, Ergebnisse 

von Verkehrserhebungen, Fahrgastbefragun

gen der Verkehrsbetriebe, Umfragen unter 

bestimmten Zielgruppen, zum Beispiel  

Beschäftigte eines Betriebs usw .)

•	 Veröffentlichung des Konzeptes, gegebenen

falls zusätzlich in einer gekürzten, gut lesbaren 

Form

-

-
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MK3  

Kommune beteiligt sich an nationalen und internationalen 
Initiativen und Bündnissen zum Klimaschutz

MK3

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Die Vorteile der Mitgliedschaft in Netzwerken be

stehen im Informationsaustausch insbesondere 

auch über Maßnahmen zur THG-Reduktion, im 

Aufbau von Kontakten, in der direkten Unterstüt

zung bei Projektanträgen und bei der Drittmitte

leinwerbung sowie in der Initiierung von Projek

ten . Gemeinsam können Leitlinien für lokale 

Klimapolitik oder die Formulierung von Selbstver

pflichtungen der Kommunen erarbeitet werden . 

Gleichzeitig stellen die Netzwerke eine Interes

senvertretung der Kommunen gegenüber Akteu

rinnen auf nationaler, europäischer und internati

onaler Ebene dar . Über Netzwerke können sich 

Kommunen dafür einsetzen, dass ihre Handlungs

möglichkeiten im Bereich Klimaschutz erhalten 

oder sogar ausgebaut werden . Um die Vorteile, 

welche die Mitgliedschaft in einem Netzwerk bie

tet, optimal zu nutzen, muss die einzelne Kommu

ne selbst aktiv werden . Für einen Erfolg ist zudem 

entscheidend, dass die politische Führung den 

Netzwerkgedanken mitträgt .

Beispiele für kommunale Initiativen zum Klima

schutz sind die Lokale Agenda 21, die „Charta der 

Europäischen Städte und Gemeinden auf dem 

Weg zur Zukunftsbeständigkeit“ (Aalborg Charta), 

der Konvent der Bürgermeister für Klima und 

Energie sowie internationale Bündnisse wie das 

Klima-Bündnis e .V ., Energy Cities und Cities for 

Climate Protection .

Mit ihrem Beitritt verpflichten sich die Mitglie

der zu einer aktiven Klimaschutzpolitik und zur Re

duktion der kommunalen Treibhausgase .

Erfolgsindikatoren
•	 Aktive	Mitgliedschaft	in	einem	oder	mehreren	

Bündnissen zum Klimaschutz

•	 Zunahme	von	Wissen,	Aktionen	und	Hand
lungsmöglichkeiten in der Kommune zum 

Thema Klimaschutz

Akteure
•	 Kommunalpolitik

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Zeitlicher	Aufwand	für	Beschluss,	einem	

Bündnis beizutreten

•	 Zeitlich	je	nach	Bedarf	der	Kommune:	
Teilnahme an Veranstaltungen, Kampagnen, 

Projekten o . ä .

•	 Finanziell:	Mitgliedsbeitrag	abhängig	vom	
jeweiligen Bündnis

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Klimaschutz	politisch	verankern	(MK1)
•	 Konzepte	und	Programme	zum	Klimaschutz	

erarbeiten (MK2)

•	 Personelle	Ressourcen	zum	Klimaschutz	
optimieren (MK4)

•	 Agentur	zum	Klimaschutz	einrichten	(MK5)
•	 Klimaschutzfonds	(MK7)

Handlungsschritte:
•	 Entscheidung	des	Stadtparlamentes/ 

Gemeinderates zum Beitritt eines Bündnisses

•	 Je	nach	Bündnis:	Unterzeichnung	einer	
Selbstverpflichtung

•	 Je	nach	Bedarf	der	Kommune:	Teilnahme	an	
Veranstaltungen, Kampagnen, Projekten o . Ä .

•	 Eventuell:	Prüfung	und	Nutzung	der	Finanzie
rungsmöglichkeiten von Bündnis-Mitglied

schaften (vgl . Heinrich Böll Stiftung 2010) .

•	 Öffentliche	Mittel
- Mittel aus Bürgermeisterhaushalt  

(Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation etc .)

- Mittel aus Fachhaushalten der Kommunen

- Mittel aus dem Etat der Gemeindeparlamente

- Landesstiftungen

-

-

-
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2. Organisatorische Maßnahmen

Klimaschutz ist in den meisten Fällen eine freiwillige, 

fachübergreifende kommunale Aufgabe und bedarf 

daher der Unterstützung durch die Führungsspitze 

der Stadt und den Gemeinderat . Den Rahmen für ei

nen effektiven Klimaschutz bildet dessen politische 

Verankerung, die Festlegung von Klimaschutzzie

len, -konzepten und Aktionsprogrammen .

Jedoch ist ohne organisatorische Maßnahmen 

und eine solide finanzielle Grundlage seitens der 

Kommune kein zielführendes und dauerhaftes En

gagement für den Klimaschutz möglich . Klima

schutz-Beschlüsse und die darin formulierten 

Maßnahmen können nur realisiert werden, wenn 

hierfür personelle und finanzielle Kapazitäten be

reitgestellt werden ( Kap . A1 4) .

So kann es auf Ebene der Verwaltung aufgrund von 

Ressortzuschnitten und unterschiedlichen Verfah

rensabläufen zu parallelen Planungen oder zu Kon

fliktsituationen bei der Umsetzung kommen . Auf loka

ler Ebene gibt es in Städten und Gemeinden bereits 

zahlreiche Akteurinnen und Akteursnetzwerke, die 

sich für den Klimaschutz einsetzen . Schnittstellen und 

Synergien zwischen Akteuren, Kommune, Wirtschaft 

sowie Bürgerinnen werden ohne organisatorische 

Maßnahmen der Kommune häufig zu wenig genutzt .

Haupthemmnisse bei der Umsetzung von Be

schlüssen zum Klimaschutz sind die finanziell an

gespannte Lage vieler Kommunen sowie die Tatsa

che, dass Klimaschutz eine freiwillige Aufgabe von 

Kommunen darstellt . Werden zum Beispiel Zustän

digkeiten für das Thema geschaffen, sind sie bei 

knappen Kassen immer durch Streichungen ge

fährdet . Personellen Maßnahmen können zudem 

die fehlende Akzeptanz in den Dienststellen (zu

sätzlicher Aufwand, Haltung zum Thema) und da

mit die Bereitschaft zur Mitarbeit oder unterschied

liche Interessen der Akteurinnen entgegenstehen . 

Bei der Gründung von Netzwerken, Gremien und 

insbesondere Fonds kann die finanzielle Situation 

eine hemmende Rolle spielen . Weitere Elemente 

wie zusätzlicher Zeitaufwand, Eigeninteressen der 

Akteure oder allgemeine Vorbehalte gegen Netz

werke und deren Effektivität können hinzukommen .

Institutionalisierung des 
kommunalen Klimaschutzes
Aber: Nur wenn die Kommune die entsprechenden 

Grundvoraussetzungen schafft, kann Klimaschutz 

als kommunale Aufgabe gelingen . Hierzu gehören 

die erwähnten Beschlüsse und die Unterstützung 

durch die Führungsspitze einer Kommune, aber 

auch die Koordination der fachübergreifende Auf

gabe Klimaschutz, die mit der Bildung eines Len

kungskreises verstärkt werden kann, die Schaffung 

einer unabhängigen Agentur für Klimaschutz zur 

Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes, die Unter

stützung von Netzwerkaktivitäten auf Ebene städti

scher Akteurinnen sowie die Schaffung einer soli

den finanziellen Grundlage zum Beispiel durch die 

Gründung eines Fonds ( Kap . A3) .

Durch die Institutionalisierung des Klimaschut

zes in personeller und finanzieller Hinsicht kann die 

Kommune die Akzeptanz nachhaltiger Maßnahmen 

erhöhen, deren Umsetzung beschleunigen und Ar

beitsplätze in der Region erhalten oder schaffen .

Da Klimaschutz nicht zu den kommunalen 

Pflichtaufgaben gehört und ein fachübergreifen

des Thema darstellt, muss erst eine entsprechende 

Zuständigkeit in Kommunalpolitik und -verwaltung 

geklärt werden . Eine Stabsstelle für den Klima

schutz ist Anwalt für den Klimaschutz, koordiniert 

die fachübergreifende Aufgabe, bringt Akteure zu

sammen und überprüft Umsetzungserfolge . Sol

che Tätigkeiten können von einer Klimaschutzma

nagerin übernommen werden, der die strategische 

und zentrale Anlaufstelle für alle Fragen des Klima

schutzes in der Kommune darstellt . Organisato

risch wird die Stelle durch Arbeitsgruppen und 

Gremien in der Kommune unterstützt ( Kap . B6 

2 .2) . Bei Umstrukturierungen in der Verwaltung 

und Verlagerung von Aufgaben hin zu externen Ak

teurinnen muss darauf geachtet werden, dass zen

trale Aufgaben des Klimaschutzes auch personell 

bei der Kommune verbleiben, um den Einfluss der 

Kommunalpolitik zu erhalten ( Kap . A1 4 .2) . Zur 

Einrichtung einer solchen Personalstelle können 

bspw . im Rahmen der Kommunalrichtlinie der Na

tionalen Klimaschutzinitiative Fördermittel bean

tragt werden ( Kap . A3 3 .2) .

Eine Agentur zum Klimaschutz unterstützt die 

Klimaschutzleitstelle darin, das Klimaschutzkon

zept der Kommune umzusetzen und zu begleiten . 

Unabhängig von Einzelinteressen ist sie unter an

derem Informations- und Kontaktstelle für lokale 

und regionale Akteure, kann Fördermittel er

schließen oder das kommunale Energiemanage

ment unterstützen . Mit einer Agentur zum Klima

schutz schafft eine Kommune eine solide 

strukturelle und inhaltliche Basis für kommunale 

Klimaschutzarbeit .
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PRAXISBEISPIEL  |   Gründung der Arbeitsgruppe 
„Energieeffizienz imAmt“

PRAXISBEISPIEL  Gründung der Arbeitsgruppe 
„Energieeffizienz imAmt“

Region/Stadt/Gemeinde: Landkreis Kulmbach

Bundesland: Bayern
Einwohnerzahl: 72 .468 (2016)

Kurzbeschreibung
Um weitere Einsparpotenziale zu erschließen, 

wurde per Beschluss des Umweltausschusses 

des Landkreises Kulmbach die Energie-Effizienz

Arbeitsgruppe gegründet . Die Arbeitsgruppe er

stellt den Energie-Masterplan, in dem für jede 

Liegenschaft des Landkreises Kulmbach zukünf

tige investive Maßnahmen aufgezeigt und an 

Hand einer Prioritätenliste geordnet werden . Ein 

Best-Practice-Beispiel ist die Photovoltaikfassa

de zur Solarstromerzeugung mit kombiniertem 

Wärme- und Schallschutz am Landratsamt .

Teilnehmer an der Arbeitsgruppe
Von der Verwaltung Landratsamtes Kulmbach

•	 Kämmerer
•	 Kreisbaumeister
•	 Klimaschutzmanagement
Experten der Energieagentur Nordbayern

Weitere Informationen
www .landkreis-kulmbach .de/

landratsamt-kulmbach/klimaschutz

PRAXISBEISPIEL    | Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur 
(KliBA) Heidelberg Rhein-Neckar-Kreis

PRAXISBEISPIEL  Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur 
(KliBA) Heidelberg Rhein-Neckar-Kreis

Region/Stadt/Gemeinde: Heidelberg, 

Rhein-Neckar-Kreis

Bundesland: Baden-Württemberg

Einwohnerzahl:  
154 .715 (Heidelberg, 2014), 

ca . 539 .000 (Rhein-Neckar-Kreis, 2015)

Kurzbeschreibung
KliBA wurde im März 1997 als neutrale und un

abhängige Energie-Beratungsagentur für die 

Rhein-Neckar-Region gegründet und ist als 

gemeinnützige GmbH organisiert . Sie verfolgt 

das Ziel, Kommunen, Verbraucherinnen und 

Unternehmen bei klimaschutzrelevanten Maß

nahmen zu unterstützen und so zur Einspa

rung von Kohlendioxid beizutragen . Vor der 

Gründung der Energie-Beratungsagentur

scheiterten in vielen Kommunen und Unter

nehmen dringend erforderliche energetische 

Maßnahmen häufig an einer Reihe von Hür

den, wie mangelnde Information und Qualifi

kation, kurzfristige Orientierung und Finanzie

rungslücken . KliBA baut diese Hemmnisse ab .

Kernaufgaben der KliBA
Information und Beratung von Bürgerinnen 

und Bürgern sowie Unternehmen, Organisati

on von Informations- und Bildungsangeboten, 

Kooperationsprojekte und Unterstützung be

teiligter Kommunen

Weitere Informationen
www .kliba-heidelberg .de
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MK4  

Personelle Ressourcen zum Klimaschutz optimieren – 
Leitstelle und Gremien

MK4

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Um nach der politischen Verankerung des Klima

schutzes festgelegte Klimaschutzziele, Klima

schutzkonzepte und Aktionsprogramme effektiv 

umzusetzen, muss Klimaschutz in der Kommune 

personell verankert sein . Da die Aufgabe fach

übergreifend ist, bedarf es einer Koordinations

stelle, die entsprechende Akzeptanz besitzt und 

Kompetenz, Personal und Mittel zur Verfügung 

hat . Die beste Form ist eine Stabsstelle für Klima

schutz . Die Organisation dieser Position hängt 

von den Gegebenheiten der Kommune und den 

bereits vorhandenen Aufgabenzuteilungen ab . 

Generell kann eine solche Klimaschutzstelle auch 

in anderer Form als Stabsstelle eingerichtet wer

den . Entscheidend ist der entsprechende, auch 

politische, Rückhalt für die Organisationsform 

und die Personen, die die Stelle ausfüllen . Eine 

wichtige persönliche Voraussetzung einer mit 

dem Klimaschutz beauftragten Person sind kom

munikative Fähigkeiten . Diese helfen, die unter

schiedlichen Interessen innerhalb der Stadtver

waltung, der Politik, aber auch mit und zwischen 

den Handlungsträgern auszubalancieren .

Für kleinere Kommunen ist dieses Thema 

schwieriger . Hier können durch Kooperationen 

mit anderen kleinen Kommunen Synergien ge

schaffen oder der Landkreis als übergeordnete 

Einheit eingebunden werden .

Klimaschutz in der Kommune gelingt am besten, 

wenn nicht nur eine zentrale Klimaschutzstelle 

existiert, sondern auch dezentrale Zuständigkeiten 

festgelegt und verwaltungsinterne Arbeitsgruppen 

oder zumindest formalisierte Verfahren zur Koordi

nation des Klimaschutzes zwischen allen beteilig

ten Stellen eingerichtet werden .

Erfolgsindikatoren
•	 Koordinationsstelle	zum	Klimaschutz	existiert
•	 Dezentrale	Zuständigkeiten	sind	in	der	

Kommune festgelegt

•	 Verwaltungsinterne	Arbeitsgruppen	sind	
eingerichtet

Akteure
•	 Kommunalpolitik	und	-verwaltung
•	 Von	Klimaschutz	betroffene	Ämter:	Umwelt,	

Hochbau, Kämmerei, Stadtplanung, städtische 

Energieversorgungsunternehmen, Stadtent

wicklung, Liegenschaftsamt, Bauordnungs

amt, Betriebe des öffentlichen Verkehrs, 

Ordnungsamt, Tiefbau, Sport- und Bäderamt, 

Presse, Schulamt, Wirtschaftsförderung, 

Abfallamt bzw . Abfallbeseitigungsbetriebe

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Personalkosten:	entsprechend	etwa	einem	

Stellenanteil (Vollzeit), in Abhängigkeit von 

organisatorischer Form der Lösung

•	 Zeitlicher	Aufwand	für	verwaltungsinterne	
Zuständigkeit, Arbeitsgruppen und Gremien

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Konzepte	und	Programme	zum	Klimaschutz	

erarbeiten (MK2)

•	 Agentur	zum	Klimaschutz	einrichten	(MK5)
•	 Klimaschutzfonds	(MK7)
•	 Kommunales	Energiemanagement	(ME1)

Handlungsschritte
•	 Einrichtung	einer	referatsübergreifenden	

Klimaschutzleitstelle

•	 Ausstattung	dieser	Stelle	mit	entsprechenden	
Mitteln und Kompetenzen

•	 Entwicklung	der	Aufgabenbeschreibung	und	
der Kostenkalkulation

•	 Beschluss	des	Gemeinderats
•	 Ausschreibung	und	Besetzung	der	Stelle
•	 Benennung	von	zuständigen	Ansprechpart

nern/Umweltbeauftragten in den Dienststellen

•	 Einrichtung	weiterer	Gremien	zum	Klima
schutz: zum Beispiel Energiebeirat, ressort

übergreifende Arbeitsgruppe, konzernweites 

Entscheidungsgremium zum kommunalen 

Klimaschutz
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MK5  

Agentur für Klimaschutz einrichten

MK5

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Eine nachhaltige Klimaschutzpolitik muss von 

Einzelinteressen unabhängig sein . Als grundle

gende Maßnahme sollte daher eine eigenständige 

Klimaschutzagentur für die Stadt bzw . die Region 

gegründet werden . Aufgaben sind die Begleitung 

und Evaluierung der Umsetzung des Klimaschutz

konzeptes . Schwerpunkte können sein: Informati

on, Beratung, Kommunikation, Verknüpfung der 

Akteurinnen, Erschließung von Fördermitteln und 

Initiierung von Pilotprojekten, Erarbeitung von ob

jektbezogenen Energiekonzepten für die unter

schiedlichsten Sektoren, Qualifikation . In den ers

ten Jahren kann eine für alle transparente 

Evaluation der kommunalen Maßnahmen dazu 

beitragen, frühzeitig ineffiziente Maßnahmen aus 

dem Programm zu nehmen .

Der Agentur kann ein fachkundiger Beirat zur 

Seite gestellt werden, in dem weitere maßgebli

che Akteure vertreten sind (zum Beispiel Hoch

schulen und angewandte Forschung, Industrie- 

und Handelskammer, Handwerkskammer und 

Innungsverbände, Architekten, Hauseigentümer- 

und Mieterverbände, Wohnungsunternehmen, 

Vertreter von Umweltschutzorganisationen) .

Die Klimaschutzagentur kann als Geschäftsfeld 

bei den Stadtwerken angesiedelt sein .

Erfolgsindikatoren
•	 Agentur	zum	Klimaschutz	ist	eingerichtet	und	

arbeitet effektiv .

Akteure
•	 Stadt,	Stadtwerke
•	 Energieeffizienzzentrum
•	 Regionale	Partner:	Architekten,	Ingenieure,	

Handwerk, Firmen, Handwerkskammer etc .

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Jährliche	Anschubkosten:	nach	Arbeitsumfang	

der Agentur sehr unterschiedlich 

•	 Zwischen	50.000	und	200.000	Euro	erbringt	
die Stadt, hinzu kommen die Einlagen weiterer 

Gesellschafter .

•	 Für	Personal-	plus	Nebenkosten.	Die	Arbeit	
der Agentur entlastet großenteils die in die 

Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes invol

vierten städtischen Stellen . Mittelfristig kann 

sich die Agentur selbst tragen .

•	 Die	Gründung	regionaler	Energieagenturen	
durch eine oder mehrere kommunale Gebiets

körperschaften wird in einigen Bundesländern 

gefördert . So gewährt zum Beispiel das 

Umweltministerium von Baden-Württemberg 

bei der Gründung von neuen, kreisweit tätigen, 

regionalen Energieagenturen eine einmalige 

Anschubfinanzierung in Höhe von 100 .000 

Euro (Programm „Klimaschutz-Plus“) .

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Personelle	Ressourcen	zum	Klimaschutz	

optimieren (MK4)

•	 Netzwerkaktivitäten	wichtiger	kommunaler	
Akteure (MK6)

•	 Klimaschutzfonds	(MK7)
•	 Anreize	und	Motivation	(MK8)
•	 Qualifizierung	der	Angestellten	im	Gebäude

management als Energiemanager (ME2)

•	 Die	Agentur	begleitet	bzw.	evaluiert	alle	
Maßnahmen

Handlungsschritte
•	 Erarbeitung	des	Konzeptes	und	der	Struktur	

der Agentur (eventuell Kooperationsmodell 

mit Klimaschutzagentur in der Region sinnvoll) 

und Abstimmung mit dem Landkreis 

•	 Absicherung	der	Finanzierung,	eventuell	
Erschließung von EU-Fördermitteln zum 

Aufbau einer Agentur

•	 Beschluss	des	Gemeinderats
•	 Gründung	der	Agentur	und	Eintragung	in	

das Handelsregister
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MK6  

Netzwerkaktivitäten wichtiger kommunaler Akteure

MK6

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)

Klimaschutz erfordert als Querschnittsaufgabe vielfach 

neue Kooperationen . Erst so werden optimale Ergebnis

se erzielt . Daher braucht die Kommune die Unterstüt

zung aller relevanten lokalen Akteure – gesellschaftlich, 

privat und wirtschaftlich. Vernetzung und frühe Einbe

ziehung in die kommunale Klimaschutzarbeit sind zu

dem bei strategischen Planungen sinnvoll, die mit Inter

essen anderer kollidieren können. Sie können von der 

Information über aktive Beteiligung bis zur Kooperation 

reichen. Der Erfahrungsaustausch „auf Augenhöhe“ hat 

ein hohes Potenzial für Sensibilisierung und Motivation 

der Beteiligten. Mögliche Formen:

Allianz zum Klimaschutz: Eine städtische Allianz soll alle 

wesentlichen gesellschaftlichen Akteure aus Politik, 

Verwaltung, Verbänden, Wirtschaft und Wissenschaft 

zusammenführen und ihnen die Möglichkeit geben, 

neue Ideen und Projekte für den Klimaschutz in der 

Kommune im Rahmen eines Netzwerkes zu entwickeln.

Netzwerk Erneuerbare Energien: Die in der Kommune 

wesentlichen Akteurinnen aus dem Bereich Erneuer

barer Energien sollen gemeinsam den zukünftigen 

Handlungsbedarf erarbeiten und daraus abgeleitete 

Maßnahmen umsetzen.

Energieeffizienz-Netzwerk: Kommunaler Einfluss auf 

den Sektor Industrie ist nur bedingt gegeben . Möglich 

ist die Initiierung von Energieeffizienz-Netzwerken . 

Hier unterstützen sich Unternehmen einer Region bei 

der Planung und Durchführung von Maßnahmen .

Kooperation mit Städten auf bilateraler Ebene: Neben 

einer Mitgliedschaft in großen Städtenetzwerken kann 

ein informelles Netzwerk mit weiteren aktiven Klima

schutzkommunen in der eigenen Region aufgebaut 

werden . Hierdurch können Synergieeffekte erschlos

sen, die Effizienz von THG-Minderungsmaßnahmen 

verbessert und die Klimaschutzarbeit der Kommune 

langfristig abgesichert werden .

Erfolgsindikatoren

•	 Netzwerke	wichtiger	lokaler	Akteure	sind	etab
liert, und Teilnehmende treffen sich regelmäßig

•	 Wichtige	lokale	Akteurinnen	beteiligen	sich	bei	
kommunaler Planung und Maßnahmen zum 

Thema Klimaschutz

•	 Die	Netzwerke	entwickeln	Ideen	und	Projekte	
zum Klimaschutz

Akteure

•	 Vornehmlich	die	Kommune,	die	als	Initiatorin	und	
Organisatorin der Treffen auftritt;

•	 Weitere	Akteure:	Mitwirkende	im	Netzwerk,	die	später	
auch für die Durchführung verantwortlich sind, alle 

klimaschutzrelevanten Institutionen, Akteurinnen 

aus Wirtschaft und Wissenschaft, Expertinnen, 

interessierte Bürger, Kommunen aus der Region

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)

•	 Jährliche	Anschubkosten:	je	nach	Umsetzungstiefe	
etwa 2 .000 bis 10 .000 Euro pro Jahr für Koordinati

on und Öffentlichkeitsarbeit etc .; Kosten können 

teilnehmende Betriebe eventuell mittragen; im 

Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative fördert 

das BMUB die Gewinnung von Kommunen und/

oder Verwaltungseinheiten der Landkreise für die 

Einrichtung eines Netzwerks sowie den Aufbau und 

mehrjährigen Betrieb dieser Netzwerke . Antragsbe

rechtigt sind hierbei Netzwerkmanagerinnen .

•	 Personal:	für	Organisation	der	Veranstaltungen	bei	
der Stadt; für die einzelnen Verbände, Institutionen 

etc .: wenige Stunden pro Jahr . Gleichzeitig wird 

durch die vereinbarten Kooperationen und Arbeits

teilungen unnötiger Aufwand vermieden .

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen

•	 Konzepte	und	Programme	zum	Klimaschutz	
erarbeiten (MK2)

•	 Personelle	Ressourcen	zum	Klimaschutz	
optimieren (MK4)

•	 Agentur	zum	Klimaschutz	einrichten	(MK5)
•	 Klimaschutzfonds	(MK7)

Handlungsschritte

•	 Alle	wesentlichen	Akteure	gewinnen
•	 Auftakttreffen	zur	Abstimmung	der	Bedürf

nisse und Ziele; dauerhafte, institutionalisierte 

Zusammenarbeit starten; gegebenenfalls 

Selbstverpflichtungen anstoßen

•	 Abklärung	der	Finanzierung
•	 Zwei	bis	drei	Mal	jährlich	Treffen	pro	Themen

bereich mit Erfahrungsaustausch, Vorstellung 

aktueller Projekte und Entwicklung neuer Stra

tegien, Sitzungen sollten von neutraler Person 

moderiert werden .
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MK7  

Klimaschutzfonds

MK7

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)

Klimaschutz auf eine solide Basis zu stellen und 

Maßnahmen umzusetzen, erfordert Kapital . Eine 

unbürokratische Möglichkeit der dauerhaften Fi

nanzierung bietet ein Fonds zum Klimaschutz. Die 

Maßnahme kann wesentlich dazu beitragen, kapi

talintensive Aktionen mit hohem THG-Redukti

onspotenzial umzusetzen. Die Einrichtung eines 

Fonds ist sowohl für den Bereich der kommunalen 

Einrichtungen als auch für die Unterstützung pri

vater Initiativen zweckmäßig.

Der Fonds sollte zusätzlich zur Landes- und Bun

desförderung wirken. Seine Steuerung kann zum 

Beispiel durch die Klimaschutzagentur erfolgen.

Mögliche Formen eines Fonds:

•	 Klimaschutzfonds	der	Stadt	und	Stadtwerke:	
Von städtischer Seite kann ein Teil der Konzes

sionsabgaben zweckgebunden als Beitrag in 

den Fonds fließen . Es sollten sich auch die 

Stadtwerke und weitere wichtige Akteurinnen 

im Klimaschutz beteiligen .

•	 Bürgerfonds:	Mit	einem	Fonds	für	lokale	
und internationale Klimaschutzprojekte soll 

Bürgern wie auch Unternehmen eine Möglich

keit zur Geldanlage geboten werden, mittels 

derer konkrete Klimaschutzprojekte finanziert 

werden . Die Investoren können für ihr ein

gesetztes Kapital eine Rendite erzielen, die 

je nach Projekttyp zwischen zwei und fünf 

Prozent liegen sollte .

•	 Klimaschutzfonds	der	großen	Industrie-	und	
Gewerbebetriebe unter Mitwirkung der Stadt 

zur Finanzierung von Modellprojekten sowie 

besonderen Aktionen

Erfolgsindikatoren

•	 Klimaschutzfonds	ist	eingerichtet.
•	 Der	Fonds	trägt	sich	zunehmend	selbst	und	

wird aktiv für Klimaschutzprojekte genutzt .

Akteure

•	 Stadt/Energieversorger/Stadtwerke/ 
Energiereferat

•	 Weitere	Akteure:	Klimaschutzagentur	
und Klimaschutzleitstelle, Kreissparkasse,  

Kreditinstitute, Handwerksverbände etc .

•	 Potenziell	alle	kommunalen	Firmen/ 
Unternehmen und Haushalte

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)

•	 Volumen	ist	abhängig	von	Größe	und	finanziel
len Möglichkeiten der Kommune: davon, ob 

bestehende Förderprogramme in den Fonds 

integriert werden, und von der Gesamtausstat

tung/den finanziellen Möglichkeiten anderer 

Akteurinnen: 300 .000 bis eine Mio . Euro

•	 Über	den	Fonds	erfolgt	die	Anschubfinan
zierung der Mehrkosten der Klimaschutz

maßnahmen . Die Kosteneinsparungen durch 

die Maßnahmen können dem Fonds wieder 

gutgeschrieben werden . Dadurch reduziert 

sich der Aufwand für den Fonds jährlich 

möglichst bis zu dessen Selbstfinanzierung .

•	 Als	Grundstock	kann	die	Kommune	zum	
Beispiel ab einem Euro pro Einwohnerin/

Einwohner investieren .

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen

Basis für die Umsetzung der meisten Klima

schutzmaßnahmen

Handlungsschritte

•	 Chancen	eines	Fonds	zunächst	in	bilateralen	
Gesprächen abwägen

•	 Entwicklung	des	Fonds-Konzeptes
•	 Sicherung	der	Finanzausstattung
•	 Entwicklung	von	Förderungskriterien
•	 Entwicklung	möglichst	einfacher	Antrags

verfahren

•	 Gründung	des	Fonds	mit	engagierten	
Akteuren und jährliches Controlling

•	 Begleitende	Öffentlichkeitsarbeit	bezüglich	
der Existenz von Finanzierungsmöglichkeiten, 

Antragsverfahren etc .
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Da es sich beim Klimaschutz um eine Gemein

schaftsaufgabe handelt, müssen lokale Akteure an 

entsprechenden Entscheidungsprozessen teilha

ben können. In Netzwerken können Informationen 

und Erfahrungen ausgetauscht, Lösungen für ver

schiedene Interessen gefunden und Akteure zum 

Handeln motiviert werden. Bei der Zusammenarbeit 

mit lokalen Akteurinnen kann die Kommune ihren 

direkten Einflussbereich ausschöpfen und unter 

Beteiligung einer breiten Basis Klimaschutzstrate

gien entwickeln und umsetzen ( Kap . A2 2) .

Um Maßnahmen zum Klimaschutz umzuset

zen, sind zusätzliche finanzielle Mittel erforderlich . 

Neben Möglichkeiten wie Contracting oder För

derprogrammen stellt ein Fonds zum Klimaschutz 

eine unbürokratische Art der Finanzierung dar . 

Durch unterschiedliche Akteure gespeist, kann er 

zur Anschubfinanzierung von Maßnahmen die

nen . Ein Beispiel ist der von enercity – ein Unter

nehmen der Stadtwerke Hannover – im Jahr 1998 

gegründete Klimaschutzfonds „proKlima“ . Mit 

Hilfe des Fonds wird schwerpunktmäßig energie

effizientes Bauen und Modernisieren gefördert . 

Der Klimaschutzfonds der Stadt Elmshorn und 

umgebender Gemeinden fördert vor allem Maß

nahmen zur regenerativen Energieerzeugung . 

Vergleichbares bietet auch der Innovations- und 

Klimaschutzfonds der ESWE Versorgungs GmbH .

3. Kommune als Vorbild 

3 .1 Nutzerverhalten

Kommunen können in Bereichen wie Politik, Ener

gie oder Verkehr den Rahmen für Klimaschutz 

vorgeben und mit Maßnahmen zur Finanzierung, 

Qualifizierung oder der Unterstützung von Netz

werken zudem Anreize für lokale Akteure schaf

fen, sich für den Klimaschutz zu engagieren .

Einflussnahme von Kommunen 
beim Klimaschutz
Die Bereitschaft kommunaler Akteurinnen für den 

Klimaschutz wächst, wenn die Kommunen selbst 

ihre Rolle als Maßstab und Vorbild für Bürger

schaft und Betriebe ausfüllen . Die Klimaschutzpo

litik der Kommunen wird glaubwürdig, wenn in

nerhalb der lokalen Verwaltung Ziele vereinbart, 

Mitarbeiter sowie Nutzerinnen kommunaler Lie

genschaften informiert und geschult oder interne 

Klimaschutzkampagnen veranstaltet werden . Be-

gleitet durch eine entsprechende Öffentlichkeits

arbeit wird die Vorbildfunktion der Kommune 

deutlich wahrgenommen ( Kap . A4) .

Den größten Anteil an den THG-Emissionen in 

der kommunalen Verwaltung haben die Bereiche 

Stromverbrauch, Heizenergie und Mobilität . Essen

tielle Schritt, um die THG-Emissionen in diesen Be

reichen zu mindern, sind die Einsparung von Ener

gie sowie die Effizienzsteigerung . Vielfältige 

Handlungsoptionen führen neben einer Minderung 

der Energieverbräuche und THG-Emissionen auch 

zu einer deutlichen Entlastung der öffentlichen Kas

sen (vgl . LK Erlangen-Höchstadt 2012) . Im Fokus 

eines strategischen Energiemanagements steht 

der sparsame Einsatz von Strom, Wärme, Kälte und 

Treibstoffen ( Kap . A1 4 .4,  Kap . B3 3) . Erfah

rungen aus baden-württembergischen Kommunen 

zeigen, dass sich mit Hilfe des Energiemanage

ments zehn bis 25 Prozent des jährlichen Energie

verbrauchs einsparen lassen (vgl . UM BW 2009) . 

Allein durch nichtinvestive Maßnahmen des Ener

giemanagements wie Organisation und bewusste 

Nutzung von Geräten, Gebäuden und Fahrzeugen 

sind Verbrauchs- und damit Kostenreduzierungen 

von zehn bis 15 Prozent zu erzielen . Mit gering in

vestiven Maßnahmen können in kommunalen Lie

genschaften sogar bis zu 30 Prozent der Energie

kosten eingespart werden .

Um den Klimaschutzzielen innerhalb der Kom

mune gerecht zu werden und Vorbild im Klima

schutz zu sein, können Kommunen Nutzerverhal

ten und Beschaffung in allen städtischen 

Liegenschaften wie Verwaltungsgebäuden, Thea

ter, Schulen, Bädern und Sportstätten, Altenhei

men oder Kitas zum Thema machen und Maßnah

men zur Umsetzung entwickeln . Ziel ist es, die 

Nutzer kommunaler Liegenschaften zu klima

schonendem Verhalten zu motivieren, ihr Wissen 

über einen bewussten Umgang mit Energie und 

über nachhaltigen Konsum zu verbessern und kli

maschonendes Verhalten zur Gewohnheit zu ma

chen ( Kap . A2 2 .3 .1) .

Klimaverträgliches Nutzerverhalten geht über 

das reine Energiemanagement hinaus, denn ef

fektive Beiträge zur Verminderung von Treibhaus

gasemissionen können von allen Nutzerinnen 

kommunaler Liegenschaften wie Schülerinnen 

sowie Lehrkräften, Verwaltungsangestellten oder 

Besucherinnen kommunaler Liegenschaften ge

leistet werden, zum Beispiel im Bereich der Mobi
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lität, bei der Beschaffung ( Kap . C1 3 .2) oder 

bei	 konsequenter	 Abfallvermeidung	 und	 sparsa
mer Verwendung von Gebrauchsgütern .

Indem die Kommune Einfluss auf Nutzerverhal

ten und Beschaffung nimmt, setzt sie Impulse, die 

auch in den Privatbereich übertragen werden . So 

können Gemeindebeschäftigte, Nutzer kommu

naler Liegenschaften wichtige Multiplikatoren bei 

der Verbreitung von Informationen zu ressourcen

schonendem Nutzungsverhalten werden .

Hemmnisse für die Umsetzung der Maßnahme 

können in zusätzlichem Zeitaufwand, Informa

tions- und Motivationsdefiziten, Routinen in Ver

halten und Geschäftsabläufen oder in einem Be

schaffungswesen liegen, dessen alleiniges Ziel 

der kostengünstigste Einkauf ist . Sicherlich be

steht weiterhin die Unsicherheit, den Nutzen von 

Klimaschutzmaßnahmen wie zum Beispiel den 

Umstieg vom Auto aufs Rad oder den Einkauf von 

regionalen	 Lebensmitteln	 exakt	 quantifizieren	 zu	
können . Doch gibt es mittlerweile eine Auswahl an 

Modellen und sog . CO2-Rechnern, die eine Bilan

zierung vornehmen . Beispiele hierfür sind der 

CO2-Rechner des Umweltbundesamts oder der 

des WWF . Ein nützliches Tool für den Alltag bietet 

die Initiative „Ein guter Tag hat 100 Punkte“ .

Dennoch lassen sich erhebliche Einsparpotenzi

ale durch Instrumente erschließen, die auf ein ge

ändertes Nutzerverhalten und geänderte Beschaf

fung abzielen . Inhaltlich sollten sich Maßnahmen 

auf die Verbrauchsschwerpunkte Heizung, Strom

verbrauch und Mobilität konzentrieren . Wichtig ist 

bei nutzerbezogenen Initiativen, nicht nur eine ein

zelne oder ausschließlich kommunikative Maßnah

men zu ergreifen, sondern sie im Zusammenhang 

einer Gesamtstrategie (Konzept), zum Beispiel als 

Maßnahmenbündel oder flankierend zu aktuellen 

Projekten der technischen Energieeinsparung oder 

Sanierung, einzusetzen . Die Wirkungen der einzel

nen Instrumente können sich so gegenseitig ver

stärken .

PRAXISBEISPIEL | Carsharing in der kommunalen VerwaltungPRAXISBEISPIEL  Carsharing in der kommunalen Verwaltung

Region/Stadt/Gemeinde: Leipzig

Bundesland: Sachsen

Einwohnerzahl: 570 .996 (2016)

Zeitrahmen: 2011–2013 (Pilotphase), 

seit 2014 fortlaufend

Kurzbeschreibung
Durch den Abschluss eines Rahmenvertrages 

mit dem Carsharing-Anbieter teilAuto kann die 

Stadtverwaltung Leipzig Fahrzeuge des Anbie

ters bedarfsorientiert und zu dienstlichen Zwe

cken nutzen . In der gesamten Stadt Leipzig 

stehen derzeit rund 200 teilAuto-Fahrzeuge an 

etwa 100 Stationen für die Leipzigerinnen und 

Leipziger bereit . Im kommenden Jahr soll die 

Flotte unter anderem um zehn Elektrofahrzeu

ge ergänzt werden . In den Jahren 2014 und 

2015 wurden ca . 50 Dienstkraftfahrzeuge mit 

Verbrennungsmotor durch Carsharing-Fahr

zeuge ersetzt . Die durchschnittliche Kilome

terlaufleistung aller ersetzten Dienstfahrzeuge 

entspricht jährlich 250 .000 Kilometer .

Erfolge
•	 Einsparung	zurückgelegter	Kilometer	 von	ca.	

10–20 Prozent, weil das Hemmnis, ein Auto für 

die Dienstfahrt zu verwenden, größer wird . Die 

Strecken werden dafür mit anderen Verkehrs

mitteln (ÖPNV, Rad) zurückgelegt, und Fahr

ten zur Werkstatt oder Ähnlichem entfallen .

•	 THG-Einsparung:	 ca.	 zehn	 Prozent	 durch	
vermiedene Wegstrecken .

•	 Jährliche Kosten: ca . 100 .000 Euro (geschätzt), 

das entspricht ungefähr den Unterhaltungs

kosten für 50 gekaufte Dienstfahrzeuge 

Weitere Informationen
https://www .leipzig .de/news/news/stadt-leipzig-

unterzeichnet-vertrag-zur-nutzung-von-carsharing/

Kommunikation von 
klimaschonendem Verhalten
Als Basis für klimaschonendes Verhalten und kli

maschonende Beschaffung eignen sich Dienstan
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weisungen. Gegenüber schriftlichen Hinweisen 

oder mündlichen Empfehlungen haben Dienstan

weisungen verbindlichen Charakter, zum Beispiel 

zum Heizbetrieb, zur Verwendung von Strom oder 

Wasser und zum Nutzerverhalten. Die Stadt Frei

burg weist zum Beispiel die Mitarbeiterschaft der 

Kommune an, für Dienstreisen grundsätzlich die 

Deutsche Bahn zu wählen, für Nahziele den Regi

onalverkehr, oder Dienstfahrräder der Ämter zu 

nutzen. Pkw dürfen nur in begründeten Ausnah

mefällen verwendet werden.

Neben Dienstanweisungen bilden passive 

Maßnahmen eine Grundlage für andauernde 

Energiesparerfolge und für ein geändertes Nut

zerverhalten. Dies können Maßnahmen in den  

Liegenschaften sein wie die Regulierung der In

nentemperatur oder die Einstellung der Heizungs

anlage mit Nacht- bzw. Wochenendabsenkung, 

die von erfahrenen Hausmeistern und techni

schem Betriebspersonal vorgenommen werden. 

Beim Strombedarf kann durch Mess-, Steuer- und 

Regeltechnik oder die Umrüstung der Beleuch

tung Einfluss genommen werden ( Kap . C2 1) . 

Gering investive Maßnahmen unterstützen zudem 

energiesparendes Nutzerverhalten, etwa Prä

senzmelder, die unnötige Beleuchtung verhin

dern, oder abschaltbare Steckdosen bzw . Ste

ckerleisten mit Schalter und Zeitschaltuhren, um 

Stand-by-Verluste zu verhindern .

Um Nutzerinnen kommunaler Liegenschaften 

zum Klimaschutz zu motivieren, ihr Wissen zum 

Thema klimaschonendes Verhalten zu vertiefen 

und dauerhafte Änderungen im Verhalten zu be

wirken, eignen sich Informationen, Schulungen, 

Kampagnen sowie das Schaffen entsprechender 

Anreize . Informationen über technische und nut

zerseitige Möglichkeiten für klimaschonendes 

Verhalten müssen nutzergruppenspezifisch (Mit

arbeiterinnen und Besucher kommunaler Liegen

schaften) aufbereitet werden ( Kap . A4 3) .

Um die Mitarbeiterschaft der Kommune zur 

Umsetzung von klimafreundlichen Verhaltenswei

sen in die Praxis zu fördern, bedarf es entspre

chender Anreize und Motivation durch die Kom

mune . Neben finanziellen Möglichkeiten können 

Mitarbeiter durch die Verknüpfung von berufli

chem und persönlichem Nutzen sowie durch 

Wettbewerbe motiviert werden .

Über laufende Aktivitäten hinaus sollte das 

Thema „Klimaschutz“ von Zeit zu Zeit intensiv be

leuchtet werden . Kampagnen sind eine Möglich

keit, das Bewusstsein für klimafreundliches Ver

halten umfassend zu schärfen, intensiv zu 

praktizieren und somit zu verstetigen .

PRAXISBEISPIEL | ÖkoschulprogrammPRAXISBEISPIEL  Ökoschulprogramm

Region/Stadt/Gemeinde: Regensburg

Bundesland: Bayern

Einwohnerzahl: 156 .886 (2015)

Zeitrahmen: Seit 1999

Kurzbeschreibung
Seit 1999 führen das Umweltamt, das Amt für 

Schulen sowie das Amt für Hochbau und Ge

bäudeservice der Stadt Regensburg gemein

sam das Öko-Schulprogramm durch . Ziel des 

Vorhabens ist es, Schülern den bewussten 

Umgang mit Energie und der Umwelt zu ver

mitteln und dadurch den Betriebsmittelver

brauch in den Bereichen Strom, Gas, Wasser 

und Abfall zu senken . Neben geändertem Nut

zerverhalten erfolgen Einsparungen auch  

durch technische Maßnahmen . Als Belohnung 

und Motivationsstütze fließt seit 1999 ein Teil 

der eingesparten Betriebskosten zur freien 

Verfügung an die Schulen zurück, ein Großteil 

der Gelder wird in Energiesparmaßnahmen 

reinvestiert .

Weitere Informationen
www .regensburg .de/leben/umwelt/

oeko-schulprogramm
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MK8  

Anreize und Motivation – nicht-monetär

MK8

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Da die Nutzer von öffentlichen Gebäuden die Ener

giekosten nicht selbst bezahlen, müssen sie durch 

andere Methoden motiviert werden . Neben monetä

ren Anreizen wie Beteiligung an Einsparerfolgen 

durch Betreiber von Anlagen oder Nutzer in städti

schen Liegenschaften können dies auch Anreize wie 

die Verknüpfung von beruflichem und privatem Nut

zen oder die Beteiligung an Wettbewerben sein .

•	 Bei der Verknüpfung von beruflichem und priva

tem Nutzen fördert die Kommune klimafreundli

ches Verhalten, wovon Mitarbeiterinnen sowie 

Nutzer auch privat profitieren können, zum Bei

spiel durch die Nutzung von Jobticket oder Bahn

card, durch Schulungen für verbrauchsarmes 

Fahren oder zu Energie- und Wassereinsparung .

•	 Das betriebliche Vorschlagswesen bietet Mitarbei

tern kommunaler Liegenschaften die Chance, ihre 

Ideen zu klimafreundlichen Verbesserungen einzu

bringen . Ebenso können Nutzerinnen beispielswei

se über einen Wettbewerb zur Einreichung von Vor

schlägen zum Klimaschutz motiviert werden . 

Vorschläge mit nachweisbarem Einsparpotenzial 

können durch Preise oder Prämien belohnt werden . 

Innerbetriebliche Wettbewerbe können sich auch 

direkt an das Nutzungsverhalten der Angestellten 

richten, zum Beispiel zum klimafreundlichen Mobi

litätsverhalten: Die Abteilung/Person mit den meis

ten gefahrenen Radkilometern pro Jahr auf dem 

Weg zur Arbeit gewinnt . Die Würdigung der Aktivi

täten motiviert zum Weitermachen .

•	 Ebenso	 können	 Verbesserungen	 der	 Infra
struktur zur Motivation beitragen, zum Beispiel 

Carsharing-Standorte, Duschen für Radfahren

de, Ausstattung mit Dienstfahrrädern, über

tragbare Jahreskarten für den ÖPNV .

Erfolgsindikatoren
•	 Angebote	zu	Jobticket,	Bahncard	oder	

Schulungen werden zunehmend genutzt .

•	 Mitarbeiter	und	Nutzerinnen	kommunaler	
Liegenschaften beteiligen sich an Wett

bewerben zum Klimaschutz .

•	 Angebote	wie	Carsharing	oder	Dienst
fahrräder werden genutzt .

Akteure
•	 Kommunale	Verwaltung
•	 Klimaschutzagentur
•	 Öffentliche	Einrichtungen
•	 Gegebenenfalls	müssen	das	Finanzministe

rium oder die Kämmerei die notwendigen 

finanziellen Mittel (zum Beispiel für das 

Eco-Fahrtraining oder das Jobticket, Prämien) 

bereitstellen .

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Kosten	und	Personal	für	Entwicklung	und	

Umsetzung der Maßnahmen

•	 Siehe	Wettbewerbe:	Es	muss	unter	Umstän
den eine Stelle eingerichtet werden, die für die 

Sichtung der Vorschläge und die Berechnung 

der Einspareffekte zuständig ist .

•	 Kosten	für	Preise

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Konzepte	und	Programme	zum	Klimaschutz	

erarbeiten (MK2)

•	 Personelle	Ressourcen	zum	Klimaschutz	
optimieren (MK4) 

•	 Agentur	zum	Klimaschutz	(MK5)
•	 Förderung	des	Fuß-	und	Radverkehrs	(MV5)
•	 Integrierte	Stadt-	und	Verkehrsplanung	

( Kap . C3 1)

Handlungsschritte
•	 Entwicklung	von	Anreizsystemen	und	

eines Umsetzungskonzeptes

•	 Durchführung	von	Pilotprojekten	zur	
Motivation und Auswertung

•	 Übertragung	auf	andere	Einrichtungen
•	 Koordination	der	Beteiligten	und	

Öffentlichkeitsarbeit

•	 Jährliche	Berichtserstellung
•	 Wichtig	insbesondere	für	Verwaltung:	

kontinuierliche Betreuung
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3 .2 Beschaffung

Klimawandel, Luft-, Boden- und Wasserver

schmutzung, Abfall und veränderte Landnutzung 

beeinträchtigen das globale Ökosystem Erde und 

die Existenz von Menschen . Im Zentrum dieser 

Probleme steht der weltweit intensive Verbrauch 

von Ressourcen, die von der Natur in diesem Aus

maß nicht reproduziert werden können . Neben 

Klimawandel und Verschmutzung führt der stei

gende Verbrauch an Rohstoffen und Bodenflä

chen, vor allem von nicht erneuerbaren Ressour

cen, zu Verknappung und Verteilungskonflikten, 

die weltweit nachhaltige Entwicklungen in Gesell

schaften gefährden . Zudem treten Umweltwirkun

gen aus nicht nachhaltigem Verbrauch nicht un

bedingt dort auf, wo sie verursacht werden, 

sondern können globale Reichweite aufweisen .

Umweltfreundliche Beschaffung
Bei der Beschaffung muss daher Nachhaltigkeit 

oberste Priorität besitzen . Einkäufer sollten aus

schließlich Produkte und Dienstleistungen erwer

ben, die wirklich benötigt werden, die eine hohe 

Umweltverträglichkeit besitzen und sozialen wie 

ökonomischen Aspekten entsprechen .

Die öffentliche Hand kann durch umwelt- und 

klimafreundlichen Einkauf als Hebel für Umwelt

schutz und Zukunftsmärkte wirken und dazu bei

tragen,

•	 Energieverbrauch	 und	 damit	 Treibhausgas
emissionen zu reduzieren,

•	 unter	Berücksichtigung	 von	 Lebenszykluskos
ten Kosten zu sparen,

•	 Innovationen	zu	stimulieren,
•	 Märkte	für	umweltfreundliche	Technologien	zu	

schaffen und so die Wettbewerbsfähigkeit von 

entsprechenden Produkten zu erhöhen .

Die öffentliche Hand besitzt ein derart hohes Be

schaffungsvolumen in umweltorientierten Märk

ten und in einzelnen Produktbereichen einen so 

signifikanten Anteil am Gesamtmarkt, dass durch 

die Nachfrage seitens der Kommune energieeffi

ziente Produkte gefördert werden können und da

mit ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geleis

tet werden kann . Wichtige Nachfragebereiche 

sind unter anderem Gebäudeneubau und -reno

vierung, Energie- und Wasserwirtschaft, Trans

port, IT und Elektrogeräte . In einzelnen Teilberei

chen ist der Bedarf des öffentlichen Sektors zum 

Teil erheblich, wie zum Beispiel bei Servern und 

Omnibussen . Nach Einschätzung der Unterneh

mensberatung McKinsey (2008) ist der öffentliche 

Sektor über sein hohes Nachfragevolumen in der 

Lage, Marktentwicklungen direkt zu beeinflussen . 

Innerhalb des öffentlichen Sektors vereinen die 

Kommunen einschließlich kommunaler Unterneh

men der Daseinsvorsorge das mit Abstand größte 

Beschaffungsvolumen und spielen daher in der 

Beschaffung eine bedeutende Rolle .

Kommunen sollten ein klares politisches Bekennt

nis zu ihrer Verantwortung als wichtige Konsumen

tinnen und Investoren abgeben und die umwelt

freundliche Beschaffung in grundlegenden 

Dokumenten der Behörde wie dem Leitbild, Dienst

anweisungen oder einem Beschaffungsleitfaden als 

Organisationsziel definieren . Um die Vorbildfunktion 

der Kommune zu unterstreichen, eignen sich ver

bindliche Quoten zur Berücksichtigung von Nach

haltigkeitskriterien, mit denen neben dem Ziel der 

Treibhausgasreduktion auch ökologische und sozia

le Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen 

formuliert werden können . Durch regelmäßige Be

richterstattung kann überprüft werden, ob die Um

setzung in die Praxis auch wirklich erfolgt ist . Be

schaffung durch strategischen und „intelligenten“ 

Einkauf kann die Markteinführung innovativer um

weltfreundlicher Produkte stützen, Arbeitsplätze 

schaffen und die öffentlichen Kassen entlasten . Um 

Kenntnisse über die umfangreichen Aufgabenberei

che innerhalb der Beschaffung zu festigen und zu 

erweitern, ist ein Ausbau der Fortbildungsangebote 

für kommunale Beschaffer empfehlenswert . Die Ver

netzung der Beschaffer untereinander ermöglicht 

Erfahrungsaustausch sowie eine „intelligente“ und 

strategische Bündelung im Einkauf von Produkten .

Das Potenzial umweltfreundlicher öffentlicher 

Beschaffung wird bisher nur unzureichend ausge

schöpft . Die Ursache liegt in einer Reihe von 

Hemmnissen:

•	 Intransparenz: Die Datenlage zur öffentlichen 

Beschaffung ist in Deutschland insgesamt  

lückenhaft . Dies betrifft sowohl die Potenziale 

klimaverträglicher Beschaffung als auch den 

bisherigen Umsetzungsstand .

•	 Fehlen von Verbindlichkeit in der Kommune: 

Kommunale Beschaffer benötigen bei der Um

stellung auf ökologischen Einkauf ein klares 

politisches Bekenntnis . Dazu sind verbindliche 

Zielvorgaben notwendig . 
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•	 Wissensdefizite: Durch die Komplexität des 

Themas wissen viele Beschaffer nicht über die 

rechtliche Zulässigkeit ökologischer Kriterien 

bei der Auftragsvergabe Bescheid, oder es be

stehen Unsicherheiten bezüglich der korrekten 

Umsetzung . Auch die Anwendung des Lebens

zykluskosten-Ansatzes ist für viele Beschaffe

rinnen problematisch .

•	 Unübersichtliches Informationsangebot: Das 

Angebot an existierenden Anleitungen, Kriteri

enlisten etc . für verschiedene Produktbereiche 

ist sehr umfangreich und unübersichtlich, da 

die Beschaffungshilfen von unterschiedlichen 

Behörden, Projekten, Forschungseinrichtungen 

und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) 

veröffentlicht werden .

•	 Höhere Anfangsinvestitionen: Klimafreundli

che Produkte sind in ihrer Beschaffung z .T . mit 

höheren Anfangsinvestitionen verbunden . Zwar 

amortisieren sich die Kosten unter Berücksich

tigung der Lebensdauer, doch höhere Anfangs

kosten wirken oft investitionshemmend .

Kommunen haben bei der Beschaffung in ver

schiedenen Handlungsfeldern die Möglichkeit, 

ihre Vorbildrolle zu übernehmen und aktiv zu sein, 

zum Beispiel bei der Anschaffung energieeffizien

ter Bürogeräte und Gebrauchsgüter .

Auch im kommunalen Fuhrpark können durch 

energieeffiziente Fahrzeuge Verbräuche und 

Emissionen gesenkt und Zeichen für die Öffent

lichkeit gesetzt werden .

Eine vergleichsweise einfach umzusetzende 

Maßnahme ist der Bezug von Strom aus Erneuer

baren Energien . Durch eine hohe Gesamtnachfra

ge wird so ein langfristig beschleunigter Kapazi

tätsausbau Erneuerbarer Energien möglich; 

zusätzlich wird ein positives Signal an private 

Haushalte gesendet .

PRAXISBEISPIEL  |   Anschaffung von Eektrofahrzeugen 
für den kommunalen Fuhrpark

PRAXISBEISPIEL  Anschaffung von Eektrofahrzeugen 
für den kommunalen Fuhrpark

Region/Stadt/Gemeinde: Bielefeld

Bundesland:Nordrhein-Westfalen

Einwohnerzahl: 336 .352 (2016)

Kurzbeschreibung
Die Stadtwerke Bielefeld haben insgesamt 

zehn Pkw-Elektrofahrzeuge angeschafft . Zwei 

von diesen Fahrzeugen werden von städti

schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern leih

weise als Dienstfahrzeuge genutzt, um Erfah

rungen mit der Alltagstauglichkeit der neuen 

Antriebstechnologien zu sammeln . Die zuge

hörigen Parkplätze mit Ladestationen stehen 

auch für andere Verkehrsteilnehmer mit Elek

troautos zur Verfügung . Der Umweltbetrieb 

der Stadt Bielefeld beschafft jedes Jahr ein 

neues Elektrofahrzeug .

Bisherige Aktivitäten
•	 Kooperationsvereinbarung	 zwischen	 dem	

Umweltamt der Stadt und den Stadtwerken

•	 Anschaffung	von	Elektrofahrzeugen
- zehn Elektroautos (sieben Stadtwerke, 

zwei Stadt Bielefeld)

- zwei Elektroroller kommen bei der 

Ablesung von Zählerständen zum Einsatz

- 15 Elektrofahrräder

- Lademöglichkeit für E-Bikes an Radstation 

moBiel

•	 Zwei	 Ladesäulen	 am	Rathaus,	 seit	 2011	 in	
Betrieb

•	 Eine Säule auf dem Betriebsgelände der Stadt

werke Bielefeld (mit öffentlichem Zugang)

•	 Weitere	Säulen	in	Planung

Weitere Informationen
www .bielefeld .de/de/un/kli/mot/ecar
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PRAXISBEISPIEL | Beschaffung von Strom der Stadt EmdenPRAXISBEISPIEL Beschaffung von Strom der Stadt Emden

Region/Stadt/Gemeinde: Emden

Bundesland:Niedersachsen

Einwohnerzahl: 50 .694 (2015)

Zeitrahmen: Seit 1999

Beschluss des Stadtrats
Rund 79 Prozent des jährlichen Strombedarfs 

der Stadt Emden und ihrer Industrie werden 

rechnerisch aus Erneuerbaren Energien wie 

Windenergie, Photovoltaik, solare Wärme, 

Biomasse und Geothermie gedeckt . Die Stadt

werke nutzen Erneuerbare Energien aus Wind

energieanlagen . Seit dem einstimmigen Be

schluss des Stadtrats im Juni 2011 bezieht die 

Stadt Emden, einschließlich ihrer Eigengesell

schaften und Betriebe, ausschließlich Natur

strom. Mit Hilfe eines Förderprogramms, des 

sogenannten Emder Modells, werden die Nut

zung Erneuerbarer Energien sowie die Verbes

serung der Energieeffizienz in privaten Haus

halten und Unternehmen unterstützt .

Weitere Informationen
https://gremieninfo .emden .de/bi/to0050 .

asp?__ktonr=33568

MK9  

Energieeffiziente Bürogeräte und Gebrauchsgüter 
und kommunaler Fuhrpark

MK9

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Der Stromverbrauch von Bürogeräten in einem 

Büro liegt bei durchschnittlich ca . 20 bis 30 Prozent 

des Gesamtstromverbrauchs, in Einzelfällen sogar 

bei bis zu 40 Prozent . Dabei können durch geeigne

te Maßnahmen und rationelle Energienutzung Ein

sparungen von häufig mehr als 50 Prozent erzielt 

werden . Insbesondere bei Geräten, die in ständiger 

Bereitschaft bleiben müssen, können energieeffizi

ente Geräte erhebliche Einsparungen allein schon 

durch reduzierten Stromverbrauch im Stand-by-

Betrieb erzielen . Vor dem Hintergrund steigender 

Ausstattung und höheren Leistungsumfangs der 

Bürogeräte besitzen Geräte mit einem effizienten 

Energiemanagement deutliche Vorteile, vor allem 

im Hinblick auf die gesparten Energiekosten . 

Der kommunale Fuhrpark bietet Möglichkeiten 

zum umweltbewussten Handeln: Durch einen ver

bindlichen Beschluss in der Kommune kann er

reicht werden, die öffentliche Einkaufs- und Lea

singpolitik bei Neuanschaffungen verstärkt an den 

Erfordernissen des Klimaschutzes auszurichten . 

Dabei sollte bei der Beschaffung und Nutzung von 

Fahrzeugen vor allem auf folgende Punkte geach

tet werden:

•	 Schutz	des	Klimas	vor	Treibhausgas
emissionen

•	 Möglichst	geringer	Verbrauch	nicht	
erneuerbarer Ressourcen

•	 Verminderung lokaler Luftschadstoff

emissionen

•	 Verminderung	der	Lärmbelastung
•	 Beitrag	zur	Diversifizierung	der	Kraftstoff

versorgung

Beim Einkauf der Fahrzeuge ist in der Ausschrei

bung auf Vorgaben zur Energieeffizienz zu achten . 

Als Richtschnur kann das EU-Ziel von 120 g CO2/

km im Flottendurchschnitt dienen . Alternative An

triebe und Kraftstoffe wie Erdgas, Biodiesel oder 

Hybride erfordern oft höhere Investitionskosten, 

rentieren sich aber über die Haltedauer der Fahr

zeuge und senken die Emissionsbelastung vor Ort .
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Erfolgsindikatoren
•	 Menge	der	eingesparten	Energie	bzw.	Kosten
•	 Anzahl	der	Fahrten	(Fuhrpark)

Akteure
•	 Kommune	(als	Beschafferin)
•	 Kommunale	Mitarbeiterschaft	(als	Nutzer)
•	 Kommunale	Dienstleistungsunternehmen
•	 Hersteller

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Geringer	Aufwand	zur	Bedarfsanalyse,	

geringer Aufwand zur Information

•	 Finanzieller	Aufwand	je	nach	Umfang	der	
Anschaffung

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Anreize	und	Motivation	–	nicht	monetär	(MK8)
•	 Unterstützung	des	Aufbaus	einer	Netz-	und	

Ladeinfrastruktur (MV9)

•	 Anschaffung	von	Elektrofahrzeugen	für	den	
eigenen Fuhrpark (MV10)

Handlungsschritte
Bürogeräte und Gebrauchsgüter

•	 Bedarfsanalyse:	Bedarf	welcher	Leistungen?	
Wie kann diese Leistung am besten befriedigt 

werden?

•	 Art,	Funktionsumfang,	Anzahl	der	zu	
beschaffenden Geräte

•	 Anforderungsliste	an	Anbieter	schicken
•	 Nachweis	der	Wirtschaftlichkeit
•	 Geräte	mit	Energiemanagement	bevorzugen
•	 Energiespartipps	für	den	Büroalltag

Fuhrpark

•	 Erfassung	des	tatsächlichen	Mobilitätsbedarfs
•	 Beschluss	der	Kommune	zur	Umstellung	im	

Bereich Fuhrpark

•	 Vornehmen	von	Produktbewertungen
•	 Erstellen	von	Kriterien	und	Ausschlussfaktoren
•	 Einhaltung	der	beschlossenen	Ziele
•	 Effektive	Gestaltung	der	Fahrten,	um	unnötige	

Fahrten zu vermeiden

•	 Regelmäßige	Information	und	Durchführung	
von Schulungen für die Verantwortlichen

•	 Evaluation	der	Durchführung
•	 Öffentlichkeitswirksame	Darstellung	

der ergriffenen Maßnahmen

Weitere Handlungsmöglichkeiten (Fuhrpark):

•	 Fahrzeugpooling
•	 Anschaffung	von	Dienstfahrrädern
•	 Dienstanweisung	zur	Benutzung	des	ÖPNV	

bei Dienstfahrten
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MK10 

Lebensmittel und Catering-Dienstleistungen

MK10

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Für jedes Nahrungsmittel wird ein bestimmter Min

destanteil (in Prozent) festgelegt, der aus biologi

scher Landwirtschaft stammen muss, sowohl beim 

Direkteinkauf von Lebensmitteln als auch der Inan

spruchnahme von Catering-Dienstleistungen.

Ziel der Maßnahme ist es, den Anteil der einge

kauften Lebensmittel aus kontrolliert biologi

schem Anbau sowie regionaler Herkunft und fai

rem Handel zu erhöhen.

Erfolgsindikatoren
•	 Anteil	der	eingekauften	Lebensmittel	aus	

kontrolliert biologischem Anbau sowie regio

naler Herkunft und Fairem Handel hat sich 

nachweislich und dauerhaft erhöht.

Akteure
•	 Kommune	(als	Beschafferin)
•	 Kommunale	Mitarbeiterschaft	(als	Nutzer)
•	 Kommunale	Dienstleistungsunternehmen,	

Hersteller

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
Der zeitliche Aufwand für die Durchführung des 

kompletten Meilenstein-Prozesses hängt sehr

stark von mindestens drei Faktoren ab: (1) der 

Größe der öffentlichen Einrichtung, (2) der Anzahl 

der nachhaltige beschafften Produkte sowie (3) 

den vorhandenen Erfahrungen auf dem Gebiet 

der umweltfreundlichen oder nachhaltigen Be

schaffung . Der gesamte Prozess kann auf eine 

Dauer von zwei bis vier Jahren angelegt werden .

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Klimaschutz	politisch	verankern	(MK1)
•	 Konzepte	und	Programme	zum	Klimaschutz	

erarbeiten (MK2)

Handlungsschritte und Meilensteine
1 . Vorbereitung: Bestandsaufnahme durch

führen, Anwendungsbereich für durchzu

führende Maßnahmen festlegen

2.	Eindeutige	und	quantifizierbare	Ziele	setzen
3 . Aktionsplan/Maßnahmenkatalog entwickeln

4 . Aktionsplan/Maßnahmenkatalog umsetzen

5 . Fortschritt kontrollieren und Ergebnisse 

berichten

Um herauszufinden, in welchen Berei
    chen Einzelpersonen bereits einen Beitrag 

zum Klimaschutz leisten und wo noch Potenziale 

verborgen sind, bietet das Umweltbundsamt 

einen CO2-Rechner an. Hiermit können alle 

Interessierten die eigenen jährlichen CO2-Emis

sionen ermitteln und erfahren, wie sie mit einfa

chen Maßnahmen die persönliche CO2-Bilanz 

verbessern können: www.uba.co2-rechner.de

Mit dem CO2-Rechner des World Wildlife Fund 

(WWF) können Interessierte in nur zehn Minuten 

die eigene CO2-Bilanz oder die des gesamten 

Haushalts ermitteln.  Zwei neue Funktionen 

ermöglichen es, die CO2-Bilanz für unterschiedli

che Jahre miteinander zu vergleichen, um damit  

stetig an der Verbesserung der Bilanz zu arbeiten: 

www.wwf.de/aktiv-werden/tipps-fuer-den-alltag/

energie-spartipps/co2-rechner

Die Kairos – Wirkungsforschung und Entwick

lung gemeinnützige GmbH aus Bregenz in 

Österreich hat mit „Ein guter Tag hat 100 Punk

te“ eine Art Währung entwickelt, die der Klima

wirksamkeit von Produkten und Handlungen 

einen Wert gibt. Etwa 6,8 kg CO2-Äquivalente 

darf jeder Mensch täglich durch all seine Hand

lungen ausstoßen, um unsere Welt und unser 

Klima im Gleichgewicht zu halten. Dies hat  

Kairos in 100 Punkte umgerechnet, die jedem 

Mensch jeden Tag zur Verfügung stehen:

https://www.eingutertag.org/de/
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Handlungsfeld Energie

C 2

Nicht nur aufgrund der Klimaschutzziele der Bun

desregierung und der Energiewende in Deutsch

land beschäftigen Kommunen sich verstärkt mit 

dem Thema Energie. In diesem Kapitel wird dar

gestellt, wie in bestimmten Bereichen in der Kom

mune mit dem Thema Energie umgegangen wer

den kann. Die Möglichkeiten dabei sind weit 

gestreut und beziehen sich auf unterschiedlichste 

Bereiche kommunaler Praxis.

Die Gliederung des Kapitels orientiert sich da

bei an der gängigen Aufteilung für Klimaschutz

konzepte oder der BISKO-Methodik ( Teil C 

Einführung). Das bedeutet, dass zunächst auf die 

Bereiche Kommunale Liegenschaften, Private 

Haushalte, Gewerbe/Handel/Dienstleistungen 

(GHD) und Industrie eingegangen wird. Danach 

folgen Aspekte zu Bauen, Sanieren, Siedlungsent

wicklung, gefolgt von der kommunalen Energie

wirtschaft und lokaler Energieerzeugung.

Der Bereich Energie gehört zu den wichtigsten 

Handlungsfeldern des kommunalen Klimaschut

zes. Dabei kann die Kommune sowohl durch die 

Verringerung von Energieverbräuchen als auch 

durch die klimafreundliche Erzeugung von Ener

gie tätig werden. Eine Reduktion des Energiever

brauchs in kommunalen Gebäuden, Liegenschaf

ten und Infrastruktur (z. B. Straßenbeleuchtung) 

kann nicht nur zur Einsparung von Haushaltsmit

teln führen, sondern auch lokale Wertschöpfungs

effekte auslösen . Zusätzlich erhöht die Kommune 

ihre eigene Glaubwürdigkeit, indem sie ihre Vor

bildfunktion wahrnimmt und Klimaschutzmaß

nahmen	 aktiv	 und	 konsequent	 durchführt.	 Dies	
animiert wiederum Bürger, Gewerbetreibende, 

Unternehmen und Vereine vor Ort zum kli

mafreundlichem Handeln (vgl . DUH 2015) . Bei der 

Verringerung der Energieverbräuche muss aller

dings darauf geachtet werden, dass diese Einspa

rungen auch langfristig wirken und nicht durch 

Rebound-Effekte verringert oder gar aufgehoben 

werden . Klimaschutz und Energiewende sind 

nicht nur ein technisches Problem, sondern benö

tigen auch eine gesellschaftliche Umsetzung . 

Energievermeidung ist deshalb v . a . auch eine ge

sellschaftliche Aufgabe .

Einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende 

und zur Verminderung von Treibhausgasemissio

nen können Kommunen durch die klimaschonen

de Erzeugung von Strom und Wärme leisten . Zum 

Erreichen der deutschen Klimaschutzziele, bis 

2020 die Emissionen von Treibhausgasen um 

mindestens 40 Prozent gegenüber dem Stand von 

1990 und bis zum Jahr 2050 um 80 bis 95 Prozent 

zu senken, sind insbesondere . Maßnahmen not

wendig, die auf den Ausbau erneuerbarer Ener

giequellen	und	den	effizienten	Einsatz	von	Energie	
zielen . Die Kommunen verfügen hierbei über gro

ße Einflussmöglichkeiten, da die Energieversor

gung zu ihren Selbstverwaltungsaufgaben im 

Rahmen der Daseinsvorsorge gehört . Als Erneu

erbare Energien bezeichnet man Energieträger, 

die sich schnell auf natürliche Weise regenerieren 

oder	in	quasi	unbegrenzter	Menge	zur	Verfügung	
stehen . Die Bedeutung und Chance der Kommu

nen liegt auch darin, durch Bau und Förderung 

von Anlagen auf Basis Erneuerbarer Energien 

wertvolle Impulse für die kommunale Wertschöp

fung zu setzen (vgl . DUH 2015) . Kommunen kön

nen hier also vor allem in ihrer Rolle als Versorge

rin und Anbieterin aktiv werden .

Die Handlungsmöglichkeiten für Kommunen 

im Bereich Energie sind vielfältig und können hier 

nur in einem begrenzten Umfang aufgeführt wer

den . Die Maßnahmen, die in den folgenden Unter

kapiteln vorgestellt werden, finden sich in der 

 Abb . C2–1:

Abbildung C2-1: Übersicht der Maßnahmenblätter im Handlungsfeld Energie (Quelle: Eigene Darstellung)

Kommunale LiegenschaftenKommunale Liegenschaften

ME1 Einrichtung einer Abteilung für das kommunale Energiemanagement
ME2  Qualifizierung der Angestellten im Gebäudemanagement als Energiemanager
ME3 Optimierung der Stadtbeleuchtung
ME4 Einführung ökonomischer und ökologischer Anreizprogramme
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Private HaushaltePrivate Haushalte

ME5 Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie Haushalte
ME6 Visualisierung von THG-Emissionen und Energieverbrauch
ME7 Zielgruppenorientierte Energiesparberatung

Gewerbe und IndustrieGewerbe und Industrie

ME8 Umwelt-/Energiemanagement und Energiecontrolling in Betrieben
ME9 Energieeffizienz bei Querschnittstechnologien
ME10 Branchenspezifische Informationskampagnen bzw . Energieeinsparkampagnen

Energieeffizientes Bauen und Sanieren, SiedlungsentwicklungEnergieeffizientes Bauen und Sanieren, Siedlungsentwicklung

ME11 Festsetzung energetischer Standards
ME12 Energiebewusste Stadt-/Bebauungsplanung
ME13 Förderprogramme für/Finanzierung von Sanierung und Innovation in Gebäudebestand, 

Neubauten und Objektversorgung
ME14 Netzwerkbildung für Fachkräfte

Energieversorgung in kommunaler VerantwortungEnergieversorgung in kommunaler Verantwortung

ME15 Entwicklung und Angebot von Energiedienstleistungen und Optimierung 
der (institutionellen) Beratungsstrukturen

ME16 Forcierung der Kraft-Wärme-Kopplung
ME17 Erhöhung des Anteils von Fernwärme
ME18 Forcierung des Aufbaus von Nahwärmeinseln
ME19 Kommunale Stromnetzübernahme bei auslaufenden Konzessionsverträgen

Regenerative EnergieerzeugungRegenerative Energieerzeugung

ME20 Potenzialanalyse und Flächenmanagement für Erneuerbare Energien
ME21 Förder- und Finanzierungsmechanismen für Erneuerbare Energien

Abbildung C2-1: Übersicht der Maßnahmenblätter im Handlungsfeld Energie (Quelle: Eigene Darstellung)

1. Kommunale Liegenschaften

Beiträge zur Energieeffizienz und Energieeinsparung 

können Kommunen unmittelbar in ihren eigenen Lie

genschaften leisten . Unter „kommunale Liegen

schaften“ werden alle energieverbrauchenden  

Einrichtungen unter kommunaler Verwaltung zu

sammengefasst . Dies betrifft Verwaltungsgebäude, 

öffentliche Schulgebäude, Kindertagesstätten, Kran

kenhäuser, Schwimmbäder, Sporthallen, Bibliothe

ken, Feuerwehr, Straßen- und Verkehrsbeleuchtun

gen usw . Zwar gehören meist auch Einrichtungen zur 

Wasserver- und -entsorgung sowie aus dem Bereich 

Abfallwirtschaft zu kommunalen Einrichtungen, die

se werden jedoch in  Kapitel C4 separat betrach

tet . Personen, die in kommunalen Liegenschaften 

arbeiten oder diese besuchen, spielen die Hauptrolle 

bei der Reduzierung des Energieverbrauchs . Dies 

können kommunale Angestellte, Angestellte im Ge

bäudemanagement, Lehrkräfte, Schülerinnen, Mit

glieder eines Sportvereins und viele weitere sein . Die 

baulichen Voraussetzungen der kommunalen Ge

bäude sind aber mindestens genauso wichtig: Selbst 

bei vorbildlichem Nutzerverhalten schneidet ein alter 

unsanierter Bau energetisch nicht gut ab . Kommu

nen sind daher auch in der Pflicht, ihre Gebäude, 

wenn erforderlich, energetisch zu sanieren .

Energieverbrauch in 
kommunalen Liegenschaften
Die Kommunen in Deutschland besitzen über 

176 .000 Liegenschaften und sind damit wesentlich 

am Energieverbrauch in Deutschland beteiligt . Die 

Energiekosten stellen mit ca . 3,4 Milliarden Euro 

einen wesentlichen Faktor in kommunalen Haus

halten dar (vgl . dena 2011) . Allein 23,5 Megaton

nen THG-Emissionen pro Jahr entstehen durch 

Energieverbrauch in öffentlichen Gebäuden . Etwa 

zwei Drittel des Energieverbrauchs fallen in Gebäu

den auf kommunaler Ebene an . Der Gebäudesek

tor, welcher für bis zu 40 Prozent des gesamten 

Energieverbrauchs (vgl . BMWi 2016) in Deutsch

land verantwortlich ist, bietet damit vielfältige Mög

lichkeiten zur THG-Einsparung, zumal die Kommu

nen neben den eigenen Gebäuden noch Zugriff auf 

ca . 2,5 Mio . Wohnungen haben, die sich im Besitz 
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der eigenen Wohnungsunternehmen befinden (vgl . 

DStGB Bilanz 2014/15) .

Obwohl der Anteil an THG-Emissionen der kom

munalen Liegenschaften im Vergleich zu Haushal

ten oder der Industrie deutlich geringer ist, sind 

Maßnahmen der Kommunen in eigenen Liegen

schaften wichtig . Neben der Tatsache, dass die 

Mehrzahl der Maßnahmen den kommunalen Haus

halt in kurzer Zeit entlasten kann, liegt die Bedeu

tung von Energiespar- und Klimaschutzmaßnah

men in diesem Sektor in den Funktionen der 

Kommune als Vorbild, Verbraucherin und Multipli

katorin . Zudem wird die Glaubwürdigkeit der kom

munalen Klimaschutzpolitik an der Umsetzung in 

eigenen Liegenschaften gemessen ( Kap . C1 3) . 

Welche Finanzierungsoptionen es für die energeti

sche Sanierung kommunaler Gebäude gibt, wurde 

im Rahmen eines Forschungsprojektes untersucht 

(Laufzeit 2013 bis 2015) (vgl . ZNES 2015) .

PRAXISBEISPIEL  |   Kommunales Energiemanagement  
im Landkreis Hameln-Pyrmont

PRAXISBEISPIEL   Kommunales Energiemanagement  
im Landkreis Hameln-Pyrmont

Region/Stadt/Gemeinde: 
Landkreis Hameln-Pyrmont

Bundesland: Niedersachsen

Einwohnerzahl: 152 .131 (2012)

Kurzbeschreibung
Mit Beschluss des Kreistages vom Februar 2013 

wurde im Landkreis das kommunale Energiema

nagement (KEM) eingeführt . Seit Juni 2013 über

nimmt die Klimaschutzagentur Weserbergland 

im Auftrag des Landkreises das Energiemanage

ment für 32 Liegenschaften des Landkreises .

Ziel des KEM ist es, den Strom-, Wasser- und 

Wärmeverbrauch und damit die Kosten dauerhaft 

zu reduzieren, die THG-Emissionen zu verringern 

und über ein nachhaltiges Portfoliomanagement 

Gebäudebetrieb und -nutzung zu optimieren .

Durch den innovativen Ansatz eines aufein

ander abgestimmten dreistufigen Umsetzungs

konzepts konnten über das Energiecontrolling 

schnell Einsparpotenziale identifiziert und über 

die Betriebsoptimierung gehoben werden . Die

ses Vorgehen war ein Schlüssel, um anfängli

che Unsicherheiten bei verschiedenen Akteuren 

zu beseitigen und für die Sinnhaftigkeit des 

KEM zu werben . Das KEM finanziert sich aus 

den erzielten Energiekosteneinsparungen .

Umsetzungskonzept
Das dreistufige Umsetzungskonzept für kom

munales Energiemanagement:

Stufe 1: Energiecontrolling und Benchmarking

•	 monatliche	Erfassung	der	Verbräuche
•	 Bildung	von	Kennwerten
•	 Beschäftigte	in	das	Gebäudemanagement	

einbeziehen

•	 Erstellung	eines	Energieberichtes	mit	
Verbrauchs   und Kostenentwicklung

Stufe 2: Bestandsaufnahme und Betriebsopti

mierung

•	 Bestandsaufnahme	der	energetischen	
Ist-Situation

•	 sofortige	Umsetzung	der	nicht	und	gering	
investiven Optimierungsmaßnahmen

•	 Schulung	der	Beschäftigten	im	Gebäude
management

•	 Strom	Wärme	Diagramm
•	 Erstellung	eines	Sanierungsfahrplans
•	 Beratung	bei	Neu		und	Ersatzinvestitionen
•	 Nutzerschulung
Stufe 3: Umsetzung von investiven Maßnahmen

•	 Energiebericht	als	unabhängige	und	
neutrale Entscheidungsgrundlage für 

Politik und Verwaltung

Weitere Informationen
www .hameln-pyrmont .de/Wirtschaft-Klima

Kommunales Energiemanagement
Eines der höchsten Kosteneinsparpotenziale liegt für 

Kommunen in der Einführung eines kommunalen 

Energiemanagements (KEM), in dessen Fokus der 
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sparsame und nutzerfreundliche Einsatz von Wärme, 

Kälte, Strom und Wasser steht . Das Tätigkeitsspekt

rum des KEM ist weit gefächert und basiert im We

sentlichen auf einem systematischen Energiecontrol

ling (Verbrauchsdatenerfassung) . Hierauf aufbauend 

können sieben weitere Tätigkeitsschwerpunkte ge

nannt werden ( Kap . A1 4 .4,  Kap . B3 3):

•	 Erarbeitung	von	Energieleitlinien,
•	 Betriebsoptimierung,
•	 Beeinflussung	des	Nutzerverhaltens,
•	 Gebäudeanalysen,	Energiekonzepte	im	Bestand,
•	 Mitwirkung	bei	Planung,	Bau	und	Sanierung,
•	 Energiebeschaffung	sowie
•	 Kommunikation	und	Öffentlichkeitsarbeit.

Mittels gering intensiver Maßnahmen und Einfüh

rung eines Energiemanagements können Kommu

nen schon in den ersten fünf Jahren den Heizenergie- 

und Warmwasserverbrauch um bis zu 15 Prozent und 

den Stromverbrauch um bis zu zehn Prozent senken . 

Dies führt zu einer Entlastung der kommunalen Fi

nanzhaushalte und ermöglicht die Durchführung wei

terer energiesparender Maßnahmen (vgl . DUH 2015) .

Bei kleineren Kommunen, für die die Einrich

tung einer Abteilung für Energiemanagement aus 

Kostengründen nicht in Frage kommt, kann eine 

Lösung so aussehen, dass mehrere Kommunen 

kooperieren und einen gemeinsamen Energiebe

auftragten einstellen . Da kommunale Liegen

schaften unterschiedlich organisiert sind, hängt 

die wirksamste Methode vom jeweiligen Einzelfall 

ab . Ein einrichtungsspezifisches Management

system kann seine Leistung auch mit doppelter 

Wirkung, wie zum Beispiel Umweltbildung für 

Schulen, realisieren .

PRAXISBEISPIEL | Grüner AalPRAXISBEISPIEL Grüner Aal

Region/Stadt/Gemeinde: Aalen

Bundesland: Baden-Württemberg

Einwohnerzahl: 67 .344 (2015)

Kurzbeschreibung
Der Grüne Aal ist ein einfaches, unbürokrati

sches Zertifizierungssystem für das Umwelt

management an Schulen . Das Zertifikat wird 

an Schulen vergeben, die ein Umweltmanage

mentsystem einführen, Umweltschutz in den 

Schulalltag pädagogisch integrieren, Maßnah

men durchführen und eine Umwelterklärung 

über ihre Tätigkeiten, Projekte und Ziele erstel

len . Hierbei sind folgende Kriterien festgelegt:

•	 Stärkung	des	Umweltbewusstseins	
und der Umweltbildung an Schulen

•	 Verbesserung	der	umweltbezogenen	
Auswirkungen der Schulen

•	 Stärkung	der	Bildung	für	Nachhaltige	
Entwicklung (BNE) an Schulen

•	 Stärkung	der	Kommunikation	über	umwelt
bezogene Aktivitäten, Bildung und Probleme 

zwischen Schule, Träger und Öffentlichkeit

•	 Positive	Darstellung	der	umweltbezogenen	
Leistungen und Aktivitäten zur BNE von 

Schule und Stadt

Maßnahmen
•	 Einführung	eines	Umweltmanagementsys

tems in einer für Schulen angemessenen Form

•	 Festlegung	von	Umweltzielen	und	Maßnah
men als Bestandteil des Umweltprogramms 

und von dafür Verantwortlichen

•	 Dokumentation	der	umweltbezogenen	
Auswirkungen, Leistungen und Planungen 

in einer Umwelterklärung

•	 Auditierung	unter	Verantwortung	des	Umwelt
amts der Stadt Aalen durch Verantwortliche 

aus Stadt, Hochschule und bereits auditierten 

Schulen aus der Region Aalen (Peer-System)

Weitere Informationen
www .gruener-aal .de
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Qualifizierung von Angestellten im  
Gebäudemanagement
Für Energieeinsparungen in kommunalen Liegen

schaften spielen Angestellte im Gebäudemanage

ment eine große Rolle, da sie aufgrund ihrer 

Kenntnisse und Erfahrungen den Betriebsablauf 

in den Gebäude und die Nutzenden am besten 

kennen. Um die Kenntnisse dieser Personen ef

fektiv zu nutzen und zugleich auszubauen, ist de

ren Qualifizierung durch regelmäßige Schulungen 

notwendig .

Optimierung der Stadtbeleuchtung
Stadtbeleuchtung auf Straßen, Brücken, an Seen, 

Parks usw . gehört zum Erscheinungsbild der 

Stadt, macht den Aufenthalt auf den Straßen si

cher	und	erhöht	die	Lebensqualität.	Rund	30	bis	
50 Prozent ihres jährlichen Stromverbrauchs 

wenden deutsche Kommunen für die Straßenbe

leuchtung auf (vgl . dena 2015) . Hier liegen enor

me Potenziale zur Reduzierung von Emissionen 

und Energieverbrauch, zur Entlastung des Haus

halts, zur Steigerung der Versorgungssicherheit 

und für den Klimaschutz . Bereits jetzt bietet das 

Förderprogramm der Nationalen Klimaschutzini

tiative den Kommunen die Möglichkeit, ihre Au

ßen- und Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanla

gen sowie Innen- und Hallenbeleuchtung mit 

LED-Leuchtmitteln auszustatten

Weitere Maßnahmen zu diesem Thema enthal

ten  Kapitel C1 3 .1 (Nutzerverhalten) sowie 

 Kapitel C2 4 (Energieeffizientes Bauen und Sa

nieren) .

Deutsche Umwelthilfe e.V. (2015): 
  (Durch)Starterpaket Energieeinsparung, 

kommunales Energiemanagement, Radolfzell.

Deutsche Energieagentur (dena):  
   www.energieeffiziente-kommune.de

ME1  

Einrichtung einer Abteilung für das kommunale Energiemanagement

ME1

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Durch das kommunale Energiemanagement wer

den der Energieverbrauch in kommunalen Liegen

schaften regelmäßig überwacht und strategische 

Energiesparpläne für den Gebäudebestand ent

wickelt . Mit einem (halb)jährlichen Energiebericht 

über die Energieverbrauchsstruktur wird der Kos

ten- und Umweltfaktor Energie im kommunalen 

Haushalt transparent gemacht . Um Energiema

nagement in großen Kommunen systematisch zu 

realisieren, ist die Einrichtung einer eigenen Ab

teilung und dort die Einstellung eines oder mehre

rer Energiebeauftragter unerlässlich . Kleinere 

Kommunen, für die die Einrichtung aus Kosten

gründen nicht in Frage kommt, können mit ande

ren Kommunen kooperieren und einen gemeinsa

men Energiebeauftragten einstellen . Die

Tätigkeitsschwerpunkte der Abteilung und der 

Energiebeauftragten finden sich in  Kapitel A1 

4 .4 . Die wesentlichen Ansatzpunkte für die Ein

richtung einer solchen Abteilung werden im Fol

genden aufgezeigt .

Querschnittsorganisation: Das kommunale Ener

giemanagement stellt eine umfassende Querschnitts

aufgabe dar, die in hohem Maße das Zusammenwir

ken aller Beteiligten mehrerer Ämter und Einrichtungen 

voraussetzt . Gleichzeitig muss diese Abteilung unmit

telbaren Einfluss auf verschiedene Bereiche nehmen 

können, wie auf Gebäudegestaltung, Bauphysik, 

technische Gebäudeausrüstung, technischen Gebäu

debetrieb, Gebäudenutzung, Baumaßnahmen, Erar

beitung von Richtlinien und Standards, den Energie

einkauf, die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit .

Absicherung der Kompetenzen: Die folgenden 

Kompetenzen müssen von der Verwaltungsspitze 

oder dem Kommunalrat durch Festlegung in der 

Geschäftsordnung, in der Zuständigkeitsordnung 

oder in Energieleitlinien abgesichert werden: Zu

gang zu allen Gebäuden, technischen Anlagen, 

Gebäude- und Energiedaten, fachgebundenes 

Weisungsrecht gegenüber Nutzern und Betrei

bern sowie die Möglichkeit, bei allen Bauprojekten 

der Kommune, beginnend mit den Architektur

wettbewerben, Einfluss zu nehmen .
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Qualifiziertes Personal und regelmäßige Weiter

bildung: Energiemanagement erfordert Energiebe

auftragte, die technische, elektronische und betriebs

wirtschaftliche Qualifikationen haben . Angestellte im 

Gebäudemanagement und Vor-Ort-Personal, die 

maßgeblichen Einfluss auf den optimalen Anlagen

betrieb nehmen können, sollen unterschiedliche Inst

rumente des kommunalen Energiemanagements 

kennenlernen . Für Ausbildung und Weiterbildung 

sind interne und externe Schulungen nötig .

Erfolgsindikatoren
•	 Reduktion	des	Energieverbrauchs	und	

der Treibhausgasemissionen

•	 Höhe	der	Kosteneinsparung
•	 Grad	der	Einbeziehung	der	kommunalen	

Liegenschaften (Anteil)

Akteure
•	 Verwaltung
•	 Kommunalrat
•	 Energiebeauftragte
•	 Angestellte	im	Gebäudemanagement

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Finanziell:	Zusätzliches	Personal
•	 Materiell:	Schulungsmaterialien

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Personelle	Ressourcen	zum	Klimaschutz	

optimieren – Leitstelle und Gremien (MK4)

•	 Qualifizierung	der	Angestellten	im	Gebäude
management als Energiemanager (ME2)

•	 Einführung	ökonomischer	und	ökologischer	
Anreizprogramme (ME4)

Handlungsschritte
•	 Erarbeitung	eines	Ratsbeschlusses	oder	

Verwaltungsbeschlusses und Zubilligung 

von Weisungsbefugnis und Etat

•	 Festlegung	in	der	Geschäftsordnung	bzw.	
Zuständigkeitsordnung oder in Energieleitlinien

•	 Erarbeitung	einer	Dienststellenbeschreibung	
und eines Anforderungsprofils für die/

den Energiebeauftragte/n

•	 Einrichtung	der	Abteilung	und	Einsetzen	
des Energiebeauftragten

ME2  

Qualifizierung der Angestellten im Gebäudemanagement als Energiemanager/in

ME2

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Da Angestellte im Gebäudemanagement „ihre“ Ge

bäude und deren Nutzerinnen am besten kennen, 

spielen sie für kommunale Liegenschaften eine 

Schlüsselrolle . Durch ihre Betriebserfahrung sind ih

nen Stärken und Mängel der Gebäude bekannt . Un

tersuchungen zeigen, dass diese Personen den Ener

gieverbrauch bis zu 20 Prozent, in Einzelfällen sogar 

bis zu 50 Prozent verringern können . Voraussetzung 

hierfür	 ist	 qualifiziertes,	 geschultes	 Personal,	 das	
über Kenntnisse im Energiemanagement verfügt .

Regelmäßige Schulung: Konkrete Energieeinspar

ergebnisse hängen vor allem vom Nutzerverhalten 

( Kap . C1 3 .1) und vom effizienten Betrieb der 

Haustechnik ab . Anlagenbetreuende sind in aller Re

gel die Angestellten im Gebäudemanagement . Von 

ihnen wird ein sachgerechter und energiesparender 

Betrieb erwartet . Daher sind Schulungen in regelmä

ßigen Abständen notwendig . Die Schulungsinhalte 

sollen notwendiges Grund- und Fachwissen vermit

teln wie technische Zusammenhänge und Wirkungs

weise der haustechnischen Anlagen, die wichtigsten 

Grundlagen der Wärmedämmung der Bauhülle und 

der Anlagentechnik, der Mess-, Steuer- und Rege

lungstechnik, eine allgemeine Einführung in die Be

dienung der Anlagen, die Motivation zum verantwor

tungsbewussten Umgang mit Ressourcen und die 

Motivation zu Dokumentation und Veröffentlichung . 

Energietreff für Austausch: Um die praktischen 

Erfahrungen dieser Personen zu nutzen, können 

Energietreffs organisiert werden . Diese moderier

ten, fachbezogenen Treffen können für kleine 

Gruppen zum Beispiel vor Ort in einem Gebäude 

mit entsprechender Anlage durchgeführt werden .

Kommunikation zwischen Amt, Einrichtungsver

waltung und Angestellten im Gebäudemanage
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ment: Betriebskosten, Medienverbräuche und et

waige Einsparpotenziale liegen fast immer 

außerhalb des Verantwortungsbereichs der zustän

digen Personen . Daher werden gebäude- und an

lagentechnisches Wissen dieser Personengruppe 

kaum genutzt . Es sollte ein regelmäßiger Austausch 

zwischen Ämtern, Einrichtungsverwaltungen, die 

die Medienverbrauchsdaten verwalten, und Ange

stellten im Gebäudemanagement stattfinden . Dort, 

wo bereits ein kommunales Energiemanagement 

besteht, ist es notwendig, dass diesem eine ent

sprechend geschulte Kraft angehört .

Gebäude- und Anlagebegehung: Bei Gebäudebe

gehungen wird aktiv nach Energiesparmöglichkeiten 

vor Ort gesucht, und die Einstellungen der Anlagen

technik werden optimiert . Um organisatorische Än

derungen unkompliziert zu realisieren, ist es sinnvoll, 

dass bei diesen Begehungen neben den Angestell

ten im Gebäudemanagement auch Führungsperso

nen von Verwaltungsseite anwesend sind .

Prämien für aktive Fachkräfte: Eine finanzielle Be

teiligung der Angestellten im Gebäudemanagement 

an den Einsparungen ist attraktiv . In jedem Fall ist eine 

Prämie als Zulage steuer- und abgabenpflichtig . Eine 

weitere Option ist, das Geld für Anschaffungen wie 

zum Beispiel besondere Werkzeuge zu verwenden .

Erfolgsindikatoren
•	 Anzahl	der	teilnehmenden	Angestellten	im	

Gebäudemanagement

•	 Tage	der	Schulung
•	 Reduktion	des	Energieverbrauchs	

und der Treibhausgasemissionen

•	 Höhe	der	Kosteneinsparung

Akteure
•	 Verwaltung
•	 Angestellte	im	Gebäudemanagement

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Kosten	für	die	externen	Referentinnen	und	

Referenten, Bearbeitung des Materials 

und die Vorbereitung der Schulung

•	 Zeitlicher	Aufwand	der	Weiterbildung

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Personelle	Ressourcen	zum	Klimaschutz	

optimieren – Leitstelle und Gremien (MK4)

•	 Einrichtung	einer	Abteilung	für	das	kom
munale Energiemanagement (ME1)

•	 Einführung	ökonomischer	und	ökologischer	
Anreizprogramme (ME4)

Handlungsschritte
•	 Erstellung	der	Schulungsmaterialien
•	 Gewinnung	von	Referentinnen	und	Referenten
•	 Durchführung	der	regelmäßigen	Schulung,	

auch vor Ort, und Energietreffs

•	 Überprüfung	der	Einführung	von	Prämien
modellen

ME3  

Optimierung der Stadtbeleuchtung

ME3

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Rund 30 bis 50 Prozent ihres jährlichen Stromver

brauchs wenden deutsche Kommunen für die Stra

ßenbeleuchtung auf . Durch eine energetische Mo

dernisierung können davon bis zu 80 Prozent, 

insgesamt ca . 2,2 Mrd . kWh, vermieden werden (vgl . 

dena 2015) . In einer bundesweiten Umfrage unter 

rund 1 .000 Kommunen erfasste die dena Ende 2015 

den Zustand der kommunalen Straßenbeleuchtung . 

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl der 

Kommunen mit einem hohen Bestand an Quecksil-

berdampf-Hochdruck-Lampen (HQL) seit 2012 hal

biert hat, was vermutlich eine Reaktion auf das Ver

bot dieser Technologie durch die Europäische Union 

ist . Unter den befragten Kommunen verfügen derzeit 

noch rund 30 Prozent der Städte und Gemeinden 

über mittlere bis hohe Bestände der HQL-Lampen . 

Allerdings setzen bereits 87 Prozent der Kommunen 

bei der Modernisierung auf LED-Technologien . Gut 

die Hälfte der befragten Kommunen möchte zudem 

eigene Erfahrungen mit der intelligenten Steuerung 

von Beleuchtungssystemen sammeln .
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Die Entscheidung, ob modernisiert wird, wird 

in erster Linie von wirtschaftlichen Faktoren be

stimmt. Weitere Faktoren sind außerdem der 

politische Wille der Entscheider und die Verfüg

barkeit finanzieller Förderung . Als Hemmnisse 

für Sanierungsmaßnahmen werden vor allem die 

Haushaltslage und personelle Kapazitäten ange

geben . Die Kommunen selbst betrachten die 

Stromeinsparung bzw . das wirtschaftliche Ein

sparpotenzial neben der Rentabilität als die 

wichtigsten Erfolgsfaktoren (99 bzw . 90 Prozent 

der befragten Kommunen) . Die Umfrage zeigt, 

dass bei der Straßenbeleuchtung noch enorme 

Potenziale liegen zur Reduzierung von Emissio

nen und Energieverbrauch, zur Entlastung des 

Haushalts, zur Steigerung der Versorgungssi

cherheit und für den Klimaschutz (vgl . dena 

2016) .

Um diese Potenziale zu erschließen, werden 

die wesentlichen Ansatzpunkte zur Optimierung 

von Stadtbeleuchtung im Folgenden aufgezeigt .

Bedarfsgerechte Beleuchtungssteuerung: Durch 

die bedarfsgerechte Steuerung der Leuchten 

wird	 eine	qualitativ	gute	Wirkung	erzielt.	Hierzu	
eignen sich die Reduzierung der Anzahl der 

Stadtbeleuchtung durch angemessenen Ab

stand zwischen den Anlagen sowie die Änderung 

der Beleuchtungsdauer durch Dämmerungs

schalter und die Beschränkung der Lichtstärke 

auf das gestalterisch und funktional Notwendige . 

Um den Bedarf an Beleuchtung zu ermitteln, 

müssen Verkehrszählungen vorgenommen wer-

den und Sachkenntnisse über die Verkehrssteu

erung vorliegen .

Richtige Wahl der entsprechenden energieef

fizienten Beleuchtungstechnik: Bei Neuplanung 

und Sanierung von Beleuchtungsanlagen sollten 

moderne und energieeffiziente Lösungen für die 

Stadtbeleuchtung zum Einsatz kommen . Hier 

spielen neben Energieeffizienz auch niedrige Be

triebskosten (Lebensdauer, Wartungsintervalle) 

sowie eine besondere Umweltfreundlichkeit eine 

große Rolle . Empfehlungen und eine Übersicht 

zu effizienter Beleuchtungstechnik bietet zum 

Beispiel das Bundesministerium für Umwelt, Na

turschutz und Reaktorsicherheit .

Einsatz Erneuerbarer Energien: Der Strombe

darf für die Stadtbeleuchtung kann aus erneuer

baren Quellen gedeckt werden . Neben dem Be

zug durch eigene Anlagen lassen sich auch 

bisher nicht elektrifizierte Wege zum Beispiel mit 

Solarleuchten versorgen .

Rücksicht auf ökologisch sensible Gebiete: 

Künstliche	Lichtquellen	können	je	nach	Beleuch
tungszeitpunkt, Beleuchtungsdauer, Lichtstärke 

und Lichtfarbe Auswirkungen auf Organismen 

haben, die auf Licht sensibel reagieren . Licht 

kann den Bewegungsradius von Tieren und da

mit ihr Nahrungsangebot einschränken und etwa 

das Verhältnis von Greiftier und Beute verändern . 

Daher muss Kunstlicht an den Rändern von Sied

lungen grundsätzlich auf seine Notwendigkeit 

hin geprüft werden bzw . mit der entsprechenden 

Sorgfalt geplant und ausgeführt werden .

Erfolgsindikatoren
•	 Anzahl	der	sanierten	Stadtbeleuchtungs

anlagen und Straßenbeleuchtung

•	 Reduktion	des	Energieverbrauchs	und	
der Treibhausgasemissionen

•	 Höhe	der	Kosteneinsparung

Akteure
•	 Kommune,	in	Kooperation	mit	

Energieversorger

•	 ÖPNV-Betreiber
•	 Finanz-	und	Kreditinstitute

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Hohe	technische	Investitionen,	durch	die	aber	

Stromkosten von bis zu 50 Prozent eingespart 

werden können

•	 Hoher	personeller	Aufwand	für	Verkehrszäh
lung zu Beginn

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Einrichtung	einer	Abteilung	für	das	

kommunale Energiemanagement (ME1)

•	 Energiebewusste	Stadt-/Bebauungsplanung	
(ME12)

Handlungsschritte
•	 Ermittlung	des	Bedarfs	durch	Verkehrszählung
•	 Prüfung	verschiedener	technischer	Alter

nativen für die Beleuchtungstechnik

•	 Entwicklung	eines	stimmigen	Gesamt
konzeptes

•	 Umsetzung
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ME4  

Einführung ökonomischer und ökologischer Anreizprogramme

ME4

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Um ökologische und ökonomische Einsparpoten

ziale erfolgreich zu erschließen, eignet sich die 

breite Einführung bzw . gezielte Nutzung ökonomi

scher Anreize für Mitarbeitende und Nutzende 

kommunaler Liegenschaften. Motivation und Ei

geninteresse können mit dem Ziel, die effiziente 

Nutzung von Energie dauerhaft zu verbessern, be

deutend erhöht werden . Für die Kommune bedeu

tet der wirtschaftliche Gewinn, der aus Energie

sparmaßnahmen resultiert, an sich bereits einen 

ökonomischen Anreiz . Folgende Modelle können 

kommunale Liegenschaften dabei unterstützen, 

ökonomische Anreizmaßnahmen zu realisieren: 

•	 Erfolgsbeteiligung	für	die	Nutzenden
Mit einer Erfolgsbeteiligung wird den Nutzen

den kommunaler Liegenschaften ein Teil der 

Verbrauchskosten erstattet, die sie durch um

weltbewusstes Verhalten einsparen (zum Bei

spiel fifty/fifty) .

•	 Erfolgsbeteiligung	für	die	Zuständigen
Die für Energieeinsparung zuständigen Stellen 

oder Personen, wie die Abteilung für Energie

management, Energiebeauftragte, Angestellte 

im Gebäudemanagement usw ., erhalten eine 

Erfolgsbeteiligung, wenn sie durch ihre Maß

nahmen zur Energieeinsparung die Gesamt

kosten für Energie reduzieren .

•	 Verleihung	von	Prämien	und	Preisen
Für konkrete Aktivitäten der Einrichtungen kön

nen Prämien verliehen werden . Diese Prämien 

können auch für Projekte vergeben und ver

wendet werden, die nicht direkt energieeinspa

rend sind, wie zum Beispiel für Umweltbildung . 

Als Ergänzung des normalen Vorschlagswe

sens kann ein spezieller Wettbewerb für Vor

schläge zur Einsparung von Energie ausge

schrieben werden ( Kap . C1 3 .1) .

•	 Beruflichen	und	persönlichen	Nutzen	verknüp
fen ( Kap . C1 3 .1)

Erfolgsindikatoren
•	 Anzahl	der	Teilnehmenden
•	 Anzahl	der	Prämien	und	Preisverleihungen
•	 Reduktion	des	Energieverbrauchs	und	der	

Treibhausgasemissionen

•	 Höhe	der	Kosteneinsparung

Akteure
•	 Verwaltung
•	 Hausmeister
•	 Nutzer	wie	zum	Beispiel	Schüler,	

Sportvereinsmitglieder usw .

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Kosten	für	externe	Referentinnen	und	Referen

ten, die Bearbeitung des Materials und die 

Vorbereitung der Schulung

•	 Zeitlicher	Aufwand	für	die	Weiterbildung

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen

342

•	 Anreize	und	Motivation	–	nicht	monetär	(MK8)
•	 Einrichtung	einer	Abteilung	für	das	

Kommunale Energiemanagement (ME1)

•	 Qualifizierung	der	Angestellten	im	Gebäude
management als Energiemanager/innen (ME2) 

Handlungsschritte
•	 Entscheidung	einzelner	Leitungskräfte	oder	

Verwaltungsmitarbeiterinnen, in Richtung 

ökonomischer Anreize für den Klimaschutz 

aktiv zu werden

•	 Konzeptentwicklung	und	Modellauswahl,	unter	
Berücksichtigung vorhandener Ressourcen, 

individueller und kollektiver Zielvorstellungen

•	 Umsetzung	und	Einbeziehung	weiterer	
Akteurinnen

•	 Auswertung	der	Umsetzungserfahrungen	
und Erkenntnisse, Zielerreichen, Nutzen-

Kosten-Verhältnis

•	 Rückkopplung

-

-

-

-

-

-

 -

-

-

 

 

-

-

-

 -

-

-

-

-

-

-

-

 

 

-

 

 

 



C 2HANDLUNGSFELD ENERGIE

2. Private Haushalte

Unter der Kategorie Private Haushalte wird der 

Energieverbrauch der Bevölkerung und aller Haus

halte mit Ausnahme des Bausektors betrachtet . 

Dies betrifft die Anwendungsbereiche Heizung, 

Warmwasser und Strom in Privathaushalten .

Bedeutendes Einsparpotenzial in 
privaten Haushalten
Gut ein Viertel des Endenergieverbrauchs in 

Deutschland entfällt auf die privaten Haushalte 

(vgl . UBA 2017a) . Den deutlich überwiegenden 

Anteil machen dabei mit mehr als zwei Dritteln der 

Energie die Raumwärme sowie mit ca . 15 Prozent 

die Warmwasserbereitung aus . Daher spielen die 

energetische Sanierung oder die Festlegung

energetischer Baustandards eine wichtige Rolle 

( Kap . A6,  Kap . C2 2 .4 .) . Im Rahmen der Be

mühungen rund um die Energiewende muss auch 

eine Wärmewende erfolgen (vgl . Ifeu 2015a) .

Der Stromverbrauch der Haushalte macht 2015 

etwa 21 Prozent des Gesamtendenergieverbrauchs 

in Deutschland aus . Er stieg im Zeitraum 1990 bis 

2015 um etwa 13 Prozent an (vgl . UBA 2017b), da

rin enthalten sind zum Beispiel Elektromotoren – 

etwa in Wasch- und Spülmaschinen, Kühl- und Ge

frierschränken, Umwälzpumpen, Lüftern, Licht und 

Lampen . Obwohl der Stromanteil am Endenergie

verbrauch der Haushalte gering ist, ist die Wirkung 

auf die THG-Emissionen groß, da Strom normaler

weise einen höheren Emissionsfaktor als Wärme 

besitzt . Aus diesem Grund sollte die Reduzierung 

des Strom- und Wärmeverbrauchs in Haushalten 

ein Handlungsziel sein .

In Deutschland werden etwa zehn Prozent der 

gesamten Treibhausgasemissionen durch die pri

vaten Haushalte verursacht . Dieser Anteil bleibt 

seit dem Basisjahr 1990 trotz geringer Schwan

kungen annähernd gleich, nimmt tendenziell je

doch ab . Ein Grund hierfür liegt im verbesserten 

energetischen Standard bei Neubauten und Sa

nierungen von Altbauten, der dazu beiträgt, den 

Bedarf an Raumwärme zu senken, der bisher den 

Hauptanteil der im Haushalt verbrauchten Ener

gie stellte (vgl . UBA 2015) .

Abbildung C2–2: Entwicklung des Endenergieverbrauchs der privaten Haushalte
(Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB) 2016, bearb.)
¹ Einschließlich mit Erneuerbaren Energien erzeugter Strom.
² Einschließlich mit Erneuerbaren Energien erzeugte Fernwärme.
³ Biomasse und erneuerbare Abfälle, Solarthermie, Umweltwärme.
* Vorläufige Angaben.
Anmerkung: Der Umrechnungsfaktor von Wattstunde (Wh) zu Joule (J) 
beträgt 3.600, d.h. 1 TWh = 3,6 PJ bzw. 1 PJ = 1/3,6 TWh
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C 2 HANDLUNGSFELD ENERGIE

Neuer Trend bei Wohnen und Konsum
Seit den 1990er-Jahren ist der Endenergieverbrauch 

der privaten Haushalte leicht gesunken . Der erste 

Grund dafür liegt in der Zunahme der Wohnfläche von 

Privathaushalten, die im Wesentlichen auf die über

proportionale Zunahme der Ein- und Zwei-Personen

Haushalte zurückzuführen ist . Mit dem erhöhten Flä

chenbedarf stieg auch der Energiebedarf für 

Raumwärme . Zum Zweiten ist ein höherer Stromver

brauch aufgrund gestiegener Geräteausstattung fest

zustellen . Der starke Anstieg der Ein- und Zwei-Per

sonen Haushalte macht sich hier ebenfalls bemerkbar 

– es gibt mehr Haushalte, in denen im Schnitt weniger 

Personen leben . Da aber in allen Haushalten eine ge

wisse Ausstattung mit Strom verbrauchenden Gerä

ten besteht, nimmt der Stromverbrauch insgesamt 

zu, je mehr Haushalte es gibt . Drittens veränderte sich 

die durchschnittliche Ausstattung mit Haushaltsgerä

ten im Zeitverlauf stark: Während die Zahl der pro 

Haushalte genutzten Wäschetrockner, Geschirrspül

maschinen oder Mikrowellengeräte relativ konstant 

bei insgesamt mehr Haushalten bleibt, nehmen vor 

allem Produkte der Informations- und Kommunikati

onstechnologien (IKT) stark zu . Die Technisierung ist 

daher eine der wesentlichen Ursachen für den weiter

hin steigenden Stromverbrauch der Haushalte .

Schließlich lieferte auch das insgesamt gestiege

ne Konsumniveau einen Beitrag zur Erhöhung des 

Energieverbrauchs . Generell zeigt sich: Es gab noch 

keine Entkopplung zwischen Konsum und Energie

nachfrage . Die Effizienzsteigerungen reichen längst 

nicht aus, um die negativen Effekte – ausgelöst durch 

die erhöhte Konsumnachfrage, den Zuwachs der 

Wohnfläche und die stärkere Ausstattung privater 

Haushalte mit Elektrogeräten – zu kompensieren .

Nutzerverhalten und Austausch von Geräten
Um die THG-Emissionen von Haushalten zu reduzie

ren, gibt es zwei Möglichkeiten . Zum einen kann die 

Änderung von Lebensstil und Nutzungsverhalten 

eine Einsparung von Energie und Ressourcen bewir

ken . Dafür ist keine zusätzliche Investition nötig . Zum 

anderen besteht die Möglichkeit, Energieverbrauchs-

geräte wie „Weißwaren“ gegen effizientere Geräte 

auszutauschen bzw . entsprechende Geräte zu erwer

ben . Da in den letzten Jahren die Effizienz der Geräte 

deutlich besser geworden ist, kann durch den Aus

tausch und Kauf eines effizienten Gerätes eine Redu

zierung der Emissionen bewirkt werden . Um unter 

der Vielzahl von Produkten das Gerät zu finden, wel

ches anspruchsvollen ökologischen Kriterien genügt, 

bietet das Öko-Institut mit „EcoTopTen“ eine ent

sprechende Internetplattform an . Schwieriger gestal

tet es sich, Einsparpotenziale über ein geändertes 

Nutzerverhalten zu erzielen . Die im Rahmen einer 

Studie des Instituts Wohnen Umwelt (IWU) ermittel

ten Ursachen für „Energieverschwendung“ sind:

•	 unzureichende	Kenntnisse	der	Nutzer	über	
den eigenen Energieverbrauch, 

•	 nicht	optimales	Verhalten	zum	Beispiel	beim	
Lüften oder bei der Geräteausstattung und

•	 individuell	unterschiedliche	Motivlagen	und	
Komfortansprüche, worunter sowohl Kosten

Nutzen-Erwägungen als auch ökologisches 

Bewusstsein fallen (IWU 2013) .

Einbeziehung der Bürgerinnen 
und Bürger sowie der Haushalte
Kommunen können die privaten Haushalte nicht di

rekt verpflichten, aber sie können sie durch attraktive 

Maßnahmen motivieren . Klimaschutzmaßnahmen 

für private Haushalte liegen bisher hauptsächlich im 

Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ( Kap . A4) . Aller

dings ist es für Bürgerinnen schwierig, „unsichtbare“ 

THG-Emissionen zu erkennen und die Wirksamkeit 

von Aktivitäten einzuschätzen . Daher sind konkrete 

Anreize entscheidend, die über bisherige Aufklä

rungsmaßnahmen hinausgehen .

Haushalte können zum Beispiel je nach eingespar

ter Energiemenge unterschiedliche Belohnungen er

halten . Da der Wärmeverbrauch der Haushalte unter 

anderem vom Wetter und der jeweiligen Wärmedäm

mung abhängt und damit einigen Schwankungen un

terliegt, ist es schwierig, die Anstrengungen und Ein

sparungen der Haushalte hierfür zu berechnen . Es ist 

deshalb einfacher, eine Belohnung für Einsparungen 

im Stromverbrauch einzuführen . Die Zusammenar

beit mit lokalen Energieversorgern wie den Stadtwer

ken und mit Unternehmen des Einzelhandels ist bei 

solchen Aktionen erforderlich . Die Kommune über

nimmt die Finanzierung und verteilt Informationen .

Visualisierung von Energieverbrauch 
und THG-Emissionen
Unsichtbare THG-Emissionen und unsichtbaren 

Energieverbrauch zu visualisieren und zu veran

schaulichen, kann dazu beitragen, den Umgang mit 

Energie bewusster zu gestalten und Ansatzpunkte 

für Verbrauchsreduktionen aufzuzeigen . Zudem 

werden Bürger durch die grafische Abbildung von 

THG-Emissionen zu konkretem Handeln motiviert .
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PRAXISBEISPIEL | Tübingen macht blauPRAXISBEISPIEL  Tübingen macht blau

Region/Stadt/Gemeinde: Gemeinde Tübingen

Bundesland: Baden-Württemberg

Einwohnerzahl: Ca . 86 .500 (2017)

Zeitrahmen: Seit 2008

Kurzbeschreibung
Die Kampagne „Tübingen macht blau“ ist ein 

breit angelegtes, zielgruppenspezifisches Kli

maschutzprogramm, das eine Bürgerbewe

gung für den Klimaschutz auslösen soll . Die 

inzwischen „zahllosen“ Klimaschutzbausteine 

sollen jeder Bürgerin und jedem Bürger eine 

Möglichkeit bieten, einen persönlichen Beitrag 

zum Klimaschutz zu leisten . Mit dem Gemein

deratsbeschluss zur Fortsetzung der Kampag

ne ist das Ziel verbunden, die energiebeding

ten CO2-Emissionen pro Kopf in Tübingen bis 

2022 um 25 Prozent gegenüber dem Wert von 

2014 zu reduzieren .

Elemente der Kampagne
•	 Klimaschutz	zu	Hause
•	 Ökologisch	mobil
•	 Förderprogramme
•	 Beratung
•	 Blaue-Sterne-Betriebe
•	 Blaumacher	(aktive	Akteure)
•	 Klimatipps
•	 Faltblätter
•	 Preise	und	Auszeichnungen
•	 Klimatag

Weitere Informationen
www .tuebingen .de/tuebingen-macht-blau/

PRAXISBEISPIEL | Klimaladen Landkreis TraunsteinPRAXISBEISPIEL  Klimaladen Landkreis Traunstein

Region/Stadt/Gemeinde: 
Landkreis Traunstein

Bundesland: Bayern

Einwohnerzahl: 171 .348 (2014)

Kurzbeschreibung
Mit der interaktiven Wanderausstellung „Klima

laden – Was hat mein Konsum mit dem Klima zu 

tun?“ werden Kinder und Jugendliche zu klim

abewusstem Konsumverhalten motiviert . Praxis

nah und konkret erfahren sie, welche Möglichkei

ten bestehen, klimafreundlich und nachhaltig 

einzukaufen .

Ursprünglich als einmalige Ausstellung für ein 

Gymnasium konzipiert, wurde sie nach dem gro

ßen Erfolg als Wanderausstellung zur Dauernut

zung umgestaltet und kann kostenfrei ausgelie

hen werden . Um die Einkäufe fachlich zu 

begleiten, stehen geschulte Referenten zur Ver

fügung . Zu Beginn ihres Einkaufs im „Klimala

den“ erhalten die Teilnehmenden eine Einkaufs

liste, mit der sie im Anschluss aus einer 

umfangreichen Angebotspalette die Produkte 

frei wählen können: z .B . verpackte oder frische 

Waren, bio oder konventionell, regional oder mit 

weitem Transportweg . Nach ihrem Einkauf kön

nen die Teilnehmenden in einer analog zur  

Einkaufsabteilung gestalteten Auswertungs

abteilung die gekauften Produkte auf Kli

mafreundlichkeit sowie regionale und globale 

Auswirkungen überprüfen . Dabei gelten als Krite

rien für nachhaltigen Klimaschutz: regional, sai

sonal, mehr pflanzliche Ernährung, biologisch/

ökologisch, fairer Handel, wenig Abfall, verant

wortungsbewusster Umgang mit Energie .

Der Landkreis Traunstein gehört zusammen 

mit dem Landkreis Berchtesgadener Land und 

dem Salzburger Seenland zu den Gewinnern beim 

Wettbewerb „Kommunaler Klimaschutz 2015“ .

Weitere Informationen
www .euregio-salzburg .eu/Projekte/Themen/

Bildung/Klimaladen
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PRAXISBEISPIEL | Energielotsinnen in Marburg-RichtsbergPRAXISBEISPIEL Energielotsinnen in Marburg-Richtsberg

Region/Stadt/Gemeinde: Marburg

Bundesland: Hessen

Einwohnerzahl: Ca . 73 .000 (2015)

Kurzbeschreibung
Im Marburger Stadtteil Richtsberg sind Ener

gielotsinnen aktiv . Sie durchliefen eine Fortbil

dung zum Thema Energiesparen und beraten 

seitdem als Energielotsinnen die Bewohner

schaft im Quartier.

•	 Kooperationsprojekt	der	Bürgerinitiative	für	
Soziale Fragen e. V., der Universitätsstadt 

Marburg und der Stadtwerke Marburg

• Im Stadtteil lebt ein überdurchschnittlicher 

Anteil an Haushalten mit geringen bzw. sehr 

geringen Einkommen, und ca. 60 % der Bevöl

kerung besitzen einen Migrationshintergrund.

•	 Im	Stadtteil	gibt	es	bereits	Integrationslotsinnen,	
die unabhängig von Herkunft, Alter und Ge

schlecht alle diejenigen ehrenamtlich begleiten, 

die Unterstützung, Rat oder Hilfe benötigen. Sie 

wurden gefragt, ob sie in Zukunft auch zum The

ma Energiesparen beraten möchten. Nach Zu

sage haben im Mai 2014 acht Integrationslotsin

nen von den Stadtwerken Marburg eine 

Fortbildung zum Thema Energiesparen erhalten 

und beraten seitdem als Energielotsinnen die 

Menschen im Quartier.

•	 Das Projekt ist beispielhaft, weil so eine Ziel

gruppe erreicht wird, die mit herkömmlichen 

Methoden schwierig zu erreichen ist. Die 

Energielotsinnen kommen aus dem Stadtteil, 

haben selbst einen Migrationshintergrund 

und ähnliche Erfahrungen gemacht wie die 

von ihnen beratenen Personen. So haben sie 

einen besseren Zugang zu der Lebenswelt 

der Bewohnerinnen und Bewohner als pro

fessionelle Energieberaterinnen und Ener

gieberater von außerhalb des Quartiers, die 

mit der Bewohnerschaft wenig Berührungs

punkte haben. Die Energielotsinnen können 

zudem Sprachbarrieren überwinden.

Entstehung der Idee
Die Idee, Energielotsinnen im Stadtteil zu etab

lieren, entstand in der Lenkungsgruppe zum 

Energiekonzept Richtsberg. Es wurde über

legt, wie man die Menschen im Stadtteil am 

besten erreichen und vom Energiesparen 

überzeugen könnte, und entschieden, dass 

dies am besten funktioniert, wenn die Tipps in

nerhalb des Quartiers verbreitet werden, und 

zwar durch engagierte Ehrenamtliche aus der 

Nachbarschaft. So kann eine Beratung auf Au

genhöhe stattfinden, indem z .B . Alltags- und 

Umgangssprache verwendet wird oder idea

lerweise die Muttersprache des Beratenen .

Weitere Informationen
https://www .marburg .de/leben-in-marburg/

umwelt-klima/

Beratungsangebote
Die wesentlichen Ziele kommunaler Energiebera

tung ( Kap . A4 3 .5) sind die Förderung des all

gemeinen Energiebewusstseins, die Erhöhung 

der Energiesparbereitschaft und die verstärkte 

Nutzung Erneuerbarer Energien . Durch das Auf

zeigen konkreter Handlungsmöglichkeiten steigt 

die Bereitschaft zu eigenem Handeln und damit 

die Motivation, einen Beitrag zur Umsetzung der 

Klimaschutzziele zu leisten . Nach dem Motto „Er

fahrung macht den Meister“ können Bürgerinnen 

mit ihren Erfahrungen und Kenntnissen dazu bei

tragen, weitere Personen zu eigenen Klimaschutz

aktivitäten zu motivieren . Dieses Prinzip nutzt 

bspw . der Cariteam-Energiesparservice . Ur

sprünglich gemeinsam von der Stadt Frankfurt 

am Main und dem Caritasverband Frankfurt ent

wickelt, ist dieser Service mittlerweile bundesweit 

erfolgreich etabliert . Er bietet einkommensschwa

chen Haushalten eine kostenfreie Energiebera

tung und zeigt, wie man auch mit geringem Ein

kommen Klimaschutz zu Hause umsetzen kann .
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ME5 

Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie Haushalte

ME5

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Der umfassenden Einbeziehung der Bürgerinnen 

sowie der Haushalte stehen verschiedene Hinder

nisse im Wege . Klimaschützendes Verhalten hat 

zum Beispiel vielfach das Image von Verzicht und 

Askese . Mit verschiedenen Aktionen kann dieses 

Image verändert werden . Ziel solcher Aktionen ist 

es, das veränderte Verhalten mit dem Image einer 

kreativen und positiven Tätigkeit zu verbinden, die 

Spaß macht . Auch ausgefallene Ideen sollten will

kommen sein, um eine möglichst große Mitwir

kung der Bevölkerung zu erzielen .

Bei Ideen- oder Leistungswettbewerben (zum 

Beispiel einen bestimmten Stromverbrauch pro 

Kopf zu unterschreiten oder eine konkrete Einspar

rate pro Jahr zu erreichen) können für die Gewinner 

Prämien ausgesetzt werden . Ausschreibung und 

Ermittlung der Sieger sollten öffentlichkeitswirk

sam erfolgen .

Zusätzlich können finanzielle Anreize geschaf

fen werden, um Haushalte zum Energiesparen zu 

motivieren . Zum Beispiel können Haushalte je 

nach eingesparter Energiemenge unterschiedli

che Belohnungen erhalten . Beispielaktionen kön

nen sein:

•	 Kampagne	zur	Image-Änderung	(zum	Beispiel	
Deklaration für Selbstverpflichtung, Bürger

pakt)

•	 Ideen-Wettbewerb	(zum	Beispiel	zukunfts
fähige Haushalte)

•	 Leistungswettbewerbe	(zum	Beispiel	
„Haushalt	mit	der	größten	Einsparquote	“,	
„Ältester	Kühlschrank“,	bzw.	„Klimaquiz“)

•	 Dialogische	Einbindung	der	Bürger	mittels	
Kommunikationstechnologien

•	 Belohnung	für	die	Einsparung	der	Energie	
wie zum Beispiel 20 Euro ab zehn Prozent 

Einsparung oder zehn Cent für jede einge

sparte Kilowattstunde Strom

•	 Abwrackprämie	oder	Bonusprogramm	für	
den Ersatz alter Haushaltsgeräte durch neue

Der Maßnahme können keine direkten THG-Ein

sparungen zugeordnet werden; sie bereitet je

doch den Boden für die Akzeptanz der Umsetzung 

direkt wirksamer Maßnahmen .

Erfolgsindikatoren
•	 Anzahl	der	Teilnehmenden
•	 Rückmeldung	und	Vorschläge	von	Bürgerinnen

Akteure
•	 Kommune
•	 Handel
•	 Industrie
•	 Energieversorger
•	 Finanz-	und	Kreditinstitute
•	 Werbeagenturen
•	 Verbraucherzentren
•	 Umweltschutzorganisationen

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
Der finanzielle Aufwand ist gering im Vergleich zu 

investiven Maßnahmen, und auch die Suche nach 

Sponsoren ist einfacher .

Die Entwicklung des Konzeptes und die Bear

beitung des Werbematerials benötigen einigen 

zeitlichen Aufwand .

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Visualisierung	von	THG-Emissionen	und	

Energieverbrauch (ME6)

•	 Zielgruppenorientierte	Energiesparberatung	
(ME7)

Handlungsschritte
•	 Gründung	einer	Arbeitsgruppe	mit	externen	

Experten (zum Beispiel professionelle 

Werbeagentur)

•	 Konzepterarbeitung	und	Einbeziehen	von	
externen Dienstleistungsanbietern, zum 

Beispiel für das Sponsoring der Preise

•	 Koordinierte	Durchführung	der	Beratung	
seitens aller Beteiligten und Information  

der Bevölkerung

•	 Veröffentlichung	von	Teilnehmern	oder	
Gewinnerinnen 

•	 Regelmäßige	Evaluierung	der	Teilnehmer
anzahl und Medienpräsentation
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ME6  

Visualisierung von THG-Emissionen und Energieverbrauch

ME6

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Für Bürger sowie private Haushalte ist es schwie

rig, unsichtbare THG-Emissionen und Energiever

brauch wahrzunehmen und zu erkennen, wie not

wendig es ist, Emissionen zu reduzieren . Eine 

Visualisierung der Emissionen zielt darauf ab, Aus

wirkungen	quantitativ	sichtbar	zu	machen.	
Der einfachste Weg zur Visualisierung besteht 

im Angebot von Online-Rechnern für THG-Emissi

onen und Energieverbrauch . Mit Hilfe des Rech

ners können Einzelpersonen oder Haushalte ihre 

individuelle Menge an Emissionen bestimmen . Sie 

erhalten Aufschluss darüber, wie sich die verschie

denen Aspekte ihres Lebens auf den jeweiligen An

teil an klimaschädlichen Gasen auswirken, werden 

umfassend über die einzelnen Parameter infor

miert und am Schluss darüber aufgeklärt, welche 

Möglichkeiten zur THG-Reduktion sich speziell für 

sie anbieten . Darüber hinaus ist es möglich, Maß

nahmen zur Einsparung gezielt durchzuspielen 

und so die langfristige Reduktion zu planen . Die 

entsprechenden Rechner liegen bei verschiedenen 

Anbietern kostenlos bereit . Kommunen können sie 

auf ihrer Webseite präsentieren und bei der Bevöl

kerung für deren Gebrauch werben .

Zurzeit noch aufwändiger, aber zugleich effekti

ver als Online-Rechner ist die Einrichtung eines 

Verbrauchsmonitors in Haushalten, um eine kon

krete Visualisierung zu schaffen . Verbrauchsmo

nitore messen ausschließlich den Stromver

brauch . Der Monitor kann den Gesamtverbrauch 

oder den Verbrauch einzelner Geräte bildlich dar

stellen – an den Geräten selbst oder an einer zen

tralen Stelle im Haushalt . Die Darstellung kann 

sich auf den momentanen Verbrauch und/oder 

auf eine bestimmte Periode, zum Beispiel ein Jahr, 

beziehen . So können Haushalte den Erfolg von 

Energiesparmaßnahmen wie den Einsatz neuer 

energiesparender Haushaltsgeräte oder das Aus

schalten der Stand-by-Funktion unmittelbar über

prüfen . Kommunen, die eigene Stadtwerke besit

zen, haben die Möglichkeit, Verbrauchsmonitore 

in Haushalten zu installieren . Aber auch Kommu

nen, die keine Stadtwerke besitzen, können eine 

Installation in Zusammenarbeit mit externen Ener

gieversorgern realisieren .

Visualisierungen des Verbrauchs können dazu 

beitragen, den Umgang mit Energie bewusster zu 

gestalten und Ansatzpunkte für Verbrauchsre

duktionen aufzuzeigen . Außerdem werden Bürge

rinnen sowie Haushalte durch die Angabe der 

Werte zu konkretem Engagement motiviert . Die 

gesammelten Daten sind für Kommunen wertvoll 

und können dafür genutzt werden, weitere Maß

nahmen für Haushalte zu entwickeln .

Erfolgsindikatoren
•	 Anzahl	der	beteiligten	Bürger	sowie	Haushalte
•	 Höhe	des	reduzierten	Energieverbrauchs	und	

der THG-Emissionen

Akteure
•	 Verwaltung
•	 Verbraucherzentren
•	 Umweltschutzorganisationen
•	 Energieversorger
•	 Wissenschaftler
•	 Expertinnen	oder	Unternehmen	für	

THG-Berechnung und Verbrauchsmonitore

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
Der finanzielle Aufwand unterscheidet sich je 

nach Art der Visualisierung . Für Online-Rechner 

gibt es bereits verschiedenen Anbieter . Die Ins

tallation des Verbrauchsmonitors benötigt zu

sätzlich Zeit .

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Einbeziehung	der	Bürgerinnen	und	Bürger	

sowie Haushalte (ME5)

•	 Zielgruppenorientierte	Energiesparberatung	
(ME7)

Handlungsschritte
•	 Kontaktaufnahme	und	Konzeptentwicklung	

mit externen Experten für Visualisierungen

•	 Durchführung	des	Pilotprojekts,	Bewertung,	
Verbesserung

•	 Projektdurchführung
•	 Öffentliche	Auszeichnung	energiesparender	

Haushalte

•	 Regelmäßige	Evaluierung
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ME7 

Zielgruppenorientierte Energiesparberatung

ME7

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Je nach Lebensstil und Bedingungen in den ein

zelnen Haushalten sind die Probleme bezüglich 

des Energieverbrauchs sehr unterschiedlich . Des

halb spielt die spezialisierte Beratung von ver

schiedenen Zielgruppen eine große Rolle für die 

nationale Energieeinsparung . Um die jeweiligen 

Zielgruppen zu erreichen, ist die Zusammenarbeit 

mit verschiedenen Ämtern erforderlich . Zielgrup

pen sind zum Beispiel:

•	 Einkommensstarke	Haushalte:	Da	hier	der	
größte Teil der Emissionen der Haushalte 

entsteht, sollten diese Haushalte als Schwer

punkt behandelt werden (zum Beispiel  

Beratung beim Kauf eines Elektrogeräts)

•	 Einkommensschwache	Haushalte:	Bezieher	
von Transferleistungen sind oft darauf  

angewiesen, Kosten zu sparen.

•	 Haushalte	mit	Migrationshintergrund:	
Beheben von Informationsmängeln durch 

Beratung in der jeweiligen Muttersprache

•	 Haushalte	mit	jungen	bzw.	alten	Paaren
•	 Haushalte,	deren	Lebensstil	sich	ändert,	

etwa durch Umzug, Heirat, Kindergeburt: 

Gutschein für Energiesparberatung oder 

Energiesparlampe, Infopaket

Je nach Art der Beratung kann man zwischen der 

Einrichtung einer Energieberatungsstelle und 

„Vor-Ort-Beratung“ unterscheiden:

1. Energiesparberatung in Beratungsstellen

In Zusammenarbeit mit Verbraucherzentralen, 

Energieagenturen oder auch Energieversor

gungsunternehmen werden üblicherweise zu fes

ten Zeiten Energieberatungen in Beratungsstel

len angeboten. Diese sind meist kostenlos oder 

gegen eine geringe Gebühr zu erhalten; es han

delt sich um eine grundsätzliche und allgemeine 

Beratung.

2. Vor-Ort-Energiesparberatung

Zu einer Vor-Ort-Beratung kommt ein Energie

sparberater in die Haushalte und führt eine Bera

tung durch, die gezielt auf die Probleme in der 

Wohnung eingeht. Für diese Beratung können je 

nach gewünschter Beratungstiefe und fachlicher 

Ausrichtung des Beraters verschiedene Varianten 

zur Verfügung stehen.

Erfolgsindikatoren
•	 Beratungstage	und	-stunden
•	 Anzahl	der	Teilnehmenden
•	 Reduzierung	von	Energieverbrauch	und	

Energiekosten

•	 Höhe	der	Kosteneinsparung

Akteure
•	 Kommune,	in	Kooperation	mit	Handel,	

Industrie, Energieversorgern

•	 Finanz-	und	Kreditinstitute
•	 Verbraucherzentralen
•	 Energieagenturen

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Mittlerer	finanzieller	Aufwand	für	Beratung	

und Materialien. Es fallen Personalkosten  

und Nebenkosten für die Beratung an.

•	 Mittlerer	zeitlicher	Aufwand	für	die	Bearbei
tung des Programms und der Informations

materialien.

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Einbeziehung	der	Bürgerinnen	und	Bürger	

sowie Haushalte (ME5)

•	 Visualisierung	von	THG-Emissionen	und	
Energieverbrauch (ME6)

Handlungsschritte
•	 Gründung	einer	Arbeitsgruppe	mit	Teil

nehmenden aus verschiedenen Ämtern 

•	 Konzeptentwicklung	je	nach	Zielgruppe	
und Definition zielgruppenspezifischer  

Beratungswege in Zusammenarbeit mit 

externen Expertinnen

•	 Erarbeiten	des	Anforderungsprofiles	der	
Energieberater und Ausschreibung

•	 Koordinierte	Durchführung	der	Beratung	
und Information der Bevölkerung über die 

Energieberatung

•	 Regelmäßige	Evaluierung

-

-

-

-
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ifeu – Institut für Energie und Umwelt
  forschung (2015): Wärmewende in 

Kommunen. Leitfaden für den klimafreundlichen 

Umbau der Wärmeversorgung, Heidelberg.

Heinrich Böll Stiftung, D. Hayn/R. Zwengel 

(Hrsg.) (2008): Klimawandel und Alltagshandeln, 

Essen.

EcoTopTen ist eine Internetplattform 
  des Öko-Instituts, auf der Verbraucher 

und Beschafferinnen Empfehlungen für ökologi

sche Spitzenprodukte in zehn Produktclustern 

finden. Für 23 Produktgruppen werden aktuelle 

Bestproduktelisten bereitgestellt, die auf an

spruchsvollen Mindestkriterien basieren. In den 

Bestproduktelisten sind kompakt die wesentli

chen Produktparameter der gelisteten Modelle  

(z. B. Modellname, Hersteller, Größe, Maße), ihre 

ökologischen Parameter (z. B. Stromverbrauch, 

Wasserverbrauch, THG-Emissionen aus Herstel

lung und Nutzung), ihre Kosten (z. B. Kaufpreis, 

Stromkosten) sowie die Ergebnisse von Qua

litätstests (soweit vorhanden) dargestellt:  

www.ecotopten.de

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) stellt 

77 ausgewählte Klimaspartipps für zu Hause vor. 

In elf Kategorien erfahren Verbraucherinnen und 

Verbraucher, wie sie mit einfachen Maßnahmen 

ihren persönlichen Beitrag zum Klimaschutz 

leisten und gleichzeitig Geld sparen können: 

www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/

klima-und-luft/klimawandel/06740.html

Auf den Seiten des Umweltbundesamts finden 

Interessierte Tipps, welche  Klimaschutzmaß

nahmen im Alltag den größten Effekt haben.  

Es wird unterschieden zwischen den drei Stell

schrauben Heizenergie- und Strom-Bedarf, 

Fernreisen und Autofahrten sowie Ernährung: 

www.umweltbundesamt.de/themen/zusammen-

ist-es-klimaschutz-jeder-kann-das-klima

Die EnergieAgentur.NRW will Wege aufzeigen, 

wie die Energiekosten minimiert werden können. 

Mit nützlichen Checklisten und praktischen 

Beispielen werden die Bereiche Heizung und 

Warmwasser sowie Lüftung und Stromver

brauch behandelt. Verständlich formulierte 

Informationen und Tipps helfen, in den eigenen 

vier Wänden die Energiekosten zu senken.  

Dazu gehören wichtige Hinweise zum Lesen  

einer Heizkostenabrechnung, Hintergrund

informationen zum Thema Wasserdampf und 

Feuchte-schäden und die Erkenntnis, dass  

der billigste Kühlschrank nicht immer der  

preisgünstigste ist: www.energieagentur.nrw/

energieeffizienz/haushalt/ueberblick-

energiesparen-im-haushalt

  
- 

  

    

-

-

-

-

-

 

- 

-

-

- 

 

 

350



C 2HANDLUNGSFELD ENERGIE

3. Gewerbe und Industrie

3 .1 Gewerbe, Handel und Dienst
leistungen

Im Sektor Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und 

übrige Verbraucher (GHD) werden alle Ver

brauchsgruppen zusammengefasst, die nicht der 

Industrie, den privaten Haushalten oder dem Ver

kehr zuzuordnen sind . Dabei beinhaltet er aus 

dem Sektor des Produzierenden und Verarbeiten

den Gewerbes den Energieverbrauch von Hand

werksbetrieben und Betrieben mit weniger als 20 

Beschäftigten (industrielle Kleinbetriebe). Zu die

sem Bereich zählen eigentlich auch die kommu

nalen Gebäude und Einrichtungen. Auf deren 

Energieverbrauch können die Städte aber unmit

telbar einwirken, deshalb werden sie in einem ei

genen Kapitel behandelt ( Kap. C2 1).

Heterogene Ausprägung des Sektors GHD
Der Sektor Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und 

übrige Verbraucher (GHD) ist sehr heterogen und 

umfasst ganz unterschiedliche Akteure von Land

wirtschaft über Handwerk und Handel bis zu Finanz- 

und Versicherungsdienstleistungen. Trotz der Viel

falt der Anwendungen ist die Verbrauchsstruktur 

des Sektors im Vergleich zum Industriesektor noch 

relativ homogen, insbesondere bei Dienstleistungs

betrieben. Hier überwiegt der gebäudebezogene 

Energieverbrauch. Aber gerade im Bürobereich gibt 

es einen steigenden nutzerbedingten Energiever

brauch (Stromverbrauch), zum Beispiel im Bereich 

der Geräte- und Informations- und Kommunikati

onstechnologie-Ausstattung (IuK). Ebenfalls nimmt 

die Ausstattung mit Klima- und Lüftungstechnik in 

diesem Bereich zu. Ein Beispiel hierfür sind Rechen

zentren, die stetig anwachsen und beide Energie

verbrauchsarten vereinen (hoher Stromverbrauch 

sowie Kühlung und Lüftung).

Für die vielfältigen Anwendungen in Handel und 

Gewerbe werden meist allgemein verbreitete Quer

schnittstechnologien (Motoren, Beleuchtung, Lüf

tung, Kühlung) eingesetzt. Je nach Kommune und 

Branchenmix variieren diese Anteile erheblich.

Abbildung C2–3: Energie und Kosten sparen in Industrie und Gewerbe (Quelle: Initiative EnergieEffizienz, dena 2000)

Bedeutung im kommunalen Kontext
Der Anteil des Energieverbrauchs im Sektor Gewer

be, Handel und Dienstleistungen am Gesamtener

gieverbrauch liegt in Deutschland bei etwa 15 Pro

zent (vgl. UBA 2015). Auf kommunaler Ebene kann 

der Anteil des Energieverbrauchs und der THG-
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Emissionen dieses Sektors an den gesamten 

kommunalen THG-Emissionen erheblich variie

ren . Kleinere, ländliche Kommunen, die überwie

gend als Wohnstätten genutzt werden und über 

kein Gewerbegebiet verfügen, weisen in diesem 

Sektor geringe Emissionen auf (Anteil ca . fünf 

Prozent) . Bei mittelgroßen Kommunen und Groß

städten, die sich zu ausgeprägten Dienstleis

tungsstandorten entwickelt haben, kann der An

teil der THG-Emissionen des GHD-Sektors 

erheblich größer sein (Anteil ca . 40 Prozent) . 

Großstädte mit einer durchschnittlichen Mi

schung aus Gewerbe und Industrie liegen in die

ser Bandbreite eher in der Mitte . Der Anteil des 

GHD-Sektors an den gesamten THG-Emissionen 

einer Kommune ist daher niedrig bis mittelhoch . 

Besondere Bedeutung haben Klimaschutzmaß

nahmen in diesem Sektor, da durch die Übertrag

barkeit verschiedener Querschnittstechnologien 

(Beleuchtung, Lüftung, Kühlung, usw.) eine Brei

tenwirkung erzielt werden kann. Ebenso haben 

Maßnahmen in diesem Sektor mitunter starke 

Auswirkungen auf das Konsumverhalten der Ver

braucherinnen und Verbraucher (zum Beispiel Kli

maschutz im Einzelhandel, im Gastgewerbe usw.).

Kommune als Beraterin und Promotorin
Die direkten Einflussmöglichkeiten der Kommune in 

diesem Sektor sind zwar eher gering und werden 

deshalb häufig nicht wahrgenommen . Indirekt ist je

doch eine Motivation durch Informations-, Vernet

zungs- oder finanzielle Anreizprogramme möglich . 

Der Kommune fällt in diesem Bereich also vor allem 

die Rolle als Beraterin und Promotorin zu . Eine mög

liche Maßnahme kann die Kooperation und Initiie

rung von Netzwerken zwischen Betrieben sein . Ein 

regelmäßiger Erfahrungsaustausch insbesondere 

für KMU im GHD-Sektor kann zum Beispiel Themen 

wie Energiemanagement in Betrieben oder die Wirt

schaftlichkeit von Maßnahmen betreffen . Unter

stützt werden können die Veranstaltungen durch 

Impulsvorträge .

PRAXISBEISPIEL | Neumarkter KlimaschutzpreisPRAXISBEISPIEL  Neumarkter Klimaschutzpreis

Region/Stadt/Gemeinde: Neumarkt

Bundesland: Bayern

Einwohnerzahl: 41 .855 (2016)

Kurzbeschreibung
Im Jahr 2015 wurde erstmalig der Neumark

ter Klimaschutzpreis an Akteure vergeben, 

die sich in besonderer Weise mit einem kon

kreten Beitrag für den Klimaschutz engagie

ren und somit eine Vorbildfunktion einneh

men . Das Preisgeld in Höhe von 10 .000 Euro 

wurde von zwei lokalen Unternehmen zur Ver-

fügung gestellt . Insgesamt fünf Preisträger in 

vier Kategorien konnten sich im Jahr 2015 

über die Auszeichnung freuen . Der Neumark

ter Klimaschutzpreis wurde in vier Kategorien 

vergeben:

•	 Privatpersonen
•	 Organisationen,	Schulen	und	sonstige	

Einrichtungen

•	 Wirtschaft/Gewerbe

•	 Sonderkategorie:	Nachwuchs-	und	Förderpreis	
für junge Tüftler und Erfinder (bis 26 Jahre)

Geplant ist, den Preis in 2017 erneut zu vergeben .

Auswahlkriterien
Die Preisträger wurden nach den folgenden 

Kriterien ausgewählt:

•	 Relevanz	für	den	Klimaschutz	im	
Stadtgebiet Neumarkt

•	 Innovationsgehalt
•	 Vorbildcharakter
•	 Praxisbezug	bzw.	bei	neuen	Projekten	

Realisierbarkeit

•	 Messbarkeit	von	Energie-	und	THG-Einsparung

Weitere Informationen
www .klimaschutz-neumarkt .de/
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Unterstützt werden Kommunen seit der Einfüh

rung des Nationalen Aktionsplans Energieeffizienz 

(NAPE) durch eine Förderung von Energieeffizienz

managern, die einzel- sowie überbetriebliche Ener

gieeffizienz-Potenziale unter anderem für Gewer

begebiete identifizieren und erschließen können . 

Von weiterer Bedeutung in diesem Sektor sind die 

Energieversorgungsunternehmen, da sie über die 

Energiekostenabrechnung direkt mit den Betrieben 

Kontakt haben und als Energiedienstleistungsun

ternehmen dieser Verbrauchsgruppe attraktive An

gebote machen können .

Hemmnisse für KMU
Kleine und mittlere Unternehmen sind für Energie

effizienzmaßnahmen eher schwer und oft nur dann 

zu motivieren, wenn diese sich in kurzer Zeit amor

tisieren . Zu einer systematischen Beschäftigung 

mit betrieblichen Energieverbräuchen und -kosten 

kommt es in diesen Betrieben meist nur dann, 

wenn der Anteil der Energiekosten ungewöhnlich 

hoch ist . Somit bleiben die wirtschaftlichen Poten

ziale in diesem Bereich oft unausgeschöpft . Weite

re Hemmnisse bei dieser Zielgruppe sind:

•	 Informations-,	Planungs-	und	Umsetzungsdefizite	
von Energieeffizienzmaßnahmen aufgrund man

gelnder personeller Kapazitäten (bei Großbetrie

ben ist im Gegensatz dazu Fachpersonal üblich),

•	 unzureichende	Finanzmittel	zur	Umsetzung	von	
Energieeffizienzmaßnahmen (bzw . Investitions

kosten stehen in Konkurrenz zu anderen be

trieblichen Investitionen),

•	 Bedenken	 bei	 zu	 langen	 Amortisationszeiten	
von Energieeffizienzmaßnahmen und Zweifel 

an der Wirtschaftlichkeit (bei Investitionsent

scheidungen wird meist die Maßnahme mit der 

geringsten Amortisationszeit gewählt) .

Durch Kooperationen zwischen Kommune, örtlicher 

Wirtschaft und weiteren regionalen und überregio

nalen Partnern können Kosten gesenkt und natürli

che Ressourcen geschont werden (zum Beispiel 

ÖKOPROFIT: Ökologisches Projekt für integrierte 

Umwelttechnik) . Weiterhin kann bei Querschnitts

technologien eine Steigerung der Energieeffizienz in 

Betrieben erreicht werden . Grundlegender Schritt 

hierfür ist oft eine branchenspezifische Beratung 

und Information, die Handlungsmöglichkeiten auf

zeigt, welche für eine Vielzahl von Betrieben einer 

Branche bestehen . Zur Umsetzung dieser Möglich

keiten und zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch 

(insbesondere für kleine und mittlere Betriebe) kann 

die Kommune Kooperationen und Netzwerke zwi

schen Betrieben anregen und initiieren .

3 .2 Industrie

Im Industriesektor werden im Wesentlichen Be

triebe des verarbeitenden Gewerbes mit über 20 

Beschäftigten zusammengefasst . Dazu zählen 

insbesondere Branchen wie Kraftfahrzeugindust

rie, Ernährungsindustrie, Chemische Industrie, 

Metallverarbeitende Industrie, Maschinenbau .

Heterogene Verbrauchsstruktur in der Industrie
Die Verbrauchsstruktur des Sektors Industrie ist, 

abhängig von der jeweiligen Branche und der Pro

duktpalette, ebenfalls heterogen . Für die vielfältigen 

Anwendungen werden kaum allgemein verbreitete 

Querschnittstechnologien, sondern branchenspezi

fische Technologien in meist energieintensiven Pro

zessen eingesetzt . Beim Stromverbrauch überwie

gen mit ca . 70 Prozent Motoranwendungen, zum 

Beispiel Druckluft-, Pumpen- und Lüftungssysteme 

(vgl . Prognos u .a . 2011) .

Der Anteil des Energieverbrauchs der Industrie 

am Gesamtenergieverbrauch liegt in Deutschland 

bei knapp 30 Prozent (vgl . AGEB 2014) . Der Anteil 

dieses Sektors an den gesamten kommunalen THG-

Emissionen variiert je nach kommunaler Struktur er

heblich (etwa zwischen null und 60 Prozent) . Der 

niedrige Wert betrifft kleinere, ländliche Gemeinden 

ohne nennenswerte Industrie, die vorwiegend als 

Wohnstätten genutzt werden . Der höhere Wert trifft 

auf große Kommunen mit erheblichem Industriebe

stand zu . Einige wenige Betriebe können bereits sehr 

große Anteile der THG-Emissionen einer Kommune 

verursachen . Die Emissionen aus Industrieprozes

sen sind stark an das Produktionsniveau gekoppelt . 

Speziell die THG-Emissionen bilden hauptsächlich 

den Konjunkturverlauf ab, wobei steigende Produkti

onszahlen bei der Eisen- und Stahlindustrie, der 

Chemischen Industrie sowie der Zementindustrie 

die Emissionen ansteigen lassen .

In diesem Sektor haben Klimaschutzmaßnah

men besondere Bedeutung, da zum Teil mit weni

gen Maßnahmen große THG-Minderungseffekte 

erreicht werden können und umweltbewusst her

gestellte Produkte über das Verteilernetz weit 

über die Grenzen der Kommune bekannt werden .

-

-

-

-

-

-

  
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

353



C 2 HANDLUNGSFELD ENERGIE

Rolle der Kommunen
Die Kommunen haben im Vergleich zu den ande

ren Verbrauchssektoren (Haushalte, Kleinver

braucher) einen nur geringen Einfluss auf die 

Energieverwendung in Industriebetrieben . Zu

ständig für die Senkung des Energieverbrauchs 

sind die Betriebe selbst, die diese Verantwortung 

meist auch wahrnehmen, soweit die zur Verfü

gung stehenden energiesparenden Technologien 

eine kurze Amortisationszeit aufweisen . Indirekt 

ist seitens der Kommunen jedoch eine Beeinflus

sung durch Information und Motivation möglich 

( Kap . A4) . In diesem Zusammenhang sind die 

(kommunalen) Energieversorger von Bedeutung, 

da sie über die Energiekostenabrechnung (Ener

gielieferverträge) direkt mit den Industriebetrie

ben Kontakt haben und maßgeschneiderte Ener

giedienstleistungen anbieten können .

Da Motoranwendungen den Großteil des 

Stromverbrauchs im Industriesektor ausmachen 

und zu den Querschnittstechnologien gehören, 

besteht hier ein großes Optimierungspotenzial . 

Aber auch Beleuchtung und zu geringerem Teil 

Raumwärme lassen sich in Bezug auf Klimaschutz 

weiter optimieren (vgl . Prognos 2011) .

PRAXISBEISPIEL | Klima-Allianz RemscheidPRAXISBEISPIEL Klima-Allianz Remscheid

Region/Stadt/Gemeinde: Remscheid

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Einwohnerzahl: 111 .766 (2015)

Kurzbeschreibung
Der Gründung voraus ging ein Stadtratsbe

schluss im Jahr 2011 . Mit der Vereinsgrün

dung im April 2015 setzt die „Klima-Allianz 

Remscheid“ ihre erfolgreiche Zusammenar

beit fort: Sie setzt sich aus verschiedenen Ak

teuren zusammen, die bisher schon auf dem 

Gebiet des Klima- und Ressourcenschutzes in 

Remscheid aktiv waren . Die Akteure bündeln 

ihre Kräfte in der Klima-Allianz, um so noch 

mehr für den Klima- und Ressourcenschutz in 

Remscheid zu erreichen . Die Teilnehmer 

möchten: 

•	 den	effizienten	Umgang	mit	Energie	und	
Rohstoffen steigern, 

•	 den	Wandel	der	Stadt	im	Sinne	einer	
nachhaltigen Entwicklung unterstützen und

•	 die	Gewinnung	von	Energie	aus	erneuerba
ren Quellen fördern .

Aktivitäten und Projekte des Vereins
•	 Mitglied	im	Beirat	zum	Integrierten	Klima

schutzkonzept 

•	 Aktualisierung	der	THG-Bilanz	und	Ablei
tung neuer Handlungsfelder für die Allianz

•	 Verleihung	des	Klimaschutzpreises	
„Remscheider Ideen zum Klimaschutz“  

für Schülerinnen und Schüler

•	 Durchführung	von	„Klima-Drehscheiben“	
mit der Intention: Information und Aus

tausch über Maßnahmen zur Verbesserung 

der Ressourceneffizienz, effizienten Ener

gienutzung und Nachhaltigkeit in Industrie 

und Handwerk, Kampagne zum Solar

potenzialkataster 

•	 „Energieberatung	am	Gebäude“
•	 Thermografie-Aktion
•	 Aktiver	Einsatz	für	einen	ökologischen	

Waldumbau

•	 Herausgabe	eines	Kalenders/Familienpla
ners mit übersichtlichen und praktischen 

Möglichkeiten zum Eintragen von Termi

nen/Aktivitäten einzelner Familienmitglie

der inklusive Energie- und Klimatipps

Weitere Informationen
www .klima-allianz-remscheid .de/

Energieeinsparstrategien im Wirtschaftsbe

reich haben mit einer ganzen Reihe von Hemmnis

sen zu kämpfen:

•	 hohe	Rentabilitätsanforderungen	oder	Finan
zierungsengpässe (vor allem bei kleinen und 

mittelständischen Unternehmen – KMU);
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•	 mangelnde	Kenntnisse	und	Informationen	
über wirtschaftliche Energieeinsparpotenziale 

(vor allem in KMU, aber auch größere Betriebe 

haben Personalengpässe beim betriebsinter

nen Energiemanagement; Ausnahme: Betriebe 

mit sehr hohen Energiekostenanteilen);

•	 keine	Inanspruchnahme	externer	Beratung,	
weil in den Betrieben die Qualifikation des 

Beraters (prozessspezifische Kenntnisse und 

Erfahrungen) kaum eingeschätzt werden kann;

•	 mangelnde	Kooperationsbereitschaft	aufgrund	
von Befürchtungen, dass betriebsinternes 

Know-how über externe Berater zu Wettbe

werbern abfließt;

•	 Zögern	der	Unternehmen	beim	Abschluss	
von mittel- bis langfristigen Verträgen wegen 

unsicheren Konjunkturerwartungen, selbst bei 

innovativen Finanzierungsmodellen (gekoppelt 

an Energiedienstleistungsangebote) .

Handlungsmöglichkeiten
Umso wichtiger sind daher Beratungsangebote, die 

den Erfahrungsaustausch zwischen den Betrieben 

fördern oder Energieeinsparpotenziale aufdecken . 

Auch können durch finanzielle Anreize die Nutzung 

von	regenerativen	Energiequellen	und	Kraft-Wärme-
Kopplung oder die Verwendung von Abwärme zur 

Eigen- oder auch zur Fremdversorgung (Einspei

sung in Fernwärmenetze) gezielt gefördert werden .

Durch Öko-Audits in Industriebetrieben kann 

ein umfassendes Umdenken eingeleitet werden . 

Im technischen Bereich lassen sich keine allge

meingültigen Konzepte aufstellen . Die Stroman

wendung sollte jedoch ein wichtiges Handlungs

feld sein, da sie rund ein Viertel des industriellen 

Endenergieverbrauches ausmacht . Weitere 

Schwerpunkte sollten die prozess- und betriebsin

terne Abwärmenutzung sowie die Kraft-Wärme-

Kopplung sein ( Kap . A5 4,  Kap . C2 5) .

Ein übergreifender Schwerpunkt ist der Erfah

rungsaustausch mit der Kommune und den Ener

gieversorgern . Die Industrie muss in den Diskus

sionsprozess vor Ort eingebunden sein, damit 

frühzeitig ungünstige Entscheidungen korrigiert 

werden können und eine Vertrauensbasis für den 

Klimaschutz geschaffen werden kann .

PRAXISBEISPIEL  |    Umweltvereinbarung Stadt – 
Wirtschaft der Stadt Augsburg

PRAXISBEISPIEL  Umweltvereinbarung Stadt –   
Wirtschaft der Stadt Augsburg

Region/Stadt/Gemeinde: Augsburg

Bundesland: Bayern

Einwohnerzahl: 288 .631 (2015)

Kurzbeschreibung
Das wesentliche Ziel von Umweltmanage

mentsystemen ist, dass Unternehmen einen 

Überblick gewinnen über alle betrieblichen Tä

tigkeiten, die Auswirkungen auf die Umwelt 

haben . Durch die Formulierung konkreter 

Maßnahmen und den Aufbau organisatori

scher Strukturen werden Unternehmen so in 

die Lage versetzt, ihre Umweltleistung bestän

dig zu verbessern . Mit der Umweltvereinba

rung Stadt – Wirtschaft erhalten Betriebe mit 

aktivem Umweltmanagementsystem nach 

EMAS, ISO 14001, ÖKOPROFIT® oder QuB 

Erleichterungen beim Vollzug des Umwelt

rechts . Die Stadt Augsburg unterstützt damit 

Unternehmen, die freiwillige Leistungen im  

betrieblichen Umweltschutz erbringen . Die 

Umweltvereinbarung liegt mittlerweile in der 

siebten Auflage vor (Augsburg 2012) .

Mit den Branchenkonzepten für Gastgewer

be, Handwerk und Einzelhandel rundet die 

Stadt Augsburg ihr Angebot zum betrieblichen 

Umweltschutz ab . Im Gegensatz zu einzelbe

trieblichen Untersuchungen werden durch 

Branchenkonzepte branchentypische und 

übertragbare Maßnahmen zur Behebung be

trieblicher Schwachstellen aufgezeigt, die von 

einer Vielzahl von Betrieben umsetzbar sind .

Weitere Informationen
http://umweltmanagement .augsburg .de/
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ME8 

Umwelt-/Energiemanagement und Energiecontrolling in Betrieben

ME8

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Kooperationsprojekt zwischen Kommunen und 

der örtlichen Wirtschaft mit dem Ziel der Be

triebskostensenkung unter gleichzeitiger Scho

nung der natürlichen Ressourcen (unter ande

rem Wasser, Energie). Dadurch werden negative 

Umweltauswirkungen verringert; Umwelt und 

Unternehmen profitieren gleichermaßen davon . 

Angesprochen sind produzierende Unterneh

men, Dienstleister, Handwerksbetriebe und So

zialeinrichtungen .

Neben Einsparungen bei Kosten und Ressour

cen liegt der Vorteil dieses Projektes auch in der 

Motivation der Mitarbeiterschaft .

Erfolgsindikatoren
•	 Anzahl	der	teilnehmenden	Betriebe
•	 Evaluation	der	Einsparungen

Akteure
•	 Dienstleister
•	 Handwerker
•	 Sozialeinrichtungen

•	 Beratungsdienstleister
•	 Unternehmen

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 (Hoher)	organisatorischer	Aufwand	zur	

Schaffung arbeitsfähiger Strukturen

•	 Finanzieller	Aufwand	zur	Umsetzung	der	
Maßnahmen

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Energieeffizienz	bei	Querschnittstechnologien	

(ME9)

•	 Branchenspezifische	Informationskampagnen	
(ME10)

Handlungsschritte
•	 Ausarbeitung	und	Festlegung	der	Orga

nisationsstruktur und der detaillierten  

Projektabläufe innerhalb des Gesamtprojekts

•	 Festlegung	der	Verantwortlichkeiten
•	 Information	und	Öffentlichkeitsarbeit
•	 Durchführung	des	Projektes	mit	ersten	

Interessierten

ME9  

Energieeffizienz bei Querschnittstechnologien

ME9

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Wirkungsweise: Aufbau und Durchführung der 

Beratung in Bezug auf effiziente Beleuchtung, 

Lüftungsanlagen und Druckluftsysteme, Kälte- 

und Förderungstechnik; Angebot des kosten

günstigen Einkaufs durch Poolbildung; Aufbau 

eines Informationssystems mit Benchmarking 

und Rückkopplung (Erfolgskontrolle)

Ziel: Unterstützung der Unternehmen bei der Stei

gerung der Energieeffizienz

Erfolgsindikatoren
•	 Zahl	der	beratenen	Unternehmen/Beratungen
•	 Evaluation	der	durchgeführten	Energie

effizienzmaßnahmen

Akteure
•	 Kommune
•	 Unternehmen
•	 Stadtwerke
•	 Energiedienstleister

-
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Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
Mittlerer Kostenaufwand für Anschubfinanzierung

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Umwelt-/Energiemanagement	und	Energie

controlling in Betrieben (ME8)

•	 Branchenspezifische	Informationskampagnen	
(ME10)

Handlungsschritte
•	 Entwicklung	der	Beratungskonzepte	

(inhaltlich gestuft nach Komplexität und 

abgestimmt mit anderen Maßnahmen) 

•	 Aufbau	des	Beraterpools	
(für Qualifizierung eventuell ein Jahr Vorlauf)

•	 Start	und	Evaluation
•	 Standardisierung

ME10  

Branchenspezifische Informationskampagnen bzw. Energieeinsparkampagnen

ME10

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Im Gegensatz zu einzelbetrieblichen Untersuchun

gen werden durch Branchenkonzepte branchenty

pische und übertragbare Maßnahmen zur Behe

bung betrieblicher Schwachstellen aufgezeigt, die 

für eine Vielzahl von Betrieben umsetzbar sind . 

Dies bedeutet auch, dass Branchenkonzepte nicht 

einfach eine Zusammenfassung einzelbetrieblicher 

Untersuchungsergebnisse sind . Sie müssen viel

mehr durch Standardisierung branchentypischer 

Aspekte sowie durch die Berücksichtigung organi

satorischer Rahmenbedingungen komplexen An

forderungen genügen .

Erfolgsindikatoren
•	 Evaluation	von	Informationskampagnen
•	 Monitoring	von	Energieeinsparungen

Akteure
•	 Betriebe	je	nach	Branche
•	 Kommune	als	Initiatorin,	Moderatorin,	Umsetzerin

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Gering	bis	mittel	je	nach	Umfang	der	

Kampagne

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Umwelt-/Energiemanagement	und	

Energiecontrolling in Betrieben (ME8)

•	 Energieeffizienz	bei	Querschnittstechnologien	
(ME9)

Handlungsschritte
•	 Bestandsaufnahme	der	aktuellen	Situation	

im Betrieb

•	 Analyse	der	Bestandsaufnahme	
(zum Beispiel in Workshops)

•	 Erarbeiten	von	Maßnahmen
•	 Kontrolle	der	Umsetzung	

(Nachweis über Einsparungen)

•	 Eventuell	Label/Logo	für	teilnehmende	
Betriebe nach Umsetzung der Maßnahmen

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)  

 (2015): Energieeffizienz in kleinen und 

mittleren Unternehmen. Energiekosten senken. 

Wettbewerbsvorteile sichern, Berlin.

Das Umweltbundesamt stellt auf seiner  

Webseite Daten zum Endenergiever

brauch bereit: www.umweltbundesamt.de/

daten/energiebereitstellung-verbrauch/

energieverbrauch-nach-energietraegern-

sektoren
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4. Energieeffizientes Bauen und 
Sanieren, Siedlungsentwicklung

Gebäudebestand
Energieeffizientes Bauen und Sanieren umfasst 

einen ganzheitlichen Ansatz bei Planung, Ausfüh

rung, Betrieb oder Sanierung eines Gebäudes . 

Energieeffizienz ist sowohl im Altbau als auch im 

Neubau zu erreichen . Allerdings ist der Gebäude

bestand in Deutschland sehr heterogen . Aus die

sem Grund lassen sich für die Sanierung von Ge

bäuden keine pauschalen Empfehlungen aus

sprechen . Was für das eine Gebäude zielführend 

ist, hat bei dem anderen möglicherweise keine 

oder sogar gegenteilige Effekte .

Energieeffizientes Bauen ist für Ein- und Mehr

familienhäuser sowie für Gewerbebauten, Verwal

tungsgebäude und Schulen geeignet . Dafür be

darf es keiner Hochtechnologie, und es ist in allen 

räumlichen Gegebenheiten zu realisieren . Mit 

baulichen Maßnahmen ist es heutzutage sehr gut 

möglich, den Energiebedarf sowie die THG-Emis

sionen maßgeblich zu verringern ( Kap . A6) .

Erheblicher Handlungsbedarf 
im Gebäudebestand
In Deutschland werden ca . 40 Prozent des End

energieverbrauchs im Gebäudebereich verur

sacht . Dabei stellen private Haushalte (d . h . Wohn

gebäude) den größten Verbraucher dar . Hier wird 

Energie zu mehr als zwei Drittel für Heizwärme 

(Raumwärme und Warmwasserbereitung) ver

braucht (vgl . UBA 2017a) . Wesentliche Faktoren, 

die den Raumwärmebedarf der Haushalte beein

flussen, sind die Zunahme der Wohnfläche durch 

Neubaumaßnahmen und die Zunahme der Ein-

Personen-Haushalte .

Der Anteil des Gebäudebestands in Deutsch

land ist im Vergleich zum Neubaubereich erheb

lich größer, und der Gebäudebestand verfügt über 

ein deutlich schlechteres energetisches Niveau . 

Dadurch besteht dort ein erheblicher Handlungs

bedarf (Altbausanierung) . Zusätzlich begrenzt 

energiesparende Bauweise im Neubau den Zu

wachs an Energieverbrauch .

Abbildung C2–4: Anteil des Gebäudesektors am Energieverbrauch in Deutschland (Quelle: BMWi 2017a)

Für energetische Sanierungsmaßnahmen und 

energieeffiziente Neubauten ist vor allem die 

Energieeinsparverordnung (EnEV) maßgeblich 

(  Kap . A6 1 .1) . In den Bereich der klimage

rechten Stadtplanung fallen Fragestellungen zur 

energieoptimierten Raum- und Siedlungsent

wicklung . Hier wurde mit der Klimaschutznovelle 

2011 im Baugesetzbuch (BauGB) definiert, dass 

Klimaschutz und Klimaanpassung zu den 

Zielaufgaben der Bauleitplanung gehören . In ei

ner Umfrage des Klima-Bündnis e . V . im Jahr 
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2013 zur Umsetzung der Klimaschutznovelle 

antworteten zwei Drittel der 53 Kommunen, dass 

sie keine der Neuregelungen der Klimaschutz

novelle in der Bauleitplanung anwenden . Als 

Gründe für die Nichtanwendung wurde unter an

derem genannt, dass die starren Festlegungen 

zum Klimaschutz in Bebauungsplänen oder Ver

trägen kontraproduktiv sind und die Neurege

lungen über keine Rechtssicherheit verfügen 

(Klima-Bündnis e . V . 2013) . Als Aufgabe für die 

Praxis ergibt sich hieraus, die Gestaltungsspiel

räume weiter zu konkretisieren, um die Regelun

gen stärker umzusetzen .

PRAXISBEISPIEL  | Leitfaden „Energetisches Sanieren denkmal
geschützter Gebäude“ der Stadt Wiesbaden

PRAXISBEISPIEL  Leitfaden „Energetisches Sanieren denkmal
geschützter Gebäude“ der Stadt Wiesbaden

Region/Stadt/Gemeinde: Wiesbaden

Bundesland: Hessen

Einwohnerzahl: 287 .181 (2016)

Kurzbeschreibung
Etwa 25 Prozent der Wiesbadener Gebäude 

stehen unter Denkmalschutz . Solche alten Ge

bäude, insbesondere die, die vor 1918 gebaut 

wurden, verursachen rund 28 Prozent der CO2-

Emissionen im Wohngebäudebereich . Mit dem 

Leitfaden „Energetisches Sanieren denkmalge

schützter Gebäude in Wiesbaden“ regt die Lan

deshauptstadt Wiesbaden dazu an, historische 

Wohngebäude energetisch fit zu machen . Be

trachtet werden dabei die drei wichtigsten in 

Wiesbaden vorkommenden Gebäudetypen, wie 

Blockrandbebauung, Villen und Fachwerkhäu

ser . Die energetische Sanierung denkmalge

schützter Wohngebäude ist besonders renta

bel, denn die Wärmeverluste sind bei diesen 

Gebäuden besonders groß . Energieeinsparun

gen von 30 Prozent und mehr sind möglich . Die 

energetische Sanierung dieser Gebäude leistet 

einen zentralen Beitrag zur Erreichung der 

Wiesbadener Klimaschutzziele .

Inhalte des Leitfadens
•	 Der	Leitfaden	beschreibt	die	verschiedenen	

Möglichkeiten der Sanierung der Gebäude

hülle, der Anlagentechnik bis hin zu Maß

nahmen, die sich durch Eigenleistungen 

oder mit geringen Investitionen umsetzen 

lassen .

•	 Der	 interaktive	 Online-Sanierungsrechner	
ermittelt und veranschaulicht 1 .) die Höhe 

des Energieverbrauchs eines Gebäudes,  

2 .) die erwarteten Energie- und CO2-Ein

sparungen und 3 .) die Kosten bei einer mög

lichen Sanierung .

•	 Die	 „Bestandsaufnahme	 Denkmal“	 hilft	  
Eigentümern, wichtige Informationen über 

ihr Gebäude zu sammeln und gibt Hinweise, 

welche Kapitel im Leitfaden für die Gebäude 

besonders interessant sind .

Weitere Informationen
www .energie-denkmal-wiesbaden .de/

Vorrang von Bedarfssenkung 
vor Investitionen
Bei Energiesparmaßnahmen im Gebäudebestand 

gilt grundsätzlich: Bedarfssenkung hat Vorrang 

vor versorgungs- bzw . anlagentechnischen Inves

titionen . Energiesparende Investitionen sind sinn

voll und in der Regel dann wirtschaftlich, wenn sie 

mit ohnehin erforderlichen Renovierungen ver

knüpft werden . Über die Durchführung von nach

träglichen wärmetechnischen Sanierungen im 

Bereich der privaten Haushalte entscheidet meist 

deren Wirtschaftlichkeit . Maßnahmen können zu

sätzlich durch Beratung und finanzielle Anreize in 
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Form von Zuschüssen und Darlehen initiiert wer

den . Dies gilt für den Neubau ebenso wie für Sa

nierungsmaßnahmen an bestehenden Häusern .

Energiesparmaßnahmen an bestehenden Ge

bäuden dienen zudem der Werterhaltung und der 

Steigerung des Wohnkomforts . Eine gute Wärme

dämmung verhindert Bau- und Feuchteschäden . 

Sie verbessert die thermische Behaglichkeit von 

Wohn- und Arbeitsräumen und ist darüber hinaus 

Voraussetzung für einen sinnvollen Einsatz ener

giesparender Heizsysteme . Erfahrungen zeigen 

jedoch, dass im Gebäudebestand oft nur eine Hei

zungssanierung durchgeführt wird. Bei Verzicht 

auf gleichzeitige Wärmedämmung werden Heiz

anlagen dann in der Regel überdimensioniert. 

Geldmangel oder die sogenannte Investor-Nut

zer-Problematik bei Mietshäusern verhindern 

immer wieder die sinnvolle Kombination dieser 

Maßnahmen ( Kap. A6 2.3). Nachträgliche 

Wärmedämmung kann jedoch in Kombination mit 

ohnehin erforderlichen Sanierungs- und Renovie

rungsarbeiten an Fassaden durchaus wirtschaft

lich sein, da so zum Beispiel günstigere Heizanla

gen möglich werden, die die Energiekosten 

reduzieren. Es ist jedoch notwendig, durch Ände

rungen der Rahmenbedingungen Möglichkeiten 

dafür zu schaffen, dass die eingesparten Energie

kosten auch den Investoren zugutekommen .

PRAXISBEISPIEL  |   Energieeffizienzstandards 
im Neubau der Stadt Bonn

PRAXISBEISPIEL  Energieeffizienzstandards 
im Neubau der Stadt Bonn

Region/Stadt/Gemeinde: Bonn

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Einwohnerzahl: 320 .820 (2015)

Zeitrahmen: Seit 1997

Kurzbeschreibung
Bereits seit 1997 fordert die Stadt Bonn erhöhte 

Energieeffizienzstandards für Gebäude beim Ver

kauf städtischer Grundstücke und beim Ab

schluss von Verträgen mit Investoren . Mit dem 

aktuellen Ratsbeschluss wird seit 2016 beim Ver

kauf städtischer Baugrundstücke, bei städtebau

lichen Verträgen, bei vorhabenbezogenen Bebau

ungsplänen sowie bei Entwicklungsmaßnahmen 

zur Errichtung von Wohn- und Nichtwohngebäu

den grundsätzlich der KfW-Effizienzhaus-55-

Standard verpflichtend festgeschrieben .

Umsetzung
Verkauf städtischer Grundstücke

•	 Information	im	Vorfeld	des	Kaufes	mittels	
Merkblatt mit Beratungsangebot

•	 Käuferinnen	und	Käufer	städtischer	Grund
stücke erhalten Kaufverträge mit Verpflich

tung zur Einhaltung und zum Nachweis der 

aktuell gültigen Energieeffizienzstandards

•	 Kontrolle	über	Stand	des	Baufortschritts	
durch die Leitstelle für Klimaschutz im

elektronischen Bauregister des Bauord

nungsamtes 

•	 Sobald	Baubeginn:	EnEV	Nachweis
•	 Sechs	Wochen	nach	Innutzungnahme	

(Verpflichtung des Bauherren) Information 

über Liegenschaftsmanagement

•	 Abschließende	Prüfung	der	Leitstelle	
Klimaschutz, ob die gesetzlichen Standards 

eingehalten werden

Vorhaben- und Entwicklungspläne

•	 Verhandlung	und	Abstimmung	eines	
Energiekonzeptes für ein Bauvorhaben

•	 Energiekonzept	wird	Teil	des	verbindlichen	
Durchführungsvertrages

•	 Vor	Baubeginn	Zusendung	des	
EnEV-Nachweises

•	 Prüfung	der	Einhaltung	der	Auflagen	
und ggf . Rückmeldung an Bauträger durch 

die Leitstelle für Klimaschutz

Weitere Informationen
www .bonn .de/@klimaschutz
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Reduktionspotenzial bei Altbausanierung
Energiesparende Bauweise im Neubau begrenzt 

den Zuwachs an Energieverbrauch . Der Gebäude

bestand nimmt in der Bundesrepublik Deutsch

land jedoch jährlich nur um etwa ein Prozent zu 

(vgl . BMWi 2014), so dass der Handlungsspiel

raum eingeengt ist . Während sich viele Kommu

nen auf die Gestaltungsmöglichkeiten im Neu

baubereich konzentrieren, besteht erheblicher 

Handlungsbedarf im Gebäudebestand . Somit 

liegt das größte Potenzial der Energieverbrauchs

reduzierung im Bereich der Altbausanierung .

Effizienz im Neubaubereich
Die Effizienz von energiebewussten Maßnahmen 

ist im Neubaubereich besonders groß, da im 

Vergleich zur Altbausanierung Maßnahmen um

fassender, unproblematischer und kostengüns

tiger durchgeführt werden können . Durch einen 

relativ geringen Mehraufwand an planerischen 

und technischen Leistungen lässt sich ein sehr 

niedriger Energiehausstandard erreichen . Zu

dem werden im Neubaubereich Akzente für 

Jahrzehnte gesetzt, die nur schwer und mit ho

hem Aufwand nachträglich wieder korrigierbar 

sind .

PRAXISBEISPIEL  |   Ökologische Standards 
in der Bauleitplanung

PRAXISBEISPIEL Ökologische Standards 
in der Bauleitplanung

Region/Stadt/Gemeinde: Osnabrück

Bundesland: Niedersachsen

Einwohnerzahl: 165 .626 (2015)

Kurzbeschreibung
Vor dem Hintergrund eines verantwortungs

vollen Umgangs mit der Umwelt und den na

türlichen Lebensgrundlagen hat der Rat der 

Stadt Osnabrück im Juli 2008 einstimmig 

Grundsätze zur Berücksichtigung ökologi

scher Belange in der Bauleitplanung beschlos

sen . Hierzu wurden Standards definiert und 

erläutert, die bei der Aufstellung und Ände

rung von Bebauungsplänen berücksichtigt 

werden sollen . Ihre konkrete Festlegung wird 

jeweils nach Abwägung im Einzelfall getroffen . 

Darüber hinaus sollen städtebauliche Verträ

ge geschlossen werden, um Regelungen zu 

ökologischen Zielen zu treffen . So sollen städ

tebauliche Verträge in Anlehnung an die För

derstufen der Kreditanstalt für Wiederaufbau 

(KfW) Vorgaben zum Energiestandard von 

Neubauten enthalten .

Grundsätze
In folgenden Bereichen sind Festsetzungen im 

Rahmen des Bebauungsplans möglich:

•	 Boden
•	 Wasser
•	 Verkehrs-	und	Gewerbelärm
•	 Energie/Klimaschutz/Luftreinhaltung/

Stadtklima/Landschaftsbild

•	 Arten	und	Lebensgemeinschaften

Bei der Aufstellung und Änderung von Bebau

ungsplänen müssen z .B . Erstellung von Ener

giekonzepten, solarenergetische Prüfungen, 

Festsetzungen zur Dachbegrünung bzw . er

satzweise solarenergetischen Nutzungen etc . 

berücksichtigt werden .

Weitere Informationen
www .osnabrueck .de/oekologische-

bauleitstandards .html

Bauleitplanung und Siedlungsentwicklung
Im Bereich der Bauleitplanung und Siedlungsent

wicklung ist vor allem eine enge Abstimmung aller 

beteiligten Akteurinnen notwendig . Dies betrifft in 

Städten häufig nicht nur das Bauamt, sondern 
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auch das Stadtplanungsamt oder eine mit Klima

schutz beauftragte Person. Vor dem Hintergrund 

des Zuzugs von Migrantinnen und Migranten so

wie Flüchtlingen werden zudem Jugend- und So

zialämter einbezogen. Zusammen mit dem allge

mein wachsenden Zuzug in Städte stellt die 

Schaffung von Wohnraum eine große Herausfor

derung für die Kommunen dar .

Für eine klimagerechte Stadtplanung sind viele 

Handlungsansätze möglich . Kommunales Flä

chenressourcenmanagement befasst sich zum 

Beispiel mit Gebäuden, Frischluftschneisen, 

Standortsicherung für Erneuerbare-Energien-An

lagen, Nutzungsmischung und vielem mehr . Da

bei kommt es auch auf eine wirksame Verbindung 

von Maßnahmen und Zielsetzungen mit den Be

reichen Anpassung an die Folgen des Klimawan

dels und Verkehr an .

PRAXISBEISPIEL  |   ÖKOSiedlung FriedrichsdorfPRAXISBEISPIEL   ÖKOSiedlung Friedrichsdorf

Region/Stadt/Gemeinde: Friedrichsdorf

Bundesland: Hessen

Einwohnerzahl: 25 .454 (2015)

Zeitrahmen: 2017–2021

Kurzbeschreibung
Das Projekt ÖKOSiedlung ist eines von mehre

ren städtebaulichen Projekten, die im Zuge des 

Stadtentwicklungskonzepts „Stadt25+ Fried

richsdorf“ umgesetzt werden . Auf einer ca . sie

ben Hektar großen Fläche sollen bis zum Jahr 

2021 140 Einfamilienhäuser und 210 Wohnun

gen für insgesamt ca . 800 Menschen entstehen .

Nachhaltigkeit ist die Basis, auf der das 

neue	 Wohnquartier	 in	 Friedrichsdorf	 beruht.
Dazu zählen

•	 die	Verwendung	ökologisch	sinnvoller	
Baustoffe,

•	 eine	Energiezentrale	mit	Eisspeicher,
•	 ein	in	Teilbereichen	autofreies	Quartier,
•	 ein	Angebot	für	E-Mobilität	und	ÖPNV,
•	 ein	lebendiges	Quartier	durch	vielfältige	

Wohnformen,

•	 nachbarschaftliches	Zusammenleben	von	
Familien, Singles, Paaren und Senioren .

Energetisches und ökologisches Konzept
Alle Neubauten richten sich nach dem KfW-Effi

zienzhausstandard auf Basis der verschärften 

Energieeinsparverordnung vom Januar 2016, wo

nach die technischen Anforderungen an Heizung 

und Anlagen steigen und die verlangte Dämmung 

dicker wird . Herausragender Bestandteil der Öko

siedlung ist ein unterirdischer Eisspeicher . Wei

terhin kommen solarthermische Anlagen sowie 

ein Blockheizkraftwerk zum Einsatz .

In der ÖKOSiedlung entsteht im Zuge von Aus

gleichsmaßnahmen ein neuer Lebensraum für 

Neuntöter und Eidechsen . Weitere Maßnahmen 

sind zum Beispiel die Begrünung der Dachflä

chen, die Anlage arten- und strukturreicher Haus

gärten, die naturnahe Gestaltung des geplanten 

Parks und die Neupflanzung von ca . 280 Bäumen . 

Eine geringe Versiegelung und eine weitgehend 

offene Entwässerung sind weitere Elemente .

Weitere Informationen
www .energie-denkmal-wiesbaden .de

Zielgruppe private Hausbesitzerinnen 
und -besitzer
Im Bereich der Neubauplanung kann die Stadt 

zwar durch Nutzung ihrer Planungsinstrumente 

den Zuwachs an Energieverbrauch begrenzen, um 

jedoch eine tatsächliche THG-Minderung im Ge

bäudebereich zu erzielen, ist es notwendig, insbe

sondere private Hausbesitzerinnen und -besitzer 

zu energiesparenden Maßnahmen an bestehen

den Gebäuden zu motivieren und dies finanziell zu 

unterstützen .
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PRAXISBEISPIEL  |   Klimafreundliches Wohnen und 
Arbeiten in der Stadt Düsseldorf

PRAXISBEISPIEL  Klimafreundliches Wohnen und 
Arbeiten in der Stadt Düsseldorf

Region/Stadt/Gemeinde: Düsseldorf

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Einwohnerzahl: 628 .437 (2015)

Kurzbeschreibung
Die energetische Gebäudesanierung ist ein 

wichtiger Bestandteil der Energiewende . Seit 

2009 werden energetische Sanierungsvorha

ben bei Wohngebäuden und seit 2015 bei ge

mischt genutzten Gebäuden von privaten Drit

ten von der Stadt Düsseldorf gefördert . Die 

Förderrichtlinie ermöglicht die Sanierung in 

bezahlbaren Schritten .

•	 Start	mit	1.	Ratsbeschluss	vom	11.12.2009
•	 Seitdem	wurde	das	Förderprogramm	in	 je

dem Jahr novelliert mit den Zielen der An

passung an gesetzliche Veränderungen, der 

Optimierung des Ablaufs und Initiierung von 

temporären Aktionsförderungen (zum Bei

spiel Thermografie, Heizungspumpen usw .)

•	 Seit	 1.3.2015:	 Ausweitung	 der	 Förderung	
auf die Zielgruppe „Gewerbe“

•	 Städtisches	Konjunkturprogramm:	Ein	Euro	
Förderung löst zehn Euro an Investitionen 

aus . Aktuell: 5,1 Mio .: 50,0 Mio .

Grundsätze
Bei Einhaltung der Vorgaben gemäß Richtlinie 

werden Zuschüsse von der Stadt Düsseldorf 

an die Antragsteller ausgezahlt .

•	 Maximaler	Auszahlungsbetrag	pro	Antrag
stellerin und Jahr: 50 .000 Euro

•	 Maximale	Kumulierbarkeit	mit	anderen	
Förderprogrammen: 50 Prozent der 

Gesamtkosten einer Maßnahme

•	 Die	mit	den	Zuschüsse	gedeckten	Kosten	
dürfen nicht mietwirksam umgelegt 

werden!

•	 Abruffrist	beträgt	18	Monate

Weitere Informationen
https://www .duesseldorf .de/umweltamt/

projekte/klimafreundliches-wohnen-und-

arbeiten .html

Hemmnisse bei der Umsetzung
Die Umsetzung energiesparender Maßnahmen 

wird insbesondere im Altbau durch eine Reihe 

von Hemmnissen behindert . Zunächst besteht 

ein großes Informationsdefizit über sinnvolle 

Möglichkeiten der Gebäudesanierung und de

ren Wirtschaftlichkeit . Hinzu kommt Unsicher

heit über künftige Preisentwicklungen, so dass 

Investoren zu einer sehr vorsichtigen Kalkulation 

neigen .

Die Aufgabe der Kommune ist es, durch Infor

mation und Beratung darauf hinzuwirken, dass 

Energiesparmaßnahmen im Gebäudebestand 

zusammen mit ohnehin fälligen Instandhaltungs

maßnahmen durchgeführt werden, da sie meist 

nur dann wirtschaftlich umzusetzen sind . Ande

renfalls wird bei einem 15 bis 50 Jahre dauern

den Renovierungszyklus für größere Instandhal

tungen bei Häusern zu viel Zeit „verschenkt“ . 

Auch die Eigentümerin läuft bei einer „verschenk

ten“ Möglichkeit Gefahr, später zwingend not

wendige Maßnahmen zur Energieeinsparung 

nicht mehr mit wirtschaftlich vertretbarem Auf

wand realisieren zu können . Vor allem vor dem 

Hintergrund der nationalen Klimaschutzziele bis 

zum Jahr 2050 und der langjährigen Umset

zungszeiträume im Gebäudebereich sind aktuel

le Anstrengungen notwendig .
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PRAXISBEISPIEL  |   Sanierungsmanagement der Stadt MainzPRAXISBEISPIEL  Sanierungsmanagement der Stadt Mainz

Region/Stadt/Gemeinde: Mainz

Bundesland: Rheinland-Pfalz

Einwohnerzahl: 216 .094 (2016)

Kurzbeschreibung
Der Stadtteil Mainz-Lerchenberg hat ein Sa

nierungsmanagement . Eine Architektin ist vor 

Ort und berät kostenlos Hauseigentümer und 

Mieterinnen zu energetischen Sanierungen . Im 

Vorfeld wurde ein detailliertes energetisches 

Quartierskonzept im Rahmen des KfW-Pro

grammes „Energetische Stadtsanierung“ un

ter finanzieller Beteiligung des Landes Rhein

land-Pfalz erarbeitet . Projektziel ist es, durch 

gezielte Information und Beratung Hauseigen

tümer zu wirtschaftlich und ökologisch sinn

vollen Sanierungsmaßnahmen zu motivieren . 

Die energetische Sanierungsrate von aktuell 

ca . einem Prozent pro Jahr soll auf ca . zwei 

Prozent gesteigert werden . Durch das Bera

tungsangebot werden langfristige Energie- 

und Kostenersparnisse, eine sichere Geldanla

ge im eigenen Haus, die Steigerung der 

Behaglichkeit und der bewusste Umgang mit 

Energie und der Erhalt einer nachhaltigen Um

welt erreicht .

Grundsätze
Aufgaben der Sanierungsmanagerinnen:

•	 Beratung	von	Eigentümern	zu	energeti
schen Gebäudesanierungen und deren 

Finanzierung

•	 Beratung	von	Mieterinnen	zum	Energie
sparen

•	 Information	zur	Inanspruchnahme	von	
Fördermitteln (KfW, Landesmittel, BAFA)

•	 Vermittlung	weiterer	Ansprechpartner	
(Energieberater, Architektinnen, Hand

werker) zur Umsetzung

•	 Hilfestellung	bei	der	Gründung	von	
Sanierungsgemeinschaften, zum Beispiel 

für Reihenhauszeilen

•	 Organisation	und	Durchführung	von	
Informationsveranstaltungen und 

Quartiersrundgängen sowie

•	 Bekanntmachung	von	Muster-Sanierungen

Das Beratungsangebot richtet sich an:

•	 Gebäude-und	 Wohnungseigentümerinnen	
und -eigentümer, Mieterinnen und Mieter

•	 Wohnungseigentümergemeinschaften
•	 Wohnungsbaugesellschaften
•	 Unternehmen

Weitere Informationen
www .mainz .de/leben-und-arbeit/umwelt/

sanierungsmanagement-lerchenberg .php

Eigentümerinnen (Investor für Energiespar

maßnahmen) und Nutzer (Nutznießer der Energie

sparmaßnahmen) sind im Bereich des vermiete

ten Wohnungsbestandes nicht identisch

(„Investor-Nutzer-Dilemma“) ( Kap . A6 2 .3) . 

Dies wirkt besonders hemmend auf die Umset

zung von Energiesparmaßnahmen für Wohnungs

größen und -typen, für die auf dem Wohnungs

markt eine starke Nachfrage besteht .

Maßnahmenmöglichkeiten
Als wichtiges Vorbild dienen Demonstrationspro

jekte in energiesparender Bauweise, die von Kom

munen oder kommunalen Versorgungsunterneh

men durchgeführt werden können . Mit der 

Festsetzung energetischer Standards und einer 

energiebewussten Stadt- und Bebauungsplanung 

stehen der Kommune wichtige Handlungsoptio

nen zur Verfügung ( Kap . A5,  Kap . A6) .
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PRAXISBEISPIEL |    Null-Emissionssiedlung 
zero:e park in Hannover

PRAXISBEISPIEL  Null-Emissionssiedlung 
zero:e park in Hannover

Region/Stadt/Gemeinde: Hannover

Bundesland: Niedersachsen

Einwohnerzahl: 532 .163 (2015)

Zeitrahmen: 2010–2018

Kurzbeschreibung
Im Westen Hannovers entstehen eine innovati

ve Klimaschutzsiedlung für rund 300 Reihen-, 

Doppel- und freistehende Einfamilienhäuser in 

Passivhausbauweise als Null-Emissions-Sied

lung . Die verbleibenden THG-Emissionen für 

den Restheizenergiebedarf und den noch be

nötigten „Haushaltsstrom“ sollen klimaneutral 

über die Stromerzeugung in einer neuen Was

serkraftanlage gedeckt werden.

•	 Gesamtfläche:	260.000	m²
•	 Wasserkonzept:	Mulden	Rigolen
•	 Grünkonzept:	passivhaustaugliche	

Grünplanung und heimische Gehölze

•	 Begleitprojekt	„Lebendige	Nachbarschaf
ten (LENA)“ mit Beratung, Kampagnen 

und Auswertung des Siedlungsgebiets

•	 Umfassende	Beratungsangebote	zu	
Energie, Wasser und Grünplanung

•	 Erster	zertifizierte	Passivhaussupermarkt	
Deutschlands

Beratung und Information
Die Klimaschutzleitstelle der Stadt bietet früh

zeitig eine kostenlose Beratung für Baufamilien 

an. Sie ist obligatorisch, wenn ein Grundstück 

im zero:e park erworben wird. Die Beratung 

geht auf alle Themen rund um die Siedlung und 

insbesondere auf die Erfordernisse des ener

gieeffizienten Bauens ein . Der Klimafonds pro

klima fördert den Bau der Passivhäuser und  

engagiert sich bei der Auswertung der Ener

giedaten im Baugebiet . Außerdem finden regel

mäßig Bauinformationsabende zu ausgewähl

ten Themen wie Grünplanung, Baustoffe, 

Stromsparen und vielen anderen statt . Weite

ren Service gibt es durch das von der Stadt be

auftragte Planungsbüro . An dieses Büro kön

nen sich die Baufamilien bei technischen Fragen 

rund um das Passivhaus wenden .

Weitere Informationen
www .zero-e-park .de (Englisch und Deutsch)

www .hannover .de, Stichwort zero:e park

Weiterhin sollte die Zusammenarbeit mit Fach

kräften gesucht werden, um zum Beispiel Netz

werke zu bilden oder eine regelmäßige Qualifizie

rung der Fachkräfte zu gewährleisten . Finanzielle 

Anreize und Förderprogramme können sowohl im 

Neubaubereich als auch in der Altbausanierung 

Impulse geben .
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ME11  

Festsetzung energetischer Standards

ME11

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Gebäude weisen ein sehr großes THG-Einsparpo

tenzial auf . Ziel ist das Ausschöpfen dieses Poten

zials . Technische Weiterentwicklung und neue 

gesetzliche Rahmenbedingungen machen die 

Festlegung energetischer Standards im Gebäu

debereich beim Verkauf kommunalen Baulandes 

möglich bzw . notwendig .

Durch Beschluss im Kommunalparlament wer

den in allen Kaufverträgen beim Erwerb von kom

munalen Grundstücken energiespezifische Anfor

derungen (zum Beispiel Passivhausstandard) 

verbindlich festgeschrieben .

Erfolgsindikatoren
•	 Rechtliche	Festsetzung	energetischer	

Standards

•	 Evaluation	und	Qualitätssicherung

Akteure
•	 Verwaltung
•	 Hauseigentümerinnen
•	 Wohnungsbaugesellschaften

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Geringer	Aufwand	zur	Festlegung	der	

Standards; davor sollte Beratung in Anspruch 

genommen und Rücksprache mit lokalen 

Behörden und dem Handwerk gehalten werden

•	 Mögliche	finanzielle	Vergünstigungen	
(zum Beispiel Rabatte, zinslose Kredite usw .) 

für Grundstückskäuferinnen und -käufer  

bei Einhaltung eines höherwertigen ener

getischen Baustandards

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Energiebewusste	Stadt-/Bebauungsplanung	

(ME12)

•	 Förderprogramme	für/Finanzierung	von	
Sanierung und Innovation im Gebäudebestand, 

Neubauten und Objektversorgung (ME13)

Handlungsschritte
•	 Definition	des	technischen	und	energetischen	

Standards für Kommunalbeschluss

•	 Beschluss	im	Kommunalparlament	zur	Fest
setzung der Energiestandards in Verträgen 

beim Verkauf von kommunalem Bauland

•	 Schaffung	von	Anreizen	für	die	Einhaltung	
des vorgegebenen Standards bzw . bei Über

treffen des vorgegebenen Standards

•	 Prüfung	der	Einhaltung	der	Energiestandards	
(zum Beispiel durch ein Ingenieurbüro)

•	 Aktualisierung	und	Fortschreibung	der	
Standards

-
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ME12	

Energiebewusste Stadt-/Bebauungsplanung

ME12

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Verankerung energiesparender Komponenten im 

Rahmen der Bauleitplanung: Im Rahmen der Aus

weisung von Neubaugebieten sollte die Kommu

ne darauf einwirken, dass die Rahmenbedingun

gen in zukünftigen Bebauungs-, Vorhabens- und 

Erschließungsplänen einen nachhaltigen Klima

schutz fördern. Dabei sind Nutzungsmischung, 

kompakte	 Strukturen	 und	 quartiersbezogene	
Zentrenkonzepte notwendige Voraussetzungen 

für Urbanität und tragen zu einer verbesserten Er

reichbarkeit und Erschließung von Nutzungen 

und Zielen bei. Verträgliche Dichte und ausgewo

gene Mischung ermöglichen kurze Wege und leis

ten somit einen Beitrag zur Reduktion des motori

sierten Individualverkehrs (MIV) und der daraus 

resultierenden Emissionen.

•	 Berücksichtigung	wesentlicher,	energie
relevanter Faktoren im Bebauungsplan  

(zum Beispiel hohe Kompaktheit, passive  

und aktive Solaroptimierung bzw. Süd

ausrichtung der Baukörper)

•	 Gute	Erschließbarkeit	für	Nahwärme
•	 Niedrigenergiehausstandard	und	Ausweisung	

geeigneter Teilflächen für Passivhäuser

Wesentliche Punkte für die Umsetzung der Ziele 

sind:

•	 Konsens	innerhalb	der	Verwaltung	und	
zwischen Verwaltung und Kommunalpolitik

•	 Qualitätssicherung	(sachkundige	Begleitung	
des Vorhabens)

•	 Information	und	Beratung:	frühzeitige	
Information und Beratung von Investoren, 

Planerinnen und Bauherren

Erfolgsindikatoren
•	 Anzahl	der	Beratungen
•	 Anzahl	der	Objekte,	die	die	Vorgaben	

umgesetzt haben

Akteure
•	 Stadtentwicklungsamt
•	 Hochbau-	und	Liegenschaftsamt

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Erhöhter	Aufwand	in	der	Stadtverwaltung	

(zum Beispiel Stadtentwicklungsamt)

•	 Personal-	und	Finanzbedarf	bei	der	
Qualitätssicherung und Information

Hemmnisse
•	 Koordinations-	und	Überzeugungsaufwand	

in der Verwaltung

•	 Unterschiedliche	Interessen	verschiedener	
Akteure

•	 Personalaufwand	bei	Information	und	
Qualitätssicherung

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Festsetzung	energetischer	Standards	(ME11)

Handlungsschritte
•	 Ausarbeitung	und	Verabschiedung	eines	

Rahmenkataloges für energetische Mindest

standards in der kommunalen Bauleitplanung 

(in Anlehnung an die Selbstverpflichtung von 

Mindeststandards)

•	 Vorhabenbezogener	Abgleich	und	
Abstimmung mit dem zukünftigen Investor

•	 Unterzeichnung	privatwirtschaftlicher	
Verträge

•	 Umsetzung	der	Qualitätssicherung

-
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ME13  

Förderprogramme für und Finanzierung von Sanierung und 
Innovation im Gebäudebestand, bei Neubauten und Objektversorgung

ME13

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Die Förderprogramme sollen den Zielgruppen hel

fen, eine eventuelle Finanzierungslücke auszufül

len, und attraktive Impulse geben . Man muss zwi

schen Förderung für Neubau, Gebäudebestand 

und Objektversorgung unterscheiden .

Mögliche Ziele:

•	 Überschreitung	gesetzlicher	Mindestanforde
rungen oder üblicher Praxis

•	 Realisierung	von	qualitativ	hochwertigen	
Sanierungen/hochwertigem Bauen

•	 Verkürzung	des	Sanierungszyklus	im	Gebäude
bestand und in der Objektversorgung

•	 Beschäftigungssicherung	im	Baubereich
•	 Sicherung	nachhaltiger	Einsparung	von	Heizenergie

Zusätzliche Anreizmethoden:

•	 Unterschiedliche	Förderhöhen	je	nach	
Erreichbarkeit der THG-Reduktion

•	 Zusatzbonus	für	innovative	Maßnahmen	wie	
Passivhaus, Biomassekessel usw .

•	 Thermografische	Aufnahme	des	Gebäude
bestandes, um Schwachstellen des Hauses 

zu erkennen, „Krisengefühl“ zu wecken und 

danach gezielt zu sanieren

•	 Auszeichnung	guter	Projekten	je	nach	
Baujahr im Gebäudebestand

Erfolgsindikatoren
•	 Anzahl	der	finanzierten	Projekte
•	 Höhe	der	Finanzierung

Akteur(e)/Zuständigkeiten
•	 Kommune
•	 Eigentümer
•	 Handwerkskammer

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Bereitstellung	von	Fördermitteln

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Festsetzung	energetischer	Standards	(ME11)
•	 Netzwerkbildung	für	Fachkräfte	(ME14)

Handlungsschritte
•	 Gründung	einer	Arbeitsgruppe	(in	der	Verwaltung,	

Zusammenarbeit mit Handwerksbetrieben u .Ä .)

•	 Potenzialanalyse	in	der	Kommune,	Anteil	von	
Altbau, jährlicher Neubau, Gebäudetypologie

•	 Festlegung	von	Voraussetzungen	und	der	Höhe	
der Förderung zur Erteilung der Genehmigung, z . B . 

Mindest- oder Standardwerte bei der THG-Reduktion

•	 Qualifikationssicherung
•	 Öffentlichkeitsarbeit,	insbesondere	für	

Investoren und Besitzerinnen

•	 Evaluation	des	Förderprogramms	nach	Kriterien	
wie ökologische und ökonomische Wirkung 

sowie Projektkosten

Institut Wohnen und Umwelt (IWU) (2013): 

Kurzgutachten zu einem Sanierungsfahr

plan im Wohngebäudebestand, Darmstadt.

Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes 

Nordrhein-Westfalen (Hrsg.) (o.J.): Klimaschutz 

in der integrierten Stadtentwicklung. Handlungs

leitfaden für Planerinnen und Planer, Düsseldorf.

Umweltbundesamt (2012): Klimaschutz in der 

räumlichen Planung. Gestaltungsmöglichkeiten der 

Raumordnung und Bauleitplanung, Dessau-Roßlau.

Das Ministerium für Verkehr und  

Infrastruktur Baden-Württemberg 

veröffentlichte im Jahr 1977 erstmals die  

„Städtebauliche Klimafibel“. Sie erleichtert der 

mit städtebaulicher Planung Befassten eine 

sachgerechte Berücksichtigung der klima

spezifischen Belange und dient als Arbeits- 

und Entscheidungshilfe. Seit 2007 steht diese 

Planungshilfe als regelmäßig aktualisierte 

Online-Version unter www.staedtebauliche-

klimafibel.de zur Verfügung.
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ME14  

Netzwerkbildung für Fachkräfte

ME14

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Die Kommune initiiert die Bildung eines Netz

werks für Fachkräfte im Bereich energieeffizientes 

Bauen und Sanieren . Die Fachkräfte verpflichten 

sich, einem gemeinsamen Kodex zu folgen . Die 

Mitglieder des Netzwerks sind über eine Internet

seite erreichbar . Durch regelmäßige Information 

und Weiterbildung der Fachkräfte werden Grund

lagen für die Umsetzung wirtschaftlicher Klima

schutzmaßnahmen geschaffen .

Auch durch die Einführung der Energieeinspar

verordnung, die eine nachweisliche Abstimmung 

zwischen den Gewerken fordert, besteht aktuell 

ein hoher Bedarf an zusätzlicher Qualifikation im 

Bausektor . Um effiziente und nachhaltige Techno

logien branchenübergreifend und im Sinne eines 

integrierten Planungs- und Bauprozesses umzu

setzen, ist eine regelmäßige Qualifizierung der be

teiligten Personen notwendig .

Ziele des Netzwerks:

•	 Informations-	und	Erfahrungsaustausch	mit	
anderen Unternehmen

•	 Bündelung	von	Aktivitäten,	Angeboten,	
Kompetenzen

•	 Ausschöpfen	der	Energiesparpotenziale
•	 Bedarf	an	energieeffizientem	Bauen	und	

Sanieren erkennen, fördern und bedienen

•	 Belebung	des	regionalen	Arbeitsmarktes
•	 Fortbildung	der	Mitglieder	des	Netzwerks
•	 Unterstützung	der	Kooperation	zwischen	

Unternehmen und Forschungs einrichtungen-

•	 Etablierung	der	Region	als	Standort	für	
energetisches Bauen und Sanieren

•	 Präsentationsmöglichkeit	für	innovative	
Bauobjekte

Erfolgsindikatoren
•	 Anzahl	der	Austauschtreffen	bzw.	

Weiterbildungen

•	 Anzahl	der	Mitglieder	(Größe	des	Netzwerks)

Akteure
•	 Kommune:	Initiierung	des	Netzwerks,	

eventuell Bereitstellung der Internetplattform

•	 Mitglieder	des	Netzwerkes:	zum	Beispiel	
Vertreterinnen und Vertreter der Stadt, 

der Stadtwerke, der Bereichen Architektur, 

Ingenieurwesen, Handwerk, Baustoffhandel, 

Energieberatung, Gebäudediagnose, 

Kreditinstitute und weitere

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Geringer	Aufwand	zur	Initiierung	des	Netz

werks und zur Betreuung der Internetseite

• Personeller und finanzieller Aufwand für Leitung 

und Moderation des Netzwerks, Planung von 

Veranstaltungen oder Fortbildungen

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Festsetzung	energetischer	Standards	(ME11)
•	 Förderprogramme	für/Finanzierung	von	Sanie

rung und Innovation im Gebäudebestand, 

bei Neubauten und Objektversorgung (ME13)

Handlungsschritte
•	 Stadt	regt	durch	Kontakt	mit	lokalen	Akteu

rinnen die Gründung eines Netzwerks an

•	 Verabschiedung	einer	Erklärung,	in	der	sich	
die Mitglieder zur Einhaltung von Beratungs- 

und Gütestandards bei Bau und Sanierung 

verpflichten

•	 Mitglieder	und	Kommune	entwickeln	eine	
gemeinsame Plattform (zum Beispiel Internet

seite mit einer Beschreibung des Netzwerks 

und einer Liste der Mitglieder)

•	 Initiierung	der	Qualifizierungsinitiative
•	 Inhaltliche	Vorbereitung	und	Erarbeitung	des	

Qualifizierungsangebotes

•	 Durchführung	der	Qualifizierungsmaßnahme
•	 Evaluation	und	Reflexion	der	Qualifizierung

-
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5. Energieversorgung in 
kommunaler Verantwortung

Kommunale Energiewirtschaft
Die kommunale Energiewirtschaft/-versorgung 

umspannt die Handlungsfelder Energieerzeu

gung, Energiespeicherung, Energiebeschaffung 

und Energielieferung . Welche Handlungsfelder 

von den Kommunen dominiert werden, hängt von 

der Organisation der kommunalen Energiewirt

schaft ab . In Deutschland vertritt der Verband 

Kommunaler Unternehmen e . V . (VKU) mehr als 

1 .450 kommunalwirtschaftliche Unternehmen . 

Diese sind wichtige Akteure der Strom- und Wär

meversorgung und bewirtschaften ca . 40 Prozent 

der Verteilnetze in Deutschland (vgl . VKU 2013) . 

Eine nachhaltige Energiewirtschaft gewährleistet 

Energieversorgungssicherheit bei gleichzeitiger 

Wirtschaftlichkeit, Erschwinglichkeit der Leistun

gen für breite Bevölkerungsschichten, Kosten

entlastung aller Verbrauchergruppen sowie Um

welt- und Klimaverträglichkeit . Die Maximierung 

der Energieeffizienz (in der Energiebereitstellung) 

ist hierfür – abgesehen von der Energieprodukti

on aus regenerativen Quellen – das wichtigste 

Mittel, das der Energiewirtschaft zur Verfügung 

steht . Die Ziele können langfristig nur erreicht 

werden, wenn die Kommunen erstens die Kont

rolle über die gesamte Wertschöpfungskette der 

Energiewirtschaft weitestgehend innehaben bzw . 

zurückgewinnen und wenn sie zweitens zusätz

lich die effiziente Nutzung der Energie rigoros in 

Angriff nehmen .

Weiterhin bietet die kommunale Versorgungs

wirtschaft eine dezentrale Daseinsvorsorge in der 

Kommune, bei der Bevölkerung, direkt vor Ort . 

Dadurch „verbessert sie den lokalen Klimaschutz, 

erschließt mögliche Synergien des Querverbun

des zwischen den Sparten Energie, Mo-bilität, 

Abfall und Wasser, mobilisiert die endogenen 

Potenziale vor Ort bei den Erneuerbaren Energi

en, bei der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), bei der 

Energieeffizienz und bei den damit verbundenen 

Produktionsprozessen und Dienstleistungen“ 

(vgl . Berlo/Wagner 2011) .

Ein besonderes Augenmerk ist in diesem Zusam

menhang auf die Bereitstellung von Wärme zur rich

ten . Um den Anteil Erneuerbarer Energien im Wär

mesektor zu steigern, ist auch der Ausbau der 

Wärmenetze im Rahmen der Langfristziele der Bun

desregierung unbedingt notwendig . In Dänemark 

beispielsweise haben Wärmenetze die Integration 

Erneuerbarer Energien befördert . Zentrale Energie

anlagen mit Wärmenetzen sind für alle Effizienz

technologien offen und eignen sich besonders für 

den großvolumigen Einsatz Erneuerbarer Energien 

und sonstiger primärenergiesparender Energien 

(vgl . IFEU 2015a) . Dem gegenüber stehen wiederum 

Gebiete, die für Wärmenetze nicht geeignet sind . 

Hier liegt der Fokus auf Effizienz (Verminderung des 

Verbrauchs) und Solarenergie (vgl . IFEU  2015a)

Kommunen als Bindeglied
Verantwortlich für das Setzen der erforderlichen 

Rahmenbedingungen und die Erarbeitung der 

rechtlichen Vorgaben für die kommunale Energie

versorgung sind die Bundesregierung und die 

Länderregierungen . Die Umsetzung von Maßnah

men in den o . g . Handlungsfeldern liegt bei Ener

gieversorgern, Industrie und Gewerbe, der Bau

branche und den Privathaushalten . Die Kommunen 

sind das Bindeglied an der strategisch wichtigsten 

Position, um den Prozess hin zu einer nachhaltigen 

Energieversorgung in den Städten in Gang zu set-

zen und zu beschleunigen . Es liegt im Einflussbe-

reich der Kommunen, die Vorgaben der Regierung 

zu einer nachhaltigen Energiewirtschaft/-versor

gung nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen .

Die Einflussmöglichkeiten der Kommune sind 

unterschiedlich . Kommunen ohne eigene Stadt

werke (B-Kommunen) haben nur geringen Ein

fluss auf die Versorgungsstruktur, zum Beispiel 

über die Gestaltung des Konzessionsvertrags 

oder über die Wahl der Energieträger in den eige

nen Gebäuden . Kommunen mit eigenen Stadt

werken (A-Kommunen) können dagegen sehr viel 

mehr bewirken . In beiden Fällen spielen die Ener

gieversorger in diesem Bereich eine bedeutende 

Rolle . Die Kommune muss daher engen Kontakt 

mit ihnen halten und einen kontinuierlichen Erfah

rungsaustausch pflegen .

Stadtwerke als Akteure
Stadtwerke sind wichtige Impulsgeber und Know

how-Träger in Energiefragen . Sie verfügen über 

die erforderliche Kompetenz, den Ausbau der Er

neuerbaren Energien sowie die Entwicklung der 

Energieeffizienzmärkte und innovativer Energie

dienstleistungen voranzutreiben . So können sie 

einen erheblichen Beitrag zu einer nachhaltigen 

Energieversorgung und zum Erreichen der natio

nalen Klimaschutzziele leisten . Die Einbeziehung 
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industrieller und gewerblicher Akteure und die 

Schaffung von Möglichkeiten zur aktiven Bürger

beteiligung sind zwei Säulen der kommunalen 

Versorgungsunternehmen . Gleichzeitig kennen 

sie lokale Gegebenheiten und Bedingungen und 

können Verknüpfungen mit anderen Themen – 

Mobilität, Abfall, Abwasser – vor Ort herstellen .

Ein vielfältiges und auf die Verbrauchergrup

pen zugeschnittenes Energiedienstleistungsan

gebot, das ständig weiterentwickelt wird, ist das 

vielleicht wirkungsvollste Instrument der kommu

nalen Energieversorgungsunternehmen, um die 

Endverbraucherinnen an sich zu binden und da

mit direkt deren Energienutzungsverhalten zu be

einflussen . Diesem Instrument sollte von den 

Kommunen hohe Priorität eingeräumt werden .

Die Stärkung der Kraft-Wärme-Kopplung, die Er

höhung des Anteils von Fernwärme, der Aufbau von 

Nahwärmeinseln und die Abwärmenutzung aus In

dustrie und Gewerbe ergeben in Kombination ein 

hocheffizientes Maßnahmenpaket für eine nachhal

tige Wärmeversorgung und leistet einen großen Bei

trag zum Erreichen kommunaler Klimaschutzziele .

Siedlungs- und betriebsnahe konventionelle 

Kraftwerke können entsprechend umgerüstet wer

den . Konventionelle Kraftwerke, die als KWK-un

geeignet eingestuft werden, lassen sich optimie

ren, um klimafreundlicher zu werden . Vom Neubau 

Abwärme erzeugender Kraftwerke sollte abgese

hen werden . Ziele sind ein hoher Wirkungsgrad der 

Nutzung der Primärenergie, günstige Emissions

werte, der Einsatz regenerativer Energieträger und 

die Kombination mit Anlagen regenerativer Ener

gieerzeugung bei der Produktion von Strom und 

Wärme/Kälte . Fossile und nukleare Energiepro

duktion sollen schrittweise substituiert werden .

PRAXISBEISPIEL |   KWK-Atlas der Stadt BerlinPRAXISBEISPIEL  KWK-Atlas der Stadt Berlin

Region/Stadt/Gemeinde: Berlin

Bundesland: Berlin

Einwohnerzahl: 3 .653 .000 (2016)

Kurzbeschreibung
Seit Anfang des Jahres 2013 können sich Inte

ressierte auf der Internetseite der Senatsver

waltung für Stadtentwicklung über konkrete 

KWK-Erzeugungseinheiten in Berlin informie

ren . Das Projekt „KWK-Atlas“ ist ein interakti

ves Onlinetool, das die Standorte zahlreicher 

KWK-Anlagen abbildet und technische Daten 

zu den Anlagen anbietet . Mithilfe des KWK-

Atlasses können Anlagenbetreiber und -nutzer 

ihre Erfahrungen für andere zugänglich ma

chen . Gleichzeitig sollen Interessierte zur Inbe

triebnahme eigener Anlagen angeregt werden . 

Der KWK-Atlas enthält bereits eine Vielzahl an 

Anlagen, darunter große Gas- und Dampftur

binen-Heizkraftwerke, Blockheizkraftwerke so

wie eine Mikrogasturbine .

Hintergrund
In Berlin wird in über 1 .000 Kraft-Wärme-

Kopplungs-Anlagen erfolgreich gleichzeitig 

Wärme und Strom erzeugt . Das Anwendungs

spektrum reicht von kleineren bis mittleren 

Blockheizkraftwerken zur dezentralen Versor

gung bis hin zu Heizkraftwerken zur Versor

gung ganzer Stadtteile mit Fernwärme . Bei der 

Fernwärmeerzeugung hat die KWK einen  

Anteil von 90 Prozent (Stand 2014) . In Kombi

nation mit Erneuerbaren Energien werden zu

nehmend „grüne“ KWK-Lösungen umgesetzt . 

Zugleich ist Berlin Forschungs- und Produkti

onsstandort für innovative KWK-Technologien 

wie Brennstoffzellen oder virtuelle Kraftwerke . 

Um die zentrale und dezentrale KWK weiter 

auszubauen, hatten das Land Berlin, die Berli

ner Energieagentur, Vattenfall Europe und die 

Gasag die Initiative „KWK Modellstadt Berlin“ 

ins Leben gerufen . Aus der Initiative heraus 

entstand das Projekt „KWK-Atlas“ .

Weitere Informationen
www .stadtentwicklung .berlin .de/

-
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PRAXISBEISPIEL |   Fernwärme in der Stadt LemgoPRAXISBEISPIEL   Fernwärme in der Stadt Lemgo

Region/Stadt/Gemeinde: Lemgo

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Einwohnerzahl: 43 .271 (2016)

Kurzbeschreibung
Die Stadt Lemgo setzt auf die Nutzung erneu

erbarer	 Energiequellen,	 einer	 weitgehenden	
Stromeigenversorgung aus Kraft-Wärme

Kopplungs-Anlagen sowie auf das dazugehö

rige Fernwärmenetz. Seit 1979 ist das Fern

wärmenetz der Stadt massiv ausgebaut

worden und erstreckt sich über weite Teile des 

Stadtkerns auf einer Länge von 59 km (2013).

Dank moderner, flexibler und kostengünstiger 

Systemlösungen können neue Baugebiete 

wirtschaftlich an das Fernwärmenetz ange

schlossen werden . Bisher können 70 % des 

Endenergieverbrauchs über die eigenen KWK-

Anlagen erzeugt werden .

Weitere Informationen
www .lemgo .net

Kommunen haben einen gewissen Handlungsspiel

raum, um im Eigeninteresse auf Energiekonzerne 

Einfluss und Druck auszuüben . Solche Einflussmög

lichkeiten ergeben sich bei Genehmigungs

verfahren zur Errichtung von Anlagen zur Strom- 

oder Wärmeerzeugung, in der kommunalen Bauleit

planung und bei sonstigen rechtlich vorgeschriebe

nen Beteiligungsverfahren . Einige der Einfluss

möglichkeiten sind von Kommune zu Kommune un

terschiedlich, zumeist jedoch limitiert und sollten 

folglich voll ausgeschöpft werden .

Eine Stromnetzübernahme bei auslaufenden 

Konzessionsverträgen eröffnet Kommunen die 

Möglichkeit, die Energieversorgung der Endver

braucher zu verbessern, den Spielraum der kom

munalen Klimaschutzpolitik zu erweitern sowie 

die kommunale und regionale Wirtschaftsent

wicklung positiv zu beeinflussen .

ME15 

Entwicklung und Angebot von Energiedienstleistungen 
und Optimierung der (institutionellen) Beratungsstrukturen

ME15

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
E-Dienstleistungen/Energiebezogene Dienstleistun

gen zielen auf die Überwindung von Hemmnissen für 

Investitionen in energieeffiziente Technologien und 

Maßnahmen durch private, öffentliche und privat

wirtschaftliche Energieendverbraucher ab . Typische 

Hemmnisse sind ein geringer Informationsstand un

ter Verbrauchern und lange Amortisationszeiten, 

zum Beispiel von Sanierungs-/Modernisierungs

maßnahmen . E-Dienstleistungen kompensieren vor

handene Defizite und fördern so die Realisierung von 

Investitionen, die höchste Wirtschaftlichkeit mit 

höchster Primärenergieeinsparung und -nutzungs

effizienz kombinieren .

Um diese Leistung zu erbringen, müssen Ener

gieversorgungsunternehmen (EVU) durch die 

Umstellung und Erweiterung der Unternehmens

bereiche in Energiedienstleistungs-unternehmen 

(EDU) gewandelt/überführt/umstrukturiert wer

den . Ziel ist es, den Verkauf bloßer Energieträger 

durch ein Angebot von Dienstleistungen rund um 

Strom und Wärme/Kälte zu ergänzen und dabei 

die jeweils ökologisch und ökonomisch günstigs

ten Techniken und Energieträger einzusetzen .
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Grundsätzlich wird unterschieden zwischen

(1) Beratungsangeboten/Dienstleistungen,

(2) Service-Angeboten/Dienstleistungen, 

die über Beratung hinausgehen (z . B . tech

nisch-organisatorische Anlagenbetreuung),

(3) Anreizprogrammen bzw . Finanzierungs

angeboten für die Kunden,

(4) Dienstleistungen, die Finanzierung und 

Anlagenbetreuung vereinen,

(5) Qualifizierungsprogrammen .

Durch die Erweiterung des Leistungsangebots 

werden die Erlöse der EVU von deren Energiever

kauf entkoppelt, die Interessenkonflikte zwischen 

EVU und Klimaschutzzielen abgebaut sowie zum 

Erhalt bzw . der Belebung regionaler Wertschöp

fungspotenziale und einer stärkeren Kundenbin

dung beigetragen .

Erfolgsindikatoren
•	 Anzahl	der	Beratungsangebote/Beratungen
•	 Anzahl	der	Anreizprogramme
•	 Höhe	der	Finanzierung

Akteure
•	 Kommune	als	Initiatorin/Katalysatorin	

und eventuell als Lenkerin/Leiterin

•	 EVU	bzw.	EDU,	andere	Energiedienst
leistungsunternehmen (zum Beispiel im 

industriellen Bereich)

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Erhöhter	Aufwand	bei	der	Einrichtung	

von Strukturen und Förderung

•	 Mittlerer	Aufwand	bei	der	Beratung

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Branchenspezifische	Informationskampagnen	

bzw . Energieeinsparkampagnen (ME10)

•	 Kommunale	Stromnetzübernahme	bei	
auslaufenden Konzessionsverträgen (ME19)

Handlungsschritte
1 . Entwicklung eines vollständigen Dienst

leistungsangebotsspektrums:

•	 Durchführung	von	Sparpotenzialstudien,	
Ermittlung der Kosten bei der Nutzung von 

Sparpotenzialen, Analyse von Hemmnissen 

und Definition von Einsparzielen, Anpassung 

der Energielieferverträge an Klimaschutzziele

•	 Entwicklung	von	Beratungsangeboten	(zum	
Beispiel bundesweite Initiative Stromsparcheck, 

Strompass Haushalt, individuelle Stromspar

beratung für finanziell schwache Haushalte)

•	 Entwicklung	von	Service-Angeboten,	die	über	
Beratung hinausgehen, von technischen und 

planerischen Services (zum Beispiel technisch 

organisatorische Anlagenbetreuung, Durch

führung der Lichtplanung für Gebäude, 

Ausleihe von Geräten, Entwicklung moderner 

Messverfahren)

•	 Entwicklung	von	Anreizprogrammen	bzw.	
Finanzierungsangeboten für die Kundinnen  

mit Blick auf Tarifgestaltung, Lieferverträge, 

Contracting, Zertifikate, Prämien, Fonds

•	 Entwicklung	idealer	Angebotsformen	(zum	
Beispiel personalisiertes E-Portal im Internet, 

reale und virtuelle Energieinfobörse, inter

aktives Energiemanagement, Webportal für 

Industriekunden)

•	 Regelmäßige	Evaluierung	jeder	Einzeldienst
leistung hinsichtlich ihrer Effektivität und 

laufende Verbesserung des Angebots

•	 Zielgruppenspezifische	und	-attraktive	Ver
marktung der einzelnen Dienstleistungspro

dukte (Infomaterialien, Infoveranstaltungen, 

Wettbewerbe etc .) und pro-aktives Bewerben 

potenzieller Kunden

2 . Bündelung aller Aktivitäten in einem gut 

erreichbaren Zentrum

3 . Beteiligung an den regional vorhandenen 

Netzwerken (Dienstleister und Hersteller) 

– dabei möglichst Funktion als „Navigator“

4 . Aufbau und Pflege strategischer Partner

schaften und Kooperationen mit Herstellern, 

Handwerksbetrieben etc .

5 . Engagement bei der Qualifizierung von 

Marktpartnern

6 . Vermittlung und Inanspruchnahme externer 

Fördermöglichkeiten
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ME16  

Forcierung der Kraft-Wärme-Kopplung

ME16

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Einsparung von Primärenergie durch gekoppelte 

Erzeugung von Strom und Wärme, dadurch Subs

titution von Strom aus fossilen Kondensations

kraftwerken; dabei insbesondere Verbesserung 

der Rahmenbedingungen für private Betreiber 

von Blockheizkraftwerken (BHKW) bzw. sonstigen 

KWK-Anlagen.

Dezentrale BHKW stellen in vielen Fällen, vor 

allem bei dezentralen Anwendungen, eine ökono

misch sinnvolle Möglichkeit zur umweltfreundli

chen gekoppelten Erzeugung von Strom und Wär

me dar . Wichtige Einsatzbereiche sind öffentliche 

Verbraucher wie Schulen, Krankenhäuser, große 

Verwaltungsgebäude, Industrie- und Gewerbebe

triebe, Neubaugebiete, Siedlungen, größere 

Wohnblöcke etc .

Finanzierung und Betrieb können über eigens 

dafür gegründete Gesellschaften oder über Dritte 

(zum Beispiel EVU, Contracting-Firmen etc .) er

folgen . Diese installieren KWK-Einheiten und ver

kaufen die erzeugte Wärme und den Strom . Für 

größere Industriebetriebe mit entsprechendem 

Strom- und Wärmebedarf ist darüber hinaus eine 

Vielzahl von Kraft-Wärme-Kopplungssystemen 

verfügbar, zum Beispiel auf Basis von Dampfturbi

nen oder Gasturbinen .

Eine zentrale Voraussetzung für den Erfolg von 

KWK-Systemen ist die Sicherstellung entspre

chender Einspeisebedingungen, denn eine aus

reichende Vergütung des produzierten Stroms ist 

Voraussetzung für den wirtschaftlichen Betrieb 

industrieller und gewerblicher KWK-Anlagen .

Erfolgsindikatoren
Höhe des KWK-Anteils in der Kommune

Akteure
•	 Kommune
•	 Energieversorgungsunternehmen	(EVU)
•	 Kommunale	Dienstleister
•	 Bürger

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Je	nach	Umfang	der	angestrebten	Forcierung

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Erhöhung	des	Anteils	von	Fernwärme	(ME17)
•	 Forcierung	des	Aufbaus	von	Nahwärmeinseln	

(ME18)

Handlungsschritte
•	 Abschluss	einer	freiwilligen	Vereinbarung	

mit dem EVU (oder Eigeninitiative des EVU) 

zur Erhöhung der Einspeisevergütungen über 

das gesetzliche Maß hinaus

•	 Erleichterung	der	Netzanbindung	von	BHKW,	
Unterstützung von Betreibern bei Verhand

lungen mit dem EVU, Erleichterung admi

nistrativer Auflagen (Genehmigung), Unter

stützung von Betreibern bei der Planung 

(Finanzierung eventuell durch eine zweck

gebundene Abgabe auf Strom)

•	 Erstellung	einer	Potenzialanalyse	für	BHKW	
in öffentlichen Einrichtungen und möglichst 

weitgehende Ausschöpfung der Potenziale, 

Nutzung derartiger Vorhaben als Demon-

strationsprojekte und für intensive Öffentlich

keitsarbeit pro BHKW im privaten gewerb

lichen Bereich

•	 Routinemäßige	Überprüfung	der	Möglichkeit	
des BHKW-Einbaus bei Neubauprojekten 

bzw . im Rahmen von anstehenden Sanierungs

investitionen (zum Beispiel bei einem Sanie

rungsprojekt für einen Stadtteil)

•	 Nutzung	von	eventuell	bestehenden	Förder
möglichkeiten aus Landes- oder Bundesmitteln

•	 Kontaktierung	in	Frage	kommender	Industrie
betriebe und deren Informierung über BHKW-

Einsatz- und Finanzierungsmöglichkeiten

•	 Entwicklung	von	Betreibermodellen	(Nutzung	
von Drittfinanzierungsmöglichkeiten), even

tuell für Paketlösungen (d . h . Errichtung 

mehrerer BHKW gleichzeitig, dadurch gün

stigere Konditionen und Reduktion der 

Planungskosten)
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ME17  

Erhöhung des Anteils von Fernwärme

ME17

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Erhöhung des Anteils der Fernwärme, um Einzel

ofen- und Zentralheizungen auf Basis fossiler 

Brennstoffe zu substituieren – unter Nutzung aller 

Möglichkeiten des Einsatzes regenerativer Energie

träger, um negative externe Effekte zu minimieren .

Bei möglichst weitgehendem Einsatz regenera

tiver	 Energieträger	 sowie	 konsequenter	 Anwen
dung von KWK-Technologien kann die Fernwär

mebereitstellung den THG-Ausstoß stark 

reduzieren . Im ländlichen Raum bietet sich der 

Einsatz von Biomasse in Nah- und Fernwärmenet

zen an, dieser kann im Sommer für die Warmwas

serbereitung durch zentrale Solaranlagen ergänzt 

werden . In städtischen Bereichen werden in der 

Regel KWK-Systeme eingesetzt . Zentrale Ver

bundsysteme können durch dezentrale Nahwär

meinseln ergänzt werden, die später in das Ver

bundnetz eingekoppelt werden können . In der 

Heizzentrale kann auf eine Verschiebung der Rah

menbedingungen flexibel reagiert werden . Bei der 

Neuerschließung unbebauter Flächen kommen 

die kostengünstigen Systeme und Verlegungs

techniken voll zum Tragen .

Die Anschlussdichte ist entscheidend für den 

wirtschaftlichen Betrieb von Nah- und Fernwärme

systemen . Durch entsprechende Regelungen in 

den städtebaulichen oder privatrechtlichen Verein

barungen können ein Anschlusszwang und damit 

eine wirtschaftliche Basis für den Anlagenbetreiber 

sichergestellt werden .

Erfolgsindikatoren
•	 Höhe	des	Fernwärmeanteils	in	der	Kommune
•	 Anschlussdichte

Akteure
•	 Energieversorgungsunternehmen
•	 Kommune

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Die	Wirtschaftlichkeit	des	Fernwärmeausbaus	

hängt stark von der erzielbaren Anschlussdichte ab

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Forcierung	der	Kraft-Wärme-Kopplung	(ME16)

•	 Forcierung	des	Aufbaus	von	Nahwärmeinseln	
(ME18)

Handlungsschritte
Folgende Instrumente können zur Erreichung 

eines hohen Anschlussgrades eingesetzt werden:

•	 Untersuchung	und	Nutzung	aller	Energie
sparpotenziale bei der Fernwärmeerzeugung

•	 Nutzung	aller	Möglichkeiten	des	Einsatzes	
regenerativer Energieträger

•	 Festlegung	von	verbindlichen	Vorranggebieten	
für Gas und Fernwärme, die der Fernwärme 

weitgehenden Vorrang einräumen

•	 Innerhalb	der	Fernwärmevorranggebiete	
Sicherstellung eines hohen Anschlussgrades

•	 Bei	mangelnder	Akzeptanz	von	Anschluss-	
und Benutzungszwang Entwicklung guter 

Marketing- und Bürgerinformationskonzepte 

zur Akzeptanzsteigerung

•	 Alternative	zu	Anschlusszwang:	zum	Beispiel	
Kopplung von Wohnbaufördermitteln oder 

Fördermitteln bei der Wohnungszusammenle

gung etc . an die Einrichtung eines Fernwärme

anschlusses

•	 Erzielung	eines	hohen	Bekanntheitsgrades	
und Verbesserung des Images, kunden

freundliche Gestaltung der Tarife (keine 

hohen Grundpreise), routinemäßige Berück

sichtigung bei Energieberatung

•	 Aus	Gründen	der	Vorbildwirkung	sollte	die	
Gemeinde alle geeigneten Gebäude und Einrich

tungen ans Fernwärmenetz anschließen, auch 

im Fall von einzelwirtschaftlichen Nachteilen

•	 Gezielter	Anschluss	von	Großverbrauchern	
(z . B . Krankenhaus, Schule, Gewerbebetriebe, 

Bäder)

•	 Bei	Neubaugebieten	ist	auf	den	Anschluss	
an die Fernwärme zu achten (Raumplanung, 

Bauplanung etc .), wobei jedoch stets die 

Wirtschaftlichkeit geprüft werden sollte .  

Denn Nah- und Fernwärmenetze mit geringer 

Anschlussdichte und langen Wärmelieferstre

cken in Neubauten mit sinkendem Energiever

brauch sind zunehmend unwirtschaftlich, wie 

Studien belegen (Allianz Freie Wärme 2014) .
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ME18 

Forcierung des Aufbaus von Nahwärmeinseln

ME18

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Erhöhung des langfristig erreichbaren Ausbau

grades der Fernwärmeversorgung durch Schaf

fung von Nahwärmeinseln in Bereichen, in denen 

die Fernwärme erst mittel- oder langfristig verfüg

bar sein wird .

Der Fernwärmeausbau ist eine langfristig ange

legte Strategie eines kommunalen Energieversor

gungsunternehmens (EVU) . Es wird daher in der 

Regel Gebiete geben, die erst mittel- oder lang

fristig an das kommunale Fernwärme-Verbund

netz angeschlossen werden können . Damit in die

sen Gebieten eine Infrastrukturentwicklung 

vermieden wird, die den Fernwärmeausbau lang

fristig ausschließt, und bereits kurzfristig eine 

Nutzung der ökologischen Vorteile der KWK mög

lich ist, können in diesen Gebieten Nahwärmein

seln aufgebaut werden, die so beschaffen sind, 

dass sie später ins Fernwärme-Verbundnetz inte

grierbar sind . In der Nahwärmeversorgung sind 

zentrale Heizanlagen für Mehrfamilienhäuser Ein

zelofen- bzw . Wohnungszentralheizungen vorzu

ziehen . Im Unterschied zu dezentralen Systemen 

sind zentrale Heizanlagen später leicht auf Fern

wärme umrüstbar, da die notwendigen Wärme

verteileinrichtungen im Haus bereits bestehen .

Nahwärmesysteme sind im Vergleich zur Ga

seinzelversorgung sicherer . Da zentrale Anlagen 

besser gefiltert werden können, sind auch die 

Emissionen anderer Luftschadstoffe niedriger .

Erfolgsindikatoren
•	 Anzahl	der	Nahwärmeinseln
•	 Anzahl	der	angeschlossenen	Gebäude

Akteure
•	 Kommune
•	 Wärmeversorgungsunternehmen

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Je	nach	Größe	und	Anzahl	der	Nahwärmeinseln

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Erhöhung	des	Anteils	von	Fernwärme	(ME17)
•	 Forcierung	der	Kraft-Wärme-Kopplung	(ME16)

Handlungsschritte
•	 Routinemäßige	Überprüfung	der	Möglichkeit	

des Aufbaus einer Nahwärmeinsel bei allen 

größeren Bauprojekten

•	 Erstellung	eines	Abwärmekatasters	aus	
Industrie- und Produktionsanlagen und 

Überprüfung auf mögliche Eignung für die 

Nahwärmebereitstellung

•	 Bewusstseinsbildung	im	Bereich	des	
zuständigen Wärmeversorgungsunter

nehmens bzw . des kommunalen EVU

•	 Routinemäßige	Berücksichtigung	von	Nah
wärme bzw . zentralen Heizanlagen bei Geneh

migungsverfahren, Wohnbauförderungen etc . 

sowie bei Sockelsanierungen von Mehrfami

lienhäusern

•	 Sofortiger	Ausbau	dezentraler	Energieversor
gung in nicht fernwärmeversorgten Gebieten

•	 Eventuell	Inbetriebnahme	eines	virtuellen	
Kraftwerks zum zentralen Datenmanagement 

der dezentralen Energieerzeugung
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ME19  

Kommunale Stromnetzübernahme bei auslaufenden Konzessionsverträgen

ME19

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Eine Kommunalisierung des Netzbetriebes dient 

mehreren Zielen: Durchsetzung von Gemeinwohl

interessen; Wahrung oder Wiedererlangung des 

kommunalen Einflusses auf die Infrastruktur und 

Energieversorgung in der Region und vor Ort; Er

halt und Schaffung von Arbeitsplätzen; Entwick

lung neuer standortrelevanter Geschäftsfelder 

und damit Stärkung der regionalen Wertschöp

fung; Integration wirtschaftlich erfolgreicher Be

triebe in die kommunale Gesamtstrategie; maß

gebliche Beteiligung der Kommunen an einem 

regional verankerten Unternehmen . Die Gewerbe

steuer und die Rendite der gesamten energiewirt

schaftlichen Aktivitäten fließen fortan an die Ei

gentümerkommune . Damit tragen die Kommunen 

zur Finanzierung ihrer Selbstverwaltungsaufga

ben und der ihnen von Bund und Land übertrage

nen Aufgaben bei .

Außerdem kann die Kommune so ihrer Bürger

schaft günstige Preise anbieten, eine sichere Ver- 

und Entsorgung gewährleisten und den Umbau 

der Energieversorgung im Sinne der Anforderun

gen des Klimaschutzes steuern .

Erfolgsindikatoren
•	 Übernahme	des	Netzbetriebes	und	Über

tragung auf kommunale Aufgabenträger

Akteure
•	 Kommune
•	 Netzbetreiber
•	 strategische	Partner

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Finanzieller	Aufwand	je	nach	Größe/Umfang	

des Netzes

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Entwicklung	und	Angebot	von	Energiedienst

leistungen und Optimierung der (institutio

nellen) Beratungsstrukturen (ME15)

Handlungsschritte
•	 Prüfung	der	Handlungsoptionen	aus	Sicht	der	

Kommune (mögliche Kriterien: Profitabilität, 

Einfluss auf Kommunalentwicklung, Mitgestal

tung von Produkt- und Preispolitik, Gewähr

leistung des steuerlichen Querverbunds, 

Bürgerakzeptanz etc .)

•	 Prüfung	spezifischer	Erfolgsfaktoren	(recht
liche Machbarkeit, Siedlungsstruktur, Ener

gienetzstruktur, Kundenstruktur, Höhe des 

Netzkaufpreises und dessen Refinanzierung 

durch Netznutzungsentgelte, vorhandene 

Unternehmensstrukturen etc .)

•	 Klärung	unter	anderem	folgender	wichtiger	
Aspekte:

(1) Lässt sich das Netz vom jetzigen Betreiber 

kaufen?

(2) Was ist ein angemessener Kaufpreis?

(3) Wie den künftigen Netzbetrieb gestalten?

(4) Welche Rolle kommt der Kommunalaufsicht 

zu?

(5) Soll die Übernahme in Eigenständigkeit 

oder mit strategischem Partner (kommunal 

orientierter Partner oder Energiekonzern) 

erfolgen?

(6) Welche ökonomischen Risiken sind mit 

dem Netzbetrieb verbunden?

(7) Können mit der Kommunalisierung des 

Netzbetriebs weitere Aktivitäten verknüpft

werden?

•	 Strategische Vorbereitung und Kommunikation 

auf allen Ebenen und für/an alle Akteure und 

Stakeholder (samt Bürgerschaft)

•	 Übernahme	des	Netzbetriebes	und	Über
tragung auf kommunalen Aufgabenträger

Berlo, Kurt, und Oliver Wagner (2011): 

Zukunftsperspektiven kommunaler 

Energiewirtschaft, Wuppertal.

ifeu (2015): Wärmewende in Kommunen. 

Leitfaden für den klimafreundlichen Umbau 

der Wärmeversorgung, Heidelberg.
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6. Regenerative Energieerzeugung

Nachhaltige Energieversorgung
Als Erneuerbare Energien werden alle Energien be

zeichnet, die im menschlichen Zeitmaß unerschöpf

lich sind . Im Gegensatz zu fossilen Brennstoffträgern 

wie Erdöl, Kohle, Erdgas und Uran ist die Nutzung 

Erneuerbarer Energieträger klimafreundlich, sicher 

und schont Umwelt und Ressourcen . Im Sinne des 

Klimaschutzes und für eine nachhaltige Energiever

sorgung muss eine mittelfristig hohe und langfristig 

nahezu vollständige Deckung des Strombedarfs 

durch regenerative Energien angestrebt werden (vgl . 

BMUB 2016) . Während EU und Bundesregierung die 

Rahmenbedingungen für den Ausbau Erneuerbarer 

Energien stecken, sind es die Bundesländer, Städte 

und Gemeinden, die den Ausbau realisieren . Von Be

deutung für Kommunen und innerhalb kommunaler 

Grenzen realisierbar sind vor allem Wind- und Was

serkraft, Photovoltaik und Solarthermie, Biomasse, 

Wärmepumpen und Geothermie .

Energiewende in Deutschland
Nach der Katastrophe von Fukushima am 11 . März 

2011 wurde von der Bundesregierung der schrittweise 

Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen . Gleichzei

tig sieht das Energiekonzept der Bundesregierung aus 

dem Jahr 2010 vor, die Energieversorgung grundle

gend umzubauen und sicher, wirtschaftlich und um

weltverträglich zu gestalten . Dadurch wird der Ausbau 

der Erneuerbaren Energien besonders bedeutsam .

Nach den Zielsetzungen der Bundesregierung 

aus dem Jahr 2014 soll der Anteil der Erneuerbaren 

Energien am Stromverbrauch bei mindestens 40 

bis 45 Prozent bis 2025 und 55 bis 60 Prozent bis 

2035 liegen . Beim Wärmeverbrauch sollen bis zum 

Jahr 2020 14 Prozent erreicht werden . In Deutsch

land wurden 2015 rund 30 Prozent des Brutto

stromverbrauchs durch Erneuerbare Energien ge

deckt . Im Wärme- und Kältebereich betrug der 

Anteil an Erneuerbaren Energie am Endenergiever

brauch im Jahr 2015 rund 13 Prozent; im Verkehrs

bereich waren es 5,2 Prozent (vgl . BMWi 2015b) .

Abbildung C2–5: Anteil der Erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch in Deutschland 2016 (Quelle: BMWi 2017b)

Motivation für Kommunen
Eine große Bedeutung für den Bau und die Förde

rung von Erneuerbaren Energien liegt in der regiona

len Wertschöpfung . Durch das Zurückgreifen auf re

gional zur Verfügung stehende Energieträger fließen 

keine Geldmittel für Energiekosten ins Ausland, son

dern stehen dem kommunalen bzw . regionalen Wirt

schaftskreislauf zur Verfügung . Selbst wenn die 

Kommune nicht selbst Betreiberin dieser Anlagen 

wird, so können über das Zur-Verfügung-Stellen von 

geeigneten Flächen Pachterträge erzielt werden .

Gleichzeitig wird die Energiewende für die Bürge

rinnen „greifbar“: Verschiedene Beteiligungsmodelle 

erlauben es, dass sie selbst an Erneuerbare-Energi
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en-Anlagen teilhaben, was Verständnis und Akzep

tanz in der Bürgerschaft erhöht ( Kap. A2 2.3.1). 

Die Gründung hunderter Bürgerenergieprojekte ist 

Ausdruck dieser positiven Entwicklung. Die Zahl der 

Neugründungen hat jedoch abgenommen, was ins

besondere mit der Novellierung des EEG in Verbin

dung gebracht wird. Angesichts der Umstellung auf 

Ausschreibungen bei der EE-Förderung stellt sich 

die Frage, ob Bürgerenergieprojekte in Zukunft tat

sächlich angemessen zum Zug kommen oder von 

den großen Energiekonzernen verdrängt werden (vgl. 

Hahn 2016) Ein wichtiges Instrument für Kommunen 

ist, bereits realisierte Anlagen zur Nutzung erneuer

barer Energien als Referenz- bzw. Modellanlagen der 

interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen . 

Werden diese zum Beispiel an Energietagen oder an

deren Anlässen vorgestellt, können sie insbesondere 

zu Beginn der Installation als Säule der Informations

und Öffentlichkeitsarbeit dienen . Technologien er

fahrbar zu machen, um auf diese Weise Interesse zu 

wecken und Wissenslücken zu schließen, kann Ver

trauen und Zustimmung schaffen . Vor dem Hinter

grund des im Klimaschutzplan 2050 geforderten 

Ausbaus der Erneuerbaren Energien (vgl . BMUB 

2016) – der u .a . eine Erhöhung der Zahl der Anlagen 

bedeutet – ist es zukünftig eine größere Herausforde

rung für die Kommunen, bei den Planungen und Ge

nehmigungen vor Ort die Interessen aller Beteiligten 

ausgewogen zu berücksichtigen .

PRAXISBEISPIEL |   Potenzialanalyse und Flächenmanagement 
für Erneuerbare Energien

PRAXISBEISPIEL Potenzialanalyse und Flächenmanagement 
für Erneuerbare Energien

Region/Stadt/Gemeinde: Ansbach

Bundesland: Bayern

Einwohnerzahl: 41 .159 (2015)

Kurzbeschreibung
Um regionale Ausbaupotenziale für Erneuerbare 

Energien unter Berücksichtigung von lokalen 

Strukturen zu ermitteln, wurde in Ansbach eine 

Energiepotenzialanalyse erstellt . Diese bildet eine 

der drei Säulen des integrierten Klimaschutzkon

zepts . Weitere sind die Erstellung eines Energie

atlasses, Veranstaltungen und die Aktivierung der 

Bewohner für das Klimaschutzkonzept .

So wurde mit breiter Zustimmung des Ansba

cher Stadtrates eine Machbarkeitsstudie für Wind

kraftanlagen erstellt . Hierzu scannte Ansbach das 

gesamte Stadtgebiet und identifizierte sieben 

grundsätzlich geeignete Flächen für Windkraftanla

gen . Vier Windkraftanlagen wurden bereits geneh

migt, zwei davon gebaut . Bei drei Flächen wurden 

weitere Verfahrensschritte eingeleitet . In die Pla

nung und Eignungsprüfung waren betroffene Be

hörden und Träger öffentlicher Belange sowie die 

Bürgerschaft eingebunden .

Maßnahmen
1 . Die vorhandene Nutzung Erneuerbarer 

Energien wurde dokumentiert .

2 . Die verfügbaren Potenziale zur Erschließung 

regenerativer Energieträger in den Bereichen 

Photovoltaik, Solarthermie, Bioenergie, 

Windenergie und Geothermie wurden ermit

telt . Teil der Energiepotenzialanalyse sind die 

Bewertung und die Darstellung der techni

schen Potenziale, also der theoretisch er

schließbaren Mengen auf der Grundlage einer 

nachhaltigen Entwicklung . Die Ergebnisse der 

Energiepotenzialanalyse sind detailliert in der 

Potenzialstudie Erneuerbare Energien des 

Klimaschutzkonzeptes der Stadt aufgeführt .

Weitere Informationen
www .klimaschutz .ansbach .de

Information und Standortprüfung
Kommunen besitzen verschiedene Möglichkeiten, 

die Nutzung Erneuerbarer Energien lokal und regio

nal voranzutreiben und zu steuern . Grundlegende 

Planungsschritte zur Nutzung Erneuerbarer Energi

en sind das Informieren über die verschiedenen 

Technologien und die Prüfung von deren Standort-

eignung . Dabei sind geografische, klimatische, land  

und forstwirtschaftliche, rechtliche, wirtschaftliche, 

politische und soziale Faktoren zu betrachten . Die 

Kommunen müssen ermitteln, welche Erneuerbaren 

Energien in welcher Reihenfolge unter den lokalen 
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Bedingungen sinnvoll in die Energieversorgung ein

gebunden werden können ( Kap . A7) .

Der kommunale Handlungsrahmen umfasst 

folgende Bereiche: 

•	 Bau	und	Betrieb	von	Erneuerbare-Energien-
Anlagen 

•	 Beteiligung	an	Erneuerbare-Energien-Anlagen
•	 Nutzung	Erneuerbarer	Energien	in	kommuna

len Liegenschaften

•	 Flächennutzungs-	und	Bebauungsplanung,	die	
die Nutzung Erneuerbarer Energien unterstützt

•	 Beratung	der	Bürger	zu	technischen	Fragen	
und Förderprogrammen

•	 Kommunale	Förderprogramme
•	 Information	der	Bürgerinnen,	öffentlicher	und	

kirchlicher Träger und der Privatwirtschaft

•	 Schaffung	von	Investitionsanreizen
•	 Kommunale	Bildungs-	und	Öffentlichkeits

arbeit mit Beteiligung an bundesweiten 

Wettbewerben und Aktionen

Handlungsmöglichkeiten
Ein Instrument zur effektiven Förderung der Erneuer

baren Energien sind die „Potenzialanalyse und das 

Flächenmanagement für Erneuerbare Energien“ . Es 

dient als Grundlage für praktisch alle Teilbereiche des 

kommunalen Handlungsspielraums . Es ist Basis der 

Maßnahmenkonzipierung und ermöglicht die Steue

rung der kommunalen Raum- bzw . Flächenentwick

lung . Die Entwicklung von „Förder- und Finanzie

rungsmechanismen für Erneuerbare Energien“ kann 

als Schlüsselanreiz für Investitionen wirken und leistet 

einen wichtigen Beitrag zur Akzeptanz der Erneuerba

ren Energien in der Bevölkerung . Damit ist sie den Teil

bereichen des kommunalen Handlungsrahmens, die 

Maßnahmen und Projekte realisieren, vorgelagert . 

Bürgerenergieanlagen sind ein Finanzierungsmecha

nismus, der Bürgerinnen umfassend beteiligt und im 

Falle von Mittelknappheit der Kommunen dieser kons

truktiv entgegenwirkt . Planung und Management der 

Anlagen liegen in der Hand der beteiligten Bürger, die 

als Besitzer von der Rendite aus der Stromerzeugung 

profitieren . Die Kommune kann eine wichtige Rolle 

spielen, indem sie umfassend berät, vermittelt und un

terstützt . Diese Rolle dürfte mit der Novellierung des 

EEG 2017 vom 18 . Oktober 2016 noch wachsen, mit 

der fortan die Förderhöhe für Erneuerbare Energien 

wettbewerblich vergütet werden soll . Die mit den Aus

schreibungen verbundenen starken Unsicherheiten 

treffen Bürgerenergieprojekte, insbesondere Wind

kraft-Projekte auf dem Land, denn ihnen fehlen das 

Kapital, die Struktur und vor allem das Portfolio, um 

Risiken aufzufangen und zu streuen . Die hierdurch ent

stehenden Unsicherheiten können eine abschrecken

de Wirkung entfalten (Ecofys 2015) .

PRAXISBEISPIEL |  Dachflächenbörse der Stadt MagdeburgPRAXISBEISPIEL  Dachflächenbörse der Stadt Magdeburg

Region/Stadt/Gemeinde: Magdeburg

Bundesland: Sachsen-Anhalt

Einwohnerzahl: 241 .134 (2016)

Kurzbeschreibung
In Bezug auf Solarenergie managt die Landes

hauptstadt Magdeburg vorhandene Flächen 

mithilfe einer Dachflächenbörse . Die internet

basierte Dachflächenbörse ist Teil der Kampa

gne SolarLokal – eine bundesweite Imagekam

pagne für Solarstrom in Kreisen, Städten und 

Gemeinden mit dem Ziel, den Anteil des um

weltfreundlichen Solarstroms an der Energie

erzeugung auszubauen .

Auf der Plattform können Objekte zum 

Zweck der Errichtung von Photovoltaikanlagen 

eingestellt oder gesucht werden . Nach einer 

öffentlichen Ausschreibung stehen Dachflä

chen zum Bau und Betrieb von Photovoltaikan

lagen für Bürger und Investoren zur Verfügung . 

18 Anlagen wurden bis 2009 errichtet, für zwölf 

weitere wurden Verträge abgeschlossen, und 

2010 sollen 20 weitere Dächer vergeben wer

den . Die zur Verpachtung angebotene Fläche 

beträgt insgesamt 11 .442 m2 (Stand 2010) .

Weitere Informationen
www .solarlokal .de
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EXKURS: Acht Technologien der regenerativen Strom- und Wärme
erzeugung – Entwicklungsstand und kommunale Einflussmöglichkeiten

Bereich Strom

(1) Windkraft
Die Windenergie verfügt unter den Erneuerba

ren Energien zur Stromerzeugung sowohl über 

das größte Ausbaupotenzial als auch über den 

höchsten Anteil am produzierten Gesamtstrom . 

Im Energiemix der Zukunft wird sie eine zentra

le Rolle einnehmen. 2016 erzeugte die Wind

energie (an Land und auf See) 13 Prozent des 

gesamten Bruttostromverbrauchs. Bis zum 

Jahr 2025 sollen Windkraftanlagen 25 Prozent 

der Stromproduktion leisten (Referenz: aktuel

ler Stromverbrauch), was eine 20-prozentige 

CO2-Minderung bewirken würde. Zur Errei

chung dieses Ziels werden der Ausbau der  

Offshore-Windenergienutzung und der Ersatz 

alter Anlagen durch moderne und leistungs

stärkere Anlagen (Repowering) forciert . Die 

Windenergienutzung an Land wird ebenfalls 

weiterentwickelt, jedoch wird ihr Anteil mittel

fristig deutlich unter dem der Offshore-Nut

zung liegen .

Kommunen sind wichtige Akteurinnen im Re

powering und Windparkausbau . Als Trägerin

nen der Planung und genehmigungsrechtlicher 

Belange sind sie für die Entwicklung und Umset

zung kommunaler Strategien und Projekte in 

beiden Handlungsfeldern verantwortlich . Sie 

können durch ihren Einfluss auf die Festlegun

gen in Regionalplänen, Flächennutzungs- und 

Bebauungsplänen und in den Genehmigungs

verfahren sowohl Rahmenbedingungen bestim

men als auch die konkrete Ausgestaltung von 

Windenergieprojekten steuern .

Der Bau neuer Windenergieanlagen wird im 

Wesentlichen durch die Regionalplanung ge

steuert . Mittels verschiedener Instrumente 

kann die Regionalplanung die Festlegung von 

Standorten neuer Anlagen steuern (BBSR 

2014) . Die Kommune hat auf diesen als Vor

rang-, Vorbehalts- und Eignungsgebiete einge

stuften Gebieten über die Bauleitplanung die 

Möglichkeit, die Ansiedlung der Anlagen vor 

Ort konkret zu beeinflussen ( Kap . A7 2) .

Kommunen sollten eine Strategie entwi

ckeln, die darin besteht, aus den Erfahrungen 

bei der Realisierung von Windenergieanlagen 

Nutzen zu ziehen, unter den Akteuren und zwi

schen Akteurinnen und Betroffenen einen akti

ven Austausch und eine Win-win-Situation zu 

schaffen und die regionale Wirtschaft einzubin

den . Wege, eine breite Zustimmung für ein Pro

jekt zu erlangen, müssen sehr frühzeitig be

schritten werden . Kommunen sollten dazu 

gemeinsam mit den Betreibern und Planern – 

neben der Sicherstellung der optimierten Be

triebsweise und Netzintegration der Anlagen – 

ein wirksames Marketing, größtmögliche 

Transparenz und vielfältige Mitwirkungs- und 

Ertragsbeteiligungsmöglichkeiten etablieren .

(2) Wasserkraft 
Wasserkraft zur Stromerzeugung ist eine aus

gereifte Technologie und hat im Vergleich zu 

den anderen Erneuerbaren Energien in 

Deutschland nur noch ein geringes Entwick-

lungspotenzial . Der Bau neuer Anlagen und die 

Modernisierung zur Leistungserhöhung beste

hender Anlagen finden nur noch in geringem 

Umfang statt (installierte Leistung: 1990 3 .982 

MW, 1998 4 .369 MW, 2009 5 .340 MW, 2014 

5 .614 MW, 2015 5 .588 MW) . Im Jahr 2016 hat 

die Wasserkraft in Deutschland rund elf Pro

zent des Stroms aus Erneuerbaren Energien 

erzeugt und damit einen Anteil von 3,5 Prozent 

am Bruttostromverbrauch (vgl . UBA 2017c, d) .

Im Bereich der großen Wasserkraft können 

die Kommunen lediglich im Planfeststellungs- 

und Genehmigungsverfahren mitwirken . Bei 

kleineren Wasserkraftanlagen haben sie im 

Rahmen der Genehmigungsverfahren (Was-

ser- und Naturschutzrecht) großen Einfluss auf 

die Errichtung neuer und die Änderung beste

hender Anlagen, außerdem können sie diese 

über Stadtwerke selbst betreiben .

(3) Photovoltaik
Im Jahr 2016 erzeugte die Photovoltaik in 

Deutschland 6,4 Prozent des Bruttostromver
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brauchs und rund 20 Prozent des Stroms aus 

Erneuerbaren Energien . Die Technologie ver-

zeichnete zunächst aufgrund der Förderung 

durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 

ein rasantes Wachstum, das jedoch durch die 

Novellierung des Gesetzes 2014 abgeschwächt 

wurde . Der Anteil der Photovoltaik an der er

neuerbaren Stromproduktion ist zurzeit rück

läufig (UBA 2017c) .

Um die Nutzung der Photovoltaik voranzu

treiben, können die Kommunen über die Bau

leitplanung die Vorgaben für Gebäudeausrich

tung und Dachgestaltung entsprechend

formulieren . Im Bebauungsplan werden Bau

weise und gestalterische Regelungen wie zum 

Beispiel die Dachform festgeschrieben; in städ

tebaulichen Verträgen können Anteil und Nut

zung der Erneuerbaren Energien vereinbart 

werden ( Kap . A7 4) . Die Technologie kann in 

kommunalen Liegenschaften angewendet,

durch kommunal verwaltete Solardachbörsen 

an Investoren vermittelt, im Lehrprogramm von 

Bildungseinrichtungen verankert und als wich

tiger Bestandteil in die kommunale Bildungs- 

und Öffentlichkeitsarbeit integriert werden . 

Kommunen können eigene Anlagen betreiben . 

Mit der Novellierung des EEG (EEG 2017) wer

den die bislang umfangreichen Fördergelder, 

die sog . Solarförderung (umfasst: Einspeise

vergütung, Förderung für Stromspeicher sowie 

günstige Kredite), künftig für Anlagen, die grö

ßer sind als 750 kW, per Ausschreibung verge

ben . Unter den neuen Photovoltaik-Anlagen 

erhalten zukünftig nur die den Zuschlag, die 

vom effizientesten und kostengünstigsten An

bieter gebaut werden (vgl . Die Bundesregie

rung 2016) . Für die Photovoltaik bedeutet dies, 

dass deren Ausbau vor allem aufgrund der Ver

gütungskürzungen und der Belastung des Ei

genverbrauchs mit der EEG-Umlage stark ein

gebrochen ist (BUND 2016) . 

PRAXISBEISPIEL  |   Hannover auf Sonnenfang – 
 1 Million Quadratmeter Solar 2020

Region/Stadt/Gemeinde: Hannover

Bundesland: Niedersachsen

Einwohnerzahl: 532 .163 (2015)

Kurzbeschreibung
Um ihre Klimaschutzziele zu erreichen, strebt 

die Landeshauptstadt Hannover eine deutli

che Erhöhung der Stromerzeugung aus Pho

tovoltaik an . Ziel ist es, bis zum Jahr 2020 

eine Million Quadratmeter Solarmodule auf 

den Dächern Hannover zu installieren .

•	 Mit	 dem	 digitalen	 „Solaratlas“	 können	
sich Gebäudeeigentümerinnen und Ge

bäudeeigentümer informieren, ob ihre 

Dachfläche für die Nutzung von Solar

energie geeignet ist .

•	 Der	 Solar-Check	 bietet	 kostenlose	 und	
neutrale Beratungen für Hausbesitzerin

nen und Hausbesitzer . Experten (Solar

Coaches) kommen ins Haus und infor

mieren, ob das Gebäude für eine 

Solaranlage geeignet ist, und geben erste 

Hinweise zur Wirtschaftlichkeit .

•	 Die	Angebote	werden	in	Kooperation	mit	
lokalen Akteuren wie proKlima, Klima

schutzagentur, Verbraucherzentrale durch

geführt, begleitet von einer umfangrei

chen Öffentlichkeitsarbeit .

Weitere Informationen
www .solaratlas-hannover .de

(4) Biomasse
Mit fester, flüssiger, gasförmiger Biomasse so

wie Deponie- und Klärgas befeuerte Biomasse

kraftwerke deckten 2016 rund neun Prozent 
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des Bruttostromverbrauchs und ca . 27 Prozent 

der regenerativen Stromerzeugung ab . Inner

halb von mehr als zehn Jahren hat sich der Out

put deutlich verfünffacht (2004: 10 .471, 2016: 

51 .731) (UBA 2017c, d) . Die Biomasse hat nach 

der Windenergie den größten Anteil an der 

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträ

gern .

0Die meisten Biogasanlagen werden von 

Landwirten oder kommerziellen Investoren be

trieben . Kommunen können auf die Planung 

und Umsetzung der Anlagen insbesondere im 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs

verfahren Einfluss ausüben . Sie können den öf

fentlichen Diskussionsprozess steuern und 

selbst Anlagen – neben der Stromproduktion 

zur organischen Reststoffverwertung – betrei

ben . Kommunen haben die Möglichkeit, die Be

schaffung der Biomasse und die Anlagenbelie

ferung zu übernehmen bzw . zu koordinieren 

und die Abwärmenutzung aus der Stromerzeu

gung mit der Einspeisung ins Wärmenetz zu 

garantieren ( Kap . A7 3) .

Bereich Wärme

Erneuerbare Energien decken einen wachsen

den Anteil des Wärmebedarfs in Deutschland . 

Nach Auswertung der AGEE-Stat (2017) betrug 

dieser Anteil im Jahr 2016 13,4 Prozent . Dabei 

spielt die feste Biomasse die größte Rolle und 

stellt insgesamt zwei Drittel der Wärme aus Er

neuerbaren Energien bereit . Solar- und Geo

thermie stellen derzeit etwas mehr als zehn 

Prozent der erneuerbaren Wärme zur Verfü

gung – ihr Anteil steigt aber konstant an (UBA 

2017e) . 

PRAXISBEISPIEL  |    Tiefengeothermie für die Wärme- 
und Kälteversorgung

Region/Stadt/Gemeinde: Pullach i . Isartal

Bundesland: Bayern

Einwohnerzahl: 9 .196 (2016)

Kurzbeschreibung
Pullach i . Isartal war 2004 eine der ersten Ge

meinden in Deutschland, die sich zur Erschlie

ßung und Nutzung von Tiefengeothermie zur Er

zeugung von Fernwärme entschlossen haben . 

Nur ein Jahr nach Bohrbeginn konnten die ers

ten Kunden mit Wärme aus Geothermie versorgt 

werden . Im Jahr 2011 kam aufgrund der großen 

Nachfrage eine dritte Bohrung hinzu . Das Be

standsnetz umfasst inzwischen über 35 Kilome

ter (Stand: 2015) . Ein weiterer Netzausbau ist 

geplant . Bis jetzt sind ca . 1 .500 private und ge

werbliche Kunden und fast alle öffentlichen Ge

bäude an das Wärmenetz angeschlossen .

Erfahrungen
Seit der Inbetriebnahme 2005 läuft die Anlage 

störungsfrei . Es wurden weder Korrosion noch 

Ablagerungen oder ein Absinken der Tempe

ratur festgesellt . Die Verfügbarkeit der Anlage 

liegt bei 98 Prozent und ist damit sehr hoch . 

Seit Inbetriebnahme wurden 264 GWh Wärme 

geothermisch erzeugt und 288 GWh Wärme 

verkauft . Durch die geothermisch erzeugte 

Wärme konnte die Emission von 46 .000 Ton

nen CO2 vermieden werden . (Stand: 2011) .

Weitere Informationen
www .iep-pullach .de/cms/

(5) Solarthermie
Solarthermie deckte 2016 wie in den beiden 

Vorjahren 0,6 Prozent des Gesamtwärmever

brauchs und 4,6 Prozent der regenerativen 

Wärme in Deutschland ab .

Die Handlungsmöglichkeiten der Kommu

nen sind dieselben wie bei der Photovoltaik, 

siehe (3) . Der einzige Unterschied bei der Solar

thermie ist deren Bedarf an kommunaler Förde
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rung, da die Fördermaßnahmen des Bundes

nur etwa 15 Prozent der Investitionssumme ab

decken .

(6) Biomassenutzung
Mit fester, flüssiger, gasförmiger Biomasse so

wie Deponie- und Klärgas befeuerte Biomasse

kraftwerke erzeugten 2016 knapp elf Prozent 

der gesamten Wärmeerzeugung und rund 88 

Prozent der regenerativen Wärmeerzeugung .

Hier sind ein großer Anwendungsbereich die 

Privathaushalte . Die nachhaltig verfügbaren

Potenziale biogener Reststoffe und Abfälle

können noch besser als bisher energetisch ge

nutzt werden . Die Handlungsmöglichkeiten der 

Kommunen im Bereich Biomasse wurden be

reits im Abschnitt zur Stromproduktion, siehe 

(4), erläutert ( Kap . A7 3) .

(7) Umweltwärme, 
oberflächennahe Geothermie
Die Bereitstellung von Wärme mittels Wärme

pumpen lag 2016 bei etwa sieben Prozent des 

Wärmeverbrauchs aus Erneuerbaren Energien . 

Wärmepumpen entziehen verschiedenen Me

dien wie dem Erdreich, dem Wasser, der Luft 

oder der Sonneneinstrahlung Wärme und wer

den ebenfalls zur Klimatisierung eingesetzt . 

Kritisiert wird, dass sie meist mit fossiler Ener

gie betrieben werden . Wird die Wärmepumpe 

jedoch mit Ökostrom betrieben, gehört sie zu 

den energetisch und ökologisch effizientesten 

Heiztechniken .

Die oberflächennahe Geothermie kommt 

vorwiegend in Wohnhäusern und Gewerbebau

ten zum Einsatz . Viele Kommunen nutzen sie 

bereits für ihre Einrichtungen . Ihren größten 

wirtschaftlichen Vorteil gegenüber konventio

nellen Heizsystemen entfaltet die Technologie 

bei größeren Neubauten mit Wärme- und Küh

lungsbedarf .

Gerade weil die Technologie nicht unum

stritten ist, spielt die Kommune als Beraterin 

und Promotorin eine wichtige Rolle . Die Kom

munen können außerdem ökostrombetriebene 

Wärmepumpen in eigenen Liegenschaften und 

Einrichtungen installieren, um ihre Vorbildfunk

tion zu erfüllen und selbst Energie und Kosten 

zu reduzieren .

(8) Tiefengeothermie
Der Beitrag tiefer Geothermie zur Wärmeerzeu

gung aus Erneuerbaren Energien entwickelt 

sich langsam und hat seit 2009 einen unverän-

derten Anteil von ca . 0,1 Prozent am Gesamt

wärmeverbrauch . Im Jahr 2016 waren dies 

etwa 0,6 Prozent der regenerativen Wärme .

Kommunen können die Genehmigungsge

bühren niedrig ansetzen, um einen Investitions

anreiz zu schaffen und Baugebiete so zu pla

nen, dass Erdwärmeanlagen zum Beispiel nicht 

auf naturschutzrelevanten und sensiblen Flä

chen gebaut werden ( Kap . A7 5) . Kommu

nen sind am Großteil der Tiefengeothermie-

Systeme über ihre Stadtwerke oder über 

kommunale Gesellschaften und Zweckverbän

de beteiligt . Aufgrund des notwendigen großen 

Investitionsvolumens und der Netzintegration 

spielen die Kommunen eine tragende Rolle bei 

dieser Form der Geothermie, indem sie zum 

Beispiel entsprechende Projekte finanziell för

dern .
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ME20  

Potenzialanalyse und Flächenmanagement für Erneuerbare Energien

ME20

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Die Ergebnisse von Energiepotenzialanalysen die

nen als Grundlage zur kommunalen Maßnahmen

konzipierung und Steuerung der räumlichen Ent

wicklung mit dem Ziel, zur Substitution fossiler 

Energieträger beizutragen .

Es ist Aufgabe der Kommunen, das stand

ortspezifische theoretische, technische, wirt

schaftliche Potenzial der Erneuerbaren Energien 

innerhalb ihrer Grenzen zu ermitteln . Ebenso kön

nen durch die Festlegung von Flächen für die Nut

zung Erneuerbarer Energien (zum Beispiel Frei

raumsolaranlagen) im Flächennutzungsplan

wichtige Vorausetzungen geschaffen werden .

Fester Bestandteil und Ergebnis der Potenzial

analyse sind die Identifizierung und Ausweisung 

von Vorranggebieten bzw . Idealstandorten zum 

Beispiel in Form einer Karte mit den Flächen der 

Kommune und deren Kategorisierung in Eig

nungsgrade für die jeweilige Technologie (zum 

Beispiel ein Solarkataster, in dem alle relevanten 

Angaben wie Neigung, Ausrichtung, Gebäudehö

he und Statik erfasst sein sollten) .

Weitere Schritte für Kommunen sind der Auf

bau eines effektiven, auf Bürgerschafts- und In

vestorenbeteiligung basierenden Flächenmana

gements (zum Beispiel eine Flächenbörse) sowie 

die Förderung der Bürgerbeteiligung und die Be

reitstellung von Finanzierungsmodellen zur Po

tenzialerschließung unter anderem durch Flä

chenbörsen und Bürgerkraftwerke .

Erfolgsindikatoren
•	 Studie	über	Potenzialanalyse
•	 Aufbau	eines	Flächenmanagements

Akteure
•	 Kommunen
•	 Bürgerschaft
•	 Investoren

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Geringer	bis	mittlerer	Aufwand	zur	Potenzialer

fassung je nach Schärfe der Betrachtung

•	 Geringer	bis	mittlerer	Aufwand	zum	Aufbau	
eines effektiven Flächenmanagements

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Förder-	und	Finanzierungsmechanismen	

für Erneuerbare Energien (ME21)

Handlungsschritte
•	 Datenerhebung	und	-analyse	zum	Energiever

brauch und zum Bestand an Erneuerbare-

Energien-Anlagen

•	 Berechnung	der	Potenziale	verschiedener	
Technologien . Für jede Technologie sind 

bestimmte Messtechniken erforderlich, zum 

Beispiel: Zur Standortidentifizierung für 

Solaranlagen können die Dachflächen im 

Stadtgebiet per Laserscanning durch ein 

Flugzeug erfasst und bewertet werden

•	 SWOT-Analyse:	Methodik,	um	Stärken	und	
Schwächen sowie Chancen und Risiken des 

Untersuchungsobjekts	qualitativ	aufzulisten	
und daraus Strategien und Maßnahmen 

abzuleiten

•	 Umsetzung	von	Maßnahmen	zur	Bürger-	
und Investorenbeteiligung und Potenzial- 

erschließung (Flächenbörsen, Bürgerkraft

werke etc .)
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ME21 

Förder- und Finanzierungsmechanismen für Erneuerbare Energien

ME21

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Ein breites Spektrum an Finanzierungsmodellen 

ist Voraussetzung für die Erhöhung des Anteils 

Erneuerbarer Energien in Regionen .

Finanzierungsmodelle können nach ihrem Grad 

des kommunalen Eingriffs klassifiziert werden . 

Die Kommune kann die Rolle der Betreiberin, Initi

atorin, Unterstützerin und Vermittlerin einneh

men . Ausführende Ebenen sind die Kommunen 

selbst oder die Stadtwerke, in einigen Modellen in 

Kooperation mit lokalen Betrieben und Banken . 

Man unterscheidet etwa fünf Modelle:

(1) Anlagenbetrieb durch die Kommune oder ein 

kommunales Unternehmen, finanziert durch Ei

genmittel oder Kredite

(2) Erneuerbare-Energien-Contracting

(3) Finanzierungsmodelle von Kommune und 

Stadtwerken für Energieabnehmer

(4) Bürgerkraftwerke/-energieanlagen

(5) Investorenprojekte mit Bürgerbeteiligung

Erfolgsindikatoren
•	 Höhe	des	Finanz-/Förderrahmens

Akteure
•	 Kommune
•	 Stadtwerke
•	 Lokale	Betriebe
•	 Banken

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Mittlerer	Aufwand,	je	nach	Finanzierungs

modell

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Klimaschutzfonds	(MK7)

Handlungsschritte
•	 Anlagenbetrieb	durch	die	Kommune	oder	ein	

kommunales Unternehmen (meist Gründung 

einer kommunaler Betreibergesellschaft), 

finanziert durch Eigenmittel oder Kredite; 

Refinanzierung über Stromeinspeisevergü

tung, Wärmeverkauf, Einsparung an Ausgaben 

für fossile Energie

•	 Erneuerbare-Energien-Contracting:	Privatwirt
schaftliches Unternehmen plant, errichtet, 

betreibt, finanziert die Anlage im Auftrag der 

Kommune, die über einen festgelegten Zeit

raum zur Amortisation die Energie abnimmt .

•	 Kommunen	und	Stadtwerke	entwickeln	
Finanzierungsmodelle für Abnehmer von 

Erneuerbaren Energien: Tarifgestaltung, 

Lieferverträge, Fonds, Zuschüsse (zum Bei

spiel Ausbau des Ökostromvertriebs, Öko

stromtarifgestaltung, Ökostrombezug durch 

Zertifikate, Zuschüsse, Aktion Zukunftscent: 

Aufschlag auf Strompreis zur Finanzierung 

von Erneuerbare-Energien-Anlagen)

•	 Bürgerkraftwerke:	Bürger	gründen	Betreiber
gesellschaft und finanzieren Anlage durch 

Anteile . Dadurch wird den Bürgerinnen eine 

direkte Teilhabe ermöglicht und die lokale 

Wertschöpfung gestärkt . Die Kommune  

kann als Initiatorin fungieren und Flächen 

bereitstellen, zum Beispiel organisiert als 

Flächenbörse .

•	 Investorenprojekte	mit	Bürgerbeteiligung:	
Die Kommune schafft planungs- und ge

nehmigungsrechtliche Voraussetzungen 

für Drittinvestitionen (Kundenkapitalanlage) 

für Erneuerbare-Energien-Projekte von 

Finanzinstituten .

Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie (BMWi) (2015): Die Energie der 

Zukunft. Fünfter Monitoring-Bericht zur  

Energiewende, Berlin.

Deutsche Umwelthilfe e.V. (2015): 

Das (Durch)StarterPaket „Förderung 

und Nutzung klimaschonender 

Energieerzeugung“, Radolfzell.
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Relevanz des Verkehrs für den Klimaschutz
Der Verkehr verursacht derzeit rund 21 Prozent 

der Treibhausgasemissionen in Deutschland, der 

wichtigste Emittent ist die Energiewirtschaft mit 

45 Prozent. Aber: Im Verkehrssektor stiegen die 

Emissionen. Durch einen erhöhten Dieselver

brauch und einen Zuwachs des Straßengüterver

kehrs um 2,8 Prozent stiegen verkehrsbedingte 

Emissionen innerhalb des Betrachtungszeitraums 

2015 bis 2016 um 5,4 Mio. Tonnen, also um 3,4 

Prozentpunkte – anders als im Energie- oder In

dustriebereich (UBA 2017f).

In Deutschland sinken nach Angaben des Um

weltbundesamtes (vgl. UBA 2015) seit 1990 in fast 

allen Bereichen die THG-Emissionen zum Teil er

heblich, mit Ausnahme des Verkehrssektors. 95 

Prozent der Treibhausgasemissionen im Verkehr 

verursacht der Straßenverkehr. Zunehmende 

Fahrleistungen, der Trend zu leistungsfähigeren, 

schwereren (Diesel-)Fahrzeugen und die Zunah

me des Waren- und Gütertransports auf der Stra

ße sind der Grund für den Anstieg der verkehrsbe

dingten	 Kohlendioxid-Äquivalente	 seit	 dem	
Basisjahr 1990 . Erzielte Effizienzverbesserungen 

im Verkehr wurden in den vergangenen Jahren 

durch einen Anstieg der Verkehrsleistung, insbe

sondere im Güter- und Transitverkehr, nahezu 

kompensiert . Die Verkehrsleistung (gemessen in 

Tonnenkilometern) in Deutschland hat sich im 

Straßengüterverkehr zwischen 1996 und 2015 um 

61 Prozent erhöht, der Luftverkehr innerhalb die

ses Zeitraums sogar fast verdoppelt (vgl . DIW 

2016) . Diese Zunahme schlägt sich in der Ge

samtbilanz der THG-Emissionen im Verkehrssek

tor nieder, in denen der Brennstoffeinsatz im in- 

und ausländischen Flugverkehr enthalten ist ( 

Tab . C3–1) . Im gesamten Verkehrssektor besteht 

weiter eine fast vollständige Abhängigkeit von 

fossilen Energieträgern . Einschließlich des Strom

verbrauchs aus Erneuerbaren Energien im Schie

nen- und Straßenverkehr belief sich deren Anteil 

im Jahr 2016 auf 5,1 %, dies ist ein Minus von 0,1 

gegenüber 2015 (UBA 2017a) .

Tabelle C3–1: Energiebedingte THG-Emissionen in Deutschland im Jahr 2015: Verkehr im Vergleich zu anderen 
Quellgruppen

QuellgruppeQuellgruppe Anteil in Prozent  
(Basisjahr)

Anteil in Prozent  
(Basisjahr)

Anteil in Prozent (2015)Anteil in Prozent (2015)

Verkehr 13,11 17,83

darunter Straßenverkehr 12,30 17,14

Energiewirtschaft 34,07 37,19

Haushalte 10,51 9,58

Verarbeitendes Gewerbe 14,88 14,09

Gewerbe, Handel, Dienstleistungen 5,24 3,84

Quelle: UBA 2017g

Der Ausstoß pro Automobil konnte seit 1990 

zwar durch sinkenden Verbrauch reduziert wer

den, durch die stark zunehmende Verkehrsleis

tung nahmen die Gesamtemissionen des Auto

verkehrs jedoch zu . Deutschland hat sich das Ziel 

gesetzt, seine Treibhausgasemissionen bis zum 

Jahr 2050 um 80 bis 95 Prozent gegenüber 1990 

zu reduzieren . Nach einer aktuellen Prognose der 

Bundesregierung sollen die verkehrsbedingten 

CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 um rund 26 

Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 verringert 

werden (vgl . Deutscher Bundestag 2014) . Das im 

März 2011 von der EU-Kommission verabschie

dete Weißbuch nennt als zentrale Zielsetzung die 

Reduzierung der CO2-Emissionen des Verkehrs

sektors um 60 Prozent bis zum Jahr 2050 gegen

über 1990 (vgl . UBA 2014) . Konzeptionelle Studi

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 
 
 

  

       

  

  

  

  

387



C 3 HANDLUNGSFELD VERKEHR

en betonen, dass dieses Ziel nur erreicht werden 

kann, wenn im Personen- und Güterverkehr ne

ben technischen Maßnahmen zur Verringerung 

des Energiebedarfs vor allem Maßnahmen zur 

Verkehrsvermeidung und -verlagerung auf um

weltfreundlichere Verkehrsmittel ergriffen werden 

(vgl . UBA 2010a, Öko-Institut 2013, WWF u . a . 

2014) .

388

Damit der Verkehr auf lange Sicht zur THG-

Minderung und zum Klimaschutz beiträgt, ist es 

erforderlich, eine Mobilität mit weniger verkehrs

bedingten THG-Emissionen zu ermöglichen . 

Hierfür muss ein Bündel zusätzlicher Maßnahmen 

und Instrumente ergriffen und umgesetzt werden . 

Die Kommunen bilden hier – neben den Verant

wortungsbereichen von Bund und Ländern – eine 

wichtige Umsetzungsebene . Eine integrierte Ver

kehrspolitik muss dabei das Leitbild politischen 

Handelns werden (vgl . UBA 2014) .

Kommunale Möglichkeiten im Handlungsfeld
In der heutigen Zeit werden die Begriffe Mobilität 

und Verkehr in wissenschaftlichen und politi

schen Debatten oft synonym verwendet . Dabei 

sind sie aus sozialwissenschaftlicher Perspektive 

als zwei voneinander getrennte Konstrukte zu be

trachten . Verkehr wird definiert als die Beförde

rung oder Ortsveränderung von Personen, Gü

tern und Nachrichten und ist von zentraler 

Bedeutung für die soziale und ökonomische Ent

wicklung von Gesellschaften . Dabei ist Verkehr 

eine wichtige Ausdrucksform von Mobilität, die 

wiederum als eigenständiges theoretisches Kon

strukt die antizipierte potenzielle Ortsverände

rung (Beweglichkeit) von Personen bezeichnet 

(vgl . Ahrend u .a . 2013) . Als Begleiterscheinung 

moderner Industrie- und Dienstleistungsgesell

schaften gehen vom Verkehr erhebliche Belas

tungen für die Umwelt und Gefahren für die 

menschliche Gesundheit aus . Insbesondere vor 

dem Hintergrund der prognostizierten stark 

wachsenden Verkehrsleistungen muss eine mo

derne Verkehrs- und Umweltpolitik so gestaltet 

werden, dass sie sowohl die Mobilitätsbedürfnis

se und -erfordernisse des Einzelnen, der Gesell

schaft und auch der Wirtschaft berücksichtigt als 

auch Strategien und Konzepte entwickelt, die 

eine umweltverträgliche, ressourcenschonende 

und klimafreundliche Entwicklung von Mobilität 

zum Ziel haben (vgl . Lexikon der Nachhaltigkeit 

2015) .

Zur Erschließung von Potenzialen in diesem 

Handlungsfeld tragen technologische, regulatori

sche und fiskalische Maßnahmen bei, die oftmals 

nicht in der kommunalen Handlungshoheit liegen, 

wohl aber teilweise kommunal umgesetzt werden . 

Aber auch Kommunen können einen nicht zu ver

nachlässigenden Beitrag zur THG-Minderung im 

Verkehr leisten . Die Möglichkeiten der städtischen 

Verkehrsplanung beziehen sich insbesondere auf 

den Innerortsverkehr, der für etwa ein Viertel der 

THG-Emissionen in kg CO2-Äquivalente	des	ge
samten Verkehrs verantwortlich ist (Bracher 

2008) . Das Potenzial der Emissionsreduktion ist 

aber größer, denn ein sehr hoher Anteil des Ver

kehrs hat einen regionalen Bezug .

Zu beachten ist dabei, dass isolierte Einzelmaß

nahmen wie zum Beispiel Energieeffizienz-Ver

besserungen bei Pkw oft zu kurz greifen und keine 

ausreichende Wirkungstiefe aufweisen . Sie wer

den nämlich oft durch nicht intendierte Folgewir

kungen wie eine gesteigerte Fahrleistung kom

pensiert bzw . zunichte gemacht (vgl . Frondel 

2012) .

Vielmehr bedeutet Klimaschutz im Verkehrsbe

reich eine umfassende und komplexe Problem

stellung und Aufgabe . Maßnahmen sollen dabei 

zu einer verträglicheren Gestaltung des Verkehrs 

beitragen, so dass dieser effizienter, leiser, saube

rer und sicherer umgesetzt werden kann . Insbe

sondere umfasst der Handlungsbereich verkehrs

beeinflussende Maßnahmen, die einen Beitrag 

leisten zur:

•	 Verkehrsvermeidung	(also	Beeinflussung	
des Bedarfs an Verkehr, zu dessen Reduktion 

sowie zur Verkürzung von Wegstrecken),

•	 Verkehrsverlagerung	(Verlagerung	des	
Verkehrs auf umweltverträglichere Verkehrs

träger) und

•	 Verkehrsoptimierung	(bessere	Auslastung	von	
bestehenden Kapazitäten im Verkehr) .

Klimaschutz für den Verkehrsbereich muss also 

auf umfassende Konzepte und Maßnahmenbün

del zurückgreifen, um die erwünschte Wirkung

stiefe zu erreichen . Dementsprechend werden in 

diesem Leitfaden auch nicht verkehrsträgerspe

zifische Maßnahmen vorgestellt . Vielmehr bezie

hen sich die Maßnahmen und Instrumente auf 

folgende komplexe Handlungsbereiche von 

Kommunen:
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C 3HANDLUNGSFELD VERKEHR

Abbildung C3-1: Übersicht der Maßnahmenblätter im Handlungsfeld Verkehr 

Integrierte Stadt- und VerkehrsplanungIntegrierte Stadt- und Verkehrsplanung

MV1 Umgang mit ruhendem Verkehr/Parkraummanagement
MV2 Steuerung der einkommenden Verkehrsströme
MV3 ÖPNV als Rückgrat
MV4 Intermodalität – Schnittstellenoptimierung

Förderung der NahmobilitätFörderung der Nahmobilität

MV5 Förderung des Fuß- und Radverkehrs
MV6 Verkehrsberuhigung

MobilitätsmanagementMobilitätsmanagement

MV7 Zielgruppenspezifische Mobilitätsberatung durch Kommunen (für Unternehmen und die Bevölkerung)
MV8 Mobilitätsmanagement im kommunalen Fuhrpark

Alternative Antriebe/Potenziale der ElektromobilitätAlternative Antriebe/Potenziale der Elektromobilität

MV9 Unterstützung des Aufbaus einer Netz- und Ladeinfrastruktur
MV10 Anschaffung von Elektrofahrzeugen für den kommunalen Fuhrpark

Städtischer Wirtschafts- und GüterverkehrStädtischer Wirtschafts- und Güterverkehr

MV11 Verkehrsoptimierung durch Führungsnetze
MV12 Stadt-Logistik
MV13 Institutionalisierungsmaßnahmen zur Umsetzung integrierter Lösungen
MV14 Güterverkehrszentrum/Kombinierter Verkehr

(Quelle: Eigene Darstellung)

Kommunale Instrumente und 
Rahmenbedingungen
Für die Umsetzung in diesen Bereichen stehen den 

Kommunen unterschiedliche Instrumente und 

Möglichkeiten zur Verfügung ( Kap . B6 3 .1) . 

Grob differenziert sind dies:

•	 Regulationen	und	Ordnungsrecht	(zum	
Beispiel Geschwindigkeitsbeschränkungen, 

Einfahrverbote und Nutzervorteile etc .)

•	 Fiskalische	und	marktwirtschaftliche	Instru
mente (zum Beispiel Parkgebühren)

•	 Stadt-	und	verkehrsplanerische	Maßnahmen	
(zum Beispiel ÖPNV- und Radverkehrsnetze, 

Straßenraumaufteilung, Querungsmöglichkei

ten, Masterpläne, Verkehrsentwicklungspläne) 

•	 Organisation,	Beratung	und	Kommunikation	
(Mobilitätsmanagement und aufklärerische 

Kampagnen meist zur Schaffung von mehr 

Bewusstsein für das Thema)

Welches Instrument oder welche Kombination von 

Instrumenten sich für die Umsetzung von Maßnah

men am besten eignet, hängt stark von der jeweili

gen Kommune und deren politischen, sozialen und 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab . So ist 

auch die Verankerung des Themas Klimascho

nende Mobilität in den Institutionen und Abläufen 

der Verwaltung ein sehr relevanter Aspekt . Der 

Leitfaden „Klimaschutz im Stadtverkehr“ des Um

weltbundesamtes (UBA 2010a) gibt hierzu Hin

weise . So sind die Einrichtung einer Steuerungs

gruppe aus Mitgliedern der entsprechenden 

Abteilungen der Stadtverwaltung sinnvoll und die 

Definition von klaren Verantwortlichkeiten not

wendig . Begleitet werden sollte eine solche Steu

erungsgruppe durch einen externen Beirat oder 

einen Runden Tisch ( Kap . A2 2 .2) .

Neben lokalen Besonderheiten beeinflussen 

siedlungsstrukturelle Eigenschaften des jeweili

gen Gebietes das Verkehrsverhalten entschei

dend . So sind Siedlungsstruktur (hier: Entfernun

gen) und Topographie (hier: Steigungen) ein 

wichtiger Faktor für die Nutzung oder Nichtnut

zung nicht-motorisierter Verkehrsarten wie Fahr

radfahren oder Zu-Fuß-Gehen . Hierfür sollte das 

Leitbild der „Stadt der kurzen Wege“ sowie flan

kierend einer „Region der kurzen Wege“ konse

quent	umgesetzt	werden	(vgl.	Beckmann	2011).
Aber auch beim Öffentlichen Personennahver

kehr (ÖPNV) stehen Raumstruktur und Verkehrs

angebot in engem Zusammenhang . In Räumen 

mit geringer, zeitlich und räumlich disperser und 

nur schwer bündelbarer Nachfrage beschränkt 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

389



C 3 HANDLUNGSFELD VERKEHR

sich das Angebot häufig nur auf nachfragestärke

re Zeiten und orientiert sich am Schülerverkehrs

aufkommen und entsprechenden Wegeverbin

dungen . In Nebenverkehrszeiten werktags und an 

Wochenenden ist das Fahrtenangebot oftmals 

sehr ausgedünnt oder es existiert überhaupt nicht . 

Hier gilt es, neue Formen zwischen konventionel

lem ÖPNV und Individualverkehr zu entwickeln, 

die den zielgruppenspezifischen räumlichen und 

zeitlichen Anforderungen entgegenkommen . 

Doch auch in Räumen, in denen ganztägig eine 

hohe Nachfrage existiert und in denen der ÖPNV 

bereits intensiv genutzt wird, muss der Ausbau 

der Leistungen gesteigert werden, um eine voll

wertige Mobilitätsalternative zu sein . Dabei soll 

der ÖPNV im System des Gesamtverkehrs über 

die „Daseinsvorsorge“ hinaus aktiv der Sicherung 

der Teilhabe, dem Einbezogensein in das gesell

schaftliche Leben, dienen (vgl . ÖPNV Zukunfts

kommission NRW 2013) .

Eine weitere relevante Rahmenbedingung für 

die Umsetzbarkeit von Maßnahmen zur Minde

rung der Emissionen im Verkehrsbereich ist die 

absehbare demografische Entwicklung der Kom

mune . So sollte grundsätzlich in Gebieten mit 

rückläufiger Bevölkerungszahl von der Inan

spruchnahme weiterer Flächen Abstand genom

men werden . Innenentwicklung sollte Priorität vor 

Außenentwicklung genießen . Generell sollte sich 

an bestehenden Infrastrukturen orientiert und 

ausgerichtet werden .

Viele Maßnahmen im Verkehrsbereich, die dem 

Klimaschutz zuträglich sind, werden nicht (allein) 

zu diesem Zweck durchgeführt . Die Stärkung des 

ÖPNV dient zum Beispiel der Aufgabe der Da

seinsvorsorge, und die Förderung der Nahmobili

tät	soll	die	urbane	Aufenthalts-	und	Lebensquali
tät steigern . Die meisten Maßnahmenbündel im 

Verkehrsbereich entfalten ihre Wirkung einerseits 

über den reinen Klimaschutz hinaus, andererseits 

sind ihre Effekte auf die THG-Emissionen in kg 

CO2-Äquivalenten	 oftmals	 schlecht	 quantifizier
bar ( Kap . B5 6).	Aber	auch	wenn	quantitative	
Angaben zu THG-Minderungspotenzialen im Ver

kehrsbereich teilweise schlecht möglich sind,

sollte an einer Verringerung des motorisierten 

Verkehrs festgehalten werden, da hierüber auch 

andere Zielsetzungen erreicht werden, wie die 

Verbesserung	 der	 Luftqualität,	 Lärmreduktion	
und	die	Erhöhung	von	Sicherheit	und	Lebensqua
lität .

1. Integrierte Stadt- und 
Verkehrsplanung

Integration von Planungsgrundlagen 
und interkommunale Abstimmung
Nachhaltige Planung und Politik beschränken 

sich im Verkehrsbereich nicht allein auf Verkehrs

infrastruktur, Verkehrsbetrieb, Verkehrsabwick

lung und gegebenenfalls Verkehrsmittelnutzung . 

Auch die räumlichen Verflechtungen und die zu

rückgelegten Distanzen sind von Bedeutung . Eine 

weitere Zunahme der Verkehrsintensität, verbun

den mit einer verkehrsabhängigen Entwicklung 

räumlicher Strukturen und der Zunahme des 

Energieverbrauchs, ist nicht vereinbar mit nach

haltiger Entwicklung und Klimaschutz, da hier

durch mit weiter steigenden THG-Emissionen zu 

rechnen ist .

Qualitäten einer integrierten Stadtentwick

lungs- und Verkehrsplanung liegen dabei in der 

Integration der teilweise isolierten Planungs

grundlagen wie Flächennutzungsplan, Ver

kehrsentwicklungsplan, Landschaftsplan und 

Lärmminderungsplan . Weiterhin hat es sich als 

wichtig erwiesen, dass aufgrund der regionalen 

Verflechtungen die Planvorhaben auch interkom

munal abgestimmt werden ( Kap . A2 3 .3) und 

Bürgerinnen sich an den Planungsprozessen be

teiligen können ( Kap . A2 2 .3 .1) .

Integrierte Stadt- und Verkehrsplanung legt 

das Schwergewicht auf die Bestandserhaltung 

und die Ermöglichung von flächen- und verkehrs

sparsamem Handeln der Bevölkerung in diesen 

Strukturen . Wichtig hierfür ist das richtige Maß an 

baulicher Dichte und Nutzungsmischung in klein

räumigen Siedlungsstrukturen . Verstärkt werden 

kann die verkehrsmindernde Raumnutzung durch 

organisatorische und preisliche Konzepte, die der 

Herstellung von „Kostenwahrheit“ zuträglich sind . 

Als zukunftsfähig zeigen sich auf der stadtplaneri

schen	Seite	autoarme	Stadtquartiere	( Kap . C3 3 

Wohnungsbezogenes Mobilitätsmanagement) 

und Zentrenkonzepte, die eine nahräumliche Ver-

sorgung ermöglichen .

Auf der verkehrsplanerischen Seite bildet die 

Stärkung der raum- und umweltverträglichen Mo

bilität einen Schwerpunkt . So sollte sich die Er

schließung von Neubaugebieten grundsätzlich 

am ÖPNV orientieren und Verkehrsverringerung 

über Anreize für verkehrssparsames Verhalten 

gefördert werden .

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

 

-

 
  

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

390



C 3HANDLUNGSFELD VERKEHR

Bei der Gestaltung der persönlichen Mobilität 

im Alltag und in der Freizeit kommt neben der um

weltfreundlichen Nahmobilität ( Kap . C3 2) vor 

allem dem ÖPNV eine herausragende Rolle zu, in

dem er eine vom privaten Auto unabhängige und 

zudem umweltgerechtere Mobilität für alle Bevöl

kerungsgruppen sichert . Die mit Hilfe des TRE

MOD-Modells berechneten Trends prognosti

zieren eine deutliche Verschiebung des Modal

Split-Anteils zugunsten des ÖPNV . Insbesondere 

eine Verschiebung des Modal-Split-Anteils zu

gunsten des Schienenpersonenverkehrs trägt zu 

einer THG-Minderung bei, da dessen spezifische 

Emissionen pro Personenkilometer weit unterhalb 

der Werte des motorisierten Individualverkehrs 

(MIV) liegen (vgl . UBA 2010a) . Die Verbesserung 

des ÖPNV sollte jedoch immer mit Maßnahmen 

zur Vermeidung des motorisierten Individualver

kehrs und zur Förderung des Rad- und Fußgän

gerverkehrs verknüpft werden . Dies gilt auch für 

den ländlichen Raum .

Neben Konzepten zur Förderung des ÖPNV 

sind Maßnahmen, welche die Verknüpfung von 

Verkehrsmitteln des Umweltverbundes optimie

ren, ein weiterer wichtiger Baustein integrierter 

Verkehrs- und Raumplanung (Intermodalität) . So 

kann zum Beispiel die Vernetzung („Bike & Ride“) 

von Fahrrad- und öffentlichem Verkehr (ÖV) einen 

wesentlichen Beitrag zur Entschärfung der kom

munalen Verkehrsprobleme leisten . Insbesondere 

für die Fahrtzwecke Arbeit und Wochenendfrei

zeitverkehr – dort werden besonders lange Wege 

zurückgelegt und ist der Anteil des motorisierten 

Individualverkehrs (MIV) traditionell sehr hoch – 

kann auch die Kombination von Pkw und Fahrrad 

eine Alternative zur ausschließlichen Pkw-Nut

zung sein . Um klimaschutzwirksam zu sein, sollte 

der Hauptteil der Strecke mit dem Fahrrad zu

rückgelegt werden, da sonst das erzielte THG-

Einsparungspotenzial vernachlässigbar ist . Der 

komplette Umstieg vom Pkw aufs Rad ist in Städ

ten sicherlich einfacher umsetzbar als in ländli

chen Regionen . Insbesondere in Ballungszentren 

ist das Radfahren ein Schlüsselwerkzeug zur Ver

kehrsentlastung (BMVI 2015) . Bedeutung und Po

tenziale der Vernetzung des nicht-motorisierten 

Individualverkehrs (NMIV) mit dem ÖV hängen 

unter anderem von der Struktur der jeweiligen Re-

gion ab, wobei die größten Potenziale in großen 

Ballungsräumen und Städten bestehen .

PRAXISBEISPIEL |  PRAXISBEISPIEL |   Griesheim: Anruf-Sammel-Taxi 
  für den suburbanen Raum
  Griesheim: Anruf-Sammel-Taxi 
  für den suburbanen Raum

Region/Stadt/Gemeinde: Stadt Griesheim

Bundesland: Hessen

Einwohnerzahl: 28 .132 (2016)

Kurzbeschreibung
Der größer werdende Anteil der älteren Bevölke

rung in Griesheim gab den Anlass für die Einfüh

rung eines Anruf-Sammel-Taxis (AST) . Zudem 

galt es zu überlegen, wie trotz sehr guter Grund

versorgung durch die Straßenbahn insgesamt 

der innerörtliche Nahverkehr verbessert werden 

kann . Inzwischen wurden 82 Haltepunkte inner

halb des Stadtgebietes eingerichtet . Betreiber 

des im Juli 2005 eingeführten Systems ist ein pri

vates Unternehmen . Zielgruppen sind in erster 

Linie ältere Menschen und Personen mit einge

schränkter Mobilität . Fahrgäste können nach vor

heriger telefonischer Anmeldung im 30-Minuten-

Rhythmus an einer der AST-Haltestellen 

zusteigen . In begründeten Ausnahmenfällen 

(Glatteis, Gehbehinderungen etc .) erhalten die 

Fahrgäste eine Tür-zu-Tür-Beförderung . Genutzt 

wird das AST in erster Linie für innerstädtische 

Wege und weniger als Straßenbahnzubringer .

Weitere Informationen
www .ast-griesheim .de, www .dadina .de, 

www .rmv .de

Nachhaltige Raum- und Verkehrsentwicklung 

erfordert einen komplexen Handlungsansatz, der 

Push- und Pull-Maßnahmen umfasst . Da Verän

derungen zum Besseren häufig schnell vergessen 
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MV1 

Umgang mit ruhendem Verkehr/Parkraummanagement

MV1

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)

Wirkungsweise:

Ein zentrales Problem in Innenstädten stellt der ru

hende	Verkehr	 dar.	Durch	 konsequente	Parkraum
bewirtschaftung im öffentlichen Raum soll einerseits 

die Dominanz des motorisierten Individualverkehrs 

(MIV) eingeschränkt werden, um somit höhere Qua-

litäten für Aufenthalt und umweltfreundlichere For

men der Fortbewegung zu schaffen . Andererseits 

müssen ausreichende Stellplätze für Anwohnerinnen 

und Anwohner bereitgehalten werden, um Park-

suchverkehr zu minimieren und Randwanderung 

entgegenzuwirken . So können beispielsweise An

wohnergaragen durch Einnahmen der Parkraumbe

wirtschaftung subventioniert werden . Parkraumbe

wirtschaftung zielt dabei insbesondere auf eine 

finanzielle Beteiligung der Haushalte von Umlandge

meinden (Einpendlerinnen, Shoppingbesucher) ab . 

Parallel dazu müssen für die neu geschaffenen Stell

plätze in Anwohnergaragen gleichzeitig Parkflächen 

im öffentlichen Raum abgebaut und Anreizstruktu

ren für ein urbanes Leben ohne eigenes Auto gesetzt 

werden, damit der Problemdruck tatsächlich redu

ziert werden kann .

Ziele:

•	 Verringerung	der	Kfz-Einfahrten	in	die	Innen
stadt und damit Förderung des Umweltverbunds

•	 Reduktion	des	Parksuchverkehrs	und	der	
dadurch erzeugten Emissionen

•	 Minimierung	von	Lärm	und	Sicherheitsbeeinträch
tigungen für Personen zu Fuß und Radfahrende 

durch zugeparkten Straßenraum und Übergänge

•	 Mehr	Straßenraum	für	den	Umweltverbund,	
Verbesserung	der	Aufenthaltsqualität,	ästhe
tische Aufwertung

•	 Attraktivitätssteigerung	der	Quartiere	als	
Wohn- und auch als Arbeitsort

Erfolgsindikatoren
•	 Anzahl	Stellplätze	(öffentlich,	privat)/Nachbar

schaftsgaragen/Stellplatz-Doppelnutzung

•	 Verkehrserhebung:	Minderung	das	
MIV-Aufkommens

•	 Haushaltserhebung:	Anzahl	autofreier	
Haushalte/Anzahl Autos pro Haushalt

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Langfristige	Umsetzung	in	Bestandsquartieren
•	 Mittelfristiger	Horizont	über	kreative	Koopera

tionen für Mehrfachnutzung von Stellplätzen

•	 Bei	Neubau:	Erzielung	eines	schnelleren	
Ergebnisses mittels Stellplatzsatzung und 

gleichzeitiger Reduktion von Parkflächen im 

öffentlichen Raum

•	 Zum	Teil	Subventionierung	der	Kosten	über	
die Parkraumbewirtschaftung

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Steuerung	der	einkommenden	Verkehrsströ

me (MV2)

•	 ÖPNV	als	Rückgrat	(MV3)
•	 Verkehrsberuhigung	(MV6)

Handlungsschritte
•	 Analyse	der	vorhandenen	Stellplätze	inklusive	

nicht-öffentlicher Möglichkeiten und Fest

legung der benötigten Stellplätze für die 

Anwohnerschaft

•	 Erstellung	eines	Parkraummanagement
konzepts

•	 Kooperation	mit	ansässigen	Unternehmen	und	
Immobilienbesitzern zur besseren Ausnutzung 

vorhandener Parkmöglichkeiten zum Beispiel 

in Tiefgaragen

•	 Reduktion	der	öffentlichen	Parkflächen	parallel	
zur Schaffung von Anwohner-Stellplätzen im 

nicht-öffentlichen Raum

•	 Konsequente	Bewirtschaftung	der	öffentlichen	
Parkplätze

•	 Nutzung	von	Erträgen	der	Parkraumbewirt
schaftung zur Errichtung von Quartiers

garagen
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werden, gilt es, diese Vorteile besonders im Be

wusstsein zu verankern . Parkraummanagement mit 

Quartiersgaragen schafft Spielflächen, Sperrungen 

für den Durchgangsverkehr und Geschwindigkeits

begrenzungen . Sonderregelungen zum Parken für 

Anwohner können ebenfalls zu einer Reduzierung 

des Kfz-Verkehrs führen, da es für Nicht-Anwohner 

zu teuer ist, dort zu parken . Pförtneranlagen/-am

peln können empfindliche Bereiche entlasten, Vor

rangschaltungen für den ÖPNV machen den Bus

verkehr komfortabler und zuverlässiger . Zu-Fuß-

Gehen und Radfahren sind zudem gesund .

MV2  

Steuerung der einkommenden Verkehrsströme

MV2

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)

Wirkungsweise:

Eine nachhaltige und emissionsarme Stadt- und 

Verkehrsentwicklung ist mit einem steigenden 

Autoverkehrsaufkommen nicht vereinbar . Neben 

Pull-Maßnahmen für den Umweltverbund sind 

Push-Maßnahmen bezogen auf den motorisierten 

Individualverkehr (MIV) stärker wirksam . Zu den 

Einschränkungen gehören zum Beispiel Pförtner

anlagen, Parkraumbewirtschaftungskonzepte 

und der Rückbau von mehrspurigen Autostraßen 

in empfindlichen innerstädtischen Bereichen .  

Dynamische (Park-)Leitsysteme, die auch den 

Übergang zum ÖPNV anregen, sowie ein niedri

ges innerstädtisches Geschwindigkeitsniveau tra

gen zu einer Verlagerung und Reduktion von ein

kommenden Autoverkehrsströmen bei .

Ziele:

•	 Reduzierung	des	MIV	auf	ein	stadtverträgliches	
Maß, orientiert an der Belastbarkeit der Stadt

•	 Entlastung	von	innerstädtischen	Straßen	durch	
einschränkende Maßnahmen und eventuell 

Ausbau von Umgehungsmöglichkeiten

Erfolgsindikatoren
•	 Abnahme	der	gezählten	Verkehrsmengen	

an wichtigen Einfallstraßen

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Insgesamt	handelt	es	sich	um	eine	

Langfriststrategie .

•	 Technische	und	bauliche	Infrastrukturmaß
nahmen sind finanziell meist aufwändig .

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Umgang	mit	ruhendem	Verkehr/Parkraum

management (MV1)

•	 ÖPNV	als	Rückgrat	(MV3)
•	 Intermodalität	–	Schnittstellenoptimierung	

(MV4)

•	 Förderung	des	Fuß-	und	Radverkehrs	(MV5)
•	 Verkehrsberuhigung	(MV6)

Handlungsschritte
•	 Ermittlung	der	Quelle-Ziel-Beziehungen	

zwischen den Verkehrszellen eines Raumes 

(Verkehrsverteilung) – kleinteilige Betrachtung 

auf Quartiers- und teilweise Straßenzugebene

•	 Analyse	und	Festsetzung	eines	Maßes	an	
„verträglichem“ Autoverkehr für empfindliche 

innerstädtische Bereiche

- Umsetzung von einzelnen Bausteinen zur 

Steuerung und Minderung des einkommen

den Verkehrs

- Pförtnerlichtsignalanlagen

- Geschwindigkeitsbegrenzungen

- Parkraumbewirtschaftung

- Straßenrückbau/(temporäre) Einbahn

straßenregelungen

- Umnutzung von Autofahrstreifen zu Radwegen
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MV3  

ÖPNV als Rückgrat

MV3

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)

Stadt:

Vorzug des Ausbaus des ÖPNV mit Vorrangschal

tung gegenüber dem Netz des motorisierten Indi

vidualverkehrs (MIV) . Eine ÖPNV-Infrastruktur, 

mit der alle innerstädtischen Ziele gut und schnell 

erreicht werden können, trägt nicht nur zur ver-

kehrlichen, sondern auch zur städtebaulichen 

Aufwertung und Attraktivität bei und ermöglicht 

eine größtenteils autofreie Alltagsgestaltung . Der 

reduzierte Pkw-Bedarf trägt zur Vermeidung von 

Kapazitätsengpässen im Straßennetz bei und 

nutzt der Luftreinhaltung, dem Lärmschutz und 

der Minderung von Emissionen.

Land:

Im ländlichen Raum gilt es, durch bedarfsorien

tierte Angebote für bestimmte Zielgruppen die 

Autoabhängigkeit zu mindern und auch autofreien 

Haushalten selbstbestimmte Mobilität zu ermög-

lichen.

Ziele:

•	 Attraktivitätssteigerung	des	ÖPNV
•	 Sicherung	und	Ausbau	des	Gesamtnetzes/

einer Leitstruktur ÖPNV

•	 Reduktion der Autoabhängigkeit und Sicherung 

von selbstbestimmter Mobilität für alle

Erfolgsindikatoren
•	 Änderung	des	Modal	Split	zugunsten	

des Umweltverbundes

•	 Verbesserung	der	Mobilität	autofreier	
Haushalte (mehr und längere Wege)

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Langfriststrategie	basierend	auf	

einer Grundsatzentscheidung

•	 Sukzessiver	weiterer	Ausbau

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Steuerung	der	einkommenden	Verkehrs

ströme (MV2)

•	 Intermodalität	–	Schnittstellenoptimierung	
(MV4)

•	 Förderung	des	Fuß-	und	Radverkehrs(MV5)

Handlungsschritte
•	 Vorbereiten	und	Lancieren	einer	Grundsatz

entscheidung für die Priorisierung des ÖPNV

•	 Festlegung	von	Qualitätskriterien	für	den	
ÖPNV

- „Schnell, sicher, zuverlässig“

- Zielgruppenorientierung und Barrierefreiheit

- Angebote für autofreies Leben (Radmitnahme, 

Gepäckaufbewahrung)

•	 Festlegung	von	Kriterien,	die	bei	Planverfahren	
zu beachten sind

- zum Beispiel: Neubaugebiete müssen zuerst 

mit einer öffentlichen Schienenverbindung 

angeschlossen werden .

•	 Ausbau	und	Weiterentwicklung	der	Vorrang
stellung des ÖPNV

- über technische Möglichkeiten wie tele

matische Vorrangschaltungen

- über weiteren Ausbau, Netzverdichtung 

und	Optimierung	der	Taktfrequenzen
- durch flexible Angebote in Randzeiten 

oder dünner besiedelten Gebieten

•	 Rückbau	der	MIV-Infrastruktur	wo	möglich
•	 Bedarfsanalyse	zur	Identifizierung	der	spezi

fischen Mobilitätsbedürfnisse und Wege

beziehungen relevanter Zielgruppen

-
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MV4  

Intermodalität – Schnittstellenoptimierung

MV4

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Die Steigerung des ÖPNV-Anteils am Modal Split 

führt zu einer THG-Emissionsminderung, zumin

dest dann, wenn dadurch Pkw-Kilometer einge

spart werden . Hierzu müssen Übergänge und 

Schnittstellen vom Pkw zum ÖPNV optimiert wer

den, um einen Umstieg so problemlos und attraktiv 

wie möglich zu gestalten . Aber auch eine Optimie

rung der Verknüpfung von Fahrrad und ÖPNV er

möglicht die Erweiterung des Einzugsbereichs der 

ÖPNV-Infrastruktur und schafft somit potenziell 

neue Kundengruppen, die sonst auf das Auto als 

alleiniges Verkehrsmittel zurückgreifen würden .

Ziele:

Intermodalität und Vernetzung von Verkehrsträ

gern ermöglichen Effizienzverbesserungen und 

erweitern die Gestaltungsmöglichkeiten für eine 

sozial- und umweltverträgliche Entwicklung in 

städtischen Gebieten .

Erfolgsindikatoren
•	 Änderung	im	Modal	Split	zugunsten	des	

Umweltverbundes

•	 Erhöhung	der	Anzahl	intermodaler	Wegeketten

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Insgesamt	Langfriststrategie
•	 Mitnahmeregelungen	im	ÖPNV	schnell	

umsetzbar

•	 Bauliche	und	organisatorische	Maßnahmen	
benötigen mittel- bis langfristige sukzessive 

Umsetzung .

•	 Kofinanzierungsmodelle	bei	Umbaumaßnah
men zur Schaffung von Barrierefreiheit können 

Kosten reduzieren .

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Steuerung	der	einkommenden	Verkehrs

ströme (MV2)

•	 ÖPNV	als	Rückgrat	(MV3)
•	 Förderung	des	Fuß-	und	Radverkehrs	(MV5)

Handlungsschritte
•	 Durchführung	einer	Bedarfs-	und	Potenzial

analyse

•	 Identifikation	von	geeigneten	Haltestellen	
für intermodale Angebote

•	 Bauliche	Maßnahmen:	Ausbau	der	ÖPNV-
Infrastruktur/Optimierung der Zugänglichkeit

•	 Unterstützend	wirken	Bike	&	Ride-	und	
Park & Ride-Systeme – Fahrradabstell- und 

Parkmöglichkeiten entlang der Einfallstraßen 

an ÖPNV-Haltepunkten zur Erleichterung  

des Umstiegs sowie Mitnahmemöglichkeiten 

von Rädern in öffentlichen Verkehrsmitteln

•	 Informationsstrategie,	Beschilderung,	
Beteiligungskonzept und Kommunikations

strategie

•	 Evaluation/Wirkungsmessung

-
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2. Förderung der Nahmobilität

„Nahmobilität“ ist im Prinzip kein neues Phäno

men, sondern subsumiert herkömmliche Formen 

der Fortbewegung – vorrangig das Zu-Fuß-Gehen 

und das Radfahren – und alltägliche Fortbewe

gungsmuster . Das Neue ist die relativ junge Be

grifflichkeit und ein Perspektivwechsel: Über die 

Fortbewegung, den verkehrlichen Kontext und die 

Betrachtung der einzelnen Verkehrsmittel hinaus 

steht die Komplexität von Mobilität/des Unter-

wegsseins im Fokus, und der funktionelle wie 

auch	qualitative	Zusammenhang	von	Versorgung,	
Infra- und Siedlungsstruktur, Stadtentwicklung

und	Standortqualität	wird	mit	in	den	Blick	genom
men.

Nahmobilität ist individuelle, nicht-motorisierte 

Mobilität im Quartier oder im Stadtteil. Es ist die 

natürlichste und freieste Art, sich fortzubewegen 

– und zugleich die kostengünstigste, gesündeste 

und umweltverträglichste. Fußgänger und Rad

fahrer tragen zur Urbanität und Belebung der 

Städte bei, benötigen dafür den geringsten Flä

chenbedarf und schaffen wichtige Standortvortei

le für Handel, Dienstleistung und Tourismus .

Rad- und Fußgängerverkehr zählen zu den um

weltverträglichsten Fortbewegungsarten . Laut

der Studie „Mobilität in Deutschland“ von 2008/09 

(neue Studie in Bearbeitung 2016–2017) waren 

zehn Prozent der Autofahrten im Stichprobenzeit

raum 2002 bis 2008 kürzer als 1,5 Kilometer und 

etwa 50 Prozent der Fahrten kürzer als 7,5 Kilo

metern . Diese Wege könnten zu einem guten Teil 

zu Fuß oder mit dem Rad abgedeckt werden . Im 

Vergleich dazu wurden bereits etwa zwei Drittel 

der Wege unter zwei Kilometern (bei 280 Mio . We

gen am Tag) mit dem Fahrrad zurückgelegt (vgl . 

infas 2009) . Werden Pkw-Fahrten durch Rad- 

oder Fußverkehr substituiert, so bedeutet dies, 

dass Luftschadstoffe wie die Ozonvorläufer Stick

oxid und Kohlenwasserstoff, Partikel und Kohlen

stoffdioxid reduziert werden . Ferner werden hier

durch erschöpfbare Energieressourcen geschont .

Für die Umsetzung von Nahmobilität gilt es, 

insbesondere vier Planungsgrundsätze zu beach

ten (vgl . FGSV 2012):

•	 Entschleunigung	unter	Berücksichtigung	
der Verkehrsfunktion

•	 Priorisierung	der	Verkehrsmittel	Rad,	Fuß	
und ÖPNV

•	 Gestaltung	des	öffentlichen	Raums	für	
Aufenthalt und Begegnung

•	 Öffentlichkeitsbeteiligung:	Einbeziehen	
der Kompetenz unterschiedlicher Akteure 

aus dem Quartier

Was die konkrete Planung und Umsetzung von 

Konzepten anbelangt, so sind viele Projekte und 

Maßnahmen auf bestimmte Zielgruppen mit ihren 

spezifischen Bedürfnissen ausgerichtet . Daneben 

gibt es Konzepte, die sich insbesondere mit den 

Bedarfskonkurrenzen der verschiedenen Ziel

gruppen beschäftigen, sowie Umsetzungen, die 

dem Grundsatz des „Design for all“ folgen und 

gleichermaßen nutzbar und nützlich für alle Ziel

gruppen sein sollen . Ein wichtiger Aspekt in der 

Umsetzung sind daher partizipative Planungsan

sätze, die Bürger, anvisierte Zielgruppen und lo

kale Akteurinnen einbeziehen ( Kap . A2 2) . Sie 

gelten insbesondere im Bereich Nahmobilität als 

Erfolg versprechend, da sie zu einer nutzerad

äquaten	Optimierung	und	somit	zu	einer	besseren	
Akzeptanz der Maßnahme und zu einer Identifizie

rung mit dem Quartier beitragen .

Förderung von Nahmobilität ist demnach ein 

komplexes Feld, das unterschiedliche Perspekti

ven vereinen und von unterschiedlichen Seiten 

aus betrieben werden sollte . Fachliche Schwer

punkte zur Förderung von Nahmobilität bilden 

dementsprechend stadtplanerische und ver

kehrsplanerische Maßnahmen, Kommunikations

strategien sowie flankierende Maßnahmen .

Maßnahmen und 
Maßnahmenkommunikation
So bewirkt zum Beispiel die Förderung des Fuß- 

und Radverkehrs in der Stadt, dass die Fortbewe

gung ohne Emissionen attraktiver, sicherer und 

auch schneller vonstattengeht und somit mehr 

innerstädtische Wege zu Fuß oder mit dem Fahr

rad statt mit dem Auto zurückgelegt werden .

Verkehrsberuhigung ist ein wirksames Instru

ment, um Autoverkehr zu entschleunigen und  

somit zu einer Gleichwertigkeit der einzelnen  

Fortbewegungsarten in einem gemeinsamen 

Straßenraum beizutragen . Dadurch werden nicht

motorisierte Fortbewegungsarten innerstädtisch 

attraktiver und führen zu einem „Shift“ im Modal 

Split weg vom Auto .

Ebenso sind Kommunikationsstrategien zur 

Schaffung von Bewusstsein zur Verbreitung der 
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Zielsetzungen der Maßnahmen und zur Vermitt

lung von entsprechenden Leitbildelementen wich

tige Aspekte, die oftmals über eine gute Resonanz 

in der Bürgerschaft entscheiden ( Kap. A4).

Zuständigkeiten für die Belange von Personen 

zu Fuß und Radfahrenden zu etablieren, trägt dazu 

bei, dass deren Bedürfnisse kontinuierlich in Ent-

scheidungsprozesse eingebracht werden und so 

langfristige Verbesserungen für die nicht-motori

sierte Nahmobilität erzielt werden können. Auf 

Bundesebene sind hier insbesondere der Allge

meine Deutsche Fahrrad-Club e.V. (ADFC) und 

FUSS e. V. – Fachverband Fußverkehr Deutsch

land aktiv, auf kommunaler Ebene werden  

Arbeitsgruppen gegründet, Stabsstellen ge-

schaffen, Stellen für Radverkehrsbeauftragte ein

gerichtet oder sogar ein ganzes Radfahrbüro mit 

mehreren Mitarbeiterinnen bei der Stadt angesie

delt . Über Letzteres verfügt bundesweit bisher al

lerdings nur die Stadt Frankfurt am Main .

PRAXISBEISPIEL  |   Stadt der Radfahrer  Stadt der Radfahrer

Region/Stadt/Gemeinde: Ingelheim

Bundesland: Rheinland-Pfalz

Einwohnerzahl: 27 .176 (2017)

Kurzbeschreibung
Der Weg zur „Null-Emissionsstadt“ führt über 

Radwege . Ingelheim hat dies erkannt und för

dert intensiv den Radverkehr . Als erstes hat die 

Stadt gute äußere Bedingungen geschaffen:

•	 Radwege	zwischen	den	Stadtteilen,
•	 ein	Fahrradparkhaus	mit	400	Stellplätzen	

am Bahnhof,

•	 Abstellbügel	in	ausreichender	Zahl	im	
Stadtgebiet,

•	 die	ersten	E-Bike-Tankstellen	in	der	Region,
•	 Fahrrad	als	Transportmittel	der	Stadt

verwaltung,

•	 gemeinsame	Radtour	zum	Kennenlernen	
der Stadt für Neubürgerinnen und -bürger,

•	 monatlicher	Jour	Fixe	von	Fahrrad
beauftragtem und Mitarbeitern aller  

fürs Radfahren relevanten Ämter .

Erfolg
Ingelheim setzt positive Anreize, statt zu mora

lisieren, und viele Maßnahmen sind ohne oder 

mit geringem Budget umsetzbar . Die Erfolge 

geben der Stadt Recht: Mit einem Modal-Split

Wert von 21 Prozent für das Radfahren (Stand 

2016) weist Ingelheim landesweit den höchs

ten Anteil aus . Radfahren wird in Ingelheim ge

lebt .

Weitere Informationen
www .ingelheim .de
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PRAXISBEISPIEL  |  
          

 Öffentliches Fahrradverleihsystem –
StadtRAD Hamburg

 Öffentliches Fahrradverleihsystem –
StadtRAD Hamburg

Region/Stadt/Gemeinde: Freie und Hanse

stadt Hamburg

Bundesland: Freie und Hansestadt Hamburg

Einwohnerzahl: 1 .762 .791 (2014)

Zeitrahmen: Seit 2009

Kurzbeschreibung
Das öffentliche Fahrradverleihsystem „Stadt

RAD Hamburg“ ist das erste Leihsystem 

Deutschlands, bei dem die Ausleihe und die 

Rückgabe über ein Terminal erfolgen . Mittler

weile umfasst es ca . 210 Stationen und 2 .450 

Fahrräder in einem Großteil des Hamburger 

Stadtgebietes; jährlich werden über 2,5 Mio . 

Fahrten unternommen .

Motivation
Die Freie und Hansestadt Hamburg hat sich 

zum Ziel gesetzt, den Radverkehrsanteil bis 

Mitte der 2020er-Jahre auf 25 % zu erhöhen 

sowie einen Beitrag zur Stärkung des Umwelt

verbundes zu leisten . Das einfache Verleihsys

tem soll Hamburgerinnen und Hamburger so

wie Pendler, Besucherinnen und Touristen 

dazu motivieren, wann immer gewünscht, ein 

Fahrrad zu leihen .

Erfolge
•	 Fast	alle	S-	und	U-	Bahnhöfe	im	Bedie

nungsgebiet wurden inzwischen mit einer 

Leihstation versehen . Als Stationsstandorte 

eignen sich: Verknüpfungspunkte mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäfts

viertel, Arbeitsplatzschwerpunkte, wichtige 

Freizeit- und touristische Einrichtungen 

sowie	verdichtete	Wohnquartiere.
•	 Das	transparent	gestaltete	Tarifsystem	

eignet sich besonders für zielorientierte 

Kurzfahrten und ermöglicht eine hohe 

Anzahl von Nutzungsvorgängen pro 

Fahrrad und Tag .

•	 Im	ersten	Jahr	(2009)	haben	sich	über	
53 .000 Kundinnen und Kunden registriert, 

die über 500 .000 Fahrten zurückgelegt 

haben . Bis zum Frühjahr 2015 bestand das 

System aus 210 Stationen mit 2 .450 

Fahrrädern, und die Anzahl der registrierten 

Nutzer betrug über 326 .000; insgesamt 

wurden im Jahr 2015 über 2,5 Mio . Fahrten 

unternommen .

•	 Die	roten	Fahrräder	haben	sich	innerhalb	
kurzer Zeit zu einem festen Bestandteil des 

Hamburger Stadtbildes entwickelt .

Weitere Informationen
www .stadtradhamburg .de
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PRAXISBEISPIEL  |   Radmaskottchen „ConRad“ der Stadt Singen Radmaskottchen „ConRad“ der Stadt Singen

Region/Stadt/Gemeinde: Singen

Bundesland: Baden-Württemberg

Einwohnerzahl: 47 .981 (2016)

Zeitrahmen: Seit 2013

Kurzbeschreibung
Mitte 2014 gab die Stadt Singen einige Fußgän

gerzonen zunächst befristet für ein Jahr für Rad

fahrer frei . Die Testphase lief so gut, dass die 

Zonen dauerhaft für den Radverkehr geöffnet 

blieben . Dazu beigetragen hat das Kommunika

tionskonzept der Stadt, in dessen Mittelpunkt 

Singens Radmaskottchen ConRad stand . Con

Rad wirbt für mehr Rücksicht zwischen Fußgän

gern und Radfahrern, bittet um Rücksichtnahme 

im Verkehr, macht auf Umleitungen für den Rad

verkehr aufmerksam und gibt in Printmedien 

und im Internet Tipps rund ums Radfahren .

Erfolge
•	 Bislang	ist	es	in	den	Fußgängerzonen	zu	

keinen Unfällen zwischen Radfahrern und 

Fußgängern gekommen .

•	 Der	Anteil	der	Radverkehrsunfälle	an	allen	
Straßenverkehrsunfällen und auch die Anzahl 

der verletzten Personen bei Radunfällen 

sind in Singen seit 2010 deutlich gesunken .

•	 Den	Radverkehrsanteil	am	Gesamt
verkehrsaufkommen schätzt die Stadt

verwaltung auf elf bis 14 Prozent .

•	 In	die	Öffentlichkeitsarbeit,	das	Design	
und die Beschilderung flossen von 2013 

bis 2015 rund 18 .000 Euro .

Weitere Informationen
www .in-singen .de/Radverkehr .591 .html

PRAXISBEISPIEL |  Runder Tisch Radverkehr der Stadt Fellbach Runder Tisch Radverkehr der Stadt Fellbach

Region/Stadt/Gemeinde: Fellbach

Bundesland: Baden-Württemberg

Einwohnerzahl: 45 .674 (2015)

Kurzbeschreibung
In Fellbach besteht eine ständige Arbeitsgrup

pe „Runder Tisch Fahrrad“, dem Fachleute in

nerhalb und außerhalb der Verwaltung ange

hören . Ziel des Runden Tisches ist die 

Förderung des Radverkehrs . Schwerpunkte 

der Arbeit sind Radwegeplanung, Entschär

fung von Gefahrenstellen und Öffentlichkeits

arbeit . Ergebnis der Zusammenarbeit ist unter 

anderem die Einrichtung einer Fahrradstraße . 

Zur Änderung des Modal Split wird dies kom

biniert mit einem von der Stadt geförderten 

Nahverkehrsticket – mit dem Erfolg, dass 20 

Prozent mehr Personen den ÖPNV nutzen .

Organisation
Der Runde Tisch setzt sich aus Vertreterinnen 

und Vertretern folgender Institutionen bzw . 

Ämter zusammen:

•	 Polizei
•	 ADFC
•	 Radsportverein	Fellbach
•	 Stadtverwaltung	–	Stadtplanungsamt
•	 Stadtverwaltung	–	Tiefbauamt
•	 Stadtverwaltung	–	Amt	für	öffentliche	Ordnung

Weitere Informationen
www .fellbach .de/text/87/de/jump,290/

radverkehr .html
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C 3 HANDLUNGSFELD VERKEHR

MV5  

Förderung des Fuß- und Radverkehrs

MV5

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)

Wirkungsweise:

Radverkehr ist auf kurzen bis mittleren Strecken 

bis zu ca . zehn Kilometer das umweltfreundlichs

te und effizienteste Verkehrsmittel . Zu-Fuß-Ge

hen ist kostenfrei, gesund, fördert soziale Kontak

te und macht glücklich . Verkehrsplanerische und 

bauliche Maßnahmen an den Belangen von Rad

fahrenden und Fußgängern auszurichten, kann 

zu einer Attraktivitätssteigerung der Nahmobilität 

und über Verschiebungen im Modal Split deutlich 

zu Emissionseinsparungen beitragen . Um die Be

lange von Radfahrenden langfristig gezielt zu 

stärken, erweist sich eine Institutionalisierung 

zum Beispiel in Form einer Stabsstelle, der Ein

richtung eines kommunalen Radbüros oder der 

Benennung einer kommunalen oder regionalen 

Radverkehrsbeauftragten oder eines -beauftrag

ten als sinnvoll .

Ziele:

•	 Der	innerstädtische	Fuß-	und	der	Radverkehr	
als wichtiges Element einer menschen- und 

umweltgerechten Stadt/Kommune werden 

gestärkt .

•	 Kontinuierliches	Einbringen	der	Belange	der	
Radfahrenden in kommunale Planungs- und 

Umsetzungsvorhaben .

Erfolgsindikatoren
•	 Änderung	des	Modal	Split	zugunsten	

der Fuß- und Radwege

•	 Schaffung	und	Etablierung	einer	oder	
mehrerer Stellen für Radfahrbelange 

(Radverkehrsbeauftragte, Stabsstelle 

Radverkehr, Radfahrbüro etc .)

•	 Integration	der	Belange	von	Radfahrenden	
und Fußgängern in sämtliche relevanten 

Planungs- und Umsetzungsvorhaben

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Einzelmaßnahmen	wie	ein	Lückenschluss	

durch Stichstraßen oder die Öffnung der 

Einbahnstraßen für Radfahrende können 

kostengünstig und schnell eine deutliche 

Verbesserung und damit einen im Modal Split 

messbaren Erfolg erbringen .

•	 Die	konzeptionelle	Verankerung	der	Fuß-	und	
Radwege in den herkömmlichen Planverfahren 

führt nicht unbedingt zu Mehrkosten .

•	 Die	institutionelle	Verankerung	des	Radver
kehrs ist langfristig und ohne zeitliche Befris

tung angelegt, wobei vor allem Personalkosten 

anfallen .

•	 Langfristig	betrachtet	sind	Zu-Fuß-Gehen	und	
Radfahren sowohl individuell als auch volks

wirtschaftlich betrachtet mit Abstand preis

werter als die Nutzung von Auto oder ÖPNV .

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Intermodalität	–	Schnittstellenoptimierung	

(MV4)

•	 Verkehrsberuhigung	(MV6)

Handlungsschritte
•	 Erstellen	eines	Gesamtkonzepts	für	den	

Fuß- und Radverkehr mit Prüfung des Bedarfs 

und der Möglichkeiten einer Institutionalisie

rung von Radfahrbelangen einschließlich der 

Zuständigkeiten und der Verankerung der 

Stelle .

•	 Identifizierung	und	Umsetzung	von	Einzel
maßnahmen wie Stichstraßen und Radabkür

zungen, Lückenschluss, Stellplätze etc .

•	 Änderung	von	Verkehrsregeln	wie	Öffnung	der	
Einbahnstraßen und Freigabe der Busspuren 

für den Radverkehr

•	 Ausbau	von	innerörtlichen,	durchgängigen	
und	querungsarmen	Fuß-	und	Radwegenetzen	
sowie Schaffung regionaler Radrouten

•	 Herbeiführung	von	politischen	Mehrheiten	für	
das Anliegen

•	 Einstellung	von	Haushaltsmitteln	für	die	
Institutionalisierung

•	 Integration	der	Rad-	und	Fußwegeplanung	in	
Flächennutzungs- oder Bebauungspläne

Für die Umsetzung ist zu beachten:

•	 Verlangsamung	von	Verkehrsabläufen	und	
Sichtbarmachung von Verkehrsräumen

•	 Öffentlichkeitsarbeit	zur	Bewusstseinsbildung

-

-

-

-
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C 3HANDLUNGSFELD VERKEHR

MV6  

Verkehrsberuhigung

MV6

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Vom Autoverkehr dominierter öffentlicher Stra

ßenraum soll durch Entschleunigung lebenswer

ter und sicherer werden . Neben den vorgeschrie

benen Tempolimits (von Schrittgeschwindigkeit 

bis Tempo 30) sind die Rücknahme von Verkehrs

zeichen, Signalanlagen bis zu Fahrbahnmarkie

rungen und die schrittweise Gleichberechtigung 

der Verkehrsteilnehmenden charakteristisch – je 

nach Verkehrsberuhigungskonzept: Tempo-30- 

Zone, Spielstraße, Begegnungszone, Gemein

schaftsstraße, Shared Space .

Ziele:

•	 Neustrukturierung/Multifunktionalität	des	
öffentlichen Raums, in dem Verkehr und 

Verweilen sowie andere räumliche Funktionen 

ins Gleichgewicht kommen .

•	 Architektonische	und	kulturhistorische	Struk
turen, die nicht oder nur noch schlecht erkenn

bar sind, können wieder neu erschlossen und 

erlebbar werden .

•	 Gegenseitige	Rücksicht	und	Vorsicht	im	
Verkehr führen zu mehr gefühlter Sicherheit 

der schwächeren Verkehrsteilnehmenden und 

somit zu häufigerer Fortbewegung per Rad 

oder zu Fuß .

Erfolgsindikatoren
•	 Änderung	im	Modal	Split	zugunsten	der	

Fuß- und Radwege

•	 Minderung	der	Zahl	der	Verkehrsunfälle,	
insbesondere derjenigen zwischen Auto und 

Radfahrenden oder Personen zu Fuß

•	 Senkung	der	Geschwindigkeit	und	Verringe
rung von stockendem/stauendem Verkehr

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Aufwand	variiert	je	nach	Art	der	verkehrs

beruhigenden Maßnahme: Die Möglichkeiten 

reichen vom Aufstellen von Stadtmöbeln über 

Bodenschwellen und Fahrbahnmarkierungen 

bis hin zu umfangreicheren straßenbaulichen 

Maßnahmen . Durch den Wegfall von Beschil

derung und Lichtsignalanlagen werden im 

Betrieb langfristig Gelder für den Erhalt 

eingespart .

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Umgang	mit	ruhendem	Verkehr/Parkraum

management (MV1)

•	 Förderung	des	Fuß-	und	Radverkehrs(MV5)

Handlungsschritte
Prozess zur Umsetzung von verkehrsberuhigten 

Quartieren:

•	 Politik: Formulierung der Zielstellung des 

Vorhabens und anschließende Diskussion  

mit allen Beteiligten (Anlieger, Verkehrsteil

nehmende, Behörden und Fachleute) unter 

Einbringung von Kreativität, Wünschen und 

Fachkompetenz . Dabei sollten die individuellen 

Vorteile der Maßnahme für die Anlieger 

herausgearbeitet werden .

•	 Planung: Ergebnisse der Diskussionen werden 

von Fachleuten in Entwürfen konkretisiert . 

Oberste Priorität hat die Bereitschaft zu 

Kooperation, Kreativität sowie Kommunikation 

untereinander als auch mit den Beteiligten .

•	 Ausführung: Nicht ausschließlich eine schlich

te bauliche Umsetzung des Plans ist ratsam, 

sondern eine Abwägung, welche Plandetails 

(Stadtmöbel, Materialien) die beste Wirkung 

erzielen . So können etwa die Wahl des Stra

ßenbelages wie auch Höhe und Position von 

Straßenlaternen die Wirkung wesentlich 

beeinflussen .

-

-

-

-

-
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3. Mobilitätsmanagement

Mobilitätsmanagement hat zum Ziel, die individuel

le Einstellung und das individuelle Mobilitätsver

halten der Verkehrsteilnehmenden durch Bera

tung, Information und Organisation zu verändern 

und darüber den motorisierten Individualverkehr 

(MIV) zu reduzieren . Maßnahmen des Mobilitäts

managements setzen dementsprechend direkt an 

der Nachfrage nach Mobilität im Personenverkehr 

an . Mobilitätsmanagement hat sich in Forschung 

und Praxis als eigenständiger Ansatz zur Schaffung 

nachhaltiger Mobilität etabliert . Ziel ist es, Mobilität 

effizienter sowie sozial- und umweltverträglicher zu 

gestalten (vgl . ILS 2014) .

Um diese Ziele zu erreichen, ist es vor allem wich

tig, die individuellen Einstellungen der Verkehrsteil

nehmenden anzusprechen . Information und Bera

tung können das Spektrum an Alternativen zum MIV 

erweitern, die Aufmerksamkeit auf umweltfreundli

che Verkehrsmittel lenken und für deren Nutzungs

möglichkeiten werben . Das Mobilitätsverhalten der 

Bevölkerung wird durch gezielte Anreize, insbeson

dere durch Beratungsdienstleistungen sowie 

Image-Kampagnen oder Kampagnen zur Bewusst

seinsförderung, auf die Verkehrsmittel des Umwelt

verbunds gelenkt . Der Zugang zum Umweltverbund 

wird durch die Vereinfachung der Kombination von 

Verkehrsmitteln und durch Informations- und Ser

viceleistungen erleichtert . Im Fokus des Mobilitäts

managements steht somit die Entwicklung von ziel

gruppenspezifischen Konzepten und Kampagnen, 

die möglichst spezifisch auf die Mobilitätsbedürf

nisse der einzelnen Verkehrsteilnehmenden zuge

schnitten sind und die gegebenen infrastrukturellen 

Rahmenbedingungen effizienter ausschöpfen . 

Innerhalb des Mobilitätsmanagements lassen 

sich fünf Dienstleistungstypen unterscheiden (vgl . 

ILS 2014): 

Information und Beratung
Der häufigste Grund für die Nichtnutzung von öf

fentlichen Verkehrsmitteln oder die Kombination 

unterschiedlicher Verkehrsmittel ist das Fehlen 

von Informationen . Mobilitätsmanagement setzt 

daher am spezifischen Informations- und Bera-

tungsbedürfnis der Zielgruppen an .

Verkauf und Reservierung
Ein Instrument sind Mobilitätszentralen, die ein ver

kehrsmittelübergreifendes und breit gefächertes In

formations- und Beratungsangebot vorhalten . Träger 

von Mobilitätszentralen sind oftmals Verkehrsunter

nehmen oder Kommunen . Das zusammenfassende 

Angebot und der Verkauf von Tickets für den Nah-, 

Regional- und Fernverkehr sowie der Verkauf von Ti

ckets für Freizeit- und Kulturveranstaltungen in Kom

bination mit Reservierungsmöglichkeiten für Carsha

ring-Angebote und einem Fahrradverleih sind 

ebenfalls ein wichtiger Dienstleistungsbaustein, da 

die Verkehrsteilnehmenden auf diese Weise alles aus 

einer Hand erhalten .

Koordination und Organisation
Auch die Optimierung der Organisation von Mobili

tätsmöglichkeiten ist ein Angebot des Mobilitäts

managements . Dabei geht es um die bessere Koor

dination zwischen einzelnen Anbietern des 

öffentlichen Verkehrs sowie zwischen öffentlichem 

Verkehr und Fahrrad, Carsharing und Pkw . Neue 

Angebote durch deren Organisation zu schaffen, 

wie zum Beispiel Fahrgemeinschaftsvermittlung, 

Bringdienste, Carsharing, Anruf-Sammel-Taxis 

und Shuttlebusse, gehört ebenfalls zu den Dienst

leistungen des Mobilitätsmanagements .

Öffentlichkeitsarbeit und Bildung
Um in der Öffentlichkeit das Bewusstsein für eine 

differenzierte und verträgliche Verkehrsmittelwahl 

zu stärken, sind Öffentlichkeitsarbeit in Form von 

Aktionen und Kampagnen sowie soziales Marke

ting notwendig . Auch Mobilitätsbildung und -er

ziehung sind Teile eines umfassenden Mobilitäts

managements zur frühzeitigen Vermittlung von 

Wissen und praktischer Kompetenz .

Consulting
Consulting bezeichnet hier die umfassende Bera

tung bei der Aufstellung und Umsetzung von Mo

bilitätskonzepten für Kommunen, Betriebe, Schu

len, Wohnungsunternehmen und andere große 

Verkehrserzeuger . Es beinhaltet mindestens eine 

Problemanalyse, eine Bestandsaufnahme der be

trieblichen Mobilität, die Prüfung potenzieller Al

ternativen und Potenzialen zur Kostenreduktion 

sowie daraus abgeleitete Empfehlungen . Der vom 

Klima-Bündnis herausgegebene Handlungsleitfa

den „Mobilitätsmanagement für Betriebe“ gibt 

kommunaler Verwaltung und Unternehmen Hin

weise, wie Konzepte entwickelt werden können, 

um Mitarbeiter- und Kundenverkehre nachhalti

ger zu gestalten .

-

-

-
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PRAXISBEISPIEL |  Masterplan „Shared Mobility“ Masterplan „Shared Mobility“

Region/Stadt/Gemeinde: Region Hannvoer

Bundesland: Niedersachsen

Einwohnerzahl: 1 .112 .675 (2012)

Zeitrahmen: 2014–2020

Kurzbeschreibung
Der Masterplan schafft eine Grundlage für alle 

Akteure, Carsharing (gemeinsame Autonut

zung) und Ridesharing (Fahrgemeinschaften) 

gezielt zu stärken . Hierfür empfiehl der Master

plan Maßnahmen in sechs Handlungsfeldern: 

1 . Aktive Entwicklung der Nachfrage

2 . Aktive Kommunikation/Einbindung der 

Bürgerinnen und Bürger

3 . Vernetzungsangebot der Angebote/

Verkehrsträger

4 . Verkehrs- und Stadtplanung

5 . Verkehrspolitik und Verkehrsrecht

6 . Dienstleister: Entwicklung Technik und 

Angebot

Ziele und Ausblick
•	 1.000	Carsharing-Fahrzeuge	bis	2020	in	der	

Landeshauptstadt Hannover

•	 Carsharing-Angebote	 in	 allen	 20	 Umland
kommen der Region Hannover 

•	 Etablierung	von	mindestens	einem	Ridesha
ring-Anbieter in der Region Hannover

•	 Der	Masterplan	wird	entsprechend	dem	Be
schluss der Regionalversammlung vom De

zember 2014 gemeinsam mit allen regiona

len Akteuren schrittweise umgesetzt und die 

Wirkung der Maßnahmen wird evaluiert .

Weitere Informationen
www .hannover .de/carsharing

-

-

 

-

-

  

-

-
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PRAXISBEISPIEL | 
         

 Carsharing für kleine Kommunen –  
WerreStromer – Carsharing Löhne

 Carsharing für kleine Kommunen –  
WerreStromer – Carsharing Löhne

Region/Stadt/Gemeinde: Löhne

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Einwohnerzahl: 41 .751 (2015)

Kurzbeschreibung
Hinter dem Carsharing in Löhne steht eine Form 

des Autoteilens, bei der bereits vorhandene Fahr

zeuge effizient genutzt werden, anstatt neue Fahr

zeuge anzuschaffen . Dabei ist es nicht entschei

dend, ob diese mit fossilen Brennstoffen oder 

elektrisch betrieben werden . Angesprochen sind 

hauptsächlich Gewerbetreibende in Löhne und 

Umgebung, vorhandene Flottenfahrzeuge für die 

Quernutzung durch Carsharing Löhne freizugeben . 

Im Gegenzug für die Überlassung der Flottenfahr

zeuge für den „WerreStromer“ werden Betriebs

kosten (12 ct/km) erstattet . Langfristiges Ziel ist es, 

mit diesem Konzept Firmen einzuladen, bei Neuan

schaffungen die Verwendung von Elektrofahrzeu

gen zu erwägen . Durch die Quernutzung mit dem 

Werrestromer lassen sich die Kosten reduzieren . 

Nutzung
Jede Person, die das Angebot nutzen möchte, 

muss sich registrieren . Die Buchung erfolgt on

line über eine Eingabemaske . Nach erfolgter Bu

chung melden die Fahrzeugbesitzerinnen und 

-besitzer die gebuchten Zeiten der firmeninter

nen Nutzung (auf der Basis von Stunden, Tagen 

oder Wochen), und nur für die so ermittelten frei

en Zeiten werden die überlassenen Fahrzeuge im 

Carsharing-Pool nutzbar gemacht . Für die Über

lassung wird ein Vertrag abgeschlossen .

Weitere Informationen
www .werrestromer .de

-

-
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PRAXISBEISPIEL | Radverkehrsförderung der Stadt Offenbach Radverkehrsförderung der Stadt Offenbach

Region/Stadt/Gemeinde: Offenbach

Bundesland: Hessen

Einwohnerzahl: 133 .827 (2016)

Kurzbeschreibung
Für Radfahrende hat die Stadt Offenbach einiges 

zu bieten . Ein gut ausgebautes Radverkehrsnetz 

mit einer Länge von ca . 75 km, Anschluss an regi

onale Radrouten und eine große Zahl von Fahr

radabstellmöglichkeiten sind für die Stadt charak

teristisch . Zudem ist Offenbach als „Stadt der 

kurzen (Rad-)Wege“ und mit seinen geringen Hö

henunterschieden für Radfahrende ideal geeignet .

Service und Marketing
•	 Mobilitätsmanagement	in	Kitas	und	Schu

len, um die Bewegungsaktivitäten von 

Kindern und Jugendlichen im Alltag sicherer 

und umweltfreundlicher werden zu lassen

•	 Kostenlose	Anfänger-Radfahrkurse	für	
Frauen

•	 Sponsoring	von	Kinderfahrrädern	für	eine	
Fahrrad-AG

•	 Meldeplattform	für	Radverkehr,	um	Mängel	
an der Radinfrastruktur zu melden

•	 Schüler-Radroutenplaner	–	sicher	mit	dem	
Rad zur Schule

•	 Öffnung	von	Einbahnstraßen	für	den	
Radverkehr

•	 Lern-Netzwerk:	Radfahrschule	Offenbach
•	 Teilnahme	an	der	Kampagne	„Stadtradeln“	

des Klima-Bündnis e .V .

•	 Kombination	von	Kunst	und	Radfahren

Weitere Informationen
www .offenbach .de/leben-in-of/

verkehr-mobilitaet/mit-dem-fahrrad/

mit-dem-fahrrad .php

Kommunen können analog Betrieben zur Seite ste

hen, die das Umsteigen ihrer Beschäftigten auf um

weltfreundliche Verkehrsmittel unterstützen, und 

auch bei Dienst- und Botenfahrten durch Nutzung von 

Fahrrädern THG-Emissionen einsparen . Die Vorteile 

der Kommune bestehen in einer Kostenreduzierung 

durch effizientere Fuhrparknutzung oder Kooperation 

mit Carsharing-Anbietern, in weniger Ausfallzeiten 

bei der Belegschaft durch einen positiven Effekt auf 

Fitness und Gesundheit, in einem Imagegewinn und 

in der Motivation aller ( Kap . C1 3) .

Die Kommune kann aber auch als besondere Ser

viceleistung Mobilitätsberatung für Unternehmen 

anbieten . Der durch Beschäftige, die Kundschaft 

und Lieferfirmen erzeugte Verkehr der Unternehmen 

wird durch eine kommunale Servicestelle analysiert, 

und Lösungskonzepte werden gemeinsam mit dem 

Unternehmen erarbeitet .

Auch bei der Beratung zur Standortwahl von Un

ternehmen lassen sich Mobilitätsmanagement

konzepte sinnvoll einsetzen . Ein Instrument können 

Angebote zur Stundung von Stellplatz-Ablösezah

lungen sein, wenn sich Unternehmen verpflichten, 

individualverkehrsvermeidende Maßnahmen wie 

zum Beispiel ein Job-Ticket einzuführen . Mobili

tätsstandortberatung wirkt sich positiv auf das Un

ternehmensimage und die Zufriedenheit der Be

schäftigten aus . Öffentlichkeitskampagnen wie 

Wettbewerbe steigern die Effizienz kommunaler 

Mobilitätsberatung .

Ein weiteres Handlungsfeld im Bereich des Mobi

litätsmanagements liegt in der Mobilitätsberatung 

und dem Mobilitätsmarketing für spezifische Ziel

gruppen wie Schulkinder, Menschen in Rente, Be

rufspendelnde, Neubürgerinnen . Da eine Verände

rung des Mobilitätsverhaltens insbesondere zu 

Zeitpunkten gelingt, an denen Personen oder Unter

nehmen Mobilität neu organisieren müssen, setzt 

Mobilitätsberatung an solchen „Mobilitätsbrüchen“ 

wie dem Standortwechsel eines Unternehmens 

oder dem Wohnungswechsel an . Auch bei Verände

rungen in der Lebensphase wie dem Eintritt in den 

Ruhestand können Marketing- und Informations

maßnahmen gezielt wirken, um zum Beispiel Nut

zungshemmnissen bezogen auf den ÖPNV auf

grund mangelnder Erfahrung entgegenzuwirken .

-
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PRAXISBEISPIEL | bike & work – betriebliche Fahrradförderung bike & work – betriebliche Fahrradförderung

Region/Stadt/Gemeinde: Rems-Murr-Kreis

Bundesland: Baden-Württemberg

Einwohnerzahl: 419 .456 (2015)

Kurzbeschreibung
Das Projekt bike & work bietet bis zu zehn Fir

men und Institutionen über ein Jahr kostenlose 

Beratung und Begleitung zur Förderung der 

Fahrradnutzung im Pendlerverkehr . Ziel des 

Projekts ist es, die Pkw-Nutzung vor allem für 

Kurzstreckenfahrten zu verringern und statt

dessen das Fahrrad für den Arbeitsweg oder 

Dienstfahrten zu wählen .

Vorgehen
•	 Zunächst	wird	die	bestehende	Fahrradinfra

struktur der teilnehmenden Betriebe mittels 

einer Mobilitätsberatung analysiert .

•	 Beschäftigten	wird	die	Gelegenheit	gebo
ten, Anregungen und Vorschläge hinsicht

lich besonders motivierender Maßnahmen 

zu formulieren .

•	 Auf	dieser	Basis	wird	ein	für	jeden	Betrieb	
individueller Aktionsplan mit Handlungs

empfehlungen im Bereich Infrastruktur- und 

Mitarbeitermotivation erstellt .

•	 In	der	Umsetzungsphase	entscheiden	die	
Betriebe selbst über das „Was“ und „Wie“ 

und werden dabei fachkompetent begleitet 

und beraten .

•	 Das Projekt endet mit einem gemeinsamen 

„bike & work day“, an dem alle Beschäftigten 

eingeladen werden, die neuen Radlerange

bote in den jeweiligen Betrieben zu testen.

Vorteile für Betriebe
•	 Kostenlose	Teilnahme	am	Projekt:	Beratung	

und Begleitung durch Mobilitätsexpertinnen 

und -experten

•	 Gesundheitsförderung	der	Belegschaft:	
größere Zufriedenheit durch Stressabbau 

und gesteigerte Produktivität

•	 Häufige	Zeitersparnis	für	die	Beschäftigten	
bei kürzeren dienstlichen Fahrten und auf 

dem Arbeitsweg

•	 Imagegewinn	als	nachhaltiges	Unter
nehmen:	Akquise	und	Bindung	der	
Beschäftigten

•	 Kostenersparnisse	durch	mögliche	Senkung	
der Krankheitstage, möglicherweise Redu

zierung von Pkw-Stellplätzen und kurze 

Dienstfahrten aufgrund Fahrradnutzung

Weitere Informationen
www.rems-murr-kreis.de

Der Wohnstandort und die damit verbundenen Mo

bilitätsoptionen haben entscheidenden Einfluss auf 

die Verkehrsmittelwahl und Verkehrsentstehung . 

Wohnstandortbezogenes Mobilitätsmanagement will 

eine autounabhängigere Mobilität fördern, indem 

Kommunen, Wohnungs- und Verkehrsunternehmen 

sowie Carsharing-Anbieter Mobilitätsoptionen im 

Umweltverbund für die Bewohnerinnen und Bewohner 

im Quartier schaffen . Die „alternativen“ Verkehrsmittel 

müssen dabei in unmittelbarer Nähe des Quartiers 

verfügbar und ohne Barriere nutzbar sein . Ziel ist es, 

dass die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Alltagsor

ganisation auch unabhängig von einem eigenen Auto 

gestalten können . Seit Ende der 1990er-Jahre bieten 

Wohnungsunternehmen ihren Kunden vereinzelt auch 

im konventionellen Wohnungsbestand Mobilitäts

dienstleistungen an . Dazu gehören Mietertickets, wie 

sie mittlerweile in vielen deutschen Kommunen ange

boten werden, so zum Beispiel in Frankfurt am Main, 

Bochum, Düsseldorf und Bielefeld, individuelle und 

standortspezifische Mobilitätsberatung, Bedarfsan

gebote des ÖPNV oder Carsharing zu Sonderkonditio

nen für die Bewohnerschaft bestimmter Quartiere 

oder Wohnungsbestände . Letzteres wird zum Beispiel 

angeboten in der autofreien Siedlung „Stellwerk 60“ in 

Köln-Nippes, für Mieter der Wohnungsgesellschaft 

„Wohnbau Mühlheim“, der „Wohn+Stadtbau“ in 

Münster sowie einigen Wohnungsgesellschaften in 
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C 3 HANDLUNGSFELD VERKEHR

Berlin.	 Um	 die	 bequeme	 Nutzung	 des	 Fahrrads	 am	
Wohnstandort zu gewährleisten, sind Fahrradhäuser 

sowie Fahrradbügel für Kurzzeitparker attraktive An

gebote . Da am Wohnstandort die negativen Folgen 

des Verkehrs besonders sensibel wahrgenommen 

werden, tragen Maßnahmen des wohnstandortbezo

genen Mobilitätsmanagements nicht nur zur Ver

kehrsreduktion und -vermeidung, sondern auch zur 

Zufriedenheit der Menschen vor Ort bei .

Da Mobilitätsmanagement überwiegend auf der 

lokalen Ebene angesiedelt ist, bietet es vor allem 

den Kommunen Handlungsmöglichkeiten zur Ver

kehrs- und THG-Reduzierung . Besonders wirkungs

voll ist Mobilitätsmanagement dort, wo es gelingt, 

die maßgeblichen Akteure wie Kommunen, Betriebe 

und Verkehrsunternehmen zu vernetzen, und wo 

diese kooperativ und strategisch auf das Ziel einer 

steigenden Nutzung des Umweltverbunds hinarbei

ten . Dabei ist Mobilitätsmanagement ein ressort- 

und politikfeldübergreifendes Instrument . Auch 

wenn in Deutschland aufgrund des hohen Ausbau

standards der Verkehrsmittelalternativen gute Vor

aussetzungen herrschen, um durch Mobilitätsma

nagement THG-Emissionen zu senken, sind 

Maßnahmen des Mobilitätsmanagements noch lan

ge kein Standard . Von 2008 bis 2010 führte die 

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) mit finan

zieller Unterstützung des Bundesministeriums für 

Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

(BMUB) das Aktionsprogramm „effizient mobil“, 

durch, dass eine bundesweite Etablierung des Mo

bilitätsmanagement-Ansatzes zum Schwerpunkt 

hatte . In bundesweit 15 Regionen wurden im Rah

men des Programms koordinierte Netzwerke aufge

baut und diese überregional vernetzt . Seit über zehn 

Jahren bietet die Transferstelle Mobilitätsmanage

ment, eine Initiative des Instituts für Landes- und 

Stadtentwicklungsforschung (ILS), Informationen, 

Transfer- und Vernetzungsleistungen für eine breite 

Zielgruppe an (zum Beispiel Entscheidungsträgerin

nen aus Politik, Verwaltung und Unternehmen, 

Praktiker aus Kommunen und Verkehrsunterneh

men) . Die Nationale Klimaschutzinitiative des Bun

desumweltministeriums fördert seit Mitte 2015 (bis 

2018) die Kampagne „Gute Wege“ . Mittels dieser 

Kampagne möchte der ACE Auto Club Europa Pkw-

Alleinfahrten zum Arbeitsplatz reduzieren . In dersel

ben Förderlinie ist das Projekt „Mobil .Pro .Fit .“ ange

siedelt . Angesprochen sind abermals Unternehmen 

und Betriebe . Diese werden bei der Einführung ei

nes betrieblichen Mobilitätsmanagements sowie 

der Umsetzung von Maßnahmen unterstützt .

PRAXISBEISPIEL  |  
          

Go!Family – Klimafreundliche  
Mobilität für Familien
Go!Family – Klimafreundliche  
Mobilität für Familien

Region/Stadt/Gemeinde: München

Bundesland: Bayern

Einwohnerzahl: 1 .542 .886 (2016)

Kurzbeschreibung
Noch bevor das Kind da ist, entscheiden sich 

viele werdende Eltern für den Kauf eines Autos . 

Um in München jederzeit mobil zu sein, ist das 

allerdings nicht unbedingt notwendig . Die 

Stadt bietet Eltern mit Babys auch kostengüns

tigere und umweltfreundlichere Lösungen . Das 

Angebot erstreckt sich auf:

1 . Fahrräder

− Ausleihen von Kindertransporträdern 

oder Kinderfahrradanhängern mit 

Elektrofahrrad

− Rabattangebote beim Kauf

2 . Öffentlicher Nahverkehr

− Preisgünstiges Monatsticket für ein 

Elternteil mit Baby zur Nutzung der 

öffentlichen Verkehrsmittel .

3 . Pkw

− Kostenlose Mitgliedschaft bei STATTAUTO 

für ein Jahr, ohne Kaution, ohne Anmelde

gebühr und ohne monatliche Grundgebühr

Besonderheit
Über die Website können alle Mobilitätsange

bote bestellt werden .

Weitere Informationen
www .gofamily-muenchen .de

-
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MV7  

Zielgruppenspezifische Mobilitätsberatung durch Kommunen 
(für Unternehmen und die Bevölkerung)

MV7

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)

Wirkungsweise:

Durch Information und Beratung sowie ein ziel

gruppenadäquates	Marketing	verbunden	mit	der	
Entwicklung neuer Dienstleistungsangebote sol

len Personen zur Änderung ihres Verkehrsverhal

tens bewegt werden . Insbesondere auf dem tägli

chen Weg zur Dienststelle oder wenn durch 

Umbrüche Gewohnheiten und Routinen verändert 

und das Verkehrsverhalten neu organisiert wer

den muss, sind große Wirkungen zu erzielen .

Für Unternehmen kann Beratungsbedarf ent

stehen, wenn zum Beispiel  ausreichende Park

möglichkeiten für die Angestellten fehlen oder die 

Fuhrparkkosten hoch sind . Ansiedlungswillige 

Unternehmen können durch eine Beratung ihrer 

Kundschaft und Beschäftigten von Beginn an eine 

optimale Erreichbarkeit durch alternative Ver

kehrsmittel ermöglichen. Informationsangebote 

über alternative Verkehrsmittelnutzung, Carsha

ring, Radwege- oder Fahrplaninfos sowie finanzi

elle Anreize wie Job-Tickets können den organi

satorischen, informationellen und finanziellen 

Aufwand reduzieren . Dies gilt für Privatpersonen 

und Beschäftigte gleichermaßen .

Ziele:

•	 Veränderte	Verkehrsmittelwahl	und	geringere	
Nutzung des Autos

•	 Reduzierung	des	motorisierten	Individual
verkehrs

•	 Reduzierung	von	Staus,	Pkw-Stellplätzen	
und Verkehrsspitzen, auch durch Beratung 

von ansiedlungswilligen Unternehmen

•	 Reduzierung	des	THG-Ausstoßes

Erfolgsindikatoren
•	 Schaffung	und	Etablierung	einer	oder	

mehrerer Stellen zum Mobilitätsmanagement

•	 Anzahl	an	Unternehmen,	die	Beratung	in	
Anspruch nehmen

•	 Reduktion	von	Stellplätzen	und	Fuhrpark-	
bzw . Fahrtkosten für die Unternehmen

•	 Reduktion	der	MIV-Wege	(motorisierter	
Individualverkehr)

•	 Häufigere	Nutzung	des	Umweltverbundes
•	 Reduktion	von	Stellplätzen	und	Fuhrpark

bzw . Fahrtkosten

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Koordinierungs-	und	Kooperationsaufwand
•	 Finanzierung	einer	dauerhaften	Stelle	für	eine	

Mobilitätsberaterin oder einer Mobilitätszentrale

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 ÖPNV	als	Rückgrat	(MV3)
•	 Intermodalität	–	Schnittstellenoptimierung	

(MV4)

•	 Institutionalisierungsmaßnahmen	zur	
Umsetzung integrierter Lösungen (MV13)

Handlungsschritte
•	 Analyse	des	Verkehrsverhaltens	der	

Zielgruppe bzw . der Zielgruppen

•	 Analyse	von	Problem-,	Konfliktsituationen	und	
Mängeln in der Infrastruktur für alternative 

Verkehrsmittel und von Mängeln hinsichtlich 

Kommunikationsmitteln

•	 Entwicklung	von	Gegenmaßnahmen,	
Aufdecken von ungenutzten Potenzialen

•	 Erarbeitung	von	geeigneten	Mobilitäts
management-Maßnahmen mit Zeit- und 

Kostenplan

•	 Schrittweise	Umsetzung	der	Maßnahmen
•	 Evaluierung	der	Maßnahmen	(Vorher-

nachher-Vergleich)

•	 Optimierung	der	entwickelten	Maßnahmen

-
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MV8 

Mobilitätsmanagement im kommunalen Fuhrpark

MV8

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Die Kommune führt ein betriebliches Mobilitäts

management der Stadtverwaltung ein, um die 

Wahl umweltfreundlicher Verkehrsmittel bei Ar

beits- und Dienstfahrten der Beschäftigten sowie 

die Nutzung von Carsharing für Dienstfahrten und 

-reisen zu befördern.

Unterstützend wirken die Einrichtung von Fahr

radstellplätzen, die Schaffung eines Fahrrad- und 

eines Carsharing-Pools, Job-Ticket-Angebot, 

Mitfahrerbörse, Information über Fahrradwege

netz, Beteiligung an der Kostenersparnis z .B . in

folge der Verringerung der Verwaltungskosten 

oder eines geringeren Bedarfs an Kfz-Stellplätzen .

Ziele:

•	 Reduzierung	des	Anteils	am	Berufspendel
verkehr, der mit dem Auto (motorisierter 

Individualverkehr/MIV) zurückgelegt wird

•	 Reduzierung	von	Dienst-	und	Botenfahrten,	
die mit dem Auto durchgeführt werden

•	 Geringere	Kosten	durch	Fuhrparkreduktion	
und Parkflächeneinsparung

•	 Verminderung	der	Krankenstände

Erfolgsindikatoren
•	 Reduktion	der	MIV-Arbeitswege	und	

Dienstfahrten

•	 Verkleinerung	des	Fuhrparks
•	 Reduktion	von	Stellplätzen	und	Fuhrpark-	

bzw . Fahrtkosten

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Kostenreduktion	wird	angestrebt
•	 Geringer	Personalaufwand,	da	es	einen	

„Treiber“/Zuständigen braucht

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Anschaffung	von	Elektrofahrzeugen	für	

den kommunalen Fuhrpark (MV10)

•	 Verkehrsoptimierung	durch	Führungsnetze	
(MV11)

•	 Stadt-Logistik	(MV12)
•	 Institutionalisierungsmaßnahmen	zur	

Umsetzung integrierter Lösungen (M13)

Handlungsschritte
•	 Erstellung	eines	Gutachtens,	um	die	

Verkehrsmittelnutzung der Mitarbeiter, 

Pendelverflechtungen und das Angebot 

alternativer Verkehrsmittel zu analysieren

•	 Entwicklung	eines	betrieblichen	Mobilitäts
managements

•	 Etablierung	eines	Rad-	und	Carsharing-Pools
•	 Schaffung	eines	intranetgestützten	Buchungs-	

und Rechnungssystems zur Nutzung der 

Carsharing-Wagen für private oder dienstliche 

Zwecke
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4. Alternative Antriebe/
Potenziale der Elektromobilität

Elektrisch angetriebene Fahrzeuge gibt es im alltägli

chen Verkehr schon lange: Straßenbahnen und Züge 

fahren mit Strom . Einen (neuen) Aufschwung erlebt 

derzeit das individuelle Fahrzeug mit Elektroantrieb . 

Elektrische Antriebe (Hybrid-, Batterie- und Brenn

stoffzellenfahrzeuge) bieten große Potenziale zur Ver

ringerung der Abhängigkeit von Ölimporten sowie zur 

Reduzierung von THG- und lokalen Schadstoffemissi

onen . Am Ort der Nutzung sind sie abgasfrei und er

zeugen kaum Lärm . Erhebliche Klimavorteile werden 

aber erst dann erreicht, wenn der Strom aus anderen 

Quellen als den fossilen Energieträgern stammt . Wenn 

also regenerativ erzeugter Strom in ausreichendem 

Umfang zur Verfügung steht, wird Elektrotraktion zur 

sinnvollen Alternative für Verbrennungsmotoren .

Derzeit befindet sich die Elektromobilität – bis auf 

Nischenprodukte – noch in der Phase der Marktvor

bereitung . Die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen und 

von Modellen der Netzintegration durch die Verbrau

cher muss erst noch entwickelt werden . Im Jahr 

2010 verkündete die Bundesregierung das ambitio

nierte Ziel, dass bis 2020 eine Million Elektrofahrzeu

ge auf Deutschlands Straßen fahren . Im Jahr 2030 

könnten es über fünf Millionen Fahrzeuge sein . Bis 

2050 soll der Verkehr in Städten überwiegend ohne 

fossile Brennstoffe auskommen . Zur Unterstützung 

der Markteinführung will die Bundesregierung ge

eignete Rahmenbedingungen schaffen . Beispiels

weise soll eine bedarfsgerechte Infrastruktur für das 

Laden der Fahrzeuge entwickelt und aufgebaut wer

den . Aktuell gibt es in Deutschland rund 5 .600 öf

fentlich zugängliche Normalladepunkte; diese Zahl 

stagniert seit 2014 bei gleichzeitig steigender Anzahl 

an Elektrofahrzeugen (NPE 2015) . Weitere Sonder

rechte für Elektroautos wurden mit dem im März 

2015 beschlossenen Elektromobilitätsgesetz auf 

den Weg gebracht . Ob es bis 2020 gelingt, eine Mil

lion Elektroautos auf Deutschlands Straßen zu brin

gen, ist fraglich . Anfang April 2015 waren in Deutsch

land etwa 24 .000 Elektroautos zugelassen, was 

einem Anteil von 2,4 Prozent entspricht .

Angesichts des für die nächsten Jahre prognosti

zierten Anstiegs des motorisierten Individualver

kehrs (BMVI 2014, BMVI 2016) ist der Ausbau der 

Elektromobilität eine wichtige Säule, um die Umwelt

probleme des Verkehrs zu reduzieren . So ist die 

Klimabilanz eines Elektroautos selbst unter Berück

sichtigung des deutschen Strommix geringer als bei 

vergleichbaren Fahrzeugen mit Verbrennungsmoto

ren . Auch anfängliche Nachteile von Elektrofahrzeu

gen, die sich vor allem bei der Fahrzeugherstellung 

ergeben, werden von den Vorteilen überholt . Diese 

nehmen nach den Analysen in den nächsten Jahren 

weiter zu, insbesondere durch den Ausbau Erneuer

barer Energien (Helms u .a . 2015, BMUB 2015a) .

Elektromobilität ist für die Bundesregierung ein The

ma von hoher strategischer Bedeutung . In der aktua

lisierten Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der Bun

desregierung (vgl . BMVBS 2013) wird die 

Elektromobilität zu einem wichtigen Baustein, und 

auch in der High-Tech-Strategie (HTS) der Bundes

regierung haben alternative Antriebskonzepte und 

neue Verkehrstechnologien eine große Bedeutung . 

In Verbindung mit der Energieversorgung aus erneu

erbaren Quellen wurde Elektromobilität bereits 2007 

als wichtiger Baustein bei der Erreichung der Klima

schutzziele im ersten Paket des Integrierten Energie- 

und Klimaprogramms (vgl . IEKP 2007) identifiziert . 

In einem breit angelegten, intensiven Dialog zwi

schen den zuständigen Ressorts – den Bundesmi

nisterien für Wirtschaft und Energie (BMWi), für Ver

kehr und digitale Infrastruktur (BMVI), für Umwelt, 

Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) 

und für Bildung und Forschung (BMBF) – und Akteu

rinnen aus Wirtschaft und Wissenschaft wurden 

Eckpunkte eines Nationalen Entwicklungsplans 

Elektromobilität (NEP) erarbeitet . Der auf zehn Jahre 

angelegte NEP stellt den Rahmen für künftige Tech

nologieentwicklungen und die Markteinführung in 

Deutschland dar und wurde 2009 veröffentlicht Um 

die Entwicklungen im Bereich der Elektromobilität 

weiter zu beobachten und zu analysieren, wurde 

2010 die Nationale Plattform Elektromobilität (NPE) 

gegründet . In diesem Beratungsgremium der Bun

desregierung kommen die wesentlichen Akteure aus 

Industrie, Wissenschaft, Politik, Gewerkschaften 

und Verbänden zum strategischen Dialog zusam

men . Darüber hinaus wurde von der Bundesregie

rung mit Hilfe von Mitteln des Konjunkturprogramms 

rund eine halbe Milliarde Euro für einen „Leitmarkt 

für Elektromobilität“ zur Verfügung gestellt .

Vgl. auch: http://www.bmvi.de/DE/Themen/

Mobilitaet/Elektromobilitaet/Foerderung-durch-

das-bmvi/foerderung-durch-das-bmvi.html? 
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PRAXISBEISPIEL  |  
          

 Förderung des Aufbaus einer  
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

 Förderung des Aufbaus einer  
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Region/Stadt/Gemeinde: Kreis Segeberg

Bundesland: Schleswig-Holstein

Einwohnerzahl: 264 .972 (2014)

Zeitrahmen: Seit 2015

Kurzbeschreibung
Mit Beschluss des Kreistages vom 5 .3 .2015 hat 

der Kreis Segeberg Fördermittel zum Ausbau 

der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im 

Kreisgebiet bewilligt . Ziel ist es, den Anteil an 

Elektrofahrzeigen im Kreis zu erhöhen, wozu 

eine gute Ladeinfrastruktur notwendig ist . Ge

fördert wird die Anschaffung und Errichtung von 

öffentlich zugänglichen Ladesäulen, die be

stimmte Mindestanforderungen erfüllen . Unter 

anderem muss eine schnelle „Betankung“  

möglich sein und es soll Ökostrom zum Einsatz 

kommen, da sich nur dann ein signifikanter Vor

teil für die Umwelt ergibt . Zudem sollen die La

desäulen an wichtigen Verkehrswegen liegen .

Zuwendungsempfänger sind ausschließlich 

Ämter, Städte und Gemeinden, Eigenbetriebe 

und Zweckverbände im Kreisgebiet .

Weitere Informationen
www .segeberg .de

Aber auch Kommunen können einen Beitrag zur 

Einführung und Verbreitung von Elektromobilität 

und anderen alternativen Antrieben leisten . Batte

rieelektrische Fahrzeuge oder auch Plug-In-Hyb

ridfahrzeuge brauchen eine Nische, in der sie ihren 

zentralen Vorteil, die lokale Emissionsfreiheit, „aus

spielen“ können . Insbesondere betrifft dies den ur

banen Verkehr, weil hier ideale Nischenbedingun

gen vorherrschen (vgl . www .elektromobile-stadt .

de) . Aber nicht allein der innovative Antrieb, son

dern umfassende Mobilitätskonzepte für urbane 

Regionen stehen im Vordergrund .

Die Konzepte zur Elektromobilität umfassen 

dabei Personenkraftwagen (Pkw) und leichte 

Nutzfahrzeuge, ebenso werden Zweiräder (Elekt

roroller, Elektrofahrräder) und Leichtfahrzeuge 

einbezogen . Daneben sollte eine umfassende 

Strategie zur Elektromobilität auch auf Stadtbus

se und andere Fahrzeuge ausgerichtet werden .

Mit Blick auf Nachhaltigkeit kommt vor allem der 

„wenig motorisierten Elektromobilität“ eine besondere 

Rolle zu . In ihr steckt ein großes Potenzial, Autofahrten 

auf umweltverträglichere Verkehrsmittel wie Pedelecs 

(elektrounterstützte Fahrräder) zu verlagern . Diese tra

gen dazu bei, dass die Reichweite ursprünglich nicht 

motorisierter Verkehrsmittel erheblich erweitert wer

den kann: durch Erhöhung der Durchschnittsge

schwindigkeit, geringere körperliche Anstrengung 

und dadurch, dass auch Gebiete mit ausgeprägtem 

Relief zu bewältigen sind . Somit können Strecken, die 

zurzeit aufgrund von Steigung oder Entfernung statt 

mit dem Fahrrad mit dem Pkw zurückgelegt werden, 

durch Pedelecs bewältigt werden .

Elektromobilität als simpler Ersatz des Autos mit 

Verbrennungsmotor durch ein Auto mit Elektroan

trieb wird in absehbarer Zeit nicht flächendeckend 

zu realisieren sein . Dennoch ist jede Stadt gut bera

ten, sich mit diesem Handlungsfeld zu befassen 

und bei Bedarf eine spezifische „Roadmap Elektro

mobile Stadt“ zu erarbeiten . Elektromobilität fun

giert dabei als Katalysator und Innovationstreiber, 

um zukunftsfähige und multimodale Mobilitäts

konzepte zu fördern und über Awareness- und In

formationskampagnen die Bürger zu sensibilisie

ren . Städte können beispielsweise durch

•	 die	Unterstützung	des	Aufbaus	einer	
Netz- und Ladeinfrastruktur und

•	 die	Anschaffung	von	Elektrofahrzeugen	
für den eigenen Fuhrpark

langfristige Entwicklungen anstoßen, die nicht nur 

auf eine Verringerung von THG-Emissionen abzie

len . Sie geben auch Anstoß zum Umdenken in der 

Bevölkerung, so dass im Bereich der Individualmobi

lität Konzepte im Sinne von „Nutzen statt Haben“ be

fördert werden, die durch Carsharing bislang nicht 

den erhofften Verbreitungsgrad gefunden hatten .

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

 

 

410



C 3HANDLUNGSFELD VERKEHR

MV9  

Unterstützung des Aufbaus einer Netz- und Ladeinfrastruktur

MV9

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)

Intelligente Stromversorgungs- und Netzinfrastruktu

ren, aber auch effiziente Lösungen zur Integration der 

Elektromobilität in solche Energiesysteme der Zukunft 

sind wichtige Voraussetzungen, um die Potenziale der 

Elektromobilität optimal zu nutzen . Der Nationale Ent

wicklungsplan Elektromobilität (2009) legt entspre

chende Ziele und Rahmenbedingungen fest, um diese 

Voraussetzungen zu schaffen . In Konkretisierung die

ses Plans wurde 2011 das Regierungsprogramm Elekt

romobilität vorgelegt . Um den Einstieg und die Veran

kerung der Elektromobilität im Alltag zu fördern,

unterstützt das Bundesministerium für Verkehr und di

gitale Infrastruktur (BMVI) mit dem Förderprogramm 

„Elektromobilität in Modellregionen“ seit 2009 eine 

übergreifende Zusammenarbeit von Industrie, Wissen

schaft und öffentlicher Hand . Kern der Maßnahmen ist, 

Elektromobilität in Deutschland entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette umzusetzen .

Im Rahmen dieses Förderprogramms wurde das 

„Starterset Elektromobilität“ erarbeitet, das Kommunen 

praktische Handlungsempfehlungen für einen besseren 

und einfachen Einstieg in das Thema bietet . Im „Schau

fenster Elektromobilität“ wurden im Zeitraum 2012 bis 

2016 90 Verbundprojekte mit 334 Teilvorhaben mit den 

Schwerpunkten Elektrofahrzeuge, Energieversorgung 

und Verkehrssystem in ausgewählten Regionen Deutsch

lands durchgeführt . Der Forderung der Nationalen Platt

form Elektromobilität (NPE) nach einer stärkeren An

schubförderung der öffentlichen Hand für private und 

öffentlich zugängliche Ladeinfrastrukturen wurde mit 

dem Start des Bundesprogramms Ladeinfrastruktur im 

März 2017 Rechnung getragen (NPE 2015) . Mit diesem 

millionenschweren Förderprogramm des BMVI soll eine 

flächendeckende Ladeinfrastruktur mit bundesweit 

15 .000 Ladesäulen geschaffen werden .

Ziele:

•	 Schaffung	der	Voraussetzungen	für	Markteinfüh
rung und -diffusion von Elektromobilität

•	 Entwicklung	einer	Energieinfrastruktur	für	
Elektrofahrzeuge und Minimierung der Belastung 

für das Stromnetz, zum Beispiel über Lösungen 

für das gesteuerte Laden

•	 Ermöglichung der Rückspeisung von Strom aus 

Batteriefahrzeugen in das Netz, um Lastverläufe 

ungünstiger Betriebszustände bei Kraftwerkskom

ponenten zu vermeiden und Reservekapazitäten zu 

minimieren

•	 Einspeisung	von	regenerativ	erzeugtem	Strom	zu	
Spitzenlastzeiten durch Zwischenspeicherung in 

Elektrofahrzeugen . Dies könnte dazu beitragen, 

dass die Erneuerbaren Energien den Lastbedarf 

besser befriedigen und so insgesamt mehr Strom 

aus Erneuerbaren Energien zur Verfügung steht .

Erfolgsindikatoren

•	 Zielvorgaben	bezüglich	Ladeinfrastruktur
Stationen erreicht

•	 Flächendeckende	Netz-	und	Ladeinfrastruktur
•	 Zielvorgaben	bezüglich	Anzahl	an	Elektro

fahrzeugen erreicht

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)

•	 Der Aufwand für die Kommunen ist von mehreren 

Faktoren abhängig, wie zum Beispiel vorhandene 

Infrastruktur, Erfahrung der kommunalen Beschäf

tigten, Kontakte zu Wirtschaftsunternehmen, 

externe Unterstützerstrukturen

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen

•	 Mobilitätsmanagement	im	Fuhrpark	(MV8)
•	 Anschaffung	von	Elektrofahrzeugen	für	den	

kommunalen Fuhrpark (MV10)

Handlungsschritte

•	 Erarbeitung	eines	Ladeinfrastrukturkonzeptes	
unter den folgend aufgeführten Aspekten: 

- Zukünftige Nutzer – kommunale Flotten, 

gewerbliche Nutzer, private Nutzerinnen

- Nötige Menge der aufzubauenden Lade

infrastruktur

- Geeignete Standortwahl (Standort- und 

Anschlusskriterien) Netz- und Ladeinfrastruktur

- Bedarfsermittlung

- Beteiligungsprozess

•	 Genehmigung:	Für	den	Einbau	einer	Ladeinfrastruk
tur (zum Beispiel E-Ladeinfrastruktur) im öffent

lichen Straßenraum benötigt der Errichter einen 

Vertrag über den Netzanschluss, eine straßenrecht

liche Sondernutzungserlaubnis sowie die dazu

gehörige straßenverkehrsrechtliche Anordnung .

•	 Aufbau:	Installierung	erster	Modell-Stromtank-

stellen
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•	 Betrieb:
- Sicherheit, Prüfungen und Aufgaben im Betrieb

- Änderungen, Erweiterung oder Verdichtung der 

Infrastruktur Änderungen, Erweiterung oder 

Verdichtung der Einspeisungsmöglichkeiten

Starterset Elektromobilität:  

starterset-elektromobilitaet .de,  

Nationale Plattform Elektromobilität:  

http://nationale-plattform-

elektromobilitaet .de/

MV10 

Anschaffung von Elektrofahrzeugen für den kommunalen Fuhrpark

MV10

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Die Entwicklung von neuen elektrischen Fahrzeug

konzepten ist direkt mit dem primären Einsatzzweck 

des Fahrzeugs verbunden . Während sich zum Bei

spiel Lieferfahrzeuge und Stadtbusse grundsätzlich 

für eine Hybridisierung und Elektrifizierung eignen, 

müssen bei Abfall-Sammelfahrzeugen Hilfsaggre

gate oder separate Antriebsaggregate in die Ausle

gung des Antriebs mit einbezogen werden, um 

günstige Effekte (Energieeffizienz, Lärm, Schad

stoffreduktion) im sensiblen städtischen Einsatzge

biet (das heißt während der Sammelfahrt) zu errei

chen . Aufgrund des hohen Verbrauchs von

Sammelfahrzeugen und steigender Energiepreise 

für konventionelle Antriebe sollte aber auch hier eine 

umfangreiche Kosten-Nutzen-Analyse durchge

führt werden, um zu ermitteln, ob sich langfristig 

eine Elektrifizierung in diesem Bereich lohnt . Auf

grund der vergleichbar geringen Tagesentfernun

gen und der speziellen Fahrprofile (häufiger Wech

sel zwischen Anfahren und Halten) von kommunalen 

Sonderfahrzeugen könnten sich diese für eine Elek

trifizierung gut eignen . Zudem schlägt der hohe 

Energiebedarf der Spezialaggregate in der Gesamt

energiebilanz stark zu Buche, so dass eine Elektrifi

zierung erheblich effizienter sein könnte .

Ziel:

Elektrifizierung des kommunalen und gewerbli

chen Flotten- und Verteilerverkehrs (zum Beispiel 

Müllabfuhr, Stadtreinigung) bietet zusätzliches 

Potenzial, lokale Emissionen zu reduzieren und 

eine Vorbildfunktion bei der Markteinführung ein

zunehmen .

Erfolgsindikatoren
•	 Höhe	des	Anteils	an	Elektrofahrzeugen	im	

kommunalen Fuhrpark

•	 Einsparungen	bei	Treibstoffkosten	und	
Reduzierung von THG-Emissionen pro Jahr

•	 Gemessene	Lärmminderung

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Es	handelt	sich	um	eine	langfristige	Maßnah

me, die sukzessive über Anschaffung einzelner 

Fahrzeuge umgesetzt wird .

•	 Elektrifizierte	Nutzfahrzeuge	sollten	nicht	
zusätzlich angeschafft werden, sondern als 

Alternative bei einer anstehenden Neuanschaf

fung gewählt werden, um den finanziellen 

Aufwand in Grenzen zu halten .

•	 Die	komplette	Umstellung	der	Flotte	hat	einen	
langen Zeithorizont .

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Zielgruppenspezifische	Mobilitätsberatung	

durch Kommunen (für Unternehmen und die 

Bevölkerung) (MV7)

•	 Mobilitätsmanagement	im	Fuhrpark	(MV8)
•	 Unterstützung	des	Aufbaus	einer	Netz-	und	

Ladeinfrastruktur (MV9)

•	 Institutionalisierungsmaßnahmen	zur	Umset
zung integrierter Lösungen (MV13)

Handlungsschritte
(1) Erprobung spezifischer neuer Antriebs

konzepte im realen Verkehrsgeschehen mit 

einem oder mehreren Prototypen

(2) Weiterbildung der Fahrzeugführenden und des 

Personals, das für die Wartung zuständig ist

(3) Beurteilung der Wirksamkeit der Demonstratoren

(4) Beseitigung von Schwachstellen/Rückmel

dung von Optimierungsbedarf beim Hersteller

(5) Erfassung der Kundenakzeptanz

(6) Sukzessive weitere Umstellung des Fuhrparks 

mit optimierten Fahrzeugen
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5. Städtischer Wirtschafts- 
und Güterverkehr

Entwicklung des Güterverkehrs 
in Deutschland
Der seit den 1950er-Jahren belegbare kontinuier

liche Aufwärtstrend des Güterverkehrsaufkom

mens setzt sich bis heute fort, wie in  Abb . C3–2 

zu erkennen ist (vgl . BMVI 2014b) . Zugleich 

verlagert sich der Güterverkehr zusehends auf die 

Straße, so dass der Anteil der Lkw-Transporte auf 

der Straße im Modal Split ansteigt ( Abb . C3–3) . 

Der Anteil der durch Lkw transportierten Güter

menge lag im Jahr 2013 bei 70 Prozent des ge

samten Güterverkehrs in Deutschland (vgl . BMVI 

2014b) . Dabei hat der Gütertransport auf der 

Straße hinsichtlich des Schadstoff- und THG-

Ausstoßes die mit Abstand ungünstigste Umwelt

bilanz aller Verkehrsträger .

Auch für die Zukunft wird mit einem steigenden 

Güterverkehrsaufkommen gerechnet . Allerdings 

wird sich laut den Prognosen bis zum Jahr 2030 

der bisherige Trend der Zunahme des Straßengü

terverkehrsaufkommens leicht zugunsten des 

Schienengüterverkehrsaufkommens verschieben 

( Abb . C3–4) . Dennoch bedeutet auch dieser 

Trend für die Kommunen in Deutschland einer

seits einen zunehmenden Handlungsdruck, den 

Lkw-Verkehr stadt- und umweltverträglich zu ge

stalten . Denn Verkehrsbelastungen, Schadstoff- 

und THG-Ausstoß sowie das Management des 

Straßengüterverkehrs werden sich unvermindert 

im urbanen Raum und den Stadtregionen konzen

trieren . Diese Tendenz ist bereits ab Mitte der 

1990er-Jahre als leichter Anstieg der Verkehrs

leistung im Straßengüterverkehr im Nahverkehrs

bereich bis 50 Kilometer erkennbar ( Abb . C3–5) . 

Andererseits liegen viele Ursachen wie beispiels

weise die steigende internationale Verflechtung 

der Wirtschaft und die Funktionsweise des Trans

port- und Gütermarkts sowie unternehmensinter

ne logistikintensive Produktionsprozesse außer

halb des Einflussbereichs der Kommunen . 

Dennoch sind die Kommunen als handelnde Ak

teurinnen unerlässlich, vor allem in den Bereichen 

Nah- und Regionalverkehr .

Abbildung C3–2: Daten zum Güterverkehr – Entwicklung des Güterverkehrs in Deutschland für alle Verkehrsträger, 
in Mrd. Tonnenkilometern (Zeitreihe 1996–2015, *zum Teil vorläufige Werte; Verkehrsträger: Eisenbahnverkehr, 
Binnenschifffahrt, Straßenverkehr, Rohrleitungen: Rohöl nach Verkehrsträgern in Mrd.; der Luftverkehr wurde aus 
der Betrachtung herausgenommen, da hier keine deutliche Veränderung zu verzeichnen war) (Quelle: DIW 2016)
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Abbildung C3–3: Daten zum Güterverkehr – Entwicklung der Verkehrsleistung nach Verkehrsträgern, in Mrd. 
Tonnenkilometern (Zeitreihe 1996–2015, *zum Teil vorläufige Werte) (Quelle: DWI 2016)

Abbildung C3–4: Verkehrsprognose 2030 (Quelle: BMVI 2014)
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Abbildung C3–5: Daten zum Güterverkehr – Verkehrsleistung im Straßengüterverkehr nach Nah-, Regional- 
und Fernbereich (Zeitreihe 1998–2014, *zum Teil vorläufige Werte oder nicht vorhanden) (Quelle: DWI 2016)

Kommunale Handlungsmöglichkeiten 
im Güterverkehr
Kommunen können kaum Einfluss auf die allge

meinen Rahmenbedingungen und die Gesamt

entwicklung des Güterverkehrs nehmen, da diese 

meist auf Bundesebene (zum Beispiel Bundesver

kehrswegeplan) festgelegt werden . Dennoch kön

nen Kommunen durch Restriktionen und Benut

zervorteile Anreize schaffen, emissionsärmere 

Fahrzeuge zu nutzen . So sind für emissionsarme 

Lieferfahrzeuge in der Fußgängerzone Bremens 

erweiterte Lieferzeiten gegenüber konventionel

len Fahrzeugen eingerichtet worden .

In Berlin und Münster dürfen City-Logistik

Fahrzeuge die Busspur zur schnelleren Beliefe

rung mitbenutzen . In der Kölner Innenstadt wur

den Stellflächen für mobile logistische Depots 

eingerichtet, um die Endverteilung der Pakete für 

einen Kurierdienst ohne THG-Emissionen zu Fuß 

oder per Rad durchzuführen . Weitere Maßnah

men, die in der kommunalen Praxis erprobt wur

den, sind die bereits seit den 1990er-Jahren prak

tizierten City-Logistik-Konzepte, die darauf 

abzielen, unnötigen Lieferverkehr zu vermeiden . 

Die anfänglich sehr hohen Erwartungen hinsicht

lich der Verkehrsverminderungspotenziale von 

solchen Konzepten konnten in der praktischen 

Anwendung jedoch nicht voll erfüllt werden . Heu

te wird vermehrt von Stadt- oder Regionallogistik 

gesprochen, die einen größeren geographischen 

Raum umfasst als die City-Logistik .

Weitere wichtige Maßnahmen sind der Ausbau 

des kombinierten Verkehrs und die Weiterent

wicklung von Instrumenten im Bereich des kom

munalen Verkehrsmanagements . Beim kombi

nierten Verkehr werden Ladeeinheiten wie 

Container oder Wechselbrücken oder Lkw-Sattel

auflieger über längere Distanzen auf der Schiene 

oder der Wasserstraße transportiert . Bei der Defi

nition geeigneter Flächen für den kombinierten 

Verkehr ist die Kommune eine von vielen Ent

scheidungsträgerinnen, die einzubeziehen sind . 

Ihr Handlungsspielraum erstreckt sich auf die 

Ausweisung von Flächen zum Beispiel für Güter
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verkehrszentren im Rahmen der Bauleitplanung 

(vgl . Bernecker 2013) . Um Anreize zu schaffen, 

unterstützen die Bundesländer über Zuwendun

gen aus Finanzhilfen des Bundes den Bau oder 

Ausbau von öffentlichen Verkehrsflächen für in 

Bebauungsplänen ausgewiesene Güterverkehrs

zentren einschließlich der Anbindung der Anlagen 

an das überörtliche Straßennetz sowie zugehörige 

Erschließungsanlagen (vgl . zum Beispiel AMTSBL 

SH 2011, S . 1050) . Kommunales Verkehrsma

nagement wird hauptsächlich zur Verbesserung 

des Verkehrsflusses eingesetzt und kann bei

spielsweise zusammen mit Maßnahmen zur Zu

fahrtsdosierung oder einem Lkw-Führungsnetz 

gezielt zur Reduzierung von THG-Emissionen an

gewandt werden . Eine weitere Maßnahme ist die 

Reduzierung von kleinräumigem Verteilverkehr in 

Innenstädten . So können Kommunen den Kurier- 

und Expressdiensten Stellflächen für mobile De

pots zur Belieferung von End- oder Kleinkunden in 

Innenstädten zur Verfügung stellen, die eine wei

tere Verteilung durch Fahrradkuriere oder Botin

PRAXISBEISPIEL  |  
          

 Förderung regionaler Wirtschafts
kreisläufe der Metropolregion Nürnberg

 Förderung regionaler Wirtschafts
kreisläufe der Metropolregion Nürnberg

Region/Stadt/Gemeinde: 
Metropolregion Nürnberg

Bundesland: Bayern

Einwohnerzahl: 3,5 Mio . (2015)

Ziel der Kampagne
Ziel der Regionalkampagne „Original Regio

nal“ der Europäischen Metropolregion Nürn

berg ist die Förderung regionaler Wirtschafts

kreisläufe, regionaler Produkte und regionaler 

Dienstleistungen . Die Kampagne richtet sich 

ebenso an Kommunen in der Metropolregion, 

die hiermit angeregt werden sollen, beim Ein

kauf	eine	gewisse	Regionalquote	einzuhalten.	
Die Regionalkampagne vernetzt 27 Partner 

bzw . Regionalinitiativen zur Vermarktung re

gionaler Produkte und Dienstleistungen .

Rund 1 .500 Direktvermarkter werben ge

meinsam unter der Dachmarke „Original Re

gional“, die bestehende regionale Gütesiegel 

unterstützt . Außerdem bietet die Regional

kampagne eine Plattform für Erfahrungsaus

tausch und gemeinsame Projekte . Die Websi

te steht als gemeinsame Werbeplattform zur 

Verfügung . Gemeinsame Auftritte der Part

ner, zum Beispiel auf der Messe Consumen

ta, bringen ein Mehr an Aufmerksamkeit .

Hintergrund
Die Regionalkampagne „Original Regional“ ist 

ein Teilprojekt, das in der Metropolregion 

Nürnberg im Rahmen des Aktionsprogramms 

MORO (Modellvorhaben der Raumordnung) 

„Überregionale Partnerschaften“ initiiert wur

de . Das Programm hat zum Ziel, den Austausch 

zwischen städtischen und ländlichen Räumen 

zu stärken und Stadt-Land-Partnerschaften 

aufzubauen . Speziell für dieses Vorhaben wur

de eine Kooperationsstelle „Partnerschaft 

Ländlicher Raum – Verdichtungsraum“ in der 

Geschäftsstelle der Metropolregion Nürnberg 

eingerichtet . Nachdem die Startförderung 

durch das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 

Raumforschung (BBSR) endete, fördert seit 

2010 das Bayerische Staatsministerium für 

Wirtschaft und Medien, Energie, Infrastruktur, 

Verkehr und Technologie (STMWI, ehemals: 

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, 

Infrastruktur, Verkehr und Technologie) die 

Kooperationsstelle .

Weitere Informationen
http://original-regional .

metropolregionnuernberg .de/startseite .html
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nen ermöglichen . Vor allem Lastenfahrräder kön

nen gut in verkehrsreichen, staugefährdeten

Gebieten und in verkehrsberuhigten Zonen einge

setzt werden und Pkw-Kurierfahrten ersetzen . 

Nach Auffassung der Bundesregierung gibt es vor 

allem in den Kommunen noch ein großes, bislang 

nicht genutztes Potenzial für Lastenfahrräder – 

auch mit elektrischer Unterstützung –, insbeson

dere im Liefer- sowie im Service- und Dienstleis

tungsverkehr (Deutscher Bundestag 2014) . Um 

den Einsatz von Elektro-Lastenrädern für Kurier

dienstleistungen zu stärken, fördert das Bundes

ministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 

Reaktorsicherheit (BMUB) im Rahmen der Natio

nalen Klimaschutzinitiative seit Anfang 2017 das 

Projekt „Lastenrad-Test” . Ebenfalls mit Mitteln 

des BMUB und gemeinsam mit dem Umweltbun

desamt (UBA) wird das Projekt „VELOGUT“ seit 

2017 realisiert . Zunächst auf Berlin beschränkt, 

strebt das Projekt an, das Lastenrad als umwelt

schonendes Transportmittel bekannt zu machen, 

die Fuhrparkstrategien von Unternehmen positiv 

zu beeinflussen und damit die gewerbliche Nut

zung zu stärken .

Auch das Konzept der regionalen Wirtschafts

kreisläufe dient der Reduktion von THG-Emissio

nen, indem Transportwege zwischen Unterneh

men oder zwischen Produktion und Endkundinnen 

durch die Ausrichtung auf intraregionale Stoff-

ströme vermieden werden . Diese Stärkung regio

naler Wertschöpfungsketten ist eng mit der Her

ausbildung eines regionalen Images verbunden 

und fällt in die Schnittstelle von Stadt- und Regio

nalentwicklung, Regionalmarketing sowie Wirt

schaftsförderung .

Ein weiteres mögliches Handlungsfeld sind 

Maßnahmen, die dazu beitragen, den Güter- und 

Wirtschaftsverkehr als Querschnittsaufgabe im 

Rahmen von kontinuierlichen Gesprächskreisen 

oder in Form eines neuen Referats als feste Orga

nisationsform zu etablieren . Ziel der Institutionali

sierung ist es, integrierte Konzepte zu entwickeln 

und die Kooperationsstruktur zu verbessern . Ein 

gut durchdachtes und geplantes Zusammenspiel 

von technischen und logistischen Optimierungen 

sowie Informationsvermittlung bietet das umwelt

orientierte Pkw-Flottenmanagement . Damit erge

ben sich große Potenziale, den Kraftstoffver

brauch in der Kommune deutlich zu senken und 

damit den verkehrsbedingten THG-Ausstoß zu 

reduzieren (vgl . UBA 2001) . Die Jahresbilanzen 

des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) bestätigen das 

Potenzial: Zwei Drittel aller Neuzulassungen im 

Bereich Pkw gehen auf Flottenbetreiber zurück . 

So entfielen im Jahr 2015 von den ca . zwei Mio . 

Pkw-Neuzulassungen 65 Prozent auf gewerbliche 

Halter (vgl . KBA 2014) . Instrumente des umwelto

rientierten Flottenmanagements sind:

•	 Optimierung	des	Fahrzeugbestandes	
unter Kosten- und Umweltaspekten 

(Fahrzeugwahl, Fahrzeugkosten)

•	 Optimierung	der	Betriebsstoffe	unter	
Kosten-, Sicherheits- und Umweltaspekten 

(Reifen, Motoröl, Partikelfilter)

•	 Energiesparendes	Fahrverhalten
•	 Routenoptimierung

Diese verschiedenen Instrumente verbinden die 

Vorteile der Energie- und Klimagaseinsparung im 

Verkehr mit den Vorteilen der Kosteneinsparun

gen durch Verbrauchsminderungen und eine re

duzierte Unfallhäufigkeit für den Betreiber von 

Fahrzeugflotten . Analysen im Auftrag des Um

weltbundesamtes zeigen, dass durch die zweck

mäßigen Bestandteile eines umweltorientierten 

Flottenmanagements CO2-Minderungspotenziale 

von zehn bis 30 Prozent in Abhängigkeit von der 

Ausgangslage erreicht werden (vgl . VCD 2010) .

Zusammenfassend lässt sich für die Maßnah

men im Handlungsfeld des städtischen Wirt

schafts- und Güterverkehrs festhalten: Es geht ver

stärkt um das Zusammenführen und Integrieren 

verschiedener Maßnahmen in einem auf die spezi

ellen Rahmenbedingungen und Problemstellun

gen der Kommune abgestimmten Gesamtkonzept . 

Dies erfordert neben Analyse- und Kommunikati

onskompetenzen vor allem Netzwerkkompetenzen 

( Kap . A2 4) .
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C 3 HANDLUNGSFELD VERKEHR

MV11 

Verkehrsoptimierung durch Führungsnetze

MV11

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Verkehrsoptimierung und Verkehrsverflüssigung 

dienen der Reduzierung von Suchverkehren, vom 

Halten in zweiter Reihe und dadurch bedingtem 

„Stop and go“ sowie von hohem Lkw-Aufkommen 

und somit Belastung der Innenstadt durch Lkw-

Verkehr . Lkw-Führungsnetze umfassen eine Ver

besserung der Wegweisung zu Gewerbegebieten, 

den Einsatz von Verkehrstelematik zur Zufahrts

dosierung und Durchfahrtsverbote für Lkw .

Ziele:

•	 Optimierung	der	Wegweisung	für	
Güterverkehr

•	 Entlastung	innerstädtischer	Gebiete	vom	
Lkw-Verkehr

•	 Verflüssigung	des	Lkw-Verkehrs	(kein	
„Stop and go“ in innerstädtischen Gebieten)

•	 Verbesserung	der	Luftqualität	und	Einhaltung	
von Luftgrenzwerten (Stickstoffdioxid, 

Feinstaub), THG-Minderung

Erfolgsindikatoren
•	 Reduktion	des	innerstädtischen	

Lkw-Transitverkehrs

•	 Minimierung	des	innerstädtischen	Lkw-
Verkehrs auf die notwendigen Fahrten

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Langfristiger	Ausbau	von	telematischen	

Systemen

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Umgang	mit	ruhendem	Verkehr/

Parkraummanagement (MV1)

•	 Steuerung	der	einkommenden	
Verkehrsströme (MV2)

•	 Verkehrsberuhigung	(MV6)
•	 Zielgruppenspezifische	Mobilitätsberatung	

durch Kommunen (für Unternehmen und 

die Bevölkerung) (MV7)

•	 Verkehrsoptimierung	durch	Führungsnetze	
(MV11)

•	 Stadt-Logistik	(MV12)
•	 Institutionalisierungsmaßnahmen	zur	

Umsetzung integrierter Lösungen (MV13)

Handlungsschritte
•	 Problemanalyse,	zum	Beispiel	Erhebung	

der Verkehrsdaten (Schaffung der Daten

grundlage)

•	 Informierung	von	betroffenen	Unternehmen	
und Spediteuren sowie Handel über das 

Vorhaben
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C 3HANDLUNGSFELD VERKEHR

MV12  

Stadt-Logistik

MV12

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Einführung von Speditions- und/oder Liefer

dienstkooperationen zur gebündelten Belieferung 

von Großabnehmern bzw . zu Zielen mit hoher Lie

ferfrequenz	 oder	 Problemzonen	 in	 innerstädti
schen Lagen und Fußgängerzonen . Sendungen 

zu einem bestimmten Gebiet werden gesammelt 

und durch den Stadt-Logistik-Betreiber bedient . 

Ebenso möglich sind mobile logistische Knoten 

(zum Beispiel Paketbusse), über die eine Weiter

verteilung von Expresssendungen erfolgen kann . 

Zwischenbetriebliche Kooperationen und optima

le Tourenplanung sollen vermeidbaren Lkw-Ver

kehr sowie Leer- und Parallelfahrten reduzieren . 

Anbindung an ein Logistik- oder Güterverkehrs

zentrum ist sinnvoll .

Ziele:

•	 Reduzierung	des	motorisierten	
Zulieferverkehrs durch Bündelung der 

Lkw-Lieferverkehre

•	 Entlastung	innerstädtischer	Gebiete	vom	
Lkw-Verkehr

•	 Verlagerung	des	Zulieferverkehrs	auf	
Radkuriere bzw . Botinnen

•	 Verbesserung	der	Aufenthaltsqualität
•	 Verbesserung	der	Anliefersituation
•	 Weniger	Luftschadstoffe,	weniger	

THG-Ausstoß

Erfolgsindikatoren
•	 Reduktion	innerstädtischen	Güterverkehrs
•	 Reduktion	von	Leerverkehren
•	 Nutzung	der	(mobilen)	logistischen	Knoten

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Eher	geringer	bis	mittlerer	Aufwand	zur	

Initiierung bzw . Etablierung und Moderation 

eines Netzwerks

•	 Gegebenenfalls	mittlerer	bis	hoher	Aufwand	
zur Standortbereitstellung eines Logistik

zentrums

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Steuerung	der	einkommenden	Verkehrs

ströme (MV2)

•	 Zielgruppenspezifische	Mobilitätsberatung	
durch Kommunen (für Unternehmen und 

die Bevölkerung) (MV7)

•	 Mobilitätsmanagement	im	kommunalen	
Fuhrpark (MV8)

•	 Verkehrsoptimierung	durch	Führungsnetze	
(MV11)

•	 Institutionalisierungsmaßnahmen	zur	
Umsetzung integrierter Lösungen (MV13)

•	 Güterverkehrszentrum/kombinierter	Verkehr	
(MV14)

Handlungsschritte
•	 Problembewusstsein,	Problemanalyse,	
adäquate	Gebietsabgrenzung

•	 Stadt	regt	durch	Kontakt	mit	lokalen	Akteuren	
die Gründung eines Netzwerks an

•	 Marktanalyse
•	 Erstellung	des	Stadt-Logistik-Konzepts
•	 Ausschreibung	des	Stadt-Logistik-Unter

nehmens

•	 Institutionelle	und	personelle	Betreuung,	
eventuell Gründung eines Vereins Stadt-

Logistik, kontinuierliche Weiterentwicklung 

und Betreuung

•	 Schaffung	eines	zentralen	Umladeterminals	
(eventuell mit Schiene-Straße-Umschlag)

•	 Bereitstellung	von	Standorten	für	mobile	
logistische Knoten durch die Kommune
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MV13  

Institutionalisierungsmaßnahmen zur Umsetzung integrierter Lösungen

MV13

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Über die Initiierung eines Netzwerks oder Ge

sprächskreises sollen problematische Situationen 

im Hinblick auf den Güterverkehr aufgedeckt und 

angesprochen werden, für die schließlich integ

rierte Lösungen herbeigeführt werden .

Ziele:

•	 Identifizierung	von	Problemlagen	und	
Erarbeitung von Lösungsvorschlägen 

 (konkrete Maßnahmen oder Strategien)  

durch kontinuierlichen Dialog

•	 Entwicklung	langfristiger	Strategien	
(integrierte Planung etc .)

•	 Verbesserung	des	Anlieferverkehrs,	
Vermeidung von Konflikten mit motorisiertem 

Individualverkehr (MIV) und Fahrradverkehr

•	 Entlastung	innerstädtischer	Gebiete	
vom Anlieferverkehr

•	 Reduzierung	der	Liefervorgänge,	
Reduzierung der Anlieferzeiten

•	 Reduzierung	umwelt-	und	klimaschädlicher	
Lkw-Verkehre, THG-Reduzierung

•	 Imageverbesserung

Erfolgsindikator
•	 Schaffung	einer	Stelle	oder	eines	Ortes	

für die Initiierung von Kooperations

möglichkeiten

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Geringer	Aufwand	zur	Initiierung	des	

Netzwerks und Betreuung der Gesprächs

runden

•	 Weitere	Aufgaben	(je	nach	Selbstverständnis	
des Netzwerks) können bei der Kommune 

oder bei Mitgliedern des Netzwerks liegen: 

Leitung und Moderation des Netzwerks, 

Planung von Veranstaltungen, Aufrecht

erhaltung des Kommunikationsprozesses

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Zielgruppenspezifische	Mobilitätsberatung	

durch Kommunen (für Unternehmen und 

die Bevölkerung) (MV7)

•	 Verkehrsoptimierung	durch	Führungsnetze	
(MV11)

•	 Stadt-Logistik	(MV12)
•	 Güterverkehrszentrum/kombinierter	Verkehr	

(MV14)

Handlungsschritte
•	 Anregung	der	Gründung	eines	Netzwerks	

durch die Stadt mittels Kontakten zu 

lokalen Akteurinnen

•	 Analyse:	Problemstellung,	Bedürfnisse,	
Gebiet

•	 Festlegung	von	Lösungsstrategie	und	
Einzelmaßnahmen

•	 Information	aller	Betroffenen	und	
Präsentation von Analyse und Einzel

maßnahmen

•	 Verstetigung/Institutionalisierung	
verlangt kontinuierliche Aktivität 

(Nutzungsinteresse)
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C 3HANDLUNGSFELD VERKEHR

MV14  

Güterverkehrszentrum/kombinierter Verkehr

MV14

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Einrichtung eines Güterverkehrszentrums (GVZ), 

um den Gütertransport auf Schiene bzw . Wasser

wege (kombinierter Verkehr) zu verlagern . GVZ 

sind Logistikstandorte, an denen unterschiedliche 

Verkehrsträger zusammengeführt werden und 

eine Clusterbildung von Logistikunternehmen, 

Betrieben zur Lagerhaltung sowie von logistikin

tensiven Industrie- und Handelsunternehmen an 

einem Standort stattfindet . Voraussetzung ist 

eine günstige Anbindung an den Regional- und 

Fernverkehr . Eine weitere Variante eines GVZ 

kann die Verladung der Güter auf die Straßenbahn 

sein . Hier wird die innerstädtische Erschließungs

funktion der Straßenbahn für den Transport von 

Gütern zum Beispiel zu einem oder mehreren 

Großabnehmern genutzt (Beispiele: Dresden, 

Wien, Amsterdam, Zürich) .

Ziele:

•	 Entlastung	der	Umwelt	durch	Verlagerung	des	
Güterverkehrs auf alternative Verkehrsmittel/

Gütertransport auf der Straße so kurz wie 

möglich

•	 Bündelung	des	Güterverkehrs	auf	massen
transporttaugliche und umweltfreundliche 

Verkehrsmittel (Schiene, Wasserwege)

•	 Entlastung	von	Innenstadt,	Region
•	 Reduzierung	von	Anlieferfahrten
•	 Synergieeffekte	durch	Clusterbildung

Erfolgsindikator
•	 Erhöhung	des	Anteils	des	Schienen-

Güterverkehrs

•	 Reduzierung	von	Anlieferfahrten

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Hoher	finanzieller	Aufwand	durch	Schaffung	

von Infrastruktur und Bereitstellung von 

geeigneten Flächen

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Steuerung	der	einkommenden	Verkehrs

ströme (MV2)

•	 Verkehrsberuhigung	(MV6)
•	 Zielgruppenspezifische	Mobilitätsberatung	

durch Kommunen (für Unternehmen und 

die Bevölkerung) (MV7)

•	 Anschaffung	von	Elektrofahrzeugen	für	
den kommunalen Fuhrpark (MV10)

•	 Verkehrsoptimierung	durch	Führungsnetze	
(MV11)

•	 Stadt-Logistik	(MV12)

Handlungsschritte
•	 Sondierungsgespräche	mit	Akteuren	des	

Transportwesens

•	 Standortsuche
•	 Machbarkeitsstudie,	gegebenenfalls	

interkommunale Kooperation 

(Zweckverband, Planungsverband)

•	 Konzepterstellung
•	 Prüfung	von	Fördermöglichkeiten
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C 4  

Weitere Handlungsfelder

C 4

Zweifellos zählen die Handlungsfelder Energie und 

Verkehr zu den wichtigsten Bereichen, in denen die 

Kommune Maßnahmen zur THG-Minderung initi

ieren und umsetzen und eine Vorbildfunktion ein

nehmen kann . Technische Lösungen sind in diesen 

Sektoren seit vielen Jahren etabliert und werden 

kontinuierlich weiterentwickelt . In anderen Berei

chen hingegen sind technische Lösungen zum Kli

maschutz, die im kommunalen Handlungsalltag 

angewandt werden können, weniger zahlreich . 

Vorreiter sind oft nicht die Kommunen selbst, son

dern marktorientierte Wirtschaftsbetriebe, die aus 

betriebswirtschaftlichem Interesse in innovative 

Lösungen investieren. Hierzu zählen die kommuna

len Eigenbetriebe und voll- oder teilprivatisierte 

Dienstleister, die die Daseinsvorsorge sicherstellen 

und als Versorgungsbetriebe (Wasser-, Abwas

ser-, Strom- oder Abfallwirtschaftsbetriebe) tätig 

sind. Unabhängig von der Rechtsform haben inno

vative und umweltfreundliche Projekte in diesen 

Bereichen ein großes Demonstrations- und Multi

plikationspotenzial, das auf andere Anlagen über

tragen werden kann.

Dies gilt in zunehmendem Maße ebenso für die 

anderen gesellschafts-, sozial- oder kulturpoliti

schen Leistungen der Daseinsvorsorge. Immer 

mehr Kommunen stellen sich die Frage, was gu

tes Leben für alle Bürgerinnen bedeutet und wie 

bei begrenzten Ressourcen deren Lebensbedarf 

gesichert werden kann. Dazu muss auf kommuna

ler Ebene eine Diskussion über unsere Lebensstile 

und unsere Verantwortung beim Konsum geführt 

werden. Verantwortungsvolle Konsum- und Pro

duktionsmuster sind Elemente einer Transforma

tion zu nachhaltiger Entwicklung. Mit der Agenda 

2030 aus dem Jahr 2015 soll die Transformation 

der Volkswirtschaften in Richtung einer deutlich 

nachhaltigeren Entwicklung weltweit kräftig vor

angetrieben werden. Das Kernstück der Agenda 

bildet ein Katalog mit 17 Zielen für nachhaltige 

Entwicklung (Sustainable Development Goals, 

SDGs). Lokale Gemeinschaften und die Kommu-

nen spielen eine Schlüsselrolle, wenn es darum 

geht, die Ziele der Agenda umzusetzen: Agenda 

2030 – Transformation von unten.

Nachhaltiger Konsum ist ein Beitrag zum Kli

maschutz. Das gilt insbesondere für unsere Er

nährung, denn diese hat beachtliche Emissionen 

von Treibhausgasen zur Folge. Etwa 45 Prozent 

dieser Emissionen entstehen bei der Erzeugung 

der Lebensmittel (einschließlich der Transporte), 

also zum Beispiel auf dem Acker, im Kuhstall, aber 

auch bei der Verarbeitung oder durch den Super

markt, in dem die Lebensmittel verkauft werden. 

Ein großer Teil entsteht weiterhin durch den Ener

gieverbrauch bei Lagerung und Zubereitung von 

Lebensmitteln sowie durch anteilige Raumwärme 

(Küche) und durch Einkaufsfahrten (vgl. Fritsche/

Eberle 2007). Die entlang dieser Kette freiwerden

den Emissionen werden „direkte“ Emissionen ge

nannt. Daneben existieren sogenannte „indirekte“ 

Emissionen, die in der öffentlichen Diskussion oft 

unberücksichtigt bleiben, unseren persönlichen 

„Klima-Fußabdruck“ aber erheblich verstärken 

können . Diese entstehen, wenn durch Landnut

zungsänderungen, also etwa bei Umwandlung 

von Grünland in Ackerland oder von tropischem 

Regenwald in Weideland, Treibhausgase freige

setzt werden . Gerade der hohe Fleischkonsum in 

den Industrieländern und der dafür nötige Einsatz 

von Soja in der Tierfütterung sind entscheidend 

für Flächenverbrauch und Ausstoß an Treibhaus

gasen . Rechtzeitiger Nahrungsmittelverbrauch 

und der sorgsame Umgang mit Lebensmitteln tra

gen zu einer Minderung der gesamten Treibhaus

gas-Emissionen bei (vgl . WWF 2012) .

Der Klimawandel kann zukünftig zu einer Zu

nahme weiterer Extremwetterlagen mit direkten 

und potenziellen Folgen für die Gesundheit füh

ren sowie indirekte gesundheitliche Auswirkun

gen und Risiken zur Folge haben, die durch nach

teilig veränderte Umweltbedingungen verursacht 

sind (vgl . UBA 2015a) . Folglich können Maßnah

men zum Klimaschutz und zur Anpassung an den 

Klimawandel positive Nebeneffekte auf die Ge

sundheit der Bevölkerung haben, indem sie diese 

Auswirkungen verringern . Eine aus Fachexper

ten zusammensetzte Kommission für Gesund

heit und Klimaschutz der Wissenschaftszeit

schrift „Lancet“ gelangt zum Beispiel zu dem 

Schluss, dass es weniger Atemwegserkrankun

gen gäbe, wenn weniger fossile Brennstoffe ge

nutzt würden, wobei insbesondere bei der Kohle

verbrennung gesundheitsschädliche Partikel in 

die Luft gelangen . Mehr Fahrradfahren und Lau

fen reduziert nicht nur den Ausstoß klimaschädli
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C 4WEITERE HANDLUNGSFELDER

cher Stoffe, sondern auch die Häufigkeit von 

Volkskrankheiten wie Übergewicht, Altersdiabe

tes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen . Viele der 

globalen Klimaschutzmaßnahmen könnten den 

nationalen Gesundheitssystemen sogar Kosten 

sparen helfen, da sie unmittelbaren Einfluss auf 

die Gesundheit haben (vgl . Karberg 2015) . Einige 

Expertinnen schließen nicht aus, dass der Klima

wandel möglicherweise eines der größten Ge

sundheitsprobleme des 21 . Jahrhunderts wird, 

dies sollte eine stärkere Rolle in der Klimadiskus

sion spielen (vgl . Zacher 2011) . Allerdings kann 

im Rahmen dieses Leitfadens hierauf nicht näher 

eingegangen werden .

In diesem Kapitel werden Maßnahmen und In

strumente für Handlungsfelder vorgestellt, die 

technische Konzepte erfordern und als gesamt

gesellschaftliche Aufgaben zu entwickeln sind . In 

allen Bereichen besitzen die Kommunen eine 

Vorbildfunktion, die sie wahrnehmen können:

Abbildung C4–1: Übersicht der Maßnahmenblätter für die weiteren Handlungsfelder

AbfallAbfall

MW1 Abfallvermeidung

MW2  Optimierte Bioabfallerfassung und -verwertung

AbwasserAbwasser

MW3 Energetische Optimierung der Abwasserbehandlung

MW4 Energieeinsparung und -gewinnung bei der Klärschlammbehandlung  
und Klärschlammverwertung

MW5 Nutzung der Abwasserwärme

Suffizienz und NachhaltigkeitSuffizienz und Nachhaltigkeit

MW6 Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit

MW7 Fairtrade Town

MW8 Unterstützung zivilgesellschaftlicher Initiativen

ErnährungErnährung

MW9 Einrichten von Vernetzungsstellen für Schulverpflegung

MW10 Eigenverpflegung an Fachschulen/Hochschulen

(Quelle: Eigene Darstellung)
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1. Abfall

Die Abfallwirtschaft in Deutschland hat sich seit Be

ginn der 1990er-Jahre erheblich gewandelt. Durch 

gesetzliche Rahmenbedingungen (Kreislaufwirt

schafts- und Abfallgesetz sowie die zugehörigen 

Rechtsverordnungen) wurde der Wandel von der 

Beseitigungswirtschaft zur Kreislaufwirtschaft voll

zogen. Damit leistet die Abfallwirtschaft aufgrund 

der in den letzten Jahren erheblich verschärften ge

setzlichen Auflagen einen maßgeblichen Beitrag 

zur nachhaltigen Entwicklung in Deutschland .

In Deutschland fallen jährlich gut 50 Mio . Tonnen 

Siedlungsabfälle an (UBA 2016) . Bereits heute wer

den hohe Quoten an Wertstoffen getrennt erfasst 

und verwertet . Mit dem Verbot der Deponierung nicht 

vorbehandelter Siedlungsabfälle wurde ein entschei

dender Beitrag insbesondere der Siedlungsabfall

wirtschaft zum Klimaschutz geleistet . Der Ausstieg 

aus der Deponierung nicht vorbehandelter Abfälle 

hat zur erheblichen Vermeidung von Methanemissio-

nen geführt, die 21-fach stärker klimawirksam sind 

als CO2-Emissionen . Die stoffliche und thermische 

Verwertung von Restabfällen sowie die Deponiega

serfassung und -nutzung tragen erheblich zur Min

derung von Treibhausgasen bei . Dieser Effekt wird 

verstärkt, da gleichsam fossile Energieträger ersetzt 

werden . Der Energiegehalt der Restsiedlungsabfälle 

– bezogen auf die Einsatzenergie des Abfalls – 

stammt nämlich zu gut 50 Prozent aus deren bioge

nem Anteil (zum Beispiel Papier, Holz, Textilien, Bio

abfall) und ist somit CO2-neutral (UBA 2008) . In 

Deutschland wird das Ziel anvisiert, alle Siedlungsab

fälle durch Weiterentwicklung und Verbesserung der 

Behandlungstechniken vollständig zu verwerten, so 

dass ihre Deponierung ganz eingestellt werden kann . 

Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten 
für Kommunen
Es ist die Aufgabe der Kommunen, die Entsorgung in 

privaten Haushalten zu übernehmen und für die Be

seitigung der gewerblichen Abfälle zu sorgen . Ziel für 

die kommunale Abfallwirtschaft soll sein, allen Bür

gern langfristige Entsorgungssicherheit bei bestmög

lichem Service, hohem ökologischem Niveau und so

zialverträglichen Gebühren zu bieten . Gleichzeitig 

stellen die Kommunen auch selbst Verbraucherinnen 

dar, das heißt sie besitzen in diesem Bereich eine Vor

bildfunktion, die sie wahrnehmen können, indem sie 

der Bevölkerung demonstrieren, dass sie möglichst 

wenig Abfall produzieren . Als Planerinnen und Regu

liererinnen haben die Kommunen viele Einflussmög

lichkeiten . Sie können ein Abfallmanagementkonzept 

entwickeln und entsprechende Regelungen, Geneh

migungen bzw . Förderungen einführen .

PRAXISBEISPIEL  |  
          

 Abfalltrennung in der Verwaltung 
und kreiseigenen Schulen

 Abfalltrennung in der Verwaltung 
und kreiseigenen Schulen

Region/Stadt/Gemeinde: Landkreis Teltow-Fläming

Bundesland: Brandenburg

Einwohnerzahl: 165 .320 (2015)

Zeitrahmen: Seit 2015

Kurzbeschreibung
Im Rahmen des Buy-Smart-Plus- und des BEAM21-

Programms werden etwa 100 Beschäftigte in der 

Kreisverwaltung geschult, um Abfallrecycling in der 

Kreisverwaltung anzuregen und zu verbessern . Zu

sammen mit anderen Maßnahmen zur Sensibilisie

rung beim Beispiel Strom- oder Wasserverbrauch 

konnten bisher die Kosten der Kreisverwaltung um 

etwa 40 .000 Euro pro Jahr gesenkt werden .

Vergleichbare Maßnahmen wurden in Form 

von Projekten an kreiseigenen Schulen durch

geführt . Beim Projekttag „Prima Klima“ wurde 

für die Kinder einer Grundschule die Fahrbib

liothek zum Lernort . Im Bücherbus fanden sie 

eine Vielzahl von Materialien zum Thema Kli

maschutz vor . Auch Mülltrennung und Abfall

vermeidung war ein Thema, worüber der Bü

cherbusfahrer die Schülerinnen und Schüler 

informierte und zum Mitmachen anregte .

Weitere Informationen
www .teltow-flaeming .de/de/landkreis/umwelt

Um das Ziel der vollständigen Siedlungsabfallver

wertung zu erreichen und noch weitere vorhandene 

Emissionsminderungspotenziale der Abfallwirtschaft 

zu erschließen, können viele Hebel angesetzt werden . 

Die Abfallvermeidung ist ein grundsätzlicher Ansatz . 

Zusätzlich bietet die Optimierung des Trennsystems, 

gerade was die Bioabfallerfassung und -verwertung 
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angeht, große stoffliche und energetische Nutzenpo

tenziale, die noch ausgeschöpft werden können.

Weitere Potenziale sind in den Abfallbehandlungs- 

und Abfallverbrennungsanlagen selbst vorhanden. 

Zum Beispiel wird für Abfallverbrennungsanlagen eine 

Erhöhung der Energieeffizienz, das heißt eine Erhö

hung des elektrischen und thermischen Wirkungs

grads, und insbesondere die Anwendung von KWK-

Technik für Strom und Fernwärme als wesentlich 

angesehen . Weitere Optimierungspotenziale gibt es 

etwa in der Monoverbrennung für Klärschlämme mit 

Blick auf die Energienutzung, die Reduktion von N2O-

Emissionen und die Phosphor-Rückgewinnung .

Die Hauptaufgabe der Abfallwirtschaft ist die 

schadlose Entsorgung von Abfällen . Somit kann es 

vorkommen, dass abfallwirtschaftliche und klima

politische Ziele miteinander konkurrieren . Deshalb 

ist bei der Planung von abfallwirtschaftlichen Maß

nahmen darauf zu achten, dass die gesteigerte 

energetische Nutzung von Abfällen nicht zu einer 

unerwünschten schleichenden Verteilung von 

Schadstoffen in der Umwelt beiträgt . Für Sekun

därbrennstoffe ist deshalb die Einhaltung be

stimmter Güte- und Qualitätskriterien erforderlich, 

die den Verbrennungsvorgang und das Emissions

niveau kalkulierbar machen .

MW1  

Abfallvermeidung

MW1

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziele)
Ziel dieser Maßnahmen ist es, das Abfallaufkom

men so gering wie möglich zu halten . Dafür kön

nen die Kommunen neben eigenen Aktionen im 

Rahmen ihrer Vorbildrolle zahlreiche Maßnahmen 

für die Bevölkerung und die Wirtschaft anbieten .

•	 Regulierungsmaßnahmen: Durchsetzung der Um

weltregularien wie Genehmigung von Fastfood

Betrieben mit einer Regelung der Abfallfolgen

•	 Kooperative Lösungen: Vereinbarung der Vermei

dung von Verpackungsabfällen oder die Nutzung 

von Mehrweggeschirr bei Veranstaltungen

•	 Ökonomische Maßnahmen: Verursachergerechte 

Gebührenmodelle

•	 Präventive Maßnahmen: Leasing- und Verleih

modelle wie öffentliche Stationen zur Vermietung 

von Gerätschaft und Ausstattungen (zum Beispiel 

technische Geräte)

•	 Öffentlichkeitsarbeit und Motivation der Abfall

erzeuger: Angebot von umfangreichen Informa

tionen und Beratungen zum Thema Abfallvermei

dung; Anreize für Kompostierung von Bioabfällen 

und Abfallvermeidung (zum Beispiel Vergünsti

gungen, Wettbewerbe)

•	 Sekundärmärkte: Gebrauchtwarenmärkte, 

Reparaturwerkstätten, Spendenprojekte für 

karitative Zwecke

Erfolgsindikatoren
•	 Menge	des	vermiedenen	Abfalls
•	 Anzahl	der	Beratungen

Akteure
•	 Verwaltung,	Kommunalrat,	Abfallentsorger,	

Verbraucherzentrum

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Finanziell:	relativ	gering	im	Vergleich	zu	

großinvestiven Maßnahmen, zum Beispiel 

effizientere Verwertungsanlagen

•	 Geringe	Raumkosten	für	Informationszentrum,	
Sekundärmärkte usw .; Personalkosten für 

zum Beispiel die Beratung

•	 Materiell:	Flyer,	Broschüre	usw.	für	die	
Öffentlichkeitsarbeit

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Anreize	und	Motivation	–	nicht	monetär	(MK8)
•	 Optimierte	Bioabfallerfassung	und	

-verwertung (MW2)

Handlungsschritte
•	 Analyse	der	Vermeidungspotenziale	und	

Suche der Schwerpunkte

•	 Aufbau	einer	Kooperation	mit	den	betroffenen	
Zielgruppen

•	 Ratsbeschluss	und	Sicherstellung	der	
Finanzierung

•	 Durchführung	der	Maßnahmen
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MW2  

Optimierte Bioabfallerfassung und -verwertung

MW2

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)

Ein erheblicher Anteil an Bioabfällen wird nach wie 

vor über die Restabfallbehandlung beseitigt und da

mit nicht oder nur unzureichend genutzt . Durch Ein

führung bzw . Ausweitung der Getrenntsammlung 

werden Bio- und Grünabfalle vom Restabfall abge

trennt . Der separat erfasste organische Abfall kann 

sowohl stofflich als auch energetisch genutzt wer

den und trägt damit zur Schonung von Düngemittel

reserven,	 Torf	 und	 fossilen	 Energiequellen	 bei.	 Die	
stofflichen und energetischen Nutzpotenziale wer

den durch Auftrennung der Bioabfallströme für die 

jeweils geeignetsten Verwertungsverfahren opti

miert. Durch getrennte Erfassung des Bioabfalls 

wird außerdem die Menge an Restmüll mit ver

gleichsweise höheren Behandlungskosten geringer.

Die folgenden Gesichtspunkte sollten bei der 

Bioabfallerfassung berücksichtigt werden:

•	 Je	lockerer	die	Besiedlungsdichte	ist,	desto	
höher sind die erfassbaren Mengen bei in der 

Regel guter Qualität des Materials. Hierbei ist 

aber auch zu berücksichtigen, dass in dieser 

Gebietsstruktur ein vergleichsweise hoher Anteil 

von Eigenkompostierern vorzufinden ist .

• Bei Pflichteinführung der Biotonne in dicht 

bebauten Siedlungsstrukturen besteht das Risiko 

eines höheren Störstoffanteils . In ländlichen 

Gebieten kann es sinnvoll sein, Ausnahmen bei 

Eigenkompostierung kontrolliert zuzulassen . 

•	 Gebührensystem:	Zum	Beispiel	bieten	eine	
Reduzierung der Restabfallgebühren bei 

Teilnahme an der Bioabfallerfassung oder die 

Schaffung einer einheitlichen Müllgebühr ohne 

zusätzliche Kosten für die Biotonne Anreize zur 

getrennten Sammlung .

•	 Für	die	Abschöpfung	des	Grünabfallpotenzials	
sind die Abfuhrintervalle bei der Straßensamm

lung sowie Anzahl, Erreichbarkeit und Öffnungs

zeiten von Sammelplätzen oder Wertstoffhöfen 

entscheidend .

•	 Zielorientierte	Öffentlichkeitsarbeit,	zum	Beispiel	
für Kinder und Jugendliche durch Umweltbildung 

oder für ausländische Mitbürger durch Informati

onsangebote in der jeweiligen Muttersprache, 

kann das Sammelergebnis verbessern .

Für die Verwertungswege der erfassten Stoffströme 

werden drei Verfahren unterschieden: Kompostie

rungs- und Vergärungsverfahren (mit anschließen

der stofflicher Nutzung des Gärsubstrats) sowie 

thermisch-energetische Nutzungsverfahren .

Erfolgsindikatoren

•	 Erfasste	Menge	des	Bioabfalls	(gesamt	und	
pro Kopf)

•	 Anzahl	der	Personen	im	Besitz	einer	Biotonne
•	 Reduktion	von	THG-Emissionen

Akteure

•	 Verwaltung
•	 Kommunalrat
•	 Energieversorger
•	 Abfallentsorger
•	 Bürgerinnen

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)

•	 Finanziell:	Hohe	Investitionskosten	der	
Verwertungsanlage, Müllwagen usw .

•	 Mehrere	kleinere	Kommunen	können	bei	
der Anschaffung und Nutzung kooperieren

•	 Materiell:	Flyer,	Broschüre	usw.	für	die	
Öffentlichkeitsarbeit

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen

•	 Klimaschutz	politisch	verankern	(MK1)
•	 Einbeziehung	der	Bürgerinnen	und	Bürger	

sowie Haushalte (ME5)

•	 Zielgruppenorientierte	Energiesparberatung	(ME7)
•	 Abfallvermeidung	(MW1)

Handlungsschritte

•	 Durchführung	einer	Machbarkeitsstudie	und	
Berechnung der Einsparpotenziale

•	 Konzeptentwicklung
•	 Ratsbeschluss	und	Sicherstellung	der	

Finanzierung

•	 Durchführung	der	Maßnahmen
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2. Abwasser

In Deutschland waren im Jahr 2010 95,6 Prozent der 

Bevölkerung an die kommunale Abwasserentsor

gung angeschlossen (vgl . DWA 2014) . Hierzu stehen 

rund 10 .000 kommunale Kläranlagen zur Verfügung . 

Die restliche Bevölkerung reinigt ihr Abwasser in ei

genen Kleinkläranlagen . Die Länge des öffentlichen 

Abwasserkanalnetzes in Deutschland betrug im Jahr 

2013 575 .562 Kilometer (vgl . Statistische Ämter des 

Bundes und der Länder 2013) .

Die kommunalen Kläranlagen sind für durch

schnittlich 20 Prozent des Stromverbrauchs aller 

kommunalen Einrichtungen verantwortlich . Damit 

stellen sie in der Regel die größten Stromverbrau

cher im kommunalen Bereich dar und verbrauchen 

mehr Strom als Schulen, Krankenhäuser, Verwal

tungsgebäude oder andere kommunale Einrichtun

gen . Der Gesamtstromverbrauch der 10 .000 Kläran

lagen entspricht etwa dem Strombedarf von 900 .000 

Vier-Personen-Haushalten, sie emittieren ca . drei 

Mio . Tonnen CO2 pro Jahr (vgl . UBA 2009a) .

Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten 
für Kommunen
Im Bereich Abwasser können Kommunen verstärkt 

eine Vorbildrolle einnehmen . Innovative und umwelt

freundliche Projekte in diesem Bereich haben ein 

großes Demonstrations- und Multiplikationspoten

zial . Allerdings gibt es viele kommunale Kläranlagen, 

in denen die Abwässer mehrerer kommunaler Ge-

bietskörperschaften geklärt werden . Innerhalb die

ser Zweckverbünde sind interkommunale Zusam

menarbeit und Akzeptanz der teilnehmenden 

Kommunen notwendig, um erfolgreich Maßnahmen 

umzusetzen ( Kap . A2 3) . Zahlreiche Kommunen 

haben ihre Abwasserentsorgungspflicht voll- oder 

teilprivatisiert . Für diese Kommunen sind die Ein

flussmöglichkeiten in diesem Bereich begrenzt .

Zahlreiche Untersuchungen haben ergeben, dass 

es relevante Energieeinsparpotenziale und Möglich

keiten zur besseren Ausnutzung des energetischen 

Potenzials der Abwasserbehandlungsanlagen gibt . 

Bei der Energieoptimierung von Abwasserbehand

lungsanlagen sollte jedoch vor Aktivitäten zur Ener

gieerzeugung stets eine Minimierung des Energie

verbrauchs im Fokus stehen .

Energieeinsparungen lassen sich durch kurz- und 

mittelfristige Maßnahmen vor allem bei der Belüftung 

sowie bei Behandlung und Verwertung von Klär

schlamm realisieren . Allein durch effizientere Belüf

tung, verbesserte Steuerung der Aggregate sowie 

den Einsatz von Motoren und Pumpen der höchsten 

Energieeffizienzklasse wäre in Deutschland eine 

durchschnittliche Stromeinsparung in Abwasserbe

handlungsanlagen von 900 GWh pro Jahr oder eine 

Emissionsminderung im Umfang von ca . 600 .000 

Tonnen CO2 pro Jahr realisierbar (vgl . UBA 2009a) .

Die Energieerzeugung in Abwasseranlagen ist 

grundsätzlich den regenerativen Energien zuzuord

nen, Ausnahme ist die thermische Nutzung des Ab

wassers in Abwasserkanälen . Hinsichtlich des 

Energieerzeugungspotenzials ist die gesamte Ver

fahrenskette von der Nutzung der thermischen 

Energie des Abwassers und des nutzbaren Gefälles 

im Wasserweg über die Stromerzeugung durch ver

besserte Faulgasgewinnung und -verwertung bis 

zur Gärresteverwertung von Bedeutung .

Durch optimierte Verfahren, die zu einer Erhö

hung der Faulgasausbeute und des Wirkungsgrades 

bei der Verstromung führen, könnten die Selbstver

sorgung mit Strom auf kommunalen Abwasserbe

handlungsanlagen nahezu verdoppelt und damit 

weitere THG-Einsparungen erreicht werden . Bei 

Nutzung aller Möglichkeiten gehen Schätzungen 

langfristig von einer Vervierfachung der Stromaus

beute aus Faulgasverstromung aus .

All dies zeigt: Die deutsche Siedlungswasserwirt

schaft kann durch eine Steigerung der Energieeffizi

enz von Abwasseranlagen einen wichtigen Beitrag 

zur Reduzierung des Energiebedarfs und der THG-

Emissionen leisten .

Die umfänglichsten Einsparungen sind bei den 

großen Abwasserbehandlungsanlagen (Abwasser

behandlungsanlagen der Größenklasse 4, > 10 .000 

Einwohnerwerte, und Größenklasse 5, > 100 .000 

Einwohnerwerte) zu erwarten . Rund 2 .200 der 

10 .000 Abwasserbehandlungsanlagen in Deutsch

land haben eine Ausbaugröße von mehr als 10 .000 

Einwohnerwerten . Sie behandeln über 90 Prozent 

des Abwassers und verursachen dabei 87 Prozent 

des Stromverbrauchs . Insbesondere bei den kleine

ren kommunalen Abwasseranlagen liegt der spezifi

sche Stromverbrauch deutlich über dem größerer 

Abwasserbehandlungsanlagen .

Ein effizienterer Einsatz von Energie bei der Ab

wasser- und Klärschlammbehandlung im Ver

bund mit der ressourcen- und energieeffizienten 

Klärschlammverwertung einschließlich der CO-

Vergärung organischer Substrate machen das Er

reichen des Zieles der „energieautonomen Ab

wasserbehandlungsanlage“ möglich .
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PRAXISBEISPIEL  |  
       

 Energie 21 – Energiekonzept für 
die Kläranlage der Stadt Dresden

 Energie 21 – Energiekonzept für 
die Kläranlage der Stadt Dresden

Region/Stadt/Gemeinde: Dresden

Bundesland: Sachsen

Einwohnerzahl:548 .800 (2015)

Zeitrahmen: Seit 2008

Kurzbeschreibung

Die Stadtentwässerung Dresden GmbH verfolgt mit 

dem Projekt Energie 21 das Ziel, durch Effizienzstei

gerungen und die Nutzung regenerativer Energie

quellen	die	Dresdner	Kläranlage	energieautark	zu	be
treiben . Im Zuge der Modernisierung und des Ausbaus 

der Kläranlage in Dresden-Kaditz wurde es möglich, 

die Planungen umzusetzen . Ein Meilenstein war 2012 

die Inbetriebnahme der neuen Schlammbehand

lungsanlage . Mit dem gewonnenen Klärgas können 

ca . 65 Prozent des Energiebedarfs gedeckt werden .

Maßnahmen

•	 Schlammbehandlung: Die erheblichen Schlamm

mengen, die in der Kaditzer Anlage anfallen, wer

den zur Gewinnung von Klärgas genutzt, um 

Elektroenergie und Wärme zu erzeugen . Mit der 

erzeugten Elektroenergie können nach dem 

ursprünglichen Konzept mehr als 50 Prozent des 

Eigenbedarfs der Kläranlage gedeckt werden . 

Durch Hinzunahme weiterer biogener Reststoffe in 

die Biogasproduktion konnte die Eigenstromerzeu

gung in der Kläranlage auf etwa 70 Prozent in 2015 

gesteigert werden .

•	 Energie- und Kulturkirche: Auf dem Dach der Kir

che in Dresden-Trachenberge befinden sich Solar

module und das in der Nähe in einen Kanal abgelei

tete	Abwasser	wird	als	Energiequelle	genutzt.
•	 Solaranlage: Auf der Dachfläche des Regenüber

laufbeckens befindet sich mit 949 Photovoltaik

Modulen die größte Photovoltaikanlage in Dresden 

mit einer Leistung von bis zu 190 kW .

•	 Wasserturbinen: Im Auslauf der Kläranlage zur 

Elbe ist eine Turbine (138 kW) installiert, die 

den Höhenunterschied von durchschnittlich 

fünf Metern zur Energiegewinnung nutzt .

•	 Mobilität: Für Dienstfahrten wurde ein Elektroau

to angeschafft . Zukünftig soll die betriebliche 

Nutzung von Elektroautos und Pedelecs ausge

baut werden .

Weitere Informationen

www .stadtentwaesserung-dresden .de/

innovation-umwelt/energie-21

PRAXISBEISPIEL  |  
       

 Energieautarkes Klärwerk: Umbau des 
Klärwerkes bis 2030 zur Energieautarkie

 Energieautarkes Klärwerk: Umbau des 
Klärwerkes bis 2030 zur Energieautarkie

Region/Stadt/Gemeinde: Erlangen

Bundesland: Bayern

Einwohnerzahl: 112 .023 (2016)

Kurzbeschreibung

Um die energiepolitischen Zielvorgaben des Stadt

ratsbeschlusses aus 2011 umzusetzen, wird das 

Klärwerk energiewirtschaftlich ausgebaut . Ziel ist 

der Ausbau des Energiepotenziales des Abwassers 

und seiner Inhaltsstoffe zur Erhöhung des Anteiles 

der Eigenstromerzeugung von derzeit rd . 50 % auf 

100 % und somit zum energieautarken Klärwerk bzw . 

zum PlusEnergie-Klärwerk, somit zu einer ener

gieautarken Stadtentwässerung .

Teilvorhaben

Das erste Teilprojekt umfasste den Neubau einer 

Energiezentrale mit Erneuerung der Kraft-Wärme

Kopplungsanlage, ORC-Anlage zur Abwärmever

stromung und neuer Energieverteilung . Zudem wer

den seit 2013 geeignete Dachflächen von Gebäuden 

im Klärwerk Zug um Zug mit Solarzellen bestückt, 

die neben der energetischen Nutzung des bei der 

Abwasserreinigung entstehenden Klärgases zur 

Deckung des Bedarfs an elektrischer Energie im 

Klärwerk beitragen und die Energieeffizienz der An

lage weiter erhöhen .

Weitere Informationen

http://ratsinfo .erlangen .de
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MW3  

Energetische Optimierung der Abwasserbehandlung

MW3

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
In einer normal geführten Abwasserbehand

lungsanlage entfallen rund 80 Prozent des 

Stromverbrauchs auf die Belüftung und kontinu

ierlich laufende Verbraucher wie Pumpen und 

Rührwerke. Diese Komponenten stellen somit die 

Hauptansatzpunkte für eine energetische Opti

mierung dar.

Im Bereich der Belüftung sind zum Beispiel 

durch Austausch der Belüfter, Optimierung der 

Belüfteranordnung und Regelung der Belüftung 

über Online-Messung mehr als 50 Prozent der Be

lüftungsenergie einsparbar. Ebenso lassen sich 

durch die Optimierung der Betriebsführung, die 

Vermeidung von Druckverlusten und den Einsatz 

moderner Pumpen mit hoher Effizienz und gerin

ger Verstopfungsanfälligkeit Energieeinsparun

gen erzielen .

Eine dauerhafte energetische Optimierung setzt 

die Kontrolle der wichtigsten Anlageteile voraus: 

Überwachung von Gebläsestationen und Pump

werken und Messung des Druckverlustes der Be

lüftungseinrichtungen . Als positiven Nebeneffekt 

lassen sich auf diese Weise oft auch sich anbah

nende Betriebsstörungen frühzeitig erkennen .

Erfolgsindikatoren
•	 Reduktion	des	Energieverbrauchs	und	

der Treibhausgasemissionen

Akteure
•	 Kommunalpolitik
•	 Entsorgungsunternehmen

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Finanziell:	Höhere	Investition

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Energieeinsparung	und	-gewinnung	bei	der	

Klärschlammbehandlung und Klärschlamm

verwertung (MW4)

•	 Nutzung	der	Abwasserwärme	(MW5)

Handlungsschritte
•	 Bestandsanalyse
•	 Durchführung	der	Machbarkeitsstudie	

und Berechnung der Einsparpotenziale

•	 Ratsbeschluss	und	Sicherstellung	der	
Finanzierung

•	 Durchführung	der	Maßnahmen	zur	
energetischen Optimierung

MW4  

Energieeinsparung und -gewinnung bei der Klärschlammbehandlung 
und Klärschlammverwertung

MW4

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Klärschlammbehandlung:

Viele große Kläranlagen (Größenklassen 4 und 5) 

pumpen den Klärschlamm (Überschussschlamm) 

in Faulbehälter zur Erzeugung von Faulgas . Für 

eine optimale Faulgasausbeute muss der Faulbe

hälter auf 35 bis 38° Grad Celsius beheizt werden . 

Die Beheizung benötigt 70 bis 80 Prozent des ge

samten Wärmebedarfs der Kläranlage . Der Heiz

energiebedarf lässt sich erheblich senken, indem 

der Klärschlamm vor der Verbringung in den Faul

behälter maschinell entwässert wird . Dies führt zu 

einer Volumenreduzierung und ermöglicht die Er

höhung des Anteils an Trockensubstanz . In Ab

wasseranlagen mit Blockheizkraftwerken (BHKW) 

wird das gewonnene Faulgas verstromt . Dabei 

verbessern moderne BHKWs mit hohem Wir

kungsgrad die Energieeffizienz der Anlage noch 

weiter .

Weitere Ansatzpunkte zur Effizienzsteigerung 

der Abwasseranlagen sind die Ausnutzung freier 

Faulraumkapazitäten und eine optimale Betriebs

führung . Dadurch lassen sich erhebliche Mengen 

an geeignetem biologischem Material zur Faul

gas-(Biogas-)Gewinnung aufnehmen und die 

Stromproduktion weiter steigern .
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Klärschlammverwertung:

Die Energieeffizienz für die Klärschlammtrock

nung und -verwertung ist besonders hoch, wenn 

die Trocknung mit Sonnenenergie und/oder un

genutzter Abwärme und Verbrennung möglichst 

nahe am Kläranlagenstandort geschieht . Selbst 

der Transport von entwässertem Klärschlamm 

auch bei großen Transportentfernungen zum

Kraftwerk/Zementwerk und die Trocknung mit 

der Kraftwerksabwärme vor der Verbrennung ist 

energetisch noch günstiger als die Trocknung mit 

Primärbrennstoffen .

Erfolgsindikatoren
•	 Reduktion	des	Energieverbrauchs	und	der	

Treibhausgasemissionen

Akteure
•	 Kommunalpolitik	und	-verwaltung

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Zeitlicher	Aufwand	für	Kontaktaufnahme	

und Treffen mit Gemeindevertretern

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Energetische	Optimierung	der	

Abwasserbehandlung (MW3)

•	 Nutzung	der	Abwasserwärme	(MW5)

Handlungsschritte
•	 Durchführung	der	Machbarkeitsstudie	und	

Berechnung der Einsparpotenziale

•	 Ratsbeschluss	und	Sicherstellung	der	Finanzierung
•	 Durchführung	der	Maßnahmen

MW5  

Nutzung der Abwasserwärme

MW5

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)

Abwasser gelangt in Wohngebäuden meist mit Tem

peraturen zwischen 12 und 20 Grad Celsius in den 

Abwasserkanal . Abwasserwärme in größeren Ab

wasserkanälen (mit einem Mindestabfluss von 15 Li

tern pro Sekunde) eignet sich deshalb sehr gut für 

den effizienten Betrieb von Wärmepumpen zur Be

heizung von Gebäuden, da es gegenüber anderen 

Wärmequellen	 (Luft,	 Boden,	 Grundwasser)	 höhere	
Temperaturen aufweist und ganzjährig verfügbar ist . 

Über Wärmetauscher in der Kanalsohle der Ab

wasserkanäle kann dem Abwasser ein Teil der Wär

me entzogen und über Wärmepumpen auf ein Tem

peraturniveau von bis zu 70 Grad Celsius für die 

Gebäudebeheizung angehoben werden . Dabei kön

nen die Anlagen so ausgelegt werden, dass die Ab

wassertemperatur insgesamt um nicht mehr als ein 

Grad Celsius sinkt und damit ganzjährig die biologi

sche Reinigung in der Kläranlage nicht beeinträch

tigt wird . 

Im Bereich der Gebäudeheizung lässt sich auch 

unter Berücksichtigung des Stromverbrauchs der 

Wärmepumpen auf diese Weise ein Großteil der Pri

märenergie einsparen . Gleichzeitig kann das Ver

fahren durch Abgabe von Wärme über den Wärme

tauscher an das Abwasser im Sommer Gebäude 

kühlen .

Als Voraussetzung für einen effizienten Betrieb 

müssen sich größere Wärmeabnehmer wie  Mehrfa

milienhäuser, Schulen, Sporthallen oder Bäder in 

der Nähe des Kanals befinden .

Erfolgsindikatoren

•	 Reduktion	des	Energieverbrauchs	und	der	
Treibhausgasemissionen

•	 Anzahl	der	Einrichtungen	oder	Haushalte,	
die Abwasserwärme nutzen

Akteure
•	 Kommunalpolitik
•	 Entsorgungsunternehmen
•	 (Kanal-)Netzbetreiber

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Finanziell:	höhere	Investitionskosten	

beim Einbau des Wärmetauschers 

(evtl . Synergieeffekte bei notwendigen 

Kanalsanierungen nutzen, um die 

Kosten für den Wärmetauschereinbau 

zu senken)
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•	 Zeitlich:	Berücksichtigung	bei	sowieso	
anstehenden Kanalsanierungen

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Energetische	Optimierung	der	Abwasser

behandlung (MW3)

Handlungsschritte
•	 Bestandsanalyse	(Abwasserkanäle	

und damit beheizbare Gebäude)

•	 Erarbeitung	einer	Machbarkeitsstudie
•	 Ratsbeschluss	und	Sicherstellung	

der Finanzierung

•	 Durchführung	der	Maßnahmen

3. Agenda 2030 – 
Transformation von unten

Die Präambel der Agenda 2030 für nachhaltige Ent

wicklung benennt fünf Kernbotschaften, die den 17 

Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development 

Goals, SDGs) als handlungsleitende Prinzipien vor-

angestellt sind: Mensch, Planet, Wohlstand, Frieden 

und Partnerschaft (englisch: People, Planet, Pros

perity, Peace, Partnership – „5 Ps“).

Die Anfang 2017 beschlossene neue deutsche 

Nachhaltigkeitsstrategie konkretisiert die 17 globa

len UN-Ziele für Deutschland und benennt die Maß

nahmen der Bundesregierung zur Umsetzung der 

Agenda 2030 . Diese Neuauflage ist die umfassends

te Weiterentwicklung der Strategie seit ihrer Entste

hung 2002 . Ziel der Strategie ist es, unter Berück

sichtigung der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, 

einen weltweiten wirtschaftlichen Fortschritt im Ein

klang mit sozialer Gerechtigkeit und im Rahmen der 

ökologischen Grenzen der Erde zu gestalten . Im 

Turnus von vier Jahren erscheint ein Fortschrittsbe

richt, der mit Blick auf die Bilanz des vorherigen Be

richts eine umfassende Bestandsaufnahme liefert, 

in der sich die Politik der Bundesregierung wider

spiegelt und an der sie sich hinsichtlich des erreich

ten Ergebnisses selbst misst .

Abbildung C4–2: 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Quelle: www.bmz.de)
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Als eines der 17 Ziele benennt Ziel 11 die Bedeu

tung der Städte als zentrale Akteurinnen und Arenen 

zur Umsetzung bei der „Transformation unserer 

Welt“, wie der Titel der Agenda 2030 lautet . Städte 

nehmen nur zwei Prozent der globalen Landfläche 

ein . Aber schon jetzt lebt mehr als die Hälfte der 

Weltbevölkerung in Städten und urbanen Ballungs

räumen – Tendenz steigend . Expertinnen der Orga

nisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (OECD) erwarten, dass im Jahr 2050 

zwei Drittel aller Menschen in Städten leben . Dieses 
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Wachstum hat seinen Preis . Städte sind für 50 Pro

zent des Abfalls und 80 Prozent der CO2-Emissio

nen verantwortlich, sie produzieren Massen an 

Schadstoffen, Abwasser, Müll und anderen Treibh

ausgasen und nehmen 75 Prozent aller natürlichen 

Ressourcen in Anspruch (vgl . Niesing 2012, Bun

desregierung 2017) . Gerade deshalb sind Städte 

und Gemeinden die Orte, in denen die notwendige 

Veränderung unserer Lebensstile und unserer Wirt

schaftsweise begonnen und ausprobiert werden 

sollte (Ziel 12) . Zur Veränderung unseres Lebens

stils gehört insbesondere eine Änderung unserer 

Konsummuster . Unser Konsum sollte so ausgerich

tet sein, dass hierbei die natürlichen Grenzen und 

Ressourcen der Erde berücksichtigt und Ressour

cen in geringem sowie sorgsamem Maß verbraucht 

werden (=Suffizienz; vgl . Öko-Institut 2013,  Kap . 

B5 10) . Neben dem Ziel 11 gibt es in zahlreichen 

weiteren Zielen der Agenda 2030 Bezüge zu nach

haltiger Kommunalentwicklung sowie – mittelbar - 

zu Fragen nachhaltigen Planens, Bauens und Be

treibens von Gebäuden . So erfordern z .B . auch die 

Ziele 6 („Nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser“), 

7 („Zugang zu nachhaltiger Energie“), 9 („Nachhalti

ge Infrastruktur“) und 13 („Kampf gegen den Klima

wandel und dessen Auswirkungen“) Umsetzungs

prozesse auf lokaler Ebene und im Rahmen einer 

nachhaltigen kommunalen Entwicklungspolitik .

Wie Suffizienz als Strategie einer nachhaltigen 

Entwicklung innerhalb der Kommune umgesetzt 

werden kann, welche Akteure beteiligt sein können 

und welche Funktion die Kommune übernehmen 

kann, illustrieren die nachfolgenden Möglichkeiten 

und Maßnahmen .

Reparatur-Initiativen
In Europa werfen wir Unmengen weg – auch Gegen

stände, an denen nicht viel kaputt ist und die nach ei

ner einfachen Reparatur problemlos wieder verwen

det werden könnten . Die Gründe hierfür sind vielfältig: 

Viele Menschen haben kein Wissen darüber, wie Din

ge repariert werden; Ersatzteile sind oftmals schwieri

ger zu bekommen als ein Neugerät; der zeitliche Auf

wand steht, zumindest empfinden es viele Menschen 

so, in keinem Verhältnis zum schnellen Neukauf; es 

herrscht eine große Produktvielfalt, und es werden 

ständig neue Produkte auf den Markt gebracht, die 

die Lust am Konsum wecken . Reparatur-Initiativen 

(Reparatur-Treffs, Repair Cafés etc .) organisieren 

Veranstaltungen, bei denen die Teilnehmerinnen allei

ne oder gemeinsam mit anderen ihre kaputten Dinge 

reparieren . Dabei stehen ihnen kundige ehrenamtli

che Helfer zur Seite, die Reparaturkenntnis und -fer

tigkeiten auf verschiedenen Gebieten mitbringen . Re

pair Café ist eine Initiative der Niederländerin Martine 

Postma, die erstmals 2009 ein Repair Café organisier

te . Zum Ende des Jahres 2015 gibt es, verteilt über 22 

Länder, bereits über 900 Repair Cafés, die in einem 

Netzwerk organisiert sind (repaircafe .org) . Neben 

Werkzeug und Materialien, die vorhanden sein müs

sen, sind vor allem geeignete Räumlichkeiten erfor

derlich, deren Ausstattung den gesetzlichen Vorga

ben entspricht . Die Organisatoren verfügen in den 

meisten Fällen weder über eigene Räume noch über 

ausreichende finanzielle Mittel, um Räume anmieten 

zu können . Zur Unterstützung der ehrenamtlichen Tä

tigkeit könnte die Kommune Räumlichkeiten kosten

frei zur Verfügung stellen, Zwischennutzungen anbie

ten, bei der rechtliche Beratung unterstützen, 

Werkzeug finanzieren oder zwischen Akteurinnen Ko

operationen vermitteln .

Tausch-, Leih- und Umsonstläden
Geschenke, die nicht mehr gemocht werden aber zum 

Wegwerfen zu schade sind, gegen eine kostenlose 

Klavierstunde tauschen . Eine Bohrmaschine dann zu 

nutzen, wenn man sie wirklich braucht . Ein rotes Kleid 

gegen ein blaues tauschen . Ein suffizienter Lebensstil 

bedeutet keinen Verzicht auf Konsum oder notwendi

ge	Dinge	oder	Bequemlichkeit.	Es	geht	vielmehr	um	
„das rechte Maß“ oder um das, was man als „ausrei

chend und genügend“ betrachtet . Jeder Mensch 

muss nicht alles besitzen, was er braucht, sondern es 

genügt zu wissen, wo ich benötigte Dinge zum Beispiel 

leihen oder gegen etwas anderes eintauschen kann . 

Suffizienz kann für das persönliche Leben eine Berei

cherung darstellen, da man mit weniger „Ballast“ we

niger „Tempo“ oder weniger „Überfluss“ auskommt 

und	damit	eine	Bereicherung	der	Lebensqualität	durch	
ein Mehr an Zeit erfährt . Suffizienz als eine Strategie, 

um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, spielt nicht nur 

auf der Ebene des Subjekts eine Rolle, sondern wird in 

zahlreichen kommunalen Klimaschutzkonzepten als 

geeignete Strategie zum Erreichen kommunaler Kli

maschutzziele erkannt . Mit Hilfe politischer Instru

mente ist es möglich, Suffizienz in Kommunen zu er

möglichen, zu erleichtern und zu bestärken .

Urban Gardening
Gerade in diesen hochverdichteten Räumen haben 

Grün- und Freiflächen einen hohen Wert und sind ein 

physischer, psychologischer, emotionaler und sozio
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ökonomischer Faktor für das Wohlbefinden des Ein

zelnen wie auch der Gemeinschaft . Damit diese Fak

toren im Sinne aller Stadtbewohner beachtet werden, 

beteiligen sich viele Bürger an grüner Stadtentwick

lung, um Einfluss auf ihr Wohn- und Arbeitsumfeld zu 

nehmen . Bürgeraktivitäten wie Urban Gardening sind 

Teil einer sich wandelnden Stadtgesellschaft . Das 

Gärtnern schafft einen Rahmen für städtische Na

turerfahrung, für das Selbermachen, für Begegnung 

und Gemeinschaft und ermöglicht auch weiterge

hendes Engagement für den Stadtteil . Über 476 ur

bane Gemeinschaftsgärten sind in der Datenbank 

der Stiftungsgemeinschaft anstiftung & ertomis für 

Deutschland hinterlegt (Stand: Januar 2016) . Damit 

dürften jedoch noch nicht alle Formen der neuen ur

banen Landwirtschaft – interkulturelle Gärten, Com

munity Gardens, City Farms, Nachbarschaftsgärten 

oder auch Guerilla-Gardening-Projekte – erfasst sein 

(vgl . BMUB 2015b, anstiftung 2016) . Urbanes Grün 

trägt dazu bei, den ökologischen Fußabdruck von 

Städten zu verkleinern und die Ernährung ihrer Be

wohnerschaft zu sichern . Nicht zuletzt hat Urban Far

ming inzwischen auch einen ökonomischen Reiz . 

Geht es bei den vielen privaten Urban-Gardening-

Projekten meist eher um Zusatzversorgung, so wird 

„der nächste Schritt eine wirtschaftliche Perspektive 

sein“, sagt Andrea von Allwörden, Agrarwissen

schaftlerin an der Berliner Humboldt-Universität . 

Erste Systeme für einen professionellen Anbau von 

Obst und Gemüse in der Stadt sind bereits in Produk

tion gegangen (vgl . Wißmann 2014) .

PRAXISBEISPIEL | Essbare Stadt Kassel Essbare Stadt Kassel

Region/Stadt/Gemeinde: Kassel

Bundesland: Hessen

Einwohnerzahl: 112 .023 (2016)

Zeitrahmen: Seit 2009

Kurzbeschreibung
Bundesweit war die „Essbare Stadt“ Kassel die 

erste Initiative unter diesem Namen und hat 

eine wachsende Anzahl essbarer Städte mit ih

rem Konzept inspiriert . Seit 2009 als gemein

nütziger Verein organisiert, arbeitet der Verein 

„Essbare Stadt“ an der Entwicklung einer le

bendigen und produktiven Stadtlandschaft im 

Kontext von „Urban Gardening“ .

Hintergrund
•	 Gemeinschaftsgärten	(ForstFeldGarten,	

Gartenprojekt Wesertor)

•	 Teilhabemöglichkeiten	beim	biologischen	
Gemüseanbau in der Stadt (Gemüse

Selbst-Ernte-Projekte)

•	 Pflanzung	von	Nuss-	und	Obstgehölzen	–	
in Abstimmung mit Ortsbeiräten und 

Gartenamt – gemeinsam mit Menschen  

aus den Stadtteilen (offizielles Kassel-

1100-Projekt „StadtFruchtGeNuss“)

•	 Pflege	alter	Obstbaumbestände
•	 Vermitteln	von	Baumpatenschaften
•	 Organisation	gemeinsamer	Ernte-,	

Saft- , Koch- und Einmachaktionen

•	 Organisation	von	Filmabenden,	
Workshops und Vorträgen zum Thema

Weitere Informationen
http://essbare-stadt .de

Neue Partnerschaften ( Kap . A2)

Basierend auf der gemeinsamen Verantwortung ins

besondere für globale öffentliche Güter, wie unter an

derem Biodiversität, Klimaschutz, ein faires Welthan

delssystem, soziale Gerechtigkeit, Frieden und 

Sicherheit, zielen die Agenda 2030 und die deutsche 

Nachhaltigkeitsstrategie auf die Initiierung und Stär

kung kommunaler Partnerschaften (Ziel 17) . Hierbei 

sind nicht nur öffentliche Partnerschaften gemeint, 

sondern vor allem neue Formen der Zusammenarbeit 

unter anderem mit der Zivilgesellschaft, Wirtschaft 

und Wissenschaft auf lokaler, nationaler und globaler 

Ebene . Seit 2001 unterstützt beispielsweise die Servi

cestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) im Auf

trag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zu

sammenarbeit und Entwicklung (BMZ) deutsche 

Kommunen dabei, Erfahrungen mit Partnern aus den 

Ländern des Südens auszutauschen und gemeinsam 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

-

 

 

	
	
 

 

 

433



C 4 WEITERE HANDLUNGSFELDER

lokale Lösungsansätze zu globalen Fragen zu entwi

ckeln . Mit einem Mitte 2016 gestarteten dreijährigen 

Programm fördert die Europäische Union internatio

nale Städtekooperationen auf dem Weg zu einer nach

haltigen kommunalen Entwicklung (International Ur

ban Cooperation – IUC) . Seit 2008 bietet der Konvent 

der Bürgermeister für Klima und Energie europäischen 

Kommunen eine Plattform für Kooperation, Austausch 

und Innovation . Anfang 2017 startete der Globale 

Konvent der Bürgermeister, damit sich Staaten außer

halb Europas der Vision und Verpflichtung zu Klima

schutz, zur Anpassung an die Folgen des Klimawan

dels und zu nachhaltiger Energie anschließen können .

Die SDGs klimagerecht umsetzen
Das Erreichen der Ziele der Agenda 2030 ist eng mit 

der Umsetzung des Pariser Klimaabkommens verbun

den, denn Klimawandel und Klimapolitik haben weit

reichende Implikationen, die praktisch alle Bereiche 

menschlicher Entwicklung betreffen: von der Land

wirtschaft über die Energieversorgung bis hin zu Ar

tenschutz und Migration . Das gilt nicht zuletzt hin

sichtlich der notwendigen Anpassung an die Folgen 

des Klimawandels, ohne die wichtige Ziele etwa bei der 

Wasserversorgung (SDG 6), der Infrastruktur (SDG 9) 

oder dem Schutz von Ökosystemen (SDG 15) nicht zu 

erreichen sein werden . Dass Maßnahmen zur Anpas

sung als auch Schäden als Folge des Klimawandels als 

Teil der gemeinsamen Verantwortung ausgeglichen 

werden, darüber herrscht zwischen den Vertragsstaa

ten Einigkeit . Diese grundsätzlich gemeinsame Ver

antwortung, die „Klimagerechtigkeit“, wird in den  

Klimadebatten als differenzierte Verantwortung be

trachtet und bietet unterschiedliche Handlungsoptio

nen: (1) Klimagerechtigkeit als Teilen von Lasten („Bur

den Sharing“), (2) Klimagerechtigkeit als Teilen von 

Risiken („Risk Sharing“) und (3) Klimagerechtigkeit als 

Frage des Teilens von Chancen („Opportunity Sha

ring“) . Klimagerechtigkeit hat viele Dimensionen und 

betrachtet den Klimawandel als eine komplexe Frage 

der sozialen Gerechtigkeit und nicht nur als ein Um

weltproblem . Die Herausforderung der kommenden 

Jahre wird sein, über eine differenzierte Betrachtung 

und Verwendung des Begriffs zu einer gemeinsamen 

ambitionierten Klimapolitik zu gelangen (vgl . Brand/

Hirsch 2012) .

PRAXISBEISPIEL | Klimawochen der Stadt Ludwigshafen Klimawochen der Stadt Ludwigshafen

Region/Stadt/Gemeinde: Stadt Ludwigshafen

Bundesland: Rheinland-Pfalz

Einwohnerzahl: 167 .611

Kurzbeschreibung

Alle zwei Jahre finden die Ludwigshafener Klimawo

chen statt . Ziel ist es, die Bevölkerung zu verschiede

nen Themen des Klimaschutzes zu informieren, zu 

sensibilisieren und zur Umsetzung von klimarelevan-

ten Maßnahmen/Verhalten zu motivieren . 2015 lag 

der Schwerpunkt im Bereich Bildung mit vielen Veran

staltungen an Schulen . Dazu gab es einen Veranstal

tungstag „für jedermann“ sowie begleitend eine Vor

tragsreihe . Das ganze Angebot wurde gemeinsam mit 

zahlreichen Kooperationspartnern entwickelt . 2017 

liegt der Schwerpunkt auf „Zukunftsfähige Mobilität“ .

Module im Einzelnen

1 . Klimawochen an Schulen (insgesamt drei 

Wochen)

- 26 Veranstaltungen innerhalb von drei Wochen

- Themen: Energiesparen, Theater, Klimawandel, 

Kinderklimakonferenz, klimafreundliches Kochen

2 . Öffentlichkeitswirksamer Klimatag

-  Motto: Gesunde Ernährung für ein gesundes 

Klima

3 . Vortragsreihe „Cleveren Verbrauch kannst du 

auch“

- In Kooperation mit der Energieagentur 

Rheinland-Pfalz

- Themen: Energiesparen, energetische Gebäu

desanierung, Nutzung Erneuerbarer Energien

Begleitend Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit 

Postern, Flyern, Internet etc .

Weitere Informationen

www .ludwigshafen .de/nachhaltig/umwelt/

klimaschutz/klimawochen/
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MW6  

Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit

MW6

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Kommunen können Veranstaltungsreihen gestalten, 

die verschiedene Inhalte zum Thema Nachhaltige Ent

wicklung zusammenbringen . In den Veranstaltungen 

können die ethischen und kulturellen Grundlagen von 

Nachhaltigkeit bewusst gemacht werden: Wie wollen 

wir leben, und wie soll unsere Welt aussehen? In meh

reren Themenzyklen können Fragen zum Umgang mit 

„Zeit“, „Lebens-Mitteln“ etc . erörtert werden . Ziel der 

Maßnahme ist es, Teilnehmende aus einer kreativen 

Perspektive für das Thema Nachhaltigkeit zu sensibili

sieren und die Verantwortung jedes Einzelnen für den 

Umgang mit Ressourcen bewusst zu machen .

Akteure
•	 Städte,	Kommunen
•	 Vereine
•	 Unternehmen
•	 Künstlerinnen
•	 Weiterbildungseinrichtungen
•	 Bürger
•	 Stiftungen

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Zeitlicher	und	personeller	Aufwand:	Ehrenamt

liche und Mitarbeiterinnen verschiedener städ

tischer und privater Einrichtungen arbeiten hin

sichtlich der Veranstaltungsreihe zusammen .

•	 Kosten für Öffentlichkeitsarbeit/Werbung: Kosten 

können zum Teil über symbolische Eintrittspreise 

und Förderungen/Zuschüsse finanziert werden .

Erfolgsindikatoren
•	 Zahl	der	Veranstaltungen
•	 Zahl	der	Teilnehmenden
•	 Informationen	aus	Feedback-Bögen

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Konzepte	und	Programme	zum	Klimaschutz	

erarbeiten (MK2)

Handlungsschritte
Kostenplanung

•	 entsprechend	der	bei	einzelnen	Veranstaltungs
inhalten entstehenden Kosten für Vorbereitung, 

Durchführung und Werbung; es empfiehlt sich, 

die einzelnen Veranstaltungen als Projekte und 

den Inhalten entsprechend zu planen

Zeitplanung

•	 richtet	sich	nach	Umfang	und	Inhalt	der	einzelnen	
Veranstaltung; betrifft Zeit für Raumsuche, Künst

ler- oder Dozentinnensuche, Zeit für Vertragsge

staltung, Pressearbeit und Einladungen sowie für 

Abrechnung und/oder Suche nach Fördergebern 

•	 mindestens	 ein	 halbes	 Jahr	 Vorlauf	 ist	 für	 Ab
sprachen und Projektpartnersuche einzuplanen

Personalplanung

•	 hängt	 ab	 vom	Umfang	der	Veranstaltung,	 ge
planten Besucherzahlen und Organisationsauf

wand für das jeweilige Projekt

•	 ist	 unbedingt	 von	 Mitarbeitern	 der	 Kommune	
durchzuführen, wenn externe Projektteilnehmen

de oder Ehrenamtliche einbezogen werden sollen

Repair Cafés sind ehrenamtliche Treffen, 

bei denen die Teilnehmer alleine oder 

gemeinsam mit anderen ihre kaputten Dinge 

reparieren. Auf der Website der deutsch-

sprachigen Gemeinschaft können sich  

Besucher und Organisatorinnen informieren: 

https://repaircafe.org/de/

Wer einen Umsonst- oder Tauschladen sucht, 

findet auf der einfach gestalteten Website eine 

Adresse. Schwerpunkt der Übersicht ist Deutsch

land, doch für Österreich und sogar die USA  

oder Kanada finden sich hier Adressen:  

http://www.umsonstladen.de/
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Die ECF Farm Berlin ist Europas modernste 

Aquaponik-Farm und befindet sich mitten in 

Berlin-Tempelhof. In der ECF Aquaponik werden 

Fischaufzucht und Gemüseanbau miteinander 

kombiniert. Der „Hauptstadtbarsch“ sowie das 

Gemüse werden lokal in Berlin vermarktet:  

www.ecf-farmersmarket.com/

Die Kampagne des Klima-Bündnis e.V. „Gutes 

Leben ist einfach“ zeigt positive Zielbilder für  

eine Auseinandersetzung mit dem Thema 

Klimaschutz im Alltag. In den Bereichen Mobili

tät, Ernährung, Konsum und Energie werden 

Anreize geschaffen, um selbst „ins Handeln“  

zu kommen: http://overdeveloped.eu

MW7  

Fairtrade Town werden

MW7

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)

Fairtrade Towns fördern gezielt den fairen Handel auf 

kommunaler Ebene und sind das Ergebnis einer er

folgreichen Vernetzung von Personen aus Zivilgesell

schaft, Politik und Wirtschaft, die sich für den fairen 

Handel in ihrer Heimat stark machen. In der Kampag

ne Fairtrade-Town verpflichten sich (Ober-)Bürger

meisterinnen und Bürgermeister zur ökofairen Be

schaffung innerhalb ihrer Stadt oder Gemeinde . Ziele 

der Maßnahmen ist es, die Sichtbarkeit der Initiativen 

als wichtige Akteure einer nachhaltigen Stadtent

wicklung zu erhöhen und ihre Rolle ernst zu nehmen . 

Ein Ziel kann die verstärkte und beständige Koopera

tion zwischen kommunaler Verwaltung und Zivilge

sellschaft sein .

Akteure

•	 Städte,	Kommunen
•	 Zivilgesellschaft
•	 Lokale	Wirtschaftsunternehmen

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)

• Die Auszeichnung als Fairtrade Town gilt für zwei Jah

re . Nach Ablauf dieser Zeit wird die Kommune kontak

tiert und um einen Verlängerungsantrag gebeten .

Erfolgsindikatoren

Für den Titel Fairtrade Town muss eine Kommune 

nachweislich fünf Kriterien erfüllen, die das Enga

gement für fairen Handel auf allen Ebenen einer 

Kommune widerspiegeln:

•	 Die	Kommune	verabschiedet	einen	Ratsbe
schluss zur Unterstützung des fairen Handels .

•	 Eine	lokale	Steuerungsgruppe	wird	gebildet,	die	
auf dem Weg zur Fairtrade Town die Aktivitäten 

vor Ort koordiniert .

• In den lokalen Einzelhandelsgeschäften und 

bei Floristen sowie in Cafés und Restaurants 

werden mindestens zwei Produkte aus fairem 

Handel angeboten .

•	 Produkte	aus	fairem	Handel	werden	in	öffent
lichen Einrichtungen wie Schulen, Vereinen  

und Kirchen verwendet .

•	 Die	örtlichen	Medien	berichten	über	alle	
Aktivitäten auf dem Weg zur Fairtrade Town .

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen

•	 Klimaschutz	politisch	verankern	(MK1)
•	 Veranstaltungen	zum	Thema	Nachhaltigkeit	(MW6)
•	 Unterstützung	zivilgesellschaftlicher	Initiativen	

(MW8)

Handlungsschritte

Die Handlungsschritte entsprechen den fünf Krite

rien, die das Engagement für den fairen Handel in 

allen Ebenen der Kommune wiederspiegeln .

• Kostenplanung

• Zeitplanung: Bis alle notwendigen Kriterien er

füllt sind, kann unterschiedlich viel Zeit verge

hen, je nachdem wie schnell die Einzelschritte 

bearbeitet werden können . Ein erster Schritt ist 

ein Ratsbeschluss .

• Personalplanung: Eine Mitarbeiterin der Kommu

ne muss die Aufgabe im Steuerungskreis überneh

men, um dieses Kriterium zu erfüllen . Die anderen 

Kriterien sind in den jeweils zuständigen Abteilun

gen zu bearbeiten und umzusetzen .

-
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350.org ist eine weltweite Graswurzelbewegung 

zum Klimaschutz. Neben der Bewusstseinsbildung 

hinsichtlich der menschengemachten globalen 

Erderwärmung sowie der Folgen des Klimawan

dels geht es der Organisation auch darum, die 

Argumente von Klimaskeptikern wissenschaftlich 

zu widerlegen https://350.org/de/

Mit dem Climate Compass können Kommunen 

ihr lokales Engagement messen, sichtbar ma

chen und Anknüpfungspunkte an bereits beste

hende Aktivitäten finden, sei es in den Bereichen 

Energiemanagement, Beschaffung, Verkehr oder 

Klimagerechtigkeit: www.climate-compass.net

MW8  

Unterstützung zivilgesellschaftlicher Initiativen

MW8

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Kommunen können zivilgesellschaftliche Initiati

ven bei ihrem Engagement im Sinne einer nach

haltigen Stadtentwicklung unterstützen. Solche 

Möglichkeiten der Unterstützung können sein:

•	 die	Bereitstellung	von	kostengünstigen	
oder mietfreien Räumlichkeiten aus dem 

kommunalen Bestand,

•	 finanzielle	Unterstützung	(oft	genügen	
geringe Geldbeträge),

•	 die	Präsentation	der	Initiativen	im	
kommunalen Kontext wie zum Beispiel 

auf der Website der Stadt und bei 

Veranstaltungen.

Ziele der Maßnahmen ist es, die Sichtbarkeit der 

Initiativen als wichtige Akteure einer nachhaltigen 

Stadtentwicklung zu stärken und ihre Rolle ernst 

zu nehmen. Ein Ziel kann die verstärkte und be

ständige Kooperation zwischen kommunaler Ver

waltung und Zivilgesellschaft sein.

Akteure
•	 Städte,	Kommunen
•	 Vereine
•	 Initiativen,	Interessengemeinschaften,	

offene Gruppen

•	 Künstlerinnen	und	Künstler
•	 Bürgerschaft

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Zeitlicher	und	personeller	Aufwand:	Ehrenamt

liche und Mitarbeiter verschiedener städtischer 

Einrichtungen arbeiten je nach Unterstützungs

bedarf zusammen

Erfolgsindikatoren
•	 Die	Initiativen	werden	als	relevante	Akteure	

respektiert und eingebunden

•	 Vernetzung	der	Initiativen	in	einem	
Nachhaltigkeitsnetzwerk

•	 Komplexe	Themen	werden	erfahrbar

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Netzwerkaktivitäten	wichtiger	kommunaler	

Akteure (MK6)

•	 Veranstaltungen	zum	Thema	Nachhaltigkeit	
(MW6)

Handlungsschritte
•	 Kostenplanung:	 Es entstehen Kosten für die 

Unterhaltung der kommunalen Räumlichkei

ten, wobei eine geringfügige Beteiligung der 

Initiativen an Unterhaltskosten in Erwägung ge

zogen werden kann . Die finanzielle Unterstüt

zung der Initiativen kann durch Bereitstellung 

von Mitteln unterschiedlicher Ressorts der 

Kommune erfolgen, die in einem Fonds zusam

menfließen . Dieser Fonds kann durch Mittel 

aus der Privatwirtschaft aufgefüllt werden .

•	 Zeitplanung:	 Das Engagement für Initiativen 

durch die Kommune ist langfristig angelegt .

•	 Personalplanung:	Eine Mitarbeiterin der Kom

mune, die für diese Querschnittsaufgabe min

destens 50 Prozent einer Vollzeitstelle einsetzen 

kann . Sofern entsprechende Transfer- oder 

Stabsstellen nicht vorhanden sind, können Stel

lenbeschreibungen eines geeigneten Verwal

tungsbereichs angepasst werden .
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4. Ernährung

Eingebettet	in	die	globalen	Stoffkreisläufe	tragen	
Lebensmittelproduktion und -versorgung erheb

lich zur verstärkten Bildung von Treibhausgasen 

und damit zum Klimawandel bei . Eine klimafreund

lichere Ernährungsweise hingegen verbindet 

Empfehlungen für eine gesunde Ernährung mit 

ökologischer Erzeugung und möglichst regionaler 

Distribution . Klimaschonendes Essen kann somit 

erheblich zum Schutz des Weltklimas beitragen .

Eine der wichtigsten Umweltmaßnahmen, zu 

denen Konsumenten im Ernährungsbereich bei

tragen können, ist die starke Einschränkung des 

Fleischkonsums . Dabei ist auch der Staat gefragt: 

In Deutschland trägt er mit der verfassungsrecht

lichen Verankerung des Schutzes der Menschen

würde und des Vorsorgeprinzips nicht nur Verant

wortung für die Lebensmittelsicherheit, sondern 

insgesamt für nachhaltige Ernährung .

PRAXISBEISPIEL  |  
          

 Vernetzungsstelle 
Schulverpflegung Thüringen

 Vernetzungsstelle 
Schulverpflegung Thüringen

Region/Stadt/Gemeinde: Thüringen

Bundesland: Thüringen

Einwohnerzahl: 2,15 Mio . (2015)

Zeitrahmen: Seit 2009

Kurzbeschreibung

Die Vernetzungsstelle Schulverpflegung Thürin

gen bei der Verbraucherzentrale Thüringen e .V . 

ist ein wichtiger Ansprechpartner für alle Fragen 

rund um die Verpflegung in Schulen . Sie ist eine 

von Bund und Land geförderte Initiative . Das vor

rangige Anliegen ist die Unterstützung der Schu

len und Caterer bei der Umsetzung eines attrakti

ven und ausgewogenen Mittagsangebotes, um 

Kindern und Jugendlichen eine gesunde Ernäh

rung in einem einladenden Umfeld zu ermögli

chen und zu erleichtern und ihre Ernährungs- und 

Verbraucherkompetenzen dauerhaft zu stärken .

Herausforderung und Ziel der 
Vernetzungsstelle Thüringen
Die Herausforderung dabei ist, dass die Ernäh

rung immer in Wechselwirkung mit weiteren Sys

temen steht . So muss eine zeitgemäße und nach

haltige Schulverpflegung neben gesundheitlichen 

Aspekten unter anderem auch die von Umwelt 

und Wirtschaft oder den Aspekt unterschiedlicher 

Esskulturen verfolgen . Die Vernetzungsstelle un

terstützt alle Akteure, die an der Schulverpflegung 

beteiligt sind, bei diesen komplexen Fragestellun

gen – damit gute Verpflegung gelingen kann . Die 

Vernetzungsstelle Thüringen hat folgende Ziele:

•		 Dauerhafte	Qualitätsverbesserung	in	der	
Schulverpflegung

•		 Vermittlung	von	Informationen	über	Ernäh
rung und Gesundheit in Zusammenarbeit 

mit weiteren Partnern

•		 Steigerung	des	Bewusstseins	für	eine	
ausgewogene und jugendgerechte Schul

verpflegung durch Ernährungs- und Ver

braucherbildung, Vernetzung, Gremien- 

und Öffentlichkeitsarbeit

•		 Verbesserung	des	Image	und	Steigerung	
der Akzeptanz und damit der Teilnahme 

an der Mittagsverpflegung

•		 Zunehmende	Etablierung	von	Nachhaltig
keitskriterien (gesundheitlich, kulturell, 

ökologisch, ökonomisch, sozial)

Weitere Informationen

www .vzth .de/Vernetzungsstelle-

Schulverpflegung-Thueringen

Lebensmittel, die im Rahmen einer nachhalti

gen Ernährungsweise konsumiert werden, sollten 

frisch, regional, saisonal, ökologisch, gentech

nisch unverändert und frei von Schadstoffen sein . 

Obst und Gemüse können idealerweise unter na

türlichen Bedingungen voll ausreifen und sind we

-
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niger mit Chemikalien behandelt, die üblicherwei

se Früchte aus Übersee und fernen Gebieten 

transportfähig machen sollen . Werden Produkte 

nicht in Gewächshäusern gezüchtet, sondern den 

Jahreszeiten entsprechend in der Umgebung an

gebaut, wirkt sich dies positiv auf die Umwelt aus .

Im Jahr 2013 war die deutsche Landwirtschaft 

für die Emission von rund 64 Mio. Tonnen 

Kohlendioxid(CO2)-Äquivalenten	 verantwortlich.	
Im selben Jahr stammten rund 54 Prozent der  

gesamten Methan(CH4)-Emissionen und über  

77 Prozent der Lachgas(N2O)-Emissionen in 

Deutschland aus der Landwirtschaft. Das sind 6,7 

Prozent der gesamten Treibhausgas-Emissionen 

dieses Jahres. Die Emissionen aus der Landwirt

schaft sind damit nach den energiebedingten 

Emissionen aus der stationären und mobilen Ver

brennung (83,7 Prozent) und vor den prozessbe

dingten Emissionen der Industrie (6,5 Prozent) 

der zweitgrößte Verursacher von Treibhausgasen 

in Deutschland (vgl. UBA 2015b).

Der Konsum von Fleisch verursacht ca. 40 

Prozent mehr Treibhausgasemissionen als Au

tos, Lastwagen, Flugzeuge, Geländefahrzeuge 

und Schiffe weltweit . Die Tierwirtschaft ist sogar 

für 51 Prozent der anthropogen verursachten 

Treibhausgase verantwortlich . Methan, das vor 

allem in der Tierwirtschaft entsteht, ist wesent

lich klimarelevanter als Kohlenstoffdioxid, be

sitzt aber zugleich eine geringere Verweildauer 

in der Atmosphäre . Werden Herstellung und 

Verbrauch tierischer Produkte reduziert, können 

bedeutende Fortschritte für Umwelt und Klima 

erzielt werden .

PRAXISBEISPIEL  | 
   

  Klimagourmet – Ernährung und  Klima
schutz der Stadt Frankfurt am Main

  Klimagourmet – Ernährung und  Klima
schutz der Stadt Frankfurt am Main

Region/Stadt/Gemeinde: Frankfurt am Main

Bundesland: Hessen

Einwohnerzahl: 716 .277 (2015)

Zeitrahmen: Seit 2010

Kurzbeschreibung

Die gemeinnützige Initiative „Klimagourmet“ will 

nachhaltigen Genuss und Klimaschutz fördern, 

sowie lokale Akteure und die Gemeinschaft in 

der Rhein-Main-Region stärken . Frankfurter und 

Freunde sind aufgerufen, die Möglichkeiten ei

nes klimafreundlichen nachhaltigen Ernäh

rungsstils zu erkunden, zu schlemmen und ein

gefahrene Lebensstile zu überdenken .

Veranstaltungen
Die Wanderausstellung „Klimagourmet“ zeigt 

an zehn Stationen, wie viele Treibhausgase bei 

der Produktion von Lebensmitteln entstehen 

und welchen Einfluss unter anderem die Wahl 

der Lebensmittel, der Transport und die Verar

beitung hierauf haben .

Die Klimagourmet-Woche reicht vom Koch

kurs über die Ausstellung bis zum Vortrag, sie 

ist nicht nur lecker, informativ und partizipativ, 

Spaß macht sie auch . Veranstalter sind alle, die 

mitmachen .

Die Klimagourmet-Rhein-Main-Guide ist ein 

Map-Guide von Restaurants, Cafés, Lieferser

vices oder Erzeugermärkten, die einen Beitrag 

zum Klimaschutz und zur nachhaltigen Ent

wicklung leisten wollen .

Die Klimaküche bietet Tipps und Tricks, wie 

der persönliche CO2-Austoß einfach und 

schmackhaft reduziert werden kann: CO2-Rech

ner, Rezepte, Tools . Dieses Angebot beinhaltet 

auch Klimagourmet-Kochkurse und Tipps für 

Großküchen („Große Küche auf kleiner Flamme“) 

mit unkomplizierten wie effektiven Vorschlägen, 

wie CO2-Ausstoß zu vermeiden ist .

Weitere Informationen

www .klimagourmet .de
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Umweltbelastungen durch Massentierhaltung 

sind enorm . So fallen bei einem Mastrind zum Bei

spiel täglich 20 Kilogramm Dung an, was sich in 

einem Betrieb mit 10 .000 Tieren auf ca . 200 .000 

Kilogramm Dung am Tag summiert – dem organi

schen Abfall einer Stadt mit 110 .000 Einwohnern 

vergleichbar (vgl . Rifkin 2001) . Die anfallende Gül

le belastet in hohem Maße das Grundwasser und 

trägt darüber hinaus zum Waldsterben bei . 

Gefragt sind daher Informationen über Aktio

nen, die eine naturgemäße Produktion, d .h . ökolo

gisch erzeugte Lebensmittel, zum Ziel haben . In 

ökologisch erzeugten Lebensmitteln sind bedeu

tend weniger Zusatzstoffe enthalten, bei ihnen wer

den Tierschutz sowie gentechnikfreie Herstellung 

beachtet . Ökologische Produktion ist insgesamt 

sorgfältiger, naturgemäßer und weniger auf schnel

le industrielle Produktion ausgerichtet .

MW9  

Einrichten von Vernetzungsstellen für Schulverpflegung

MW9

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Die Vernetzungsstelle Schulverpflegung bietet al

len Akteurinnen und Interessierten rund um die 

Schulverpflegung Beratung sowie Unterstützung 

an .

Ziele der Vernetzungsstelle sind:

•	 regelmäßige	Ermittlung	und	Bewertung	des	
Schulverpflegungsangebotes

•	 Steigerung	der	Akzeptanz	und	Anzahl	der	
Teilnehmenden an gesunder Schulverpflegung

•	 Sensibilisierung	von	Schülern	sowie	Lehrkräf
ten für gesunde Ernährung durch Einbindung 

von Ernährungsprojekten

•	 Auf-	und	Ausbau	von	Kooperationen	zwischen	
den Beteiligten der Schulverpflegung

•	 Information	zu	Kostenübernahme	für	Kinder	
aus einkommensschwachen Familien

•	 Vernetzung	vorhandener	Aktivitäten

Akteure
Akteure von Vernetzungsstellen für Schulverpfle

gung sind die Bundesregierung im Rahmen des 

Nationalen Aktionsplans „In Form – Deutsch

lands Initiative für gesunde Ernährung und mehr 

Bewegung“ sowie die Ministerien für Soziales, 

Familie und Gesundheit in den Bundesländern .

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
Der Aufwand richtet sich nach der Anzahl der 

teilnehmenden Schulen und der Schülerzahl für  

die durchzuführenden Projekte in den einzelnen 

Bundesländern . Die Beratungen in den Schulen, 

mit dem Versorger/Caterer und die Erfassung 

sowie Informationsprozesse erfordern Zeit . Eine 

verallgemeinerbare Abschätzung ist hier nicht 

möglich .

Erfolgsindikatoren
Entsprechend der Informations- und Lernprozes

se der Beteiligten kann sich die Nachfrage nach 

gesunder Schulverpflegung stetig entwickeln .

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Konzepte	und	Programme	zum	Klimaschutz	

erarbeiten (MK2)

•	 Veranstaltungen	zum	Thema	Nachhaltigkeit	
(MW6)

•	 Unterstützung	zivilgesellschaftlicher	Initiativen	
(MW8)

Handlungsschritte
Nach der Mittelvergabe durch die Mittelgeber/

Regierung sind entsprechend der für das Bun

desland zu betreuenden Schulen/Einrichtungen 

Personalplanungen und Zeitpläne zu erstellen 

und ist das Projekt in finanzieller Hinsicht detail

liert zu untersetzen . Für die Finanzplanung, auf

geschlüsselt nach Jahren/passenden Zeitab

schnitten des Projektes, sind neben den 

Personalkosten, Raumkosten und Sachmitteln 

auch Fahrtkosten, Werbungs- und Druckkosten 

für Flyer und Pressematerialien zu berücksichti

gen .
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Engagierte, die sich für eine verantwortliche, 

umweltfreundliche Landwirtschaft und Fische

rei, eine artgerechte Viehzucht und einen Zu

gang zu guter, sauberer und fairer Nahrung für 

alle Menschen einsetzen, gibt es mittlerweile

viele: die „Slow Food“-Bewegung, Tierschutz

verbände, Initiativen von und für Vegetarier und 

Veganerinnen oder kommunale Projekte wie das 

Euregio-Projekt „Gesunde Kinder in gesunden

Kommunen“. Nachfolgend werden beispielhafte 

Maßnahmen von Kommunen vorgestellt, die im 

Bereich Ernährung einen Beitrag zur Verbesse

rung von Ressourcennutzung, Gesundheit und 

zum Schutz des Klimas leisten.

MW10  

Eigenverpflegung an Fachschulen/Hochschulen

MW10

Beschreibung (Wirkungsweise, Ziel)
Studierende kochen in einem Projekt das Essen 

der Mensa selbst. Entsprechend dem Ansatz 

der Fachschulen/Hochschulen wird zu be

stimmten Terminen bzw. ständig vegetarisch 

gekocht.

Die Maßnahme dient mehreren Zielen:

•	 gemeinsames	Ess-	und	Kocherleben
•	 Bezug	zu/Wissen	über	ökologisch	und	

klimafreundlich erzeugte Lebensmittel 

herstellen

•	 Kenntnisse	in	der	Zubereitung	von	
Lebensmitteln erlangen

•	 (vegetarische)	Versorgung	der	
Studierenden, Gäste und Beschäftigten

Akteure
Eine Studierendeninitiative in Kooperation mit 

Studentenwerk, privatem Träger oder einem Ver

ein

Aufwand (finanziell, materiell, zeitlich)
•	 Aufwand	hängt	von	der	Zahl	der	zu	Verpflegen

den ab und beinhaltet unter anderem

- Organisation der Einsatzteams, 

Anleitung durch eine Fachkraft, 

Kalkulation

- Planerstellung

- eventuell weitere Aufgaben wie Einkauf, 

Vertragsabschlüsse mit Lieferanten etc.

Erfolgsindikatoren
•	 Teilnehmendenzahl	bei	Kochaktionen	

und beim Verzehr

•	 Regelmäßigkeit	der	Aktionen

Verknüpfung mit anderen Maßnahmen
•	 Klimaschutzfonds	(MK7)
•	 Veranstaltungen	zum	Thema	Nachhaltigkeit	

(MW6)

•	 Unterstützung	zivilgesellschaftlicher	Initiativen	
(MW8)

Handlungsschritte
Die Größe des Kochteams richtet sich nach der 

Zahl der zu Verpflegenden . Sobald die Größe des 

Teams feststeht und ein Koch und eine stellver

tretende Fachkraft benannt sind (diese sollten 

fest angestellt sein), sind entsprechend der Ta

gesgerichte die Arbeitsaufgaben und Zuständig

keiten zu verteilen . Die Zeitdauer für den tägli

chen Einsatz ist festzuschreiben und beinhaltet 

neben den vorbereitenden Aufgaben auch die 

Reinigung und die Materialbestellung für die fol

genden Tage .

Einsatzpläne mit Namen und Regelungen für 

Ersatz bei Verhinderung der Teammitglieder 

sind im Vorfeld zu erstellen . Die Organisation 

ist von einem Koch oder einer Fachkraft durch

zuführen, der bzw . die bereits in Teams mit 

mehr als fünf Mitgliedern Erfahrungen gesam

melt hat .
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CLITERATUR UND INTERNETTIPPS

Internettipps

Agentur für Erneuerbare Energien: 

www .unendlich-viel-energie .de

Agentur für Erneuerbare Energien, Portal zur 

Unterstützung kommunaler Entscheidungsträger 

sowie engagierte Bürger, um den Ausbau Erneu

erbarer Energien mit breiter Zustimmung vor Ort 

voranzutreiben: www .kommunal-erneuerbar .de

Beratungsbüro für Ernährungsökologie in 

München, Arbeitsgruppe Nachhaltige Ernährung: 

www .nachhaltigeernaehrung .de

BMUB – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 

Bau und Reaktorsicherheit; Energieeffizienz im 

Gebäudebereich, Online-Energiesparchecks: www.

bmu.de/energieeffizienz/gebaeude/doc/37946.php

BMUB – Bundesministerium für Umwelt, Natur

schutz, Bau und Reaktorsicherheit, Nationale 

Klimaschutzinitiative: www.klimaschutz.de

BMUB – Bundesministerium für Umwelt, Natur

schutz, Bau und Reaktorsicherheit, Mitmach-

Kampagne des BMUB „Klima sucht Schutz“: 

www.klima-sucht-schutz.de

BMUB – Bundesministerium für Umwelt, Natur

schutz, Bau und Reaktorsicherheit, Wissenswertes 

rund ums Energiesparen im Haushalt in den 

Bereichen Strom und Heizenergie: http://

www.klima-sucht-schutz.de/energie-sparen

BMWi – Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie, Maßnahmen im „Nationalen Aktionsplan 

Energieeffizienz“ der Kampagne „Deutschland 

macht’s effizient“: www.machts-effizient.de.

BMWi – Bundesministerium für Wirtschaft  

und Energie, Informationsportal Erneuerbare 

Energien: http://www.erneuerbare-energien.de

BMWi - Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie; Energieprognosen und -szenarien: 

http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/

Energie/energieprognosen.html

Bürgerkraftwerke, dezentrale Energieversor

gung für alle: www.buerger-kraftwerke.de

Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung e.V. 

(B.KWK): www.bkwk.de

Bundesverband Wärmepumpe e. V.: 

www.waermepumpe.de

BWE – Bundesverband Windenergie e. V.: 

www.wind-energie.de

dena – Deutsche Energie-Agentur GmbH, 

Effizient mobil – Das Aktionsprogramm für 

Mobilitätsmanagement: www.effizient-mobil.de/

dena – Deutsche Energie-Agentur GmbH, 

energieeffiziente Kommune: 

www.energieeffiziente-kommune.de

dena – Deutsche Energie-Agentur GmbH, 

Initiative EnergieEffizienz – private Haushalte: 

http://stromeffizienz.de/

dena – Deutsche Energie-Agentur GmbH, 

Themenschwerpunkt energieeffiziente Strom

nutzung: https://www.dena.de/themen-projekte/

energieeffizienz/strom/

Destatis – Statistisches Bundesamt, Wirtschafts

bereich Bauen: www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/

Wirtschaftsbereiche/Bauen/Bauen.html

Destatis – Statistisches Bundesamt, Gesamtwirt

schaft und Umwelt, Insolvenzen im Mittelstand: 

www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/

GesamtwirtschaftUmwelt/Unternehmen

Handwerk/Insolvenzen/Insolvenzen.html

Die Bundesregierung; Themenschwerpunkt 

Energiewende: www.bundesregierung.de/Webs/

Breg/DE/Themen/Energiewende/Energiesparen/

CO2-Gebaeudesanierung/_node.html

EnergieAgentur.NRW, Online-Handbuch  

Kommunaler Klimaschutz: www.energietools.

ea-nrw.de/handbuch-klimaschutz

Energieeffizienz-im-Betrieb.net – Bundes

weites Energieeffizienz-Berater-Netzwerk: 

www.energieeffizienz-im-betrieb.net

Fachverband Biogas e.V.: www.biogas.org
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FIS – Forschungs-Informations-System für 

Mobilität und Verkehr, Mobilitätsmanagement: 

www .forschungsinformationssystem .de

Hochschule für Künste im sozialen Ottersberg: 

www.fh-ottersberg.de

IG Metall Freiburg; Arbeitsgemeinschaft 

„Umweltfreundlich zum Betrieb“: 

www.umweltfreundlich-zum-betrieb.de

Informationsdienst Gentechnik – Kritische 

Nachrichten zur Gentechnik in der Landwirt

schaft: www.keine-gentechnik.de

Institut dezentrale Energietechnologien, 100 %-

Erneuerbare-Energie-Regionen: www.100-ee.de

KEA – Klimaschutz- und Energieagentur Baden-

Württemberg GmbH, Nutzersensibilisierung in 

Kommunen: www.kea-bw.de/nc/unser-angebot/

angebot-fuer-kommunen/nutzersensibilisierung/

?sword_list%5B%5D=Nutzersensibilisierung

KEA – Klimaschutz- und Energieagentur Baden-

Württemberg GmbH, Übersicht über die Regio

nalen Energieagenturen: www.kea-bw.de/

service/energieagenturen/regionale-agenturen/

Kairos – Wirkungsforschung und Entwicklung 

gemeinnützige GmbH, Initiative „Ein guter Tag 

hat 100 Punkte“: www.eingutertag.org/

Landeshauptstadt Hannover, Klimaschutzleitstelle 

der Landeshauptstadt Hannover: www.hannover.de/

Leben-in-der-Region-Hannover/Umwelt/Klima

schutz-Energie/Akteure-und-Netzwerke/Die-Klima

schutzleitstelle-der-Landeshauptstadt-Hannover

LfU – Bayrisches Landesamt für Umwelt, Um

weltaspekte im Vergabeprozess: https://www.lfu.

bayern.de/umweltkommunal/beschaffung/

umweltaspekte_vergabeprozess/index.htm

Nabu – Naturschutzbund Deutschland e.V., 

kommunale Lichtplanung für eine energieeffiziente 

und ökologisch verträgliche Stadtbeleuchtung: 

www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/energie/

energieeffizienz-und-gebaeudesanierung/

beleuchtung

Netzwerk der gentechnikfreien Regionen in 

Deutschland: www.gentechnikfreie-regionen.de

Saena – Sächsische Energieagentur GmbH: 

www.energieeffizienz-sachsen.de

Saena – Sächsische Energieagentur GmbH, 

Projekte im Bereich Energieeffizienz in Kommu

nen: www.saena.de/projekte/kommunen.html

Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunal

politik in der Bundesrepublik Deutschland e. V.: www.

bundes-sgk.de (Bundeswettbewerb Stadtbeleuch

tung: www.bundeswettbewerb-stadtbeleuchtung.de)

Stadt Frankfurt am Main, Hochbauamt – Energie

management: www.energiemanagement.stadt-

frankfurt.de

Stiftungsgemeinschaft anstiftung & ertomis, 

urbane Gärten: www.anstiftung.de/urbane-gaerten

UBA – Umweltbundesamt, der CO2-Rechner 

zur Berechnung der aktuellen CO2-Bilanz: 

www.uba.co2-rechner.de

UBA – Umweltbundesamt, Daten zur Energie

bereitstellung und zum -verbrauch, Verbrauch 

nach Energieträgern, Sektoren und Anwen

dungen: www.umweltbundesamt.de/daten/

energiebereitstellung-verbrauch/

energieverbrauch-nach-energietraegern-sektoren

UBA – Umweltbundesamt, Daten zu privaten Haus

halten und Konsum: www.umweltbundesamt.de/

daten/private-haushalte-konsum

UBA – Umweltbundesamt, Daten zur Umwelt, Aktu

elle Daten, Trends und Bewertungen zur Umweltsitua

tion in Deutschland: www.umweltbundesamt.de/daten

Verbraucherzentrale Thüringen e. V., Vernetzungs

stelle Schulverpflegung: https://www.vzth.de/

lebensmittel/schulverpflegung-15811

VZBV – Verbraucherzentrale Bundesverband 

e . V ., Energieberatung der Verbraucherzentrale: 

www .verbraucherzentrale-energieberatung .de

WWF Deutschland – World Wide Fund 

For Nature Deutschland: www .wwf .de
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